
I cll). 1, i* \ II h VV C l b LI U I 1 . l II l c t

r»cVolker Uli j^riippcn

Zahl (k

12. Jan.

bis

31. Dez.

18S3

ausgc-

18S4

ausge-

gebene

1883 und 1S84 1885

sal- auf-

tlierte rechte

4 5

ausge- ' sal-

gcbene dierle

6 7

auf*

redtfe

S

KiiMler

Studenten, Schiiler .

l'rivate

I'üiefrauen, Witwen .

Unselbständige und
Rentner . . . .

Staats-, Landes-, Gc-
nieinde-Pjeamlc

IVivatbeanite .

(geistliche . . . ,

Militärs ....
( Mdchrle , Professoren

Lehrer, Künstler .

Advokaten, Notare .

Aerzte, iir/tliche Perso-

nen, Apotlieker

Dichter , .Schriftsteller

Iniirnalistcn .

Beamte und freie Be
rufsarten

Kaulleute ....
Fabrikanten

( eibsleutc , Hand-
werker ....

1 .audwirlscliaflsbesit/.er

Unternehmer

IlandcNgehilfen .

l'abrikarbeiter

Landwirtschaftliche Ar
heiter ....

Tai^lt»hner

LoVm.ir bei tcrinnen

Heri;-, I liitl«.-n- u. Forst

leute

Seeleute ....

42 410

17«) {)S7

21 649

259 374

9 231

LS <^9o

2 405
6 351

8 5CO

^'33

• 455

269

44 534

5 3 '6

I 024

40 2<)<)

3 35'»

49 995

•"^ 559

7 49*'

1 254
2 355
4 276

I <»5o

I2M

«2 743
52 3S2
8 hoS

5 »69

78 902

2 241

3 2S1

6S0
2 72S

2 5->

129

362

163

3 «'5-' 51501
52110 iSo 259
9 459 20 798
4 406 16 091

69 627 268 649

I

2 096 9 376
4 1S6 14 785

12 105

1 1 94.S

I() 016

I 221

32 566

3 7"
I 7S3

4 53
774

I 4<)i

504

617

2 651

j

254

464!

12 688

2 46S
642S

8 6S4
508

I 353

349

43 931

I 630 15 634
345

/^3

5 570

3 497

376
9S4

I 650

409
105

Archiv für soziale

Gesetzgebung und Statistik

Heinrich Braun

Ohne Beruf und ohne
Berufsangabe
Summe

3 346 I 261

409 940 144 406
579 4 028

125 593 423 753

9295 329 ^966

37 140 13 681 25459
8 278 I 797 6 4S1

6cxx) 5471 529

60 713 21 278 41 435

1851, 1532
3 197

I

2 lOI
73<^ 413

3 »59 2 509

I

,2 Ol I I 763
1751 1472

I 544 I 34S

I 250 I 219

3»9

1 096

523

650

279

196

3«

15 499 12 357

2 294 I 9S2
4 060 2 660

31 595
3 794

15 215

I 548,

55 083 21 7x7

6 700
57S2

4 090
2 846

1 331

2 145

4 0S7

• 317

785
2 721

1

2 045
7"^

556,

541

1

568

529
28

210

3 »4«

3«
5»9

8046

1S2

7959

!4i7

S8

217

65

27

26

3»7

5*779

I

52 13 642 ' 8 iio

90

4778

1)2 2

I
-

1)9 2 991

7 86iii a 993 4

127 542 62 028 67



cor.';
9

Sarbarli College i^üiranii

moM

S^^Cfina^onrrU^/f^



Digitized by Google



Digitized by Google



ARCHIV

FÜR

SOZIALE GESETZGEBUNG UND STATISTIK.

Digitized by Google



IV

MISZKI.r.RN,

Zur Beurteiluiig der Kriminalität des Deutschen Reiches,

Von Prof. Dr. Ernst Mischler in Czemowitz ... 192

LITTERATUR.

Kosmann, Bernhard, Kgl. Bergmeister a. D. und Privat'

dozent an der Universität Breslau , Oberschlesien , sein

Land und seine Industrie. Besprochen von Dr. O.

Pringsheim in Breslau 202

Tourbi^, Magistrats-Assessor in Berlin. Dänisches Armen-

recht unter teilweiser Vergleichung mit deutschem Recht.

Besprochen von Dr. AscHROTT in Berlin 205

Raphael, Axel, Arbetsgifvare och arbctare. Förliknings»

metoder vid deras intressetvister i England och Förenta

Statcrna. Besprochen von A. PetERSEN-Studnitz in Ko-
penhagen 207

Lehr, Aus der Praxis der früheren 1 laftpflichtgesetzgebung

in Deutschland und der sich an dieselbe anschliessenden

Unfallversicherung. Besprochen von Dr. LüDWlG FuLD
in Main/, 207

Somogyi, Kmanuel, Die Lage der Arbeiter in der Altofener

Schiffswerfte. Besprochen von Dr. E. R. J. KrejcSI in

Budajjest 210

Das Königreicli Württemberg, Besprochen von Dr. HERMANN
Losch in Berlin 211

Just, kgl. prcuss. Kegierungsrat in Ilildeshcim, Die Unfall-

versicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Be-

trieben beschalligten Personen nacli dem Keichsgesetz

vom 5. Mai 1886. Besprochen von Dr. VV. Zeller, Regier-

ungsrat in Darmstadt . . 213

Weyer, Otto, W. , Die englische Fabrikinspektion. Ein

Beitrag zur Geschichte der Fabrikgesetzgebung in Eng-

land. Besprochen von Dr. Heinrich HerkiNER in Wien 215

Digitized by Google



ARCHIV
FÜR

SOZIALE GESETZGEBÜNG

UND STATISTIK.

VIERTELJAHRESSCHRIFT

ZUR ERFORSCHUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN

'ZUSTÄNDE ALLER LÄNDER.

IN VERBINDUNG MIT

EINER REIHE NAMHAFTER FACHMÄNNER DES

IN- UND AUSLANDES

HERAUSGEGEBEN VON

Dr. HEINRICH BRAUN.

ZWEITER JAHRGANG. ERSTES HEFT.

TUBINGEN, X889.

VERLAG DER H. LAUPP'SCHEN BÜCHHANDLUNG.

LONDON: BAMPSOB LOW, MABSTOM, SKARUI ft RITIVOTOM. - NEW-YORK: THE IHTKRNATIO.

KAL HBWB COMP. - BRUXRLLES: LIBBAIRIB XUBOPtiSKHB 0. MUQUARDT. - HAAG : OEBB.— -""-.HTB. _ ST. PETERSBURG: KAIBERUCHB HOrBDCHHABDLUVQ H. BCHmTXDOaMf
(B. lUMlIEaBOHlCIDT).

Digitized by Google



erfd)ienen oon

Dr. :A[bni (t, ir. ^(tätflc,
r. r. fftcncit^üdKB StaatlminificT a. f>.

3an lln^ Ceben ^es foctalen Körpers.
9le«e, t^eiltteis nmgrariritete Vu^fiote.

St er »finbe. $reid 91. 44. —
Crflev Z^eil: ai(gemeiner Z^eil. gtr. 8. broc^. SR. 14. —
QmütxZlitH: 2)a«®efeft ber focialen ©ntretrflung. gt.S. brot^. 3R.10.—
SDrtttetX^eil: epecielle oocialroinenfc^oft. erftc|>älfte. gr.8. 3K.10.—
Siertet X^til: Specielle ® ocialmif fenfc^af t. Anette ^älfte. aXit

einem 6a(5regifter über bie 4 «änbe. gr. 8. bro(^. 3». lü. —
ZHefed 9Berf ift auc^ in 30 ^Lieferungen a 3R. 1. 50 )U begie^enl

Die pational-dkonomlache Theorie der anssehllejiaendcn Absst«Tei>
hältniase insbesondere des literansch-artistischen Urheberrechtes,
des Patent-, Mut>t«r- und Firmenscfautzes nebst Beiträgen zur Qrund-
rentenlehre. gr. 8. broch. M. 4. 80.

Sot Befffljiftttftlii^e 6t|fte« ber menWidifn gBtrtftWaft, ein ßt^r» unb
$anbbu(^ ber gangen politischen Oefonomie ei:-|d)lieg(t(^ ber ^oUSmirt^
fc^aftäpolilil unb 6täat^n>irt|f(haft 2)ritle, bur^aud neu bearbeitete

Auflage in jtuei 3)önben. gr. 8. broc^. ÜR. 13. 50.

^ic Orttiibfä<ie ber 8tcuer<)oUf if unb bic fdjwebenben giwOTtfrojen ^tHj»
lonb« unb Dcfterreic^ö. VIII. 658 ©. 8. brot^. 3». 18. 60.

^flr inltrnatifnale ^o|)»elp5|runfl. 8. 146 6. brot^. 3». 3. —
3Bfat»orotiflli bt8 ^>|potftefartrebU8. gr. 8. broc^. 3R. 3. —
tor^oratiae ^ulfgtaffenjiDflqg. Sweite bnrift ben (Intipurf eineg bol»

flftnbigen $ülfd'!af[en>9ieichdgefet;e$ oemte^rte ^udgabe. broc^. SJR. 4. —
gtittourf eine« bflllilfinbigfn ^fllf8faBfP'Xcid|gfleletfft. Separat»«bbruc! au»

ber 2. Slu«gabe beä „Äorporatioen ^ülfäloffenjwange«". brot^TlJi. 2. —
Bereinigter 8erfiiterMnfl8'mib gparbtcnft bctSttcngS^ülfgraffcn- broc^. 3». 2.—

Sie gaefii^l^lofiflffit ber eocialbemotrotir. a)rei «riefe an einen Staate»

mann jur ©rgönjung ber „Onintcffenj beS SodaliSmug." 3.«ufL 3W.1. 80.

•elamwclte gnfW|e. 2 gänbe eieg. brodi. k VI. 6. — . Qebunben jeber

iBanb SR. 7. 50.
'

gnbati ttt trfttn eanb cl: ^-arwinilmu» unb ectiol»>fifn(ctaf|. — VlbbniA unb
IJciibau tKX Siiaft. — Cnflangenbfit unb äufunfi btt bniijdjui »J»tmtinbt. — t>n mnetat nnitt
begriff — ©fijtu bU fadjlid)« Drioriiat b« Uniaa»trr:*tTuna. — Die ncuffie b4bii*t «arormqurtc.— Z\e ÄamUc — TOfnictj uiiD Qtul In bcr aicltereirtbid>a[i. — 1>it «^if*« edtt ba iwiionolcto»
apmiid m itbxt bom SBttlb«. — tit Wnwtntbarftit bn »tiiAitbcnm Umttne^munal omen. —
JlctiijOU, ISä^rung unb rolfltcitt^dtbaftlidja gtfilanbbcTcin. —

3 n^alt btl »Beltt n »an b«»: tie SSitfefTkerftenung b« Bolula In Dtftmdtb —
Tile ^anrolStnfi« oon 1857 (n Hamburg, um bcfcnb«« !«ü(ffl4i auf bal ^rihotfoi. — ttx arekc
»ftjcnfracb btl ga^rcl 1878. — £« tonflUullcncne »unbrtfiaat Ben grcfe-, mUttU unb flnnfioat»
licbm (hbmcuac(^Ufn. — 3ur tbecrie bct ^Uolnd. — I>it r5mt!*< lobtUoiä unb bie enoUltbc
BaOoifragt jut ijebelmen ettmmjtbung. — gut ftroge bnr l'rü[unjlam'prüa»t an bi« «antiN««
bei \)e\}ntn etoaiBbunfit». - 3ur H)eone bcr ttdung bei 6taai«b«arf<».

IPtr nWt SMt% \n Sailen. Wimfir' unb ffnanittctitHft^e Stubie flbet

bie er^S^ung ber bcutfc^cn griebengpräfenj. Unoeranberter 6eparat»
obbrud aus ber Seitft^rift f. b. gefamte Staatgroiffenfchaft 2. «ufl. — 80.



DAS BÜRGERLICHE RECHT
UND DIE BESITZLOSEN VOLKSKLASSEN.

VON

T)R ANTON MENGER,
PKOFESSOK D£K RECHTE AN DER WIENER UNIVERSITÄT.

Erste Abteilung.

Der allgemeine Teil des Entwürfe eineB bfirgerlichen Gesetz-

boches für das deutsche Reich.

I.

Durch die vor Kurzem crfolg-te Veröffentlichung de?? l^nt-

wurfes eines dcutsclien bürgerlichen ( icsetzbuches i-t der Aus-

ganfrspunkt für eine mächtige geistige Bewegung innerhalb der

deutschen Nation j^egeben worden. Alle T.clienskreise , welche

in der heutigen (jesellschaft Geltung l)esitzen, werden ohne Zweifel

nicht säumen, ihren Standpunkt gegenüber dem neuen Gesetzes-

werk festzustellen und zu \erlreten. Vor allem werden, wie billig,

die Juristen an dem Entwurf Kritik üben, wobei der überlieferte

Gegensatz zwischen Romanisten und Germanisten die Haupt-

rolle spielen wird. Dann werden auch alle Stände und Berufe :

der höhere und der niedere Adel, die 1 Landwirtschaft , das Ge-

werbe und der Handel ihre Interessen durch Kundgel>ungen ilu r

Organe und durch wissenschaftHrhe Arbeiten geltend machen,

lüullich kiumnen auch noch die hiteressen der Religionsgenossen-

schaften in Betracht, die durch einzelne Teile des Entwurfs in

erheblichem Masse berührt werden.

Nur ein Standpunkt wird in der grossen Diskussion wahr*

scheinlich unvertreten bleiben, obgleich die betreffende Volks-

gruppe mindestens vier Pünfteile der gesamten Nation umfasst,

und dieser Standpunkt ist jener der besitzlosen Volksklassen.

Zwar verfügt der Sozialismus in Deutschland über zahlreiche aus-

AicUv für soJL GcMKgbf. u. Slstittik. II, t, I



2 Menger,

gezeichnete Schriftsteller; aber diesen mangelt das juristische

Fachwissen, das zur erfolgreichen Kritik eines so umfassenden

Gesetzeswerks unentbehrlich ist. Auch ist die Kritik des deut-

schen Sozialismus infolge des Einflusses von Lassalle, Marx und

Engels fast ausschliesslich auf die wirtschaftliche Seite unserer

Zustande gerichtet . obgleich die soziale Frage in Wirklichkeit

vorherrschend ein Problem der Staatslehre und der Rechtswissen-

schaft ist. Da ich nun /.u den wenigen deutschen Juristen <:]^e

höre, welche auf dem Gebiete des Rechts das iiUcresse der be-

sitzlosen Volksklassen vertreten, so habe ich es für meine Pflicht

gehalten, dem Ersuchen der Redaktion des Archivs nach;^ukom-

men und in dieser wiclitigen Nationalangelcgcnhcit die Stimme

der l'.nterbten /n tuhren.

Freilich wird sich eine solche Kritik des Entwurfs, wenn sie

anders nicht jeder Aussicht auf praktischen Erfolg zum voraus

entbehren soll, gewisse Selbstbeschränkungen auferlegen müssen.

Ich habe in meiner Schrift »Das Recht auf den vollen Ar-

beitsertrag« das sozialistische Rcchtssystc ni in seinen ürund-

zügcn dargestellt, und eis vv.irc nicht schwer, den luitwurf vom
Stand^innkt der sozialistischen Rechtsideen einer Beurteilung zu

imterziehen. Ucnnoch wurde ich aber ein solches Vorgehen als

\ erfi hll untl als unzweckmässi'f erachten. Die Verfasser des l-,nt-

w nrte^ hatten die Absicht ujid die Autgabc , ein Gesetzbuch aul

rein privatrechtlichen Grundlagen zu liefern, und jede fruchtbare

Kritik ihrer Arbeit wird deshalb auch diese tirundlagen als ge-

gebene Tatsachen auffassen müssen. Meine Aufgabe kann also

nur dahin gehen, zu zeigen, wiefern die Interessen der besitzlosen

Volksktassen , auch wenn man die grundlegenden Prinzipien un-

seres heutigen Privatrechts als Ausgangspunkt anerkennt, durch

den neuen Entwurf verletzt oder nicht genügend gefördert werden.

II.

Die wichtigsten Grundsätze, durch welche sich unser heutiges

Vermögensrecht von dem sozialistischen Rechtssystem unterschei-

det und die deshalb auch in dem Entwurf eines deutschen bür-

geriichen Gesetzbuchs Anerkennung gefunden haben, sind die

nachfolgenden

:

I. Alle Sachen können sich, sofern nicht eine gesetzliche

Ausnahme gegeben ist, im Eigentum einzelner Personen befinden

(Prinzip des Privateigentums);
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t>at iUrgtrUtht Uteki mut die iesütUsM Volkskiassm. 3

2. Jedem Staatsbürger steht regelmässig frei, sich einem an-

deren zur Leistung von Sachen und Handlungen mit der Wirkung

zu verpflichten, dass er zur Erfüllung seines Versprechens ge>

zwungen werden kann (Prinzip der Vertragsfreiheit)

;

3. Die Vermögensrechte des Einzelnen gehen, wenn das Ge-

setz keine Ausnahme vorschreibt, nach seinem Tode auf diejeni«

gen Personen über, welche er selbst oder das Gesetz als Erben
bezeichnet (Prinzip des Erbrechts).

Das Vermögensrecht, wie es der deutsclie F.nlwiirf j^leich

den übrigen Zivilj^esetzbuchern aut drund dieser Prinzipien aus-

gebildet hat, ist iedocli nur als eine der denkbaren Losungen

zu betrachten. In dem so/ialistischcn Rechtssysteni i^n'lt von jenen

drei Grimdsiitzen das «gerade Ciegentcil. iJic Sachen befinden sich

mit gewissen Ausnahmen im iMgentum des Staates oder der staat-

lichen Verbände, der l^inzclne ist regelmässig nur dem Staat zu

Leistungen verpflichtet und ein Uebergang der Vermögensrechte,

soweit diese im sozialistischen Staate überhaupt anerkannt sind,

kann bei dem 1 ode des Berechtigten nur im beschränkten Masse

statthnden.

Von den beiden Triebfedern, welche d.is menschliche Man-

deln beherrschen, nämlich der Selbstsucht und dein ( lenieinsinu,

liegt also die erstere fast ausschliesslich dem privaltechtlichen,

die letztere tlem sozialistischen Rechtssystem zu Grurul. Dies Ver-

hältnis ist ui Ansehung des Privatrechts auch seit langer Zeit er-

kannt worden , indem schon die römischen Juristen dieses als

jenen Teil des Rechtes betrachten , welcher zur Förderung der

individuellen Lebenszwecke des Einzelnen bestimmt ist. Auch

kann es niemand beiiwmden, dass unser bürgerliches Recht bei

alten Grundfragen jene Lösung gewählt hat, welche von dem in*

divsduellea Plgoismus verlangt wird, wenn man to Erwägung zieht,

wie unser Privatrechtssystem entstanden ist.

Die Grundzüge unseres Rechtssystems, namentlich auch des

Privatrechts, sind lange Zeit vor dem Beginne unserer historischen

Kenntnis durch Gewohnheit festgestellt worden. Als dann im

Laufe der Entwicklung der Staat und die Gesetzgebung auf die

Bühne der Geschichte trat, hatten beide nur die Aufgabe, die im

wesentlichen bereits feststehenden Umrisse des Rechtssystems aus-

zufüllen und näher zu bestimmen. Die Entstehung der Grundlagen
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unserer hcutig^cn Rechtsordnung aus der Gewohnheit musste aber

notwendig i^ewirken, dass die Ausbildung des Rechtssystems über-

all nicht im Interesse der grossen Massen, sondern sum Vorteile

einzelner bevorzugter Voikskreise erfolgte.

In den ursprünglichen Zuständen des Menschengeschlechts

waren, wie man noch jetzt bei jeder ungeregelten Vereinigung

mehrerer Personen wahrnehmen kann, weder eine Rechtsordnung,

noch auch rechtliche Befugnisse des Einzelnen anerkannt, sondern

es standen >ich überall bloss Interessen gegenüber, welche mit

f^rossereni oder geringerem Erfolge [geltend gemacht und lie-

hauptel wurden. In diesem Kampf der Interessen mtissten nun

die Starken und Mächtii^en nolwendi;^^ über die njrrsssc Masse der

Schwachen und Machtlosen den Siei^ da\ontragen. Anfänglich

war jene Macht lediglich durch hervorragende persönliche Eigen-

schaften , durch Mut und körperliche oder geistige Tüchtigkeit

bedingt ; spater nacii Ausbildung der Rechtsordnung wurden jene

persönlichen liigenschaften durch die bereits erworbenen Rechte

gestützt und wohl auch völlig ersetzt. Je öfter nun die Starken

bei den einzelnen biteressenkonflikten ihren Vorteil auf Kosten

der Schwachen durchzusetzen wussten, desto mehr musste sich

bei den Machtigen die Ucbcrzeugung bestärken, dass sie auch in

Zukunft ihr Interesse behaupten werden, während die Machtlosen

in dem gleichen Masse die Hoffnung verloren, dieselben später

aus der von ihnen errungenen Stellung zu verdrangen, bis zuletzt

sowohl bei den liegunbtigtcn als auch bei den Ausgeschlossenen

das Bewusstsein von der Notwendigkeit dieses Zustandes und da-

mit auch von dem Dasein eines Rechtes entstand. Noch heute

kann man in allen Staaten die Erfahrung machen , dass die In-

teressen der Mächtigen hei Konflikten — gegenwärtig allerdings

meistens auf dem Wege der Gesetzgebung — sich in Rechte ver-

wandeln.

Da die Grundlagen unseres Rechtssystems aufGewohnheitsrecht

beruhen und dieses sich im wesentlichen als das Resultat eines er-

folgreichen Interessenkampfes der Mächtigen gegen die Sdiwachen

darstellt, so ist von vornherein nicht anders zu erwarten, als

dass die so entstandene Rechtsordnung den unteren Volksklassen

sehr nachteilig sein musste. Als dann die staatliche Gesetzgebung

ihre Thätigkeit in immer steigendem Umfang zu entwickeln be-

gann, begnügte sie sich damit, den überlieferten Rechtszustand mit

vergleichsweise geringen Abweichungen zu sanktionieren. Und
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Das bürgerliche Kecht und die besitzlosen Volksklassen. s

so kann man denn mit gutem Grunde behaupten, dass unser

heutiges Rechtss/stem ein erster Versuch zur Ordnung der mensch«

liehen Lebensverhältnisse ist, ein Versuch, dessen leitende Ge-

danken ihr Dasein einem gewaltigen Interessenkampfe verdanken,

und der deshalb von einer gerechten Ausgleichung aller Bediirf*

nisse und Ansprüche in der bürgerlichen Gesellschaft sehr weit

entfernt ist.

Dieses Rechtssystem wird nun seit der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts von einer weltgeschichtlichen Bewegung bekämpft. Ur-

sprünglich war diese Bewegung gegen die bestehenden politischen

Zustände, vor altem gegen die absolute Macht der Fürsten ge-

richtet, weil hier die Ausnützung der Regierungsgewalt zu Gunsten

enger Kreise besonders in die Augen fiel, vor allem aber auch

deshalb, weU die besitzenden Klassen nach einem Anteil an der

Gesetzgebung und Verwaltung des Staates strebten. In der That

haben diese Bestrebungen auch den Erfolg gehabt, dass fast über-

all die weitesten Volkskreise einen Anteü an der Leitung des

Staates in immer steigendem Masse erhielten. Von dieser volks-

tümlichen Umgestaltung der öffentlichen Zustände blieb dagegen

das Privatrecht fast vollständig unberührt , wie denn überhaupt

die Gesetzgebung und die Wissenschaft des bürgerlichen Rechts

zu den am meisten zurückgebliebenen Gebieten unseres geistigen

Lebens gehört. Zwar drang die sozialistische Bewegung, die ja

im wesentlichen auf eine Abänderung unserer privatrechtlichen

Zustände gerichtet ist, seit dem Beginn der dreissiger Jahre in

die Volksmassen ein und hat bei diesen allmählich die früheren ra-

dikal-politischen Bestrebungen fast vollstrindig vcrdränj^t ; aber die

Schaffung eines Privalrechts, welches die Genüsse unter den Mit-

gliedern der biirgerliclien Gesellschaft j^erechlcr verteilt oder das

auch nur so viel volkstümliche Elemente in sich schliesst, wie

unser heutiges Staatsrecht, ist eine Aufgabe, deren Lösung der

Zukunft gebort.

IV.

Die Theorien über die lüitstehung von Recht und Staat sind

bisher vorherrschenfl zur Rechtfertii^nmg bestimmter Staatsfornien,

vor allem der erblichen Monarchie auff^estellt worch.ii, wahrend

ilas Privatrecht, welches selbst noch in der grossen Iran/osischen

Revolution nur wenig angefochten wurde, einer solchen Unter-

stützung weniger bedürftig erschien. Die Staatsgewalt kann aber
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in jedem Zustand der bürgerlichen Gesellschaft nur von einem

verhältnismässig engen Kreise von Personen ausgeübt werden,

und deren Einrichtung ist, sofern nur den Volksinteressen gemäss

regiert wird, für die grossen Volksmassen von geringerer Bedeute

ung. Deshalb konnten über die letzten Gründe von Staat und
Recht Ansichten ausgesprochen werden, die auf das Privatrecht,

durch welches die wichtigsten Lebensinteressen selbst der unter*

sten Volksklassen geordnet werden, schlechterdings keine An-

wendung gestatten, obgleich eine solche Uebertragung häufig ge>

nug versucht worden ist.

So behauptet die historische Schule, dass Staat und Recht

gleich andern Naturorganismen entstehen, wachsen urvl untergehen

und dass sie deshalb kein Produkt menschlicher Willkür sind,

sondern Dasein und Beschaffenheit dem Wirken des unsichtbaren

Volksgeistes verdanken. Dagegen erblickt die naturrechtliche

Schule in Staat und Recht das Ergebnis menschlicher Reflexion,

indem beide durch ausdrücklichen oder stillschweigenden Vertrag

der Staatsgenossen begründet werden. Da die Staatsformen für

die Interessen der grossen Massen ohne uninittelbare Bedeutung

sind, konnte man imnicrhin annelmicn , dass der Staat oder

eine bestimmte Staatsfnnn sicli aus dem Geiste des gesamten

Volkes organisch cnt wickelt hat, ja man konnte sogar ohne über-

mässige Absurdität (he Behauptung wagen , dass das gesamte

Volk sich durch ik ii Staat>\ ertrag der unumschränkten Gewalt

eines absoluten ileiischers lur alle Zeit unterworfen hat.

Drr Intiuu, welcher diesen Theorien 7\\ Grunde lie<j;t , wird

aber siifort otfcnbar und uncrlräglich , wenn man iliesclben auf

das Frivatrerlit anwenden will. Denn u er wird mit einigem Scheine

behaupten können, dass eine bcslimnite Privatrechtsordnung aus

dem (leiste der gesamten Nation entsjirungen ist, wenn durch

dieselbe vier Fiinfteile oder neun '/ehnteile aller Staatüge nassen

von den meisten ücnub^en und Vorteilen fiir ihr ganres Leben

ausgeschlu.s-^en werden.* Und ebenso widersium^ ist die Aniicihine,

dass die ungeheure Mehrheit eines Volkes zu jener Zurücksetzung

durch ausdrücklichen oder stillschweigenden Vertrag ihre Zustim-

mung gegeben hat.

W^as ich also hier im Gegensätze zu den bisherigen Anschau-

ungen vertrete, ist im wesentlkrhen dieses: dass die modernen

Privatrechtssysteme sich überall nicht als Produkt des ganzen

Volkes, sondern nur der begünstigten Volkskreise darsteOco und
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von diesen den besitzlosen Volksldassen durch einen Jahrtausende

alten Kampf auferlegt worden sind. Dieser Kampf hat deshalb

nicht weniger Dasein und Bedeutui^, weil er sich zum Teil in

unzählige Einzelkämpfe auflöst» die sich der Beobachtung des

Forschers entziehen.

Indem ich auf diese Weise die Anwendung jener Theorien

über den letzten Grund von Recht und Staat auf das Privatrecht

ablehne, soll die Bedeutung dieser Versuche nicht völlig geleugnet

werden. Vielmehr hat die historische und naturrechtliche Schule

nur darin gefehlt, dass sie das, was ein fernes Ideal ist und ein bestän-

diges Ziel unseres Strebens bleiben muss, schon als lebende Wirk-

lichkeit aufgefasst hat. Denn wenn auch heute noch die Annahme
unmöglich ist, dass unsere Privatrechtssysteme sich organisch aus

dem Geiste der gesamten Nation entwickelt, oder dass diese zu

dem bestehenden Rcchtsziistand ausdrücklich oder stillschweigend

ihre Zustimniunj:^ i^egeben hat, so müssen wir doch allerdings

nach einer Rechtsordnung streben, die alle Volksklassen als ihr

geistiges Produkt anerkennen und der sie bei vernunftiger lieber-

iegung ihre ireudige Zustimmung erteilen würden.

V.

Als Thibaut nach tler Besieyung Napoleons I. die Abfassung

eines bürgerlichen Gesetzbuches für ganz Deutschland verlangte,

vertrat Savigny in seiner bekannten Schrill tlie Ansicht, dass

unsere Zeit zur Hervorbringung umfassender Civilgcsct/.bucher völlig

ungeeignet sei. Später, mit der P'ntwickelung der historischen

Rechtsschiile , änderte sich diese Auffassung und heute ist die

Meinung weit verbreitet, dass die Gegenwart eben infolge des

Wirkens jener Schule zur Gesetzgebungsarbeit im grossen Style

besonders befähigt sei. Ich halje diese Ansicht immer für einen

in Lian gehalten. Gerade deshalb, weil die historische Recht^schule

in Deutschland so lange Zeil geherrscht hat und fast alle deut-

schen Juristen unter ihrem Einfluss ausgebildet worden sind, ist

wohl keine Epoche zur Verfassung eines büi^erlichen Gesetzbuchs

weniger berufen gewesen als unsere Zeit.

Die drei grossen Gesetzeswerke der Neuzeit: das preussische

Landrecht, das französische und österreichische Gesetzbuch er-

schienen am Ende einer Epoche» welche man mit Recht als die

Aufktärungszeit bezeichnet. Denn niemals fUhlte sich die Mensch-

heit durch den Schutt der Ueberlieferung so wenig gehemmt.
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niemals auch waren die höheren Stände und ihre geistigen Führer

den unleren Volksklassen so gunstig gestimmt, als in dem J.dir-

hundert der Aufklärung. Von diesem Geist einer hochherzigen,

den Wahn des Augenblicks verachtenden Humanität Üessen sich

nun die Verfasser jener Gesetzbücher durchdringen und brachten

auf diese Weibe (iesetzesw erke zustande, welche (was namentlich

von dem preussischen und dem österreichischen Gesetzbuch gilt) der

sozialen Entwickelung ihres Volkes betrachtlich vorauseilten. Dies

ist auch der Aufgabe des Gesetzgebers \ollkommen entsprechend

und nur durch eine solche Anticipation vermag er seinem Werke für

lange Zeit Leben und Redciiluag /.u bewahren. Denn nirgends mehr

als auf dem Gebiete der (jesetzgehim- giU der Satz, dass dasjenige,

was heute als ein utopisches Iksucben betraclitet wird, nach einem

Menschenalter als Gemeinplatz, nach einem Jahrhunderi als ver-

altetes Vorurteil erscheint. Und weil jene Männer die Enlwicke-

lung ihres Volkes zu einem höheren Dasein so weit gefördert

haben, als ihnen in ihrem beengten Wirkungskreise möglich war,

so können sie mit gutem Grunde den Anspruch erheben, zu den

Erziehern ihrer Nation, ja in gewissem Sinne der Menschheit ge-

zählt zu werden.

Ein solcher Erfolg wird Juristen, welche unter dem Banne

der geschichtlichen AufTassung stehen, schwerlich jemals zu Teil

werden. Das Hauptverdienst der historischen Schule besteht in

der Erforschung der Vergangenheit, indem sie zuerst die geschieht-

liehen Thatbestände genau festzustellen und im Lichte des be-

treffenden Zeitalters darzulegen versucht hat, während die Litte-

ratur der Aufklärungszeit von dem Fehler nicht freigesprochen

werden kann, dass sie die veigangenen Zeiten und Zustände ledig*

lieh vom Standpunkte der Anschauungen und Interessen der Ge-

genwart zu beurteilen verstand. Zwar hat diese letztere Auflas-

sungsweise neben der eigentlich geschichtlichen Betrachtung gleich-

falls ihre volle Berechtigung; auch will ich hier nicht untersuchen,

ob die Durchforschung von Urkunden, Akten und anderem Trüm-

merwerk, welches der Strom der Geschichte auf seiner Bahn zu-

rückgelassen hat, fUr die Feststellung der geschichtlichen Wahrheit

wirklich jene Bedeutung hat, die ihr von den historischen Schulen

der verschiedenen Wissensgebiete zugeschrieben wird. Denn die

unsterblichen Verdienste der historischen Schule um die Erfor-

schung der Vergangenheit können dessenungeachtet gerechterweise

nicht bestritten werden.
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Dagegen hat die historische Rechtsschule auf die Forteilt*

Wickelung von Staat und Recht den verderblichsten Einfluss aus-

geübt. Der Gedankenschatz dieser Schule stammt vorzüglich von

Blackstooe und Burke, deren Ideen Savigny, Puclita, Stahl und

andere Vertreter der geschichtlichen Richtung in Deutschland

mehr in die Breite als in die Tiefe ausgearbeitet haben. Schon

bei Burke ist aber mit der geschichtlichen Auffassung von Recht

und Staat die Tendenz verbunden, jede tiefer gebende Abände-

rung des geltenden Rechtszustandes, auch wenn sie durch die

Veränderung der Machtverhältnisse innerhalb der Gesellschaft un>

bedingt geboten ist, als eine Thorheit oder gar als ein Verbrechen

hinzustellen , und die Nachfolger Burke's in Deutschland haben

diese Richtung nur allzu eifrig festgehalten. Wer eben von der

organischen Auffassung von Recht und Staat durchdrungen ist,

wird nur allzu leicht und allzu {jernc vergessen, dass Orkane und

Erdbeben ebenso zum regelmässigen Naturlauf gehören wie das

stille Wachstum des Tiers oder der Pllanze.

T"^ieser Vorwurf eines ungeschichtlichen Künser\^atismus, wel-

cher überlebte Kechts-ziistandc auch dann noch festzuhalten >ucht,

wenn ihre Grundlagen m den gesellschaftlichen Machtverhaltnissen

bereits verschwunden sind, trifft namentlich auch die Vertreter

der Wissenschaft des Civilrechts, auf welches die geschichtlichen

Methoden in Deutschland zuerst angewendet wurden, und das auch

später ihr wichtigstes Anwendungsgebiet geblichen ist. In das

Studium entfernter Zeiten und Zustimdc versenkt, an den über-

lieferten Rechtsideen mit einer Starrheit festhaltend, die an die

borniertesten Orthodoxien erinnert, bemerkten sie nicht die Welt

von Veränderungen, welche seit dem Anfang dieses Jahrhunderts

in Deutschland wie in anderen Ländern eingetreten sind : die

fortwahrciiLlc Scharfung des (jegensatzcs zwischen Reich untl Arm,

das Zusammenschliessen der besitzlosen Volksklassen in den ein-

zelnen Landern und Weltteilen und ihr einwachsen zu eirici welt-

geschichtlichen Macht. Nur so ist es zu erkiarcn, dass die aus-

gezeichneten Männer , welche mit der Verfassung des deutschen

bürgerlichen Gesetzbuchs betraut waren, einen Entwurf zustande

brachten, der gegen das preussische und österreichische Gesetz-

buch einen entschiedenen Rückschritt bedeutet, obgleich diese

letzteren Gesetzeswerke (ur eine Bevölkerung bestimmt waren,

deren Väter und Grossvttter noch zum grossen Teile Leibeigene

gewesen waren.
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VI.

Vcrsifiziertc Prosa ist keine Poesie, und ein in Paragraphen

gebrachtes Kompendium des Zivilrechts ist noch kein bürgerliches

Gesetzbuch. Die Aufgabe des Kompendienverfassers und des

Gesetzgebers ist eben wesentlich verschieden. Von dem erstem

erwartet man, dass er den überlieferten Rechtsstolf und dessen

geschichtliche Grundlagen mit möglichster Treue und Vollständig-

keit wiedergibt , ohne an demselben eine umfassende Kritik zu

üben. Auch die in jeder entwickelten Rechtswisscnscliaft beste-

henden Kontroversen über den Sinn der einzelnen Rechtsrej^eln,

wie wertlos und lacherlich dieselben aucii /.um grösstcn Teil sein

mögen, müssen in einem Kompendium beachtet werden. Der Kom-
pendienverfasser hat eben nicht einen neuen Rechts7u«?tand frei

•/u schaffen sondern nur den bestehenden mit vollständiger Treue

wiederzugeben.

Ganz verschieden ist die Aufgabe , welche sich der Gesetz-

geber zu stellen hat. Kr muss sich, wenn er anders diesen

Namen verdienen will, als Erzieher seiner Nation fühlen und sich

über den Wust des seit Jahrtausenden angesammelten Kechtsstoffes

zu erheben wissen. Zwar geht er, seiner konservativen Aufgabe

entsprechend, von dem bestehenden Rechtszustand aus , aber er

prult bei jedem wichtigeren Kerhtssatz oder Rechtsinstitul , ob

dieselben noch den \othandcnen Machtverhältnissen innerhalb

der Gesellsrhaft entsprechen, ^^rgibt die Prüfung', d.iss dies nicht

mehr der Fall ist, so nimml er die erforderlichen Abänderungen

vor , ohne zu fragen , ob er damit nach oben oder nach unten

Anstoss erregt. Ja, er kann bei einer im Werden begriffenen

Aenderung der sozialen Machtverhältnisse sogar die Zukunft vor»

wegnehmen und er wird diese vorahnende Thätigkeit, welche

das höchste aber auch schwierigste Problem der Gesetzgebung

ist, um so energischer ausüben, je rascher die gesellschaftliche

Entwickelung eines Zeitalters fortschreitet. Mit einem Wort: das

Auge des wahren Gesetzgebers ist nicht auf die Vei^angenheit,

sondern unverwandt auf die Zukunft gerichtet.

Niemals hat es einen Zeitpunkt gegeben, der für eine solche

schöpferische Thätigkeit günstiger war als der gegenwärtige Augen>

blick. Seit Jahrtausenden hatten ausschliesslich die Herrschenden

und Besitzenden das Privatrecht in ihrem Interesse ausgebildet

pnd die besitzlosen Volksklassen hatten aus Furcht und Unwissei;-
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heit niemals ihre Rechte geltend gemacht Der deutsche Entwurf

eines bürgerlichen Gesetzbuches ist nun das erste umfassende

Gesetzeswerk, welches zu einer Zeit abgefasst wurde, wo die be-

sitzlosen Volksklassen sich in Deutschland wie in andern Län*

dem zu einer gewaltigen Macht emporgeschwungen haben und

wo diese Veränderung der Machtverhältnisse von der deutschen

Reichsgesetzgebung selbst durch eine umfassende Sozialreform

anerkannt worden ist. Jetzt war daher auch der Zeitpunkt ge-

kommen, die bürgerlichen Gesetze — sei es auch unter Festhal-

tung aller wesentlichen Konsequenzen des Privateigentums — im

Interesse der Armen zu revidieren und dadurch den übrigen Völ-

kern der Welt ein nachahmunc^swürdiges Beispiel zu geben.

Wie aber haben die Verfasser des Entwurfes ihre grosse

Aufgabe wirklich gelöst ? Vor allem waren die Redakteure darauf

bedacht — allerdings im Sinne der sogenannten Vorkommission—
die überaus zahlreichen und aus den verschiedensten Zeitaltern stam-

menden Partikulargesetze über das bürgerliche Recht in allen

deutschen Bundesstaaten zu sammeln und dann dieses massen-

hafte Material — ein wahres onus multorum camelorum — »zu

»sichten , Veraltetes auszuscheiden, das Lebens- und Entwicke-

»lungsfahige herauszusuchen und zu neuem Leben und weiterer

»Entwickclunf^ zu verbinden und zu einem organischen Ganzen

zu \erarbcilen« (Alexander Katz). Dass das Resultat dieser sam-

melnden und sichtenden Thätij^keit nur eiii in Paragraphen «^Ge-

brachtes Kompendium des geltenden Rechtes Ausscheidung

des offenbar Veralteten ist und dass der l^ntwurl ebensowohl im

Jahr 1788 als ein Jahrhundert später hätte erscheinen können,

wird bei der gewählten Arbeitsmethode niemand befremden. Ja

man kann sich versichert halten, dass die Redakteure, halten sie

die Sklaverei und die Leibeigenschaft in Deutschland als gelten-

des Recht angetroffen, tliese ehrwürdigen Rechtsinstitute in ihrem

Entwurf sorgfaltig konserviert haben würden.

Sowie dem Inhalt des I'.nlwurfs jede Originalität fehlt, so ist

er auch in der Form vollständig vergriffen. Kein teil der Ge-

setzgebung bedarf so sehr einer V(jlksiumlichcu
,

allgemein ver-

ständlichen Ausdrucksweise als das bürgerliche Hecht ; denn die

übrigen Gesetze : die Verfassungs-, Vervv altungs-, Civilprozess- und

Strafgesetze werden nur von bestimmten Volkskrcisen oder in beson-

deren Fällen, dieses wird dagegen täglich und von allen Staats-

bürgern angewendet. Nun besitzen wir aber eine juristische Lit*
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teratur\ on ungeheurer Ausdehnun^^, in welcher die Differenzierung

der Kechtsl>ej::riffc und überhaupt die Zerfaserung des Rechtstoffes

so Weit getriei)en ist. dass man die deutsche Rechtswissenschaft

trclVend mit einem Messer verghchen hat, welches so dünn und

scharf geschliffen ist, dass es nicht mehr schneidet. Die Ver-

fasser des Entwurfes, welchen ohnedies kein besonderes Fonn-

talenl nacir/.uruhmen ist, stehen nun ganz unter dem Einfluss dieser

juristischen Scholastik und haben demgemass ein Werk geliefert,

dessen abstrakte und unpopuläre Ausdrucksweise kaum überboten

werden kann. Rechnet man noch dazu, dass fast in jedem Ab-

schnitt zahlreiche Verweisungen auf die in andern Hauptstücken

vorgetragenen Rechtsregeln vorkommen, so dass man die Nor-

men iiber ein bcstiaiailc:, Rechtsinstitut häufig in dem L]an/.en Gesetz-

bucli zusammensuchen muss, so kann man uuL gutem Grunde

behaupten, dass die grossen Volksmassen, wenn der Entwurf Gesetz

wird, in Bezicliung auf die Rechtsanwendung ganz der Diskretion

der Fachjuristen überliefert sein werden.

VII.

Der ungdienre Unterschied , welcher ia der Rechtsvcp
folgung zwischen den Besitzenden und den besitzlosen Volks-

klassen besteht, ist von den Juristen bisher nur wenig beachtet

worden. Der Grund dieser Erscheinung liegt ohne Zweifel darin,

dass die Juristen aller Länder infolge ihres Bildungsganges und

ihrer Interessen geneigt sind, sich ausschliesslich als Diener und

Vertreter der Besitzenden zu betrachten. Wie gross und wie

rühmlich ist der Anteil, welchen Aerzte und Volkswirtschaftslehrer

an der Feststellung und Beseitigung des menschlichen Elends

genommen haben 1 Unter den theoretischen Juristen wüsste ich

nur wenige zu nennen, welche eine ähnliche Richtung verfolgt

haben. In ihrer überwi^enden Mehrheit gingen sie im Trosse

der Reichen und Mächtigen einher und vertraten die wirklichen

Interessen der Besitzenden und Herrschenden mit demselben Eifer

wie ihre Thorheit und ihren Uebermut. Der soziale Gegensatz,

der die Bürger der Kulturstaaten immer mehr in zwei Lager

scheidet, die sich mit steigender Feindseligkdt gc^nüberstehen,

ist zu einem beträchtlichen Teile auf diese Einseitigkeit des Ju*

ristenstandes zurückzuführen.

Man hat schon oft darauf hingewiesen, dass das Einkommen

des Armen nicht nur geringer ist, sondern dass es auch in seineii
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Händen einen relativ geringem Wert besitzt, da er filr seine dürftige

Wohnung, Nahrung und Kleidung vergleichsweise viel mehr als

der Reiche bezahlen muss. Dag^en ist noch niemals beachtet

worden, dass der enge Kreis von Rechten, welche die Rechts-

ordnung dem Armen zuweist, eine viel geringere Bedeutung hat,

als wenn dieselben Befugnisse einem Reichen zustehen würden.

Ebenso haben zahlreiche Aerzte und Soziaisch riftsteller den

Nachweis gefuhrt, dass die geringe Lebensdauer der besitzlosen

Volksklassen zum grössten Teil daher rührt, dass sie den Krank«

heiten nicht rechtzeitig durch zweckmässige Vorkehrungen vor-

beugen können und der Staat ihnen nur im Falle einer wirklichen

Erkrankung Hilfe leistet. Auf dem Gebiete des Rcchtslebens

verhält sich dies nicht anders. Auch die Rechte und Rechtsver-

hältnisse bedürfen, wenn ich mich so ausdrücken darf, einer sorg-

faltigen Pflege , um Dasein und Cieltung zu behaupten. In der

That wird jeder einsichtige Richter bestätigen können, dass die

Rechtsverhältnisse der Armen sich bei ihrer Geltendmachung vor

Gericht nur allzuhäufig in jener vernachlässigten und hofifnungs-

losen Gestalt präsentieren, wie die Körper der Proletarier bei der

Aufnahme in die ölTentlichen Heilanstalten.

Diese Zurücksetzung der ohnedies schon Zurückgesetzten auf

dem Gebiete der Rechtsverfolgung hängt zum Teile mit dem Pri-

vateigentum und den dadurch bedingten Unterschieden des Bil-

dungsgrades von Reich und Arm zusammen. Aber es gibt der

Rechtsregeln und der Rechtsinstitute genug , welche das gleiche

Ziel verfolgen, ohne durcli J.ic Konsecjuenz des Privateigentums

gefordert zu sein. M«.i.>lLa.^ wird diese KcnachiLih^üng der be-

sitzlosen VolkskliL.^Dcn dadurch bewirkt , dass die Gesetzgebung

von ihrem formalistischen Standpunkt aus für Reich und Arm
dieselben Rechtsregeln aufstellt, während die völlig verschiedene

soziale Lage beider auch eine verschiedene Behandlung erheischt

Es wäre leicht, aus jedem HauptstUck des Entwurfes und der

geltenden CivUgesetzbiicher zahlreiche Einzelbestimmungen hervor-

zuheben, an welchen diese einseitige Tendenz sichtbar ist; hier kann

ich nur jene Punkte berühren, welche eine grössere Wichtigkeit

besitzen und sich nicht durch ihren juristisch-technischen Charakter

dem allgemeinen Verständnis entziehen.

vin.

Die meisten neueren Civilgesetzbücher stellen ganz allgemein
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den Satz auf, dass sich Niemand mit Unkenntnis eines gt-liorig

kundgemachten Gesetzes entschuldigen könne. Der Entwurf und

die Mt)ti\ e '
)
gehen /.war zu, dass die Rechlsunkcnntnis und der

Rechlsirrtum entschuldbar sein können, wenn sie. nicht auf Fahr-

lässigkeit beruhen. Allein ans den Motiven ist klar ersichtlich,

dass die Verfasser des ICntwurfes sich die Fälle, wo Irrtum und

Unl.LniUnis auf dem (lebiete des RcciitLS entschuldigt werden

können, als eine seltene Ausnahme gedacht iiaben.

In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Rechtsirrtum und

der ihm gleichstehenden Rechtsunkenntnis nicht um einen Aus-

nahmsfoU, sondern um die weit überwiegende Regel. Schon zur

Zeit der rdmischen Juristen, welche zuerst die Rechtsrcgcl auf»

stellten, dass die Rechtsunkenntnis jedem schaden müsse, war

mit Rücksicht auf den grossen Umfang des Rechtsstoffes die

Gerechtigkeit dieser Bestimmung mindestens zweifelhaft. Heute,

wo die Gesetze jedes Kulturstaates ganze Bibliotheken füllen und

wo kaum jemand gefunden wird, der das ganze Rechtssystem seines

Landes auch nur oberflächlich kennt, ist die Voraussetzung, dass

jeder Staatsbürger alle Gesetze kennt, die lächerlichste aller

Fiktionen und die Rechtsnachteile, welche der Geset^eber an

die Unkenntfits knüpft, sind das offenbarste Unrecht. Und zwar

ein Unrecht, von welchem, wie leicht zu erweisen ist, vorzüglich

die unteren Volksklassen getroifen werden.

Unter den besitzenden Volksklassen ist die Rechtskenntnts

schon von vornherein viel weiter verbreitet als unter den Armen,

teils wegen ihrer höheren geistigen Ausbildung, teils auch des*

halb, weil ihnen der Besitz an und für sich ein höheres Interesse

an dem Rechtsleben einflösst. Fehlt ihnen aber die Rechtskenntnis in

einzelnen Fällen, so haben sie in ihrem Vermögen das Mittel, den Rat

der Rechtsverständigen rechtzeitig einzuholen und ihr Handeln dar-

nach einzurichten. Daher kommt es, dass bei Interessenkonflikten

zwischen Reichen und Armen die Rechtsfrage meistens schon zum
Voraus zu Gunsten der ersteren entschieden, i t , oline dass man
deshalb gegen die Gerichte den Vorwurf der Ungerechtigkeit er-

heben kann.

Üie Armen dagegen besitzen nur eine dürftige Rechtskenntnis

und sie können die Lücken und Mängel derselben auch regel-

mässig nicht durch die Anfrage bei Kundigen ersetzen. Ihr Han*

1) § 146 d. Entwurf o. d. Motive Bd. I. S. aSi.
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dein wird deshalb fast ausschliesslich von einem duakeiii und nur

zu oft trügerischen Rechtsgefühl geleitet und ihr ganzes Rechts«

leben ist in Wirklichkeit dem Zufall preisgegeben. Wenn dann

der Richter im Rechtsstreit das Gesetz gleichwohl anwendet, ja

im Widerspruch mit dem Augenschein annimmt, dass es dem
Armen bekannt gewesen sei, so ist dieser nur allicu geneigt, den
Richter der Ungerechtigkeit zu zeihen.

Diese juristische Inferioritrit ist nicht so wichtig, aber vielleicht

ebenso drückend wie die ökonomische Abhängigkeit der besitz-

losen Volksklassen
, schon deshalb , weil sie so leicht beseitigt

werden konnte. IJenn wenn der Staat die Kenntnis seiner Ge-

setzgebung bei jedem Staatsbürger voraussetzt oder , was prak-

tisch auf das nämliche hinausläuft, die Unkenntnis rcLTelmässig

als Fahrlässigkeit behandelt , so muss er den besitzlosen Volks-

klassen, bei welchen jene Voraussetzung so gut wie niemals zu-

trifft, die Möglichkeit eröffnen, sich die Gesetzeskenntnis auf eine

leichte und sichere Weise zu verschaffen. Eine ins Einzelne

gehende Darstellung der Mittel, welche diesem Zweck zu dienen

hätten, ist hier niclu am Ort; woiil al»cr sollen später (s. unten

XII) die entscheidenden Gesichtspunkte im Zusanmieiihang erör-

tert werden.

IX.

Das heute auf dem europäischen Kontinent geltende Privat-

recht kann als ein Kompromiss betrachtet werden, welches unter

dem Einfluss der französischen Revolution und der nachfo^enden

Bewegungen zwischen dem Grossbesitz und dem Klcinbesitz abge-

scbiossea und den besitzlosen Volksklassen im Wege der Gesetz-

gebung auferlegt worden ist. Dieses Kompromiss entspricht nicht

mehr voUstäad^ den Machtverhältnissen, die sich seit einem Men*

schenalter ausgebildet haben, namentlich auch nicht der gesteigerten

sossalen Macht der besitzlosen Volksklassen; desto mehr aber

können diese verlangen, dass das Kompromiss nicht zu ihren Un>

gunsten über seinen wahren Inhalt ausgedehnt werde. Da die

Feststellung des Privatrechts auf dem Kontinent fast überall in

der Form des Gesetzes erfolgt ist, so kann man diesen Gedanken

auch so ausdrücken : Es ist ein gerechter Anspruch derjenigen,

welche durch das geltende Privatrecht in ihren wichtigsten Lebens

-

Interessen zurückgesetzt werden, dass die Normen des bürgeriichen

Rechtes nicht über den erkennbaren Willen des Gesetzgebers
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hinaus angewendet werden. Ein gesetzgeberischer Wille ist aber

selbstverständlich auch dann vorhanden , wenn der Gesetzgeber

einen zu engen Ausdruck gewählt hat und seine \\5rschrift durch

ausdehnende Auslegung auch auf jene Fälle angewendet wird,

welche zu nurniieren seine Al)sicht gewesen ist.

Auf den Gebieten, wo der Gegensatz zwischen den besitzen-

den und den besitzlosen V'olks'klas.-,ca weniger schroff hervortritt,

namentlich im Siiai- und Verwaltungsrecht sehen wir diesen Ge-

danken in weitem Umfange verwirklicht. So schliessen die Straf-

gesetzbücher die Anwendung der Analogie wenigstens in Anseh-

ung der zwei wichtigsten Fragen aus. nämlich ob eine Handlung

ein Delikt und welche Strafe deshalb zu verhängen sei (§ 2 d.

Reichsstrafges.). Auch auf dem Gebiete des Verwaltungsrechts

hat die Analogie nur ein geringes Anwendungsgebiet, indem

gewöhnlich in jenen Fällen , wo eine bestimmte Verwaltungsvor-

schrift mangelt, die Entscheidung nach Zweckmässigkeitsgründen

eintritt.

Dagegen gehen die Civilgesetzgebungen seit der Zeit der

römischen Juristen bis auf die Gegenwart von einer Fiktion aus,

die nicht minder absurd ist, als jene Voraussetzung einer allge*

meinen Kenntnis der Gesetze (VIH), nämlich dass das geltende

Civilrecht lückenlos sei und dass Recht und Lebensinhalt sich

vollständig decken. Der Civilrichter darf deshalb einen Rechts-

fall, für welchen sich in den geltenden Gesetzen keine Bestimmung

findet, nicht nach Zweckmässigkeitsgründen entscheiden, sondern

er muss die (Ur ähnliche Fälle vorhandenen Rechtsregeln anwen-

den (Analogie). Auch der deutsche Entwurf steht vollständig

auf diesem Standpunkt, indem er bestimmt (§ i), dass auf Ver-

hältnisse, für welche das Gesetz keine Vorschrift enthält, die für

rechtsähnliche Verhältnisse gegebenen Vorschriften entsprechende

Anwendung finden, femer dass in Ermangelung solcher Vorschriften

die aus dem Geiste der Rechtsordnung sich ergebenden Grund-

sätze massgebend sind.

Aeltere tmd neuere Geset^eber haben die analoge Rechts-

anwendung durch die Wissenschaft und Praxis von dem Gesichts-

punkte- aus verboten , weil dieselbe ein Eingriff in die gesetzge-

bende Gewalt sei. Diese kleinliche Auflassung ist mir völlig fremd,

vielmehr bin ich der Ueberzeugung, dass kein Werk menschlicher

Hände so sehr der Nachhilfe bedarf als die Gesetzgebung , bei

welcher Einsicht und Absicht so oft zweifelhafter Natur sind.
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Wenn ich gleichwohl dafür eintrete, dass die anaio<^e Rechtsan-

wendung auch auf dem Gebtete des bürgerlichen Rechts durch

die ICntschcidung nach Zweckmässigkeitsgründen zu ersetzen ist»

so geschieht dies aus dem Grunde, weit nur auf diesem Wege
eine Reform des Civilrechts von Innen heraus bewerkstelligt wer-

den kann.

Es ist natürlich, dass das bürgerliche Recht, welches seit

Jahrtausenden bloss von den besitzenden Volksklassen ausgebildet

worden ist, auch vollständig im Dienste ihrer Interessen steht.

Wenn also ein Gesetzbuch die analoge Rechtsanwendung in dem
weiten Umfange vorschreibt wie der deutsche Entwurf, so muss

das zur notwendigen Folge haben, dass ein grosser Teil aller

Rechtsstreite zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen, für

welche sich eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung nicht vor-

findet, zum Nachteil der letzteren entschieden wird. Könnte der

Civilrichter in solchen Fällen nach Zweckmässigkeitsgründen ent-

scheiden, so wäre er dadurch in die Lage versetzt, die Einseitig-

keit des Civilrechts in zahllosen Rechtsstreitigkeiten zu mildern und

dadurch einer allmählichen Umbildung desselben im Interesse der

besitzlosen Volkskiassen vorzuarbeiten. Freitich die gegenwärtige

Juristengeneration, welche fast ausnahmslos in der grausamenSchute

des römischen Rechts aufgezogen ist, wüsste von der ihr zuge-

standenen freien Stellung kaum den richtigen Gebrauch zu machen

;

ihr würden nach wie vor die überlieferten Formeln vorschweben

und sie würde so auf einem Umweg den heutigen Rechtszustand

festzuhalten suchen. Abt i >clii>n die Juristen des nächsten Men-

schenalters — dies tässt sich mit Sicherheit voraussetzen — wer-

den von sozialen Ideen erfüllt sein und die Fähigkeit besitzen,

an der Reform des büi^erlichen Rechtes mitzuwirken.

X.

Die beiden grossen Fiktionen der Civilgesel/bücher, dass das

bürgerliche Recht vollständig sei und dass es jedem Staatsbürger

vollständig bekannt ist — diese Fiktionen haben zweifellos den ICr-

(olg, die unteren Volksklassen in bezug auf die RechtsVerfolg-

ung ungünstig /u stellen, wenngleich vielen, welche heute diese

Sätze aufstellen und anwenden, jene ursprüngliche Tendenz nicht

bewusst sein mag. Weniger siclubar ist diese Konsequenz bei

einem dritten Moment, welches den unteren Volksklassen die

Afchiv Tiir ms. Gmcugbg. u. SuuUük. II. i. 2
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Geltendmachung ihrer Rechte kaum weniger erschwert und das

deshalb noch erwähnt w erden soll.

Die Entstehung und der Untergang der Rechte und Verbind-

lichkeiten ist auf allen Rechtsgebicten vorzüglich an bestimmte

menschliche Handlungen geknüpft. Jede Handlung, welche recht-

liche Bedeutung haben soll, besteht aber einesteils aus einem

äusserlich erkennbaren Thatbestand und andererseits aus gewissen

diesen begleitenden inneren Zuständen des Willens und der Vor-

stellung, welche sich der sinnlichen Wahrnehmung entziehen.

Solche innere Zustande sind z. B. der gute nd< r der böse Glauben

beim Besitz , der böse Vorsatz oder die Fahrlässigkeit bei straf-

baren Handlungen. Während nun iKr Richter in Anschun-:^ des

äusseren 'I'hatbcstandcs an die ihm vori;ele<;len Beweismittel ge-

huntlen ist, entwickelt er in BetreH jener inneren Zustände eine

frei schaffende Thätigkeit ; er ist es, welcher durch die Annahme
einer beslinnnlen Riclitung des Wollcns und des Vorstellens in

dem Handelnden der toten Masüe der äusseren Handlungen

erst den belebenden (leist einhaucht. l)ie Nalur der Sache l)ringt

es nun mit sich, dass die Armen bei dieser Konstruktion der in-

neren Zusiimde durch den Richter viel häutiger als die Besitzen-

den benachteiligt werden.

Besonders augenfäUi«^' tritt diese Einseitigkeit auf dem Gebiete

der Su afrechtspflege hervor. Bekanntlich erhält eine Handlung

erst dadurch eine str.ihecluliclie Bedeutung, dass ihr eine be-

stimmte Willensrichtung dc^ Handelnden ; böser Vorsatz oder

Fahrlässigkeit zu gründe liegt. Wie leicht wird nun selbst ein

gerechter Richter in einen verdächtigen äusseren (s>>^ objek-

tiven) Thatbestand jene rechtswidrige Willensbestimmung hinein-

legen, wenn es sich um einen Armen handelt und wie schwer

wird ihm der gleiche Entschluss bei Personen aus den besitzen-

den Klassen fallen! Bei einzelnen Richtern steigert sich diese

Einseitigkeit zu der sogenannten Diebstahlspräsumtton , von wel«

eher der Arme sofort crgriflen wird, wenn ihm das Unglück wider-

fahrt, zu einem Eigentumsverbrechen in eine äussere Beziehung

zu treten. Ja, wenn man die Strafrechtspflege nicht bloss nach

den dürftigen und abstrakten Umrissen beurteilt, welche Gesetze

und theoretische Schriften von ihr bieten, sondern darnach, wie

sie in der Wirklichkeit lebt und sich bethätigt, so wird man zu-

geben müssen, dass durch jene verschiedene Beurteilung der

inneren Zustände ähnliche Wirkungen hervoi^ebracht werden als
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wenn für die beiden grossen Kreise des Volkes verschiedene

Strafrechte in Wirksamkeit wären.

Nicht anders als auf dem Gebtete des Strafrechts verhält es

sich mit der bürgerlichen Rechtspflege. Zwar bt hier die richtige

Konstruktidii des inneren Thatbestandes für Staat und Gesellschaft

entfernt nicht von jener entscheidenden Wichtigkeit wie bei der

Ausübung der Strafjustiz ; aber auch so wird selbst der gerechteste

Civiirichter den besitzlosen Volksklassen in unzähligen Rechts»

Streiten Unrecht thun, weil er ihre inneren Zustände nicht richtig

aufzufassen oder zu deuten weiss.

Seit der Mitte des vorigen J.ihrhundcrts, namentlich aber seit

der französischen Revolution hat man die besonderen Gerichte

des Adels, der Geistlichkeit und der anderen bevorrechteten Stände

immer mehr beseitigt, weil man von der richtigen Ansicht aus-

gienn;, dass selbst ein vollkommen ^gewissenhafter Richter sich dem
Einflüsse des Standesgegensa»7< s nicht zu cni/iciicn vcriiia«^'. Aber ,

indem man die neuen Gcriclitc fast ausschiiesshch den besitzen-

den und gebildeten \'nl1:sklassen entnahm, schuf man wieder ein

Privilegium, das kaum \vcni;^er drückend ist als die Vorrechte der

feudalen Gesellschaftsordnung^^ und das bei dem steigenden Gegen-

satz zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen läglicli schwerer

empfunden wird. Die Mittel zur Aufhebung oder Milderung dieses

Gegensatzes zu finden und in>l)esondere für eine 7\vockm;issigere

Ausbildung des Juristenstandes ^u sorgen, ist eine Aufgabe, deren

Lösung der Zukunft angehört.

XL

Diese letztere Bemerkung führt mich auf einige prozessuale

Fragen, welche für die Rechtsverfolgung und die Rechtsverteidi-

gung der Armen wm grosser Bedeutung siiul und deshalb an

dieser Stelle erwähnt werden müssen, (obgleich sie mit dem Ent-

wurf eines bürgerlichen Gesetzbuches nur in losem Zusammen*

hange stehen.

Die neuere Civilprozessgesetzgebung hat im Grossen und

Ganzen die entgegengesetzte Richtung verfolgt wie die wirtschaft-

liche und die soziale Gesetzgebung der letzten Zeit. Bis vor

einem Menschenalter war man überzeugt, dass das freie Spiel der

wirtschaftlicheo Kräfte die Erzeugung der grössten Gütermengen

und dadurch das ökonomische Wohlbefinden Aller herbeifUhren

werde (Manchesterdoktrin). Indem man nun alle Staatsbürger
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ohne Rücksicht auf ihre persönlichen Eigenschaften und auf

ihre wirtschaftiichc Lage völh'g gleich behandelte und zwischen

ihnen einen zügellosen Wettbewerb zuliess, bewirkte man zwar,

dass die Giitererzeugung ins Unendliche stieg, zugleich aber auch»

dass die Armen und Schwachen an den gesteigerten Gütennengen

nur einen sehr geringen Anteil hatten. Daher die neue wirtschaft-

liche und Sozial<:iesetzgebung, welche bestrebt ist, den Schwachen

gegen den Starken zu schlitzen und ihm an den Gütern des Le-

bens wenigstens einen bescheidenen Teil zu siclicin. Man weiss

eben heute, dass es keine grössere Ungleichheit gibt, als das Un*

gleiche gleich zu behandeln.

Unsere neuere Civilprozessgesetzgebung steht noch ganz unter

der Herrschaft jener überlebten Weltanschauung, wie wir uns

denn überhaupt nicht verhehlen können , dass die Rechtswissen-

schaft die zurückgebliebenste aller Disziplinen ist und von den

Zeitströmunc^en am spätesten erreicht wird, hierin einer entlegenen

Provinzstadt nicht unähnlich , in welcher die abgelegten Moden
der Residenz noch als Neuigkeiten getragen werden.

Noch im V(>ri;:;en Jahrhundert war die Cix-ilinstiz fast ttherall

ganz oder '/um grossten Teile in den I landen des Richters ver-

einigt und deshalb auch hir die Armen erreichbar. Heute u irkeii

an der blirgerlichen Rechtspflege Anwalte , Notare, fierichtsv oll-

zieher und andere Personen mit, und wer seine IVivatrechle ge-

hörij^ sichern und diiichsetzen will, muss diesen ke)inpHzierten

Mcchauisiiuis zu heniit/en und zu bezahlen imstande sein. D.iss

die bürc^crliche Rechtspflege durch diese Teilung der Arbeit wesent-

lich verbessert worden ist, will ich nicht in Abrede stellen ; aber

es liegt in der Natur der Sache, dass jene verwickelten inni k>»st-

spieligen Hinrichtungen hauptsächlich den besitzenden und gebil-

deten Beve'Ikerungsschichten zu Gute kommen und ihnen bei der

Sicherunif untl Durchs tzung ihrer Rechte ein ungeheures Ueber-

gcvviclu über die bcailzlosi ti V« »lksklassen \ ('rleihen. Mit anderen

Worten: auf dem Gebiete der Justiz hat sich ein ahnlicher Prozess

vollzogen wie auf dem (iehiete der Volkswirtschati , wir haben

die Civilrechtsptle;^e su ver\ ollkommnet, dass sie schliesslich der

ungeheuren Mehrheit der Nation unerreichbar geworden ist.

Ich weiss sehr w ohl , dass jene Hilfspersonen überall durch

das Gesetz verpflichtet sind, ihre Dienste den Armen unter Um-
ständen unentgeltlich zu leisten. Aber gerade in diesem Privi-

legium liegt lUr die besitzlosen Volksklassen die empfindlichste
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Zurücksetzung. Denn in einer Gesellschaft, in welcher jede Dienst-

leistung bezahlt wird, und in der die betreffenden Funktionäre

selbst die Befriedigung jedes BedQrfiiisses erkaufen müssen, lässt

sich vernünftigerweise nichts anderes erwarten, als dass die un-

entgeltlichen Funktionen schlecht und widerwillig geleistet werden.

Aber noch mehr! Dieser komplizierte Apparat würde auf

die Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung der Armen noch

weniger nachteilig einwirken, wenn dem Richter nur gestattet

wäre, in die Zivilrechtspflege selbsthätig einzugreifen. Allerdings

liegt es nun in der Natur der Sache, dass der Richter niemanden

zur Geltendmachung seiner Privatrechte zwingen kann, weil diese

nach der Grundaufiassung des heutigen bürgerlichen Rechtes eine

Privatangelegenheit der Beteiligten sind. Hat aber der Berechtigte

einmal bei dem Richter Klage erhoben und dadurch die Absicht

erklärt, sein Recht geltend zu machen, so sollte man glauben,

dass dieser nunmehr alle gesetzlichen Mittel anwenden werde,

um dem verletzten Rechte Geltung zu verschaffen. Dies ist je>

doch keineswegs der Fall. Vielmehr muss das Gericht nach den

Ztvtlprozessgesetzgebungen aller Kulturstaaten auch nach Beginn

des Rechtsstreites zu allen wichtigeren Schritten besonders ver-

anlasst werden, gleich einem verdorbenen Uhrwerk, welches fort«

während gestossen und geschüttelt werden muss, um wieder auf

kurze Zeit in Gang zu kommen.
Dieser Rechtszustand ist nun fiir die besitzenden Volksklassen

sehr bequem und vorteilhaft, weil diese, intelligent und gut be-

raten, jene Initiative rechtzeitig und in zweckmässiger Weise zu

ergreifen wissen. Dagegen muss die RechtsVerfolgung der besitz-

losen Volksklassen, welche dem komplizierten Prozessmechanis-

mus ratlos gegenüber stehen und schlecht oder gar nicht vertre-

ten sind, durch ilicse unnatürliche Passivität des Richters auf das

Verderblichste beeinflusst werden.

Dass die besitzlosen Volksklassen der Zivilrechtspfl^e in

allen Kulturstaaten mistrauisch gegenüberstehen , kann unter sol-

chen Umständen niemand befremden. Ihnen erscheint unsere Zi-

viljustiz in der Kegel als ein System \ on juristischen Kniffen, in

welche der einfache Sinn des Ungebildeten niemals einzudringen

vermag. Kommt dann, wie in unserer Zeit, das Bewusstsein des

Klassengegensatzes hinzu, so wird es nur allzu oft geschehen, dass

der Arme, welcher ein paar Zivilrechtsstreite bei Gericht durch*
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xuruhren hatte, sich in einen bewussten Feind von Staat und Ge-

sellschaft verwandelt.

XU.

W aiLiiu stehen in Europa und Amerika \iele Millionen von

Arbeitern dem überlieferten Staat feindlich j^e^caüber, sei es, dass

sie, wie die Anarchisten, die einfache Vernichtung oder dass sie,

wie die Sozialdemokratie, dessen völlige Umbildung anstreben?

Der Hauptgrund dieser Erscheinung liegt ohne Zweifel darin, dass

der Staat hinter der geltenden Eigentums* und Wirtschaftsordnung

steht, welche die besitzlosen Volksklassen zu beseitigen streben.

Aber auch wenn man unsere heutige Wirtschaftsordnung als eine

unerschütterliche Thatsache betrachtet, wird man zugeben müssen,

dass unsere Überlieferte staatliche Organisation mit Rücksicht auf

die besitzlosen Volksktassen einer gründlichen Umbildung unter»

zogen werden muss. Sieht man von den grossen politischen Be*

wegungen ab, welche das Proletariat ftir eine kurze Zeit an

die Oberfläche des öffentlichen Bewusstseins zogen, so sind

die besitzlosen Volksklassen und ihre Interessen von den Staats«

männem eigentlich erst im letzten Menschenalter entdeckt worden.

Daher kommt es, dass die älteren, wohlbestallten Einrichtungen

der büi^erlichen Gesellschaft: das Zivil* und Strafrecht, der

Zivil* und Strafprozess und die innere Verwaltung durchgreifend

vom Standpunkt der Gebildeten und Besitzenden aus konstruiert

sind und von den Interessen der besitzlosen Volksklassen, die

doch die ungeheure Mehiiiett aller Nationen bilden, nur in unter»

geordneten Punkten Notiz nehmen. Unser auf Machtverhältnissen

beruhender militärisch-büreaukratischer Staat macht eben in der

Gegenwart die ersten unsicheren Schritte, um sich in einen Ar*

beits- und Wirtschaftsstaat zu verwandeln.

In der Umbildung dieser alten Institutionen zu Gunsten der

besitzlosen Volksklassen könnte nun unendlich Vieles geleistet

werden, ohne dass die (irundlagen der geltenden Eigentumsord*

nung berührt zu werden brauchten. Freilich müssten zu diesem

Ende die Gesetzgeber, welche fast ausschliesslich den besitzenden

und gebildeten Schichten angehören, den Bann ihrer Vorurteile

durchbrechen imd sich bei jeder Rechtsregel und bei jedem

Rechtsinstitut die 1 Vage vorlegen, wie sich dieselben in ihrer An-

wcndimnf auf die besitzlosen Volksklassen gestalten werden. Na-

mentlich würde eine zweckmässige Reform des Zivilrechts und
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-Prozesses, welche Rechtsgebiete för Reich und Arm von täglicher

Anwendung sind, dazu beitragen, die besitzlosen Volksklassen der

geltenden Rechtsordnung wieder näher zu bringen.

Vor allem müsste der Zivilrichter verpflichtet werden, jedem

Staatsbürger, besonders aber dem Armen, unentgeltlich Belehrung

Uber das geltende Recht zu erteilen und ihm auch sonst bei der

Sicherung seiner Privatrechte Hilfe zu leisten. Erst dadurch würde

die juristische Inferiorität der besitzlosen Volksklassen, weiche so

schwer auf ihr ganzes Rechtsleben drückt, einigermassen beseitigt

werden. Da der Staat von den Armen und Ungebildeten ver>

langt, dass sie das Wirrsaf seiner Gesetzgebung vollständig ken-

nen, so ist es nur gerecht, dass er denselben ermöglicht, sich

diese Kenntnis auf eine ihnen zugängliche Weise zu verschaffen

und wenn die analoge Rechtsanwendung beseitigt ist, so würde

es dem Richter auch nicht schwer fallen, allen Staatsbürgern das

geltende Recht zu weisen.

Dann aber müsste zweitens der Richter, wenn einmal der

Kläger die Klage erhoben und der Beklagte den geltend gemach«

ten Anspruch bestritten hat, den Rechtsstreit von Amtswegen
durchfuhren. Wenn man den Besitzenden gestattet, sich in dem
Rechtsstreit durch Advokaten vertreten zu lassen, so müsste der

Richter die Gleichheit zwischen den Parteien dadurch hersteilen,

dass er die Vertretung der armen Prozesspartei übernimmt. Ich

weiss sehr wohl, dass die Durchfuhrung dieser Grundsätze in der

bürgerlichen Rechtspflege manche technische Schwierigkeiten bie-

tet; aber gegenüber den Gebrechen unseres heutigen Zustandes,

wo zu der Ungleichheit der Rechte noch die Ungleichheit der

Rechtsverfolgung hinzugefügt wird, können dieselben kaum in

Betracht kommen.
Die Durchfuhrung dieser Grundsätze würde natürlich eine

Umarbeitung der Gesetze über die Thätigkeit der Gerichte be

dingen. In der Uebergangszeit könnten jene richterlichen Funk-

tionen auch Armenadvokaten anvertraut werden, die der Staat in

genügender Anzahl bestellen und bezahlen müsste. Andere Rechts-

sachen als jene der Armen dürften aber solche Advokaten nicht

übernehmen.

Die hier dargelegten Grundsätze, namentlich die Durclifülir-

ung der Zivilprozessc von AnUswc^^en . sind bekanntlich zum
Teil in dem JPro/.essj^^esetzbuch l*'n'cdriclis des Grossen lljSi) und

in der Allgemeinen Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten
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t

(1793) vcnvirklicht worden und haben in Preussen durch zwei

Mcnschenalter, allerdings mit einzelnen Modifikationen, ihre Geltung

behauptet. Später ^) erlag die Allgemeine Gerichtsordnung einer

doppelten, bis zu einem gewissen Grade entjjegengesetzten Siro

mung: der historischen Richtung, welche in diesem Gesetz nicht

mit Unrecht eine ungeschichtliche Bildung erblickte , dann der

Vorliebe für di ii iVanzösischcn l'rozcss mit seinen Grundsätzen

der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit. Der geistige Hintergrund

der Angriffe gegen die Preussischc Gerichtsordnung war aber

icdciif tlls die Erfahrung, dass die wohlhabenden Stande in einem

Vcrfahrrn , in welchem der Richter den RechtNstri. it von Amts-

wegen ihirch/'ufuhren luit , hei der Verfolgung ihrer Rechte ent-

fernt ni( hl jene Ueberlegenheil besitzen, wie etwa im fran/'f^si

sehen i'ro/csN. I )ainals hatten die besitzlosen Volkskl.ishen keine

Stininu: , liciitc wurden sie sich das jrrosse Gf'set?cswerk der Auf-

klärungscpoche nicht ohne Widerstand entrcissen lassen.

Xlil.

Indem ich nuntnehr zu der Besjjrechung der einzelnen Rechts

institule des künftigen deutschen Zivilgesetzbuches übergehe, er-

scheint es nntwendig, über das in demselben befolgte System

einige Hem l- rk 1 1 n r ti o r au > /. 1 1 e h i ck cn

.

In eiiu !n 1 r,ir.;i iiichen (iescl/buch, welchem lediL^Hch der

Natur der Sache t' Iet. musste vor allem das l'^amilienrecht dar-

gestellt werden, w eleiics im wesentlichen die Khe, das Verhältnis

zwisriit II I Jtern und Kindern und die Vormundschaft umfasst.

l)rrin hier handelt es sich um Rechtsinstitutc , die in Wahrheit

/u den Grundlagen der ganzen bürgerlichen Gesellschaft f;ehören,

weil sie nicht die Re-nindunL; eines Privilegiums zu Gunsten be-

stimmter Bcv()lkerungsgrupi>en bezwecken, sondern die Beteiligung

aller, der ik-sitzenden wie der Besil/.iusen. in üfleichem Masse ge-

statten. Auf das Familienrecht folgen in der nalurhchen ( Ordnung

jene Rechtsinstitutc, welche ileii Gegensatz zwischen den Bebil/en-

den und den Besitzlosen begründen und an welchen daher die

ungeheure Mehrheit der Nation der Hauptsache nach nai , w enn

ich mich so ausdrücken darf, ein passives Interesse hat (Vermö-

gensrecht). In dem Vermögensrecht sind zunächst das Eigentum

1) Vgl. tUc preussischen Gesetze vom l. Juni 1S33 und vom 21. Juli 1846.
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und die ilim ähnlichen dinglichen Rechte darzustellen (Sachen-

recht) und erst dann die Schuldverhältnisse, welche, wenn man
von einzelnen Ausnahmen absieht, durchgreifend den Zweck ver-

folgen, das Eigentum oder einzelne in diesem enthaltene Befug>

nisse 2U erwerben. Den Schluss des Privatrechtssystems bildet

naturgemäss das Erbrecht, welches nicht nur für die »Enterb«

ten« der Gesellschaft so gut als gar keine Bedeutung besitzt,

sondern an dem auch innerhalb des Kreises der Besitzenden und

Gebildeten nur verhältnismässig enge Gruppen teilnehmen.

Von dieser durch soziale Gesichtspunkte bestimmten Reihen-

folge weicht das in der deutschen Rechtswissenschaft seit langer

Zeit übliche' System darin ab, dass es das Vermögensrecht

mit seinen beiden Unterabteilungen (Sachen- und Obli|,'ationen-

recht) dem I'amilienrecht voranstellt. Diese Eigentümlichkeit,

welche in den Gesetzbüchern und der juristischen Litteralur der

fremden Nationen mit Recht nur wenig Nachahmung gefunden

hat, ist überaus charakteristisch, weil sie durch ein äusserliches

Moment sofort erkennen lässt, wie sehr die natürlichen Grundlagen

der Gesellschaft durch das Eigentumsinteresse überwuchert wer-

den. Der Gesichtspunkt, von welchem aus diese seltsame Ver-

schiebung gerechtfertigt wird, ist die Erwägung, dass das Fami-

lienrecht mit dem Erbrecht in naher Beziehung steht und dass

beide das sogenannte successive Privatrecht bilden, d. h. jenen

Teil des Privatrechtssystems, welcher die zeitliche Aufeinanderfolge

der Menschen und den Uebergang ihres Vermögens ordnei.

Am weitesten hat sich von der natiirlichen Reihenfolge

der dctitsche Entwurf eines bürgerliclun Gesetzbuches entfernt,

welcher die Gegenstände in folgender ( »rdniniL; helKindell : Recht

der Schuldvcrluiltiiisse f ' >bligalionenrechl , Sachenrecht, Eamilicn-

und Erbrecht. 1 licr werden also die SchuMv erhält nis<e an erster

Stelle behandelt, ubi^leich ilir iuri>tiselier i)der wirtsclialillicher

Zweck doch fast ausiiahin.slu> dahin gehl , il.is l ligenliun zu er-

w erben, zu erhalten, zu sichern; erst dann folgt — seltsam ge-

nii;.( — das lugentnm mit den übrigen dinglichen Rechten und

gar erst an dritter SlcUc das Familicnrecht. Hadurch, wie auch

durch zahlreiche andere Eii^^enlunilichkeiten , \oii u eichen später

die Rede sein wird, rliaraku rjsicrt sich der l^ntwurf als das Pro-

dukt einer Zeit der vorhcir.->chrndL'n Verkchi sialcressen , in wel-

cher die Rücksicht auf den Händler so'Tar jene aul den bjiren-

tumcr überwiegt. ilaUen die Redaktoren das Erbrecht in ihrem
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Entwurf in die erste Reihe gestellt, so wäre die Umkehrung der

natürlichen Ordnung eine vollständige gewesen.

Ich werde bei der Besprechung des Entwurfs jene Reihen«

folge beobachten, welche sich vom sozialen Gesichtspunkte aus

als die richtige darstellt und deshalb zuerst das Famtlenrecht be»

handeln. Die Kritik desselben soll den Gegenstand der folgen*

den Abteilung bilden.



Zweite Abteilung:

Das Familienrecht des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetz-

buches für das deutsche Reich.

XIV,

Die Aufklärungsperiode hat angenommen — und dies war
ilir grösster Irrtum —, dass neben und über den positiven Rech-

ten der einzelnen Staaten ein Naturrecht bestehe, an welchem die

Gerechtigkeit der positiven Rechtssysteme gemessen und aus dem
sie nötigenfalls ergänzt werden können. Ein solches Normatrecht

existiert nun in Wirklichkeit nicht, mag man das Naturrecht als

das Recht des Naturzustandes der Menschheit oder als das auf

Vernunftbegriffen a priori beruhende Recht oder endlich als die

aus der Natur der Lebensverhältnisse sich ergebende Rechtsord-

nung auffassen. Das wirkliche Leben der Völker bietet uns viel-

mehr nur Machtverhältnisse zwischen den einzelnen Klassen und

Gruppen der Gesellschaft dar, welche dauernde Anerkennung und
dadurch den Charakter von Rechten , Rechtsverhältnissen nnd

Rechtsinstituten erlangt haben. Kein Rechtssatz, wie natürlich er

auch dem unbefangenen Beobachter erscheinen mag , kann Da-

sein und Geltung behaupten, wenn er mit den bestehenden Macht-

verhältnissen, namentlich auch mit dem Interesse der Herrschen-

den und Besitzenden, im Widerspruch steht.

Diese wichtige Wahrheit erhält ihre sicherste Beglaubigunt^,

wenn wir die GestaltuncT des P^amilienrechts in den positiven

Rechtssystemen in Betracht ziehen. Kein Teil des Privatrechts

hat in den natürlichen rirundlagcii des IMenschenj^eschlechts so

tiefe Wurzeln wie gerade d.is Familienrecht. Das Zusammen-

leben von Mann und Weib, die h'.rzeugunt; und die Krziehun*,^ der

Kinder bis zu dem Augenblick, wo sie sich selbst erhalten kön-

nen — all' dies sind Naturvorj^^^nge, welche unter der Herrschaft

jeder Rechtsordnuni^ in irgend einer Form wiederkehren nuissen

und die sogar bei zahlreichen Gattungen des Tierreichs ihr Seiten-
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stück haben. Dies ist auch der Grund, weshalb die römischen

Juristen das Familienrecht zu dem natürlichen Rechte zählen,

dessen Satzungen die Natur nicht bloss ik m Menschen, sondern

allen tierischen Wesen eingeprägt hat. Hier also, auf dem Ge-

biete des Fanlilienrechts, sollte man crwnrten, dass der feindliche

Gegensatz zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen voU-

ständi«^ zum Schwciji^en verurteilt sein wird , und dass eine der

Natur der Lebensverhältnisse entsprechende Rechtsordnung ihr

Dasein behauptet hat.

In Wirklichkeit ist dies aber keineswegs der Fall. Auch jener

Teil des l'rivatrcchts, durch welchen die Fortpflanzung der Men-

schen und der Wechsel der Generationen geordnet wird , leidet

an denselben Gebrechen, wie das Vermögensrecht, indem auch

die Reclitsrec^eln und Rechtsinstitute des Familienrechts vom
Standpunkt der Besitzenden ans gedacht und ausgebildet sind. J.i

diese l'inscttigkeitcn sind hier vielleicht noch drückender, weil es

zu ihrer gründlichen Beseitigung nicht wie auf dem Gebiete des

Vermögensrechts einer durchgreifenden Umbildung des überliefer-

ten Rechtszustandes bedarf. Ich will auch von diesen Mäncreln

des Familienrechts nur jene hervorheben, welche innerhalb der

bcsit/.Io-,en Volksklassen für weite Kreise von entscheidender Be-

deutung bind und alle minder wichtigen Fragen an dieser Stelle

bei Seite setzen.

XV.

Am wenigsten tritt dieser einseitige Standpunkt unseres Fa-

milienreclUs l)ei der l''he hervor, welches Rechtsinstitut in den

}n)->itivcn KechtNSvstemen uiul so auch im Kntuurf cincä deut-

schen bürgerlichen Gesetzbuches in einer gerechten und un-

parteiischen Weise geordnet ist. Der Grund dieser Erschei-

nung, welche bei dem I-'undamentaliUhLitut des Familienrechts

doppelt befremden muss, liegt zunächst in der Thatsache , ilass

die IChe, welche lange Zeit der Gesetzgebungsgewalt der Kirche

unterstand, von dieser als ein ausschliesslich sittlich-religiöses In-

stitut betrachtet und dadurch dem Streite der materiellen Inter-

essen bis zu einem gewissen Grade entrückt wurde. Dann aber

— und dies mag als die Hauptursache gelten — ist die l^he zu

allen Zeiten ein Rechtsgeschäft gewesen, weldhes regelmässig^ nur

zwischen Personen von der gleichen gesellschaftlichen Lebens*

Stellung abgeschlossen wurde, so dass nicht standcsgemässe Ehen
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ab eine seltene Ausnahme betrachtet werden können. Als daher

der Staat im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert der Kirche

das Gesetzgebungsrecht über die Ehe aus den Händen nahm, so

war kein Bedürfnis vorhanden, den Normen des Eherechts eine

gegen die besitzlosen Volksklassen gerichtete Tendenz zu ver-

leihen. Selbst das Rechtsiostitut der Ebenbürtigkeit und der Miss-

heirat, welches nach den Motiven (I, 10 ff) bei den souveränen

Häusern und dem hohen Adel des deutschen Reiches aufrecht

erhalten bleiben soll, ist der Natur der Sache nach mehr ^ej^en

den BürL^crstaiid und den niederen Adel als gegen die besitz-

losen Volkskiassen gerichtet.

Diese unparteiische Haltung der Gesetzgebung über die Ehe
hat auch bewirkt, dass dieses Rechtsinstitut von dem Sozialismus

verhältnismässig nur wenig angegriffen wird. Von einer Welt-

anschauung wie der Sozialismus, welche eine durchgreifende Um-
bildung des Privateigentums anstrebt, sollte man auf den ersten

Blick erwarten, dass sie auch das zweite Fundamentalinstitut des

Privatrechts : die Ehe verwerfen wird. In Wirklichkeit ist aber

von den drei grundlegenden l'2inrichtungen unserer bürgerlichen

Gesellschaft: dem Privateigentum, der Religion und der Ehe,

welche Robert Owen einmal die Drcicinii^^keit des Unheils
(
Trinit)'

of curse) genannt hat. die sozialistische Strömung hauptsachlich

gegen das Etgcnlutn. weniger gegen die Religion, am wenigsten

gegen die Elic gcriclitet. Dies mag zur Bestattt^ung fler schon

früher hervorgehobenen Wahrheit dienen, dass die sozialen Gegen

sät'/e der Gegenwart nicht nur durch die {jiundidcen unserer

l'rivatreclitsiMdming. soiuK rn \ielleicht in eben dctnselben Masse

auch durch deren einseitige und parieiische Ausluhrung, welche fast

ausschliesslich ein Werk der Juristen ist, her\ orgerufen werden.

Freilich darf bei der Würdigung dieser lasciieinung auch

nicht ulier.sehen werden , dass die niiidcrnc Ehe , wie sie j.ich

unter der lunwirkung kiichlichcr und staatlicher Einflüsse aus-

gebildet hat, entfernt nicht jene tiirchtbaren UcbcLslandc zur l'^olge

hat, wie das Privateigentum Ein Gegensatz, wie jener zwischen

Reich und Arm, ist auf dem Geluete des eliclichen Lebens über-

haupt nicht vorhanden ; ob der Emzclne in der I'2he eine grössere

oder geringere Befrietligung seiner geistigen und physischen Be-

durhusse tindet, hängt \ on indiv itluellen X'erhaltnissen und viel-

fach vom /-utall ab. \\ are für die Hetriedigimg jtMU r {Bedürfnisse,

weichen das i'rivateigenlum dienen soll, durch dieses ebenso gut
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gesorgt wie auf (U m Gebiet des Geschlechtslebens durch die Ehe,

so würden sich die sozialistischen Parteien wohl auch mit dem
Privateij^entiim in seiner überlieferten Form zufrieden geben. Dies

mögen die Gründe sein, weshalb nur wenige der konsequentesten

Sozialisten, unter weleheii ich Plato , den Hcbertislcii Boissel,

Charles Fourier und den Sainl-Sinu»iiisien l'.nfanttn hervorhebe,

aucli eine y;rund>al/.1ichc UnibiUlung der I^hc angestrebt haben.

Was die einzelnen l^estininningen des Entwurfs über das Ehe-

recht betrifft, so entziehen sich dieselben wegen ihres rein ju-

ristischen Charakters au dieser Stelle unserer Betrachtung. Im

allgemeinen wird man das juristische 1 )etail, nauienthch die Aus-

wahl der Thalsachen. an welche die Ungültigkeit der I^Iie geknüpft

ist, ferner die doppelte Form der Geltendmachung dieser Ihat-

sachen (Nichtigkeit und Antcclitbarkcit der Ehe) wohl bilhgen

können.

Nur einen Punkt möchte ich hier hervorheben, weil derselbe

in der sozialistischen I.itteratur, wie ich 'glaube, nur allzu häufig

bespri)chea worden ist, nämlich die Frage, wann eine Scheidung

der Ehe bei Lebzeiten der Ehegatten zugelassen werden soll.

Ich sage, dass die sozialistischen Schriftsteller der Scheidungsfragc

eine zu grosse Aufmerksamkeit geschenkt haben, weil die Wich-

tigkeit, die man derselben beilegt, doch vorherrschend aus der

Nervosität und der Ueberfeinerung der höheren Stände entspringt.

Der Entwurf gestattet die Scheidung und die Trennung von Tisch

und Bett (die lediglich eine Vorbereitung für die endgültige Schei«

dung sein soll) nur dann » wenn auf Seite des einen Ehegatten

ein schweres Verschulden vorhanden ist, nämlich wenn derselbe

einen Ehebruch oder bestimmte schwere Sittlichkettsverbrechen

begangen, dem Leben des anderen Ehegatten nachgestellt oder

ihn böslich verlassen hat, oder endlich wenn er durch schwere

Verletzung der ihm gegen den anderen Ehegatten obliegenden

ehelichen Pflichten eine so tiefe Zerrüttui^ des ehelichen Ver-

hältnisses verschuldet hat, dass diesem Letzteren die Fortsetz*

ung der Ehe nicht zugemutet werden kann (§ 1440^1444 des

Entwurfs). Ich glaube, dass der Entwurf durch diese Bestimm-

ui^en, von welchen vielleicht schon die letztere für sich genügen

würde, die richtige Mitte zwischen jenen Gesetzgebungen getroffen

hat, welche, wie z. B. das katholische Eherecht, an der Unauf>

lösbarkeit der Ehe festhalten und jenen, die, wie das preussische

Landrecht, schon auf Grund beiderseitiger Einwilligung der Ehe-
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galten die Scheiduii}^ (kinderloser) Ehen gestatten
, ja sogar die

unüberwindliche AbneiL^ung des einen Ehegatten /Air Auflösung

der Ehe als j^^enu^end erklären (Pr. LR. II, i. 716 IT.).

Die Familie i.st in unserer Zi it die cin/.i<,'c (lemciiischaft, in

welcher da.s (icfiihl der Brüderlichkeit utid der Hin;4c hiinL; i)r.dctisch

bethatigt wird und die besitzlosen Volksklasscn haben deshalb kein

Interesse, die Festij^keit der Ehe. des l-'undaiiients der Familie,

durch alb.ugrussc Au.sdehnung der Srheidun;.^fs^riinde /.u ersciüit-

tern. Erst dann, wenn die höheren 1 .eltenskreise ; ilie Arbeiter-

gruppe, die (jeineindc, der Staat soicial organi;>iert sind und die

h\imilie in ihren wohlihätigen Wirkungen bis /.u einem gewissen

Grade ersetzen, wird die Frage zu erwägen sein, ob das Hand

der I~iie ohne Schädigung der Gesellschaft gelockert werden

kami. Bis dahin aber werden die besitzlosen V'olksklassen dem
Entwurf die Anerkennung niciit versagen können, dass seine Be-

stimmungen über die k^he nicht nur an sich zweckmässig sind,

sondern dass sie auch ihr besonderes Klassenintcresse nicht ver-

letzen.

XVI.

Die ganze Sachlage verändert sich vollständig, wenn wir von

der Ehe zu dem so naheliegenden Gebiete des Ehegüterrechts
Ubei^ehen. Hier ist an den Bestimmungen des Entwurfs sofort

der einseitige und parteiische Geist unseres Juristenstandes wahr-

zunehmen, der sich lediglich als Vertreter der besitzenden Klassen

föhlt Bekanntlich wird es von wohlhabenden Vätern als eine

der wichtigsten Lebensaufgaben betrachtet, ihren verheirateten

Töchtern, die ja in der Ehe meistens der schwächere Teil sind,

ihr Vermögen und überhaupt ihre wirtschaftliche Stellung zu si-

chern. Demgemäss hat denn auch der deutsche Entwurf nicht

weniger als fünf Ehegüterrechte aufgestellt und bis in die gering-

fügigsten Einzelheiten ausgebildet, so dass für jeden Geschmack

ein Sträusschen gcAoditen erscheint. In ihrem Eifer, ßir jenes

wichtige soziale Interesse der besitzenden Volksklassen nur ja

recht ausgiebig zu sorgen, haben die Verfasser des Entwurfs zur

Normierung der verschiedenen Ehegüterrechte mehr als hundert-

liinizig selir umfassende Paragraphen gebraucht. Gegen diese Sorg-

falt wäre an sich wenig einzuwenden, wenn sie bei Rechtsverhält-

nissen zwbchen Armen und Reichen, wo das Kräfteverhältnis der

Beteiligten doch noch unendlich ungünstiger ist als zwischen Mann
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und Frau, nicht regchnassiL; so nilich alles tU r »Jrcien Vt-rcin-

baruni,'« überlassen halten, iiicvon wird noch später austührlich

die Rede sein.

St lien wir nun zu , wie sieb die vom l.ntwurt autgeslelltcn

Khegulerrecbtc zu den einzelnen Kl issun des Volkes verhalten.

In den vornehmen Hevölkerun ,
- hi' htm . /u wclclien man

die (^fhiirls-, Finanz- und Beaiuleii n ist' ikratic
,

snw ie aucii das

höhere Biirfjerlum zählen kann, ist die i\,he^aUin kaum mehr als

ein anmulii^es Dekorationsstuck. An der Rerufsthati^kcit ihres

Mannes luul an der huui.lichen ArltL-ii nimmt sie [jcr.>»uiilich fast

rjar kl iiu II Anteil, ja selbst die iM hilliiii;^ ihit r iiilimsten Muttcr-

pilichica. t.ias Sau|j;en und die Aut/ichuiig ilirer Kinder in den

ersten Lebensjahren pfleLjt sie auf Frauen der besitzlosen Volks-

klassen abzuwälzen. MäufiL; brint^t die Frau ein Vermögen in

die I'^he mit, an welchem der Fhemann zur Bestreitung der be-

trächtlichen Unlerhaltskosten die Nutzung erhält. Wird dann

die Khe aufgelöst, so erhält die Frau ihr Kigentum jcurück, auf

das während der Hhe erworbene Vermögen hat sie, die ja immer

nur konsumiert hat, naturgemäss keinen Anspruch. Dieses Ehe-

güterrecht wird als die »Verwaltungsgemeinschaft« bezeichnet,

weil in demselben das Vermögen beider Ehegatten während der

Dauer der Ehe in der einheitlichen Verwaltung des Ehemannes
steht.

Wesentlich anders gestaltet sich die Lage bei den mittleren

Klassen , 7.\x welchen die unteren Schichten des Bürgertums und

die höher qualiüzterten Arbeiter 2u rechnen sind. Hier wirft die

Gattin regelmässig nicht nur ihr Vermögen, sondern auch ihre

Arbeit in die Ehe ein, indem sie die häuslichen Dienste verrichtet

und auch an der Berufsthätigkeit des Mannes in grösserem oder

geringerem Masse teilnimmt. Die natürliche Gestaltung des Ehe-

güterrechts für diese Lebenskreise ist die Errungenschaftsgemein-

schaff, d. h. die Ehegatten behalten das Vermögen, welches sie

Kur Zeit der Eheschliessung besassen, das während der Ehe er-

worbene Vermögen gehört dagegen Beiden gemeinschaftlich.

Bei den besitzlosen Volksklassen werfen endlich die Ehegat-

ten zumeist nur ihre Arbeit in die Ehe ein; das Vermögen, das

sie sich etwa zubringen, ist regelmässig geringfügig'^ und einem

raschen Verbrauch unterworfen. Während aber die Thätigkett

der Gattin bei den höheren und selbst bei den mittleren Schich-

ten der Bevölkerung hinter der Arbeit des Mannes beträchtlich
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zurücktritt» iät die Frau dem Manne in einer dürftigen Ehe in

dieser Richtung mindestens ebenbürtig. Nicht nur dass die häus-

liche Arbeit vollständig der Gattin obliegt » sondern es ist auch

eine ganz gewöhnliche Erscheinung, dass sie ausserdem noch für

sich eine besondere Berufsthiitigkeit ausübt. Die für solche Ver-

hältnisse allein passende Gestaltung des Ehegüterrechts ist die

Gütergemeinschaft, deren Wesen darin besteht, dass sowol das

2ur Zeit der Eheschliessung als auch das später erworbene Ver-

mögen ein gemeinschaftliches Gut beider Ehegatten wird. Ja

mit Rücksicht auf die umfassende Thätigkeit, welche der Frau

im ehelichen Leben der Armen obliegt, erscheint es mir sehr

zweifelhaft, ob die hervorragende Stellung, welche der deutsche

Entwurf dem Ehemann auch in der Gütergemeinschaft zuweist,

für diese Volkskreise hinreichend gerechtfertigt ist.

Und hier zeigt es sich mit voller Klarheit , wie sehr unsere

Juristen und Gesetzgeber die Tendenz haben, alle Lebensverhait-

nisse vom Standpunkt der Reichen und Vürnehmen za beurteilen,

deren soziale Lage ihnen allerdings am besten \ crtiaut ist. I^enn

jene erste Form des Ehegüterrechts: die W-rualtungsgitiuinschati,

welche nur den Bedurfnissen ganz engerl.cbcn.skrci.se cntsjuicht,

soll nach dem Entwurf (§ 1283 iT., 1333) bei jeder Ehe Anwendung
finden , sofern die Ehegatten nicht durch einen in gerichtlicher

oder nularieller Form abgeschlossenen Ehevertrag ein anderes

Ehegüterrecht erwählen. Bri der tiefen Unwissenheit, welche

unter den besitzlosen Voikskiasscn in Ansehung der Normen des

Privatrechts herrscht, werden arme Ehepaare regelmässig von

der ganzen Existenz eines Mhegulerrechls nur eine schwache

Vorstelhmg besitzen, geschweige denn, dass sie unter den fünf

gesetzlichen Ehegiiterrechtcn eine sachgema>sc Auswahl treffen

könnten. Unterlassen sie aber die Ab>chliessung eines Ehe-

vertrags , so fmdct auf ihre dürftige Mhe sofort das l-"heguter-

recht der Geheimräte und der Millionäre von GcseUes we^en

Anwendung,

Solang der Staat nicht in dem oben (vgl, XII.) angedeuteten

Sinne organische Einrichtungen schafft, um die besitzlosen Volks-

klassen vor den schädlichen Folgen der Rechtsunkenntnis zu schü*

tzen, wird sich dieser Uebelstand auch kaum vollständig beseitigen

lassen. Da jedoch die Ansprüche der unteren Volksklassen na«

turgemäss ihre Befriedigung von Seiten der Gesetzgebung nur

ganz allmählich erwarten können, so sollte bis dahin dem Standes-

AkUv für loi. Ce»eUj(l>g u. Suii»lil:. II. i< 3
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beamtcn , vor welchem die IChe abgeschlossen wird , durch das

Gesetz die Verpflichtung auferlegt werden , arme Ehepaare über

den Inhalt der verschiedenen l-'.hcgiiterrechte zu unterrichten, da-

mit diese ihre \\ .ihl mit Sachkenntnis und Ueberlei^nng treffen

können. Naturlich nuisste auch dafür Sorj^e j^etra<4en werden,

dass die gerichtliche oder notarielle Form, welche tlas Gesetz lur

die I lu vertrage vorschreibt, für dürftige Eheleute mit keinen

Kosten verbunden ist.

xvn.

Alle Civilgesetzbücher legen den Verwandten in auf- und

absteigender Linie unter gewissen Voraussetzungen die Unter-
haltspflicht auf; insbesondere sind die Eltern verpthchtet,

ihre ehelichen Kinder zu erziehen und sie so lange zu erhalten,

l)is sie selbst für ihr I'^ortkornmen Sorge tragen können. Noch
weiter geht der deutsche Entwurl (vi 1480) , nach welchem sich

auch {iie Geschwister unter Umstanden gegenseitig den ntttdürftigen

Unterhalt L;ewahren müssen f§ 1489 d. l'.ntu.j. Vom Standpunkt

der sozialen Massenwirknngen kommt hier nur der Unterhalt der

Kinder durch die Eltern in Betracht; die übrigen halle iler Un-
terhaltsverpflichtung sind vergleichsweise von geringer Bedeutung.

Wie ist aber der Unterhalt dem Berechtigten von dem V'er-

pfiichteten 2U gewähren? Nach dem Entwurf (§ 1491) hat der

Verpflichtete denselben regelmässig in der Form einer Geldrente

2u leisten. Nur wenn dem Verpflichteten gegenüber dem Be-

rechtigten ein Erziehungsrecht zusteht, so hat er das Recht, selbst

die Art der Gewährung des Unterhaltes zu bestimmen. Da das

Erziehungsrecht in erster Reihe dem ehelichen Vater und nach

seinem Tode der ehelichen Mutter zusteht, so können die Eltern

nach freiem Ermessen bestimmen, in welcher Weise das Kind

zu erhalten ist (§ 1501, 1502, 1504, 1655 d. Entw.).

Aus dieser Darstellung ist leicht ersichtlich, mit wie grossem

Recht den Verfassern des Entwurfs in einem früherenAbschnitt dieser

Abhandlung der Vorwurf einer abstrakten und unvolkstUmlichen

Darstellungsweise gemacht worden ist. Jeder Gesetzgeber, der auch

nur das geringste Formtalent besitzt, wird bei Darstellung der

Unterhaltspflicht zunächst die Alimentationsverpflichtung der Eltern

gegenüber ihren ehelichen Kindern normieren, weil dieser Fall

die ungeheure Mehrzahl aller Unterhaltsverpflichtungen bildet und

jedem, selbst demAermsten und Ungebildetsten, aus den Erfah-
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rungen seiner Jugend wol bekannt und vertraut ist; erst dann

sind die besonderen Bestimmungen für die seltener vorkommen-

den Alimentationsfälle anhangsweise beizufügen.

Wie haben aber die Verfasser des Entwurfs diese wahrlich sehr

einfache Formfrage gelöst? Als echte Lehrbuchsjuristen haben sie

eine abstrakte, alle Fälle umfassende Alimentationspflicht konstruiert

und die meisten Rechtsrc^cln auf diesen abstrakten Rf L^rifif bezogen.

Daher bestimmen sie in allem Ernst, dass der Unterhalt regelmässig

in einer Geldrente zu leisten ist und gestatten nur ausnahmsweise,

dass die Eltern auch eine andere I"'orm der Alimentation wählen

können. Diese Formulierunt: erinnert denn doch diirrh ihre n.iive

Umkehrung von Regel und Ausnahme an das bekamilc \\ lUblatt,

welches täc^lich mit Aufnahme der Wochentage erscheint! Denn
auf dem Gebiete des Unk rlialls bildet glücklicherweise die Na-

turalwirtschaft noch die weit überwiegende Regel, <la die Kimler

von ihren h.ltern — und dies ist die unL;cheürc Mehr/ahl aller

Alimentation^fiille — ihren Unterhalt meistens in Natur entweder im

elterlichen Hause oder von einem Dritten im Namen der Eltern

empfangen. Wer überhaupt lernen will, wie man die Sache an-

zugreifen hat , um ein allen Staatsbürgern ohne Unier^chii.-d tler

Lebensstellung wohlbekanntes Rechtsinstitut in einer möglichst

abstrakten und unverständlichen Weise tlarzustellen, braucht nur

den Titel des deutschen Entwurfs über die Unterhaltspflicht zu

lesen.

XVIU.

Die Eltern haben also das Recht, die Art und Weise, wie

der Unterhalt dem Kinde zu gewähren ist, nach freiem Ermessen

2u bestimmen (§§ 1491, 1504, 1506 d. Entw.). Diese Ausnahme
oder vielmehr diese Regel zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich»

weil dieselbe eine grosse Ungerechtigkeit gegen die besitzlosen

Klassen in sich birgt.

In dem ersten Lebensjahr wird dem neugeborenen Kind der

wichtigste Teil des Unterhaltes, nämlich die Nahrung, in der Weise

gereicht, dass es von der Mutter oder einer anderen Frau ge-

säugt wird. Diese der Natur allein entsprechende Ernährung

ist für das körperliche und geistige Wohlbefinden des Kindes in

seinem weiteren Lebenslauf erfahrungsgemäss von entscheidender

Bedeutung. Treten Ersatzmittel an die Stelle der natürlichen

Nahrung, so bt, namentlich wenn das Kind auch sonst vernach«

3*
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lässigt wird, nicht selten der Tod, in zahlreichen Fällen lebens-

längliches Siechtum die Folge.

Micr greift nun jener Kechtssatz ein, dass die Eltern die Art

und Weise, wie der Unterhalt dem Kinde zu leisten ist, nach

freiem Krmesscn bestimmen können. Kraft dieser Gesetzesnorm

werden die wohlhabenden FamiHen die Ernährung der Kinder in

der ersten Zeit ihres Lebens gegen eine bestimmte Entlohnung

armen Frauen und Mädchen übertragen, welche vorKur/.em geboren

haben imd die dann ihr Kind regelmässig mit künstlichen Nah-

rungsmitteln aufziehen müssen. Der deutsche Entwurf führt da-

durch nichts Neues ein, da das Ammenwesen selbst in der Praxis

jener Länder, deren Gesetzgebung eine ähnliche BcbLuuniung nicat

enthält, allgemein anerkannt ist.

Wurde es bich bei der Ernährung der Kinder in ihrer ersten

Lebenszeit lediglich um die Frauen der besitzlosen Volksklassen

handeln , so wäre die Regel , dass die Mutter zur Stillung ihres

eigenen Kindes persönlich verpflichtet ist, gewiss schon längst

von Juristen und Rechtsphilosophen als die natürlichste und

notwendigste aller Gesetzesbestimmungen anerkannt. Denn die

Natur selbst weist das Wetb durch gewisse Veränderungen in

seinem Körper zur Erfüllung seiner Mutterpflicht an und ahndet

die Verletzung ihres Gebotes durch schwere körperliche Nach-

teile. Gilt ja doch auch sonst der Grundsatz, dass Handlungen,

welche auf Grund von Verhältnissen des reinen Familienrechts zu

leisten sind, von dem Verpflichteten regelmässig in Fersen vorge-

nommen werden müssen. Selbst bei Schuldverfaältnissen, welche

auf dem persönlichen Vertrauen der vertragschliessenden Teile

beruhen, z. B. bei dem Auftrag oder der Gesellschaft, soll nach

dem Entwurf im Zweifel nur die persönliche Leistung gestattet

sein (§ 588, 638 d. Entw.). Und bei einem so intimen, rein hr

milienrechtlichen Akt wie die Ernährung des Kindes in seiner

ersten Lebenszeit, welcher nichts als die Fortsetzung und der Ab-

schluss des durch den Beischlaf und die Schwangerschaft geschaf-

fenen Zustandes ist, darf eine Stellvertretung durch Andere statt-

linden, weil eine solche Ausnahme durch unerhebliche Bequem-

lichkeitsinteressen der höheren Stände gefordert wird.

Denn in der That sind die Interessen der besitzenden Be<

Völkerungsschichten und insbesondere ihrer Frauen, welche durch

diesen Zustand befriedigt werden, nicht sehr bedeutend, wenn man
sie mit dem Schaden vergleicht, der dadurch den besitzlosen
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Volksklassen sugefUgt wird. Wenn gesunde Frauen der besitzen-

den Volksklassen sich bei Erfüllung ihrer Mutterpflichten durch

Ammen vertreten lassen, so thun sie dies kaum aus einem an-

deren Grunde als aus Bequemlichkeit oder deshalb, weil sie

ihren gesellschaftlichen Vergnügungen nicht auf längere Zeit

entsagen wollen. Dagegen wird das Kind der Amme, welchem

die mütterliche Nahrung und auch sonst ihre Pflege mangelt,

oft dem Siechtum, nicht selten sogar dem Tode preisgegeben.

Ja matf müsste Frauen, die fiir Geld ihre eigenen Kinder der

Verkümmerung überliefern, um fremde Kinder zu ernähren, aufs

Tiefete verabscheuen, wenn man nicht wüsste, dass sie zu einer

solchen Handlungsweise meistens nur durch den Drang der bitter-

sten Not bestimmt werden.

In der That wird nur durch die Gesetze über die unehelichen

Kinder bewirkt, dass sich stets Frauenspersonen finden, die sich

von den wohlhabenden Familien als Ammen verwenden lassen.

Ehefrauen werden der grossen Regel nach niemals geneigt sein,

ihre eigenen Kinder zu gunsten fremder Bequemlichkeit der Ver-

kümmerung preiszugeben. Da jedoch die Mädchen, welche un*

ehelich geboren haben, durch eine vollkommen einseitige Ge-

setzgebung unmittelbar nach der Geburt in die bitterste Not

gestürzt werden, so müssen sie sich jede Bedingung auflegen

lassen, um nur sich und ihr Kind notdürftig zu erhalten.

Die Nachteile, welche durch diese Zustände nicht nur den

Beteiligten, sondern auch den besitzlosen Volksklassen in ihrer

Gesamtheit zugefligt werden , kann man kaum hoch genug an-

schlagen. Denn dadurch werden in der Zeit der grössten Empfäng-

hchkeit die Keime des physischen Verderbens in hunderttausende

von Kindern geletzt , welche später meistens in die arbeitenden

Klassen eintreten und deren körperliche und geistige Gesamlhal-

tung ungünstig beeinflussen. Deshalb sollten die besitzlosen Volks-

klassen auf die Beseitigung dieser Uebelstände mit lirnst und

Nachdruck hinwirken, obgleich von denselben die Frauenspersonen,

welche sich von den Mitgliedern der höheren Stände haben ver-

fuhren lassen, meistens gehasst und verachtet worden.

Aber auch der Staat und die Gcsct/gebung haben alle Ur-

sache, schon aus Rücksichten auf die Gesundheitspflege in diese

Zustände ordnend einzugreifen. Freilich wird gar mancher, wel-

cher sein Urteil durch Redensarten beherrschen lässt, dagegen

die Freiheit der Vertragsschliessung und die ünantastbarkeit des
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Familienlebens der Besitzenden geltend machen. Allein die Wir-

kung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit ist auf dem Gebiete

des reinen Familienrechts ohnedies in die engsten Grenzen ge*

bannt; weder der gesetzliche Inhalt der Ehe noch jener des

Rechtsverhältnisses zwischen den Eltern und ihren ehelichen Kin«

dem kann durch Verträge in wesentlichen Punkten abgeändert

werden. Auch hat sich die staatliche Gesetzgebung zur Hebung

des Gesundheitszustandes der arbeitenden Volksklassen nicht ge-

scheut, in die Freiheit des Lohnvertrags, dem der privat rechtliche

Charakter doch weit mehr aufgeprägt ist, durch die I- abriksgesetz-

gehung und durch andere soziale Massrci^cln sehr tief einzugreifen,

wie dl im überhaupt die Periode, wo die Privatrechte lediglich eine

Privatsache der Beteiligten waren, entschieden ihrem Ende ent-

gegeneilt

Ebensowenig kann davon die Rede sein, dass durch eine solche

Umbildung der Alimentationspflicht in das Familienleben der be-

sitzenden Volksklassen störend eingegriffen werde. Dadurch, daiss

das Gesetz die ehelichen Mütter der wohlhabenden Bevölkerungs-

schichten zur persönlichen l*>füllung ihrer Mutterpflicht nötigt,

werden vielmehr die Beziehungen zwischen Mutter und Kind nur

inniger und natürlicher gestaltet und zuj^lcich auch für das V'er-

haltnis zwischen den unehelichen Mütlcrii und ihren Kindern we-

nigstens die Möglichkeit einer !)cfric(ligciKlen I'.nlwickelung ge-

schaffen. Was wirklich eine Heeintt iichtigun^^ erfahren müsste

und solUe, wäre nur die selbsLsuchlige Vergnügungssucht und

Bcquemliclikciislicbe der wohlhabenden Frauen.

l^m diese Zwecke vollständig zu erreichen, müsste im § 1491

des ileiitsclien l-'ntwurf«; bcsliniiiU werden, dass die Eltern zwar

das Recht haben, über die Form, in welcher den Kindern der Un-

terhalt 7u gewähren ist, nach freiem Ermessen zu befinden, dass

aber die eheliehe iiiul dii' uneheliche Mutter jedenfalls verpflichtet

sind, das Kind in seiner ersten Lebenszeit sellist zu stillen und

dass dabei eine Slellveriretun;j; nur durch l'rauenspersonen zu-

lässig sei, welchen ihr cic^^enes Kind gestorben ist. Solitc sich

aber eine solche Besiunwumg
,

obgleich sie durch tlie Gerech-

tigkeit, ja durch die Natur selbst gefordert wird, bei den besteh-

enden Machtverhältnissen als unerreichbar erweisen , so wäre

doch zum mindesten eine Stellvertretung nur dann zu gestatten,

wenn sie nach ärztlicher Untersuchung des unehelichen Kindes

als zulä -^ig erkannt und von dem Vormundschaftsgericht desselben
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genehmigt wird. Ich weiss sehr wohl, dass g^enwärtig, wo die

Interessen der höheren Gesellschaftskreise überall einen so ge-

waltigen Druck ausüben, an die strenge Handhabung eines solchen

Rechtssatzes nicht zu denken ist ; aber die Fälle, in welchen das

uneheliche Kind durch den Mangel der mütterlichen Pflege und
Nahrung unmittelbar dem lode in die Arme getrieben wird,

möchten dann doch wohl seltener werden.

Freilich wird kein gesetzliches Verbot einem so tief einge-

wurzelten Unwesen vollständig steuern , wenn nicht zugleich das

Rechtsverhältnis der unehelichen Kinder in einer gerechteren

Weise geordnet wird. Wenn die uneheliche Mutter durch das Ge*

setz besser gestellt wird, so wird sie ohnedies in den FäUen, wo
der Vater leistungsfähig ist, der natürlichen Zuneigung zu ihrem

Kinde folgen und sich seiner Pflege und Ernährung widmen. Das

Rechtsverhältnis der unehelichen Kinder, wie es sich nach dem
Entwürfe gestalten wird, soll nunmehr näher in Betracht gezogen

werden.

XIX.

Die hohe soziale Bedeutung der (jesetze tibcr die unehe-
lichen Kinder tritt sofort zu Tage, wenn man einen Bück

auf die Zahl der unehelich Cjcborcnen in den v er.schieilcncn Kul-

turlandern wirft. Ich erwaline nur, dass das deutsche Reich,

welches eine relativ niedrii^e Zitier der unehelichen Geburten hat.

nach den neuesten Vulkszahlunj^en auf loa ( jeburten 9 uneheliche

Kinder aufweist. Obgleich nun die Sterldichkett der unehelichen

Kinder infuli^e der mangeliiaften ( lesetzi^^ebung (XVIilj und anderer

Verhidtnisse eine sehr grosse ist, so kann man doch sagen, dass die

Personen, deren bürgerliche Stellung wesentlich durch die Gesetze

über die unehelichen Kinder geregelt wird , in jedem grosseren

Kulturstaat nach Millionen zählen.

Mit dieser j^'rossen Wichtigkeit der Gesetze über die unehe-

lichen Kinder steht nun der i^^erinj^e Unifanjj^ (]cr Bestimmungen,

welche der deutsche Enlwurl wie auch die meisten alteren Civil-

gesctzbücher über ein so bedeutsames RechLsverhäkais aulstellen,

in einem auffallenden Widerspruch. Hier verlässt den deutschen

Entwurf sofort die Redseligkeit« welche man bei allen Rechtsin-

stituten , die das Interesse der höheren Gesellschaftskreise be-

rühren, wahrnehmen kann; die ganze so überaus wichtige Frage

wird m elf Paragraphen abgehandelt , die an Kürze und Knapp-
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heit mit den Bruchstücken des Zwölftafelgesetzes wetleifern können.

Dagegen werden zum Beispiel die Rechtsverhältnisse aus gefun-

denen Sachen, trotz der Bedeutungslosigkeit des ganzen Rechts-

instituts , in nicht weniger als neunzehn Paragraphen normiert,

augenscheinlich bloss deshalb, weil die Reichen nicht sehen in

die Lage kommen, wertvolle Sachen zu verlieren. Und doch
darf man nicht vergessen , dass kaum irgend ein Rechtsinstitut

zu so viel Prozessen Anlass gibt als das Verhältnis zwischen dem
unehelichen Vater und seinem Kind.

Diese auffallende Kürze beruht keineswegs auf einem Zufall.

Sie kehrt in dem Kntwurf überall wieder, wo es sich um Rechts-

verhältnisse handelt, bei welchen die Angehörigen der besitzenden

Volksklassen armen und schwachen Personen gegenüberstehen

und wo es gerade die Pflicht der Verfasser gewesen wäre , die

Interessen dieser letzteren durch besonders ausfuhrliche und ge-

naue Gesetzesbestimmungen zu sirlu rn. So werden wir später

sehen, da'^s die Rcrht^sätze über den Lohnvertrag in acht, sage

acht ParaL,Maplien enthalten sind, (»l)L;leich die Existenz der grossen

Mehrheit der Nation auf diesen Verlrag gegründet ist.

l)er Grund dieser Zurückhaltung i>t leicht zu erraten. Eine

klare und präzise Geset'/eshe-^linimung gewährt dem Schwachen

bei Strriiii^keiien einen inächligcn Schutz. Der Arme selbst ver-

mag si'^'li in solchen Fallen, obgleich eine gründliche Rechtsun-

kennlnis sein natürliches Erbteil ist, doch leichler eine feste

• üeberzeugung vom Dasein seines Rechtes zu verschaffen und an-

dererscils wird der Gegner nicht leicht geneigt sein
,
gegen das

klare Recht Widcri-pruch /u erheben. Kt)inmt es aber gleichwohl

zum ReclUftSlreit. so wird aucli der Arme, der auf ein zweifelloses

Ri cht liinwcisen kann, willigere Organe zu dessen Durchsetzung

Innlen.

Diese Situation ändert sich vollständig, wenn es für einen

Reclitsfall an einer klaren Gesetzesbestimmung mangelt und des-

halb die analoge Kechtsanwendung notwendig wird. Wie sehr

die Armen und Schwachen bei dieser Form der Rechtsfindung

gegenüber den besitzenden Klassen im Nachteil sind, ist schon

olicn (IX) ausfuhrlich dargelegt worden. Unzählige Härten und

Ungerechtigkeiten, welche der Gesetzgeber niemab wagen würde,

in die Form einer Rechtsregel zu bringen, werden tu solchen

Fällen von dem Mächtigen im Wege der analogen Rechtsanwen-

dung durchgesetzt. Denn immer werden sich in einem Frivatrecht
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wie das unsere »rechtsähnliche Verhältnisse« finden, die dem

Mächtigen Recht geben und, wenn dies einmal ausnahmsweise nicht

der Fall sein sollte, so wird der »Geist der Rechtsordnung« will-

fährige Dienste leisten. Es ist deshalb vollkommen begreiflich

und wird auch durch die Rechtsgeschichte aller Völker bestätigt,

dass die Armen und Schwachen selbst harte und ungerechte Ge-

setze, sofern sie nur klar und für ihre Zeit möglichst vollständig

waren, der Rechtsunsicherheit d. h. der analogen Rechtsanwendung

und der Geltung des Gewohnheitsrechts voi^ezogen haben-

XX.

Alle Bestrebungen des Einzelnen bezwecken entweder die

individuelle Erhaltung oder die Fortpflanzung^ der
Gattung. Von den grossen Untcrabteilunfjen des Privatrechts

dient das Vermögensrecht (Sachen-, Obligationen- und Erbrecht)

dem ersten der beiden Zwecke, indem dasselbe die Rechtsinstitiite

enthält, durch welche dem Einzelnen jene Sachen und Dienstlei-

stungen zugewiesen werden, die zur ]'>hn]tnn;;^ seines Daseins

notwendig oder förderlich sind. Das Eamilienrccht umfasst da-

gegen jene Hestandtcilc des Privatrechtssystems , durch welche

das Geschlechtsleben und die Fortpflanzimg des Menschenge-

schlechts geordnet und geregelt wird. .Xlle Bestrebungen des

Einzelnen, welche nicht der Erhaltung des Individuums oder der

Fortpflanzung der Gattung dienen, fallen in das Gebiet der öfTent«

liehen Interessen.

Das Vermögensrf eilt kann nun auf sehr verschiedenen Grund-

sätzen aufgebaut werden. In dem kommunistischen Staat wurden

dem Einzelnen die zur Erhallunj; seines Daseins notwendigen oder

förderlichen Sachen und Dienstleistungen unmittelbar durch die

staatlichen Organe zugewiesen werden, hi unserer heutigen Pri-

vatrechtsordinin^, auf welcher alle Zivilgesetzbücher beruhen, wird

diese Aulgabc dadurch gelöst, dass die Objekte der äusseren

Natur (die Sachen) durch das Privateigentum dem Einzelnen mit

Ausschluss aller Uebrigen zu beliebiger Benutzung zugeteilt und

dass ferner Verträge, durch welche sich ein Staatsbürger dem an-

deren zur Leistung von Handlungen verpflichtet hat, als rechts-

gültig und erzwingbar anerkannt werden.

Die besitzlosen Volksklassen haben nun seit jeher die Ten-

denz gehabt, die durch das Privateigentum geschaffenen Schranken

zu durchbrechen und in den durch das Gesetz den Besitzenden
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vorbchaltenen Rechtskreis einzudringen. So wurden im deutschen

Reich im Jahr i8ö6 nicht weniger als 88816 Personen wegen Dieb-

stahls verurteilt, so dass die Zahl der verurteilten Diebe oder gar aller

Diebe überhaupt nach Hunderttausenden zählen muss; der wegen
Kaubs, Unterschlagung und Hehlerei Verurteilten nicht zu gedenken.

Dieser ungeheure Ansturm der besitzlosen Volkskiasscn gegen

die Eigentunisordnung hat zur naturlichen Folge, dass der Staat

diese durch strenge Stra^esetze gegen alle Angriffe zu schir-

men sucht. Denn vom sozialen Standpunkt aus betrachtet,

sind es hauptsächlich die Strafgesetze , durch welche die Eigen-

tumsordnung gegen die besitzlosen Volksklassen geschützt und

aufrecht erhalten wird, während die civilrechtlichen Klagen mehr
die Tenticnx haben , dieselbe gegen Rechtsverletzungen der Be-

sitzenden zu behaupten.

Eine ähnliche, in fremde Rechtsgchiete eingreifende Tendenz

ist nun auch auf Seile der Hesitzendcn wahrzunehmen, nur dass

diese nicht gegen das Vermögen, sondern ge^en das Geschlechts-

leben der besitzlosen Volksklassen gerichtet ist. T^ie Wohlhaben-

den sind durch ihr Eigentum \md das daraus fliessendc arbeits-

lose Einkommen in die Lage versetzt, die zur Erhaltung und

I'\>rderung des individuellen Daseins dienenden Bedurhiisse im

weitesten Umfang zu befriedigen und es entspricht nur den psy-

chologischen Gesetzen . wenn sie \ ielfach auch ihre Geschlechts-

genüsse iiber die durch die Kechtsortlnung'- gesteckten Schranken

zu erweitern suchen. Dazu kommt noch, dass das aussereheliche

Geschlechtsleben t!er Reichen durch das .spate Heiraten, tlurch ihre

Ueberlcgcnheil an Vcrn\ugen und Bildung und durch zahlreiche

andere soziale Einflüsse veranlasst und gefördert wird.

Wie weit dieses ausserehliche Geschlechtsleben der besitzenden

Voiksklassen, namentlich der Manner, welches jedenfalls nur auf Ko-

sten der Reinheit und Unantastbarkeit des Familienlebens der Armen
gehen kann, in unserer Zeit reicht, ist schwer festzustellen; sicher

ist nur, dass die Zahl der unehelichen Kinder in einem Lande

hiefiir auch entfernt keinen genügenden Anhaltspunkt bietet. Man
wird wohl der Wahrheit nahekommen, wenn man annimmt, dass

das aussereheliche Geschlechtsleben der wohlhabenden Männer,

sofern man ihren ganzen Lebenslauf in Betracht zieht, dem ehe-

lichen in den grösseren Stödten an Umfang nicht bedeutend nach*

steht und dass dasselbe auch auf dem Lande von grösster so-

zialer Bedeutung ist.
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Wie aber verhält sich der Staat und die Gesetzgebung zu

dieser übergreifenden Tendenz der besitzenden Klassen auf einem

Gebiete, welches mit Recht seit jeher als besonders unnahbar ge<

gölten hat? Hier zeigt sich die volle Einseitigkeit unserer bür*

gerlichen Gesetzgebung. Grundsätzlich erkennen wir zwar an,

dass das aussereheliche Geschlechtsleben gegen Recht und Sitte

verstösst; aber während der Staat diejenigen, welche die Eigen*

tumsinteressen der Besitzenden verletzen, mit schweren Strafen

bedroht, sind die Geschlechtsinteressen der besitzlosen Volksklassen

im Zivil- und im Strafrecht nur ungenügend geschützt. Die Ge-

setzgebung des letzten Jahrhunderts hat sogar njanche Bollwerke,

welche frühere Zeiten gegen jene übergreifende Tendenz der be-

sitzenden Volksklassen errichtet haben, wieder beseitigt und der

Entwurf eines deutschen Zivilgesetzbuches will, so scheint es,

diese verfehlte Richtung im Widerspruch mit der ganzen Zeit<

Strömung bis zu ihren äussersten Konseqnenzen durchführen.

Der Trieb zur Erhaltung des individuellen Daseins und der

Geschlechtstrieb sind in ihren Wirkungen fast von gleicher Stärke.

Eine weise Gesetzgebung würde deshalb trachten, durch die Rechts-

institute, welche sich an den Geschlechtstrieb anschliessen , die

Härten unserer Eigentumsordnung nach Möglichkeit zu mildern.

Um die Sache ganz klar und nüchtern auszudrücken : Wenn der

reiche Mann das arme Mädchen, weiches sein Gefallen errc^rt hat.

heiraten oder zum mindesten geniic^cnd mit Geld entschadij^en

muss, so wird in unzähligen Fällen ohne jede Störung der Eigen-

tumsordnung eine wohlthatige Ausgleicliung der vermögensrecht-

lichen Gegensätze herbeigeführt werden. Wie weit die moderne

Zivilgesetzgebung, insbesondere auch der deutsclie l-ntwurf, von

dieser ausgleichenden und versöhnenden lendenz entfernt sind,

soll nunmehr im einzelnen dargelegt werden.

Nach dem Römischen Recht wurde derjenige, welcher eine

Römische Jungfrau oder eine ehrbar teilende W'ittwc zum ausser-

ehlichen Beischlaf verführte, den strengsten Kriminalstrafen unter-

worfen. Noch weiter ging das kanonische Recht, welches jeden

ausserehlichen Beischlaf, wenn der Mann die Geschwächte nicht

heiraten konnte oder wollte, mit körperlicher Züchtigung, Ex-

kommunikation und Verweismig in ein Kloster ahuiicle. im An-

schluss aii das kirchliche Recht hat der gemeinrechtliche Gerichts-
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gebrauch den ausserehltchen Beischlaf mit Geld- und Arreststrafea

nach freiem richteHichen Ermessen belegt und die Gesetzgebung

der einzelnen deutschen Länder hat diesen Standpunkt noch in

den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vielfach festgehalten.

Dagegen ist der ausserehliche Beischlaf nach dem Deutschen

Reichsstrafgesetz regelmässig straflos, sofern er mit einer Frauens-

person über sechzeh n Jahren vorgenommen wird, es wäre denn, dass

der Mann zu rleni Mädchen in besonderen Verpflichtungsverhält-

nissen, z. B, als Vormund, Lehrer oder Erzieher steht. Ist aber das

Mädchen unter vierzehn Jahren oder wird ein unbescholtenes Mäd-

chen, welches das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

von dem Manne zum Beischlaf verführt, so tritt Kriminalstrafe ein.

Da jedoch die Fälle, in welchen zwischen dem Mann und der

Frauensperson jenes Verpflichtungsverhältnis besteht oder wo das

Mädchen das sechzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat, zu den

seltenen Ausnahmen zählen , so kann man sagen , dass der un-

ehliche Beischlaf nach dem deutschen Reichsstrafrecht (ebenso

wie nach den meisten anderen Strafgesetzbüchern) einer kriminellen

Bestrafung nicht mehr unterliegt.

Einen ähnlichen Entwicklungsgang wie auf dem Gebiete des

Strafrechts können wir in Ansehung der zivilrechtiichen Folgen

des unehlichen Beischlafs wahrnehmen. Auch hier ist das kano-

nische Recht am günstigsten für die geschwächten Frantnsperso-

nen, wie denn überhaupt der Kirche die Anerkennung nicht ver-

sagt werden kann , dass sie in dieser wichtigen Frage die In-

teressen der Armen wirksam vertreten hat. Nach dem kanoni-

schen Recht muss der Mann das geschwächte Mädchen heiraten

und ausstatten, während der deutsciie Gerichtsgebrauch ihm das

Wahlrecht gab, entweder die Geschwächte zu heiraten oder sie

mit Geld abzufinden. Diesen Standpunkt teilten dann manche

deutsche Laiidesgesetze bis in die neueste Zeit
, wogegen es

auch nicht an Gesetzgebungen fehlt, welche der geschwächten

Frauensperson jeden Anspruch aus der blossen Thatsache des

unehlichen Beischlafes versagten.

Auch nach dem Entwurf soll ein solcher Anspruch und die

ihm entsprechende Klage (die sog. Deflorationsklage) nicht statt-

finden. Die Motive (Hd 4. S. 914 u. folg.) sagen ausdrücklich,

idass durch den ausser der Ehe \ olIzogrnen Heischlaf als solchen

»für die Geschwächte und Geschwangerte, auch wenn sie ver-

»fuhrt worden oder die Schwächung oder Sciiwangerung während
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»des firautstandes von Seiten des Verlobten erfolgt ist, keinerlei

»Anspruch, sei es auf eine Ausstattung oder auf eine Entschä-

»digung, begründet wird.« Dadurch wird selbstverständlich nur

der Anspruch der Frauensperson selbst verneint, nicht aber jener

des unehlichen Kindes, welches dieselbe etwa geboren hat, wie

sich sofort ergeben wird.

Fragt man aber nun, aus welchen Gründen die Verfasser

des Entwurfs die in weiten Gebieten Deutschlands zulässige De*
florationsklage beseitigt haben, so ist der durchschlagende Gesichts-

punkt, dass die geschwächte Frauensperson in den unehlichen

Beischlaf eingewilligt hat, dass aber nach einer Bestimmung des

Entwurfes 706) dem Beschädigten , welcher in die beschädi-

gende Handlung eingewilligt hat, ein Anspruch auf Schadenersatz

nicht zusteht. Aber die Verfasser der Motive \ ergessen, dass es

sich bei dem unehlichen Beischlaf zum grossen Teil um Madchen
handelt, die noch minderjährig (unter 2i Jahren 1 und deshalb —
um den geschmackvollen Kunslausdruck des Gesetzbuchs zu ge-

brauchen - »in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt« sind. Eine

solche Minderjährige kann nach dem Entwurf 65) nicht auf

das geringste Recht, ja sogar nicht auf einen thatsachlichen

Zustand wie den Besitz (§ 809) ohne Zustimmung ihres gesetz-

lichen Vertreters Verzicht leisten, dagegen kann sie nach dem-

selben Entwurf ihr wichtigstes Gut, nämlich ihre Frauenehre, mit

voller Rechtswirkung preisgeben. Sie kann ferner eine Ehe nur

mit der Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters eingehen i-'j-,',

aber sie kann oluie Bedenken in eine unehliche GeschlLchtsgcniein-

schafl einireien, obgleich eine solche lur ihre künftige Wohlfahrt

meistens verderblicher ist, als selbst die unglücklichste Ehe. Kurz,

wenn der Entwurf nicht reine Klassengesetzgebung treiben und

mit sich selbst in Widerspruch treten will, so muss er die De«

florationsklage zum Mindesten bei den minderjährigen Mädchen

zulassen.

Aber auch bei unbescholtenen Mädchen und Witwen, welche

das Alter der Grossjährigkeit bereits erreicht haben, ist die De«

florationsklage wohl begründet. Die Motive meinen freilich, dass

die Deflorationsklage sich aus allgemeinen Grundsätzen nicht

rechtfertigen lasse und deren Zulassung gegenwärtig nur dazu

diene, die Unsittlichkeit zu befördern. Aber hat es denn über-

haupt einen Sinn, wenn sich ein Gesetzgeber die Frage stellt,

ob sich eine Rechtsregel durch allgemeine Prinzipien rechtfertigen
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lässt ? Ein theoretischer Schriftsteller, der einen im Gesetz nicht

ausdrücklich ausgesprochenem Rechtssat/, verteidigt, wird aller-

dings jene l'rage nicht uni^ehcu können ; aber der Gesetzgeber

hat lediglich die Interessen der verschiedenen V'olkskreise gegen

einander al)/.u wagen und darnach allgemeinere und speziellere

Bestimmungen zu treffen. Der entscheidende Punkt wird dabei

immer sein, ob die Hevölkerungsgruppe, deren Interesse in einer

Rechtsregel seinen gesetzlichen Ausdruck finden soll, genügende

Macht und Einfluss besitzt, um die übrigen Volkskreise zu deren

Anerkennung zu bestimmen.

Aber es ist nicht einmal richtig , dass sich die Defloralions-

klage aus allgemeinen Grundsätzen nicht rechtfertigen lässt. Unter

die Sch.idenersatzpilicht lässt sich freilich die Verbindlichkeit des

Mannes zur Abfindung der Geschwächten nicht wohl subsumieren

und die Motive haben ein leichtes Spiel, wenn sie diese Ansicht

bekämpfen. Aber indem das kanonische Recht und der gemein-

rechtliche Gerichtsgebrauch den Mann zur Dotation der Ge-

schwächten verpflichten , haben sie den familienrechtlichen Cha-

rakter des zwischen Beiden bestehenden Rechtsverhältnisses an-

erkannt und diesem Standpunkt ist auch der Entwurf, der die

uneheliche Geschiechtsgemeinschaft und ihre Folgen in dem Fa-

milienrechte behandelt, trotz den abweichenden Ausführungen in

den Motiven (IV 851 ff.) im Wesentlichen beigetreten. Auf dem
Gebtete des Familienrechtes bietet aber der Unterhaltsanspruch

der Frau eine zutreffende Analogie, welcher ja auch in einzelnen

Fällen stattfindet, wo eine rechtsgültige Ehe überhaupt nicht vor-

handen ist (§ 1258, 1454 E.) .

Und nun schliesslich die Bemerkung der Motive, dass die

Deflorationsklage gegenwärtig nur zur Beförderung der Unsittlich-

keit dient 1 Kaum wäre es der Mühe wert , diesen G^engrund
überhaupt in Betracht zu ziehen, wenn er in der Litteratur über

unsere Frage nicht eine so grosse Rolle spielen würde, als ob

die Mädchen und Frauen der ärmeren Volksklassen Messalinen

wären, die nur darauf lauem , die arglosen Männer in die Netze

des unehelichen Beischlafes zu locken. Glücklicherweise stehen

aber die körperlichen Reize der Frauen mit ihrer »Geschäflsfälüg-

keit« im umgekehrten Verhältnis; bei gar zu zweifelloser »Ge-

schäfbfähigeit« werden sie regelmässig der natürlichen Mittel zur

Verftihrung entbehren. Thatsächlich geht auch in der ungeheuren

Mehrzahl von Fällen die Initiative zum unehelichen Beischlaf vom
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Manne aus und g^egen diesen» nicht ^egen die Frau, muss das

Gesetz seine Drohungen richten. UebriL:;^cns unterliegt es auch
keinem Bedenken, dem Manne nach dem Vorbild der gemein-

rcchth'chen Praxis gegen die Deflorationsklage die Einrede zu ge-

wäliren, dass er von der Geschwächten selbst zum Beischlaf ver-

führt worden sei.

Aber um alle diese kleinlichen Spitzfindigkeiten, von welchen

die Motive des deutschen Entwurfes und die juristischen Schriften

über unsere h'rage angefüllt sind, handelt es sich gar nicht in

erster Reihe, sondern um die grosse soziale Frage, ob die staat-

liche Gesetzgebung die Beeinträchtigung des (leschlechtslehens

der besitzlosen Volksklasstm durch die liohcrcn Stande vt rhindeni

will, soweit ihr dies in den Schranken unserer sozialen Ordnung
überhaupt möglich ist. I Veilich kann man in juristischen Werken
über die Ehe, namentlich aus der älteren Zeit, vielfach lesen, dass

der »gemeine Mann« bei Schliessung der Ehe auf die Jungfräu-

lichkeit seiner Gattin keinen besonderen Wert lege. Allein je

mehr die besitzlosen Volksklassen sich in Bildung uni.1 I jUHuss

emporheben, desto sicherer müssen sie es mit Sciiani und Bitter-

keit emptuideii, wenn die Reinheit und Unantastl)cU'keii ihres l-'a-

milienlebens zum \oraus dem v orubergeiienden Vergnügen der

Reichen geopfert und wenn ein solcher Recht und Sitte wider-

sprechender Zustand von der Gesetzgebung mit verschränkten

Armen betrachtet wird.

xxn.

Nehmen wir an, die Verführung hat stattgefunden und es

ist ein uneheliches Kind geboren worden. Welches ist nun die

Lage der Mutter und des Kindes?

Am einfachsten ist die Sache in dem französischen Gesetz-

buch (Art. 340) und seinen Nachbildungen geordnet. Nach dem
französischen Recht ist die Erforschung der unehelichen Vater-

schaft untersagt oder mit anderen Worten, weder die uneheliche

Mutter noch auch das Kind haben an den Vater irgend
, einen

Anspruch. Dafür kann die Mutter das uneheliche Kind ohne

jede Verantwortlichkeit in ein Findelhaus stecken, wo dasselbe

auf öffentliche Kosten erhalten wird. Weiter kann woht die Ein-

seitigkeit und Parteilichkeit zu gunsten der besitzenden Volks-

klassen nicht mehr getrieben werden, als wenn der Staat oder

die staatlichen Verbände die Kosten fUr die Ausschweifungen
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der wohlhabenden Männer übernehmen. Die Redoer, welche dco

Art. 34O des französischen Gesetzbuchs im gesetzgebenden Kör-

per und im Tribunal zu vertreten hatten, machten auch gar kein

Hehl daraus, dass es sich darum handle, die Vermögens- und

Familieninteressen der Wohlhabeaden gegen die besitzlosen Volks»

klassen 7x\ schützen.

Die Bestimmung des franzosischen Gesetzbuchs ist so auf-

lallend ungerecht und einseitig, dass sie nur als Ruckschlag Lie gen

eine entgegengesetzte Uebertreibung der revolutionären Gesetz-

gebunt,' V erstanden werden kann. Der französische Konvent, wohl

die einzige parhimentarische Versammlung, welche wenigstens bis

zum Sturze des Jakobinertums den proletarischen Standpunkt mit

Entschiedenheit vertreten hat, erkannte sehr bald, welch' unge-

heures Interesse die besitzlosen Voiksklassen an einer gerechten

Regelung des Rechtsveriiaimiiscs der unehelichen Kinder haben.

Daher wurde der schon im älteren französischen Recht anerkannte

Unterhallsanspruch gegen den unehelichen Vater durch die revolutio-

näre Gesetzgebung nicht nur aufrecht erhalten, sondern der Kon-

vent fasste sogar in seiner Sii/.ung vom 4. Juni 1793 den prinzi-

piellen Reschluss, dass die unehelichen Kinder ein l-.rbrccht an

der Vcrlassenschafl ihres Vaters und liucr Mutier haben sollen.

Wenige Monate später wurde durch das Gesetz v. 12. brumaire

11 (2. Nov. 1793) bestimmt, dass ihnen dieselben gesetzlichen

Erbrechte an dem Vermögen ihres Vaters und ihrer Mutter zu*

stehen sollen wie den ehelichen Kindern, ja es wurde in diesem

GesetE sogar ein wechselseitiges Intestaterbrecht zmchen dem
unehelichen Kinde und den Seitenverwandten von väterlicher und

mütterlicher Seite anerkannt, sofern der Erblasser Erben in auf-

und absteigender Linie nicht zurücklassen sollte.

Es ist klar, dass durch dieses Gesetz die ehelichen und un»

ehelichen Kinder in den wichtigsten Beziehungen fast gleichge-

stellt wurden. Darin ist aber der Konvent ohne Zweifel zu weit

gegangen und hat durch diese Uebertreibung den späteren Rück-

schlag verschuldet. Denn so lang Eigentum und Ehe in ihrer

heutigen Form bestehen» ist eine auch nur annähernde Gleich-

stellung der ehelichen und unehelichen Kinder ohne Erschütterung

jener beiden Rechtsinstitute unmöglich und die höheren Stände

können deshalb auch nur durch straf- und vermögensrechtliche

Nachteile von Eingriffen in das Geschlechtsleben der besitzlosen

Volksklassen zurückgehalten werden. Will man weiter gehen, so
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muss man vor Allem zur Umbildung der Eigentumsordnung

schreiten, welche ja die soziale Grundlage des ganzen Unterschie-

des zwischen ehelichen und unehelichen Kindern bildet. Darin

bestand ja eben der grosse Widerspruch, in welchem sich der

Konvent fortwährend bewegte, solange er überhaupt den prole-

tarischen Standpunkt vertrat: dass er das Privateigentum in seiner

überlieferten Form aufrecht halten, zu gleicher Zeit aber die be-

sitzlosen Klassen vor den politischen und sozialen Nachteilen

schützen wollte, welche mit diesem Recht unvermeidlich verbun*

den sind.

Der deutsche Gerichtsgebrauch und die meisten Landesge«

setzgebungen stehen auf einem ganz anderen Standpunkt als das

französische Gesetzbuch, indem sie dem unehelichen Kinde einen

Unterhaltsanspruch an den Vater zuerkennen ; selbst solche Ge-

setzgebungen, welche wie die badische das französische Zivilrecht

im Grossen und Ganzen angenommen haben, teilen doch in Be-

ziehung auf unsere Frage die deutsche Auffassunj^j. Besonders

rühmlich muss in dieser Richtung das preussischc Landrecht her-

voigehoben werden, dessen grosse Urheber hier wie in so zahl-

reichen andern Fällen gezeigt haben, wie günstig sie den Interessen

der Armen und Bedrängten gesinnt waren. Vielleicht ist es mir

gestattet, die (^e<^enwärtig aufgehobenen) Bestimmungen dieses

Gesetzbuchs über die Rechtsfolgen des unehelichen Beischlafs in

den äussersten Umrissen darzustellen, damit jeder I.cser dieselben

mit dem Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs ver-

gleichen kann. Ein solcher Vergleich wird dann deutlich zeigen,

wie die aitpreussischc Gesetzgebung sicli zu den Interessen des

damals noch ganz einfUisslosen Proletariats in eiiu r so wiclitigcn

Frage gesteilt hat, und wie die Verfasser des l'ntwnrf*? dieselbe

Frage in einer Zeit losi-ii w"11< ii , wo die besitzlosen Kl issen in

der gesamten Kulturwelt eine gewaltige politische Bedeutung er-

langt haben.

Das Preussische Landrecht gewährt der Geschwächten
einen Anspruch an den Mann nur in dem Falle, wenn eine un-

bescholtene ledige Frauensperson oder W itw e aussi r^ lu lieh ge-

schwängert worden ist; dureli einen ohne l""ülgen gel'Iichenen

ausserchelichen Heischlaf wird der Mann in keiner Weise ver-

pflichtet. Im Falle einer ausserehelichen Schwangerung hat aber

der Mann die Geschwächte nach ihrem Stande und nach seinem

Vermögen abzufinden , doch darf der Betrag der Abfindung nie-

Aidiiv fOr foi. Cettugbc. u. Stati*ük. U. i. 4
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mals ^Icn vierten Teil des Vermögens des Schvvangerers übersteigen

(A. Pr. L. R. II, 1, 1015, 1032, 1033. 1061, 1065, 1069, 785). Auch

kann die Geschwächte von dem Schwängerer Ersatz der durch

die Entbindung verursachten Kosten verlangen (P. L.R. II, i

§ 1016 ff.).

Dem unehelichen Kinde steht nach dem Preussischen I.and-

recht ein Anspruch gegen den \\ilcr auf Unterhalt und Erziehung

7x\ und zwar ohne Rucksicht, ob die Mutter eine unbescholtene

Person gewesen ist, jedoch jedenfalls nur in dem Betrage, welchen

die Erziehung eines ehelichen Kindes Leuten vom Bauern- oder

gemeinen IVargerstandc kosten wiirde. Die Einwendung, dass der

Mutter wahrend der l'-mptanLini-^/cit mehrere Miinner beigewohnt

haben, ist nicht zu!a^^iL,r_ \ iehnehr V.\nx\ der X^irmund diese nach

einander in einer von ihm bestimmten Reihenfolge verklagen (A.

L. R. II, 2 § 612, 6in. 620, 626).

Noch weit günstiger sind die Bestiuinuint^en des IVenssischen

Landrechts fiir Kind und Mutter in dem Falle, wenn die aiisser-

ehelichc SchwanL^erung unter der Zusage einer künftigen lüie

stattgefunden hat. In diesem Falle hat der Richter der Ge-

eichwachten regelmässig den Namen, Stand und Rang des Schwän-

gerers sowie überhaupt alle Rechte einer geschiedenen , für den

unschuldigen Teil erklärten Ehefrau zuzuerkennen (A. L. R. II, I

§ 1035. '037 ff.). Auch das von der Geschwächten geborene

Kind hat die Rechte der aus einer vollgültigen Ehe erzeugten

Kinder f A. L. R. 11, 2 4; 592 ff.). Diese Kinder liahen dann na-

türlich auch ausnahmsweise ein Erbrecht in das \'ermögen ihres

Vaters. Dieselben Rechtsfolgen wie bei einer unter der Zusage

<ler 1 lie erfe»haen Schwängerung treten für Mutter und Kind auch

dann ein, wenn <\vx Ik ischlat durch eine Notzucht bewerkstelligt

worden ist, ja diese tinden hier selbst dann Anwendung, wenn

die durch die Notzucht erzwungene Beiwohnung zur Geburt eines

Kindes nicht geführt hat (A. L. R. II, i, § 1115 ,
iii6; II, 20,

§ 104X ff.) \
Ich i^laube, dass das allgemeine Landrecht mit diesen Be-

stimmungen, welchen noch einige andere anzureihen wären, die

Linie zwischen den Interessen der besitzende^ und der besitz*

l) Leber die zahlreichen Kontroversen, welche die ohenerw ahnten Bestimmungen

des Preu-s-sischcn Landrcchts vcninadu battcn, vjjl. Bomcmonn, i'reuss. Civilrecht,

S- Bd., 2. Aufl. (1845) S. 327 ff.
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losen Klassen im Grossen und Ganzen richtig gezogen hat. Es

vermeidet die Uebertreibungen der Gesetzgebung des Konvents,

indem die unehelichen Kinder regelmässig kein Erbrecht in das

Vermögen ihres Vaters haben (A. L. R. II, 2, § 647 flf.) ; aber es

sorgt zugleich dafür, dass die uneheliche Mutter nicht infolge ihres

Fehltritts in Verzweiflung gestürzt wird, und dass das Kind nicht

von vornherein zur Zuchthauspflanze aufwachsen muss.

Selbstverständlich wurden die Bestimmungen des Landrechts

über unsere Frage von den besitzenden Klassen seit jeher mit schee-

len Augen betrachtet. Gleich ursprünglich wurden die ersten drei

Titel des zweiten Teils des Preussischen Landrechts, welche auch

die Normen über die unehelichen Kinder enthalten, nur zögernd und

nicht in allen LandestcUen in W irksamkeit gesetzt und auch später

wurden diese Bestimmungen in der Theorie und in der Praxis

lebhaft angefochten. Angesehene Juristen erklärten oflen, »dass

das allgemeine Landrecht zu gunsten der Weibspersonen alles

billige Mass überschreitet«. Als dann nach dem Sturz des ab-

soluten Königtums in Preussen die gesellschaftlichen Interessen

der besitzenden Klassen in dem Landtag ein Organ erhielten,

wurden die Bestimmungen des Landrechts durch das Gesetz vom

24. April 1854 von Grund aus umgeändert. Der wesentliche In-

halt dieses Gesetzes, durch welches im Grossen und Ganzen die

Grundsätze des französischen Gesetzbuchs unter dem Scheine

einer Aufrechthaltung des alten deutschen Gerichtsgebrauchs ein-

geführt wurden, soll im nächsten Abschnitt besprochen werden.

XXlii.

Der Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs hat

in Beziehung auf unsere Frage die deutsche Auffassung, jedoch

mit beträchtlichen Einschränkunj^'en angenommen. Zum Unterhalt

eines unehelichen Kindes ist nanilich der Vater vor der Mutter

und den ül)rigen Verwandten desselben verpflichtet. Als unehelicher

Vater gilt aber derjenipife, welcher während der Emptangniszeit

d. i. wahrend der Zeil von dem einhundertcinnndach/ij^sten bis zu

dem dreiluindersten Tage vor dem idi^e der (iebuit des Kindes

— mit der Mutter des Kindes den JJeischlaf vollzogen hat, es
sei denn, dass innerhalb dieser Zeit auch von
einem Andern der Beischlaf mit der Mutter voll-

zogen ist (1571. T572 d. Entw.). Der lei,MsI.iii\ e Gedanke,

welcher diesen Bestimmungen zu Grunde liegt, ist also, dass ein
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Anspruch des unehelichen Kindes nur dann anerkannt werden

soll, wenn die Zeugung desselben durch den unehelichen Vater

zweifellos ist; die Einwendung der mehreren Beischläfer (die sog.

exceptio plurium constupratorum) ist ausdrücklich zugelassen.

Diese Einrede der mehreren Beischläfer, welche der deutsche

Entwurf aufgenommen hat, gehört zu den zahlreichen Massregeln,

welche ohne Zweifel die Wirkung haben, den besitzlosen V^olks-

klassen die oIiik^ic kiimmerlichen Vorteile unseres Rechtsinstituts

zum grossen Teile wieder zu entziehen. Ich kann hier nicht auf

die vielen Einreden
,
Vermutungen und Bcwcisregeln eingehen,

welche juristischer Scharfsinn in dieser Absicht erfunden hat.

Nur zwei Punkte will ich nach Anleitung des schon oben erwähnten

Preussischen (icsetzes vom 24. April 1854 hervorheben , weil es

immerhin möglich ist, dass die Anschauungen, welche diesem

Gesetze zu Grunde liegen, auch bei der Beratung des deutschen

bürgerlichen Gesetzbuchs sich geltend machen werden.

Das heutige preussische Recht versagt also zunächst dem un-

ehelichen Kind den Unterhaltsanspruch gegen den Vater, wenn

die Mutter eine bescholtene Person ist. Schon das inuss

Wunder nehmen, dass ein sittlicher Mangel der Mutter ihr Kind

seines Anspruches berauben .soll. Das Befremden aber wachst,

wenn man liest, welche Thatsachen nach der Ansicht des Gesetz-

gebers den Vorwurf der Bcscholtenhcit geilen die Mutter begrün-

den sollen. Denn schon die Thatsache, dass sie lur die Gestattung

des Bcischlals iU-;'al)lung in Geld oder G c s r h e nk e n angenommen

hat, muss dem Richter i;^enUgen, um die Bescholtenheit mit allen

ihren verdcrhliclicn Konsequenzen für die Wohlfahrt des Kindes

als festgestellt nn/unehmen.

Man kann ohne üebertreibung sagen, dass schon durch diese

Bestimnnin;.; allein die meisten aus dem Umgang von wohlhaben-

den Männern und armen Mädchen entsprossenen unehelichen Kin-

der ihres Unterhaltsanspruches beraubt und dadurch der Verküm-

merung oder dem Untcrgani,' preisgegeben werden. Denn Jeder,

der in Schwängerungsprozo-en eini-e P>fahruni; hat, wird bestä-

tigen, dass die Hingabe eine armen Mädchens an einen wohl-

habenden Mann in der Volkssille als ein Opfer betrachtet und

von diesem regelmässig in irjj^end einer P'orm belohnt wird. Dies

ist abei (loch die sBe/ahlunj^ in Geschenken - , wenn anders dieser

unklar und \viders]>ruclisvoIl gefasste Ausdruck überhaupt einen

Sinn haben soll. Ja eine Praxis des vormaligen preosslschen
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Obertribunab, welche freilich bei der krassen Einseitigkeit dieser

Sätze nicht konsequent war, nahm sogar an, dass Alles, was

eine Frauensperson von dem Manne, welchem sie den Beischlaf

gestattet oder gestattet hat, annimmt, unter jenen Begriff fallt und

dass es auch gleichgiltig ist, ob die Belohnung vor oder während

der Empfangniszeit von dem angeblichen Schwängerer oder von

einem Dritten gegeben wurde. Rechnet man noch dazu, dass es

sich in solchen Fällen meistens um Mädchen aus den besitzlosen

Klassen handelt, welche die Normen des Privatrechts in keiner

Weise kennen und die deshalb aucli die verhängnisvolle Bedeutung

der angenommenen Gabe für sich und ihr Kind nicht ermessen

können, so entrollt sich uns das Bild einer sozialen Einseitigkeit,

welche kaum melir ül)orboten werden kann.

Die zweite Thatsache, welche nach dem Gesetz vom 24. April

1854 die Einrede der Bescholtenbeit begründen soll, besteht darin,

dass die Geschwängerte »wegen unzüchtigen Lebenswandels be-

rüchtigt ist«. Auch die?e Bestimmung ist fast ausschliesslich

gegen die besitzlosen Volksklassen gerichtet. Denn fehlt es schon

bei den wohlbewachten Frauen der höheren Stände nicht an übler

Nachrede, so werden von den Mädchen der besitzlosen Volks-

klasscn, welche sich ihren Unterhalt in der Welt verdienen müssen

und deshalb tausendfältiger Verführung preisgegeben sind , nur

wenige Tugendmuster solchen Gerüchten cnt^i^ehen. Schon der

Umstand aber, dass Gerüchte über vin/uchtigen Lebenswandel der

Geschwängerten verbreitet sind oder waren, j^enü'^l, um die Mut-

ter und das Kind aller Anspiuiche i;eL;en (Jen Scliw auLjerer zu

berauben, auch wenn Thatsachcn, welche diesen Ruf begründen,

in keiner Weise angegeben werden können. Natürlich benutzen

die xon der Mutter oder dem Kitidc in Anspruch geiiuüHuenen

Manner diese von dem Gesetz gebotene Handhabe, um sich leich-

ten Kaufes von einer beschwerlichen Verbindlichkeit zu befreien

und es fällt ihnen nicht schwer, in den der Mtittcr nahestehenden

Kreisen üble Nachreden in beliebiger Menge iw sammeln, so dass

die Schwängerungsprozesse, wie angesehene preiis-^ische Praktiker

klagen, von Unflat und Genuinheiten formlich triefen.

Es ist unnötig, diese Darstellung fortzuaeuen , da die Wirk-

ungen des Gesetzes sich scIkmi au^ dem Gesagten ergeben. Das

(lesctz verlangt eben von den armen, ungebildeten und der Ver-

fuhrung in jeder Form preisgegebenen Mädchen der besitzlosen

Volksklassen dasselbe Mass von Sittlichkeit , welciies von den
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wohlbewachten und tm Luxus lebenden Mädchen der höheren

Stände mit Recht erwartet werden kann und zwar lediglich zu

dem Zwecke» um den wohlhabenden Männern die Bethätigung

des geringsten Masses von Sittlichkeit und Menschlichkeit zu er«

sparen. Diese Einseitigkeit hat der bekannte Brüggemann wäh-

rend den Beratungen in der ersten Kammer, welche später zu

dem Gesetz vom 24. April 1854 führten, in den fönenden Worten

gekennzeichnet.

Es ist walir, sagte der Redner, wenn der Hirt und die Herde

weiss, dass der Wolf sie umschleicht, dann ist die Herde scheuer

und der Hirt vorsichtij^er. Ich habe aber noch nicht gehört, dass

die Besitzer grosser Herden Schaaren von Wölfen in die Nähe

der Herden gebracht haben, um die Aufmerksamkeit der Hirten

dadurch zu erhöhen, und wenn das Eigentum sorgfältiger bewart

wird, wenn man es räuberischen Angriffen ausgesetzt weiss, so

wird doch nienjand den Vorschlag machen , die Diebe frei und

ungestraft zu lassen, damit das Kigentum gesicherter sei und

sorgfältiger bewacht werde. W ir befreien von allen Fesseln und

steigern die AngrifTslust des männlichen Geschlechts und zur

Rechtfertigung: sacken u ir, damit der w ei blic he Teil um so vor-

sichtiger, um so sittlicher werde.

XXIV.

Neben der Beschollenheit kann «ich der Schwani^crer nach

dem Gesetz vom 24. April 1854 gt^'^cn die Klage dr^ Kincles auf

Gewährung des Unterhalts auch damit verteidigen, dass die Ge-

schwängerte während d e r E m p fä n g n i s z e i t mit m e h-

reren Mannspersonen den Beischlaf vollzogen habe
(die sog. exceptio pluriimi concuinbentium oder constupratorum).

Ich will diesen Verteidigungsgrund , welchen man in deutschen

juristischen Werken als die Kinn de (k r mehreren Beischläfer

bezeiclmct, in der vorlic'^i iidcn Abhandlung die Einrede der Un-

treue wählend der 1 in[ifangszeit nennen.

Während der lailwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetz-

buchs der BcbchoUcnheil der Mutier keine aufhebende \\ iikung

auf den Anspruch des Kindes einriiumt, hat derselbe, w ic aus den

im vorigen Abschnitt niil^etcillcn Auszügen hervorgeht, die Ein-

rede der Untreue allerdings zugelassen. Scheinbar ist diese Ein-

rede besser in der Natur der Sache begründet als die Einrede der

Beschollenheit ; in Wirklichkeit sollen aber durch beide Vertci-
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digungsgriinde die Interessen der besitzenden Volksklassen auf

Kosten der Armen begünstigt werden.

Ziehen wir zunächt den so/ialcn Hintergrund der Einrede der

Untreue in Betracht, da die juristischen Konstruktionen und Be-

gründungen doch nur den Zweck haben, den Rechtsregehi, durch

welche das Interesse bestimmter Volksgruppen seinen äusseren

Ausdruck erhält, den Schein rechtlicher Konsequenz zu verleihen.

Durch die Einrede der Untreue wird , wenn man alles ju-

ristische Beiwerk abstreift, an die Geschwängerte der Anspruch

gestellt, dass sie dem Manne . welcher mit ihr ein oder mehrere

male den ausserehelichen Beisciilaf vollzogen hat , während der

Empfängniszeit (s. oben XXIII.; die Treue bewahren soll. Diese

Treue kann man nun den Mädchen der besitzenden Klassen ohne

Bedenken zumuten, da durch ihre gesellschaftliche Stellung die

Verführung zurückgehalten und etwaige sittliche Mängel durch

eine sorgfältige Ueberwachunf:^ unschädlich gemacht werden. Stellt

man aber denselben Anspruch an Mädchen der besitzlosen Volks-

klassen, so mutet man ihnen eine Willenskraft um! eine sittliche

Haltung zu, die natur^emäss nur einer bevorzuLjten Minderheil

eigen sein k<inn. 1 )enn sie müssen meistens in einem Lebens-

alter, in welchem ihr Urteil noch nicht durch die Erfahruni; ge-

reift ist, ihren Lebensunterhalt ausserhalb des Elternhauses in

der «grossen Welt suchen, wo auf sie die Verführung in tausend-

fältigen Formen lauert. Betrachten doch die Armen mit vollem

Recht nicht ihre diirftii^e Lebensluhrung, sondern die Notwendig-

keit . ihre Kinder in früher Juiand der Gefahr des physischen

und moralischen Verderbens prci^^zugeben, als die bitterste Folge

ihrer Armut. Eine Frage aber, welche, wie die unsrige, vorzüg-

lich die Frauen der besitzlosen Volksklassen betrifft, muss man
vom Standpunkt dieser Volkskreise und der für sie geltenden so-

zialen Notwendigkeilen zu lo.>en verbuchen.

Noch augenfälHj^er \\ ird die Un_i;erechliü;keil der I jurccJe der

Untreue , wenn iiiaii aiminmit (was ja im prakli^cllen Leben die

Regel bildet), dass die Unterlialtskla^e von dem Kinde eines ar-

men iMädchens gegen einen wohlhabenden ^Linn eingebracht wird.

Es ist bekannt, dass die den besitzenden Klassen angehörigen

Männervon ihren ausserehelichen Geschlechtsverhältnissen meistens

eine grobsinnliche Auffassung haben und im unehelichen Bei-

schlaf kaum mehr als ein vorübergehendes Vergnügen er«

blicken. Andrerseits fehlt auf Seite des Weibes in solchen Fällen

Digitized by Google



56 Meng er.

vollständig die wirksamste Triebfeder zur Treue, nämlich die Aus*

sieht auf die Ehe mit dem Manne, weil Ehen in den weitaus

meisten Fällen nur zwischen Personen der nämlichen Lebensstell-

ung geschlossen werden. Wenn nun der Gesetzgeber verlangt,

dass der eine Teil und zwar gerade das arme und ungebildete

Mädchen ein solches Verhältnis als ein sittliches auffassen und

dem anderen Beteiligten die Treue bewahren soll, so ist dies die

krasseste Einseitigkeit. Und doch stellen so viele Privatrechte,

darunter der deutsche Entwurl, an d.is Mädchen die Anforderung,

dass sie dem Manne die Treue in weiterem Umfange zu bewahren

hat, als eine in gesetzlicher lüic angetraute Eheg.itlin, wenn an-

ders das Kind niclu durch Verweigerung des Unlethaltsanspruches

dem Mangel und der Verkümmerung j^rcisgcgebcn werden soll.

Denn, seltsam genug, die Einrede der l 'iitrcue gilt nach dem
Entwurf nur für die ausserehliche l icsclilechtsgemeinschaft, nicht

für die legitime Ehe. Der Mann, welcher wahrend der Empfäng-

nis/eit die Gunst seiner Ehegattin mit anderen geteilt hat , darf

jene I.Hircde dem Kinde nicht entgegensetzen, sondern muss das-

selbe als eheliches anerkennen und erhallen. »I lat der Ehemann
»seiner Ehefrau in der Iunj)fangnis/.eit beigewohnt, sagen die Mo-

»tive, so ist. wenn man von ganz seltenen und deshalb keine be-

» sondere Berücksichtigung verdienenden Fallen absieht, die Mög-

»lichkeit, dass der lüiemann der Vater des Kindes ist, auch i.inti

j>nichl ausgeschlossen , wenn die l'.hefrau sich des Ehebruclies

»schuldig gemacht hui und zugleich andere Indizien mehr oder

»weniger auf die Vaterschaft eines Dritten hindeuten. Es ist aber

»als ein geringeres Ucbel und als ein geringeres Unrecht anzu-

>sehen, wenn ausnahmsweise ein wirklich uneheliches Kind als

»Kind des Ehemannes, als wenn ein in Wirklichkeit eheliches Kind

»als ein uneheliches Kind behandelt wirdc (Motive IV. S. 654).

Ich frage nun jeden unbefangenen Beurteiler, ob man diese

allgemeinen Redensarten nicht auch und zwar mit dem zehnfachen

Gewichte fUr die unehelichen Kinder anfuhren kann^ Denn das,

was die Verfasser des Entwurfes zur Begründung des Unter«

schiedes zwischen den ehelichen und den unehelichen Kindern noch

im weiteren Verlaufe der Motive (II, 885) anführen : das Interesse

der Würde der Ehe und der Erhaltung des Familienstandes« kann

unmöglich ernst genommen werden. Die Würde einer Ehe, welche

nachweisbar gebrochen worden ist und gegen welche das Gesetz

in diesem Falle den Skandal einer Scheidung gestattet (§ 1441
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d. £*) ist kaum mehr als eine sinnlose Phrase und die Voraus^

Setzungen des Familienstandes ehelicher Kinder sollten, eben weit

das Gesetz an denselben für den Vater und die Verwandten so

bedeutsame Rechtsfolgen knüpft, nach aller Analogie mit doppel-

ter Strenge behamiclt werden.

In Wirklichkeit sind auch hier die sozialen Machtverhältnisse

der entscheidende Grund. Denn für das von der Ehefrau ^^ebo-

rcne Kind sind in solchen zweifelhaften Fällen seit jehrr ie Bluts-

verwandten derselben eingetreten, die an gesellschaltUcher Le-

bensstellung dem Ehemann meistens gleichstehen und deshalb

einen wirksamen Einfluss ausüben können , welcher bei den von

dürftigen Frauenspersonen geborenen unehelichen Kindern gegen-

über dem wohlhabenden Manne eben immer gefehlt hat. Daraus

ist dann bei den Römern der Satz: Pater est quem nuptiae de-

nionstrant für die ehehchcn und im deutschen Gerichlsgebrauch

die exceptio plurium constupratorum für die unehelichen Kinder

entstanden.

Wenn man also das Frivatrecht nicht lediglich vom Stand-

punkt der besitzenden Volksklassen bctrachlol, so sollte L^crade

in der Ehe und in den dieser nahesteliendcn ausscrchclichcn Ge-

schlechtsverhältnisscn die I'inrede der Untreue in Anselumg der

Kinder gewährt werden. Wenn zwei Personen von gleicher Le-

bensstellung, bei welchen die Aussicht auf eine Ehe nicht aus-

geschlossen ist, in dauernder Gcschiechlsgemeinschaft stehen, so

kann in der That ohne Ungerechtigkeit Ireue verlani^t und die

Einrede der Untreue zugelassen werden. Da sich jedoch die

Voraussetzungen dieser Ausnahme schwerlich mit genügender Be-

stimmtheit feststellen lassen, so entspricht es jedenfalls am besten

den Anforderungen der Gerechtigkeit, wenn man die h.inrede der

Untreue gegenüber dem Unterhaltsanspruche des unehelichen Kin-

des überhaupt nicht gestaltet.

Diese sozialen Beziehungen unserer hVage erscheinen mir un-

gleich wichtiger als die »juristischen« (jrunde , w elche die Mo-

tive für die Zulassung der Einrede der Untreue anfuhren. Im

wesentlichen lassen sich diese dahin zusammenfassen , dass der

Beischlaf mehrerer Männer während der Empfängniszeit die Vater-

schaft unsicher macht, dass aber der Unterhaltsanspruch des Kin^

des nur an dte wirkliche, ja notwendige Vaterschaft zu knüpfen

sei. »Es kann nicht zweifelhaft sein, sagen die Motive, dass vom
»Standpunkt der juristischen Konsequenz aus die Thatsache, dass
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»innerhalb der Emplängniszeit die Mutter mit mehreren den Bei-

> schlaf vollzogen hat, als erheblich erachtet werden muss. Das
»die Grundlage der Unterhaltspflicht bildende natürUche Verhält*

»nis zwischen dem Kinde und dem Konkumbenten ist in einem

»solchen Failc niclu feststellbar und deshalb fiir das Recht nicht

»vorhanden« (Motive IV, 885).

Die sozialpolitische Seite unserer Frage habe ich bereits oben
behandelt. Hier ist nur meine Aufgabe nachzuweisen, dass die

tjuristischc Konsequenz« den Gesetzgeber niemals verhindert hat,

ganz ähnliche Fälle in einem cnlgcgcngesctzten Sinne zu entschei-

den , wenn nicht , wie hier, widersprechende Interessen der be-

sitzenden und besitzlosen Volksklassen, sondern allgemeine In-

teressen der körperlichen Sicherheit und des Vermögens in Frage

stehen.

In unserem Falle haben mehrere eine unsiiiliche, fa rechts-

widrige Handlung vollzogen und aus dieser ist ein von den Be-

teiligten nicht gewollter Frfolg hervitrgegangen, in betretT dessen

die UrheberschaCt nicht festgestellt werden kann. Unsere Straf-

gesetzbücher tragen kein Bedenken, bei einer solchen Sachlage

schwere Kriminulstrafen zu verhängen. Ist zum Beispiel durch

eine Schlägerei oder durch einen von mehreren gemachten An-

griff di r l od eines Menschen oder eine sciiwere ivörpcrverletz.uiig

verursacht worden, so ist nach dem deutschen Strafgesetzbuch

(§ 227) Jeder, welcher sich an der Schlägerei oder dem Angriffe

beteiligt hat , schon wegen dieser Beteiligung mit Gefängnis bia

zu drei Jahren zu bestrafen, falls er nicht ohne sein Verschulden

hereingezogen wirel. Hier argumentiert al^o der ( lesetzgeber nicht

wie bei dem vmehelichen Beischlaf: Weil die Beteiligung an einer

Schlägerei an sich nicht strafbar ist und der ursächliche Zusam-

menhang zwischen dem erfolgten Tode oder der schweren Kör-

perverletzung und einem bestimmten Thäter nicht festgestellt wer-

den kann, so müssen alle Beteiligten ohne Strafe davonkommen

;

sondern er bestimmt ganz vernünftig und sachgemäss, dass eben

wegen dieser Ungewissheit alle an der Schlägerei Beteiligten be-

straft werden sollen.

Aber noch mehrl Auch die Verfasser des Entwurfs sind

weit entfernt, in ihrer »juristischen Konsequcnzc konsequent zu

sein* Haben nämlich Mehrere durch gemeinsames Handeln, sei

es als Anstifter, Thäter oder Gehilfen, einen Schaden verschuldet,

so haften sie nach dem Entwurf (§ 714) als Gesamtschuldner.
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Das Gleiche gDt auch dann, wenn im Falle eines von Mehreren

verschuldeten Schadens von den Mehreren nicht gemeinsam ge-

handelt wurde, der Anteil des Einzelnen an dem Schaden aber

nicht zu ermitteln ist. In diesem letzteren Falle lässt sich der

ursächliche Zusammenhang zwischen der Handlung des Einzelnen

und dem dadurch bewirkten Erfolg ebenso wenig herstellen, wie

bei dem unehelichen Beischlaf; vielmehr ist dort wie hier nur fest-

stehend, dass alle Thäter zusammen jedenfalls das Resultat her*

vorgebracht haben (vgl. die Motive II, 738). Da es sich jedoch

bei solchen Vermögensbcschädigungen regelmässig um Interessen

der besitzenden Klassen handeln wird , so traj:^cn die Verfasser

des Entwurfes nicht das mindeste Bedenken, alle Beteiligten und

zwar als Gesamtschuldner für haftbar zu erklären (§ 714 d. E.).

Die angeführten Beispiele werden wohl genügen , um jeden

Unbefangenen zu überzeugen , dass es sich bei der Einrede der

Untreue keineswegs um die Wahrung der »juristischen Konse-

quenzen sondern einfach um eine Begünstigung der Geschlechts*

Interessen der besitzenden Volksklassen handelt. Und zwar eines

Teils derselben, der diese Begünstigung gewiss am wenigsten ver-

dient.

Schliesslich möchte ich noch auf eine mehr prozessuale, aber

doch sehr wichti^'c Fray;e aufnicrksani machen. Bisher musste

in den meisten Landern, in welchen die Min rede der Untreue zu-

«^elasscn ist , das unehelicln- Kind in dem ünterhaltsprozess nur

die von dem Beklaj^'ten waiirend der Empfängniszeit vollzogene

Beiwohnun^, der Bekla-^te dagej^en den Beischlaf anderer Männer

während derselben Zeit nachweisen. Jel/.t aber soll dem Kinde,

wie aus der Fassung des § 1572 des Entwurfs und aus den Mo-

tiven 869) mi/.weifelhaft hervorgeht, iiberdies auch der Be-

weis aufgelegt werden, dass seine Mutter während der Iiniptang-

niszeit anderen Männern, als dem Beklagten, den Beischlaf nicht

gestattet hat. Ich glaube, dass diese schmähliche und allen son-

stigen Analogien widersprechende Beweisführung schon an und

für sich die l^esseren unter den verführten Mädchen bestimmen

wird, den Vormund des Kindes von der Einbringung der Unter-

haltsklage abzuhalten und dessen Ernährung ganz auf die eigenen

Schultern zu nehmen. \\\ den I''allen aber, wo gleichwohl die

Unterhaltsklage eingebracht werden sollte, w ird der Beklagte gegen-

über dem Beweise des Kindes schon aus prozessualischer Vorsicht

alle Thatsachcn uiau Indizien zusanunenhaufen, aus welchen etwa
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die Untreue der Mutter hervorgehen kann und so wird in solchen

Prozessen des Schmutzes und der Gemeinheit kein Ende sein.

Freilich wird meistens von dem Gericht die Oeffentlichkeit dieser

Prozessverhandlungen ausgeschlossen werden; aber die Kunde
von so pikanten Rechtsstreiten wird nur allzuschnell durch die

Zeugen und andere Beteiligte in den unteren Volksklassen ver-

breitet. Ob es aber in unserer Zeit ratsam ist» solche Schmutz*

prozesse, bei welchen den besitzenden Klassen gerade keine be-

neidenswerte Rolle zugewiesen ist, durch die Gesetzgebung ge*

radezQ zu erzwingen, mag sich Jeder selbst beantworten.

XXV.

Betrachten wir nun noch das Mass der Ansprüche,
welche der Mutter und dem Kinde aus dem unehelichen Beischlaf

gegenüber dem Manne zustehen. Schwerlich wird es ein Gesetz

geben , welches in der Verkümmerung dieser Ansprüche weiter

geht, als der deutsche Entwurf.

Was zunächst den Anspruch der Geschwächten betrifft, so

habe ich schon oben (XXI) dargelegt , dass der ausscrehelichc

Beischlaf an sich, wenn er nicht zur Geburt eines Kindes geführt

hat, für die Geschwächte gar keinen Anspruch begründet. Hat
dieselbe aber ein Kind geboren, so ist der Vater des unehelichen

Kindes verpflichtet, ihr innerhalb der Grenzen der Notdurft so-

wohl we^-'cii der Kosten der Entbindung als wcc,'cn der Kosten

des Unterhalts wahrend der ersten sechs Wochen nach der Ge-

burt des Kindes I.rsatz zu leisten. Auf diese kummerlichen Lei-

stungen beschränkt sicli der .\n>pruch der Geschwängerten selbst

dann, wenn der Rei^clilaf unter dem Versprechen der Ehe statt-

gefunden hat, in welchtni Falle das l'reussischc l.andrccht der

Geschwächten, wenn keine Ehchindernisse vorhanden sind, die

Rechte einer 5;aschicdenen und für den unscluddiL;eu Teil erklärten

IChcfrau zuerkennt. Ja die Leisluiv^en tU-s Mannes erhöhen sich

selbst dann nicht, wenn der ausscrehelichc Ikischlaf nur durch

ein Verbrechen oder durch eine andere strafbare Handlung

möglich geworden ist. In allen diesen Fallen wird die Ge-

schwängerte ausser den Entl)intlung:skosteu eine Entschädigung

nur dann ansprechen können, wenn sie einen wirklich erlittenen

Vermögensschaden nachzuweisen vermag, was regelmässig nicht

der Fall sein wird (§ 221 d. Entw. und Mot. II, 753). Nur hei

einigen der schwersten Sittlichkeilsverbrechen z. ti. bei der Not-
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zucht kann der geschwächten Frauensperson von dem Gericht

auch ohne Nachweis eines Vermögensschadens nach freiem Er-

messen eine billige Geldentschädigung zugesprochen werden (§ 728
d. Entw. und § 176, 177, 179, 182 des Reichsstrafg.).

Was nun zweitens die Ansprüche des Kindes betrifft, so hat

der Vater demselben in jedem Falle nur den notdürftigen Unter-

halt und diesen nur bis zur Zurücklcgung des vierzehnten Jahres

zu gewähren (§ 1573 d. Entw.). Auf diesen notdürftigen Unter-

halt beschränkt sich die Verpflichtung des tinehelichen \'
t rs

auch dann , wenn der aussereheliche Beischlaf unter dem Ver-

sprechen der Ehe erfolgt ist, in welchem Falle das Preussische

Landrecht, wie bereits oben dari^^elt-gt wurde, dem Kind regel*

mässifr alle Rechte der ehelichen Geburt zuerkennt. Ja, was man
für unmöglich halten sollte, was aber nach dem Entwürfe zweifel-

loses Recht sein wird: selbst wenn der aussereheliche Beischlaf

durch eine Notzucht oder durch ein anderes schweres Sittlich-

keit verbrechen herbeigeführt worden ist» behält es bei dem not-

dürftigen Unterhalt sein Bewenden.

Man erwäge min, in welche furchtbare Lage durch den V.x\\-

wurf gerade die Besten unter den ärmeren Madchen gegenüber

reichen und vornehmen Wüstlingen gebracht werden, die zur Be-

friedigung ihrer Lüste selbst vor einer Notzuclit oder einem an-

deren Sittlichkeitsverbrechen nicht zurückscheuen. Denn leider

ist es nur allzu wahr, das- rn isiens die schönsten und tugend-

haftesten Mäilchen der be^itzlusen Volksklassen, welche das Ver-

brechen lohnen und nur durch ein Verbrechen zu gewinnen sind,

die Opfer dieser nichtswürdigen Attentate bilden, die der Natur

der Sache nach viel häuhger begangen als in den Gerichten ge-

ahndet werden. Würde das bürgerliche Recht nach dem Muster

des Prcussiüchcn Landrechts dafür Sorge tragen, dass in solclien

Fällen der Mutter wie dem Kinde das Recht der Ehelichkeit

zuerkannt und auf solche Weise die Ehre des Opfers thatsächlich

wieder hergestellt wird, so würden derartige Sittlichkeitsverbrechcu

in den meisten Fällen von den Beteiligten zur Kenntnis der Ge-

richte gebracht und dadurch der Wiederholung derselben am
wirksamsten vorgebeugt werden. So aber, da nach dem Entwurf

dem Opfer eines schimpflichen Verbrechens im besten Falle eine

tbilligc Geldentschädigung«, ihrem Kinde der »notdürftige Un-

terhalte winkt, wird das Mädchen mit seinen Angehörigen es ver-

nünftigerweise vorziehen, seine Entehrung geheim zu halten und
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durch Drohui^ mit der Kriminalklage von dem Manne etwas

günstigere materielle Bedingungen zu erzwingen. Statt dass also

der Staat alle seine Kräfte aufbieten sollte, um die Ehre und die

Interessen solcher unglücklichen Frauenspersonen in Schutz zu

nehmen, werden diese, um nur eine massige Abfindung zu erlangen,

sich auf eine Ilandlnnf^sweise verlegen müssen, die von einer Kr-

prcssung nicht gar weit entfernt ist. Kann es unter solchen Um-
standen Jemanden Wunder nehmen , dass die besitzlosen Volks-

klasscn in diesen (jcsctzesbcstimmungcn, welche ihnen fortwährend

durch einzelne krasse Fälle zum Bewusstsein gebracht werden,

. ein schweres Unrecht erblicken müssen !

Al)er auch wenn man von den Fällen absieht , in welchen

die Schwangening auf eine besonders rechtswidrige oder unsitt-

liche Weise erfolgt ist, erscheint es nicht als gerecht und zweck-

mässig, den Vater bloss zur Leistung des notdürftigen Unterhaltes

zu verpflichten. Der notdurftige Unterhalt ist nämlich an allen Orten

eine fest bestimmte Grosse, durch welche das geringe l'linkonunen

des Armen viel härter getroffen wird als die grossen Hinkünfte

des Reiclica. Jene Bestimmung des Entwurfes ist daher gerade

so eine ungerechte Bevorzugung der Wohlhabenden und Reichen

wie etu.i (..ine gleiche Kopfsteuer auf dem Gebiete der Finanz-

gesetzgebung. Nach dem Preussischen l.andrccht, welches in

dieser Richtung noch heute in (ieltung steht, ist der Unterhalts-

anspruch zwar gleichfalls eine fixe Grösse, aber er richtet sich nach

dem Betrage, welchen die Erziehung eines ehelichen Kindes des

Bauern- oder gemeinen Bürgerstandes kostet. Der Entwurf geht

also in Beziehung auf das Maas des Unterhaltsanspruchs sogar

noch weiter zurück als das preussische Gesetz vom 24. April 1854,

wie derselbe denn überhaupt die einseitige Begünstigung der be*

sitzenden Volksklassen in den meisten Punkten auf die Spitze ge-

trieben bat.

Am zweckmässigsten ist es jedenfalls, wenn der Unterhalts-

anspruch des unehelichen Kindes gar nicht als eine bestimmte

Grösse behandelt wird, sondern sich nach dem Einkommen des

Vaters richtet. In Deutschland wie in jedem grösseren Kultur*

Staat leben mehrere Millionen unehelich geborener Personen, welche

zu einem sehr beträchtlichen Teil von wohlhabenden Männern

erzeugt worden sind. Der gesunde Sinn der besitzlosen Volks-

klassen wird es niemals begreifen, dass der wohlhabende, ja viel«

leicht reiche Vater sein Kind durch Gewährung eines kargen
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Unterhalts in das Proletariat hinabstösst und es sich dadurch
selbst für immer entfremdet. Der Staat hat gerade in unserer

Zeit die unabweisbare Aufgabe, solche Missverhältnisse» die natur-

gemäss eine Quelle der schärfsten sozialen (legensätze sind, zu

vcrliindern und dafür Sorge zu tragen, dass dci Vater, wenn es

sein Einkommen zulässt, das uneheliche Kind in die höheren

Stände des Volkes einordnet.

In einem Falle möchte ich sonfar über jenes durch das Ein-

kommen des Vaters gegebene Mass hinausgehen und dem Kinde

gegen den unehelichen Vater einen Anspruch auf einen dem
Stande dieses Letzteren entsprechenden Unterhalt zuerkennen.

Wenn der Mann bei Erzeugung des unehelichen Kindes bereits

ein Lebensalter erreicht hat, in welchem eine Eheschliessung un-

wahrscheinlich ist, so kann man wohl annehmen , dass ihm die

unehelichen Geschlcchtsverhältnisse die Ehe ersetzen und ihn dem-

gemäss zu dem seinem eigenen Stande entsprechenden Unterhalt

des Kindes verpflichten. Als eine solche Altersgrenze könnte

man etwa das vicr/.ic^stc Lebensjahr bezeichnen. Diese erhöhte

Unterhaitsvcr{)flichtun^ wurde sich zugleich als eine der zweck-

mässigsten und humansten CöHbatsstrafen darstellen, welche sonst,

wie ich wohl weiss, zahlreiche Bedenken gegen sich haben,

XXVI.

Ich kann diese Kritik der Geset7esbcstinimunc;en über die

unehelichen Kinder nicht schlies^en, ohne auch die prozessuale
Seite unserer h'rage in Betracht zu ziehen. Ich habe schon in

einem früheren Abschnitt ^e/ei.L;l, wie nachteilt?^ sicli unser Zivilver-

fahren für die Interessen der besitzlosen Vclk^klassen erweist, weil

in demselben rc(.;elmiissii; ein selbstthalij^^eh luiigrcilen des Richters

ausgeschlossen ist. Diese allgemeinen ( lebrechen der biirgerliclien

Rechtspflej^e lasten aber auf den Armen in Fallen wie der unsrige

mit doppelter Schwere, weil die unehelich Cjcschwängerte mit

ihrem Kind durch die NictUrkunft meistens in einen völlig hilf-

losen Znstand versetzt wird. Hier, im Falle der dringendsten Xol,

wäre es also besonders rat>am, den Richter zu ermächtigen, nach

einer summarischen Untersuchung den unehelichen Vater zur Lei-

stung der Wüchenbettkosten und des ünterluiltes noch vor Be-

endigung des Rechtsstreites auf Anerkennung der Vaterschaft zu

verpflichten.

Bei der Ehe, wo siel» regelmässig Personen von gleicher
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Lebensstellung gegenüberstehen, hat sich der Gesetzgeber auch

gegen die Notwendigkeit einer besonderen Bestimmung^ für solche

Fälle nicht verschlossen. Nach dem Entwurf (§ 1462) kann die

Ehegattin» welche auf Scheidung oder auf Trennung von Tisch

und Bett klagt, den Anspruch erheben, dass sogleich nach Be»

ginn des Rechtsstreites durch einstweilige Verfügung des Riciiters

die Verbindlichkeit zur häuslichen Gemeinschaft aufgehoben und

der Ehegatte zur Leistung des Unterhalts an sie und ihre Kin-

der verpflichtet werde. Die Ehegattin ist also keinen Augenblick

ohne Unterhalt , da sie vor jener einstweiligen Verfügung des

Richters das Haus ihres Ehegatten nicht verlassen darf, bis dahin

aber den Unterhalt innerhalb der häuslichen Gemeinschaft in Natur

erhält.

In alinlicht-r Weise hat auch das Prcnssische Landrecht fll,

I § 1019 fg.) für die uneheliche Mutter un(i ihr Kind gesorgt, so-

weit dies bei dir Verschiedenheit der Verhaltnisse überhaupt

möglich ist. Nach diesem (lesetzl)uch konnte die Geschwängerte

schon vor ihrer Niederkunft den unehelichen Vater auf Leistung

der Entbindun^^^skosten und einer scchswöchentlichen .standesge

mässen Vcrpllegung klagen. War die Schwangerschaft ausgemitlclt

und der Beischlaf eingestanden oder einigermassen bescheinigt,

so hatte der Richter durch ein vorlaufiges Dekret die Summe
dieser Kosten fest/uset/.en. Dadurch war der drin<:enden Not.

welche bei unehelich Geschwängerten unmittelbar nach der Nie-

derkunft einzutreten pflegt, wenigstens einigermassen vor^^ebcugt

Nach dem l'".nt\vurf eines l)urgerlichen Gesetzbuchs kann /.weifel«

los auf Zahlung des L'nterhaltes und der h'ntbindungskosten erst

nach der Niederkunft geklagt werden. *Ks ergibt sich aus § 1571

»in Verbindung mit § 3 des Entwurfs — bagen die Motive — dass

»die Verpflichtung des unehelichen Vaters zur Gewährung des

»Unterhaltes mit der Geburt des Kindes, aber auch erst mit dieser

»zur Entstehung kommt. Es kann daher vor Geburt des Kindes

»auf Leistung von Alimenten nicht geklagt, deijenige, welcher mit

»der Mutter des Kindes den Beischlaf vollzogen hat , auch nicht

»etwa im Wege einstweiliger Verfügung schon vor der Geburt des

»Kindes zur Zahlung von Alimenten angehalten werden, um die

»dem Kinde vom Augenblick der Geburt an gebührenden Alimente

»zum voraus zu sichern c (Mot. IV, 893).

Und nun vergleiche man, wie ähnliche Fragen von der

deutschen Zivilprozessordnung dann entschieden werden, wenn
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es sich um die Vermögens^Interessen der besitzenden Klassen

handelt. Nach § 819 der Civilprozessordnung sind einstweilige

Verfugungen auch zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen

Zustandes in bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig,

sofern diese Regelung, insbesondere bei dauernden Rechtsverhält-

nissen, zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhin-

derung drohender Gewalt oder aus anderen Gründen notwendig

erscheint. Ist also z. B. der Besitzstand zwischen den Beteiligten

streitig, so kann der Richter, auch wenn der Besitzprozess noch

nicht anhängig ist, die ihm zweckmässig erscheinenden einstweiligen

Verfügungen treffen.

Hier aber, angesichts des dringendsten Bedürfnisses, ja der

bittersten Not soll der Richter vor der Niederkunft keine einst-

weilige Verfügung auf Zahlunc^ der Alimente vom Tage der Ge-

burt des Kindes erlassen dürfen 1 Dass durch eine solche un-

gerechtfertigte Ausnahmsbestimmung die uneheliche Mutter und

ihr Kind in den ersten Monaten nach der Niederkunft, bis ein

Vormund des Kindes l)estellt , ein unentgeltlicher Rechtsanwalt

erbeten und andere juristische Förmlichkeiten erledigt sind, der

grössten Not preisgc^uht-n werden, braucht nicht naher ausein-

andergesetzt zu werden. Uelierdies lässt sich schon jetzt mit

ziemlicher Bestimmtheit voraussagten, dass die (ierichte auch nach

überreichter VaterschafLsklage die einstweilige (iewährung von

Alimenten an uneheliche Kinder ablehnen werden und zwar mit

gutem Grund, weil der Entwurf, der doch unzählige Citate anderer

Paragraphen enthält, gerade in dem Abschnitt über die unehe-

lichen Kinder eine Rückbezielunig auf den obenerwähnten § 1462

unterlassen hat. Unter dieser Vorausset/u ng wurde dann die un-

ehliche Mutter die Alimente für ihr Kind sogar erst nach Durch-

fuhrung des Vaterschaftsprozesses (§648 Z. 6 Ziv.-Proz.-Ordn.), also

meistens lange Zeit nach ihrer Niederkunft erhalten.

Die durch Ausnahmsbestimmnnu.cn erschwerte Geltendmach-

ung der kutnniei liehen ^Vnspruche, welche der Kntwurf der Mutter

und dem Kinde noch gelassen hat, wird /.uiutellos eine doppelte

Konsequenz nach sich ziehen. Zuniichst werden die Mädchen,

welche unehelich geboren haben, sich wie bisher unter dem Drucke

der bittersten Not zum Ammendienst drängen und das Ammen-
wesen mit seinen traurigen Ausartungen wird uns auf absehbare

Zeit erhalten bleiben. Hieven ist schon in einem früheren Ab>

schnitt (XVIII) die Rede gewesen.
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Dann wird aber zweitens jene Erschwerung der Reditsver«

folgung eine weitere Verkümmerung der ohnedies kaig zugemes-

senen Rechte des unehelichen Kindes zur Folge haben. Nach
dem Entwurf darf, sowdt es sich um die ehelichen Kinder, die

Ehegattin oder andere durch legitime Ehe verwandte Personen

handelt, auf den Unterhaltsanspruch für die Zukunft nicht ver-

zichtet werden (§ I495 d. Entw.). Diese Bestimmung wird in

den Motiven (IV, 709) durch die sittliche Grundlage des Unter-

haltsanspruchs und durcli <Iic Rücksicht auf das wegen der Armen*
pflege konkurrierende öflfentliclie Interesse gerechtfertigt.

Aber besteht nicht auch zwischen dem uncheHchen Vater und

seinem Kinde ein sittliches Band und ist bei diesem nicht viel wahr-

scheinlicher, dass es der öffcntliclien Armenpflege zur Last fallen

wird, sobald es einmal seinen Unterhaltsanspruch verloren hat ? Und
ist es nicht klar, dass dieser Anspruch für das uneheliche Kind

in seiner isolierten Stellung von unendlich grösserer Bedeutung

ist , als fiir die ehelichen Verwandten , da es zu der Familie des

Vaters gar keine rechtliche Beziehung hat und auch in der Fa-

milie der Mutter (§ 1568) meistens als < in Auswiirflinc^ betrachtet

wird? Dennoch wird aber von dem Eniwiirf (i; 1576) ein Ver-

gleich zwischen dem \'ater und dem uncheliehen Kinde über die

Untcrhalts\'crptliclUunL; des l-'rsteren ausdrücklich zui^elassen. Der
Grund dieser das Interesse des Kindes so sehr beeinträchtigenden

Ausiiahnisbestimmung kann nur darin liegen — und dieser (irund

wird in den Motiven (IV, 903, 9O4) verständlich genug ani;e-

deutet — dass woiilhabcnde Männer sich gern durch eine grössere

Al)tindungssumme von (len Sünden ihrer Jugend ein für allemal

loskaufen. Und so uird denn in den unzähligen Fällen, wo das

uneheliche Kind \uu einem wohüiabenden Manne erzeugt ist, das

Schlimmste die Regel bilden, was von menscliliclicn Beziehungen

iiberliaupL gesagt werden kann : die Mutler , durch ihre Nieder-

kunft in Not gestürzt und durch die einseitigen Bestimmtuigen

des burgerlielien Rechtes mürbe gemacht, wird sich allen Be-

dingungen lugen; der uneheliche Vater aber wird seinem Kinde

ein Stück Geld hinwerfen und es für die Zukunft seinem Schicksal

überlassen.

xxvn.

Indem ich nunmehr daran gehe, die in der obigen Darstellung

gemachten Vorschläge kurz susamm enz ufasse n, muss
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ich mir noch die Frage stellen, ob durch eine Verbesserung der

Lage der unehelichen Mütter und Kinder nicht die Sittlichkeit

geschädigt oder, wie sich die Motive geschmackvoll ausdrücken,

»das Ueberhandnehmen der unehelichen Kinderc gefördert wer-

den wird. Diese Frage ist entschieden zu verneinen. Privat'

rechtliche Gesetze werden bis zu einem gewissen Grade auf die

besitzenden und gebildeten Volksklassen einwirken ; auf das Han>

dein der besitzlosen Volksklassen, welchen dieselben meist voll-

ständig unbekannt bleiben, und die im besten Falle von ihnen

eine unbestimmte Kunde erhalten, sind sie fast ohne jeden be-

stimmenden Einfluss. Die in juristischen und legislativen Schriften

immer wiederkehrende Behauptung, dass man durch strenge Ge-

setze (gegen die Frauen!) die Widerstandskraft des weiblichen

Geschlechts stählen müsse, ist eine leere Redensart, die überall

durch die Thatsachen widerlegt wird.

Denn der Prozentsatz der unehelichen Geburten war in der

Rheinprovinz und in der angrenzenden Provinz Westphalen selbst

in der Zeit wenig verschieden , als in der ersteren der Art. 34O

des französischen Civilgesetzbuchs, in der letzteren die den un-

ehelichen Kiiulern so überaus gunstigen Heslimmungen des Preus-

sischen Landrechts galten. Für die Jahre 1827 bis 1S31 wird bei-

spielsweise angegeben, dass in der Rheinprovinz 4 uneheliche, in

Westphalen 4.93, in der Provinz Posen (wo gleichfalls das Land-

recht galt) 4.56 unelu liche Geburten auf 100 eheliche kamen *).

In Oesterreich, wo uberall das den unehelichen Kindern ziemlich

günstige bürgerliche Gesetzbuch seit zwei Menschenaltern in Wirk-

samkeit steht, zeigt der Prozentsatz der unehelichen Kinder sehr

bedeutende Verschiedenheiten, indem derselbe in Tirol und Vorarl-

berg^ im Jahre 1886 nur 5.57, in dein angrenzenden Kärnten aber

nicht weniger als 45.61 aufioo Gel)iirtcn betragt. Ja die Verfasser des

preussisclien Gesetzes vom 24. April 1854. welrlie in den Verhand-

lungen des Laiultags furtwahrend die Forderung der Sittlich-

keit im Munde L,^eluhrt hatten, miissten es erleben , dass weiii^^e

Jahre nach eingetretener Wirksamkeit des Gesetzes die Zahl der

unehelichen Kinder sich sehr beträchtlich erhöhte"). Der (irund

dieser Erscheinung, welche übrigens jeder Einsichtige voraussehen

t) S. V. Krlwel, die Pflkhten des nnehUchcn Vaters nach den in Deutichland

geltenden Gesetzen im Archiv für zivilistif^che Pkaxis, Bd. 50 (1867), S. 351.

3) Vgl. V. Fircks in der Zeitschrift des prcussischen statistischen Bureau's. 1878*

S. 367.
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musste, besteht ohne Zweifel darin, dass die Männer der besitzen-

den Volksklassen, nachdem die Schranken des Allgemeinen Land-

rechts gefallen waren, nunmehr ihre Eingriffe in das Geschlechts-

leben der unteren Volksklassen vermclurten.

Bei Feststellung der Rechte der unehelichen Kinder handelt

es sich also keineswegs um eine Frage der Sittlichkeit, sondern

um eine Interessenfrage, die vorzüglich zwischen den besitzenden

und besitzlosen Volksklassen streitig ist. Die besitzlosen Volks-

klassen werden im allgemeinen richtig handeln , wenn sie jenen

Rechtszustand anstreben, welcher im Preussischen Landrecht für

das Verhähnis der unehelichen Kinder und ihrer Mütter festge-

stellt erscheint. Denn so rückschrittlich und volksfeindlich ist

unsere Privatrechtswissenschaft in diesem Jahrhundert unter dem
lunfluss der historisrlu n Schule geworden, dass schon die Wieder-

herstellung der Besümmungen des Landrechts, welche von einem

absoluten Monarchen gegeben wurden und bis zum Sturze des

absoluten Königtums fast unverändert in Geltung blieben, in un-

serer Zeit als ein erstrebenswertes Ziel erscheint. In folgenden

Hauptpunkten bedarf der Entwurf eines deutschen bürgerlichen

Gesetzbuchs einer Abänderung, wobei bemerkt sein mag, dass

ich nur die prinzipiellen Kragen in Betracht ziehe und alle juristi-

schen Einzelheiten bei Seite 1

0 Wenn der ausserehelichc Beischlaf durch Notzucht oder

ein Lhiiliches Sittlichkeitsverbrechen (welche einzeln anzugeben

wärciij herbeigeführt wird, so sind, falls kein undispensierbares

Ehehindernis vorliegt, der Frauensperson die Rechte einer ohne

ihr Verschulden geschiedenen Ehefrau, dem etwa geborenen

Kinde die Rechte eines ehelichen Kindes zuzuerkennen. Da der

Entwurf im Falle einer Scheidung die Wiederverehelichung des ge-

schiedenen Ehegatten gestattet, so hat diese Bestimmung auch

dann Anwendung zu (indent wenn derjenige, welcher das Sittlich-

keitsverbrechen begangen hat, bereits verheiratet ist. Ist ein

Ehehinderais vorhanden, von welchem keine Dispensation zulässig

ist (z. B. Blutsverwandtschaft in aul^ und abste^nder Linie) so

ist der Frauensperson wenigstens die vermögensrechtliche Stellung

einer ohne ihr Verschulden geschiedenen Ehefrau, dem yon ihr

geborenen Kinde jene eines ehelichen Kindes zu gewähren.

2) Wer eine unbescholtene Frauensperson verführt, ist schul-

dig, ihr eine Abfindung zu bezahlen.

3) Wer einer Frauensperson innerhalb der EmplsUigniszeit
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beiwohnt» hat der Geschwängerten die Entblndungskosten zu er-

setzen und nach Massgabe seines Einkommeos dem Kinde den

Unterhalt zu gewähren. Die Einrede der Untreue (die sog. ex-

ceptio plurium concumbentium) findet nicht statt. Mehrere Männer,

die der Geschwängerten innerhalb der Empiangniszeit beigewohnt

haben, haften als Gesamtschuldner.

4) bt der uneheliche Vater ledigen Standes und hat er bei

Erzeugung des Kindes das vierzigste Lebensjahr bereits über*

scliritten, so hat er dem Kinde den seinem eigenen Stande ent-

sprechenden Unterhalt zu gewähren.

5) Steht die Schwangerschaft fest und wird die Vollziehung

des Beischlafs innerhalb der Empfängniszeit bescheinigt, so kann
die Geschwängerte bei dem Gericht auf Erlassung einer einst-

weiligen Verfügung antragen, durch welche der Schwängerer ver-

pflichtet wird, sofort nach der Geburt des Kindes an die Mutter

die Entbindungskosten und den Unterhaltsbeitrag für drei Monate
zu bezahlen.

XXVIIL

Das letzte Rechtsinstitut, welches in dem Familicnrecht des

deutschen iMitwurfs seine Normierung erhält, ist die Vormund-
schaft Die Sorge für minderjahrig^e Kinder — denn auf diesen

\vichti;^;steii V:\\\ kann ich mich hier Ix srhranken — liegt in er-

ster Reihe den Eltern und in deren Ermangelung dem Vormunde
ob. Sowohl die lullern als auch der Vormund werden aber bei

dieser Thatigkeit durch den Staat geleitet und beaufsichtigt, der

sich hiebei der Gerichte als seiner Organe bedient.

Fragen wir aber nach dem allgemeinen Charakter dieser

staatlichen Fürsorge für die minderjährigen Kinder, so lasst sich

diese Frage einfach dahin beantworten, dass die obervormund-

schaftliche Thatigkeit der Gerichte im Wesentlichen nur den An-

gehörigen der besitzenden Klassen zu gute kununt. Die minder-

jährigen Kinder der Armen, obgleich sie des staatlichen Schutzes

naturgemäss am meisten bedürfen, sind von demselben durch

Gesetz und Praxis fast vollständig ausgeschlossen. Auch nach dem
Fntwurf soll das Vormundschaftsgericht das bleiben, was es bis-

her gewesen ist: eine Behörde, die vorherrschend die Bestimmung

hat, die Verwaltung des Vermögens der wohihabcnden Kinder

zu beaufsichtigen und in einzelnen Aasnahmsfällen (z. B. § 1683

d. Entw.j :>ogar selbst zu fuhren.
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In dieser Richtung hat nun freilich der Entwurf die grösste

Sorgiait entwickelt. Itn Allgemeinen sollen zwar die Eltern

und die Vormünder das Recht haben , die Verwaltung des Ver-

mögens der minderjährigen Kinder selbständig zu fiihren; die

übermässige Bevormundung; beider durch das Gericht, die wir in

manchen Rechtssystemen wahrnehnifn können , soll nach dem
deutschen Gesetzbuch nicht mehr stalthnden. Aber selbst die

Eltern müssen bei allen \vichti;4eren \'erlurrnno(.:n über das \'er-

möi^en des Kindes tlie Genelimigung des V'ormundschaftsgerichts

einholen und dieses hat die Verj)flichtun:; , wenn die Kitern hei

der Vermögensverwaltung ihre Pflichten verletzen und dadurch

die Rechte des Kindes erheblich gefährden, die zur Abwendung
der Gefahr erforderlichen Massregeln nach seinem freien Ermessen

zu treffen (5? 1511, 1547 d. Entw.). Noch viel weiter geht, wie

auch ganz naturlich ist, die staatliche Fürsorge bei einem blossen

Vormunde, welchen der Entwurf — trotz der grundsatzlich an-

erkannten Selbständigkeit seiner Verwaltung — einer Unzahl von

Kontrolhnassregeln unterwirft, deren Darlegung hier zu weit fuhren

würde (vgl. § 1695 u. ff. d. Entw.). Sind bei der Verwaltung des

Vermögens F(lichtvcrlct/ungen vorgekommen, so haften die Eltern,

der Vormund und sogar das Vormundschaftsgericht dem Kinde

für den dadurch entstandenen Schaden (§ 1503, 1696, 17021.

Gegen diese Sorgfalt, mit welcher die Vermögensinteressen

der wohlbabendefi Kinder wahrgenommen werden, ist natürlich

an sich nichts einzuwenden. Wie verhält sich aber der Entwurf

zu den Interessen jener minderjährigen Kinder, welche den besitz»

losen Volksklassen angebdren? Das einzige Besitztum dürftiger

Kinder ist ihre Arbeitskraft, deren richtige Verwendung nicht nur

iUr ihre wirtschaftliche Zukunft, sondern auch ftir ihre körperliche

und sittliche Entwickelung von entscheidender Bedeutung ist.

Mis^riffe in dieser Richtung beeinträchtigen das Wohl des dürl^

tigen Kindes ungleich mehr als bei wohlhabenden Kindern jemals

durch eine mangelhafte Verwaltung ihres Vermögens geschehen

kann. Man sollte deshalb erwarten, dass der Entwurf Bestim-

mungen enthalten wird, durch welche die Dieost* und Arbeits-

Verträge minderjähriger Personen, welche vorzüglich bei den be-

sitzlosen Volksklassen vorkommen, der schärfsten Kontrolle der

Eltern, des Vormundes und namentlich des Vormundschafts-

gerichtes unterstellt werden.

In Wirklichkeit ist aber das gerade Gegenteil der Fall. Nach
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dem Entwurf (§ 68) bedarf nämlich ein Minderjähriger, welchem
die Eltern oder der Vormund gestattet haben, in Dienst oder

Arbeit zu treteo» nicht ihrer Einwilligung, um Dienst- oder Arbeits-

verhältnisse der gestatteten Art einzugehen oder dieselben wieder

au&ulösen und die für einen einzelnen Fall gegebene Ermächtt-

gtmg gilt in Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung

eines Verhältnisses derselben Art. Ja selbst wenn das Dienst-

oder Arbeitsverhältnis , welches der Minderjährige kraft dieser

gesetzlichen Bestimmungen eingegangen ist, die Gesundheit, die

Sittlichkeit oder den ;^uten Ruf desselben gefährdet, dürfen die

Eltern oder der Vornuind die sofortige Auflösung nicht verlangen,

sofern der .Arbeitgeber die Fortsetzung des Verhältnisses bean-

sprucht (Mot. I, 145),

Der Rechtszustand, welchen der Entwurf im Anschluss an

die bisherige Gesetzgebung und Praxis anstrebt, ist somit sehr

klar. Das Vormundschaftsgericht soll mit den Dienst- und Arbeits-

vertragen Minderjähriger (welche Kategorie nach dem Entwurf

alle jugendlichen Personen vom zuruck^ele^'ten siebenten bis zum
zurückgelegten einundzwanzigsten Lebensjalir umfasst) überhaupt

nichts zu schaffen haben. Da Dienstverhallnisse in so jugendli-

chem Alter als Masscncrschcinung nur bei den besitzlosen Volks-

klassen vorkommen, hier aber das wichtigste ökonomische Inter-

esse der iMinderjährigen repriisentiercn, so ist eine obervormund-

.sc haftliche Fürsorge für die dürftigen Minderjährigen eigentlich

überhaupt nicht vorhanden. Aber auch die Verantwortlichkeit

der Eltern und Vormunder ist im gewöhnlichen Lauf der Dinge

auf das äusserste eingeschränkt, da sie den Minderjährigen, wenn

sie ihm einmal ihre lünwilligung zur Eingehung eines Dienstver-

hältnisses gegeben haben, ohne Pflichtverletzung seinem Schicksal

uberlassen können. Kurz, nach dem Entwurf, welcher im Wesent-

lichen der bisherigen Praxis folgt (Mot. I, 144), ist fiir das körper-

liche und sittliche Wohl der Minderjährigen aus den besitzlosen

Volksklassen gerade in den wichtigsten Beziehungen eigentlich

niemand verantwortlich.

Diese Darstettung giebt uns nun den Schlüssel zu manchen

wichtigen Erscheinungen, die man sonst niemals würde begreifen

können. Als die Fabriksindustrie in den europäischen Kultur-

ländern eingeführt wurde, schickten gewissenlose Eltern und Vor-

münder überall Hunderttausende von jugendlichen Personen, zum
Teil im zartesten Alter, in die Fabriken, wo dieselben durch Ueber-
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arbeiLuiig, durch Mangel an Licht und Luft und durch andere

Schädlichkeiten dem physischen Verderben preisgegeben wurden.

Es handelte sich bei diesen Thatsachen, welche jedenfalls eines

der schwärzesten Blätter in der Geschichte menschlicher Selbst-

sucht bilden , nicht um vereinzelte Ausnahmsfälle , sondern um
Massenerscheinungen, die der Aufmerksamkeit der staatlichen

Gesetzgebung unmöglich entgehen konnten. Thatsächlich hat

auch die Gesetzgebung der meisten Kulturstaaten, danmter auch

die Deutsche Gewerbeordnung Massregeln getroffen, durch welche

dem Missbrauch der jugendlichen Personen in den fabriksmässigcn

Betrieben gesteuert wird, während die land- und forstwirtschaft-

lichen, ferner die nicht fabrikmässigen Gewerbebetriebe dermalen

auch dieser Fürsorj^e noch entbehren.

Gewöhnlich püegt man diese traurigen h>scheinnngen bloss

vom wirtschaftlichen und sozialen Standpunkte aus zu betrachten.

Aber der Jurist muss unwillkürlich fragen: Wo waren die Vor-

mundschaftsgerichte, als ganze Generationen von jugendlichen

Personen, welche unter ihrem besonderen Schutze standen, in den

Fabriken dem Ruin entgegengefahrt wurden? Und was thun

die Gerichte noch gegenwärtig, wenn solche jugendliche Perso-

nen in den nicht fabriksmässigcn Betrieben ähnlichen Gefahren

ausgesetzt werden? Die obige Darstellung giebt die Antwort

auf alle diese Fragen: Die Kinder der Armen waren seit jeher

von der obervormundschaftlichen Fürsorge des Staates gerade in

den entscheidenden Richtungen fast vollständig ausgeschlossen.

Freilich finden sich in dem Entwürfe (\ i-l. z. B. §§ 1504, 165S,

1725) und in zahlreichen Verwaltungsgesetzen Bestimmungen, wel-

che die staatlichen Organe ermahnen, über das persönliche Wohl
der jugendlichen Arbeiter zu wachen. Aber es ist klar, dass

solche allgemeine Redensarten dem Minderjährigen angesichts der

klaren und präzisen Bestimmungen des § 68 des Entwurfs nur

wenig nützen können. Soll den Kindern der Armen wirklich ge-

holfen werden, so bedarf es einer individuellen Kontrolle, einer

individuellen Verantwortlichkeit. Eine solche kann aber nur da-

durch geschaffen werden , dass man die wichtigsten wirtschaft-

lichen Interessen der dürftigen Minderjährigen gerade so unter

den unmittelbaren Schutz der Vormundschaftsgerichte stellt, wie

dies in Ansehung der Kinder aus den besitzenden Volksklassen

seit jeher der Fall gewesen ist. Allerdings wird dadurch die

freie ökonomische Bewegung der jugendlichen Arbeiter einige Ein-
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schränkungen erleiden ; daltir aber werden wohlwollende und um-
sichtige Vormundschaftsrichter, die ja doch in grosser Zahl vor-

handen sind, die Gelegenheit erhalten, Air die körperliche und
sittliche WohUahrt der Annen in der entscheidendsten Epoche
ihres Lebens einzutreten. Und wenn die Arbeitslast der Vor-

mundschafbgerichte durch diese Massregeln beträchtlich gesteigert

wird, so mögen die besitzenden Volksklassen nicht vergessen, dass

eine solche väterliche Sorge iur die Aermsten und Schwächsten

der bürgerlichen Gesellschaft wie kaum eine andere Einrichtung

geeignet Ist, den furchtbaren Gegensatz zwischen Reich und Ann
zu mildern.

Vor allem wäre also der § 68 des Entwürfe einfach zu strei-

chen. Gerade so wie der vorhergehende Paragraph (§ 67) im
Interesse der besitzenden Klassen vorschreibt, dass ein Minder*

jähriger zum Betriebe eines Erwerb^eschäfts der Genehmigung

des gesetzlichen Vertreters (der Eltern oder des Vormundes) sowie

auch des Vormundschaftsgerichtes bedarf, so sollten die Dienstver-

hältnisse der dürftigen Minderjährigen gleichfalls nicht ohne Zustim-

mung beider abgeschlossen werden. Ja, wenn in unserem Rechts-

System nicht die gesellschaftlichen Machtverhältnisse unter den

einzelnen Bevölkerungsklassen, sondern wirklich die Zweckmässig-

keit entscheiden würde, so müsste diese Verantwortlichkeit, gerade

weil es sich um die ärmsten und hilflosesten Mitglieder der Ge-

sellschaft handelt, juristisch so hoch als möglich gesteigert werden.

Mit diesen Bemerkungen mag meine Besprechung des Fa-

milienrechts des deutschen Entwurfs geschlossen werden. Ich

habe mich dabei auf eine Kritik jener Rechtsregeln und Rechts-

institute beschränkt, durch welche weite Kreise innerhalb der be-

sitzlosen Volksklassen in ihren wichtigsten Lebensinteressen be-

nachteiligt werden; eine Kritik aller einseitigen Detailbestimmungen

des Entwurfs würde Bände füllen. Aber auch so glaube ich erwiesen

zu haben, dass das Familienrecht des Entwurfs, obgleich dieser Teil

des Privatrechts mit der Eigentumsordnui^ in gar keinem unmittel-

baren Zusammenhange steht, doch Überall vom Standpunkt der

besitzenden Voikskiassen aus gedacht und ausgebildet ist
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DIE RUMÄNISCHE AGRARGESETZGEBUNG
IM HINBUCK AUF IHRE REFORM

VON

Dr. CARL GRÜNfiERG*

Man hat das junge Königreich Rumänien oft als d:\s Relgieri

des Ostens bezeichnet. Zu den vielen Aehnlichkeiten, die das-

selbe thatsächlich mit Belgien hat, ist im Frühjahr 1888 eine wei-

tere freilich auch schon lange früher latent vorhandene

i) Ich häbt bei der vorliegenden Arbeit uwer dem Geietietnieteriele selbiit

hauptsächlich benützt: Blaremberg Nicolas: Essai compaii sur les institatiaos et le*

lois de la Roumanie depuis les temps les plus recul^ jusqu'a nm jour». Bacarest,

1885; Chiru, C. : CugetAri asupra cestiimd agrarie (Gedanken über die Agrarfrage),

Bucuresci, 1888; Istrmti: Opagina din irtorfa contfanporana a Romftniei din punctul de

vedeve nedical . economic si national (ein Blatt ans der tei^endasiachen Getdiichle

Rnmünio» rom mediiiuichen , ölconomischen and nationaJen G«nchlsp«dUe) Btt-

curesci 1880; Peucescu, Gr. G. : Imbunatatirea starei satenilor (die Verbesserung der

Lage der Landleute) , Bucuresci, 1887; derselbe : Imhunatitirea starei teranilor (die

Verbesserung der Lage der BauernklasseJ, Bucuresci, 1888; De la Zavu, E. : Lucra-

torii agricoli si socialirtii romäni (die Landarbeiter und die raminiidien Sozialisten),

Ja», 1888 n. m. a.; venchiedeae in der vom frilheren Ackerhaumintiter P. S. Aa-

reliaoa red^ierten volkswirtKliaftliclien Zettaclinft Economia naaionala anUtodidk der

jüngsten Bauemunrahen erschienene Artikel; endlich viele in nachfolgenden poUti«

sehen Tournalen — deren Parteistelluiip ich zur Orientierung des Lesers bezeichne —

•

eathahene, die Agrarfrage behandelnde Artikel: Drepturile onaului (die Menschen-

rechte; SOI.) I. Serie; Mimcitomt (der Arbeiter ; soz.); LupU (der Kampf; radik.-dem.);

Romlnnl (der Rumine; radik.); La libett^ ronmaine (}Sb.\, Naiinnea (Üb.), Romania

libera (das heie Ruminien; janhnntisch-gonvcni.), E|ioca (iioDServ.), Tdegrafid (der

Telegraph ; aat.-lib ), u. v. a.

Besonders wertvoll sind die vom Deputierten and Chefredakteur der I.iipta, Georg

Panu, herrührenden, dann die in der Liberte roumaine erschienenen mit O, Z. signier-

ten, endlich mehrere in den Drepturile omului enthaltene Artikel.

An iririclich wiasenschafttichen Arbeiten Iber die ramüniacbe Agrarfinge fehlt es

jedoch dnrchans; namentlich existieren gar keine verUadicbea atatirtiaehea Daten.

Ich gebe dnher letztere, wo ich solche anfithre» zwar nadi aotgWti^ Prüfung, je-

doch mit aller Reserve wieder.
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getreten: Froletarierau&t&nde , welche blutig niedergeschlagen

wurden.

Im März 1888 wurde das aus der nationatliberalen Partei her

vorgegangene Ministerium Joan Bratianu infolge von durch die op-

positionelle Minorität hervorgerufenen Parlamentsskandalen und

Strassenrevolten in Bukarest gestützt. An die Stelle desselben

trat das durch das Vertrauen des Königs allein gehaltene juni>

mistische Ministerium Teodor Rosetti-Carp. Wenige Tage nach-

her erhoben sich in mehreren Dörfern des Departements Jalomiza

die Bauern mit dem Rufe nach einer neuen Landvertetlung durch

die Regierung. Der Aufstand verbreitete sich mit rasender Schnei*

ligkeit über weitere vier Departements (Jlfov, Prahova, 01t, Buzeu).

Die Landleute rotteten sich zusammen, mishandelten oder er-

schlugen die Behördeui Gutsherrn, Grosspächter und deren Ver-

Walter, zerstörten deren Häuser und Marine, vernichteten viel-

fach die Vorräte und Maschinen. Eine förmliche Jacquerie

schien dem Lande bevorzustehen. Aber die Regierung bot alle

Energie auf, um des Aufstandes Herr zu werden und es gelang

ihr dies nach kurzer Zeit. Viele der revoltierenden Bauern wur-

den von der aufgebotenen Militärgewalt einfach niedergeschossen;

andere und zwar teils in repressiver Weise, teils — in den Dör-

fern, wo eine Erhebung zu befürchten stand — präventiv halbtot

geprügelt; hunderte wurden eingekerkert, und während ein Teil

derselben im Laufe des Dezember 1888 abgeurteilt wurde, harrt

ein anderer noch jetzt, nach eilf Monaten, des Richterspru-

ches I Wenn man den Berichten der unabhängigen rumänischen

Presse sowie den von der sozialistischen und radikalen Fraktion

in der Kammer vorgebrachten Beschwerden ^) glauben darf, —
und för den Kenner der Verhältnisse ist kein Grund, an denselben

zu zweifeln —, so wurde gegen die Aufständischen mit barbari-

scher Grausamkeit vorgegangen. Aber die Massregeln der Re-

gierung fanden teils ausdrückliche, teils stillschweigende Zustim-

mung der dirigierenden Klassen, die sich ernstlich bedroht fühlten.

Bevor man, hiess es, daran gehen könne, die Beschwerden der

1) Vgl, die Di/battc über die Interpellationen der Deputierten Pinn (Rad. j, IJob-

rescu (Rad.), Jon Isadejde (So*.), Morzun ^Soz.) im Monitor oticiai vom 2$ - 30 No-

vember 1888 (a. St.). Der AiiCng der ORioeitkNi «nf Elnleituiig etntr Enqnite Aber

die Uittchen der Btncnutrolteti »t, d« tich die RcgienK^ denudbea wideneUte,

TOD der koDMmUiT-^uvemcnentaleQ Mehrheit leider abgeldmt worden.
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Bauern zu prüfen und die Mittel, denselben abzuhelfen, zu erwä-

gen, müsse erst die Ordnung wieder hergestellt werden.

Die Ordnung wurde hei^gesteUt. Die Bauemunruhen, welche

die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich gezogen hatten,

wurden unterdrückt. Flintenkugein und Säbel sind jedoch Argu-

mente, mit denen man nur fiir den Augenblick Recht behält.

Niemand verhehlte sich dies, und dass, sollte nicht das Staats-

wesen selbst in seiner Existenz gefährdet sein» die Ursachen

der Unzufriedenheit der ländlichen Arbeiter, dieser »Grundfeste

des Hauses« (talpa casei), beseitigt werden müssten.

Ueber die Natur dieser Ursachen aber gingen und gehen die

Meinungen sehr weit auseinander.

Die einen läugnen geradezu die Existenz einer Agrarfrage

für Rumänien und führen die jüngsten Bauemunruhen auf sozia-

listische Agitationen, auf verbrecherische Machenschaften der um
die Macht ringenden politischen Parteien und last not least auf

Wühlereien Russlands zurück. Ja der Ministerpräsident Rosetti

selbst erklärte vor einer Versammlung von Journalisten, die er

zu sich berufen hatte, er habe moralische Beweise, dass bei den

Bauemaufetänden fremde, d. h. russische, Hände im Spiele

seien. Man ist eben mit Recht gewöhnt, alle Eruptionen

auf der Balkanhalbinsel auf russische Intriguen zurückzuführen

und insbesondere bei uns, alle Vorgänge dort unten unter dem
Gesichtspunkte der auswärtigen Beziehungen des Zarenreiches

zum übrigen Europa zu betrachten. Diesmal jedoch scheint Russ-

land Unrecht geschehen zu sein.

Sei dem aber wie immer, soviel ist sicher, dass in allen die-

sen angeblichen Agitationen, mögen dieselben von welcher Seite

immer ans^^cgangen sein, keinesfalls die eigentliche Ursache,

sondern höchstens die mehr oder weniger zufällige Veranlas-

sung der Bauemrevolten erbUckt werden könnte. Der Bauer

t) Die sestiiizte Rq^icnu^partei warf der firttheren kaiiwrv«lh«n Oppoittion vor,

die Btacm mit der Zunge einer nena Ludvertdluiig anfgewiegc^ ni beben, de sie

kein anderes Mittel gehabt hätte, nOi Bteliaan, der über eine *U Mehrheit in den ges«l»>

gebenden Körperschaften verfügte, zu verdrängen. Die Nation:illiberalen wurden ihrer-

seits beschuldigt , die Bauemunruhen auf die gleiche Weise veranlasst zu haben , um
dem neuen Kabinet Verlegenheiten zu bereiten. Diese gegenseitigen fieschuldigungen

beweisen jedenfidh, deit der nunltntMbe Bener nidkt genügenden Crnndbenits bat, d*
neiRb der Aagnbe der I^urtcten nw die Zmage einer neuen Landverteihing deb ab
kiiftiget AgitationiBiittd enrics.
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duldet überall viel, bevor er sich entschliesst, gewaltsam eine

Aenderung setner Lage zu versuchen. Der rumänische Bauer

aber ist gutmüt^er, genügsamer, viel mehr an Druck gewöhnt

als vielleicht alle seine Stande^enossen im übrigen Europa.

Wäre seine ökonomische Lage eine ertragliche, so kümmerte er

sich ebensowenig darum, wer eigentlich an der Spitze des Staates

steht, wie um den rechtgläub^en Zar oder um sozialistische

Theorien. Seine wirtschaiUiche und soziale Stellung ist aber un-

erträglich. Das Elend, in welchem die weitaus überwiegende

Mehrheit der rumänischen Landbevölkerung lebt, spottet aller

Beschreibung \ Ihre Nahrung ist höchst ungenügend und un-

gesund. Dieselbe besteht haupteächlich aus einem Maisbrei (Ma*

maliga, Polenta) mit Käse, an Festtagen mit wenigem Gemüse.

Fleisch geniessen die Landarbeiter fast niemals , niemals Rind-

fleisch. Sauerkraut, Bohnen, Linsen gelten schon als Luxus.

Kein Wunder daher, wenn sie den Abgang an NahnmgsstofTen

durch Branntwcingcnuss zu ersetzen versuchen, und infolge dessen

und des Elends im allgemeinen die Trunksucht immer mehr um sich

greift. Sehr begreiflich auch, wenn Pelagra, Rhachiiis, Skrophulose,

Blutarmut immer mehr überhand nehmen. »Die Pclagrakranken,

erzählt Istrati {O pagina din istoria contimporana) sind jetzt in

den Spitälern zahlreicher als früher. Auf meine Frage, ob sie

verdorbenen Mais gegessen hätten, antworteten mir viele mit

sichtlicher Bitterkeit undLebensUberdruss: »Herr, wir hatten nicht

einmal verdorbenen Mais.c

Dank der allgemeinen Wehrpflicht zieht die Syphilis immer

weitere Kreise. Dieselbe ist, namentlich mit Rücksicht auf die

durchaus ungenügenden sanitären Vorkehrungen auf dem Lande,

in Rumänien mehr denn irgend anderswo eine steigende soziale

Gefahr.

Die Bauernwohnungen sind unsäglich schmutzig, feucht, ohne

Licht und Luft und im höchsten Grade ungesund. Dieselben

gleichen oft viehnehr Troglodytenhöhlen als menschlichen Be-

hausungen. Ebenso ist die Bekleidung des Landmannes eine

meist unzulängliche, was wieder den Keim zu Krankheiten legt.

i) Ich lulte darauf zu konstatieren, dass die nachfolgende Schilderung nicht etwa

soxialistischen, sondern konservativen und liberalen Blättern und Schriften entlehnt ist.

Ich habe fibi^g^ wihrend meines wiederholten und namentlich während meines

letiten Aufenthaltes in Ramlnicn, im Sommer 1888, Gelcgcnhdt gehabt, midi von der

Richtigheit denelben an libeneagm.
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In der That altert und stirbt die rumänische Landbevölkerung

früh. Verhältnismässig selten steht man Individuen, die älter sind

als 40—50 Jahre. Die Rasse degeneriert förmlich, wird immer

träger, zu schweren Arbeiten immer ungeeigneter. In Bezug auf

die Bevölkerungszunahme steht Rumänien noch hinter Frankreich

In einem nicht besseren Zustand als der Bauer befindet sich

dessen Viehstand. Ich werde auf diesen Punkt noch weiter unten

zu sprechen kommen.
Der Bildungsgrad der Landbevölkerung wird am besten durch

die Thatsache illustriert, dass nur ca. 6\ der Gesamtb evöl*

kerung lesen und schreiben können.

Aber an all ihrem Elend — hört man oft sagen — sind die

Bauern selbst schuld. Sie sind faul, trunksüchtig, verschwende-

risch, unwissend und verstehen es nicht, ihre Ländereien gehörig

zu bebauen. Gewiss, das alles ist wahr. Aber Trägheit und

Trunksucht sind mindestens ebensosehr Wirkung als Ursache des

Elends. Die Unwissenheit und die dadurch beding^te schlechte

Wirtschaftsweise ist eine Folge des Mangels an Volksschulen.

Die ersten und eigentlichen Ursachen des agrarischen Elends

sind Mangel an genügendem Grundbesitz, der Steuerdruck, eine

im einseitigen Interesse der Grossgrundbesitzer thätige Gesetz

•

gebung, die schlechte Administration.

Das jetzt am Ruder befindtiche Ministerium Rosetti-Carp hat

alle diese Uebelstände und das Vorhandensein einer Agrarfrage

aufrichtig anerkannt, sowie dass die letztere um jeden Preis einer

gedeihlichen Lösung zugeführt werden müsse. Thatsächlich hat

auch Herr Petru Carp, der die Seele des Kabinets Ist, zwei

Agrargesetzvorlagen ausgearbeitet und durch Publikation im Mo*

nitor oficial (September 1S88. Nro. 121 u. 122) der öffentlichen

Diskussion unterbreitet. Die Neuwahlen in die gesetzgebenden

Körperschaften sind auf Grund dieses Regierungsprogrammes er-

folgt. Trotzdem jedoch die neugewählten Kammern bereits im

November 1888 zusammengetreten sind, hat das Ministerium den-

selben bisher nur eine der erwähnten Agrargesetzvorlagen unter-

i) Schon nach Vollendung dieser Arbeit erhielt ich durch die ausgeieicbliele

Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. Dr. J-
Felix, Nfitj^Iie»! d«"i ohersten SanitäUtrates m

Bucarest, eine Reihe von SantlälsiJi&pcktionäbcrichten aus den Jahren 18S5— 8S, welche

du in Teste über di« G«niiidb«itnastände unter der rumitiiisclien LandbevöUierttag

Gesagte nach jeder Richtung hin beititigen. leb behalte mir vor, «n anderer Stc^e

dattuf aasf&hilich xurflcluitlcoinnicn.
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breitet. Wann dieselben zur Verhandhing kommen werden, ist

vorläufig noch gar nicht abzusehen.

Bevor ich zur Besprechung dieser Gesetzesvorlagen übergehe,

ist es notwendig zur Beurteilung dessen, was dieselben anstreben

und was sie erreichen können, einen Rückblick auf die Entwick*

lung der Rechtsverhältnisse der rumänischen Bauemklasse zu

weifen. Es kann jedoch selbstverständlich nicht meine Absicht sein,

hier ein vollständiges und detailliertes Bild dieser Entwicklung zu

geben, vielmehr muss ich muh begnügen , dieselbe in den allge-

meinsten Umrissen zu zeichnen und mich vornehmlich auf die

Darlegung der Gesetzgebung seit 1832 beschränken.

I.

Von jeher zerfiel die ackerbautreibende Bevölkerung der

jetzt zum Königreich Rumänien vereinigten Donauftlrstentümer,

abgesehen natürlich von den Bojaren, in zwei Kategorien. Es
gab einerseits fi'eie Kleingrundbesitzer, die moschneni oder

knezi in der Walachei, megiaschi oder rezeschi in der

Moldau hiessen. Diese kommen vorläufig nicht weiter in Betracht.

Die zweite Kategorie, die grosse Masse der ländlichen Arbeiter,

setzte sich aus zwei Klassen zusammen. Beide hatten das ge«

meinsam, dass sie kein unbewegliches Eigentum erwerben konn-

ten. Aber die einen waren unfrei, die andern frei.

Die ersteren waren de jure an die Scholle gebundene Leib-

eigene und wurden mit dieser übertragen und erworben. Sie

hatten ihren Ursprung teils in fremden Colonen, welche die Bo-

jaren in das menschenarme Land gezogen und dann in die Leib-

eigenschaft herabgedrückt hatten; teils in ehemals Freien, welche

infolge der fortwährenden Kriege wirtschaftlich zu Grunde gegangen

waren und aus diesem Grunde oder um den mächtigen Schutz

der Grossen zu erlangen, die fiir sich und die ihnen gehörigen

Ländereien die Steuerfreiheit genossen, sich und ihre Familien

verkauft hatten. Ein Vorgang, der sich ja auch sonst überall

in der gleichen Weise vollzogen hat.

Man bezeichnete diese Klasse in der Walachei als romani,
in der Moldau als veclni. Das Verhältnis derselben zu den

Grundherrn (Bojaren und Klöstern) war gewohnheitsrechtlich ge-

regelt Letztere hatten gegen ihre Leibeigenen nicht nur Rechte,

sondern auch Pflichten. Namentlich mussten sie dieselben mit

Ackerwerkzeugen versehen und in der Not erhalten. Die Dienste
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der Leibeigenen waren thatsächlicb ungemessen und hingen vom
Belieben des Grundherrn ab.

Neben diesen an die Scholle gebundenen Leibeigenen gab
es, wie erwähnt, Freie, die keinen eigenen (irundbcsitz hatten,

solchen auch nicht erwerben durften und deshalb genötigt waren,

sich auf fremden Ländereien gegen Leistung einer kontraktlich

festgesetzten Abgabe in natura (dijma = frz. dime) oder eines

Arbeitsqiiantiinis (claca) anzusiedeln. Dieselben waren also ein-

fach freie Pächter, deren Verhältnis zum Grundherrn sich durch
Vertrag bestimmte. Da sie aber von den letztern wirtschaftlich

vollkommen abhängig waren und sich überdies auf solchen Gü-
tern , wo Leibeigene sassen , nicht niederlassen durften , waren
auch sie thatsiichlich an die Scholle gebunden. In der Moldau

hiessen sie plugari, in der Walachei domneschti, slobozi,

lat u ras c hi.

Um die Mitte des XVII. Jahrhunderts wurde auch diese Klasse

in beiden Fvirstentiimern gesetzlich an die Scholle gebunden. Die
Gründe dieser Massrcgel waren einerseits fiskalische Rücksichten,

andererseits der Wunsch, der namentlich in dieser Zeit ununter-

brochener Kriege sehr überhandnehmenden Entvölkerung des

Landes durch Auswanderung und der dadurch herbeigeführten

Entwertung der Bojarengüter vorzubeugen. Seit dieser Zeit hörte

also jeder rechtliche Unterschied zwischen freien und unfreien

ländlichen Arbeitern auf. Gleichzeitig aber begann die Gesetz-

gebung die Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen diesen und
den Grundherrn in die Fland zu nehmen.

Um die Mitte des XV^UI. Jahrhunderts wurden in beiden

Donaufürstentümem alle Leibeigenen emanzipiert. Da dieselben

jedoch nach wie vor robotpflichtig blieben und auch das Verbot

Grundeigentum zu erwerben für dieselben aufrechterhalten wurde

;

da überdies die Freizügigkeit durch eine Menge erschweren-

der Vorschriften geradezu illusorisch gemacht war, braclite die

Emanzipation den Bauern nicht den mindesten konkreten Vor-

teil. Ja ihre Lage wurde durch dieselbe noch bedeutend ver-

schlimmert. Denn die Grundherrn waren der Feichten, die sie

gegen ihre leibeigenen gehabt hatten, den Emanzipierten gegen-

über ledig. Ueberdies überschritten sie die gesetzlichen Schran-

ken der Rübotpflicht in der missbräuchlichsten Weise, bis im Jahre

1832 durch das sogenannte organische Statut für die beiden

Fürstentümer auch die Agrarverhältnisse neu geordnet wurden.

Digitized by Google



Die rumänische A^ar^esetzgebung im Hinblick auf ihre Reform. Si

Es ist viel&ch behauptet worden, dass dies in einem den

ländlichen Arbeitern im Verhältnis zu früher ungünstigen Sinne

geschehen sei. Und es ist ja auch richtig, dass die Bestimmungen

des unter dem ausschliesslichen Einflüsse und unter Aufsicht

Russlands abgefassten organischen Statutes eher alles andere als

liberal genannt werden können. Dieselben setzten aber doch we*

nigstens den Uebergriffen und der Willkür der Grundbesitzer

Schranken.

Da das oi^anbche Statut fiir die Beurteilung der heutigen

Rechtsverhältnisse der ehemab robötpflichtigen Landbevölkerung

von grundlegender Bedeutung ist, erscheint es notwendig, die

hauptsächlichsten Bestimmungen desselben anzuführen.

Nach demselben zerfielen die ländlichen Arbeiter in drei

Klassen, je nachdem sie vier Ochsen oder nur zwei oder end*

lieh gar keine, respektive bloss eine Kuh besassen. »Der Be-

sitz einer Kuh nämlich ist einer Bauernfamilte unentbehrlich und

die gegenteiligen FäUe sind so selten, dass derselbe im Gesetze

überall auch da vorausgesetzt wurde, wo er nicht ausdrücklich

erwähnt wird.« (Ulysse de Marcillac, Voix de la Roumanie, 1862.)

Das organische Statut (ur die Moldau verpflichtete nun die

Bojaren den auf ihren Gutem ansässigen Bauern Grund und Boden

zum Nutzgenuss zu überlassen, jedoch nie mehr als höchstens */s

des Gesamtareals ihrer Güter. Und zwar erhielt jedes Familien-

haupt ohne Rücksicht auf die Grösse seines Viehstandes

10 prajini ^) = 17.875 Ar filr Wohnung, Hof und Garten

I Vt falcie = 214.5 » * Ackerland

20 prajini 35.75 » > Weideland

40 prajini »71.5 » » Wiesen, um sjch Futter für

sein Vieh verschaffen zu können. Ueberdies erhielt jede Familie

itir je 2 Stück Hornvieh, jedoch nie mehr als fiir 2 Paar Ochsen,

weitere 60 prajini « 107.2$ Ar Weideland und

60 präjini « 107.25 « Wiesen.

Das Ausmass des Ackerlandes blieb also für alle Klassen das-

selbe. Ein Familienhaupt erhielt demnach zusammen mindestens

539.6 Ar und höchstens 768.6 Ar (Art. 118, 125).

Als Gegenleistung hatte der Bauer zu prästieren : 12 Arbeits-

tage (Landarbeiten) jährlich, nämlich je 4 im Frühjahr, Sommer

l) I falcie = 80 pnijmi ~ 143 Ar i^t das moldauische , i pogon = 50 Ar das

waliclüseh« Fllcbennuuii.

Ai«Ut iBr m. OaeUcbf. «. StaliMik. II. i 6
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und Herbst, und zwar wenn er Zugtiere hatte, mit diesen, sonst

mit der Hand ; femer i oder 2 Fuhren, je nachdem die Entfernung

von dem Gute, wo er sass, bis zum Bestimmungsorte 8^16 oder

bloss I—8 Stunden betrug, was also mindestens weitere 4 Tag^e

ausmacht; 2 Holzfuhren, welche» da das Holz eventuell auch auf eine

Entfernung von 4 Stunden geholt werden musste, mit wenigstens

3 Tagen veranschlagt werden müssen ; 4 Tage zur Besoldung der

auf dem Gute notwendigen Reparaturen, zusammen also 23
gesetzliche Robottage. Berücksichtigt man jedoch, dass

das vom Gesetze bestimmte Normalquantum der an einem T^e
abzuleistenden Arbeit (Art. 118 e.) ein übermässig grosses war«

so kann man die obige Ziffer ruhig verdoppeln

Ausserdem hatte der Bauer der Gutsherrschaft Vio des

Ertrages der von ihm innegehabten Grundstücke abzuliefern und
mussten je 25 Familien einen Mann zum persönlichen Dienste des

Gutsherrn stellen (Art. 120 f.).

Beanspruchte der letztere mehr Arbeitsleistungen oder der

Bauer mehr Land, so blieb dies der freien Vereinbarung beider

Teile überlassen.

Die Bestimmungen des oi^anischen Statutes für die Walachei

waren im allgemeinen dieselben wie in der Moldau, nur dass das

Mass der den einzelnen Familien zugewiesenen Grundstücke ein

viel geringeres war. Es erhielt nämlich jedes Familienhaupt in

der Ebene joo , in den Bergen 300 Quadrattoisen = 15.7 resp«

II.8 Ar für Wohnung, Hof und Garten; je Va pogon ä 25 Ar
Weide fiir jedes Stück Hornvieh , höchstens aber 2 Va pogon =
125 Ar zusammen; je •/* pogon = 30 Ar Wiese fiir jedes Stuck

Hornvieh, höchstens aber 3 pogon = 150 Ar zusammen; endlich

3 pogon - 150 Ar Ackerland. Die einer Familie zugewiesene

Gesamtfläche betrug also mindestens 217 und höchstens 441 Ar.

Die Auswahl der den Bauern anzuweisenden Grundstücke

blieb in beiden Fürstentümern der Gutsherrschaft überlassen.

Die der letzteren zu prästicrcndcn Gcgenleistun- waren in

der Walachei im allgemeinen lüeselben wie in der Moldau, vor

allem also ca. 43 (gesetzlich 19) Robottage und Vio des Ertrages.

Die Freizüf;iL;kc!t der robotpflichtigen Bauern war in beiden

Fürstentümern durch vielfache gesetzliche Erschwerungen that>

i) O. Z. berechnet in der Libcitt rommune (Nr. 143 Ton 1888) die tlMtalcUiche

Anzahl der Robottafe unter der Hereadiaft des organisehen Statuts mit 73.
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sächlich fast aufgehoben. Zu Gunsten der Gutsbesitzer bestanden

die mannigfachsten Bannrechte. So durften nur diese allein Wein,

Branntwein und Fleisch verkaufen und Warenladen halten und be»

stand zu ihren Gunsten auch der Mühlenzwang. Femer besassen

sie das ausschliessliche Recht auf die Teiche und Wälder (Art. 129).

Der oben dargelegte Zustand dauerte mit unwesentlichen,

för die Walachei durch ein Gesetz vom 33. April 1851 herbeige-

fiihrten Modifikationen bis 1864.

In diesem Jahre oktroyierte der damalige Fürst Joan Cuza

auf Grund des Art. 46 der Pariser Konvention vom 9. August

1^59 ') S^c>i Willen der gesetzgebenden Körperschaften,

im Wege eines Staatsstreiches fUr beide damals durch Personal-

union verbundenen Fürstentümer ein Agrargesetz (Lege rurala
vom 14/26. August 1864). Durch dasselbe wurden die Grossgrund-

besitzer eines Teiles ihrer Güter zu Gunsten der bisher robot-

pflichtigen Landbevölkerung expropriiert und erhielt die letztere

nach Massgabe des Gesetzes das freie Eigentum an den Lände*

reien» auf welchen sie sass (Art i). Gleichzeitig wurde die Robot

fiir den ganzen Umfang der beiden Fürstentümer au^ehoben.

Verträge über Landarbeiten sollten fortan nur ftir die Dauer von

höchstens 5 Jahren abgeschlossen werden können (Art. 10).

Nach Art. i betrug nun das Ausmass der jeder Familie ausser
dem Räume, welchen sie im Dorfe fiir Haus und Garten inne-

hatten, zugewiesenen Grundstücke

a) in den Departements diesseits der Milcov (Walachei)

1. f. I Bauern, der4Ochsen u. iKuh besass, itpogon 550Ar
2.»» » »2 > »»» » 7* II prajini 345 »

3.» » * » bloss eine Kuh oder nur

seine persönliche Arbeitskraft besass, 4 » 15 » »230 »

b) in den Departements jenseits des Milcov (Moldau)

1. fUr einen Bauern, der4 Ochsen u. iKuh besass, 5 Vi falcie 786.5 Ar
2. »» » »29»>> *4 > ^S7^ *

3. > > > 9 nur eine Kuh oder nur

seine persönliche Arbeitskraft besass, 2Vt > --357.5 »

1} Dersdhe lautet: I cs McLlivc; et le^ Vala-jiKs sont totis ögaux devant les

lois Tous les Privileges, exeutptiuus et iuonupole>i dont jouissenl encore cer-

Uüoes cUses seront abolis; et U &era pruccdc sons retard ä la rövision de la loi qui

figle l«s ntpporta des propri^res da aol avec les ciiltivatean en vtte d'amfliofer

r^ttit des jfvftuu.

6*
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Das Agrargcserz von 1864 ging somit wie das organische

Statut von der Dreiklasseneinteilung der Landbevölkerung aus.

Das Mass des Ackerlan d es blieb fiir alle Klassen
dasselbe wie früher, nämlich in der Moldau i Va falcie —
214.5 Ar, in der Walachei 3 pogon = 150 Ar, wie ja überhaupt

das Agrargesetz die Bauern zu freien Eigentümern jener Grund-

stücke machte, die dieselben in Gemässheit des organischen Statuts

innegehabt hatten.

Nach Art 2 sollte denjenigen, die nicht das in Art. i fest'

gesetzte Ausmass besassen, dasselbe aus den Staatsgütern (Art.

5 u. 6) ergänzt werden, da die Expropriation der Grundherrn

sich nur auf höchstens ^/s der Guter derselben erstreckte (Art. 3).

Art. 4 bestimmte, dass kinderlose Witwen, Arbeitsunfähige,

dann die Nichtrobotpflichtigen, welche keinen Tm Ibau trieben

oder bloss auf Grund besonderer Verträge mit den Bojaren Haus

und Garten im Dorfe besassen, nur den für Wohnung;, liof und

Garten notwendigen Raum zu eigen erhalten sollten. Jedoch gaben

die Art. 5 und 6 allen diesen, sowie den im Art. 2 Genannten

das Recht, die Zuweisung des im Art. i vorgesehenen Ausmasses

auf Staatsgütern zu verlangen. In Art. 54 ff. wurde die Regie-

ruti:^ ermächtigt an dieselben Landlose im Höchstausmasse von

12 Pogon = 600 Ar um den in 15 Jahresraten zahlbaren Preis

von 5 Ducaten = 62 frcs. pr. pogon zu verkaufen.

Art. 7 und 57 entziclM'i den mit Land Bei eilten
sowie den Käufern von Landlosen (Art. 2. 5. 6. 54 ff.) für 30

Jahre vom Beginne der Wirksamkeit des Gisct/cs, rücksichtlich

der Zuweisung der Grundstücke an gerechnet, die Befugnis,
ihr u n b c w e gl i c h es Eigentum durch R echtsgesch äfte

unter Lebenden oder auf den Todesfall ausser an die

Gemeinde selbst oder andere Dorfbewohner zu veräussern
oder zu verpfänden.

Die expropriierten Gutsherrn wurden durch den Staat ent-

schädigt. Die Beitragsleistung, zu welcher die neuen Grundeigen-

tümer in Gemässheit des Art. 22 herangezogen wurden, sollte in

15 an den Staat zahlbaren Jahresraten entrichtet werden. Die

Höhe der letzteren richtete sich nach der Grösse des Viehstandes

und betrug in beiden Fürstentumern respektive 133 Piaster, 100 Pi-

aster 24 Para, 71 Piaster 20 Para, in den Bergbezirken der Moldau

nhcr rcspckti\'c 94 Piaster 10 Pnr.i. 73 Piaster 2 Para, 51 Piaster

36 Para (i Piaster = 40 Para; 3 Piaster =s i frcs.).
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Sämtliche zu Gunsten der Gutslierrschaft bestandenen Bann-

rechte wurden aufgehoben (Art. 21).

Von besonderer Bedeutung ist auch Art. 9 des Agrargesetzes.

Derselbe lautete: »Das Recht auf die Wälder, welches die auf

den moldauischen Gütern ansässigen Landleute nach Art. 44 des

(Übrigens für nur 4 Departements in Geltung gewesenen) Berg-

gesetzes (lege muntelui), sowie die auf den in der Walachei be-

findlichen Gütern ansässigen Landleute in Gemässheit des Art. 140

§ 4 des Gesetzes vom 23. April 1851 bisher hatten, bleibt auch

Air die Zukunft unberührt.t

»Nach fün&ehn Jahren jedoch sollen die Gutsherrn berechtigt

sein, im gerichtlichen oder im Wege gütlicher Vereinbarung die

Befreiung ihrer Wälder von der oben gedachten Servitut zu ver-

langen.«

Die Grundherrn haben von der ihnen eingeräumten Befugnis

in vollstem Masse Gebrauch gemacht, so dass das in Art. 9 den

Bauern gewahrte Recht auf Bezug des nötigen Holzes aus den

herrschaftlichen Waldungen fast überall aufgehört hat.

Es versteht sich von selbst, dass die moschneni oder rezeschi,

die schon vor 1864 vorhandenen freien Kleingrundbesitzer, durch

das Agrargesetz vom 14/26 August 1864 in keiner Weise berührt

wurden.

In Gemässheit dieses Gesetzes erhielten*)

a) in der Walachei

6493 t Familienhlupter, die je 5 St. Homvidi bcsonen, znsanunea 701831 pog.

138976 » Ji»3» » » m 1040988 *

74S^3 * » » I > od.keinIIainiT. • » 329590 >

b) in der Moldau
6734 FtnOienliiairtcr, die je S 8t Homyieli bettiten, zasunmen 35985 felde

^oo^Tj » »»3> > » a 234 35' »

3^1 SS > > I > od. kein Homv. » • 124456 >

Im {ganzen T.and erhielten also

71655 Familien, «lie je 5 Stück Hornvieh besAM», nm<1 403 ^00 Ha.

198012 • »»3* » , » 4^57500 »

'3^ 75' • » » I » od. kein HoiDT. » • 370000 »

In Stunmawurden denmacli rand 408 50oFaauiien mit **w«inBaiwä^ 1 631ÖÖ0 Hiu beteilü

i'i Derselbe lautete: »Auf denjenigen Gütern, wo sich Waldungen befinden, wird

ck-r ( Irundherr den Landleuten erlauben, abgestandenes Holz zu sammeln und das

notwendige Brennholz zu ftiUen.« Analog Art 44 der lege muntelui.

3) Glim loc. dt. Die von der Iibat£ ronmaine gebrachten Ziffern stiiumen im

gnMMn und c»nzcn mit den im Teste oadt dura «ngeßiluten fiberein.
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Da die Zahl der robotpflichtigen Familien im Jahre 1864

rund 650000 betrug,

so ergibt sichnachAbzug deroben erhaltenen2^hl von 402 000

dass ungefähr 150000 Fami«

lien auch fernerhin ohne eigenen Grundbesitz blieben.

Auf Grund der Art. 5—6 des Agrargesetze?^ erhielten ferner

48 148 Neuvermähhe (insuratei) zusammen 277 866 Ha. und wurde

in Gemässheit zweier Gesetze von 1881 und 1886 an 4 984 Familien

zusammen 24081 Ha. verkauft, so dass seit 1864 bis heute gegen

451000 Familien Grundbesitz zugewiesen erhielten.

Rechnet man die moschneni oder rezeschi hinzu, deren Zahl

jetzt gegen 117000 beträgt, so erhält man rund 570 000 als die

Zahl der gegenwärtig in Rumänien vorhandenen Kleingrundbesitzer.

Von den derzeit existierenden 836000 rumänischen Steuer-

trägern sind 650000 Bauemfamilien. Zieht man von dieser letZ'

teren Zahl die oben erhaltene von 570000 ab, so gelangt man
zum Resultate, dass gegenwärtig in Rumänien mindestens 80000
Bauemfamilien d. h. 12.3 % der gesamten ländlichen Bevölkerung

gar keinen eigenen Grundbesitz haben, d, h. Proletarier im eigent-

lichen Sinne des Wortes sind.

Dieser Umstand allein macht jedoch nicht den Inhalt der

rumänischen Agrarfrage aus. Dieselbe erhält vielmehr ihren akuten

Charakter erst dadurch, dass auch die überwiegende Anzahl der

vorhandenen 570000 Kleingrundbesitzer nichts als »proprietaires

proletaires« sind, und dass deren soziale und wirtschaftliche Lage

heute mindestens ebenso schlecht, keinesfalls aber besser ist, als

vor 1864.

n.

Die Gründe dieser Erscheinung habe ich bereits oben gestreift.

Der wichtigste derselben ist, dass der ehemals robotpflichtige Bauer

nicht genn.:^ T.and besitzt, um aus dem Ertrage desselben seine

und seiner Familie Bedürfnisse decken zu können und dass er

auch kein hinreichendes Weide- und Wiesenland für sein Vieh

hat, obschon er auf den Besitz des letzteren ani^cwiesen ist. Ganz

abgesehen davon , dass bei der Durchfuhrun;^^ des Agrargesetzes

von 1864 die Bestimm invq:cn desselben vielfach zum Nachteile der

Landbevölkcnmj:^ unii;angen wurden.

Zur Grundlage der folc^^cndcn Ausführungen soll der mol-

dauische Bauer, der über zv\ci Ochsen verfüi^t, genommen werden,

da derselbe 1 iaicie — 214.5 Ackerland besitzt» und somit
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was von ihm gilt, in erhöhtem Masse auch für den walachischen

Bauer, der nur 3 pogon » 150 Ar Ackerland zu eigen hat» gel-

ten muss.

Das Erträgnis von 215 Ar reicht keineswegs zur Erhaltung

einer im Durchschnitte aus 4 Köpfen bestehenden Familie aus.

Ganz abgesehen nämlich davon, dass die bäuerlichen Grundstücke

oft schon an und für sich schlecht genug sind, so werden die-

selben noch mehr durch die fortwährende Behauung mit Mais er-

erschöpft. Auf den 2 Ha., die ein Bauer hat, lässt sich keine

Koppelwirtschaft treiben. Die Düngung und sonstic^c Ililfemittel

zur Steigerung der Ertragsfähigkeit des Bodens sind dem rumä-

nischen Bauer ganz unbekannt, wie ja die dortige Wirtschafts-

weise im allgemeinen auf einer sehr niedrigen Stufe sich be-

findet und eine nur extensive ist. So kommt es denn, dass auf

den bäuerlichen Grundstucken das Maiserträgnis nur halb so gross

ist, wie auf den Herrscbaftsgütern und sich per Hektar auf rund

1000 kg stellt, was somit fiir 215 Ar ein Gesamterträgnis von

höchstens 2150 kg gibt.

Veranschlagt man nun das zur Erhaltung eines Individuums

erforderliche Maisquantum mit mindestens i baniza = 10 Oka
12.83 P*"" Woche, so ergibt sich für die Familie ein jährliches

Gesamterfordernis von mindestens 2600 kg Mais. Das Defizit

beträgt also ca. 500 kg., was der Nahrung von mehr als 2 Mo-
naten gleichkommt.

Dass diese Berechnung richtig ist und die Landbevölkerung

mit dem von ihr selbst produzierten Maisquantum nicht ihr Aus-

kommen findet, beweist auch die weitverbreitete Gepflogenheit

derselben, sich den Arbeitslohn in Mais entrichten zu lassen (tain).

Der Landmann nährt sich jedoch nicht von Mais allein. Er

braucht auch branza (Schafkäse). Der Wochcnbedarf an Käse

stellt sich pro Kopf auf mindestens i Oka = 1.28 kg, der Jahres-

bedarf einer Famile also auf rund 260 kg. Reduziert man diese

(Quantität mit Rücksicht auf die vielen Fasttage, an weichen der

Bauer zur Mamaliga keinen Käse , sondern Gemüse oder — gar

nichts geniesst, noch so sehr, und veranschlagt man die eigene

Käseproduktion einer Bauernfamilie noch so hoch , so verbleibt

dessenungeachtet ein ungedeckter Bedarf von wenigstens 150 kg,

zu deren Ankauf— sehr gering gerechnet — ca. 90 frcs. erforder-

hch sind.

Mit der Nahrung allein ist es aber noch nicht gethan. Es
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sind ja noch andere BedürfnishC vorhanden , die ebenfalls befrie-

digt werden müssen. Die Kleidung kostet jährlich wenigstens

40 frcs. ; das Hrcnnhol/ ca. lü frcs. ; ebenso hat der Bauer zur Er-

haltung^ der Vichtranke an vielen Orten einen Jaliresbeitrag von

mindestens 5 Ircs. zu leisten

Ausser dem zur Anschaffung der ihm mangelnden 400

—

500 kg Mais notwendigen Geldbeträge braucht alst) der Bauer

zur Deckung seiner weiteren unmittelbaren Existenzbedurfnissc

jährlich wenigstens 145 150 trcs.

Dazu kommen aber nocl: die Steuern. Dieselben sind

nicht gering und werden mit linnachsichtlichcr Strenge herein-

getrieben. D a /. 11 kommen die Auslagen für die Anschaffung

und Aushi-s^eninL,' di r Ackeigeratschaften, sowie lur die Erhaltung

des Viehs. Dazu kommen die Gebühren bei Geburt und

Todesfällen, die Ausla^^c für Kirche und .Schule, Und schliesslich

trinkt der Bauer ja auch. Der Alkoholi^euuss ist ihm sogar bis

zu einem gewissen Grade als Ergänzung seiner unzureichenden

Ernährung notwendig.

Früher niussien auch die im Agrargesetze fixierten Annui-

täten, die der Bauer dem Staate als seinen Beitrag zur SchaiUos-

lialtung der expropriierten Gutsbesitzer zu bezahlen hatte, beschafft

werden.

Das Defizit mindert sich kaum merklich, wenn man das Er-

trägnis der unter der rumänischen Bauernklasse — übrigens in

nicht allen Departements — sehr stark entwickelten Hausindu-

strie noch so hoch veranschlagt.

Die unau.sbleibliche Folge aller dieser Umstände war und ist

natürlich eine stets steigende \ er.-.chuldung des Bauern. Dass

und wie derselbe durch den Wucher ausgesaugt wurde, braucht

wohl nicht erst besonders hervorgehoben zu werden. Viel besser

ist es auch nicht gewurdcn, seitdem durch ein Gesetz vom Jahre

IiS82 landu irtschattüche Kreditinstitute (case de crcdite agricüle)

ins Leben gerufen wurden. Der Zinsiuss derselben betrug zwar

bis 1886 nur 7 "A., seither aber wurde derselbe auf lO "/o erhöht,

wozu 1% für Regiespesen und weitere 2% im Falle der — übri-

i) Art 18 nnd 19 des Agrargesetus von 1864 lauten: Im Eigtntiani der Giit»<

herrn bleiben die Teiche und Weiher. Was aber diese betrift« 10 bebmlten

<lie Landleute das Recht, in denselben ihr Vieh ru tränken, jedoch nur unter der Be-

dingimi:, da&s sie gemeinschaftlich mit den Gutsbesitzern, so viel als nötig, cor £r-

haltung der Tranke beitragen.
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gens fast regelmässigen — Nichteinhaltung der Rückzahlungs-

termine durch den Schuldner kommen. So stellt sich denn der

Zinsfuss auf 13%. Berücksichtigt man jedoch, dass solche Dar-

lehen nur für 9 Monate gegeben werden, und dass die Schuld«

scheine alle 5 Monate umzuschreiben sind, was natürlich wieder

Kosten verursacht; berücksichtigt man ferner die namentlich

durch den Legalisierungszwang hervorgerufenen, sehr zeitraubenden

Schwierigkeiten und Auslagen, so kann man den thatsächlichen

Zinsfuss der den Landleuten von den landwirtschaftlichen Kre-

ditinstituten gewälirten Darlehen mit mindestens 25—30% ver*

anschlagen, ein Zustand der zwar noch immer besser ab früher,

aber sicherlich nicht vollkommen genannt werden kann.

In all dieser Mis^e dachte und denkt der Landmann natürlich

in erster Linie daran, sich vor AUeni seinen Mehrbedarf an Mais

zu verschaffen und die Erhaltung seines Viehs zu sichern. Zu die-

sem Zwecke blieb und bleibt ihm nichts anderes übrig, als sein

Stückchen Land durch seine Familie bebauen zu lassen und seine

eigene Arbeitskraft dem Gutsherrn gegen eine Entlohnung in

Geld zu verdingen oder von demselben die erforderlichen Grund-

stücke in Pacht zu nehmen und zwar entweder gegen Ablieferung

eines Teiles des Erträgnisses in natura (dijma) oder Zahlung eines

Pachtschillings in Geld.

Das geschieht auch.

In der Moldau, wo die Grossgrundbesitzer ihre Güter meist

selbst bewirtschaften, ist das Lohnvertragsystem fast auschliess-

lich vorherrschend, während in der Walachei das System der

arcnda cu dijma (Verpachtung gegen Ablieferung eines Teils des

Ertrages) gebräuchlich ist. Da sind nämlich die Gutsherrschaften

so au^edehnt, dass den Grossgrundbesitzern die nötigen Kapi-

talien fehlen, um dieselben ganz in eigener Regie bewirtschaften

zu können. Sie ziehen es deshalb vor, einzelne Teile an Bauern-

familien zu verpachten.

Alle diese Verträge werden durch ein besonderes Gesetz,

das im Jahre 1882, unter Abänderung des früher in Geltung ge-

wesenen von 1872 im liberalen Sinne, geschaffene sogenannte »Ge-

setz betreftend die Verträge über ländliche Arbeitenc (lege despre

tocmelUe agricole vom 13. Mai 1882^ geregelt.

Dasselbe geht vom Standpunkte absoluter Vertragsfreiheit

aus. Das allein schon ist ein grosser Fehler. Denn der rumänische

Bauer ist weder wirtschaftlich noch geistig frei. Ausser Stande,
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seine Lage richtig zu beurtetleiit geht er unter dem Zwange der

Verhältnisse Verpflichtungen ein, die er dann, ohne sich vrirtschaft-

lieb zu ruinieren, unmöglich erfiiUen kann, und welche mit der

ihm gewordenen Gegenleistung im schreiendsten Missverhältnisse

stehen.

Das erwähnte Gesetz b^ünstigt aber auch vielfach geradezu

in offener Weise die Grossgnindbesitzer auf Kosten der ländlichen *

Arbeiter. Und schliesslich wird es in der Praxis entweder gar

nicht oder in der mtssbräuchtichsten Weise angewendet Das
wird auch von jenen zugegeben, welche die Lage des rumänischea

Bauers in möglichst rosigem Lichte darzustellen sich Mühe geben.

Die wichtigsten Bestimmungen dieses Gesetzes sind nachfolgende.

Jeder Vertrag über ländliche Arbeiten (tocmeala agricola) muss,

wenn er klagbar sein soll , vor der Kommunalbehörde des Do»
mizils des Arbeiters legalisiert und registriert werden. Letzterer

kann sich in einem andern als seinem Wohnorte nur dann verdingen,

wenn er ein Zeugnis der Kommunalbehörde des letztem erbringt,

dass er sich dort entweder zu gar keiner oder nicht zu der ganzen

Arbeit, die er leisten kann, verdungen habe. Fehlt dieses Zeug«

nis, so ist der in einer andern Kommune eingegangene Dienst-

vertri^ ipso iure ungiltig, wenn durch denselben Dritten Schaden
erwachsen würde (Art. i, 4, 5, 7).

Auf die Nichtbeobachtujig dieser Vorschriften seitens der

Kommunalbehörden siml Geldstrafen von 40—loo frcs. gesetzt.

Freilich pflegen die Parteien selbst in den meisten Fällen sich

nicht an diese gesetzlichen Bestimmungen zu halten.

Es ist ohne Weiteres klar, dass dieselben viclfi !irn Miss-

bräuchen Thür und Thor öfinen. Die Grossgnnulbesitzer, die

für den Export produzieren, brauchen aber möglichst billige Ar-
beitskräfte.

Dass die Kommunalbehördcn ihre Amtsgewalt oft genug miss-

brauchen, beweist die bei den jüngsten Bauernunruhen gegen
dieselben zu Tage getretene ausserordentliche Erbitterung.

Andererseits ist es freilich wahr, dass die ländlichen Arbeiter

sich sehr häufig schon im Winter für die nächste Saison — na-

türlich zu Schandlöhnen — verdingen, sich dieselben vorausbe-

zahlen lassen und dann, wenn es zur Arbeit kommt, einfach aus-

bleiben oder irgend anderswohin zur Arbeit gehen. Das ist aber

eine notwendige Folge ihrer elenden wirtschaftlichen Lage und
der Ausbeutung derselben durch die Grossgrundbesitzer.
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Solche Dienstveiträge gegen Entlohnung in Geld (Art. la)

können übrigens nur für ein und zwar für das zunächstfolgende

Jahr, d. h. für eine vom i. März bis ultimo Februar des nächsten

Jahres dauernde Wtrtschaftsperiode abgeschlossen werden (Art.

9I.). Dagegen können Pachtverträge gegen Entrichtung des

Pachtschillings in Geld oder einem Teile des Erträgnisses (Art.

* ib, c) nur für die Dauer von wenigstens drei Jahren
eingegangen werden. (Art. 9 ID.)

Diejenigen, welche das Gut bewirtschaften (Eigentümer oder

Grosspächter) sind gemäss Art. 17 verpflichtet, mit ihren Land«

arbeitern am Schlüsse einer jeden Saison abzurechnen und bis

zum nächsten i. März in der Gcmetndekanzlei die Listen über

die zu ihren Gunsten resultierenden Arbeits« oder Geldrückstände

zu erlegen. Ebenso sind sie verpflichtet, den Landarbeitern über

die bereits abgeleisteten Arbeiten gedruckte Quittungen, in wel-

chen auch die etwaigen Rückstände ersichtlich zu machen sind,

auszufolgen. Doch wird diese sowie fast alle andern Vorschriften,

namentlich jene über die bei der Vertragsregistriening zu beob-

achtenden Formalitäten entweder sehr lax oder gar nicht einge-

halten.

Die Arbeiter können sich verpflichten, ihre Arbeitsrückstände

im nächsten Wirtschaftsjahr abzuleisten oder den Arbeitgeber in

Geld zu entschädigen. Letztemfalls ist die Entschädigung, wenn

nichts anderes vertragsmässig festgesetzt ist, nach den zur Zeit,

als die Arbeit zu Icasten war, gangbaren Löhnen zu berechnen

(Art. 21.) Doch dürfen fiir diese Rückstände sowie etwaige Lohn-

vorschüsse keine ZinMii bedungen werden (Art. 22),

Die zwangsweise Durchführung der Verträge über Landarbei«

ten hat durch den Bürgermeister oder dessen Adjunkten zu ge-

schehen (Art. 24). Wenn der Arbeiter der Aufforderung, die

vertragsmäs»g geschuldete Arbeit zu leisten, nicht nachkommt,

so ist der Dienstgeber berechtigt, unter Zuziehung des Büiger-

meisters und in Gegenwart eines Gemeinderates andere Arbeiter

und zwar auf Rechnung des Vertragsbrüchigen Arbeiters aufzu-

nehmen, rücksichtUch den letzteren für allen ihm erwachsenden

Schaden haftbar zu machen und behufe Hercinbringung desselben

auf das gesamte schuldnerische Vermögen — mit Ausnahme des in

Gemässheit des Agrargesetzes von 1864 erworbenen Grundeigen-

tums, sowie der durch andere Gesetze ftir exekutionsfrei erklärten
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Sachen — Exekution su fUhreo. Dem Arbeiter steht im Falle der

Nichtzahlung des Lohnes das gleiche Recht zu (Art 25, 27).

Jedenfalls müssen dem Landarbeiter zur Besorgung sehier

eigenen Feldarbeiten zwei Tage in der Woche — nämlich Frei*

tag und Samstag — gelassen werden und kann er an diesen

Tagen zu Arbeitsleistungen auf den herrschaftlichen Grundstücken

nicht verhalten werden (Art. 26).

Längstens innerhalb zehn Tagen nach Vollendung der Ernte

— den Fall der vis maior ausgenommen — ist zur Feststellung

der dijma zu schreiten und dieselbe ohne Unterbrechung durch-

zufuhren — eventuell wenn eine Partei trotz formeller Mahnung
ihre Mitwirkung hiebei verweigert, durch den Bürgermeister unter

Assistenz zweier Gemeinderäte (Art. 30).

Im Falle von Streitigkeiten über das Ausmass der den Bauern

in Pacht gegebenen Grundstücke hat der Bürgermeister dasselbe

richtig zu stellen (Art. 31).

Wie sich aus den bisher angeführten Gesetzesbestimmungen

ergicbt, ist die Macht der Dorfbürgermeister eine sehr grosse.

Und diese missbraucheni wie schon wiederholt betont, dieselben

gar oft zu Ungunsten der ländlichen Arbeiterbevölkerung. Um
nur einen Punkt besonders hervorzuheben. Der Landarbeiter

kann zur Ableistung der vertragsmässig geschuldeten Arbeit selbst

— ad pra:standum factum — nicht gezwungen werden, sondern

wird durch Verweigerung derselben nur dem Dienstgeber scha-

denersatzpflichtig. Und doch pflegen die Administrativbehörden

den Gutsbesitzern und Grosspächtern sehr häufig die Gendarmen
(calarasi) zur Verfügung zu stellen, welche die säumigen Arbeiter

einfach zusammentreiben und zur Arbeit zwingen. Ebenso wird

die Vorschrift, dass der Freitag und Samstag dem Landarbeiter

frei bleiben müssen, häufig nicht becichtct.

Höchst ungerecht ist auch die Bestimmung des Art. 29.

Danach muss der Arbeiter, wenn die Ausführung der Arbeit

durch eine vom Willen eines der beiden Vertragsteile unabhängige

Ursache unmöglich wird, entweder andere gleichwertige Arbeiten

verrichten oder den erhaltenen Lohn zurückerstatten.

Die übrigen Ikstimmungen des Gesetzes über Agrarverträge

sind von nebensächlicher Bedeutung. Es seien noch folgende

kurz erwtihnt.

Nach Art. 23 haben die Generalräte in der ersten Sitzung

der ordentlichen Session für das laufende Jahr Tarife der länd*
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Uchen Arbeitslöhne aufzustellen, und zwar mit Rücksicht auf die

lokalen Verschiedenheiten im Departement, die Jahreszeiten, die

Beschaffenheit der Arbeiten und den Umstand, ob die letzteren

nach Zeit oder im Akkord vereinbart werden.

Diese I^hntarife haben im Streitfalle, wenn die Löhne nicht

vertragsmässig festgesetzt wurden, bei gerichtlicher Bestimmung
derselben ab Norm zu dienen (Art. 23).

Aus Agrarverträgen entspringende Rechtsstreitigkeiten ge>

hören vor die ordentlichen Gerichte, sind in beschleunigtem Ver*

fahren zu entscheiden und gebührenfrei (Art 32).

Ansprüche aus Agrarverträgen verjähren in zwei Jahren

vom Zettpunkt der Abwicklung an gerechnet.

Wie nimmt sich nun ein solcher »Vertrag über ländliche

Arbeiten c in der Wirklichkeit aus und wie gestaltet sich die

wirtschaftliche Lage der ländlichen Arbeiterbevölkerung unter dem
Einflüsse des soeben dargelegten Gesetzes?

In der Moldau sind die ländlichen Arbeitslöhne — wenigstens

för die einheimischen Arbeiter — äusserst gering, trotzdem das

Land verhältnismässig menschenarm ist, (es kommen auf den

Qkm nur ca. 40 Menschen) und jahraus, jahrein eine Menge
Landarbeiter aus der Bukowina und Siebenbürgen, wo die Löhne
noch niedriger sind, nach Rumänien herüberkommen. Den
Grund dieser Erscheinung habe ich bereits angedeutet. Der

Bauer ist durch seine Notlage gezwungen, schon in dem der

Saison vorheigehenden Winter, und zwar gegen Akkord, seine

Arbeitskraft für die nächste Saison zu verdingen und sich seinen

Lohn vorausbezahlen zu lassen. Dass derselbe unter diesen

Umständen sehr niedrig ausfallt, ist nur zu begreiflich. Denn
der Gutsherr bringt bei Feststellung desselben nicht nur den Zins-

entgang ftir die gewährten Lohnvorschüsse und eine Risikoprämie,

sondern auch die Notlage des Bauern in Anrechnung. So kommt
es denn, dass der ländliche Arbeitslohn in Taglohn umgerechnet

nur in den seltensten Fällen mehr als 60 cent und Nahrung (d. h.

Mamaliga und Käs oder eigentlich meistenteils Molke) beträgt.

Diese Verhältnisse zusammengehalten mit den oben geschil«

derten geben ein Bild von dem tiefen Elend, in dem die Mehr*

zahl der moldauischen Bauern lebt. Ihre L^e ist jedoch noch

um vieles besser als die des walachischen Bauers, was sich

schon aus der einfachen Erwägung ergiebt, dass der letztere

nicht 215, sondern nur ijo Ar Ackerland besitzt.
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Der walachische Bauer nimmt vom Gutsbesitzer direkt oder

voQ dessen Pächter die ihm notwendigen Grundstücke in Pacht

und zwar unter so nachteiligen Bedingungen, dass er unmöglich

prosperieren kann.

Die Grundrente in der Walachei ist in den letzten 20 Jah*

ren um mehr als das Doppelte gestiegen und trotz der all-

gemeinen landwirthschaftlichen Krise, die Europa jetzt durchzu-

machen hat, steigt dieselbe noch fortwährend, »weil der Gross»

grundbesitz die aus dieser Krise resultierenden Schäden aus>

schliesslich auf den ländlichen Arbeiter, den kleinen Pächter,

überwälzt hat, obgleich doch diese Lasten beide Teile treffen

sollent (Regierungsmotive zum Entwürfe des neuen Gesetzes

über agrarische Vertri^c). Einerseits ist nämUch der Grosspäch-

ter gezwungen, bei der Weiterverpachtung der Grundstücke an

die Bauern die ihn durch Zahlung eines stets grösser werdenden

Pachtschtllings treffenden Lasten auf die Afterpächter zu ver-

teilen. Wo aber andererseits der Gutsherr direkt mit den länd>

liehen Arbeitern kontrahiert, wird der PachtschiUing niemals in

Geld berechnet, in welchem Falle er höchstens fixs. pro

pogon betragen würde sondern immer in einem Teile des Er-

trägnisses, dijma, welche mit V«, Vs, oft sogar Vs des Ertrages

berechnet wird. Die Bauern ziehen e? sogar vor, 50V« der er-

zielten Früchte abzuliefern, weil sie sonst zu noch anderweitigen,

oft geradezu lächerlichen Leistungen gezwungen werden.

»Neben und ausser dem vertragsmässig festgesetzten Pacht-

schUling werden nämlich in der Regel noch eine Summe von

scheinbar unbedeutenden Leistungen vereinbart: x. B. Fuhren,

Arbeitstage mit dem Zugvieh oder mit der Hand, Lieferung von

Nahrungsmitteln etc., welche addiert den Pachtschilling, ohne

dass der Landarbeiter sich davon eigentlich Rechenschaft zu ge-

ben im Stande ist, ins Ungemessene vergrössem> (Regienings-

motive a. a. O.).

Nach der »Lupta« ist z. B. der Bauer in manchen südlichen

Departements verpflichtet: l) 50*/» des Erträgnisses abzuliefern

2) auf je 4 pogon, die er für sich bewirtschaftet, i pogon fiir die

Gutsherrschaft anzubauen und auf demselben alle Feldarbeiten

bis zur Einbringung der Frucht zu verrichten. 3) 2mal jährlich

1) Der Granpicliter saUt einen dorchsehnittficlMO PftcbticliiUiiig von n~i2 Fr.

pr. Pogon (Vs !&.).
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Transporte in die nächste Stadt zu besorgen, 4 Tage mit seinem

Zugvieh und 4 Tage mit der Hand zu arbeiten. 4) der Guts^

herrschaft 4 junge Hühner, i Schinken und i Schweinszunge jähr*

lieh zu liefern.

Nicht genug damit kommen in manchen Gemeinden noch
anderweitige chicanöse Prästationen vor. So die Leistung eines

Quantums Mais, welches, wie angenommen wird, der Landarbeiter

bei der Maisernte auf den herrschaftlichen Grundstücken verzehrt

hat (Cocarit); eine Entschädigung Air das Gras, welches die Gänse

und Enten des Bauern auf den herrschaftlichen Wiesen gefressen

haben können (Erbrarit); Leistung der »dijma€ auch von den

Kürbissen und Melonen, welche die Bauern zwischen dem Mais

anzupflanzen pflegen (Lubenit)

Glaubt man sich nicht in das finsterste Mittelalter versetzt,

wenn nkan diese Zustände betrachtet]

Aber der Bauer leidet ja auch, und zwar sowohl in der

Moldau, als auch in der Walachei, an Weide- und Wiesenland

Mangel Er ist also gezwungen, sein Vieh, gegen Entgelt natür«

lieh, auf die herrschaftliche Weide zu treiben. Er bezahlt 10 frcs.

fUr ein ausgewachsenes grosses Tier (Rind oder Pferd), 7.50 frcs.

ftir ein Fohlen, 3—^4 frcs. für je ein Stück Kleinvieh. Die be-

treflenden Verträge werden jedoch nach der Stückzahl des Viehs

geschlossen, ohne dass gleichzeitig auch die dem gezahlten Preise

entsprechende aufjedes Stück entfallende Weidefläche kontraktlich

festgestellt wird. »Das praktische Resultat war und ist nun, dass

vom Gutsherrn, resp. dem Grosspächter eine im Verhältnis zur

Weidefläche allzugrosse Viehstückanzahl angenommen wird, was

einerseits eine ungenügende Ernährung der Tiere und anderer-

seits einen im Verhältnisse zum Bodenwert allzuhohen pachtschit-

ling zur Folge hat« (Regierungsmotive, a. a. O.)*

Gewöhnlich drängt der Gutsherr 4 grosse Tiere und 10 Schafe

auf einen pogon Weide zusammen, so dass der von ihm bezc^ene

PachtschiUing sich auf —80 frcs. pro pogon stellt!

Fassen wir die bisherigen Ausführungen zusammen. Die

wirtschaftliche Lage der weitaus überwiegenden Mehrheit der

ehemals robotpflichtigen Landleute ') hat sich seit 1864 durchaus

1) Aocheta Luptei asupra rcscolelor teranesti (Knquete der »Lupta« über die Bauern-

rcvolten) von Pmnl Scorxeanu in der LapU von 7/19 April 1888.

2) Wai die wiitschftftlidi« Lage der ncgiuchi oder reieicbt betrillk, to enitierai

Aber dietelben gar keine xaveriissigoi statiatitcbea oder aoMtigen Daten.
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nicht gebessert. Das Agrargesetz konnte seinen Zweck, einen

wirtschaftlich unabhängigen bäuerlichen Grundbesitz zu schaffen—
wenn es diesen Zweck verfolgte — auch gar nicht erreichen, da
es den Bauern m wenig Grundbesitz zuwies. Ueberdies wurde es

auch nicht gewissenhaft durchgeführt, indem die Landleute viel*

fach nicht nur sehr schlechte Grundstücke, sondern auch nicht das

ganze gesetzliche Ausmass erhielten. Spätere Gesetze haben aller-

dings den ländlichen Arbeitern die abstrakte Möglichkeit geboten,

weiteren Grundbesitz zu erwerben, aber dieselben konnten in der

Mehrzahl der Fälle hievon keinen Gebrauch machen. So ist denn
lediglich an die Stelle der gesetzlichen Robot die freiwillige getreten.

Es konnte auch nicht anders kommen, da die wütschaftliche Ab-
hängigkeit des weitaus grössten Teiles der Landbevölkerung vom
Grossgrundbesitz nach wie vor dieselbe blieb. Im Namen der

Vertragsfreibeit wird der Bauer heute noch viel mehr ausgebeutet

als vor Erlassung des Agrargesetzes. Wo derselbe sich um Lohn
verdingt, erhält er wenig fiir seine Arbeit. Wo er den ihm
mangelnden Boden pachtet, muss er viel von seinem Ertrage

abgeben. Es ist wahr, die Grossproduktion befindet sich wohl

dabei, der Getreideexport nimmt jedes Jahr zu, die Grundrente

steigt. Was hat der bäuerliche Grundbesitz, der Landarbeiter

davon? Er ist allerdings freier Staatsbürger und Steuerträger und
geniesst als solcher alle Wohlthaten des Jahrhunderts des Mili-

tarismus. Doch von seinen Rechten kann er keinen Gebrauch

machen, die Lasten wachsen immer mehr an. So bleibt ihm denn

nichts anderes übrig, als auszuwandern. In der That geschieht

dies in immer grösserem Massstabe und das muss in einem ver-

hältnismässig so menschenarmen Lande wie Rumänien sehr viel

zu denken geben.

m.

Dass die Agrarfrage um jeden Preis einer gedeihlichen Lö-

sung zugeführt werden müsse, haben längst alle Einsichtigen in

Rumänien erkannt. Seit vielen Jahren hat der um das Land hoch-

verdiente, im Jahre 1886 verstorbene C. A. Rosettl die öffentliche

Aufinerksamkeit auf diesen wunden Punkt gelenkt, nach ihm Ge-

org Panu und selbstverständlich auch die sozialistische Partei.

Auch Petni Carp', zweifellos der tüchtigste und kenntnisreichste

der jetzt am Ruder befindlichen rumänischen Staatsmänner , hat

sich mit derAgrarfrage ernstlich befasst Ins Ministerium Rosettt
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berufen, hat derselbe zwei Agrargesetzentwürfe ausgearbeitet, die

wohl das Maximum der Zugeständnisse enthalten, welche die diri-

gierenden Klassen der bäuerlichen Bevölkerung zu machen ge»

wtllt sind.

Durch die eine Vorlage »lege despre instrainare unor pärti

din bunurile statulut si rescumperarea embaticurilor« (Gesetz be-

treffend die Veräusserung einiger Teile der Staatsgüter und der

Ablösung der Emphyteusen) soll denjenigen, die jetzt gar keinen

oder nur ungenügenden Grundbesitz haben, die Möglichkeit geboten

werden, sich solchen zu verschaffen. Durch die zweite Vorlage:

lege pentru tocmelile agricole (Gesetz betreffend die Verträge über

Landarbeiten) soll das bisher geltende Gesetz in wichtigen Punkten

abgeändert und die Uebelstände, die bei der Anwendung des-

selben zu Tage getreten sind, beseitigt werden.

Betrachten wir die wesentlichsten Bestimmungen der ersten

Vorlage. Bisher war die Regierung ermächtigt, die sehr ausge-

dehnten Staatsdomänen nicht nur in kleinen Parzellen, sondern

auch in ganzen Körpern zu verkaufen. Dass letzteren falls Land-

arbeiter nicht mitbteten konnten, ist ohne Weiteres klar. Der

parzellenweise Verkauf von Staatsdomänen geschieht aber nach

dem Gesetze von 1881 nur dann, wenn die ganze Bodenfläche

der jeweils fraglichen Domäne von Bauern in Anspruch genom-

men wird. Leider ist jedoch bisher, auch wo diese Voraussetzung

zutraf, von der Regierung der Verkauf im Ganzen vorgezogen

worden.

Art. I und 2 der Gesetzesvorlage entziehen nun der Regierung

die Möglichkeit, Staatsdomänen auch im Ganzen zur Veräusserung

zu bringen. Dieselben können (müssen jedoch nicht) fortan nur

in Losen von 5 und lo Hektaren und zwar nur an rumänische

Landarbeiter verkauft werden. Die Staatsdomänen werden somit

von nun an bloss für die Bedürfnisse der ackerbautreibenden Land-

bevölkerung reserviert bleiben.

Das Gesetz verfolgt jedoch nicht nur die Absicht , die Zahl

der kleinen Grundbesitzer zu vermehren, sondern will aucli neben

diesen einen mittleren Grundbesitz schatTen. »Es ist, bemerken

die Regierungsmotive, konstatiert worden, dass es dort, wo man

den Bauern gleich grossen Grundbesitz zuwies, mit dem Wohlstand

derselben stets abwärts ging. Diese Erscheinung ist leicht erklär-

lich. In den Orten nämlich, wo neben den armen Bauern auch

wohlhabende existieren, entsteht eine leitende Klasse, welche

Afchiv fBr mi. G«tcQgbc. a. Statittik. II. i. 7
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einerseits den Andern das Beispiel einer besseren Bodenkultur

zu geben und andererseits die Interessen der Kommune mit

grösserem Nachdrucke gegen die aus dem Kampfe ums Dasein

entspringenden natürlichen Gefahren zu verteidigen in der Lage
sindt. Die Vorlage trifft daher die Bestimmung, dass % einer

jeden zur Veräusserung gelangenden Staatsdomäne für lo Hek-

tarenlose zu reservieren ist, während die restlichen V4 in Losen

zu 5 Hektaren verkauft werden sollen (Art. 17).

Nach Art. 14 können diejenigen Bauern, die bereits mehr
als iHa, besitzen oder nach Solchen, die im Jahre 1864 Grund-

besitz erhalten haben, erbberechtigt sind oder geerbt haben,

nur ein Los von 10 Ha. erwerben. Es ist aber doch offenbar«

dass ein Grundbesitz von mehr als i Ha. fiir eine Bauemfamilie

jedenfalls ungenügend, und ebenso, dass der Besitzer eines solchen

durchaus nicht imstande ist, die für die Erwerber von 10 Ha.-Losen

festgesetzten Zahlungsbedingnisse zu erfüllen. Dieselben sind

nämlich viel schwerer als fiir die Käufer von 5 Hektarenlosen.

Während diese den Kaufschilling in auf Grund einer 5 '/oigen Vcr*

zinsung desselben und einer i %igen Amortisationsquote zu be*

rechnenden Jahresraten zu bezahlen haben sollen (Art. 52 I),

wird der Käufer eines Loses von lo Ha. V« des Kaufpreises
innerhalb eines Monates (vom Tage der Bestätigung des

Kaufes an gerechnet), den Rest ebenfalls in Jahresraten, die

auf Grund einer 5 '/«igen Verzinsung desselben und einer 2 * oigen

Amortisationsquote berechnet werden sollen, entrichten müssen*

Da nun gegenwärtig der Preis eines Hektars zwischen 250- -350

frcs. beträgt, so werden nur jene Landleute 10 Hektar zu er-

werben in der Lage sein, welche— wenn man auch die zu zahlen-

den Stempel- und Uebertragungsgebühren berücksichtigt — über

ein Kapital von mindestens 700—1000 frcs. verfugen. Solcher

Bauern gibt es aber in Rumänien überhaupt nicht viele. Jeden-

falls ist die Zahl derselben unter den Kleingrundbesitzem, die wenig

mehr als i Ha. besitzen, eine kaum nennenswerte. Durch die

Bestimmung des Art. 14 c. wird also der Zweck des Gesetzes

zum grössten Teil vereitelt. Dagegen werden freilich die wenigen

wohlhabenden Landleute, namentlich wohl ein Teil der ehemaligen

moschneni und rezeschi, ihren Grundbesitz vergrössern können,

womit das Ideal der Bildung eines »mittleren Grundbesitzes« sei-

ner Verwirklichung näher gerückt erscheint. Die Schaffung dieses

»mittieren Grundbesitzes« würde jedoch keinesfalls die Lösung
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der Agrarfrage und Beseitigung des ländlichen Proletariats, son-

dern nur die Heranziehung eines weiteren Kreises von an dem
jetzigen Zustande Interessierten bedeuten.

Die Käufer von Losen zu 5 Ha. werden in Art. 3 im Inte«

resse der Bildung von neuen Kommunen verpflichtet, sich auf

den gekauften Parzellen anzusiedeln. Ueberschreitet die Zahl der

letzteren auf einer Domäne too. so soll aus denselben eine neue

Dorfgemeinde gebildet werden (Art tt>.

Nach Art. 3 soll femer jedem Käufer eines 5 Hektarenloses

ein Staatsvorschuss von 450 frcs. (ur die erste Einrichtung (300

frcs. zur Anschaffung von Zugtieren, 100 zu Bauten, 50 zum An-
kauf von Ackerwerkzeugen) gewährt werden. Die Erfahrung

hat nämlich gezeigt, dass die auf Grund des Gesetzes von 1864

(Art. 5 und 6) mit Land beteilten Neuvermählten (insuratei) ge-

rade infolge des Mangeis an Mitteln zur ersten Einrichtung von

Anfang an mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, in Schulden

gerieten und vielfach zu Grunde gingen (vgl Regierungsmotive).

Art. 3 n erklärt die mit dem Staatsvorschusse angeschafften

Objekte fUr unveräusserlich und exekutionsfrei. Im Falle der

Zuwiderhandlung triflt den Käufer und Verkäufer derselben eine

Arreststrafe von 6 Monaten oder eine Geldstrafe von 200 frcs.,

die Objekte selbst aber verfallen zu Gunsten des Staates.

Die s und 10 Hektarlose können vom Erwerber innerhalb

eines Zeitraumes von 32 Jahren vom Tage der Wirksamkeit des

Gesetzes an gerechnet nicht weiter veräussert werden (Art. 47).

Sehr interessant ist die Bestimmung des Art. 10 des Ent-

wurfes. Damach ist bei der Vermessung und Parzellierung der

zu veräussemden Staatsdomänen »die ganze zum Verkaufe be-

stimmte Fläche in drei Teile zu teilen. Jeder Teil ist einer be-

stimmten Kulturart zu widmen, nämlich der eine dem Getreidean-

bau, der andere der Weide, der dritte dem Heumachen. Spezielle

an die Landgemeinden zu erlassende Instruktionen sollen das

System der Wechselwirtschaft lehren und sichem.

Die Waldungen, welche einen Flachenraum von nicht mehr

als 50 Ha. bedecken, sind ebenso wie die Gutsteiche und Weiher

den Kommunen zum q^cmeinsamen Gebrauche und zur j^^emein-

Samen Erhaltung durch die DoHbewohncr zu verkaufen (Art. 4,

10 V). Dieselben dürfen ihrer Bestimmung niemals ent/or^en

werden und sind unveräusserlich (Art. 47 II). Der Kaufpreis der

den Dorfgemeinden verkauften Wälder, Teiche und Weiher soll

7*
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in J il resraten bezahlt werden, die auf Grund einer 3%igeii Ka-

pitalsverzinsung und einer i %igen Amortisationsquote zu berech-

nen sind (Art. 32 III).

Der Entwurf enthält weiters Bestimmungen über den Verkauf

der sogenannten kleinen Staatsgüter (bunuri mici Art. 6) und
über die Ablösung der auf manchen Domänen vorhandenen Em-
phyteusen durch deren jetzige Besitzer (Art. 54 ff.). Doch haben
diese Bestimmungen keine prinzipielle Wichtigkeit.

Der Verkauf der »kleinen Güter« und der 10 Hektarenlose

hat im Feilbietungswege , der 5 Hektarenlose ohne Feilbietung',

durch Zuspruch an die sich beim Dorfbürgermeister Meldenden

zu geschehen. Die Modalitäten der Feststellung der Kau^reise

und der Durchführung des Verkaufes selbst sind in manchen Be-

ziehungen zu hart, namentlich bezüglich der Erwerbung von 5
Hektarenlosen. Doch würde eine nähere Besprechung dieses

Punktes zu weit führen.

In vielen Teilen des Landes sind jedoch nicht genug Staats-

domänen vorhanden, um den voraussichtlichen Bedürfnissen der Be-

völkerungzu genügen. Andererseits ist einegleichmässige VerteUui^

der letzteren notwendig. Das Ministerium hat daher inEigänzung des

besprochenen Gesetzentwurfes auch einen zweiten aiisg-earbeitet,

durch welchen der Domänenminister ermächtigt wird, nach Be-

dürfnis Staatsgüter gegen der Ephorie der Civilspitäler in Bukarest

und der Epitropie des St. Spiridonspitales in Jassy gehörige Län-

dereien einzutauschen, um auf diese Weise eine gieichmässige

Durchfuhrung des neuen Agrargesetzes zu ermöglichen.

Was den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Verträge

über Landarbeiten anbelangt, so begnügt sich derselbe damit,

das bisherige Gesetz in nachfolgenden Punkten von prinzipieller

Bedeutung abzuändern.

Verträge über Transporte und persönliche Dienstleistungen

zwischen der Gutsherrschaft und Bauern
,
mögen dieselben nun

auf Jahres- oder Monatsfrist geschlossen werden , werden in Zu-

kunft nicht mehr nach diesem Gesetze, sondern nach gemeinem

Rechte beurteilt werden.

Verpflichtungen des bäuerlichen Pächters zu Naturalleistungen,

die nicht als ein Produkt der gepachteten Grundstücke erscheinen,

sind ungiltig (Art. 5). Die Weidepacht kann nicht mehr mit Be-

zug auf die Viehstuckanzahl . sondern lediglich mit Rücksicht

auf die gepachtete Bodenfiäche slattimden (Art. 3). Um dem.

Digitizeci by Google



DU rumänische Asrar^eseiz^ehung tm Uiubluk auf ihre Rejonn. loi

wie oft betont, sehr empfindlichen Mangel an Weide abzuhelfen,

gewährt Art. 4 dem bäuerlichen Pächter das Recht, nach Einbring-

ung der Ernte von den von ihm gepachteten Ländereien sein Vteh

auf den Stoppelfeldern weiden m lassen, selbstverständlich nur

so lange, bis dieselben neu angebaut werden müssen.

Der Landmann pflegt oft, vom Wunsche getrieben, seine

Lage zu verbessern, mehr Grundstücke in Pacht zu nehmen, als

er dann thatsächlich mit Nutzen zu bebauen imstande' ist. Denn

da die Arbeit für die Gutsherrschaft vorgeht, so bleibt ihm weder

Zeit noch Kraft, um seine eigenen Felder gehörig zu bestellen.

Ein Bauer, der 4 Zugtiere hat, kann von 9 in Pacht genommenen
Hektaren höchstens 3 Hektar, derjenige der nur 2 Zugtiere be-

sitzt, von 6 in Bestand genommenen Hektaren 2 Ha. fUr den

Eigentümer vollständig bebauen (d. h. inklusive Pflügen, Eggen

und Einbringung der Frucht). Ebenso kann ein Bauer, der gar

keine Zugtiere hat, also weder zum Ackern, noch zum Eggen

oder Einbringen der Frucht verpflichtet ist, von 9 in Pacht ge-

nommenen Hektaren höchstens 3 flir die Gutsherrschaft bestellen.

Jedes Mehr in Bezug auf die gepachteten Grundstücke oder auf die

Verpflichtungen des Pächters stört das Gleichgewicht (vgl. Regie*

rungsmotive). Der Entwurf sichert deshalb den zwischen Gutsherrn

und Landarbeitern geschlossenen Verträgen auch nur innerhalb

der eben erwähnten Grenzen die Klagbarkeit (Art. 32) und er-

klärt aus dem gleichen Grunde jene Verträge, durch die der

Dienstnehmer gegen eine Entlohnung in Geld sich zur Besorgung

von Feldarbeiten auf mehr als 5 Ha. verpflichtet, fUr nichtig

(Art. 33).

Während nach dem bisher geltenden Gesetze die in Art. t,

b.—d. genannten Verträge (Pachtung gegen Leistung eines Pacht-

schiilings in Geld, Feldarbeiten oder einem Teile der Früchte) nur

fUr die Dauer von 3 Jahren geschlossen werden konnten, dehnt

der Entwurf diesen Zeitraum im Interesse der Stabilität sowohl

in der Bewirtschaftung als auch in den Preisen auf 5 Jahre aus

(Art. 12).

Es kommt oft vor, namentlich in der Moldau, dass die

Landarbeiter, nachdem sie sich im Winter bei einem Gutsbesitzer

verdungen und Vorschuss genommen haben, denselben während

der Saison im Stiche lassen und zu einem andern in Arbeit

gehen. Um diesem Uebelstande vorzubeugen, macht der Entwurf

jeden Dienstgeber, der Arbeiter ohne den domizilbehördlichen
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Nachweis , dass dieselben ihren anderweitigen Verpflichtungen

nachgekommen sind, engagiert, ßlr allen hiedurch Dritten erwach-

senden Schaden iKiftbar (Art. 43),

Kndlich enthält der Entwurf noch eine Neuerung von weit-

tragender Bedeutung. »In sehr vielen Fällen beginnt der Land-

mann die Krnte noch vor der vollständigen Reife der Früchte.

Während jedoch durch eine vorzeitige Weinlese nur die Qualität

des Weines geschädigt wird, treffen die Folgen einer allzufrühen

Maisernte den Gesundheitszustand der ganzen Landbevölkerung,

denn viele Fälle von Pelagra entstehen nur durch die schadhafte

Qualität des Mais« (vgl. Regierungsmotive a.a.O.). Art 35 ver-

fügt daher, dass die Zeit, zu welcher die Weinlese
und die Maisernte stattfinden sollen, durch die
Administrativbehörden festzusetzen ist.

Eine Ausdehnung dieser Vorschrift auf die Kultur anderer

Getreidearten ist aus dem Grunde unnötig, weil die Bauern nur

Mais anbauen, und die Grossgrundbesitzer selbst ihre Wirtschaft*

liehen Interessen wahrzunehmen imstande sind. Diese Bestim-

mung , sowie jene andere des ersten l^ntwurfes , wonach die

Durchführung der Wechselwirtschaft auf dem bäuerlichen Klein-

gnindbesitz im Wege administrativer Instruktionen zu lehren und

zu sichern ist, wird zweifellos als staatssozialistisch viel ver-

schrieen und angefochten werden.

Dies sind die prinzipiell wichtigsten Bestimmungen der beiden

Agrargesetzvorlagen.

IV.

Bevor ich es versuche, unter Voraussetzung der Annahme
derselben durch die gesetzgebenden Körperschaften und der ge-

wissenhaften Durchführung durch die Verwaltungsbehörden , den

Kinfluss, den die geplanten Agrarreformen auf die Gestaltung der

wirtschalllichen T,a<:^c der binierlichen I .antlhcv olkeruni^ ausüben

könnten, zu untersuchen, wird es vielleicht niclii ohne Interesse

sein, die Stellung der parlamentarischen Parteien zu den Re-

gierungsvorlagen zu skizzieren.

Das junimistische Minisleriuin RoscLli Carp besteht eigentlich

lediglich aus i^ uhrern , die keine Partei hinter sich haben. Der
beste iieweis dafür ist, dass es der Re«^fierunL,f bei den im

Oktober d. J. statii^elundenen Neuwahlen nur gehini^en i^t. ca.

60 ihrer unmittelbaren Anhänger, d. h. eigentlich alle wirk-
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liehen Parteimitglieder, durchzubringen. Die Konservativen ver*

ftigen Tür sich allein in beiden t:jcset7^cbcnden Körperschaften

über die absolute Majorität. Die Nationalliberalen, welche in der

früheren Legislaturperiode über eine Dreiviertelmehrheit verfugt

hatten, kommen jetzt mit ihren 8— lo Sitzen nicht weiter in Be-

tracht. Ebensowenig die paar Radikalen und die 3 Sozialisten.

Die Nationalliberalen leugnen prinzipiell das Vorhandensein

einer Agrarfrage und die Notwcncli-^keit einer neuen massenhaften

Landzuweisung an die bäuerliche Arbeiierbevölkerung. Allerdings

werden sie wohl jetzt, da sie sich in der Minorität befinden, viel

Wein in ihr liberales Wasser giessen.

Die Konservativen haben sich wohl während der Wahlkam-

pagne, um die Unterstützung der Regierung zu erlangen — man
weiss , was das in den Balkanstaaten bedeutet — die gouverne-

mentalen Vorlagen zu unterstützen verpflichtet. Aber kaum sahen

sie sich im Besitze der Majorität , so verlangten sie die Neubil-

dung des Kabinets im Sinne der konservativen Farlamentsmehrheit.

Carp drohte mit der Auflösung der eben gewählten Kammern
und einem neuen Appell an das Volk. Das gab den Konservativen

zu denken. Andererseits verhehlte sich das Ministerium keines*

wegs das Missliche einer Auflösun ; der ebengewählten Kammern.

So kam ein Kompromiss zustande. Drei Konservative traten ins

Ministerium. Auch das Portefeuille für Ackerbau, Industrie, Han-

del und Domänen wurde einem Konservativen (Lahovari) über

lassen. Dieser hat nun über eine von der Opposition gestellte

Anfrage, weshalb die Agrargesetzprojekte und namentlich der Ent-

wurf des Gesetzes betreifend die Verträge über Landarbeiten von

der Regierung noch immer nicht eingebracht wären, erklärt, dass

ein neuerliches Studium und die Umarbeitung derselben notwendig

sei. In der That müssen die Carp'schen Projekte vom Standpunkte

der Konservativen, die durchgehends Grossgrundbesitzer sind, als

direkt gegen ihr Interesse gerichtet, als »anarchisch« und »zur Er-

schütterung des Privateigentums führende erscheinen. Ein Teil der

Konservativ en anerkennt jedoch die Notwendigkeit irgendwelcher

Agrarreformen. Sie möchten dieselben jedoch nicht so sehr im

Interesse der landlichen Arbeiterbevölkerung als in ihrem eigenen

Klas.seninteresse durchgeführt , den Bauern unter die Tutel des

Gross^rundbesitzes und den Einfluss der Gei.stlichkeit gestellt

sehen. Aber die ReliLyiosität an und für sich hat noch niemals

das Wachsen des materiellen Wohlstandes hervorgerufen und eben-
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sowenig den wirtschaftlichen Verfall aufzuhalten vermocht. Diese

Wirkung kann sicherlich auch nicht von der Bevormundung der

Bauern durch den Grossgrnndl)esitzer erwartet werden. Dass auch

der eben erwähnte Teil der Konservativen Carps Vorlagen nicht

ihrem ganzen Inhalte nach annehmen dürfte, liegt aul der Hand.
Will Carp nicht eine vollständige Verwässernng seiner Pro-

jekte durch die Parlamcntsmehrheit zugeben, so wird er schliess-

lich doch zur Kammerauflösung sclireiten müssen. Es fragt sich

freihch, ob er für diesen Fall nicht bereits den günstigen Zeit-

punkt versäumt hat.

Den Sozialisten und Radikalen bieten die Regierungsvorlagen

natürlich viel zu wenig. Beide Parteien sind prinzipiell darin einig,

dass die Nationalisation des Bodens eine Notwendigkeit sei. Aber
während die Sozialisten die sofortige Durchführung dieser Mass-

regel und die Zuweisung des Grundes und Bodens an die Dorf-

gemeinden zur gemeinsamen Bebauung verlangen, begnügen sich

die Radikalen für den Augenblick damit, die Zuweisung von

Grundbesitz an alle Familien, die keinen haben, sowie auch die

Kompletierung der nicht ausreichenden Lose zu begehren. Diese

Massregel soll auch nicht eine einmalige, sondern eine periodische

sein und damit der Staat immer über die notwendigen Lände*

reien verfüge, successive die Expropriation der Grossgrundbesitzer

durchgeführt werden. Den Radikalen sowohl wie den Sozialisten

gehen auch die Abänderungen des Gesetzes betreffend die Ver-

träge über Landarbeiten nicht weit genug. Sie verlangen noch

insbesondere gesetzliche Feststellung des Pachtschillings pro po-

gon, Fixierung eines Normalarbeitstages für die ländlichen Arbei-

ter, Beseitigung der dijma etc.

Die Regierungsvorlagen sind also den Einen zu revolutionär,

den andern zu reaktionär, und haben demnach so gut wie

keine Aussicht in ihren prinzipiell wichtigen Bestimmungen un-

verändert angenommen zu werden.

Aber selbst wenn dies der Fall wäre und die Agrargesetze

dann auch gewissenhaft durchgeführt werden sollten , würde die

Agrarfrage in Rumänien dadurch keiner Lösung zugeführt werden.

Es ergibt sich dies aus einer einfachen Betrachtung.

Wie oben konstatiert, haben gegenwärtig ca. 80 cxxd 90000

Familien gar keinen Grundbesitz. Diese würden nun allerdings

5 Hektarenparzellen erwerben können. Für die überwiegende

Mehrzahl der andern aber, die schon jetzt auf Grund des Agrar-
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gesetzes von 1864 Ländereien zugewiesen erhielten , oder nach

solchen erbberechtigt sind, würde thatsächlich Alles beim Alten

bleiben. Denn da sie nur 10 Hektarenlose erwerben könnten, je-

doch über die notwendijijcn Mittel hiezu nicht verfügen (vgl. die

früheren Ausluhningen S. 98), auch nicht wie die Käufer von 5

Hektarenlosen einen Staatsvorschuss zur ersten I.inrichtung be-

kämen, so würden sie einfach ihren jetzigen Grundbesitz behalten.

Nun wurden im Jahre 1864

in der Moldau rund 6724 Familien mit je 786 Ha.

59036 » f > 572 »

58188 t > t 357 >

in der Walachei 64931 » > > 550 >

138976 » » » 345 »

74563 > » » 230 beteilt.

Wenn nun angenommen wird, dass jene Bauernfamilien, welche

1864 je 786, 572 und 550 Ar erhielten, diesen Grundbesitz voll-

ständig erhalten und nicht durch Erbteilungen zersplittert haben,

und dass dieses Ausmass für sie hinreicht, so ist doch ohne

Weiteres klar, dass alle jene, welche auf Grund des Agrargesetzes

nur je 357, 345, 230 Ar zugewiesen erhielten, mit ihrem durch

schnittHch 311 Ar betragenden Grundbesitz nicht auskommen
können. Die Regierung selbst hat dies anerkannt, indem sie das

Minimalausmass einer I ,andpar/elle für eine Hauernfamilie mit

5 Ha. festsetzte. Die Zahl dieser ^^rundbesitzenden Proletari-. r sber

beträgt mindestens 272 000 d. h. über 48 "'0 n 1 1 e r Kle i n g ru n d-

besitzcr und über 67 "'n der 1864 mit Land B e t c i 1 1 e n

.

Der Hauptfehler des Carp sehen Reformprojektes, an welchem

die ganze Reform scheitern wird und muss, besteht also darin, dass

auf jene 270OCX) Familien, die durchschnittlich bloss gegen 3 Hek-

tar besitzen und deren Zahl, wenn man die proletarisierten re-

zeschi oder moschneni hinzurechnet, mindestens auf 300 CXX) steigt,

thatsächlich j^^ar keine Rücksicht genommen wird. So werden sie

denn in vollstandip^er wirtschaftlicher Abhängii^keit vom Gross-

«^rundbesitze verbleiben, nach wie vor in der gleichen Weise wie

bisher vegetieren müssen. Der Grossgrundbesitzer kann ruhig sein.

Das billige Arbeitermaterial wird ihm auch durch die Carp sche

Agrarreform nicht genommen. 1 'u Abänderungen des Gesetzes

über die Agrarvertrage werden diesen 300000 Familien auch nur

sehr wenig helfen , einerseits weil der Entwurf keinen Maximal-

pachtschilling für die von Bauern in l'acht genommenen Grund*
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Stucke festsetzt, und auch das System der dijma nicht beseitigt

erscheint, dann aber weil das Gesetz vermuthch ebenso weni«^

oder so missbraulich angewendet werden wird, wie alle anderea

Agrargesetze bisher.

Eine gute und crewisscnliafte Administration schafft man aller-

dings nicht im Handumdrehen. Und es wird wohl noch eine i;e-

raumc Zeit vergehen, bis Rumänien über eine st)lche verlu^^t.

Damit aber der Bauer mögUchst wenig in die Gelegenheit komme,
von der Willkur der Verwaltuni^sorgane 7u leiden, muss man ihn

wirtschaftlich möglichst unabhangii^ machen. Das geschieht aber

durchaus nicht durch die Carp sehen Entwürfe. Der einzige Effekt

derselben wird also sein, die Schaffung von 90000 neuen Klein-

grundbcsitzcrn und eines mittleren Grundbesitzes.

Immerhin aber muss anerkannt werden, dass auch diese Wir-

kung für den Augenblick höchst wünschenswert wäre. Jeder Fort-

schritt vollzieht sich nur allmählich.

Eine Lösung der Agrarfrage selbst ist jedoch nur durch viel

weiter geilende Reformen nutglich. Und dieselbe wird auch nicht

durch Landzuweisungen allein erzielt werden. Die Hebung des

Volksunterrichtes und dadurch des moralischen Bewusstseins im

Volke, Reform tler Gesundheitspflege, der Administration etc. cic.

sind ebenso notwendig.

Die dirigierenden Klassen des rumänischen Volkes tragen

jetzt eine schwere Verantwortung, l's handelt sich bei der Re-

gelung der Agrarfrage nicht bloss um Interessen der Humanität,

sondern um die nationale und — was für die herrschenden Klassen

sicherlich massgebend sein muss — um die eigene Existenz. Denn
es ist zum mindesten fraglich, ob die bewaffnete Macht stets

imstande und bereit sein wird, die zur Verzweiflung getriebene

ländliche Arbeiterbevölkerung niederzuschiessen und einzukerkern»

Wien, Ende Dezember
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DIE DEUTSCHE ZIGARRENINDUSTRIE UND
DER ERLASS DES BUNDESRATS

VOM 9. MAI 1888.

VON

Dr. WERMER SüMBART.

I.

Die Zigarren Industrie, fiir welche der Bundesrat unter dem

9. Mai 1888 Vorschriften im Interesse der Gesundheit und Sitt-

lichkeit der Arbeiter erlassen hat, gehört zu den menschenreich-

sten Gewerben unseres Vaterlandes; dem gedachten Bundesrats-

erlasse ist daher schon aus diesem Grunde eine erheblich grössere

Beachtung zu zollen, als ähnlichen Verfugungen, die sich auf an-

dere Industrien, z. B. die Bleifarben- und Bleizuckerfabriken be-

ziehen» mehr Beachtun*:^ selbst als analogen Gesetzen, wie dem-

jenigen, welches den Betrieb der Zündhol/.fabriken regelt. Nach

der Berufszählung vom 5. Juni 1882 gab es in unserer Industrie

96760 Erwerbsthätigc (= 5.19 "/oo aller Erwerbsthätigen im Deut-

schen Reich), während die Zahl aller in der Tabakfabrikation be-

schäftigten Personen nebst ihren Angehörigen und Dienenden

201.874 (— 4.46 %o der gesammten Einwohner Deutschlands) be-

trug. Der Versuch, eine so ausgebreitete Industrie einer gesetz-

lichen Neuregelung zu unterziehen, würde, wie gesagt, ohne wei-

teres schon eingehendere Beachtung verdienen, selbst wenn dieser

Versuch nicht eine Reihe prinzipiell hoch interessanter Seiten

darböte, wie solches bei der Verordnung des Bundesrats betreffend

die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren

bestimmten Anlagen der Fall ist. In mehr als einer Hinsicht

1) Stsriilik des doitacben Rctcho. N. F. VI. 2. pag. 54*, Von den im Teste

aagefäbrten Z»1ilen sind «Uerdings diejenigen in der »Tnbakindiutrie« beieliäftigten

Personen abtodehen, welche in reinen Rauch-, Kau- oder Schnupftabakfahriken thXtig

md. Die von uns veneicbneten relativen Zshlcu verlieren d»durcli nicht na Wert
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scheint es daher gerechtfertigt, im folgenden eine cin^^ehcndcre

Prüfung des gedachten Erlasses, der nach Ansicht vieler Betei-

ligter einen nicht unwesentlichen Schritt auf der Bahn der Ar-

bciterschutzgesetzgebung bezeichnet, zu unternehmen. Um hier<

bei jedoch zu einigermassen klaren Urteilen zu gelangen , ist es
unabweislich, die mannigfachen wirtschaftlichen und sozialen Eigen-

heit^, welche die Zigarrenindustrie aufweist, in Kürze uns zu
vergegenwärtigen.

Die Technik der Zigarrenbereitung ist von dem revolutionie-

renden Einflüsse der Dampfkraft ebensowenig, wie von demjenigen

der Teilung bezw Kooperation der Arbeit in ihrem Wesen um-
gestaltet worden. Die feinere Zigarre wird noch heute, ohne
Zuhülfenahme irgend welcher elementaren Kraft, von einem ein-

sigen Arbeiter hergestellt, und erfährt auch des weiteren bis

zum Versandt nur noch geringe Veränderung oder Behandlui^

:

Die fertigen Zigarren werden sortiert, gepresst und verpackt, alles

Vornahmen, die nur sekundäre Bedeutung im eigentlichen Her-

stellungsprozesse haben. Dasselbe gilt auch von den minderwer-

tigen Sorten mit der alleinigen Abweichung, dass bei letztem die

einzelne Zigarre in der Regel von zwei Arbeitern, dem Roller

und dem Wickelmacher verfertigt wird , und dass die primitive

Formpresse zur Glättung der Wickel Anwendung findet. Abge-
sehen also von den Nebenbeschäftigungen des Sortierens , der

Verpackung etc., sind es ein bis höchstens zwei Arbeiter, durch

deren Hände das Produkt bis zu setner Vollendung läuft» die

ohne irgend eine treibende Kraft, selbst ohne irgend ein wert-

volleres Werkzeug lediglich durch ihrer Hände Geschicklichkeit

das gewünschte Fabrikat liefern.

Diese Eigenart der Technik in der Zigarrenindustrie erklärt

deren wirtschaftliche und soziale Sonderbildung zur vollen Genüge.

Umfangreiche Betriebe sind in unserem Gewerbe selten ; von

sämtlichen Hauptbetrieben arbeiteten 1882 mit mehr als 5 Ge-

hülfen nur 16.26 ''/o; 28.72 "/o hatten 1—5 Gehülfen, während

53.99®/« » Allcinbetriebe ohne Motoren« waren'). Der gleiche

Grund, welcher die geringe Ausdehnung der Betriebe erklärt, hat

des weiteren zur Folge, dass eine Konzentration der Betriebe an

einigen wenigen lndustrie*Zentren nicht stattfindet. Die Zigarren-

1) ft. ft. O. N. F. VI. I. pag. 123.
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fabriken sind vielmehr über das ganze Land fast gleichmässig

verteilt; die Beni&statistik enthält über diesen Punkt folgende

Zahlen:

In unserer Industrie waren thätig:

,„v-. , , , von looo E^werbstliXtiflM und bttulit«
» Orten, deren Emwohnenrahl betragt: ^ SdbsWülldig«

:

100000 und mehr 9.4

20000—100000 87
5000— 20000 9.2

2000— 5000 9.1

unter 2000 24
Aus diesem Umstände, dass der Zigarrenarbeiter, sowohl der

»Selbständigec als der iGehüIfec, vielfach auf dem I^nde und

in kleinen Städten seinem Hauptberufe nachgehen kann, erklärt

sich die weitere, nicht unwichtige Thatsache, dass ein Neben*

erwerb unter den Zigarrenfabrikanten und Arbeitern häufig ist;

einen solchen hatten von den

»Seibständigenc = 35.4%
»Gehülfen« » 11.5 %

und awar wurde dieser Nebenerwerb gefunden in einem selbst-

ständigen Landwirtschaftsbetriebe bei 23.7 bezw. 9.0 %
Die angeführten Zahlen, aus denen die Grösse der einzelnen

Zigarrenfabrikbetriebe erhellt, dürfen jedoch keineswegs zu dem
Irrtum Veranlassung geben: es sei auch die Verteilung des Ka>

pitalb esi tz es eine dezentralisierte. Letzterer ist vielmehr von

Lage und Grösse des einzelnen Betriebes unabhängig; es gibt

Industrielle, deren Fabriken über ganz Den* rhland zerstreut lie-

gen, deren Büreaux lediglich die kaufmännische Leitung des Ge-

schäftes darstellen; mir ist ein Unternehmer bekannt, der 55, in

allen Gauen Deutschlanris belegene Zic^arrenfabriken mit 4—5000

Arbeitern durch sein Kapital in Betrieb setzt. Immerhin ermög-

licht der geringe Bedarfan Betriebskapital verbunden mit der techni-

schen Möglichkeit ganz kleiner Betriebe einer grösseren Anzahl von

Personen die selbständige Produktion ; von 1000 Erwerbsthätigen

in der Tabakfabrikation waren doch immer noch 100.1 »Fabrik»

besitzer«, bezw. selbständige Einzelfabrikanten *).

t) a. ft. O. VI. 2. pag. 58«. 59*.

2) a. «. O. psg. ia5*.

3) a. m. O. VI. a. pag. 467.
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Neben einer Reihe kleiner Eigenbetriebe bietet unser Erwerbs-

zweig, infolge seiner eigenartigen Technik, ein dankbares i hätig-

keitsgebiet für die Hausindustrie dar. Besonderer Fabrik-

räume, kostspieliger Maschinen oder Gerätschaften bedarf es, wie

wir sahen, zur Herstellung von Zigarren ebensowenig wie einer

irgendwie entwickelten Arbeitsteilung; der Familienvater ist da-

her sehr leicht im stände, unter Zulülfenahme eines oder des an-

dern Famiiiengliedes, einen kompleten Zigarren »fabrik«betrieb in

seinem eigenen Hause herzurichten. Der hochwertige Rohstoff

wird ihm vom Unternehmer, der meist selbst Fabrikant ist und

der in seinen Fabrikräumen jedenfalls das Sortieren und Verpacken

der eingelieferten Zigarren ausführen lässt, zugeteilt. Unterschleife

hinsichtlich des Kohstoffs sind so gut wie ausgeschlossen, da

letzterer dem Hausarbeiter zugewogen wird und für ein bestimmtes

(Juantum Tabak eine annähernd bestimmte Stückzahl Zigarren

geliefert werden muss. Es ist also die reinste P'orm der Haus-

industrie, die uns hier in der Tabaksbranche begegnet: »Arbeit

in der eigenen Wohnung für ein fremdes Geschäfte (= »zu Hause

für fremde Rechnung«). Die Angaben der Berufszähliinf^ von

1882 hinsichtlich der Znhl der hnusindustriell beschilftigten Per-

sonen sind bckanntlicl) auf zwiefache Weise ermittelt worden

:

durch Umfrage bei den Arl)eitgcl)ern und bei ilcn Arbeitnehmern;

in der Zigarrenhausindustrie waren ihäiig nach Aussage

der Arbeitnehmer = 8313 Personen

» Arbeitgeber — 15086 -

Die letztere Zahl verdient ohne weiteres das L^rossere Vertrauen,

sofern Irrtumer in den Antraben der Arbeitgeber kaum, in den-

jenigen der Arbeitnehmer hingegen sehr leicht denkbar sind ; hier

wird vielfach das y/u Hause für Iremde Rechnung arbeiten« miss-

verstanden sem, die HaHtc der Hausindustriellen wird sich von

ihren sozial fast völlig,' t^deich^restellten , kleinen »Fabrikanten «-

Kollegen nicht zu unterscheiden L^^wusst liaben. Von den 15068 in

der 1 lausindustrie beschältigten Personen 13.3 "/o aller Ervverbs-

thätigen) waren V)*-

Unmittelbar beschäftigt deren Gehilfen oder Mitarbeiter

männlich weibhch mannlich weiblich

5597 4237 3209 2025

Da nun von 100 Betrieben überhaupt 38.7 hausindustrielle

t) a. a. O. VI. i. pag. 58.
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waren, so ergibt sich ftlr letztere eine besonders geringe Anzahl

der durchschnittlich darin thätigen Personen, nämlich nur 1.4

Köpfe *). Hiebei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die zur Mit-

arbeit herangezogenen Familiengh'eder, namentlich die kleineren

Kinder, gewiss zum grossen Teil nicht mitgezählt worden sind.

Dieser Mangel in den statistischen Nachweisen ist jedoch leichter

zu verschmerzen als derjenige hinsichtlich der Familienzugehörig-

keit der iGehilfen oder Mitarbeiter«. Es lässt sich zahlenmässig ab-

solut nicht feststellen, wie viel Prozent der hausindustriellen Betriebe

mit einer oder mehreren fr e m d e n, nicht zur Familie gehörigen

Personen arbeiten, und gerade dieser Nachweis wäre für die rich-

tige Würdigung des Bundesratserlasses, wie wir noch sehen wer-

den, besonders wichtig. Die Maximalgrenze der vermissten Zahl

wäre 40% aller hausindustriellen Betriebe; jedoch wird unseres

Erachtens diese Grenze auch nicht annähernd erreicht: in allen

Fällen, in denen die Frau, ein erwachsener Sohn oder eine er-

wachsene Tochter regelmässig die Wickel fiir den Mann bezw.

Vater herstellt — und das ist zweifelsohne die grosse Mehrheit

aller Fälle — müssen wir annehmen, dass die gedachten Personen

als »Gehilfen oder Mitarbeiter« aufgezählt worden sind. Eine

mir bekannte Zahl bestätigt die Annahme, dass nur der kleinste

Teil der Hausindustriellen mit fremder Hilfe arbeitet ; eine solche

hatten nämlich am 21. Dezember 1888 in Bremen, einem Haupt-

sitze des hausindustriellen Betriebs, von insgesamt 1085 Hausarbei-

ten! nur 33 *). Interessant sind schliesslich noch die Ausweise über

die von dem einzelnen Unternehmer durchschnittlich beschäftigte

Anzahl Hausindustrieller ; dieselbe beläuft sich auf 13.2 *) und
zwar beschäftigten von 100 Arbeitgebern der Hausindustrie:

68.0 10 oder weniger Hausarbeiter;

24.53 — 11—50 »

6.67 « 51—200 »

0.80 = 201—1000 >

Soweit reicht das amtliche statistische Zahlenmaterial, das

sich vielleicht noch für einen oder den andern Punkt vermehren

lässt, das aber doch niemals geniigen kann, um uns ein auch nur

annähernd richtiges Bild von der Lage der Zigarrenfabrikation

I) a. a, ü. I, 1S3.

a) Die Zaiil verdanke ich der Güte des Fabriken-Inspekton fiir Bremen, Herra

We|[nicr.

3) t. 0. O. 1. 187.
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und ihrer Arbeiter zu verschaffen. Wir müssen notgedrungen den
schwankenden Boden der Schilderung, im besten Falle der um-

fassenderen Enquete betreten, um dem Knochengerüst der Zahlen

Fleisch und Blut zu verleihen.

Wenn wir das vorhandene Material : adhoc*£nqueten, die Be-

richte der Fabrikeninspektoren, die Auslassungen der Fachpresse

etc., in ihren einzelnen Teilen gegen einander abwägen und gegen-

seitig korrigieren , so ergibt sich etwa folgendes Bild von der

Abnormität der Zustände in der Zigarrenindustrie:

1. Die Gesundheit der Arbeiter in der labaksbranche ist

eine besonders schiechte; der Grund hierfür liec^t in den schäd*

liehen Einflüssen, welche die Bearbeitung des Tabaks ausübt; der

Staub, die Ausdünstung desselben wirken nachteilig auf jeden

Organismus. Dieser naturgemrissc Ucbelstand wird vergrössert

dadurch, dass in den meisten Fällen die Räume, in welchen Zi-

garren hergestellt werden, zu eng und schlecht ventiliert sind.

Die üble Wirkung der stets sitzenden Lebensweise des Zigarren«

arbeiters wird gleichfalls durch die Engigkeit der Fabrikräume

in ihrer Schädlickeit ver:^tärkt ; da?» kommt, dass sehr viele

jugendliche und weibliche Arbeiter in der Tabakfabrikation thätig

sind, die degenerierenden Einflüsse der letzteren infolge dessen

dem gesamten Zigarrenarbeitergeschlechte gleichsam erblich ein-

gepflanzt werden. Die »Berufskrankheit« in unserem Arbeiter-

stande ist die Lui^enschwindsucht. Zahlenmässige Belege fiir

die besonders grosse Sterblichkeit unter den Zigarrenarbeitem

lassen sich nicht beibringen. Die häufige Behauptung: man könne

selten einen Zigarrenarbeiter sehen , der älter als 50 Jahre sei,

ist ebenso falsch, wie die Ansicht verkehrt ist, jene anerkannt

grosse Sterblichkeit der genannten Arbeiterklasse «'kläre sich

vornehmlich dadurch, dass »sich gerade schwächliche und kranke

Personen der Zigarrenfabrikation hingeben« : Die Berufsstatistik

weist Zigarrenarbeiter über 50 Jahre auf — 4657, also annähernd

5 " 0 ; die zweite der angeführten Behauptungen lässt gänzlich die

Geschlossenheit und Erblichkeit des Zigarrenarbeiterberufs ausser

Acht. Dass ferner die bezeichneten Uebelstände nicht allerorts

und nicht überall gleichmässig auftreten, ist gewiss richtig; keines-

wegs lässt sich jedoch verkennen, dass sie den Zigarrenarbeiter-

beruf als solchen beherrschen.

2. Verstärkt werden die gesundheitsschädlichen Einflüsse der

Tabakfabrikation durch die wirtschaftlich besonders ungünstige
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Lage der Arbeiter, deren Lohn keine irgendwie befriedigende

Lebenshaltung ermöglicht. Leider steht uns eine umfassendere

Lobnstatistik nicht zu Gebote ; was ich durch eigene Nachfor*

schung habe ermitteln können, teile ich im Folgenden mit; soweit

die Angaben nicht auf Umfrage bei einigen der weitverzweigtesten

Zigarrenfabrikunternehmungen beruhen, sind sie den Stellenofferten

im >Gewerkschafter«, Jahrgang 1888, entlehnt — beide Quellen

hefern annähernd das gleicheResultat, Die Löhne sind Akkordlöhne,

dem Roller fiir je lOOO Zigarren ausbezahlt. Der Lohnsatz betrug:

in Hamburg Ji^ 10—30 p. mille ni i t zuger. Rohmat.

> Bremen u. Umgebung » lO—24 * > ohne » »

» Westphalen » 6*:»—12 » » ohne » . »

> Siiddeutschld. (Baden etc.) » 4—8 » » mit » »

> Sachsen » 6— 12 » » ohne » »

> Schlesien » 5— 10» >mit » »

Die resp. billi<:jeren Löhne werden in den betreffenden Ge-

genden auf den Dorffabriken, die höheren in den Städten, wo
die Komptoire der Firmen sind und mehr bessere Sorten gemacht

werden, bezahlt. Es ist anzunehmen , dass durchschnittlich ein

Roller etwa 8000 Stück Zigarren im Monat macht. In den obigen

Lohnsätzen sind die Kosten für das Wickelmachen mit inbegriffen,

in den Lohnbetrag haben sich also 2 Personen, man kann anneh-

men im Verhältnis von 1:2, zu teilen.

Ein durch die heute übliche Technik der Zigarrenfabrikation

in vielen Gegenden hervorgerufener, besonderer Missstand der

Arbeilerlohnverhältnisse besteht noch darin, dass der Roller, der

selbst im Akkordlohn arbeitet, sehr haufij^ sich seine eigene VVickel-

machcrin annimmt und dieser von seinem Verdienst einen Teil als

Wochenlohn ausbezahlt. Die wirtschaftliche Ungleichheit der bei-

den Kontrahenten (Roiler und Wickchiiacherin ) hat nun in vielen

Fällen eine materielle Benachteiliirnng, ein unliebsames Abhängig-

keitsverhältnis für den schwächeren Teil zur Folge gehabt. Der
ausbedungene Lohn wird unregelmässig, vielleich erst nach langem
Paktieren vom Roller der Wickelmacherin ausbezahlt.

3. Auf sittliciiemt jebict hnt ^^Äch das unausgesetzte Zusammen-
arbeiten der beiden Geschlechter 111 engen Stuben als nachteilig

erwiesen. Die notorisch sexuell aufregende Luft in Tabak er-

i) DiiB «Diige, offiziell« 2iAl nt dv DmcliscIuutlslobQMts der Bernftgeiic

Schäften ; derselbe beträgt für die Zigarrenarbdter per Jahr &s 465.3 M. siehe Rdebs-
tü'j;'s-I 'rucksachen 1888/89 Nr. 37, pag 11.

Archiv für loa. 0«t«tcgbg. u. Suuüiik. II. 1. 8
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(ÜUten Räumen, die verhältnismässig leichte Arbeit, die unter einer

beschränkten Anzahl von Personen zur Wechselrede gleichsam

aufTordernde Ruhe des Betriebes, das Ueberwiegen jugendlicher

Elemente, alles macht es begreiflich, dass gerade kein sittsamer

Ton unter unseren Arbeitern herrschen wird. Die halberwachsenen

Burschen und Mädchen, deren, wie mehrfach erwähnt, viele in

der Tabakfabrikation beschäftigt werden, saugen schon frühzeitig

das Gift dieser auch sittlich oft unreinen Atmosphäre ein. Jenes

von uns geschilderte Abhängigkeitsverhältnis zwischen Roller und
Wickelmacherin soll nicht selten gleichfalls zu Unzuträglichkeiten

in sittlicher Hinsicht fuhren.

Nehmen wir alles in allem, so scheint der Bericht des Fabrik«

Inspektors für Baden (i8S6) nicht allzuweit von der Wahrheit ab-

zuweichen, wenn er sagt: ein den Zigarrenfabriken sind (trotz

ihres in technischer Hinsicht so sehr primitiven Zustandes) alle

ungünstigen Einflüsse der Fabrikarbeiter über«
h a u p t V e r e i n i <4 1 : dicht besetzte Räume , Ausdünstung und
Staub des Tabaks, Zusammenarbeiten der Geschlechter und ge>

ringer Verdienst«

Was wir von den Zigarren fab rikarbeitern gesagt haben,

gilt wenigstens hinsichthch der Gesundheitswidrigkeit des Berufes

in verstärktem Masse für die Hausindustrie. Hier sind die

Räumlichkeiten noch mehr beschränkt, hier dient die nämliche

Stube meist als Arbeits-, Wohn-, Schlafzimmer und Küche zu-

gleich; hier wachsen die kleinen und kleinsten Kinder in einer

verpesteten Atmosphäre auf, und schon im zartesten Alter werden

sie zur Mit.irbeit herangezogen. Dagegen sind die rein sittlichen

Uebelstände in der Hausindustrie naturgemäss geringer, während

der Verdienst ein besserer ist; die Ausnützung der Kinder, die

stetige Mitarbeit der Frau, die unbegrenzte Arbeitsdauer der

sämtlichen Familiengenossen ermöglichen es, ein grösseres Quan-

tum Zigarren herzustellen als in der Fabrik. Sozial freilich ist

dieser Mehrverdienst nur allzu teuer erkauft; die Degenerierung

der Zigarrenhausarbeiter muss trotz der höheren Kinnahme noch

rascher vor sich gehen als diejenige der Fabrikarbeiter.

Der Hinweis auf die dem Hausarbeiter gebotene Möglichkeit

eines »glücklichen Ehe- und Familienlebens,« auf die ihm ge-

währte Möglichkeit, »voll und ganz der Häuslichkeit leben zu

können«, darf in den meisten Fällen als luftige Phrase betrachtet

werden. Das freilich ist zuzugeben, dass vielerorts die Hausin«
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dustrie dem Arbeiter gestattet, neben semem Hauptberufe steh

einer anderen gesunderen Thätigkeit, z. B. der landwirtschaftlichen

zu widmen, ein Fall, der in manchem Landstädtchen eintreten

mag. Selten jedoch werden die hierdurch gebotenen Vorteile die

angedeuteten Nachtetie der hausindustriellen Arbeit zu Überwiegen

vermögen. Wir werden noch weiter unten, wenn wir die Wir-

kungen des Bundesratserlasses besprechen» eine Reihe von Gründen

fiir und gegen die Hausarbeit zu erörtern haben.

n.

Am 21. Februar 1886 sandte der Reichskanzler ein Rund-

schreiben an die Regierungen der deutschen Bundesstaaten, das

mit den Worten begann:

»Wie die Jahresberichte der Fabrik-Aufsichtsbeamten ergeben,

gehören die Zigarrenfabriken zu denjenigen gewerblichen Anlagen,

welche bei mangelhafter Einrichtung mit besonderen Gefahren

sowohl Air die Gesundheit als auch für die Sittlichkeit der in den-

selben beschäftigten Arbeiter verbunden sind.c

Damit war die Aufmerksamkeit, zunächst der Behörden,

bald auch weiterer Kreise, wiederum der Tabakindustrie zuge-

wandt, nachdem diese nur wenig Jahre Zeit gehabt hatte, sich

von dem Honopolschrecken zu erholen. Der Reichskanzler führte

in dem beregten Rundschreiben des weiteren aus: es schiene

dringend geboten, aus dem bunten Gewirr der örtlichen Polizeiver-

ordnungen betr. die Ztgarrenfabrikation herauszukommen und eine

einheitliche Regelung der fraglichen Industrie in ganz Deutsch-

land anzustreben; zunächst handele es sich aber darum, die Mo-

dalitäten einer derartigen reichsrechtlichen Neuordnung der Ver-

hältnisse durch Untersuchung des Thatsachenmatertals zu bestim-

men. Zu diesem Behufe sollten die Bundesregierungen die nötigen

Ermittelungen vornehmen lassen. Letzteres geschah; man ver-

anstaltete ad hoc-Enqueten , auf Grund deren dann in Berlin

ein erster Entwurf von »Vorschriften über die Einrichtung

und den Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten

Anlagen« im November 1887 ausgearbeitet wurde ; in ihm waren

die in den Aeusserungen der Bundesregierungen enthaltenen Vor-

schläge im wesentlichen berücksichtigt worden.

Die Grundzüge dieses ersten Entwurfs waren kurz die fol-

genden:

I. Die resp. Vorschriften finden Anwendung nur auf solche

8*
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zur Zigarrenfabrikation dienende Anli^en, in welchen nicht zu

den Familiengliedern des Arbeitgebers gehörende Personen be-

schäftigt werden. Damit war also die Ausdehnung der betr.

Vorschriften auf das Gebiet der Hausindustrie grundsätz-
lich ausgeschlossen. In dem erwähnten Rundschreiben vom
21. Februar war gerade dieser Punkt einer besonders reiflichen Er-

wägung anheimgestellt worden ; die diesbezüglichen Ausführungen

lauten

:

tFür die Frage, ob der Krlass derartiger Vorschriften sich

empfiehlt, verdient der Umstand besondere Beachtung, dass in

manchen (legenden neben der fabrikma^sigen eine ausgedehnte

hausindustrielle Herstellung \'on Zigarren besteht, welche für die

darin beschäftigten Personen häutig noch ungünstigere Verhält-

nisse aufweist, als sie für die in Fabriken beschäftigten Arbeiter

vorliegen, und dass in solchen Fällen der Frlass von Vorschriften

für die letzteren, namentlich bei zu hohen Anforderungen, leicht

eine unerwünschte Ueberführung der .Arbeiter, namentlich der

jugendlichen, aus den Fabriken in die Hausindustrie zur I'olge

haben könnte « Darum wird das iirsuchen gestellt, sich darüber zu

äussern: »ob es sich für den Fall, dass dieses Bedenken einer Rege-

lung durch gemeinsame Vorschriften ernstliche Hindernisse in den

Weg stellen sollte, bei der grossen Zahl d^r in der Zigarrenfabri-

kation beschäftigten Arbeiter und bei den unter denselben weit

verbreitete:! schwenviegenden Missständen in gesundheitlicher und

sittlicher Beziehung empfehlen würde, in ähnlicher Weise wie es

für die Zündholzfabrikation durch d ts Ticsetz vom 13. Mai i8i>4

geschehen ist, auch für dieZigarrenfabrikation auf die

gänzliche Beseitigung der hausindustriellen Be-
triebe Bedacht zu nehmen.c

l>i<" Antworten waren also, was den letzteren Teil der An-

fr i-e licirifft, in ihrer Mehrzahl verneinend ausgefallen: Vorschriften

sollten erlassen werden, jedoch nur auf »Fabriken« im weitesten

Sinne .Anwendung hnden; ob diese Entscheidung der Frage zum

Heil gereicht, werden wir im weiteren Verfolg unserer iVrbeit

untersuchen.

2. In gesundheitspolizeilicher Hinsicht enthielt der beregte

Entwurf folgende wichtigeren Vorschriften:

a) Die Arbeitsräunie dürfen nicht in Kellern etc. liegen — über-

einstimmend mit dem jetzigen § 2 der Bekanntmachung des

B.-R. vom 9. Mai 188b.
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b) Die Arbeitsräume müssen mindestens 3 m hoch und mit einer

ihrer Grösse entsprechenden Anzahl von Fenstern versehen

sein, welche mindestens i7> ni hoch und i m breit und so

eingerichtet sind, dass sie vollständig geöffnet werden können.

Die Zahl der in jedem Arbettsraume beschäftigten Personen

ist so 2u bemessen, dass auf jede derselben mindestens 10 cbm
Luftraum entfallen.

c) Die Arbeitstische und -Sitze fUr die Roller und Wickel-

macher müssen so eingerichtet sein, dass eine der Gesund-

heit nachteilige Körperhaltung thunlichst verhindert wird.

d) Die Arbeitsr&ume müssen taglich dreimal — jedesmal min-

destens Vs Stunde — gelüftet werden. Während dieser Zeit

darf den Arbeitern der Aufenthalt in den Arbeitsraumen nicht

gestattet werden.

e) Vorschriften betr. Aufbewahrung der Tabakvorräte, Reinigung

der Tische etc.

3. Zwecks Besserung der sittlichen Zustände in der Zigarren-

industrie bestimmte der Entwurf:

a) Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter müssen in unmittel-

barem Arbeitsverhältnisse zu dem Betriebsunternehmer stehen.

b) Bei der Beschäftigung müssen männliche und weibliche Ar-

beiter mindestens nach Arbeitstischen getrennt sein.

Das etwa waren die wesentlichen Grundzüge dieses im Reichs-

amt des Innern ausgearbeiteten ersten T^ritwurfs vonVorschriften etc.,

der nun zur Begutachtung einer Sachverständigen-Kommission

übergeben wurde. Diese Kommission, welche im Januar iSSS in

Berlin tagte, war zusammengesetzt aus 6 Fabrikinspektoren und

6 Zigarrenfabrikanten, d. h. Arbeitgebern; Arbeiter wurden meines

Wissens zu den Beratungen nicht hinzugezogen. Die Begutach-

tung bestand im wesentlichen» wie vorauszusehen war, in einer

recht weitgehenden Kritik des Entwurfs von Seiten der in die

Kommission berufenen Interessenten. Die Vorschriften wurden

für viel zu rigoros erachtet, eine Herabminderung des Verlangten

dringend verlangt. Im einzelnen den Gang der Verhandlungen

jener Sachverständigen-Kommission zu verfolgen, ist nicht mög-

lich, da Sitzungsprotokolle nicht zur Veröffentlichung gelangt sind.

Das Ergebnis der Beratungen aber lässt sich ermitteln : es findet

seinen Ausdruck in der endgültigen Fassung des Entwurfs, wie

derselbe jetzt vorliegt und dem Reichstage mitgeteilt worden ist

i) S. den Abdruck dcasdben in der Rubrik Gesetigebang.
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Es hat mehr akademisches als praktisches Interesse, etn>

gehender 2U unter :rhcn, worin die Abänderungen des ersten,

Entwurfs unserer Vorschriften zu der jetzigen Fassung bestehen,

und welche Gründe jene Konzessionen veranlasst haben. Einige

der Aenderungen erscheinen als Verbesserungen, andere als un*

wesentliche Umsetzungen, noch andere schliesslich als bedenk-

liche Zugeständnisse an das Fabrikanteninteresse; zu letzteren ist

die Herabminderung des Minimalluftgehalts pro Kopf der be-

schäftigten Arbeiter von lo auf 7 cbm zu rechnen, die durch

nichts anderes als durch die Wunschäusserung seitens der Inter-

essenten begründet erscheint; ebenso ist die Streichung der oben

sub 2. c) aufgeführten Vorschrift nicht recht zu begreifen.

Prinzipiell wichtiger als diese Punkte ist die hinsichtlich des

Zusammenarbeitens der Geschlechter (vgl. oben sub 3. b) ge-

machte Konzession. Die jetzige Fassung der »Vorschriften« ver-

langt eine Trennung der Geschlechter auch nicht mehr nach

Arbeitstischen. In der That hatte das ursprüngliche Verbot des

Zusammensitzens, aus fabrikationstechnischen Gründen, viel be-

denkhches und es lässt sich schwer entscheiden, ob das Nach-

geben der Regierung durch die Natur der Verhältnisse geboten war,

oder ob, wie viele der tüchtigsten Fabrikanten behaupten, geradezu

auch ein technischer Fortschritt für die Zigarrenindustrie darin liegen

würde, wenn eine Trennung der Geschlechter, das bedeutet techno*

logisch : eine von der Vollendung der Zigarre getrennte Herstellung

der Wickel, erreicht werden könnte. In den Motiven des dem Reichs-

tage mitgeteilten dehnitiven Bundesratserlasses werden zu diesem

Punkte folgende Bemerkungen gemacht (Reichstags-Drucksache

Nr. 22):

»Die von manchen Seiten als wünschenswert bezeichnete,

und vielfach bereits durchgeführte Trennung der Geschlechter«

(sc. selbst nicht nach Arbeitstischen, wie noch der erste Entwurf

vorgesehen hatte) »allgemein vor/uschreiben , konnte mit Rück-

sicht auf die in der Zi^Mrrenindustrie zur Zeit bestehenden Ver-

hältnisse nicht al.s an<.,^emessen anerkannt werden. Das Arbeiten

der Roller und W'ickelmachcr von Mand zu Hand ist zwar in

manchen Ge<^enden bereits erheblich eingeschränkt worden, bildet

aber in anderen noch die uberwiegende Re<:Tel, und von vielen

Fabrikanten wird die Anwendunr^ flcr Mol/fornien, durch welche

allerdint;s vielfach das Handinlianriarbeiten abprestcllt ist, bei der

Anfertigung feinerer Zigarren nicht für zweckmässig gehalten.
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Soweit aber das alte Verfahren der Zigarrenfabrikatioo noch üb>

lieh ist und ftir unentbehrlich gehalten wird, würde die Trennung

der Geschlechter, auch wenn sie nur nach Arbeitstischen durch*

geführt werden sollte, die Ersetzung der Wickelmacherinnen, mit

denen jetzt die männlichen Roller der Mehrzahl nach arbeiten,

durch Wickelmacher männlichen Geschlechts erforderlich machen.

Dies würde sich aber in manchen Gegenden nicht ermöglichen

lassen, da die männlichen Arbeiter, wenn sie auch anfangs als

Wickelmacher eintreten, doch möglichst bald Roller zu werden

suchen, während die mit den Wickeln beschäftigten weiblichen

Personen sich mit dieser Stellung zu begnügen pflegen und infolge

dessen in derselben vielfach för brauchbarer gehalten werden als

die männlichen. Daneben wird von vielen Seiten auch bestritten,

dass die gemeinsame Beschäftigung von Arbeiterinnen und Ar-

beitern in Zigarrenfabriken an und flir sich für die Sittlichkeit

bedenklicher sei als in anderen Industriezweigen, in denen die-

selbe nicht weniger vorkommt.«

Praktisches Interesse erweckt die jetzige Fassung der »Vor
Schriften,« wie sie bestimmt sind, teilweise sofort, teilweise am
9. Mai 1889 zur Anwendung gebracht zu werden. Versuchen wir

im folgenden eine Prüfung der firaglichen Verordnung, versuchen

wir uns vor allem ein Bild zu machen, welche Wirkung dieselbe

thatsächlich ausüben wird. Die Beurteilung, die sie seit ihrer

Veröffentlichung in Interessentenkreisen — bei Arbeitgebern und

Arbeitnehmern — fand, verdient dabei entschiedene Berücksichti-

gung; sie gibt uns schätzbares Material zur objektiven Wertung

des Gegenstandes an die Hand.

Vor Erlass unserer Bundesratsverordnung bestanden , wie

oben erwähnt, bereits vielfach im Deutschen Reiche landes-

gesetzliche bezw. ortspolizeiliche Vorschriften, denselben Gegen-

stand betreffend. »Dabei wurde indes mehr und mehr der

Mangel eines übereinstimmenden Vorgehens in den verschie-

denen Bundesstaaten als ein der wünschenswerten Regelung

entgegenstehendes Hindernis empfiinr!f [i,t sofern die Gefahr der

Verlegung von Zigarrenfabriken aus Gebieten mit dcsfallsigen Ver-

ordnungen in Gebiete ohne solche bestand. »Die hieraus sich

ergebende Notwendigkeit, die Einrichtung und den Betrieb der

Zigarrenfabriken auf dem im § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung

vorgesehenen Wege übereinstimmend für das ganze Reich tu re-

geln, hat zu dem in der Bekanntmachung vom 9, Mai 1888 (R.G.B.
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S. 172) veröffentlichten Beschlasse des Bundesrates geführt

Neben dem § 120 der Gew.^O. ist es deren § 139 a, auf Grund
und in Ausfuhrung dessen der Bundesrat seine Verordnui^ er*

lassen hat. Die angezogenen §§ lauten wie folgt:

§ 120, Abs. 3. >Die Gewerbeuntemehmer sind verpflichtet,

alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten,

welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Ge-
werbebetriebes und der Berufsstätte zu thunlichster Sicherheit

gegen Gefohr fUr Leben und Gesundheit notwendig sind. Darüber,

welche Einrichtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art her-

zustellen sind, können durch Beschtuss des Bundesrats Vorschrif-

ten erlassen werden.«

§ 139 a, Abs. i: »Durch Beschluss des Bundesrates kann die

Verwendung von jugendlichen Arbeitern sowie von Arbeiterinnen

ßir gewisse Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren

itir Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, ganzlich unter-

sagt oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden.«

In unserer an Arbeiterschutzbestimmungen sonst so armen
Gewerbeordnung können die angeführten beiden §§ durch die in

ihnen enthaltene Anregung zu einer weitgehenden, verwaltungs-

rechtlichen Ausgestaltung der bestehenden Arbeiterschutzgesetz*

gebung, scheinbar wenigstens, ein hohes Mass von Beachtung

beanspruchen. Bisher freilich hat der Bundesrat von der ihm durch

die genannten §§ gewährten Kompetenz nur in bescheidenem Um-
fange Gebrauch gemacht. Die früheren diesbezüglichen Verord-

nungen*) haben wohl nur geringere Bedeutung; mit den Vor-

schriften betr. die Einrichtung und den Betrieb der Zigarrenfabriken

hingegen ist ein bedeutsamer Schritt auf arbeiterschutzgesetz-

geberischem Wege vorwärts zu thun wenigstens versucht worden.

Aber bei dieser ersten grösseren Gelegenheit zeigt sich auch so-

gleich das bedenkliche eines rein verwaltungsseit^en Vot^ehens.

1) Kcichstaf,'s-Druckrachc Nr, 22, (22. XI. 88).

2) Auf Grund des ^ 120, Abs. 1 ist erlassen:

Die Bekaimtin. v, u. IV. 86, betr. die Einrichtniic und den Betrieb der Bleifcibeo-

ttnd Bleuuckerfabriken; auf Gmnd des § 139*. Abs, 3:

Bek. vom 23. IV. 79, bcir. die Walz- und Hanunerwerke.

» » 23. IV. 70, ^ » Gln'^biitten

» • 20. V. 79, » » Spinuereien.

« » 3. 11. 86, » Drahtziehereien mit Wasserbetrieb.

Inagesamt abgedruckt bei Marcinowski IXe deuttche Gewerbe-Ordnung «tc 4. A.

S. 404 f. 437
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Die interessierten Kreise begannen nämlich kaum nach Verkündig-

ung unseres Erlasses ihre Agitation gegen denselben, geführt von

dem Schlachtenruf: wir wollen keine Ausnahmebestim*
mungen für unsere Industrie; wir bestreiten, dass die Vor«

aussetzungen einer solchen Reglementierung fUr unsere Branche

zutreffen. Eine lai^e Petition des Inhalts seitens des Vereins Deut-

scher Tabak-Fabrikanten und »Händler, also des zur Vertretung der

Tabaksindustriellen berufenen Organs, liegt dem Reichstag vor;

letzterer wird kaum umhin können, die wichtige Angelegenheit zu

prüfen und voraussichtlich also wird der gesetzgeberische Apparat

doch noch in Bewegung gesetzt werden müssen. Hat der petitionie-

rende Verein, die bedeutsamste Stimme des betroffenen Untemeh*
merstandes und somit der Beachtung wert, sachlich mit seiner Argu-

mentation: der Bundesrat darfAusnahmebestimmungen nur fiir sol-

che Gewerbszweige erlassen, die mit besonderer Gefahr für Gesund-

heit oder Sittlichkeit der Arbeiter verbunden sind ; die Zigarren-

fabrikation gehört aber nicht zu diesen Industrien— Recht? Wir
müssen auf Grund unserer früheren Ausführungen diese Frage

umsomehr verneinen, wenn wir in Betracht ziehen, dass jene Be-

dingung (besondere Gefahr für Gesundheit oder Sittlichkeit), nach

strenger Auslegung der Gewerbeordnung, nur fiir die auf Grund
des § 139 a erlassenen Vorschriften erforderlich ist. Schwerer

lässt sich die weitere Frage des genannten Vereins beantworten:

warum richten sich die arbeiterschützenden Bestrebungen des

Bundesrates gerade auf die Tabakindustrie, der doch viele andere

Industrien hinsichtlich ihrer sanitären und sittlichen Gefahren gleich-

kommen ? Auch hier macht sich das bedenkliche des verwaltungs-

rechtlichen Vorgehens auf dem schwierigen Gebiete der Arbeiter-

schuta^esets^ebung fühlbar: eine Verordnung muss ziemlich will-

kürlich, das kann nicht geleugnet werden, einen oder den anderen

Gewerbszweig zur Reglementierung heranziehen. Der Tabak-

Fabrikanten-Verein würde viel geschickter operiert haben, wenn

er diesen zweiten Punkt in seiner Agitation mehr urgiert hätte.

»Gesundheitsschädliche Einflüsse« sind in dem Jahresbericht der

Fabrikinspektoren für 1885 in nicht weniger als 86, 1884 in 58 Be-

trieben konstatiert worden [ Da mag der Tabakfabrikant mit

Recht fragen : wie komme gerade ich zu dieser Bevorzugung vor

anderen Industrien? und wenn er dann Monopotluft wittert, so

wird's ihm gewiss niemand verdenken.

Unser Urteil hingegen muss dahin lauten: so ^inseitig bundes«
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rätliche Reglementierungen einzelner Industriezweige sein mögen,

sie sind darum doch nicht zu verwerfen, da es stets ein Gewinn

bleibt, Schutzvorkehrungen für das Wohl der Arbeiter in einer

Industrie mehr geschaffen zu haben. Prüfen wir, inwieweit letzteres

durch unsere Verordnung in der Tabakbranche geschehen ist.

Der Inhalt der » Vorschriftent bietet wenig Schwierigkeiten

für das Verständnis dar; wir können uns daher bei der Erörterung

der einzelnen Punkte kurz fassen:

I. G e s u n d h e it s p o I i z e i 1 iche Mass regeln. Die wich-

tigsten derselben sind die Bestimmungen hinsichtlich desMinimal-

kubikraums (§ 5) , der Zimmerhöhe (§ 3) und der Fenster (ib.).

Diese Vorschriften zu befolgen, könnte es immerhin fiir den

Fabrikbesitzer der Neuerungen, der Einschränkungen bedürfen,

während die Anweisungen bezüglich der Lagcnmg von Tabak,

der Reinigung etc. ohne irgend welche Schwierigkeit und Weitläufig-

keit ausführbar sind. Dass die Anforderungen hinsichtlich des

Luftranm^ehalts in der endgültigen Fassung der Verordnung; be-

reits herabgemindert seien, bemerkten wir oben. Gleichwohl ver-

langen die interessierten Kreise noch eine weitere Abschwächung

dieser Bestimmungen Teilweise berühren diese unbescheidenen

Ansprüche derNur-Interessenten geradezu peinlich; man kann sich

eines unwilligen Gefühls nicht erwehren, wenn man diese abso-

lute Abneigung des Unternehmers sieht, den berechtigtsten Mini-

malforderungen der Humanität auch nur einen Schritt entgegen-

zukommen. Und wie matt ist häufig die Logik dieser Schmcr-

zensschreie des gequälten Unternehmerstandes ! Man lese die

Eingabe der Mannheimer Handelskammer und staune über die

infolge ihrer Gründearmut geradezu naive Beweisführung in jenem

Schriftstück. Häufig ist die Argumentation wirklich keine andere als

die folgende: die Bundesratsverordnung verlangt etwas, das bisher

in unserer Industrie nicht bestand, wir würden uns also, wollten

wir den Vorschriften nachkommen, zu Aenderungcn cntschüesscn

müssen, darum bitten wir, die resp. Bestimmungen nicht zur An-

wendung zu bringen.

Im übrigen soll nicht geläugnet werden, dass auch in Unter-

nehmerkreisen Stimmen laut geworden sind, welche die Bundes-

i) Vst. die beregte Petition des Verdns Deotscber TftlMk-P«baluiiten etc.; dgL

eine Kingabr der NTaiMiheimer Handelskammer vom 3. IV. 1888; ein Gutachten der

Cbemnitter {landelskammcr (Jabiesbeticht fUr t886) u. «.
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ratavorschriften mit Freude begrüsst haben ; es gibt humane Fa-

brikanten, die sich aufrichtig über den Erlass im Interesse ihrer

Arbeiter freuen, häufig insbesondere darum, weil sie jetzt ge-

setzlich verlangen dürfen, was sie früher, trotz ihrer eifrigsten Be-

mühungen, nie haben erreichen können (ordnungsmäss^e Lüftung,

nasse Reinigung etc.)* Dieser bessere Teil der Interessenten ist

auch der Meinung, dass die von der Verordnung verlangten ge-

sundheitspolizeilichen Massnahmen keineweitereBeschränk*
ung erfahren dürfen, soll überhaupt eine Besserung
in der Lage der Zigarrenarbeiter herbeigeführt werden.
Gewährt doch schon der § 10 unserer »Vorschriftenc einen sehr

weiten Spielraum für eine kulante Handhabung') des Gesetzes.

Eine andere Frage ist dann die, ob letzteres seine beabsichtigte

Wirkung überhaupt auszuüben imstande sein wird, ob sich die

vornehmlich reformbedürftigen Teile der Zigarrenindustrie den

Vorschriften nicht werden entziehen können; ein Bedenken, das

vielfach geltend gemacht ist, und das wir gleichfalls noch prüfen

müssen. Jene Erwägung hat jedoch nichts mit der Frage zu thun,

ob die Bestimmungen noch weiter abgeschwächt werden sollen,

eine Frage, die wir unbedingt verneinen. Trifft dann das eben

beregte Bedenken zu, dann folgt daraus nur, dass eine Lösung des

vorliegenden Problems innerhalb des gesteckten Rahmens nicht

möglich war.

2. Aehnliches gilt für die sittenpolizeilichen Vorschri ft en

des Bundesratserlasscs. Auch hier sind die Anforderungen bereits

auf ein Minimum herabgesetzt, denn abgesehen von Anweisungen

betrefiSend getrennte Aborte, getrennte Aus- und Ankleidungs-

räume für Arbeiter verschiedenen Geschlechts enthält unsere Ver-

ordnung nur die folgende einigermassen einschneidende Bestim-

mung: »Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter müssen im un-

mittelbaren Arbeitsverhältnis zu dem Betriebsunternehmer stehen.

Das Annehmen und Ablohnen derselben durch andere Arbeiter

oder für deren Rechnung ist nicht gestattet« (§ 11, i). Diese

Vorschrift ist das rudimentäre Glied des ursprünglich in Aussicht

genommenen Verbots eines Zusammenarbeitens der Geschlechter

(vgl. oben S. 117); sie bezieht sich auf das von uns bereits skiz-

zierte Sozietätaverhältnis zwischen Roller und Wickelmacher, bezw.

i) Dictdbe wird ugebncbt a«b z. B. Undcbtlicli der ZfannerhÖhe bei Bauera-

hlmem; Uuiichtlidi der öflnwiciftMgei» Pensterfliehe bei srooen Sftlen vb förm-

lichen Glttwinden u. d^.
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Wicketmacherin. Das Urteil vieler Fabrikanten über die Bestini»

mungeh des § Ii lautet wiederum: dadurch würde in unserer

Fabrikationstechnik eine Umwälzung hervoi^erufen, das wäre hart

für uns, wir bitten daher um Aufhebung dieser Verordnung. In

Wirklichkeit liegt die Sache so, dass in weiten Kreisen der Zi-

garrenindustrie das beregte Abhängigkeitsverhältnis überhaupt

nicht mehr besteht; wo es aber noch üblich ist, liesse es sich,

allerdings mit einigem guten Willen auf Seiten des Unternehmers,

durch Einführung eines der folgenden Arbeitsverhältnisse er>

setzen: entweder der Wickelmacher bekommt für seine Wickel,

welche er an den Fabrikanten abliefert, seinen festgesetzten Lohn
ausbezahlt; der Fabrikant lässt sich dagegen Kontrollmarken vom
Wickelmacher geben, um stets nachweisen zu können, von wem
die Wickel stammen; dann teilt er, Fabrikant, die Wickel dem
Roller zu, der seinerseits die Berechtigung hat, die schlechten,

unbrauchbaren Wickel auszumerzen ; letztere werden dem Wickel-

macher bei seiner nächsten Lohnzahlung in Abzug gebracht;

oder aber: der Roller bleibt für die Güte der fertigen Zicfar-

ren allein verantwortlich, er kann sich nicht auf die minder-

wertige Arbeit des Wickelmachers berufen ; alsdann muss es dem
Roller zwar frei bleiben, seinen Wickelmacher nach Belieben an-

nehmen bezw. entlassen zu dürfen. Der Fabrikant kann aber den

Lohnsatz des Wickelmachers, meist ein Fixum , feststellen und

denselben direkt an letzteren ausbezahlen. Durchführbar, ist also

die Bestimmung des § u recht wohl, ohne allzugrosse Schädig-

ung der Interessenten ; eine andere Frage ist es auch hier wiede-

rum, ob der betreffende Unternehmer sich entschliesst, die vor-

geschriebene kleine Umgestaltung seines Geschäftsbetriebes auszu-

führen, oder ob er es nicht vielmehr vorzieht, dem Gesetze lieber

ganz zu entgehen. Dass letzteres ohne grosse Mühe angängig ist,

werden wir sogleich sehen.

Ein Hauptmoment, welches in der Beurteilung des Erlasses

zu lebhaften Bedenken gegen die Zweckmässigkeit desselben anregt,

ist die Stellung der »Vorschriftcnt gegenüber der Haus-
industrie. Merkwürdigerweise jedoch kehrt in den Gutachten

und Denkschriften der Tabakfabrikanten stets die Klage wieder:

die Verordnung ist deshalb besonders hart und drückend , weil

sie auch weite Kreise der Hausindustrie in ihren Bereich zieht;

während das Urteil der Arbeiter selbst dahin lautet (sc. soweit

dieselben nicht aus parteiprinztpiellen Gründen die Bundesrats-
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Verordnung ablehnen): Der Ztgarrenarbeiterstand begrüsst das

Vorgehen des Bundesrats mit Freuden, bedauert nur lebhaft,

dass die Verordnung sich nicht auch auf die Hausindustrie be*

zieht, in deren Kreisen die grössten Uebelstände herrschen

Dass der Unternehmer die Erhaltung derHausindustrie wünscht

ist ebenso begreiflich als die Abneigung der Fabrikarbeiter und

zwar insbesondere der organisierten gegen dieselbe. Für ersteren,

den Arbeitgeber, ist der Hausindustrielle das Schaf, das gedul*

diger stille hält und doch mehr Wolle liefert. Wir sahen oben,

dass der Hausarbeiter mehr verdient als der Fabrikarbeiter, häufig

25—30% mehr, trotzdem der Akkordsatz der nämliche ist. Ab-

gesehen von allem andern arbeitet also der Hausindustrielle schon

wegen des rascheren Kapitalumsatzes, den er ermöglicht, für den

Unternehmer billiger; dazu kommt die Bequemlichkeit für letzteren,

sich um keine Fabrikräume, keine Aufsicht, um nichts sorgen zu

brauchen, femer das erhebliche Moment einer beträchtlichen Er>

sparnis an stehendem Kapital ; alles geeignet , dem Fabrikanten,

wenigstens vielen derselben, die Hausindustrie so sehr sympatisch

zu machen.

Dem Unternehmerinteresse steht in dieser Hinsicht begreif»

licherweise schroff das Interesse des Fabrikarbeiters entgegen

:

für letzteren erwächst aus der Mausindustrie die empfindlichste Kon*

kurrenz, denn Hausinduslric bedeutet schrankenlose Ausbeutung

der menschlichen Arbeitskraft, vornehmlich der juf^cndlichen ; da-

durch werden die Löhne andauernd gedrückt. Sodann aber ist

für die organisierte Fabrikarbi iicrschaft der Zigarrenindustrie *)

der selbständige, schwer zu beeinflussende Hausarbeiter eine höchst

unliebsame Erscheinung. Die beste Organisation muss wirkungs-

los bleiben, so lange ein beträchtlicher Teil der Arbeiterschaft

den agitatorischen Ijnflussen der Parteileitung schwer oder gar

nicht zugänglich ist. l)aher die grimmige Feindschaft jedes so*

zialdemokratischen Fabrikarbeiters gegen alle Hausindustrie, eine

Feindschaf t, die auf dem vorjährigen »Skandinavischen Fachvereins-

Kongress€ ') ihren Ausdruck fand in den Beschlüssen

:

1) In diefcnSniie hüten fast alle Rewlurionoi 4er TabalcMbcitmcfsainniliiagcii;

s. B. Dresden, Altona, Hamburg, Hüdeshdin , Frankfurt aO , Crinunitschau , Otten-

aeti u. a vgl. den pesamtt n Jahrgang 18R8 des »Gcwcrk^oliafter .

z) Das Organ des /iganeuarbeiterstandes, soweit dcritlbt; ubcrJiau^l einheitlich

ntsammenhält, mao kannte sagen: soweit er sozialdemukraliscb gefärbt i^t, bildet der

»UnteMtüttniigsverein deutscher TabakarbeHer«.

3) S. den »Geircrkschafter« vom 16. IX. 1888 (No. 38).
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i) >Die Hausarbett gereicht sowohl in gesundheitlicher, wie

in wirtschaftlicher Hinsicht der arbeitenden Klasse zum grössten

Schaden. Es ist daher von den Fachvereinen alles zu thun, was

möglich ist, dieselbe abzuschaffen. 2) Alle Hausarbett fUr Fa-

brikanten, Meister oder andere Arbeitgeber ist durch Gesetz zu

verbieten.«

Das ist also begreiflich, dass der Unternehmer die Hausindustrie

ebenso gern sieht, wie sie der sozialdemokratische Fabrikarbeiter

verwünscht. Nicht so leicht fasslicb scheint es, dass dasselbe

Gesetz — unser Bundesratserlass — von beiden Parteien bemängelt

wird, wdl es nach Ansicht der einen die Hausindustrie einschränken,

nach Meinung der andern dieselbe befördern würde. Wie erklärt

sich dieser merkwürdige Widerspruch? Nach § i unserer »Be-

kanntmachung» finden die Vorschriften derselben »Anwendung^

auf alle Anlagen, in welchen zur Herstellung von Zigarren erfor^

derliche Verriebtungen vorgenommen werden, sofern in den An-

lagen Personen beschäftigt werden, welche nicht zu den Fa-
miliengliedern des Unternehmers gehören«. Durch
diese Fassung der Verordnung, meint nun der P'abrikant, würden
weite Kreise tler Hausindustrie betroffen, sofern in letzterer viel-

fach fremde Hilfspersonen Verwendung fanden.

Wie verhält sich aber die Sache in Wirklichkeit? i) ist die

Zahl der hausindustriellen Betriebe, in denen mit fremder Hilfe ge*

arbeitet wird, wie wir an anderer Stelle schon nachzuweisen versuch«

ten, sehr gering; 2) sind die Bestimmungen des § 2, Abs. 2 derart,

dass sie für jeden Haustndustriellcn, den sie betreffen, die Frage

nahelegen: würde es eine grössere Umwälzung iu Deinem Betriebe

hervorrufen, wenn Du die vorgeschriebenen Einrichtungen träfest,

oder wenn Du Dich ohne fremde Mitarbeiter zu behelfen suchlest?

und er wird in den meisten Fällen sich zu letzterem entschliessen,

denn 3) die fremde Hilfe wird last immer sich entbehren lassen,

ohne die Weiterexistenz des hausindustrieUen Betriebs zu gefähr»

den. V\ ir tkirfen also unbedenklich sagen : irgend welchen Einfluss

auf die Hausindustrie in ihrem heutigen Bestände wird unser

Bundesratserlass nie hl ausüben; der Unternehmer kämpft gegen
Windmühlen, wenn er hausindustriefeindliche Tendenzen aus dem
Gesetze herausliest und dagegen agitiert üj- kann sich aber

1) In dem beregten Irrtumc ist seltsamerweise «och die HamlMiiger Httdidskam-

mer befoogca: vgl. derea Jaltresbcricbt fiir 1888»
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Uber die »Verordoungc noch weiter beruhigen, in Anbetracht,

dass dieselbe ihm auch in seinem Fabrikbetriebe kaum irgendwelche

Störung verursachen wird. Das nämlich ist der eigentlich wunde

Punkt in dem uns beschäftigenden Eriasse, dass er aller Voraus-

sicht nach, das Gute wollend, Böses schafft; denn unseres Erach*

tens beruhen die absprechenden Urteile der Arbeiterschaft, die

wir oben anführten, auf durchaus richtigem Instinkte: das Vor-
gehen des Bundesrats wird in den meisten Fällen
thatsächlich nichts anderes als eine Ausdehnung der
Hausindustrie zur Folge haben. Der Grund hierfür Hegt

in dem Umstände, dass die Zigarrenindustrie, wie wir zu zeigen

versucht haben, zur Hausindustrie sich vorzüglich eignet, dass

der Uebeigang aus dem Fabrikbetriebe zur Hausarbeit folgedessen

technisch keinen Rückschritt bedeutet, wirtschaftlich aber, bei der

fast durchgängigen Kleinheit der Betriebe, ebenso ohne erhebliche

Schwierigkeiten sich bewerkstelligen lässt. Nehmen wir z. B. an,

ein Fabrikant beschäftige in einem Dorfe 20 Hausarbeiter, ausser*

dem in einer an demselben Orte belegenen Fabrik 15 andere Ar*

beiter. Nun hat diese Anlage nicht die nötige Zimmerhöhe, oder

die Arbeitsräume weisen nicht den erforderlichen Minimalluft-

raumgehalt auf, was wird unser Unternehmer thun? 10 Arbeiter

würde er auch nach den Vorschriften des Bundesratserlasses in

seinem alten Etablissement beschäftigen dürfen; soll er nun um
der übrigen 5 willen, unter erheblichem Aufwand von Mitteln,

seine Fabrik umbauen? Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er

statt dessen vorziehen, die 5 Arbeiter in ihrer eigenen Wohnung
zu beschäftigen: derselbe Unternehmer hält nach wie vor die

nämliche Arbeiterzahl, er erfüllt auch die Vorschriften des Gesetzes,

nur sind es nicht mehr wie früher 20 Hausindustrielle und 15

Fabrikarbeiter, sondern 2 5 der ersteren und lo der letzteren Ka-

tegorie, die für unseren Fabrikanten die Zigarren herstellen. Der-

art muss in den meisten Fällen die Wirkung des Bundesratser-

lasses sein und zwar gerade in denjenigen Fällen, in denen Ver-

besserungen ani wünschenswertesten wären, für welche also die

»Vorschriften« in erster Linie bestimmt sein sollten. Diese vom
Gesetzgeber gewiss unbeabsichtigte Wirkung des Erlasses halten

wir, wenn auch zum Teil aus anderen Gründen als die sozialde-

mokratische Fabrikarbeiterschatt . für höchst bedenklich; es er-

scheint uns sozial und wirtschattlich durchaus beklagenswert, die

notorisch ungesunde Hausindustrie durch künstliche Mittel noch

Digitlzed by Go -^v^i'-



128 Scmbart, Die deutscMe Zigetrrmmdtisirie etc.

zu verstarken und es kann «gewiss nicht die Aufgabe cnncr arl)eitcr-

freundiichen GesetzL,'ebun<; ^iciii, ihresteils das Gebjet der unkon-

trollierbaren Hausarbeit, mit allen ihren Nachteilen einer uber-

massigen Kinderarbeit, einer übertriebenen bianspruchnahme der

Zeit und Kraft aller Faniiiien^lieder, mit ihrer uni^esunden, lohn-

drückenden Konkurrenz zu vergrossern. Die Alternative, vor

welche uns diese F-rwäguni^ stellt, lautet: entweder derartige \'or-

schritten,*'wie sie der Bundesrat für die Zigarrenindustrie unlängst

erlassen hat, müssen aufi^ehoben werden, bezw. in Zukunft unter-

bleiben, oder aber — sie müssen auf das Gebiet der Haus-
Industrie ausgedehnt werden. In durchaus richtiger Wür-
digung der Sachlage hatte das mehrmals erwähnte Rundschreiben des

Reichskanzlers, durch welches der Erlass von X'orschriften für die

Zigarrenindustrie anuHMcgt worden war, die bjnbezichung der

Hausarbeit als waiir^ciieinlich unal)wci>!iche Konsequenz jeder

ReglemeiUierung in Aussicht gestellt; es ist ungemein zu bedauern,

dass dieser Hinweis ohne weitere Folgen geblieben ist.

Wir sind uns wohl bewussl, dass derartige Bestimmungen

die gewichtigsten Bedenken wach rufen, dass es einer noch viel

ernsteren Prüfung bedürfen wurde, die Hausarbeit in der Zigarren-

Industrie zu koatrollieren oder gar zu verbieten, als es für ein

kleines Gewerbe, wie die Anfertigung von Zündhölzchen, nötig

war*); wir verhehlen uns auch nicht, dass die Ausdehnung der

j>l' abrikgeset/gebung« auf die Hausindustrie, die stets nur durch

Gesetz geschehen könnte, als Ausnahmebestimmung für einen
Frwerbszweig ganz besonders bedenklicii ist; dass andererseits

eine allgemeine gesetzliche Reglementierung der Hausindustrie

vielleicht noch nicht spruchreif ist — aber trotz alledem und ge-

rade deshalb scheint es uns im Anschluss an den Bundesrats-

erlass vom 9. Mai 1888 einer erneuten Erw^ägung wert, ob und

wie am besten man die Hausindustrie in den Bereich der arbei-

terschützenden Gesetzgebung einbeziehen könne; die Wissenschaft

plaidiert vielfach schon langst fiir die Ueberwachung der Haus-

industrie; nu)clUen die » VorschriUen« betreffend den Betrieb der

Zigarrenfabriken, die in ihrer jetzigen Fassung fast gänzlich ohne

günstige Wirkung bleil)en werden, das eine Gute haben, nun auch

weitere und insbesondere massgebende Kreise für diese jetzt

wieder aktuell gewordene Frage zu interessieren.

l) Das riesct? vom iq. V. iSS.j vt-ihietct (^c han'^indtislrielle Aafeftiguilg T<Ht

Ziindhölzcben, unter Verwendung von weissem t huspbor, gänzlich.
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DER URSPRUNG DER SKLAVEREI IN DEN
KOLONIEN

VON

GEORG FRIEDRICH KNAPP.

Alexander von Humboldt hat üb€r die modernen Kolonien

gesagt: in ihrer Geschichte gebe es nur zwei merkwürdige Ereig-

nisse — ihre Gründang und ihr< Trennung vom Muiterlande, Ist

dies so , dann sind jene beiden Gegenstände jedenfalls aus sehr

verschiedenen Gesichtspunkten anziehend: der Abfall ist es, als

ein plötzliches politisches Ereignis , bei welchem durch Spaltung

ein neuer Staat entsteht. Hiermit haben wir es heute nicht zu thun.

Die Gründung dagegen bietet uns einen langsamen sozialen Vor-

gang dar, die Entstehung eines neuen Volkes und die Entstehung

der wirtschaftlichen Einrichtungen desselben. Auch hier scheiden

wir die Entstehung des neuen Volkes im ethnographischen Sinne

aus ; nicht wie die Mischlinge der heissen Zone Amerikas ent-

standen sind , wohl aber wie sie ihre gesellschaftliche Ordnung

begründet haben, wollen wir betrachten, und zwar vor allem dies

:

welche Rolle hat bei der Gründung der spanischen
und portugiesischen Kolonien Amerikas die Skla-
verei gespielt.

Die Sklaverei in jenen Ländern ist zwiefach : es gibt eine

rote und eine schwarze; erstere die der Eingeborenen, letztere

die der Neger.

Die Sklaverei der Neger hat sich länger erhalten , hat sich

bis in die Südstaaten der nordamerikanischen Union verbreitet

und da sogar den Anlass zu einem Bür^'crkriege gegeben, der

noch allgemein im Gedächtnis der Leute lebt: so denkt man
wesentlich an die Schwarzen, wenn von Sklaven die Rede ist.

i) Voitiag, felMben im BöisemMl »i Diciden «m 5 Januar 1889, lär die Gebe«

Stiftung.

AicUt für Ml. GcMtifbc> StatiMik Ii. t. 9
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Aber «Jic Sklaverei der roten Rasse ist, obgleich sie fruliLr ihr

Ende gefunden hat, doch für den ersten Anfang des kolonialen

Lebens wichtiger.

Wir mit unsern modernen Empfindungen, mit deai Bedürf«

nis nach Schonung unserer Gefühle in Ländern lebend, wo das

schlichte Aussprechen -ücr unangenehmen Wahrheit als etwas

Unhöfliches empfunden wird — wir müssen uns künstlich wapp-
nen p^egen die Härte der Ereignisse, die uns am Anfang des

l6. Jahrhunderts entgegentreten.

Viele Schriftsteller meinen noch immer, es sei besonders auf-

fallend, wenn Columbus oder Cortes eine Rauheit der SeeU /ei-

gen, die an Kuheil streift. Aber sie hatten Welten zu entdecken,

fremde Reiche zu stürzen, neue Völker /u gründen: nicht durch

Feinheit glänzen sie, wohl aber durch Kraft.

Dies zeigt sich gleich nach der Entdeckung Amerikas, wie in

einem Vorspiel. Als Columbus die westindischen Inseln betrat, fand

er bekanntlich zweierlei Eingeborene dort vor; auf den grossen

Antillen, besonders in Hayti, ein schwächeres Geschlecht von Rot-

häuten , welches eben im Begriffe war , vor den stärkeren Be-

wohnern der kleinen Antillen, die vom Süden heraufdrangen, zu

unterliegen. Jene schwächeren nennt man Antillenos, die stär-

keren waren Caraiben, Umwohner des caraibischen Meers, also des

von Columbus allein betretenen Beckens des amerikanischen Mittel-

meers, und sie erregten wegen ihrer Begabury^ dii Hewundcrung,

aber durch ihre Sitte, die erschlagenen tcinde aufzufressen, dea
Abscheu der Spanier.

Mit diesen Eingeborenen gerieten die Spanier bald in Ver-

kehr, gelegentlich auch in Streit und Inih <ehcn wir, seit 1493,

nachdem die zuerst gegründete Stadt Isabclia durch die Indianer

zerstört war, den grossen Admiral zur grössten Strenge schreiten;

denn Aufruhrer schienen ihm die Indianer zu sein , die sich zur

Wehre setzten! Als am 2. Febr. 1494 eine Flotte von 12 Schiffen

unter Antonio de Torres von der Küste Haytis nach Spanien

absegelte, da waren diese vi .Schiffe mit gefangenen F.inLjeborenen

beladen, die als Sklaven nach Europa kommen sollten. Es waren

Eingeborene jeglichen Alters und Geschlechts . es waren stärkere

Caraiben darunter, auf welche der Begleitbrief des Admirals ganz

besonders hinwies und schwächere Antillenos, von denen Colum-

bus nichts besonderes sagt.

Aber noch mehrj in dem Begleitbrief macht der Entdecker
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der neuen Welt den erasten Vorschlag, solche Sklavensendung^en

so oft als möglich zu wiederholen. Ihm fehlte es in Hayti an

allem, er hatte keine Lebensmittel und kein Vieh ; man solle ihm

Schiffsladungen davon senden, und er werde alle diese Dinge mit

Kannibalensklavcn bc/ahlcn. Je mehr solche nach Spanien kom*

men, desto mehr finden dort — durch Bekehrung — ihr Seelen-

heil ; und ausserdem könnten König und Königin \ on der Einfuhr

derselben nach Sevilla « inrn hctriichllichen Zoll erheben.

Der Vorschlag ist nicht auffallend für jene Zeit, in der die

Portugiesen längst gewohnt waren , schwarze Eingeborene der

afrikanischen Westküste auf die Sklavenmärkte in Lissabon zu

bringen. Merkwürdig vielmehr ist dies, dass der Verkauf jener

roten Sklaven in Sevilla nur vier Tage geduldet wurde, weil der

Königin plötzlich religiöse Bedenken aufstiegen . sie wollte erst

hören wodurch jene Unglücklichen die Sklaverei verdient hätten,

und bald darauf wurde das Herüberschleppen antillischer Sklaven

verboten.

Aber dies hiess nur, dass die Antillen nicht so, wie Guinea,

ausgebeutet werden sollten. In Guinea wurde Menschcnkauf oder

Menschenraub betrieben, und nur zu diesem Zwecke hielten sich

Europäer dort auf. Auf den Antillen wollten die Spanier nicht

nur handeltreibende Gäste, sie wollten Ansiedler werden, und
diejenige Sklaverei , von der wir hören wollen , entsteht erst mit

und durch die Besiedelung des überseeischen Landes: erst hier

kommen wir zur Sache. ^

Die antillischen Kinwohner, die man nicht auf den Markt in

Sevilla bringen durfte, blieben deshalb in ihrem Lande nicht frei;

es war ihnen beschteden, ein hartes Loos in ihrer TIeimat zu er-

leiden: sie wurden, wo sie im Felde erschienen, mit leichter Mühe
besiegt, ein grosser Teil in die rauhen Gebirge der Insel verdrängt,

wo sie in Frost und Hunger verkamen und die Reste, die unter

ihren Häuptlingen im Lande weiter lebten, wurden zur Goldgrä-

berci und Wäscherei benützt. Aber das Gold war ein trügerischer

Gewinn: wie viele Spanier verarmten völlig auf dieser Suche und

wie bald war überhaupt nichts mehr zu finden ! Da galt es dann,

zur Sesshaftigkeit überzugehen: statt des abenteuernden Gold*

Suchers erscheint nun der Einwanderer in Her Gestalt des Be-

bauers des Bodens ; des Bodens , der dem Erobernden nicht

mangelt, denn die Gewalt steht auf seiner Seite. Aber mit seiner

9*
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Hände Arbeit will auch der gemeinste Krieger da.s Land nicht

bebauen, denn als geborener Spanier fühlt er sich wie ein Ade-

liger unter den Wilden. Daraus geht nun folgende Verfassung

hervor

:

Wer sich sesshaft machen wollte um den Boden zu bebauen

oder Viehzucht zu treiben — alle unsere Haustiere wurden da-

mals erst auf die Antillen gebracht — dem wurde eine Herrschaft

(commanderie. encomienda) eingeräumt, d. h. er erhielt den Bo-

den zugeteilt, was wohl in dem spärlich bewohnten Lande leicht

war ; und dann wurden ihm von den Indianern eine Anzahl über-

wiesen (repartimiento), welche die Dienste leisten mussten. Häufig

war es ein Häuptling mit den Seinigen, indem man die herge-

brachte Abhängigkeit benutzte. Ein Teil arbeitete als häusliche

Dienstboten, ein anderer Teil als Frohnarbeiter im Felde. An-
fangs benützte man die Indianer nur 8—9 Monate so und entliess

sie fiir den Rest des Jahres in ihre Dörfer; später scheint man
ihre Uebersiedelung in die Nähe des Herrensitzes erzwungen zu

haben, wo man ihnen dann kleine Ackerlose neu anwies. Schon

1511 hatten die ab Missionäre herübergekommenen Dominikaner-

mönche einige Schutzbestimmungen durchgesetzt* wonach verhei-

ratete Frauen und Kinder unter 14 Jahren von der Frohnarbeit

frei sein sollten: eine Bestimmung, die mehr den vorher getrie«

benen Missbrauch feststellt» als beseitigt.

Diese Einrichtung war begründet in der vollständigen Ver*

wirrung, Ratlosigkeit und Not der spanischen Einwanderer in

Hayti, die vom blossen Goldsuchen nicht leben konnten. Die
Königin Isabella selbst erlaubte dem Statthalter Ovando, die Ein*

geborenen zu solchen Diensten auszuteilen; freilich glaubte sie,

es könne in der Form von Lohnarbeit, ohne Schädigung der Frei-

heit, geschehen: aber sofort bildete sich daraus die Frohnarbeit

Unfreier ; das Geschäft, die Indianer zuzuteilen, wurde sogar einem

besonderen Beamten ubertragen. Dass es nicht ohne Widerstand

abging, versteht sich von selbst; wie aber dieser Widerstand ge-

brochen wurde, ergibt sich aus der trockenen Notiz, dass Ovando

in 7 Monaten 84 Kaziken aufhängen oder verbrennen Hess : auf-

hängen, wenn sie getauft, verbrennen wenn sie ungetaujft waren.

In Spanien tröstete man sich mit dem naheliegenden Gedanken,

dass die Indianer durch die Verbindung mit den Eroberem um
so leichter zum Christentum bekehrt werden könnten. »Aber

wie hätten die verderbten und unwissenden Spanier, die den Mis-
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stonären allen Widerstand leisteten und selber der Bekehrung be>

durften, andere bekehren sollen I« sagt Las Casas, ein Zettgenosse.

Immerhin wurde der Schein gewahrt und die Herren waren ver-

pflichtet, ihren Leibeigenen das Ave Maria, natürlich in spanischer

Sprache, beizubringen. »Welch ein Katechismus, dies Ave Maria,

flir Leute, die nicht wussten ob diese Worte einen Stein, einen

Stock oder etwas zu essen oder zu trinken bedeuteten !« (Las Casas.)

Man meinte ferner drüben im Mutterlande, dass es sich

bei den Commanderien nur um ordentliche Verwaltung des Lan«

des, nur um die Belohnung verdienter Männer handle; die Indianer

würden ja nicht vertauscht, nicht gekauft und nicht verkauft.

»Das ist die Stimme Jakobs, aber die Hände sind Esaus Händec

(Las Casas): freilich war, wenn einer auf Hayti seine Herrschaft

verkaufte, von den Indianern im Vertrage nicht die Rede; doch

verstand es sich von selbst, dass die Indianer mit an den Käufer

übergingen ; die vom König eingesetzten Richter wussten das wohl,

aber sie drückten ein Auge zu.

Wenn es sich um das indianische Hausgesinde handelte, so

wurde im Kaufvertrage nur von dem Hemde gesprochen, das der

Sklave am Leibe trug; daftir wurden 40 -50 CasteUanos bezahlt,

und bei der Uebergabe des Hemdes vergass man den Träger

vorher herausschlüpfen zu lassen.

So ging es auf Hayti und Cuba und auf den übrigen An-
tillischen Inseln, und wenig später auch auf dem eroberten Fest-

lande.

Als Cortes mit einer Handvoll Leute den mexikanischen Bo-

den betreten und durch Löwenmut und Schlangenklugheit dem
Reiche der Azteken ein Ende gemacht hatte, trat auch an ihn

die Frage heran, wie die Eroberer sich ernähren sollten. Er schrieb

an Kaiser Karl V: bei den hoch entwickelten geistigen Fähig-

keiten der Azteken habe er es ungerecht gefunden, sie zur Skla-

verei zu verurteilen, wie es auf den Inseln geschehen sei; aber

bei näherer Untersuchung habe er die Spanier so erschöpft und

verarmt gesehen, dass sie nicht hoffen konnten, sich in dem Lande
zu erhalten ohne die Dienste der Eingeborenen zu erzwingen,

und deshalb habe er, Cortes, endlich seine Bedenken bei Seite

gesetzt. Nur die TIaskalteken, die Bewohner desjenigen mexi*

kanischen Staates, dessen Bundesgenossenschaft dem Cortes die

Eroberung möglich gemacht hatte, wurden von der Knechtung

ausgeschlosssen. Die übrigen Azteken wurden nach Bedarf dem
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Repartimiento preisgegeben, und obgleich Karl V dies nachti^>

lieh verbot, so ist es doch thatsächlich dabei geblieben.

Allerdings hat Cortes einige Schutzbestimmui^en für die

Geknechteten hinzugefugt und besonders auch Unterricht im Chri-

stentum (Ur dieselben vorgeschrieben. Aber nicht einmal sich

selbst hat er damit beruhigt. Er, der vor keiner Massregel zu-

rUckbebte, wenn sie seinen Zwecken diente ; er, der einen Nach-

folger Montezumas, den er in seinem Gefolge hatte, eines schönen

Tages ohne jedes Verfahren erdrosseln liess — dieser nämliche

Cortes hat in seinem Testamente, das er 1547 abfasste, im § 39
an die indianischen Froliimrbeiter gedacht: es sei fraglich, sagt

er da, ob man die teils eingefangenen, teils angekauften einge-

borenen Sklaven ohne Gewissensbisse in seinem Besitze behalten

könne; er empfiehlt seinem Sohne Don Martin hierüber, offenbar

durch ein Gutachten der 1 heologen, sich ( icwissheit zu verschaflfen;

»dies wird zur Ruhe sowohl meines Gewissens als des Gewissens

meiner Nachfolger beitragen«.

Cortes war ein Mann von einiger Bildung, der Latein gelernt

hatte und die Castilische Sprache sehr gut schrieb.

Anders der Eroberer Perus, Franzisco Pizarro, der nicht

einmal seinen Namen schreiben konnte: solche Empfindungen

kannte dieser heimtückische Tiger nicht, als er die gleichen Mass-

regeln gegen die besiegten Einwohner des Inkastaates ergritT.

Schon bald nach seiner Landung an der peruanischen Küste,

als er zur Stütze seiner Unternehmungen die Stadt San Miguel

gründete, wurde zunächst Land ausgeteilt und hierauf jedem An-
siedler eine Anzahl Eingeborener zugewiesen, um ihnen bei der

Arbeit zu helfen. Denn, so bemerkt Pizarro's Schreiber wörtlich:

»da es erwiesen ist, dass die Ansiedler ohne die Dienstleistungen

der Indianer nicht bestehen können, so waren die Geistitcben und
die Leiter des Unternehmens sämtlich darin einverstanden, dass

ein Repartimiento der Eingeborenen der Sache der Religion

dienlich sein und sehr zu ihrem geistlichen Wohle beitragen würde:

sie würden sich desto leichter mit dem wahren Glauben vertraut

machen.«

Später haben sogar viele in Peru gegründete Klöster für sich

selber Repartimientos angenommen, die Indianer für sich arbeiten

lassen, ohne sich um Bekehrung. Lehre oder Seelsorge zu küm-

mern. Die Weltlichen thaten es erst recht, und als die spanische

Krone einen Statthalter hinUbersendete, der dem Unfug ein Ende
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machen sollte, da erhoben die ansässigen Eroberer unter Gon-

zalo Pf2arro einen Bürgerkrieg, um ihren Raub gegen den Icaiser^

liehen Statthalter zu verteidigen. —
Der uns mit dieser Verheerung Westindiens bekannt gemacht

hat, ist Bartholomäus de Las Casas, aus Sevilla, der nach

Vollendung seiner theologischen Studien als 26jähriger junger

Mann im Jahre 1502 mit dem Statthalter Ovando nach Westin-

dien kam; als eben geweihter Priester las er in der Stadt Vega

auf Hayti seine erste Messe. Bald darauf, i$io, erschienen auf

der Insel Mönche vom Dominikanerorden, die sich in unerschrocke*

ner Predigt gegen die Gebräuche ihrer Landsleute auflehnten:

die Beraubung und Knechtung der Eingeborenen bekämpften sie

mit der Macht des Wortes und Las Casas, damals als Rat in der

Behörde des Vizegouvemeurs beschäftigt, schloss sich ihnen an.

Die Indianer verehrten ihn wie einen Vater; wo er bei ihnen

erschien, erreichte er friedlich alles. Aber die hohen Beamten,

die alle selbst Commanderien hatten, hörten seine Mahnungen

ungern, und selbst als später die Verwaltung Indiens an drei

Hieronymitenmönche übertragen wurde, waren diese Kuttenträger

doch zu weltklug, um den übereifrigen geistlichen Mahner neben

sich zu dulden. Las Casas reiste mehrmals nach Spanien, schrieb

1^41

—

^ sein niederschmetterndes Buch über die Verheerung

Westindiens und wurde so der geistige Urheber der weitläufigen

spanischen Schutzgesetze für die Eingeborenen, die 1543 verkündet

wurden.

Ihm wurde damals der Titel eines »Beschützers der Indianerc

ertdlt, und niemand hat je mit so viel Recht einen Titel getragen.

Wichtiger jedoch ist dies: da die Knechtung der Eingebo-

renen nur aus dem Bedürfnis nach Arbeitern hervorgegangen war,

erscheint Las Casas als der erste in der neueren Geschichte, der

sein Leben der Aufgabe weiht, die Leiden einer arbeitenden

Klasse zu mildern. Dass er dies als treuer Diener der katholischen

Kirche that, und dass er es that aus dem Geiste dieser Kirche

— oder vielmehr ihrer geistlichen Orden — heraus, müssen wir,

weil es die geschichtliche Wahrheit ist, einfach anerkennen.

Man müsste die Welt — und besonders die neue Welt —
schlecht kennen, wenn man glaubte, dass infolge der Schutzge-

setze sofort das Zeitalter der Menschlichkeit angebrochen wäre.

Nur eins war erreicht: die spanische Krone hatte ganz entschied

den Stellung genommen, sie hatte grundsätzlich anerkannt, dass
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die Eingeborenen zunächst nur Unterthanen, nicht Unfreie seien»

und für die Bemühungen künftiger Statthalter war ein starker

Rückhalt geschaffen. Nur in den Bergwerken hat sich liarte

Knechtschaft länger gehalten. Hingegen da, wo der Spanier Mais

und Manioka , die einheimischen Früchte, baute, da haben sich

aus der Mischlingsbevölkerung, aus der niedern Klasse , Lohnar-

beiter entwickelt; und wo auf graswüchsigem Steppenboden wilde

Rinderherden gezüchtet werden , da ist der halbblütige kühne
Reiter mit dem Lasso» der sie hütet, längst ein freier Mann. —

Wenden wir uns nun zur Sklaverei der schwarzen Rasse in

den amerikanischen Kolonien, so ist es wieder der Name unseres

Bischofs Las Casas, auf den wir zuerst stossen. Er, der Befreier

der roten Eingeborenen, soll den Negerhandel nach Westindien

gebracht haben: ein Bischof, ein unsträflicher Sohn der Kirche,

der eine wilde Rasse befreit hat, soll an der Knechtung einer

andern wilden Rasse schuld sein. Man könnte über diese Frage

hinweggehen, wenn nicht der blendend geistreiche Verfasser der

Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, Oskar Peschel, sich

in diesem Sinne geäussert hätte. Er spricht vom Negerhandcl

und sagt in seiner Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen

(1877, S. 441):

»Der Urheber dieses, unser Jahrhundert noch tief beschämen»

den Unrechts war leider der edle Las Casas, der den gepeinigten

Resten der antillischen Urbevölkerung durch die Einfuhr äthio-

pischer Arbeitskräfte einige Linderung zu verschaffen hoffte. Er

selbst bereute es am Ende seines Lebens .... und sagt (1560),

er habe nicht gewusst, mit welcher Menschenverachtung und wel-

cher Gewalt der Negerhandel betrieben werde.«

Trotz dieser Selbstanklage ist, wie schon Humboldt und selbst

Sprengel (1779) wissen, Las Casas nicht der Urheber des Neger-

handels. Die Sache bedarf aber einer neuen Betrachtung, wenn
wir über die Verneinung hinauskommen und wirklich auideckeil

wollen, wie die Negersklaverei nach Amerika kam.

Die vielumstrittene Rolle, die der fromme Bischof von Chiapa,

Las Casas, gespielt hat, wird man am leichtesten verstehen, wenn

man festhält, worauf es ihm in erster Reihe ankam: er wollte die

Eingeborenen vom Untergange retten, der ihnen drohte; und die

Hauptgefahr lag in der rohen Ausbeutung der schwachen, unge-

schmeidigen Rasse; er wollte diese Millionen von Seelen dem
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Christentum und dadurch dem Seelenheil zufuhren und das Ge-

wissen seiner Landsteute vom Vorwurfe des Rassenmordes frei-

halten. Er war eben Bischof und er war ein ernsthafter Mann,

der bei gegebenem Zwecke auch die Mittel wollte.

So schlug er gelegentlich vor, weisse Landarbeiter (labradores)

für die Meiereien der neuen Ansiedler nach Westindien zu bringen

— denn offenbar war dies dienlich zur Erleichterung der Einge-

borenen. Oder er sagte, man solle jedem Ansiedler erlauben,

zwei Neger und eine Negerin frei einzuführen: auch hierdurch

wurden ja die Eingeborenen entlastet, und zwar, wie es scheint,

ebenfalls auf den Meiereien« Im Jahre 1517 riet er der spanischen

Krone : den angesiedelten Spaniern die Erlaubnis der Negeretn-

fuhr zu geben, damit die Indianer in den Bei^werken mehr ge-

schont werden könnten.

Schon vorher hatten dies die Dominikanermönche verlangt,

da, wie sie sagten, ein Neger mehr leiste als vier Indianer. Und
gleichzeitig mit Las Casas haben es 1517 die drei Hieronymiten-

mönche. die Regenten, die damals Feinde des Las Casas waren,

ebenfalls veriangt.

Las Casas hat also den Gedanken der Negereinfuhr weder

zuerst, noch hat er ihn allein gehabt. Es hat auch längst vor

seiner Wirksamkeit, bereits 1510, gelegentlich Negereinfuhr statt-

gefunden, als der König befahl 50 Sklaven nach Hayti zum Berg-

bau zu verschiffen, weil die Eingeborenen zu schwach seien

an Geist und Körper.

Der »Beschützer der Indianer« hat eben nur auf einen da-

mals bereits bekannten und längst üblichen Ausweg hingewiesen,

der für jene Zeit gar nichts anstössiges hatte. Denn die Spanier

und Portugiesen haben während des ganzen 15. Jahrhunderts es

als selbstverständlich betrachtet, dass die besiegten Mauren, als

Feinde des Christentums, zu Sklaven gemacht wurden. Die Skla-

venmärkte in Lissabon und Sevilla waren damals etwas alther-

gebrachtes! Und als nach und nach die Portugiesen an der West-

küste Afrikas vorrückten, gerieten sie unversehens von der mau-

rischen Bevölkerung in die der Neger hinein, und haben seit 1442

schwarze, wollharige Sklaven auf ihren Märkten neben den mau-

rischen feilgehalten. Diese eigentlichen Negersklaven sind dann

in der 2ten Hälfte des 15. Jahrhunderts immer zahlreicher er-

schienen: die Portugiesen hielten auf einer der kapverdischen Inseln
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grosse Niederlagen, und die Genuesen verschifften dann die

schwarze Menschenware weiter.

Dass über kurz oder lang die Spanier gelegentlich solche

Sklaven nach Westindien bringen würden — dazu brauchten sie

durch keinen Las Casas aufgefordert zu werden.

Aber weiter: die Sklaverei der Schwarzen in den Kolonien

als soziale Erscheinung betrachtet hat sich gar nicht allein aus

der damals in Südeuropa heimischen Sklaverei entwickelt; denn
diese war, wie heute noch bei den Muhamedanern, eine vergleich$>

weise gemütliche Einrichtung.

Die Sklaven waren dabei, obgleich völlig unfrei und im Handel

wie Waren verkäuflich, als häusliche Dienstboten beschäftigt oder

auf dem Felde im kleinen Ackerbau, oder, wenn sie kunstreich

oder muskelstark waren, als Triebkräfte oder als Gehilfen im
kleinen und unentwickelten Gewerbebetrieb verwendet. So ist es

bei den Muhamedanern noch jetzt, deren Sklaven, wenn sie erst

dem Händler entgangen sind und ihren Herrn gefunden haben,

ein erträgliches Leben fuhren — und nicht anders ist es in Spa-

nien und Portugal gewesen; und wäre es in den Kolonien so

geblieben, dann hätte Onkel Toms Hütte niemals die Herzen un*

serer Frauen gerührt.

Das, was an der kolonialen Sklaveret uns so sehr empört,

das hängt zusammen mit dem Anbau und der Verarbeitung des

Zuckerrohrs. Der unvergleichliche Schriftsteller über das tropi-

sche Amerika, Alexander von Humboldt, hat mit aller Schärfe

und Klarheit diese Bemerkung ausgesprochen, die seinem ruhi-

gen , festen Blick und seiner allseitigen Beobachtungsgabe nicht

entgehen konnte : Viel unheilvoller für die Indianer, als der

nur gelegentliche Bergbau, war der Anbau des Zuckerrohrs, der

auf den Antillen zwischen 1515 und 1515 begann, und der von

Pedro de Atienza eingeführt wurde. Im Jahre 1535 gab es auf

St. Domingo schon 50 Zuckersiedereien, in denen man sich zum
Auspressen des Saftes der Walzen bediente, welche von Gonzalo

de Veloso eingeführt worden waren und sowohl durch Pferde als

durch Wasserwerke in Bewegung gesetzt wurden. £s waren dies,

sagt Humboldt, Handelsunternehmungcn, zu denen die Kastilianer

zunächst durch ihre Berührung mit den Arabern, dann durch ihre

häufigen Verbindungen mit den Häfen Italiens ant^^eregt wurden.

Hieran lässt sich ohne weiteres der I'lntwickelungsgang an-

knüpfen. Gehen wir zunächst dem Zuckerrohre nach, so ist dies
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Gewächs aus Indien und zwar durch die Araber nach Sudeuropa
gekommen, zuerst nach Sicitien, dann nach Andalusien, wo es

die Mauren lange vor Columbus, sogar vor Heinrich dem See-

fahrer, angebaut haben, offenbar mit Hilfe ihrer Sklaven, aber

doch nur im Kleinen.

Als nun die Portugiesen unter Heinrich dem Seefahrer die

afrikanische Westküste entschleierten, da haben sie auf die Insel

Madeira Weinreben aus Cypern und Zuckerrohr aus Sicilien ver-

pflanzt — womit also dieser Anbau sich auf eine Insel des atlan-

tischen Ozeans verbreitet. Auch die canarischen Inseln wurden
auf diese Weise nutzbar gemacht.

Hier war Plantagenbetrieb.

Noch lehrreicher ist die Notiz von der Insel St. Thomö, un-

term Aequator an der Westküste Afrikas gelegen: als der por-

tugiesische König Johann der IL eine grosse Anzahl Juden 1492

aus Portugal vertrieb, Hessen sich diese auf St. Thom^ nieder,

und bald wurden hier ansehnliche Zuckerplantagen errichtet, in

welchen viele tausende Negersklaven arbeiteten. Es gab hier

Pflanzer, die 150 bis 3000 Negersklaven auf ihren Plantagen hatten:

dies sind also ganz grosse Unternehmungen!

Hiermit ist zweierlei festgestellt : das Zuckerrohr wurde plan-

tagenmässig zuerst gerade vor der Entdeckung Amerikas an der

afrikanischen Küste angebaut, und schon damals und dort wurden

Neger dazu verwendet

Als nun die tropischen Inseln Westindiens besiedelt waren,

was lag näher, als das Zuckerrohr dorthin zu verpflanzen; und

als die Indianer sich zu schwach erwiesen, sollte da wirklich erst

Las Casas nötig gewesen sein, um auf die ganz bekannte Ver-

wendung der Neger in den Plantagen hinzuweisen?

Humbodt's an sich ganz richtige Beobachtung muss eben

noch erweitert oder vielmehr vertieft werden. Folgt die Neger-

Sklaverei wirklich dem Zucker? Wenn die Araber so früh schon

in Südeuropa Zucker bauten und auch , wie ebenfalls feststeht,

schwarze Sklaven hatten^ die sie zweifellos beim Zuckerbau ver-

wendeten — warum schweigt die Geschichte von den Greueln

der Negersklaverei so lange , bis das Zuckerrohr auf die Inseln

und an die Gestade des atlantischen Ozeans vordringt? Hat nicht

der Baumwollenbau etwas später ähnliche Wirkungen erzeugt?

Wie sollte also der Zucker daran schuld sein; nicht daraufkommt
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es an, was gebaut wird, sondern darauf, in welcher gewerblichen

Verfassung der Anbau und die Verarbeitung geschieht.

OflTenbar liegt die Sache so : am Anfange des l6. Jahr-

hunderts keimt der kapitalistische Grossbetrieb der Gewerb«
auf; die PlantagenWirtschaft mit Xcgcrsklaverei ist die früheste

Erprobung dieser Betriebsform , einerlei ob Zucker oder Baum-
wolle oder was sonst dabei technisch erzielt werde. Jene Walzen,

Göpelwerke, Wasserräder sind die üblichen mechanischen Ver-

besserungen des Grossbetriebs; und die begleitende Erscheinung

eines Standes von Handarbeitern, die gar nichts weiter als dies

sind , tritt hier in der Form der Negersklavenschaft in völliger

Nacktheit und Schwarze auf. Denn auf dem jungfräulichen Bo-

den, wo man keine bestehenden Einrichtungen zu achten hatte«

und gegenüber von Rassen, die ausserhalb des Völkerrechtes

standen, fiel jede Rücksicht weg.

Ganz richtig erinnert Humboldt an den Handels«^eist der Ge-

nuesen: der Handelsgeist musste sich erst des Gewerbebetriebs

bemächtigen, es musste reinweg wegen des Absatzes nach aussen

produziert werden mit den technisch damals besten Mitteln, und

in einer Verfassung, welche den mindesten Aufwand flir Arbeits-

lohn versprach. Für Brasilien ist es bekannt, dass die ersten

Zuckerplantagen durch Lissaboner Bankhäuser angelegt wurden,

also kapitalistische Unternehmungen waren.

Also den Bedürfnissen des entstehenden Grossbetriebs ist die

gewerbliche Negersklaverei, diejenige, welche den tropischen Ko-

lonien das Merkmal aufdrückt, zuzuschreiben. Die Negerfrage ist

dort die Arbeiterfrage für den agrarisch-industriellen Grossbetrieb

der Plantagen. Durch diese Betriebsform, nicht durch Las Casas

und nicht durch das Zuckerrohr ist die gewerbliche Negerskla-

verei in die tropischen Kolonien der Spanier und der Portugiesen

übertragen worden. I^aher die ungeheuren Strecken angebauten

Landes, auf dem der Neger gräbt und säet und erntet, während

der weisse Aufseher über ihm die Peitsche schwingt. -

Die beginnende Negereinfuhr nach St. Domingo und Cuba wurde

freilich 1516, als Fcrdit aiul \' gestorben war, durch den Kardinal-

regenten verboten. Der Kardinal Ximenes, wie er an Rang über

dem Priester Las Casas stand, scheint ihn auch an christlicher

Gesinnung übertroffen zu haben : während das junge Westindien

begierig nach Negern ausschaut, verbietet der Leiter des spani-

schen Staats die Einfuhr, indem er seinem Jahrhundert vorauseilt.
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Aber gemach! Unser Kardinal steht nicht im Dienste der

Menschlichkeit, sondern in dem der Finanzpolitik. Er verbietet den

Negerhandel, um Ausnahmen gestatten zu können, und diese

Ausnahmen gestattet er gegen Zahlung hoher Gebühren; der

Negerhandel soll die Staatskassen füllen helfen, das ist nach da-

maliger Handels* und Finanzpolitik der Sinn des Verbots.

Und als bald darauf Karl V aus Flandern nach Spanien kam,

um die Herrschaft anzutreten, umschwärmten ihn die Edelleute

Casttliens und der Niederlande, um sich Vergünstigungen zu ver-

schaffen. Der Ritter de la Bresa, Majordomus des Königs, erbat

steh und erhielt auch das Privilegium, Negersklaven, und zwar

40CX>, nach Westindien zu schaffen. Kaum im Besitze dieses

wichtigen Rechtes ging er hin und verkaufte dasselbe um 2 5 000

Ducaten an die Genuesen, die dann hohe Preise fiir die schwarze

Ware verlangten, so dass wegen des Privilegs die Negereinfuhr

nach Westindien langsamer ging, als allgemein gewünscht wurde.

Bezeichnend ist, dass Karl der V., obgleich jenes Privileg

auf 8 Jahre gegeben war, doch bald auch anderen Bewerbern

den Sklavenhandel erlaubte — offenbar weil dieselben hohe Sum«
men dafür boten.

Bald darauf Ubernahmen die Portugiesen das Geschäft des

Negerhandels , denn sie waren ja im Besitze der Negerküsten,

Es fiel gar Niemanden ein, diesen Handel anstössig zu finden;

am wenigsten dem Staate, der im Gegenteil auf immer neue Wege
sann, dies Geschäft fiskalisch zu verwerten.

Im Jahre 1600 wurde das Privileg des Negerhandels öffent-

lich an den Meistbietenden versteigert. Der Handelsmann, dem es

zugeschlagen wurde, war der Portugiese Peter Gomez Reynel,

der jedes Jahr 4250 Neger nach den spanischen Kolonien senden

durfte und senden musste; und so folgte ein Pachtkontrakt (As-

siento) dem anderen.

Auf den Schiifen wurden etwa 250 Sklaven auf einmal be

fördert, selten 500, aber auch dies ist in Anbetracht der Kleinheit

der Schiffe schon viel. Das Zwischendeck , ein Raum von etwa

5 Fuss Höhe, wurde durch einen Bretterboden in zwei Teile ge-

teilt ; in diesen 2Vs Fuss hohen Räumen lagen die Sklaven, am
Backbord und am Steuerbord entlang gereiht, SO dicht, dass man
keinen mehr dazwischen liattc schieben können, zu zweien an

einander gefesselt, bei unruhiger See wund gescheuert, nur jeden

andern Tag aufs Verdeck gebracht um Luft zu schöpfen, not-
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dürftig gefiittert und späriich getränkt. Die Reisen dauerten da*

mals lange und es kam vor, dass bei widrigen Winden, wenn die

Fahrt steh lange hinzog, wohl die Hälfte der Ladung starb ; hatte

man aber glatte Fahrt, so winkte dafür etn ungewöhnlich hoher

Erlös.

So hat der Handelsgeist auch durch Verschiffung der Men-

schenware noch seinen Nebenvorteil gefunden.

Was aber den christlichen Sklavenhalter auf Plantagen betrifft,

so übertrifft ihn der muhamedanische Herr an Menschlichkeit:

Wenn der Araber zuweilen seinen Sklaven prügelt, so ge-

schieht dies, weU dort überhaupt mehr geprügelt wird als bei

uns , und der erwachsene Sohn des Herrn erlebt mitunter die

gleiche Bchantllunj:^.

Wenn der muhamedanische Herr an seiner Sklavin Gefallen

findet, so verbietet ihm die Sitte, seine Bewerbung dadurch zu

unterstützen, dass er sich als der Herr geberdet: er muss warten

bis seine Neigung erwiedert wird.

Von den christlichen Pflanzern in den Kolonien hat man
dergleichen nie gehört.

Wäre nicht gleichzeitig mit den grossen geographischen Ent-

deckungen jene Entwicklung des Handelsgeistes eingetreten, welche

sich höhere Ziele steckte, als bloss die landesüblich verfertigten

Erzeugnisse verschiedener Länder auszutauschen; welche vielmehr

dazu überging, diese Erzeugung auf die sparsamste Weise, mit

Anwendung mechanischer Hülfsmittel und unter Begründung von
Herrschaftsverhältnissen selber in die Hand zu nehmen: dann
wäre in den Kolonien die Negersklaverei ebenso gemütlich und
häuslich geblieben , wie Las Casas vorausgesetzt hatte und wie

sie noch heute bei den Muhamedanem ist.

Das, was seit einigen Monaten <^an;t Deutschland in Beweg«
ung hält, sind freilich die Greuelthaten, welche von muhamedani«
sehen Arabern gegen die Eingeborenen Ostafrikas verübt werden;

aber diese Araber treten dort auf als Sklavenjäger und als Skla-

venhändler; sie zeigen sich nicht als gewöhnliche Herren über

Sklaven, sondern als Unternehmer und Kaufleute, welche Sklaven

auf die Märkte der Muhamedaner liefern. Der Sklavenhandel ist

stets grausamer gewesen als die Sklavenhaltung.

Dass f^^erade die Freunde imserer tropischen Kolonisation

heutigen lages die entschiedenste Stellung nehmen gegen jene
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ostafrikanischen Sklavenhändler, kommt niit daher, dass die mu-

hamedanischen Machthaber augenblicklich unsern Besitzstand ge-

fährden. Dies ist der nächste Anlass, weshalb wir uns um jene

längst bekannten Uebelstände bekümmern. Es kommt hinzu,

und wer könnte das leugnen: die Schilderungen neuerer Reisen-

der haben unsere menschenfreundliche Gesinnung aufgeweckt und

da wir nun einmal angefangen haben, uns auf der afrikanischen

Küste geltend zu machen, so wollen wir unsere Kraft auch in

den Dienst der Menschlichkeit stellen.

Der ernstere Forscher in der Entwickelungsgeschichte der

Kolonien wird aber nicht übersehen, dass eigentlich tropische

Kolonisation und Sklaverei mit einander liebäugeln.

In den letzten vier Jahrhunderten hat sich nun die kapi-

talistische Unternehmung unermesslich gestärkt und ausgebreitet.

Haben wir doch erst in den letzten Ts^en gesehen, welche un*

ermessliche Summen iiir überseeische Unternehmungen blindlings

hingegeben werden, wenn ein grosser Name, wie Lesseps, Erfolg

verspricht. Wenn ein ähnliches Vertrauen fiir Plantagenwirtschaft

erweckt würde, so dürfte das Grosskapital sich aus seinen Schlupf-

winkeln herauswagen und massenhaft fiir tropische Kulturen zur

Verfügung stehen, während es jetzt noch schüchtern ist, vermut-

lich weil es die einfache Sicherheit vermisst, welche erst durch

militärische Besetzung fester Punkte geboten wird.

Gesetzt diese Vorfrage wäre erledigt, so wird sich sofort die

grosse Schwierigkeit der Beschaffung der niedern Arbeitskräfte

zeigen. In Bezug auf höhere leitende Krafic besteht ja in unse-

rem Vaterlande ganz und gar kein Mangel, da schon jetzt jeder

junge Techniker und jeder Leutnant sich im Stillen überlegt, ob

er nicht Urlaub nach Sansibar erbitten soll. Aber die niedern

Arbeitskräfte, wie steht es da ?

Bei allen Schilderungen des Müssiggangs der Eingeborenen

tropischer Länder hört man eine gewisse Entrüstung heraus, dass

diese unkultivierten Leute nicht arbeiten wollen. Was geht uns

denn ihr Müssiggang an, dass wir uns darüber ereifern? Nun,

wer sieht nicht, was uns daran ärgert: möchten sie immerhin

nichts arbeiten, so lange wir zu Hause bleiben; uns entrüstet ja

eigentlich nur, dass die Leute, nachdem wir bei ihnen erschienen

sind, nicht lur uns arbeiten wollen.

Und wenn wir uns selber Mut einreden durch den Satz, dass

erst mit der Arbeit dort die Kultur beginne, so erinnert das ein
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wenig an die Selbststärkung der Spanier des i6. Jahrhunderts,

wenn sie sagten , die Knechtun<j der Wilden sei förderlich iür

deren Religion. Damals Rcliq^ion. heute Kultur: es ist der alte

Adam — mit einem neuen Feigenblatt.

Verhehlen wir uns diese Gefahr nicht: die tropische Koloni-

sation ist ihrer Natur nach auf die Ausbeutung der Kräfte tropischer

Menschenrassen angfCNviesen. Freilich ist dazu nicht gerade die Form
der Sklaverei von nöten , und es ist wohlthuend zu sehen , dass

heutigen Tages niemand waj^t, diese aheste. stärkste und roheste

Bundesgenossin des Plantagenbetriebs wieder aufzuwecken. Un-
sere Zeit steht \' o r < !

<• r merkwürdigen Aufgabe, den
P 1 a n t a g c n b e t r i c 1 ) mit menschlicheren Arbeitsver-
hältnissen zu verbinden, und es ist dies ein l*unkt, auf

welchen die schut/endc Macht des deutsclicn Keiches wohl schon

früh ihre Aufmerksainkeit wenden muss. Hier ist die Gelegenheit,

zu zeigen , dass wir von unserer grossen Lehrmeisterin, der Ge-

schichte, auch wirklich etwas geiernl haben; und dass das Chri-

stentum, die oft verleugnete (Juelle unserer modernen Kuitur-

empfindungcn , sich noch lel>enskräftig erwcMst
,

jctle neue Ent-

stehung, jede verkappte Nachahmung der Sklaverei im Keime zu

ersticken.

Nur wenn dies der Fall ist, kann das gebildete Deutschland

den tropischen Kolonien dauernd seine Teilnahme schenken.

Anmcrkufig, Von bekannteren Werken umfassenden Inhalts nenne kh vor allem

;

Osk-ir Pcschel, Geschichte des Zeitalters der Kntdeckungen, zweite Auflage, Stattgait

1877; Sophus Riigc Ct sihit hte <1t ^ Zeitalters (Kr Kntdeckungen, Berlin 1881 (in W.
Üncken, Allgemeine Geschichte in 1 iMzeldarUflUinj^eu).

PrescoU's Gcsdiicbte der Eroberung von Mexico und eb«0)>o dessen Geschichte

der &obening von Peru
,

je zwei Bünde, sind in denUchei Uebenetamg jedem za-

günglich; beide nach Poim und Inhalt unfibertrefflich.

Gati/ vergessen scheint das kleine Büchlein von M. Chr. Sprengel, Vom Ursprung

des N<-i;crhniidL-l>, Halle 1770. 71 Seilen 111 S
; ebenso J. J. Seil, Versodl einer G«-

üchichte ik-s Ncgerskiavenliamlei», Hille 1791, 344 Seiten in S".

Ucber die Muhamedanische Sklaverei vergl. Snouck-Hurgronje, Mekka, II, Teil

(unter der Presse).

Völlig uabegreiilich ist mir, wie die Werke eines bedeutenden Scliriftstdlers neuerer

Zeit übersehen werden konnten: Heinrich Handelmann, Geschichte der vereinigten

Staaten, Kiel 1856; O^chichte der Insel H.iyti, Kiel 1S56; Geüchichtc von Br;isilicn,

1860. Nicht nur grosse Gelehrsamkeit und geoiessbare Darstellung, sondern auch hoch
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cotwidcdlcr Sfam ffir die volkswirtschaftliche «nd sodalpoliticch« Seite der Botwick-

Imig zdcluien den VecfiuKr ans.

Noch seltsamer steht es mit den Werken Alexanders von Humboldt : seine grösse-

ren , \'or dem Kosmo'? erschienenen Schriften stehen zwar auf manchen Bibliotheken,

aber meist in franzosischer Sprache und in gänzlich unhandlichen Grossfohoau<^gaben.

Die OktkV-AiMg»beB des »Eami politique rar le lojmmie de 1k Noa«dUe Espagne«,

4Bde, Pnis 182$; und des »Enai politique aar l'tte de Caba«, s Bde. Paris i8a6, alad

adtCD, teuer und meines Wineos ist nur erstercs übersetzt. Das grundlegende, steunens-

wert gelehrte Werk = Examen critiquc de riiisioire de la g6<jgraphie du Nouveau con-

linent etc.?, Paris iSi.j, ist i.wxx übersetzt, Kritische Untersuchungen über die histori-

sche Entwicklung der geographischen Kenntnisse von der Neuen Welt, bearbeitet von

Idelcr, 3 Bde^ Becfin 1836: aber «ich diese in osebienene Amgnbe bt selten and

teuer. Nor aas diesen fQteren Werken kann man dne Voncdlone von der Bedeutung

Humboldts gewinnen. Gibt es keine gelehrte Gcsdlschaik , kebien deutschen Staat,

der eine neue Heianagabe der Homboldtisdien Werice in deutscher Sprache unter-

nehmen kann?

AreUv lür GsMMfbff. u. Stadtllk II. 1. to



GESHTZGKiiUNG.

DAS BELGISCHE GESETZ BETR. DIE BILDUNG
DES INDUSTRIE- UND ARBEITSRATES

(EXNIGUNGSKAMIVIER).

EINGELEITET VON

Dr. HEINRICH HERKNER.

In einem Lande, In dem der wirtschaftliche Liberalismus bei

den herrsdienden Klassen in einem noch nahezu unerschUtterten

Ansehen steht, werden unter den von der modernen gewerblichen

Entfaltung gebieterisch erheischten Sozialreformen naturgemäss

diejenigen am ehesten Aussicht auf Verwirklichung besitzen, die

sich unschwer in das Gefüge der liberalen Lehren einfügen lassen.

Ab eine derartige Reform ist aber zweifelsohne die Einführung

von Einigungskammem zu betrachten. Besitzen sie doch kein

anderes Ziel, als die von der liberalen Gesetzgebung bereits vor-

ausgesetzte, that^hlich aber nicht vorhandene Freiheit des Ar-

beitsvertrages in einigen Beziehungen zu verwirklichen. Sehen

wir selbst von der ungleichen wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Machtstellung ganz ab, so ist es bei grossindustriellen Ver-

hältnissen an sich schon unmöglich , dass der Arbeitgeber mit

jedem seiner Arbeiter Ober die Arbeitsbedingungen verhandelt.

Erst nachdem die grosse Masse der Arbeiter ein Organ zur Ver-

tretung gebildet hat, wird hieftir die äussere Möglichkeit geboten

sein. Ob die Vertretung der Arbeiter indessen eine gedeihliche

Thätigkeit zu entfalten vermag, hängt vornehmlich von zwei Be«

dingungen ab.

Erstens muss das Organ in einer Webe gebildet sein, dass

in ihm thatsächlich der Standpunkt der Mehrheit der vertretenen

Arbeiter zum Ausdrucke gelangt. Nur dann werden die Arbeiter

von seinem Thun und Lassen sich befriedigt erklären und für

dasselbe einstehen können. Wir wollen keineswegs das moraUsche
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Gewicht einer mit den Wünschen der Arbeiter überemstimmen-

den Wirksamkeit der Arbeiterdelegierten unterschätzen. Dennoch

müssen wir aber scharf betonen, dass die Fragen, um die es sich

hier zu handeln pflegt, vor allem durch die wirtschaftliche Macht

der BeteiHgten entschieden werden. Und da genügt es selbst-

verständlich nicht, dass das Organ den Standpunkt der Arbeiter

darl^^, sondern die letzteren müssen auch im stände sein, durch

eine stramme, leistungsfähige Organisation den Forderungen ihrer

Vertreter den entsprechenden Nachdruck zu verschaffen, ja die-

selben nötigenfalls im Kampfe zu erzwingen. Dies die zweite
Bedingung.

Treffen die eben genannten beiden Voraussetzungen zu, so

haben, wie die Erfahrung Englands zeigt, Einigungskammern, in

denen die Vertreter beiderInteressenkreise gemeinsam aufdem Fusse

der Gleichberechtigung über gemeinsame Angelegenheiten beraten

und verhandeln, eine äusserst segensreiche Wirksamkeit entfaltet

und zu wahren sozialen Fortschritten geführt.

Um demnach ein Urteil über die voraussichtlichen sozialpo*

litischen Folgen des weiter unten mitgeteilten belgischen Gesetzes

fällen zu können, werden wir zu untersuchen haben, in wie weit

für die durch dasselbe hervorzurufenden Einigungskammern jene

zwei Momente als vorhanden angenommen werden dürfen.

Ueber die Bildung des Vertretu ngsorga ncs enthält

das Gesetz in Hon Artikeln 4 und 5 nur die Bestimmung^, dass

sie in derselben Weise erfolgen soll, wie bei den Conseils de

prud'hommes. Dies ist um so erstaunlicher, als in der grossen

sozialen Enquete die Arbeiter über den bei letzteren eingefiihrten

Wahlmodus bittere Klagen führten und aus der UnvoUkommen-

heit desselben die Bedeutungslosigkeit und Unbeliebtheit der Ge-

werbegerichte erklärten. Und diese Klagen werden in der That

sehr verständlich, wenn man die Voraussetzungen, an die das

Wahlrecht geknüpft wird, kennen lernt. Nicht nur dass Hand«

werksmebter und Werkmeister, die der Interessensphäre der Ar-

beitgeber weit näher stehen als Jener der Arbeiter, unter den

Begriff der letzteren fallen, der Wahlberechtigte muss auch 25

Jahre alt und seit mindestens 4 Jahren in demselben Bezirke und

bei demselben Gewerbe beschäftigt gewesen sein. So wird also

nicht nur der ansehnliche Prozentsatz weiblicher Arbeitskräfte von

jeder Vertretung angeschlossen, sondern auch die grosse Zahl

junger Leute unter 25 Jahren, die doch zweifelsohne berechtigt

10
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sind, bei Verhandlungen iibcr ihre Angelegeüheiteii ein Wort mitzu-

sprechen. Freilich bedeuten diese Bestimmungen nichts gegen
die Engherzigkeit, welche darin Hegt, dass man einen vierjährigen

Aufenthalt in demselben Bezirke und eine vierjährige Thätigkeit

in demselben Gewerbe verlangt. Da erscheint der österreichi^clie

Gesetzentwurf, welcher das Wahlrecht für die projektierten Arbeits-

kammern an die Vollendung des 24. Lehensjahres und eine zwei-

jährige Anwesenlieit im Bezirke der Kammer knüpft, gewiss noch
überaus freisinnig.

Aber wollte man es auch nicht in Abrede stellen, dass Or-

gane, die von einer derartig durchgesiebten Wählerschaft berufen

werden, als wahre Repräsentanten der Arbeiter angesehen werden
kunncn, so wurde das in Rede stehende belgische Gesetz dennoch

zu keuicrlei 1 loffnung berechtigen, da auch die zweite Bedingung

für eine gedeihliche Wirksamkeit der Hauptsache nach fehlt.

Wenn es der belgischen Arbeiterschaft auch keineswegs an einer

Organisation gebricht, wenn auch selbst manche gewerkschaftliche

Verbindungen vorhanden sind, immerhin sind diese weder so all-

gemein verbreitet, noch kräftig genug entwickelt, um für die

Auffuhrung von Einigungskammern einen soliden Unterbau ab-

geben zu können. Und wie wenig die Vertreter der Arbeiter

ohne den festen Rückhalt einer gewerkschaftlichen Organisation

etwas ausrichten können, darüber gibt noch der Artikel 7 des

Geset7xs einen beachtenswerten Wink. Nach der Bestimmung

desselben erlischt das Mandat, wenn der Delegierte das (iew erbe

verlasst, in dem er zur Zeit seiner Wahl thätig war. Macht sich

also ein Arbeiterdelegierter bei tlen Arbeitgebern missliebig, so

kann man sich seiner Persönlichkeit liIuic weiteres dadurch ent-

ledigen, dass man ihn entlässt und die Vereinbarung trifft, ihm

in dem Bezirke keine Arbeit zu gebenl

Nach diesen Ausfuhrungen wird es Niemand wunderbar lin-

den, dass das belgische Gesetz bis jetzt so gut wie wirkungslos

geblieben ist. Wie die »Frankfurter Zeitung« vom 15. März 1888

mitteilte, war bis dahin in Belgien eine einzige Einigungskanmicr

auf grund des Gesetzes gebildet worden , nämlich zu Molenbeek

bei Brüssel.

indessen wollen wir diesen ekl.itanten Misserfolg keineswegs

nur der Unvollkommcnheit tles (jesetzes zuschreiben. Institutionen

wie Einigungskainmern , tdjenso selir eine Frucht als ein Förde-

rungsmittel der Hebung der arbeitenden Klassen , können eben
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bloss zugleich mit dieser organisch erwachsen und la^en sich

nicht durch einen gesetzgeberischen Akt, am wenigsten freilich

einen solchen vrie den vorliegenden belgischen, aus dem Boden

stampfen.
' Es folgt hier der Wortlaut des besprochenen Gesetzes:

Ceseu betr. die Bildung des Indnetrie- und Arbeitems. (L4d inetitnuit le

Conseil de rindmitrie et du travail) '>

Leopold II, Konig der Belgier, entbietet den Gegeowärtigen und Zukünftigen seinen

Gnus.

Von den Kanunem ist Nachstehendes angenommen and von ans sooktionietl worden:

Art. I. An jedem Orte, wo es ach «b sweckmiHig crwdsti wird dn Industrie- und

Arbeitsrat eingesetzt.

Die*;em Rate fallt die Aufgabe 7u , über die pemeinschnftHcIien Interessen tier Ar-

beitgeber und Arbeiter zu beraten, entstehenden Differenzen vorzubeugen und, wo es

nötig ist, solche sn scMehten.

Art. 3. Derselbe ist In so vide Selctiooen cinratcUen, als an dem betr. Orte ver«

schiedene Industriezweige bestebca, wdche die zu einer wirksamen Vertietmig nötigen

Elemente in sich vereinigen.

Art. 3. Oie Räte werrlen durch königliche Verorciming entweder von Amtswegen

oder auf Antrag des Oemeinderats oder der Interessenten, Arbeitgeber oder Arbeiter

eingcsetst.

Die Verocdnniig stdlt die Ausdetwong und die Grensen itires Wirlcnngslcrelses fest

und iMStimmt die Anzahl und die Art ihrer Sektionen.

Art. 4. Jede Sektion ist aus der gleichen Zahl von Arbcitf^ebem und Arbeitern zu-

sammengesetzt , in der Weise , wie dies in rlcni organischen Geset? hcfr. die »jewerS-

Uchen Schiedsgerichte (conseils de prud'hommcs) vorgesehen ist. Die Zahl derselben

') Kammer der Abgeordneten*

SesBon von 1885—1886.

Parlamenteriscbe Aanalen. — Text der GcsetzcsTorlage, eingebracht von

Ii. Frbe-Orbao. Sitzung vom 5- 1886» S. IIO}.

Parlamentarische AkteostUcIiei — Erörtciang der Gesetzesvorlage. Sitzimg

von» 6. Mai 1SS6: S. 156— 157.

Session von 1S86— 1887.

Parlamentarische Aktenstücke. — Bericht. Atzung vom 24. Juni 1887;

S. 195—198.

Parlamentarische Annalen. — Verhandlung mid Annahme. Sitzung vom
26. Juli 1887 ; S. 1713—1733.

Senat.

.Session von iRSfi— 1887.

Parlamentarische Aktenstücke. — Bericht. Sitzung vom 5. August 1887;

i>- 34-

Parlamentarische Annalen. — Verhandlung und Annahme. Sitzung vom

M. April 1887; S. 570—576.



150 Gisäfgiedmig : Belgien.

wird durch die Verordnung, welche den Rat eiiueUt, bertünnat Dieselbe daif idcht

unter sechs und nicht über zwölf betragen.

Art. 5. Die Arbcitta^ wählen unter sich nach dem Modus und den Bedingungen,

wie ne in dem Geseu betr. die geweriiGehctt Sddedigettcbte besthinkt and, die Ab-

geardneteii, welche cle {& deo Selctionen vertreten soUeo.

Sie emcBMii n ^ddier Zeit EmtzmJtimer.

Art. 6. Wenn die Anzahl der Arbeitgeber diejenige übersteigt, welche für Vertretung

in dem Rate fe<rtgesefrt ist, bestimmen sie unter sich dieienigen, die Me vertreten sollen.

Ist die Anzahl derselben ungenügend, so ist dieselbe durch Arbeitgeber ähnlicher Ge-

weibstwe^ in ergänzen, die ans bcnadibniten Oitscbnftefi benuinuidiea mid dnrcli

die stindige Deputation m bestimmen snd.

In dem einen oder anderen Fall sind Ersatzmänner zu ernennen.

Art. 7. Das Mandat sowol der Arbeitgeber wie <ler Arbeiter erstreckt sich auf drei

Jahre and kann erneuert werden. Bei Todesfall, Amtsniederl<^iing, Wegrug aus dem
Bezirk oder Aufgeben des zur Zeit der Ernennung betriebenen Gewerbes, werden die

Ersatzmänner in der dnrch iMe StimmenzaU bestimmten Rdhenibige inr fWiktion

bennfeMfeii«

Das dreunal^ wiederholte Ausbleiben eines einberufenen Abgeordndv wird «b
Niederlegling seines Amtes betrachtet.

Art. 8. Jede Sektion versanunelt sich mindestens einmal im Jahre an dem durch

Verfügung des ständigen I^rovinzial-Ausschusses bcbiiuimleu Tag und Ort

Anasadem findet anf Antrag entweder der Arbeitgeb« oder der Arbeiter eine ausser-

ordentUdie Bnbcnifnnf der Sdctioai durch den Aoasdin« statt,

Art 9. Jede Sektion wShlt aus ihr» Mitte einen Voratsendes uad einen Sdknft-

führen In Ermanglung eines durch Majorität der anwesenden Mitglieder zu ernennen^

den Vorsitzenden oder in Abwesenheit desselben hat da? älteste der an\resenden Mit-

glieder in der Sektion den Vorsitz zu führen. In dem gleichen Kall übernimmt das

jüngste Mitglied die Funktion eines SdniMtthren.

Art. 10. Wenn die XJnistlnde es erjbrdem» hat der Gonvemcur der ftovinsi der

BQrgemidster oder der Vorsitzende auf Antrag entweder ds Arbeitgeber oder der

Arbeiter die Sektion der Industrie, in welcher em Konflikt entstanden ist, einzuberufen.

Die Sektion wendet die Versöhnungsmittel an, die den Streit schlichten können. Wenn
dne Einigung nicht zu erzielen ist, wird die Verhandlung in einem Protokoll zusam-

mengcfitttt und verfiffeatlidit

Art. II. Der König kann den Rat eines Beairks su einer Generalversammltmg ein-

berufen, um demselben seine Meinung über Fragen oder Projekte von allgemdnem

auf Indu.stric oder Arbeit bezüglichen Interesse kundzugeben, TOn denen eS dem Kö-
nig angemessen erscheint, sie dem Rat zu unterbreiten.

Er kann auch mehrere Sektionen, die entweder derselben Ortschaft oder verschie-

denen OrtsnhaJteu M^eli6ren) emberufen«

Die Veisanunlung erwSUt ihren Vorsitzenden und ihren Schriftführer. In Etmai^e-

httig eines durch Majorität der anwesenden Mitglieder ernannten Vorsitsenden oder

in Abwesenheit desselben \vird be/ igltch des Vorsitzes nach Art. 9 etfabren. Das-

selbe gilt in betreff des Schriftführers.

Art. 12. Der königliche Erlass, der die Generalversammlung zusammenberuft, sowie

die Verfügungen des Gouvemeuis oder des ständigen Ausschusses, welche eine Sektion

einhemlen « haben die T^eaordiiung und die Dauer der Sitmngen ra bestimmen.
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Irgcn'l ein in der Tagesordnung nicht vorhcfscsebeacr Gegcosluid kann nicht in Bc»

ratung gez(>};tn wcnlcn.

Sobald die Zahl der anwesenden Arbeitgeber mit derjenigen der abgeordneten Ar-

beiter mcht glach iit, hnt das jünipte Mitglied der nhlidcher vcrtretencii lUtcgprie

nur beratende Stimme.

nie Sitzungen finden bei geschlossenen Thüren statt; jedoch lumn der Rat oder

die Sektion bcfttiiDfflen, daw die Protokolle über die Verhaadiwigen verttSiBntlicht

werden.

Art. 13. Die Regierung kann einen Kommissär ernennen, der der iieneralvLT-<amm-

lung beiwohnt, ibr MitteUimgen »acht, die ihm fwecknitoaig eiacheiaett end gegebe*

nenfalls an den Debatten aber vorgelegte Fragen oder vorgeicblagene Maamahmen
teilnimmt.

Art 14. Die Gemein<!en, in denen diese Einrichtungen ihren Sitz haben, sind an-

gewie'ien, geei^^nete ].<<kale zur Abhaltung der Sitzungen des Rates oder der Abtei»

langen tur Verfugung zu stellen.

Art 15. Den Mitgliedeni dea Ratei die ni Geaendvenaamlungen oder in meh-

reren Sektionen einberufeu aiad, iat dne Entaehidigmig Ar jeden Tag der Senkm in

gewihren. Die Hohe derselben wird von dem «tSadigen Aiisichuia bestimmt, und
ist au<! dem Biidi;et der Provinz /w bestreiten.

Wir verkünden hiermit gegenw »rtigcs ( icsetz, befehlen, dass CS mit den» Staatssiegel

versehen und durch tien Monitcur 'j veröffentlicht werde.

Gegeben xii Ostende^ den 16. Angust 1887.

Im Anfkrag des KAnigt: Leofkold.

der Minister des Ackerbaus, Gesehen und nut dem StaatMtegel veisehen:

der Industrie und der öfTcntl. Arbeiten, der Minister der Justiz

Ritter von Morcau. J. Devolder.

1) IMe VcröffimtKcbuig erfolgte in Kr« 294 des Monitenr beige vom 11. Okt 1887.
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DEUTSCHES REICH.

ENTWURP EINES GESETZES BETREFFEND DIE
AI.TERS- UND INVALIDITATSVERSICHERUNG

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deiit'ichcr Kaiser, König von Preassen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des

RdchsUi^ wu folgt:

I. UaUang und Gcgttiwtand der VenicheniBf

,

Umfang.

§ I. Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welcbe infolge von Alter, Krankheit oder TOD

nicht durch roich^ucsctrliche Unfallversicherung gedeckten rnHillcn eintritt, werden

vom vollendeten scchszehoten Lebeosjahre ab nach Massgabe der nachfolgenden Be-

stimmungen versichert;

a) Peisonen, weldie $h Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Leltflinge oder Dienstboica

gegen Lobn oder Gehalt hewhUtigt werden;

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen und Lehrlinge (einschliesslich der in

Apotheken beschäftigten Gehilfen und l ehrluij^o) , welche Lohn oder Gehilt be^

ziehen ,
dfrpn regelmässiger JahrcsarbeiLsvcrdienst an Lohn oder Gehalt al>cr

2000 Mark nicht ubersteigt, sowie

c) die gegen Lohn oder Gehalt beschlfkigten Personen der SchiAbesattnog deol-

acher Seefahneage (§ 2 des Gesetzes vom 13. Jnli 1S87, Reichs-GesetsbL S. 339)

und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt Die FUhrung der Rcichsdagge aof

Grund der gemäss .\nikcl II § 7 Absatz 1 des Gesetzen vom 15. März iSSS (Retch^-

Gesctzbl. S. 71) erteilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen

Seefahrzeuge im Sinne dieses Gesetze.

Penonen, welche hem&mlisig einzelne pcRönliche Dtenstletstnngen bei wechseln-

den Arbeitgebern ttbemchmen, gelten weht als Arbeiter im Sinne dieses Geseties.

Durch Beschluss des Bundesrats Icann die Bestimmung des Absatzes i auch auf die

im Absati 2 bezeichneten Perwnrn, auf Bctrieb^unternelimt r, welche nicht regelmässig

wenigstens einen LohiKir!>e;ter beschäftigen, sowie ohne Kucksicht auf die Zahl der

von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewerbetreibende er-

streckt werden, welche in eigenen Betriebsstätten im Anftrsge und für Rechnung an-

derer Gewerbetrdbenden mit der Hefstellnng oder Bearbdtung gewerbliehcr Eiseng-

nase beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende), und zwar auf letztoe auch dann,

1) Aktenstücke su den Verhandlungen des Reichstages 1888/89, Nr. lo. — FSr
die utsi riint;liLhe F.is>ung d;e-.jr \'ur!ri^'c v^l. Entwurf eine=; Gesetzes betr. die Altecs-

und lnvaltdc:nversichenmg der Arbeiter. Berlin, Heymann. 8'^.

2) Ur!>i>rünglicher Entwurf: . . . und Ftussfahneuge.
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wenn sie die Roh- und Hilf&^tofTc scllist bcschaflcn , und auch für die Zeit, Während

welcher sie vorüberziehend für eigene Rechnung arbeilea.

Durch Beschluss des DundesraU kann ferner bestimmt werden, dasä und in wieweit

Diejenigen, für die im Abntt 3 beteicbaeten Penonen Dienste venichlea, so-

wie Geweri>etreibende, in deren Auftrag und fUr deren Rechnung von Hmnigewerbe-

treibenden (Abs. 3) genrbeitct wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich dieser Personen,

l)tvif>hiingswL'ise der Hniisge%verbetreibenden und ihrer Oehilfcn, Gesellen und I e^r-

liOgc die in diesem (»esetze den Arheitf^cbern auferlegten Vcrptlichlun^en zu crfullcii.

§ 2. Als Lohn oder Gehah gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert

der letsteren wiid mwli Purclwchititl^itewett in Antat» gebracht ; dieselben werden von

der unteren Verwaltangtbehörde festgesetzt.

Eine Bctcblftigung, f&r welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, gilt

im Sinne diese* Gesetses nicht als eine die Versicheningipflicht begründende Be>

schäftigunc;.

Durch Beä<:hlu»ät de» Buudcürals wird bestimmt , inwieweit vorübergehende Dienst*

leistnngen als Besdiäfiigung im Sinne dieses Geseiies nicht antwsehen sind.

§ 3. Auf Beamte des Reichs und der Bundesstaaten, auf die mit Pensionsbere«hlig>

ong angestellten Beamten von Kommunalverbinden, sowie auf Personen des Soldaten»

Standes, welche dienstlich als Arbeiter bcschäft^ weideai finden die Bcatinimni^en

des § I keine Anwendung

Dasselbe gilt von solchen Personen , welche vom Reich , von einem liundesstaale

oder einen Koauntukalverbande Pendonen oder Waitcgelder im Hddistbetiage der In-

vafideniente beäeSien. oder wdchea aaf Grund der reichsgesetzlicben Bestimmungen

aber Unfiülvenicherang der Benig einer jihrlichen Rente von mindestens demsdben

Betrage zusteht.

§ 4. Andere als die unter § 3 erwähnten Personen, welche in Betrieben des Reichs,

eines Bundesstaates oder eines Kommunalvcrb.indc& beschäftigt werden
,
genügen der

gesettHdteo Venkhcnmi^flicht durch Beteiligung an einer für den betreffenden Be>

trieb bestehenden besonderen Einriditnog, durch wdehe ihnen eine den rcichsgeset»-

llch vorgesehenen Leistungen ^eiehircrtige *) Fünorge gesichert ist, sofern bei der be-

treffenden Einrichtung folgende Voraussetxungen mtreffen:

a) Die Beitrage der Versicherten dürfen, soweit sie für die Alters- und luvalidiials*-

verachcrung in Hohe des reichsgesetzlichen Anspruchs entrichtet werden, den dritten

Teil des fiir den letzteren rechnungsmiaBg erfoffderiichen Bedaifr, sowie die Hälfte

der Vcrwaltttogskosten und der Rücklagen cum Reservefonds nicht übersteigen.

b) Diqenige Zeit , während welcher die bd solchen Einrichtungen betdligten Per*

sonm vor dem Eintritt ihrer Beteiligung eine nach t; I die Vcrsichemn{j<ipf1icht be-

gründende anderweite Beschäftigung ausgeübt haben, ist denselben Itei Berechnung

der Wartezeit in Anrechnung zu bringen. Dasselbe gilt (ür die Bemessimg der

Höhe der Rente, insoweit diese den nach § 19 w bemessenden Betrag nicht fiber-

c) Ueber den Anspruch der einzelnen Beteiligten auf Gewährung von Alten« und

Invalidenrente muss ein schicdsgerichlliGbcs Ver£»liren unter Mitwirkung von Ver-

tretern der Versicherten zugelassen sem.

i) Ursprünglicher Entwurf: . . . durch welche ihnen eine den Vorschriften dieses

Gesetses aundesteos glmchkommende Fitoaoige gesichert ist, sofani .....

ste^^t.

Der Bundesrat bestimmt, welche Einrichtungen (Pensionis>, Altet^, Invalidenkassen)
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den vorslehenileQ Anforderungen entsprechen. Den vom Bundesrat anerkannnteu tun-

richtoDg^n dicitt Art wird ein Drittdl d«r von ilnai tu gewährenden Alters- ttnd

InvalklefiTentett, lowett sie den Betrag der rdchigieseblich xq nldenden Renten nickt

übeisteigen, aus RdcKsmitteln vergütet f§ 14).

Denjenigen Personen, welche aus der die Beteiligung bei solchen Einridltnncen be-

gründenden HeschSftigiing ati<;srheiden und rn eine andere, die Versiichernngspflichl

nach § I bedingende Keschafiigung übertreten , ist hei Berechnung der Alters- und

Jnvolidenrcnie die Dtuer ihrer Beteiligung bd «oldicn Einrichtungen in Anrechnung

vx bringen. Für die Dmict dieser Beteiligung haben die betreffenden Einrichmngen

die Rente anteilig «tt Sbemehmen. Umgekehit sind denselben die von ihnen zu ge-

wahrenden Renten, soweit (iiese den Bctraj^ der reichsgesetzlich vorgesehenen Renten

niclit «bersteipen, von den auf ürund dieses Gesetzes errichteten Versichenmgsanstal-

ten für diejenige Zeitdauer zu erstatten , wäluend welcher die Rentenempfänger bei

den ietsteren beteiligt waren.

9 5. Durch BeecUnsi des Bandesrats hum bestimmt werden» dsss and inwieweit

die Bestimmungen des § 3 Absatz 1 auf Beamte , welche von anderen öffealltchcn

Verbänden udcr KüriJcrschaften mit Pensionsberechtigung angestellt sind, sowie die

Beslimmungct) des tj 4 auf Mitglieder anderer Einrichtungen, welche die Alters* and
Invalidenveraorj^ußg zum Gcgenstund haben, Anwendung finden sollen.

§ 6. Denjenigen PefsoncD, welche aus der Venieherangspflicht aosscheiden, bleibt

die ans dem bisherigen VetsiebcmngsverhiÜtnisse »ch ergebende Anwartschaft auf F6r>

sorg» für Alter and Ghverbsunfkhigkcit hi dem in den §§ 10 bis 13 fcstgeseizten Uns*

fiinge vorbehnlten.

Dies gilt jedoch nur für den Zeitraum von je fünf Kalcnck-rjahren , einschliesslich

desjenigen Kalenderjahres, in welchem zuletzt Versicherungsbeiträge entrichtet worden

^d. Nach Ablauf diese* Zdtranm* sind die darch das bisherige Venicheiangmr«

bSitnis b^rflndeten Ansprüche erloschen.

§ 7. Gegenstand der Versicherang ist der Anspruch auf Gewälmiag einer Alters»

beziehungsweise invalidenrente.

Altenrente erhXU, ohne dass es des Nachwdse* der ENreihsanfthiglceit bedarf,

ddjenige Versicherte, welcher da» 70b Lebeugahr vollendet hat

Invalidenrente erhält ohne ROcksicht auf das Lebensalter deijcBig« Venidierte,

welcher nachweislich dauernd erwerbsunfähig ist.

Als erwerbsunfähig gilt Derjenige, welcher infolge seines körperlichen oder geistigen

Zustandes nicht im Stande ist, durch die gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bis-

herige Bemfitfaltigkdt mit sich bringt, oder dnrch andere, seinen Krlftm «nd Fihig-

kdten entsprechende Arbeiten den Mindestbetng der Invalidenrente sn erwerben.

§ 8. Dttrch statotarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Benrk oder eines

weiteren Kommunalvcrbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann, sofeni da-

selbst nach Herkommen der Lohn von Arheitem ganz oder zum Teil in Form von

Naturalleistung gewährt wird, bestimmt werden, dass die Rente der in diesem Bezirk

wohnenden Rentenempiänger bis sn drei Viertdien ihres Betn^^es ebenftjls in Fonn

von Natnralleistangen an gewähren ist. Aaf die Festselmng des Werts der leMeren

findet S % Absatz i entsprechende Anwendung. Die statutarische Bestimnumg bedarf

der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde

Solchen Persoacn, welchen wegen gewobnheitsmässiger Trunksucht nadi Anordnung

(j egenstand der Versicherung,
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der zuständigen Behörde geistige Getränke in öflentHcben Schanlutätten nicht verab-

folgt werden dürfen, ist die Rente in derjenigen Gemeinde, fiir deren Bezirk eine

solche Anordnung getroffen worden ist, auch ohne dnss dte Voraus.*>euungen des Ab-

satzes 1 vorliegen, ihrem vollen Betrage nach in Naturalleistungen zu gewihren.

In dm voistdicnd beaeichiMteii FUlcn fehl der Ampnidi auf die Rente ta den«

jenigen Beilage, in welchem Nahnallcittiingcn m gewfthren «ind, auf den Kornmuntl-

verband, für dessen Bezirk eine solche Bestimmong getroffen ist, über, wogegen diesem

die Leistung der Naturalien obliegt Der Kommunalverh.inil hat dem Bezugsberechtigten

hiervon Mitteilung zu machen Derselbe ist berechtigt , binnen zwei Wochen nach

der Zustellung dieser Mitteilung die Entscheidung der Kommttoalaiifiiichtsbebörde an-

«nrafenj die Bolididdang der letftercn iü end|^Itic. Auf denselben Wege «erden

eile flbrign Stidligkciten cntaehieden, «elehe am der Amvendttog dieser Bcstim-

iMDgen syrischen de» Bezugsberechtigten und dem Kommiinalverbande entstehen.

Sobald der Uebergang des Anspruchs auf Rente endgültig feststeht, hat auf Anfrag

des Kommunalverbandes der Vorstand der Versicherungsanstalt die Postverwaltung

hiervon rechtzeitig in Kenntnt« zu setzen.

§ 9. lit der Bercdiligte ein AnaUader, w kann er mit dem dreifachen Betrage

der Jahretrente abgefonden werden.

Der Anspruch auf Rente mht, so lange der Berechtigte nicht im Inlande wohnt,

eine Freiheitsstmfe verbn<vst , oder lo lange er in einem Arbeitfthanae oder in einer

BcacniPgsanital t untergebracht ist.

Vo ranaaelaangen de« Anspruchs,

f 10. Zur Erlanpmg dttes Anspruchs auf Alters- oder Invalidenrente ist, abgesehen

von dem nach § 7 beizubringenden Nachweise des geselsUch votgesehenen Alters be-

ziehungsweise der Erwerbsunfähigkeit, erfcjrdcrHch

:

a) die Zurücklegung der vorgeschnebenen Wartezeit (§g 12 und I3);

b) die Leistung von Beiträgen (gg 14 bis 17)

§ II. Ein Anspruch anf Invalidenrente steht denjenigen Verrichcrtcn nicht tu, welche

erwdalidi ^e E^wcrbeunOhigkeit sich vorsttslieh oder bei Begehung emes Verbreebens

«der vnrsHalichen Vergdiens sngcsogen haben ').

Wartezeit

9 12. Die Wartezeit (g 10) beträgt

:

1, bei der Altersrente 30 Bdtragijahie (g 13).

a. bei der Invalidenrente 5 Bdtragtjahre.

Solchen Personen, welche vor Ablauf der Wartezeit erwerbsunfähig werden , kann

auf ihren Antrag mit Zustimmung des Staatskommissars 51I ans iHiligkoitsL'riin len

eine Rente bis zur Hällte des Mindestbetrages ihrer Invalidenrente gewährt werden,

1) Ursprünglicher Entwurf: § 11. Fun Anspruch auf Invalidenrente steht denjenigen
Versicherten nicht zu, welche erweislich die Erwerbsunfähigkeit sich vorsätzlich zuge-

zogen haben I>asselbe gilt von solchen Personen , welche ihre Erwerbsunfähigkeit

durch Beteiligung an einer Schlägerei oder einem Raufhandel verschuldet oder bei
Begehung eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens sich zugezogen haben.

Denjenigen Personen , welchen hiemach ein Anspruch auf Invalidenrente nicht zu-

Stdlt, kann mit Zustimmung des Reichskommissars (§ 48) ein Teil der Rente aus

Billigkeitsgründen vorübergehend oder dauernd bewilligt werden, sofern sie mindestens

wihrend 10 Beitragsjahren (g 13) Beiträge zur Alters- und Invalidenversicherung ent-

richtet haben.
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«ofcm sie die geseUlichen Beiträge während mindesteas eines Beitragsjahres geleistet

haben. Eine tol^ Bewilligung ist jedocb «mtattheft, wenn^ Brwcriieuifla^ «nt

zu einer Zeit, in welcher seine BrwerbsOhigkeit bereil* besclirinkt war, In eine die

Vecsichcrnngspflicht begründende Beschäftigung ringetreten ist , und Thatwchen TOf-

Ilegen, welche die Annahme rechtfertigen, d«s dies in der Absicht geschehen ist,

um den Anspruch auf Rente zu crsvcrlien.

g 13. Bei Berechnung der Wartezeit gelten als Beitragsjahr (§ 12) 47 volle Beitrags-

wochen (§§ 14, 88). Hierbei werden die Beitrsgswochen, «och wenn sie in venchie-'

dene Kalenderjahre fallen, bis nr ErfitflmK des Beitrapjabrea sasammengerechnet.

Solchen Personen, welche, nachdem sie eine regelmüssige, die Ver^icbcrungspflt^t

begrüntlende Reschäftij^unp begonnen hatten, we^cn bescheinigter, mit Erwerbsunfähig-

keit verbundener Krankheit für die Dauer von sieben oiler mehr aufeinander folgen-

den Tagen verhindert gewesen sind, diese Beschäftigung auszuüben, oder behufs Elr-

fullang der Militirpflicht in Friedens», Mobilmachongs- oder Kriegszeiten som Heere

oder snr Flotte eingesogen gewesen sind, oder in Mobilmachoags- oder Kii^nalen
freiwillig militärische Dienstleistungen verrichtet haben , werden diese Zeiten , soweit

CS sich um die ErläUnng der Warteseit handelt, als Beitragsseiten in Anrechnung ge^

bracht.

Die Dauer einer Krankheit ist nicht als Bcitragszeil m Anrechnung zu bringen,

wenn der Beteiligte sich die Krankheit mnlttslich oder durch scholdhafte Beteiligung

bei Schlltgereioi oder Raufhinddn, durch ThwkftUigkcit oder geschlechtlidie Aui-

schweifangen angesogen hat

Aufbringung der Mittel.

§ 14. Die Mittel zur Gewährung der Allers- und Invalidenrenten werden vom Reictl,

von den Arbeitgebern und von den Venicheiten zn je dnem Drittd adgebrscht,

IMe Aufbringung erfolgt seitens des Reichs durch Uebemahme von einem Drittel

derjenigen Gesammtbeträge, welche an Renten in jedem Jahre thalsächlich zu zahlen

sind, seitens der Arbeitgeber und der Versicherten durch laufende Beiträge. Die Bei-

trage sind vom Arbeitgeber für jede Kalenderwoche zu entrichten . in welcher der

Versicherte eine die Versicherung begründende Beschäftigung ausgeübt hat (Betirag:»-

woche) ').

*) Ursprünglicher Entwurf: § 15. Die Beitrii|;e der Arbeitgeber und der Ven^cher»
ten siml vom Arbeitgeber für jede Kalenderwoche zu entrichten, in welcher der Ver-

sicherte eme die Versicherung begründende Beschäftigung ausgeübt hat (Beitragswoche}.

Findet die Beschäftigung nicht wihrend der ganzen Kalenderwoche bei demselben
Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Versicherten zu-

erst beschäftigt, falls die Beschäftigung länger als drei Tage währt, der volle Wocben-
beitrag, anderenitüls der halbe Wochenbdtnq; «1 ennrichten. Findet im letzteren Falle

in derselben Kalendcrw.Khe seitens anderer Arbeitgeber eine weitere Tlesch.äftigung

Statt, durch welche die Gesamtdauer der Beschäftigung auf mehr als drei Tage erhöht

wird, so ist von demjenigen Arbeitgeber, weldier den Versicherten nach Vottendung
de<; dritten Arbeitstages sucrst beschHAigt, gldchfaUs ein halber Wochenbeittag an
entrichten.

Sofern die Zahl der thatsldüich verwendeten Arbeitslafe nicht fiEStgestellt werden
kann, ist der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur Herstellung

der Arbeit annähernd für erforderlich «1 erachten ist Im Streitfalle oitscheidet auf

Antrag eines Teils die untere Verwaltungsbehörde oi^Sltig. Die Venschemngsanstalt

(§ 27) ist berechtigt, für die Berechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmungen

zu erlassen. Dieselben bedürfen der Geneluuigung des Reichs-Versicherungsamis.
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§15. Die Höhe der für die Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge ist derart im

Voraus festzustellen, dass durch die Betträge die Verwaltungskosten, die erforderlichen

Rücklagen zum Reservefunds und zwei Drittel des Kapitalwerts der der Versicherungs-

anstalt durch Renten voraussichtlich erwachsenden Belastung gedeckt werden.

Die FeMstdlong der Bdlritfe erfolgt In TcilbetrBgeB von Jalwesltthiiai, welche

unter Zagrundelegaag dca drdhundertfachen Betrages der gemlM g 8 des Krukcn-
versicherungsgesetxes vom 15. Juni 1883 (Reichs-Geseubl S. 73) festgesetzten orts-

üblichen Tagelöhne gewöhnlicher erwachsener männlicher Tagearbeiter ermittelt

werden

Ortski assen

§ 16. Die sKmltichen Ortschaften des Devtscben Hddis werden nach der Höhe des

für sie festgesetzten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher erwachsener männlicher

Tagearbeiter (§ 15) in fünf Ortsklassen eingeteilt. Jede Ortsklasse umfasst diejenigen

Urt!>ciiaften, in welchen dieser Tagelohn innerhalb der nachstehend aufgeführten Gren-

sen liegt, nämlich in

Oftdüaae I bis an 1,00 Mark

OmUaae II über 1,00 bis 1.40 Unk,
Ortsklasse III über 1,40 bis 1,80 Mnrk,

Ortsklasse IV über 1,80 bis 2,20 Mark,

Ortsklasse V über 2,20 Mark.

Als Jahreslöhne kommen in den einzelnen Klassen in Anrechnung:

in OrtsUaaw I der Betng von 300 Ma«k,

in Ortsklasse II der Bettag von 400 Mark,

in Ortsklasse III der Betrag von 500 Mark,

in Ortsklasse IV der Betrag von 600 Mark,

in Ortsklasse V der Betrag von 700 Mark.

§ 17. Die Beiträge werden für männlidie und wdbliche venichnte Pmooen be-

sonders, im Ifebiigen iUr alle in der Vec^diernngsanslalt vcnicherten Penonen in

gleichen TeObetrigeo des Jahredohns festgestellt. Dabei können die Beitrtge fllr

einsebie Berafsniretge venchicden bemessen werden (§ 85 Abs. 1).

Betrag der Rente.*)

§ t8. Die Renten werden für Kalenderjahre, und swar in TeBbetiigen des Jahici-

1) Ursprünglicher Entwurf: § 16* Die Höhe d«r für die Beitragswoche zu ent-

richtenden BdtrSge ist für jede Verricherungsanstalt derart im Voraus festzustellen,

dass durch die Beiträge die Verwaltungskostcn , die erforderlichen Rücklagen zum
Reservefonds und swei Drittel des Kapitalwerts der der Versicherungsanstalt durch

Renten voraussichtUch erwaehsenden Belastung gedeckt weiden. Die Feststellung des

Beitrages erfolgt für männliche und weibliche versicherte Personen besonders , im

Uebrigen aber lUr alle in der betreflfenden Versicherungsanstalt versicherten Personen

einhdtlich, sofern nicht auf Antrag «ne veisehiedene Bemessung der Beitrüge für

einzelne Berufszweigrf erfolgt (ij 81).

2) Ursprünglicher Entwarf: Betrag der Rente. § 17. Die Reuten werden für Ka-
lenderjahre bmehnet

Die Invalidenrente für männliche Personen betraft 120 Mark jährlich und steigt

vom Ablauf der Wartezeit (§ 12 Absatz i Ziffer 2) an mit jedem vollendeten Kalender-

jahre in den nKehstfidgenden 15 Kalenderjahren mn 2 Mark, in den dann folgenden

ao Kalendeijahren um 3 Marli, vtm da ab um 4 Mark jShrliclt bis nim Hödistbe-
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lohn"; Kl) (icrjenicen Ortsklasse berechnet, in welcher die Venichcnmgsbeitrttge

(lir den Empfangsberechtiglen entrichtet sind.

Sind für einen Versicherten Beiträge in verschiedenen Ortsklassen gezahlt, «o wird

der BereelmQng der Rente der Durchseluiitt der Jahresldhne, nndi wdctiett die Bei-

tiig^e entricbtet sind, zu gnmde gelegt. Dieser Durchschnitt wbd in der Weite «r*

mittell, dass für jede Beitragswoche der Jahreslohn, nach welchem in derselben Bet-

träge entrichtet wurden , in Ansatz gebracht und die hieraus sich ergebende Summe
mit der Zahl der Beitragswochen geteilt wird, Bruchteile des Durchschnitts werden

auf ganze Zahlen nach oben abgerundet.

§ 19 Die Invalidenrente für nännlielie Personen beträgt jährlich vienindswandg

Hnndcitstel des Jahreslohns, welcher noch | 18 der Berechnung in gnmde a legen

ist. Vom Ablauf der Wartezeit 12 Absatz I Ziffer 2» ab steigt die Invalidenrente

mit jedem vollendeten Knlendcriahre htt» «»inen weiteren Teilbetrag de<; rorstehend

bezeichneten Jahreslohns, un<l zwar in den nächstfolgenden 15 Kalenderjahren um je

vier l'ausendstel, in den dann folgenden 20 Kalenderjahren um je sechs Tansendstel,

von da ab nm je acht Tausendstet bis xum Höchstbetrage von jihdich ftnlcig

Hundertstel des betreHenden Jahreslohns. Das Kalendeijabr, in vrelchem die Warte-

zeit vollendet wird, kommt für die Steigerung des Kentenanspruchs nicht in Anrechnung.

Die Altersrente für männliche Personen betragt jährlich vierundrwan^ip Hundertstel

des Jahreslohns. Die AUcrsrenlc kommt in Fortfall, sobald dem Empfänger Invaliden-

rente gewährt wird.

Weibliche Personen erhalten ab Renten zwei Drittel der Renten männlicher Pcnonen.

Die Renten und in monatlichen Teilbeträgen im Voraus tu zahlen. IKcsdbesi

wnd auf volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden.

§ 20. Die Altersrenle beginnt mit dem ersten Tage des 71. Lebensjahres, die In-

validenrente mit dem Tage, an welchem der Verlust der trwerbsfähigkeit eingetreten

ist. Als dieser Zeitpunkt gilt, sofern nicht ein späterer in der Entscheidung öber die

Invalidisicrang festgestellt wird , der T<^, an welchem der Aniiag anf BewiUignaK

einer Invalidenrente bei der unteren Verwaltungsbehörde gestellt worden ist (§ 63).

§ si. ') ESn Anspruch auf die volle Rente besteht, unbeschadet der Vorschrift des

trage von jährlich 250 Mark. Das Kalenderjahr, in welchem die Wartezeit vollendet

wird, kommt für die Steigerung des Rentenanspruchs nicht in Anrechnung.
Die .Altersrente betrügt iä^irlich 120 Mark. Die AltCItKnlC konunt in Foltiall,

sobald iiem Eutpfangcr Invalidenrente gewährt wird.

Weibliche Personen erhalten zwei Drittel des Betrages dieser Renten.

Die .Micrsrenlc beginnt mit dem ersten T.i;;e des "i. Lebensj.ihres, die Inv.^liden-

rcnte mit dem Tage, an welchem der Verlust der Krwerbsfähigkeit eingetreten ist.

AU dieser Zeitpunkt gilt, sofern nicht ein späterer in der Entscbeiduug Uber die In-
validtsierung festgestellt ist, der Tag, an welchem der .\nttaj; auf Anerkennong der
I'>wcrbsunfähigkeit bei der unteren Verwaltnni^-^bchunlc gestellt worden ist.

Die Renten Mti i m nioit.ittichen Teilbetni^cii im Voraus zu zahlen. Dieselben Bind

auf volle fünf l'fcnni;; für den Monat nach fjl)en abzunindcn.

I) Ursprünglicher Entwurf: § iS. Ein Aüi>pruch auf die volle Rente besteht, unbe-
schadet der Vorschrift des § 6 .\bsatz 2, nur, sofern seit dem Antritt in eine die

Versichcrungspflicht begründende Beschäftigung bis rwm .\blauf de* 70. Lebensjahres

bc/ichungswcise bis zum Kintritt der Erwerbsunfähigkeit m jedem Kalenderjahre Bei-

träge für mindestens 47 Beitragswochen geleistet sind.

['cnjcnigen Personen, fiir w elche im l aufe eines Kalenderjahres Beiträge für weniger

als 47 Beilragswochen oder gar keine Beiträge geleistet sind, ist die Rente bei ihrer

Feststellung nach den von dem Reichs- Versicherungsamt hierüber anlzastellenden

Tarifen nm den Versichenragswert des Auifalk an Beiträgen und den entsprechenden
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§ 6 Absatz 2, nur, sofero seit dem Eintritt in eine die Versicherungspflicht begrün-

dende Be*;chäftigiing bis mm Ahlauf des 70. Lebensjahres beziehtin^sweisc bis vom

Eintritt der Erwerbsunfähigkeit in jedem Kalenderjahre Beiträge fiir mindestens 47

Bdtngtwodim gdciittt räd.

Dttjenigpi Penoaen, für welche hn Laufe daes Kdendeijahret Bdtifigc fiir mveaiiget

als 47 Beiln|{K«o«liett oder g«r keine Beitrilge geleistet «nd, Mt die Rente bei ihrer

Feststellung zu ermässigen. Die Ermässigung erfolgt um das Einundeinhalbfache

desjenigen Rentenbetrages, welcher der Stimme der au^efsdlenen Heiträjje unter Hin-

zorecbnung der >^nsen und Zinseszinsen entspricht. Den Zinsfuss bestimmt der

BmdflMt, Hierbei wetden die Beitri^ derjenigen VenidierungBanittlt und Orts»

khMe m grunde gdegt, fiir welche die letiten Beitriige vor den Aittfell cnlrichlet

sind , und wenn bei derselben vertchiedene Beitr^üätze für einzehie Benifszweige

erhoben werden, die Beitragssätze für denjenigen Berufszwetg, welchem der Ver-

sicherte zuletzt angehört hat. Die für die vorstehenden Rechnungen erforderlichen

larife werden vom Kcichü-Versicherungsamt aufgestellt.

§ aa. Die im § si vorgesehene ErmSssigung der Rente unterbleibt, »jwdt der

AosMl nech Beginn dner regdmKsMgen, die Versicherungspflicht begründenden Be>

schäftigung durch Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-t Mobilmachungs» oder

Kriegsieiten, oder durtli freiwillige inilllärisehe Dienstleistungen in Moblliuachnngs-

oder Kriegs£eiten, oder durch lie'-cheinigte uii( Erwcri)sunrnhigkeit verhtindrre Krank-

heiten verursacht worilen ist. Auf die im § 13 Absatz 3 bezeichneten Kraiikhciiea

findet diese Bestimmung keine Anwendung.

Denjenigen Betrag» um welchen ^ Rente wegen des Ans&lls durch ßrf&llnng der

Milit.Hrpf1icht oder durch freiwillige militärische Dienstleistungen rechnungsmässig würde

ermä.N«iigt werden müssen, übernimmt d.is Reich. Der Ausfall .m Beilragen infolge

von Krankheiten ist hei Berechnung der Hohe der Beitruge m Betracht zu ziehen.

Die Ennässigung der Reute unterbleibt femer, soweit der Ausfall an Beiträgen

«nderweii gedeckt wird. Letstcres geschieht:

n) durdi Vemchnung der in nndersn Jahren fUr mehr als je 47 Bdttapwochen

geleisteten Iteiträge;

b) durch freiwillige Bdbnagung von Marken nach Massgabe der 94 ff.

Teil <les voni Reich zu ühcrnehiiieiiden Rentetibctrages iw erniiissigen. Hierbei werden

die Beiträge derjenigen Versicherungsanstalt zu grunde gelegt, an welche die leisten

BdtrSge vor dem Aasfall entrichtet »nd, und wenn bei derselben verschiedene Bel-

tragssätze fiir ciii/eliie nerurs/\\ eige erlicljcn werden, die Beitrags.itze Tür <1enjenigen

Berufszweig, welchem die Versicherten zuletzt angehört haben. Diese Ermässigung

tritt nicht ein:

I. soweit der .•\usfall nach Beginn einer rcgelmas-igen, die Versicherungspnicht be-

gründenden Beschäftigung durch Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobil»

madumgs- oder Kriegneeiten, oder durch frdwilltge militlirische Dienstleistungen Hl

MobÜni.uhungs- oder Krlegs/eiteti, oder durch bcsclieinigtc, mit Erwerbsunfiihigkeit

verbundene Krankheiten verursacht worden ist. Derartige Krankheiten sind bei Be-
rechnung rier Höhe der Beitrüge in Betracht zu »eben: denjenigen Betrag, um welchen
die Rente wegen des .\usfalts durch Erftillung der Mititär])niclit oder durch freiwillige

militärische Dienstleistungen rechnungsmässig würde ermässigt werden müssen, über-

nimmt das Reich;
2. soweit der Ausfall anderw eit gedeckt wird. Letzteres geschieht •

a) durch Verrechnung der in anderen Jahren für mehr als je 47 Beitragswochen

geleisteten Beiträge ;

b) dttvek fidwilUgc Bdbrti^ung von Marken nach Massgabe der 100 It
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§ 23. Die Bescheinigung einer auf die Wartezeit anzurechnen -Irn und von der

Entrichtung von Beiträgen befreienden Krankheit erfolf^t durL-h vlcn Vorstand der-

jenigen Krankenkasse, beziehungsweise durch die Vciwaliung der Gemeindekranken-

vcnCdaenitig, welcher der Venidierte, um teiner geseUliclieB oder elitetinidien

KnnkenvenidienmfBpllieht tu geoOgen, «ngebdrt, f&r diejenige Zdt ebcr, wdcbe
über die Dauer der von den belrefTcnden KrankenkMMn benelmngiwene der Ge-
meindekrankenver<;ichernng lu gewährenilen Krankenunterstützung hinausreicht, sowie

für diejenigen Personen , welche der Kr mkenvmicherungspflicht nicht unterliegen,

durch die (iemeindebehörde. Die Kassenvorstände
, Verwaltungen von Gemeindc-

krftnkeoventcberai^en und Geneindebebördeo raid vcrpHichtet, die«e Bcadieinigungeo

nach Beibringung Intliclicr Zengmne auniatellen und kfinnen hienn von der Anf*

•ichtd>ebörde durch GeUUtrafc bis zu einhundert Mark angebalteo werden.

Wa? vorstehend für itie flenicinilekranketiversicherung bettiolBt tSt» giU in l^eicher

Weise lur landesrechtliche Hinrichtungen iihnl eher Art.

Der Nachweis geleisteter .Militärdienste erfolgt durch Vorlegung der betretTendea

MiKtKriNtpiere.

Veränderung der Verhältnisse.

§ 24. Tritt in den Verhältnissen des EmpHingers einer Invalidenrente eine Ver-

änderung ein, welche ihn nicht mehr als dauernd erwerhsunfthig (§ 7) erscheinen

lässt, so kann deotselben in dem für die Feststellung der Rente vorgeschriebenen

Verliihren die Rente entiogeB werden.

Die Bnlzieliiing der Rente tritt von dem Tage ab in Wirkaankdt, an welchen der

die Entziehung aussprechende Bescheid aogestellt worden ist.

Wird die Rente von Neuem hewilH^. so i^t die Zeit des früheren Rentenbezuges

dem Versicherten ebenso wie eine bescheinigte Krankheitszeit (§ 22) anzurechnen.

§ 25. iJer nach Massgabe dieses Gesetzes erworbene Anspruch auf Rente ruht:

1. lür diejenigen Petwnent welche auf gnind der reichsgesetslichcn Beatfidumugm

aber Unfallvenlcherung dne Rente beliehen, solange und soweit die UnfaUrente

unter Hinnirechnung der diesen Personen nach dem gegenwärtigen GcMtae sage*

sprochenen Rente den Höchstbetra^' der Invalidenrente übersteigt;

2. für die in den §§ 3 und 5 bezeichneten Beamten und Fcrsouen des Soldaten-

Standes, solange und soweit die denselben gewährten Pensionen oder Wartegelder

anter Hinsurechnong der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetxe zugesprodienen

Rente den Höchatbctrag der Invalidenrente fibenteieen.

Verhältnis zu anderen A n s p r ü c Ii e n

.

§ 26. Die Verpflichtung der < '(emeinden und Armenverbände, sowie sonstige gesetz-

liche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur Fürsorge ') für alte,

kranke, erwerbsunfähige oder hilftbedörfiige Pciaoncn werden durch dieses Gescti

nicht berflhrL

Soweit von nemcinden oder Armenverbänden an hilfsbedürftige Personen Unter-

stützungen für einen Zeitraum pclnstet sind, für welchen diese Personen ein Anspruch

auf Alters- oder Invalidenrenie zustand, gelil dieser Anspruch im Hetrage der ge-

leisteten Unterstützung auf die fiemeinde oder den Armenveiband über. Das Gleiche

^It Air Betriebsunteraehmcr und Kassen, welche die den Gemandcn oder Annen-

1) Znialz dem Inhalte des § 23 des urspribigUehen Entwarft entsprechend.
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verbftnden ohtic^ctvlc Vcr| tlichtung zur Unterstüuung HiUsbeditifUger aui grund ge-

setzlicher Vorschntt criuüi haben.

§ 27. Fabrikkajisen, Knappschaftska&sen, S«e(nana$kj^cn und andere für gewerb-

liche, landwirtscbaftliehe oder Hhnltche UDterachiiMii^ea bestehende Kaiseiieinrich-

tungen» welche ihren nach den BestinnnungeA dieses Geseues venichcrten Mitgliedem

für den Fi!! les Alters oder der Bmrerbsunrähigkcit Renten oder Kapitalien ge-

w-^hren sm i berechtigt, diese ünterstüfrnni^m für solche Personen, welclR- mf ;^rund

dieses Gesetzes einen Anspruch :uif Aiiers- oder Invalidenrenten haben, um den Wert

der letzteren oder zu einem genuineren Betrage zu ermüssigen, »ofcrn gleichzeitig die

Beitrltge der Bettiebsnntemehmer and Kassenmitglieder oder im Falle der Zustimmung

der Betriebsunternehmer wenigstens diejenigen der Kassenmitglieder in entsprechendem

V'crhahnisN,: herabgemindert werden. Aul si itutenmä&sige Kassenleistungen, welche

vor dt III hctrcfTcndcn Hrschhts>;e der ,nisi;i!iili;^fii Orcj^ine, otler vor dem Inkrafttreten

die&cs (iesetzes aus der Kasse bewdiigt worden sind, erstreckt sich die Ermässigung nicht.

Die hienu erforderliche Abänderung der Sututen bedarf der Gene1u».ifung der

ntständtgen Landesbehörde Die letttere ist befbgt, eine entsprechende Abünderang

der Statuten ihrerseits mit rechti^ltiger Wirkung vortunehmen« sofern die zu den

erwähnten Kasseneinrichiungen beitragenden Betriebsunternehmer oder die Mehrheit

der Kaäsenmitglieder die Abänderung hemtmc^t hrtben, die letztere aber von den zu-

ständigen Organen der Ka!>&c abgelehnt worden ist.

Der ErmXssigung der Heitrige bedarf es nicht, sofern die dwch die Hcrabmin^

demng der Unterstützungen ersparten Betrüge zu anderen Wohlfahitseimichlungen

Ar Betriebsbeamie, Arbeiter oder deren Hint^liebene verwendet Werden sollen und

diese nnficnveite N'erwendung durch da* Statut geregelt und von der Au£tichts*

bchorde genehmigt wird.

§ 28. Insoweit den nach Massgabe dieses Gesetzes zum Bezüge von invaijden-

renten berechtigten Personen ein Anspruch auf Ersaix des ihnen durch die Invalidität

entstandenen Schadens g^en Dritte zusteht, geht derselbe auf die Versicherungsansult

Insoweit Ober» als die letztere zur Gewährung einer Rente verpflichtet ist.

Vorrechte der Renten.

§ 29. Die Kenic kann nm iccliilichcr Wirkung weder verpfändet, noch übertragen,

noch fUr andere als die in § 749 Absatz 4 der Zivilprozessordnung bezeichneten

Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des ersatsberechtigten Annen-

verbandes gepftadet werden.

II. Organisation.

Versicherungsanstalten.

§ 30b Die Alteis» und Invaliditätsversidienuig erfolgt durch Versicherungsanstalten,

welche nach Bestimmung der Landesregierungen für weitere Kommunalverbände ihres

Gebiets oder für das Gebiet <les Bundesstaates errichtet werden.

Auch Itann für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben, sowie fiir mehrere

weitere Kommanalverbände eines Bundesstaates eine gemeinsame Versicherun^nstalt

errichtet werden.

In der Versicherungsanstalt sind alle unter § i fallenden !*eT';r.rien versichert, deren

Beschaftigungsort im Bezirk der Versicherungsanstalt liegt. Als Bcschaftigungsort

gUt, soweit die Besch.äftignni^ in einem Betriebe stattiiodet, der äiiz des Betriebes,

Archiv fiir tos. GeseK^bg u. Statiitik. tl. (. 11
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im lJe\ii;^tii der Wohnsitz des Arbeitgebers, otlcr wenn derselbe einen roehrfacbea

oder keinen Wohnsitz im Inland« hat, sein Aufenthaltsort.

§ 31. Dit Errichtung der VcniclieniiigiuutaUcn uoterltegt der Genebmigung des

Bondesnts. Soweit die Genehimgang niclit erteilt viid, kmn der Baade««! aach

Anhörung der beteiligten Laadesregicmngen die Errichtung von VenichemngniH

stalten anordnen.

§ 32. Der Siti tier Versicherungsanstalt wird durch die Landesregierung bestimmt.

Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Bundesstaaten oder Gebietstede derselben

errichtet, so bestimmt den Sits, Imlls eine Verdabarung der beteiligten Laades-

regierungen . flieht tu Stande kommt, der Bundesrat.

§ 33. Die VersicherungsanstaU kann unter ihrem Namen Rechte crwerljen und Ver-

bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklnj^t werden. Für ihrt Ver-

bindlichkeit haftet den Gläubigern das Anstaltsvermögen, M^weit da^eUie zur Deckung

der Verpflichtungen der Versicherungsanstalt nicht ausreicht, der Kommunalverband,

für wdclien die Versicherun^aastalt errichtet ist, im Unvermögensfalle desselben oder

wenn die Vemcherrnigsanstalt für den Bundesitsat cirichtet itt, der Bundesstaat.

Ist die Versicherungsanstalt fiir mehrere Kommunal verbände oder Uundesstaaten

oder Teile solcher errichtet, so bemLsst sich deren jm l alle der I n/ulani^Üchkeit des

Anstaltsvermögens eintretende Haftung nach dem Verhältnis der auf gruud der lei/ten

Volkszählung festgestellten BevölkerungsciUer dcrjeoigeQ Bezirke, mit welchen sie aa

der Versicherungsanstalt beteiligt sind.

Das Vermögen des Venicherungwnstalt darf fiir «ädere Zwecke als die der Altcra-

und Invaliditntsversicherung nicht verwendet werden, Ihre Einnahmen attd Aufgaben

sind gesondert /.u verrechnen, ihre Bestände gesondert zu verwahren.

Die Versicherungsanstalt darf andere als die im § I be>eicbaetco Versicherungen,

sowie sonstige Geschäfte nidit übernehmen.

§ 34. IMe durch die erste Emricbtuog der Veistcherungsansult entstehenden Konten

and von dem Kommunalverbaade oder dem Bandesstsat, fiir welchen sie errichtet

wird, vv)rzuschiessen. Für gemeinsame Versicherungsanstalten sind die Vorschüsse

beim Mangel einer Vereinbarung nach dem im § 33 AbsaU 2 vorgesehenen Ver-

hältnis zu leisten.

Die geleisteten Vorschüsse sind von der Versicherungsanstalt aus den zunächst eio-

gehend« Versidtenn^beitrlgen z» entatlea.

§ 35. Die Versicherungsanstalt wkd durch einen Vorstaad verwaltet, soweit nicht

dnselne Angd^enheiten durch Gesets oder Statut dem Ausschusse oder anderea

Organen übertragen nnd.

Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt gerichtlich und aussergerichtlich zu ver-

treten. Die Vertretunt^ erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtsliand-

longeo, für wdcbu nach den tJesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist

Die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstände wird durdi das

Statut geregelt.

§. 36. Der Vorstand der Versidierungsanstalt hat die Eigenschaft einer öfTentlichea

Behörde. Seine Geschäfte wurden von einem oder mehreren Beamten des weiteren

Konimunalvcrbandes oder Bundesstaate-;, für welclu n iic Ver<icher?tnj;sanstalt errichtet

ist, wahrgenommen. Sofern diese Beamten nicht von der Landesregierung ernannt

Vorstand*
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werden, bedürfen sie deren Bestätigung. Die Bezöge diem Beamten und iUrer Hinter«

bliebenpn sind von der Versicherungsanstalt zu vergüten

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so bestimmt die Landesregierung

den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

Durch das Statnt kann bestinunt werden, dass dem Vorstände neben den vorge-

nannten Bcnnueo noch andere Personen angebfiren folten. IKeselben können nach

Bestimmung des Statuts besoldet oder unbesoldet, Arbeitgeber oder Versicherte sein.

Sofern an die nach Be^timmunp des Statuts bestellten Mitglieder Besoldun^f n 711 {ge-

wahren sind, hat der Au&schus;; oder luch Bestimmung des Statuts der Aufsichlsral

(§ 40) die Ansiellongsbediugungen festtosetzen.

Die Form, in welcher der Vorstand seine Wilicnscrkläningen kondautgeben und fitr

die VcrsichemngtanstaU in seichnen hat, wird durch dos Statut bestimmt.

Attsschuss.

§. 57. Für jede Versicherungsanstalt wird ein Ausschuss gebildet, welcher aus emer

gleichen Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und der Veisichciten bcstdrt.

Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten wird durch die Landes-

zentralbehörde in der Weise bestimmt, dass auf 100 ooo Einwohner der durch die

niichstvorhcrgehende Volkszählung festgestellten Bevölkerungsziffer des Bezirks der Vcr-

sicheriing^an<italt mindestens ein Vertreter der Arbeitgeber und ein Vertreter der Ver-

sicherten entfällt.

Diese Vertreter werden too den VofsUlnden der im Betirk der Versiehcrungsanttalt

vorhandenen Ort«-, Betriebs- (Fabrik-), Ban- und Innongskrankenkassen, Knapp-

schaftskanen, Seemannskassen und anderer zur Wahrung von Interessen der Seeleute

bestimmter, obrigkeitlich genehmigter Vereinigungen von Seeleuten gewählt. Soweit

die im § t bezeichneten l'ersonen solchen Kissen nicht angehören, ist nach Be-

stimmung der Landcircgicrung den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände

oder den Verwaltungen der Gcmeindekimkenversicherung besiehnnpwdse landes»

rechtlichen Einrichtungen ihnlieher Art eine der Zahl dieser Personen entsprechende

Beteiligung an der W.Uil einzuräumen. Bei der Wahl seitens der Krankenkassen,

sowie der Knappschaftskassen, nehmen die den Arbeitsgebern angehörenden Mitglieder

des Vorstandes nur nn fler Wahl der Vertreter der .-XrUiitjjfber, die <!en Versicherten

angehoreiKlcn Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Ver-

sicberten Teil.

§ 38. Die Wahl der Vertreter erfolgt nach nlherer Bestimmung einer Wahlordnung,

welche von der Laodesacentralbehurde oder der von dieser bestimmten Behörde zu

erla^i'^en ist, unter I.eitiinc^ cliios Rcniiftrat^tcn 'ircscr Rrhörde.

Für jetlen Vcrlrc-ttr sind cm orstcr umi ;,w'r;t<_r Ei^atzinann zu wählen, welche di-ii-

selbcn in Behindeningsfalleu zu ersetzen und im Faiie des Ausscheidens für ilcu Kcsl

der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl dnsutreien haben.

Die Wahl eriblgt auf fünf Jahre. Die Ausscheidenden können wJedcrgewihlt werden.

Streitigkeiten über die Wahlen werden von derjenigen Behörde entschieden, welche

die Wahlordnim«^ eTla<?sen h.nt.

§ 39' Wahlli.u /u trt'tcm sind nur 'ifiUvclK', männliche, grossjahrige, im Bejirk

der Versichcrungsan.Htait woiineiide Personell , wclclie sich un Besitz der bürgerlichen

Ehreiuechte befinden und nicht durch richterliche Anocdnnng in der Verfügung über

ihr Vermögen beschrinkt «nd.

Wählbar zu Vertreicn der Arbdigeber sind nur die Arbeitgeber der nach Maas^be
II*
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dieses Gciclzes versicherte« Petsonen und (lic bcvollmdchtigten Leiter ihrer Betriebe,

III Vertretern der Veisichertcn die auf grand die«e» G««etse$ versicherten Peisooeo.

Weitere Organe.

$ 40. Durch das Statut kann die Bildung eines AufsichtanUs angeordnet werden,

welcher die GcicbjUtsfUhnjng des Vorstandes der VerKcliemn|;sanaialt za Überwachen

und die ihm dttTCh das Statut ausserdem übertragenen Obliegenheiten zu erfüllen hat.

Wird ein Atifsichtsrat gebildet, so müssen die Mitglieder des»;elbcn den Anforderunt:rn

des § J9 genügen. Die Hälfte der Mitglieder muss aus Vertretern der Versicherten

bestehen; dieselt>en sollen am Sitze des An&tchlsrats oder deven naher Umgebung

ihren Wohnsitx haben oder beschiftigt sein. Der Auftichtsrat isi befugt, die Beralane

des Ausschusses au verlange sobald ihm dies im Interesse der Vecsicherun0wnst«lt

erforderlich erscheint.

Durch das Statut kann die Fin^^etrung von Venrauensmäonero als örtliche Organe

der VeiM.herungsaDstalt angeordnet werden.

IN« lilit|[^ieder des Aafsichtvais and die Vertnoensmlnner dürfen nicht M^flieder

des Vorstandes sein.

A b <; t i in la u n g.

§ 41. Sofern bei Abstimmungen des» Au- i hüses oder des AutsiLhtNnus Arbeitgehf?

und Versicherte nicht in gleicher Aniahl vertreten smd, werden von derjenigen Mii-

gliederklaase, von welcher mehr Pertonen anwesend sind, durch das vom Votwtienden

SU siehende Los so viel Penoaen von der Abstimmung ausgeschlossen, das* die

gleiche Zahl beider Mitgliederklassen an der Abstimmong teilnimmt. Bd Stimmen-

gleichheit giebt die Stimme des Vorsitsenden den Ausschlag.

Statut.

§ 42. Für jede Versicherungsanstalt ist ein Statut so errichten, wdchet von dem
Aussehusie beschlossen wird. Dasselbe moss Bestimmung treflen:

1. über die Obliegenheit und die Berufung des Ausschusses , über die Bestdilni^

des Vorsitzenden desselben und über .lic Art lici Bochlussfassung

;

2. für den Fall Her Be^tcMtinp uciterrr ( H^ uir ^ 40) über die Alt ihrer Be-
stellung, sowie über tiie Abgrenzung liirer hclugnisse;

3. für den Fall, dass der Vorstand aus mehreren Personen besteht, über die Art,

in welcher die Beschlnssfiusung des Vorstsndes und sdne Vertretung nach auKca
erfolget) soll;

4. iil)Lr die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstände 35);
5. über die Zahl der Schiflsi;» rii litsbeisitzcr;

6. über die Höbe der nach § 40 gewährenden Vergütung '),

7. Uber die Aufstellung und Aboahme der Jahresrechnung, soweit hierOber nicht

von der l.andesregterung Bestimmungen getrofTen werden;

8. über die VerofTenllichung der Rechnungsabschlüsse

;

9. über die öflfentUchen Blätter, durch welche Bekanntroachnngen lu erfolga

^aben

;

10. über die Voraussetzungen einer Aban«lerung des Statuts;

1) Ursprünglicher Entwurf: § 39 , 6. über die Gewfihrung von VergÜinngen auf
gmind des § 43 i
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§ 43. E>«m Ausschuüs müssen vorbehalten werden:

1 die Wahl der Beisiuer der Scliicdsgerichte

;

2. die Prüfung der Jahre«rechmiii^; und die Aufstellung vf»n Erinnerungen dtatt ;

j. die Beschliusfassung über den Erlass von Schulzvorschriflen;

4. die Beschlusifoftsung über die Bildung von RficlLTcrsicherungsverbändcn

;

5. die Abinderuag des Statuts.

^ 44. Dm Suitiit bedarf zu sdner Gültigkeit der Genehmigung des Rcicbs-Ver>

sicherungsamt«.. Dem letzleren sind die von dem Ausschüsse über das Statut gefassten

Beschlüsse mit den Protokollen durch den Vorstand binnen einer Woche einzureichen.

Gegen die Eotscbeiduag des Reichs-Ver&icberiuigsaiiils, durch welche die Genehmigung

versagt wird, findet binnen einer Frist vun vier Wochen , vom Tage der Zuvtdiung

•n den Vorstand ab, die Beschvrerde an den Bundesrat statt.

Wird innerhalb dieser Frist Besehwerde nicht eingelegt, oder wird die Versagung

der Genchni;>:unf^ des Statuts vom Bundesrat aufrecht erh;i1ten, so hat das Reichs-

Veisichcrun<^SLiiiit innerhalb vier W'ochcn eine ahermalij:;c Hcsclilu^Kfasmint: .inr.iiordnen.

Wird auch dem anderweit beschlossenen Statut die Genehmigung endgültig versagt,

oder liommt ein Beschloss des Ausschusses Bber das Statut nicht su Stande, so wird

ein solches vom Reichs^Versicherungsamt erlassen. In letxterem Falle hat das Reichs-

Versicherungsamt auf Kosten der Versicheran^anstalt die sur Ausführung des Statuts

erforderlichen Anordnungen 711 treffen.

Abänderungen dt"? Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts.

Gegen die Versagung der Geoehmiguog findet binnen vier Wochen, vom Tage der

Zustellung ab, die BeichweHe an den Bundesrat statt

Nach Featttdlnng des Statuts sind durch den Vorstand im Reichsanseiger und in

dem (Ur die Veröffentlichungen der Landes-ZetttrallKliuidc bestimmten Blatte der

Name, Sitz und Hcirk <1ir \ tr-iclicningsanslalt , sowie der Nnmc «ks Vorsitzenden

des Vnrstnndes htkaiini machen, Veränderungen sind in gleicher Weise zur öfleni-

lichen Kenntnis zu bringen.

§ 45. Den Vorsitt im Ausschusse fUhrt bis zur Genehmigung des Statuta der Vor-

sitzende des Vorstandes der Versicherungsanstall. Derselbe beruft die Mi^lieder des

Ausschusses. Für diejenigen Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind und dies

dem Vorsitzenden des Vorstandes rechtzeitig mitteilen, sind die Ersatzmänner rw laden.

nie Mitglieder de«: über das Stattit Iverateiidcn Aussrhtis'Je'i erhalten für ilire l'cii-

nahme an diesen Heratungen Vergütungen, welche von iler Landesregierung zu be-

stimmen sind.

8 46. Die unbesoldeten Mitglieder des Vorstandes, die Mitglieder des Ausschusses

und de» Aufsichlsrats, die Vertrauensmänner und die Schiedsgerichtsbeisitzer verwalten

flu Amt als Ehrenamt und erhalten tiich den diinh das Statut / i he'Jtimmcnden

Sntzen nur Ersatz für bare Auslagen, die Vertreter der Versicherten ausserdem l^rsatx

tur entgangenen Arbeitsverdienst

Haftung der Mitglieder der Organe.

§ 47. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats, sowie die VeitranenS'

n inner h.nften der Versicherungsanstalt für getreue Gcschäftsverwaltung, wie Vor-

munder ihren Mündeln.

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats, sowie die Vertrauensmänner,

welche absichtlich zum N'achtcil der Vemcherungianstalt handeln, unterliegen der

StnUbeslimmung des § 266 des Stia^sesetzbucbs.
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Ablchnnog von Wahlen.

§ 48. Waiden zu solchen Stellen, welche all Ehrenamt wahrzunehmen sind, können

von den Arbeitgebern der nach Massgabe dieses Gesetzes versicherten Pcfsonen und

von bevollmichtigten Betriebsleitern solcher Arbeitgeber nar aus denselben Gründen

abgelehnt werden, aus welchen die Ablehnung des Amtes eines Vormnndes zttläasig

ist. Durch da« Stntut ^§ 42I können die Ablehnungsgninde anders gcrei^elt werden.

Die bezeichneten Personen, weiche eine Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen oder

ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, können vom Vorstande mit Geldstrafen bis z\i

eintausend Mark belegt werden. Diese Strafen fliessen zur Kasse der Venuchcroagiaiistalt.

Die Wiederwahl kann för dne Wahlperiode abgdehot werden.

§ 49. So lange die Wahl der gesetzlichen Organe der Versicherungsanstalt nicht

zu Stande kommt, oder so lange diese Drgane die Bjfijlbini^ ihrer ^e'.et7H(hpn oder

statutarischen Obliegenheiten verweigern, bat der Vorsitzende des Vorstandes die letz-

teren auf Kosten der Vemcberungsanstalt wahraunehmen oder durch Beauftragte

wahrnehmen xn lassen.

Unbehinderte Ausübung der P*uuklioncn.

§ 50 Die Vertreter der VersirTicrten hahon in jedem Falle , in welchem 5ic rar

Wahrnehmung ihrer Obliegeuhciicu berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in

Kcnntnb xa setxen» Die Niehtieistui^ der Arbck wfthrend der Zeit, in weldi«r die

bezeichneten Pertonen durch die Wahraehmnng jener Obli^enheiten an der Arbeit

verhindert sind, berechtigt den Arbeitgeber nicht, das Arbeitxvcrhiltnts vor dem Ab*
lauf der vertiagsmäaügen Dauer desselben auürahebcn.

Staatskommissar. ')

§ 51. Für den Bexirk einer jeden Vevstcherungsanstatt wird xur Wahrung der In-

teressen der übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs von der L4mdcsregpenn^

im Einvernehmen mit dem Reichskanzler ein Kommissar bestellt. Derselbe ist ins*

be^on'lerc befni^t, mit beratender Stimme alkii Verhandlungen der Organe der Ver»

sichcrl1n^^an^t;il^ i;nrl der Schiedsgerichte, von welchen ihm unter Mitteilung der Ver-

handiungsgcgen<itande rechtzeitig Kenntnis zu geben ist, beizuwohnen, Asiräge xn

stellen, gegen solche Entscheidungen, durch welche die Erwerbsunfähigkeit aaeilEmiiiit

oder eine Rente festgesetxt wird (§ 63 und 66), die xulSssigen Rechtsnittd eian-

legen und Einsicht in die Akten xu nehmen.

Die Thätigkeit dc^ Komnnssars erstreckt sich auch auf diejenigen besonderen

Kasseneinrichtuii'^M'i; 4 tmd 5) und Ausfithrungsbehörden, welche im Betirke des

Kommissars ihren Silz haben.

Der Bundesrat ist befugt, für die Kommissare GeschHftaanweisungen ra erlassen.

Gemeinsame Versicherungsanstalten.

i^' 52. Auf gemeinsame Ver'-ichcnin;;<;instalten finden die voistehenden Bestimmungen

mit folgenden Maßgaben Anwendung:

i'j L'r-i itiglicher Entwurf: ^ 4S, Reich skommissar. Für den Hl irk einer jeden

Versicherungsanstalt wird zur Waiirung der Interessen der übrigen Versicherungs-

anstalten und des Reichs vom Reichskanzler im Einvemdmiea mit den Regierungen

der beteil.gien Bundesstaaten ein JCommisiar bestellt. . . .

Digitized by Google



Entumrj etnes Gesetzes betr, die Alters- und InvaiidUälsversicherung. 167

f. far die Bestellung der dem Vontaade ai^ehttrendeB Beamten (§ 36) und für

deren clienstliche VerhHlmisse sind die am Sitze der Versicherungwutalt gelteoden

VoTM liriften m.Tv^rjetu nii Erstreckt sich «Ilt Reiirk der V'ersicheninp'irjnsinlt über

Ciebieie mehrerer iiun(lt>sta;Hen, «jo entscheidet iiltcr die Hestclluiig ilcr Ikiunien, falls

ein Einverständnis unter den Lcicili^ten Regierungen nicht erzielt wird, derBundeuati

2. die im ^ 37 Abwtt % vorgesehene Bestimmttng der Zahl der Vertreter wird«

wenn sich der Beirirk der VerwehemngSMUEtalt Ohcr die Gebiete mehrerer Bundes-

staaten erstreckt und ein EinTerstllndms unter den beteiligten Regierungen nicht

eriielt winl, vom Bundesrat getroffen;

3 die im § 3}) Absatz l bezeichnete Wahlordnnng wir«! , 5ofem sich der bezirk

der Versicherungsao&talt über die Gebiete mehrerer bundesataaien erstreckt, vom

ReichsoVenicherangsamt erlemcn:

4. der EHass der nach f 43 Sffer 7 sallMigett Bestmunnngen iber die Anfttellung

und Abnahme der Jahresrechnung, die R^elung der Vergütung an die Mitglieder

des i!a>, Statut beratenden Ausschuis^e*; 'S 45 Ahsat; 21, sowie die Frnennunp des

Staatskommissars (§ 51 Absatz i) ertolgt durch die Regierung desjenigen Bundes-

staates, in uelchem sich der Sitz der Versicherungsanstalt befindet. ')

Räck Ter sicherungsver bände.

§ 53. Mehrere Versieherangtanstalten kcinnen Tereinbaren, die Lasten der Alters-

und Invaliditätsversichenmg gaat oder sum Teil gemeinma zu tragen.

Veränderungen.

§ S4. Verändcnmgen der Bciirke der Venicbenu^;sanstalten sind culänig, sofern

sie von dem Aassehnsse einer beteiligten Vcrttcbernn|panBtalt oder von der Regierang

eines Bundesstaates, über dessen Gebiet sich die Versicherungsanstalt erstreckt, bean-

tragt lind vnn dem Bundesrat genehmigt werden. Vor der Besch!u!;sf:i5?nnR üher die

Genelinsi^iiti^ sind «lie Ausschüsse der beteiligten Versicherungsanstalten, sowie die

Rcgieriingei) derjenigen Bundesstaaten, deren Gebiete bei der Veränderung beteiligt

sind, zu hören. Bei VeisicbcfungMutalteo Ar die Bezirke weiterer Kommanalver-

bände sind auch die Vertretungen der letzteren beAigt, Anträge auf Veränderungen

zn stellen, auch müssen sie vor der Genehmigung solcher Veränderungen gehört werden.

§ 55. Scheiden örtliche Bezirke nii«! dem Be irk einer Vcrsicherunf;s.anstalt an«, so

verbleibt der letzterfti m vollem Umfange da.«^ bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens

angesammelte Vermögen, sowie die Verpflichtung zur Deckung aller Rentenansprüche

weiche auf Verwendung von Beitragsmarken dieser Versicherungsanstalt beruhen.

Führt die Verlttdentfig zur Attflttsung der Versicherungsanstalt, so geht deren Ver-

mögen mit allen Rechten und Pflichten, sofem nicht eine andere Versichcningsanstalt

mit Gcnchmigiinc; iler heteilifjten Lnndesret^ierunpen dieses Vermögen iihernimmt, auf

den weiteren Kommunalverband, beziehungsweise Bundesstaat über, für welchen die

Versicherungsanstalt cnichtel war.

1) Ursprünglicher Entwurf: § 49.

4. Die im § 3g Ziffer 7 7nf^el,T;«enen T^'^timmungen üher flic Aufstellung.' und Ah-
nahme der Jahresrechnung werden von der I^andcs-Zentralbchorde desjenigen Hundes-

stsates erlassen, in welchem sich der Sitz der Versicherungsanstalt befindet.

5. Die Regelung der Vert^tttnnt; an die Mitglieder drs dnv Statut beratenden Aii';-

schus&es 42 Absatx 2) erfolgt durch die Zentralbehörde desjenigen Bundesstaates,

in wddicm «ich der Sitz der Vcrsidterangsanstalt befindet.
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Für genidnsamc Veisiclicnmfpiinsudten eriVdgt die mnt«iUge UebemaliiDe des Ver-

mögens mit allen Recbten und Pflichten durch die beteiligten Kommaoilverfainde

oder Bundesstaaten, und zwar, sofern darüber eine E'nif^nnp nicht zu Stande kommt,

nach Bestimmung des Bundesrats, oder wenn nur Kommunalverbände eines Bundes-

staates beteiligt sind, der Landes-Zentralbehorde.

§ 56 Sueitigkciten, welche in BetrefT der Vennogensauseiaandenetxung twisdieB

den beteiligten Vcrsieheningsanstalten entstehen, werden mangels Verstindigung über

eine schiedsgerichtliche Entscheidung von dctt Retchs^Versichcrungsamt enlachieden.

§ 57. Die Ik-stimmiini^nn der §§ 54 bis 56 finden entsprechende Anwendung, so-

fern das Rricli ^^A,:x T'iinilt .sstnaten , welrhf dir Alters- und Inviliditätsversicherung

der von ihnen bfsch^'lt;mcii l'i r^onen Im cii^ene Rechnung durchluhren, rücksichtlich

dieser Versicherung an <iic Versicherungsanstalten sich anschliessen, oder zum Zweck

der selbstlndigen DnrehiUhrung der Altera- nnd InvaliditMlivefsicherang mit den bc-

xeichneten Betrieben nus VerstcherangmnstAlten ansscbctden wollen. Duedbe gQt

für den Anschluss oder das Ausscheiden der m den §§ 4 und 5 ctwäbnten beson-

deren Kasseneinricbtnngen.

III. Schiedsgerichte.

Schiedsgerichte.

§ 58. Für den Besirk jeder VenichentngHUistalt wird mindestens ein Scliied^ericlit

errichtet.

Der Sifr de- Schiedsgerichts wird von der Zentralbehörde des Bundesstaates, zu

welchem der Bezirk der Versicherungsanstalt gehört, oder, sofern der Bezirk über die

Grenzen eines Bundesstaates hinausgeht, im Einvernehmen mit den beteiligten Zentral-

behörden von dem ReichS'Versichemngsamt bestimmt.

§ 59. Jedes Schiedsgericht besteht ans einem stindigen Vonitsettden nnd ans Bei-

sitzern.

Der Vorsitzende wird r\im der Zill! der öffenllithen Beamten von der Zcnlralbelioidc

des Bundesstaates, in WL-lLhcm der >itz de*; Scli;L'iisL;ri icht* !>flL-i;cn ist, crnnnnt. Kur

den Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Steliverircter ixx ernennen, welcher ihn in

BehindemngsfilUen vertritt.

Die Beisitzer werden in der durch das Sintut bestimmten Zahl von dem Ausschüsse

der Versicherungsanstalt, und zwar zu gleichen Teilen in getrennter Wahlhandlung

von den Arbeitgebern und Ic n Versicherten, nach einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

Bezüglich der Wählbarkeit gelten die Bestimmungen des § 39, besuglich der Ab-

lehnungsgriindc die Bestimmungen des § 48.

Die Wahl erfolgt auf fiinf Jahre. Die Gewählten bleiben nadi Ablauf dieser Zeit

so lange im Amte, bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten haben. Die Aussdieiden>

den sind wieder wählbar.

§ 60. V mc und Wohnort des Schiedsgerichtsvorsitzendcn tmd seines Stellvertreters

sowie Irl Ik'isitzer, sind von der Landes-Zentralbehörde in dem zu deren amtlichen

Vfröflcniiichun^en bestitnniteii Blatte bekannt iw ninchen.

§ 61. Der Vorsitzende und desseo Stellvertreter , sowie die Beisitzer sind mit Be-

siehnng auf ihr Amt zu verpflichten.

Die Festsetzung der den Beisitzern su gewihrenden Vergütungen (§ 46), «owie der

baren Auslagen erfolgt durch den Vorsitzen len.

Der Vorsitzende ist, vorbehaltlich der dem Vorstande d«r Veisicherui^wnstall im
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9 48 beigelegten Beliignis, bereclitigt, Penemen, welche die WaU ohne ntlässaigen

Grund aUehncn oder den ihnen «k Beittttem obliegenden Verpfltehtiingen nicht nach-

kommen, mit Geldstrafen bis zu runrhondert Mark tu bel^n. Die Geldstrafen Aieisen

zur Kas««" Her VersicherunK<ian«;triIt.

Klimmt eint' Wahl nicht zu sUittit: ü ier verweigern die ( lewahiten ihre Dienst-

leistung, so hat, solange und soweit dies der Kall ist, die uiilcre Verwaltungsbehörde,

in deien Bezirk der SiU de» Schiedsgerichts belegen ist, die Beiiiitser aus der Zahl

der Arbeitgeber beziehungsweise Versicherten zu ernennen

§ 6a. Der Vorsttzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verhandlungen des-

selben. Durch <\\s Statut können über .l:e Reihenfolge, in welcher die Beisitzer SU

den Verhandlungen zuzuziehen sind, l'.estimmmi^en getroffen werden

Das Schiedsgericht i&t befugt, Zeugen und Sachverständige, auch eidlich, lu ver-

nehmen.

Das Schiedsgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen

«ch ein Arbd^eber und ein Versicherte- befinden muss.

Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit.

Im Uebrigen wird da«. Verfahren vor dem Schiedsger.cht durch Kaiserliche Ver-

ordnung mit Zustiuunuiig des Buiulesr»u> geregelt.

Die Kosten des Schiedsgerichts, sowie die Kosten des Verfahrens vor demselben

tfigt die Verriehemngsanstalt Das Schiedsgericht ist jedoch befugt, den Beteiligten

scdche Kosten des Verliihrens zur Last zu legen, welche durch unbegründete Beweis-

anträge derselben veranlasst worden sind.

Dem Vorsitzenden des Sduedsgenchts und dessen StclWertretei darf eine Vergütung

von der Versicherungsanstalt nicht gewährt werden.

IV. VerEüiren.

Fesi'^telluiig der Rente.

6j Versicherte, ue!chc den .Anspruch auf Bewilligung einer Alters- oder Iin.i-

lidenrente erheben, haKen diesen .Anspruch bei der für thrcn Wohnort fust iiulii^en

unteren Verwaltungsbehörde anzumelden. Der Anmeldung .sind das Quittungsbuch

sowie diejenigen BeweisstBcke beizufügen , durch welche das fär die Altersrente vor-

geschriebene Lebensalter beziehungsweise die ErwerhsunfUhigkeit dargethan werden

soll. Handelt es sich um Bewilligung einer Invalidenrente, so ttt dem Vorstande

derjenigen im § 37 Absatz 3 bezeichneten Krankenkasse u. S. w. , welcher der An-

tragsteller angehört, Gelegenheit zu ijeben, sich liinnen einer angemessenen Fr;>t über

den Antrag lu äussern. Die untere Verwaltungsbehörde hat den Antrag unter An-

i) Ursprünglicher Entwurf: § 58. Der V^orsitzende und dessen Stellverircter, sowie

die Beisitzer sind mit Beziehung auf ihr Amt /u verpllichlen.

Die Festsetzung der den Beisitzern zu gew.ihrenden Vergütungen (§ 43), sowie der

baren Auslagen erfolgt durch den Vorsitzenden.

Der Vorsitzende ist berechtigt, die Uebcrnahine und die Wahrnehmung der Oblie-
genheiten des Amts eines I>r -i-.ers durch GeUl.strafen !>is ^u fünfhundert Mark peilen

die ohne zulässigen (irund i.ith Weigernden zu erzwingen. Die Geldstrafen flicisen

zur Kas-se der Versicherungsanstalt.

Verweigern die Gewählten ihre Dienstleistung, so hat, solange und soweit dies der

Fall ist, die untere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Sitz des Schiedsgerichts

bellen ist, die Beisitzer aus der Zahl der Arbeitgeber beziehun^weiae Versicherten

an eroennen*
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<;chlits5 der beigebrachten Urkunden und entstandenen VcrhatKilunpen mit ihrer giit-

achtln lu-n Acnssenmc; dem Vor*;(ande derjenigen Vcrsichcnings.uistah ^ii iihervetnJen,

an welche ausweislich des Quittungsbuchs zuletzt Beiträge entrichtet worden waren.

Der VoraUnd der Venkherungsanütalt hat den Antrag zu prüfen imdi sofimi die

bdgebrachten Bewenstiicke nicht aasreichend encheinea, wdtete Brbebunfen zu ver-

anlassen. IKe Kosten dmelben finllen der VersichermeMiiMalt nir Laat.

Wird der angemeldete Anspruch anerkannt, so ist die Höhe der Rente sofort fest-

zustellen. Dem Empfancj^ibc'rechtigten ist «;odann ein schriftlicher Bescheid zti erteilen

aus welchem «He An Berechnung tier Rente zu ersehen ist. Abschritt des Bescheides !

ist dem Staatskommissar (§ 51) zuzustellen.

Wird der angemeldete Anapmch nicht anerkannt, so ist deiadbe dwch schriMicheD, I

mit GrOnden versehenen Bescheid abzulehnen,

§ 64. Die Annahme, dass die Krwerbsunfthigkeit ' r h einen nach den Unfall« 1

versicherunfjst^esetren zu ent'^chjtdigenden Unfall verursacht ist, begründet nicht die

Ablehnung des Anspruchs auf Invalidenrente Es ist vielmehr, sofern im Uebrigen
j

der Anspruch gerechtfertigt eischeict, die Invalidenrente fcslzuHtollen.

Die Versicheninpanstalt ist berechtigt, die verpilichtete Berufegenossenschaft wegen

Efsatses der dem Invaliden gesahlten Rente in Ansprach zn nehmen.

Wird (He Vrrpnichtung zur Gewährunt; einer Unfallentschldignng bcstlitten , so ist

dariil>er in dem durch §§ 62 und 63 dos Unlall versichcnintrst^esetres vom 6 Juli 1S84

vorKescbriel)encn Verfahren i\\ entscheiden, im üebrigen werden Streitigkaien über

den Ersatzanspruch im Verwaliungsstreitverfaliren und, wo ein solches nicht besteht,
|

von dem ordentlichen Richter entwhieden.

§ 65 *). Gegen den Bescheid, durch «eichen der Ansprach abgelehnt wird, sowie

gegen den Bescheid, durch welchen die Hohe der Rente festgestdit wird, steht dem
Versicherten die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung iw

Der Bescheid muss die Bezeichnung der Uerutiuigslrisl und des für die Berufung

zuständigen Schiedsgerichts, sowie Namen und Wohnort des Vorsitzenden des letzteren

enthalten. Die Berofung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen
nach der Zustellnng dea Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsgericht» eiimi-

legen.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 66. Der Entscheidung des Schiedsgericht«? sind, soweit sie sich auf die Ilühe der

Rente erstreckt, die für die betreffenden Versicherungsanstalten festgestellten Tarife

zu Grande zu legen.

ßne Ausfertigung der Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berafcnden and

1) Urspranglicher Entwurf; § 6f. Gegen den Bescheid, durch welchen der An»
siimch abgelehnt wird, souic (^cijen den Kescheid, durch welchen die Hohe der

Rente festgestellt wird, steht dem Versicherten die Berufung auf schtedsgeiicbtliche

Entscheidung zu. In letzterem Falle darf jedoch die Berafiing nur auf die Behanp-
tnnt; ;:estüt?t werden, dass bei Festsetzung der Rente eine i\\ niedrige Beitragszeit zu

eirunde gelegt sei oder dass die Rente für die festgesetzte Beitra^zeit den Bestim*
mimgen <ler ^i; 17 und iS nicht entspreche.

Der iJescheid muss die Bezeichnung der Berufungsfrist und des für die Ficruhing

zuständigen Schiedsgerichts, sowie Namen und Wohnort des Vorsitzenden des letzteren

enthalten. Die Berofung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen
nach der Zustelhmg des Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts einsu-

legen.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.

I
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dem Vontaade der Venielienuigiamtalt, dne Absehrift dem StMtskommisnr (§ $)

§ 67. Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Teilen das Rechts-

mittel der Revision zu. Die Revisif)n hat keine .itif-chiebende Wirkung. Ist von dem

Schiedsgericht der Anspruch auf Renic iiu WKlcrspruch mit dem Vorstande der \ et-

sicherungsan&talt anerkannt und nicht gleichzeitig über die Höhe der Rente ent»cliie-

den, fo hat der Vorstand der Versiclienmpatntalt unverzüglich die Höhe der Rente

fcststntellen und auch in denjenigen FiUen« in welchen das Rechtsmittel der Rewton
eingelegt wird, sofort wenigstens vorläufig die Rente zuzubilligen. Gegen die Zu-

billigung einer vorlSufigen Rente finf?et ein Rec1a>.mittcl nicht statt.

§ 68 '). I^e!)L-r die Revision cni'>cht.i<icl Rciciis-VfrsichcTungsamt. Das Rechts-

mittel ist hei demselben binnen vier Wochen nach der Zustellung der EnLscheidung

des Schiedsgerichts emial^en. Die Revision kann nur auf die Behauptung gestützt

werden, da» die Qilscheidung auf der Verletxnng eines Gesetses beruhe.

% 69. Das Gesetz ist verletst, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig an-

gewendet worden ist.

Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletsnng des Gesetze« beruhend anzu-

sehen :

I. wenn das Schiedsgericht nicht vorschriftsmässig besetzt gewesen ist, oder seine

Zustladigkeit oder Unzuslindigkeit mit Unrecht angenommen hat;

9. wenn bei dem Vcr&hren «n Mitglied des Schiedsgerichts mitgewirkt hat welches

von der Mitwirkung kraft Gesetzes aus'^eschlossen war;

3. wenn hei der Entscheidung:; ein Mitglied des Schiedsgerichts mitgewirkt hat,

obgleich (iaseltie wc^en liesor^nis der Befangenheit abgelehnt und das Ablebnungs-

gesuch fiir begründet erklärt war

;

4. wem eine Partei in dem Veriahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten

war, sofern sie nicht das Veriahren ausdrOcktich oder stillschweigend genehmigt hat;

5. wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist.

Der Kaiserlichen Verordnung (§ 62) bleibt vorbehalten, diejenigen weiteren Fälle

zu bezeichnen, in denen eilte Entschetdung Stets als «uf einer Verletzung des Gesetzes

beruhend anzusehen ist.

§ 70 Bei Einlegung der Revision sind die angeblich nicht oder nicht richtig

angewendeten Rechtsnormen zn beieichnen und, wenn die Revision daranf gesttttst

wird, dass das Gesetz in Besug auf das Verfahren verletzt sei, die Thatneben ansu-

gebeUi welche den Mangel enthalten. Fehlt diese Bezeichnung beziehungsweise An-

gabe oder ergibt sich aus der Prüfung der Akten ,
dass d;e M;in<^el , aus denen eine

Verletzung de.'» Gesetzes gefolgert wird, nicht vorhanden sind, und dass auch die Ver-

letzung eines anderen Rechtszusatzes nicht vorliegt , oder ist die Revision verspätet

eingelegt, so kann das Rdchs-Vcrricbemngsamt das Rechtsmittd ohne mOndliche Ver-

handlung snrQekweiien. Anderenfitlb hat das Reichs-Veisicherungsamt nach mfind-

l) Ursprünglicher F.ntwarf : ^ 64. Leber die Revision eiiLschcidcl da» Reichs-Ver-

sicherungsamt. Rechtsmittel ist bei demselben binnen vier Wochen nach der

Zustellung der i-'ntscheidung des Schicd'.^erichls e:n/ule};en. Die Revision kann nur

auf die Behauptung gestützt werden, davs die Entscheidung auf der Verletzung eines

Gesetzes beruhe, und muss die Bezeichnung der angeblich verletzten Rechtsnorm und,

wenn die Revision darauf gestüt/t wird, dass <hi^ (besetz in Be?tif^ auf da- Verfahren

verletzt sei, die Bezeichnung der 1 haisachen enthalten, welche den Mangel ergeben.

S a. § 70 des vorliegenden Abdrucks.

3) Vgl Amnerknng zu § 68 des vorliegenden Abdrucks,
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licher Verhrndtimg zu entscheiden. Wird das angrrochtene Urteil aufgehoben . so

kann das Rcichs-Versichcrunjjsamt zugleich in Itr Sache selbst entscheiden oder die-

selbe an das Schietlsgericht oder an den Verstand der Versicherungsanstalt zurück-

verweisen. Im Falle der Zurückverweisung ist die rechtliche Beurteilung, auf welche

das Keichs-VersicherungsanU die Aufhebung gestützt h«t, der Entscheidung » Gninde

zo Icgieii.

§ 71. Auf die Anfecbtnng der rechtskräftigen Entscheidung fiber einen Ansprach

auf Rente finden die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Wiederaafinahiiie

A>:^ Verfalirens entsprcclu'iuli- Aiuvendnni,', soweit nicht durch Kaiserliche VeTOrdttOng

mit Zuülimmung des limidesrciU ein anderes t>C9linaiU wird.

§ 72. Bescheide, durch welche der Anspruch auf Rente abgelehnt wird, sind, so-

bald dieselben die Rechtskraft beschritten haben, von dem Vorstande der Venieher-

nofsanstaU der unteren Verwaltiingshehörde, in deren Benik der Antragsteller wohnt,

abschriftlich mitzuteilen.

§ 73. Die Wiederholung cirie> enclgültig abRclrhntcn Antrage? auf Bewilüfjtinf^ eiticr

Inv:ilidenrente ist vor Abiaul eines Jahres «^e t tier / isiclliiii;^ der endgulugen toil-

scheidung nur dann zulässig, wenn glaubhalt bescheinigt wird, dass inzwischen Um-
stHnde eingetreten tind , ans denen sich das Vorhandensein der daiMmden Erwerb*-

unfilhigkett des Antragstellers ei^bt. Sofern eine solche Bescheintgnng nicht bei-

gebracht uird, hat die untere Verwaltungsbehjhde den vorzeitig wiederholten Antrag

endgültig ziirückxnweiaen.

§ 74. Nach erfolgter Feststellung der Rente ist dem Berechtigten von Seiten des

Vorstandes der Versicherangsanslalt eine Bescheinigung über die ihm anstehenden Be-

züge unter Angabe der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt (| 79) und der

Zahlungstermine auszufertigen.

Wird in Folge <lf'> weiteren X'erfahrcns der Betr.ii^ der Rente geändert, SO ist dem
Entschädigungsberechtigten ein anderer Bcrechtigung&ausweis zu erteilen.

§ 7$. Sobald die Höhe der Rente endgQttig fesuteht, ist von derjenigen Stelle,

welche den endgültigen Bescheid erbs'^en hat, eine mit der Bescheinigung der Rechts*

kraft tu versehende Ausfertigung desselben mit «lern Quittui^buch dem Rechnuogs-

bureau des Reic?i>-Vf-rsicherunfjs:inits vor? dcj^cn.

5^ 76. Das Rechnungsbureau hat alle bei dem Reichs-Vcnütherungsaint nach Mr^?«-

gäbe dieses Gcsetxes vorkommenden rechnerischen Arbeiten auszuführen. Insbeson-

dere liegt demselben ob:

1. die Verteilung der Renten;

2. die Mitwirkung bei den im Volkuge des Gesetzes hemistellenden statistischen

Arbeiten.

§ 77. Das Rcclnmii^-luireau berechnet, welcher i'.ctra;^ i!ei Rente dem Reich hc-

ziehungsweise den em.:einen Versicherungsanstalten, zu weichen der Empfangsberech-

tigte wVhrend der Dauer seiner Beschäftigung Beiträge entrichtet hatte, nach dem
VertichcningswcTt dieser BeitrKge »ar Last fiiUt Das Rechnungsburean ist befugt,

die zu diesem Zweck ihm erforderlich erscheinenden Erhebungen herbeizuführen.

§ 78. Die Verteilung ist den Vorständen der beteiligten Versicherungsanstalten rail

den Unterlagen, auf Grund deren die auf die letzteren entfallenden Anteile an der

Berechtigungsausweis.

Rechnnngsboreau.
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Rente berechnet sind, mitzuteilen. Jeder beteiligte Votstand ist befugt, binnen vier-

zehn Ta^en nacli <ici /ll^te!lung gegen die Belastung Einspruch tw erheben Krfolgt

binnen dicker Frist kein Einspruch, so gilt die Verteilung als endgültig; wird recht-

zeitig £ini>prucU erhüben, so entscheidet über denselben nach Anhörung der Vorstande

der aadcten betdiigten VenicherangssnsUlten das Reichs-Veisichenit^Mttl. Von der

Ehtscheidttog werden die Vorstände in Kenntnis gesetzt.

Sobald die auf die beteiligten Versicherungsanstalten entfallenden Anteile an der

Rente endgültig fe-;t>lehcn, hat das Richniingsbureaw eine Ausfertigung der VertL-ilnng

dem Vorstände derjenigen Versrcherunghati!»talt, welche die Verbandiuogen über Fest-

setzung der Rente geführt hatte, zu übersenden.

Auszahlung durch die Post

§ 79. ir>ie Auszahlung der Renten wird auf Anweisung dei Vorlandes derjenigen

Versicherungsanstalt, welche die Verhandlungen über die Festsetzung der Rente ge-

führt hatte, vorschtissweise durch die I'ostverwaltun^en, und T-war in der Regel durch

diejenige Postanstalt bewirkt , in deren Bezirk der Empfangsberechtigte zur Zeit des

Antrag» auf Bewilligung der Rente seinen Wohnsitz hatte.

Verlegt der Entpraogsberechtigte seinen Wohnätz, so ist er berechtigt, die Ueber-

weisung der Anicahtii^ der ihm sostehendea Rente aa die Postanslalt seines neuen

Wohnoru bei den Vorstände der Vetaicheranpanstalt, welcher die Rente angewiesen

half n beantragen.

Erstattung der Vorschüsse der Postverwaltungen.

§ So. Die Zentral*Postbeh&rdea haben dem Rechnnngsbureau Nachwetssngen üImt

diejenigen Zahlungen, welche auf Grund der Anweisungen der Versicherungaanstalten

geleistet \\orden sind, ;uzusteUcn« Das Rechnungsbureau hat die vorgeschossenen Be-

träge nach Massgabe des § 77 zu verteilen und den Versiehertmgsanstnltrn Nach-

weisungen über die ihnen 7ui Last fallenden Einzelbelruge zu ubersenden. Eine ^iach-

freisuog über die dem Reich zur Last fallenden Betrage i>t dem Reichskanzler (Reiclis-

«mt des Innern) zuzustellen.

Den Zentral-Postbehörden hat das Rechnungsbnreau nach Ablauf eines jeden Rech-

nungsjahres milzutdien, welche BetrSge von dem Reich und Ton den einzelnen Ver>

«ichemngsanstalten zu erstatten sind.

Nach Ablauf eines Jahres von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an sind die Zen-

tral-Fostbehorden berechtigt, von jeder Versicherungsanstalt einen Betriel)sfonds em-

zuziehen. Derselbe ist in vierteljährlichen Teilzahlungen an die den Versacherungs-

anstalten von der Zentral'Poitbehdrde zu bezeichnenden Kassen abzufiihren und darf

die Tür die VeisicherungianstaU im abgelaufenen Rechnuni^jahie vorgeschossenen Be-

träge nicht übersteigen.

§ 81. Die Versicherungsanstnhen hal)en die vun den r .stverwalttingen vorgeschosse-

nen Beträge binnen ?vvei Wnchen nai h Kn^jiian^', der >c:lilu>>iiacliueL-ung (ür das ab-

gelauleoe Rechnungsjahr zu erstatten. Die Er^laltung crtolgt aus den bereiten Mitteln

der Anstalt. Sind solche nicht vorhanden und bietet auch der Reservefonds solche

nicht dar, so hat der weitere K<nnnninalverbaod beziehungsweise der Bundesstaat die

erforderlichen Betrage vorzuschiessen. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten erfolgt

die Aufbriiigung dieses Vorschusses nach dem im % 33 Absatz t festgesetzten Ver-

hältnis.

Gegen Versicherungsanstalten, welche mit der Erstattung der Beträge im Rückstände
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blei!)cn, ist auf Antrag der /entral-Postbehörde VOD dem Reichs-VerächcrangHunt das

Zwnnpsheitreibungsverfahren cin/uleiten.

§ 82. Die Bestimmungen <Jer ^§75 bis Si timlea auf die vom Biindeirat ainer-

besotideren Einrichtungen (§§ 4 und 5) entsprechende Anwendung. GewMliren

bcMMideren Einrichtungen weitergeheDde BeeSge , «o ist bd der Vertcflimg der

Rente nur derjenige Teil der den ersteren /.ugeflossenen Beitrüge in Betracht zu ziehen,

welcher die Gi wiilirun^ von Renten in der durch dieses Gesetz festgesetzten Höbe
für erfonlcrlich zu erachten ist.

Soweit die Einrichtungen die von ihnen festgesetzten Renten ohne Vmnittelung der

Postanstalten sdbst aosrahkn, wird ihnen der ReichsaHctaiiBB «m ScUimk eines jeden

Rechttun^tj^hres auf jedesmalige liqiüdation dhr^ überwiesen. Die Vecsicfaeniags-

amtalten, auf welche Teile der von jenen besonderen ESnricbtnngen genUten Reoten

entfallen, haben «liese Anteile nach deren Feststellung durch da« RcchnongsbureM den

Vorständen der IjetrefTendeii Einrichtimgen jährlich 711 erstatten,

K^. Die zur C^ewahrung des Reichszuschusses für erforderlich zu erachtenden Be-

träge werden in den Rdchshaushalts-Etat alljährlich eingestellt.

Höhe der Beiträge.

§ 84 *). Bis sur Inkraftsetznng eines anderen Beitrags and in jeder Veiaclienai^

anstatt an wodientlichen Bettrügen zu erheben:

für männliche Personen für weibUche Personen

in Ortsklasse I 12 Pfennig 8 Pfennig

in Oitsklaaie II x6 Pfennig 10 Pfennig

in Ortsklasse III 30 Pfenn% 12 Pfenmg

b Ortsklasse IV 24 Pfennig 14 Pfornig

in (.)rtsklasse V 28 Pfennig 16 Pfenmg.

t; S5 Innerhalb rehn Jahren nach dem Inkr.xfttreten dieses Gesetzes ?Tat der .\ns-

schu.ss jeder Veisicherungsanstalt über die Höhe der in derselben zu enttichtenHcn

Beiträge zu beschlie&sen. Der Ausschuss ist beiugt, diese Beschlussfassung dem Vor-

stande sn abertragen. Der BescUusa bedarf der Cenehmigung des Rdchs^Verächer-

nngsamts.

Kommt innerhalb zehn Jahren nach dem Inlaafktreten dieses Gesetzes eb Beschlnss«

welcher die Genehmigung des Retchs-VL[sichenin[^s.imts findet , nicht zu Stande« so

hat d.is Reichs-VerMcherungsiiint die Hohe der Beitrage selbst festznsctren.

Die Hohe der Beitrage sowie der Zeitpunkt , von welchem ab dieselben erhoben

werden sollen, ist durch diejenigen BlÜiter, welche sn den Beltanntmachungen der

VersicheningMuistalt dienen, su veröffentlichen. Die Bekanntmachimg muss mindestens

zwd Wochen vor demjenigen Zdtpunkt erfolgt sein, von welchem ab der Bettrag tn

der festgestellten Hohe erhoben werden soll.

§ 86. Die Festsetzung der Beiträge ist, sobald sich ein Bedürfnis herausstellt, läng-

stens aber von zehn zu zehn Jahren, einer Revision zu unterziehen. Bei der Revision

sind AusfiiUe oder Ueberzahlungen, welche äch am der Erhebung der bisherigen Bei-

trüge rechnnn^mltSBig heiaasgestellt haben, in der Weise zu berückaididgen, daas durch

l) Ursprünglicher Entwurf: § 80. Bis xur Inkraftsetzung eines anderen Beitrags sind

in jeder Versichenmgsansialt für eine versicherte männliche Person einundzwanzig Pfen«'

ni^ für eine versicherte weibliche Person viersehn Pfenn^ an wöchentlichen Beitrigea

zu erheben.
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die neuen Beiträge eine Ausgleichung dieser Ausfälle oder Ueberzahlungen eintritt,

im Uebrigeii finden auf die Revision die Hestimmim^n des § 85 Anwendung.

Marken.

g 87 '). Zum Zweck der Erhebung der Beiträge werden von jeder Versicherungs-

anstalt für die ein/einen in ihrem Bezirke vorhandenen Ortsklassen Marken mit der

Bezeichnung ihres Geldwertes ausgegeben. Das Rdchs-Vefsioheninfj<5am{ bestimmt die

Zeitabschnitte, für welche Marken ausgegeben werden sollen, sowie die Unterschei-

dungsmerkmile der chtdRCD Arten von Marken.

IXe VerddierunfBanftalt bat Vorsorge m tiefo, das die von ihr angegebenen

Marken in auKacfaendcr Menge sowohl bei ihren Or^en wie bei anderea geeigneten

Stellen gegen Erlegung des Geldwertes käuflich erworlien werden können.

Entrichtung der BeitrSgCi

§ 88 Die Bettrige der Arbeitgeber und Arbeiter sind fUr jede Kalenderwoche

von demjenigen Arbeitgeber m entrichten, «dcher den Arbeiter wHhieod dcndben

beschütigt hat

Findet die Beschäftigung nicht wlhrend der ganzen Kalenderwoche bei demselben

Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Versicherten zuerst

beschäftigt. fail> die Beschäftigung larij^er als drei Tape wShrt . der volle Wochen-

beitrag, anderenfalls der halbe Wochenbeiifag zu cniricht^o. Findet im letzteren Falle

in derselben Kalenderwoche seitens anderer Arbeitgeber eine weitere Beschiftigung

statt, dureh weldie die Gcsantdauer der BeschSftigttng anf mehr als drei Tage erhttht

wird, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Versicherten nach VollendsdOg

des dritten Arbeitstages meist beschäftigt, gleichfalls ein halber Wocheabeitrag su

entrichten.

Sofern die Zahl der thatsächlich verwendeten Arbeitstage nicht festgestellt werden

kann, ist der Beitrag fBr diejenige AibeitsEeit s» eotiickteii, veldw sar Hentellwig

der Arbdt annähernd fSr erfordcrlkh su craditen ist. Im Strcitfidle entscheidet auf

Antrag eines Teils die untere Verwaltungsbehörde endgiillig. Vdt Versicherungsanstalt

(§ 30) bt berechtigt, für die Berechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmungen

XU erlassen. Dieselben bedürfen der Genehmigung des Reich»-Venächernngsantts.

Qttittangs buch,

9 89U Die Entrichtung der Bdlrlge erfolgt durch Einkleben eines entsprechenden

Betrages von Marken in das Qnittaqgsbuch des Verocherten. Oer Arbeitgeber ist

verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass jede von ihm beschäftigte versicherte Person

ein auf ihren Namen lautendes Qoittungsbuch besttst: er iM berechtigt, icbleade

t) UrsprBnglicher Entwurf: Marken. § 83. Zum Zweck der Entrichtung der Bei-

träge werden von jeder Vepiichertin^anstalt Marken aiisfr^gehen, deren Grösse, Farbe

und Stuckwert vom Keiciiv-Vcrsicheruiig^ainl festgestellt werden. Auf der Marke
muss die Versicherungsanstalt, sowie der Geldwert, welclicn <tte Marke dantellt, be>

zeichnet sein.

Die Versicheruugsanstaii hat Vorhurgc m Ireti'cn , dass die von ihr ausgegebenen

.Marken in ausreichender Menge sowohl bei ihren Organen, wie bei anderen geeigneten

Stellen g»-^ 11 Krlefjung des Geldwertes k i iflicli envothen werden können.

2) Siehe g 13 des ursprünglichen FutwurU (in der Anmericung /.u dem ^ 14 diese»

Abdradts).
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Qn'timii^sbücher für Rechnung 1 Hotieffenden anzuschaffen und den verauslagten

Betrug bei der nächsten Lohnzahiuiig einzubebaltcn.

Der Bundesrat bestimmt die EinrichCiing des Qnittaogabnchcs. Die Kosten des-

selben trfict der Versicherte.

IJie AusstelloDg des Ouittungsbuchcs erfolgt durch die ürtspolireibehörde des Be-

sch fiigungsortes Uebcr den \'eriricb der QuittttDgsbUcher wild durch die Landes»

Zentralbehörde Bestimmung getroffen.

§ 90. Die Eintrugung eine» Urteils über die Fiihnmg oder die I^stung des In-

habers, sowie sonstige durch dieses Gesetz nicht vurgcsehcn« Bntngungen oder Vcr>

merke in oder an dem Quittungsbuche sind unzulässig. Quittungibttcher, in welchen

derartige Einiragangen oder Vermerke sich vorfinden, sind von jeder Behörde, welcher

sie zugehen, einziibehalien. Die Behörde hat die Ersetzung derselben durch neue

Bücher, in welche der zulässige Inhalt der er&teren nach Massgabe der Bestimmungen

der 97 und 98 zu ubernehmen ist, zu veranlassen.

Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt, das Quittungsbuch wider den WtUen

des Inhabers turfickzubehalten. Auf die ZurOckbchaltung der Bücher zu Zwecken der

Kontrolle, Berichtigung oder Uebertragung seitens der hierfür zaständigen Behörden

und Organe findet diese Bestimmung keine Anwendung.

Quittungsbiicher, welche im WiiTcr'^pruch mit dius' r Vors^'hrifi .-"uriickliL-lialten wer-

den, sind du: L h li c ( tTtspoii/,eit>ehor<le »lern Zuw idcrtnivlclndi n nhAum-hnieii ntnl dem

Berechtigten aus/uhandigcn. Der crsterc bleibt dem letzteren für alle Nachteile,

welche diesem aus der Zuwiderhandlung erwachsen, verantwortlich.

§ 91 '). In das Qttiltungsbuch hat der Arbeilgeber bei der Lohnzahlung ta dem
nach § 88 zu berechnenden Betrage Marken derjenigen Art einzukleben , welche für

den Beschiiftigungsort und, falls die Beitrage für die einzelnen Berufszweige verschie-

den bemessen sind («^ 17), für den betreffenden Benifszweig von d«»r Versicheren!^-

an.staU au2>gegcben sind. Die Marken hat der Arbeitgeber aus eigenen Mitteln zu

erwerben. Die Verwendung anderer Marken ist nnstatthalt

Die Marken müssen auf die hierzu bestimmten Blfitter des Quittnngsbnchs einge>

klebt werden und fiir die dnzeinen Kalenderjahre eine fortlaufende Reibe bilden. Die

eingeklebten Marken sind zu entwerten. Der nun lo<;rat ist befugt, Ober die Entwert-

ung <Ier Marken Vorschriften zu erlassen und derea Nichtbefolgung mit Strafe tu be-

drohen

Bei der Lohnjcahlung haben die Arbeitgeber den von ihnen beschäftigten Personen

die Hälfte der Beitrüge in Abzug zu bringen. Die AbzUg^ dürfen sich nur auf die

für die Lohnzahlungsperiode entrichteten Beitrüge erstrecken.

% 93. Durch die Landeszentralbehörde oder mit Genebmlgung derselben durch

1) l'r-i ii;n:,'l :?icr Entwurf : S() in i.Ls Ouittuii^s! u Ii hat <kr .Arbeitgeher bei der

L»)liii/.ihh;ng dti» üjch § 15 zu bcicchnenden Betrag an Marken der Versicherungs-

nnstaU <!
> ^ Besch.ittii^iingsorts auf die dazu bestimmten Blütter einzukleben. Die Mar^

ken hat ii r Arbeitgeber aus eiri^'Tien M teln zu erwerben

Die Vcivvcudung von Marken arideier \ crsicherungsanstalii n ist iinstatthali. l>ie

im Laufe der einzelnen Kalenderjahre eingL-klebten Marken müssen eine fortlaufende

Reiht liil lon. Die eingeklebten Marken sind /u entwerten. Pl; l'undt-^rat i>t be-

fugt, ulicr die Entwertung der Marken Vorschriften zu erlassen uuJ deren Nicht belolg-

ung mit Strafe zu bedrohen.

Bei der Lohnzahlung haben die Arbeitgeber den von ihnen beschrift'p^fen Personen

die Hälfte der Beiträge in Abzug zu bringen. Die Abzüge dürfen sich nur auf die

für die I<ohnzahlnngsperiode entrichteten Beitzüge eiatrecken.



^iivurf (ims Geselus betr. die Aitets- und hnaiiaitaisvet Sicherung, ijj

sUtii«ruche Bettinuttttug eines weitcreo Kommuiwlverbandes oder einer Gemeinde

kann abweichend von Icn Vorschriften des § 9I AbMU I angeordnet werden:

1. dn"?s für diejenij^cn Vcr^^ichertcn , welche einer Orls- , Hetrie!)s- (Fabrik-), Bau-

oJei Iiituitit^skraiikenkas.sc oilcr o:iK-t Knappschaflskasse ;uiL;clu)rfn, durch die Vor«

»Undc dieser Kassen , tur die der Genneindektaukcuvcr»icUciuiig oder laiidcsrccbt*

liehen Einricblongen ähnlicber Axt uigehörenden Vefrichcnen durch deren Ver«

waltnng die Beitrüge fiir Rechnimg der VenicbeniiigiBaniult von den Arbeitgebern

erhoben iin<1 die den eingcK^encn Bdlrigen entoprechenden Marken in die Quil-

lungsbiicher «kr Versicherten eingeklebt und entwertet werden;

2. dass in (iti ,i;leichtii Weise die Heitnitje für diejenigen Personen, welche keiner

der vorstehend bezeichneten Kassen angehören , durch die Gemeindebehörde des

Bcsch&lUgungsorts von den Arbeitgebern einsudehen «ind. In diesem Falle können

Bestimmungen Aber die Verpflichtung zur Anmeldung und Abmeldung der Vcr-

sicherten getroflen und Zuwiderhandlungen mit Gddsliafe bis zu einhundert Marie

bedroht werden.

Soweit die Einziehung der Beiträge in der vorstebernien WeihC gnet^elt wird
, hat

die Vcrsicheruiiginiislalt den Verwahun^eii der Krankcnka.sseii und den Cienieimie-

bebürden die erforderlichen Marken gegen Abrechnung lav Vvrluguitg zu »teilen uml

eine von der Landeseentralbehdrde zu bestimmende Vergütung zu gewähren.

§ 93. Die Erhebung der Beittilge für diejenigen Personen, auf welche die Ver-

sicherung^Aicht nach § I Absatz 3 erstreckt worden ist, wird durch Bcschluis des

Bundesrats geregelt.

!; 94. Personen, welche aus einer die Vcrsicherungspflirht hei^riindenden Beschäf*

tigung ausscheiden, oder welche in einzelnen Kalenderjahren nicht für volle 47 Bei*

tragswochen entweder die Zahlung der Beitrüge oder die im § 21 vorgesehene Bc<

lireiung von der Beitiagipflicht nachweisen können, sind berechtigt, sich den Anspruch

auf volle Rente dadurch zu erhalten, dass sie einen dm ausfiülenden vollen Beitrügen

entsprechenden Betrag derjenigen Marken freiwillig beibringen, welche vor dem Aus-

fall /ulrt/t 7u verwenden waren Diese Beibringung hat jedoch die bezeichnete

Wickuni; nur dann, wenn glcich/citig zur Deckung des uuf die Zeit des Ausfalls ent-

fallenden Beitrags des Reichs die erforderlichen Zusatzmarken (§ 95) beigebracht

werden. FVeiwilligc Beiträge dürfen höchstens fiir einen Zeitraum von je zwei Ka-

lenderjahren, einschliemlich desjenigen Kalendeijahres , in welchem der Ausfall ent-

standen ist, beigebracht werden.

Die Entwertung dieser Marken erfolgt durch die f^eincindebehörde beziehungsweise

die von der Landenrentralliehorde für die Aufrechnung der Otiittunj^shücher Iiestinmiie

andei weite Behörde 97) Bei der Eutwcdung bat dieselbe das Jahr zu beschei-

nigen, in welchem die Bdbriogung der Marken erfolgt ist.

Die Behörde darf die Entwertung und Bescheinigung nur dann vornehmen, wenn

gleiehzeü^ ein entsprechender Betrag an Zusatzmarken (9 95) bdgebracbt wird.

Zusatzmarkes.

§ 9$. Für diejenigen Beitragswochen, fOr welche freiwillige Bt itiuge entrichtet wer-

den (§ 94 Absatz i), sind zur Deckung des auf diese Zeit entfallenden Beitrages des

Reichs besondere mit der Bezeichnung ihres Geldwertes versehene Zusatzmarken zum

halben Werte der im g 84 bezeichneten Beitra^sütze einzukleben. Auf die Ent-

Archiv für so«. Gesstctl^- a. SntfiMik. IL t. 12

DIgitIzed by Google



178

Wertung üieier Ziisatunarken finden die Vonchriftcn des § 94 Absatz a Anwcnd*

ung ').

Der Hundesrat ist befugt, den Wert rliescr Zu»at2markea nach Ma&sgabe der »
machenden Erfahrungen andeni^'eit festzusetzen.

§ 96 Die Ztuatimarken werden für Recfanung des Reichs hergestellt. Sie mteeD

in Farbe und Beseiehnung von den Beitragsmarken der Versichenittgianstalten ver^

schieden sdo. Die Süeitabschnitte, (or welche die Ztisatzniarken auszugeben sind, so-

wie die Unterscheidnnipnierkmale der Zusaumarkcn werden voim Reichs-Veisicheraogs-

amt festgesetzt.

Der Vertrieb der Zusatzniarkcn eriulgi iura Nennwert durch Vermiitelung der Ver-

sicherungsanstalten an den zum Vertriebe ihrer eigenen Marken bestimmten Stellen.

§ 97' Qnttungsbücher , welche zu den erforderlichen Eintragungen k^nen Ramn

mehr gewähren, sind von der Gemeindebehörde de< dcr/eill^en Arhcitsurts oder nach

Bestimmung der Landcszentralbehörde von anderen Behörden oder den Organt n V
Krankenkassen derart aufzurechnen , dass ersichtlich wird , für wieviel ßeitragswocben

der Inhaber des Quittungsbnchcs im Laofe der einidnen Kalenderjahre tu jeder Ver-

sicherungsanstalt in den einzelnen Ortsklassen beziehungswmse Bemfssweigen Beitrige

entrichtet hat, and wieviel Zeit er in Folge bescheinigter Krankheit oder ans Anla»

des Militärdienstes (§ 21) unbeschäftigt gewesen ist. Dem Inhaber wird sodann ein

neues Q^tüm^sbiich {^c^t^l-ii Frsiattiini^ der Kosten desselben ausgestellt, in welches

für jedes Kalenderjahr die Endzahlen des früheren Quittungsbuchs in beglaubigter

Form vorzutragen sind. Das bisherige Quittungsbuch ist von der belreffendeo Behörde,

nachdem sämtliche Eintragangen durchstrichen sind, an der hierjür durch Vordnick

bezeichneten Stelle durch den Vermerk: «Geschlossen und ii1|ptri^en« unter Beifüg-

ung von Datum und Unterschrift und unter IV-iilt iickimi; des Dienstsiegels zu schlies-sen.

I>ie L^e^cli!n<i';eneii na;ttiinp;sbi!cher sind nach Ablauf ih r Einspruchsfrist ($ 99) an die

Geuieindcbchörtie vics Gciiurtsoris des Inhabers, sofern derselbe im Inlande belegen

ist, zu übersenden. Diese Behörde oder, sofern der Geburtsort im Auslände belegen

ist, die zur Aufrechnung der Quittungsbücher suständige Behörde des BcschSftigangS'

orts, hat das Quittungsbach aufzubewahren und darf dasselbe nicht vor Ablnuf einer

vom Bandesrat zu bestimmenden Frist vernichten. Durch die Landcszentralbehurtiie

kann vorc;c<:chriebcn werden, dass üe geschlossenen Quittungsbücher aa andere Be-

hörden abzusen'ien oder von rinderen Htdiörden auf/nbewahren sind.

g 98. Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Quittungsbücher sind durch

1) Ursprünglicher Entwurf; § S9. Für diejenigen Bcilragswochen, für welche frei-

willige Beitrilge entrichtet werden (§ 88, Absatz 1) , sind tur Deckung des auf dieie

/eil entf.tllenrlcn Beitrags des Reichs bcsnndrrc /.i^ntzmarkcn im Werte von /fhn-

undcinhalb Pfennig für die Beitragswoche einer männlichen Person und von sieben

Pfennig fär die Beitragswoche einer weiblichen Person nach Massgabe des § 88 ein-

zukleben und 7U entwerten. Der Bundesrat ist befuj^t, «icn Wert dieser ZosalzmarlccO

Dach Mo^agabe der zu machenden Erfahrungen anderweit festzusetzen.

2) Unprilnglicher Entwurf: § 90. Die Zusatimarkeo werden fiir Rechnung des

Reichs hergestellt. Sie müssen in Farbe und Bczciclituinc: von den Bcitrarj^Trurken

der Versicherungsanslalleii verschieden sein. Ihre Bezeichnung, sowie ihre ckossc.

Farbe und ihr StOckwert werden vom Reichsversicherungsamt festgesetst

Der V^ertrleb der Zusatzmarkeii erfolgt /um Nennwerfb rliirch Vcrmittelung der

Versicherungsanstalten au den zum Vertriebe ihrer eigenen Marken bestimmten ätelieo.

Erneuerung der Qaittangsbücher.



M/thuurf eines Gesetzes betr. äte Atters- und InvaUditätsversukerung, i^y

neue Qdttvngsbtlclier tu ersetsen. In das neue QaUtuiigkbiich sind di« Enduhten des

bisherigea, soweit diese nachwdsbar sind, in begknbigter Fonn voRUtcagen. Hierfür

ist zunächst der Inhalt des zu ersetzenden Buchs, soweit derselbe erkennbar ist, sowie

der Inhalt äUercr geschloiseiicr Bücher ma^sgeljciul , im übrigen kann der Inhalt des

^'(i ersetzenden linchs durch Bescheioigungen des Arbeitgebers oder durch andere Ur-

kunden dargctban werden.

Auf das Ver&hren finden die Vorschriften des § 97 entsprechende Anwendung.

§ 99. Der Versicherte ist befugt, binnen zwei Wodien nach Aushändigung des

neuen Quittunssbuchs gegen die Uebertragung des Inhalts des bisherigen Quittung

buchs Einspruch zu erheben. Uel)cr den Einspruch sowie über etwaige andere Be-

schwerden, welche gegen das bei Einziehunf^ des r^iuiuun^sbuchs und Aushändi^^ung

des neuen Buchs beobachtete Verfahren cdioben werden , hat diejenige Behörde,

welche der mit der Aufrechnung des Quittungsbuchs besnfin|^en Stelle ttomittelbsr

vorgesetst ist, endgtiUig su entscheiden. Wird dn solcher Einspruch nicht rechtzeitig

erhoben, so gilt die Uebertragung dem Inhaber des Quittungsbachs gegenüber als

zutreffend.

§ loo. Die Etn/iehunt; des Quitt ariLjsbuchs und die Aush.indi'^unfj des neuen Buchs

hat Zug um Zug /u erfolgen. Kann die Uebertragung «'es. Inlialls des abgelteterlen

Quittungsbuchs niciu sofort erfolgen, so wird dem Versicherten über die Ablieferung

«ne Bescheinigung erteilt, welche zurackzugeben ist, sobald die Uebertragung statt-

gefunden hat

Streitigkeiten.

loi Streitigkeiten /winchen den ( »rganen der Versicherungsanstalten einerseits und

Arbeitgebern und Arbeitnehmern andererseits oder «wischen Arbeitgebern und Arbeit'

nehmem über die Frage, ob oder zu welcher Versicherungsanstalt, in welcher Orts-

Uane oder, sofern die Beitrüge fllr einzelne Benifszweige verschieden bemeswn sind

(§ 17), tu weldiem Berufssweige für bestimmte Personen Bdtiige zn entrichten sind,

werden von der für den Beschäftigungsort (§ 30) zuständigen , unteren Vci waltuns^-

behörde entschieden '). degen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Be*

schwcrde an die höhere Verwaltungsbehörde zu, welche endgültig entscheidet.

§ 102. Die Vorschriften des § 101 finden auf Streitigkeiten zwischen den Organen

verschiedener Verächerengsnnstalten fiber die Frage, zu welcher dersdben bestimmte

Personen beizutragen haben, gleichfalls Anwendung.

§ 103. Nach endgültiger Erledigung dieser Streitigkeiten hat die untere Verwaltungs-

behörde, solern es sich um die Versiclicrungspflicht handelt, vun Attitswcgen dafür

zu sorgen, dnss ?u wenig erhobene Hctrage durch nachträgüclus Einkleben von Mar-

ken beigebracht werden. Zu viel erhobene Beträge sind auf Antrag von der Ver-

sicherungsanstalt wieder einzuziehen und nach Vernichtung der in das Quittungsbueh

dngctragcnen betreffenden Marken und Berichtigung der Aufrechnungen an die Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen zurückzuzahlen.

Handelt es sich um die Venvcndun[^ von Marken einer nicht zustindigcn Vcr-

sicherunfjsnnstalt, so ist nach Vcrnichtnni^ derjenigen .Marken, welche irrtiindich bei-

gebracht sind , ein der Zahl der Beitragswochen entsprechender Bctr:^ von Marken

der zustSndigen Versicherungsanstalt beizubringen. Der Betrag der vemicbteten Mar-
^

t) Ursprflnglicher Entwurf : 9 9S • • • • werden von der unteren Verwaltungsbehörde
entichieden, in deren Bezirk der Arbei^[eber seinen Wohnsitz hat. ....

12*
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ken ist von der Verncherungsaiutalt, welche sie ausgestellt hatte » wieder einisniiehai

und zu gleichen Teilen zwischen dem Arbei^ber und Arbeitnehmer zu teilen. Aa

die Stelle der Vernichtung von Marken kann in den nach Ansicht der unteren Ver-

waltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung des Quittungsbuchs und nach

Uebertrai};ung der gültigen Eintragungen desselben die Aosbändigang eines neuen

Quittungäbuchs treten.

§ 104. Im Uebrigen werden Streit^keitcn zwischen dem Arbeitgeber nnd den von

ihm beschäftigten Penonen aber die Berechnung und Anrechnung der von diesen ss

leistenden Beitritge von der unteren Verwaltungsbehörde lot) endgültig entschieden.

Kontrolle.

§ 105. Die Versicherungsanstalten sind befupjt , mit Genehmigung des Ketchs-Vcr-

sicberungsamts zum Zweck der Kontrolle Vorsclinüen zu erlassen Sie sind ferner

befngt, die Arbeitgeber zur rechtzeitigen Erfiillnng dieser Vorschriften durch Geld-

strafen bis zum Betiage von je einhundert Mark ansahalten Das Reich»-Veisicherangs-

amt kann den Erlass derartiger Vorschriften anordnen und dicsdbcn, sofern solche

Anordnnnp nicht bt-fül^t wird, seil»«;! erlassen.

Die .\rhf*itgcljcr sind verptUclilct , iibei die Zahl der von ihnen hcscliiftigti-n Per-

sonen und über die Dauer der Beschäftigung den Organen der Versicherungsamiait

und anderen mit der Kontrolle beaaftiagten Behörden oder Beamten auf Veiiangen

Auskunft zu erteilen and denselben diejenigen GeschSfisbilcher oder Listen, ans wd*

chen jene Thatsachen hervoigeheo, zur Einsicht wührend der Betriebsscit an Ort und

Stelle vorzulegen. Ebenso sind die Versicherten zur Erteilung von Auskunft über

Ort und IXtucr ihrer Beschäftigung verpflichtet. Die Arbeitgeber und die Versicher-

ten sind ferner verbunden, den bezeichneten Organen, Behörden und Beamten auf Er-

fordern die Quiuurigsbücher behufs Ausübung der Kontrolle und Herbeiführung der

etwa erforderlichen Berichtignngen auszahXndtgen. Sie können hierzu von der imteicn

Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen bis zum Betnq(e von je dreihundert Mark an-

gehalten werden.

Etwni^e Berichtigungen erfolgen w^>'rr\ <!if Tictcilif^ten \\\>cx dit»«;ell)en cinver«,tati(1en

sind, .iiif ileni ira § I03 angegebenen Wege durch liie die Konlrcdlc ausüliendeii Or-

gane, Behürden oder Beamten, anderenfalls nach Erledigung des Sireitverfahrens gc-

miss der Voiichiiften der loi fll

§ 106. Die durch die Kontrolle den Versieheningsanstalten erwachsenden Kosten

gehören zu den Verwaltungskosten. Soweit diesdben in baren Auslagen bestehen«

können sie durch den Vor?tnnd der Versicherung^^anstalt dein .\rbeitgeber auferlegt

werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen zo

ihrer Aufwendung Anla&s gegeben hat. Gegen die Auferlegung der Kosten 6odet

Mmtn zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an die untsfe

Verwa1tungsbeh(^de {§ lOl) statt. Diese entscheidet endgölt^. Die Bdtrdbong der

auferl^cn Kosten erfolgl in derselben Weise, wie die der Gemeindeabgaben.

Reservefonds.

§ 107. Durch das Statut kann die Ansammlung eines Reservcfoiul.i ant;eordnei wer-

, den. Geschieht dies , so ist zugleich darüber Bestimmung zu trefTen , unter welchen

Voraussetzungen die Zinsen des Reservefonds fiir die Deckung der der Versiebenings*

anstalt obliq^nden Lasten zu verwenden sind und in welchen Füllen der Kapital'

bestand des Reservefonds angegriffen werden darf.
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§ lo8. Verfügbare (jeldcr der Vcrsiclu-rungsanslallen sind riicli Massgabc der Be-

slimniungen d« § 76 des UnfallvcrsicherungsgeseUes verzinslich anzulegen.

Auf Antrag von Venicberiifig^iinsteUen k»im der Bundesrat demelbcQ widctrailich

gestatten t einen Teil ihres Vennögcns in anderen «nstragendeo Papieren, in Grand«

stücken oder Berswerksaitteilen antulesen. Mehr als der vierte Teil des Vermögen*

der elnielnen Ver^^icherungsanstatten darf jedocK in die&cr Weise nicht aftgelgt werden.

Wertpapiere sind nach näherer Bestimmung der Zentralbehörde desjenigen Bundes-

staates, m dessen Gebiet die Ver«sicherunf:;^anstalt ihren Sil/, hat , be: einer zur Auf-

bewahrung von Geldern oder Wertpapieren befugten öSentlichen I3ehorde oder Kasse

ttiederzalq^.

I 109. Die Veisiclicntngianstalt ist verpftichtet , dem Reichsverstchernngiamt nach

näherer Anweisung desselben und in den von ihm vor/uschreibendcn Fristen Ueber>

»icliten üiier ihre Ccsihafis- und Rcchnnnpscrj^cljiiisse einzureichen.

Die Art und Form der Rechnungsführung bei den Versicherungsanstalten wird durch

das Reichs-Versicherungsamt geregelt.

D» Redinungsjaltr ist das Knienderjahr.

V. Schtttsvoractariften.

SchutzTorschriften.

§ HO. Die Vcrncherangsanstalten sind befugt, fUr ihre Besirke oder fUr bestimmte

BerufsKwe^e oder Betriebsarten ihrer Bezirke Vorschriften su erlassen:

1. über die von den Arbeitgebvn Versicherter zum SchaU der letsteren gegen ge-

sundhcitsschädliche Flinfliisse zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zu«

widerhandelnden mit Geldstrafe bis tw dreihundert Mark ;

2. über das von den Versicherten lur \ crhiilung von Kranklieiten /u licobachtende

Verhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstralc bta l\x sechs

Mark.

Diese Vorschriften bediirien der Genehmigung der Landcs-Zentmlbehfirde.

Die genehmigten Vorschriften dnd durch diejenigen Blätter zu veröflentlichen, welche

2U den amtlichen Bekanntmachungen der LAndcs-Zcntraltiehurde «nler der höheren

Verwaltungsbehörde, für deren Bezirk sie Geltung haben sollen, bestimmt sind.

§ III. Die Festsetzung der Strafen erfolgt im Falle des § iio Absatz i Ziffer l

durch den Vorstand der Vertichemngsanstalt, im Falle des § iio Absatz i Ziflcr 3

durch den Vorstand der Betriebs- (Fabrik») Krankenkasse, oder wenn eine solche f&r

den Betrieb nicht errichtet ist, durch die Ortspolizeibehörde. Die Sirafe fliesst im

Falle des § 110 Alwatz 1 ZifTer I in die Kasse der Versicherungsanstalt, im Falle des

§ HO Absatz l Ziffer 2 in die Krnnkcnkn^s«', welcher der zu ihrer Zahlunp Verpflich-

tete zur Zeit der Zuwiderhandlung angehört, und wenn der zur Zahlung Verpflichtete

keiner Krankenkasse angehört, in die Kasse des Ortsarmenverbandes des Bescbäftig-

ungsorts. In beiden FiUlen ist binnen twet Wochen nach der Zustellung der beziig-

lichen Verfiignng die Beschwerde zulässig; aber dieselbe entscheidet im ersteren Falle

die für den Beschäftigungsort zuständige höhere VcrwaltungAehörde , im letzteren

Falle die der Ikirielis- (Fabrik-) Krankenkasse beziehungswdse Ortspolizeibehördc

unmittelbar vorgesetzte Aufüchtsbebörde.
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U e b e r w a t h u n g.

§ 112. Die Versichcrung«»anstnUen sinrl befugt, (1iiri.li Hentiftinf^le die l'cfolgung <Jcr-

arti«;(»r Schtit!'vnr';chnfien zu überwachen. Die Arbeitgeber sind veiptlithtel, den Be-

aultraglen der VerMcherungsanslall den Zutritt zu ihren lictriebs-statten wahrend tlcr

Betriebstidt 211 gestattCD, und können hierzu, vorbehaltlich der Bestimmung des § 113,

von der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen bis zum Betrage von je drei-

hundert Mark angehalten werden.

Auf die durch die Uulicrw .diung der Betriebe entstehenden Kosten finden die Be>

Stimmungen de*; !i lo'i Anwcnil.mi^.

§ II j. Belurchtet der Arbeitgeber die Verletzung eines Bcu ebsgcbeimnisses oder di«

Scliädigung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Betriebes durch

den Beaaftragten (§ 112), so kann derselbe die Besichtigung durch andere Sachver-

sländige beanspnichen. In diesem Falle hat er dem Vorstände, sobald er den Namen
des Beauftragten erfährt, eine entsprechende Mitteilung /u machen und einige geeig-

nete Personen zu bezeichnen, welche auf seine Kosten die crfor<!(rlkhe Ilitisuht in

den IJetrieb zu nehmen und dem Vorstände die für die Zwecke der Vtisiclicrungs-

anstalt notwendige Auskunft über die Uclriebseinrichtungen zu geben bereit sind. lo

Ermangelung einer Verständigung zwischen dem Arbeitgeber und dem Vorstände ent-

schadet auf Anrufen des letzteren das Reichs-Versicherangsamt

§ 114. Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe der Versicherungsan-

;*tn!tcM Iii>l)e^ondere Heren BeauftTatjtc 112) i:r.(l die n.»( h 113 ernannten Sach-

verstaucli^cri hal)cii iihcr die Thnts:iLlien, wclclic durch die Lebeiwachnn^ uml Kon

trole der Betriebe zu ihrer Kenntnis kommen
,

Verschwiegenheit zu beobachten und

sich der Nachahmung der von den Arbeitgebern geheim gehaltenen, tu ihrer Kennt»

nis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen , so lange als diese Betriebs-

geheimnisse sind, zu cnth Iten. Die Beauftragten und Sachverständigen sind Iiierauf

von der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu beeidigen

§ 115. \,inien und Wohnsitz der Beauftragten sind von dem Vor>t:in»l der Ver-

sicherungsanstalt den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich ihre Thätig-

keit erstreckt, anzuzeigen.

IXe Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maasgabe des § 139b der Gewerbe-

ordnung bestellten Staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern fiber ihre Uebcrwa-

chungstluitigkeit und deren Ergebnisse Milteiltin-j^ zu machen, und können dazu von

dem Rcichs-Versicherungsamt durch Geldstrafen bis zu einhundert Mark angehalten

werden.

VL Aufsicht.

Reichs-VersicheruDgsamt.

§ u6. Die Versicherungsanstalten unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses

r,f«;«>?rrs ilcr Beaufsichtigung durch dns Reichs- Versi eher ungsamt. Das Aufsichtsrcchl

des letzteren erstreckt sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und Statutahseben

Vorschriften.

Alle Entscheidungen des Reichs-Versichenin^amts sind endgiihig, soweit in diesem

Gesetze nicht ein Anderes bestimmt ist.

Das Reichs-Versicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der GeschlUbfnhning

der Versicheruni;>an>,laltcn vorzunehmen. Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen

Organe der Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des Reichs-Venicherungsamts
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zur Vorlegung ihrer Bücher, Beiige, Wertpapiere und GetdbcMflade sowie ibrer auf

den Inhalt der Bücher und die Featsetsung der Renten etc bezüglichen Schriftstücke

verpflichtet. IXas Reichs-Versicherungsamt kann dieselben hierzu sowie zur Befolgung

der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu ctotausend

Mark, anhalten.

§ if7. Das Reichs*Venjcberungmnt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter,

über Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und PlUchtcn der Organe der Ver-

aicberungianstalten, sowie der Mitglieder dieser Oigane, auf die Auslegung der Sta^

tuten und unbeschadet der Vorschrift des § 38 Absatz 4, auf die Gültigkeit der voll-

zogenen Wahlen btvichen.

Auf die dienstlichen Verhahnissc der aut (irund des § 36 Absatz I bestelUen Be-

amten findet diese Vorschrift keine Anwendung

§ 118. Die Entscheidungen des Reichs*Venichcrangsamts erfolgen in der Besetsung

von mindestens iwet ständigen und cwei nichtstlndigen Mitgliedern, unter welchen

sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherteft befinden nniss, und unter

Zuziehung von mindestens einem richtorlidun Üenmten, wenn es sich handelt:

a) um die KntscheiduDf; uif Kcv i^ionen t^' j^cii i'ie Entscheidungen der Schicdsf^cnchte,

h) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen des

Bestandes der Vemcherungitanslalten.

AU Vertreter der Arbei^eber und der Versicherten gelten auch für den Bereich

dieses GesetKca die auf Grand der Unfallversicheningsgesetze zu mcbtständigen Mit-

gliedern des Reichs-Versicherungsamts gewählten Vertreter der ßetriebsunternehmer

und der Arbeiter, ohne Beschränkung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Be-

nifszweiges.

Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des Reiclis-

versicherungsamts durch Kaiserliche Verordnung unter 2Sustimmung des Bundesrats

geregelt.

L a n U e s - V e r s i c h e r u n g s ä ni t c r.

§ 119. Sofern lur das Gebiet eines Bundesstaates ein Landcs-Versicherungsanit er-

richtet ist (§92 des UnfallverMchcfungsgesetzcs, §100 des Gesetzes vom 5. Mai 1886,

Rdchs-Gesetablatt S. 132), unterliegen diejenigen VenicherungMUistalten, welche sich

über das Gebiet dieses Bundesstaates nicht hinaus eistrecken, der Beau&ichtigui^ des

I ^ndes-Vcrsichernngsamts. Auf die L«ndes-Versicheningsibnter linden die Vorachriften

der 116 bis 118 entsprechende Anwendung.

In den Angelegenheiten der den Landes-Versicherungsämtem unterstellten Versiche-

rungsanstalten geben die in den §§ 44, 5O, 68, 70, 81, 8$, 86, 88, 105, 113, 115,

136 dem Reichs-Versicherungsamt übertragenen Zustfindigkeiten auf das Landcs-Ver-

stcherungiHunt über.

Die Formen des Verfahren» und der Geschäftsgang bei dem Landes-Versicherung^

amt werden durch die Landesrepernng ger^elt.

VIL Reichs- und Stantsbetriebe.

§ 120 Das Reich und die Bundesstaaten sind befugt, die Alters- und Invaliditttts-

versicherung der in ihren Verwaltungen beschäftigten Personen für eigene Rechnung

durchzuführen.

Die Erklärung, dass von dieser Befngikis Gebrauch gemacht werden soll, erfolg
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soweit es vxh um Betriebe der Heeresverwaltung handelt, durch die oberste MnitJir-

VLrw.'iltun;;>! • hor lf (Ifs Kontinticnt^ im übrigen für 'ic Verwaltungen des Reirhi

durcb den Reichskanzler, f ir die Verwaltungen der Uimdc.^.<vtaatcn durch die I-andcs-

zentral bchurdcn. Die Erklärung ist an das Reichs-VersicherungsanU zu richten.

Sowdt hiernach die Versicherang fär eigene Rechnung durchgeführt wird, (udea

die Bestimmungen der §§ 30 bis $0, 52, 58 bis 62, 80 AbsaU 3, 8l Absatt s, 9>>

to5 bis 108, 109 Absatz 2, 110 b;> 11 116 Absatz I und 3, 117, tt9 Absats i, 138

Absatz 5, 134 bis 130, (43, r44 keine Anwendung.

121. Der Errichtung bcsonder-r Versicherungsanstalten bedarf es ni< hf.

Die Befugnisse und DbUcgeniicucn der i irganc der Vcrsichcrungsanslaiteu wcrdeo

durch Ausfabrungsbehörden wahrgenommen, welche für die HeeresTerwaltungen voa

der obersten MilititrverwaUungsbehörde des Kontingents, im Sbngen lUr die Reichs-

vcrwaltungen vom Reichskanzler, Tür die Landcsverwaltimgen von der I^deszentnl-

behorde zu bezeichnen sind. An die Stelle des .Statuts treten Au.oführungsvorschriftcn,

dtrcn 1"rI.i'~-> flcn^elScn Behörden obliegt. ! >r'in Kctcb';-\'er=;icbenn;gsanU ist nÜtJlh

teilen, welche Jitlioiden als Ausfuhrungsbehotdcn bezeichnet wurden sind.

§ 122. Die im § 23 vorgesehene Bescheinigung Icana hinsichtlich der in Reich»*

oder Staatsbetrieben bcschäAigten PeraoneD durch die denselben vorgcsetxte Behöfde

angestellt werden.

Sind fiir Reiclis- oder Staatsbetriebe Bearltslcrankenkassen errichtet, so kann die

vorgesetzte höhere Verwaltungsbehörd" !ir-»immcn
,

d:i>s durch die Vorstände die««-

Krankenkassen d-c IVntrüge fiir '"Üc ilcu lel/leren angehörenden Versicherten trlioben

und die den eingezogenen Betragen entsprechenden Marken in die Quittung!>bucher

der Versicherten eingeklebt und entwertet werden.

§ 123. An der Bcschlussfassung der Attsfiihrungsbeharden , soweit dieselbe nach

nKherer Bestimmnag der Austlihrungsvorschriften nicht die laufende Verwaltung be-

trifft, haben ebenso viele Vertreter der Versicherten teil/unehmen, wie Mitglieder der

Ausfiihrungsli« h r b- Hei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden d«

Ausfiihrungsbchorde den Ausschlag.

^ 124. Die Vertreter der Versicherten (§ 123) werden von den aus dem Arbctier'

Stande bestellten Beisitsem der fär die Durchführung der UnfallverMchening m den

bezeichneten Betrieben errichteten .Schiedsgerichte gewählt IKe Wahlordming wird

durch die fiir den Krlass der Ausfiihrungsvorschriften zuständige Behörde erlassen.

In der Wahlordnung sind die Zahl der Vertreter der Versicherten und die denselben

zu c^rwührcnden Vcrgiituni;s5:il/e fc^^tzustellen.

^ 125. Die zur Durchführung der Unfallversicherung in den bezeichneten Hctneiien

errichteten Schiedsgerichte entscheiden in dem für dieselben vorgeschriebenen Vfi^

fahren auch über Ansprüche auf Alters- und Invalidenrente.

§ 126. Bei dem Erl.iss von Vorschriften der Ausfiihrung<;behürde über das in de»

Betrieben von den Vt;-! Vierten zur N'erbiiHtnf' von Kr.inklicitcn zu ncobavbtrn le Ver-

halten bedarf es der Mitwirkung der Vertreicr dci V erodierten nur dann, wenn diese

Vorschriften Suafbcslimmungcn enthalten sollen. Die auf grund solcher Vorschriften

verhängten Geldstrafen fliessen in die Krankenkasse, welcher der zu ihrer ZaUung

Verpflichtete zur Zeit der Zuwiderhandlung angehört, und wenn der cur Zahtimg

Verpflichtete keiner Krankenkasse angehört, in die Kasse des Ortsaratenverhattdcs des

Beschiifligungsorts.

§ 127. Soweit in den vorstehenden l'ar.i^r.aphcn keine abweichenden Vorschriften

getrotlen vsurdea und, finden auf die Durcbfüliruog der Alters- und Invaliditätsvct-
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iicherung seitens der Venraltutigen de« Reichs und der Bundesstseten die Bestim-

mungen dieses Gesetxes Uber die Versicheningsanstalten entsprechende Anwendimg.

VIII. Schluss-, Straf- und Üebergangsbestimmungen.

Besondere Ii t i m m u n g e n f u r S e c 1 e n t e.

§ 128. Seeleute i Absau i Ziffer I des Gesetzes vom ij. Juli 1887, ke:chs-Ue-

sctzbl. Seite 329) sind bei derjenigen Vemcheningsanstalt zu versichern, in deren Be>

sirk sich der Heimatshnfen des SchtiTers befindet.

Durch den Bundesrat können über die Beibringung der Marken und die Aufrech»

nung (!er T^uittungsbächer der Seeleute von den Voischriften dieses Gesetzes abwei»

chendc ücstimmungen getroffen werden

Ftir Seeleute, welche sich ausserhalb Furopas .lufhalten, beträgt die Frist lur Ein-

legung von Rechtsmitteln 6 Wochen. Die Frist kann von derjenigen Behörde, gegen

deren Bescheid das Rechtamittel stattfindet, weiter eistreckl werden.

An die Stelle der unteren Verwaltungsbehörde tritt bei Seeleuten das Seemanns»

amt, und zwar im Ininnde das Seemannsamt des Heimathafens, im Auslande das-

jenige SVemnnnnsnmt. wclclics nierst angegangen werden kann.

Zur Ik'folj^uDij; der von der Versicherungsanstalt vorgeschriebenen Schuttmassregeln

sowie zur Zulassung der Besichtigung der Fahrzeuge sind auch die Korrespondent-

rheder und BevoUrniditigte der Rhederei sowie die SchUftfUhfer vcipffichtet.

Der I HO Absatz i SSiffer ^ Cmdet anf Seeleute keine Anwendung.

Beitreibung.

§ 129. Rückstände sowie die in die Ka<;sc der Vemicherungsanstall flicssenden

Strafen werden in »itrsclbcn VVt.n!»e l>eigelrie!)en wie Gemeiudeabgaben. Rückstände

haben das Vorzugsrecht des § 54 Nr. t der Konkursordnung vom 10. Februar 1877

(Reichfl-Gesetsbl S. 351) und verjUhren binnen vier Jahren nach der Fälligkeit.

Zuständige Landesbehörden.

§ I'^o. I 'ie Zenlr.Tlbelidrdeii der Bundes5;tnntcn bestimmen , wclclie \"erl;;inde als

weitere Koinnumalveibniule aii/uselieti und von welchen Staats- oder (jemein<]el)C-

hbrden beziehungsweise Vertretungen die in diesem Gesetze den Staats- und Gememde-

orgsnen sowie den Vertretungen der weiteren KommunalverbKnde zugewiesenen Ver«

richtungen wahrzunehmen dnd.

Die von den ZeiMralbehörden der Bundesstaaten in Geroässheit vorstehender Vor-

schrift erlassenen Bestimmungen rind durch den Reichsanfeiger bekannt zu machen.

Zustellungen.

§ 131. Zustellungen , welche den Lauf von Fristen bedingen
,

erfolgen durch die

Post mittelst eingeschriebenen Briefes. Der Beweis der Zustellung kann auch durch

behördliche Beglaubigung gelUhrt werden.

Personen, welche nicht im Inlande wohnen, haben einen Zlislellungsbcvollmächligtcn

zu be'^tellen. Wird ein solcher nicht bestellt, so kann die /u^tellunL; durch öffent-

lichen Aushang wahrend einer Woche in den Geschäftsräumen der zustellenden Be-

hörde oder der Organe der Versicherungsanstalten ersetzt werden.

Gebuhren* und Stempel fr eiheit,

§ 132. Alle zur Begründung und Abwickelung der Rechtsverhältnisse «wischen den
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VenklteningsamUlteii einerseits und den Vefsicherten andereneits erforderlichen schieds-

gerichtlichen und aussergerichtlichen Verhandlungen und Urkunden sind gebühren«

und stemprlftxi. Dasselbe gilt fiir jirivat-ichrifllichc VoUni iclitcn und amilii he Bc-

scheiniguni;cn , welche auf Grund dieses Gesetzes zur L^iliinaüon oder tax Fuhmng
vun Nachwciiien erforderlich werden.

§ 133. Die Öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollsoge dieses Gesetzes

an sie ergehenden Ersuchen des Reichs-Ver^icherungsamts, der Landes-Ver>iichcruiig5-

ämter, anderer »'fTenlliclier Beh«>rden , der Schied«5Terichte sowie der Vorstände der

VersichcrunysanÄlaUen zu entspreche» «ml ilcn bc^cclnu tcn \ or'.tSnden auch unauf-

gefordert alle Mitteilungen zukommen zu lassen, weiche für den Geschäftsbetrieb der

VersichertingNinstsJten von Wichtigkeit sind. Die gleiche Verpflichtung liegt den <>r*

ganen der Ventcherangsanstalten unter einander sowie den Organen der Beniftg^

nnsscnschaften und der Krankonka->sen ob.

Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehen Un Kosten sind von den

Vcrsicherunf^-ansialtcn als eigene Venvahiingskostcn insoweit /.u erstatten, ah sie in

Tagegeldern und Reisekosten von Beamten oder von ( >rgane« der Versichernngsan-

siahen, Berufsgenossenschaften und Krankenkassen, sowie in G^uhrcn für Zeugen

und Sachveistlndige oder in sonstigen baren Auslagen bestehen.

§ 134. Arbcittjehrr, welche in die von ihnen nuf (Jrnnd Ejesetzlicher oder von der

Versicherungsanstah erlassener Hestimmungen autiusiellendcn Nachweisungen oder An- 1

/eigen Eiatraguugeu aufnehmen, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei ge-

höriger Auimerksanikeit nicht entgehen konnte, können von dem Vorstande der Ver-
j

sncherangMUostaU mit Ordnungsstrafe bis su fUnlhundert Mark belegt «erden.

§ 135. Arbeitgeber, welche der Verpflichtung, für die von ihnen beschäftigten, dem
,

Ver>iLhcrtin!^s7\vnnt^f unterlie ;en icn Personen die vorgeschriebenen Marken 7\\ ver-

uemlen , nicht oder nicht recliUcitig nachkommen, können von dem Vorstände der

X'ersicheruiigsanstall mit Ordnungsstrafe bis zu dtcilumdcrl Mark belegt werden.

136. Gegen die auf Grund dieses Gesetzes oder der Statuten von den Organen

der Versicherungianstalten oder den Schiedsgerichtsvorsitsenden erlassenen Strarver-

fiigungen findet binnen xwei Wochen nach deren Znstellnng die Beschwerde an das

Rcichs-Versichcrungsamt statt. I

Die Strafen fliessen, soweit nicht in lüc^sem Gesetze abweichende Bestimmungen ge-

troücti sind, in die Kasse der Versicherungsanstalt.
I

137. Den Arbeitgebern ist untersagt, durch Vertrüge (mittelst Reglement oder '

besonderer Uebereinkunfl) die Anwendung der Bestinunni^en dieses Gesetzes sum

Nachteil der Versicherten auasuschliessen oder dieselben in der Uebemahme oder

Atisiibun^ eines in GemSssheit dieses Gesetzes ihnen übertragenen Rhrcnamts zu be-

schränken. Vertragsbestimmungen, weiche diesem Verbote zuwiderlaufen, haiicn keine

rechtliche Wirktin^^.
|

Arbeitgeber , welche derartige Verträge geschlossen haben , werden , sofern nicht

nach anderen gcsetslicben Vorschriften eine hirtcre Strafe dntiitl, mit Geldstrale Us

zu einhunderlfUnfaig Mark oder mit Haft bestraft.
|

§ 138. Die gleiche Strafe i§ 137) trifft

I. Arbeitgeber, welche den von ihnen beschifiigten, dem Versicherungsnrange vntcr>

Rechtshilfe.

Strnfbe&timmungen.
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liegenden Petaaiien winenütch mehr nli dte Hllfte des verwendeten Betngs an

Maiken bei der Lohnzahlung in Anrechnung bringen;

2. Angestellte, welche einen solchen grösseren Ahrnj^ wissentlich bewirken;

3. diejenigen Personen, welche dem Üerechti^ea ein Quittungsbuch wklerrechtlicb

vorenthallen.

§ I39' wtermmnit, durah Mtabtanch seiner HteUnng al» Arbeitgeber oder

BevoUmBcbtigter develben eine vcnlcherungftpAichttge Penon an der Uebetnahae

oder Aofibung einet in Gemäubeit dieici («caet7es ihr ültcrtragenoi Ehrenamts vx

hindern , wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Geftngnis bis au drei

Monaten liestraft.

§ 140. Arbeitgeber, welche wissentlich eine andere als die vorgeschriebene Marke 'j

verwenden, sowie Angestellte und VerMcherle, welche wissentlich eine solche anrieh-

tige Verwendung bewirken, werden, sofern nicht nach anderen gesetxUcben Vorschriften

cme h&tere Strafe eintritt, mit Geldstrafe nicht unter einhundert Mark oder mit Ge-

ftngnis nicht unter einer Woche bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so

kann die Strafe bi- auf /uanzi^ M.uk «nlcr drei Tage Haft erniii»im worden.

§ 141. Die Strafhcsimimuiigcn der ^ij \\.\, 1^5, 137 bis 140 tinden auch auf die

ge^tzlichen Vertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber, de:sgleichen gegen die Mitglieder

des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder eingetragenen GenossenKhaft,

sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder ebgetragenen

Genossenschafl Anwendung.

§ 143. Wer in Quittungsbiichern Eintragungen vornimmt, welche nach § 90 unzn*

lässig Jtind, wird mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit Gefrfnpn?«; bis zu

sechs Monaten bestrafu Sind mildernde Unistaadc vorbanden, so kann statt der Ge-

fängnisstrafe auf HafI erkannt werden.

§ 143. Die Mitglieder der VorstiCnde und sonstiger Organe der Versicherungsan-

stalten, insbesondere deren Beauftragte, sowie die nach § 113 ernannten Sachverstün-

digen werdL-n, wenn sie unbefugt Betriebsgeheiinniae offenbaren, welche kmft ihres

Amts oder Auftrags zu ihrer Kenntnis tjt'trinpt sind, mit Geldstrafe bis m eintausend-

fünfhundert Mark rulL-r mit (uhint^iiis Ins /u drei Monnfen bestraft.

Die Verlulgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein.

§ 144. Die im § 143 beseicfaa^en Personen werden mit Gefängnis, neben welchem

auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn sie ab*

sichtlich tarn Nachteile der Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft

ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntnis gelangt waren, olTenbaren, oder wenn

sie geheim gehaltene Petricbseinrichtun«^pn oder Betriebsweisen , welche kraft ihres

Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntnis gelangt sind, so lange als diese Betriebs-

geheimnisse sind, nachahmen.

Thun sie dies, um sich oder einem Anderen eben Vermögensvorteil zn verscbaflien,

so kann neben der Gettngnisstrafe auf Geldstrafe bis in drdtansend Mark erkannt werden.

§ 145. Mit Gefängnis nicht unter drei MfMMten , neben welchem auf Verlust der

biir;:;erlichen Khrenrechle erkannt worden knnn, wird liostraft, wer unechte M.irkrn in

der Absicht anfertigt, sie ah ecJit 711 vot v\ enden, ü<1er cehtc Marken in der Absicht

verftilscht, sie zu einem höheren Werte zu verwenden, oder wissentlich von falschen

oder vcrftilschten Marken Gebrauch macht

*) Ursprünglicher Entwurf: § 134. Arbdtgeber, welche wissentlich Marken einer

anderen als der zuständigen Versicherungsanstalt Terwenden, sowie ....

DIgitized by Google



i88

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher wissentlich schon einmal verwendete Mar-

ken in nuitlun;^>i> tchern nbcrmals verwendet oder solche Marken nach gänzlicher

oder teilwci";er F.niferniin;^ «Icr <1nrauf geset/len Kntwcrtun^-zciLhcn vcr:uis-<er'v «Klef

feilhält. Sind mildernde Umstände vorhanden , so kann auf Geldstrafe bis zu drei-

hundert Mark oder Haft erkannt werden.

Zugleich ist auf Eimiehung der Marken zn erkennen ohne Unterschied, ob «c

dem Verurteilten gehören oder nicht. Auf diese Einziehung iit auch dann su erkennen,

wenn die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht stattfindet.

§ 14C1, Mit (ieldstrafe bis zu einhundertfünf^i^j Mark oder mit Haft wird bestraft,

wer ohne schriftlichen Auftrag einer Versicherungsanstalt oder einer Behörde

1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Fonneo, welche zur Anfertigung

von Marken dienen können, anfertigt oder an einen Anderen ab die Venicbenmgn*

anstalt heziehungiwelse die Behörde verahfolgt,

2. den Abdruck der in Ziffer i genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder

Formen tinternimmt nr^i-r AbdtLicke an einen Anderen als die Verzicherangsanililt

bc/;(.'hun;^su f;se die Hflinnlc vcralifolgt.

Ncljcn der iVcldsirafe oder Haft kann auf Einziehung der Stempel, Siegel, Stiebe

Platten oder Formen erkannt werden» ohne Unlenchied, ob cie dem Verwteiltea

gehören oder nicht

§ 147. Auf Versicherte, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das

40. Lebensjahr vollendet haben, fmdet die Vorschrift, dass Altersrenten erst nach

Ablauf von 30 Beitragsjahren zu gewähren sind (§ lo und la) keine Anwendung.

Solche Venucherte erhalten indmehr» onheschadet ihrer Beitrag^ieht, tilr die Zeit

nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, Altersrenten schon dann, wenn sie naobweii-

lich wHhrfiu! der dem InkrAfitictcn diesem (icsct^c«! unmittelbar vorangej^ang^nen drei

Kalendcrjalirc in mindestens je 47 vollen Wochen thalsilchlich in einer Beschäftigung

gestanden haben , welche nach diesem Gesetze die Versichcrung»pdicht begründeo

würde, oder durch beschetoi^^e , ntit Erwerbsu&flihigkeit TerbaBdede Krankheit seit-

weise behindert gewesen sind, < die bezeichnete volle Amahl von Wochen zu arbeiten.

Der im vorstehenden Absätze bezeichnet« Nachweis ist durch Bestätigung der für

den jedcsmalij^en Beschäfligungsort zustiindigcn unteren Vcrwaltun^;sbcln>rde oder durch

IJesrhtHni'TLin^ der betreffenden Arlieitgeber, sofern deren Unterschiift von einer Öffent-

lichen Behörde beglaubigt ist, zu fuhren.

§ 148. Bd der VertcOni^ der auf Grund der Besthnmungen des § 147 bewilligten

Ahersreaten hat das Rechnungsbureau die Veraicherungsanstalten , wdehe fUr die vor

dem Inkrafttreten dieses Gesetzes naehgewleiene BetchifUgung in Betracht kommen,

so zu belasten, ab ob während dieser Beschäftigung fiMtbufend Bcitrige eirtricbwt

worden würen.
^

§ 149. In gleicher Weise lial das Rechnungsbureau bei der Verteilung der währci)d

der ersten fünfzehn Jalirc nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligten Invaliden-

renten diejenige Besdtdfl^og mit zu berUckachligen, welche der Empfangsberecht^

') Ursprünglicher Entwurf: § 1.^9 Absatz 3. Neben der nach den Absätzen 1 nndt
verwirkten Strafe ist auf Einziehung der Marken ZU erkennen, ohne Untersducd, ob

sie dem Verurteilten geboren oder nicht.

Uebergangsbestimmungen.



Ejitwutf (incs Gaetus betr. dU AÜers- und Invaltditatsversicherung, 1^9

nacliweidich wiliniid der diesem Zdtpuakt miniittellMr vorangegangenen fBnfzehn

Jftlire «iMgeQbt hatte.

Jede VersicheiungMnstalt, welcher ein Teil solcher Invalidenrenten auferlegt werden

soll, ist berechtigt, nach Empfang der iin § 78 Absatz l angeordneten Mitteilung

binnen der dasclbal vorgeschriebenen Frist von iwei Wochen sicli die Führung des

Nachweises vorzubehalten, dass eine nach Absatz l zu berücksichtigende Beschäftigung

auch im Bereiche einer anderen Versichemngsanstatt itattgefnnden liabe. Dieier Nach«

weis mu» bd Vemuadung des Ausschlusses Uonen drei Monaten nach Ablauf dieser

Frist nach Massgabe des § 147 Absatz 3 erbracht werden.

Vor der Verteilung sinil die nach Ma^-iiMlu- der früheren Beschäfligunjj rii lielasten-

den \ crsiclicnin{^!?anstalten zu hören. Erheben die letzteren Widerspruch, so hat das

Rcichs-Versicheningsamt über die Berücksichtigung dieser früheren Beschäftigung zu

beschliessen.

Gesetzeskraft.

§ 150. Diejenigen Vorschriften dieses Ciesetzes, welche sich auf die Herstellung

der zur Durchführung der Alters- und Invaliditätsversicherunf^ erforderlichen Finrich-

tungen beziehen, treten mit dem Tage der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

Im übrigen wird der Zeltpunkt, mit welchem das Gesetz gani oder teilweise f&r

den Umfang des Rricha oder Tdle detielben in Kraft tritt, durch Kaiserliche Ver>

Ordnung mit Zustimmung des Bundesrais bestimmt.

Urkundlich etc.

Gq^eben u. s. w.
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Bekanntmachung betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfet>

tigung von Zigarren bestimmten Anlagen. Vom 9. Mai 1888 ').

Atif (irund (lr> § I30 Absatz 3 und des § 139a Absatz i der Reichs^LW crbtord-

niing hut dci Bundesrat folgende Vorschriftea über die Eairichtuiig uud den Betrieb

der nr Anfertigung von /.igarren besdmmteo Anlagen eilawen

:

§ 1. Die nachstehenden Vonehriften linden Anwendung anf alle Anlagen, in welchen

zur Herstellung; von Sgarrcn erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden, sofern

in den Anlagen Vessnr.en beschäftigt werden, welche nicht zu den FaoUteagUedem

des Unternehmers gehören.

§ 2. Das Aorippen des Tabaks, die Anteriiguag und das Sorlicren der Zigaritn

darf in Räumen, deren Kussboden 0,5 Meter unter demStnaieDnivttui liegt, überhaupt

nicht, und in Räumen, wdche unter dem Dache liegen, nur dann vorgenommen wer»

den, wenn das Dach mit Verschalung verschen ist.

Die ArbeilsrSume. in welchen die bezeichneten Verrichtungen vorgenommen werden,

dürfen weder zh Wohn-, Schlaf-, Koch- oder Vorratsr-iumt» noch als l.nger- oder

Trockenrdume benutzt werden. Die Zugänge zu benachbarten Kaumen dieser Art

n)Ü!>scn mit verschliessbaren ThUren maehen sein, welche während der Arbeitsieit

geschloau» sein mflaaen.

I 3. Die ArbeitsrSume (§ 2) müssen mindestens drei Meter hoch und mit Pensleia

verseben sein , welche nach Zahl und Grösse ausreichen, um für alle Arbeitsstellen

hinreichendes I i. ht 7ii fjew nhri-n Die Fenster müssen so eingerichtet sein, dass sie we-

nigstens für «lie HuUte ihres Fl.ichenraumes geöffnet werden könntn.

§ 4. Die Aibeilsräume müssen mit einem festen imd dichten Kus&bodcii verstehen sein.

§ 5 Die Zahl der in jedem Arbeitsraum beschäftigten Personen mn» so bemeasea

sein, dass auf jetle derselben mindestens sieben Kubikmeter Lnftratnn entfallen.

§ 6. In den Arheitsräumen diirfen Vorritte von Tabak tmd Halbfabrikaten nur in

der für eine Tagesarbeit erforderlichen Menge und nur <lie im I^aufe de«: Taf^^es :inge-

fcrtigten Zigarren v()rhnndcn seiti. Alle? weitere Lni^otn von Tabnk iiiul H ilbtabri-

katen, sowie das Trocknen von Tabak, Abfällen und Wickeln m den Arbeilsraiunen

auch ausserhalb der Arbcitneit ist untersagt.

§ 7. Die Arbeitsrinme müssen täglich zweimal mindestens eine halbe Stande lang,

und twar während der Mittagspause und nach Beendigung der Arbeitszeit, durch

vollständiges Oeffncn der Fenster und der nicht in Wohn-, Schlaf-, Koch- oder Vor-

rntsrüünic führenden Thüren geliiftet werden. Wahrend .1:cscr Zeit darf den Arbeitern

der Aufenihait in den Arbeitsräumen nicht gestattet werden.

§ S. Die Fussbüden und Arbeitstische müssen täglich mindestens einmal durch

Abwaschen oder feuchtes Abreiben vom Staube gereinigt werden.

§ 9. Kleidungsstücke , welche von den Arbeitern für die Arbeiltteit abgelegt

werden, rind aosserhalb der Arbeitsräuroe aufnibewahren. Innerhalb der Arbeitsräume

1) Aktenstücke ut den Verhandlungen des Reichstages 1888/89,
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ist die Adlbewshnmg nur gestattet, wenn dieselbe in anssehliewUch daia bestimmten

vencUienbaien Schnaken erfolgt. Die letiteren müssen wlbiend der Arbeitsieit ge-

schlos"!en sein.

§ 10. Auf Antrag des Unternehmers kwnnen Abweichungen von den Vor.schnlien

der §^ 3, 5, 7 durch die höhere Verwaltungsbehörde zugelassen werden, wenn die

ArbetteSttme mit einer eusrdclienden Ventilationsebrichtung versehen sind.

Desgleichen Icann «nf Antrag des Unternehmers durch die höhere Verwaltungs-

behörde eine geringere als die im § 3 vorgeschriebene Höhe ftir solche Arbeitsrfiume

zugelassen werden, in welchen den Arbeitern ein grösserer als der im § 5 vorge*

»chricbene Luftraum gewährt wird.

§ II Die beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern i&l nur ge*

stattet, wenn die nachstehenden Vorschriften beobachtet werden:

1. Arbeitetinnen und jugendliche Arbeiter müssen im unmittelbaren ArbeitsverhAltnis

tu dem Betriebsuntcmehmer stehen. Das Annehmen und Ablohnen denelben durch

andere Arbeiter oder für deren Rechnung ist nicht gestattet.

2, Fiir männliche und \seildiLlie Arbeiter müssen getrennte Aborte mit liesonderen

Einy.in^en und, solcnt vor l>e^iiiii und nach Beendigung der Atbctl ein Wecluieln

der Kleider stattfindet, getrennte Aus- und Ankleideräume vorhanden seiu.

Die Vorschrift unter Ziffer 1 findet auf Arbeiter, welche zu einander in dem Ver*

hlltnis von Ehegatten, Geschwistern oder von Aszendenten und Deszendenten stehen,

die Vorschrift unter Ziffer 2 auf Betriebe, m welchen nicht über zehn Arbeiter be>

schäftipt werden, keine Anwendung.

§ 12. An der Eingangsthür jedes Arbeitsraumes mu««: ein von der ( )rtspoIizcibe-

hurde zur iiesialigung der Richtigkeit seines Inhalts unterzeichneter Ausliang befestigt

sein, aus welchem ersiditlich ist;

1. die Ulnge, Breite und Höhe des Arbeitsraumes,

2. der Inhalt des Luftraumes in Kubücmeler»

3. die Zahl der Arbeiter^ welche demnach in dem Arbeitsranm ll>cschtftigt wer-

den darf.

In jedem Arbeili>Taum luuss eine i afel ausgehängt sein, welche in deutlicher .Schrift

die Bestimmungen der §§ 2 bis il wiedergicbt.

§ 13. Die vorstehenden Bestimmungen treten für neu errichtete Anlagen «ofort

m Knft.

Für Anlagen, welche zur Zeit des Erlasses dieser Bestimmungen bereits un Hetricbe

stehen, treten die Vurschriften der 2 bis 6 und it mit. .\bl.uif eiueä Jahic-, alle

übrigen Vorschriften mit Ablaut dreier Monate nach dem Krlasse «ierselljen ui Kr.ift.

Für die cr;>teo fünf Jahre noch dem Erlasse dieser bestimmmungen können Ab-

weichui^^ von den Vorschriften der §§ 2 bis 6 für Anlagen , welche zur Zeit des

Erlasses bereits im Betriebe waren, von den Landes-Zentralbehörden gestattet werden.

Berlin, den 9. Mai 1888 Der Reichskanzler.

In Vertretung: von Boetticher.
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MISZELLEN

ZUR BEURTEILUNG DER KRIMINALITÄT DES
DEUTSCHEN REICHES >)•

VON

ERNST MISCHLER.

Seit kaum lo Jahren ist in Deutschland das Interesse fui die Er-

kenntnis der kriminellen Dethatigung in der Nation erwacht, aber schon

heute steht es entschieden mit im ersten Treffen litterarischer Diskussion.

Die Ansichten scheiden sich bekanntlich in zwei Lager» die beide ver-

schiedener Meinung darüber sind, ob in der letzten Zeit (etwa seit dem
französischen Kriege und vorwiegend in Preussen) die kriminelle Ten«

denz in Zunahme oder in Abnahme bei^riffen sei. Es ist somit wohl

ein ziemlich lieschi anktes Feld, das sich die deutbrlxn im Unterschied von

ausländischen Forscher abgesteckt haben, aber deshalb ist die Fehde nicht

minder lebhaft entbrannt. Das eine T apfer wird fast ausschliesslich diirrh

Starke gebildet, der in seinem FUiche Verbrechen und Verbreeher in

Preussen 1854 -1S78 die oplimistische Ansicht vertritt, die Zunahme

der Kurve der Kriminalität, die seit 1870 unleugbar zu bemerken ist, sei

einerseits mihle ?.n beurteilen. Nveil mit der Zeit des Krieges ein Tiefstand

gegeben sei, und verliere andererseits an Gefährlichkeit, weil gerade

in der unmittelbaren Gegenwart eine Abnahme der Intensität voraus-

gesetzt werden dürfe. Starke's Buch war allerdings nicht der Anfangs*

punkt der Fehde sondern knüpfte an die sehr pessimistischen AusfUh»

rangen Stursberg 's an. wurde aber durch seine geschlossene Beweis*

fUhning der Kodex der Optimisten, der auch bei der äusserst lebhaften

Diskussion dieser Frage im preussischen Abgeordnetenhause (13. u. x8.

1} Statistik d«s Deotachen Reiches. Heratng. ^om k. stat. Amt. Nene Folge,

Bd. 30 Kriminalstatistik für dai. Jahr 1886. Bearbeitet im Reicht^Justizaiiit und im

k. stat. Amt. Berlin 18S8. Puttkaittiner tta<t Mühlbrccht. gr. 4^ 44. 34 uad 331 S.

Debst 5 Kartogrammen,
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Dez. 1883) vielfach anerkannt wurde. Allerdings fanden sich bei dieser

Gelegenheit schon Gegner, denen gleichfalls litterarische Stützpunkte

nicht fehlen solltoi. Mittelstädt, Aschrott und I Hing bekämpf-

ten in V. Lisrt's und Schmoller's Zeitschriften sowie in der Zeitschrift

des preuss. stat. Bureaus die Ansichten Starke's sowohl durch kritische

Untersuchung der methodischen Grundlagen als auch der gewonnenen

Resultate und gelangten zu einer wesentlich pessimistischen Ansicht,

l'nd wie dies nun schon bei litteraris< hen Meinunijsversrhiedenheiten

der Fall ist. fand sich bald ein Dritter, K ur ne r, der zwischen beiden An-

schciuuiii,an vermittelte. Derselbe gibt die Berechtigung der Ausstellungen

Mittelstadt s u. s. f. /.u, bestreitet aber, dass sie ausgit lu^' genug seien,

um Starke's Außiissung vollständig umzustossen, dagegen dürften letz-

tere wohl einigermassen zu modifizieren sdn. Er behauptet demnach:

dass allerdings» wie Starke angibt, die kriminelle Bethätigung eines

Volkes in Wellenbewegungen fortschreite, und dass die Kurve seit 1870

wieder eine aufsteigende Richtung angenommen habe, dass diese aber

weit intensiver sei, als die Optimisten nach Starke angeben : überdies

sei für die Zukunft von der Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse,

die eine Hauptursache der zunehmenden Kriminalität bilden sollen,

auch eine Abnahme der Kriminalität zu erhoiTon. Vollständig könne

der Streit al)cr erst (hirch die Ergebnisse tier L:rossen otti/iellen Kri-

minalstaiistik ges( hli( hlet werden. Diese sind nun mittlerweile unil

zwar seit 1S82 /um fünften Male (beziehungsweise /um sechsten Male,

da auch schon die vorläufigen Ergebnisse für 1887 iK Kannl .snuly ver-

öffentlicht worden, haben aber wenig beigetragen, eine Aufklärung oder

gar eine Entscheidung herbeizuführen. Einesteils weil seit der letzt-

genannten Vermittlungsschrift die Fehde ruht oder nur in den Tages-

blättem lediglich von Parteistandpunkten fortgesetzt wird, andererseits

aber infolge des Charakters der Veröffentlichungen der deutschen Kri-

minalstatistik.

Vom sta t istisch-methodischeo Standpunkte aus ist die deut*

sehe Kriminalstatistik eine der vornehmsten und unantastbarsten Ar-

beiten, welche die amtliche Statistik je geliefert hat. Nirgends ist die

kaltblütige und haarscharfe Unterscheidung und die kristallhelle Er-

fassung der Erscheinungen soweit vorgeschritten wie hier, l eherall

wird der Nerv dem beobachtenden Auge ganz blossgelegt und jedes irre-

führende oder verhüllende Häutrhen von demselben abge/ugen. Leider

aber ist diese Kuhle des \ organgcs. aUch i)estimmend für die Beur-

teilung der I hat.sachen. Mit marmorner Kälte und trockenster

Nüchternheit werden die Resultate meist nur paraphrasiert » und kein

stärkeres, erregteres Wort wird durch die oft erschütternde Wirklichkeit

hervorgerufen. Wir sind nicht der Meinung, dass ein solcher Vorgang

der richtige sei, dass der amtliche Statistiker solchen Bethätigungen

der wichtigsten Seiten seines eigenen Volkes geradezu fremd

AfchlT lUr MC. OmmvIw- u. S«atUiik Ii. s. I3
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gegenüberstehen solle. Bis zu einem gewissen Grade muss er sich sc

wohl mit den zu untersuchenden Erscheinungen als auch mit den Ki
Wartungen und l?edürf^i^sc^ der OcfTontlichkeit identifizieren. Oernd
ein solches Vorgehen iial von jelier den französischen amtli' hcn Ar! >eitei

Yvernes' nnd den bayrischen v. M;iyrs jenes lebensvolle Kolorit tr«-

geb(»n. \vc!( hes den Leser so nnzieht und hefriedict. üass durch t i;

derartige bertchtigte Subjektivität die l-nparteilichkeil und gleichsam di<

»Amtlichkeitc der Resultate nicht leiden kann» ist ganz abgesehen vor

anderen Ursachen, durch die Kontinuität der Arbeiten und die damii
erzeugten festgegründeten Urteile gegeben; auch stellt sich die Ansicht
des Bearbeiters eines offiziellen Quellenwerkes immer als bedioj^t dai

von der in einer solchen zentralen Beobachtungsstation herrschenden
»mittleren« Meinung, die dadurch eine festgegründete Unterlage erhalt,

dass es möglich ist, sie auf die verschiedenartigsten Lebensgebiete, die

ja alle in demselben Amte Ihre statistische Krfassung finden, zu basieren.

Wir finden also eine Kntsrheidung des scheinbar unerledigt er-

loschenen Streites in der Beari leitung des amtlichen (Quellenwerkes
nielu selion ohne weiteres. Deshalb durfte es von Redcutun'^ sein,

da die offi/iellen Resultate, auf die seitens der sich Itefehdendcn Par-

teien gewartet wurde, vorliegen, die Frage nunmehr aufzugreifen, oh in

der Gegenwart die kriminelle Tendenz ira Steigen
oder Sinken begriffen, welche ihre Ursachen sind, und welche
Zukunft ihr voraussichtlich bevorsteht. Dabei können wir die Frage

über die Grenzen Preussens hinaus auf ganz Deutschland ausdehnen.

Ueberdies aber wird es uns die Entscheidung noch sehr erleichtern,

wenn wir die Entwickelung der kriminellen Tendenz auch in anderen

europäischen Staaten der Beobachtung mit unterziehen, um etwa all-

gemein wirkende l'rsachen blosszulegen. Bekanntlich ist auch zu beach-

ten, dass durch die Ziffern der »Deutschen Kriminal-Statistik« nur '/4

bis Vi aller durch ordentliche f^.crichte abgeurteilten Delikte (Verbrechen

und ^ ergehen) mitgeteilt werden, so dass die eigene Judikatur der

lUindesütaaten ausser Acht bleibt Dieses Vierteil ocler Füntleil betragt

beinahe ' Million auf Verurteilun!? lautende Ent>clieidungen ; die Ziffei

der Verurteilten über i
" « der strafuiundigen (»esamtbevölkerung 'j.

X. Was zunächst die allgemeine Zunahme der Delikte anbelangt,

so ist darauf weniger Gewicht zu legen, weil in deren Ziffern allzu ver*

schiedenartige Intensitätsgrade vermischt sind. Die Zahl der abgeur-

teilten sowie die der verurteilten Personen und der zu gründe liegenden .
^

Handhingen ist (mit Rücksicht auf die vorläufigen Ergebnisse pro 1887)

in der Zeit von 1883— 1887 entweder In konstanter oder beinahe un-

i) Dieter Pkocentaatz ist inefiibread, indem die stnfiafind^ Bevttlkenmg ietioii

mit dem 12. Jahre beginnt, aber durch einige atischlieä<>enae Jahrgänge hindotcli

minimal bei kriminellen Vorgängen beteiligt iic. Der Sau sollte somit höher Mm.
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unterbrochener Steigerung begriuen , «He fast durchwegs diejenige der

Bevölkerung Überschreitet. Eine Besserung lic^i jedoch hier gewiss

nicht vor.

2. Die Hauptgruppen der Delikte, insbesondere jene gegen Per-

sonen und gegen Sachen, d. h. aus Gewinnsucht bewegen sich

ganz in derselben Weise wie in anderen Staaten : die Pcrsonendelikte

nehmen zu, die Gewinnsuchtsdelikte ab; dies gilt Lclcidifalls fUr den

ganzen Zeitraum 1882— 1887, sowie in Frankreich beobachtetermassen

seit nu'lir als 40 Jahren nane!>en verändern sirh die Anteile der De-

likte gegen Staat, Rehgion und uflfentlirhe Ordnung einerseits, dann

>im Amte* andererseits im Anteile sehr wenig. Damit ist nun gesagt,

dass hieb die Gewinnsuchtsdelikte vcnnindcin, insoweit sie dinch die

deutsche Kriminalslatistik nachgewiesen werden; ob dies auch bezug-

lich der minder belangreichen, der landesherrlichen Judikatur unterlie-

genden der Fall ist» bleibt offen. Aus dieser Erscheinung können wir

nun einen doppelten Schluss ziehen:

a) Dass die Richtung der Bewegung der Kriminalität Ursachen un-

terworfen ist, welche nicht nur in Deutschland sondern ebenso auch

in mehreren anderen Staaten zu suchen sind und bereits eine längere

prononzierte Wirksamkeit ausüben; diesem Gesichtspunkte werden wir

noch öfter begegnen.

b) Dass die »wirtschaftliche Depressionc, oder wie man
sonst die gegenwärtigen Wirtschaftsverhältnissc l>e/eirhnen will, nicht

Ursache einer /unehmcnden Kriminalität sind, wie so vielfach behauptet

und \\ a> schlimmer isl, allgemein geglaubt wird. Denn in diesem Falle

müsslen ja die Gewinnsuchtsdelikte zunehmen, wahrend gerade die

entgegengesetzte Erscheinung eintritt. Ueberdies können wir diese

Tendenz der abnehmenden Gewinnsuchtsdelikte in Frankreich seit

mehreren Dezennien verfolgen ') innerhalb welcher doch die differentesten

wirtschaftlichen Verhältnisse herrschten. Wollen wir noch einen Beweis,

so erübrigt nur, die geographische Verteilung der Delikte nach den

dem Quellenwerke beigegebenen höchst ubersichtlichen Karten zu stu-

dieren, welche lehren, dass die Intensität der Delikte nicht von w'wk-

schaftlichen Ursachen abhängig sei, sondern nur deren Richtung, diese

allerdings oft in Verbindung mit der Intensität.

3. Die Mitwirkung mehrerer Personen an einem I^elikte

ist in steter Abnahme liegrittcn ; es nimmt somit die Atotnisierung

der Verbrecherwelt stetig zu. Auch hier ünden wir wieder nur eine

i) Es seien nur folgende Zitfem hier beige^ct/t

i82t>— iSjO 1S74— 1878

Criulc* gegen die Person 100 II7

• «das Eigenium 100 49 (FerriV

13*
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Erscheinung, die anderwärts gilt ') und somit von weit Uber Deutscb*

land hinausreichenden Ursachen abhängig sein muss. Sie ist um so
hervorstechender, je leichter die Delikte sind, greift aber auch bei den
schwereren immer mehr um sich. Wenn der Grundcharakter unserer
Zeit ein individualistischer und atomistischer ist, und sich in der Politik,

in den sozialen und in den Naturwissenschaften, im populationisti-

schen und volkfiuirtsrliafilichen Leben zeigt, sollte er da nicht auch
in der kriminellen Uethatii^iing massgebend sein '

4 Die Zahl der von einer Person beg an Lienen Delikte ist

im Zuiielinien begriffen. Diese Zunahme gilt glei« hmassiLj be/ugli< h

der v(.)ii ein und derselben Person begangenen glci(.harii!:,^en als :iurh

der verschiedenartigen Delikte durch den ganzen Zeitraum iSSj 1886

mit einer ganz unwesentlichen Ausnahme. Diese Erscheinung macht
eine giinstige ethische Deutung schwierig; denn wenn auch aus gewissen

ethisch minder 2U verurteilenden Motiven eine lirimineUe That her-

vorgehen kann, so dürfte selten eine ganze Kette von solchen, viel-

leicht gar ungleichartigen Strafthaten auf derartige leichter zu nehmende
Motive zurückzuführen sein.

5 Mit dem vorgenannten Umstände verwandt ist die RUrkfäl-
ligkeit. Nach den Ziffern des vorliegenden Quellenwerkes sind die

Rückfälligen im Zunehmen begriffen , diese Erscheinung wird jedoch

auf äussere Umstände zurückgeführt; wenn letztere unleugbar geeignet

sind, die Zifi'ern methodisch i\\ verfeinern und zu mindern, so kommen

sie u. E. nicht eine wesentliche aUandermie Bedeutung beanspruchen.

Üarin werden wir durch (he Thatsarhe bestärkt, dass die Ruckfalligkeit

in verschieiienen wichtigen Slaaieii in Zunahme begriffen ist'). Es
liegt ja hier überdies im wesentlichen dieselbe Tendenz vor, welche

j) Auf je 100 Strafsachen enttalien m Kruiikrcioh Angeklagte

1826—1830 1874 - 1878

bei GcKhwor«iien^G«iclit«n 130 is6

• KocrektionstribonaJen 140 118 (Fem).

3) Vgl. Handbuch des Gefängnisweaeni in EinzelnbeitrüKen von Bir,

Ekkert etc. herausgegeben durch Dr. Franx T. Holtxcndorff und Dr. Eugen

V. J a e m .1 n n. II B<!. S. 511 fT

l'reussenr Die sechsmal und utter verurleilleo Gefangenen vermehrten sich von

1869—1884 um 112^/0 von 900 auf 3412. In Fraokreicb (1851— 1880) stiegeo die

venirteihen Rückffilltgeii Im Verhiltnis xu den Angeschuldigten bei den GeschwMncn-

gerichten von 33 auf 48%. Belgien: Pftnentsatz der RuckfUligen 1850 -1860 : 39,

1S61— 1S07 : 46. England: 1844 — 1S53: 254, 1878: 40^üi. Schweden: (Diebe)

iS5<),'iS6o— iS6ii'iS-o: 10 — 205", In Italien sticj^cn die Rückfälligen in den

Bagnü und den t,a?<c di pena von 1870 — 1S79 von 695 auf 2'^.}5, re».p. vnn 2077

auf 3959. Wenn auch diese Zahlen meist weiter in die Veigangcnlieit luruckgrctlen.

80 lassen »e doch eine so übereinstimmende Tendenz erkennen, dass wir den Opii-

niSsmus de« deulüchen Bearbeiters nicbt teilen können.
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vir VerÜbung mehrerer Delikte durch eine Person ßihrt, wie dies

unter Punkt 4 ausgeführt wurde. Der Unterschied ist nur der, dass

dort die Aufgreifung und Aburteilung des Delinquenten erst er-

folgte, nachdem ihm mehrere Delikte geglückt waren, während hier

sich /.wischen die einzelnen Delikte eine Verurteilung einschiebt. Diese

Analogie wird noch dadurch grosser, dass nachgewiesenermassen die

Fristen zwischen der Bee^chunjr mehrerer Delikte l>ei den Rückfälligen

minimal sind 'V l'.iiien t rsrliw erenden l 'mstaiul in ethischer Beziehung

bildet die starke Riu kfalligkeit bei Sittlichkeitsdelikten.

6. Der Anteil der Frauen an der Kriminalität hat sich ver-

mindert, er fiel von 1882— 1886 von 25"/» auf 23^0; diese Erschei-

nung steht im umgekehrten Verhältnis zu der Zunahme der gewaltsamen

Delikte. Es Hegen eben in steigendem Masse solche Ursachen zu kri-

mineller Bethätigung vor , die mehr auf eine Beteiligung des männ-

lichen als des weiblichen Geschlechtes hinwirken, welche somit auf

Lebensgebieten zu suchen sind, wo die beiden Geschlechter sich in

verschiedener Weise bethätigen.

7. Die Beteiligung der Jugendlichen (1 2 -iSjährig), welche

absolut zunimmt aber relativ zierohch stationär bleibt, bietet mehrere

ethisch höchst ungünstige Symptome.

a) Der ITanp; zum Verbrechen nimmt vom jugendlichsten Alter

{\2 lahif) ans^cfan^cn bis zur Zeit der WchryiHicht ab, so dass die ju*

gentUichstcn Klassen die verderbtesten sind').

b) Die Jugendlichen beteiligen sich an mehreren etliiscii sc hwer-

wiegenden Delikten im Verhältnisse zu ihrer Gesamtzahl stärker als

die Erwachsenen; dies gilt bei Unzucht mit Gewalt, einfachem und

schwerem Diebstahl, dann bei Brandstiftung. Setzt man die Verhält-

niszahl der Erwachsenen = 100, so betragen hier die Zahlen der Ju-

gendlichen: 118, Z33, 2T2(t) 173.

c) Ueberhaupt ist die kriminelle Tendenz der Jugendlichen in

enormem Masse auf Vermögensdelikte gericht: setzt man die

Ziffer für die erwachsenen Verurteilten wieder = 100, so betragen die

Ziffern der jugendlichen Verurteilten bei den Personendelikten nur 2$,

bei den Vermögensdelikten 89! Es wohnt also der jugendlichen la

bis iS jähre alten Bevölkerung, welche zum grossen Teile noch nicht

genötigt ist, sich ihr Brot zu erwerben» oder wenigstens noch viel

1) Die Frist sch VcrbiUsung der letzte» Frciheitsstrftfe betrug in 37% der Fälle

I Jahr und darunter, in 13% j Monate und darunter. Bei Diebttahl, Ranb, Betntg

un»l Untreue, Münzverbrechen sind <lie entsprechenden Prozentziffern 42 und 16: 50
und 21; 44 und 18; 41 und 16 für die oben j^cnnnnten zwei 7eilbt"?timmungen.

2) Deutsches Reich. 1JS86. Von 100 l'ersonen jeder Alterskalegorie fanden sich

Verartetltc im Alter von 12-15 • ^7
15-18 : 8.3

18—21 : 7.5
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Nutzen vom häuslichen Herde uehen könnte» und überwiegend noch in

den im allgemeinen doch schützenden Banden der Familie lebt» fast

dieselbe kriminelle Potenz zu rtewinnsuchtsdeliktcn inne , als den Er*

wachsenen. Ursache ist somit in ausgesprochener Weise : Arbeitsscheu

und mangelndes RechtUchkeitsgefühl, sowie die als nächster Punkt an-

zuführende Thatsac he.

d) Die Kriminalität der Jugend ist am hörh<;ten in den mitteldeut-

schen T nd ii st r i e ez i rk e n , dann in den C". r o s s s t a d t c n. Dadurrh

wird eine wirhtigc l rsache der verlu c( herischcn Bethätimm^ mit grosser

Deutlichkeit blossgclegt: die Verwahrlosung unserer in(i;isiriellL-ii und

grossstädtischen Jugend infolge der Auflosung der Kamilicnbande in

diesen Bevölkerungsschichten.
|

8. Die kriminellste Klasse sind die industriellen Arbeiter, de-
|

ren Beteiligung in steter Zunahme begriflfen ist Ihre hauptsäch-

lichsten Delikte sind wie überall und insbesondere auch in den deut-

schen Provinzen Oesterreichs, in erster Linie Gewaltsamkeiten
gegen öffentliche Personen , dann U n / u r h t und gefährliche

Körperverletzung, bei welchen diese Klasse mehr als 3 mal

stärker vertreten ist, als in der Bevölkenmg. Man sucht somit ver-

geben«; Delikte aus Gewinnsucht, die doch gerade hier am
stärksten erwartet werden sollten. Diebstähle u. a. begehen die weif»-

lichen industriellen Arlieiter nur 2 mal mehr als sie in der Bevölkerung

vertreten sintl. Diese /.u Ijegehen lileila vorwie^eml den T ns^l öh n e r n.

somiL einer dem Prületuriale no« Ii uaiier stehenden Klasse uberlai>sci».

Während diese (ohne die Angehörigen) nur 6Vu der Bevölkerung aus-

macht, ist ihr Anteil bei Unterschlagung, Hehlerei und Diebstahl la,

13 und 14; die andern bei den industriellen Arbeitern genannten De-

likte (mit Ausnahme der Widersetzungen gegen die öffentliche Gewalt:

15) treten bei den Taglöhnem nicht viel stärker auf als ihr Anteil an

der Bevölkerung.

9. Was die Schwere der Delikte anbelangt, so lässt sich mittels

der Untersuchung der Strafen erkennen, dass im deutschen Reiche die*

sefl'e Tendenz vorherrscht wie in anderen Staaten z.B. in Frankreich

es nehmen die s r h w e r c n D e I i k t e ab und d ie 1 c i r h t e r e n z u.

Dies zeii^t si( Ii im vorlieijenden Falle dadurch, dass die \'erurtei-

lungen /u Zuchthaus und Gctan^nis den (ieldstrafen unil \'erweisen

gegenüber abnehmen. Absolut betrachtet, nimmt die Quantität*) der

T \Vähren<l , wie aus Antn. auf S. 195 »u ersehen ist, die Crinies seit 1S26 un-

betlculcnd /u ü<ler t^ar .iliii.iluncn, stieg die Zahl Atx I>6lits in i!t*n Quirn;. i??26—1830

bU 1S74—1878, wenn inaii <lie /lifer für das erste Quimj. ^ 100 !>CUI auf 346, dte

Zahl der AngeklagtCD auf 2(^5 ^Fern).

3) Im GaiuECD beträgt die Zahl der im Jahre 18S6 verbKngten Zaehthaiu- und

GeftDKoisstrafen <i6 Tausend Jahre oder 24 Millionen Ti^e, so dass durchschnitdich

auf je 3 Einw. ein absubütsender Stiafbg entQUlU
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Zuchthausstrafen ab, diejenige der Gefängnisstrafen zu. Die durch*

schntttUche Haftdauer nimmt jedoch bei der Zuchthausstrafe zu (1S83

2 Jahre 184 Tage, 1886 z Jahre 193 Tage), und bleibt sich bei der

Gefängnisstrafe gleich (59 Tage). Innerhiüb jeder dieser beiden Ka-

tegorien nehmen die schwereren Ausmasse zu. Alle diese Erschei-

nungen ergeben das Resultat, dass im allgemeinen die leichteren De-

likte /unehmen, dagegen die bestehende Zahl der schwereren an In-

tensität /uniinint.

Damit hatten wir die sich aus der deutschen Kriminalstatistik er-

gebenden, für die \'eränderung der Intensität iles Hanges ^um Ver-

brechen erheblichen und hervorstechenden Faktoren herausgehoben

und können, auf thesc gestützt, ein Urteil über die wichtige oben auf-

geworfene volkspsychologische Frage abgeben. U. E. bat die Intensit&t

der verbrecherischenBethätigung in Deutschland in dem
letzten Quinquennium ihre zunehmende Tendenz bewahrt

Starke's Aussichten über die Zukunft haben sich somit bisher nicht

bewahrheitet und seine Gegner Recht behalten. Doch würden die ge-

nannten fünf Jahre uns gar keinen weiterreichenden Schluss gestatten,

wenn wir nicht die Kriminalität des deutschen Volkes im Zusammen-

hange mit derjenigen der übrigen Völker untersucht hätten. Dadurch

vfleitet, können wir die beiden oben genannten Ansichten — einerseits

dass <lic Rewegttnrj der jetzigen aufsteic^endcn Kurve nuf den Tiefstand

zu Beginn des Jahres 1S70 71 zdrurk/ufuhren, und anderseits dass der

wirtschafthchen Depression ihalsachht hc Bedeutung bei/innessen sei —
zurückweisen. Die Kurve der Kriminalität ist Jiicht auf das Jahr iH^o,

sie ist überhaupt auf den Beginn jener Zeit zurückzuführen , mit wel-

cher die modernen Lebensformen entstanden, d. i. je nach

der kulturellen Bntwickelung der einzelnen europäischen Staaten auch

bis auf den Anfang dieses Jahrhunderts; alle Veränderungen der Kurve

innerhalb dieses Zeitraumes beanspruchen nur sekundäre Bedeutung.

Die Kriminalität erscheint als notwendige Begleitungsform des gesamten

gesellschaftlichen Lebens in allen seinen Sphären und deshalb teilt

sie dessen Wellenlinie, deshalb kann sie aber auch nie von der wirt-

schaftlichen Entwickelung einseitig beherrscht sein , mag die »ökono-

mische Depression^ noch so weit und lief reichen. Dabei ist aber

auch in luethoilischer Hc/ieliung J'^ines /u l)earhten Die Zu- oder Ab-

naiimen der Ziffern für Delikte oder I'ersoneu i>iad an sich nicht wichtig,

denn die gesamten Zillcrn erscheinen uns nur als S v m p t o m c und

nie als absoluter Ausdruck für die zu gründe liegen<len Er-

scheinungen; niemals wird die Kriminalstatistik, die doch auf dem
Strafgesetze basiert, alle ethisch verwerflichen Handlungen oder

auch nur ethisch verwerfliche Handlungen aufzeichnen. Darum wird

aber die Kriminalstatistik für lange hinaus, wenn nicht für immer viel
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Konjekturales an sich tragen. Die ohen irreführten Symptome mögen
uns nun /um endgiltigen Urteile eine Brücke schlagen.

Als die hervorstechendsten Merkmale modernen Lebens ^nifi lm

bezeichnen '1 : die politische Freiheit, die Atnmisicrung der Hevölke-

rung, die Prokturisieruni: des Arbeilerstandes und die Verbreitung der

allgeineiiien Bildung. Die Ausbreitung der allgemeinen Bildung
hat link UL(lKir di«,- Rohheit der früheren Zeit und ihrer Delikte v e r ni i n-

d eri, so das.s sich i.iic leichteren verhalinismassig vermehrten. Die in-

tensive Vermischung der Bevölkerung, welche auch den niedersten Schich-

ten den Einblick in die verschiedenartigsten Lebenssphfiren ermöglicht

und so ihren Gesichtskreis erweitert, hat die früher bei den einfacheren

Lebensbedingungen dominierenden Gewinnsuchtsdelikte zu gunsten an-

derer vermindert, und überdies haben sich die gegenseitigen Berührungen

mannigfaltiger gestaltet. Dadurch wurde der kriminelle l'rteb immer
mehr von den Gewinnsuchtsdelikten abgelenkt und so eine Richtung»*
Veränderung mit Zunahme der Personendelikte hervorgerufen.

Die Atomisierung <^cr fkvolkerunu; hat die früheren Gcmein-
samkcitsdtdikte immer mehr vermindert, dadurch aber, dass sie die

Mensrhen immer mehr und mehr haltlos luf sich sell-st .inwies, die-

selben in dem Heihelialteii des verbrecherischen Weges wesentlich be-

stärkt, da das lailividiium von der Imgebung wenig beeinflusst, leit hier den

ihm innewohnenden treibenden Kräften folgen muss. Dadurch steigt die

Zahl der von einem Individuum begangenen Delikte und die Zahl der

Rückfälligen. Durch die .Auflösung der Familienbande steigt aber auch
die Intensität der jugendlichen verbrecherischen Thätigkeit

Die Erteilung der politischen Freiheit hat im Uebennass
das Selbstgefühl gesteigert, Gewaltsamkeiten überhaupt zahlreicher ge>

macht und die Zahl der Delikte gegen die Personen ebenso wie den Wider-

stand gegen die öfTentliche Gewalt, die Religion etc. vermehrt. Wo die

politischen Freiheiten erst kurzen Datums sind, da sind auch die Wider-

setzlichkeiten gegen die Obrigkeit etc. noch sehr stark (Italien) wo das

flegenteil der Fall ist, l ereits schwächer (Deutschland). Da in dieser

Riclitung die Frau nicht m Uetiarlu kommt, wirr! ihre Kriminalität durch

diesen wichtigen Fakim dei Zunahme nicht t»eruhrt.

Die P ro 1 e i a r i 5. i e I ung des Arbeiterstandcb mit seiner Aussichts-

losigkeit in ökonomischer Beziehung (in Verbindung mit hochgespann-

tem politischen und Individualgeftihl) hat der Bethätigung des »bösen

Prinzipesc Thür und Thor geöffnet. Die drei wichtigsten Leidenschafken

der Sinnlichkeit, Gefühlsrohheit und Selbstüberhebungfinden keinen schü>

tzenden Damm, sondern nur noch eine Förderung durch den Alkoholis*

mus. Dort, wo überdies die Unsicherheit der Existenz charakteristisch ist

l) Vgl. meine Ausführungen in IIolt/endorfT-J.igcmrinn's, aHwidbvch des G«>

fltngttiswesens in Etiuelbeiträgcn« U. Bd. XII. Buch 3. Abschnitt.
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( Taglöhner)» tritt der Diebstahl im weiteren Sinne an Stelle aller an-

deren Delikte.

Nun ist aber der Entwickelungsprozess, der durch diese vier Fak-

toren in den grössten Umrissen gekentueichnet werden sollte, nichts

weniger als abgeschlossen. Solange derselb ' lert, solange wird u.

E. die Kriminalität ganz denselljen Charakter beibehalten, der sie heute

kennzeichnet. Zunät hst \\ ird die Ausbreitiinf^ der allgemeinen nildnng

wenic^stens in Deutsc bland einen s^ewissen Sättigungspunkt crrei« lien

und cbcnst) aiiflioreti cirif niildcindc Wirkung zu äussern, wie dicdc-

wöhnung der politischen l icihcilcn einen schädigenden. Diese Kin-

wirkungen tlurften in nicht mehr ferner Zeit bemerkbar weiden. Wenn
aber an Steile der Aloraisierung der Bevölkerung im allgemeinen und

der fortschreitenden Proletarisierung ein Wideraufleben des Gemein*

gelUhles und eine gefestigte ökonomische Position des Arbeiterstandes

treten wird, wird auch die Einwirkung dieses Faktors auf die Krimi-

nalität mit dieser abnehmen ; bis dahin dürfte die stets weitergreifende

Proletarisierung nur eine stets zunehmende verbrecherische Thätigkeit

äussern '). Es ist somit nicht anzunehmen , dass die allgemeine Zu-

nahme der verbrecherischen Bethätigung, welche mit der Erstehung

des modernen I-cbt Hs gegeben ist, sich vor derHanrl in eine Abnahme
verwandeln werde. Dabei werden wir festhalten , dass die Kurve in

ihren Anfangen bis in die Anfani:^!* des Jahrhunderts reicht , dass ihr

Charakter durch das ganze Jahrhundert lundurch ein aufsteigender ist

und dass geringfügige Wellen innerhalb derselben für den Gesamtver-

lauf nicht massgebend sind. Ks ist somit von Seite der Öffentlichen

Meinung zwar begreiflich aber gefehlt, dem jähr liehen Wechsel

der Ziffern eine weiterreichende Bedeutung zuzumessen, statt vielmehr

ganz individuelle und spezifische Ursachen hieftir anzunehmen.

i) Von dem verbrecherischen Hange in den gcisti;,' und kapitalistisch höher stehen-

den Gesollsi-hnft>!.!n'!«;pn wiirf\e mit RürkNiclit .luf iIjc ^oriiiL;'"' Finwirktinj; ml das

G e s a m t crgebai!» abgCNchen, ii u ilu' Unterau*. Inn 1.; /u verctntaciien. ilicr wirken teils

dicMrIben Falctoren, teils noch andere. Geschatüiche und j;cselIschaflUche Gewissen-

losigkeit, Geldgier, Sacht noch rsffinierten Sinnes genüj«eo sind als die hci^

vorstechendsten Unachen zu heidcbnen, und gevnsse Stinde ab gaax enorm kriminell

zu bezeichnen. — Der I-andbauer endlich ist auch bezüglich der KriminalitSt bisher

sehr kon-ervntiv geblieben unrl konnte deshalb auch für die (Jntenuchang der Ten«

Uenzen der kriminellen Bewegung ausser Betracht bleiben.
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Kosmann, Bernhard^ Kgl Bergmeister a. D. und Privatdozent

an der Universität Breslau, OberschksieH, sein Land und sam Industrie,

Festschrift für die XXIX. Hauptversammlung des Vereins deutscher

Ingenieure zu Breslau. Nebst einer geognostischen und einer Ver*
kehrskarte. Bearbeitet von dem konz. Markscheider KUntzel. ImSelbst»
Verlage des oliersrhlesischcn Hezirksvereins deutscher Ingenieure zu
Kattowitz. Gleiwitz. Druck von M. Krimmer. 1888. 240 S.

Vorliegende St.iiriü schildert das industrielle Leben in einem Land-

strich . wo (l:i«;sell>e ;uifs regste |)ulsiert 'i Auf dem Raum weniger

(J*na(lratincilLii . tiii(li.n sich in Übci Schlesien rcirhe Srhat/e an Koh-
len und ICiscner/. und darauf gestutzt eine hoihcntvvickclle Ljbcn-

tndustrie, daneben Bergbau auf Zink, Blei, Silber, endlich verschie-

dene kleinere Industrien, Kalköfen» Glashütten, Brauereien, chemische

Fabriken. Im oberschlesischen Industriebezirk waren im Jahre 188S

51 Steinkohlengruben I 35 Zink« und Bleierzgruben, 37 Eisenhütten«

23 Zink-, Blei und StIberhUtten im Betrieb. Dieselben arbeiteten mit

IQ33 feststehenden und iiq lokomobilen Dampfkesseln mit einer Ge-
'^amt Heizfläche von 1444,38 Metern. Die Zahl der auf diesen

Werken beschäftigten Arbeiter betrug im Jahr 1887 810S5 Köpfe, da«

runter 11 315 weihlirhc und 161 1 jui^rndlirhe Arbeiter Der Verfasser

schildert in höchst interessanter Weise die I-ebens- und Entwickciungs-

bedingungen dieser gewaltigen Industrie, giebt eine Darstellung der

ger)^nr)sttsrhcn, klimatischen und eihnographisrhcn Verhältnisse Ober-

schlesitn», gehl liann aul die Verkehrbwegc und Absatiiv etiiaitnisse

ein und berichtet endlich detailliert über die Betriebsweise der ober-

schlesischen Montanindustrie und ihre technische Ausrüstung. Wir
können an dieser Stelle auf die diesen Verhältnissen gewidmeten

Abschnitte des Buchs nicht eingehen und begnügen uns über die die

soziale Lage der Arbeiter behandelnden Kapitel einige Worte zu sa-

j) dasselbe Thema behandelnder Vortrag des Verf. auf der Hauptversamiii»

hing deutscher Ingenieure ist im Xoveniberheft der Zeitschrift »Stahl und Eisen* 1888

abgedruckt worden.
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gen. Im Gegensatz vi weitverbreiteten Anschauungen behauptet der

Verfasser, dass die Lage der oberschlesischen Arbeiter sich gebessert

habe. Er beruft sich in erster Reihe auf die Lohnstatistik . die der

oberschlcsische Berg- und Hüttenmännische Verein alljährlich veröffent-

licht. ') »In dem Zeitraum von 1878 bis 1887 haben sich, wenn man

das Anfangs-, mittelste und End-Jahr betrachtet, die jährlichen Durch-

schnittslöhne de« Arbeiters gestellt auf:

1878 1882 1887

M. M. M.

beim Stt-inkohlenbcrgbau • 455-28 533.60 549.34

3»> 29» 316.68

auf den Zink- und Bteterzgruben . . . 373 398,84 419.21

• 576,69 763.75 562.56

bei dem Eisengiessereibetrieb . . . . 667 604,08

bei der Schweisseisenfabrikation . . . 586,69 763.75 656,46

. 618,36 596.00 561.79

bei dem Blei- und Silberhüttenbetrieb . 688. 2 5 693,81 629.68

Aus dieser l'ehersicht ist nur ersichtlich, dass neben übrigens nicht

beträchtlichen Lohnerhöhungen. I, o h n hc r a b s etzungen in ein-

zehien der in Rede stehenden Industriezweige während des Zeitraums

1S7S bis 1887 voikaiiK-n. Sic kann niso keine IHustration für eine

Hesseruny <lei (ibcrs(-hlesis( hcn Ai bciteivtrhaUnisse sein. Wenn der

Verfasser erlaiileind bemerkt : »Die Löhne in 1887 erscheinen niedriger

infolge des bedeutenden AiUeilsal^e:! weibliehei Arbeiterc, so wird nie-

mand in dieser Thatsache eine Besserung der betreflfenden Arbeiter-

Verhältnisse erblicken. Für einen längern Zeitraum soll ein Steigen

der Löhne übrigens nicht bestritten werden, Nach dem Verfasser jedoch

soll sich die günstigere Gestaltung der oberschlesischen Arbeiterver-

hältnisse auch noch in einer Reihe anderer Thatsachen kundgeben.

Einer Abhandlung von Sanitätsrat Dr. Holtze in Kattowit? zufolge *)

haben sich die Lebensverhältnisse der oberschlesischen Arbeiter im Laufe

der letzten 25 Jahre merklich verbessert. Bezeichnet man bei a die

mittleren Zahlen der lebenden 1. meistberechtigten Arbeiter, 2. in-

validen, l)ei 3a die Simime der Bestände der minderlicrerhtii^ten Ar-

beiter am jahreslieLjinn, bei b. b. b. die gestorlHtu n, c. c. e. die Sti-rl'e-

/iffern be/w. <iiL- X'erhältniszahl <ler Verstorbenen zu den Lebi nden

=. I zu 1000, so ergeben sich folgende Zahlen, für die Zeiträume:

i) Einige kritische KtoweadiingeQ gegen diese Statistik macht Dr. Leo in *i»iabl

und Eisten ». A<fL;u.st 1888.

3) Dr. R Holtze; Die Lebensvertiällni*«: der oberschlesischen Arbeiter. Zcilschrifl

des ObencMeiuchen Berg- und HättenmKnntMhai Vereins. t888. Februar und März.

Eine FortseUuog dieser Arbeit erschien im Mai- Juni- Juli- August* und Dezember*

heft der genannten Zeitschrift,
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la b c 2a b c 3a b c.

1859—68 95573 1007 io,S4 10334 778 75,29 133579 1340 10.03

1869—74 S4206 775 9,20 9250 723 78,24 131159 1199 9-M
1875 So III 623 798 7.15 13721 974 70,9 138820 1023 7.38

1881 -Sd 1.^2707 r)54 7,18 2007.} 1341 66,8 140970 T034 6,89

Diese DiÜcrciuea der SttTl)e/ittern licdeiiten in den einzelnen

sechsjährigen l'crioden einen Ot-winn von je 202, 826, \qk}o. jmS
Menschenleben d. h. 19,4^ 0 wcni-ci als in dem Verhältnis von 1S59

bis 68 hätten sterben können. Ebenso zeigen gegen die Periode von

1863—68 die tötlichen Venmglückiingen in den folgenden 18 Jahren

einen Rückgang von 14,6*/» gegen die Periode von 1863-^1868. Allein

in der Fortsetzung seiner Abhandlung führt Holtze Ziffern an, die eine

ganz andere Schlussfolgerung als die des Verfassers zulassen. Hoitze

konstatiert nämlich eine höchst auffallende Steigerung der Zaht der in-

folge von Entkräftung und Alter s s ( h w ache. invalidisierten

Mitglieder des oberschlesischen Knappschaftsvereins, und er findet die

Haupt Ursache dieser Erscheinung in der in diesem Zeitraum er-

heblich gesteigerten Arbeitsleistung '). Wir fassen die Zahlen

Holtises in folgender Tabelle .zusammen

:

. . Zahl der Inva'.h n in I),nct>..hn;(t.M>tunß
l>"rchschmUslc«tang beim

J»»^'* Fulge von Katkradung be.m Kohlenbergbau
^

Toonea Tonnen

1869—74 4,48 p. m. 242,8 44,57
1S75— -So 7,66 [). m. -7 5/> 57'O0

1881-86 9.50 p. ni. 313,5 71,91

Holtzc bemerkt hierzu (a. a. O. Maiheft, Seite 164): »Mögen
imtncrhin bci^'unstigende Umstände zur Krhdhunq; der bezeichneten

Leistungen ohne grössere KraftanstrenL,'uni;en mitgewirkt haben, jeden-

falls waren letztere gross j^enug, utn einen grusseren Abnützungskoeffi-

zienten der Arbeitsfähigkeit zu erzeugen«. Wir sehen also, dass die

grossindustrielle Entwicklung hier, wie anderwärts die Intensität der

Arbeit enorm gesteigert hat , und dieser Umstand hat eine etwaige

Lohnerhöhung vollkommen kompensiert. Sehr unbefangen spricht sich

Generaldirektor Bernhardi in seiner »Geschichte der oberschlesischen

Zinkindustrie« über diesen Punkt aus. Nachdem er angeführt, dass

sich seit 50 Jahren die Preise' der Hauptlebensmittel um 45 bis

80% gesteigert haben, während die Steigerung der ArbeitsliShne

150

—

soo'/q betragen habe, bemerkt er, dass nichtsdestoweniger die

1) Für die Leistung der Hüttenarbeiter gibt IIoUzc ebeafalls Zahlen, die eitie Er-

höhung derselben beweiien. Für den dreijährigen Darchscknitt 1868—70 und 18S5—S7

betrug beispielsweise bei den Hochöfen dis pro Mann produzierte QuaBtnm in Glo-

witz 2138» 4396 Ztr. , in Boingwerk 1654—S748 Ztr. In Hubcitnslifltte 1754 ^
3195 Zur.
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Löhne für gleiche Leistungen (Gedinge, Akkordsätze) im oberschlesi»

sehen Industrie-Revier sich nur in demselben Grade gesteigert haben,

wie die Lebensmittelpreise. Wenn die Verdienste fast doppelt so stark

gestiegen sind, so ist das ein Verdienst der Arbeiter, deren Leistungen

sich verdoppelt haben, resp. die Arbeiter haben ihre nach und nach

steigenden Verdienste in bessere Ernährung, Wohnung etc. so zweck-

mässig angelegt, dass sich ihre LeistungsfahiG;kcit vcrdo[)[>elt hat.«

Wäre übrigens eine irgend erhebliche Hesseriing der obersrhlesi-

schen Arbeiterverhältnisse eingetreten, so hatten sich die oberschiesi-

s( lien Arbeiter, gleich ihren Genossen in andern Industriezentren, eine

Organisation für den Lohnkampf geschaffen. Von einer soh hen

ist aber keine Rede. Ira Jahre 1878 konstatierte der Ausschuss des

oberschlesischen berg- und hüttenmännischen Vereins, dass nur z bis

iVt der Arbeiter der Montanindustrie Mitglieder der Gewerkrereine

(von Max Hirsch) seien. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass die

Sozialdemokratie unter den Montanarbeitem keinen Boden gefunden

habe

Obige Bemerkungen werden au r i hen, um zu zeigen, dass der

Hauptwert vorliegender Arbeit in der Darstellung der technischen Seite

der oberschlesischen Industrie liegt, dass aber eine sozialökonomische

Darstellung, wie sie Thun, Herkner u. a. für andere Industrien geliefert»

für Oberschlesien noch zu schreiben ist.

Breslau. O. PRINGSHEIM.

Tourbii, Magistrats-Assessor in Berlin. Dänisches Armenrecht

unier teilweiser Vergleichun^ mit deutschem RechL Berlin Putt-

kammer ^ Mühlbrecht. 8". 86 S.

Eine Darstellung des dänischen Armenwesens muss in Hinblick

darauf, dass wir in Deutschland über diesen Gegenstand ausser dem
kurzen Aufsatze von Lammers in Emminghaus' Sammelwerk über das

Armenwesen keine Litteratur besitzen, als ein dankenswertes Unter-

nehmen betrat htet werden. Fine derartige Darstellung eines ansländi-

srlien Armenwesens kann aber nur dann einen Anspruch auf allgemeine

Beachtung erheben, wenn dieselbe sich nicht auf eine blosse Darlegung

der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen bescaiankt, sondern auch

eine Klarlegung der praktischen Handhabung dieser Bestimmungen

unter möglichst ausgedehnter Heranziehung des darüber vorhandenen

statist»chen Materials liefert Nur auf diese Weise werden wir uns ein

richtiges Bild von dem ausländischen Armenwesen machen und uns

l) G. Gothein: Der oberschiesisclic berg- und huiteninannische Verein. Beuthen,

H. Wyle^ol & Co. 1886. S. 46. Interessant ist auch, das« nach einer von KosmaiUl

gegebenen Uebenicht «u dem Jahr 1B85 damals nur eine eingeschriebene

Hilfskaise im Regienu^bazirk Oppeln vorhanden war.
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ein zutreffendes Urteil über die Nütslichkeit der Bestimmungen und

die etwaige Möglichkeit einer Ueberlragung derselben nach Deutsch*

land bilden können.

Dies konnte dem in der praktischen Armenverwaltung Berlins

thätigen Verfasser sicherlich nicht unbekannt sein, und doch wird

geine Arbeit den hienach zu stellenden Anforderungen in keinerlei

Weise jrerccht. Die Schrift ist im Wesenllirhcn nichts weiter als eine

ziemlich trockene Anfuhrung tlcr gesei/liclu n lIcstimmunLjt'ii des dä-

ni.sclien Auncnrechts mit einigen Seitenbh'< kcn auf das deutsche Ar-

nienrecht. fierade die hiebei hervortretenden Verschiedenheiten regen

aber den Wunsch an. etwas mehr über die Sache m crtuhren : das

dänische Recht enthält eine Reihe von Abweichungen von dem deut-

schen über solche Punkte, welche bei der Frage der Reform des deut-

schen Armenwesens im Mittelpunkte der Diskussion stehen. Dafür

nur zwei Beispiele.

Das dänische Recht kennt das Institut der Landarmen. Über wel*

ches bei uns so viel Klagen geftihrt werden, gar nicht: es bestimmt,

dass Personen, wel 1 einen ordentlichen Untersttttzungswohnsitz durch

fünfjährigen Aufentbak an einem Orte nicht erworben haben , dort zu

unterstützen sind, wo sie sich in den letzten 5 Jahren am längsten, und

zw.ir mindestens em Jahr hmi:, aufi^'ehalten haben, eventuell sind sie

an iiirem letzten Aufenthaltsorte, wo tlie I lilfshedürftigkeit eingetreten

ist, f\\ i.ntei stiii/en. Wie ij^estaliet sich nuti dies in der Praxis? Tritt

tiadurdi eine uiivcrhalinismassige Belastung ein/>ehier Orte ein? Kora-

men häufig Abschiebungen vor: etc. Alle diese für den Verfasser

doch naheliegenden Fragen bleiben unbeantwortet.

Ebenso wird sich auch der sachkundigste Leser aus der vorliegen-

den Schrift kein Bild von dem sehr interessanten dänischen Institute

des Fattiggaard machen können. Es sind dies Armenarbeitsanstalten,

in welche arbeitsfähige Hilfsbedürftige auf Geheiss der Armenverwal-

tungen gebracht werden und in denen dieselben solange zu verbleiben

haben, bis ihre Bedürftigkeit von der Armenverwaltung als gehoben

angesehen wird. Wie werden die Insassen beschäftigt? Welches ist

die durchschnittlir he Dauer des Aufenthaltes in der Anstalt ? Was ge-

schieht mit etwaigen hilfsbedürftigen Anuehöric^en der Insassen * Wenn
auch statistisches Material hicnilier für u-uv. Dänemark nicht t^anz

leicht zu bes( hatten gewesen sein inaij, so hätten doch ohne Mühe
Angaben aus tlcn Jahresberichten einzelner griisser Fattiggaarde heraus-

gezogen werden können.

Aber, wie schon angeführt, der Verfasser ist in setner Arbdt ledig-

lich Jurist. Nur die rechtlichen Bestimmungen interessieren ihn. Ob
er hiermit diejenigen, welche sich über das dänische Armenwesen unter-

richten möchten, befriedigen wird, müssen wir bezweifeln.

Berlin. P. F. ASCHROTT.
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Raphad, Axel, Arbetsgifvare och arbetare. Förlikningsmetoder vid

deras intressetvister i England och Förenta Staterna. Stockholm, 1888.

Samson und Wallin. 8*. XII und 147 S.

Diese kleine, in schwedischer Sprache geschriebene Schrift erhebt

keinen Anspruch auf wissenschaftliche Originalität; der Kenner der

englischen »Conciliationc-Litteratar wird, wie der Verfasser selbst sagt,

wenig neues darin finden. Gestfitzt nuf die besten und neuesten Quellen

gibt der Verfasser aber eine gute, gemeinfasslichc Darstellung der Bestre-

I)ungen, die Differenzen zwischen Arbeiter und Arbeilgeber durch »Con*
rilintinn und »Arbitration« zu schlichten. Er zeigt, aus welchen ge-

schichthchen Voraussetzungen diese Bestrelniriüen sich entwickelt hnhen,

wie sie sich zur Theorie und Praxis verhallen, und, wie sehr er auch

mit ihnen sv mi*atisiert, veriiehit er doch keineswegs die grossen prak-

tischen Schwierigkeiten, mit welchen sie /u kämpfen haben. Das kurze

Kapitel, das sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika bezieht, ist

ZU dürftig; der grösste Teil des Buches bezieht sich auf England, und
für diesen Teil müssen die Leser, die der schwedischen Sprache mächtig

sind, dem Verfasser Dank wissen.

Kopenhagen. A. PETERSEN-STUDNITZ.

Lthr, Am der Praxis der früheren HaftpflUhtgeseUgebung in Deutsch"

Utnd und der sieh an diese^ anschHessenden ÜnfaUva^sicherung- Leipzig,

1888, Giesecke und Dement. 8*. 115 S.

Wenn auch in Folge der Arbeiter-Verstcherungs-Gesetze die Bedeat'

ung der zivilrechtlichen Haftpflichtgesetzgebung, gleichviel ob sie auf

reichsrechtlichen oder landesrechtlichen Normen beruhte, in praktischer

Beziehung zum grössten Teile verschwunden ist, so ist die Kenntnis der*

selben und der von ihr gemachten Anwendung doch für das Verständnis

desgegenwärtigen Rechtszustandes ungemein wichtig, ja in gewissem Sinne

geradezu unbedingt erforderlich. Wer die Praxis nicht kennt, welche

sich auf (^rund der Bestimmungen des Reichshaftpflichtgesetzes ausge-

bildet hatte, wird schwerlich in der I,ap;e sein, in den Geist der Vn-

fallversicherurigsgesetze so ein/udringen, wie derjenige, dem thc Kennt-

nis dieser Vorläufer des gelt -ndcn Rechtes die Krlangung einer be-

gründeten l'eberzeugung eiiaugiicht, dass der L cbcrgang vom Privat-

recht zum öfifentlichen Recht, von der Haftpflicht zum Versichcrungs-

swang nicht willkürlich von der GeMtzgebung bethätigt wurde, sondern

nach Lage der Verhältnisse notwendig war. Es stünde besser um das

Verständnis der Unfallversicherung, wenn man sich über den zwischen

ihr und der Haftpflicht bestehenden Unterschied klarer wäre, tmd von

diesem Gesichtspunkte aus betrachten wir das oben genannte Buch
nicht als einen Nachzügler, der seine Daseinsberechtigung zu erweisen

ausser Stande ist, sondern als eine ganz willkommene Vermehrung der
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die Unfallversicherung betreffenden Litteratur. Die Stellung des Ver«

fassers — derselbe war Direktor der Allgemeinen Unfallversicherungs*

]>aiik in Leipzig — ermöglichte es ihm, reiche Erfahrungen über die

licwalirung des Haftpflichtrechtes und die Notwendif^keit seiner Ab-

änderung i.w machen. Man würde dem Ruche nicht gerecht werden,

wollte man glauben, der Verfnssci habe seine Studie etwas einseitii^,

von dem cnt^^en r;esirhts|)unkte einer Versicherungsgesellschaft aus be-

handelt. Das isl iiiciii der Fall; wir müssen gestehen, mit einem ge-

wissen Misstrauen an die Lektüre des Buches gegangen zu sein, mit

einem Misstrauen, das durch manche den Kreisen der Vetstcherungs-

gesellschaflen entstammende Auslassangen über die Rechtsprechung des

Reichsgerichtes and Reichsoberhandelsgerichtes hervorgerufen war« allein

mit freudiger Genugthuung geben wir zu, dass dasselbe nicht berech*

tigt war und der Verfasser sich einer unfyarteiischen Objektivität fast

durchweg befleissigt hat. In dem ersten Abschnitt wird die C^esetz»

gebung vor Erlass des Vnfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884,

ihre Anwendung und ihre Folgen dargelegt. Der Verfasser geht hier-

bei mit <!em H.iftpflirhtgcsetz scharf ins (lericht; die Quelle lur die

Streitigkeiten sei lite Abhängigniacluing der Hntschadi^'ung von der

Verschuldung gewesen. Des Weiteren werden die bestitniuungcn über

Haftung für Verschuldung anderer Personen, über tlic Hohe der P'nt-

schädigung u. s. w. abfällig kritisiert. Die Rechtsprechung wird an der

Hand oberstrichterlicher l^rteile in scharfer, im einzelnen wohl nicht

unangemessener, aber im ganzen doch ungerechtfertigter Weise getadelt

und der Schluss gezogen, dass die Geltung des Haftpflichtrechtes fiir

die Industrie geradezu unerträglich gewesen sei, dass sie aber (Ur die

Arbeiter moralische Folgen nach sich ^tLomsti habe, die korrumpie-

rend gewirkt hätten. In dem zweiten Abschnitt werden die Versuche

und ßenmhungen zur Reformierung des Haftpflichtgesetzes und die

verschiedenen Entwürfe eines I nfallversichenrngsgeset/es besprochen.

Hierbei kritisiert der Verfasser teilw'ei<;e auch das geltende (besetz von

1884. l'nbesrhadct seiner Anerkenmm;^, ilas«; die Reform nur auf dem
Wege der T'nfa!l\ eisi( heiung liabe L'es< heben kinnien, ist er der An-

sicht, dass die Organisation dciseli>en doci» nicht in der crliicklirhstcn

Weise durchgeführt worden sei. Seiner .Meinung nacii iuitie man den

Industriellen aufgeben sollen, sich bezüglich der aus der Unfallver-

sicherung erwachsenden Lasten bei einer Privatgesellschaft zu ver-

sichern; gleichzeitig wäre eine Reichsversicherungsanstalt zu- errichten

und schliesslich gewissen Unternehmern der Aoschluss an eine dieser

Versicherungen zu erlassen gewesen. Wir glauben auf eine nähere Be-

sprechung dieser Vorschläge verzichten zu können, da, in welcher

Richtung auch imnn i die Träger der Unfallversicherung reformiert

werden, doch soviel siclier ist, dass Privatgesellschaften niemals mit

dieser Funktion werden betraut werden. Ob und inwieweit die Ver-
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staatlichung des Versicherungswesens Aussicht auf Verwirklichung hat,

kann hier dahingestellt bleiben, aber darüber dürfte kaum ein Zweifel

sein, dass die Reichsgesetzgebung auf dem Gebiete der l-nfallver-

Sicherung doch kaum einen Schritt in die Privatwirtschaft zurückmachen

wird. In dem dritten Abschnitt wird stati«;ti5;rhes Material zur Beur-

tfilun.q^ des rnfallrisikos und zur praktischen l'nfallverhütung aufCirund

des Oeschaftshetriebcs der l,eipzi^;er Hank mitgeteilt und sodann im

Anhange ein Atiszug aus dem ( 'lesrhaftsberichte des Ri-ichsversiclie-

rungsumtes für 1887 und dem dritten Verwaltungsbcricht der sachsi-

schen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, Sektion II, mitgeteilt. Wenn
durch das letztere Citat bewiesen werden soll, dass die vielen Haft«

Pflichtprozesse nicht durch die Frozesslust der Versicherungsgesell-

schaften, sondern durch die Hartnäckigkeit der Arbeiter verursacht

wurden, so halten wir diesen Beweis für verfehlt. Dass der Umfang
der gegen die schted^erichtlichen Urteile eingelegten Revisionen ein

so grosser ist, ist nicht zuletzt die Schuld ricr Schiedsgerichte selbst.

Wir sprechen es offen aus, dass ein grosser Teil der Schiedsgerichte

die Normen des Gesetzes mit I'inseitigkeit und Knc^herzigkeit hand-

habt und Entschcidtmgan erlassi, welche dem Wortlaute desselben

vielleicht, aber seinem (reiste sicher nirht entsprechen, Angesichts

der Klagen rler Merufsgenossenschaften libir die dem VerK t/.ten ge-

währte Möglichkeit, kostenfrei die Entscheidung des Rei(hs\ ersiclie-

rungsamtes nachsuchen zu können, muss darauf hingewiesen werden,

dass die grosse Belastung dieser Behörde mit Revisionen in erster

Linie durch die geistlose Buchstabenjurisprudenz eines Teiles

der Schiedsgerichte hervorgerufen wird, und die kostenfreie Rechts-

verfolgung ist wahrlich das Mindeste, was dem Arbeiter als Kautel

gegen diese Einseitigkeit und Engherzigkeit gewährt werden musste.

£5 stimmt schlecht zu der »Arbeiterfreundlichkeitc, wenn man jetzt

schon eine Alländerung dieses Zustandes verlangt! Der wahrhafte

Arbeiterfreund wird sich diesem Ansinnen mit aller Entschiedenheit

in den Weg stellen und nicht nur zu keiner Verminderung des Rechts-

schutzes der Srliwarhen die Hand bieten, sondern im (legcnteil eine

Vermehrung und \ erstarkung desselben verlangen. Allerdings ist

richtig, dass die l-.rw artungen der Gesetzgebung beziiglich des Vvn-

fanges der ohne Ree lusslreit erledigten Ansprüche nicht ertullt wurden

;

wenn 33'/» der l'nfälle 1887 Anlass zu einein Streite gaben, so ist

dies ein deutlicher Beweis dafür, dass die Vermutungen des Gesetz-

gebers in diesem oder jenem Punkte irrig waren. Wir meinen aber,

nicht an der kostenlosen Rechtsverfolgung liegt die Ursache, sondern

an der Rechtsprechung der Schiedsgerichte und sind derUeberzeugung,

dass, wenn dieser Zustand sich nicht in einschneidender Weise ändert,

die Gesetzgebung sich veranlasst sehen muss, die Entscheidungen über

Aidriv f&r MB. 0«Mttgbt< StatUlik. II t. I4
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den Entschädigungsanspruch anderen Organen zu übertragen» worunter

wir übrigens nicht die bürgerlichen Gerichte verstehen.

Mainz. LUDWIG FÜLD.

Sanuigyi, Emanuel, Die Lage der Arbeiter in der Alto-

fener Schiffswerfte. Az ö>budai hajögyär munkäsainak helyzete.

Irta Somogyi Manö. 21 Seiten. Publidert in den Nummern 177, 178

der statistischen Monatshefte des kommunalstacistischen Bureau's in

Budapest

Die vorliegende kleine Schrift, welche eine der ersten Arbeiten des

von Prof. Dr. Földes (Weiss) an der Budapester Hochschule vor Kurzem

errichteten Seminars für statistische Studien ist, und ein bisher mono-

graphisch noch nicht bearbeitetes, wenig bekanntes Gebiet behandelt,

macht in Ungarn wohl den ersten Versuch, mit Hilfe der deskriptiven Me-

thode dieKenntnis clerLvige der Arbeiter eines wichtigen Industriegebietes

zu vermitteln. Nach einer kurzen Charakteristik und etwas lüc kenhaften

Aufzählung der neueren volkswirtschaftli( hen Schriften Ixst iireihender

Art geht der Verfasser auf den cict-ntürhcn Gegenstand, die Schilderung

der Lage der W'crftarbt^iter in AUofen über.

Tn vier klt-inen Kapiteln werden uns Mitteilungen i^emacht: über

Zahl, Fluktuation, Nationalität, die sanitären Verhältnisse, die okono-

niisclie Lage, die Bildung, die sililichen und poHtischen Verhaltnisse

der Werftarbeiter. Die vom Verfasser beigebrachten Daten werfen

interessante Streiflichter auf die in einem sogenannten Musteretabltsse-

ment zwischen Arbeiter und Unternehmer herrschenden Verhältnisse.

Die Fabrtkdisziplin wird mit drakonischer Strenge gehandhabt ; der zu

spät kommende oder vor dem Läuten der Fabrikglocke die Hände
reinigende Arbeiter wird bestraft. Die erste Strafinstanz ist der Vor*

arbeiter; gegen dessen Strafbescheide kann beim Direktor appelliert

werden. Kleinere Versäumnisse werden mit 30 Kreuzern bis i Gulden

Abzug bestraft ; bei grösseren Ausschreitungen wird der Thäter bis zur

Dauer einer Worhc von der Arbeit ausgeschlossen oder gan/.lirh ent-

lassen. Die Strafi^elder vernieliren die Einnahmen der VVerftunterneh-

mnng. Wir seihst haben gesehen, dass die Arbeiter beim Verlassen

des Etablissements strenge beobachtet werden, damit nicht etwa Werk-

zeuge und Materialien veiunlreut werden können, auch besitzt der

Pförtner das Recht, Arbeiter, die ihm etwa verdächtig vorkommen,

körperlich zu visitieren. Wohl nicht auf grund seiner Erhebungen, son-

dern um der Werft-Direktion etwas Angenehmes zu sagen, bezeichnet

der Verfasser die hygienischen Verhältnisse und die Arbeiterschutz»

Vorkehrungen der Schiffswerfte als überaus günstig, obwohl im Jahre

1886 bei einem Stande von 1390 Arbeitern 562 Krankheitsfälle vorge-
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kommen sind, wovon 228« d l 40 o/« (I) die Folgen von Unfflllen waren.

Es gibt wohl kaum einen Arbeiter, der nicht Narben von Wunden
aufweisen könnte, die er anlässlich eines Unfalls erhalten. In (k-m die

Arbeitszeit, die Löhne und die ökonomischen Verhältnisse der Arbeiter

behandelnden 3. Kapitel vermissen wir eine streng wissenschaftliche

Bearbeitung des Materials, die allein vor Pru^srhliissen bewahren kann.

Die flüchtitje nur(iisi( ht einiger Mitgliedslnirher des Werft-K onsura-

vereins, dessen Mitgliederzahl 25"/, des gesamten Arbcilerstaiides be-

trägt, und die ZusamaienblcUung von tunf Arbeiterbudgets, welche als

»typische bezeichnet werden, führen den Verfasser zu Endergebnissen,

an welche wir nur mit den grössten Zweifeln herantreten können. Bei

Anerkennung des ehrlichen Strebens des Verfassers können wir die

Studie, in welcher zugleich von den verschiedensten Dingen gesprochen

wird, und welcher die systematische Geschlossenheit mangelt, doch

nur als eine Schülerarbeit bezeichnen.

Budapest E. R. J. KREJCSI.

Das KSHmgrneh WürtUmberg. Eine Beschreibung von Land, Volk

und Staat. Herausgegeben von dem königlichen statistisch>topogra-

phischen Bureau (jetzt statistisches Landesamt) Stuttgart Druck und

Verlag von W. Kohlhammer. 1882/S6. 3 Bfinde.

Erfreulicherweise bricht sich in immer weiteren Kreisen die Ueber-

zeugung Bahn, dass jegliche sozial eingreifende Gesetzgebung notwen-

dig auf genauer Kenntnis der Volksbestftnde und ihrer eigenartigen

Wurzeln fussen mösse. Man sucht nicht mehr durch blosse, oft recht

geschmack- und nutzlose Kuriosttätensammlungen die Volksbeschreib-

ungen zu schmücken : man fieng an oder bemühte sich wenigstens viel*

fach, gründlich und kulturstatistisch zu beobachten und zu schildern.

In Württemberg, einem Lande, welches vermöge seiner Verhältnis*

mässig bescheidenen Ausdehnung einer einheitlichen Schilderung in dem
gedachten Sinne nicht gar zu schwer zugänglich ist, machte sich dieser

heilsame Finfluss bald bemerklich. Schon im lahre 1863 — 22 Jahre

nach der Ausgabe de^ ersten Menuninger'si hen I ,andcsbeschretbung —
wurde hier unter (iustav Rurnelins sachkundigi-r Leitung das 64 Bogen

umfassende Werk: »Das Königreich Württembergc eine Beschreibung

von Land, Volk und Staat vollendet, welches den ganzen Fortschritt

in dieser Richtung darstellt. Und jetzt nach abermals 22 Jahren wurde

diese Beschreibung durchgreifend neu geschaffen, besonders durch so-

zialstatistisches Material erweitert, der Oeffentlichkeit übergeben. In

diesem Werke, das 1883/86 in Druck gieng, besitzt nun Württem-

berg eine Beschreibung, wie — man darfwohl sagen — kaum ein Staat

auf der ganzen Erde: dieses Werk stellt einen beinahe vollständigen
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kulturgeschichtlichen Querschnitt durch den Stamm des Württemberg

gischen Volkslebens dar. Die 170 Druckbogen sind folgendermassen

eingeteilt: I. Bund: Buch i, Geschichtliche Einleitung und Altertümer.

Buch 2, I ind und Natur. II. Band: Buch 3, Das Volk. Buch 4, Der
Staat III. Band: Buch 5, Bezirks- und Ortsheschreibung. Während
der erste Rand für den Altertums- und Naturforscher, der letzte mehr
für den Freund der LokalL;csrhi< htc von Interesse ist, bietet der

zweite Band ein reif iih dtigcs kullur- und so/.ialstaüstisches Material.

Er ist denn auch si( lurlich der wichtigste Teil des ganzen Werkes.

In Abbchnittcn werden hier »die ethnographischen Verhältnisse«,

^die Bevölkerungsstatistik«, »die wirtschaftlichen Verhältnisse« eingehend

beschrieben, und 2war sind alle diese Abschnitte in ihren Unterabteil-

ungen von Männern verfasst, welche nicht bloss das in Betracht kom*

mende Gebiet überhaupt, sondern auch ihre Heimat insbesondere genau

kennen. Abstammung, körperliche Beschaffenheit, Lebensweise und
Sitten, Volkssage, Mundarten, kulturstatistische Beobachtungen, Votks-

charakter, Kunst, Wissenschaft werden der Reihe nach abgehandelt.

Von ganz besonderem Interesse ist der zweite Abschnitt, die Bevöl-

kerungsstatistik, mit einem die neuesten Ergebnisse der deutschen Be-

rufstatistik verarbeitenden .Anhang: »Berufstatistik«. Dieser Abschnitt —
wie noch manclier andere ist \'on Rümelin, dem Nestor der wurt-

temtiergischen Sn/.ia]>talistik verfasst. Der Stotf tritt liier, nach allge-

meinen (icsichtspunkten geordnet, in stetem Verglei« h mit den deutsi hen

Durchschnittsziffern dem Leser entgegen. Bemerkenswert sind insbe-

sondere Rüraelins Ausführungen über »die Methoden und die Haupt-

ergebnisse der seitherigen Volkszählungenc und »die Wanderungenc

Im 3. Abschnitte, »Wirtschaftliche Verhältnisse«, werden der Landwirt*

Schaft, Fischerei und Jagd, Forstwirtschaft, Mineralproduktion, Industrie,

dem Handel und den Verkehrsmitteln eingehende Untersuchungen ge-

widmet. Eine eigenartige Beigabe bietet der Schluss des Bandes:

»Volksvermögen und Volkseinkommenc (von Finanzrat Dr. Schall . Hier

wird nicht nur unter vorsichtiger Berücksichtigung aller in betracht

kommenden Faktoren das gesamte Sachgütervermögen des Wurttem-

berger Landes sowie das zu;,aliöri_L;e Finkommen berechnet, sondern

auch noch das dabei hcraubkomiuende F.rgebnis mit früheren (Schmidlin-

Rumelin - 1841 - 1863) nach gleicher Methode entworfenen KechnunKcn

verglichen. Für kein Land ist eine derartige Arbeit bis jetzt mit so

viel Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Ansätze vorhanden ; die

für Preussen von Soetbeer unternommene Berechnung ist auf andere,

2um Teil viel zweifelhaftere Grundlagen gebaut und schon 10 Jahre

alt. Das 4. Buch von Band II bildet eine zusammenhängende Ab>

handlung von Dr. von Riecke »der Staate. Staatsgebiet, Verfassung,

Gesetzgebung und Verwaltung, König und königliches Haus. Staats-

burger, Landstände, Staatsdiener, Staatsbehörden, Staatshaushalt, Ge-
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meinden uiul Aintskurj)crsrhaften, St.iat und Kirche, Staat und Schule,

anhangsweise noch die Be/ichungeu /-um deutschen Reich: das sind

nacheinander die Gegenstände dieses -'82 Seiten starken Buches, wel-

ches als Werk für sich betrachtet werden kann. Hiedurch wird jeder-

mann. Gelehrter wie Ungelehrter in genauer Weise über die öffentlichen

zu Recht bestehenden Verhältnisse in Württemberg unterrichtet

In diesem Werke sind zwei Vorzüge vereinigt: einmal hat man ein

praktisches Handbuch und dann ein Quellen werk vor sich:

letztere Eigenschaft besitzt das Werk ganz besonders auch darum, weil

jedem Abschnitte Iii T.itteratur • »p.t llcn vorgednickt sind. Die Heraus-

geber sind : v. Riecke, v. Schneider, J.
Hartmann. Mit Recht hat das

Werk durch alle K reise Württembergs ungeteilte Anerkennung und Ver-

breitung 1,'cfuiulLn.

Manches konnte übrigens dal)ei ni( ht gerade getndelt, aber für

kiinftiüfc Zeit bemerkt werden. Einmal ist die Rubrik kirchliche
V c r h a 1 1 u i s s e« äusserst kurz geraten, ja man hat das Gefühl, als ob

z. B. die katholische Kirche nicht gerne ihre Daten mitgeteilt habe

(10 Zeilen), sodann ist die Armen Statistik nicht votlianden, denn

der Abschnitt »Wohlthätigkeitc deckt sich nicht damit, weiter fehlt

eine Schilderung des Fabrikwesens (Bevölkerung, EinAuss u. s. w.)

und ebenso eine Wahlstattstik für die Land- und Reichstage.

Das letztere ist entschieden bedauerlich, denn die fragmentarischen Ar-

beiten in den »württemb. Jahrbttchemc sind schwer erhältlich und ge-

nügen nicht. —
Trotz dieser Ausstände, welche ja keine Fehler sondern nur ein

Fehlen erweisen. hleil)t das Werk für alle anderen derartige Werke
eine na< hahmenswerte Vorlage.

Berlin. HERMANN LOSCH.

Justt kgl* preuss. Regierungsrat in Hildesheim, Die Unfallver-
sicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrie-

ben beschäftigten Personen nach dem Reichsgesetz vom
5. Mai 1886 und den /u denselben ergangenen Ausführungsbestim

mungen der lUmdesstaatcn unter besonderer Bernck'sichtijTun!:^ der für

die einer Berufsgenossenschaft nicht angeschlossenen Betriebe des Kck hs

und des Staates massgebenden Vorschriften. Berlin, 1888. Sieraenroth

und Worms.

Die sozialpolitische Geset/pehunf^ des deutschen Reiches rief eine

l'lut \ on Kommentaren hervor; auf dem (/ehiete der rnfallversiche-

rung der Land- und Forstwirtschaft erfreut sich die Arbeit von (feh.

Regierungsrat v. Woedtke wef^en des reichen Inhalts und der ausfuhr-

lichen Benutzung des amtlichen Muleriales der weitesten Verbreitung.

Während das Werk von Woedtke das ganze Gesetz in allen seinen
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Teilen erläutert, bexweckt die vorliegende neue interessante Arbeit

eines Praktikers in erster Linie, den Organen der land« und forstwirt-

schaftlichen Staatsversicherung die Handhabung des komplizierten

Gesetzes zu erleichtern. Die §4^ 102— 109 des Reichsgesetzes enthalten

nämlich für Reichs- und Staatsbetriebe besondere Vorschriften, welche

die allgemeinen (Grundsätze vielfach modifizieren. Sie besitzen bereits

einen ausreichenden Apparat von Verwaltungsorganen, welche auch die

DurrhfLihruiig der Unfallversicherung übernehmen können. Bei der

Imfalhd Sicherung dieser Betriebe tritt an Stelle der Bcrufögcnosscn-

schail der Staat oder das Reich, für deren Rechnung die VerwaltiiUi^

geführt wird, wobei bestimmte AusfQhrungsbehörden vorgesehen sind.

Lehnt sich auch die Unfallversicherung im Bereiche dieser Verwaltungen

materiell den Grundprinzipien des Reichsgesetzes an, so sind doch eine

Reihe von Bestimmungen auf die Organisation jener besonderen Be*

triebe nicht anwendbar, insbesondere die Grundsätze über Bildung u.

8. w. der Berufsgenossenschaften, über das Statut, die Gefahrenklassen

u. s. w.

Der im Eingang hervorgehobene Zweck der Bearbeitung soll durch

ihre Heschränkung auf die für die fiskalische l-nfallversichernng inte-

ressierenden liestimmungeii. (Umx h ausgiebige Berürksirhtigung der l-'nt-

scheidungen des ReichsversiclierungsauUes und genaue Wiedergabe

aller in den Einzelstaaten ergangenen geset/Hchen und instruktionellen

Ausführungsbcslimmungen erreicht werden. Kincn üeberblick ermög-

licht die /getroffene Einrichtung, wonach die für die Staalsversicher-

ung ausser Anwendung bleibenden Bestimmungen des Gesetzes und
der Ausfuhrungsvorschriften durch lateinischen Druck gekennzeichnet

sind. Dies trägt wesentlich dazu bei, das Ganze rasch zu übersehen,

wobei die Beschränkung des Stoffes zugleich gestattete, dieAusruhrangs*

bestimmungen der einzelnen Bundesstaaten sämtlich aufzunehmen. Hier»

durch erhält die sorgfältige Arbeit auch für weitere Kreise Wert, in

allen Staaten wird jene Zusammenstellung des partikulären Rechtes zu

benutzen sein. Wo es irgend anging, ist die Judikatur des Reichsver-

sicherungsaintcs im Wortlaute wiedergegeben, tiljerall mit dem Stoti'e

sorgfliltig verarlieitet. Hiemit ist auch ?iber den Kreis der ( >rgaiie der

staatlichen \'ersit herung hinauh einem praktisi hen Ik-durfnis gerecht ge-

worden, unti ein weiterer Beitrag ,rum Verstandnis.se des (lesetzes über

haupt geliefert. Die Krlauterungen zeichnen sich in ihrer |>razisen Kurze

durch Gründlichkeit und Vollständigkeit dergestalt vorteilhaft aus, dass

das Ganze fast das Gepräge eines Kommentars trägt, ohne den üb-

lichen Umfang eines solchen zu erreichen. Die Arbeit darf bei Fach*

leuten und Privaten der beifälligsten Aufnahme gewiss sein.

Parmstadt. W. ZELLER.
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Weyer, Otto, W., Vie engUsehe Fahrikinspekttm. Ein Beitrag zur

Geschichte der Fabrikgesetzgebung in England. Tübingen, t888. Laupp.

XV und 325 S. 8»

Seit dem Erscheinen des >Kap)itals« von K. Marx und der kleinen,

aber ungemein inhaltsreichen Schrift Plener's durfte die englische Fa-

brikgesetzgebung in ihrem Werdegange, ihrer Durchführung und ihren

Wirkungen der Hauptsache n.nrh als bekannt ekelten. Die genannten

beiden Werke sind aber schon vor iin[,'t fahr zwei Jahrzehnten veröfilent-

licht worden , und die Entfaltung der cnq^lisrhen Arbeiterschutzgesetz-

gcliung hat innerhalb dieses Zeitraumeb keineswegs einen Stillstand er-

fahren. Allerdings hat Dr. V. Adler in einer vortrefflichen Studie (vgl.

Conrad's Jahrbücher, N. F. VIII, S. 194—235) die Organisation des

zur Durchführung der Gesetzgebung berufenen Personales auch in ihrer

neuesten Gestalt uns vorgeführt. Aber eben nur die Organisation, nicht

die Entwicklung der Gesetzgebung, deren Durchführung und Folgen.

Im Interesse der Wissenschaft und Praxis hätte es gelegen, wenn nun-

mehr vor allem die letz^enannten Momente, namentlich soweit sie sich

auf die Werkstfittengesetzgebung beziehen, zum Gegenstand einer ein«

gehenden Untersuchung gemacht worden wären.

Dies ist durch die vorliegende Arbeit, die Herr Weyer, ein Nord-

amerikaner, bei der staatswissenschaftlichen Fakultät zu Tübingen als

Dissertation eingereicht liat , nur /um Teil geschehen. Wcver hatte

sich ursj)runglich die Aufgaltc gestellt, eine (.jescliirhte der englischen

Fabrikinsiieklion zu schreilu n. Bei näherer Frfors( hung ergab sich

ihm aber die Ueberzeugung, dass die Bchuiullnug dieses (»egenslantles

nicht möglich sei, ohne auch auf die Darstellung der Gesetzgebung

selbst einzugehen. So bat er uns denn dne Bearbeitung der englischen

Fabrikgesetzgebung in historischer Entwicklung unter besonderer Be«

rücksichtigung der Inspektion geliefert. Die Darstellung von Marx
und Plener ist durch seine überaus fleissige und gründliche Unter-

suchung im einzehien vielfach ergänzt und berichtigt worden. Wir
sind Herrn Weyer für die Fülle der von ihm gebotenen interessanten

und lehrreichen Details zu aufrichtigem Danke verpflichtet, wenn wir

auch bedauern müssen, dass der Verfasser, nachdem er schon einmal

eine Neubearbeitung der Geschichte der englischen Fabrikgesetzgebung

unternommen , nicht auch die «1er ganzen legislativen Entwicklung zu

(irunde liegende Agitation , namentlich die giossartige Zehnstunden-

bewcgung eingehender berücksichtigt hat. Namentlich für deutsche

Leser wäre es anziehend gewesen, zu setien, dass in England die Ge-

setzgebung nicht wie in Deutschland das Werk einer pflichteifrigen

Bureaukratie, sondern einer mächtigen, lebendigen Volksbewegung ge-

wesen ist Unter letzterem Gesichtswinkel hat allerdings bereits Alfred

in seiner History of the factory movement, London, 1859, den Gegen-

stand behandelt. Aber einmal reicht seine Erzählung nur bis zum
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Jahre 1847, ferner dürfte er fUr deutsche Leser nur schwer zugänglich

sein und schliesslich ist seine Leistung keineswegs eine mustergültige»

wenigstens durchaus nicht wissenschaftlichen Absichten entsprungen.

Sein Ziel bestand ! irin , den um die Bewegung allerdings verdienten

Tories ein Denkmal zw setzen , und seine vielfach weitschweifige Dar-

stellung ist daher auch von torystisrher Parteifärbiincr keineswegs frei

zu sprechen. Und dennoch, dt-r l-'ac torykintj Ri( hurd Oastier, Sadler.

Lord Ashley (später Earl of Shafte.sl)iiry , lohn F'ielden, das alles sind

so interessante Charaklerküpfe , und man bcgetjnct solchen im Leben

leider so selten, dass wir uns sehr gelrcut haben wurden, wenn uns

Herr Weyer eine noch nähere Bekanntschaft mit ihnen vermittelt hätte.

Noch flüchtiger als die genannten Männer sind aber die Arbeiter

selbst» welche in der in Rede stehenden Bewegung doch eine bewun-

deningswürdige Hingebung, Opferfreudigkeit und Besonnenheit an den

Tag legten» von Weyer gestreift worden. Nicht eines der zahllosen

grossnrtigen Meetings, selbst nicht das berühmte am 24. April 1832 im
Schlosshofe von York abgehaltene, hat er uns geschildert.

Herr Weyer kann diesen Ausstellungen mit dem Hinweise begegnen,

dass es ihm hauptsächlich nur um die Insftektion zu thun war, dass

sein Werk nur ein Beitrag zur Geschichte der englischen Fabrikcjesetz-

gebung sein sollte. Allein auch innerhalb der von ihm selbst fehlge-

setzten Ürcn/e hat er sich, soweit gerade die weniger bekannte neue

Entwicklung in Frage komaU, leider sehr kurz gefasst, so dass liiehir

die Schrift von Adler, die er übrigens nicht zu kennen scheint, immer

noch ihren Platz an erster Stelle behauptet Bekanntlich haben Adler

und neuerdings auch Baemreither (Englische Arbeiterverbände und ihr

Recht, x886. S. 99) behauptet, dass es mit der Durchführung der Werk-

stättengesetzgebung, namentlich in der Hausindustrie, noch äusserst

schlimm bestellt sei. Ueber diese wichtige Frage gibt uns Weyer mit

keiner Silbe Aufschluss. Er referiert einfach über die zur Sicherung

der Durchführung getroffenen Massnahmen. Diese geben nun aber noch

lange kein Hild von der thatsät hlichen Durchführung an sich.

Herr Weyer hat sich auch noth ein anderes Ziel als die Schilde-

nini^ der Falu ikins|)cktioii rrc>ct/t. Er will die Minwirkunj^ der staat-

lichen Bctriclislicschrankungcn auf rlen Rcinertia^ und die internationale

Konkurrcii/kraft genauer unlcrNUclu-ii untl hotti hicd.ur« h die l^irch:

vor nationalwirtschaftlichen Nachteilen, welche die Staaten des Fest-

landes hindert, das Problem der Arbeiterscbutzgesetzgebung in ener>

gischer Weise der Lösung zuzuführen, als eine unbegründete zu wider*

legen. Wer danach nun eine Belehrung an der Hand unanfechtbarer

Thatsachen erwarten wollte, der würde sehr enttäuscht werden. Nach

einigen an sich vortrefflichen Bemerkungen, dass die Wirkung der

Fabrikgesetze auf die Entfaltung der englischen Industrie nicht genau

dargelegt werden könne, da dieselbe auch noch von einer so grossen
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Zahl anderer Momente bedingt werde, sucht Weyer seine Aufgalit- dur( li-

aus auf theoretischem Wege zu lösen. Hiebei scheint er einerseits von

Rodbcrtus, andrerseits von den Anschauungen seines Landsmannes
Carey sich leiten zu lassen.

Eine Würdigung dieses theoretischen Teiles würde über die uns

hier gesteckten Grenzen binattsfubren. Wir möchten nur bemerken,

dass der Verfasser auf Gnmd seiner Theorieen zu einer gewaltigen

Ueberschätzung der Fabrikgesetzgebung gelangt Es gewinnt den An-

schein, als ob mit dieser allein schon die soziale Frage gelöst werden

könnte. Ihr allein schreibt er die in den letzten Dezennien erfolgte

Hebung des englischen Arbeiterstandes zu. In diesem Sinne ])olemi-

siert er auch «rt-gen Brentano, der bekanntlich in der genannten Rich-

tung den Gewerkvereinen das grusste Verdienst zuerkennt. Mit Sat/.en

aber wie: »Und es ist nicht zweifelhaft, dass der bedeutemlste I eü

des gegenwärtigen Standard of life der englischen Fabrikarbeiter durch

die FabrikgeseUgebung aufrecht erhalten bleiben würde, auch wenn
die Trades Unions plötzlich aufhörten zu existieren etc.«, beweist man
nichts.

Unseres Ermessens dürfte man zu einer Lösung der aufgeworfenen

Frage nur dann gelangen, wenn man die Gewerbe mit einem ansehn-

lichen Prozentsatz jugendlicher und weiblicher Arbeitskräfte von den-

jenigen mit vorwiegend erwachsenen männlichen Arbeitern sorgfältig

scheidet. Bei ersteren, z, B. der Textilindustrie, steht die Bedeutung

der Fabrikgesetzgebung sicherlich ganz im Vordergrunde, bei den an-

deren von der Gesetzgct)ung nur beschrankt erfassten Gewerben ist es

uns unbegreiHich , wieso die Macht der Gewerkveieiue einem Zweifel

begegnen kann, nachdem sicii diese vielfach schon weit günstigere Ar-

beitsbedingungen, als die Gesetzgebung normiert hat, crkaaiplt haben.

Ebensowenig wie seine Bemerkung gegen Brentano hat der Ver-

fasser die in der Vorrede enthaltene Polemik gegen Mux zu b^ründen

vermocht Seine Darstellung ist, wie bereits von K. Kautsky in der

Neuen Zeit, 18B9. S. 45 richtig hervorgehoben wurde, durchaus nur

eine Bestätigung der Ausfuhrungen im »Kapitale, und der englische

Untemehmerstand erscheint bei Weyer keinesfalls in einem besseren

Liebte.

Auch müssen wir der Behauptung Weyer's, dass nunmehr die eng-

lischen Unternehmer die wärmsten Verteidiger der Fabrikgesetzgebung

gewordoi sind, in dieser allgemeinen Fassung doch skeptisch begegnen,

wenn wir uns die vielen gci^enteiligen Aeusserungen , wie sie in der

Untersuchung über den Niedergang der Iiulustrie (man vergleiche E.

Nasse: Ein IMick auf die koniuierzielle und industrielle Eage Englands

in Conrads jahrbuchern, N. F. XIV. S. 121 und v. Phiiippovich, ebenda,

S. 451) Kmi wurden, vergegenwärtigen.

Weun wir also auch keineswegs in allen Tunkten dem Verfasser

14*
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beipflichten können und es auch gern gesehen haben würden, dass er

den Schwerpunkt seiner Arbeit in die Gegenwart verlegt hfttte, so hin-

dert uns das nicht, den grossen Fleiss in der Bearbeitung eines schwer
zugänglichen und /.wm Teil sehr schwierigen ^^ate^ialeS| die warme und
vergleichsweise gefällige und übersichtliche Darstellung — der Verfasser

schrieb nicht in seiner Muttersjjrarhe — uneingeschränkt anzuerkennen,

und wir wurden uns daher nur aufrichtig freuen, dem Verfasser in der
sozialpolitischen I.itteratur bald wieder zu bejj:egnen.

rMidlich sei aut:h this Verdienst betont, das sich Herr Prof. v. Schön-
berg dadurch erwirbt , dass er junge Ausländer , wir erinnern an W.
CaveTait, Die Arbeiterschutzgeseugcbung in den Vereinigten Staaten,

zur Bearbeitung von Verhältnissen! die ihnen näher als uns Deutschen
liegen, ermuntert und steh dann der grossen Mtthe unterzieht, die be-

treflenden Arbeiten in deutscher Sprache zu veröffentlichen.

Wien. H. HERKNER.

Digitized by Googl



Verla«? der H. L a up
p
'scheu Buchliaiullunir in Tübinijen.

Bärnreither, Dr. J. M., Die englischen Arbeiterverbäntle und
ihr Recht. Ein Beitrag zar Geschichte der sozialen Bewegung
in der Gegenwart. I. Band, broch. M. 9. —

.

Bftcher, Prof. Dr. C, Die Bevölkerung in Frankfurt a. M.
Im XIV. und XV. Jahrhundert. SözIälTtätistische Studien.

Erster Band. gr. 8. broch. M. 16. —
Laveleye, E. v., Die sozialen Parteien der Gegenwart. Autori-

sierte Uebersetzung. broch. M. 4. —
Myrbach, Dr. Fr. v., Der gemeinwirtschaftliche Betrieb elek-

trischpr Anstalten aus dem Geiiicbtspunkt des ükonom Ischen

Vortheils. M. 3. —

.

Ordega, S. Die Gewerbepolitik Rnsslands von Peter I. bis

Katharina II. (1682—1762). Ein Beitrag zur Geschichte des

russischen Gewerbewesens, broch. M. 3. —

.

Peters, H., Ein Beitrag znr Lohnreform nnter Zogrnndlegnng

der Sozialökonom. Ansichten von Rodbertus-Jayetzow. M. 1. 20.

Planck, K. C, Halbes nnd ganzes Recht. Mit einer Einleitung

von A. Guhitz. broch. M. 3. —

.

Rahland, G., Agrarpolitische Versnche vom Standpnnkt der

Sozialpolitik, broch. M. 3. —

.

— „ — Das natürliche Wertverhältnis des landwirtschaftlichen

Grundbesitzes in seiner agrarischen wie sozialen Bedeutung,
broch. M. 3. —

.

— „ — Die Lösong der landwirtschaftlichen Kreditrage im

System der agrarischen Reform, broch. M. 3. —

.

Tait , W. Cave , Die Arbeiterschntzgesetzgebang in den Ver-

einigten Staaten, broch. M. 3. —

.

Weyer, 0. W., Die englische Fabrikinspection. Ein Beitrag

zur Geschichte der Fabrikgesetzgebung in England. M. 6. —

.

Wolf, J., Die Branntweinsteuer, ihre Stellung im Steuersystem

und in der Volkswirtschaft, ihre geschichtliche Entwicklung und
gegenwKrtige Gestalt in den einzelnen Ländern und ihre Er-
hebungsformen, broch. M. 14. —

.

— Thatsachen nnd Aassichten der ostindischen Konkar-
renz im Weizenhandel, broch. M. 8. —

.

— Die Aktion der Brennerei in Dentschland. Zur Bea-n

serung ihrer Lage, broch. M. — . 60.

^ — Die Zackersteaer, ihre Stellang im Steaersystem,

ihre Erhebungsfonnen und finanziellen Ergebnisse. M. 3. —

.

„ — Die gegenwärtige Wirtschaftskrisis. geh. M. 1. —

Digitized by Google



Neuer Verlag der H« LAUPP'schen Buchhandlung.

Handbuch der Politischen Oekonomie
in Verbindttng mit diwr Rdhe der hmomgendst» F»cligenonen

berausg^eben von

Dr. Gustav Schönberg,

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Drei Thnle m dr<?! Bänden.

Band I: Volkswirthschaitslebre. Krstcr Tbeii.
Sil u.m st». I«u«liuv. brMlk M. M. - Is HtlMtaufe«. IL M. Ml

Band IT, Volkswirthschaftslehre. Zweiter Theil.
ZIV B. IMZ Bta. Lax.-OkUT. Mit 8«ehnfUter Uber B4. I-lll. bmh. U, to. - In tUlbfnnBbd. II. <i. 4«l

Bwid III: Pinftnzwiasen«ctaaftiind VerwAltungsl ehre.
XII u. Iül5 Nto. L«x..Oiitar. hrorli. U. Vx. ~ In RklbArMmbd. M. iS. 4b.

Die auf dem Buchcrinarkte seltene Erscheinung, daas eia witteiutchaftliche» Werk voq
dem Umfange und dem enuprecbcndcD Kaufpreise des vorstehenden Handbuchs in der kurxen Zeit
von xwei Jahren eine zweite Auflage «riebt, ät ein voUgältiger Bcwcu v«a dem «Itgeneiaes B«*
dürfni* nach einem solchen Werk jeiMr Wlueaschaft, wcicbe im hcodgCB pndililcb«« Leben den
deakb«r breitesien Raum «insimat.

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
in Verbindung mit

Dr (7. Hani .rr, Dr J . A. A\ ilajcrich. Dr, Ki-thfr. Dr F. . . Hafk,
Prof. Ld QOllia(«D, frof. In Mttacl.in, PrvC in L«lpxig, in Htuticart,

Dr. .T. 'A\t£*tr,

Prof. i» Btrti«.

iMfavagetcben von

Prot Dr. Fricker in Leipstg, Dr. A. E. F. Schiffl« in Stuttgart^

Prof. Dr. 8. V. Sohönberg in Tübingen.

Preis pro Jahrgang oder Band von 4 Heften. M. 16. —

.

Die rfibmliche Vergangenheit der Zeitschrift für die gesamte Staatswksenschmft

bezeugt jedem Kundigen , dass die Geschichte derselben mit der tuueren Ges^hk&ie

dtr politischen und ökonomischen Wi unschafttn enge verwoben ist. Die bedeU"
tendsten Gelehrten haben fort und furi für sie gearluMtct

,
hervorragende Werke

der Sozialwissenschaft haben in derselben ihre Wurzel, die besten Kräfte meh-
rerer gelehrten Generationen sind durch die allen ernst-forschenden Geistern offene

Pforte des wissenschaftlichen SprechsaaLs dieser Vierieijahresschrift erstmals in die

wisseniclwftlkhe Laufbahn eingetreten und haben darin mit dem weiten Kreise der

Fachgenossen Verbindung gesucht und behalten. — Die Zeitschrift wird auch in

Zukunft sein, was sie bisher war. Die hervorragendsten Kräfte bleiben ihr teib er-

halten, teils sind sie ihr neu gewonnen und eine grftasere Anzahl wertvoller Arbeiten

sind für die nächsten Jahrginge bereits in siclierc Atissicht '^p«.tellt. — Die 7e r-chrift

wird bestrebt »ein, jung und frisch zu bleiben, w ihrend ihr Grundsatz unverruckt der

alU bleiben wird: ruhigen, ttidenscha/tslosen tmd objektiven Erforschung und
Warhdt zu dienen

^ unoMängig V9H jtdtt VoreingeH9mmenkeit und frä vm aüm
Partet-Interessen.

Die Erbschaftssteuer
Nach ihrer Ausiibung^ in den ausserdentselieii Stiiaten. Die Berechtigimg

ihrer Kefonn iu Deutschlaiid uud ihrer Einlührimg als Reichssteaer.

Dargeitalli von

Dr. Karl Krttger.

gr. 8. broeh. If. 1. 80.

Dlgitlzed by Google



ARCHIV
FÜR

SOZIALE GESETZGEBUNG

lii\D STATISTIK.

VIERTELJAHRESSCHRIFT

ZUR ERFORSCHUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN

ZUSTÄNDE ALLER LÄNDER.

IN VSRBIMDtlNG MIT

EINER ReiHE NAMHAFTER FACHMANNER DES

IN. UND AUSLANDES

HERAUSGEGEBEN VON

Dr. HEINRICH BRAUN.

ZWEITER JAHRGANG. ZWEITES HEFT.

TÜBINGEN, 1889.

VEBLAG D£B H. LAUPF'SCHEN BUCHHANDLUNG.

laNDONi umnbm u>v»iiMwn»,nuui * annaraTox. . mtmyoMKt ras irtkknatio.

MAL NCW8 COMP. - fiK 'JXß-TJ.F'^ : UBKAihik FIR'>r«ÄBKinE C. MlIQUAHirr. - JfAAG :OBBK.

WUMFAKTB. - ST. i'ETERSBUKü: KAltkEHLIOMK IIOPBUCHWAKl>LUIIU H. UCHMITSDOIU'I'

ttAMiinMiniiDi).

Digitized by Google



Nadidittck uwl UcbecMtnnc vwrbebftitca.

DrodE von H. L*upp Jr. in TaUnf«.

Digitized by Google



BAND II.

INHALT ÜES ZWEITEN HEFTES.

ABHANDLUNGEN.
Sehe

Das Trucksystem in Grossbritannien und die Gesetzgebung.

Von Samuel Moore, Rechtsanwalt in T.ondon . . . 219

Lohnstatistische Studien. Von Dr« Werner SomjbarT in

Bremen 259
Die sozialstatistischen Ergebnisse der letzten französischen

Volkszählung. Von Dr. HEINRICH Rauchberg in Wien 2S1

DEUTSCHES REICH:

Das deutsche Gesetz, betr. die Erwerbs- und Wirtschafts-

genossenschaften. Von Dr. F. SCHNEIDER in Potsdam 293

OESrERRElCH:

Das bäuerh'che Anerbenrecht in Oesterreich. Von Dr.

Leo Verkauf in Wien ... 311

Wortlaut des Gesetzes vom l. April 1889, betr. die Einfuhrung

besonderer Erbteilungsvorschriften Air landwirtschaftliche

Besitzungen mittlerer Grösse 334

GROSSBRITANNIEN

:

Die Tnickgesetze von 1831 und 1887 338

mSZSLLSN.

Die deutsche Fabrikinspektion im Jahre 1887. Von Dr.

Max Quarck in Frankfurt a. M 347

Die österreichische Postsparkasse in ihrer Bedeutung fiir die

arbeitende Klasse. Von Dr. HEINRICH Braun in München 365

Digitized by Google



«

DAS TRUCKSYSTEM IN GROSSBRITANNIEN
UND DIE GESETZGEBUNG.

VON

SAMUliI. MOORE,
RECHTSANWALT IN LONDON.

Kaum war im Jahre 183t das Truckgesetz in Kraft getreten,

als sich auch bereits die Unzulänglichkeiten desselben geltend

machten. Der grösste Mangel desselben bestand darin, dass kei-

nerlei Behörden oder Beamte mit der Handhabung des Gesetzes

speziell beauftragt waren, und dem Arbeiter, der gegen den Unter-

nehmer im Prozessweg vorging, angesichts des Risikos brodlos

zu werden höchstens die Bestimmung zugute kam, wornach das

Gericht einen Teil der Geldstrafe, indess nicht über 20 t€i dem
Kläger zusprechen konnte; dass die Kosten einer gerichtlichen

Verfolgung zu hoch und die angedrohten Geldbussen gegenüber

den grossen Gewinnen aus dem Trucksystem zu niedrig bemessen

waren; dass viele wichtige Industriezweige ausserhalb des Ge-

setzes standen, endlich der Umgehung einzelner Bestimmungen

Thür und Thor geöffnet war.

Natürliche Folge, dass, sobald der erste Schrecken überwun-

den war, die Unternehmer wieder Vertrauen fassten und sich zur

Aufgabe machten , dem Gesetze direkt oder auf Umwegen Trotz

zu bieten. Dies führte allmählich dahin, dass laute Klagen sich

erhoben und infolge dessen die North British Daily Mail-

Zeitung Herrn Cameron beauftragte, über die Wahrheit jener

Klagen genaue Nachforschungen anzustellen. Wirklich bestä-

tigten die in dieser Zeitung und später selbständig veröffent-

lichten Berichte, dass das Trucksystem in Lanarkshire und Ayr-

shire wiederum in vollster Blüthe stand. Nachdem dadurch die

öffentliche Aufmerksamkeit auf die Sache gelenkt war, wurde

durch Parlamentsbeschluss im Jahre i8;o eine Kommisston ein-
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gesetzt, um über die Wirksamkeit des Gesetzes von 1831 wie aller

anderen, das Trucksystem verbietenden (besetze Nacliforschun^^en

anzustellen , mit der Ermächtigung^ alle in den 'etzten zwei Jah-

ren vorgekommenen Zuwiderhandlungen zu untersuchen, sowie

über das Trucksystem selbst und alle darauf bezuglichen Gesetze

Bericht zu erstatten.

Die Kommission verfasste ihren ersten, das Gebiet von Eng-

land, Wales und Schottland umfassenden Bericht im Jahre 1871

ein zweiter Bericlit , der ausschliesslich den Fischerei Betrieb auf

den Shetland-Insein i)ehandelte, datiert von KS82 *). Mehrere hun-

dert Zeugen waren in verschiedenen Teilen von Grossbritannien

vernommen worden. Der Bericht befasst sich sehr eingehend mit

dem Gegenstand und ist höchst lelirreich. So viel ist sicher, dass

derselbe den Arbeitgebern nicht zu gunstig ist, und dass diese

mit einem nichts weniger als guten Ruf aus den Untersuchungen

hervorgehen.

Diese zwei Berichte und ein kurzer, aber schlagender des

Oberinsiicktors A. Redgrave vom Jahre 1887 über das Iruck-

systcm in Schottland '), liefern das wichtigste Material für eine

kritische Prüfung der geltenden Gesetzgebung. Aus denselben

wird ersichtlich, dass man nach der ausführlichen Darlegung der

bestehenden Uebelstände durch die Kommissäre vom Jahre 1871

noch 16 Jahre hingehen Hess, ehe irgend welche Massregeln zur

Abhilfe ergriffen wurden, mit Ausnahme des Strumpfwirker-Lohn-

• gesetzes (1874), das jedoch nur einen kleinen Teil der Bevölkerung

betraf. Eine solche Gleichgültigkeit und Vernachlässigung der

Wohlfahrt der arbeitenden Klasse ist charakteristisch für einen

gesetzgebenden Körper, der zum grossen Teil aus Kapitalisten

und Anhängern der Kapitalisten-Klasse besteht.

Um ein Urteil über die Wirkungen des neuesten Gesetzes von

1887 fällen zu können, müssen wir die Natur des zu bekämpfen'

t) Report of Ihe Commissionen appolnied to inquire tnto the Track Syttem,

togelher witli roinutcs of evidence. Vol 1. Report, Schedutcs, and Supplement. V0I II.

Minutes of llviilence. rtcsonted to IhjiIi Honses of Parliatnent by commifid of Her

Majesly. Lomlon 1871. Vol 1. 3. s. Vol II. 9, s., 6. d.

2) iSecond Kti ort of thr ("onimissioners ap|>ointed etc. toßelher wiih miiiutci of

evidcnce. Vol I. Report and Appendix. Vol. II. Minute» of Evidcnce. i*resente<l clc

EdtnVurgli, 187s. Vol I. 10. d. Vol II. 5. s.

3) Report by A. Redgrave, Eisq. Chief Inspector of Fadorics apon tbe Track

System in Sootland. London 1887. Price 3^.
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I^as TrueksysMH in GrossMamum und die Oesätg^ung, t±\

den Ucbels näher erörtern. Die Kommissäre erklären (S. VII),

dass sie auf die Einzelheiten viel Zeit verwendeten, weil es ihnen

wünschenswert erschien, für den Fall neuer Gesetzvorlagen jedem

Redakteur derselben die vielen sehr schlau ersonnenen Umge-
hungen des Gesetzes genau vor Augen zu führen.

Truck ist ein alteingewurzeltes Uebel. Das erste dagegen

ankämpfende Gesetz wurde bereits im Jahre 1464 in England er-

lassen (4 Eduard IV c, l. 5. s) und zwar gegen die im Tuch-

machergewerbe v^orhcrrschenden Missbräuche , welche bestan-

den zu haben scheinen erstens »in der Unsitte, die Arbeiter zu

zwingen, einen grossen Teil ihres Lohnes in Stecknadeln, Gürteln

und anderen unnützen Waaren zu nehmen c ; und zweitens »in

der Zuteilung der zu verarbeitenden Wolle mit zu hoher Gewichts-

anrechnung« '). Auf dieses Gesetz folgten eine ganze Reihe an-

derer in den Jahren 1565, 1572, 1701, 1710, 1711, 1714, 1725, 1726,

1740, 1749, 1756, 1757, 1777, 1779, 1817 und 1818. Dann kam das

noch bestehende Gesetz vom Jalire 1831, welches alle früheren

aufhob.

»Aus obigen Thatsachen erhellt«, heisst es in demselben Bericht

S. IV, »dass Truck ein Uebel von sehr altem Bestand ist und glei-

chen Datums mit dem Aufschwung der Fabrikation der Stapelartikel

dieses Landes. Die mit demselben verbundenen Missstände schei«

nen besonders in Zweierlei bestanden zu haben und noch zu be-

stehen, und zwar einerseits in Auszahlungen und Vorschüssen in

Waren, andererseits in sehr häufigen, beträchtlichen Schmäler-

ungen der Löhne (hauptsächlich bei Gelegenheit des dem Ar-

beiter zur Verarbeitung zugewogenen Materials), Die Gesetz-

gebung ist bei ihrem Einschreiten augenscheinlich von der An-

nahme ausgegangen, dass in Folge verschiedenartiger Umstände,

einschliesslich die gedrückten Geschäftsperioden, unter denen die

Gewerbe häufig zu leiden haben . die Arbeiter in vielen Fallen

nicht in der Lage sind, sich hinsichtlich des mit ihrem Hrodherrn

eingegangenen Vertrages zu schützen und dazu des Beistandes

und Schutzes der Gesetzgebung bedürfen. Die angestellten Be-

weisaufnahmen ergeben, dass bisher das gesetzliche Einschreiten

ungenügend war, um dem Uebelstand abzuhelfen. Ganz genaue

Statistiken bezüglich der Ausdehnung, in welcher das Trucksystem

1) Bericht von 1871, S. IV.
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noch heute geübt wird, zu erlangen, ist nicht mägUch gewesen.

Aus den polizeilichen, durch unsere eigenen Erörterungen teilweise

berichtigten Angaben geht indess hervor, dass tm ganzen Lande

ungefähr 147000 Arbeiter gegenwärtig von Fabrikherm beschäftigt

werden, welche Läden für Lebensmittel halten, während im gan-

zen 155000 Arbeiter in Werkstatten thätig sind, wo entweder

Läden gehalten werden oder auf alle den Arbeitern vor dem Zahl*

tag geleisteten Vorschüsse ein starker Zuschlag berechnet wird.

Wenn wir annehmen, dass jeder Arbeiter im Durchschnitt eine

Familie von 3Vs Personen repräsentiert, eine Annahme, die na*

türlich nur eine willkürliche sein kann, so ist daraus der Schluss

zu ziehen, dass eine Menschenzahl von mehr als einer halben

Million von Werkstätten abhängig ist, wo von den Kigentttmera

entweder Zuschläge berechnet oder Läden gehalten werden.«

Es dürfte am Platze sein, gleich hier alle Zweifel in betreff

der Wichtigkeit des Trucks als Einnahmequelle für den einzelnen

Unternehmer aufeuklären. So ausgedehnt auch das Trucksystem

in einem Lande betrieben werden mag, es könnte scheinen als

ob der von den einzelnen Fabrikbesitzern dadurch erzielte Nutzen,

so angenehm er ihm sonst sein mag, jedenfalls im Verhältnis zu

seinem sonstigen Einkommen nicht von grossem Belang sein

könne. Diese Auffassung ist eine durchaus irrige. Nichts geht aas

dem Bericht der Kommissare klarer hervor als gerade die Bedeu-

tung des Truckprofits ftir den Arbeitgeber; und schwerlich macht

man sich eine Vorstellung von der Grossartigkeit des Geschäfts,

das in vielen Truck-Läden gemacht wird. Hier nur ein paar Bei-

spiele aus dem Bericht : »Der Gewinn eines nach dem System der

»Kompanie-Läden oder Lager geführten Ladens muss notwcn-

»digerweise ein sehr grosser sein .... Folgende allgemeine Be-

itrachtungen werden den Vorteil darthun , den dieser vor dem

»gewöhnlicher Detailhändler voraushat. Die Kapitalanlage ist

»eine unbedinj^t ij^csichcitc. Der Laden kautl in grossen (Juanti*

»taten und zu den vorteilhaflesten Preisen, weil der Kredit einer

»grossen I landels^^esellschaft ihm /u ^^ute kommt. Wenn er Wa-

»ren auf Wechsel kauft, vielleicht auf zwei Monate Ziel, so be-

»zieht er aus den Arbeitslöhnen das zur Zalilun^^ der Wechsel

»nötige Geld, bevor diese W'eclisel fallig werden. Die Betreibuivi;

»eines solchen Geschalt s erfordert somit wenig oder gar kein Ka-

»pital. Dabei hat ddbsclbc wenig schlechte Schuldner und bei
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»richtiger Führung des Geschäfts kann es deren nur sehr wenige

»haben, indem es in der Lage ist, sich durch die Arbeitslöhne

»der Leute, die dort kaufen, zu sichern. Schliesslich macht es

»seine Preise nach Belieben und ist darin ganz unabhängig von

»den jeweiligen Marktverhältnissen« (Bericht von 1871, S. XXI).

Die Auskunft, die Herr Jones, Kassierer der Nant-y-glo Kom-
panie, über den Wert eines solchen Ladens in pekuniärer Hin-

sicht gibt, ist sehr bezeichnend. Sie lautet wie folgt (29635):

»Sic sagen, dass in schlechten Zeiten der Laden die Fabrik flott

zu erhalten vermag? — Ja! Wir haben Beispiele, wo nach

Schliessung des Ladens die Fabrik die Arbeit einstellen musste.«

(29636): »Würde bei kleinen Fabriken die Wahrscheinlichkeit, dass

der Laden die Fabrik halten könnte , eine grössere sein als bei

grossen Fabrikanlagen? -- Ich glaube, dass für fast jede l-'abrik,

gleichviel »welchen Umfangs, der Laden eine grosse Beihilfe ist.«

(29638): »Wurde aber wohl bei bankerotten oder halbbankerotten

Fabriken der Laden wirklich eine wesentliche Hilfe bieten? —
Ja! V.x wäre entschieden von grossem Nutzen ; er würde that-

sächlich bar Geld für dieselben sein.« 129 639) : :»Und eine voll-

oicuidig sichere Kapitalanlage ?— Nach meiner Meinung, ja! Weil

das Ganze der gezahlten Arbeitslohne \om Laden aufgezehrt, in

Wirklichkeit also gar kein Geld gezahlt wird; d. h. man bezahlt

die Arbeit mit Lebensmitteln. c (29640): »Werden nicht in sehr

vielen Fällen die Waren im Austausch gegen die Löhne der Ar-

beiter verkauft lange vor der Zeit, wo die Wechsel zur Einlösung

gelangen, mit denen die Ware gekauft worden ist? — Das ist

vollständig der F*all.«

Herr Dale, Direktor der Consett ICisenwerke, die 4000 Ar-

beiter beschäftigen, sagt (44596): »Vorausgesetzt, dass ein Fa-

brikbesitzer in gutem Kredit steht, braucht er zum Betrieb eines

Truckladens überhaupt kein Kapital« ; und ferner (44 579 -: »aian

könne ganz gut annehmen, dass, bei einer Durchschnittseinnahme

von 26 s. wöchentlichen Verdienstes, mindestens 16 s. per Woche
von dem I .ohne jedes einzelnen Arbeiters dem Tnickladen zu-

fliessen; und, (44598), dass der Profit des Fabrikherrn sich auf

nicht weniger als 3 s. an jedem solchen Betrag von 16 s. , d. h.

aut 12'/»'/'"' von den Gesamtlöhnen seiner Arbeiter beläuft. Da-

nach kommt dem betrelTenden Fabrikanten die Arbeit um min-

destens 10% billiger zu stehen, als seinem Konkurrenten, der dem
Truckgesetz folge leistet.« Herr Pattison (Aktuar) schätzt in sei-
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ner Zeugenaussage (44 $29—722) den gewöhnlich erzielten Nutzen

auf 15% vom Umsatz. Er sagt femer (44709): »Es ergiebt sich

daraus, kurz gesagt, dass der Truckhandel für einen Fabrikanten,

der nur geringe Betriebsmittel besitzt, von weit grösserem Wert
und Nutzen ist; ja ich glaube sogar, dass sich verschiedene Fa-

briken im Betriebe befinden, die geschlossen werden müssten,

wenn das Trucksystem wirklich aufgehoben würde, da die Leute

nicht das nötige Kapital haben, um die Fabrik im Betrieb zu hal-

ten,< Und (44 710) : »Ich kenne eine solche, die 500 bis 600 Ar-

beiter beschäfligt, von der ich überzeugt bin, dass sie sofort

schliessen müsste, wenn dem Besitzer das durch den Trucktaden

gelieferte Kapital nicht mehr zu Gebot stünde.« In Bezug auf

das Zeugnis des Herrn Dale sagen die Kommissäre (Bericht von

1870, S. V); »Die Genauigkeit dieser Annahme wurde von Leu-

ten, die am Trucksystem interessiert sind, bestritten; aber fiir

viele Firmen in Wales, und vor allem ftir die weniger prosperie-

renden, kann ein Truckladen zu allen Zeiten und insbesondere,

wenn der Handel danieder liegt, nur nutzbringend sein.€

Wir lassen hier einige dem Bericht von 1871 entnommene
Beispiele über den Betrag des Umsatzes' und des Gewinns ver-

schiedener solcher Läden folgen. Siehe Seite iii des Anhangs
zum Bericht von 1871.

Laden der Ayr-Kohlengruben.

Umsatz in 18 Monaten bis 30 Juni 1870 £ 9490.

Nutzen in demselben Zeitraum 790 <s über 8*/e.

Schlechte Schulden nur £ 7. 17. 2.

Laden der Haywood*Kohlengruben.

Jahresabschluss am 30. Juni 1870:

Umsatz £ 7926.

Nutzen » 910 ^
Zucker- und allgemeiner Laden (Cooperation).

Jahresabschlüsse 30. Nov. 1869 und 1870

:

Umsatz £ 33 7^1. -7 247-

Nutzen » 2717, 2 119 = 8,04%, 7,78%.
Laden der Herren Merry & Cunninghame.

Jahresabschluss 30. Juni 1869 und 30. Juni 1870:

Dmsatz £ 67728, 72001.

Nutzen ^ 5844, 6 113 = 8,6%, 8,5 " 0.

Dies ist eine sehr bedeutende Firma, welche in 4 oder 5
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Grafschaften von Schottland arbeitet Sie beschäftigt 4535 Leute

im ganzen.

Laden der Monkland Eisen- und Stahl-Kompanie.

Gesamtbetrag in 2 Jahren:

Umsatz £ 73755.
Nutzen » 5240 7,105^/1».

Die Monkland Kompanie beschäftigt ungefähr 20CX> Arbeiter.

Sie hat 10 verschiedene Werke in Lanarkshire und hält Läden

in Verbindung mit 6 von denselben.

Laden der Mossend Eisen-Kompanie (Schottland).

Jabresabschluss 31. Mai 1869:

Brutto-Verkäufe £ 2285a
Nutzen > 2062 =» 9,03%.

Jabresabschluss 31. Mai 1870:

Brutto-Verkäufe £ 26522.

Nutzen » 2358 » 9,61 */o.

In diesem Werk sind 950 Arbeiter beschäftigt.

RoseweU Vereins>Laden. Eigentum der Arbeiter des Herrn

A. Wood in WhitchiU und der Dalhousie Kohlengruben.

31. Mai 1861 bis 27. November 1866:

Gesamtbetrag der Verkäufe £ igfSu
Nutzen » 3397 » 11,41 */o.

Das darin angelegte Kapital schwankte zwischen £ 26 und

£ 46.

1867: Verkäufe £ 77$7.

Nutzen > 880 « 11,34 %. Kapital £ 40.

1868: Verkäufe £ 7568.

Nutzen > 735 = 9,72*/«. Kapital: nicht genannt

1869: Verläufe £ 7893.

Nutzen » 911 = 11,23 V. Kapital £ 30.

Dies ist sehr lehrreich, indem es zeigt, mit wie wenig Kapital

ein solcher Laden, der guten Kredit geniesst, betrieben werden

kann, Herr Hood fungierte als Kassier und unterschrieb Checks,

und sein Name war für die Vereinigung von grossem Vorteil,

indem er ihr den Kredit und den billigen Einkauf auf den besten

Märkten erleichterte. Als Regel kann gelten , dass alle guten

Läden auf langen Kredit kaufen können , während die Kunden

baar zahlen oder nur sehr kurzen Kredit erhalten.

Summerlie-Laden.

In den Summerlie-Werken der Herren Wilson & Co. sind
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über 200O Arbeiter thätig. Sechs Läden sind mit diesen Werken
verbunden. Der Gesamtbetrag der in dem mit Pfingstsnnntag

1869 abschliessenden Jahres verdienten Arbeitslöhne beziffert sich

auf ^' 79 804» der Vorschüsse £ 41704, wovon £ 22958 in den

Läden verausgabt wurden.

Jahresabschluss 14. Mai 1870:

Verkäufe £ 30847.

Nutzen » 4177 ^ 13,24%.

Die Herren VV^ilson & Co. erklären jedoch , dass dabei (iir

Verzinsung des Kapitals, für Saläre und für Unterhaltung der

Geschäftsräume nichts berechnet sei» dass also noch £ 750 per

Jahr von obigem Nutzen abzurechnen wären. Höchst wahrschein*

lieh existierte ein Anlagekapital nur in der Einbildung der Herren

Wilson & Co.

Aus den wenigen oben angeführten Betspielen geht hervor,

was für Quelle ergiebigen Nutzens ein solcher Laden für seinen

Besitzer ist.

Was nun die Lohnabzüge betriflft, die der Unternehmer auf

Grund des Gesetzes für Schulen, Arzneimittel und ärztliche Be*

handiung, Reparatur von Werkzeugen etc. zu machen berechtigt

ist, so werden diese in bedeutenden Anlagen ebenfalls zu einer

Quelle grossen Gewinns, und zahlreiche Beschwerden sind darüber

an die Kommissäre gelangt. So hat die Monkland Kompanie

im Laufe eines Jahres, 1869/1870, in ihren verschiedenen Werken

£ 717 von den Löhnen ihrer Arbeiter für den Unterhalt einer

Schule in Abzug gebracht. Der in demselben Zeitraum bezahlte

Lehrer-Gehalt betrug £ 588, so dass einUeberschuss von ^129
verblieb. Diesen behielt die Kompanie als Fond zur Erweiterung

der Schule und zu Reparaturen ; es ist leicht einzusehen, zu wel'

chen Missbräuchen ein solches System in wenig gewissenhaften

Händen führen kann.

Der Artikel 23 des Truck-Gesetzes von 1831 enthält die Er-

mächtigung zu Lohnabzügen für »iigend welches Material, Hand-

werkzeug oder Gerätschaften , die der Handarbeiter in seinem

Gewerbe oder seiner Beschäftigung verwendet.« Dies, sagt Herr

Redgrave in seinem Bericht S. 9, ist immer so aufgefasst worden,

dass darunter auch das Reparieren und Schleifen des Werkzeugs

zu verstehen ist; und es kann dies auch kaum als eine unbillige

Bestimmung des Gesetzes angesehen werden. Der Abzug jedoch

hat nur gesetzliche Berechtigung, »insofern solche Lohnkürzungen
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oder Abtüge den wirklichen und wahren Wert solchen Materials,

Werkzeugs oder Geräts nicht übersteigt, c Der gewöhnliche Ab*

zug, der in Kohlengruben für Schärfen von Werkzeug und Spitz»

hacken gemacht wird, ist 3 pence per Woche und die Arbeiter

beklagen sich darüber, dass dies viel zu viel sei. Herr Redgrave

weist nun durch von ihm selbst gesammelte Thatsachen nach,

dass dies in der That der Fall ist

Auf einer Kohlengrube, wo 185 Mann beschäftigt sind, macht

der Unternehmer vermittelst jener 3 pence einen wöchentlichen

Gewinn von S 2.0.10 oder £ 106 per Jahr. Auf einer anderen,

wo 400 Leute beschäftigt sind, beträgt der auf diese Weise her-

ausgeschlagene Gewinn £ 140 jährlich, auf einer dritten £ 2.17.9

wöchentlich. Herr Redgrave sagt: »Der Abzug gestaltet sich

noch drückender, wenn der Bergmann, wie es manchmal der Fall

ist, es vorzieht, seine Hacken von einem anderen als dem Gruben-

schmid schärfen zu lassen, denn er muss sich dennoch den Ab*

zug von 3 pence wöchentlich gefallen lassen.« Obige Berechnung

von 3 d. per Kopf ist offenbar gesetzwidrig, da sie den wirk*

liehen und wahren Wert der geschehenen Arbeit übersteigt, wenn

man überhaupt annehmen will, dass ein Abzug fiir Werkzeug-

schärfen gesetzlich berechtigt sei, was durchaus nicht erwiesen ist.

Herr Redgrave sagt sodann in betreff der Abzüge fUr Material

:

>In der Nägelfabrikation ni StafTordshire besteht der Geschäfts*

gebrauch, dass der Arbeiter das Rohmetall von seinem »Fogger«

oder Arbeitgeber nehmen muss und der Preis desselben ihm am
Zahltag von seinem Verdienst abgerechnet wird.« In der Strumpf-

waarenfabrikation in den Gra&chaften Notts, Derby und Leicester

verleiht der Fabrikant Webstühle an seine Arbeitsleute und be-

rechnet Mietgeld dafür. Diese Mietgelder haben volle 200 Jahre

hindurch zu viel Aergernts Anlass gegeben, bis sie schliesslich,

zugleich mit den übrigen in dieser Branche üblichen Lohnabzügen,

durch das Strumpfwirker-Lohngesetz von 1874 verboten wurden.

Es ist klar, dass Abzüge obiger und anderer Art, ob gesetzmässig

oder gesetzwidrig, den grössten Missbräuchen die Thür öffnen,

und sowohl die Beweisaufnahmen im Bericht der Kommissäre

von 1S71 als diejeni^fcn des Herrn A. Redjj;ravc geben Zeugnis

dafür, dass oft grosse l'ebcrvorteihin'^cn staUhnden. Das auf-

genommene Beweism i" 1 1 il ist wolil j^aeignet, von den Klai^cn

über za!il reiche Lohnlanv.ungen Zeu<^nis zu L;cben. lan belrächl-

hchtr Gewinn wird von manchen üntcrnehuiern in der iSagel-
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fabrikation , sowie in anderen Arbeitszweigen für verschiedene

Artikel am Material erzielt. Herr Macdonald. Vorsitzender der

Bergarbeiter«Association , fuhrt an, dass die Arbeiter sich über

die Quantität sowohl als über die Qualität der Kohlen die sie

bekommen, bitter beklagen. Ebenso sind in verschiedenen Wer-
ken Uebelstande in bezug auf Häuser, die die Arbeiter zu be-

wohnen und zu verzinsen gezwungen werden, festgestellt worden.

— Endlich die thatsächlichen oder möglichen Missbräuche bei

den Webstuhl*Vennietungen in der S^mpfwirkerei , <üe bereits

erwähnt worden sind.« (Kommissionsbericht von 1S71, S. XLIV.)

In Distrikten, wo der Truckhandel in der Blüthe steht, oder

wo Prozente auf Vorschüsse gerechnet werden , sind die Lohn«

kürzungen oder Abzüge ein Gegenstand von geringerer Wichtig-

keit; wo aber dem Unternehmer kein anderes Mittel zu Gebote

steht, sich auf Schleichwegen einen Extragewinn zu verschaffen«

erlangen dieselben erhöhte Bedeutung, und tn diesen Distrikten

ist es, wo der volle Druck solcher Lohnschmälerungen am här-

testen geAihlt wird.

Geldstrafen sind eine wettere Quelle bedeutenden Gewinns

(lir den Arbeitgeber: Strafen fiir Unpünktlichkeit , für schlechte

Arbeit, liir Vergehen gegen die Fabrikdisziplin und so fort. Aber
Abzüge liegen ausserhalb des Bereiches des Truckgesetzes. Eine

solche Art des Zwanges zur Disziplin sollte von Gesetzes wegen
streng verboten werden; das Verbot sollte von den Fabrikinspek-

toren eingeschärft und Zuwiderhandlung empfindlich bestraft werden.

Die Theorie ist immer die, dass der Arbeiter sich ganz freiwillig

mit diesen Geldstrafen einverstanden erklärt, aber das Gleiche

hat der Arbeiter bei dem Trucksystem gethan, bis dasselbe mit

starker Hand niedergedrückt wurde.

Um auf die Manöver zurückzukommen, durch welche das

Truckgesetz umgangen wurde: Die Kommissäre sagen darüber

(Bericht von 1871, S. V): »Für praktische Zwecke kann das

Truckwesen in England im grossen Ganzen in zwei Kategorien

geteilt werden. A) Das Trucksystem (hauptsächlich in Eisen-

und Kohlenwerken), welches auf hinausgeschobenem Zahl-

termin ftir die Löhne und auf den Bedingungen beruht, unter

welchen in den Zwischenzeiten Vorschüsse geleistet werden.

B) Die nichtswürdigere Art des Truckbetriebs, insbesondere in

Fabriken üblich, die Geschäftsstockungen unterworfen sind, oder

in solchen, die in abgelegenen Gegenden betrieben werden, und
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im wesentlichen darin bestehend, dass der Arbeiter nicht in der

Lage ist , Arbeit zu bekommen, oder der Fortdauer seines Er«

werbs sicher zu sein, wenn er sich nicht darein fiigt, im Laden
seines Arbeilgebers zu kaufen, t

Wir wollen die verschiedenen Gewerbzweige einzeln durch«

nehmen und versuchen, die Art und Weise des Tracks in jedem

derselben und die Bedingungen, auf denen er beruht , sowie die

Wirkungen desselben auf die Arbeiter zu erörtern.

I* Die Eisen- und Kohlen werke. Die Hauptmittel-

punkte des Truckwesens in diesen Gewerben sind Süd«Wales und

der Westen Schottlands. Im Norden Englands ist dasselbe im

allgemeinen unbekannt. »In Süd-Wales ist das System von grosser

pekuniärer Bedeutung für die Untemehmerc. (^Bericht von 1870,

S. V.) Der Schwerpunkt des Systems in diesen Gewerben liegt in

den langen Zwischenräumen der Lohnauszahlungen, und in dem
Mangel einer Organisation unter den Arbeitern. »Hinausgescho*

bene Lohnzahlungen sind in Wales der Grundstein des Kom-
panieladen «Systems. Wo ein Laden gehalten wird, sind die

Lohnzahlungen gewöhnlich monatlich, aber sie verteilen sich auf

Zeiträume zwischen 4 und 8 Wochen und selbst auf längere Ter-

mine. Die Ebbw Vale Kompanie, die 12,500 Leute beschäftigt,

hält alle 4 bis 5 Wochen Abrechnung mit ihren Arbeitern; die

Rhymney Kompanie mit einem Geschäftsbetrieb von ausgedehn-

testem Massstabe, nur alle 7, 9 oder gelegentlich selbst I2 Wo-
chen Diese Zahltage, wenn auch durch lange Zwischen-

räume getrennt, sind auf jeden Fall regelmässige. In kleineren

Werken ist vielleicht die Regelmässigkeit, selbst bei so langen

Zahlterminen, keine unwandelbare.« (Bericht von 1871, S. VIT.)

Von den Arbeitern in Wales heissl es dann weiter: »Bei einer

so schüchternen und so ablian^ML^en Klasse wird überhaupt jeder

Zwang fast ;^Mnz unnötig. Die Arbeiter sind nicht organisiert,

denn gewerbliches Vereinigungswesen fnulet bei den Bergleuten

und Kohlengräbern in Sud-W ales keinen 1 Iah ; und so weit lui-

serc Erfahrung reicht, gedeihen Gewerkvereine neben dem Truck-

wesen überhaupt nicht. Tradilionell daran gewöhnt
,

für den

grussten Teil ihrer Lohne auf den Truckladen angewiesen zu

sein und demselben die wichtigste Rolle in ihrem taghchen I .eben

einzuräumen , brauchen sie durchaus nicht erst durch Zw angs-

massregeln und Drohung mit Entlassung in diesen Laden getrie-

ben zu werden« (Bericht von 1Ö71, S, Viil.j
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Die Art und Weise, wie dabei zu Werke gegangen wird,

wird folgendermassen beschrieben ; »Zwischen den Zahltagen er-

halten die Leute regelmässige, in der Höhe verschiedene Bezüge

oder Vorschüsse, gewöhnlich einmal in 14 Tagen (bei Rhymney
und anderen noch öfter) um ihnen das Leben zu erleichtern, bis

der Zahltag wiederkehrt. Es gibt Werke, wo von den Arbeitern

verlangt oder auch erzwungen wird, dass sie sowohl Lohnzahl-

ungen als Vorschüsse, oder doch einen guten Teil von beiden,

im Laden ihres Brodherrn verausgaben. Aber in der Regel und
bei allen grösseren Kompanien, ist es den Arbeitern vollkommen

freigestellt, sowohl Vorschüsse als Lohnzahlungen auszugeben,

wie und wo es ihnen beliebt Die Arbeiter, welche mit Hilfe

ihrer Vorschüsse von Zahltag zu Zahltag existieren können, gehen

frei aus. Das Trucksystem fangt bei dem Punkte an, wo der

Arbeiter mit Hilfe des üblichen Vorschusses allein nicht im stände

ist, sich bis zum Zahltag zu erhalten und einen weiteren Vor-

schuss zwischen den üblichen Lohnzahlungen in Anspruch neh-

men muss. Diese Klasse von Arbeitern, welche wir kurzweg

Vorschuss-Arbeiter nennen wollen im Gegensatz zu den Zahltag-

Arbeitern (d. h. denen, die bis zu den Zwischenbezügen oder

bis zum Zahltag warten können), ist es, durch deren Kundschaft

der Kompanie-Laden aufrecht erhalten wird. Die Leichtsinnigen,

die Schwachen und die Trunkenbolde gehören dieser Klasse an;

jedoch wäre es ein Irrtum zu glauben, dass dieselbe nur aus sol-

chen zusammengesetzt sei. Grosse Familien, leidende Gesundheit,

schlechte Zeiten, zufälliges Missgeschick vergrössem ihre Anzahl,

und die Gesamtverhältnisse von Arbeitern, welche Vorschüsse

von ihrem Arbeitgeber in Anspruch nehmen, lassen sich mit

ziemlicher Genauigkeit in jedem einzelnen Falle aus den im Kom-
panie-Laden gemachten Einkäufen beurteilen. Wie Hatton, ein.

Kohlengräber, .... bemerkt, »kann ein Mann mit einer Familie

von 7 oder 8 Kindern nicht 14 Tage oder 3 Wochen ohne Geld

oder Lebensmittel ausharren.« Der Arbeiter, der ein Guthaben

an Lohn hat, es sei denn, er wäre tief verschuldet, kann gewöhnlich

den erforderlichen Baarvorschuss erhalten. Aber er erhält ihn

in der Regel, .... nur im stillen Einverständnis, dass ein grosser

Teil davon in dem Laden der Kompanie ausgegeben werden

muss; über 2 oder 3 Schilling von dem baren Gelde wu^ ge-

wöhnlich freie Verfugung gestattet. Der Betrag des Vorschusses

wird gegen den ihQ\ am 2^sihltag noch zukommenden Ueberschuss

Digitized by



tkts TrtuksyiUm in Grossbrüannun und die Gcsct^cbung. 251

(wenn ein solcher noch vorhanden) angerechnet und in Abzug
gebracht. Wenn solche Vorschüsse direkt in Gestalt von Wa-
ren gegeben würden , so wäre der Verstoss gegen das Truck«

gesetJE ein greifbarer. Um aber den eigentlichen Zweck dieser

Einrichtung zu bemänteln, wird gewöhnlich eine Manipulation be-

folgt, durch welche der Arbeiter in Wirklichkeit (entweder im

Laden selbst, oder in einem, von dem wirklichen Zahlbureau ge-

trennten, in der Nähe des Ladens eigens für den Zweck errich-

teten Vorschussbureaus) das bare Geld erhält, jedoch in der Er-

wartung, dass er dasselbe dem Ladcnhalter hinüberträgt, der ihm

dafür Waren aushändigt. In ihren Einzelheiten ist die Einrichtung

je nach den Werken verschieden. . . . Jedoch sind die Details

solcher Einrichtungen hier nicht von Wichtic^keit. Den einen

Zug haben sie alle, dass von dem V'orschuss erhaltenden Ar-

beiter »erwartet« wird, dass er in dem Laden seine Ein-

kiKlL mache; die Mittel, durch welche die l'^fuHung dieser Er-

wartung hcrbeigcluiii t oder gesichert wird, sind mehr Nebensache.

Der Arbeiter, der das ausdruckliche oder stillschweigende l'^in-

verstaadnis bricht, und das ihm zum Nutzen des Eadens vorge-

streckte Geld anderswo hintragt, ist ein Verschlepper« und die

Strafe für »Verschleppung« ist die, dass er sich gefallen lassen

niuss, abgewiesen zu werden, wenn er das nächste mal um Vor-

schubs nachsucht. . . . Diese iSperrung« künftiger Vorschüsse

kennzeichnet in allen Fällen das Einverständnis, unter welchem

das Grundprinzip des Ladens durchgeführt wird ... Diese Strafe

wird verhängt, so oft es nulwendig erscheint, und die Arbeiter

verstehen dies hinlänglich, um eine Verschleppung in ernstlicherem

Mass zur Unmöglichkeil zu machen. In den grösseren Werken

kauft die Mehrzahl der Arbeiter, einschliesslich der Zahltag-Leute,

welche die besser situierten und xorwärts kommenden sind, in

der Regel nicht in dem IVuckladen, ein Umstand welcher einer-

seits beweist, dass der Laden \on den spars.inieren und intelli-

genteren mit Missgunst angesehen wird, und andererseits dass es

der freien Wahl eines jeden , von den Vorschussmännern abge-

sehen, anheimgegeben ist, daselbst zu kaufen oder nicht zu kau-

fen. Daruber jedoch kann kein Zweifel sein, dass der allgemeine

Glaube herrscht, der Arbeiter sei besser angeschrieben . der im

Laden semes Arbeitgebers kauft. (Bericht von 1871, S. VI fg.)

In den Kohlen- und Eisenwerken gibt es zwei Galtungen von

Läden. Bei der einen ist der Unternehmer selbst der Besitzer
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und Leiter des Ladens. Bei der anderen ist der Laden an einen

Pächter vergeben, der entweder einen fixen jährlichen Pachtzins

zahlt oder eine bestimmte Provision von dem Betrag der ge-

machten Verkäufe abgibt. »Unter beiden Systemen werden die

Vorschüsse nach demselben Prinzip <^egeben ; entweder von der

Kompanie, damit sie dem Laden zu gute kommen, oder von dem
Inhaber des Ladens, wobei er sich mehr oder weniger von sei-

nem eigenen Ermessen leiten lassen muss. Die allgemeine Natur

der üblichen Manipulation wenn der Laden von einem Pächter

verzinst wird, kommt auf dasselbe Resultat heraus, soweit der

Arbeiter in Betracht kommt.c (Bericht von 1871, S. IX fg.)

Was dann Preise und Qualität der in den Läden der Kom»
panien verkauften Waren betrifft, so heisst es in dem Bericht

von 1871 : »Die grössten Läden in Wales sind von jedem Vorwurf

frei zu sprechen in Bezug auf die Qualität ihrer Waren im all-

gemeinen. . . . Was dagegen die Preise anlangt, so ist es nicht

mögiich, eine ebenso günstige Anschauung, selbst in bezug auf

die grösseren Läden , zu gewinnen, Klagen darüber sind ziem-

lich allgemein und gewöhnlich nicht unbegründet. . . . Der nach-

folgende Auszug aus den Aussagen des Hauptmanns H^eworth,
der selbst mit dem Cromtillery-Laden und den CromtiUery-Wcr»

ken in Verbindung steht, kennzeichnet die Stellung eines solchen

Ladens in Bezug auf das Freisein desselben von dem gewöhn-

lichen Druck der Konkurrenz: (24871) »Wünschen Sie irgend

etwas darüber zu sagen ? — Ja, ich wünsche zu sagen, dass nach

meiner Meinung der Laden einer Kompanie, wenn er richtig ein-

gerichtet und nach reellen und uneigennützigen Geschäftsprin-

zipien i^'cfuhrt wird, eine grosse Wohlthat für den Arbeiter ist.c

(24»S72) »Das heisst, wenn er in der richtigen Weise geführt wird ?

— Ja , wenn er nach reellen Gcscliattsprinzipica y;ctuhrt wird,

d. h. wenn die beste Qualität von Waren zu möglichst im drigcn

ricisen geliefert wird.« (24873) »Wclclic Garantie haben Sic,

wenn ein Laden mit dem Werke in Vcrbinduni,^ stellt, dass der-

selbe in dieser Weise t^^etulirl werde? Sie haben die Garantie

von Khrenmännern.« Eine Antwort die allerdings mehr soldatisch

als Ljeschäftsmässij; ist.

Ijelrachten wu nun die \\irkunc/en des Systems aut

die Arbeiter. »Ijiic der Folgen des ganzen Systems ist die,

dass in Sud Wales mancher Vorschussmann nur wenig wirkliches

Bargeld vun einem l^nde des Jahres zum andern erhält. Wenn
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der Zahltag herankommt, bleibt solchen Arbeitern als Ueberschuss,

nach Abzug der V^orscluisse, manchmal j^ar nichts und häufig nur

sehr wenig. . . . Da sie nicht ui Jcr Lage sind
, Vorschüsse in

Barem zu bekommen, gewöhnen sie sich daran, aus dem Laden
der Kompanie Artikel zu entnehmen, die sie gar nicht brauchen,

und die sie dann mit Verlust wieder verkaufen, um sich auf diese

Weise Geld zum Trinken zu verschaffen. ( )ft werden so die

Billete und Anweisungen des Ladens gegen 1 Jiskontabzug in der

Nachbarschaft veräussert, als ob solche Scheine ein zirkulations-

fahiges Dukunicni waren, Getränke in den Wirtshäusern erhal-

ten die Arbeiter, indem sie Tabak, Lichter und andere Waren
im Laden entnehmen und dieselben mit einem V erlust von 20

bis 25 Prozent gegen Bier vertauschen. Dass Schuhmacher und

andere kleine Gcwerbsleute in der Nachbarschaft von Abersychaa

von den Arbeitern mit Waren bezahlt werden, ist eine ganz ge-

wöhnliche Sache, ja es sind Falle zu verzeichnen, wo Wohnungs-

miete von den Leuten nicht mit barem Oelde, sondern mit Le-

bensmitteln bezahlt wurde. In einigen Bezirken von SudWales
ist der Tabak zu nichts geringerem als einem Cirkulationsmittel

geworden. Er wird von den Arbeitern gekauft, für Getränke

veräussert, und findet seinen Weg wieder zurück in einen der

Kompanie-Läden. (Bericht von 1871, S. XL)

Die Laden befolgen eine sehr erfmderische Art und Weise,

um die Arbeiter in ihrer Schuld zu erhalten. In der Regel gibt

der Laden während der 4 oder 5 Wochen , die zwischen den

Zahltagen liegen, dem Arbeiter über das hinaus keinen Kredit,

w as er bis dahin wirklich \ erdient hat. Der Buchhalter des Wer-

kes ist sorgfältig darauf bedacht, dass der Vorschusszettel diese

Grenze nicht übersteige. Aber die »Biicherwcnde^ ist i'ei'cn Ihule

des Monats und am Anfang tler stillen läge vor dem Zahltag

gibt der Laden einen grösseren Kredit als gewöhnlich, indem er

dem Arbeiter gestattet, nicht bloss auf den Lohn, der ihm zu-

kommt, wenn die stillen läge \< »ruber, sondern auch auf den

des kommenden Monats Kntnahmen zu machen. Bücherwenden

sind übrigens nicht bloss in den Läden der Kompanien in Wales,

sondern auch bei den Detailladen Inhabern in den Gebirgsgegenden

üblich. Sie fussen, wie klar ersichthch ist, auf den hinausgescho-

benen Lohnzahlungs-Terminen ; und der Zweck oder die Tendenz

derselben ist immer, den Arbeiter für den kommenden Monat als

Schuldner des Ladens zu erhalten, obgleich der Arbeiter seiner-
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seits den Vorteil eines ausj^^edehnteren Kredites dadurch genici^st.«

(lk*richt von 187!, S. XII.) Die »stillen Tage« sind die Tage
zwischen ilcin Datum, bis 7.\\ welchem die Löhne verrechnet

werden unil dem Datum der wirklich erfolgenden Zahlunf^. An-

genommen /.. H. es wird alle bis zum 25. des Monats geleistete

Arbeit eingetragen und der entsprechende Lohn dafür ausge-

rechnet, um am 30., dem Zahltag, reguliert zu werden, so sind

die Tage vom 25. bis zum 29. die sogenannten >stillcn läge«.

hl welchem Mass das Uebel der langen Zahltcrmine hei

den Debatten des Unterhauses über das Gesetz von 1887 lie-

achtung fand , erhellt daraus , dass zwei Klauseln eingeschal-

tet wurden , von welchen die eine wöchentliche Zahlungen bei

dem Schirt'bau-Betricb in Irland , die andere I4tägige Zahlungen

für die Steinbrüche in Schottland zur zwingenden Vorschrift

machte. Allein beide Klauseln wurden von dem Oberhaus ver-

worfen, und zwar auf die allgemeine Begründung hin, dass »Be-

stimmungen zur Regulierung von Terminen, an denea Arbeits-

löhne gezahlt werden sollen , nicht als in engem Zusammenhang
mit einer Gesetzvorlage betrachtet werden können, die eine Er-

gänzung und Erweiterung des auf das Truckwesen bezüglichen

Gesetzes anstrebt.« Die Lords waren auch der Meinung, dass

ein Zwang zur LohnzabJung nach verschiedenen Zeiträumen in

verschiedenen Teilen des Vereinigten Königreiches nicht wün-

schenswert sein könne , und hierin mögen dieselben vielleicht

recht gehabt haben. Indessen wäre ein allgemeiner Zwang zur

wöchentlichen Bezahlung der Löhne für alle Gewerbe nach der

stattgehabten Beweisaufnahme wohl als sehr wünschenswert und

als ganz im Zusammenhang mit einer Truckgesetzvorlage zu be-

trachten.

In den Kohlen- und Eisenwerken Schottlands ist die Art des

Trucksystems derjenigen in Süd-Wales sehr ähnlich. Das Laden*

System beschränkt sich auf den Westen, während die östlichen

G^enden Schottlands ganz frei davon sind: und im Westen, sagt

Herr Macdonald, blüht es am meisten in Lanarkshire. In bezug

auf Schottland sagen die Kommissäre : »Wie in Wales , so be-

ruht auch in Schottland das Trucklager oder der Kompanie-La-

den hauptsächlich auf der Länge der Lohnzahlungs-Termine und

darauf, dass die Arbeiter nicht in der Lage sind, in der Zwischen*

zeit ohne Nachhilfe zu existieren. In Lanarkshire und Ayrshire

finden die Lohnzahlungen entweder nach 14 Tagen oder allmonat-
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lieh statt. Ein Lohnbezug in der Zwischenzeit wird gewährt,

aber gewöhnlich nur mit einem starken Abzug in Gestalt einer

Provision oder von Prozenten , oder mit der Bedingung , dass

der grössere Teil des Betrags dem Laden zugewendet werden

muss. Eine Manipulation zur Verhütung von »Verschleppung«,

ähnlich der in Wales, ist auch in den schottischen Werken ein-

gefuhrt, wo Läden gehalten werden. Man wird sich erinnern,

dass in Wales der regelmässige Lohnvorschuss in der Mitte des

Monats zum grössten Teil frei ist, und dass der Kompanie-Laden

nicht aus diesen regulären Bezügen sich erhält, sondern aus da-

zwischen geleisteten Vorschüssen. Andererseits aber ist in Lan-

arkshire und Ayrshire, wo die Zahltermine durchschnittlich kürzer

sind, überhaupt gar keine Zwischenzahlung von Lohn frei. Alles

was vor dem Zahltag gewährt wird , sei es als regulärer Bezug

oder als Vorschuss, wird nur unter den oben erwähnten Be-

dingungen geleistet Somit sind I4tägige Zahlungen in Schott-

land hinreichend, um das Truckwesen aufrecht zu erhalten.c (Be*

rieht von 1871, S. XV.)

Das in Schottland gesammelte Beweismaterial ergab deutlich,

dass dort viel mehr direkter Truck und zwar ernstester Art aus-

geübt wird, und dass nicht allein die Vorschussmänner, sondern

auch die Zahltagmanner gezwungen werden, im Laden der Kom-
panie zu kaufen. >Der Einfluss von Au&ehern und Oberarbeitem

wird in Bewegung gesetzt, um iiir den Laden die Kundschaft der

Arbeiter zu sichern. Schwarze Listen von »Verschleppernc wer-

den vielfach geführt; Androhung von Entlassung ist wiederholt

nachgewiesen worden und Fälle thatsächltcher Entlassung wegen
anderwärtigen Einkaufens gehören nicht zu den Seltenheiten, c

(Bericht von 1S71, S. XVL) Wenn nun vollends Geschäftsstock-

ung in der Kohlen- und Eisenbranche eintritt, wo ganze Mengen
von Arbeitern entlassen werden, dann ist die Zeit gekommen,
wo «Verschleppung« ganz besonders gc^^en den Arbeiter ins

Gewicht lallt. Gute Kunden des Ladens sind immer die letzten,

die entlassen werden *).

Herr Redgrave macht die Mitteilung, dass zur Zeit seines

1) Gewöhnlich 6 d. bis i s. per Pfbnd aiif das vor dem Zahltag vorgeschossene

Geld, gleichviel auf welche Anzahl von Tagen es vorausbc/ahll wird. Dies ist das

gewöhnliche System in Wesi-Scholtland, i^owi^is ein sclir n ulitciliges für den Arbeiter.

Vgl. über diesen Punkt auch Herrn Kedgrave's Bericht von 1SS7.

2) Wegen genaueren Details siehe den Bericht von 1871, S. XVI fg.

AfchW fib tot. GMcugbg. u. StatUdfc« II. s. I6
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Berichtes (1887) das System ein viel milderes geworden \v ar,

ohne Zweifel aus Furcht vor Kompromittierung und dank der

wohhhiitigen Sellen , die die Untersuchungen von 1871 herv t»r-

riefen. Kr sac»t , nachdem er einen Fall von Uehertrclung

des (jCiClzes seitens einer Firma geschildert , die Anweisungen

auf einen Laden ausgab: Dies war in t^au/: Lanarkshire

und Ayrshire der einzige Fall einer Ausstellung von Anweis-

ungen auf Lebensmitlel etc., den ich als im Widerspruch mit

den Bestimmungen des Truckgesetzes nachweisen ke imte. Wohl
gibt es noch viele Werke in Lanarkshire und Ayrshire, zu denen

Läden oder Wirtshauser gehören, die Eigentum der Werks-Be-

sitzer sind
;
jedoch habe ich sonst keinen Fail entdecken können,

wo seitens der Arbeitgeber Zwangsmassregeln auf die Arbeiter

ausgeübt worden wären in bezug auf ihre Freiheit, da zu kaufen,

wo es ihnen beliebt. In ein oder zwei Fällen ist konstatiert wor-

den, dass der Unternehmer von den bei ihm beschäftigten Leuten

erwartet, dass sie in seinen Laden kaufen, und es ist mehr
als wahrscheinlich, dass die Erwartung in solchen Fällen als ziem

lieh gleichbedeutend mit Zwang empfunden wurde
,

wenngleich

gesetzlich der Begriff als ein ganz verschiedener gilt.« l'^.s darf

jedoch niclit ausser acht gelassen werden, dass Ilerrn Redgrave s

Untersucljuügea nicht so gründlicher Art waren, wie diejenigen

der Kommission viJii 1870, und dass ihm weder die Autorität,

noch die Vollmachten zu Gebote standen, mit denen die Kom-
missare ausgerüstet waren , um sie in den Stand zu setzen , der

Walirheit auf den (irund zu kommen. Indessen scheint sich doch

zu ergeben, dass in der Zeit zwischen 1871 und 1887 in der Lisen-

und Kühlenbranche in Schottland in bezug auf Truckläden eine

lksscrung eingetreten ist. Was dagegen die Prozent-Abzüge an-

belangt, so verhält es sich damit anders. Dies System scheint

gegen 1840 entstanden zu sein, und ist »allem Anschein nach ia

der Absicht eingeführt worden . dadurch einigen Ersatz für den

Verlust zu schaffen , d< r durch Verzicht auf Ausgal)e von An-

weisungen und auf teilweise Lohnzahlung in Waren entstand, die

durch das Truckgesetz verboten worden waren.« (Bericht von

Kedgrave, S. 8.) Redgrave gibt eine Uebcrsicht der Prozente,

die in 17 verschiedenen Kohlen- und Eisenwerken zu Anfang seiner

Untersuchungen berechnet wurden. Die Sätze schwanken zwi-

schen 6 d. per :l bis i s. 8 d. per X, so dass der Durchschnitt

ungefähr i s. per £ ist. Die Unternehmer rechtfertigen dies Sy-
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stein mit der Begründung, dass die Löhne nicht eher als am
Zahltag selbst fällig seien : und das Untergericht (Sheriffs Court)

hat diese Anschauung aufrecht erhalten. Dies schmähliche Ver-

fahren Ist nun durch das Gesetz von 1887 beseitigt.

England ist von dem System des Tnickladen-Betriebs ver-

hältnismässig frei. Es existiert in gerii^er Ausdehnung In GIou*

cestershire und vereinzelt auch noch anderwärts. Beispiele da-

von sind in dem Bericht von 1871, S. XCI—XCIV, verzeichnet;

und wo das Sj^tem sich vorfindet^ ist es genau von einem ähn-

lichen Charakter , wie in Süd-Wales und Schottland, Aber in

gewissem Umfang existiert der Höcker- T ruck in dieser Ge-

gend (Gloucester) unter den kleinen Gruben-Besitzern und Unter-

nehmern, und unter den sogenannten >Zutreibern« (butties) ').

Diese Aushildun<^ des Truckwesens in Gloucestershirc isr durch-

aus nicht als eine besondere Eigentümlichkeit, noch als hier be-

sonders entwickelt anzusehen , sie ist vielmehr den meisten Di-

strikten des l'>isca- und Kohlenwerk-Betriehs eigen.

»Ein kleiner Laden oder eiji \\Ht-haus ist der crewöhnliche

Gegenstand, in dem der Zutreiber hcine l-^r ..p.irni.sse anlegt, und im

gewöhnlichen Lauf der Dinge kaufen tlie Leute, die unter seinem

Kommando stehen, ihre Waren in seinem Laden oder trinken in

seinem Wirtshaus. t (Bericht von 1871, S. XXV.) In den Light-

more Kohlengruben sind die Zahltage monatlich, mit I4tägigen

Vorentnahmen. »Die grössere Aa/.ahl der Bergleute arbeitet unter

Treibern, welche die Lohnzahlungen für ihre Untergebenen von

dem Ilauptburcau beziehen. Einer dieser Zutreiber, der etwa 30

Arbeiter unter sich hatte und einen Laden mit Lebensmitteln

führte, wurtle verhört. Alle Löhne, die seine Arbeiter erhalten,

werden im Laden ausgezahlt, und der Zeitpunkt, wo sie diese

Lohnzahlungen erhallen, ist derselbe, an welchem die Laden-

rechnungen reguliert werden.- (Bericht von 1871, S. XCL) Der

Treiber bewerkstelligt die Auszahlung, indem er mit der einen

iiand das Geld hinzahlt und es mit der anderen wieder einzieht!

Es ist leicht einzusehen , zu welchen Misshrauchen ein solches

System führt ; in der Nagelfabrikatiou w erden wir seinen wirk-

lichen Charakter noch eingehender beobachten.

2. Die Nägel fabrikation. »Warwickshirc , Worcester

1) Bin »Zutreiber« schont eine Art von Werkfilhrer la sein , der 30 bb 50 Ar-

beiter unter sich hat, unil der seine Leute selbst nusiahht nachdem er den Betrag

ihrer Arbeilslöbne fon dem Unternehmer bezogen hat

16 *
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und StaiTordshire sind der Sitz desNagelschmiede-Gewexbes, dessen

Hauptmittelpnnkt ein Kreis von 1$—20 Meilen um Dudley herum
bildet Ungefähr 2 5 000 Arbeiter sind in diesem Fabrikationszwe^

beschäftigt, und rund 14000 davon stehen unter dem Truck.

.

Zum grossen Teil jedoch ist das Nagelschmtede-Gewerbe in den
Händen von Mittelspersonen.c (Bericht von 187 1, Seite XXV.) Die
Lage der Nägelarfoeiter , wie sie in der Beweisauibahme geschil-

dert wird, ist eine höchst elende. Der durchschnittliche Lohn
eines Mannes, der während 14 Stunden des 1 ages tüchtig arbeitet,

beläuft sich auf 9 bis 10 Schilling per Woche. Wenn Frau und
Kinder da sind, die ihm helfen, werden vielleicht 12 Schilling

per Woche verdient »Das Truckwesenc, sagen die Kommissäre,

»ist eine Folge dieser gedrückten Lage, welche andererseits durch

dasselbe und seinen Einfluss auf Preise und Löhne nur noch ver-

schlimmert wird.c

Die Art und Weise , wie das Gesetz verlet/.i oder um-

gangen wird, ist sehr einfach. Der Fogger (d. h. der Mittels-

mann) crotrnct einen Ladtii, entweder auf seinen Namen oder

aut Jen seiner Frau, seines Sohns oder seiner Tochter. Hat der

Nageliuacher seine Partie Nägel fertig , so trä^t er sie in das

Kontor seines Arbeitgebers , wo sie gewogen wird. Dann wird

ihm eine Nota eingehändigt, die er in den nebenan gelegenen

Laden trägt, und nach Abzug der im Laufe der Woche im La-

den entnommenen Waren wird ihm der verbleibende Ueberrest

bar ausgezahlt. Eine oft anzutreffende Variation dieser Methode

ist die, dass dem Arbeiter der Lohn voll ausgezahlt, von ihm

aber erwartet wird, dass er mit dem Gelde zunächst seine im

Laden gemacluc Schuld berichtige. Häufig dient der Ladentisch

gleichzeitig als die Stelle, wo der Lohn ausgezahlt und die Rech-

nung des Ladens bereinigt wird. »In Wahrheit sind die Leute

sich vollkommen bewusst, dass, wenn ein Nagelmacher für einen

Fogger arbeitet, von ihm erwartet wird, dass er dem Laden

des Foggers den Nutzen seiner Kundschaft zuwende. . . . Wo dies

Verständnis vorhanden, ist jeder reguliire Modus von Lohnabzü-

gen unnötig, und die Art und Weise oder die Form, in welcher

die Barzahlung aus gesetzlichen Rücksichten geleistet wird , ist

ein nebensächlicher Umstand, gegen den die Leute gleichgültig

sind. Sie sind nicht so gestellt, um mit ihrem Arbeitgeber bre-

chen zu können, indem sie seinem Laden untreu werden. Wir

wissen im allgemeinen, äusserte ein Nagelarbeiter, dass wir ge-
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fesselt sind» wenn eine flaue Zeit eintritt, und dass wir abgeloKnt

werden, wenn wir nichts in dem Laden kaufen.« (Bericht von

1871, S. XXVL)
Der Laden ist eine so einleuchtende und so einträgliche Me-

thode Geld zu verdienen, dass selbst Lagerdtener oder Kommis
von sehr achtbaren Fabrikherrii häufig einen Laden eröflfnen.

Sehr oft haben diese Kommis <]ie Nagelschmtede aussuwählen,

denen Aufträge gegeben werden. Es ist also von Wichtigkeit,

dass man sich mit ihnen gut stellt, indem man Kunde ihres La*

dens oder ihres Wirtshauses ist. Häufig wird sowohl ein Wirts-

haus, als auch ein Laden von dem Fogger betrieben. Wenn der

Nagelmacher am Montag früh kommt, um sein Metall zu holen,

lässt man ihn oft Tage lang darauf warten , und zwar , wie die

Arbeiter glauben, damit er die Zeit in der Wirtschaft des FofTf^crs

zubringe. (Bericht von 1871, S. XXVII.) Die Qualität der in des

Foggers Laden verkauften Waren ist eine sehr g^crinj^c und der

Preis ein sehr hoher, aber die Arbeiter wagen niclu diL^ci^en

aufzutreten. Ausfiihrliche Details darüber finden sich in dem Be-

richt.

Das Uebel des Trucksystems in der Nägelfabrikation ist sehr

alten Datums. Im Jahre 1820 wiir Ic das selbe so schwer empfun-

den, dass von Seiten der bar zahlenden Fabrikanten Bestrebungen

gemacht wurden, um ihm mit vereinten Kräften entgegenzutreten.

»Im Jahre 1830 bestand eine Vereinigung zwischen Fabrikanten

und Nägelarbeitern zur Unterdrückung des Truckwesens, und ähn-

liche Anstrengungen sind in den letzten 35—40 Jahren gemacht

worden , allein es hat sich als unmöglich erwiesen , dasselbe zu

verhindern. Das Truckgcsetz hat wenig Eindruck darauf c^emacht. .

.

Nach der Aussage eines Zeugen wurde das Truckgesetz einfach

unbeachtet gelassen. IMan könne die Leute nicht dazu bringen,

erklärte der Zeuge, Anzeige zu machen; sie wollen nicht heraus-

rücken.« (Bericht von 1871, S. XXVI).

Die Nägelfabrikation bietet ein drastisches Beispiel von den

Wirkungen des Trucksystems in seiner '^rhliniin^ten Gestalt. Es

ist eine Form die dazu angethan ist, in der Hausindustrie Wurzel

zu fassen, wo der Arbeiter und seine Familie für einen kleinen

Meister oder Vermittler in der eigenen Wohnung arbeiten, oder

wo, wie in dem Fall des Kohlenwerk-Zutreibers, er unter der

Kontrolle einer Mittekprrson steht.

3. In der Strumpfwirker-Industrie waren im Jahre
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1870 etwa 30000 Leute beschäftigt »Sie ist in zwei genau abge-

grenzte Branchen geteilt. In der ersten Reihe stehen die grossen

Fabriken, hauptsächh'ch in Städten, wo Kraft-Maschinen mehr und
mehr in Gebrauch kommen. . . . Ausserdem existiert eine Strumpr«

Wirkerei , die auf Handarbeit beruht , und diese ist zum grossen

Teil in den Händen von Mittelspersonen, einer Klasse, die nur

wenig Kai)ilal besitzt und benötigt. lOs wird ihnen von seilen

grösserer l-abrikanten das Material anvertraut, das sie uulci ihre

eigenen Arbeitsleutc verteilen. I )urch iliese Mittelspersonen nnd

durch Handarbeit werden gegenwärtig die feineren und besseren

Sorten von Strumpfwaren fai)ri/ierl. In diesem l ache bestehen

zwei deutlich unterscheidlj.u c .Misssländc in unmittelbarer Bezieh-

ung auf die Ausfuhnnig des Truckgesetzes. Der erste ist der

Truckbetrieb mit Lebensmitteln, der dein Gesetz, zum Trolz oder

mit Umgehung desselben in Gestalt von L.iden ausgeübt wird,

die in gewissen Distrikten von .\Hitclspersonen geführt werden.«

(Bericht von 1871 . S. \XX.) Der zweite betrifft die Frage der

\\ ebstuhK ermietung, die jetzt, wie wir schon gesehen haben, ge-

setzwidrig ist.

Der Truckbetrieb in I Lebensmitteln ist kein ausgedehnter,

jedoch wo er existiert, ist er ein schweres Uebel. »Er verdient,

naher betrachtet zu werden . weil er (ähnlich wie in der Nägel-

fabrikalion) nicht auf langen Terminen der Lolnuahiung, sondern

auf der ännlichen Lage der Arbeiter beruht und auf der

Schwierigkeit für sie in Zeiten schlechten Geschiittsganges Arbeit

zu finden. Der persönliche Linlluss, den der Vermittler, beson-

ders in entlegenen l^istrikten auf Grund dieser Umstämie erwirbt,

ist ein gnnz beträchtlicher; und wenn derselbe einen Laden halt,

wie CS liäufig der b'all ist, ist der Arbeiter gezwungen, daselbst

zu kaufen, um nicht in flauen Zeiten ohne Arbeit zu sein.« (Be

rieht von 1871 , S XXX.j Wir finden hier genau dieselbe Lage

wieder, in der sich der Nägelarbeiter befindet und die Verhält-

nisse sind ziemlich die'telhen , nur dass hier das Rohmaterial zu

den Strumpfwaren nicht an die Arbeiter v erkauft wird. !)ie Woh-
nung des Arbeiters und eine kleine daran stossende Werksätte

mit einigen Webstühlen sind gewöhnlich das I"2igentum des Ver-

mittlers , und dieser ist natürlich sorgfältig darauf bedacht , den

Mietzins dafür vom Arbeitslohn abzuziehen. Der Vermittler hat

manchmal bis zu 100 Leute, die für ihn arbeiten. Allen Uebel-

ständen der Nägelindustrie begegnen wir hier in kleinerem Mass>

Digitized by Google



Das Tmduystm in GrassMtatmien und du Gesetzgebung. 241

Stabe wieder. Der Vermittler macht die Preise für seine Lie«

ferungen selbst; er führt häufig noch ein Wirtshaus daneben, wo
er die Arbeiter auszahlt, und dieselben KnifTe werden hier an-

gewendet, um die Leute zu veranlassen, ihr Geld bei ihm zu

vertrinken. Der Vermittler schützt z. B. vor, dass er augenblick-

lich kein Arbeitsmaterial zur Hand hat, und die Arbeiter bleiben

in setner Wirtschaft beim Bier sitzen, bis ihm genug erscheint,

was sie vertrunken haben.

Die Frage der Webstuhlmiete haben wir schon weiter oben

berührt; sie ist von wenig praktischer Bedeutung mehr, seitdem

solche Vermietungen durch das Strumpfwirker-Lohngesetz von

1874 verboten sind. Aber eine Seite derselben verdient noch Be-

achtung, weil die Wahrscheinlichkeit nahe liegt, dass sie auf an-

dere Gewerbe übertragen wird, wo Maschinen von dem Vermittler

ausgeliehen werden. Der Vermittler berechnet erstens einen sehr

hohen Mietzins für jeden Webstuhl und geht natürlich darauf aus,

jede Woche den Zins für so viele Webstühle als möglich einzu-

heimsen: Wenn reichlich Arbeit vorhanden ist, findet er dabei

auch keine Schwierigkeit— alle seine Webstühle sind in Arbeit—

,

aber in gedrückten Zeiten, wo er nur genügend Arbeit hat, um
vielleicht die Hälfte seiner Webstühle im Gang zu erhalten, lässt

er nicht etwa die Hälfte seiner Webstühle voll arbeiten, sondern

er lässt sämmtliche Webstühle die halbe Zeit arbeiten. Da nun

der Arbeiter denselben Mietzins bezahlen muss, ob er den Web-
stuhl einen Tag oder sechs Tage in der Woche benützt, so liegt

der Vorteil, den der Vermittler dabei hat, auf der Hand; dies

System wird mit dem technischen Ausdruck »Strecken« (sprea-

ding) bezeichnet.

4. Eisenbahn-Unternehmer waren in dem Truck-Ge-

setz von 1831 nicht mit inbegriffen. Die Kommissäre dehnten

ihre Untersuchungen nicht bb auf den Truckbetrieb unter den

Erdarbeitern im Eisenbahnbau aus, und zwar »in Folge der be-

sonderen Aufmerksamkeit, die dem Gegenstand von seiten eines

Spezial Komitees bereits zugewendet wurde, das vom Unterhaus

speziell ftlr Eisenbahnarbeiter eingesetzt worden war. . . . Das

Komitee hatte sich von den Uebelständen des gegenwärtigen Sy-

stems ubcr/.cii^l und empfahl die Ausdehnung des Truckgesetzes

aiicli auf tlicsc Klasse von Arl)citerii. Zu^lcicli aussurlc es noch

den festen (ilaubeii an tlen moralischen Nutzen wöchentlicher

Lohnzahlungen.« (Bericht von 1871 , S. XLI.) Nicht nur Eisen-
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bahn-Unternehmer , sondern auch Unternehmer öffentlicher und

anderer grosser Arbeiten, von Röhrenlegungen, ReservoirBauten,

Fischereien etc. waren dem Gesetz von 1831 entzogen. Herr

Redgrave gihi in seinem Bericht, S. 17 , einige Details darüber.

Das System ist die einfache Wiederholung von dem in der Koh-

len« und Eisen-Branche geschilderten : späte Lohnzahlungen, Vor-

schüsse, Anweisungen auf den Laden des Unternehmers, aber

der Zwang ist hier ein direkter und unverblümter und den Leuten

bleibt keine andere Wahl als nahezu den ganzen Vorschuss in

Waren zu entnehmen. Das System wird den Eisenbahn-Kom*

missären von 1846 in folgender Weise geschildert: »Bei vielen

solchen Arbeiten findet eine Lohnzahlung nur einmal im Monat

statt» in manchen Fällen sogar nicht einmal so oft. Wohl nur

wenige, wenn überhaupt welche von den Leuten, die in Arbeit

treten, besitzen eigene Existenzmittel. Die einzige Weise also,

sich ihren Lebensunterhalt in der Zeit ' bis zum nächsten Lohn*

Zahltag zu verschaffen, ist die Entnahme von Vorschüssen bei

ihren Arbei^ebern. Diese Vorschüsse werden nun gewöhnlich

in Gestalt von Zetteln oder Anweisungen auf einen Laden ge-

geben und die Bezeichnung der gewünschten Waren darin aus-

gefüllt, und im Austausch gegen dieselben wird dann dem Ar-

beiter das geliefert, was er braucht Für jeden einzelnen Ar-

beiter wird ein Konto über das so Gelieferte geführt, und am
Zahltag erhält er den ihm gut kommenden Betrag unter Abzug

des Betrags der entnommenen Waren, Bei den meisten ist der

Ueberschuss sehr schnell verprasst; dann wiederholt sich der-

selbe Mangel an Subsistenzmitteln , dieselbe Notwendigkeit von

Vorschuss, dieselben Anweisungen auf den Laden, so dass in

der That die Leute nur durch ein Kreditsystem erhalten werden.

Der Laden , auf den die Zettel ausgegeben werden
, gehört ent-

weder dem Unternehmer oder dem, der die Arbeit in Akkord

hat, oder der Ladeninhaber steht in einem Vertra^verhältnis mit

dem Unternehmer, nach welchem er an letzteren 5 bis 10 Pro*

zent vom Betrag der gegen Zettel verkauften Waren at^ibt* In

manchen Fällen, wenn der Arbeiter bares Geld braucht, erhalt

er einen Zettel über den Betrag, der ihm im Laden ausbezahlt

wird, jedoch mit einem Abzug von i Penny auf jeden Schilling,

d. h. mit einer Berechnung von mindestens 100 Prozent Zinsen

per Jahr. Dieses Verfahren, ob direkt oder indirekt ausgeübt,

erscheint als höchst nachteilig fiir die Leute, Der Arbeiter ist
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dem Betrug preisgegeben und wird ohne Zweifel auch in vielen

Fällen betrogen, sowohl in der Qualität als in der Quantität der

ihm auf diese Weise aufgedrungenen Waren; er bezahlt einen

hohen Preis und erhält schlechte Ware dafür. . . . Den Arbeitern

stehen wenig oder keine Mittel zu Gebot, die Rechnung über ge-

leistete Vorschüsse zu kontrollieren oder sich zu vergewissem,

dass der ihm bezahlte Ueberschuss wirklich richtig ist, und daher

scheint der monatliche »Zahltag« sehr häufig Anlass zu Streit«

Lärm und Unzufriedenheit zu geben. Da ein möglichst grosser

Aufwand der Arbeiter im Interesse des Unternehmers Hegt,

gilt ihm dies auch als starker Beweggrund, seine Leute zu un<

nützen Ausgaben und Verschwendung zu ermutigen und sie zur

Vorausnähme ihrer Löhne zu veranlassen. In manchen Fällen

können die Leute überhaupt keine Arbeit bekommen, wenn sie

nicht geneigt sind, im Laden des Arbeitgebers zu kaufen. ... Je
seltener die Leute ausbezahlt werden, desto länger müssen sie

auf Kredit leben, und deshalb hat der Unternehmer ein Interesse

daran, in möglichst langen Zwischenräumen zu zahlen.« (Bericht

von 1871, Anhang, S. 159). Die obige Beschreibung der Lage
der Eisenbahn^Arbeiter wurde im Jahre 1846 verfasst, und in die-

sem langen Zwischenraum scheint keine Verbesserung stattgefun-

den zu haben und kein Versuch, als bis vor kurzem, gemacht

worden zu sein, um auf gesetzgeberischem Wege dem Uebel ab-

zuhelfen.

5. Die bereits erwähnten Gewerbe sind die typischen , in

welchen das Truckwesen vorherrscht, aber sie sind durchaus nicht

die einzigen. Unter anderen begegnen wir demselben noch in

der Stuhlfabrikation, in der Spitzenklöppelei, in der Buchliindcrei,

der Handschuhfahrikation , dem SchiH bau , der Stalilfederfabri-

kation, den BaumwoU-Spinnereien in abgelegenen Distrikten und

mcrkwürdif^erweise auch in New Luiiaik.

Das Lut Jen Shetland Inseln vorherrschende System wurde

von einem einzelnen unter dem Gesetz von 1S70 eigens angestell-

ten Kommissär untersucht, und sein Separat-Bericht , wie schon

friihcr erwähnt, wurde 1872 dem l^arl.iment vorgelegt. Der Be-

richt mit den von ihm gesammelten Beweismaterial bildet einen

grossen Quart-Band von 5<X) Seiten. Obgleich das Truckunwesen

in seiner allgemeinen Charakteristik hier dasselbe ist, wie in an-

deren Teilen des Landes, ist es doch modifiziert durch die eigen-

artige Natur des einen auf diesen Inseln vorherrschenden In-
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dustriezweiges, nämlich dem mit der Fischerei vereinigten Acker*
bau-Betrieb. Wenn man erfährt, dass die Abrechnungen mit den
Leuten nur einmal im Jahre stattfinden, und dass das Truckgesetz

von 183t sich auf den fraglichen Arbeitszweig nicht erstreckt, so

kann es nicht wunder nehmen, dass das Trucksystem daselbst

in ganz offener, ungenierter Weise und der drückendsten Fortn

ausgeübt wird. Der Track existiert auch in einer eigenen

Form in der Strumpfwaren-Industrie von Shetland, und diese war
es, gegen welche der Art. 10 des Gesetzes von 1887 ins Werk
gesetzt wurde. Wir werden auf diese Art des Tracks in unseren

Bemerkungen zu der betreffenden Bestimmung eingehender zu>

rückkommen.

Die Frage der Lohnkürzungen und Abzüge haben wir bei

Besprechung der Kohlen- und Eisenwerke und anderer Gewerbe
bereits berührt. Die wichtigeren von den nach dem Gesetz von
1831 erlaubten Abzügen sind für ärztlichen Betstand, Schulunter-

richt der Kinder, Beiträge zu mildthättgen Stifbingen und
Sparbanken, Hauszins, Feuerangsmaterial , Werkzeuge und Gc-

räthschaften, Futter fiir Pferde etc. In der Regel wurden diese

Abzüge von den Kommissären in den Distrikten, wo das Track-

wesen herrscht, flir keine sehr harte Belastung des Arbeiters

gehalten; aber wo der Truck abgeschafft: ist, können sie leicht

sehr drückend werden. »Das Trucksystem schliesst die Absicht

des Arbeitgebers, der dasselbe betreibt, in sich, einen Nutzen aus

anderen Quellen sich zu verschaffen, als aus direkter Anlage des

Kapitals in seinem eigenen Geschäft, und in vielen Fabriken scheint

dieser indirekte Gewinn eine Bedeutung zu haben, der viel Wich-
tigkeit beigemessen wird. Wenn das Tracksystem ganz aufge-

hoben wäre, so würde wohl in Lohnabzügen ein neues Mittel ge-

funden werden, um sich solch' indirekten Gewinn zu sichern.

c

(Bericht von 1871, S. XLIV.)

II.

Nachdem wir nun eine Vorstellung von dem erlangt haben,

was Track bedeutet und von welcher Wirkung das System in

der Praxis ist, sind wir auch in der Lage, die Zusatzbestimmungen

zu formulieren, durch die allein der Akt von 1831 in ein wirk-

sames Mittel zur Unterdrückung des Trucksystems verwandelt

werden kann.

i) Wöchentliche Lohnauszahlung an die Arbeiter sollte in
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allen Industriezweigen ohne Aosnahme zur zwingenden Vorschrift

gemacht werden. In Fällen, wo es praktisch unausfUhriiar er*

scheint, den genauen Lohnbetrag festzustellen, könnte ein Spe-

ziaUUebereinkommen gestattet werden, wonach ein kleiner Pro-

zentsatz , vielleicht 5 % bis zum Abrechnungstag zurückbehalten

werden dürfte. Solche Fälle sind jedoch wahrscheinlich nur

äusserst selten. Zahlreiche Einwendungen wurden gegen ein sol-

ches Gesetz erhoben und werden noch erhoben, aber alle laufen

darauf hinaus, dass es sich um ein klein wenig mehr Mühe und

Geldkosten für den Arbeitgeber handele. Weit t^^rössere Schwie-

rigkeiten als diese wurden von den UiUcni'.:huiLi n leicht über-

wunden, als das Fabrikgesetz eine f:,^enau bestimmte Zahl von

Arbeitsstunden und gewisse Zeiten lur Mahlzeiten in Indu.strie-

zweigen wie die Bleicherei, Calico-Druckerei und Hafnerei vor-

schrieb. Uebcr diese wichtige h'rage sagen die Kommissäre

:

^Wöchentliche Vollzahlungen sind in den Kohlen- und Eisen-

werken nichts Ungewöhnliches. Die Einwendungen gegen die

Ausführbarkeit derselben erweisen sich als grössten Teil von

solchen ausgehend, die direkt und indirekt bei dem Laden-System

interessiert sind, und neitigenfalls würden wir aus dem aufgenom-

menen Thatbestand den Schluss ziehen, dass wöchentliche Voll-

zahlungen in den leisen und Kuhlcnwerken derjenigen Distrikte,

auf die sich die Untersuchungen erslrerkl haben, allgemein durch-

fuhrbar sind, I%ine Frage würde dabei noch offen l)lciben , und
zwar bezuglich der Anzahl der stillen Tage (d. h. der Tage,

wahrend welcher die lalligen Löhne, noch in den Händen des

Unternehmers bleiben), die für die Berechnung der Arbeit zuge-

standen werden müssten. Sollten aber noch Zweifel bezüidich

wöchentlicher VuUzahlungen bestehen, so ist es weit weniger be-

stritten , dass wöchentliche Zahlungen bis zu einigen Prozenten

unterhalb des abzuschätzenden Lohnes in tlen l'isen- und Kohlen-

werken auf keine ernstlichen Schwierigkeiten stossen. In ein-

zelnen b'idlen , besonders wo die Werke zerstreut liegen , wären

solche Zahlungen vielleicht mit etwas grösserer Unbe(]uemlichkcit

verknüpft, indessen wird allgemein zugegeben, dass solche ([uasi-

wochentliche Zahlungen durchführbar sind. In der Stückarbeit

wurde die Einfuhrung derselben kein wirkliches Hindernis finden,

und in grossen und massgebenden Werken werden die Zahlungen

in dieser Weise geleistet. Es ist wahrscheinlich , dass solchen

Uaternehmern, deren Werke in ihrer jetzigen Organisation dem
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System langer Zahltermine angepasst sind, die Schwierigkeit

grösser erscheint, als sie es nach Neuorgantsieniag ihres Systems

thatsächlich sein würde. Die Beweisaufnahme bestätigt, dass kurze

Lohnzahlungen, wie oben beschrieben, wenn sie einmal etnge-

richtet sind, ohne wesentlich erhöhte Mühe oder Geldkosten durch-

geführt werden können.c (Bericht von 1S71, S. XLV). Das Spe-

zial-Komitee für Eisenbahnarbeiter (1846) äussert über diesen Punkt

:

»Auf hinreichendes Zeugnis hin hat das Komitee Grund zu glau-

ben, dass häufige Auszahlung der Arbeiter in Geld sich sowohl

dem pekuniären Interesse des Arbeltgebers als auch dem Wohl
der Arbeiter höchst förderlich erweisen wird.« (Angeführt im

Bericht von 1871, Anhang, S. 160.) Und weiterhin: »Erhöhte

Straf-Bestimmungen fUr den Kohlen- und Eisenwerkbetrieb würden,

solange nicht kurze Lohnzahlungen eingeführt sind, wahrschein-

lich neue Formen von Umgehungen des Gesetzes zur Fo^e haben,

und ganz besonders würde die schlimmste Form der Umgehung
ausgebildet werden, wonach ein Mietsmann, der den Laden be-

treibt, zwischen den Truckherm und das Gesetz eingeschoben

wird. Das Ergebnis der Untersuchungen ist, dass das Truckwesen

in der Kohlen- und Eisenbranche nur eine Form von den aus-

gedehnten Uebelständen ist, die durch lange Lohnzahlungen ver-

anlasst werden, und dass dem Truckbetrieb nicht wirksam ent-

gegengetreten werden kann, ohne die AbschafTung der langen

Zahltage, während mittelst Abschaffung derselben die Unsitte

entweder wirksam verhindert oder doch auf ein unbedeutendes

Minimum reduziert würde.« (Bericht von 1871, S. XLV.) Herr
Redgrave gelangt in seinem Bericht (S. 20) ebenfalls zu dem
Schluss, dass wöchentliche Lohnzahlungen eine Notwendigkeit sind.

Trotz dieser allgemeinen Uebereinstimmung aller derer, die

sich dnen praktischen Einblick in das Trucksystem verschafft

haben, ist das Oberhaus der Meinung gewesen, dass >Bestimm-

ungen zur Regulierung der Fristen , in denen Arbeitslöhne ge-

zahlt werden sollen , in eine Vorlage zur Verbesserung und Er-

weiterung eines auf Truck bezüglichen Gesetzes nicht hineinge-

hören.«

2) Die Strafandrohungen müssten weit schärfere werden als

sie jetzt sind. Die l^mittliniL; und . li ichLliche Verfolgung von
Uebcrtretunf^en muss den l abrik- und Bei .\ crk-Inspektorcn über-

tragen und die Zahl di. i Beamten muas licdeutend vermehrt

werden. Gegenwärtig iuid ihrer zu wenige für eine wirksame
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Erfilllung ihrer Aufgabe. Die Vorschläge der Kommissäre (deren

Durchführung ein erster Schritt zur Besserung wäre) lauten wie

folgt:

»Es wird darüber geklagt, dass die Kosten einer gericht*

liehen Verfolgung zu gross, dass man billigerweise von einem Ar-

beiter nicht erwarten kann, er werde die Pflicht der Anzeige auf

sich nehmen, bei der Gewissheit, dass er seine Arbeit verliert,

und der nicht gerii^^en Wahrscheinlichkeit, dass auch andere bei

der Frage interessierte Fabrikherrn ihn scheel ansehen werden;

vor allem aber sind die Geldstrafen zu niedrig, um grossen Ge«

Winnen die Wagschale zu halten. Diese Klagen sind wohl be-

gründet; die Erhebung und die Kosten solcher Verfolgungen

sollten als afiTentliche Pflicht betrachtet» und die Geldstrafen

sollten erhöht werden. Die erste Uebertretung des Gesetzes

dürfte als ein Vergehen gelten, das mit einer Geldstrafe von

£ 50 und den Kosten, oder im Unvermögensfall mit Gefängnis-

strafe zu belegen wäre ; die zweite könnte mit Geld* und Gefäng-

nisstrafe geahndet werden, mit zeitweiliger Unfähigkeit zur Be-

kleidung öfTentHcher Vertrauensämter
;
und, wenn möglich, sollte

die Einleitung von Verfolgungen irgend einem öflfenllichen Be-

amten übertragen werden. Es ist indessen wahrscheinlich, dass

ein Inspektions-System
,

wenigstens in den Distrikten , wo das

Truckwescn im kleineren Massstabe besteht, noch wirksamer sein

würde, s\ eil es hestj-ndigcr und allgemeiner m seiner Wirkung ist,

als blosse Sirat bcstimmungen. . . . Von grosser Wichtigkeit er-

scheint es , dass alle zu einer lnspektion oder Verfolgung Ver-

pflichteten so weit möglich den lokalen Einflüssen entrückt wer-

den. In einigen Distrikten macht die Stellung der Besitzer von

Kompanie Läden diese Vorsichtsmassregel besonders notwendig.

c

(Bericht von 1871, S. XLVI.)

3) Andere Punkte bezüglich deren der Akt von 1831 der

Verbesserung bedarf, sind folgende:

1. Verbot von Vorschüssen, Prozent-Ab/.ugcn und indirektem

Druck auf die Arbeiter, sie zu Kunden des vom Fabri-

kanten gehaltenen Ladens zu machen;

2. Ansdehnimg des Akts auf alle Geschäftszweige und alle

Lohnarbeiter

;

3. Verbot von Lohnabzügen jeder Art und von den Arbeitern

auferlegten Geldbussen

;

4. Verbot, Lohn, resp. LohnVorschüsse auszuzahlen innerhalb
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einer bestimmten Entfernung von einem Laden oder Wirts-

haus, an welchem der ix>hnherr oder einer seiner Auiseber

interessiert ist;

5. Bestimmung, dass ein gemeinverständlicher Auszug des Akts

in allen Lohnzahlungs-Kontoren, in Fabriken etc. und in

allen mit solchen Fabriken etc. in Verbindung stehenden

Läden auszuhängen ist Dieser Auszug hat die Person aii<

zugeben, bei welcher im Beschwerdefall Klage zu erheben ist.

Femer machen die Kommissäre auf Folgendes aufmerk*

sam: »Zwei Umstände von Wichtigkeit bleiben noch zu be-

achten. Der erste ist der, dass ein Arbeitgeber, der über das

ganze Land in der Nachbarschaft seiner Fabrik gebietet, sehr

leicht im stände ist, auch über die Kundschaft seiner Arbeiter

zu gebieten, und zwar durch einfache Verweigerung von Plätzen

für Privatläden und ohne also irgend welche anfechtbare Zwangs«

mittel in Anwendung zu bringen. Und der zweite ist, dass es

zweifelhaft erscheint , ob das jetzige Gesetz genügen kann, um
einen Mietsniann zu fassen, der einen Laden für den Unterneh-

mer betreibt und den Nutzen mit ihm teilt, eine Form von Track,

die sich der Kontrolle und Verantwortlichkeit entzieht, durch die

das Uebel des Truckwesens in den von Arbdigdbem selbst ge-

haltenen Läden gewöhnlich gemildert wird. Das sind Dinge, in

betreff deren wir ausser stände sind, nützliche Massregeln zu em-

pfehlen.« (Bericht von 1871, S. XLVHI.)

Wir kommen nunmehr dazu, die Haupt-Bestimmungen der

Truckgesetze von 1831 und 1887 einer kurzen Kritik zu unter-

ziehen. Diese beiden Gesetze müssen zusammen als ein Gesetz

betrachtet werden. Bevor wir jedoch zu einer Prüfung der ein-

zelnen Artikel übergehen , wird es am besten sein , zunächst die

hauptsachlichste Lücke in denselben ins Auge zu fassen, welche

darin besteht, dass wöchentliche Zahlungen nirgends vorgesehen

sind. Wie schun orwalint. wurden zwei Artikel, die leilwcise. iruless

in unvollkomniencr Weise, sich mil dieser wichtigen Frage be-

fassen, ursprunglich in die Vorlage eingeschaltet, aber schliess-

lich wieder gestrichen. Ks ist /u bedauern , dass diese Bestim-

mungen nicht darin belassen wurden, denn zum mindesten hatte

aus der Wirkung derselben einige Erfahrung über die beste Art
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und Weise gewonnen werden können, wie sich obligatorische

wöchentliche Lohnzahlungen allgemein einfuhren Hessen«

Prozent-Abzüge sind zwar verboten, aber Vorschüsse bleiben

gestattet, und niigendwo wird versucht, den indirekten Druck auf

die Arbeiter zu veriiüten.

Die Gesetze sind nicht ausdrücklich auf alle Gewerbszweige

ausgedehnt, aber die erweiterte, dem Wort: Handarbeiter (artt-

ficer) beigelegte Bedeutung thut einen guten Schritt in dieser

Richtung. Es bleiben aber noch immer zahlreiche Klassen von

I^hnarbeitern von allem Schutz ausgeschlossen.

Die unbilligen Lohnabzüge, die der Akt von 183 1 gestattete,

sind noch immer zulässig, kein Verbot gegen Geldbussen ist ein-

gefügt. In Wirklichkeit sind alle Lohnabzüge in Form
von Geldbussen ungesetzlich, aber die Praxis solcher

Abzüge ist so allgemein, dass man allgemein an ihre Gesetzlich-

keit glaubt, sodass ein ausdrückliches Verbot nötig wäre, wenn
die Arbeiter ihre Rechte kennen lernen sollen.

Nirgendwo findet sich eine Vorschrift wegen Aushängung des

Akts in den I''al)riken.

Die erste Bestimmung von Wichli^kciL ist der Artikel 2 des

(jL'>L t:'LS von 1887, welcher die Bedeutung des Wortes 1 landarbeiter

IUI i lauptgesetz näher ausftihri, und beide Gesetze sind nun so

gestaltet, dass sie Ausdehnung und Anwendung auf jede Art

von Arbeiter finden, die in dem Employers and Workiiian Act

von 1875 näher bezeichnet ist; das heisst »auf irgend eine Per-

son, die als Taglohncr, landwirtscliaftlicher Arbeiter, Geselle,

Handwerker, Handarbeiter, Grubenarbeiter oder in sonstiger

Weise in der Handarbeit beschäftigt ist, gleichviel ob dieselbe

unter 21 Jahren alt ist oder dieses Aller uberschritten hat , und

die einen Vertrag mit einem Arbeitgeber geschlossen hat oder

unter einem solchen arbeitet, ob der Vertrag vor oder nach dem
Hrlass des b.niployers and Workmen Act geschlossen wurde,

sei derselbe eigens abgefasst oder stillschweigend verstanden,

sei es ein mündlicher oder schriftlicher, ein Uienstvertrag oder

ein Vertrag zur persönlichen Ausführung irgend einer Arbeit.«

Diese Bestimmung ist eine der wichtigsten in diesem Geset/e;

sie dehnt die Wohlthat desselben praktisch auf alle Gewerbe und

Beschäftigungen aus, i^Iausbedienstete oder Gesinde sind indessen

nicht inbegriffen.

Art. 25 des Haupt-Gesetzes erläutert das Wort Vertrag, in
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bezug auf Deutlichkeit ist an dieser Definition nichts auszusetzen.

Sie umfasst jede denkbare Abmachung zwischen Unternehmer

und Arbeiter, ob sie gesetzlich bindend ist oder nicht. Die zwei

Punkte von Wichtigkeit , die auf S. XLVIII des Berichtes von

1871 angeführt sind, werden indessen nicht davon berührt. (S. oben,

S. 248).

In Art. I. 2 und 3 des Hauptgesetzes und Art. 6 des Er-

gänzungsgesetzes ist vorgesehen, dass Kontrakte för Anstel-

lung von Handarbeitern auf die kurante Landes-Münze lauten

müssen, andernfalls sie gesetzwidrig und nichtig sind, dass alle

Verträge mit Aibeitem über die Art und Weise, in welcher die

Arbeitslöhne verausgabt werden sollen
,

gesetzwidrig und nichtig

sind, ebenso wie alle mit Arbeitern geschlossene Verträge bezüg-

lich der Steile, wo die Löhne verausgabt werden sollen, un-

gesetzlich und nichtig sind, und dass kein Arbeitgeber einen Ar-

beiter in Anbetracht der Stelle wo, oder der Art und Weise
wie derselbe seinen Lohn ausgibt oder nicht ausgibt, entlassen

darf, und dass alle Arbeitsluhne in kuranter Landes-Münze be-

zahlt werden müssen.

J^icsc 4 Ailikcl enthalten die Grundbestimmungen der Ge-

setze t^cj^en Truck , und wurden all^^emein anj^ew endet , wenn
nicht nachtol^^ende Artikel sie wieder einschränkten.

Die nächst wichtigen Artikel sind Nr. 4, 5 und 6 des Haupt-

gesetzes und Art. 5 des Ergänzungsgesetzes, welche sozusagen

notwendige Folgerungen der vorhergehenden sind. Dieselben be-

stimmen , dass Handarbeiter alle Löhne einklagen können, die

ihnen nicht in der Landes-Münze bezahlt worden sind, dass in

einer gericlitlichen Klage auf Lohnzahlung keinerlei Abzug oder

Gegenforderung zulässig sein soll für Waren, geliefert vom Ar-

beitgeber oder von einem Laden, an welchem derselbe interessiert

ist, und dass kein Arbeitgeber einen Rechtsanspruch gegen seinen

Arbeiter für Waren haben soll , die ihm a conto seines Arbeits-

lohnes geliefert worden sind Das sind ausgezeichnete Bestim-

mungen , aber hier wie l)ei allen anderen ähnlichen Gesetzen

kommt alles auf das Verfahren an, welches vorgesehen ist, um
demselben Geltnnpf zu verschnfTen.

Die Art. 7 und 8 des llauptgesetzes , w^elche sich auf die

Fälle beziehen, wo ein Arbeiter, seine Frau oder seine Kinder

der Gemeinde als Aimosenempfanger zur Last fallen, und die

Zahlung der Luhne in Banknoten oder Checks betreffen, bedürfen
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keines Kommentars. Einer Anregung der Kommissäre hinsicht-

lich einer Lohnzahlung in Anweisungen, ausser für Summen über

£ TO, ist nicht Fo^e gegeben worden : dieselbe wäre jedoch wohl

der Berücksicht^ung wert.

Wir kommen nun zu Art. 4 des Ergänzungsgesetzes, welcher

bestimmt« dass nichts von dem Inhalt beider Gesetze einen Ver-

trag zum ungesetzlichen machen soll, der mit einem Bediensteten

in der Landwirtschaft geschlossen ist, und dahin lautet, dass ihm

Nahrungsmittel, Getränke (jedoch keine berauschenden), eine

Wohnung oder andere Bewilligungen oder Privilegien, über den

haaren Lohn hinaus als Entschädigung für seine Dienste, ge-

währt werden. Dieser Artikel ist in das Gesetz aufgenommen
worden, um den besonderen Verhältnissen der landwirtschaftlichen

Arbeit in England entgegen zu kommen. Es ist dies ein den

Landwirten und Grundbesitzern gemachtes Zugeständnis. Auf den

meisten Landgütern, wenigstens im Norden Englands, wohnt eine

gewisse Anzahl -unverheirateter Feldarbeiter im Hause des Land-

wirts; er gibt ihnen Kost und Wohnung und bezahlt ihnen ausser-

dem einen kleinen Lohnbetrag im baren. Während der Heu- und

Kornernte versorgt er seine Leute auch mit Bier oder Aepfel«

Most und anderen Erfrischungen über den baren Lohn hinaus.

Bis zur Einführung des Ergänzungsgesetzes entbehrte der Arbeiter

in der Landwirtschaft jedes Schutzes gegen Truck. Der Artikel 20

des Gesetzes von 1831 bestimmte, »dass nichts hierin Enthaltenes

auf Bedienstete im Hauswesen oder Arbeiter in der Landwirt-

schaft ausgedehnt werden soU.c Die letztere Ausnahme, den

landwirtschaftlichen Arbeiter betreffend, ist durch das Eigänzungs-

gesetz aufgehoben worden, und, abgesehen von dem in Art. 4
gemachten Vorbehalt, geniesst derselbe jetzt den vollen Schutz

dieser Gesetze. Der Barbetrag seines Lohnes muss ihm in klin-

gender Münze ausbezahlt werden. Die in Art. 4 angeführten

Leistungen dürfen ihm nicht an Stelle eines Teils seines baren

Lohnes, sondern nur als Zusatz zu demselben gegeben werden.

Dies ist nicht gerade Truck zu nennen, aber dennoch ist der

Arbeiter der Uebervorteilung preisgegeben. Indessen ist es nicht

leicht zu sagen, in welcher Weise diese Schwierigkeit überwunden

werden könnte, so lange die Verhältnisse in der Landwirtschaft

bleiben, wie sie sind. Die Ausnahme betreffs berauschender

Getränke wurde auf Betreiben der Mässigkeits-Vereine einge-

schaltet.

ArcUv lilr aoi. G«Mitgbf. a. Sntbtik II. a. IJ
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Wir kommen nun zu den die Kürzungen oder AbzüfTc an den

I-ühncn behandelnden Artikeln. Der Art. 3 des Erganzungsge-

setzes richtet sich direkt gegen den wunden Fleck der Prozent-

abziige und beseitigt ihn ein für allemal. Das wäre soweit i^ut

Aber der Art. 8 desselben Gesetzes sagt: »Keinerlei Ali/ug darf

von den Löhnen der Arbeiter für Schleifen oder Reparieren von

Werkzeug gemacht werden, ausgenommen aufGrund einer
Vereinbarung, die keinen Teil der Bedingungen
des Dienst Vertrags bildet. Damit wird beabsichtigt, den

von I lerrn Redgrave in seinem Bericht so gut geschilderten Miss-

bräuchen entgegenzutreten. Allein dem Arbeitgeber ist es noch

immer freigestellt , einen besonderen Nebenvertrag mit seinem

Arbeiter zu schliessen, um ihm Abzüge dir Reparaturen zu ma-

chen. Es erscheint dies als ein offener Weg zur Umgehung des

Gesetzes und wird auch, wo die Arbeiter nicht in Gewerkvereinen

organisiert sind, mit Bestimmtheit dazu benutzt werden. Man
hätte diese Ausnahme lieber weglassen und den Arbeitgeber

auf sein gewöhnliches gesetzliches Recht verweisen sollen , um
sich fiir die Kosten des Schleifens und Reparierens des Werk-
zeugs zu decken. Wo die Arbeiter gut organisiert sind, ist dies

wahrscheinlich keine F"rage von grosser Wichtigkeit, da die Leiter

des Gewerkvereins den Preis mit dem Unternehmer festsetzen

können.

Die oben erwähnten Massnahmen in Art. 3 und 8 des Er-

ganzungsgesetzes, nebst der Bestimmung über die Rechnungs-

ablegung für gewisse Abzüge, wovon später die Rede sein wird,

sind die einzigen Punkte, in denen die Ratschläge der Kommissäre

und des Herrn Redgrave in Bezug auf Lohnabzüge berücksichtigt

worden sind. Was das übrige anbelangt, so bleibt alles wie es

vor Einfuhrui^ des Eigänzungsgesetzes war. Eine Spezifikation

dazu findet sich in den Art. 23 und 24 des Hauptgesetzes, wo
die zulässigen Abzüge folgendermassen au%ezählt sind: Abzüge
I. für Medizin und ärztlichen Beistand; 2. für Feuerung; 3. für Ma>
terial, Werkzeug oder Gerätschaften; 4. fiir Heu, Getreide oder

Viehfutter (die vorstehenden Abzüge gelten nur für die Bergwerk-

industrie); 5. filrZins für irgend einen Pacht; 6. für Speisen, die

im Anwesen der Arbeitgeber zubereitet und daselbst von den

Arbeitern verzehrt werden; 7. fiir Beiträge zu Unterstützungs-

vereinen oder zu einer Sparbank; 8. fiir Unterstützung bei Krank*

heit; 9. iiir Schulunterricht der Kinder der Arbeiter. Es mag
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hier noch erwähnt werden, dass das Bergwerks-Gesetz von 18S7,

Art. 14, in einzelnen Fällen Lohnabzüge für ßczahhing des von

den Grubenarbeitern angestelhen Gewichts-Kontrolleurs gestattet.

Diese beiden Artikel 23 und 24 des Hauptgesetzes sind in

ihrem Wortlaut so schlecht gctasst , dass schwer ist , die Be-

deutung derselben zu erfassen
; in der Praxis jedoch sind sie da-

hin ausgelegt worden, dass sie zu obigen neun Abzügen die Er-

mächtigung erteilen. Für keinen einzigen derselben ist eine Not-

wendigkeit einzusehen , und im ganzen ist durch dieselben den

ernstesten Misbräuchen die Bahn geebnet. Durch die englisclien

Gesetze ist den Hauseigentümern ein ungeheurer Vorteil gegen-

über den anderen Gläubigern eine-b Mieters eingeräumt. Warum
sollte ein Arbeits-Unternehmer obendrein noch den weiteren Vor-

teil gemessen, die Wohnuni^biiiiete von den Arbeitslöhnen seiner

Leute abziehen zu dürfen? Durch das Cottagesystem ist ohnehin

schon, auch ohne diese Berechtigung zum Abzuf{ des Mietzinses,

Misbräuchen Thür und 'l'hnr cycöffnet. (Siehe Engels, Lage

der arbeitenden Kla.sse in Kngland. Leipzig, 1845. Kap, VI.)

Um indessen der arbeitenden Klasse eine geringe Konzession

zu machen, ordnet der Art. 9 des Ergänzungsgesetzes an, dass,

wo Abzüge für Schulunterricht, Medizin, ärztlichen Beistand oder

für Werkzeug gemacht werden, die betreffende Rechnungsführung

des Arbeitgebers mindestens einmal im Jahre durch zwei von den

Arbeitern zu ernennende Revisoren geprüft werden soll. Wohl
zu beachten ist aber, dass den Arbeitern keine Stimme in der

Wahl des Arztes zusteht, dessen Dienste von ihrem Gelde be-

zahlt werden. Hierüber liegen viele Klagen vor. Und um dem
von den Koromissären und von Herrn Redgrave gerügten Uebel-

stand zu begegnen, dass die Arbeiter gezwungen sind, ihre Kin-

der wohl oder übel in die Schule des Arbeitgebers zu senden,

ob sie nun römisch-katholisch, freireligiös oder Anhänger der eng-

lischen Landeskirche sind, bestimmt Art. 7 des Ergänzungsgesetzes,

dass ein Arbeiter, dem ein Abzug für Schulunterricht an seinem

Lohne gemacht wird, seine Kinder in irgend eine vom Staate in-

spizierte Schule nach seiner freien Wahl schicken kann , wobei

der Arbeitgeber die Schulgelder nach, demselben Massstab zu be-

zahlen hat, als wenn die Kinder in seine Schule gingen. Offen-

bar ist darnach noch Raum genug (ur eine verbesserte Gesetz-

gebung in Bezug auf die wichtige Frage der Lohnabzüge.

17*
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Am Platze mag es sein, hier noeh das Strumpiwirker Lohn-

gesetz von 1874 (37 & 38 Vic. c 48) einer kurzen Betrachtung

zu unterziehen, welches Webstuhlvennieten und daraus entsprin-

gende Lohnabzüge in der Strumpfwaren-Fabrikation verbietet

Dieses Gesetz verbleibt in Kraft neben und gleichzeitig mit den

Truckgesetzen. Seine positiven Bestimmungen sind gut, aber die

Strafe fiir Uebertretungen ist eine lächerlich kleine, nämlich eine

Geldbusse von £ 5 für jede Zuwiderhandlung, die an den Arbeit

ter oder jede andere Person, die die Sache bei Gericht anhängig

macht, zu zahlen sein soll. Die Strafbemessung sollte erhöht

werden, und die Pflicht der strengen Durchführung des Gesetzes,

wie in dem Fall der Truckgesetze, den Fabrikinspektoren auf"

erlegt werden. Ein Fabrikinspektor ist ohne Zweifel unter der

Bezeichnung »jede andere Person etc.t mit zu verstehen, allein

es ist ihm keine positive Verpflichtung zu gerichtlicher Verfolgung

auferlegt.

Der Leser wird vielleicht durch das obige Gesetz verwirrt

sein und fragen : wenn die Truckgesetze sich jetzt auf alle Ge-

werbe erstrecken und allen Hand- Arbeitern Schutz gewahren, die

in der neuen Auslcgunj; mit inbegriffen sind , wird dann nicht

jenes Strumpfwirker-Gesetz dadurch beseitigt und überflüssig ge-

macht ?

Dies wurde der Kall sein , kamen nicht zwei Umstände in's

Spiel. Erstens verbietet das Gesetz Websliihlvermieten an und
für sich, und dies ist offenbar kein Truck ; und zweitens haben

die Gerichte entschieden, dass Lohnkürzungen für W cb.^luhlmiete

und andere Unkosten , wie sie im Strumpfwirker-Gewerbe bis

1874 ubhch waren, nicht als Lohnabzüge im Sinne des Truck-

gesetzes (von 1831) aufzufassen, sondern nur als das übliche \'er-

fahren zur Feststellung der wirklichen Lohnbeträge zu betrach-

ten seien. Üiese Praxis ist daher nicht zu den Uebelständen

zu rechnen, gegen welche die Truckgesetze gerichtet sind , und

somit bleibt das Strumpfwirker-Geset2 auch fernerhin eine Not-

wendigkeit.

Bevor wir die Strafbestimmungen der Truckgesetze weiter

berühren, ist noch der Art. lO des Ergänzungs Gesetzes In lie-

tracht zu ziehen. Dieser Artikel hat die Bestimmung, die be-

sonderen Zustände zu regeln . die auf den Shctland-lnseln und

in anderen entlegenen Distrikten Schottlands existieren. Dort

Stricken die Erauen Strumpfwaren und andere aus Shetland-WoUe
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gemachte Artikel, und verkaufen die Erzeugnisse ihrer Nadel an

Ladeninhaber und Händler^ welche ihnen den Preis daiur anstatt

in Münze in Waren bezahlen. Das von der Kommission au%e-

nommene Zeugenmaterial beweist, dass die Frauen infolge dieses

Systems arg betrogen werden und unter einer wirklichen Plage

leiden. Obgleich diese Frauen nominell nicht bei dem Laden-

inhaber oder Händler in Arbeit stehen, ist ihre Lage doch wenig

verschieden von derjenigen wirklich angestellter Arbeiter. Der
Artikel ordnet an, dass wo die verkauften Arbeitsprodukte den

Wert von £ $ nicht erreichen, die beiden Gesetze in derselben

Weise in Anwendung kommen sollen, als wenn die Person, die

solche Erzeugnisse kauft, der Arbeitgeber der verkaufenden Per-

son wäre, und als ob der dafür zu zahlende Betrag Arbdtslohn

wäre. Dem Rat der Königin (the Queen in Council) steht die

Macht zu, die Wirkung dieser Bestimmung, entweder ganz oder

teilweise, aufzuheben, in Fällen wo es klar erwiesen ist, dass eine

solche Aufhebung im Interesse der die Erzeugnisse verfertigenden

Personen liegt.

Wir kommen nun auf die Strafandrohungen zu sprechen. Hier

ist wiederum von der Hefürwortung der Kommissäre, die Strafen

zu erhöhen, keine Notiz j^enommen worden. Art. 9 des Haupt-

gesctzcs bestimmt, dass für eine erstmalige Zuwiderhandlung der

Schuldige mit einer Geldstrafe in der Höhe von »nicht über«

4' 10, und im Wiederholungsfälle mit einer Geldstrafe nicht über

S 20 und nicht unter £ 10 zu belegen sei, und dass er im dritten

Falle als eines Vergehens schuldig zu erachten und mit Geld

allein nach dem ICrmessen des Gerichtshofes zu bestrafen sei,

derart dass die Geldstrafen in keinem Falle die Summe von £ 100

übersteigen. Die einzige Folge davon, dass der Betreffende bei

einer dritten Uebertretung des Gesetzes wegen »Verc^ehens« ver-

folgt wird, ist die, dass er als des Vergehens »aiij^eklagt« (nicht

verklagt) und vor einem anderen Gerichtshof abgeurteilt wird

als demjenigen, wo er sich bei einer ersten und zweiten Ueber-

tretung zu verantworten hat, und dass das Verfahren dabei von

formellerer und ernstlicherer Natur ist,

Art. II des Ergän7.unx-L;esetzes sa^t, dass wenn ein Arhcit-

'^eber oder sein A^^cnl »den vorerwähnten Bestimmungen zu u nl er-

handelt oder einer derselben nachzukommen unterlässt« (1 und 2

des Ergänzunqfsgesetzes), er einer Uebertretung des Hauptgesetzes

schuldig erachtet und demgemäss bestraft werden soll. Jede der
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Anordnungen wird somit durch Androhung einer diesfallsigen Ver-

folgung und Geldstrafe unterstützt. Der Art. 15 des Hauptge-

setzes bedarf keines weiteren Kommentars. Der Art. 12 des £f-

Weiterungsgesetzes hat den Zweck, die Agenten, Geschäftsletter,

Angestellten und Au&eher eines Unternehmers in gleicher Weise

wie den Unternehmer selbst den Strafbestimmungen dieses Ge-

setzes zu unterstellen, wenn sie irgend eine Handlung begehen,

fiir welche der Unternehmer haftbar ist Aber der letztere kann

sich selbst von der Straffälligkeit und Verurteilung als thatsächlich

Schuldiger frei machen, wenn er nachzuweisen vermag, dass die

Uebertretung ohne Kenntnis, Zustimmung oder Mitwissenschaft

seinerseits begangen worden ist. Es ist dies eine sehr wichtige

Anordnung, denn es unterliegt keinem Zweifel , dass die Ge-
Schäftsführer, Angestellten oder Aufseher in vielen Fällen mit der

stillschweigenden Zustimmung des Arbeitgebers einen Druck aus-

üben oder ungesetzliche Handlungen begehen. Ueber diesen Punkt

liegen eine Unmasse von Beweisen vor.

Eine wichtige Anordnung indessen ist unterlassen worden,

nämlich die, welche einem Geschäftsführer, Agenten, Angestellten

oder Aufseher, der einen Laden hält, verbietet, von seiner Stel-

lung Gebrauch zu machen, um die Kundschaft der Leute seines

Arbei^ebers zu beeinflussen oder an sich zu ziehen. Eine ge-

rechte und zu gleicher Zeit wirksame Bestimmung in dieser

Hinsicht zu treffen, würde grosses Geschick erfordern, allein es

wäre wohl möglich und würde von grossem Nutzen sein. Wenig
Leute haben Kenntnis von der schrankenlosen und willkürlichen

Macht, die von solchen Leuten in Werken und Fabriken geübt

wird.

Die wichtigste und wirksamste Bestimmung von allen ist

Art. 13 des Ergänzungsgesetzes. Dieser Artikel macht es den

Fabrik- und Bergwerk-Inspektoren zur Pflicht, die Anordnungen

der Gesetze durchzufuhren , jedoch nur »so weit als Fabriken,

Werkstätten und Grubenwerke in betracht kommen, die jeweilig

von ihnen inspiziert werden.« Dies ist ein grosser Gewinn, und

trotz der auf Uebertretungen der Gesetze stehenden geringen

Geldstrafen, wird diese Bestimmung, in Verbindung mit der er-

weiterten Auffassung des BegriflTes »Handarbeiter« , aller Wahr-

scheinlichkeit nach das Gesetz zu einem sehr wirksamen gestal-

ten. Dabei ist nur zu befurchten, dass die Inspektoren, welchen

schon mehr Arbeit aufgebürdet ist, als sie mit rechtem Erfolg
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leisten können, nicht genügend Zeit übrig haben, um alle Ueber-

treter des Gesetzes aufzustöbern. Um reichlich Gutes zu wirken,

sollten diese Gesetze mit der Schnelligkeit und Kraft eines Blitz-

schlags über die Schuldigen hereinbrechen. Die Anzahl der In-

spektoren sollte sofort vermehrt werden. Wie die Verhältnisse

jetzt sind, kann man das Vertrauen in sie setzen, dass sie ihrer

Pflicht nach besten Kräften nachkommen werden.

Art. 15 des Ergänzungsgesetzes verfügt, dass eine Person,

die demselben Gewerbe angehört, wie der das Gesetz verletzende

Arbeilgeber, nicht qualifiziert sein soll, bei der Verhandlung des

Falles als Friedensr ichter zu fungieren. Das Hauptgesetz erklärte .

auch einen Sohn, Bruder oder Vater des Angeklagten als unge*

eignet zu dieser Funktion; diese Bestimmung wurde jedoch von

dem Ergänzungsgesetz verworfen ; aus welchem Grunde» ist schwer

einzusehen. Dass das entscheidende Gericht aus der Kapttalisten-

klasse allein zusammengesetzt wird, Ist schon schlimm genug, und
'

es sollte gewissenhaft vermieden werden, noch einen weiteren An-

lass zu gelinderer AufTassung des Vergehens zu geben.

Die übr^en Klauseln der beiden Gesetze beziehen sich auf

das einzuschlagende Verfahren und sind von rein lokalem In-

teresse. —
Solange die Produktion auf kapitalistischer Grundlage und

von Kapitalisten betrieben wird, solange wird Gesetzgebung gegen

Truck unvermeidlich sein. Die Konzentration des Kapitals in

den Händen grosser Aktiengesellschaften oder reicher Individuen

steigert diese Unvermeidlichkeit statt sie zu beseitigen. Wenn
wir sehen, wie Kapitalisten und Gesellschaften, die nicht Hun-

derte, nein, Tausende von Arbeitern beschäftigen, ihren Vorteil

in der Errichtung von Läden finden und nicht nur ihre enormen

moralischen Zwangsmittel, sondern auch, und das ganz ungeniert,

widergesetzlichen Druck anwenden, um sich die Kundschaft ihrer

Arbeiter für diese Läden zu sichern — dann ist es augenscheinlich,

dass ganz besondere Massregeln erforderlich sind, um diesem Sy-

stem einen Riegel vorzuschieben. Es ist selbstverständlich ausge-

schlossen, eine vollständig zufriedenstellende Gesetzgebung über

diesen Gegenstand von einem Parlament zu erwarten, das die Ka-

pitalistenklasse vertritt und grossenteils aus Kapitalisten besteht.

Trotzdem wird, ganz wie bei der Fabrikgesetzgebung, ein gutes

Stück von dem Schutz durchzusetzen sein, den die Arbeiter zu

verlangen berechtigt sind. Zusammengenommen werden die bei-
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den Akte von 1831 und 1887 ') den schlimmsten Zügen des Truck-

Wesens thatsächlich ein Ende bereiten » vorausgesetzt nur dass

die Fabhk> und Bergwerk-Inspektoren soweit an Zahl vermehrt

werden» dass sie den ihnen durch diese Gesetze auferlegten neuen

Pflichten zu genügen im stände sind.

1) Siehe die Ueiienetmig detaelben in der Robiüc Gcaetigebtiii|^
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LOHNSTATISTISCHE STUDIEN.

VON

Dr. WERNER SOMBART.

Die Sozialstatistik ist die spätgeborene Stiefschwester unter

ihren Genossinnen. Weite und massgebende Kreise hegen für

sie heute noch keine rechte Neigung. Wie erklärt sich diese auf-

fällige Thatsache? Sozialstatistik in einem engeren Verstände

bedeutet Statistik des sozialen Notstandes der unteren Klassen,

bedeutet Zergliederung sozialer Probleme mittels Zählung, Schmt.

man sich, das Dunkel, welches weite Teile unseres wirtschaft-

lichen und sozialen Lebens dem forschenden Auge verbirgt , zu

bannen? etwa aus agitati ribchen Gründen, nach dem bekauaLen

Sprüchworte von der Annehmlichkeit des Dunkeln für allerlei

Vornahmen? oder aus staatserhaltendem Interesse, weil man mit

der Mehrheit des römischen Senats aus Senecas Zeiten bangend

einsieht, quantum periculum ininiiacret, si servi nostri nunierarc

nos coepissent? Oder wird vielleicht der Mangel des Interesses

an einer umfassenden Sozialstatistik erklärt durch eine noch

mancherorts verbreitete, irrtümliche Auffassung von den Grund-

prinzipien des Wirtschaftslebens ? Letzteres dürfte in vielen Fällen

nicht unwahrscheinlich sein. Die Kapazitäten auf dem Gebiete

der Statistik stellen als deren höchstes Ziel hin: Messung des

nationalen bezw. internationalen Wohlstandes. Das mag /ntretTcn.

Aber woran glaubt man meist noch den Wohlstand der Völker messen

zu sollen? Ueberwiegend an dem Gange der Produktion; daher

unsere WHrtschaftsstatistik zum grössten Teile Produktionsstatistik

ist. Ist es nher richtig, dass, um die Frage zuzuspitzen, die Zahl

der in der Pextilindustrie rollenden Spindeln, die Menge der ge-

forderten Steinkohlen an sich irgend welchen Schluss auf den

nationalen Wohlstand gestatten? Gewiss, wenn die IVoduktion

automatisch, ohne menschliche Vermittlung erfolgte
,
ganz sicher

nicht innerhalb der heutigen Wirtschaftsordnung. Diese entschei-

det über die Verteilung des Gewonnenen, erst an der Schwelle der
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Verteilung beginnt das Urteil über den Wohlstand. Darum aber

forsche man auch mehr nach der Verteilung des Nationalprodukts,

mit andern Worten, man treibe Sozialstatisttk, die eben in diesem

engeren Sinne nichts weiter als recht verstandene Verteilungsstatistik

ist. Freilich, das ist bekannt: alles, was die Produktion in unserem

Jahrhundert betrifft, auch ihre Statistik, ist couleur de rose; alles,

was die Verteilung angebt, grau und trübe ; weshalb es denn we-

niger erfreulich ist Sozialstatistik zu treiben. Aber diese geringere

Annehmlichkeit darf uns nicht abhalten, sie mehr zu bevorzugen

als bislang. Ja, die junge Generation der Nationalökonomen glaubt,

eine Vervollkommnung der sozialökonomischen Statistik geradezu

fordern zu können. Nicht umsonst hat in den letzten Jahren eine

ganze Schaar von Jüngern der ökonomischen Wissenschaft ihr Stu«

dierzimmer verlassen und ist in die Fabriken, in die Wobnungen
der Arbeiter, aufs Feld zu den Tagelöhnern gewandert, um un«

verdrossen im Gespräch mit Unternehmer und Arbeiter, durch

persönliche Umfrage, weitschichtig angelegte Erkundigungen den
Dingen, wie sie sind, nachzuforschen. Das mühsame Beginnen

des Einzelnen muss nun auch unterstützt werden, soweit die of-

fizielle Enquete nicht reicht, von den staatlichen Zählbehörden.

In gar vielen Fällen versiegt die Kraft des Privaten und häufig

gerade dort, wo Aufschlüsse am ehesten erwünscht werden. Das
Losungswort fiir die Zukunft muss sein: Ihr amtlichen Organe,

zählt nicht nur Zollgefälle und Warenbewegung, zählt nicht nur

auf den sonnigen Höhen der stetig fortschreitenden Produktion,

sondern zählt mehr und emsiger als bisher im Bathos der unteren

Volksklassen, von deren Leid und Leben wir noch so gar wenig

sichere Weisheit haben. Und welch' reiche Früchte wird ein

solches Beginnen zeitigen 1 Man denke, wir hätten auch nur eine

verlässliche Lohnstatistik: welche Förderung würde beispiels-

weise dadurch das Arbeiterversicherungsunternehmen der deut-

schen Reichsrc^icrung erfahren ! Ja , nur eine Lohnstatistik ; das

sclieint das Mindestmass der Fordertinj^cii. Und hiei^cgcn wende man
auch nicht die lechiiisclicii Schwicrit^keitcn ein, welche sich dem
in den Weg stellten. Jjic praktische Undurchfuhrbarkeit, das ist

ein beliebter Grund, jedes Verlangen nach umfassenderen so/ial-

stalistischen l",rlK i)un<4cn alizuweisen. Sind denn aber die Scliw ie-

rigkeiten, die sich bei Hrstrebnng dieses Zieles auftürmen, wirklich

uniiberwiiullich, ist eine T.(>hnstati>iik , um bei dieser stehen zu

bleiben, ein gar so tollkühnes Unterfungen?
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Es sei gestattet, diese letztere Frage im Folgenden an der

Hand einiger »Versuche« zu prüfen» die Italiens emsiger Chef der

amtlichen Zählung, Luigi Bodio, im Lauf der letzten Jahre, auf

lohnstatistischem Gebiete hat anstellen lassen Sie werden uns

in ihrer vorliegenden Gestalt zwar mehrfach zu abfalliger Kritik der

gewählten Methode fuhren, es uns aber trotzdem gestatten, was

wir in einem zweiten Teile dieser Studie unternehmen wollen,

eine nicht geringe Ausbeute an materieller Erkenntnis einzuheim-

sen. Dass sie diese Möglichkeit gewähren, beweist, dass sie im

wesentlichen als gelungen bezeichnet werden dürfen.

I.

Das Ziel einer a%emeinen Lohnstatistik lässt sich auf zwie«

fächern Wege erreichen: durch direkte, amtliche Nachfrage und

durch Verwendung von Zahlenmaterial, das ein anderer Zweck

als der rein statistische zu Tage gefördert hat. Wahrscheinlich

wird Deutschland den letzteren, indirekten Weg beschretten, so-

fern ihm das grosse staatliche Arbeiterversicherungsunternehmen

mannigfach brauchbaren Rohstoff an die Hand gibt, wie solches

G. von Mayr in dieser Zeitschrift (Band I. S. 201 fg.) trefflich

dargclL!;t ii.il ILs ici jedoch hier die Bemerkung gestattet, dass

mehr als die allerursprünglichsten l .Icnitntc einer I.ohnstatistik, wie

auch von Mayr a. a. O. zugibt, chirch die V^ersichcrunj^sni ist hmerie,

wenigstens der Unfall- und Krankenversicherung nicht gclicierl wer-

den, sondern etwa dasselbe, was ein amtlicher Befehl an sämtliche Un-

ternehmer, ihre Lohnlisten dem statistischen Bürcau einzuliefern, er-

zielen würde. Die Prüfung und Verarbeitung des Rohaiaterials waren

die nauilichen, wie iiü i all einer direkten Erhebung, ja, sie würden

auch wahrscheinlich gar nicht von der Versicherungsbehörde, son-

dern müsstcn im statistischen Bureau vorgenommen werden. Also

i) n. Contribuzione per una statistica delle merccdi ; in Annali di ütatutica.

Serie 3», Vol. 14. kom.i, 1S85. Pnrtc sccont^a. [citicrt; Annali l88S*]

b. Mercedi degli operai addeUi ad alcuni dci priacipali siaMliracnti induslriali;

Ja: AmuMiio sUtbtico iuüiano. Anno t886. Roma, 1S87. pag. CXLI f., 889 f.,

103a f. [dliert: Annoario 18M.]

c. Mercedi degli operai adetti ad alcune indnatfie; in: Amiuario statistico itniiano.

1887— 1888. Roma, 1888. pag 435 fT. [b. und c. wiederholen beiw. ergümcn die

unter a. angeführte Statistik des Jahres 1885.]

d. Saggio di Statistica delle mercedi. Mercedi pagate agli operai degli &tabilt-

menti meccanici e metallurgid e dei cantteri navaU. Notiile Munnwiie mlle mercedi

pagate in alti« indostrie; in: Annali di Statisdca (Serie IV*. «6). Koma, t888 [cit

AnnaU 18S8J.
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SO arg gross scheint mir die lohnstatisttsche Bedeutung der heute

vollendeten Glieder des Reichsversicherungsuntemehmens doch
nicht zu sein; bei näherer Betrachtung möchte man sogar zu der An-

nähme gelangen, aufdem Wege, der durch die bisherige Arbeiter-

Versicherung gevriesen wird, könne man überhaupt das vorgesteckte

Ziel nicht erreichen ; darüber weiter unten ein paar Worte. Be-

deutungsvoll lur die Lösung des lohnstatistischen Problems in

Deutschland wird die Entscheidung sein, welche man Über den
Modus der Beitrags- und Rentenberechnung in der Alters- und
In valtditäts Versicherung treffen wird. Das von der RegierOng

im »Entwürfe vorgesehene Ortsklassensy^tem würde für lohnsta-

tistische Zwecke dieses Gesetz gänzlich unbrauchbar machen. Wollte

man eine zuverlässige Zahl für die Höhe des durchschnittlichen Orts-

lohns ermitteln, dann müsste man Erhebungen anstellen, mit denen
der Apparat des Gesetzes als solcher nichts zu thun hat ; in diesem

Falle diente nur die Lohnstatistik den Zwecken der Versicherung,

nicht das Versicherungsuntemehmen den Zwecken der Lohn-
Statistik. Würde hingegen das von der Kommission des Reichs-

tags befürwortete Lohnklassensystem Gesetz, so wäre damit u. E.

allerdings für die Lohnstatistik viel n;ewonnen, namcnliich dann,

wenn die Zahl der Lohiiklassen noch veiuichrt wurde: ein auch

aus andern Gründen erstrebenswertes Ziel. Gelanglen wir nauilich

auf dem Wege der Alters- unil Invaliditatsvcrsichcrung wirklich

zu einer zuverlässigen Klassifizierung der gesamten Löhne Deutsch-

lands in lü— 15 Stufen, örtlich gesondert, so wäre in der Tbat

das lohnstatistische Problem so gut wie gelost: eine Anschauung,

die vielleicht auf VVidersj)ruch stösst, die wir aber im weiteren

noch zu begründen versuchen werden.

Die unmittelbare, amtliche Ermittelung der Arbeitslöhne ge-

wahrt gleichfalls noch Raum für mannigfach verschiedene Erhe-

bungsmoglichkeilen , von denen das statistische Amt Italienb die

wichtigsten in den vorhegenden »Saggi« zur Anweiidung gebracht

hat. Ivs sind deren vier, die wir in Kürze auf ihren Wert hin

prüfen Wüllen. Es mag sclion hier bemerkt werden, dnss unseres

Erachtens »statistischer« und »sozialpolitischer« Wert sich durch-

aus nicht decken, dass das Ziel wie jeder sozialen, so nament-

lich der Lohnstatistik nur das sein kann und soll: sozialpo-
litisch wertvolle Ergebnisse, die statistisch technisch
nicht gerade wertlos sind. Die Arbeiten der italienisciien

Statistik sind ein Beweis dafür, da^is das statistisch Vollkommene,
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Höchste einen geringeren, materiellen Wert haben kann als das

minder Vollkommene.

Die Erhebungen des Jahres 1881 (Annali 1885 und Annuario

1886) beziehen sich — abgesehen von der Privatenquete eines

Professors Rota, deren Ergebnisse in den Annali a. a. O. gleich*

falls mitgeteilt werden, die uns aber einigermassen wertlos zu sein

scheinen, sofern sie aller Wahrscheinlichkeit nach im Prokrustes^

bett eines Schuldogmas (Manchesterschule) ihre tendenziöse Zu-

rechtstutzung erfahren haben — auf eine Reihe von Textil*
betrieben, auf die Montanindustrie in Sizilien, Sardinien

und der Romagna, sowie endlich auf die staatlichen Schiffs*

werften; die gedachten Erhebungen sind dann fUr das Jahr 1887

weitergeführt und als Anhang zu den jüngsten lohnstatistischen

Aufnahmen, die sich auf eine Reihe von Etablissements aus der

Eisen-Industrie beziehen, neu in den Annati 1888 publiziert

i) Die in 16 Etablissements der Textilindustrie veranlassten

Ermittehingen stellen die roheste Art lohnstatistischer Erhebungen

dar: es ist bei den resp. Unternehmern der Durchschnitts-
lohn der einzelnen Arbeiterkategorien (Spinner, Weber etc.) er-

fragt worden. Die Mängel dieses Verfahrens liegen auf der Hand:

selbst beim besten Willen wird es dem Laien schwer fallen , in

irgend einer Zahlenreihe den rechnerisch richtigen Durchschnitts-

satz zu ermitteln ; im vorliegenden Falle aber häufen sich die Be-

denken liegen ilie bezeichnete Methode dcrmassen, dass die Wahr-

scheinlichkeit richti[(er Resultate gleich wird : die Anzahl der

verschiedene Lohnsätze verdienenden Arbeiter ist variabel und

deshalb ihre Hezifferung bei l'>uierung des Durchschnittslohns

völlig in das Belieben des Unternehmers gestellt; die Höchst-

und Niedrigst-Sätze schwanken gleiciif'alls etc. ; dem Gutdünken

des Lohnherrn, auch des bona fide handelnden, ist bei diesen

Durchschnittsermittclungen also der weiteste Spielraum gelassen.

Und selbst angenommen, der mitgeteilte Durchschnittslohn sei

rechnerisch Ivorrekt, so ist er nur von geringem sozialpolitischem

Werte, sofern er noch keinen Aufschluss gibt über die Verteilung

der Arbeiter in den verschiedenen Lohnklasscn ; es bedarf kaum

der Erwähnung, dass es für die so5riale Wertung eines Durch-

schnittslohns einen fundamentalen Unterschied bildet; ob dieser

Lohn von der Mehrheit der Arbeiter wirklich bezogen wird, oder

ob er nur das fiktive arithmetisciie Mittel zwischen sehr hohen

und sehr niedrigen Sätzen darstellt.
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Immerhin lassen die in vorbezetchneter Art gefundenen Durch-

schnittslohne noch eine nicht zu unterschätzende Ausbeute an

materialer Erkenntnis zu: sie gestatten (bei unveränderter Er«

hebungsmethode) den Vergleich zwischen verschiedenen Zettperio-

den und sodann doch auch ein wenigstens genereUes Urteil iiber

den Lohnstand in den betreffenden Industriezweigen, wobei noch

zu berücksichtigen sein dürfte, dass die angegebenen Durch-

schnittslöhne jedenfalls eher Uber als unter dem wirklichen Durch-

schnitte bleiben : der Erhebungsmodus (AUeinthatigkeit des Unter-

nehmers bei Berechnung und Ansetzung der Beträge) macht diese

Annahme notwendig.

2) Eine Stufe höher, hinsichtlich ihres statistischen wie ma-

terialen Wertes, als die soeben gekennzeichnete Erhebungsart

steht diejenige, welche die italienische Ober-ZählbehÖrde im we-

sentlichen fUr die lohnstatistischen Aufnahmen in den eisentndu-

striellen Betrieben (40) — Annali 1888 — zur Anwendung ge-

bracht hat Diesmal nämlich sind 3 Lohnklassen gebildet worden*

man darf sagen: ideelle, fiktive Lohnklassen, nämlich:

»Höchstbeträge €, »Mindestbeträge«, »Durchschnittsbeträge 1, d. h.

Löhne, welche für »sehr geschickte«, »ungeschickte« bezw. »mit-

telmässige« Arbeiter innerhalb je einer Kategorie (Schmiede oder

Giesser oder Klempner etc.) bezahlt werden. Die Anfragen sind

wiederum an die Unternehmer ergangen, welche diesmal die Zahl

der in jeder der 3 Fiktiv-Klassen beschäftigten Arbeiter hinzuzu-

fügen hatten. Hierdurch war der Willkür des Unternehmers

cinigermassen l>cgCj^iiLL, doch scheint uns in dieser ZahlcEiaii^.ibe

noch keiiiL lunieichende Rürr^schaft lur cinigermassen sicliere Ke-

huilatr /u lugen. Die prinzipiellen Bedenken, die wir gegen das

erste Mi iiiiUlunGfsverfahren erhoben, bleiben vielmehr bestehen:

auch hier donmuci L der KautschukbegritT des Durchschnittslohns;

welch' ein weites Feld für schönfarberische Velleitiiten des Lolin-

herrn, der nun doch immer und in erster Linie Interessent bleibt;

wie naheliegend - um nur das eine herauszugreifen — ausnalinis-

\s eis hohe Verdienste als »Normalverdieast ; eines »sehr geschick-

ten« Arbeiters an/.usehen , auf sie die Berechnung zu gründen;

zahlreiche Minderverdienste aber als Folgen »ausnahmsweis grosser«

Ungeschicklichkeit aufzufassen, sie folglich von der Berechnun«»

auszuschliessen u. s, f. Die Figenart der in vorgedachter Weise

behandelten Industrie, ihre aristokratische Stellung unter den Ge

werben, bewirkt, wie wir noch sehen werden, dass die ermittelten
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Klassenlohndurchschnittssätze im gegebenen Kalie doch noch ma-

teriell brauchbare Resultate darstellen.

3) Das vom technisch statistischen Standpunkte aus zweifel-

los vollkommenste Lohnci hebungsverfahren besteht in der Bear-

beitung oaaulicher C) r i g i n a 1 1 o h n 1 i s t e n, Eine solche hat

unsere Behörde für eine intiia der Eisenindustrie (1887) vor-

nehmen können. Ks bedarf keiner weiteren Ausführung, dass

eine Lohnstatistik, hergestellt auf Grundlage der authentischen

Individuallohnregister jeder Firma, Bedenken der Üngenauigkeit,

der subjektiven Entstellung nicht darbietet. Auch das darf dem
Stattstischen Amt Italiens zugegeben werden, dass eine schlecht-

hin exakte Lohnstatistik nur auf diesem Wege zu erreichen ist.

Gegen das gedachte Verfahren sprechen jedoch eine Reihe der

wesentlichsten, statistisch-technischen Bedenken, auf Grund deren

Bodio's Bureau zu dem Schlüsse gelangt (Annali 1888. S. 6): So

bedauerlich es auch sein mag , die heutige Statistik ist einem

solchen Unternehmen , wie es eine Lohnstatistik vermittels der

Lohnlisten wäre, nicht gewachsen.« Wir teilen die geltend ge-

machten Bedenken, halten es jedoch für falsch, in dem gekenn-

zeichneten Verfahren das Ideal einer Lohnstatistik zu erblicken,

bedauern somit auch gar nicht, dass die Statistik heute zur Aus-

führung der desfails notwendigen Vornahmen nicht im stände ist.

Die technischen Bedenken gegen das Lohnlistenverfahren

Hegen auf der Hand ; es ist vornehmlich die unübersehbare Menge

von Rohmaterial, das in Gestalt der eingelieferten Lohnlisten zur

Verarbeitung gelangen müsste. Dass diese Einlieferung nicht zu

erreichen wäre, wie die Annalen a, a. O. befürchten, scheint uns

kein stichhaltiger Einwand : warum soll eine Behörde die Unter-

nehmer nicht SU solcher Einlieferung zwingen können, just wie

zur Entrichtung von Steuern? Bedenklich schon wäre der Um-
stand, dass selbst in der Industrie noch weite Kreise ohne genaue

Lohnbuchungen arbeiten. Doch das sind nur Nebensachen ; der

springende Punkt liegt in der Beantwortung der Frage : ist es

möglich, ohne einen unverhältnismässig grossen Aufwand von

Mühe und Zeit aus den sämtlichen Originallohnlisten eine Lohn-

statistik herzustellen? und dann weiter, — einen Zusatz, den wir

unsererseits machen müssen — : würde eine derartig gearbeitete

Lohnstatistik ihren sozialwissenschaftlichen Zweck erfüllen? Beide

Fragen beantworten wir mit nein.

Ks ist eine erst in letzter Zeit auf lohnstatistischem Gebiet
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gewonnene Erfahrung, dass die Gesamtverdtenste der einielnen

Arbeiter, wen^tens in weiten Kreisen der Industrie, eine V aria-

bilität unter einander anweisen, von welcher man sich früher

auch nicht annähernd richtige Vorstellungen gemacht hat: Die

Stundenlohnsätze variieren, die Stundenzahl der geleisteten Arbeit

variiert, die Ueberstunden variieren, die Zahl der Arbeitstage im

Jahre variiert, die Höhe des Akkordlohns variiert, die Stunden-

zahl der Akkordarbeit variiert, der Betrag der Bussen variiert,

kurz, alles variiert — selbst innerhalb einer und derselben Arbeiter*

kategorie. Und nun die mannigfachen Arbeiterkategorien I Die

Regel ist also, darf man ohne Uebertreibung sagen, dasa bei-

nahe jeder Arbeiter einen anderen Lohnbetrag im Jahre verdtent.

Diese gewiss hochinteressante Thatsache ^) wird sehr hübsch

veranschaulicht durch die im folgenden (S. 267) mitgeteilte Tabelle,

welche als Frohe der in den Annali a. a. O. unternommenen höchst

sorgfaltigen Verarbeitung der Lohnlisten jener einen Finna dienen

mag; sie enthält die Lohnbezüge von 35, dauernd während eines

Jahres in dem Etablissement beschäftigt gewesenen, Schmtedeo

(fiicinatori).

Ist nun eine solche Arbeit, wie sie hier Bodio's und seiner

Gehilfen Fleiss für etwa lOOO Arbeiter einer Firma unternommen

hat (der Extrakt der Arbeit füllt etwa 30 Seiten der Anoali)

iiir 10^15 Millionen Arbeiter ausfuhrbar? Wohl kaum. Um sich

einen B^^fTvon dem Ungeheuerlichen eines solchen Brünens zu

machen, möge man bedenken, dass die in vorgedaditer Art aus*

gefllhrte Lohnstatistik Deutschlands ein Werk von ca 1000 Bän-

den a iocx> Seiten darstellen würde. Und nun fragen wir weiter:

was fingen Wissenschaft und Politik mit einer solchen Lohnsta-

tistik an? Offenbar müsste man zunächst »Generalbericht« über

»Generalbericht« schreiben, jeden Extrakt nochmals verdichten,

um überhaupt erst zu einem Urteile zu gelangen. Das Resultat

wäre wahrscheinlich eine Zusammenstellung der Individuallöhnc

nacli Klassen und Orten. Denn was wollen wir denn am letz-

Ica iCndc eiiahica? Doch j^^ewiss nicht, wie viel die Arbeiter X.

und Y. verdienen, sondern wie hoch einerseits die Lohnsätze in

einer bestimmten Industrie, in einer bestimmten Arbeiterkategorie

an einem bestimmten Orte sind, andererseits und u. E. in erster

1) Vgl. dam für Deutschland dfe Aiisrühninc^en in den »MiUeilungen des Vereins

I. Wabrg. d. gem. wirt<:ch. InluteNScn in IxlicmUind und Westphalcnc : |8S9> I* Heft;

dgl. das SitningsprotokoH des D. Hnndelstngcs vom 19. II. 1SS9.
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Schmiede.
DttrchaehnUulohn and efTekliver Lohn der 35 Schmiede, die das Jahr über in der Fabrik

bcsdiiftigt wurden, mit Angabe der fttten Lobnsltze and der eflUetiiren Arbeitsstonden.

[Ans den Lohnbachem für die 5a Wochen rom 5. August 1886 bb 3. September 1887.]

I

Zahl der

Arbeits-

stunden

Verdienst ohne

Akkordverdienst

I Verdienst inclusive Höhe des

Akkordverdienst Akkordverdicnstes

a

3
Q

ja
u
O

I

88

I

«}
ja

I

SP

i.

•s 8

I
•3

•5 -2 S

1
a

'S

•c

o

ii
- SP

a
uN
O
L.

(X,

n b
"£ «
<: >

2 o

ja ^

>

's

Mr.|[Cent4Nr. | Nr. Lire UfelU^Lirel Lire Lire] Lire Lire
j|
Lire |Cent.|p. "/oljCent

42.00.303a 58.3it,ia73.5o!a4.49|4.i8 13.49 2217.84 42 65 7 «7 6.0S 944 34
41^9794 5373 1136-75 22 05 3-76 3 14 192373 36.90 6 31 5 27 776.9S

36.00009059.421112.35:21393.65 3 05 « 753-97 33 7» 5 75 4 641.62

i34.ool!34ao 6s.77l1162.93la2.36 3.81 3.19 1 54 12 3 20 64 5 05 4 22 378 31

32.51 3.}Ot 65 4OII05 7O 21.26 1 ; o:; I 705 7 ^, V2 So 5,59 4.67 600

32-54i
33<i6>473 » ^95 45, 21.07,3.59 j.oo i 747 5» .33 61 5 73 4.79 652.06

32.12 3142 60.42 ioo9.os|i9>4o|3-3i|276 iS7S76l30*36 5 '8 4 3* 569-7«
28.00 3586 6S <)6 1004 00 19 31 3292.75 — —

j
— — —

,26.38336464.96 887.3017.06 2.912.43 917 45 «7.65:30« 2.51 30 54

763.95 14.69I2.50 2.09 1 058.41 [20 35I3 47 2.90 294.46

777.40! 14.95 2.55 - '3 "27 40 21.684003.0935000
793.95 15.27 |2.6o 2.17 1102.30 2i.20 3.61 3 02 308.35
63375|i3.osl2.22'i 86l 918.31 i7.66'3.oi {2.52 239.86
678.45 12.19 - I 7.J

104S.27 20.16 3.44 2.87 414.52

I

a

3

4
S
6

7
8

9
io!'a5.oo 3065 58.77
IX 24.59 3161 60.78

xa 24.00 3308 63.61

1

«3 20.39 3108 59.76

14 2039 3327 63 98

15,20.00 3310 63.65
16 1*20 00 3210 61.73'

17 20.003804 7315
l8j|20 00 3204 61.61

20
81
aa

31.14 74 «5 73 «4
27.80 67.75 68.84
2o.76i57.68,.56.76

ii.o6|3a.5s{4$.o6

17 70 5.}.27 50.21

'9-37 59.52 51-9»

18.13 56.46 5o.a5

20.003375 64.55!

»9.52 3460 66 54

19.23 31" 59 «3

19.19 3151 60 60

23 19.003314 «3 73

24 19.00 3028 5S.23

25 19.00 3194 61.42

661.90:12.73 2.17

642.001 12.35'2.IO

760. <>o I4.63'2.50

640.80 12.3a 2.10

671.40! 12.91 {2.20

«.8«„ 830-33| «6.«5,275|2.30, •77-93

1.751 820.731 15 78 2.69'2.25 178.73

20811085.31 20 87 3 56 2.97 324 41

«9 99, 3-41, 2.85 398.91

l8.61j3.17 2.65 296.661

»•75!;o39 7i

1.84" 986.06

675.45 12 ()«) 2 12 1.851040,0520003 41 2.S5 364. '10

598.30 II. 50 I u6 1.641 915.081 17.60 3.00 2.51 316 7.S

f)04.7o 11.631.98 i66'lio3i.i8 19.S4 3.38 2.82 42() 4S

629.65' 12.11 2.06 173 822 64 15.82 2.70 2.25 I IJ <io

575.40I1106 1.891 1.58 888.21
i

17.08 2.91 2.43.. 312.81

^ , _ 606.80^11.67 1.99 1.66 888.71 17.09 2.91 2.82II 281.91

26 i9 0c|!3824!73.53|| 726.25 13.97 2.38| 1.99 1029.77 i9.8o|3.37'2.67 303 22

271^19.00 3155 60.67 599.50 ".53 «-96 1.64 976 4 5 iS 77 3.20 2.42 376.95
aS "19.00 3272 62.92 621.701397
29 19.00 3483 66.98II 661.70 11.53

30 18.58.j35' 64 44 622.70 U.95

31 18.45 3003 57.75ii 554.«o 12.72

32 118.04^13197161.4« 576.70 ".97

33 18 00 3521 67,71, 633.75 10.65

34 18.00 3349 04.4O1 602.85I 11.09

35l(i44aii3a65|6a.79ll 47o»77l n.59

2.04 1.71 SS5 44 17.02 2.90 2.81 263 74
2.17 1.81 1 026.25 19.73 3.361 1.83 1364.35

2 04 1.71

1 82 I 52

1.89 1.5S

2.08,1.741

i.97ii.65|i

1-541 1*3911

668 38 12.85 2.19 2.31 45.68
^"^4 71 16.24 2.77 2.51 290.61

'"4-951 »7-59 3.00 2.37 338.25
868.00 16.69 2.84 2.28 I229.51

832.36I 16.01 |2.72 2.431324.25

».34; ».96I7«3.84l 13-73

Afdriv Ar teSi GtsMmkc. u. ScMlitik. II. e.

11243.07

18

o 90 3 43 27.28

9-63 38.54 34 63
11.07 45 02 35 66

932 (38.83, 33-3«
7.21135.3527.70

«3 34 ^'5 n v^73
5.3826.8825.38

5.57I27.84 35.57

8.5342.63^^8.53

12.45i62.25jl32.45
8.84I44.18; 28.84

10 54 53.')S 30.06

lo.lS 52.95 29.41

»3-53 7053 32.72

5.82 30.65 24.82

»0.33 54-36 29.33

8.83 46 46 27 83

7-93 4« 73 '6.93

11.95 62 8S 30.95
8.06 42.42 27.06

iO.47 55 09 29-47

1.36 7-33 «9-94

9.68 52.45 28.13

10.58 58.6528.62

6.65 36.96 24.65

6.85 38.07 24.85

7.44 SI.631 21.86
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268 Sombari

Ltnie: wie viele Arbeiter an einem Orte ein 0etd]icb genau) be-

stimmtes Einkommen beziehen, um daraus die soziale Lage ein-

zelner oder ganzer Arbeiterklassen zu ersehen. Nun ist es aber

gleichgültig filr diesen Zweck, ob ein Arbeiter jährlich 400

oder 420 Mk. verdient, wenn ich nur weiss, dass er nicht we-

niger als 400 und nicht mehr als vielleicht soa Mk. jährlich ver-

einnahmt; und wenn ich weiss, dass 10.000 Arbeiter der Textil-

branche an einem bestimmten Orte zwischen 400 und 500 Mk.

verdienen, so scheint mir das für alle sozialwissenschaftlichen und

sozialpolitischen Zwecke vollauf genügend. Erkennt man aber

diese Anschauung als richtig an, so drängt sich unabweislich die

weitere Frage auf: kann ich zu diesem einfacheren Resultate —
einer Lohnstatistik nadi Branchen, Kategorien, Orten und Lohn-

k lassen — nicht auf einem kürzeren Wege ebenso oder an-

nähernd ebenso sicher gelangen, als durch den Wmt einer 1000-

bändigen Individuallohnstatistik hindurch } Nach unserem Dafür-

halten : ja. Und zwar hat auch diesen Weg Bodio gewiesen; lei-

der, müssen wir hinzufügen, hat er ihn (ohne dafiir Gründe bei-

zubringen) wieder verlassen. Die unserer Anschauung nach re*

lati\' richtif^sle lohnstatistische Methode enthält nämlich eine Er-

hebung, welche über die Löhne auf den königlichen Schiffswerften

für die Jahre 1874—1881 ant^estellt und in den Annali 1885,

pag. 75 seq. mitgeteilt ist. Das sehr einfache Verfahren, das

dabei zur Anwendung gelangte, war:

4) iJas folgende: die Werftleituni; wurde angewiesen, üir

jede Kalci^orie ihrer Arbeiter (Schreiber, Zimmerleute, Kalfa-

terer etc. ^ ca 20) aufzugeben, wie viele Arbeiter (durch-

schuiuHch) je 5, 4.50, 4, 3.50, 3, 2.50, 2, 1.50 lire täglich ver-

dienten Das Resultat der Erhebunt^en möge durch das folgende

Hcisj)iel (k;^d. SchilTswerft Spezia; Bau-Abteilung) veranschaulicht

werden (siehe umstehend):

Uebersichtlicher, einfacher können wohl die Lohnverhaltnissc

von 2092 Arbeitern kaum dar^^estelit werden; das Ziel jeder ver-

nünftigen Lohnslalislik sollten dcrartit,^e Tabellen sein, die freilich

noch einer mehrfachen Verbessern n<^^ bedürftig wären : so 7. B.

erscheint es ratsam, an Stelle der festen Lohnbeträge Dohnslufen.

an Stelle des Tagelohns Wochenlohn zu setzen. Damit wurile lur

die kleinen Schwankungen ein erwünschter Spielraum geschali'en.

Um die in der Tabelle erniittelten Zahlenrcsultate zu korrigieren,

kann man ja dann noch beliebig viele Fragen stellen; nach dem
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Durchschnittszahl der auf deo staatlichen Schifiswerften in Spezia täglich beschäftigten

bitafaliehai Aili^cr, «ilucikd des ZeHmisii von 1874^1881; onlencliitdcQ iwdi

Bachift^ong oder Werkstatt und Idassifiziert nach Tageslöhnen.

Xa.ch Besch Ii ftigung und
Werkstätten unterschiedene

Arbeiter

1

DurchschoUtliche Zahl der Arbeiter

in jeder Kluse
Gc&amtzahl

nach

Werksutten

Lira 5joo 4.501 4.00 [3.50 13.00 [3.50 1.S0

2Uuchncr, Schreiber u. Dienstperiioual 3 4 10 10 12 4 — I

1

44

9 24 79 Si 92 27 20 4

Bei derBMnkonstniktion bcKhift^
13 18 43 73 109 83 165 I 503
3 10 35 79 36 5 3 I 171

1d der Boot- und Rudetwerkstatt be-

I 16 11 7 2 2

B«i Anferti^^uDg des Mastwerks be-

flchlftigte Arbeiter; BOttclier . . 1 4 13 II 5 I 3
\

36

Schmiede, Schlosaer» Klempner und
1

1

4 17 36 36 79 4 248

Kunsttischler und Modellarheiter 4 15 43 Oo «4 II 3 153

Kupfer- und KohrcnschmicdL- . .

'

5 9 16 37 5' 9 II 1 139

2
1

7 1 6 2 12 2 I 43
10 18 37 49 47 32 II 363

ai 107 128

Gesamtzahl nach Klassen . . . 53 100 273 437 474 «91 4j;> 3' 2092

Prozentsatze des Stücklohns, der durchsclinittlichen Zahl der Ueber-

stunden jeder einzelnen Arbeiterkategorie, deren mittlere Arbeits*

zeit im Jahre etc.

Jedenfalls erscheint die letztbezeichnete Lohnerhebungsme-

thode als die rationellste in formaler wie materialer Hinsicht : die

Angaben sind so weit thunlich dem Gutdünken des Arbeitgebers

entzogen, der fiktive Diirchschn ittsl oh n fällt ganz fort,

es müsste also schon böse Absicht vorliegen, wenn der Unter-

nehmer falsche Kintragungen machte: immerbin möchte eine

von Zeit zu Zeit erfolgende Kontrolle (behördliche Einsicht in die

Lohnbücher) recht wohl am Platze sein. Eine übermässige Be-

lastung des statistischen Bureaus würde durch eine derartige Lohn-

Statistik auch kaum herbeigeführt. Die wissenschaftliche Aus-

beute schliesslich wäre leicht und mühelos, die gewonnenen Re-

sultate wären vollkommen zufriedenstellend, wie wir bereits aus-

zuführen versuchten.

Wir möchten diese kurzen methodologischen Bemerkungen

18 •
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270 Sombart f

Uber lohnstatistische Erhebungen nicht schliesaen, ohne auf einen

Punkt, der schon mehrfach gestreift wurde, mit ein paar Worten

näher einzugehen: die scheinbar unvermeidliche Mittlerschaft
des Unternehmers bei jeder Lohnstatistik. Unsere vorherigen

Ausführungen lassen bereits zur Genüge durchblicken, dass wir

in dieser bisher fast überall beliebten Vermittlung einen nicht

unbedenklichen Uebelstand erblicken: jede statistische Erhebung,

die an irgend einer Stelle über den schwanken Boden subjektiver

Willkür schreiten muss , büsst ein e^ut Teil Zuverlässigkeit ein,

zumal wenn das subjektive Krinesscu bei jemand liegt, der am

Endergebnis der Aufnahme stark interessiert ist. Uns erscheint

daher unter übrigens gleichen Umständen dasjenige Verfahren

als das beste, welches jenes arbiträr-subjektivistische Bindcguca

möglichst kürzt. Von anderer Seite ist die weitergehende For-

derung gestellt: I .ohnstatistiken überhaupt ohne Vernuiilung des

Unternehmers zu veranstalten. Einverstanden, wenn die prakti-

sche Durchführbarkeit nachgewiesen wird. Nur mag man nicht

so naiv sein und an Stelle des parteiischen Unternehmers den

doch gewiss ebenso parteiischen Arbeiter setzen wollen, wie es w. hl

vorgeschlagen worden ist (vgl. z. B. »Berliner Volkstribunc« vom

9. März d. J.). Arbeiterscitige Lohnermittelungen sind gewiss

mit Freude zu begrüssen , und wir haben a. a. O. gern davon

Kenntnis genommen, dass »fast alle Fachvereine trotz aller Schwie-

rigkeiten unverdrossen an der Arbeit sind , durch Fragebogen

und sonstige Nachforschungen Klarheit zu gewinnen über die T^aj^e

ihres Gewerbes etc. Auf diesem Wege gewonnene Resultate wer-

den ein sehr crwiin>chtcs Gegengewicht gegen die vielfach ten-

denziösen Allgaben und Aufmachungen der Unternehmer bezuglich

der Lohn^alze, Arbeitszeit etc. sein: wissenschaftlichen Wert können

beide Vcrtahren nicht beanspruchen, denn hier wie dort hindert

das Interesse das Zustandekommen objektiv zuverlässiger Resul-

tate. Anders liegt die Frage, ob die Fabrikinspektoren, die Ar-

beiterkammern und ähnliche Institute, wo sie bestehen, geeignete

Organe für lohnstatistisclie Erhebungen sind. Das möchte bei

dem jetzigen Stande der Dinge leider zn bezweifeln sein. Die

Mitwirkung genannter Institute muss jedoch schon heute bd

jeder Lohnstatistik als wünschenswert gefordert werden. In Kürze

also scheint uns das richtige Programm für die nächsten lohn-

statistischen Aufnahmen zu sein : Initiative der staatlichen Zen-

tralzählbehörde
i
Wahl einer Methode, die subjektivem Ermessea
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möglichst wenig Spielraum gewährt; Beantwortung der Frage-

bogen durch die Unternehmer; dafür aber Kontrolle über die

letzteren, ausgeübt durch Fabrikinspektoren, Arbeiterkammem

u. dgl. Dabei mag noch im Vorübergehen darauf hingewiesen

werden, dass die vorstehenden Ausfuhrungen sich im wesentlichen

nur mit der positiven Seite des lohnstatistischen Problems be>

schäftigen wollten; dieses hat bekanntermassen auch eine ne*

gative Seite: wieviele Arbeiter verdienen wann, wo, wie oft

nicbtsP mit andern Worten: um die Wesenheit der Arbeiter*

lohnverhältnisse in ihrer Totalität 2u erfassen und zu würdigen,

wird es stets auch einer Statistik der Arbeitslosen be-

dürfen. Wir glauben jedoch an dieser Stelle von einer Erörterung

dieser Seite unseres Problems um so eher absehen zu sollen, als

die uns zum Ausgangspunkt dienenden Versuche der italienischen

Statistik, man darf vielleicht sagen: leider, über den beregten

Punkt keinerlei Aufschlüsse gewähren.

n.

Prüfen wir nunmehr die von der italicnii>chcn Statistik aus-

geführten ii;linstatistischen Erhelnmgcn auf ihren materialen
Wert hin, mit andern Worten : fragen wir: welche Ausbeute an

sozialökonomischer Erkenntnis haben die vorliegenden »Saggic

zu Tage (gefordert, in wiefern dienen sie dazu, Licht y.u verbreiten

über das Dunkel des ^sozialen Italiensc, in welches unser Auge
bisher fast immer nur dann zu dringen vermocht hat, wenn der

Ausbruch ungeschulter Volksleidenschaft, blitzartig den Umkreis

erhellend, das Land erdröhnen machte. Neben den zahlenmässi-

gen Lohnsätzen der »Saggi« ziehen wir die in ihnen ebenfalls noch

enthaltenen Angaben über eine Reihe von Arbeits- und T,ohn-

modalitäten zu Rate, und stellen die so gewonnenen Resultate

in das Licht der italienischen Berufsstatistik von 18S1, bezw. deren

Erj_;;inzun^en für i.SSf) (im Annuario, 1887). Diese lierutsstatistischen

Angaben über die (Crosse der verschiedenen Arbeiterklassen, über

die Zahl der verwendeten Weiber und Kinder sind vielfach erst

der Schlüssel zum X'erstandnis der Lohnstatistik; soweit nichts

anderes bemerkt, sind die folj^cndcn Zahlen der l88ier Berufs-

statistik entnommen Wie schon hervorgehoben, beziehen sich

1) Cerminento delU PopoUucione del Regno d'Italia al 31. diccmbre 1881. —
VoL III. : Poftobuioiie cl»ntific»ta per piofcastoai o condiuoiü. Roma, 1884*
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die von Bodio's Behörde angestellten Erhebui^ren auf die 3 wich*

tigcn Industriezweige: Maschinen* und Schiffsbau, Textil- und

Montan-Industrie.

i) Die Maschinen- und Schiffsbau*Industrie (« sta-

biliments meccanici, metallurgici, siderurgici ec., cantieri navali;

in Verbindung mit solchen auch fonderie, fernere, acciaierie ec.

i. e Eisen- und Stahlgiessereien). Wenn wir die sämtlichen Me-

chaniker, Giesser und Former, sowie Schifisbauer Italiens zusam*

menzählen, so ergibt sich eine Totalsumme von ungefähr 50000

Personen, d. h. etwa iV4*/o der gesamten Industriearbeiter. Die

soziale Lage eines dermassen kleinen Bruchteils des industrieUen

Proletariats Ist fiir ein Land nur von geringer Bedeutung. Wir

müssen das ndt Betrübnis sagen, weil wir die scheinbar gute und

glückliche wirtschaftliehe Stellung der genannten Arbeiterkategorie

gern zu Gunsten des sozialen Italiens ausgelegt hätten. Immeriiin

ist CS für die Nation nicht gleichgültig, unter ihrer Arbeiterschaft

eine wohlsituierte Aristokratie zu besitzen ; denn als solche dürfen

die Metallarbeiter, für welche die Statistik Lohnangaben ent-

hält, betrachtet werden: der Tagesverdienst eines miitcl-uten

Arbeiters schwankt zwischen 3 und 4 lire, die Höchstbetrage

steigen bis 6, 7, 8 und mehr lire, die Mindester ti VL^^e sinken nur

in einem einzif^cn Falle unter 2 l. Und zwar gellen diese Sätze

nicht nur für Oberitalien, sondern gleicher Weise für Neapel uaJ

i'alcnno, allerdings nur für grössere Städte. Dabei beträgt die

Arbeitszeit in den meisten der befragten Etablissements 10 Stun-

den, nur in wenigen \o^\% und 11 Stunden. Die Z.ilii der effek-

tiven Arbeitstage im Jahre wird für sämtliche Fabriken auf 300

bis 305 veranschlagt; die Lohnzahlungen erfolgen wöchentlich in

khngender Münze; sämtliche Etablissements haben neben dem

Tagelohn Stucklohnarbeit und — Ueberstunden verdienst. Die

Steigerung der Lohnsätze innerhalb der letzten 20 bis

30 Jahren wird — von den einzelnen Fabrikanten verschieden —
auf O bis 50%, in den meisten Fällen auf etwa 25 "/o, veransclilagt.

Ein Wort über diesen letzteren Funkt, das Steigen der Löhne.

Es mag gleich hier bemerkt werden , dass die übrigen Indu-

strien weit weniger günstige Steigungsverhältnisse als die eben

genannten aufweisen; in vielen Teilen der Textil- und Muntm-

industrie sind von 1862 bis 1887 die Lolinbeträgc nur wenig oder

gar nicht gestiegen , mehrfach sogar gesunken. Hier sei nur

der günstigere Fall berücksichtigt, dass die Löhne innerhalb der
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letzten 25 Jahre eine Steigerung und zwar um 25—30 Vo erfahren

haben. Da drängt sich sofort die Frage auf: entspricht diese

Steigerung nur der Verteuerung des Lebensunterhalts,
oder stellt der heutige höhere Geld>Lohn auch einen effektiv

höheren Anteil am Nationalprodukt dar, mit andern Worten: hat

sich der Standard of life des Arbeiters, soweit er vom Lohne
abhängt, seit jener Zeit gehoben ? Auch unsere »Saggjc berühren

diese Frage, gelangen jedoch u. K zu gänzlich verfehlten RcfSul*

taten. Einen positiven Nachweis für die Richtigkeit der einen

oder andern Ansicht zu fuhren, ist kaum möglich. Um so mehr
sollte sich eine amtliche Behörde hüten, ganz kursorisch, beinahe

oberflächlich, die Frage in optimistischem Sinne zu beantworten.

Im Annuario 1886 pag. CXLV ff. (sogar wiederholt im Annuario

1887—18S8) wird nämlich schlechthin behauptet: der Lebensunter-

halt sei heute billiger als vor 25 Jahren, der Arbeiter verdiene

heute mehr als damals, ergo sei sein Standard of life bedeutend

erhöht. Zum Beweis werden angefahrt: der Stand des Weizen-

preises (nicht Brodpreises 1) und einige Zahlen über den Engros*

preis einiger Textiistoffel Und Fleisch, Wein, Oel, Salz, Ta-

bak, Gemüse? und die Wohnung? und die Steuern? ganz abge-

sehen davon, dass die Verbilligung der Kleidung auch nur eine

scheinbare sein dürfte. Mit diesen seltsamen Deduktionen der

statistischen Behörde, die so ganz — denn auch das ist nicht zu

unterschätzen — dem allgemeinen Gefühl widersprechen, dass sie

fast einen tentlenziösen Beigeschmack crlialten, kontrastieren selt-

sam die freiwilligen Aussa^jen einer ganzen Reihe von Unterneh-

mern (!) (vgl. Annali 1S88) , die ohne weiteres den (iriind für

die Lohnsteigerung ihrer eigenen Arbeiter in der Ver-
teuerung des gesamten Lebensunterhalts erblicken.

Also Vorsicht!

2) Nur massigen Aufschhiss gewähren uns unsere »Saggi<

hinsichtlich der Textilarbeiterlöhne. Es sind verhältnismässig

wenig Fabriken befragt, rudern noch n\eist oberitalienische; die

Lohnsätze sind, wie oben schon erwähnt, schlechthin »Durch-

schnittsbeträgec fiir je eine Arbeiterkatcq^orie. Wir teilen zunächst

einige der wichtigsten Ergebnisse im Folgenden mit:

A. \V o II Verarbeitung (1887) :

Männliche Arbeiter (Ober-ltahen) 2.15 1. (Färber) — 5. 50 1. (Spinner).

Weibliche » » 1.35 > — 2.25 » (Akkord-

lohn).
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... . % Akkord = 2.70 1.

männlichen Arbeiter m <

.... . S
Akkord ^ 1.30 *

weiblichen

In der Provinz Arezzo

:

Durchschnittslohn der

\ Tagelohn « I.40 »

\ Tagelohn = 0.60 »

Arbeitszeit: 12 Stunden.
' B. Baumw ollVerarbeitung (1887):

Die Angaben beziehen sich auf die Provinzen Mailand und Genua:

1- u \
Spinner: 2.00—3.50 1.

Mannhche Arbeiter ] __, , _
/ Weber: 2.00—3.50 »

UV u A ; . S
Spinnerinnen: 0.90—1.20 1,

Weibhche Arbeiter < v •

( Weberinnen: 0.90—1.20 »

bei 12stündigem Arbeitstag.

C Hanfverarbeitung (1887):

Es liegen nur fiir eine Fabrik (in der Provinz Bologna) An-

gaben vor:

Dorchschnittstagelohn der Spinner: 2,07 I.

» » Spinnerinnen: 0.80 »

bei I2stündigeni Arbeitstag.

(Der Spinnerlohn darf als Standard auch fiir die übrigen sehr

mannigfachen Kategorien der Textilarbeiter angesehen werden.)

D. Seiden Verarbeitung (1S81 bezw. 1884 und 1887):

Es sind nur die Löhne der Weiber und Kinder berücksichtigt;

der Tagelohn betrug:

Provinz Cuneo: 1.04—1.20 1. (12—13 stündiger Arbeitstag).'

> Como: 0.50^1.20 » (11—12 stundiger > ).

(Kinder von 0.32 1. an.)

> Bergamo: 0.20 (jugendliche Arbeiterinnen von 12—16 Jah-

ren) —1.00 I. (11 stündiger Arbeitstag.)

Das ist nicht viel, was wir über die Lohnverhältnisse in der

Textilindustrie Italiens erfahren, jedoch, bei näherer Betrachtung,

leider schon genug, um uns von dem Elend des spinnenden und

webenden Proletariats der Apennin-Halbinsel zu überzeugen.

Was zunächst in die Augen springt, wenn man die obigen

Zahlen überblickt, ist das Misverhältnis zwischen den Löhnen fUr

männliche und denen ftir weibhche Arbeiter: erstere sind meist

2— 3 mal so hoch als letztere. Die Erklärung dieses Umstandes

bietet die Berufsstatistik ; diese berichtet uns nämlich die höchst

merkwürdige und höchst traurige Thatsache , dd^b m iulien
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unter 10 Textilarbeitern neun Frauen sind; von

1 332 806 in der Textilindustrie thätigen Erwachsenen waren (1881)

männlichen Geschlechts nur; 136063. Entsprecheod solch' so-

zialem Unfug unmässig starkerVerwendung der Weiber als Fabrik«

arbeiter erfreut sich auch die Kinderarbeit in Italien einer allge-

meinen Beliebtheit: in der Textilindustrie allein waren 100150

Kinder unter 14 Jahren beschäftigt und zwar bis hinunter zum
zartesten Alter ; bekanntlich hat das neue Königreich Italien erst

seit 3 Jahren ein Gesetz (vom 11. Febr. 1886) — das erste arbeiter-

schützenden Inhalts! — welches die Beschäftigung von Kindern

unter 9(1) Jahren in den Fabriken verbietet; und das im Lande
der Analphabeten 1 Was aber die angeführten Zahlen der in der

Textilindustrie beschäftigten weiblichen Arbeiter und Kinder ftir

die uns interessierende Lohnfrage bedeutet, ist das folgende:

jene hohen Löhne iiir männliche Arbeiter erklären sich daraus,

dass es die Löhne einiger weniger gelernten und geschickten Ar-

beiter sind; ftir die Wertung der sozialen Lage unseres Textil-

Proletariats (soweit eine solche auf Grund der I^hne gestattet

ist) ^ttd sie belanglos; der Standard-Lohn in der Tex-
tilindustrie Italiens ist vielmehr derjenige derweib-
liehen Arbeiter. Wenn solches aber der Fall ist, dann dürfen

wir aus den wenigen lohnstatistischen Angaben , die wir oben

mitteilten, in Anbetracht, dass sie durchaus nicht für die ärmsten

Bezirke des Landes gelten, mit Fuj; und Recht die Folgerung

ziehen: die ::alieni::.che Texiilindustrie bezahlt ihren Arbeitern

I lungcriohne ; denn selbst im Lande der naivsten Bediirfnislosijr.

keit ist ein Tagesverdienst von i Franken und wenijjer - um zu

schweigen von den 16 l'fennig-Löhnen — herzlich gering , auch

dann, wemi er für die Familie nur eiucn Zuschuss zum Verdienst

des Mannes darstellt. Es ist hier nicht am l'latze, nach Gründen

fiir solch' niedrige Löhne zu forschen. Sie liegen teilweise zu Tage:

es ist namentlich in der Textilbranche die in Italien noch sehr

verbreitete Hausindustrie, welche den Verdienst des Fabrik-

arbeiters dauernd drückt; dazu kommt die Ausbeutung der Kin-

derarbeit u. a. m.

Fiir die zwanzig Jahre 1862—1881 ergibt sich iast durch-

gehends eine Steigerung der Lohne um 2^— t;o%, ausgennm-

men vielleicht die Seideuindustrie , deren Luhne in derselben

Zeit nur um etwa loVo steigen; dann von 1881— 18S7 ist die

Steigerung entweder sehr gering oder gar nicht vorhanden; in
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der Seidenbranche gehen die Löhne während des letzten Jahr-

zehnts sogar 2urück> Zwecks richtiger Beurteilung des Werts

dieser Steigerungsangaben mag nochmals daran erinnert werdeo,

dass die Lohntabellen für die Textilindustrie ermittelt wurden

durch Befragung des Unternehmers nach den »Durchschnittslöh*

nent seiner Arbeiter.

3) Die umfassendsten Auftcblüsse geben die in unseren Quel-

len enthaltenen Angaben über Löhne der in der Montan*
Industrie Italiens beschäftigten Arbeiter; ja, man darf fiiglicb

ss^en: die italienische Montanindustrie als solche besitzt jetzt eine

befriedigende Lohnstatistik. Die Ermittlungen haben sich näm-

lich auf die gesamte in Frage kommende Arbeiterschaft

erstreckt Nach der Zählung von 1881 waren in der Montan*

Industrie beschäftigt: 59512 Arbeiter; hiervon sind in Abzug zu

bringen als nach unsem Begriffen nicht eigentlich im »Bergbau«

thätig 13954 in Nutz«SteinbrUchen, 5631 in Marmor und Alabaster

Steinbrüchen beschäftigte Personen. Fast der gesamte Rest ent-

fallt auf die Schwefelbergwerke in Sizilien (22922) und der Ro-

magna (12 51), sowie auf die Zink- und Bleigruben der Insel Sar-

dinien (6643). Diese Verteilung ist seit 1881 die nämliche geblie-

ben, während sich die absolute Zahl der Grubenarbeiter seit-

dem vermehrt liat: so wurden 1884 in Sizilien (Schwefelbeigwerke)

gezählt (vgl. Annuario statistico 1886, pag. 828): 29182 Gruben-

arbeiter'); auf der Insel Sardinien (Blei* und Zinkgruben) 1887

(vgl. Inchiesta industriale, fasc. ii, pag. 52) 10036 Montanarbctter.

Für sämtliche in Sizilien, Sardinien und der Romagna thätigen

Grubenarbeiter ^nd nnn die lohnstatistischen Erhebungen gemacht,

somit, wie wir sagten, im wesentlichen für die gesamte Montaa-

industrie Italiens.

a. In den Blei- und Zinkbergwerken SardmlLrs
sind von den Arbeitern ca Vs festländische ]

heimische Insulaner. Erstcre , die besseren Arbeiter, verdienen

annähernd 50^/0 mehr nis letztere; die Tagelohnc der Kontinen-

talen schwanken (1887) zwischen 2.50 und 4.50 1. (»Durchschnitts-

lohne =. 4.00 ].), diejenigen der Insulaner zwischen I.50 und 3.00I.

(»Durchschniltsiolin- = 2.40 1.). Dabei ist zu berücksichtigen,

wie die *Ainialen« richtig hervorheben, dass der höhere Lohn

t) Für 1886 wdBt das erst nach Abschluss der vorliegenden Arbeit in raeine

Häniic gelan^'te Annuario 1SS7— iSSS (p. 743) wicdenim einen kleinen Ruck^Ilg wk
in dem Quanliun des gewonnencu Schwefels so in der Arbeiterwhl auf.
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der Festländer grossenteils durch die temporäre Rückwanderung

derselben illusionär wird ; die 3 Sommermonate muss der Fremde
den fieberischen Boden Sardiniens veriassen. Unter diesen Um-
ständen mag es zweifelhaft erscheinen, ob die angeführten Lohn-

sätze gerechten Anforderungen entsprechen oder nicht; unzweifel-

haft ist leider eine andere Thatsache, die prinzipiell noch wich*

tiger sein dürfte, als die absolute Lohnhöhe: das ist der starke
Lohn fall während des letzten Jahrzehnts; die »Annali« (1888,

pag. 112) geben folgende »Durchschnittslöhne« <Ür die verschie-

denen Zeitläufte an:

Kontinentale Arbeiter:

1874 t88l 1887

4.50 I. 4.50 1. 4.00 1.

Insulare Arbeiter:

1874 1881 1887

3.00 1. 3.00 I. 2.40 1.

Das bedeutet in 6 Jalircii eine LohnVerminderung um iü bezw.

20 °/o.

b) Wohl in elenderer Lage als samtliche bisher von uns be-

sprochene Arbeiterkategorien, ja, vielleicht im schwärzesten Win-

kel des dunklen sozialen Italiens hausend finden wir endlich noch

die Arbeiter in den Schwefelbergwerken der Romagna
und Siziliens, Wüsste man auch sonst gar nichts von dieser Avant«

garde des unglücklichsten Proletariats Europas: die 6 Seiten (pag. 68

bis 73) der amtlichen Annalen des statistischen Bureau s Italiens

(1885; ser. III' Vol. 14) würden hinreichen, um den Leser mit Ent-

setzen zu erfiillcn.

Zunächst die Löhne, die nocli das beste und lichtvollste Mo-

ment im Gesamtbilde unserer Schwefelarbeiter darstellen:

In Sizilien ^1887; aus den Annali 1888, pag. iia):

Erw«:hsene Gruben«teiter \ ''^"^ = ^'^^ '

( m Akkord = 2.00 »

Maurer = 2.50 1.

Handlanger (1881) = 2.iO »

Kinder (dgl.) = I.30 >

In der Romagna (1887: wie oben):

Hacker (cavatori) — 2.25 1.

Auflliller (riempitori) = 2.03 »

Karrenschieber (1881) = 2.02 »
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Nun aber weiter: sind etwa Kinder in den Schwefelbergwerkeo

beschäftigt ? Folgendes berichtet darüber die Statistik (Annuario

1886 pag. 828)

:

In Sizilien wurden (1884) gezählt:

28641 Arbeiter in den Schwefclgruben

darunter: 8997 Kinder unter 14 Jahren.

Aber die Verwendung der Kinder ist im Abnehmen begriffen?

Auch hierfür stehen uns Zahlen zu geböte ; nach dem Censimento

a. a. O. waren z88x nur 2982 Kinder unter 14 Jahren ebendort

thätig. Man möchte Zweifel hegen, dass eine solche rapide Stei-

gerung der Kinderarbeit in so kurzer Zeit möglich sei, und doch

scheint es bittere Wirklichkeit zu sein, wie uns eine Reihe von

Gründen anzunehmen zwingt. Uebrigens gibt es noch eine an-

dere MögHchkeit, die geradezu vcrbUilfende Zunahme der Kinder

in den Schwefelgruben zu erklären : die GewerbestaLi. uk bemerkt

ausdrücklich, sie zähle K i n d c 1 unter SJahren nicht; im An-

nuario 1886 fehlt diese Limitierung. Vielleicht also befand sich

ein Teil der 6oüO Kinder, die nn Jahre 1S84 mehr gezählt wur-

den, im Alter unter 8 Jahren ! Aber w ir sagten , es sei wahr-

scheinlicher, dass eine absolute Zunahme der Kinderarbeit statt-

gefunden habe. Folgende Erwägungen fuhren uns dazu ; im Schwc-

feibau Italiens herrschte namenthch am 1-lnde des vorigen und

im Beginne unseres Jahrzehnts eine allgemeine Depression; die

l'örderung wurde schwieriger und kostspieliger, gleichwohl sanken

die Sclm efelpreise auf dem W eltmärkte. Der Unternehmer miisste

also seine Produktionskosten auf irgend welche andere Weise

h e r a b z u m i n d e rn bestrebt sein ; und das schien am leichtesten

sich dadurch bewerkstelligen zu lassen, dnss er die Arbeits-

löhne verringerte Zu diesem Behufe stellte er immer mehr

Kinder in die Reihen seiner Arbeiter ein , womit er einen zwie-

fachen Zweck erreichte : einmal wurde das erforderlich werdende

Mehr an Arbeitsmatcrial zu gleichem l'reise geschaffen, sodann

konnte mm auf die vorhandene (erwachsene) Arbeiterschalt der

nötige Druck ausgeübt, ihr Lohn konnte immer mehr herabge-

setzt werden. In der That : der Tagelohn, der vor 10 Jahren

einen Höhepunkt erreicht hatte, steht jetzt auf und unter dem

Niveau des Jahres 1862; in Sizilien lauten die cntsprechendea

Lohnsätze für die »Picconieri«

1862 1874 1881 1887

2.33 3.60 4,00 2.45.
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Noch schlimmer und stetiger ist der Lohnfall in der Romagna:

1862 1887

3*39 3.22 2.64 2.25

2.72 2.68 2.45 2.03.

Neben den soeben gekennzeichneten beiden Uebelständen,

unter welchen die Arbeiter in den Schwefelbcrgwerken Italiens

leiden, Ausbeutung der Kinderarbeit und Lohnfall, steht noch
eine ganze Reihe anderer Ungehöri|^etten, deren Gesamtsumme
das Mass des Elends wahrhaftig bis zum Ueberlanfen voll macht.

Sie seien in aller Kürze noch trocken und kommentarlos aufgezählt

:

Nicht besonders geschickte oder schwächliche Arbeiter lassl

man nicht in Tagelohn, sondern in Akkord arbeiten; so erklärt

sich der oben angeführte niedrige Akkordlohnsatz.

In der Nähe der Schwefelhergwerke Siziliens gibt es keine

Lnlcix lil';j>tc fiir die Arbeiter, welche weit von ihrer Wohnung
hcrbciv"v andern müssen. Die Arbeiter schlafen daher während der

ganzen Woche (sie kehren nur Sonntags heim) in der guten Jah-

reszeit im Freien , bei ungünstigem Wetter — im Innern des

Bergwerks,

Ihren Unterhalt kaufen sich die Arbeiter in den Magazinen

und Kneipen , welche in der Umgegend des Bergwerks sich be-

finden; Der Arbeiter lebt die Woche über auf Kredit: am Sonn-

abend wird ihm der Retrag seiner Zehrung vom Lohn abgezogen.

Zuweilen besteht der Lohn in Waren, welche der Arbeiter dann

mit grossem Verlust verkaufen muss. Also Iruckunfug in allen

Schattierungen.

Srliliesslich mag noch als typisch für die Gesammtlagc un-

SLicr Arbeiter berichtet werden: es bestehen zu ihrem Heil und

Frommen mehrfach Kranken- und Unfallka^sen (Romagna), deren

2 wichtigste Paragraphen lauten :

§ I. Alle Lasten tragen die Arbeiter;

j< 2. das Verfügungsrecbt über die Kasse steht ausschliess-

lich dem Unternehmer zu.

WMr sind am Ende unserer Skizze. Es waren keine freund-

lichen Bilder, die wir dem Leser entrollt haben; allüberall im

Lande des Sonnenscheins dunkelt das soziale Elend, so auch hier;

ein paar Zahlen nur und doch wie vielsagend : neben einem klei-

nen, gutsituierten Elitestamm von Arbeitern der Maschinen- und

Eisenindustrie ein jämmerlich gelöhntes» weibliches Textilprole-
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tariat, dessen Löhne sich nur kümmerlich seit 30 Jahren ein wenig

in die Höhe gerüttelt haben, um dann während des letzten Jahr»

zehnte stabil zu bleiben oder wieder zu sinken ; endlich ein Heer

von Kindern in den Schwefelgruben der herrlichen Trinakria, ein

ausgebeutetes, ausgehungertes Proletariat, das sich ein Men-

schenaiter müht, um noch tiefer in*s Elend zu sinken. —
Das offi»eUe Italien ist wenigstens ehrlich, mutig: es zählt

seine Sklaven. Kaum ein zweites Land darf sich eines solchen

hohen Liedes des Elends rühmen, wie es Italien in semer Agrar-

enquete besitzt; nun werden auch die Schäden und Wunden der

Italia industriale blossgelegt. Vielleicht, dass der Nation im der-

einstigen Gericht der Weltgeschichte diese ihre freimütige Offen*

heit als mildernder Umstand angerechnet wird. Das schöne Land

bedarf dessen I So sehr ich das italienische Volk lieben gelernt

1] ibc, so weh es mir thut, es immer wieder niederschreiben zu

müssen, zu lIci Einsicht glaube ich gekommen zu sein : von allen

europäischen N.iluinen ist keine so sehr in ihrer Kuliur, in ihrem

Bestände gefahrdcl als Italien. Sein industrielles Proletariat ist

elender, denn irffend eines; und was das schlimmste ist: noch tiefer

im Elend scliniachtet seine landliche Bevölkerung. Kein sturmfester

Bauernstamm, nur schwankende, unsichere, haltlose Parzellenbesitzer

und Teilpachter, Latitundienhcrrn, und besitzlos, unstät wandernde

ländliche Tagelöhner. Und welche moralische, welche geistige

Schulung bringt der italienische Proletarier in den beginnenden

Kampf für Recht und Brod mit? keine. Die suziairevolutionären

Ideen Westeuropas werden unvermittelt, unverstanden dem un-

gewaschenen Analphabeten eingetränkt, der mit solcher Waffe

nur brutalen Missbrauch treiben wird. Unterdessen miiht man

sich redlich , das Elend im eigenen Lande — zu schildern , zu

zählen. Gewiss ein erster, wichtiger Schritt; aber möge bald

auch der zweite, wichtigere folgen: das Elend zu Undern. Zu-

sehen und Nichtsthun hilft wenig, das sollte man doch mit der

Zeit auch in Rom begreifen lernen. Wie lange werden Leopardis

vorwurfsvolle Klagen noch wahr bleiben;

»üime quante ferite,

>Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio

»Formosissima donnal?«



DIE SOZIALSTATISnSCHBNERGEBNISSEDER
LETZTEN FRANZÖSISCHEN VOLKSZÄHLUNG.

VON

Dr. HEINRICH RAUCHBERG.

Für den Kenner des modernen Volkszalilungswesens bedarf

der Satz wohl keiner au tuhrlichen Begründung, dass — von we-

nigen Ausnahmen abgcsclien — die Volkszählungen nicht jenes

Ausmass der Information über die sozialen Verhältnisse bieten,

welches man von einer so umfassenden und kostspieligen Er-

hebung mit Recht verlangen kann. Die Ursache hiervon ist leicht

zu erkennen. Sie liegt in dem Entwickelungsgange des Zähhmgs-

wesens , auf welches die internationalen statistischen Kongresse,

insbesondere jener im Jahre 1872 zu Petersburg, von grösstem

Einflüsse gewesen sind. In Uebereinstimmung mit der damals

auf dem Gebiete der Staatswissenschaften und insbesondere der

Nationalökonomie herrschenden Richtung ging der statistische

Kongress auch hei der Aufstellung seines Programmes für die

Volkszählungen von überwiegend individualistischen Gesichtspunk-

ten aus, welche dadurch, dass dieses Programm von fast allen

Staaten mit grösseren oder geringeren Abandenmcycn angenom-

men wurde, thatsächlich auch durchaus zur Geltung gelangt sind.

Nachdem mit der Einstellung der statistischen Kongresse auch

die autoritative Instanz für die einheitliche Fortbildung des Zäh-

lungswesens entfallen war, lag es nunmehr an den einzelnen Staa-

ten, ihr Verständnis für die sozialen Verwaltungsprobleme durch

eine zweckentsprechende Ausgestaltung des Zählungswesens zu

bethätigen. Aus der richtigen Erkenntnis der Funktion der Volks-

zählung für die soziale Verwaltung sind solchermassen bisher nur

die Berufszählung im deutschen Reiche vom 5. Juni 1882 sowie

die letzte eidgenössische Volkszählung (vom i. Dezember 1888)

hervorgegangen, welch' letztere bekanntlich mit einer allgemeinen

UnfaUsaufhahme in innerem Zusammenhange steht, die schon am
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I. April 1888 begonnen hat und durch 3 Jahre hindurch fortge'

setzt werden soll.

In Frankreich passte das durch die statistischen Kongresse

aufgestellte Programm, soweit sein atomistischer Charakter in

Betracht kommt, ausgezeichnet zu einer weit zurückreichenden

Tradition, deren Einfluss wohl auch dadurch befestigt ward, dass

gerade die herrschenden Klassen Frankreichs die Hochburg der

klassischen Nationalökonomie und einer den Lehren derselben

entsprechenden Gesellsdiaflsaufiassung bilden. So mag es denn

gekommen sein, dass auch im Jahre t88i, als man das Zählungs-

wesen durch Einführung der Zsüilkarte als Erhebungsformular und

der ortsanwesenden Bevölkerung (an Stelle der rechtlichen) als

Basis der populationtstischen Uebersichten reformierte, die sozial-

statistischen Gesichtspunkte kaum grössere Beachtung fanden, ak

bis dahin. Die Volkszählung vom 30. Mai 1886, deren Ergeb-

nisse uns nunmehr vorliegen ist ganz in derselben Weise organi-

siert gewesen, wie jene von 1881 und es ist notwendig, dieser

Organisation mit kurzen Worten zu gedenken , weil schon da-

durch manche und zwar gerade die schwerst wiegenden Mängel

des Zählwerkes bedingt waren.

Wie bereits erwälinl, erfolgte die Auliuilime mittelst Indi-

\ iuuaLuilhkarten. Allein die Aufbereitung dci ZaiiUuigsergebnisse

geschah nicht, wie dies der Zählkarlenmelhode entspricht, zen-

tralisiert im statistischen Bureau , sondern war vom Ministerium

des Innern den Ciemeinden übertragen worden. Hieraus erwuchs

ein doppelter Nachteil. Erstens sind die Gemeinden absolut un-

geeignet, solciic Uebersichten herzustellen, für welche eine ge-

wisse technische Schulung erforderlich ist. Gerade die Durch-

führung der in sozialer Beziehung wichtigsten Gesichtspunkte,

insbesondere die Kombination der rein populationistischen Mo-

nicnle mit den sozialen l^aktnien des Ikrufs und der Berufstelhing,

ist an die Benützung recht komplizierter Konz.enlrationsformulare

geknüpft, deren Ausfüllung den Gemeindeorganen nicht zugemutet

werden konnte. So bedeutete schon die Organisation der Avjf-

bereilung den Verzicht auf die volle Ausnutzung des Matenais

in sozialstatistischer Beziehung. Dann aber machte es die Wahl

der Gemeinde als Aufbereitungs-Instanz unmöglich, jene sozialen

Erscheinungen i\x verfolgen, welche über das enge Gebiet der

i) S(aiisti(|ne t;^n6rale de la Frnncc. R£-so1taU siatistiques du dcnombrement de

1886. I. France. Paris und Nancy 1888. gr. 8*. 150 und 333 S.
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Gemeinde hinausLii cifcn , so insbesondere die WiuKlerbcwegung,

deren Bedeutung für die Erkenntnis der Verändcruni;cn des Ar-

beitsmarktes tind der lokalen Konzentration der Arbeitskräfte an

dieser Steile wohl nicht erst ausführlich dargetlian zu werden

brauclit. Die Aufgabe des statistischen Amtes war es bloss, die

Tabellen , welche schon von den Präfekten aus den Gemeinde-

Uebersichten hergestellt worden waren , zusammenzufassen , mit

einem Texte zu versehen und der Veröffentlichung zuzuführen.

Wir haben uns bereits an anderer Stelle vom rein methodologischen

Standpunkte aus über die CVganisation der Erhebung und über

den VV^ert der analytischen Bearbeitung ihrer Ergebnisse durch

das statistische Bureau ausführlich geäussert ') und dürfen uns

daher hier wohl darauf beschränken, rühmend anzuerkennen, dass

die Leistung des statistischen Bureau s, natürlich innerhalb der

durch <!ie eigentümliche Organisation der Zählung gezogenen

engen Schranken, einen grossen Fortschritt gegenüber der Bear-

beitung der Ziihlungsergebnisse vom Jahre 1881 bedeutet, welche

in jeder Beziehung unzulänglich gewesen war.

Bei dieser Sachlage hat die Zählung eine verhältnismässig

nur dürftige Ausbeute an spezifisch sozialstatistischem Material

geliefert. Wohl aber lassen sich auch aus den rein demographi-

schen Ergebnissen sehr interessante Rückschlüsse aufjene sozialen

Faktoren ableiten, welche die Lebensbethätigungen des Volkes

als einer organischen Einheit bestimmen. Schon die Entwickelung

der Volkszahl ist in dieser Beziehung charakteristisch. Die Zäh>

lung vom 50. Mai 1886 hat eine Bevölkerung von 38 2t8 903 Per-

sonen und der vorbeigehenden Zählung von 1881 gegenüber einen

Zuwachs von $4695$ oder 0.3 Perzenten im Jahresdurchschnitte

ergeben. Dieses Zuwachsperzent ist ein ausserordentlich geringes.

Ks bleibt nicht nur hinter jenem der meisten europäischen Staa-

ten, und speziell der an Frankreich angrenzenden, zurück son*

dern hat auch im Vergleich zu den früheren Volkszählungsperio-

den Frankreichs einen erheblichen Rückgang erfahren. Denn es

berechnet sich die durchschnittliche jährliche Volkszunahmc in

Frankreich für die Jahre i8;2 bis 1876 auf 0.6 Perzente und für

die Periode 1876—1881 noch auf 0.4 Perzente. Diese Abnahme

1) StatUtisLlie Monats, hrift. XV. J.ilir^^iiii,', Mai-Heft.

2) l>.Ti iitirliche Zuwathsj »erteilt iietruj^ w.ihrcnd »Icr hc/uglklitn Ict/len Volks-

/ühlun^^speriotleri in Dcubchlaud 0.7, u\ liclgien 0.9, in Italien ^owic in Spanien 0.6

und in der Schweiz 0,4.

Archiv lilr ioi, Qwumi^. ü. Slaüadk. II. I9

Digitized by Google



284 R auchberg.

in der Intensivität der Volksvermehrung erklärt sich aus dem

Rückgange des Ueberschusses der Geborenen Uber die Gestor-

benen, welcher von io8 229 oder a29 Perzenten der Bevölkerung

im Jahre 1881 -auf 52 616 oder 0.14 Fermenten im Jahre 1886 ge^

fallen ist, und ihr Einfluss auf die Gestaltung der Volkszahl würde

noch deutlicher zu Tage treten, wenn nicht eine starke Einwan*

derung aus dem Auslande, welcher nur eine ganz geringe über-

seeische Auswanderung aus Frankreich gegenüber steht, jenen

Ausfall an Arbeitskraft deckte, welcher sich aus der Geringfügig

keit des Nachwuchses ergibt Für die Periode i88t—1886 allein

berechnet sich die Einwanderung aus dem Auslande nach Frank-

reich auf 170747 Personen*). Es ist nun natürlich, dass demzu-

folge die Zahl der Staatsfremden in Frankreich, trotz der rapiden

Zunahme der Naturalisationen , in stetem Anwachsen betjriflTen

ist. Es wurden nämlich in Frankreich Staatsfremde crmiitclt

im Jahre 1851 380831 oder 1.06 Penente

• 0 ]86l 497 091 » 1.33 »

» * 1866 635495 • 1.67 *

» » 1872 740668 » 2.03 »

» » 1876 801 754 » 2 17 •

» 1 001 090 » 2 67 »

» » 1886 1126531 " 2 97 j.

An dieser Einwanderung sind naturlich die Nachbarländer am
stärksten beteiligt. Es wurden in Frankreich ermittelt im Jahre

1876 1881 1886

Deutsche 59028 81986 100 114

Betgier 374 49« 43a a6s 48a 261

Italiener «65 313 240 733 264568
Schweizer 50 20^ 66 281 ^% 584

Spanier «''2
-i ;,7 7;> 781 79 550

Aus den dem ZiihlungsoixratL- beigegebenen Kartot^ramnien \sX

zu entnelmicii. dass die Staatsfrcmden zwar relativ am hiiufii^slen

in den an die be/iiLjIichen Staaten grenzenden Departements vor-

kommen, dass sie sich aber v(;n dort ans iiber weite Ciebiete des

inneren Frankreich verbreiten. So halten die Beli^ier den ganzen

Nordwesten bis zur T.oirelinie l)esetzt, die Italiener okkupieren

die ganze Küste des ligurischcn Meeres . fmden sich aber auch

in einem breiten Landstreifen längs der j^anzen ^^cs^]ichen und

nordöstlichen Grenze, während die Schweizer in Frankreich sich

1) Differenz zwischen dem nach der rnkturlichen Bewegung der Bevdtkenifig ken-

struierten nml dem durch die letzte Zählui^; thatsllchlieh erroiUehen Stande der Ifa-

völkerang.
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zu zwei Dichtigkeitszentren vereinigen, von welchen das eijie dem
Zug des Jura foltrt, das andere aber in Paris und dem Departe-

ment der Seine kulminiert. Diese Verteilimc; allein zeigt, dass es

niclit nur der Grenzverkehr ist, welcher die zahlreichen Fremden

ins Land geführt hat, sondern dass die Nachfrage cIcd ii.iuzusi-

sehen Arbeitsmarktes nur durch das auswärtige Arbeitsangebot

voll gedeckt werden konnte.

I'-s lässt sich aber aus den Zählungsergcbnissen auch auf

eine sehr intensive innere Wanderbewegung zurückschliessen. In

dieser Beziehung kommt zunächst die Verschiebung des Verhält-

nisses der ländlichen zur städtischen Bevölkerung in Betracht.

Als letztere gelten die Bewohner jener Gemeinden , deren ge-

schlossenes (iebiet mindestens 2000 Bewohner umfasst (agglom-

merierte Be\ nlkerung).

Von je roo Personen der Gesamtbevolkcrung entfielen

auf die

im Jfthfe städtische Bevölkerung ländliche Bevölkerung

1846 34.42 75.S«

1866 30.46 69.S4

1S76 32wK 68.94

i88i 34 76 65 24

1886 35.95 64.05.

Wie sich aus der Diftcrenz zwischen der aus dem Gcburtenüber-

sclinsse berechneten und der durch die Zahlung thatsächlicii er-

mittelten Bevölkerung beider Kategorien ergibt, betrug der Zuzug

vom Lande nach den Städten während der letzten Zahlungs-

periode allein 455 554 Personen. Die einzelnen (}rössenkatego-

rien der Städte haben jedoch eine sehr verschiedene Attraktions-

kraft geäussert, und zwar steht dieselbe — mit Ausnahme der

Grossstädte — in direktem Verhältnis zur Volkszahl der Städte.

Innerhalb der 25 Jahre von 1861 bis 1SS6 hat sich nämlich die Ein-

wohnerzahl der Städte mit mehr als ro 000 Einwohnern um 39 Per-

zente vermehrt; es betrug aber der Zuwachs in den Städten

mit 10000 bis rc;ooo Einwohnern 33 I'crzente

» 15000 » 20 0t)ü » 34 »

» 20 000 » 30 000 » 44 »

• 30000 » 50000 » 43 »

» 50000 » 100000 > 51 »

> mehr als 100 000 • 36 *

Wie wir sehen, gilt das Gravitationsgesetz auch für die sozialen

Körper. J)cn vollkommensten Aufschluss über die Wanderbe-

wegung vermag aber Dank der vorgeschrittenen Technik der Auf-

«9*
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bereitung die Frage nach der Gebürtigkeit zu liefern, indem jedem
Gebietsabschnitte seine auswärts ermittelte Geburtsbevölkening

zugewiesen wird. Die mangelhafte Organisation der firanzösischen

Volkszählung hat es allerdings, wie bereits erwähnt, unm^lich
gemacht, die Zählungsergebnisse in dieser Richtung voll auszu-

nützen. Immerhin erfahren wir aus dem Zählungselaborate, dass

von je loo Franzosen nur 60.5 in der Gemeinde, und nur 84 in

dem Departement i^eboren sind , in dem sie sich zur Zeit der

Zähkmg aufhielten. Die Abnahme der Bodensässigkeit der Be-

völkerung wird dadurch illustriert , dass der Perzentsat/. der in

dem Departement ihres Geburtsortes ^^e/.ahlten Franzosen iui

Jahre 1861 noch «*^S.74, im Jahre 1886 wie {^esas^t nur 84.0 betrug.

Am auilailigstcn macht sich der l.uiiluss der l>ituv.indcruii;^ in

l'aii., weitend, denn von je lOO Personen der Pariser Hevulkeruiiu;

waren nur 35.3 in Paris geboren'). Inwieweit diese X'ii.iuJcr-

ungen deni zunehmenden Indu^trialismus zuzuschreiben ^.lnd, suH

hier nicht näher erörtert werden. Ks genügt, darauf hinzuweisen,

dass dieselben — wie später gezeigt werden soll — von einer

nicht unwesentlichen Verschiebung in der Berufsgliederung der

Bevölkerung begleitet gewesen sind.

Die hiemit charakterisierte Bewegung ist natürlich niciit oluic

ticfj^^ehenden Finfluss auf die innere Struktur der Bevölkerung

geblieben, an deren Umbildung natürlich auch noch andere l'^ak-

toren, voraus sozialcthischer Natur, niitl)ettilii,^t waren. In erster

Linie kommen hier die Starke und Zusammensetzung der Haus-

haltungen und der l-'aniilien '\\\ Betracht.

Von je 100 Haushaltungen bestanden
im J.ihrc

1856 18S6

nur einer i'erson 10.40 10.75 14.40

2 PenMHicn 19.27 20.80

3 » 19.94 20.16 aaso

4 » 18.19 17.94 17.20

5 > 13.26 13.04 T2,60

6 und mehr als 6 Personen 19.70 18.85 I4.SO.

In diesen ZiflTemreihen gelangt die fortschreitende Atomisicrung

der Gesellschaft deutlich zum Ausdruck. Besonders bezeich-

nend ist die relativ bedeutende Anzahl der isoliert lebenden Per-

sonen« welche 4.25 Perzente der Gesamtbevolkerung ausmachen.

i) Von je 100 Pertonen der Berliner Bevölkerung sind im Jihrr 1885 nur 42.4

in Berlin gcboieo.
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Rechnet man dieselben in die Anzahl der selbständigen Haus«

haltun<,'cn ein, so berechnet sich die durchschnittliche Stärke der*

selben auf 3.6 Personen» lässt man sie hierbei aber ausser An*

schlag, auf 3.9 Personen. Der Begriflf der Haushaltung ist natür-

lich mit jenem der Familie keineswegs identisch, welcher sich sonst

der statistischen Erfassung durch die Volkszählung schon vermöge

der Organisation derselben in der Regel entzieht. Die französi-

sche Volkszählung von 1886 bot jedoch Gelegenheit, auch die

Stärke der natürlichen Familie wenigstens annäherungsweise zu

berechnen. Die Besorgnis, welche die Verlangsamung der Volks-

Vermehrung, und speziell die Abnahme der Geburtenfrequenz her-

vorrief, hat nämlich zur Aufnahme der Frage nach dem Kinder-

reichtum der einzelnen Familien in den Kreis der Erhebungs-

momente geführt. Aus dem Ergebnisse dieses Teiles der Auf-

nahme lässt sicli nun die durchschnittliche Stärke der n ili i liehen

I'^aniilicn auf 3.79 Personen und speziell der l'amilicii mil KiiidLrn

iiuf 4.31 Personen berechnen. Dass tiie durchschnittliche Kopf-

zahl der Familie jene der I hui.-,nallun^ überragt, welche doch

das Gesinde mit uinfasst, erscheint äusserst bc/.ciclinend für den

geringen sozialen Zusaninienhalt der Eamilien. Bevor wir auf die

Veränderungen in den Kamilienstantls\ erliiiltnissen eingehen, welche

mit ilieser Erscheinung in ursachlichem Zuscuntnenhange stehen,

Wullen w ir noch die eigentlichen Ergebnisse der Erhebung über

den Kinderreichtum der einzelnen Familien in der folgenden Ta-

belle übersichtlich zusammenfassen

:

Von je 100

Imlten Verheir.ilctcn Witwern Witwen Geschiedenen im gan7.(

kein Kind 18.0 25.1 250 44.4 20.0

1 • 24.6 243 *S3 24.4

% Kinder 23.1 20.0 30.9 «54 21.8

3 » 150 136 «3.3 8.8 145

4 » 9-4 8.1 7-9 3.8 9.0

5 » S5 5.0 4.5 1.3 5.«

6 . 30 2,9 »5 0.7 2.g

niclir nl> 6 Kinder 2 4 2.0 1.6 0.4 2.2.

Seit dem Jahre 1856, in welclicm ebenfalls die Anzahl der kinder-

losen Familien erhoben worden war, hat sich der Perzentsatz der-

selben höchst bezeichnender Weise von 17.03 auf 20.0 gehoben.

Was nun die Veränderungen in den Famiiienstandsverhält-

nissen anbelangt, so waren von je loo Personen der Gesamt*

bevöikerung

Dlgitlzed by Google



288 Rauchbirg,

\ Jahre ledig verheintel verwitwet

1861 53*68 40.04 7.38

1865 53.06 40.50 7.44

1872 51.17 40.61 8.22

1876 5079 41.07 8.14

1881 5«.«4 4ai6 8.00

1886 53.76 39-44 7.77

OUO3 geschieden.

Während der letzten Zählungspcriode zeigt sich eine ganz ent-

schiedene Zunahme der tedigen Personen. Die diesbezüglichen

Verhättniszahlen werden aber sowohl durch die Gestaltung der

Geburtenziffer als auch durch die Trauungsfrequenz bedingt Wollea

wir den Einfluss dieser letzteren isoliert erkennen, so müssen wir

von den Mädchen im Alter von weniger als 15 Jahren und von

den junglingen im Alter von weniger als 18 Jahren abstrahieren.

Hiemach berechnet sich der Perzentanteil der ledigen

Männer Weiber Personen überh.iupl

im Jahre 1881 anf 10.90 11.57 22.47

» > 1883 » it.37 11.90 33.37.

Parallel' mit dieser Verschiebung in den Familienstandsverhail-

nisscn gehen die aus der nachstehenden Ucbersicht zu entncli

tuenden Veränderungen in der Altersgliederung der Bevölkerung

Frankreichs. Von je icx) Tersuncn standen im Alter von

im Jahre
0-5 5 »5 15—60

Jahren

über 60

1866 9.8 17.1 619 11.3

1873 9-3 177 61.4 ti6

1876 9.8 17.3 61.1 iu8

1881 9.2 17.5 61.0 12.3

1S86 9.2 17.8 6o.g 12.]

Als charakteristisches Ergebnis der Vergleichung dieser ZitFcm-

reihen tritt uns die Abnahme den Anteiles der jüngsten Alters-

klassen an der Gesanitbevolkerung entgegen . welches sich t^ra-

pbisch in der Verschmälerung der Basis der Px ramidc ausdrucken

würde, welche den Altersaufbau der Bevölkerung h'rankreichs

versinnbildlicht. Wenn uns nun vorgerechnet wird, dass das aiiü-

lere Lebensalter des l'^ranzosen innerhalb der letzten 20 Jahre

von 31 Jahren und 5 Monaten auf 31 Jahre 9 Monate und l äge

gewachsen sei, so liegt es wohl auf der Hand, dass hieraus noch
!

keineswegs auf eine Verlängerung der faktischen Lebensdauer,
j

der Vitalität, gesclilos.^en werden künnc , woriiber vielmehr nur
|

die Morlalitätsstatistik Auskunft zu erteilen vermöchte, soodern

I
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üass hierin zuvörderst nur die schwächere Besetzung der jüngeren

Jahrgänge zum Ausdruck gelangt.

Fassen wir die bisherigen Eigebnisse unserer Untersuchung
kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass sich die Bevölkerung

Frankreichs aus ihrer eigenen Kraft heraus nur sehr langsam und
in abnehmender Progression vermehrt, und dass erst eine an-

sehnliche Einwanderung aus dem Auslande den vollen Bedarf an

Arbeitskrad zu decken vermag. Parallel mit dieser Wander-

bewegung geht eine starke Bevölkenings-Abgabe des flachen Lan-

des an die Städte. Als Momente, welche hiermit in unmittel-

barem Zusammenhange stehen, haben wir kennen gelernt: die

relative Abnahme der stehenden Ehen während des letzten Jahr-

zehnts, die Lockerung des Familienzusammenhaltes und die Ab*

nähme der durchschnittlichen Stärke der Haushaltungen, insbe-

sondere die Zunahme der isoliert lebenden Personen, die Zunahme
der kinderlosen Ehen bei geringer Kinderzahl der fruchtbaren

Khen, demzufolge endlich eine Verlängerung des mittleren Lebens-

alters, welche im Hinblick auf die geringere Besetzung der jünge-

ren Jahrgänge mehr als ein Symptom der Ucberalterung der Ge-

sellschaft als wie der Verbesserung der Sterblichkeitsverhältntsse

betrachtet werden muss. Die Ursachen dieser Bewegung sind

voraus soztalethischer Natur und mit den Hilfsmitteln der Statistik

nicht zu erfassen. Wir können dieselben vielleicht damit kenn-

zeichnen, wenn wir sagen, dass die Atomisierung der Gesellschaft

psychologisch ihre Korrollar in der zunehmenden individualisti-

schen und egoistischen Gesinnung der Einzelnen findet, welche

der Lockerung der sozialen Bande mächtig Vorschub leistet

Allein eine derartige Bewegung vermag, selbst wenn sie durch

die Anlage des Volkscharakters begünstigt ist, nicht in so ent-

schiedener Weise sich Geltung zu verschaflfen, wenn sie nicht

durch wirtschaftliche Momente von welttragendem Einflüsse her-

vorgerufen und gefördert wird. Der Charakter der gesamten

volkswirtschaftlichen Entwicklung muss aber auch in den Sub-

jekten der Volkswirtschaft sich wiederspiegeln, deren statistische

1'>fassung die Aufgabe der mit der Volkszählung verbundenen

Hcrufsaufnahme ist. Die anlässlich der letzten Volkszählung in

l'Vankreich vorgenommene Berufsaufnahme lässt sich hierfür aller-

dings schon aus dem Grunde nicht ausgiebig verwerten, weil die

V'ergleichung des gegenwärtigen Zustandes mit der Vergangenheit

bei der Unzulänglichkeit der früheren berufsstatistischcn Aufnah-
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mcii und der Disparität der hicbci verwendeten Berufs-Schenidta

fast unmöglich ist. Die nachstehende Uebcrsiclit versucht die

Verschiebungen der lierufsgliedcrung in Krankreich auf Grund

der letzten 8 Zählungen darzustellen. Von je lOOOO Personen

gehörten an

im Jahre
<lcr Lainl- der (lern freien licnifcn und den

Wittsill.lft Induatric Handel öffentlichem DtOBte

1S51 56S7 2768 II 15

1S56 5294 2907 453 906

im 53'6 2735 39* 919

1866 5'49 a«79 399 94«

1S72 2406 843 1116

1S76 S3«4 3593 1073 ») 1030

1881 5003 2556 IOS3 1016

1886 4782 25>7 1150 1109.

Bei der Ik^urteUung dieser Ziffernreihen ^ wird allerdings auch

darauf bedacht zu nehmen sein, inwiefern die Verschiedenheiten

bei der Aufnahme und der Darstellung der Zäliiungsei^ebnissc

die materiellen Ergebnisse selbst beeinflusst haben mögen. Wir

massen uns hierüber kein Urteil an» und weiten nur mit Befrie*

digung konstatieren, dass im Jahre 1886 in der Darstellung der

Aufnahmsergebnisse der Zählung vom Jahre 1881 gegenüber in*

soferne ein grosser Fortschritt eingetreten ist, als an die Stelle

des damals verwendeten absolut unzulänglichen Berufsverzeich-

nisses, welches nur 27 Berufsunterscheidungen kannte, ein Berufe*

Schema mit 57 Positionen gesetzt wurde, welche zu 7 Berufs-

abteilungen zusammengefasst werden. Eine Vergleichung der

Berufsgliederung in Frankreich mit jener in Deutschland *) und

in Oesterreich*) wird in der nachstehenden Uebersicht versucht.

Von je 100 Einwohnern entfallen auf die nebenstehenden Bc'

rufsgruppen in in in

Frankreich Deottchland Oestendch

Land- und Fonlwirtscbaft 47.8 43.5 $5.1

InHnvtrie 35,3 35.5 33.8

Transporlwcicn 2.8 3.3 1.6

Handel 11.5 6»8 4.0

ÖAenÜtchcr Dienst und freier Beruf, Bemlslosc 12.7 9.9 8.t

Lohnarbeit unbestimmler Art — 2.1 8.4

100.0 loojo 100.0.

1) Einschliesslich <les Transport;^pwcrhes.

2) nach der Ueru(j»zäblung vom 5. Juni 18S2.

3) nach der Volluzäblang vou 31. Dezember 1S80.
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Die französische Berufsautnahmc kennt nicht die Unterscheidung

zwischen Haupt- und Nebenberuf, deren VViclitigkeit dadurcli zur

Genüge charakterisiert wird, dass nach den Ergebnissen der letz-

ten deutschen Berufszählung von je lOO überhaupt Erwerbsthntigcn

21.5 einen Nebenerwerb hatten. In manclier grossen und wich-

tigen Gruppe überstieg dieses Verhältnis aber $0 Perzente, und

rnnn kann wohl sagen, dass man ohne die Frage nach dem Ne-

benberuf weder den inneren Zusammenhang der einzelnen Zweitj^c

der volkswirtschaftlichen Thatigkeit, noch das Ineinandergreifen

der durch dieselben bezeichneten Interessensphären, noch endlich

die differenten Quellen des Arbeits-Einkommens in ihren subjek-

tiven Grundlagen wird begreifen lernen. Hingegen hat man es

nicht verabsäumt, auch die soziale Stellung der Erwerbthätigcn

in den Kreis der Aufnahmsmomente einzubeziehen. Bevor wir

auf die Eiigebnisse dieses Teiles der Erhebung kurz eingehen, sei

nur noch bemerkt, dass nach der Zählung vom Jahre 1886 die

Erwerbthätigen 43 Perzente der Gesamtbevölkerung ausmachten,

nach der Zählung von 1881 aber kaum 41 Perzente. Die analogen

Verhältniszahlen betrugen (Ur Deutschland 39, fUr Oesterreich

aber 47.5 Perzente. Bei der Beurteilung dieser Ziffern ist jedoch

Vorsicht sehr geboten, denn eine geringe Modifikation in der

Fassung des Begriffes der Erwerbthätigkeit bringt eine sehr be*

langreiche Verschiebung der Aufnahmsei^ebnisse mit sich. Zur

Erklärung des verhältnismässig niedrigen Perzentsatzes der Er-

werbthätigen im Deutschen Reiche sei bemerkt, dass bei der

Berufszählung vom Jahre 1882 korrekter Weise nur jene Personen

in die Kategorie der Erwerbthätigen aufgenommen worden sind,

deren hauptsächliche Thätigkeit auf Erwerb gerichtet war,

während man in Frankreich sowie in Oesterreich auch die nur

gelegentlich oder nebensächlich Erwerbenden mit zum erwerbs-

thätigen Teile der Bevölkerung rechnete. Von den erwerbthätigen

Personen in Frankreich waren nun ihrer sozialen Stellung nach

im Jahre

ibhi 1886

Sclbstäniligc 55.9 51.3

Beamte 7.0 6.t

Arbeiter und TaLglöhner 37.1 42 6.

Ks zeigt sich eine bemerkenswerte Verstärkung in der Hesetzung

der iinlcrslcn sozialen Schicluc. Wie sich das Verhältnis im

Jdlifc 1886 in den wichtigblca Bcrulagruppcn gcblaUct hal , iul
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aus der nachstehenden Uebcrsicht zu entnehmen: Von je lOoEr«

werbthätigen waren

SelbfiUtodice Beamte Aibdtcr

bd der Landwirtscliaft S«S i-S 4<M>

» Industrie 23-4 5-5 71.1

beim 1 ransportwesen '34 30.0 56.6

» Handel 50.0 30.9 29.1

» Militär 99 5 O.S 0.3

im öflcntlicben Dienste 74» 12.4

in <)cn freien Beru6aitcn 79.4 14.2

bei Rentnera 90.0 0.8 9*.

Ks muss hervorgehoben werden, dass das Verhältnis der Selbst*

ständigen dadurch noch günstiger erscheint, als es der Wirklich*

keit entsprechen mag, dass fast alle Militärpersonen und die über*

wiegende Mehrzahl der im öffentlichen Dienste Stehenden unter

die »Selbständigen c (chefs oa patrons) gerechnet wurden* obwohl

dieselben wohl weder vermöge ihrer dienstlichen Stellung, noch

vermöge ihres Einkommens sich einer übermässigen Selbständig-

keit zu erfreuen haben dürften.

Eine Kombination der berufsstatistischen Ergebnisse der Auf-

nahme mit den populationistischcn, ist nicht vorgenommen wor-

den. Man hat durch diese Unterlassung auf die Erschliessung einer

wichtigen Quelle der Information über den Einfluss des Berufs und

der Berufsstellung auf die allgemeinen Lebensbedingungen der

Bevölkerung verzichtet, welche zugleich fiir die Einrichtung des

sozialen Versicherungswesens von hohem Wert hätte werden kön*

nen. Auch ist die Ueberleitung von der mehr individualistischen

Berufsstatistik zu einer gewerblichen bezw. landwirtschaftlichen 6e-

triebsstatbtik weder gefunden noch wohl auch gesucht worden.

Erst in der Betriebsstatistik aber vermögen wir die Erweibsthätigen

in ihrer Funktion als Glieder des volkswirtschaftlichen Organismus

zu erfassen. So müssen wir denn unser Urteil über die letzte

Volkszählung in Frankreich bei aller Anerkennung dessen, was

sie in sonstiger Beziehung geleistet hat , dahin zusammenfassen,

dass dieselbe in manchen Punkten, insbesondere in der Anord-

nung und Verwertung der berufsstatistischen Daten, der orü^ani-

sehen Funktion der Volkszahlung für die soziale Verwaltung kei-

neswegs gerecht geworden ist.
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GESETZGEBUNG

DAS DEUTSCHE GESETZ, BETR. DIE ER-
WERBS- UND WIRTSCHAFTSGENOSSEN-

SCHAFTEN.

VON

m, F. SCHNEIDER
IM POTSDAM.

An dem Gesetz-Entwurf der verbündeten Re^jicrungen über

die Mrwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften hat der Reichstag

eine Reihe von Aendcrun^cn vurL/cnuinmen. Meist sind dieselben

als rcda'kiiuncllc Vcrbcsscrun_i;cn \\ illkoiiuiieii zu hcissen , zum

Teil aber bcruiircii sie den Inliall und sind von L^russcrer und

grundsätzlicher Bedeutung. Unter letztern ist iiaincntlich eine

Aendcrung hervorzuheben, deren wegen allein schon eine wieder-

holte Besprechung dieses wichtigen Gesetzes gerechtfertigt sein

dürfte, d. i. die Einführung der Genossenschaften mit un

bescliränktcr Nachschussp flicht neben den im Ent-

wurf vorgesehenen zwei Klassen , den bisher schon bestehenden

Genossenschaften mit unbeschrankter Haftpflicht

und den neu vorgeschhiy^enen Genossenschaften mit be-

schränkter ] 1 a fl p fl i c ht. Ausserdem aber geben sowohl die

von Herrn Rechtsanwalt Dr. Fiild in seiner früheren Beleuchtung

des l^ntwurfs im I. Hand des »Archivs« , S, 595 fg. geäusserten

Ansichten als auch manche , was im l-ieichstage darüber gesagt

worden ist, Anlass, jetzt, nachdem das (k-sclz zur vollendeten That-

sache geworden ist, nochmals darauf zurückzukommen.

Die Revision des Genossenschaftsgesetzes war seiner Zeit

seitens der Reichsrcgicrung von der vorherigen Revision des

Ak tien gesetzes abhangig gemacht worden, und es konnte da-

her nicht überraschen» dass sich zahlreiche Vorschriften des neuen
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GenosscnschafU'Gesetzes an die neuen Vorschriften für Aktien-

gesellschaften anschliessen , wie Genossenschaften und Aktienge-

Seilschaften in ihrer tnnern Organisation ja auch eine unverkenn-

bare Verwandtschaft haben« Aber trotzdem man sich dabei be>

müht hat, auch den Besonderheiten der Genossenschaften gerecht

zu werden, ist dies doch nicht immer geglückt, weil man nicht

genug berücksichtigt hat, dass die Verwandtschaft beider Gesell-

schaftsformen sich umsomehr verflüchtigt, je kleiner die Mitglieder-

zahl der Genossenschaft ist. Eine Produktivgenossenschaft von

7 Handwerkern z. B. hat mit einer Aktiengesellschaft ofienbar

sehr wenig Aehnlichkeit und — um nur ein Beispiel anzuführen—
für sie gleichwohl ebenso wie für eine Genossenschaft von 70cx>

Mitgliedern vorzuschreiben, dass die Berufung der Generalversamm-

lung mindestens eine Woche vorher erfolgen muss (§ 44), er-

scheint nicht gerechtfertigt. Es ist eine Schwierigkeit, die sich

auch Herrn Dr. Futd aufgedrängt hat, dass das Genossenschafts-

gcsetz Anwendung finden soll auf Gesellschaften von sehr ver-

schiedener Mitgliederzahl und auch von sehr verschiedener ge-

schäftlicher Entwickelung. Herr Dr. Fuld regt deshalb einzelne

besondere Vorschriften an für städtische und ländliche
Genossenschaften bez. lürländttcheDarlehenskassen, bald

will er grosse und kleine Vereine unterschieden wissen, indem

er in einem Falle unter kleinen Vereinen solche von nicht über

15 Mitgliedern, in einem andern Falle unter grossen Kreditge-

nossenschaften, offenbar solche von grossem Geschäftsumfang ver-

steht. Solche Unterschiede gesetzlich zu formulieren hätte aber

sehr grosse Schwierigkeiten gemacht und jedenfalls wieder an-

dere erhebliche Unzuträi^liclikeileii zur Folge gehabt. Es ist da-

her erfreulich, dass nuiii auf diesen Versuch verzichtet und die

Einheit iler Gesetzgebung fi^ir alle I'.rwerbs- und \\'irtscha!i>-

genussenbchatten (mit Ausnahme der ^-^ 0, 66) gewahrt hal , nur

hätte man, um dabei auch aileii gerecht zu werden, weniger

schablonisieren und der V c i t r ag sfrei h e it einen grösseren

Spielraum lassen sollen.

Diese Vertragsfreiheit .-.cliiiesst naturlich nicht aus, dass da,

wo es stell um die Ordnung der Rechtsverhältnisse der (jcnosscn-

schaft nach aussen, gegen dritte handelt, das (jcsctz die Normen
festsetzt , von denen sich die einzelne Genossenschaft nicht exi-

miercn kann. Für diese Normen sind die Bedürfnisse des wirt-

schaftlichen Verkehrs massgebend. Dass das bisher geltende
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Genossenschafts-(jcsctz ausschliesslich die unbeschränkte So-

lidarhaft als Grundla^fc zuliess, entsprach der Entwickelung des

deutschen (Genossenschaftswesens, wie sie sich bis zum Jahre 1868,

als dieses (icsctz erlassen wurde, gestaltet hatte. An Zahl wie

an KapiLalkraft waren damals die Kreditgenossenschaften
gcLjen alle andern denüssciischaften weitaus im Ueberj^'cvvicht, und

für sie wäre eine andere 1 laftbasis als die unbeschrankte Solidar-

haft damals kaum »gangbare gewesen; hat doch selbst 1887 noch

der allgemeine Vereinstag in Plauen einsLinunig den Kreditver-

einen empfohlen, an dieser Haft als ihrer »liewiüirten Kreditbasib«

auch dann festzuhalten, wenn das neue (jenossenschaftsGesctz

die »beschränkte Haft« /uliesse. Die andern Genossenschaften,

unter denen die Konsumvereine in erster Linie in Belracht

kamen, hatten noch so wenig Ikdcutung, dass sie, um ihren

Kredit nicht zu schadigen, wenn sie desselben auch nur in ge-

ringem Umfange liedurften , doch auch \'ün der unbeschränkten

Haft kaum hätten abgehen können. Das hat sich im Verlauf

der letzten 2ü Jahre erheblich geändert. Wahrscheinlich die grosse

Mehrzalil der bestehenden Konsimivereine ') kann jetzt zur be-

schränkten Haft übergehen, ohne davon eine ?>schiitterung ihres

Bestandes befiirchten zu müssen, viele dürfen davon sogar einen

Zuwachs an Mitgliedern und einen weitern geschäftlichen Auf-

schwung erwarten. Ausserdem haben sich im letzten Jahrzehnt

die 1 a n d w i r t s c h a f 1 1 i c h e n Konsumvereine und andere

landwirtschaftliche Genossenschaften ausserordentlich vermehrt,

und wenn diese V^ermehrung auch unter der Herrschaft der un-

beschränkten Solidarhalt mc^glich war, so muss man dt»ch auf

Grund der Bilanzen dieser Genossenschaften einräumen , dass es

für die Erreichung des (jcsellschaftszwecks bei vielen der Haft

der Mitglieder mit dem ganzen Vermögen nicht bedarf, sondern

dass die beschränkte Solidarhaft auch ausreichen würde. Nach-

dem man sich aber hiervon immer allgemeiner uberzeugt hat,

wäre es eine Verschwendung wirtschaftlicher Kraft und ein Hemm-
nis für die weitere Ausbreitung des deutschen Genossenschafts-

wesens in seiner erfreulichen Vielgestaltigkeit, wenn man die

1) Wie ich in der »Deutschen Genossenschafl« Jg. 1SS9. S. 29 f. ausgcnthrt

habe, würde nur bei 10 '/o der Konsumvereine, welche im genossenschaftlichen »Jah-

resbericht fiir 1S87« ihren Abschluss verolTefltlicht haben , die Uinwandelung in Oe-

DoiKiisch«ftcn mit beschränkter Haft bedenklich sein.
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Genossenschaften auch femer auf die unbeschrankte Soltdarhaft

festnageln wollte.

Insoweit die Dienste, welche die Genossenschaft dem ein-

zelnen Genossen leistet, ilir dessen wirtschaftliche Existenz un<

entbehrlich sind und ohne eine starke Anspannung des Kredits

der Genossenschaft von derselben nicht oder doch nur unvoll'

kommen geleistet werden können, behält die unbeschränkte Haft

gewiss auch ferner ihre volle Berechtigung. Insoweit es sich

aber um Dienste handelt, welche für den einzelnen Genossen zwar

in Erwerb oder Wirtschaft förderlich, immerhin jedoch keine Le-

bensfrage sind, und insoweit dabei auch nur ein geringer Kredit

notwendig ist, wird die beschränkte Haftpflicht die geeignete

Grundlage sein. Aus diesen Gründen ist die Zulassung der be>

schränkten Haftpflicht im neuen Genossenschafts-Gesetz durchaus

berechtigt, dieselbe entspricht einem eminenten wirtschaftlichen

Bedürfnis. Man muss auch zugeben, dass die Normen flir beide

Arten der Haft im Gesetz im allgemeinen sachgemäss geordnet

sind, wenn auch vielleicht in einzelnen Punkten die erheblichen

Unterschiede zwischen beiden noch schärfer hervortreten sollten.

Nun ist aber zu den Genossenschaften mit unbeschränkter

Haftpflicht und den Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht

vom Reichstag noch die Genossenschaft mit unbeschränk-
ter Nachschussp flicht hinzugefügt worden, für die in der-

selben Weise wie ftir die andern Genossenschaften ein leicht fass-

liches wirtschaftliches Bedürfnis nachzuweisen schwer sein dürfte.

Hervorgcganj^^en aus dem Wunsche, den 1157 Genossenschaften

«gerecht zu werden, welche um Beseitii^unt^ des > Einzelangriffs«

aus dein Gesetz gebeten hatten . unlerscheidet sich diese neue

Genossenschaft von der Genossenschaft mit unbeschrankter Haft-

pflicht nur in Ausnaliniefallcn, nänilicli dann, wenn die Genossen-

schaft in einen so unL:^iinf5tigen Konkurs verfalll, dass 3 Monate,

naclideni die Nachschussberechnung für vollstreckbar erklärt ist,

die Befriediq^ung oder Siclierstellung der Konkursgläubiger noch

nicht bewirkt ist. Während in diesem Falle bei den Genossen-

schaften mit unbeschränkter Haftpflicht der Einzelangriff in Kraft

tritt, d. h. die Gläubiger, soweit sie nicht befriedigt sind, die ein-

zelnen GeiKi'^sen . bezw. nach weitern drei Monaten die in den

letzten zwei Jahren vor der Konkurseröffnung Ausgeschiedene»

für die bis xu ihrem Ausscheiden von der (ienossenschaft einjje-

gangcnen Verbindlichkeiten auf das Ganze in Anspruch nehmen
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können 116, 119), wird bei den Genossenschaften mit unbe-

schränkter Nachschusspflicht der ungedeckt gebliebene Rest von

den in den letzten 18 Monaten vor Eröffnung des Konkurses aus-

geschiedenen Genossen im Wege der Umlage erhoben 122,

123), und gleichzeitig das Nachschussverfahrcn j^^cgen die in der

Genossenschaft verbliebenen Genossen lort^csct/.t (§ 124,. Aus
diesen Naclisclnisse:i werden luich Befriedi^unt^ der Gläubiger

dann den Ausirescliiedeiien die von ihnen ijeleisteten Beitr«i<:]fc

zuriickcrstaLLct, wahreiul ijci iler Genosscnschali niil unbeschrank-

ter Haftpflicht die Genossen oder Ausgeschiedenen, welche Kon-

kursgläubiger befriedigen, in die Rechte der Letztern gegen die

Genossenschaft eintreten.

Die i;nl)(-^chränkte 1 laft besteht danach auch für die Gc-

nossenschalLcii mit unbeschrankter Nachschusspflicht, so dass die-

jenigen , welche nach Massgabe des Zweckes , zu welchem sie

sich vereinigen , auf die unbeschränkte Solidarhaft angewiesen

sind, sich nun vor die Frage [gestellt sehen, ob sie im h alle- eines

besonders ungünstigen Künkui.*,es sich der Gefahr des l{.ui/.cl-

angritTs aussetzen oder aber diese Gefahr vermeiden
,

dagegen

die Ausgeschiedenen zur Deckung von Verbindhchkeiten heran-

ziehen wollen, die innerhalb 18 Monate nach ihrem Ausscheiden

noch von der Genossenschaft eingegangen sind. Ks ist von ein-

zelnen Rednern im Reichstage als eine besondere »hreihcit« ge-

priesen worden, die man den Genossenschaften gewähre, indem

man ihnen die Entscheidung hierüber anheimgibt. Indes wäre

diese Frtüirit (.loch nur dann als eine Errungenschaft zu bcgrussen,

wenn man wirtschaftliche Unternehmungen nachweisen könnte,

zu deren Betrieb die unbeschränkte Heranziehung ausgescliiedener

Genossen in dem Masse , wie sie bei den Genossenschaften mit

Naciischusspflichl Platz greifen soll, erforderlich erschiene, und

wieder andere wirtschaftliche Unternehmungen , für die die Bei-

behaltung des Einzelangriffs als notwendig anerkannt werden

müsste. Für eine solche Scheidung aber fehlt es an jedem An-

halt, und damit verliert auch die Freiheit der Wahl ihre Berech-

tigung. Es ist nun eine Art Lotteriespiel, ob man beim Eintritt

in die Genossenschaft das Rechtsverhältnis, in welchem man sich

bei ihrem Zusammenbruch zu ihr befinden wird, richtig vorher-

geahnt hat; wenn man als verbliebener Genosse der Gefaiir des

Einzelangriffs sich preisgegeben sieht, wird man bedauern, nicht

lieber einer Genossenschaft mit unbeschränkter Nachschusspflicht
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beigetreten zu sein; wenn man als Ausgeschiedener zu Nach-

schlissen für Verbindlichkeiten herangezogen wird, die die Gc-

nossenschalt erst Jahr und Tag nach dem Austritt einget^an<^en

ist, wird man sein Verhängnis beklagen, nicht einer (ienossen-

schaft mit unbeschränkter Haftpflicht den Vorzug geg^ehcn zu

haben. Auch bei der gewissenhaftesten Vorsicht kann man hier

falscli wählen und nachdem Jahre lang während des (icdcihen-^

der Genossenschaft der Unterschied zwischen den beiden Arten

der unbeschrankten Solidarbaft \ ölUg imbemerkt blieb, desselben

plötzlich 7.11 seinem Schaden nine werden.

Darum, wenn irgend eine Frage der gesetzlichen Regehini^

bedarf und der Vertragsfreiheit zu entziehen ist, st) ist es die,

wie eventuell im Ki>nkurs die unbeschränkte 1 laft gellend /u ma-

chen ist. Vielmehr war in manchen andern IVagen als gerade

ni dieser der Vertragsfreiheit Raum zu gewähren. Entweder ge-

stattete der Entwicklungsstand des deutschen Genossenschafts-

wesens bei unbeschränkter Haft die Beseitigung des Einzelangritfs,

ohne den Interessen der Gläul)igcr und damit auch der Genossen«

Schäften zu nahe zu treten, dann hätte man ihn allgemein be-

seitigen sollen, wie es mir ebenso wie den 1157 oben erwähnten

Genossenschaften angemessen erschien, oder man hatte schwere

Bedenken, dadurch den Kredit der Genossenschaften zu schädigen,

dann musste man ihn allgemein beibehalten. I iicr den Mittel«

weg einzuschlagen war kein ghicklicher Gedanke. Ueberdies

unterliegt die Heranziehung der Ausgeschiedenen , wie sie bei

den Genossenschaften mit unbeschränkter Nachschusspflicht ge*

ordnet ist, erheblichen Hedenken. Nach der Konstruktion des

Umlageverfahrens als ein Teil des Konkursverfahrens erscheint es

zwar berechtigt, wie es auch Schulze-Delitszch gewollt hat, die

Ausgeschiedenen auch zur Umlage heranzuziehen, aber doch nur

soweit, als es steh um Verbindlichkeiten handelt, die während

ihrer Mitgliedschaft schon bestanden, nicht auch fiir erst später

entstandene Schulden. Selbst die nach § 71 beim Ausscheiden

erfolgte Auseinandersetzung sollte eine Heranziehung in dieser

Grenze nicht unbedingt ausschliessen , weil, wie es im Kommts*
stonsbericht heisst, »die nach verhältnismässig kurzer Zeit einge-

tretenc Konkurseröffnung die Annahme begründet, dass die Aus-

einandersetzung auf Grund der Bilanz unzureichend gewesen sei.«

Dagegen ist es eine iur die Ausgeschiedenen jetzt weit grössere

Gefahr, wenn sie für alle noch ungedeckten Verbindlichkeiten
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nach §§ 122, 123 aufkommen müssen. Denn wenn sie dafür auch

Ersatz aus den Nachscliüssen der Mitp[lioder erhalten sollen , ob

und inwieweit auf diesen Ersatz zu rechnen ist, nachdem einmal

in diesem Stadium des Konkurses die Glaubiger noch nicht be-

friedii,^ sind, bleilH doch oft zweifelhaft.

\\s ist dagef^en eingewendet worden, dass ja ohnehin schon

durch § 73 des Ciesetzes den Ausgeschiedenen die Haft für die

nach ihrem Ausscheiden eingegangenen Verbindlichkeiten auf-

erlegt sei, indem das Ausschcitlen als nicht erfolgt gelte, wenn

innerhalb 6 Monaten nachher die Genossenschaft aufgelöst werde,

und man muss zugeben, dass darin schon eine Härte für die Aus-

geschiedenen hegt. Indes wird dieselbe gerechtfertigt durcli die

anderweitigen wichtigen Vorteile, welche diese Vorschrift bietet,

und welche in den Motiven zum Entwurf klargelegt sind. Ausser-

dem ist es aber offenbar ein sehr grosser Unterschied, ob inner-

halb 6 Monaten das .Ausscheiden ruckgängig gemacht werden

kann, oder ob man eventuell noch für die Geschäfte der drei-

fachen Zeit nach dem Ausscheiden aufkommen muss.

Man hat ferner wohl gemeint, dass auf die Ausgeschiedenen

nicht Rücksicht zu nehmen sei, weil es doch meist »Drückeberger«

wären. Für eine solche Annahme lässt sich aber kein Beweis

beibringen ; im Gegenteil wird das Ausscheiden zwar durch sehr

verschiedenartige, aber nach den individuellen Verhältnissen nieist

triftige Gründe veranlasst. Jede unbillige Belastung der Ausge-

schiedenen wirkt wie eine Erschwerung des Austritts , die zu-

gleich, namentlich bemittelten Personen gegenüber, als Abschreck-

ungsmittel vom Beitritt fühlbar und dadurch der gesunden

l'ntwickelung der Genossenschaft hinderlich wird, auch mit dem
Wesen der Genossenschaften als »Gesellschaften von nicht ge-

schlossener Mitgliederzahlc , welche sich gegen den Eintritt und

Austritt von Mitgliedern verhältnismässig gleichgültig verhalten,

kaum vereinbar erscheint.

So halten wir die Bereicherung des deutschen Genossen-

schaftsrechts um die >Genossenschaft mit unbeschränkter Nach-

schussp6icht« zumal in der angedeuteten Konstruktion nicht für

unbedenklich, jedenfalls wird dieselbe nicht den heilsamen Erfolg

haben, den man von der Beseitigung des Einzelangrifis erwarten

durfte, einer zu ausgedehnten Anwendung der beschränkten Haft

vorzubeugen. Aber als eine fortwährende Mahnung, einen ge-

eigneteren Weg zur Abschaffung des Einzelangriflfs ausfindig zu

Archiv für «ot. CeseUcbr. u. Staliktik II. «. 20
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machen, mag die neue Genossenschaft, die so überraschend das

Licht der Welt erblickt hat» einen Wert behalten.

Einen sehr lebhaften Widersprach hat das ftir Kreditgenossen-

schaften geltende Verbot der gewerbsmässigen Ausdehnung der

»Darlehensgewährungc auf Nichtmitglieder 8, Abs. 2) und die

auf fortgesetztes Zuwiderhandeln gegen dieses Verbot angedrohte

Auflösung der Genossenschaft hervorgerufen. Für Herrn Dr. FuW

f^ing diese Ikschränkung noch nicht weit genug, er wollte auch

anderweitige Kreditgewährungen an Kicliiiiiitglieder unter das

Verbot stellen und tröstete sich damit, dass von demselben ja

»nicht das eii./c'jie Geschäfte, sondern »nur die Ausdehnung des

(Geschäftsbetriebes I getroffen worden. Nach Herrn Dr. Fuld hat

narnlich die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auch auf Nicht-

mitglieder »vielfach zu einer völligen Entartung der Kredit- und

Vnrschussvereine geführt, so dass zwischen einem rein kapita

listischcn Unternehmen und einem X'orscluissvereine am Ict/lcn

Ende gar kein Unterschied mehr war.« Hiermit ist wohl nur in

kräftigeren Ausdrücken die Regrundung zur Kcgicrungsvorla^e

wiedergegeben. ICinen lieweis für die »vulWge Entartung- \iclcr

Kreditvereine kann Herr Dr. Fuld gewiss nicht beibringen, da die

genossenschaftliche Statistik über diese Frage nichts enthält, letz-

tere auch bei den grossen Zusammenbrüchen von Krcditgenn^se•Il•

Schäften nachweislich bisher keine Rolle gespielt hat, und ich er>i

neuerdings aus den Statuten von 954 Vorschussvereinen er-

mittelt habe, dass etwa 11 "/o aller Vereine die Kreditgewährungen

allgemein auf Nichtmitglieder ausgedehnt haben, ohne eine da-

durch hcrheigiMuhrte »ICntartung« erkennen zu lassen.

Im Reichslage hat der Vorschlag iles Herrn Dr. Fuld keinen

Verteidiger gefunden. Die ca. 8üo l^elitionen, welche aus den

Reihen der Kretlitgenossenschaften gegen 8 , Abs. 2 und die

damit zusammenhängende Androhung der .Auflösung eingelaufen

waren, zeigten, dass nicht nur diejenigen Vereine, welche ge-

werbsmässig an Nichtmitglieder Darlehen geben , sondern auch

die andern in jenen Vorschriften wegen der ausserordentlichen

Dehnbarkeit derselben eine ernste Gefahr für sich erblickten.

Leider hat der Reichstag gleichwohl dem Verlangen der Petenten

nach Streichung des § 8 , Abs. 2 nicht Folge gegeben , aber er

hat wenigstens insoweit die Gefahr für die Vereine vermindert,

als er dem § 8, Absatz 2 eine weniger bedenkliche Fassung gab

I) Vei]^l »Di« denUche Genossenschaft« Jg. 1889, S. 13. 14.
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und die Strafe der Auflösung fallen Hess und dafür in § 152 die

Uebertrelung des Verbots nur unter eine Ordnungsstrafe von 20

bis 600 M. stellte. § 8, Abs. 2 lautet jetzt:

»(ienussenschaltcn , bei welchen die Gewälinmg vdh Dar-

lehen Zweck des Unternehmens ist , diirfen iiiren Geschäfts-

betrieb, suweit er in einer diesen Zweclc verfolgenden Darleheiis-

gevvährun^f besteht, nicht auf andere Personen ausser ilen Mit-

ghedern ausdehnen. DarleheiisLjewährunt^en , welclie nur die

Anlegung von Geldbestanden bezwecken, fallen nicht unter

dieses Verbot, c

Im Bericht der Reichstagskommission ist hierzu eine Erläu-

terung gegeben, welche Geschäfte die Kommission als nicht unter

das Verbot fallend ansieht; al)cr wenn man selbst annimmt, dass

die Kegisterrichter sich nach dieser Krlauteruni,^ richten wollen,

wo/.u sie nicht verpflichtet sind, so bleibt es doch immer eine

Gefahr für die Vorstände, dass bei Beurteilung,^ der mit Nicht-

mitgliedern gemachten Geschäfte , die sich je nach den Verhält-

nissen des Geldmarktes oft gar nicht vermeiden lassen, die dabei

verfolgte Abs i c ht über die Zulässip^kcit oder Unzulässigkeit ent-

scheidet. Und welche Absicht vorgelegen, darüber befindet der

Richter, der vielleicht oft zu einem andern Urteil kommen wird

als der Fachmann. Erfolgen dann Bestrafungen , die dem Ge-

nossenschafter unverstän41ich sind, so kann das leicht tüchtige

Männer abschrecken, noch weiter die Vorstandschaft zu behalten.

Man muss doch auch einen seltsamen Widerspruch darin fin-

den , dass gewerbliche Unternehmungen der srlnvierigsten Art,

die ihre Teilnehmer in grosse Risikos verwickeln, den Genossen-

schaften nicht verwehrt sind, die sonst geltende Gewerbe-
frei h e i t , auf die sie als »E r w e r b sgenossenschaften« vollen

Anspruch haben, auf sie auch Anwendung findet, und dass ge-

rade nur die Darlehensgewährqng an Nichtmitglieder bei Kredit-

genossenschaften hiervon ausgenommen sein soll.

Allerdings hat ja der Reichstag bei der dritten Lesung auf

Antrag des Abg. Kulemann noch eine weitere Aenderung des

§ 8 beschlossen, daluiiL^^ehend, dass auch Konsu mveretne »im

regelmässigen Geschäftsverkehr« Waren nur an 9Personen ver«

kaufen dürfen» welche als Mitglieder oder deren Vertreter be-

kannt sind oder sich als solche in der durch das Statut vorge«

schriebenen Weise legitimierenc (Abs. 4 des § 8), und es ist da-

mit für Konsumvereine sogar eine noch umfangreichere Beschrän-

20*
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kung des Geschäftsverkehrs eingeführt, wie durch Abs. 2 des

§ 8 fUr Kreditgenossenschaften — eine Beschränkung, die auch

verschiedener Auslegungen fähig ist. Da aber der Reichstag

nachher den Antrag desselben Abgeordneten Kulemann, die

Uebertretung dieses Verbots unter StraTe zu stellen ausdrücklich

ablehnte, so hat dasselbe nur den Wert einer ernsten Vermah-

nung ftir die Konsumvereine, auf deren Beachtung der Richter

zumal bei Konsumvereinen , die auf Grund des Gesetzes vom

19. Juni 1871 bisher schon an Nichtmitglieder verkauften, schwer-

lich Gewicht legen wird. Sollten gleichwol einem Verein aus der

lex Kulemann Unbequemlichkeiten erwachsen, so würde man

sich wohl durch Annahme einer andern Firma z. B. »Konsum-

und Enverbsverein« helfen können, da ja § 8, Absatz 4 nur

Konsumvereine , nicht auch andere ihnen verwandte Genossen-

schaften .in,L,aMit. Es ist schwer über diese Art Gesetzmacherci

keine Satire 7.11 sclireiben. Leider hatten die Konsumvereine

niclit einmal Gelegenlieit sich dagegen mit Petitionen zu wahren,

weil sie eines solchen Ueherfalls nicht gewartig waren.

Km anderes Verbot, welches zahlreiche Petitionen veiciulasst

hat, ist das die Mitglieder des Aufsichtsrats betrellende 34.

Abs. 2) keine nach dem GeschaftscrgelMiis bemessene Vergütung'

(Tantieme) zu beziehen. Das Verbot ist dem an sich zu billigen-

den Bestreben entsprungen , einer Tantiemenhetze der Aufsichts-

räte vorzubeugen, aber es ist gerade bei den Aufsichtsräten bisher

eine solche Tantiemenhetze nirgends hervorgetreten. Bei kleinen

(jenossenschaftcn ist das Verbot uberflüssig, weil sie ohnedies

schon ihren Aufsichtsräten keine Tantieme gewähren kt>nnen,

und bei grössern schiesst es über das Ziel hinaus. Bei entwickel-

teren Kredit-Vereinen in grossen Städten, z. B. Berlin, haben die

Aufsichtsratsmitgliedcr die schwierige und verantwortungsvolle

Aufgabe, über die Vrrm<>;:^en^laffe der Kreditsucher und Bürgen

genaue Erkundigungen emzuziehen. Je zuverlässiger diese Er-

kundigungen sind, um so weniger Verluste werden eintreten, um

so grösser wird der Reingewinn sein. An diesem Reingewinn

dann den Aufsichtsr,itsmitgliedern einen mässigen Anteil zu ge-

währen, kann man nicht unbillig finden und wird ihren Eifer für

den Verein steigern. Auf Grund der bisherigen l'rlaiirungen

werden sich wohl auch die Generalversammlungen dieser Erkennt-

nis nicht verschlicssen und daher künftig den Aufsichtsräten al<

Remunerationen bewilligen, was sie ihnen bisher als Tan-
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tiemen gewährt haben. An der Sache wird das nicht viel

ändern.

In betreiT der Kreditgewährung an Vorstandsmitglieder hatte

Merr Dr. Fuld mit Hecht bemängelt, dass die Vorlage des Reichs«

Justizamts den Genossenschaften zu viel freien Spielraum gewährte,

und der Bundesrat hatte hier eine sacligcinässe Verbesserung

vorgenommen, indem er mindestens die einstimmige Geneh«

migung des Aufsichtsrats zu jeder solchen Kreditgewährung vor-

schrieb, »soweit letztere nicht durch das Statut ausgeschlossen

istc. Hiermit war die Ausschliessung der Vorstandsmitglieder

von der Benutzung der Vereinskasse für ihre Privatzwecke als

Ziel hingestellt, wie man das auch Air alle Genossenschaften,

nicht nur für die Kreditgenossenschaften als erstrebenswert an-

erkennen muss, und es war nur auf die kleinen Genossenschaften

die zur Zeit allerdings noch notwendige Rücksicht genommen
worden, dass sie mit einstimmiger Genehmigung der in der Sitz>

ung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder Kredite an Vorstands*

mitglieder geben konnten. Wie es scheint, aus tibertriebener

Fürsorge für die Raiffeisen'schen Kassen , die mit dieser Ein-

schränkung auch recht gut hätten auskommen können , hat der

Reichstag nur die Genehmigung des Aufsichtsrats zu jeder solchen

Kreditgewährung verlangt, »soweit letztere nicht durch das Statut

an noch andere ]'>fordernisse geknüpft oder aus^ci>chlüssen ist«.

(>? 37) I-^anach hat der (iesctz<,fcber für die Kreditgewährungen

an V'orslaiidsniilglieder keine weitern Kautclen verlanjjjt , als sie

bei vielen Volkshanken fiir iHc. Krcditpewälii un^cn auch an an-

dere Mitglieder vorgeschrieben sind, u:id das steht nicht im Ein-

klang mit den besondern Gclahren, die aus den Krediten an Vor-

standsmitglieder der Genossenschaften erwachsen können und

schon manchmal erwachsen sind. Um nun wenigstens eine Um-
gehung dieser Vorschrift zu verhüten , hat der Reichstag hinzu-

gefügt , dass dieselbe auch gelten soll für die Annahme eines

Vorstandsmitglieds als Burgen für eine Kreditgewährung. Jede

Umgehung ist damit aber auch nicht ausgeschlossen; so drangt

sich die Frage auf; ist das Giro auf einen Diskontwechsel auch

als Bürgschaft im Sinne dieser Vorschrift anzusehen?

Der 4. Abschnitt über die »Revision» (§§ 51—62) führt in

unser } landelsrecht ein neues Prinzip ein , nämlich der Staats-

aufsicht in Form einer regelmässig wiederkehrenden Revision der

Einrichtungen und Geschäftsführung der Genossenschaften durch
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einen ihnen nicht angehörenden, unter obrigkeillichcr Mitwirkung

ernannten Revisor. Herr Dr. Fuld hatte daran nichts /u bean-

standen, als dass für »grosse« Kreditgenossenschaften die Re-

visionsfrist von zwei Jahren etwas zu lang bemessen sei, während

die Genossenschaften ihrerseits in ca. 8oo Petitionen sich zwar

mit der Revisionspflicht einverstanden erklärten, aber, indem sie

dieselbe nur als eine Vervollkommnung ihrer innern Organisation

gelten lassen wollten, sich entschieden dagegen verwahrten, einem

Revisor unterstellt zu werden, den sie nicht lediglich selbst ohne

Mitwirkung einer Behörde sich ausgesucht hätten. Es konnte

nicht bestritten werden, dass es etwas durchaus neues sei, eine

einzelne Klasse von Handel^esetlschaften einer solchen Staats«

aufsieht zu unterwerfen, aber dieselbe wurde begründet mit dem
9Öfrentlichen Interesse«, welches darin liege, dass

1. diejenigen Kreise der Bevölkerung, aus welchen sich die

Genossenschaften zusammensetzen , nicht die nötige Ge*

Schäftskenntnis haben, um selbst die GeschäftsHihrung der

Genossenschaften zu kontrollieren, und nicht die genügende

Zeit, um sich eingehend darum zu kümmern;
2. dass sie auch nicht so viel finanzielle Widerstandslahigkeit

haben, um auch nur geringen Verlusten sich auszusetzen,

dass also, wenn es einmal zum Zusammenbruche einer Ge>

nossenschaft kommt, immer sehr weite Kreise der Bevöl-

kerung in Mitleidenschaft gezogen werden, so zwar, dass

häufig ihre ganze wirtschaftliche Existenz in Frage komme.
Aus diesen Gründen muss nach den Ausfuhrungen des Herrn

Staats-Sekretärs für das Reichs-Justizamt bei der zweiten Lesung

der Vorlage im Reichstage »der Staat Fürsorge treffen, dass Or*

gane da sind, welche die Revision zweckmässig vornehmen«. Da«

gegen ist darauf hinzuweisen:

Zu I., dass die 40jährigen Leistungen der deutschen Ge-

nossenschaften, die die allgemeine Anerkennung aller Kultur»

Völker gefunden haben, insbesondere die verhältnismässig kleine

Zahl der Konkurse, die ja viel kleiner ist als z. B. bei den Ge-

nossenschaften in England, doch für eine im allgemeinen genü-

gende Geschäftskenntnis und ausreichende Kontrolle sprechen;

jedenfalls könnte auch ein alle zwei Jahre wiederkommender Re-

visor rieht die Kontrolle der Mitglieder ersetzen, die keine Zeit

haben, um sich eingehend um den Verein zu kümmern. Hiermit

soll nicht bestritten werden, dass Geschäftsführung und Kontrolle

Digitized by Google



Schntidir, Das Gtseht betr. die ErwtrbS' u, Wiri$(hafUg€tu 305

bei manchen Genossenschaften der Verbesserung bedürfen, aber

ein ölTcntliches Interesse« für diese Verbesserung annehmen,

heisst doch die Fürsorge bezw. Verantwortlichkeit des Staats fllr

das wirtschaftliche Leben ausserordentlich weit ausdehnen.

Zu 2. bat die Widerstandsföhigkeit der in den Genossen-

schaften herrschenden Klassen geringen Verlusten gegenüber sich

stets glänzend bewährt, ich könnte auch Beispiele daillr beibringen,

dass Genossenschalten selbst den Verlust des ganzen eigenen

Kapitals an Reserven und Geschäftsanteilen überwunden haben

und wieder zur Blüte gelangt sind. Es ist auch nicht zutreffend,

dass bei jedem Zusammenbruch einer Genossenschaft sehr weite

Kreise in Mitleidenschaft gezogen würden, vielmehr kommt es

dabei , wie bei jedem andern Bankerott , auf den Umfang des

fallierenden Geschäfts an. Hunderte von Genossenschaften könn-

ten fallieren, ohne dadurch weitere Kreise in Mitleidenschaft zu

ziehen, als durch den Bankerott manches Kaufmanns geschieht.

Es beschränkt sich die Zahl der genossenschaftlichen Konkurse,

die man als Kalamitäten ftir »sehr weite Kreise« bezeichnen kann,

doch kaum auf ein Dutzend gegenüber 5000—6000 bestehenden

Genossenschaften; und bei diesen Kalamitäten dürften die von

den ärmeren Klassen erlittenen Verluste auch nicht grösser sein

wie die, welche diese Klassen bei dem Zusammenbruch mancher

grossen Aktiengesellschaft erlitten haben. Konstruiert man also

em »öffentliches Interesse« an einem präventiven Schutz gegen

Genossenschaftskonkurse durch einen staatlichen Revisor, so kann

man dasselbe öffentliche Interesse auch nicht in Abrede stellen

gegenüber jedem Kaufmann und namentlich jeder Akttengesell'

Schaft, auch sie müssten dann, um vor dem Konkurse bewahrt

zu werden, ihren Revisor vom Staat eilialten.

Dem Uneingeweihten ist auch nicht klar, in welcher Weise

der Staat geeignete Re\dsoren in genügender Zahl beschaffen

wird. Für die 5000—6000 Genossenschaften, deren Zahl sich

nach Zulassung der beschränkten Haft wahrscheinlich noch schnell

vermehren wird, dürfte mit weniger als 40— 50 Revisoren kaum
auszukommen sein, ja , wenn den kleinern Genossenschaften die

Reisekosten für den Revisor nicht zu teuer werden sollen , wird

die doppelte Zahl nicht ausreichen. Für die Tüchtigkeit der

Leistungen dieser Revisoren »garantiert der Staat , dem nun

.nicli die V'criintworllichkeit /iifällt für \urkw;iiii»eiulc Missgriflc

und Ungeschicklichkeilcn. Wenn es nun dem deutscheu Ge-
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nossenschaftsverbande, in welchem sich ein 3jähriger Turnu> für

die Revisionen als ausreichend enviesen hat, gar nicht leicht ge*

worden ist, für sich die erforderhchen Verbandsrevisoreo xu gc*

Winnen, in manchen Unterverbänden noch jetzt die Verbaods-

direktoren hierbei aushelfen müssen, so drängt sich doch die

Fr^e auf^ woher denn der Staat die geschulten Kräfte hierzu

nimmt, da die Revisionen sich ja nicht etwa auf die Buchführung

beschränken, sondern die »Einrichtungen der Genossenschaft und

die Geschäftsführung derselben in allen Zweigen der Verwaltung«

umfassen sollen. Vor dieser Verantwortlichkeit den Staat zu be«

wahren hätte m. £. im »öffentlichen Interesse« gelegen. Auch

ohne dieselbe konnte man den Genossenschaften die Vorteile

der Revisionen sichern, wenn man sich auf den schon von Schuhe-

Delitzsch angedeuteten Vorschlag beschränkte, Jede Genossen-

schaft im Gesetz zu verpflichten sich in jedem dritten Jahre durch

einen ihr nicht angehörigen Revisor unter Zuziehung des Auf-

sichtsrats revidieren zu lassen und ein Attest, dass die Revision

stattgehabt, zum Genossenschaftsregister einzureichen.

Eine neue Einrichtung, die aber durch das Statut ausge^

schlössen oder an weitere Voraussetzungen geknüpft werden kann,

ist es, dass nach § 74 ein Genosse sofort austreten kann unter

Uebertragung des Geschäftsguthabens auf einen andern, der ent-

weder schon Genosse ist oder an seiner Stelle Genosse wird.

Obgleich ein altes Musterstatut ftir Konsumvereine schon eine

ähnliche Bestimmung enthielt, scheint dieselbe sich doch nicht

eingebürgert zu haben und ein Bedürfnis ftir diese Form des

Austritts also nicht vorzuliegen. Das kann sich aber jetzt än-

dern, weil nun die Endigung der Mi^liedschaft die Eintragung

derselben ins Genossenschaftsr^ister zur Voraussetzung hat und

diese natürlich nur unter Beobachtung der gesetzlichen und sta-

tutarischen Vorschriften crtul-cn wird , während bisher die Ge-

nossenschaften sich in dieser Hinsicht bisweilen mehr nach den

individuellen Wünschen des Ausscheidenden richteten als gesell'

lieh zulässifj war. Selbstverständlich muss sich die Genosscn-

schatt das Kccht wahren , darüber /u entscheiden , ob ihr der-

jcni,£ie als iMitL;lied ^^cnehni ist, der statt des Ausscheidenden ein-

treten will, das beruht im Wesen der GenossenscluUt ais Per-

son a 1 j^^enossenschatt und als einer aut l*' rei wi 1 Ii gke i t be-

ruhenden Vereinigung : hier mit Herrn Dr. Fuld >den Genossen

gegen willkürliche Verhinderung an der Ausübung seines lieber-
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tragungsrechts schützen«, d. h. die Genossenschaft zur Aufnahme
einer Person zwingen wollen» möchte wohl Material zu weit-

schichtigen Prozessen bieten, würde aber die Genossenschaft in

das Fahrwasser derAktiengesellschaft leiten, welches Herr Dr. Fuld

ja so ängstlich gemieden wissen will.

Als ein Denkmal des fortdauernden Misstrauens der mass-

gebenden Kreise gegen die Genossenschaften ist § 79, Abs« i

stehen geblieben, welcher die Genossenschaft mit Auflösung be-

droht, wenn sie sich gesetzwidriger Handlungen oder Unter-

lassungen schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl gefähr-

det wird, oder wenn sie andere als die im Genossenschaftsgesetzc

1) bezeichneten geschäftliche Zwecke verfolgt. Diese Bestim-

mung ist in 20 Jahren, solange sie gilt, einmal gegen eine so-

zialdemokratische Genossenschaft in Anwendung gekommen, und

man hätte daraus wohl schliessen können, dass sie entbehrlich

wäre. Aber sie ist gleichwohl in das neue Gesetz übernommen
worden, und es ist nur die Aendemng eingetreten, dass während

bisher die ordentlichen Gerichte über die Auflösung zu entschei-

den hatten, dies künftig den Verwaltungsgerichten und, wo solche

nicht bestehen, den Verwaltungsbehörden obliegen soll.

Man hat dies damit zu rechtfertigen gesucht , dass es skh hier

um Gründe des öffentlichen Wohls handle; wir können

darin nur, namentlich insoweit die Verwaltungsbehörden zuständig

sind, eine bedenkliche Verminderung des Rechtsschutzes finden;

um so bedenklicher , als eine solche Auflösung die Genossen-

schafter in Verluste brin<j:cn kann , die völlig ausser Verhältnis

stehen zu den be^^in^fencii Gesctz\vidriL;keiten.

Uebri<jjcns ist § 79, Abs. i denen cntgc^cn/uhaltcn , welche

geneigt sind, den geschäftlichen Charakter der Genossen-

schaften ausser acht zu lassen, obgleich ja freilich schon § l untl

17, Abs. 2 deutlich aussprechen , dass die Genossenschaften

den wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder zu dienen

bestimmt sind und als Kaufleute im Sinne des 1 landels-Gesetz-

buchs gelten. Herr Dr. Fuld bezeichnet sie als »gemeinnützige

Anstalten" , die aber bezuglich der l>langung körperschaftlicher

Rechte nicht beanspruchen konnten, in der Weise »bevorrechtigt«

zu werden, wie es im Gesetz geschähe, wenn ihnen, bei unbe-

schränkter Haft, der Erwerb mehrerer Geschäftsanteile gestattet

werde, weil sie sich dadurch in »kapitalistische Siickulations-

unternehmea« verwandelten. Ich bin auch immer dafür eingetreten,
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dass die Genossenschafter nicht mehr als je einen Gcschafibanlcil

erwerben sollen, wie dies der Standpunkt von Schulze-Delitzsch

war, und ich bin insofern mit Herrn Dr. Fuld einverstanden, aber

es wäre doch schlimm um die Genossenschaften bestellt, wenn

schon die Zulassung zweier Geschäftsanteile in einer Hand sie

zu »kapitalistischen Spekulationsuntemehmen« machte. Weit wirk-

samer gegen solche Entartung als das Verbot des § 1I2 ist die

Bestimmung des § 41, Abs. 2, die ich durchaus gut heisse, dass

jeder Genosse eine Stimme, d. h. auch nicht mehr als eine

Stimme hat. Damit wird schon der genossenschaftliche Charakter

des Unternehmens gewahrt und ist bisher auch fast überall bei

denjenigen Genossenschaften gewahrt geblieben, die den Erwerb

mehrerer Geschäftsanteile zuliessen. Erschien so das Verbot des

§ 112 nicht als ein Bedürfnis, so musste es andererseits denjenigen

Vereinen, welchen bisher nach ihren Statuten mehrere Geschäfts-

anteile gestattet, trotz der Uebergangsbestimmung des § 163

manche Unbequemlichkeiten verursachen, und es war deshalb

gerechtfertigt, dass der deutsche Genossenschaftstag zu Erfurt

sich gegen dasselbe erklärte. Der Gesetzgeber hat darauf keine

. Rücksicht genommen, aber es wird auch so gehen, da § 7, Ziff. 3

und § 48 den Genossenschaften ermöglichen in anderer Form
annähernd dasselbe zu erreichen, was sie bisher mit der Zulassung

mehrerer Geschäftsanteile erreicht haben.

Nachdem schon unter dem Titel des »öffentlichen Interesses«

und des »öffentlichen Wohls« den Genossenschaften lästige Fesseln

angelegt sind, muss aber dagegen entschieden Verwahrung ein-

gelegt werden, dass sie durch die Gesetzg^bLwig »bevorrechtigte

seien und ihre angeblichen Vorrechte nur als »gemeinnützige An-

stalten« zu beanspruchen hätten. Als gemeinnützige Anstalten

könnten sie nach den angezogenen Bestimmungen gar nicht unter

das Genossenschafts-Gesetz sich stellen, da sie ja dann nicht den

Nutzen ihrer Mitglieder, sondern den allgemeinen Nutzen im Auge
hatten. Und wie kann man die Verleihung handelsrechtlicher

Persönlichkeit an Gesellschaften , die einen so grossen Einfluss

auf das Wirtschaftsleben des Volkes schon erlangt haben und

iK)ch mehr erlan;_;en werden, und sich gegen keine Klasse aus-

schliessend verhalten, als »\'(»rrechl be/.eichncn ? — ein »Vor-

recht«, von dem jeder Gebranch machen kann, der sich mit we-

nigstens 6 andern Cienossen /u demselben geschäftlichen Zweck-

vereinigt. Es ist ihr gutes Recht , wenn die Genossenschaltcn
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verlangen, dass die Gesetzgebung ihnen die ihren Hcdürfnisscn

entsprechenden und den Anforderungen des wirtschaftlichen Ver-

kehrs gemässen Normen festsetze ; erst wenn dadurch die Rechte

dritter beeinträchtigt würden, könnte von Vorrechten die Rede

sein, die aber gerade die Genossenschaften stets von sich ge-

wiesen haben. Die Genossenschaften wollen keine Vorrechte,

aber sie wollen freilich auch nicht gegen andere Handelsgesell-

schaften zurückgesetzt sein, wie sie sich namentlich durch die

Einschränkungen des § 8, Abs. 2 und 4 und durch die Vorschrift

ten über die Revision zurückgesetzt fbhlen müssen.

Die Strafbestimmungen (§§ 140—145) lehnen sich an

diejenigen über Aktiengesellschaften an; trotzdem die angedroh-

ten Strafen gegenüber den bei Aktiengesellschaften vorgesehenen

erheblich herabgemindert sind, sind sie doch noch sehr hoch.

Es erscheint als ein innerer Widerspruch, dass der Gesetzgeber

einerseits die Besoldung des Aufsichtsrats mit Tantieme, die dem-

selben eine höhere Entlohnung für seine Thättgkeit in Aussicht

stellen würde, ausdrücklich verbietet, mit der Einsetzung des

Staatsrevisors dem Aufsichtsrat in der Regel die Fähigkeit ab-

spricht aus eigener Einsicht eine wirksame Kontrolle auszuüben

oder zu erlernen , und dass er andererseits denselben Aufsichls-

ratsmit^iicdern Gefängnis bis zu einem Jahr und Geldstrafe bis

3000 M. androht, wenn sie den Stand der Vei luuuiisse der Ge-

nossenschaft in der Gencralversaniniluiii; wissentlich unwahr dar-

stellen. Bei InilLU von so ^a-rin^er i^eschafthchcr Schulung kann

man doch kaum das Ueuusstsein der Rcchtswidrif;keit einer der

Wahrheit nicht genau entspreclienden Dar:-.leauny; über die Ver-

hältnisse der Genossenschaft erwarten, welches die Voraussetzung

so harter Strafen sein sollte. Jedenfalls kann die Gefahr bei

Ausübung eines im wesentliciieii als Ehrenamt geltenden Amts
schweren Geldstrafen ausgesetzt zu sein, tüchtige Männer vuni

b'.inlritt in den Aufsiclilsrat leicht absclirecken , und 7:war am
meisten dann, wenn es t^'ilt, einer Genossenschaft über die b"ol;4en

einer vorangegangenen Mis.-,wirtschaft liinwe^^^zuhellen , und w enn

sie deshalb eines tuclitigen Aufsichtsrats am meisten bedarf, brci-

lich soll ja nur eine wissentlich unwahre DarstelhinL,^ u. s. w.

strafbar sein, aber — wird sich der vor>ichlij^e Geschäftsmann

fragen — könnte der Richter nicht auch eine zu oi»timisti.sche

Auffassunrr iler X'erhaltnisse , die sich hinterher als unbegründet

herausälelit, für wisscntUchc Unwahrheit halten?
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Nach alledem gibt das neue GenosseaschaftsgeseU trotz man-

cher unverkennbaren Vorzüge doch zu sehr ernsten Bedenken

Anlass. Leider hat es der Reichstag nicht verstanden, iigend

erhebliche Mängel des ursprünglichen Entwurfs den bescheidenes

Anforderungen der Genossenschaften gemäss zu beseitigen. Dass

die Gesetzgebung auf diesem Gebiet damit für lange Zeit zu einem

befriedigenden Abschluss gekommen sei, lässt steh nicht behaup-

ten, ja sie scheint überhaupt nicht zu einem Abschluss gekommen

zu sein. Der famose Torso der Lex Kulemann zu § 8 wird den

Konkurrenten der Konsumvereine die willkommene Handhabe zu

fortgesetzten heftigen Agitationen gegen das Gesetz bieten, die

Kleinhändler werden nicht ohne Berechtigung geltend machen,

dass wenn der Gesetzgeber den Konsumvereinen etwas verbiete,

er die Uebertretung des Verbots doch auch unter Strafe stellen

müsse, wälirend die Konsumvereine andererseits mit noch grösse-

rem Recht natürlich die Beseitigung der Lex Kulemann verlangen

werden. Vielleicht kann dann noch manches andere in Erwägung

gezogen werden.
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ÖSTERREICH.

DAS BÄUERLICHE ANERBENRECHT IN
ÖSTERREICH.

VON

Dr. LEO VERKAUF.

Die Frage der Agrarreform steht bereits seit einem Dt /cn-

nium in Oesterreich auf der 'J"agcsordnuu{^^ Der erste wi^litige

Schritt auf diesem Gebiete ist das Gesetz i die Eiiituhruntr

eines besondern bäuerlichen Intestaterl)rechtcs l'lox nr wir an die

Hesprcchung desselben gelien, durfte es ;iiii;emessen sein, in '^c-

dränfUcr Kür/e ein Bild der gegenwärtigen Lage des österreichi-

schen Bauernstandes zn entwerfen, und insbesondere jene Mo-
mente hervortreten zu lassen, welche als Arj^umente für die Not-

wcndii(keit der Reform des bäuerlichen Erbrechtes geltend ge-

macht wurden.

I.

Ein Staat von dem Umfange Oesterreichs, der überdies von

Volkern verschiedener Kulturstufe bewohnt wird, bietet einer zu-

sammenfassenden Darstellung der Lage der zahlreichsten Bevöl*

kerungsklasse, des Bauernstandes, schier unüberwindliche SchwtC'

rigkeiten. Nur Einzelschildeningen und detailliertes Ziffernmate-

rial vermöchten die wünschenswerte Genauigkeit und Gründlich-

keit zu erreichen, die hier zu bieten weder der Raum, noch die

bisherigen Vorarbeiten gestatten. Wir müssen uns deshalb be-

gnügen, auf Grund des reichen, wenn auch nicht ausreichenden

statistischen Materials ein Bild zu entwerfen, das vollständige Ge-

nauigkeit weder beanspruchen, noch erreichen kann.

Die übermässige Zersplitterung und Verschuldung des kleiin n

und mittleren Grundbesitzes, die Aufsaugung desselben durch den

Grossgrundbesitz werden als jene Momente anr^eführt, die die

l'roletarisierung der ländlichen Bevölkerung charakterisieren und
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dringend eine Reform fordern. Prüfen wir, inwieweit der erste

Teil dieser Behauptung in den Thatsachen seine Bestätigung findet,

und w ir werden damit die Situation der bäuerlichen Bevölkeruni;

gekennzeichnet haben. Untersuchen wir dabei vorerst, in wel-

clicm Masse die Zcrspliiterung und Aufsaugung des bäuerlicben

Besitzes vorgeschniua ist. Die nachfolgende Tabelle weist die

An/ahl der Parzellen in den Jahren 1857 und 1S79, sowie die

Zahl der Grundbesitzbogen in den Jahren 1S57 und 1883 nach.

Tab. I »).

Lami
Aiumhl der Pftlzdler.

I _
i

I8S7 1879

Anzahl der (jrundb«;-

sitebogen (Besitzer in

einer Gemeinde)

~t8s7 ^"1883
c c

N

Kiederösterrekh « •.

Ol.cvosierreicl» . .

.Sal/l>unj . . , ,

Steiermark . . .

Kumten , . . .

Krain

Kibtenknd . . .

l'irol und Vorarllieis

Böhmen . . . *

Miihreii . , .

.ScliU^sieii . . . ,

Galuten . . . .

Bukowina ....

I
3787302 3 139411 !— 17,1 320217 3te<>44 iW
2 456456, 1916806— 22.3 122242 157684 28.9

.17i2-,5 367 7'7 — -'^ 26267 35292 54-4

27X5561 2764114 — 0.8 225241 276 Of.; J2.0

921 834 876 270 — 4.9 62 416 79 2ji 269

I 894 504 I 532 616 — 19.5 124 899 153 912

« 759 5*3! a «M« «34•+ «5 9 »9 539 »»7 «»5 75 J

? % 473 ? > 339 789
I

?

9314969' 9 077 926' - 2.5 742935 966287 '

3'' i

5569091 5036430 - 95 402510 539 35«^

144055 802 411 — 150 63927 I 90502 415

13U21012 15 757 241 + 21.0 584675 1569844 16S.7

798 022| 876 272I-I- 9.8 64 883 ' 169 131 160.7

Dalmatien | 2 460 910 1 2 830 057 15.0 168000
|

214150
;
27$

Die Zahl der Grundbcsitzbof^en hängt von der Anzahl der

Grundbesitzer in jeder SleuetLjeineinde ab, und es ist deshalb <l;c

Ziinahnie der erstem ein sicherer Beweis für das Anwachsen auch

der let/tern. In sanUlichen österreichischen Provinzen i«?t nun die

i\n/ahl der Grundbesitzer stark L,^e\vachsen, am stärksten in Ga-

li/ien, der Bukowina untl dem Kustenlande ; die Parzellierung von

Grund und Hoilen ist daher in diesen Liuulcrn in enormem Um-

(ani;e ^resliegen und es ist nun auch erklärlich, wenn hier von

einer Ueberhandnahnie der Zwergwirtschaften gesprochen wird.

Gleicli/eiii^r hat sich in den genannten Provinzen auch die I'ar-

Zellenzahl vermehrt, während sie sich in den übrigen oft in sehr

bedeutendem Umfange vermindert hat.

I) Siaii^tische M(>n.itsscbrirt . Jg. 1882 , .S. 164 und Jg. 1884» S. 236. Ocsiar.

statistisches ilandbuch Hir 1882. 5. 95.
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Was bedeutet mm die Abnahme, was die Zunahme der i'ar-

zellen? Die erstcre ist ein Sym{)tom der Aufsaugunf^ des kleinen

durch den grossen Besitz, welehe sich ia L^ewölmlich in dem Zu-

sammenlegen von Parzellen manifestiei L , die zweite ein Beweis

der fortschreitenden \aiui alLciliuig. l-'asst man die W amlluDijen

be/.ui;lich der Anzahl tier Parzeüen und Grundbesitzbogen zusam-

men ins Auge, so gelangt man zu folgendem Schluss

:

Wo die Aufsaugung durch den Grossgrundbesitz und die zu-

nehmende Teilung gleichzeitig auftreten, wie dies insbesondere

in Oberösterreich, Salzburg, Krain, Niederösterreich und Schlesien

(s. Tab. I) der r\ali ist, dort ist der I-'ortschritt der Broletarisici

ein umso rascherer; dort erstarkt der Clrossj^rundhesitz , aber in

noch grösserem Masse verkümmert der kleine und mittlere Grund-

besitz, weil eben ein immer geringerer Teil des Bodens auf eine

wachsende Zahl von Landwirten entfällt. In Galizien , der Buko-

wina und dem Küstenlande da^^e^^en, ist lediglich der Faktor der

Zersplitterung, nicht aber der der Aufsauj^aini^ wirksam : es nimmt

deshall) die Zahl der Zwergwirtschalten in grösserem Umfange

zu, als die der ganz besitzlosen Taglöhner.

Es wäre mm von Interesse zu erfahren, wie gross der auf

einen Bauer entfallende Grundbesitz im Jahre 1S57 tmd 1883 war,

und in welchem Masse die durchschnittliche I' läche a])genommen

hat. Das vorhandene Material weist für Galizien eine Abnahme
um 62 "/o. für das Küstenland um 43 ° o, für Schlesien um 29 "/o,

für Mähren um 25% u. s. w. nach ; dabei ist jedoch eine Schei-

dung des grossen vom kleinen Besitze nicht durchgeführt , und

damit verringert sich der Wert der Daten bedeutend. Denn wenn

wir z. B. erfahren, dass auf einen Besitzer in Böhmen 9.3 Joch

im Jahre 1885 entfielen, so ist dabei gar niclu berücksichtigt,

dass darin schon der gesamte, circa ein Drittel des Landes um>

fassende Grossgrundbesitz miteinbezogen wird. Wir müssen dem«

nach von der Benützung dieses Materials absehen, weil wir bloss

in der Lage sind die I'Mdeikommis'^e, Staatsdomänen und Fonds-

güter, nicht aber den bedeutend umfangreicheren ungebundenen

Grossgrundbesitz atiszuscheiden.

Indem wir zur Frage der Verschuldung des ländlichen Wq-

sitzes übergehen, müssen wir zum bessern Verständnis des Fol-

genden einige erläuternde Bemerkungen vorausschicken. Der
Schuldenstand des Realbesitzes wird seit 1868 von den Gerichten

als Gnindbuchsbehörden erhoben. Da die Gerichtshöfe erster In«
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I

stanz (Landes- und Kreisgerichte), die sich in den grössern Städten

befinden, die Bücher über städtische Realitäten, ferner die Berg-

bücher und Landtafeln (letztere zumeist Grossgrundbesitz enthal-

tend), dagegen die Hczirksorcnchte die Bücher über ländliche

Grundstücke , aber auch über Realitäten kleinerer Städte fuliren.

so zcrlallcn die I'>f,febnisse der jährlichen Aufzeichnungen in 4

Grui)i)en, welche sich auf den landtaflichen, städtischen, Montan-

besitz und endlich auch auf den sog. »sonstigen Besitz« beziehen.

Nur der letztere und die auf ihn bezüglichen Daten können uns

hier interessieren , wobei aber — wie schon bemerkt — nicht

ausser acht «^elassen werden darf, dass zwar zvim »sonstigen Besitz *

in der uberwiegenden Mehrheit bäuerliche Grundstücke, zum Teile

aber auch Grossgrundbesitz und kleinstädtische Realitäten gehören.

Um nach 1 hunlichkeit Fehler zu vermeiden , haben wir nur

die Ziffern jener österreichischen Provinzen einbezogen, in welchen

seit langer Zeit ein geordnetes Grutidbnchswesen herrscht. Hätten

wir auch die andern Länder berücksichtigt, in welchen die Er-

hebungen wegen Unvollständigkeit der Grundbücher mangelhaft

sind , so wurde das selbstredend eine unliebsame Ruckwirkung

auf das Gesamtresultat ausgeübt haben. — Die folgende Tabelle

ergil)t für die Länder nüt geordnetem Grundbuchswesen die jähr-

liche Neubelastung des »sonstigen Besitzes« , teilweise auch die

yuellcn, welchen diese Verschuldung entspringt.

Tab. II ').

Jahr
I

Neubclastune in fl. ö. W.
, ^"""^^^^^^ I

^' ^""^
J^»^»'^'^

1868

1869

1870
1871

1872

i«74
I

«875
I

1876

1877 !

1878
I

1879

!

1880

,

18S1

1882

1883

1884 t

9S 5«7 97«
107 182 390
114 470 792
W5650 583
142 064 123

183 780 436
19S 490 s66
194 904 968

179 790 263
163 $98 807

«53073 326
•52 546 9'5
156 011 374
155 302 265

M7 975 445
«54175087 l

17 195 009
16 351 314

15 3Ö0 652
ts 129460
14 262 378
16 209 790
16 763 140

17 200 419

16 607 667

17 324 769
17 367 607
18 184 242
18 310 015

'7 395 242
18 395 029
18 69S 714

»9834940

27 030 },22

26 »19 359
27 832088
30 505 n2
31 928 883

3» »34352
39458854

) Statistische Tabellen und ErkUrungen su 70 tier Beilagen der Stenograph.

Piotokollc des Abgeordnetenhauses! Sesson. S. 73, 310, 339, 349.

Digitized by Google



Verkauf, Das bäiurlicht Antrhmrtchi,

Die Belastung der ländlichen Anwesen war, wie die erste

Kuioinie ergibt, bis zum Jahre 1874 in Zunahme begriffen, dann

hat sie sich zwar vermindert, zeigt aber gegenüber dem Jahre 1868

eine andauernde Steigerung um etwa 60%, Die erste Quelle der

Ncubclastung, die <^'ruiidbücherlich sichergestellten P.rbportionen

und Vermächtnisse, weisen keine grossen Schwankungen auf und

betragen im Maximum etwa 12 *'/o der Verschuldung^. I* reilich

muss dabei berücksichtigt werden, dass die Rubrik 2 nicht alle

infolge von I'>htcilungen entstandenen Schulden enthält, dass

viele derselben die Form von Darlehen annehmen; aber selbst

dann dürfte noch immer von einer I'räponderanz dieser Belastungs-

quelle kaum gesprochen werden können. Die 3. Quelle der Hy-

pothekarschulden, die intabulierten KaufschilHngsrcsle, werden erst

seit dem Jahre 1878 gesondert ausge"\viesen , und betragen circa

20 "/o des Gesamtwertes der verkauften Güter und 18—20% der

Ncubelastung. Bedeutend erscheint die Belastung erst dann,

wenn man lediglich diejenigen Fälle in Betracht zieht, in welchen

der Kaufpreis nicht zur Ganze ausgezahlt wurde; es ergibt sich

nämlich fiir jeden einzelnen Fall eine Verschuldungsquote von

circa 90% des Kaufpreises. Der grösste Teil der jährUchen Be-

lastung entfällt endlich auf Darlehen, bei welchen es unmöglich

ist zu bestimmen, welchen Zwecken dieselben dienen sollen und

aus welchen Verhältnissen deren Aufnahme entsprungen ist.

Das steht demnach fest, dass die Verschuldung im Vergleiche

zu den ersten Jahren des behandelten Zeitraumes eine bedeutende

Steigerung erfahren hat ; es fragt sich nun, ob dieselbe auch eine

Ueberschuldung zur Folge gehabt hat, und ob der ländliche Be-

sitz die Zinsenlast noch zu tragen vermag. Diese Frage müssen

wir aus der folgenden Tabelle (s. nächste Seite) zu beantworten

versuchen.

Es ist eine Reihe von Thatsachen sehr ernster Natur, die

aus dieser Zusammenstellung sich ergibt Seit dem Jahre 1876

steigt die Zahl der exekutiven Feilbietungen bäuerlicher Anwesen

in enormer Weise; das Jahr 1884 weist, trotz des Rückganges

gegenüber den Vorjahren, im Vergleiche mit den Jahren 1868—1876

eine Zunahme von beinahe oder über 100 ^'o auf. Dabei wächst

der Erli^ in einem viel geringeren Masse, und daraus folgt ent*

weder, dass immer kleinere Besitzungen unter den Hammer kom-

men, oder — was uns wahrscheinlicher dünkt — dass der Kreis

der Mitbietenden sich verringert, und deshalb immer mehr An-

ArcMv IQr toz. Gentifhv. Siasiitik. II. s. 21
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Tab. ra »).

Exekutive Feilbietungen Verluste dabd

Jobr
An»aJll Erlös in fl ö. W.

Zahl der

1
Forderuaii^

Betng in fl, ö. W.

tSGo 496a II 140315

II 1

_ Mm»
45"

1

0 D05 4*^

1869 4834 »0448794 455»

4018
i

B OO9 129

IÖ7O 4523 9 18t 271 7 219 340

1871 4689 0 933 3-8 3610 5 735 965

1872 3839 7 460 .S71 3'78 4 330 255

1873 : 3563 7 737 '76 2915 5051 690

1874
1 3539 8 190 056 2588 4 547 7'0

187s 3698 8 611 S«4 313* 6218 272

4S32 11465461 4417 7600330

1877
1

5609 14 332 606 6359

1878 7579 «7 335 936 9839 20 0S5 323

1879 9448 20 749 973 12 132 »7 434 721

1880 10808 23 7»9 323 14408 23 294 830

1881
. 10537 20249444 4563 16356369

1883 10424 18281 459 13537 16 117 602

1885 8897 15 081 031 ' II 807 13 S71 261

1884 «399 13543637
;

10954 9480667

wesen zu Spottpreisen losgeschlat^en werden. Eine weitere Er-

scheinung sehr ernster Natur ist die Zahl der unbefriedigten I-'or-

derungen. Etwa 43 % aller auf den versteigerten Grundstueken

sichergestellten Beträge wurden wegen Unzulänglichkeit des Feil-

bietungserU)ses gelöscht. Dabei springt noch der Unistand ins

Auge, dass die Zahl der unbefriedigten I'ordcrungen stärker ge-

wachsen ist, als der Betrag derselben; worau«^ sich ergibt, das«

es immer kleinere l-Ordernngen sind, welche bei der Versteigerung

durchfallen, dass demnach auch aller Wahrscheinlichkeit nach

nur >klcinere Leute« dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden.

Fassen wir das in Zahlen X'orgcluhrte kurz in Worten zu-

sammen , so ergibt sich das nachfolgende Bild der Lage des

österreichischen Bauernstandes. T>ic Zersplitterung von Grund

und Boden hat seit 1857 in sämtlichen Kronländern zugenommen,

in Galizien, der Bukowina und dem Küstenlande ist sie bereits

bis zur ZwergWirtschaft gediehen. In den industriercichen Kron-

ländern geht neben der Zersplitterung auch die Aufsaugung zahl-

i) A. ft. O« S. 73 wd 3ia
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reicher Parzellen durch den Grossgrundbesits vor sich, ein Pro-

zess, der in manchen Provinzen einen sehr bedeutenden Umfang
angenommen hat Gleichzeitig mit der Zersplitterung und Auf-

saugung macht auch die Verschuldung grosse Fortschritte, zumeist

durch Inanspruchnahme von Kredit in Form von Darlehen, in

geringerem Masse durch Erbteilungen und restliche Kaufschillings-

forderungen. Der Schuldenstand hat bereits eine solche Höhe
erreicht, dass er von den Besitzern kleiner und mittlerer Anwesen
nicht mehr getragen werden kann ; Beweis dafUr ist die von Jahr

2u Jahr wachsende Zahl der exekutiven Feilbietungen, bei wel-

chen sich überdies eine geringe Kaufkraft zeigt, die zur Ver-

schleuderung der Guter und dadurch zur Löschung zahlreicher

Forderungen wegen mangelnder Deckung führt.

n.

Die Publizistik bemächtigte sich zuerst der l"'ra^e der Agrar-

reform, und bewirkte bald, dass die Landta^'e der Alpenländcr,

in welchen die (Grundbesitzer einen überwiegenden l'inlluss aus-

üben, dem Geg^enstand ihre Aufmerksamkeit zuwandten und mehr
oder weni^^er weitgehende Reformprojekte ausarbeiteten, deren

Inirchfuhrung von der Regierung gefordert ward. Die letztere

konnte fuglich nicht gleichcjültig verharren , auch sie niussLe Stel-

lung nehmen, und sie liiat dies zuerst in der Sitzung des Ab-

geordnetenhauses vom 15. Januar 1881 durch eine Interpellatinns-

bcantwortung , in welcher sie Herabminderung der Gebuhren in

Erbfdllen, Beteiligung des Staates und der Länder an Melioratio-

nen, Organisation der Landwirte u. dgl. versprach. ^Von der

UeberzcuL^aing au^gelumd«, hiess es zuletzt, >dass eine der 1 laupt-

ursachen der misslichen Wrhaltnisse des landwirtschaftliclu n lie-

sitzes in der üeberlastung desselben mit zu hoch verzinslichen

Schulden liege, beschäftigt sich die Regierung mit der l'Vage, auf

welche W eise es möglich wäre, dem Grundbesitzer eine Konver-

tierung der hoch verzinslichen Schulden in neue, minder drückende

zu erleichtern.«

Bei näherer Trufung der Sachlage, glaubte die Regierung die

Ursachen des Niederganges des Bauernstandes in der ungemosse-

nen Höhe der Steuern, im Mangel jeder genossenschaltlic lu n Or-

ganisation für den Personalkredit und den Verkauf der laudwirt-

21 *
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schafttichen Produkte, in der grossen Konkurrenz, der Verschwen-

dungssucht und dem Leichtsinne der Landbevölkerung, endlich

aber, und nicht zum wenigsten, in der Aufhebung der Vorschriften

über die bäuerliche Erbfolge und die Beschränkung der Freitcit«

barkett von Grund und Boden zu finden. » . . . . Damit erscheint

auch der Fingerzeig gegeben, in welcher Richtung zunächst
eine legislative Reform zur Sanierung der in Rede stehenden

wirtschaftlichen Zustände einzuleiten sei, und hat sich daher die

Regierung bestimmt gefunden, ihre Aktton mit der Einbringung

des vorliegenden Reichsgesetzentwurfes zu binnen,« hiess es

dann in den Motiven zum Höferechte weiter \ Dieser Anschau-

ung entsprechend hatte die Regierung auch eine schriftliche En-

quete Ober die Folgen der Aufhebung des besondern bäuerlichen

Krbrechtes, aber auch über die Zweckmässigkeit der Kinfiihrung

von Erbgütern mit beschränkter Verschuldbarkcit und über die

Notwendigkeit eines bcsondcrn Schutzes für das Gutsinxcntar

eingeleitet und umlaü:.undc Erhebungen über den Grad der zu-

nehmenden Verschuldung pflegen lassen.

Auf Grund des erlan;^ten Materials ging sie nunmehr an die

Bekämpfung des Uebels der übermässigen Verschuldung^ uml

Zersplitterung des bäuerlichen Grundbesitzes — vorerst durch die

Wiedereinführung der besondern bäuerlichen Erbfolge, indem sie

die Ansicht verfocht, dass durch die Möglichkeit der Natural-

teilunjj;^ die Zersplitterung, durch die gleichen Ansprüche der It-

ben die Verschuldung^ am meisten gefördert werde. Ehe mm
die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes über die Einfuhruni;

besonderer Erbteilungsvorschriften l)ei bauerlichen Anwesen einer

Beleuchtung unterziehen, vs erden wir kurz die in ( Oesterreich vor

und nach 1868 bezüglich der Bauernguter geltenden erbrecht-

lichen Vorschriften darlegen.

Nur für die sog. Rustikalgriuide, d. i. diejenigen, die in den

alten SlcuerroUen und im Kataster als von den Unterthanen be-

sessen aufgeführt und mit der ordentlichen Grundsteuer belegt

waren
,

galt , wenn sie zu einem steuerbaren Hanse geborten

(»Mausgrunde« im Gegensatze 7.u den trennbaren »Ueherlaiul-

grüntieno, die besondere Baucrnerbfolge , die sich lolgcndcr-

massen regelle.

i) Nr. 70 der Beilagen «1 den Menogr. Protokollen der X, Session de« Abge»

ordnetenhauses S. 6 u, 20.

Digitized by Google



Verkauf, D<iS bäuerliche AncrbcnrtdU,

1. War ein überlebender Gatte da, der im Aiiicigcnlunie des

Bauerngutes stand, so durfte derselbe das erledigte Gut ganz an

sich lösen, und nur dann, wenn dasselbe mindestens 60 Metzcn

Aussaat hatte, konnte eine ieikm«^ zwischen dem Gatten und

dem grossjahrigen Erben stattfinden.

2. Lag kein Miteigentum vor, so musste das Bauerngut dem
ältesten Sohne, bezw. der ältesten Tochter überlassen werden,

wenn anders die Gnmdobrigkcit keine gcgrniid :ten Einwendungen

gegen den Nachfolger erhob. Bei Vorluiüdensein mehrerer Güter

oder trennbarer Grundstücke durfte keine Kumuiierung in einer

Hand eintreten.

3. Wer das Bauerngut an sich brachte, war verpiliehtet, die

Erben oder Miterben nach dem wahren, durch Uebereinkommen

oder ordentliche Schätzung bestimmten Werte abzuhmlen. Die

Schätzung \var mit Ru< l; icht auf alle Umstände so vorzunehmen,

dass der eintretende B( sii/( r auf dem Gute »wohl bestehen« könne

und erfolgte die Befriedigung der Erben durch sog. Erbgelder,

d. h. durch jährliche unverTiinslichc Ratenzahlungen.

4. Starb der Besitzer eines Bauerngutes ohne Abstämmlinge

zu hinterlassen ,
so konnten die ICrben das Gut entweder einem

unter sich überlassen , oder an den Meistbietenden losschlagen.

Letzteres musste auch dann geschehen, wenn keiner der hinter-

bliebenen Deszendenten das Gut um den Schätzungspreis über-

nehmen wollte.

Diese Rechtsnormen galten im wesenliiclien auch nach der

Grundentlastung, bis auf Grund des Reichsgesetzes vom 27. Juni

iböö, Nr. 70 R.G.Bl. in sämtlichen Provinzen, mit Ausnahme Ti-

rols, an Stelle der besonderen Vorschriften die Bestimmungen

des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches v. J. i8n traten. Man

ging dabei von der Ansicht aus, dass das bäuerliche Erbrecht,

wie die Unteilbarkeit der Bauerngüter
,

lediglich zur Sicherung

der Ansprüche der Gutsherren bestimmt waren und daher umso

mehr mit dem Unterthänigkeitsverhältnisse weichen müssten, als

sonst eine intensivere Bewirtschaftung von Grund und Boden

nicht zu erreiclien sei. Gegen das erste Argument zieht die Re-

gierung in den Motiven zum Gcsetzentwürfe über die Erbteilungs-

vorschriften in einer etwas naiven Weise zu Feld, indem sie kurz-

weg erktiüt, dass es ein grosser Irrtum wäre, >der Gesetzgebung

des vorigen Jahrhunderts die Absicht unterschieben zu wollen,

nicht das Interesse des Staates, sondern das Fartikularinteresse
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520 Gesetigebung : Oesterreich.

des doniinikalcn Grundbesitzes bei Erlassung der eiuschlägigca

Gesetze im Auyc i^cliabt zu haben &

Mit Auflu-'bun<; der Sonderbcstimmiingeii war fülc^ciuler c^c-

scl/.Iiche Zustand eingetreten. Keiner der l'>l)en hatte nunmehr

ein Vorrecht vor den andern, jeder konnte vichiiehr Naturalteilung

wie des beweglichen .
so des unbcwej^lichen Nachlasses fordern.

Ist eine ICinigung über die Art der Teilung nicht zu erzielen, so

erfolgt die V'erausserung des Gutes an einen Dritten, oder die

U« berlassung desselben an einen der Erbeiij was freilich die Zu«

btimmunc^ Aller voraussetzt.

Ueber diesen gesetzlichen Zustand äussert sich nun die Re-

gierung folgendermasscn. Die unbcqrcnzte Teilung^ des Gruntl

besitzes, welche durch das l'rin/ip der gleichen l'>l)teilung vom

Gesetze selbst geradezu hervorgerufen werde, führe zur schlimm

sten Form der Güterzertriimmerung und allmählich zur Bildung

von Zwergwirtschaften , welche weder zur Ernährung, noch zur ,

vollständigen Beschäftigung einer Familie ausreichen und dadurch

proletarische Zustände der Besitzer herbeiführen. Auch ein Mit-

besitz sei bei landwirtschaftlichen Gütern auf die Dauer nicht

wünschenswert und nicht haltbar und der fortwährende Ueber- I

gang eines Gutes von einer Familie an eine andere, sei regcl-

mässig von schlimmen Folgen begleitet. Aus diesen Gründen

sei eine Beseitigung des gegenwärtigen Zustandes dringend ge-

boten und selbst für jene Eventualität müsse vorgesoi^ werden,

dass zwar durch freiwillige Vereinbarung das Gut einem Erben

überlassen, aber zu einem allzuhohen Preise veranschlagt und

unter ungünstigen Zahlungsmodalitäten übernommen werde').

Nach dieser Begründung würde man vermuten, dass das Gesetz

bindende Vorschriften iiber die Erbteilung bei Baucmgütem
anstrebt; in Wirklichkeit verfolgt es aber lediglich den Zweck,

für den F.dl Vorsorge zu treffen, dass der Erblasser ohne Hinter-

lassung einer letztwilligen Anordnung stirbt Die erbrecbtlicheii

Vorschriften des büi^erlichen Gesetzbuches werden im wesent-

lichen unverändert gelassen, und der Eigentümer eines Hofes kann

über denselben im ganzen wie zum Teile, unter Lebenden und

für den Todesfall, unbeschränkt verfugen. Das Gesetz findet bloss

Anwendung: a) im Falle der gesetzlichen Erbfolge, d. h. wenn

t) A. a. O. S. 21.

a) A. a. 0. 22.
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Vi^rkauJ, Das bäuerltdu AtwbenrcchL 321

der Erblasser ohne jede oder ohne gültige letzte Willenserklärung

stirbt; b) bei der testamentarischen oder vertragsinässigcn l'>b"

folge dann, wenn der Erblasser selbst einen gesetzlichen Erben

als Uebernehmer des Hofes bezeichnet.

Die Testierfreiheit ist also vollständig gewahrt und kann

demnach die Wirkung des Gesetzes durch den l'rblasser ausge-

schlossen werden. An Stelle des fakultativen Anerbenrechtes,

wobei die Ilöferolle gleichsam zur Aufnahme der bäucilichen Te-

stamente dient wird cm besonderes bäuerUches Intestaterbrecht

eingcluht i, welches aul der \ ermutung basiert, dass der Erblasser,

wenn er dazu gelangt wäre, seine letztwilhgc Anordnung im Sinne

des (Gesetzes getroffen hätte. Die meisten Gutachten hatten sich

gegen die Einfuhrung einer Höferulle ausgesprochen, und die Re-

gierung accepticrte diesen Standpunkt, einerseits wegen der no-

torischen Abneigung der ländlichen Bevölkerung gegen weitläufige

FormaHtiiten, andererseits weil sie es fiir vorteilhaft hielt, an das

ältere österreichische Recht und die Rechtsgewohnheiten anzu-

knüpfen, welche durch das Gesetz vom Jahre 1868 nicht erschüttert

worden seien.

Wir schreiten nunmehr zur Besprechung der wichtigsten Be-

stimmungen des r. Höferechtes«, müssen aber vorausschicken, dass

dessen Anwendung nicht als eine unmittelbare beabsichtigt ist.

Bei der grossen Verschiedenheit der österreichischen Provinzen,

bei den Abweichungen selbst innerhalb der Bezirke desselben

Kronlandcs, wäre Hie Kodifizierung des Gegenstandes in einem

Reichsgesetze undurchführbar gewesen; wozu kommt, dass ein-

zelne Provinzen das Gesetz entschieden ablehnen. So ist denn

lediglich den Landtagen die ik-fugnis erteilt worden, innerhalb

der vom Reichsgesetz gezogenen Grenzen das Prinzip zur Durch-

fuhrung zu bringen oder nicht.

I. Ueberaus schwierig war die Frage, welche landwirtschaft-

lichen Besitzungen dem Gesetze zu unterwerfen seien. Das Höfe-

recht für die Provinz Hannover bestimmt bekanntlich, dass als

Hof jede landwirtschaftliche , mit einem Wohnhause versehene

Besitzung in die Rolle eingetragen werden kann, fiir welche
schon bisher ein Anerbenrecht galt (§ 5), Da man in

Oesterreich die Einführung der Höferolle perhorreszierte, und

i) Baernrettlier, Stanungfitcisyatem und Anerbcnrecht in Deotachkad. Wien,

iBSa. S. 66.
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Geielzgebuiisi Otsierrekh,

wegen mangelnder Recbtskontinuität eine Ausscheidung der bäuer*

liehen Anwesen , lUr welche bis 1868 ein besonderes Erbrecht

ge^^olten hatte, unmöglich war, so entbehrte man jener Behelfe,

die in Hannover die Sache vereinfacht hatten. Man musste sich

also entscheiden, ob auch der grosse und kleine Grundbesitz ein*

bezogen werden solle ; eventuell, Air den Fall der Ausschliessung

auch nur einer dieser Gruppen, musste auch eine Abgrenzung

von dem mittleren Besitze ermöglicht werden. Vereinzelte Stim-

men hatten sich für die Einbeziehung des Grossgrundbesitzes,

zahlreichere für die des kleinen, die grosse Mehrzahl aber ledig-

lich Air die Unterwerfung des mittleren Besitzes unter das Gesetz

ausgesprochen. Die Regierung schloss sich in der Vorlage der

letztem Anschauung an, weil beim Grossgrundbesitze Teilungen

von Erbswegen selten und kein Grund vorhanden sei, dieselben

etwa* zu verhindern, dagegen bei den kleineren Besitzungen der

Ertrag der Grundstücke gar nicht den eigentlichen Erwerb des

Besitzers bilde, sondern nur als Nebenerwerb anzusehen sei*)^

Dcmgemäss bestimmt i , dass das Gesetz lediglich für land-

wirtschaftliche , mit einem Wohnhause versehene Besitzungen

mittlerer Grösse Geltung haben solle, dass aber auch unter

diesen Güter, die mit dem Fidcikommiss- oder Lehenbande be-

liafiet sind und daher schon genügende Privilegien besitzen, eben

so wie llöfc mittlerer Grösse, welche im HigeiUumc mehrerer

Personen stehen, von dem Gesetze ausgenommen sind.

Was ist nun ein Hof mittlerer Grösse? Nach dem Kcs^ie-

rungs\ < irschltige sollte l s der 1 .antlcsgesetzgebung überlassen vvcr-

den, durch ziflermassi^^c i^eststclluni; eines Maximums und Mini-

mums des Flächenmasscs (kIi t des Katastralreinertrages den He-

griff zu fixieren; diese Beschränkung wurde im Abgeorduelcn-

hause abgelehnt und einfach normiert, dass die Landtage n.ich

ihrem I'>messen zu bestimmen haben, was als Bauerngut,

Ilul mittlerer (irösse, zu gellen habe. Unsere Frage muss dem-

nach bis auf weiteres unl)eanlw(»rtet bleiben.

2. Es ist versucht uDiden die Intestaterblolge rechlsphilo-

sujjhi.^ch damit zu begründen, dass der Erblasser wahrscheinlich

seine Verwandten zu Erben eingesetzt hatte, wenn er zur Abra>>-

uug einer letzten Willenserklärung gelangt wäre. Lässt man auch

1) Beitage Nr. 70 der Stenograph. Protokolle der X. Session des Abgeoidoetct*

hanses, S. 34.
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Verkau/t Das bautrlühc AntrbmrcchL 323

diese Vermutung gelten, wo es sich um nahe Veru indu^ handelt,

so kann dieselbe schwerhch dort als richtig ancrkaniiL werden,

wo im wirklichen Leben jedes B wusstsein der Verwandtschaft

und t^enieinsamen AbstainniLiiig vurscliwundcn ist, wo man sich

kalt und fremd j^cgcnubcr.^Lcht und von der beiderseitigen Exi-

stenz vielleicht keine Ahnung hat, bis eines Tages ein gericht-

liches Edikt sämtliche Erben zur Teilung des Vermögens ein-

beruft. Jene weitgehende Anerkennung der Rechte der Verwandt-

schaft slipuliert auch das österreichische bürgerliche Gesetzbuch,

indem es zur Intestaterbfolge folgende 6 Linien beruft: i. Die

eigenen Nachkommen, 2. die Eltern und deren Abstämmlint^e

(Geschwister, Geschwisterkinder des Erblassers), 3. die Gross-

eltern, 4. die Urgrosseltern
, 5. die zweiten Urgrossekern , 6. die

dritten Ur^rosseltern, ad 3—6 je mit ihren Nachkonimen. Dabei

sclilic^sen die Verwandten einer vorhergehenden Linie die aller

nachfolgenden aus; innerhalb derselben Linie herrscht im wesent-

lichen unter den Verwandten des pfleichen Cxradcs auch der '.deiche

Anspruch. Parallel mit der Erbberechtigung dieser 6 Linien geht

das Recht des überlebenden Ehegatten auf einen Kopfteil, wenn
er mit mehr als 3, auf V4, wenn er mit 3 oder weniger Kindern

**

konkurriert, jedoch nur zur lebrnslänglichen N'iitzniessung ; sein

Reclit erstreckt sich auf ' 4 der b.rbschaft zum treien Eigentume,

wenn nur Erben der 2.—6. Linie, auf die ganze Verlassenschaft,

wenn gar keine Erben vorhanden sind. In der neuern Zeit wird

nun übereinstimmend das Recht der entfernten Verwandten auf

die Intestaterbfolge als nicht sehr begründet angesehen und derA-

gemäss begnügt sich das hannoverische Höferecht damit, die ge-

währten Vorteile lediglich den Nachkommen des Erblassers zu*

zugestehen (§ 13).

Die österreichische Regierung vermochte sich jedoch nicht

zu entschliessen dieses Beispiel zu befolgen; andererseits wollte

sie auch nicht die Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches

vollständig anerkennen, und deshalb schlug sie vor — den Land-

tagen die Entscheidung zu überlassen. Diese sollten bestimmen,

ob das Gesetz lediglich auf Nachkommen oder auch auf andere

Verwandte Anwendung zu finden habe. Selbst damit wollte

sich aber die Weisheit des Ausschusses nicht zufriedengeben;

es musste reichsgesetzlich das wohlerworbene Recht der ent-

ferntesten Verwandten anerkannt werden und so wurde die Be-

stimmung aufgenommen und im Plenum anstandslos durchgesetzt,
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dass die nach dem burgcrliclien Rechte erl)l)erechti^flcn ^>echs

Linien auch der Vorteile des neuen Gesetzes teilhaftii; werden

sollen. >l)er Uebernehmer wird durch die Landes<;esctzgebung

in der W eise bestimmt«, heisst es im 5, »dass dieselbe hiebei

an das Recht und an die Ordnung der ^gesetzlichen lirbfolg^e ge-

bunden bleibt. € Nur eine Abweichung kann statuiert werden,

das«; nämlich der überlebende Ehegatte unmittelbar nach den

Abstänimlinsj^en und vor den Verwandten 2.—6. Linie als Ueber-

nehmer berufen weide (das sog. Aufg^riffsrecht).

Selbstverständlich kann das Gesetz nur dann zur Anwendung
gelangen, wenn mehrere gleichberechtigte Erben derselben Li-

nie vorhanden sind. Wer unter diesen soll aber der Auserwahitc,

der Anerbe sein? Auch dieser Punkt sollte nach der Intention

der Regierung den Landtagen zur Entscheidung überlassen wer-

den, damit den provinziellen Verschiedenheiten, wonach bald das

Majorat, bald das Minnrat herrschend ist, Rechnung getra^^cn

werde. 1 )ics wurde nun dahin modifiziert, dass der Uebernehmer
von den Krbcn zu wählen sei, und nur subsidiär das Landesg^esetz

einzutreten habe; man dürfte bei dieser Aenderung von der .'An-

schauung ausgegangen sein, dass auf diese Weise der Massregel

die gehässige Natur eines Privilegiums benommen wäre. Wir
glauben freilich nicht daran, dass die Erben sich freiwillig darüber

einigen werden, wem sie die Fülle von Vorteilen zuwenden sollen

und es wird die subsidiär gedachte Bestimmung sicherlich zur

prinzipalen werden.

Nur in der Richtung wurde eine bindende Norm in das Ge-
setz aufgenommen , dass leibliche Kinder den Adoptivkindern,

eheliche den unehelichen vorgehen, legitimierte dagegen den
ehelichen Kindern gleichstehen sollten.

Bei Höfen, welche im Miteigentume von Ehegatten stehen,

kann bestimmt werden, dass der überlebende Teil auch die aa^

dere Hälfte des Hofes übernehmen darf, wenn dem nicht letzt»

willige Verfügungen oder Verträge entgegenstehen. Sollen mit

der Uebemahme auch die dem Anerben gewährten Vorteile dem
überlebenden Ehegatten zugewendet werden, so muss dies von
der LandesgesetEgebung ausdrücklich bestimmt werden.

3. Der Anerbe erhält also den Hof nebst Zubehör, zu welchem

insbesondere das Betriebsinventar gehört, welches zur ordentlichen

Bewirtschaftung des Hofes erforderlich ist, und dessen ümfong

im Strett&Ue vom Gerichte nach Einvernahme von Sacbv<irs^*
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di^'cn festj^cstellt wird. Das (iesetz begnügt sich aber nicht da-

mit die Unteilbarkeit der Bauerngüter in Intestaterbfällcn /.ii de-

kretieren ; es will, dass der Anerbe auch »wohl bestehen« kann.

Eines der unaufrichtigsten Mittel zur Erreichung dieses Zweckes

ist die Art der Schätzung des in eine Verlassenschaft gehörigen

Hofes. Man sollte meinen, dass dabei jeder Nebenzweck in den

Hintergrund treten und lediglich die Feststelhing des wahren

Wertes im Aujjje bclialten werden sollte. Aber schon die For-

mulierung^ der Krafi^e vit i <1< s Questionnaires ')
zog der Regierung

von einem Ikgutachtenden den scharfen Vorwurf zu , dass es

nicht darum zu thun zu sein scheine , den wahren Wert der

liauernhöfe festzustellen, sondern lediglich die beste Art, wie eine

dem Anerben passende Wertbestimmung erfolgen könnte , aus-

findig zu machen Der Vorw urf w ar deshalb ein verdienter,

weil der Frage vier auch die Bemerkung beigefügt war, dass bei

Beantwortung derselben die Absicht des Gesetzgebers, dem Aner-

ben den dauernden und schuldfreien Besitz des Gutes zu ermög-

lichen, zu berücksichtigen sei. Was will dies aber anderes be-

sagen, als dass jene Schätzungsmethode sich am besten empfehle,

die iiir den Anerben am vorteilhaftesten ist, deren Ergebnis sich

am weitesten von der Wahrheit entfernt?

Die Minorität des Ausschusses hatte nun beantragt, dass der

Wert des Hofes, in Ermangelung eines Uebereinkommens der

Parteien, durch eine gerichtliche Schätzung des Reinertrages
zu bestimmen sei. Zur Begründung dieses Antrages w^irde da-

rauf hingewiesen, dass der gegenwärtige Kaufwert der ländlichen

Besitzungen absolut nicht dem wirklichen Reinertrage derselben

entspreche ; dass es daher nicht anq^emessen erscheine, dem Aner-

ben den Hof auf Grund einer solchen Schätzung zu übergeben,

weil der Uebernehmer auf demselben nicht werde bestehen kön-

nen. Die Schätzung war dabei so gedacht, dass der jährliche

Reinertrag festzustellen, alle öffentlichen Lasten und Abgaben
von demselben abzuziehen und der so erhaltene Betrag mit dem
Zwanzigfachen 2U Kapital zu rechnen sei. Von diesem Werte

des Hofes seien die Hypothekarlasten in Abzug zu bringen und

erst der so erübrigte Betrag habe als der lastenfreie Wert des

i) A. a» O. S. 37.

3) Gtttachtea aber die Refoim der Erbfolge in landwirtscbaftlichen Besiuungen,

xtt Nr, 70 der Beilagen S* 56ai*
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Hofes zu gelten, der der Teilung unterzogen werden könne. Zo-

gehör, Häuser und Anlagen bleiben bei der Bewertung ausser

Betracht %
Dieser Modus war selbst der Ausschussmajorität zu weit'

gehend; sie verwies darauf, dass eine solche Schätzung sehr

häufig zu dem Ergebnisse föhren würde, dass die Miterben ganz

leer ausgehen, vielleicht sogar noch Aufeahlungen zu leisten

hätten. Es wurde daher die Schätzung nach dem Reinerträge

verworfen und anstatt dessen folgende Schätzungsmodalität fest-

^'csctzt: a) In erster Reihe wird es den Interessenten überlas-

sen, sich freiwillig über den Uebernalimswert zu einigen, b ; Für

den Fall des Nichtzustandek« niincns einer Einigung ist die ge-

richtliche SchuLzung, aber nicht etwa uach dem wahren W erte,

sondern »nach billigem Ermessene und so, dass der UcbernclinKr

dabei »wohl bestehen kann, vorgeschrieben, wobei das Jietriebs-

inventar zwar zu berücksichtigen , aber nicht selbständig zu

schätzen ist. c) Der Landesgesetzgebung bleibt es überlassen,

an Stelle der richterlichen Festsetzung eine Bewertung unter Zu-

grundelegung eines beliebigen Vielfachen des Katastralreinerirages

einzuführen. Welchen Wert diese Art der Scliiilzung hat. ver-

mag man schon aus den Ausfuhrungen der Regierungsvorlage zu

entnehmen, wo zustimmend angeführt wird , dass die Einschätz-

ungen, auf welchen der Katastralreinertrag beruht , derart diver-

gieren , dass sie keinen objektiven Masstab für den Wert des

Grundes abgehen können und die Begünstigung des Leber-

nehmers durch die Ansetzung eines niedrigen Multiplikators zu

grossen Ungleichheiten führen würde, wobei noch die Grösse des

Inventars, der Zustand der Wirtschaft, die Arrondierung etc. gar

nicht in Anschlag gebracht werden können. »Da aber die Ver-

hältnisse des einen oder anderen Landes«, heisst es weiter, »die

Bewertung durch ein Vielfaches des Katast ralreinertrages dennoch

als ausfiihrbar erscheinen lassen können und diese Methode dann

allerdings den grossen Vorzug der FLinfachheit und Billigkeit für

sich hat, so überlässt es der Entwurf der Landesgesetzgebung,

die Katastralbcrechnung an Stelle des gerichtlichen Anschlages

zu setzen^).« Dabei wurde es aber nicht einmal für nötig er-

1) 554 der BeOagen tu den «teuogr. Protokollen der X. Senbn des Ab||eoidaeKa*

hauset, S. 3 fg.

2) A. a O. S. %%.
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Verkauj, Das bäuerliche Anerbenrecht, 327

achtet, irgend eine Minimalgrenze fiir das Vielfache festzusetzen,

mit dem der Katastralreinertrag zu multiplizieren wäre ; angeblich

um kein Präjudiz zu schafifen und um zu verhindern, dass überall

bis hart an diese Grenze gegangen werde.

Es ist wohl klar, dass alle die Schätzungsmodalitäten ledig-

lich den einen Zweck verfolgen , in möglichst legaler Form den

Anerben auf Kosten der Miterben zu begünstigen. Dies ge-

schieht aber nicht allein mit Hilfe der Schätzung : Air den Fall

der gerichtlichen Festsetzung des Uebernahmspreises kann die

Landesgeset^ebung anordnen, dass zu Gunsten des Uebemeh>
mers ein Betrag in Abzug gebracht werde, welcher ein Drittel

des lastenfreien Wertes nicht übersteigen darf. Es genügte also

nicht , dass das Gericht wie die Sachverständigen angewiesen

wurden, nach billiefem Ermessen, d. h. so, dass der Uebernehmer

wohl dabei bestehen kann, die Schätzung vorzunehmen ; von die-

sem Schätzungswerte kann noch überdies — und wird sicherlich

auch — ein Drittel als Präcipuum dem Anerben zu Gute kommen.

Interessant ist es zu sehen, in welch gewundeiiei Weise die offen-

bare Benachteiligung der Miterben , die GeringschaUuiij^ ihrer

Ansprüche verteidigt wird. Die richterlichen Schiit/ungen hätten

sich in Tirol , trotz der Klausel , dass der Uebernehmer dabei

wohl bestehen könne, nicht bewährt, der Besitzer sei dennoch

mit Erbportionen überlastet worden. Es sollen aber auch die

Miterben nicht benachteiligt werden , beides niuss vielmehr mit

einander \ ereini^ werden : die Erhaltung des Besitzes und die

möglichst gute Ablindun^f der Miterben. Gewiss eine sehr schwie-

rige Aufgabel Und nun foli^t der Schluss ; »Zu hohe Abhntlungs-

beträge. bei denen der Anerbe nicht bestehen kann, richten die

Guter zu Grunde und die Miterben der zweiten Generation

gehen leer aus.« Daher sei eine niedrige Schätzung auf Grund des

Katastralreinertrages oder die tbillige« gerichtliche Festsetzung des

Wertes mit einem Drittel als Präcipuum notwendig Man be-

achte wohl, wie an Stelle der Miterben der ersten, gegenwärtigen

Generation die der zweiten gesetzt werden und so im Flandum-

drchen der Beweis erbracht ist , dass niedrige Schätzung wie

Präcipuum im hiteresse aller Miterben gelegen ist.

Der in der einen oder andern Art festgesetzte >\\'ert< des

Hofes, eventuell abzüglich des Fräcipuums wird in die Vcrlassen-

1) A. a. O. S. 29.
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Schaft einbezogen und letztere unter sämtliche Erben, einschliess-

lieh des Uebemehmers ,
geteilt. Glaubt man nun, dass diese

Teilung, da es sich nicht mehr um ein Immobile handelt, faktisch

durchgeführt, d. h. der auf jeden Erben entfallende Anteil aus-

gezahlt wird, so ist man im Irrtum. »Da die Sitte der termin-

weisen Auszahlung eine weitverbreitete Ist, in vielen Fällen das

Belassen des Erbteiles als Hypothek ebenso im Interesse des

Abgefertigten als des Uebemehmers liegt« und tn ebenso zahl-

reichen Fällen ein Uebereinkommen zwischen den Interessenten

zustande kommt« vor allem aber, da dieBewill^ng längerer

Termine im Interesse des Anerben liegt, so muss demselben

auf sein Verlangen zur völligen Begleichung des Erbanteiles eine

Frist von höchstens drei Jahren gewährt werden. Ueber die

Höhe der Raten und Verzinsui^ entscheidet, wenn keine Eini-

gung der Parteien zustande kommt, das Gericht nach billigem

Ermessen.

Selbst der Pflichtteil, welcher nach dem allgemeinen bürger-

lichen Gesetzbuche für Deszendenten die Hälfte, lur Aszendenten

ein Drittel der gesetzlichen Erbportion beträgt und der ohne jede

Bedingung und Belastung ausgefolgt werden muss, iallt zum Teile

dem Anerben zum Opfer. An die Spitze des § 13 wird zwar die

Erklärung gesetzt: »Das Pflichtteilsrecht wird durch diese £rb-

teilungsvorschrifien nicht berührte; das hindert aber nicht, eine

Reihe von Beschränkungen eben dieses Rechtes auszusprechen.

Dazu gehört : a) die Bestimmung, dass die gerichtliche Schätzung

nach § 7 auch der Berechnung des Pflichtteiles zu Grunde zu

legen sei
;
b) die Hinausschiebung des Zahlungstermines bis zu

3 Jahren durch das Gericht; c) die Hinausschiebung desselben

durch den Erblasser bis zur Grossjahri<^kcit des Miterben unter

der Verpflichtung des Uebemehmers zur angemessenen Erzichun^^

und im Notfälle zur l'.rlialtun^'
;
d) die Anordnung des l'>l)lassers,

wornach dem X'aler oder der Mutler des Ucbernehniers bis zur

Grossjährigkeit des letzteren die Verwaltung und Nutzung <le>

Hofes iiberlassen wird ( Interims- oder Vorwirlschaft), gegen dem,

den Uel^ernehmer und die iMiierben, letztere bis zur l"alli>^kcit

des Erbteiles, /.u erziehen und im Notfälle auf dem Hofe zu er-

halten.

Unsere Ausführungen haben wohl zur Genüge ergeben , in

1) A. a, O. S, 39,
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wie hohem Masse die Ansprüche der Miterben beschrankt wur-

den, um dem Uebemehmer den Hof möglichst schuldenfrei zu

übergeben und das Verbleiben auf demselben zu ermöglichen.

Man musste sich aber sagen , dass die Zersplitterung der Höfe

mindestens in demselben Masse durch Rechtsgeschäfte unter Le-

benden wie im Verlasscnschaftswege erfolge und dass daher der

Uebcrgang an einen Erben nicht genüge, um der Parzellierung

vorzubeugen; die Konsequenz der Thatsachen forderte einen

weiteren Schritt. Ebenso war es offenkundig, dass die Aufsau-

gung des mittleren durch den grossen Grundbesitz, die ja fUr viel

bedenklicher gehalten wird , als die Zersplitterung ') , durch das

Anerbenrecht nicht verhindert werden kann. Diese Umstände
erzwangen die Bestimmungen der §§ 15 und 16. ohne wdche das

Gesetz ganz wirkungslos wäre.

Die Landtage wurden ermächtigt, für Höfe mittlerer Grösse

die Freiteilbarkeit zu beschränken. Freilich wird dadurch nicht

hintangehalten werden können , dass der Anerbe das Gut als

Ganzes veräussert und dasselbe so aus einer Hand in die andere

gehe ; aber gegen dieses Ucbcl konnte der Ausschuss , trotz

langer Beratung, kein geeignetes Mittel ausfindig machen. Wolil

aber wurde zur Verhinderung der Kuniulierung mehrerer Höfe

in einer 1 lanti Ijesüinnit , dass bei Vorhandensein mehrerer

Bauerngüter in einer Verlassenschaft die Erben nur zur Ueber-

nahnie je eines Hofes berechtigt sein sollen, und nur, wenn melir

Höfe als Krben da sind, eine Kumulierung statthaben könne.

Trotzdem die Regierung zugeben mussle, dass zum uundesten

in einigen Landern »eine fortschreitende, vom volkswirtschaft-

lichen Standpunkte bedenkliche Aufsaugung des kleineren land-

wirtschaftlichen Besitzes durch den Grossgrundbesitz* stattfinde,

vermochte sie sich doch nur zum Antrage aufzuraffen, es sei

den Landtagen das Recht einzurätmien, die Beslnnmung zu treffen,

dass der Besitzer eines Bauernhofes oder eines grosseren land-

wirtschaftlichen Gutes einen Hof mittlerer Grosse gar nicht, oder

nur unter Beschränkungen erwerben dürfe. Ein anderes Mittel

zur Bekämpfung des anerkannt gefährlichen Aufsaugungsprozesses

konnte man merkwürdigerweise nicht austindig machen.

1) Miaskowski, Das Erbrecht und die Grniid«tg«iilumsvcrtrilitng Im Deutschen

Reich. I. Abtb. 1882, S. 65.
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in.

Für jeden Kundigen ist es sofort klar, dass das besprochene

Gesetz sich in fast allen Detailbestimmungen an das Ilöferecht

iur die Provinz Hannover bezw. an das analoge Gesetz iiir West-

phalen anlehnt. Eine Kritik in dieser Richtung erscheint um
so überflüssiger, als eine reiche Litteratur Uber den Gegenstand

existiert, und insbesondere Mtaskowski in der 2. Abteilung seiner

Schrift über das »Erbrecht und die Grundeigentumsverteiluog

im deutschen Reiche« (Bd. XXV der Schriften des Vereines fiir

Sozialpolitik) eine gründliche Besprechung der Vor- und Nach-

teile jeder einzelnen Bestimmung des im deutschen Reiche gel-

tenden bäuerlichen Anerbenrechtes geliefert hat. Wohl aber

scheint es uns geboten, eine prinzipielle Kritik der in Oesterreich

zur Annahme gelangten ersten Forderung der Agrarier zu ver-

suchen. Es darf freilich dabei nicht ausser Acht gelassen wer-

den, dass vorerst — nach Versicherung des Ackerbauministers

— nur der erste schüchterne Versuch, das bäueriiche Sonder-

erbrecht, vorliegt, dass weitere Schritte noch in Aussicht stehen.

Aber schon der bisherige Verlauf stellt es ausser allen Zweifel,

dass die Rettungsaktion sich keineswegs auf die gesamte länd*

liehe Bevölkerung erstreckt: die bisher in Oesterreich ventilierten

Reformprojekte wie die gesetzgeberischen Versuche laufen darauf

hinaus, den besitzenden, wohlhabenden Bauernstand zu

erhalten, seine Zerreibung durch den grossen Grundbesitz, seine

Zersplitterung und Verschuldung zu verhindern. Die Grundent-

lastung soll nach den Intentionen ihres beredtesten Wortführer:^,

des Freiherrn v. Vogelsang , auf den bäuerlichen und L,fros*>en

Grundbesitz sich nur dann erstrecken . wenn derselbe ii;chi l>e-

reits zu tief verschuldet ist; ebenso sollen und können die Heim-
stätten, die Organisation des Kredites nur für den wohlhalicnden

Teil der ländlichen Hevölkerung geschaffen werden ; das Anerben-

recht endlich erstreckt sich nur auf Höfe mittlerer Grösse.

Weder die Theorie noch die gesetzgebenden l^ akti^rcn zeigten

sich geneigt, die Lage der proletarischen ländlichen Bevölkerung

einer Prijfung zu würdigen. Vorschlage zur Aendcrung und Bes-

serung vorzubringen. Der Grund und Boden soll nicht in zu

kleine Besitzungen aufgeteilt
, er soll nicht vom Geldkapital ab-

hängig gemacht werden , er soll nii ht wie eine Ware von einer

Hand in die andere wandern; was jedoch mit der grossen Mehr-
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zalil der Bevölkerung geschieht, ist gleichgültig, wenn nur zwi-

schen Gross- und Zwergbcsitz , zwischen Aristokratie und Prole-

tariat ein Mittelstand sich befindet. Werden die bisherigen ge-

setzlichen Massregeln zur Erhaltung eines solchen beitragen?

Werden die Wirkungen für die (jesamtheit segensreiche sein, wer-

den sie sich auch nur tür den Grossgrundbesitz als solche erweisen?

Mit dem Höferecht sollte die erste Quelle der Verschuldung,

die hohen Krbsportionen, die erste Ouelle der Gutszertrümmerung,

die Naturalteilung von Bauernhöfen im Vcrlassenschaftswcge, ge-

troffen werden. Dieser Zweck hätte wohl konsequenterweise

bindende Vorschriften über die Krbteihmg gefordert ; statt dessen

brachte das Gesetz lediglich ein Intestaterbrecht, das durch letzt-

willige Erklärungen , wie durch Verträge inter vivos , um seine

Wirkung gebracht werden kann. Man hielt dies fiir genügend,

um die ohnehm bestehende Sitte der Uebertragung der liauern-

güter auf einen Krben zu kräftigen ; in der That ist dies aber

lediglich das Produkt eines Kompromisses zwischen Sozialkon-

servativen und Liberalen.

Nehmen wir nun einmal an, dass das Anerbenrecht in den Lan>

dem, in welchen es zur Durchführung gelangt, einen durchschla-

genden Erfolg haben, dass es die Sitte , durch 1 estamente und

Erbverträge über den Hof zu verfügen , zum Weichen bringen

wird. Was wird das Ergebnis sein ? Das Bauerngut , der I lof

mittlerer Grösse, wird ungeteilt auf einen Erben übergehen;

wird er aber auch dann ungeteilt bleiben ? Es wurde nicht da-

für vorgesorgt , dass das Anerbenrecht mit dem Verbote der

Freiteilbarkeit zugleich eingeführt werden muss, und wir kennen

Landtage, in welchen vielleicht das erstere, gewiss aber nicht

das letztere zur Annahme gelangen wird. Und selbst wo dies

geschieht, wird dennoch die Zersplitterung rüstig weiterschretten

:

wenigstens besitzen wir in Oesterreich die Erfahrung, dass das

Verbot der Freiteilbarkeit niemals streng beobachtet wurde. Die

zweite Wirkung, die man sich verspricht, ist die Abnahme der

Verschuldung durch Verringerung der Erbteile. Prüfen wir auch

diese Behauptung auf ihre Stichhaltigkeit, so müssen wir uns

vorerst vor Augen halten, einerseits dass nach Angaben der Ver-

fechter des Gesetzes auch gegenwärtig die Sitte vorwaltet, dem

Ueberaehmer den Hof gegen eine billige Abfindung zu überlas-

sen, und andererseits dass die Massregel sich nur auf einen ge-

ringen Teil des fsonstigen Besitzes«, auf die Höfe mittlerer Grösse,

Aidtlv Ar MC OMM«bv. «. SutUdk. II. •. 22
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erstrecken soll. Ist es da Uebertreibung, wenn wir erklären, dass

die Verringerung der Hypothekarscbulden aus Erbpoilionen

einen sehr unbedeutenden, vielleicht kaum bemerkbaren Rück-

gang der Gesamtlasten des »sonstigen Besitzes« herbeiführen

dürfte? Und nur die Höhe dieser Gesamtverschuldung ist es,

welche mit Recht auf eine arge Verschlimmerung in der Lage

der ländlichen Grundbesitzer schliessen lässt; bleibt diese durch

das Anerbenrecht unverändert, so lässt sich von Vorteilen fiir

die Gesamtheit gar nicht reden, der Zustand bleibt nach wie vor

der gleiche.

Sind so die versprochenen Vorteile mehr als fraglich , so

darf man andererseits auch die Nachteile nicht vergessen, die das

Gesetz mit sich bringen kann. Wir geben ohne weiteres zu, dass

die Naturalteilung bei gleichem Erbrechte zur Zwergwirtschaft

fuhrt, oder mindestens fuhren kann und dass dies die Proletari-

sierung der ländlichen Bevölkerung bedeutet Was aber werden

die Konsequenzen der gegenwärtigen Reform sein, wenn dieselbe

gclinj^4 r Dort, wo zahlreiche, kleine proletarische Landwirte jetzt

hausen oder in Zukunft hausen würden , werden wenige wohl-

habende Hauern ihr behagUches Heim haben; aber neben ihnen

wird ein gänzlich besitzloses Proletanal hervorwachsen unJ uanier

mehr zunehmen und die Natur J:c.,es ProlcLai laics wird keine so

harmlose sein, wie die der /wergwirtc, mit ihm wird gleichzeitig

der Klasseui^egensalz entstehen und wachsen. Es ist eine be-

kannte Thatsache, dass der Proletarier, wenn er seine Lac^e mit

der Situation anderer zu vergleichen anfängt , sich nicht an die

hohe Aristokratie , den adeligen dross^^rundbesitzcr heranw ai^t,

sondern nur an Personen, die er Rir seinesgleichen hält und die

dennoch durch Wohlhabenheit \on ihm geschieden sind. Wird

dies bei der ländlichen Bevölkerung anders sein Die Enterbten

im nicht bloss figürlichen Sinne des Wortes, werden den Klassen-

gegensatz ebenso schatfen, wie die Anerben. Es führen demnach
beide Wege, ti.is bisherige gemeine wie das besondere baucrliclic

Erbrecht, zum gleichen Ergebnisse, zur Proletarisierung; nur dass

im letzteren Eall auch der Klassengegensatz dazukommt.

Man wollte eine Einrichtung, die bei der grunilbesit/endcn

Aristokratie sich bewahrt hat, auf den Bauernstand ubertragen,

ohne zu bedenken, dass hiezu wesentliche VorauHset/ung<. n

mangeln. Es ist nnch immer, trotz der gegenteiligen HehaujUung

Miaskowski's, wahr, dass die enterbten Söhne der Aristokraten
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ein Unterkommen im Staatsdienste und raschere Beförderung

finden, dass ihnen auch heute noch ganze Dienstzweige, zuweilen

auch Sinekuren , fast ausschliesslich reserviert sind. Was aber

können die enterbten Bauemkinder anfangen und was erst deren

Nachkommen, als den Fabriken zuströmen oder als Taglöhner

und Dienstboten bei ihren Verwandten bleiben?

Ein ganz merkwürdiger Grund für die Verkürzung der Mit-

erben wurde auch geltend gemacht, der so recht drastisch zeigt,

welch ein buntes Gemisch von Weltanschauungen, Systemen und

Meinungen an der Agrarreform gegenwärtig mitarbeitet. Die

jüngeren Kinder, die mit Erbsportionen abgefertigt werden, be-

ziehen in den Zinsen derselben ein arbeitsloses Einkommen,

dessen Beschneidung daher nicht so ganz unberechtigt sei, hiess

es. Was würden die Herren, die dieses Argument gebrauchten,

dazu sagen, wenn man aus demselben alle sich ergebenden Kon-

sequenzen ziehen würde? Könnten sie dann noch fiir die Be-

rechtigung des Grossgrundbesitzes und der Fideikommisse ein-

treten ?

Wir glauben gezeigt zu haben, dass die Folgen des Gesetzes,

wenn dasselbe zur Durchführung gelangt, weder fiir die Allge»

meinheit noch fiir den Grossgrundbesitz günstige sein können;

dass sie jedenfalls von den erhofften stark abweichen werden.

Der noch viel grösseren Gefahr der Aufsaugung des kleinen

durch den grossen Besitz wurde nicht einmal entgegenzutreten

versucht. Die Bestimmung des § i6 betrachten wir als eine rein

akademische ; die wenigsten der Landtage werden den Mut haben,

dieselbe zur Durchführung zu bringen, denn der Einfluss des

Grossgrundbesitzes ist in denselben ein zu bedeutender. Und
selbst wenn einzehie Landtage Beschränkungen der Aufsaugung

dekretieren, so wird es Mittel und Wege genug zur Umgehung
des Gesetzes geben. Wir können daher unsere Ansicht über die

bisherigen Versuche der österreichischen Agrargesetzgebung nur

•in den einen Salz zusammenfassen: sie sind das Produkt der

Ratlosigkeit und werden ebenso proletarische Zustände herbei-

führen, wie die Gesetze der liberalen Epoche.

Wir lassen nunmehr den Wortlaut des besprochenen Ge-

setzes folgen:

22
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Gesetz vom I. April 1889. Nr. sa. R.G.Bl., beti-efTend die BinlMunPg besonderer

Erbteilungsvonchriflen für landwirtschaftliche Bcaitsonsen mittlerer Gröaac .

Mit Zwstimmung beider HEuser des Reichsrates finde ich antuordaen, wie Ib^:

§ t. Für laadwirtschaiUidie, mit einem Wohnhanse versehene BeAzongen (Höfe)

mittlerer Grösse treten nach Massgabe ilieses Gesetzes und der auf Gnmd desselben

zu erlassenden I^ndesgcsetze besondere Erbteilungsvoricliriften in Kraft.

Die Landesgesetjtgcbung bestimmt, welche Hofe im Sinne dieses Gesetzes als

mittlerer Gröase 7\\ gelten haben. Desgleichen bestimmt die Landesgesetzgebung,

welch«; Liegenschaften und Natsungsrechte bei der Entscheidung über das Vorhaodeo-

sdn eines Hofes mittlerer Grösse als Hofbeslaadteile annisehen sind.

§ 2. Anf Göter, welche mit dem Fideikommiss» oder Lehenbaade behaftet sind,

fmdet dieses Gesetz keine Anwendung.

§ 3. Der Eigentümer eines den Bestimmungen dieses (Te<;et7es nntcrlrei^en'^en üof«
ist durch dasselbe in seiner \ erfügunj^ über den Hof oder über einzelne Teile *le»-

selben weder unter Lebenden, noch von todcswegen beschmnkt.

IMe Besthnmungen dieses Gesetzes finden bei der gesetzlichen Erbfolge jederzeit,

bei der testamentarischen oder vertragsmlsrigen aber nur dann Anwendnng, mrm
der Erblasser eine der im allgemeinen bürgerlichen Gcsetcbnche unter die gesetzlichen

Erben aufgenommenen Personen als Ucbemehmer bestimmt, wobd er weder an die

gesetzliche» noch an die durch die Landesgesetzgebung festgesetzte Reibenfolge gebun-

den ist.

§ 4. Geht das N.ichlassvermögcn des Kigcnlümcrs eines Hufes an mehrere Ter-

lonen Uber, so kann der Hof nebst ZugehOr nur euicr Penon, dem Uebcmehnicr

(Anerben) zufallen.

Was als Zugehor eines Hofes anzusehen sei, l>estimmt das allgemeine bS^ertiche

Gesetzbuch. Zu (lemsrlbcn ^eluirt insbesondere nuch <1xs Betrleli^inventar, soweit es

zur ordentlichen Bewirtschaftung des Hofes erlordcrlich ist. In dem Falle, al« «;is-h

die hlrbsinteressenten hierüber nicht einigen können, ist der Umfang des erforderlichen

Betriebsinventars durch das Gericht nach Einvmehmen von SacbvenlMndigen fest«

zustellen.

Wegen eines alUklltgen Abganges an dem Betriebnnvenlar kann ein Anq>nich anf

Ersatz des Wertes nus dem sonstigen Nachla<isvennögen nicht erhohen werden.

§ 5. 1 »er Uebcmchmer wird durch die Landesgesetzgehung in der Weise bestimmt,

tia.ss dieselbe hicbei an das Recht und an die Ordnung der gesetzlichen Erbfoljje ge-

bunden bleibt und innerhalb dieser Grenzen die Reihenfolge festsetzt, in welcher uiu<:r

mehreren nach der gesetzlichen Erbfolge zugleich eintretenden Erben bei Abgang

einer Einigung unter denselben die Gnzelnen zur Uebemahme des Hofes berufen sind.

Die Landcsgeset^ebung kann jedoch die Anordnung treffen, dass der Qberl^ieode

Ehegatte unmittelbar nach den Nachkommen des Erblassers und vor den übrigen

Verwandten desselben als Uebemehmer l^erufen werde. Leibliche Kinder pehrn sXex-i

Adoptivkindern, eheliche den unehelichen vor. Legitimierte Kinder stehen den ehe-

lichen Kindern gleich.

§ 6. Bei der Erbteilung wird der Hof (§ 4) dem Uebemehmer zugewiesen, welcher

bis zur Höhe des lastenfreien Wertes des Hofes Schuldner der Verlasaewchalt wird.

§ 7« Der Wert des Hofes wird durch Ucbcrcinkommen der Beteiligten und in Er-

manglung eines solchen durch das Gericht nach Vomalune einer Scliättung durch
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Sachventibidjg» and iMch EinTcnielniuraK des GemeindevosilMides, nach billigcin Ehf^

meawn, da» der Uebernehmer wohl beatehen kann, beslimmt

Den Beteiligten «teht frei, der Schätzung beiniwohnen und ihre Eirinnerungen zu

machen.

Auf das vorhaiuictic Uctricbsiiivcnlar ist bei Feststellung de^ Wertes iks H(jfes zwar

angemessene Rücksicht zu nehmen , doch soll dasselbe nicht selbständig geschätzt

werden.

Die Landcsgcietqi^bang kann bestimmen, dass an Stelle dieser richterlichen Fest«

seizwig dne Bewerbnng nnter Zugrundelegung eines Vielfachen des Katastnüreinertrages

einzutreten habe.

§ S. l?ei <ler Teilung des Nnchlassvermogens {^t nn Stelle lUs Hufes der dem
üeberncliiner nncli v; 6 als Schuld angerechnete Betrag ein/ube^iehcii.

Dic^e 'leihin^ geschieht unter den Miterbea einschliesslich des Ucbcmchmers nach

den Bestimmungen des allgemeinen bfiigerlichen Gesetsbuches und des Verfahrens

ausser Streitsachen. Doch ist die ErfotcHimg stets bei Gericht vofsiinehmen oder dem
Gerichte zur Genehmigung vorzulegen.

§ 9. Wenn die Parteien sicli über die Krist, die Raten der Auszahlung und die

mittlenveili{je Verrin^unf;; des den Milerben aus/ti7.Thlcndeii Üetrages nicht einigen, so

hat das Gericht hierüber nach billigem Ermessen zu enti>cheiden. In jedem Falle

mufls jedoch dem Uebernehmer des Hofes über dessen Verlangen zur völligen Be-

gleichnng diese* Betrages eine Frist von drei Jahren , vom Tage der Rechtskraft der

Efaiantwortung gewährt werden.

Anderseits darf gegen den Willen der Fordemi^beccchtigten der Aussahlnngstcrmin

nicht über diesen Zeitpunkt hmntis festj;e<;et7t werden.

Kbcnso ist eine giUliche F,init;tiiig wegen der milllerwetligen Sicherstellung der aus-

zuzahlenden Betrage zu versuchen, instoweit eine solche nicht zustandekommt, ist in

der Einantwmtttngsnrkund« zu verfllgen, dass die Emtragung des Eigentnmsiedites des

Uebemdnners anf den zugewiesenen Hof nur gletchzeitig mit der Eintragung des

Pfandiedites vu Sichenlellong der aoszozahlenden Betrige für die Miterben auf den

Hof gnindbücherlich eingetragen werden kann.

Diese Bestimmung findet in den I.ündem, in welchen iteine Grundbücher, sondern

Verfachbücher bestellen, sinngemässe Anwendung.

Wird der übernommene Hof vor Ablauf der obigen Frist durch ein Recliugesciiäft

unter Lebenden einem Dritten ganz oder teüwetse ins Eigentum flbertn^en, so sind

die Miterben berechtigt, die Auszahlung ohne Rficksicht anf die hiezu festgesetzte Zeit

sogleich tu fordern*

§ 10. Die LandespesetTgebiMig kann für den Fall , als der Ucbemahmspreis durch

d.is Gericht bestimmt wird (§ 7, Aiisatz 11, anordnen, da« hiebei zu Gunsten des

Uebemehmerü ein Betrag in Abzug gebracht werde , welcher jedoch ein Drittel des

gerichtlich ermittelten lastenfreien Wertes des Hofes nicht äbersteigen darf.

§ II. Der Eri>laaer kann die Bevonugn^ des Uebemehmers dnschrEttken, aufheben

od«r innerhalb der Grenzen des Pflichtteilsrechtes eiweilem.

J 12. Der Wert, um welchen der Anerbe einen Hof nach den Bestimmungen dieses

Gesetzes libernimmt, ist auch der Bemessung der au den Staat zu entrichtenden Ver-

mögensübertr.igungsgehühren zu Grunde zu legen.

In keinem Falle, mit Ausnahme des Falles der vom Gerichte nach Vornahme einer

Schätzung erfolgten Bewertung 7) kann jedoch dieser Wert unter dem im Art. III

des Gesetzes vom 7. Juni 1881, R.G.BI. Nr.^49, und dem Finansmimsterial'Erlasse
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om 25. Jänner 1884, ILG.B1. Nr. 18, bciiehttni^etse im § 13 des CesetMS voa

9. Februar 1882, R.G.Bt Nr. 17, festgestellten mindesten Betrage angenommen wer!«!.

§ 13. 1 >.is Pflichtteürecht wird durch dlcso Erljtei!un;:«;vorHchriftffn nicht her :hrt.

Dtr l'llichftdlberet hniing ist der nach 7 ilic-cs ( icsetzcs bestimmte Wert io

Hofes zu Grunde zu legen. Doch kann dieser Wert niemals geringer angenuaunc--

w«den, als jener Betrag, nack wekhem die an den Staat in entrichtende VemöjfEnf-

übertragun^ebübr w bemessen ist.

Alt eine Einschränkung des Ptlichtteiles ist es nicht za betiacliten, wenn

1. das Gericht im Sinne des § 9 den Zahlungstermin festsetit;

2. vom Erblasser in einem gülligen letzten Willen Verfügungen getroffen wertkn,

durch welche

:

a) dem leiblichen Vater oiicr der leiblichen Mutter des Uebemefamers bis zur Gfoa>

jafaxigkeit desselben das Recht eingerftumt wird, den Hof nach dem Tode des Eri»-

lassen in eigene Nutzung und Verwaltung zu nehmen unter der Verpflichtung» »
lange diese Nut.;ung und Verwaltung dauert, den Uebemehmer und dessen min<i<T

jährige Miterben, letztere bis zur Fälligkeit des Erbteiles oder, wenn ein Mitcrhe

vor dieser Fällit^kcit grossjährig wird, bis zur erreichten Grossjährigkeit zu erocben,

und für den Notfall auf dem Hofe i\x erhalten

;

b) die FSlUgkeit des Erbteils bis zur Grossjährigkeit der Miterben unter der Vff>

pflichtung des Uebcrnehmers die Miterben bis zn diesem Zeitpunkte angemessen n
erziehen und fUr den Notfall zu erhalten, hinausgeschoben wird.

In beiden Fällen (a untl b) hat die erlangte Eigenberechtigung dieselbe Wirkiii^

wie die Erreichung der pliysi<?(hen Grossjährigkeit. Ebenso tritt "n bel len Fallen,

wenn ein Miterbe einem soLlica Berufe zugeführt wird, mit dcsstn \ orl ercitung oder

Ausübung die Naturalvcrpflegung am Ilofc unvereinbar ist , an die Stelle der Vci-

pflichtung zur Naturalyerpflegung die zur Auttahlung der vereinbarten oder geridit'

lieh festgesetzten Zinsen.

§ 14. Auf einen Hof, welcher im Eigcntume mehfeter Personen steht, finden die

Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.

Hievon findet eine Ausnahme in betreff derjenigen Höfe statt, uclchc im Miteigen-

tum von I'.hcgatten stehen und in Gebieten gelegen sind, für welche durch die laa-

dcigcset^ebung bestimmt wird, dass im Falle des Todes eines der beiden Ehegatten,

soweit nicht letztwillige Verfugungen des Erblassen oder Vertrüge entgegenstehen, der

aberlebende Hh^tte berechtigt ist, die in die Verlassenschaft gehörige HilRe dci

liofes zu übernehmen.

In diesem Falle setzt dip Landcsgesetzgelnng auch fest, oh utui inwieweit Jif

Ucstinmuingen der §§ 7, 9 und 10 auch bei der Ucbernabmc durch den überlebenden

Ehegatten .^Vnwcndung zu finden haben.

§ 15. Wenn zu einem Nachlasse mehrere Höfe von der im § 1 bezeichneten Art

gehören und mehrere Personen im Sinne der 4 und 5 dieses Gesetzes als gesctt>

liehe Erben eintreten, .so sind dieselben nach <ler durch die Landesgesetzgebung fest-

gestellten Reihenfolge zur Uebernahme je l- i 11 c s Hofes berufen und steht ihnen nach

drr-rll en Reihcnf"lßc die Wahl rwisrlicn 'icn I!i>fen frei. Derselbe Vorgang wieder-

holt sich, wenn mehr Höfe als Erben voriian<ien sind.

Nachkommen eines verstorbenen Erben treten an dessen Stelle. Unter ihoea hit

derjenige die Wahl, welchem nach der erwihnten Reihenfolge der Votzug gebakit.

§ 16 Wenn die Landesgesetzg^bnng ftlr Höfe der k § i bezeichneten An Bc-

schrKiikungen der freien Teilbarkeit festsetzt oder Bestimmungen erlltat, womach da>-
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artige Höfe von Personen, in deren Eigentam solche Höfe oder grössere landwbt«

schaftliche Besitzungen bereits stehen, gar nicht oder nur unter I)e5timmten Voraus-

setzungen uUcr Beschränkungt^n erworben werden sollen, ^ haben die Bestimmungen

dicvcs Gesetzes mit der Massgabe Anwendung zu finden, dass der Eigentümer des

Hofes in teiner Dlipoflitkm über demclbco durch die lendcageactdicben Vonchriften

der beteichncteii Art bcsdvKnkt ist

§ 17. Dieses Geicts tritt in den einzelnen Ländern gleichzdtig mit denjenigen g;e-

sct/lichcn Anordnungen in Wirksamkeit, welche ülier den Gepfcn^fnnd desselben von

der l^ndesg^etzgebung Tür die betreflfcnden Lander oder einr-ehie Tede derselben

auf Grundlage diese» Gesetzes oder auf Gnmdlage bereits bestehender Uesliromungen

erlawn «erden.

Anf ErbanftUe, wdche vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes eintreten, findet das-

selbe keine Anwendung.

§ 18. Mit dem Votl/ugc dieses Gesetzes sind Mdne Minister des Innern, der Justiz,

des Ackerbaues und der Finansen beauftragt.
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OROSSBRITANMIBN.

DIE TRUCKGBSETZE VON i83i UND 1887

Das Tmck-Qesetz von 1831 (The Track Act, 1851) %
(I & 3 WUI. IV. Cap. 37.)

Ein Geietz zur Aufhebung 4er fai gewiMen Gewerben tUUfimleiiden L(»hiiza1ilaiica

in Waren oder sonst in anderer Weise ab in kurantcr Landcs-Münte (15. Okt. tSji).

in Anbetracht, dass es notwendig ericheint , in gewissen Gewerben die Hezahlung

der Arbdtslöhne in Waren oder temt in anderer Welse, als in kttrantcr Mttiue des

Reiches £u verbieten, wird hiermit dorch des Kfinig» dnrchlanchtigite MajettSt, dutch

und mit den Rate wid der Zustimmung der im gegeowirtigen Parlament Tetsammd»

ten geistlichen und weltlichen Lords und der Gemeinen , und kraft deren Autorität

zum Gesetz erhoben: tlri>s in allen künftighin zu schhcssentlen Vcrlräv;en fdr An<itel-

lung irgend eine» Arhcilcri» m irgciul cjikiu der hier unten naher liezcichnelen CiewcrHt^

oder für die Verrichtung irgend einer Arbeit liurch einen Arbeiter in irgenti einem

der genannten Gewerbe, der Lohn eines solchen Arbeiters nur in komtcr Landes*

Miinse und nicht in anderer Weise lahlbar sein soll ; und dass, wenn in irgend einem

solchen Vertrag der ganze oder ein Teilbetrag solchen Lohnes in einer anderen Weise
als in der vorerwähnten bnrrn Mün/e zahlbar gemacht wird , f>olcher Vertrag geseiS-

widrig, un^jiilii^' und nuhiii; >ein soll unrl hiermit nls solLhcr erklärt wird.

IL Und ferner wird hiermit verfugt, dass wenn von jetzt ab in irgend einem Ver-

trag, der «wischen einem Arbdier in irgend einem der hier unten verzeiclueten Ge-
werbe und seinem Arbeitgeber geschlossen wird, irgend eine Bestinrnwi^ getiottca

würde besttglich des Ortes, an welchem, oder der Act und Weise, in weldier, oder

einer Person uder Personen , bei wdchen der einem solchen Arbeiter gnIkomBend«
O'ler spiüer f iiiig werdende I^ohn z.\nt oiler teilweise ausgegeben oder verwendet

werden »uU, »o soll dieser Kontrakt gci>clzwidrig, ungültig uod nichtig sein und wird

hiermit als solcher erklärt.

nr. Und femer wird hiermit verfügt: dass der gewunte Betn^ des von eiaeni Ar^

beiter in irgend einem der nachstehend verseichneien Gewerbe verdienten oder Ibv
?n zahlenden Lohnes in hc/ug auf irgend eine von ihm in diesem Gewerbe geleistete

Arbeit, dem betreffenden Aibe itr thats khlKh in der ktiranten Münze des Landes und

nicht in anderer \Vci<:c cje/alilt svcnlen soll ; und da&s jede Zahlung, die einem solchen

Arbeiter von seinem Arbeitgeber für oder in bczug auf solchen Arbeitslohn durch

Liefarnng von Waren an denselben oder in irgoid einer anderen Weise gdeisttt witd,

1) Vgl. hierzu die Abhandlung von Moore, Das Tmcksystem in Grossbritannien

und <'ic (^icset/gebui^, S 219 fg.

2) Mii Weglassung der aufgehobenen Teile.
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•b in der voranrilliateii kunntcn LandcmOnae, mit der wäOätaitmA. beieiclmeten

Ausnahme gesetzwidrig, null und nichtig ist und biermit ab Kdche erklirt witd,

IV. Und ferner wird hiermit verfügt, dass jeder Arbeiter in irgend einem der nach-

stehend verzeichneten Gewerbe berechtigt sein von seinem Arbeitgeber in dem

betreffenden Gewerbe, in der vom Gesetz für die Einforderung von Dienstbotenlohn

ovgfsdieiMa Weöe, oder durdi tarnt midie gesetiHche Mfttd nd Wege, den vollen

Betrag oder denjen^en Teil des voo dem Arbeiter in eoldiem Gewcibe verteilten

Lohnes einnfinden, der ihm vom Arbeitgciber nicht thntslchlicb in der konnten

Münze des Landes bezahlt worden ist.

V. Und ferner wird hiermit verfugt, dass in irgend einer Klage, Rechtsverliandlung

oilcr .sonstigem Verfahren, das von einem solchen Arbeiter, wie oben erwähnt, gegen

seinen Arbeitgeber angestrengt oder eingeleitet wird wegen Zahlung irgend einer Summe

Geldes» die solclicm Aibciter ab Lohn für sehie Arbeit in irgend einem der nach*

Mehend anfgetthrten Gewerbe tukomnt« der Beldagte nicht betagt sein soll, iigend

eine Gegenforderung anzubringen oder iigond welchen Abzucj an der Forderung des

Klägers auf Grund von oder in bezug auf irgend welche Sachen, Waren oder Han-

delsartikel, zu machen, welche der Kläger \ conto seines Lohnes oder als Entschä-

digimg für seine Arbeit enlnomaien oder erhalten hat, noch auf Grund von oder in

besag anf irgend welche Gegenstände, Waren oder Handelsartikel, die dem betreflim>

den Arbeiter von irgend einem Gescbift oder Laden eingeUbidigt, gclieliert oder ver-

kauft worden sind, der dem betreflcnden Arbeitgeber gehOtt od« von ihm geführt

wird, oder an dessen Gewinn dieser Arbeitgeber irgendwie Anteil oder Interesse hat.

VT. Und weiter wird hiennit verfüf^t, dass der Arbeitgebfr irt'end eines Arbeiters

in einem der naclistehend verzeichneten Gewerbe kein Klagerecht haben soll gcgcti

den betreifeoden Arbeiter wegen oder in bezug auf irgend welche Gegenstände,

Waren oder Handetowtikel, die solchem Arbeiter von dem betreuenden Arbeitgeber,

wfthrend er in seinen Diensten gestanden, \ conto seines Lohnes oder ab Entschä-

digung fiir seine Arbeit eingehändigt, geliefert oder verkauft worden sind , noch für

oder in berug auf irgend welche Artikel oder Waren, die solchem Handwerker von

irgend einrm deschaft oder Laden emgehändigt, ;;r!irfert oder verkauft worden sind,

der dem betreffenden Arbeitgeber gehört oder von ihm gehalten wird, oder an dessen

Gewinn dieser Arbclq^eber irgendwie AnteO oder hrtewnse hat.

VIL (Der Inhalt dieses Artikeb ist, dass wenn der Arbeiter oder dessen Fran oder

dessen Kinder ab AlmosenempfMnger der Gemeinde nr fallen , die Verwalter

des Armenwesens berechtigt sein sollen, irgend welchen im Lauf der vorhergehenden

drei Monate verdienten mi I nicht baar ausgezahlten Lohn ?i! erheben
)

VIII. (Der Inhalt dieses .\rtikc1<i ist, da-ss die Zahlung von Löhnen in Banknoten

oder Tratten oder Anweisungen auf einen Banquier innerhalb 15 Meilen durch nichts

in dem Gesets Enthahenca als anfechtbar erachtet werden soll, wenn der Arbeiter auf

solche Zahlong dngeht)

IX. Und weiter wird hiermit verfugt, dam der Arbeitgeber irgend eines Arbeiters

in einem der nachstehend verzeichneten Gewerbe, welcher selbst oder in Vertretung

durch irgend eine an<lere I'erson oder Personen direkt oder indirekt irgend welchen

hierdurch als gesetzwidrig erklärten Vertrag eingeht oder eine solche Zahlung leistet,

für die erste Uebertretung einer Geldbusse in der Summe von nicht über zehn Pfund

und liir die zweite Uebertretong eine Snmme von nicht Aber twansig Pfund und nicht

unter sehn Pfand verfallen sein soll, and im Falle einer dritten Uebcitretnng soll der

betreffende Arbeitgeber ab eines Vergehens schuldig erachtet und, nachdem er dca-
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selben Qberfilhit, mit Geld«tnfe allein , nach dem Ermessen des Gerichtshofes, bc*

straft werden
,

jedoch so , d«ss die Geklstiafeii in keinem Falle die Summe vge

hundert Pfund übersteigen

X. (Der Inhalt dieses Artikels ist, dass unter gewissen Umständen eine /.weite

Ucbcrtretung als erste erachtet und bcatnft werden toll , und eine dritte als zwdte.

ferner das» keine Uebertrctung' aIs »weite oder dritte bettmft werden soll, wenn s«i<

«eben ibr und der nicbstvorsngebendea UebertietnnB ein Zeitranm von swd Jehm

oder (iuiiber Hegt.)

XIII. (Der Inhalt dieses Artikels ist, das« der Teilhaber eines Geschäftes für eine

von seinem Mitteilhahcr hcgnni^enc Ueberlrelung nicht persönlich haftbar ist, ^oudm

dass das geuieinschaltlichc Eigeuium der Firma haftbar sein soll.)

XIV. (Der Inlialt dieses Artikels bezieht sieb dantnit wie Voriadnoeen <n ge-

schehen haben.)

XVII. (Der Inhalt dieses Artikds ist, dass Vermteilungen nicht wegen Fonnfehkr

kasriert werden können.)

XX. Und femer wird liiemiit verfiigt , dass nichts hierin Enthaltenes auf irgead

einen hHu^lichen Dienstboten Anwendung finden soll.

XXill. Und weiter wird hiermit verfugt und erklärt, dass nichts hierin Eathalteocs

dahin ausgedehnt oder als darauf anwendbar ausgelegt werden soll, den Arbeitgeber

irgend eines Arbeiten oder den Vertreter eines soleben Arbeitgeben dann n liindcni,

einen solchen Arbeiter mit Medizin oder Brztlichem Beistand in versorg« oder eines

dahin lautenden Vertrag zu schliessen ,
nrler mit Fenminfrsin-xter n' oder 5on*Tican

Materin!, Werkzen^ oder Gerälschafteti, die von dt m betreffenden Arhciier in seinem

Gewerbe oder seiner Beschäftigung verwendet werden, wenn solche Arbeiter im Berg-

ban beschäftigt sind, oder mit Heu, Getreide oder sonstigem Proviant smn UoleAak

irgend dnes, von dem betreffenden Arbiter in ssbiem Gewerbe oder seiner Bcadrfl^

tigung verwendeten Pferdes oder anderen Last- oder Zugtieres; noch daran, iig^

einem Handwerker, Arbeiter oder Taglöhner, der in fSmm oder einer der in diesetti

Ceset/ n.Hher bezeichneten Gewerbe oder Besch:iftit^«ngen verwendet wir<l, <la> Ci-nzt

oder einen Teil ir^'end eines l'achtulijckts zu einein tlarnuf hostenden MiolMn-- ru

verpachten; noch daran, einen solchen Handwerker mit irgend welchen unter deni

Daehe des betreflenden Arbeitgebers hergerichteten oder zubereiteten und daselbit

von dem betreffenden Arbeiter tu venehrenden Lebensmittel su veraotgen oder dnes

dahin lautenden Vertrag zu schliessen; noch daran, irgend welchen Vorenthalt oder

Abzug am Lohne eines solchen Arbeiters für oder in bezug auf solchen Mietzins m
machen ; oder für itnd in hcntg auf solche Medifin oder Srztlichen Beistand ; oder

für und in be/ug auf Feucrungsmaterial, Werkzeug, Gerätschaften, Heu, Getreide oder

Proviant, oder für solche unter dem Dache eines solchen Arbeitgebers zubereitetes

Lebensnittel ; oder f&r und in bezug nnf irgend welche dem betreffimden Arbeiter

zu irgend einem der vorerwXbnten Zwecke vofgesehossenen Geldbctrl^: vonoiBe-

setzt immerhin, daSS solche Lohnkürzungen oder Abzüge den wirklichen und wahren

Wert solchen Fcnerunf^s- rind anderen Materials, des Werkzeugs, der GerätSLhafun

des Heus, Getreides und I'nn ianls nicht iihersteigen, und dass sie in keinem I-'aHe vuß

dem Lohne des Arbeiters stattfinden, wo nicht (He Vereinbarung oder der Vertrag a
solchen LohnkSrzungcn oder Abzügen schriftlich gemacht und von dem faetieOendca

Arbeiter unterschrieben worden isU

XXIV« Und femer wird hiermit verfiigt und ericUit, dass nichts hieiin Enthaltens

dahin ausgedehnt oder als danuf snwendbir gedeutet werden sqU^ irgend einen Ai^
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beitgeber daran zu hiDdern, einem folchen Arbeiter irgend welches Geld vorzusUeckeu,

das von ihm als Beitrag tu irgend einem , in UebcreinstimmaDg mit den Gesetzen

gcgrflndeten Unterstiiizungiftverein oder einer aolclien Sparbank geleistet« werden «oll

;

noch daran, einen solchen Arbeiter irgend welches GeM n\ seiner Pflege in Krank«

licit oder riim Unterrii hl eines oder mehrerer Kin^ier ^le f eh etTeiidcn Ar1»citers vor-

/iischiessen, «och daran, irgend welche >>unime oder -Nununen Geldes iür den Lnter-

richt des Kindes oder der Kinder eines solchen Arbeiters von dein Arbeitslohn des-

selben in Abtug xn bringen oder einen Vertrag in diesem Sinne zu schUenen.

XXV. Und ferner wird hiermit verfügt und erkUrt, dam in der AdGusung nnd fOr

die Zwecke dieses Gesetzes jedwede Vereinbaning, Verständigung, Abmachttng » Etn-

verstänilnis txler Einrichtung irgend welcher Art in beiug auf Arbeitslohn, »ei es eine

vchriftlichc oder mündliche, eine direkte oder indirekte, bei welcher der Arbeit'^cbcr

und der Arbeiter die Parteien bind uder zugestimmt liaben, oder durch welche solche

gegenseitig gebunden sind , oder durch welche der eine oder der andere von ihnen

iMtweckt batf dem anderen Teil eine Verpflichlung aaftuerl^en, ein Vertrag adn

und als Vertrag twtrachtcl werden soll.

XXVn. Und ferner wird hiermit verfügt, dass die Bestimmungen dieses Geaetze*
'

über d:i^ i^rtnre Gebiet desjenii^en Teiles des vereinigten Ki.nigreiches von Grass-

britannieo und Irland, welches Grossbritanoien geoanot wird , sich erstrecken sollen.

Tmck^Brgiiiaiiiigagenetz von 18S7 (The Truck-Atoendment Act, iB87).

(50 und 51 Vkt. Kap. 46.)

Reihenfolge der Artikel.

Art. I. Kurzer Titel.

Art. 2. Anwendung des Hauptgcsclzes auf die in 38 und 39 Viel. C. 90 näher

bezeichneten Arbeiter.

Art. 3. Vonchuss auf Arbeitslöhne.

Art, 4. Vorbehalt für Arbeiter in <ler Landwirtschaft.

Art. ^- Gesetzwidrigkeit der Anwe!>uni;en .mfW.iren in Atiret hnung nnf Arbeitslöhne.

Art. 6. Keine Verträge mit Arbeitern in bcircfT der Verausgabung des Lohnes in

einem lic>nndpren Liden etc.

Art. 7. Abiug für Schulunterricht.

Art 8. Abzug für Schleifen von Wcrkceug etc,

Art 9. Rechenschaltsablegung fiber Abtl^.

Art. 10. Besahlung der Arbeiter in bar and nicht w Gestalt anes Tauschhandels

gegen von ihnen gefcrtTj;te Waren.

.\rt. II. ücbertTetungcn

Art. 12. Haftbarkeit dritter l'ersoncn fÖr von ihnen begangene Ucbcrtrctungen. Be-

rechtigung des Arbeitgebers, Steh von der Strafe bei Verurteilung des tbatsKchlichen

Schuldigen zn befreien.

Art 13. Beibringung der Strafbetritge.

Art I4> Erläutenmgen.

Art 15. Wehhe Friedensrichter inkompetent sind.

Art. 16. Kr^^ iiuung rn I und 2 Will. 4. C. 37 : Aufseber bctrefTend,

Art. 17. Widerruf.

Art 18. AnwefutUmg der Gesetse auf Iiland.
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Kapiftd 46*

Oeseto sar Brginsiing und Brw«h«f«nf de» GeseHes in beiug «ttf Tmdk,

(16. September 1887.)

E» wird hiermit durch der Königin Durchlauchtigste Majestät, daidi nnd Bit dem

Rate nnd der Zoitiiiiinung der im gegenwSrtigen Ffeilenient verwimndlen geiitliebe»

lind «dtlklMn Lords iiiid der Gemeinen und Imft deren Antoritlt gewtilicli verftgt,

wie folgt:

Kurzer Titel, i. Dicsies Gesetz soll als das Tmclc-Er^nnrungspesetz von 1SS7 l e-

/eii^^hnct werden. Das (leset? der Parlamenlscs-sion des crsicn und ?« fiten Rc}»ie-

ruiigsjahres des Königs Wilhelm des Vierten, Kapitel sieben und drebsig , benanm:

»Gesetz iw Anflidimif der in gewissen Gewecbm stetlllndenden LoluunluiiBgen in

Waren oder sonst In anderer Weise » als in der kofanten Landesninse« (in dem
gegenwirtigen Goetz unter der Bcnemmng Hanptgeselz ai^elttbit) soll ab das Tm^-
Gesetz von 1831 bezeichnet werden , und jenes Gesetz und dieses Gesetz »dien /u-

san)inen als die Truck-Gesetze von 1831 und 1887 bezeichnet und ds ein ticsctz aaf-

gcfasst werden.

Anwendung des Hauptgeseues auf die in 38 und 39 Vict. C. 90 näher

beseiclmeten Arbeiter. 2. Die Besiimmaogen des Hauptgesetzes soHen ausgctiehnt

und angewendet werden und sich erstrecken auf iigend welchen Arbeiter, wie aolcfaer

in dem Employers and Workmen Act von 1875, Artikel zehn , naher angeführt itt,

und die Be/ciclirnin^' Arbelicr' im Hnuptgesetz sf)1I in dci Weise aufgefasst werden,

dav. darunter jeder Arlieitci m verstehen ist, ,\iif dco das llauptResetz durch dicso

Gesetz erweitert wird und anwendbar ist und alle Bestimmungen und Verfügungen

im Hauptgesetz, die hiermit nicht im Einklang steheUi werden hierdurch widermfcn.

VomchuBS auf Lohn* 3. Wenn irgendwo durch Verdnborung . Geschäftsosos

oder sonstwie ein Arbeiter berechtigt ist, IrQher als am fes^esetztcn Tage der Lohn-
zahlungen einen Vorschw» als Teil oder \ conto seines I.olmes /u erheben, so soll

CS Tür den Arbeitf^eber gesetzlich nicht zulässit; sein, solchen Vorschubs vorrufiith alten

uder irgend welchen Abzug in be/.ug auf solchen Vorschuss wegen Prozentsatz, 1>b-

kont, Zinsen oder ähnlicher Forderung zu machen.

Vorb<^It fOr Arbeiter in der Landwirtschaft 4. Ntehti in dem Hauptgesetz

noch in diesem Gesetz soll einen Vertrag zu einem gesetzwidrigen machen , der mit

einem Arbeiter in der Landwirtschaft geschlossen wird
, um ihm Speisen , Getränk,

das nicht bcr.iii>clu'nd ist, eine Wohnung oder .mdeie Zuf^eständnisse oder Privilegien

ausserhalb des daren Lolinbetra^s als Entschadij^iiiig fiir seine Dicnsie zu gewähren.

Anweisung auf Waren in Anrechnung auf Arbeitslohn gesetzwidrig. 5. In

iigcnd ebiem gerichtlidien Verfahren, das v«m einem Aibeiter zur Erlangung seines

Lohnes eingeleitet wird» soll der Arbeitgeber sn keinerlei Abzug oder Gegeorocdemag

bereditigt sein , in bezog anf iigend welche Waren , die dem Arbeiter von irgeod

einer Person auf Anweisung oder Anordnung des Arbeitgebers oder irgend eines Ver-

tretern des Arbeitgebers geliefert wordi n und der Arbeitgeber eines Arbeiters odtT

der Vertreter desselben oder irgend ime IVi -om, die Waren an den Arbeiter im Auf-

trag oder auf Anweisung eines solchen Arbeitgebers oder Vertreters liefert, soll nicht

berechtigt sein zu gerichtlichem Einschreilen gegen den Arl)eiter, wegen oder in bezug

auf Waren, die ihm von dem betreffenden Arbeitgeber oder Vertreter oder in demen

Auftn^ oder auf dessen Anweisung, wie der Fall liegen mag, geliell^ worden, Tor-
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«oi^esetzt , da» nicht* in dicMii Aitikel Eotlutlteocs dne AnwendoBg auf die in

Artikel 2^ dc^ llanptgeseties vorgesehenen AHsrMhm'ri r^'-'s^t

Verträge mit Arbeitern Uber die Verausgabung des Lohnes in einem be-

sonderen Laden etc. sind unzulässig. 6. Kein Arbeitgeber soii , direkt o<ler

indirekt, selbst oder durch seinen Vertreter, als auadräckliche oder stiUschweig^nde

Bedingung bei oder fttr Anstellung eines Arbeiten diesem iigend welche Vofschriften

«iferlqEcn betulich der Stdle, an welcher, oder die Art und Weise, in wdehcr, oder

die Peiion, bei welcher irgend ein an den Arbeiter gei^hlter Lohn oder Teil des-

<;elben auspefjeTten werden moss, und kein Arbeitsgeber soll, selbst o'lcr durch seinen

Vertreter, irgetui einen Arbeiter nus seiner Stellung entlassen wegen oder aus Anlass

des Ortes, an weichem, uder der Art und Weise, in welcher, oder der Person , bei

welcher irgend ein tod den Arbeitgeber an den belreffmden Arbdier benthlter Lohn

oder Teil dcnelben ansgegeben oder nicht Mug^ehen wird.

Absug fttr Schulunterricht. 7. Wo von einem Arbeitgeber irgend ein Abzug am
Lohne eines Arbeiters fiir Schulunterricht gemacht wird, soll der betrefTende Arbeiter,

wenn er sein Kind in irgend eine von ihm selbst gewählte , vom Stnnte inspizierte

Schule schickt, berechtigt sein, die Bezahlung der Schulgelder für sein Kind in dies«:r

Schule seitens des Arbeitgebers zu beanspruchen, und zwar zu demselben Satze und

in dcfselben Höbe wie die übrigen Arbeiter, von deren Lohn ein XhnHcher Abcog

durch den Arbdtgeber gemacht wird.

In dieser Bestimmung bedeutet eine >vom Staat inspitiate Schnle« irgend eine

Elementarschule
, die unter Leitung des Unterrichts-Departements in England oder

Schottland oder des Nationalen Unterrichts-Amles in Irland inspiziert wird.

Abxug fttr Schleifen von Werkzeug etc. 8. Von dem Luhne eines Arbeiters

darf lorin Abng lllr Sdibfen oder Audiemcra von Handwerkzeug gemacht werden,

tnagenommen durch eine Verdnbwrung, die nicht einen Teil Dienstvertrsgs bildet.

Rechennchaftsablegiing Ober Abtllge. 9. Wo an de» Löhnen der Arbeiter Ab-

züge für den Unterricht der Kinder gemacht werden , oder in be?u{^ auf Medizin,

ärztlichen Beifland oder Wcrkiciig, der Arbeitgeber selbst oder sein Vertreter

mindestens» einmal im Jahr eine genaue Abrechnung (ibcr Einnahmen und Ausgaben

in bczug auf solche Abjciige aufstellen, und dieselbe zweien von den betreffenden Ar-

beitern an ernennenden Revisoren tnr IVüfnng vorlegen ; «och lotl er diesen Revisoren

alle Bttchcr, Belege und Dohnmente vwirigen und Ihnen alle anderen Erleichterungen

gewähren, die zu Sfrichcr Prüfung notwendig erscheinen mögen.

Arbeiter in bar zu zahlen und nicht im Austausch gegen von ihm ge-

fertigte Waren 10. Wo Artikel von irgend jemand in seiner eigenen Wohnung,

ohne \>rwcndung irgend einer ihm unterstellten Person ausgenommen Mitglieder

seiner eigenen Familie, gefertigt werden, soll sowohl das Hau[>iges<tz als dieses Gesetz

Anwendung finden, «Is ob er ein Arbeiter wire, und als ob der I.adenfaihnber, HHndler

oder GeschiUbmann , oder sonstige Person , wdche solche Aitikd im Handelswege

kauft, sein Arbeitgeber wXre , und die Bestimmungen dieses Gesetzes in bezug auf

1 .ohnzahl'irt" «^Mllcn (Icltiing haben, als ob der Preis eines solchen Artikels Arbeits-

lohn wäre, der in den sieben lagen verdient worden t^t , welche dem Patuni, an

dem der Artikel von dem Arbeiter an den Arbeitgeber ai)geliefert wird , unmiiiclb.ir

vorhergehen.

Dieser Paragraph soll nur auf Artiicel im Werte unter fSnf Pfund Sterling Anwen-

dung haben, welche gestrickt oder sonstwie aus Wolle, Strickgarn, Garn, Stoff, Jersej-

wolle, Leinwand, Barchent, Tuch, Serche, Baumwolle, Leder, Pels, Hanf, Flachs,
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Mobair oder Seide otler aus irgend einer Mischung derselben fabriziert werden, oder

die aus Bein, Zwirn , Seide oder Bnum^^ on>pit-'c oder aus Spitzen von gcmtschteni

Material gefertigt sin«!. Wo es Ihrer Majestät der Königin und ihren Räten !m In-

teresse der solche Artikel fabrizierenden l'ersonen, auf welche Jicier Paragra|>h jx

iiV«iidivetcli«r Gegad oder Stätte des Vereinigten Königreiclit Anwcndimg hnt, nb

angemesaen enchenien sollte, lo zu handeln, soll Ihrer Majestit in GeaMsinechaft nix

Ihrem Rate das gesetsliche Recht xusteben, die Wiricung diese» Paiapvplien fiit

solche Gegenden o<lcr Orte auf/uhc' rn und soll derselbe demgemitss, entweder garu

Oller teilweise tinil entweder mit oder ulinc ctvs.iit^e Beschränkungen oder Ausnahmeai

niirfT""^"'"«"" w«»rden, je nachdem es in (ieni Erlasse vorgesehen sein ni.ig.

Uebertretungen. Ii. Wenn irgend ein Arbeitgeber oder dessen Verireler den hier

vorausgehenden Bestimmungen dieses Gesettes zitwiderhanddt oder imterlMask , sieh

damacK in richten , so soll der betreflende Arbeitgeber oder Vertreter , je nachdem

der. Fall liegt , als einer Uebertrclung des IHbuptgesetses scholdig erachtet weideai

and soll den Strafen , die durch Paragraph neun jenes Gesetzes auferlegt sind , ver-

fallen, als ob die l etHTt! etsniL' eine gegen den gedachten P.ir:i^'^ ipber br-'T!^5^»>ne \\%rc.

Haftbarkeit dritter Personen für von ihnen begangene Ucbertretunj^tm und

Berechtigung des Arbeitgebers , sich von der Strafe bei Verurteilung des

ÜwtnSchlichen Schuldigen au befreien, ts. >- (i.) Wo eme Uebcrtreteng , iiir

velche ein Arbeitgeber «nf Grand des Havp^ECsetses oder dieaes Gesetaes etner Gdd-
strafe verlalleii isti in Wirlclicbkcit von einem Vertreter desselben oder einer andent

Person begangen worden ist, soll dieser Vertreter oder diese andere PenKin derselben

Strafe verfallen sein, als ob er der Arbeitgeber wäre.

(2.) Wo ein Arbeilgeber eines Vergehens gegen das Hanp'gesttz oder gegen dieses

(iesetz beschuldigt wird, soll derselbe aul ordnungsmässig beigebrachte Beweise hin

berechtigt sein
,
irgend eine andere Person , die er ab die schuldige betetchnet, xa

der fflr die Verhandlung des Falles angesetsten Zeit vor Gericht laden an Jamen,

und wom, nachdem die Begehung der Üebertretni^ nachgewiesen ist, der Arbeit-

geber dem GcricliLshof zur Genüge beweist, dass er die richtige Vorsorge geübt hai.

um die Befolgung der fraglichen Gesetze durchzuführen , und dass die betreffende

andere Person die in Rede stehende L"ebertrcning ohne Wtssen
,
Zustimmung oder

Mitwirkung seinerseits begangen hat , soll die andere Person der Begehung solch«

Uebcrtretung summarisch überführt werden und der Arbeitgeber straffrei ausgeheiu

Wenn einem Fabrik- oder Bergbau-Bispektor, oder in Schottland einem fiskalischen

Anwalt (procttrator fiscal) sur Zeit der Entdeckung des Vergeheos anr GenOge nach-

gewiesen wird, dass der Arbeitgeber die nötige \'orsorge zur Durchführung der Be-

folgung dieser Gesetze geübt hat, sowie durch welche Person die L'ebcrtrettmg K^-

gangen worden ist, und ferner, dass die letztere olm»- Wissen, /.ustinimung u<ier Mit-

wirkung des Arbeitgetierii begangen worden ist, soll der Ia>pektur oder fiskalische

Anwalt gegen diejenige Person , die er fUr der Uebertretuog schuldig hält , in erster

Inslam dnschreiten, ohne weist gegen den Arbeitgeber vorzugehen.

Eintreibung der Sirafbetrige. 13. — (i.) Irgend eine Uebertretnng des Hanpt-

gesetzes oder dieses («esetzes soll verfolgt und hgend welche Strafe dafiir in der

Weise erhoben werden, wie es in den summarischen Rechtsgcscl.'en vorgesehen ist»

derart jedoch, d.xss keine Geldstrafe auf summarische Verarteilnng hin verfügt werden

soll, welche die in dem I liuptgeseU für eine zweite Ueberlrctung feilgesetzte übersteigt.

(a.) Die Fabrik- und Bergwerkinspektoren sollen die Pflicht haben, den Bestim-

mungen des Finupigesetaes nnd dies« Gesetzes innerhalb ihrer I^ikte Nachdruck
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M voiclmflai , auorcfn «b Fabriken, Werksiitlen und Bergwerke , die jeweilig von

ihnen insptsiett werden, in Betracht kommen» tmd sollen solche In^ktoren zu diewm
Zwecke dieselben Vollmachten und Befugnisse haben , wie ihnen solche bez!ehungs>

weise für die Diirclifiihrunf; von Bestimmungen irj^end welcher anderer auf Fahrtken,

Werkstätten und Bergwerke bezüglicher tifsclze ctngeräunu sind, und alle von ihnen

in Gemässheit dieses Paragraphen veranlassten Unkosten sollen aus den vom Parla-

ment vurge^eheoen Geldern bestritten werden.

(3.) In England sollen alle unter den Hauptgesets und nnter diesem Gesetz er«

hobeoen SUnfeo an die Schatdounmer Ihrer Majestät abgeßihrt und dem konaoffidierten

Fond überwiesen werden*

(4.) In Schottland

(a) sollen die tiskalischen Anwälte des Landgerichts, als ein Teil ihrer Amtspflicht,

Zuwiderhandlungen gegen das Ilauptgesetz und gegen dieses Gesetz untersuchen und

verfolgen, und soll diese Verfolgung auch beim Landgericht auf Antrag irgend eines

Fabrik' oder Bergweric-tnspekton eii^eleitet werden.

(b) Alle Uebertretongen dieser Gesette sollen beim Landgericht anhingig gemacht

werden.

ErläutemngeiL H* ^ diesem Gesetz, sofern der Zusammenhang es nicht anders

erfordert, —
bedeutet die Be2eichnung tSummarische Rechtsgesetze« (Sununary Jurisdiction Acts),

was England betrifft, diejenigen snmmaibdiett Recht^esetze, wie sie in dem summa-

rischen Rechtiprediungsgesett von 1S79 erlintert sindi und was Schottland betriflfti

so bedeutet es die snmmariscben Rechtsprechttogageietze (für Sdiottland) von 1864

und 18S1 und irgend welche E2rgänzungsgesetze zu diesen.

AntUrt \iisdriicke Vifben dir'^flhr Prdfiitung wie im I laiiptgcsetz.

Welche Friedensrichter inkompetent sind. 15. Was sich in dem Ilauptgesetz

auf die Nichtberechtigung einer gerichtlichen Person zur Funktionierung als solche

unter dem Hauptgesetz bezieht, ist hiermit aufgdiofaen.

Eine Person, welche in demselben Gewerbe oder derselben Beschäftigung wie der

dner Uebertretnng des Hauptgesetses oder dieses Gesetzes beschuldigte Arbd^eber

thätig ist, soll nicht als Friedenmchter in der Verbandlm^ und Entscheidung dner

solchen Anklage funktionieren.

Ergänzung zu i und a Will. IV C. 37 in bezug auf Aufseher. 16. Die Be-

stimmungen des Haiiptgesetzes, welche irgend welchem Aufseher oder Aufsehern der

Armen Vollmachten einräumen , sullen in der Weise Geltung haben , dass sie die-

sdben Vollmachten in bezug auf England , den Verwaltern eines Armenv^ns, und

in beeng auf Schottland, den Anneninspektoren dnrftumen.

Vi^idemifung. 17. Die in dem Zusatz zu diesem Gesetz benannten Gesetze werden

hiermit in dem in der dritten Kolonne dieses Zusatzes angegebenen Umfang wider-

rufen, jedoch ohne Rückw irkung auf irgend etwas, was früher in bezug auf dieselben

geschehf"n nH«T erdiddet worden ist.

Anwendung der Gesetze aut Irland. (8. Das Hauptgesetz, so weit als es hier

nidit widemifen »t, mul das gegenwärtige Gesetz, sollen nüt Ihitcrwerfui^ unter die

folgenden Bestimmungen auf Irland ausgedehnt werden:

(i) Irgend welche Uebeitietung des Haitptgesetzes oder dieses Gesetzes soll in der

Weise gerichtlich verfolgt und die Strafen dafür in der Weise erhoben werden,

wie es in den summarischen Ri chtsprechungsge«^t7cn (für Irland) vorge«!<-hen ist

;

das sind: innerhalb des Dubliner Metropolitan-Polizeidistrikts die Gesetze zur Re-
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I

I

gnliennf der VoUnwcbten wid PAtcbtcn der Friedemgmclils-PSenom» tmä da-

PoUiei jenes Distrikts, und sonstwo in Irland das »PHIj eeieioiiiGfif ti (ffir MmSi
von i85if und die dasselbe eri^än^enden Cesctze

;

(2) Strafen, die i;nter dem Hauptj^esctz und unter diesem ffcsctz erli»»ben wer itst,

sollen in der Weise verwcadei werden, wie durch das ücldstrafen-*.itascU ^Irlaoii/

von 1851 (Fines [Irland] Act, 1851) und die daadbe ergänzenden GeiCtne »ttgc-

schrieben wird.
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MISZELLEN.

DIE DEUTSCHE FABRIKINSPEKTION IM JAHRE 1887.

VON

Dr. MAX QUARCK.

Die DiiiTtigkeit der cnglisrhen Fabrikinspcktionsberichte ist von

jeher eine stehende Klage in der sozialpolitischen Litteratur gewesen.

Sie rührt bekannthch daher, dass der dortige Chiefinspektor nach seinem

Ermessen alljährlich aus den ihm zugehenden Referaten der Subinsjiek-

toren einen Gesamtbericht herstellt, der verhaltnissmässig w enig Spezielles

nnd Thatsächliches aus den einzelnen Aufsichtsbezirken enthält. So bildet

z, B. der letzte englische iDspektoratsbericht fUr 1887 wieder nar ein Bind-

chen von 1 24 Seiten, wenn man nämlich nur den Text, nicht die bekannte

lange Liste der Bestrafungen in Betracht zieht, ein Bändchen, in wel-

chem auch noch die Notizen über Fabrikzustände in Britisch Indien

auf 12 Seiten enthalten sind. Die grossangelegten englischen Spezial-

enqueten über aktuelle soziale Fragen, die fast nie abbrechen und

deren musterhafte Protokolle eine wahre Fundgrube für die anatomisch

vorgehende Forschung am gesellschaftlichen Körper bilden, liefern dafür

so reichliches sozialstatistisches Material über die wirtschaftlichen Zu-

stände des Vereinigten Königreiches, dass man die bedauerliche Form der

Berichterstattung über die englische Kabrikinspektion , wenn auch mit

Unrecht, bislang ohne all/.ugrossen Schaden für die wirtschaftliche Er-

kenntnis bestehen lassen konnte. Was soll man aber dazu sagen, dass

Deutschland, das Reich der Sozialreform par excellence, seit nunmehr

vier Jahren von der vollkommeneren Gestak der berichterstattung über

die Ergebnisse seiner Fahrikaufsirht. von der Vcrotlentlichung der Üri-

ginalberichte sämtliclier deutscher lns|)ektoren, die bis ium Jahr 1884

einschliesslich üblich war und immerhin in diesem letzten Jahre

trotz mehrfacher redaktioneller Beschränkungen noch einen suttlicheo

Band von 781 Seiten lieferte, ohne jede dringende Veranlassung seit

1885 zur vielfach getadelten englischen Form übergegangen ist und seit-

dem nur noch einen Auszug der Originalberichte (1885: 228 S., x886:

AicUv fBr MM. GcMUfbc. u. StMisÜk. II. •. 25
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i6o S. , 1887: 326 S.) gibt, welcher im Reichsamte des Inneren das

erste mal sogar von so unkundiger Hand gefertigt wurde, dass der

Generalbericht fOr 1885 kaum irgendwie brauchbar für die soziale

Forschung und Praxis erscheint? Für das deutsche Reich fehlen ja

jene sorgfältigen Sozialenqueten so gut wie ganz, wie sie England soeben

wieder ttber dasSweating^System veranstaltet. Man kann also in Deutsch-

land auch Ersatz für das bei der Berichterstattung ttber die Fabrikaufsicht

Ausfallende nicht an anderer Stelle suchen und finden. Die Kom])«*

ten/. und die Erkenntnismuglichkeit für die deutschen Beamten ist über

dies eine viel engere und beschränktere, als bei den englischen, wegen

der unausgebildeten deutschen Arbeiterschutzgesetzgebung, der Nicht-

ausführung der Bestimmung der deutschen Gewerbe-Ordnunif , welche

den Inspektoren Polizeirechte verleiht, durch sämtliche deutsche Staa-

ten und wegen der uniuaktischen Chusse der einzelnen Aufsichtslic^irkc.

welche die weniLjen deiilsclien Heaniten zu übersehen haben oder \'ie!-

mehr gar nidit übersehen können. Man halte sich vor Augen, da>5i

je ein einziger Beamter die gewerliefleissige Provinz Hebäen-Nassaii. die

vom Rhein und Main bis hinauf naeh Kassel an die Ausläufer de>

Tiiüringtr Waldes reicht, oder gar die Provinzen Ost- und Westpreussen

zusammen mit ihrer seit einigen Jahren gewaltig aufgeblühte u Jasui-

wirtschaftlichen Industrie »beaufsichtigen« soll, und man wird die Ironie

begreifen, die beinahe in diesen Worten liegt und die man an mass-

gebender Stelle dadurch steigerte, dass man eine vom Reichstag im

Jahre 2885 ausgegangene Anregung auf Veröffentlichung eines zusam-

menfassenden Generalberichtes missverstand und von da ab nur einen

Generalbericht ohne die Originalreferate herausgab, an dieser Publi-

kationsweise auch trotz mannigfacher Remonstrationen im Reichstage

und i>reussischen Landtage seitdem nichts Änderte. Weil der bisherige

Absatz der Berichte sich nur zwischen 1200 und 2000 Exemplaren be*

wegte, wie kürzlich offiziell im Reichstage mitgeteilt wurde, verzweifelt

man angelilirh an der Notwendigkeit ausführlicher Publikation, beg^-
nete dein Hinweis auf die Wichtigkeit der Originale für die Wissen-
schaft mit ohenem Spott tmd legt lediglich im Bureau des Reichstages

je ein geschriebenes lv\eni[ilar der Originalberichte für die Volk<;vcrtrcter

aus, die sie unter der Last ihrer sonstigen Geschäfte naturlich UDmüg-
lich fruchlbrin^^end für die Aligenieinheit benutzen können.

So ist denn auch kürzlich wieder ein deutscher Generalbericht';

erschienen, der einen amtlichen Auszug aus den dürftigen Ergebnissen

der Fabrikinspektion für sämtliche deutsche Staaten mit Ausnahme von

1) »Amtliche Mitteilungeu aus den Jahresberichten der mit
aufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten. Xll. Jahrgang. iS^;.

Mit Tabellen und Abbildungen. Bchufii Vorlage an den Bundcarath nnd den R^dis-
tag zusammengeitellt im Reichsamt des Innern.« Berlin, W. T. Bruer, t888, 338 SS.
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Mecklenburg-Strelitz, den beiden Fürstentümern Lippe und Elsass-Loth-

ringen enthält; die Reichslande haben erst seit 1. Januar 1889 eine

Fabrikinspektion überhaupt, und die drei anderen genannten Staaten

sind, weil Industrie bei ihnen in geringem Umfange vorkomme, von der

Einrichtung einer Fabrikaufsicht dispensiert , obgleich ein Blick in die

Benifszählung von x88i lehrt, dass sie Fabrikindustrie mindestens in

gleichen) Umfange wie Lübeck besitzen, welches wenigstens seit 1887

einen Inspektor anstellte. Man wftre überdies ohne jedes Mittel zur

Kontrolle über die Herstellungsweise des reichsamtlichen Generalbe-

richtes, wenn nicht die bedeutendsten deutschen Staaten ausser Preussen,

dessen Originalberichte seit 1885 spurlos in den Akten verschwinden,

die Referate ihrer Aufsichtsbeamten separat herausgäben. Von diesen

lagen mir neben den amtlichen Mitteilungen die sächsischen, bayeri*

sehen, württembergischen und hessischen Originalberichte vor ').

Auch sonst werden die Referate der Aufsichtsbeamten kleinerer

Staaten noch separat gedruckt, wie mir denn z. B. bekannt ist, dass

der Jahresbericht des Inspektors für das thürin^MS( he Fürstentum

Schwariiburg Rudolstadt alljärlich als Beilage der amtli« lien »Sc hwarz-

burg-Rudolstadtischen Landes/.eittmijc (Rudolstadt a'Saale) /u erschei-

nen pflegt. Diese kleineren Separatausgaben konnten aber füglich

für unseren Zweck der Besprechung eines einzigen Jahresberichtes

unberücksichtigt bleiben, wenngleich eine Zusammenstellung derselben

in eine vollständige Liste zur Geschichte der deutschen Fabrikinspek>

tion gehören würde. Wie stark übrigens das Bedürfnis der Separat-

veröffentlichung nach und nach angesichts des ungenügenden reichs-

arotlichen Generalberichtes bei den grösseren Einzelstaaten sich geltend

macht, zeigt Baden. Auch dieses Grossherzogtum hat soeben zum ersten

male seit 1880 wieder den — recht guten — Originalbericht seines In*

spektors publiziert.

1) »Jahresberichte der Königlich Sächsischen Gewerbe-
Inspektoren für 1887. Nebst einem Anhange, die Berichte der Königlich

fiäcbsiscbcn Berp-lnsjicktoren über die Verwendung jugendlicher und weiblicher Ar-

beiler beim Utrgbau l)clrefl'en«l. Znsammengest el Ii im Königlich S irbsi clun Mini-

sterium «les Innern ! l'rr^dt-n, Bnrhdruckerei von F. l ommnt/.sch [A Sclirtnr iSSS.

246 SS. — »Jahresberichte der Königlich Bayerischen Fabri-

ken-Inspektoren fUr das Jahr 1887. Mit einem Anhange, betreffend den

VolUng der Gewerbeordnung beim Bergban. Im Auftrage de* Königlichen Staats-

ministeiittm des Imiem, Abteilung f^r Landwirtschaft, Gewerbe und Handel veröffent-

licht c München, Theodor Ackermann, Königl. ir«)fbuchhändler, l88S, 90 SS. —
>Jahresbericht des Fal>rikinspektors für das Königreich
Württemberg, (>btTre^»ionitiv:>rat v. Diefenbnclt

,
für das Jahr 1^87- (Bei-

lage zu Nr. 19 des »Gewcrbtl.latus aua Wurtlemberg« vom 6. Mai 1888, Uruck der

Stuttgarter Buchdruckcrcigesellschaft, 32 SS.). — »Jahresbericht des Fabrik-

inspektors far das Grosshersogtum Hessen für 1887« (Beilage »t

Nr. 137 der »Darmstädter Zeitung« vom 17. Mai 1888, 7 SS. gr.-Folio).

23*
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Bevor wir vx den sozial wichtigen Daten übergehen, noch wenige

Worte Uber das Inspektoratspersonal des Jahres 18S7. Nach einer in

der Einleitung des Generalberichtes enthaltenen Tabelle, der ersten

derartigen seit 1885, amtieren gegenwärtig 48 Fabrikinspektoren mit

23 Hilfsbeamten (Assistenten), im ganzen also 71 Au&ichtsbeamten.

Davon entfallen aber nur 18 Inspektoren mit nur 5 Assistenten auf

den grüsstcn deutschen Staat, auf Preussen, und nur 4 Inspektoren

ohne alle Hilfskräfte auf Bavern. Diese beiden Staaten sind also am
wenigsten bestrebt, ihre Fabrikinspektion wenigstens extensiv zu ver»

vollkommnen. Dagegen besitzt das kleinere Königreich Sachsen 7 In-

spektoren mit 14 Assistenten, jeder übrige deutsche Staat ein bis zwei

Aufsichtsbeamte. Die Seite 7 flf. des Ccneralberic ht? rrei:el)cne I'eher-

sicht der im Jahre 1887 von den Beamten vorgenommenen Fai»rik-

revisionen und dazu verwendeten Reisetage will solange wenig besagen,

als nicht neben der Zahl der revidierten Anlagen diejenige der über-

haupt zu revidierenden steht. Der saclisisrhe .^eparalbericht und der

hessische für 1886 bringen die Industriesiatistik, um welche es sich hier

handelt, bei; auch für den neuen Lübecker Aufsicbtsbeztrk registriert

der Generalbericht die notwendigen Daten, und ftir Berlin-Charlotten«

bürg, Trier-Aachen, Bremen, Oppeln und Baden findet man die bezüg-

lichen Angaben wenigstens teilweise an verkehrter Stelle im C»enera]'

bericht, S. 74 ff. Es geht also; warum sind die Inspektoren nicht

allgemein angewiesen, ein solches Fabrikkataster ihres Bezirkes herzn*

stellen und alljährlich zu ergänzen? Fürchtet man, dass dann das ab»

solut Unzureichende der jetzigen Fabrikaufsicht noch schärfer hervor-

träte? In Sachsen nimmt sich das Bild der Inspektion lur 1887 ^
aus: es wurden inspiziert

im Bttirk Dre*deii mf S695 vorlumdene Betriebe 1234 s ea 46 Pkvwenl

» » Chemnitz » 3727 » » 1066 = » 28
•» •> Zwick r<u » 3341 » » 1613 = «48
» » Leipzig » 1894 » » 1008 = » 53
ik » BftMtcen • 2128 » » 893 :s » 42
» » Meissen » 1767 • » 383 == > 21

> 9 Planen » 2021 » • 492 ^ • 24

Der amtliche Separatbericht gibt ausserdem die Durchschnittszahl

der revidierten Betriebe, 955 auf den Bezirk und 318 auf jeden Beam>
ten ; aber selbst mit alledem ist doch noch wenig Klarheit geschaffen. Ks
erhellt ja, wenn man das Prozentverhältnis wie oben berechnet, dass

es selbst in dem allen anderen Staaten voranschreitenden Sachsen mit

der Fabrikinspektion noch lange nicht so glänzend bestellt ist, als man
vielfac h glaul t. Der Prozentsatz der revidierten Betriebe sank bis auf

21 Prozent im Mcissener Bezirk und überschritt nirgends 53 Pro/ent;

nel>cnl)ci — \veh:lie rr;i])p.intc rni^lcirhmassiijkeit in der Aufsicht, die

naturlich ins Riesengrosse übersetzt, im ganzen Ueutschcn Reiche bc-
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steht und nicht eher. aufhören wird, als jedem Aufeichtsbeamten nur

soviel Betriebe zugewiesen sind, als er bequem in einem Jahre besich-

tigen kann. Aber eben diese Zahl Iflsst sich nicht absolut feststellen,

sondern muss jedenfalls je nach der Grösse der vorhandenen Anlagen,

also im wesentlichen nach der Arbetterzahl derselben verschieden be*

messen werden. Vuä hier versagen auch die sächsischen Zahlen: sie

geben nicht an, wie viele Arbeiter im letzten Jahre der schützenden

Rension des Inspektors in jedem Bezirke teilhaftig wurden. Die Auf-

nnhme einer entsprechenden Rubrik in die betreffende Uebersicht wäre

m. K sehr /.u wünschen, damit sich nach und nach als notwendige

Crrundlai^e für die Weiterbildung des Kabrikinsiiektorn^es eine Vor-

slellung darüber ergäbe, welche Zahl von Arbeitern der Aufsichtsbe-

amtc bequem jährlich übersehen und beobac )iten kann. Die sä( hsische

Rcj^ierung würde sich durch solche Fe.ststellungcn ein weiteres grosses

Verdieniit erwerben. Im Lirossherzoglum Hessen konstatierte der Be-

amte 1886 zusammen 1054 Fabrikbetriebe mit 38.396 Arbeitern. Da-

von revidierte er im selben Jahre 258, also etwa 24 Prozent, und im
• letzten Berichtsjahre 348, also 33 Prozent Kombiniert man die An-

gaben aus der Tabelle S. 7 des Generalberichtes mit denjenigen Uber

den Fabrikkataster einiger Bezirke S. 74 ff., so kommt man zu dem
Ergebnis, dass der Inspektor fiir BerKn-Charlottenburg, der fleissigste

der preussischen Beamten überhaupt, 25 Prozent, und der badische

Inspektor nicht ganz 33 Prozent sämtlicher Anlagen seines Bezirkes

revidierte. Im Jahre 1887 war also der hessische Beamte der eifrigste

der ntchtsächsischen Inspektoren. Wie weit mögen freilich die meisten

der nicht genannten Aufsichtsbeamten selbst hinter dem niedrigsten in

Sachsen erzielten Revisionsprozentsatz zurückgeblieben sein, eben in

erster l inie wegen der Crosse ihrer Bezirke. l\"hrigens q:eht gerade

auch das Grossherzoü^lum Messen gegenwärtig als einziger deutscher

Kinzelstaat damit um, seine Inspektion weitcrz-ubiUlen. Auf Anregung

der sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten l'lrich und Jost, the

sich in einem entsprechenden Antrage vom 29. Februar 1SS8 kristalli-

sierte (Beilagen zu den Verhandlungen der 2. hessischen Kammer
Nr. 67, XXVI. Ldtg. , 1888—91), schlug die hessische Regierung der

zweiten Kammer durch Proposition vom ix. Juli 1888 die Anstellung

eines zweiten Fabrikinspektors lUr das Grossherzogtum vor mit der

Begründung, dass durch einen Beamten »ein regelmässiger Besuch

der Fabriken nicht in genügend oft wiederkehrender Weise . . stattfinden

kannc. Der Bericht des ersten Kammerausschusses (Nr. 114 der Bei-

lagen zu den Verh. d. hess. Landtages) ttber die beiden sich ergänzen-

den Anträge lautet durchaus zustimmend und wird der 2. hessische

Fabrikinspektor wahrscheinlich in Bälde funktionieren. Auf .jeden

hessischen Beamten kämen dann rund 14000 Arbeiter, deren Ver-

hältnisse zu beaufsichtigen wären, fast genau wie in Sachsen, wo die
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amtliche Tabelle 14977 fUr jeden Inspektor, die Hilfsbeamten ein-

geschlossen» durchschnittlich berechnet, während dem Berliner In-

spektor gegenwärtig nicht weniger als 124000, dem Trier -Aache-

ner 74375* dem von Oppeln 113 131, dem Badenser 86435.
Bremcnser dagegen nur 7893 Arbeiter unterstehen, Auch die hes

sische Praxis wird unter dem Zeichen zweier Inspektoren hoffentlich

zeigen, wieviel von der Gesamtarbeiter/.alil wirklich der Wohlthat der

Inspektion alljährlich teilhaftig werden , um einen Massstab für wei-

tere Reformen zu sehv^lten. Ausnahmsweise gunstiger Verhältnisse er-

freut sich der neue Lübecker !• abrikinsiiektor. Seiner Aufsicht unter-

stehen nur 100 Betriebe mit 2000 Arbeitern. Er niuss, wenn er seine

Aufgabe versteht, <lie Fabrikaufsicht seines Bezirkes /u einer idealen

Intensität und VoUkonunenheil bringen können, soweit davon bei un-

seren kärglichen Arbeiterschutzvorschriften überhaupt gesprochen wer-

den darf. Er konnte selbstverständlich im Berichtsjahre sämtliche An-

lagen seines Bezirkes, einige davon mehrere Male inspizieren. Im
Uebrigen gilt aber bei ihrer jetzigen Grösse für fast alle deutschen

Bezirke dasjenige, was der Beamte von Oppeln S. ti des Generalbe-

richtes sagt:

•Die Zahl der Revisionen im Verfcilltnis ra den darauf verwendeten Rdscta^en

wird stets nur (;ering sein können, dn weisen der zerstreuten Lage der Fabriken nad

der grossen Ausdehnung der Anlagen vielfach ein ganzer Tag auf die Besichtipa^

einer einzelnen Anlage verwandt werden muss.«

So konstatiert ein Beamter die anormale Organisation des deut-

schen Kabrikinspektorates, und seine Klage gilt auch für andere Be-

zirke — vgl, die ähnliche Aeusserung des Leipziger Beamten S. 44, die

der Cieneralbericht hier nicht anzieht — nanKnllit h für die scheinbar

weniger ausgedehnten Bezirke der niiUeldeutschen Kleinstaaten . da

dort die Fabrikanlagen womöglich noch zerstreuter, und überdies oll

fernab von der Kistnl ahu liegen, sodass die Reisen noch rait Pferden

gemacht werden müssen ').

l) Als völliges Novum auf dem Gebiete der Arbeitsaufsichi sei es liier erlaubt,

die freilich mit unserem Gegenstande in keinem weiteten Zaanunenluugc stehende

Thatsache zu verzeichnen, dass der Pariser Gemeinderat in seiner Sitzung vom 15. 5(itz

d. Js. nach Ausweis des amtlichen Protokolles fünf InspektoraiStellcn i&r Beamte ge>

schaffen hat, welche die Heobachtung der vom Gemeinderat fUr die städtischen Ar*

bciten den Unternehmern derselben durch Verlrag auferlegten Arbeiterschiit;'% or<.chrif-

tcn überwachen sollen M; ximalarbeitstag, Sonntagsruhe, \ erltut der Wicdervergcbung

der Arbeit an Subunternehmer, Innehaltung der offiziellen Lohnlaxe, allgemeine öko-

nomische und SicherheitszustSnde bei den städtischen Arbdten). Die Beamten werda
fiir ein Jahr aus einer Anzahl Bewerber gewShlt, welche von den Pariser Arbeilet-

vercinigungen vorzuschlagen sind. Die Protokolle über ihre Inspektionen haben ae
allwöchentlich an die Arbettskommission des Gemelnderatcs einzureichen, und viertel«

ährliche Berichte, die im Bulletin municipal officiel zu veröffentlichen sind, «u er-
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£s beginnen nun hier schon, im allgemeinen Teile, eigentttmliche

Lücken des Ciener;ill)erichtes, die darin bestehen, dass wichtige Stellen

der Einselbericbte nicht aufgenommen sind. Der Inspektor für das

Grossherzogtum Hessen schreibt in seinem Referate S. 1, Spaltes oben:

»Die grosse Zahl der geforderten schriftli( hc-n Gutachten in (lenehmig*

ungs-, Beschwerde- und anfleren Angele,t;enheiten und die dafür erfor-

derlichen Reisen, Pesichti^unt^en und Krhebungen störten vielfach
eine mehr den eigentlichen Aufgaben des F ab r i k { n sj) e k-

tors e n t i» |i r e c h e n (1 e Th a t i gke i t. ; Man kann hieraus einerseits

eine Klage über buieaukratischc Schrcibbelaslung des Beamten, ande-

rerseits aber auch (he Andeutung herauslesen, dass die geringe Zahl

der jel/.igen Inspektoren die wichtigste Aufgabe, den Arbeiterschutz,

Uberhaupt nicht leisten kann, und solche prinzipiell wichtige Aeusser«

ungen gehörten doch in den Generalbericht, welcher gerade den ge-

setzgebenden Körpern einen Begriff von den notwendigen Reformen

geben sollen. Es ist seltsam, dass gerade diese Stelle des hessischen

Einzelberichtes im Generalberichte fehlt Und eine weitere Ausstel-

lung an dem allgemeinen Teile des Generalberichtes. Hier, wo von

dem Formalen der Revisionsthätigkeit einzig und allein in der ganzen

Zusammenstellung die Rede ist, wo schliesslich also auch die zweifelhafte

Aufsichtsthätigkeit der OrtspoHzeibehörden, die neben den Inspektoren

beaufsichtigen sollen, abzuhandeln war (S. 12), hätte man doch eine

Zusammenstellung dh r in den Einzelberichten darüber enthaltenen

Acusserungen überhauj>t erwarten müssen. Wenn einmal ein sogenann-

ter Generalbericht da sein soll, so bestände die lohnendste Aufgabe

seines Redakteurs doch darin, schlechterdings alle Aeusserungen der

Heamten über einen Gegenstand au einer Stelle m vereinen, gleich-

viel, ob dieselben nun gerade auch in jedem Ein/elhericht an der glei-

f hen und ric htigen Stelle innerhalb des vorgeschriebenen Berirhts-

sclieuus /.u hnden sind, oder gelegentlich iui Anschlusa un die Erör-

terungen über andere Punkte gemacht werden. Mit dieser dankbaren

Vereinigung aller in den Berichten überhaupt vorhandenen Urteilsmo-

mente über jeden Stoff erränge sich der Geoeralbericht wenigstens eine

gewisse Daseinsberechtigung. Man begreift dagegen, was entsteht,

wenn diese Konzentrierung lückenhaft und unvollständig vorgenommen

wird. Da stehen an der betreffenden Stelle des Generalberichtes die

Wahrnehmungen einiger Beamten. Sie erscheinen als die einzigen,

welche über den Gegenstand in den Einzelberichten überhaupt aufzu-

stauen. Sic erhalten eine jährliche »Entschädigung« von 3650 Fr. = 10 Fr. täglich.

Also das Instttat der englischen Juniors ip das Municipale übertragen. Wie votsichtig

man alle Aeassemngoi der grossen Pariser BUtter Uber solche Dinge aufnehmen muss,

«dgt ein am 17. Müiz im »Temps« evscbienener Artikel, welcher sofort voti dem

Beschlüsse des Genu in lrmts behauptet, er ziele dahin bouleverser compl^lement

ceitaios Services municipaux« t
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finden waren. Sie gclicn einen gewissen liegritt von ilem Stande der

Materie, die gerade ab handelt wird. Dieser Begriff scheint für dieses

Berichtsjahr a!)gesrhlosscn zu sein. Da stösst der aufmerksame For-

.s«. her , ;o o(ier loo Seiten weiter im Generalberirhte itlot/lirh a jf

Aeusserungen anderer Inspektoren, die allerdings im Zusammcniian«

mit anderen Dingen, aber doch gelegentlich über den ersten Gegen-

stand gemacht werden, wesentliche Urteilselemente zur Vervollständi|^*

ung oder Korrektur jenes abgeschlossen erscheinenden Begriffes ent-

halten und doch an der ersten Stelle fehlten. Der Eindruck, den solche

Funde machen p ist der, dass durch diese lückenhafte Art der Zusam-

menstellung statt der erwünschten Begrifiskläning die geföhrlichste 6e-

griffsverwirrung erzeugt wird. Im Etnsetberichte tritt die einseitige

Auffassung offen als solche auf und will auch nur als solche genommen
sein. Im Generalbericht prätendiert jeder Abschnitt, den Stoff nach

Massgabe des vorliegenden, sachlich überhaupt wichtigen Materials in

erschöpfen und täuscht somit direkt, wenn diese Erfassung des

gesamten Urteilsmatcrials nur eine scheinbare ist, wenn der aufmerk-

same Beobachter an anderer Stelle neue, niodih/.ierende Urteilsmomente

über denselben Gegenstand in den-isell>en ( ieneralbcricht oder vollends

erst in den Einzelberirhtcn fm<iet. Dieser ( Irundfehler zieht si« h durch

den ganzen ( lenerall^eric ht in seiner jet/igen Form, und man iiegreili,

wie der Werl desselben dadurch für die exakte Forschung sinkt.

l ur viele Gegenstande wird dies weiter unten zu belegen sein.

Hier nahm meine Kritik ihren Ausgang von den Mitteilungen S. 12— 13

des Generalberichtes über die Revisionsthatigkeit der Ortspolixetbehör-

den. Es »lagen im allgemeinen nur wenige Angaben vor.c Das ist

richtig. Aber ihre Zahl ist denn doch grösser, als die nun folgende

In Meissen und im Bayerischen Walde bekümmern sich die Ortspofoet-

behörden nur um die Kinder und jugendlichen Arbeiter, in der Ober-

pfalz auch um die Arbeitsräume. In Oppeln, Hohenzollem, der Pfalr,

Köln-Koblens und Düsseldorf lässt ihre Revisionsthatigkeit zu wünschen
übrig, während jede Berliner Fal)rik durchschnittlich 5 mal im jahxe

von der Polizei inspiziert wird. Der Beamte für KcHn Koblenz, fugi

hinzu , dass seines Erachtens die Ortspolizeibehörden durch aufzustel-

lende Hilfsbeamte erst auf ihre Au%aben hinzuweisen wären. So lasaa

sich l>eiiaurig der betreffende, 22 Zeilen umfassende .Abschnitt des tie-

neralberichtes viel kürzer darstellen, und so scheint er die .\fnterie au<

dem für 1887 vorhandenen Material zu erledigen. Es scheint aber eben

nur so. Denn S. 39 des (leneralberichtes selber weist der Heaiiite für

Köln-Kohlcnz noch darauf hin, ».kiss die Lokalpolizei, auch ohne durch

Hilfsbeamte vorwärts getrieben zuwenlen, jetzt schon auf eine bessere

Herstellung der Listen jugendlicher Arbeiter wirken ^ könnte <, und

S. 59 des Generalberichts enthüllt der württembergische Inspektor viel

gründlicher, als dies die S. 12—13 vom Generalbericht angeföbrten und
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den Gegenstand scheinbar erschöpfenden Stellen thun, den Fundamen*

talmangel aller ortspolUeilichen Aufsicht überhaupt, indem er schreibt:

»WeiNi fjeoAit hier die Ortibebörde ibre SchalcHskeit nicht thut, ao liXngt das

W0I1I xum Teil mit einer gewissen Abhingigkeit derselben von der
vielleicht sehr ein f 1 u s s rc i c h e n Persdnlichkeit des Unter-
nehmers riisamiuen. Sollten die {je^set/Tiohen Bestimmiinpen . . . strcnfj durch»

geführt werden, so wird die« nur mit ILlfe der staatlichen Polizeiorgaoe ...

möglich äcln.<

Dtirrh dieses Urteil des süddeutschen Jicanitcn fallt ein so ent-

scheidendes, eindrinjrendes Lirlit auf die gaii/.c Stellung der I.okal-

polizei 7ur FabrikaufsiclU, duss sie die Aeii.sserung des Köln-Koblenzer

Beamten weit überholt. Wie ist es muglich, dass, statt neben der letzteren

zu stehen, die fuiulamentale Steile des Inspektors für Württembergs. 39 des

Generalberichtes versteckt ist, während sie mit ihrer prinzipiellen Spitze

notwendigerweise auf S. \%—13 stehen müsste? Und wie ist es femer

möglich, dass bei der entscheidenden Wichtigkeit der Stellungnahme

des wttrttembergischen Inspektors tum Prinzipe der Lokalaufsicht ttber«

haupt die beiden anderen Aeusseningen desselben zur Sache, S. 6

und S. X4 seines Originalbericbtes, im Generalberichte Überhaupt nicht

wiedergegeben sind: der bezeichnende Satz, dass »Fälle, in denen Orts>

Polizeibehörden das Stra^erfahren veranlasst hätten, grosse Ausnahmen
sind«, und die Stelle, worin er sagt, dass >gericht]iche rntcrsuchung

und strafrechtliche Verfolgung .. meist wirksamer sind, als alle ge-

nossenschaftlichen Vorschriften'), Ermahnungen des Fabrikinspektors

oder polizeilirhen Aufiaf^en". Der schon auf der Fiscnacher

Konferenz, von Brentano und Schmoller so stark und drastisch betonte

Standpunkt, dass die Fabrikaufsicht aus den Händen der I-okaIl)e-

hürden in die staatlicher Organe gelegt werden muss, hat sich also in

der Praxis als das richtige bewährt, kommt aber im Generalberirht an

der richtigen Stelle überhaupt nicht zum Ausdruck. Nebensachlicher,

wenn auch noch karakteristisch , ist es, dass neben der Angabe, im

sächsischen Bezirke Meissen erstrecke sieb die Lokalaufsicht nur auf

die Bestimmungen, jugendliche Arbeiter betreffend, kein Wort von den

Aeusseningen der Beamten (Ur Leipzig und Zwickau, S. 49 und S. 46

des Originalberichtes, erwähnt wird: »Revisionen der Fabriken ...

durch Organe der Polizeibehörden ... geschähen sehr spärlich« und

»fanden nur in einigen Fällen statt«.

Für die Mitteilungen über die Anwendung oder Nichtanwendung

der materiellen deutschen Arbeiterschutzbestimmungen, zu denen ich

1) Ist die Reprodoktion dieMr Stelle vidlcichl nnch deshalb unteiblieb«n, weil

die R^erung im Reichstage wegen ihrer Unthätigkeit auf dem Gebiete des Arbeiter-

Schutzes immer auf >iic ergSii/ende ThHtii^keit der Kcmfs^'enossenschmften vertröstet,

dereo Wirksamkeit hier ein so schlechtes Zeugnis ausgestellt wird?
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nun im Bericht für 1S87 gelange, müssen im Ganzen von den 328 Seiten

des reichsamtlichen Auszuges 116 Seiten hinreichen, da die übrigen

durch Tabellen, breitspurige Schilderungen von Wohlfahrtsciarichtungen

etc. okkupiert sind. Davon kommen aber wieder allein 56 Seiten auf den
Abschnitt, der die Fabrikunfälle und deren Verhütung lichandelt. Es
bleiben also nur 60 Seiten für den Kern der Sache, für die Referate

über jugendliciie Arbeiter und Kinder, Arbeiterinnen und Arbeiter im

Allgemeinen. Besonders frappant ist, was unter der letztgenannt e-i

Rubrik auf 21, schreibe ein- und /wan/ig Seiten nach Ma^sgabe iks

Inhaltsverzeichnisses Alles stehen üoll ; nicht blos Statistisches über

die Zahl der überhaupt vorhandenen Arbeiter, sondern Daten ui>er

Lohne, Lohn/atilung, Trucksystem, Fubrikordnungcn , Kuiuraktbruch,

Schiedsgerichte, Arbeitszeit, Ueberstunden , Pausen, Sonntagsarbcu.

Nachtarbeit, Strikes. Es bedarf keines Wortes darüber, dass ein Be-

richtsabschnitt von solcher Kttrse über solch wichtige, der eingehend-

sten Darstellung bedürftige Dinge nichts sein kann als eine Samm-
lung von vereinzelten, zusammenhangslosen und meist objektiv flüch-

tigen Beobachtungen. Ein Blick auf die betreffenden Seiten bestätigt

dies. Wie könnte auch der tüchtigste deutsche Beamte bei der über-

mSssigen Grösse seines Bezirks nur einigermassen in die Details der
.Arbeiterlage eindringen 1 Dazu kommt die bereits gekennzeichnete

Kedaktionsmethode, welche vollends ein Zerrbild aus dem ganzen Ab>
schnitt macht. S. 78 wird gesagt, dass die Löhne der .'\rbeiter nach
den Mitteilungen aus einer Anzahl von Aufsichtsbe/irken u. a. aus

Chemnitz, »im .Mlgemeinen (II auf der bisherigen :r) Hohe fri gebliebene

seien. Gleich auf der nächsten Seite findet <\r\\ aber aus C hcmnit?

die widersprechende Notiz, dass in der dortigen Strunij)tTabrikatinn,

der Strickmaschinen- und Handschuhl)ranche der Verchenst gesunken

sei, also in drei Hauptgewerben des be/irks, so dass doch von einem
»Bleiben der Luhne auf der bisherigen Hohe« auch nur ^im Allge-

mcinen« um so weniger für diesen Bezirk die Rede sein kann, als man
im Originalbericht vergeblich nach einer derartigen Wendung sucht.

Noch bedeutsamer ist Folgendes. Aus dem Bericht des bayrischen In*

spektors für Mittel- und Oberfranken wird mitgeteilt, dass ein Sinken

der Löhne nicht stattfand und nur dort, wo mit verringerter Arbeits-

zeit geschafft werden musste, ein Lohnentgang zu beklagen war. Diese

verklausulierte Angabe erachtete der Redaktor des Generalbericbtes

filr aufnahmewUrdig ; dass aber derselbe Beamte in seinem Original-

bericht (S. 27) an früherer Stelle nicht bloss über verkürzte Arbeitszeit,

sondern neben dieser noch ausdrucklich von T/ti rückgegangenen Arbeits-

löhnen« spricht — das ist ihm, wie es scheint, völlig entgangen. Bei

dem Abschnitt über Arbeitszeit ist es dem Beamten für Mittel- und
Oberfranken mit seiner guten Tabelle über die in seinem Bezirk üb-

liche Arbeitszeit, aus der übrigens hervorgeht, dass betnahe drei Viertel
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der dortigen Anlagen von 11 Stunden aufwärts täglich arbeiten*), nicht

so schlecht gegangen, als dem badischen im Generalbericht für 1885.

Dieser Inspektor hatte für jenes Jahr eine fleissige Studie über die

Arbeitszeit in seinem Bezirk mit Berücksichtigung aller Branchen ge-

liefert (dieselbe ist in der >Hadischen Gewerbezeitung« [Karlsruhe, 1886],

No. 52 l)is 57 separat erschienen). Der Redaktor des Generalberichtes

für 1885 hielt von den 23 Druckseiten dieser unterrichtenden Dar-

Stellungen im Ganzen — 13' 4 Zeilen für würdig zur Aufnahme in seinen

Auszug, und diese Zeilen resümieren das l^rgebnis der badischen Untcr-

surhun ;' noch tia/u falsch. AI »er es sind für 18*^7 auch noch Curio^a

festzustellen. Der wurtterabergische Inspektor j »lädiert für die Ein-

führung eines iistundigen Maximalarbcitstages in die Textilindustrie,

wo gegenwärtig weit länger als 1 1 Stunden gearbeitet werde. Er begründet

diese Forderung in seinem Uriginalbericht (S. loj ganz, richtig mit folgen-

dem Satze, welcher sich gegen den von sehr massgebender Stelle des

Oefteren vorgebrachten Einwand richtet, eine Abkürzung der Arbeitszeit

bringe einen Lohnausfall mit sich : tOhne Zweifel würde es sich hier nicht

um eine Verminderung der Gesamtleistung , sondern nur um Abschaf-

fung einer alten Gewohnheit handelnt. Dieser Satz fehlt mitten

im Citat des Generalberichtes gänzlich (S. 85). Nebenbei bemerkt

ist auch der Beamte für Niederbayem trotz der geringen Zeit, die er

solchen Fragen widmen kann, dazu gekommen, gegenüber übermässiger

Arbeitszeit den »Versuch zu empfehlen, ob man bei verhältnismässiger

Lohnaufbesserung in lostiindiger Arbeitszeit nicht dieselbe Arbeits-

leistung erzielte. So bricht sich der Gedanke eines deutschen Ma-

ximalarbeitstages mit der Zeit auch in den Köpfen der überlasteten

deutschen Inspektoren Bahn. Wie lange freilich wird es noch dauern,

bis die Regierung X'erstandnis dafür gewinnt ^ . . . Die Kr/.ahlung

(S. 91), wie der Dresdener ]5eamte einen Strike verhütet, lautet (S. 06

<les Originals) aus seinem eigenen Munde viel bezeichnender: es ist

typisch, wie ihm die Angaben des Fabrikanten über die Lohnverhalt-

nisse der Arbeiter genügen, um die Forderungen der striken Wollen-

den IM widerlegen und sie mit reinsten L nternehmergrunden zur Rück-

kehr unter die alten Bedingungen zu bewegen. Dem Verdienste seine

Krone 1 — Der Redaktor des Generalberichtes hätte deshalb auch nicht

unerwähnt lassen sollen, dass die Mahnung zur Opferfreudigkeit an die Fa«

brikanten »in ihrem eigenen Interesse«, mitwelcherderAbschnitt schliesst,

vom Chemnitzer Inspektor stammt Er hätte aber auch am Schluss

der Dresdener Notiz (S. 94) den anderen mahnenden Satz nicht gerade

weglassen sollen: »Die gehörige Achtung und Anerkennung, welche

1) Diese Feststellung und die gleich zu erwihnende WOrttembergei- Notiz sprechen

beredt g^en die so oft gehörte Behaiqitniig, die bdustrielle Arbeittseit sei jettt schon

in Deulschlftnd im AUgeroelnen nicht Mnger ab l<^—II Stunden.
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einem Arbeiter seitens seiner Vorgesetzten gesollt wird, ist demselben

oft mehr wert, als höherer Lohn; an dieser Achtung fehlt es
;

aber oft«.

l'^ntcr UcNer^ehung der mit wahrer Raumverschwcndang aufgc-

noniniLMicn Mitteilungen über WohUahrtseinrirlituni^a-n gelange ich end-

lich zu den Absrhnitten über Frauen - und Kinderarbeit. Die

Redaktion des ».Arbeiterinnen« überschriebcnen Berichtspassus (S.

des Generalberichtes) fordert geradezu zur Kritik, heraus. Mit welchem

natürlich wieder so allgemein wie möglich gehaltenen Satze wird der

gans wichtige Abschnitt bestimmend eingeleitet ? »In einer Reihe too

Aufsichtsbezirken hat die Zahl der in fabrikmässigen Betrieben W
schäftigten Arbeiterinnen teils im Allgemeinen keio« w eseat-

lichen Verändeningenc (folgt die Nennung 4 unwichtiger Bestrke),

»teils eine nur unerhebliche Zunahmec (3 Bezirke), »teils auch dne

geringe Abnähmet (3 unwichtige Bezirke) »erfahrene. Und nun komoMfi

eine Masse chaotischer Spesialangaben. Also das ist die Summe der i

Erkenntnis, die für 1887 t^us den Mitteilungen über Frauenarbeit in

den Fabriken zu ziehen war: »teils im Allgemeinen keine wesentliches

Veränderungen, teils eine nur unerhebliche Zunahme, teils auch eine

geringe Abnahmen — das sind ja geradezu idyllische Zustände, und
j

der den Bericht durchblätternde Reichstagsabgeordnete kann das Puch

gelrü.stct zuschlagen und sagen: sGott sei Dank, es ist in den Fabriken

doch norh lange nicht so schlimm . als es uns manchmal von der

äussersten Linken hier glaul)en gemaciit u n len soll« I In Wahrheit ent-

halten die Originalberichte für 1887 für jeden, der da sehen und er-

kennen will, den deutlichsten Nachweis für das vcrhangnissvolle Weiter-

umsichgreifen der fabrikmässigen Frauenarbeit gerade an den Mittel*

punkten des Gewerbefleisses in Deutschland. In Wahrheit berichtoi

uns die Beamten eine solche Unzahl bezeichnender und beunruhigco-

der Symptome für das Uebergreifen der Frauenarbeit auf Gebiete, «fie

ihr bisher gar nicht zugänglich erschienen, dass wirklich das VertraneD

auf eine grenzenlose Naivität der Leser des Generalberichtes dsn

gehört, um den betreffenden Abschnitt derartig zusammenfassend eis-

zuleiten. Im Königreich Sachsen, einem industriell geschlossenen und

hochentwickelten Gebiete, stellte eine das ganze Wirtschaftsgebiet um-

fassende Zählung fest, dass die Zahl der erwachsenen weiblichen Ar-

beiter gegen das Vorjahr um 8.2 Prozent, die der männlichen aber

nur um 7.1, und die der Arbeiter überhaupt nur um 7.4 Prozent zu-

nahm. So steht S. 60 des Generalberichtes selbst zu lesen, was i'en

Redakteur desselben aber nicht hinderte, ausser seiner oben citierien

Kinleitung gleich auf dem nächsten Blatte wieder den Satz niederzu-

schreiben; : Ik'ziiglich des Verhältnisses der Zunahme der weiblichen

Arbeiter zu denijenigen der Arbeiter iiberluiujit wurden in den weit-

aus meisten Aufbithtsbezirkeu Veränderungen gegenüber dem Vor-
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jahte nicht wahigenommenc (S. 61). Zwei EiDKelbemerkungen des

Chemnitzer und Niederbayiischen Beamten werden in einem Absats

von r4 Zeilen zur Begründung jenes lapidaren Ausspruches angeführt,

während jeder Kommentar zu dem Ergebnisse der sächsischen Ge-

samtzählung soigfiUtig vermieden ist und der Versuch gemacht wird,

folgende Beobachtungen aus nichtsächsischen Industriebezirken, welche

die allgemeine Tendenz der Entwicklung nur zu deutlich 1)estätigen,

teilweise abzuschwächen. Im Bezirk Oppeln wurden 1887 18.326 Ar-

beiterinnen gegen 17.747 in 1886 beschäftigt; im Bezirk Erfurt stieg

die Zahl, man bedenke allein während 12 Monaten, von 6739

7125 , was unter weitlauftrgcn und unklaren Prozentberechnungen ver-

steckt ist; auch aus Württemberg ist eine Zunahme zu berichten. Gleich

hinter diesen allgemeinen Angaben hätten doch nun ferner an die

Spitze des Abschnittes diejenigen Herichtsstcllen gehört, welche von

dem hochwichtigen Ein- und Vordringen der weiblichen Arbeit in ein-

zelnen Ikanchen handeln, namentlich in solchen, die bisher nur Männer-

arbeit kannten. Diese Beobaciilungen sind die uiilrcnuliaic i'.igan/.ung

der Zunahme der industriellen Frauenarbeit im Allgemeinen, das zweit-

wichtigste, was der Abschnitt überhaupt noch enthalten kann. Statt

dessen sind die dahingehenden Notizen der Beamten, deren jede hier

ein unschätzbares Stück Erkenntnis bildet, nicht bloss sinnlos über

den ganzen Abschnitt zerstreut, sondern auch wiederum vielfach un-

vollständig, teilweise sogar überhaupt nicht wiedergegeben. So wird S. 60

des Generalberichtes aus S. 10 des Wfirttemberger Originals citiert,

>dass noch zahlreiche weibliche Arbeitskräfte in kleinen Städten und
Dörfern nach einer gewerblichen Hausarbeit verlangenc ; ein im Ori-

ginal unmittelbar vorhergehender Satz kommt aber im Generalbericht

erst S. 70, und zwar in folgender bezeichnenden Abschwächu^g:

Original ! Generalbericht

»Da . . die Uhten&brikation einen
| »Auch in der Uhrenindustrie Würt-

p-ossen Aufschwung genommen hat nnd temhcrgs fintJct die Beschäftigung weib«

ila namentlich in der letzteren Industrie Hclicr Arbeiter, den Vorgängen in Amerika

nach amerikanischen Vorgängen weibliche
\

(tilgend , mehr und mehr Verwen-

ArbeÜskrSfte im umfassendsten 1 dung«.

Masse Verwendung finden«« . .
|

Nach S. 62 des Generalberichtes sind »wesentliche Aenderungen

. . bezüglich der Art der Beschäftigung weiblicher Arbeiterc — natür*

lieh wieder — »im Allgemeinen nicht eingetretene. S. 63 findet sich

dann wieder die durch einen Schwall anderer Notizen von dieser »all*

gemeinen« Beobachtung getrennte Bemerkung des mittel- und ober*

fränkischen Beamten, dem »die seit einer Reihe von Jahren vor sich

gegangene Vermehrung der Anzahl weiblicher Quecksilberbeleger in

Fürth auf Kosten der Zahl der männlichen« mit Recht »bedenklich«

erscheint Und S. 69 des Generalberichtes endlich kommt nach Seiten*
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langer Unterbrechung durch andere Angaben die Rede auf »eine Nei-

gung der Arbeitgeber, in ihren Betrieben vorwiegend weibliche Ar>

heiter zu beschäftigenc. Der Redaktor des Generalberichtes versichert

natürlich sofort, dass dieselbe »keineswegs überall vorhandene sei,

wenn auch (i t) die Verwendung der Frauen »in manchen (f !) Besirkeo

eine zunehmende ist«. Und nun taucht die köstliche Versicherung anC

dass, wo Jenes geschieht, der Vorzug den weiblichen Arbeitern nicht

nur wegen des niedrigeren Lohnes, > sondern auch wegen ihrer grös-

seren Stetigkeit Nüchternheit und Gefügigkeitc gegeben wird, gerade,

als wenn nach einer Entschuldigung für die Unternehmer gesucht werden

müsste! Neben den Ang^aben, dass die Frauenarbeit in Braunsrhweig

in die Löthstuben der Konservenfabriken und in dir Näbniasrbinen-

fabrikation, in Chemnitz in lilechspielwarenfabriken . m Üresden >os^r

in eine Fliisseisenfabrik eindrang, also in die schwereren Branchen der

Metullverarbeitung , fehlt vollständig die Notiz des hessischen

Beamten (S. i>42 des Originalst, dass in der Metallwarenbranrhe »eine

Fabrik auch die Heranziehung weiblicher Arbeiter zu Verrichtungen

versucht, für welche seither nur die Verwendung männlicher Arbeiter

üblich war«. Das ist doch mindestens so wichtig, wie die freilich hoch-

interessante Mitteilung des obeHränkischen Inspektors, dass die Frauen

den selbständigen Former an der mechanischen Drehscheibe der For-

zellanfabriken immer mehr verdrängen. Ich hoffe, dass selbst meine
so summarische Darstellung einen etwas klareren Begriff von dem Um-
fang und dem Fortschreiten der Frauenarbeit in Deutschland gibt, als

der absolut unzureichend redigierte Abschnitt des Generalbcrichtes.

Beim Passus, die jugendlichenArbe iter betreflfend (S. 33).

wiederholt sich der beklagenswerte Mangel einer in die Sache ein-

dringenden Redaktion. Man erinnert sich vielleicht, welches Aufsehen
Mitte vorigen Jahres in der Presse die von den sächsischen Separat-

berichten schon damals festgestellte Thatsache machte, dass im König-

reich Sachsen, weh hes in Bezug auf indu'^trielle Entwic klung vielleicht

no( h vor dem gew erblleissigen Westen 1 reussens rangiert, eine imvc-r-

hallnismassige Zunahme der Kinderarljcit — unter Kinderarbeit im

Allgemeinen die Beschäftigung junger Leute bis zu 16 Jahren überhaupt

verstunden — für das Jahr 1887 stattgefunden hatte. Dieselbe lictnig

rund 20 Prozent in diesem einzigen Jahre für jugendliche und kind-

liche Arbeiter, deren Zahl insgesamt von 29.681 auf 34.762, für kind-

liche Arbeiter allein von auf 10.652 Köpfe wuchs. Auf xoo Ar-

beiter überhaupt entfielen in Sachsen 1886 1887

jug^dliche miiinUclic Ad>etter .{.9 gegen 4.4

» weibliche » 3.0 * 3,3

Knaben 2.1 • 2.1

* Mädchen « i.a » 1.3

i) Aus (lein Wiirtlemberger Dericht S. to : >da sie thien Wohnsitx selten wechseln*.
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Also bei sämtlichen Kategorien» mit Ausnahme der Knaben, auch

ein prozentualer »Fortschritte» der über denjenigen der Zahl der er«

wachsenen Arbeiter weit hinaus ging. Diese sostalstatistischen Fest-

stellungen iur Sachsen mussten» das war damals die allgemeine Mei-

nungp unbedingt aur eine Erweiterung der Schutsbestimmungen fUr

Kinder hinwirken. Nun — der Generalbericht sorgt dafür, ob bewusst

oder unbewusst, soll ganz unentschieden bleiben , dass der Eindruck

der sächsischen Ergebnisse möglichst verschwindet hinter dem zweifel-

haften, welclicn die unvollständigen Erhebungen aus anderen Bezirken

machen. In der Einleitung des Abschnittes wird von vornherein auf

die »eingehenden statistischen Nachweise des Vorjahrest ver-

wiesen, als wenn von den teilweisen des Bericbtsj ihres eigentlich gar

kein Aufsrhliiss über die neueste industrielle Entwicklung nach der

Seite der Kinderarbeit hin zu erhalten wäre. Dann srhliesst sich der

Satz an : tDie Mitteilungen aus einer Reihe von Bezirken lassen auf

eine Abnahme der Kinderarbeit schliessen, in manchen dieser Bezirke

ist dieselbe in den letzten Jahren überhaupt gering gewesen«. Man
muss sich eigentlich nur wundern, dass nicht auch norh das berühmte

»im Allgemeinen« hinzugesetzt ist. Auf den nächsten Seiten müssen

natürlich die gewachsenen Zahlen aus Sachsen und anderen Bezirken

gebracht werden. Es wuchs die Ziffer aller jugendlichen Arbeiter im

Bezirk Frankfurt a. O. von 3573 Köpfen in 1883 auf 3266 in 1887,

im Bezirk Potsdam von 1469 in 1883 auf 1677 in 1887, im Bezirk

Dresden um 34.04 Prozent, in Leipzig uro 14 Prozent, in Bautzen um
9 Prozent gegen das Vorjahr. Aber auch hier werden schon wieder

ganz geschickt mildernde Aeusserungen einzelner Beamten aus Be-

zirken mit geringerer Industrieentwicklung eingestreut, und in der Haupt-

sache sind die Thatsachcn, welche als am meisten karakteristisch für

das Berichtsjahr an der Spitze des Abschnittes stehen müssten, glück-

lich in die zweite Linie zurückgeraten. Das mag ja blosser 7.ufall oder

Ungeschick des Redaktors sein, wie es jedenfalls denselben Grund liat,

dass die Armee der sächsischen jugendlichen Arbeiter nicht in ge-

schlossener Zahl, sondern in kleinere Zitiern zerlegt aufmarschiert. P.s

verwischt aber jedenfalls das Bemerkenswerteste an dem Abschnaic

und -srine P.edeutung. S. 37 knmnii die Bemerkung des Generalbe-

rirhts hinzu, dass die beträchtliche Vermehrung sanscheinend zu einem

mciit unerheblichen Teile auf einer neueren, genaueren Zahlungc be*

ruhe, eine Bemerkung, die wohl nur auf die unmittelbar vorhergehende

Notiz aus Arnsberg Bezug haben soll, beim flüchtigen Lesen aber, da

sie einen neuen Absatz beginnt, leicht auch so aufgefasst werden kann,

als bezöge sie sich auf ganz Deutschland. Ausserdem ist die Angabe

unzutreffend, die Zunahme der jugendlichen Arbeiter im Amsberger

Bezirk (35 Prozent) »sei nur vereinzelt von anderen Bezirken erreichte;

denn dieselbe ist im Württemberger Bezirk nicht nur »erreichte, son-
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dem mit 30 Prozent sogar übertroffen. Nach dem Genendberidit

hiesse es auf derselben Seite wörtlich im Einzelbericht für Zwickaa.

dass jugendliche Arbeiter bei der dortigen Stickereiindustrie und der

Vigognespinnerei »nicht entbehrt werden könnenc. Schlügt man das

Original S. 38 nach, so findet man, dass der Urtext lautet: >zurZeit

nicht entbehrt werden können«, was denn doch den Sinn der Aeitsse^

rung wesentlich anders erscheinen lässt. Noch ein anderer Beleg <U<

für, dass der Redaktor des Generalberichts geglaubt hat, aus der

Aeusserungen des Zwirkauer Beamten ganz besonders bestimmte Worte

ausmerzen zu müssen:

GtneralbertclitS. 39: |
OrigiiiftlS. 39.

«Ein traurigeres Loos als das der
^

^Ein traurigeres Loo« als das ^
Fädclkinder bei Stickereien dürfte es wohl

j

Fädelkinder in Stickereien dürfte es tiy^.

Is^um geben. Die Beseitigung dieser Zu- ' kaum geben. In der S c h i:
' c kom-

stunde und der durch die Ausbeutung men sie ermüdet an uu«i der

der jugendlichen Arbeiter den letzteren Nachtschlaf ist oft sehr eis*

und da AUgemeinlieit erwadwenden geschrMnkt. Die ficaeitigung dkKr

Nachteile dOrfte nur durch Brla» bcsoa- Zusübide und der durch die ruckt ich t«>

derer gesetsUchcr Beitiiiiiituiigen EU bc* ! lote Auabentung der jugfodlichca Afbö-

wirken tein.« \ ter« n.t.w.

Die gesperrt gedruckten Worte des Originals fehlen im Genend

bericht, und doch fuhrt derselbe die Aeusserung in Apostrophen an.

Wenn dies bei Stellen geschieht, die kontrolliert werden können, so

wird man unwillkürlich zu der Befürchtung veranlasst, dass ähnliche

Auslassungen bei der Wiedeigabe der preussischen Einzelberichte, die

nicht verglichen werden können, noch viel häufiger stattgefunden haben.

Man hat bemerkt, wie der Zwirkauer Beamte oben fiir den Erlass be-

sonderer gesetzlicher Bestimmungen, die Einschränkung der Kinderar-

beit betr., plädiert. Die Reclaktionsmethode des Generalherichter-

statters bringt es mit sich , dass diese Aeus.serung aber el)eii nur auf

S. 39 7\\ IJeginu tlcs Abschnittes, nicht aber S. 45 gegen Schluss des-

selben dort wenigstens niigedeiilet /n finden ist, wo an der Hand üer

Bemerkungen dreier Beamten über die Thunlichkeit einer .\bandening

der bestehenden Schutzbestimmuiigen fiir jugendliche Arbeiter ge-

sprochen wird. Da hier nur drei Meinungen zum Ausdruck kommen,

die überdies mehr oder weniger fiir einen Stillstand der Gesetzgebung

sind, so wäre es von besonderer Wichtigkeit gewesen, dass die ent-

gegengesetzte des sächsischen Beamten nicht fehle. Wer den General-

bericht als Nachschlagebuch benutzt und die Aeusserungen für 18S7

über diese Angelegenheit bloss S. 46 sucht, dem entgeht das Urteil

des zwickauer Inspekiiirs gänzlich, zumal da Ihn auch das sehr unvoll'

standig gearbeitete Register des Bandes in solchen Fällen durchaus im

Stiche lässt.

Es erübrigt noch, von der besonderen Frage nach der Heranbil'
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dung gelernter Arbeiter, Vorarbeiter und Werkmeister, die den In-

spektoren zur Beantwortung im Jahre 1887 gestellt war, und über ihre

Rückäusserungen auf dieselbe, m sprechen. Der Generalberichter»

statter hat das Bedürfnis, S. 95 zu betonen, dass hier eine gemeinsame

Darstellung geradezu geboten gewesen sei, »wenn anders zahlreiche

Wiederholungen vermieden werden sollten«. Den noch viel überflüs-

sigeren Doppelabdruck des Wortlautes der an die Inspektoren gestellten

Fragen S. 13 und S. 94 des Oeneralberichtes hat er aber nicht ver-

mieden. Ich bin überhaupt der entp^ej^engesetzten ^feinnng, in der

mich die geradezu verwirrende und unklare Zusammenfassung (S. t)4

bis 150) nur bestärkte. Das einzelne Gtit;u hten jedes Beamten über

die zur F.eantwortung gestellte Spe/ialfrage ist ein besonderes Stürk

geistiger Arbeit mit eigenem Ideengange, aus einem liuss, wenn es

überhaupt etwas taugt. Es gehört die zusammenhängende Uebersicht

über die ganze Gedankenkette des Gutachtens dazu, um den Schluss

desselben würdigen zu können. Die Einzellektüre des gesamten Vo-

tums, welches der württembergische und hessische Beamte abgaben,

hat mir diese Ueberzeugung befestigt Man steht einem einheitlichen

geistigen Produkt gegenüber und empfängt einen nachhaltig haften«

den Eindruck, während nach dem Studium der »gemeinsamen Dar*

^ stellungc im Generalbericht die Frage verworrener als je erscheint.

Ist es doch so bezeichnend wie nur irgend möglich, dass im General-

beriebt folgende Stelle aus dem hessischen Originatberichte ganz fehlt,

der ich hiermit zur nachträglichen Geltung verhelfen will und die mir

die buntscheckige Zusammenstellung weitaus an sozialem Verständnis

'ind an Deutlichkeit zu übertreffen scheint: »Im Allgemeinen tritt die Aus*

bildung von Lehrlingen für die Fähigkeit des Fortkommens in einem

bestimmten Renif um so mehr in den Hintergrund ,
als dieselben mit

der fabriknuissigen Anfertigung von einzelnen oder wenigen Artikeln

bei grösstmöglichster Arbeitsteilung beschäftigt werden D.is Sinken

der Preise vieler Industrieer/eugnisse , durch übermassige Konkurrenz

hervorgerufen, führt zum liestreben der Fabrikanten nach möglichst

billiger Herstellung. Die möglichst billige I lerstellung ist bedingt durch

Spezialeinrichtungen ,
grusstmüglichsle Arbeitsteilung und geringe Ar-

beitslöhne. Geringe Arbeitslöhne sind bei möglichst ausgedehnter Ver-

wendung jugendlicher Arbeiter oder Arbeiterinnen zu erzielen.« Diese

wenigen Sätze beleuchten scharf und treffend den Kern der Sache.

Der Hauptzweck vorstehender Arbeit ist gewesen, einmal an

der Hand der zugänglichen Originalberichte den bisher noch nirgends

umfassend versuchten Nachweis *) zu fUhren, wie sich die jetzige Ge-

neralberichterstattung zu den Einzelberichten verhält. Im Laufe dieser

t) Den Anfing dn« Mlchea ttnchte Bnumbdch in der »Nationc (1886, Nr. 3)

bezüglich des handelspoliti.schen Abschnittes d«i dnmaligeii Berichtes.
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Untersuchung sind aber auch, selbst aus den vielfach nur halb zur

Geltung kommenden Originalreferaten der deutschen Inspektoren^ eine

Anzahl sozialer Thatsachen aus dem deutschen Fabiikleben an den

Tag getreten, die geradezu schreien nach einer Weiterbildung unserer

Arbeiterschutz-Gesetzgebung im Interesse der Volksgesundheit und Kul-

tur. Seit Monaten sind diese Thatsachen bekannt geworden, aber die

gesetzliche Abhilfe , welche sie erheischen, ist noch immer ausgeblie-

ben. Zahme Vorschläge aus Parlaraentskreisen , die an den Folgen

chronischer Kompromisssucht kranken, sind sogar direkt abschläglirh

von massgebender Stelle beschieden worden. Wohin dies führen seil,

ist kaum abzusehen. Dass penuf^endes Material zur Kritik solrlicr,

Verhaltens aus den - Amtlichen Mitteilungen aus den jahresl )erichtcD

der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten* für 1 887 ge-

holt werden kann , hat meines Era< htens auch der Redaktor dieses

Gencralberichtes trotz aller Virtuosität in der igemciusamen Darstel-

lung« nicht verhindern können. Und diese Kritik mit ihren Folgen

kann und wird natürlich nicht ausbleiben.
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DIE ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE
IN IHRERBEDEUTUNGFÜRDIEARBEITENDEKLASSE.

VON

HEINRICH BRAUN.

Unter den Gesichtspunkten, die bei rler Heiürwortung der Post-

sparkahsen geltend gemacht werden, steht der sozialpolitische im Vor-

dergrund. Theoretiker wie Praktiker zeigen sich eifrig beauiht, den

grossen Wert dieser Institution für die Förderung des Wohlstandes der

arbeitenden Klasse su schildern ; sie beschränken sich nicht darauf,

die technischen Vorsttge, die die Postsparkassen vor Einrichtungen ähn-

licher Art auszeichnen, hervorzuheben: ihre Fähigkeit, die kleinsten

Summen in einer iUr den Sparer mit keinerlei Förmlichkeit verbundenen

Weise einzusammeln; die ausserordentlich grosse Zahl von Sparstel«

len, die durch Einrichtung der Postsparkasse mit einem Schlag ge-

schaffen ist; die leichte und allgemeine Zugänglichkeit derselben, das

glückliche Geschick, mit dem die Postsparkasse dem Bewohner des

letzten Weilers die Möglichkeit der Teilnahme an dem Institut ermög-

licht , indem sie , wie das in Oesterreich z. B. der Fall ist , auch den

Landbriefträger zur Annahme von F.inzahkingen ermarhtigt; die Ein-

heitlichkeit der ( h p-nnisntion . wornarh die tausende von Sanimrl-

Stellen nur Filialen einer Sparkasse darstellen, so dass an jedem i)e-

liebigcn Orte des Staates Nachzahlungen und Abholungen auf ein Spar-

buch erfolgen können, wo auch iuimer dasselbe ausgestellt worden

sein mag, — mit dem wohlbegrundeten Lob dieser und anderer tech-

nischen Vorzüge, die man den Postsparkassen nachrühmen darf, be-

gnügen sich ihre Anwälte nicht. In der wissenschaftlichen und popu-

lären Litteratur wie in politischen Kundgebungen aller Art finden sich

zahlreiche Ausführungen, in denen der Nachdruck immer wieder darauf

gelegt wird, dass die Postsparkassen ein insbesondere die soziale Lage

der Arbeiter entscheidend beeinflussendes Institut seien. So äusserte

beispielsweise der Staatssekretär des Reichspostarots, Dr. Stephan, ge-

legentlich der Vertretung des Entwurfs eines Postsparkassengesetzes in

der Sitzung des Deutschen Reichstags vom 22. Januar unter an-

derem folgendes: »Die Vorlage ist lediglich ein AusHuss des staats-

24*
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männtschen Gedankens , welcher in der Allerhöchsten Botschaft tom

17. November 1881 niedergelegt ist, und alle diqenigen, welche eot-

schlössen sind» dem Banner dieser kaiserlichen Sozialpolitik zu folgen,

werden sich, wie ich hoffe, auch mit dieser Vorlage befreunden. Die

verbündeten Regierungen betrachten die Vorlj^e als ein wichtiges Gliec

in der Reihe deijenigen Massregeln, welche zur positiven Förderung

des Volkswohls, namentlich des Wohles der unbemittelten Klassen, der

Arbeiter, der Landbevölkerung, kurz was man die breiten Schlcfii
'

der Nation nennt, l)estirnnit sind Von einer noch lebhafteren Fär-

bung ist die von dem Aligeoi dneten Kalle in derselben Sitzung de>

Reichstags citierte Aeiisserung (iladstones: »Die Postsparkassen «nd

das grusste, wichtigste Werk, das jemals von der Regierung ziitn Wohle

des Volkes untciiiommen worden ist* *). Nicht minder oiJtiinislisc:.

stand man in Oesterreich dieser Einrichtuug gegenüber. In einem 1k-

richt an den Kaiser, der in der amtlichen Wiener Zettung vom 3. Juni

1871 veröffentlicht wurde, bezeichnete der Handelsminister Schiffle

die Einführung der Postsparkassen als eine Massregel, »durch «eldie

ein mächtiger Hebel des wirtschaftlichen Fortschritts und der praktisdt

versöhnenden Sozialreform gewonnen würdet *). Der Sache nach mit

diesen Worten übereinstimmend lautet das Urteil Elster's, der is

seiner Schrift über die Postsparkassen diese als eine jener Massrc^b

bezeichnet, »die zu den bewährtesten und wirksamsten Einrichtungco

gehört, durch welche eine Verbesserung des wirtschaftlichen und sitt-

lichen Zustandes der niederen und arbeitenden Stände angestrebt

wird« Elster bedient sich hier im Hinblick auf die Postsj i;irka=;^er:

derselben Worte , die der Zcntralvcrein für das Wohl der arbeitenden

Klassen in seinem Statut von 1847 in beUeß' des Sparkassenweseo»

überhaupt gebraucht hat

Was nun die gewöhnlichen Sparkassen belriflt, so ist für den mit ihrer

Statistik Vertrauten der Nachweis längst erbracht, dass die Wohlühr:

der "niederen und arlieitciuien Stände- zu den in diesen Kassen auf-

gfliauficn Kapitalien ohne jede Beziehung ist. Von den verschieden-

sten
,
gegen den Vorwurf, in dieser Beziehung tendenziös zu urtetten.

durchaus gefeiten Seiten ist es festgestellt worden, dass die Sparkassen

1) Vgl. Stenographische Berichte tiber die Verhtndlungen des Rcicbstagl, VL

Legislaturperiode, I. Session 1884:85. i. Band, 5. 8oi.

2) A. a. O. S. 799. i

3^ Citiert bei John, 1 »ic Po t^pnrknssrn A. w. d. T. Saiumlnng geinelnnüu;-

y< r Wnträge. Hcraiisgegcbea voiu dcuUclicn Verein zur Verbreitung gcuieinuuüigä

KciintiHSitC in Trag, Nro. 68. S. ii.
j

4) Elster, Die Posuparkaasen. Ein Vorschlag turBafiihrting dendben in Detiüc^

land. s. Auflage. Jena, 1881. Fischer. S. V.

$) Vgl. Lette, Das Sparlcassenwesen, in der Vierteljahre&schrift für N'olksuiit-

schaft und Kulturgeschichte, l. Jahignng, l. Band, S. $4 fg. Berlin, 1863.
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ihrem ursprünglichen Zweck, ^Si^aranstalten für den kleinen Mann zu

seine, in keiner Weise entsprochen haben und in Wirklichkeit Depo-

sitenbanken für mittlere Kapitalisten, Gesellschaften und Behörden sind ')<

Angesichts dieser Thatsache und der den Postsparkassen vindi-

zierten sozialpolitischen Bedeutung ist es gewiss von besonderem In-

teresse, an der Statistik der letzteren zu untersuchen, ob etwa die tech>

nischen Mängel der älteren Sparkassen eine ansehnliche Beteiligung der

Arbeiter verhinderten, und inwiefern die Postsparkassen mit ihrer den

Bedürfnissen der besitzlosen Volksklasse angepasstcn Organisation die

auf sie gesetzten sozialpolitischen Hoffnungen erfüllt haben.

Für diesen Zweck bietet sich in der Statistik der österreichischen

Postsparkasse ein zwar nicht allen Wünschen ents])rerhcndes, aber im-

merhin recht branchbares und die Wirksamkeit <ler Postsparkassen in

einer anschauHchen Weise, gerade nach verschiedenen für uns w ichtigen

Seiten gut illustrierendes Material dar. Die österreichische Postsjjar-

kasse ist zudem als eines der jüngeren Institute in der Lage gewesen,

sich die Erfahrungen der älteren /u nul/e zu machen und gehört ohne

Frage den bestorganisierten und für die Erreichung auch der sozial-

politischen Absichten geeignetsten Anstalten.

Für die Durchführung unserer Untersuchung erweist sich die Öster-

reichische Postsparkassen-Statistik ') insbesondere dadurch wertvoll, dass

sie eine für jedes einzelne Geschäftsjahr geführte Spezialisierung der

Einleger nach ihrem Stand und Beruf bietet Eine solche Statistik ist

die unerlässliche Grundlage für die Beurteilung der sozialen Funktion

der Postsparkasse. Allerdings wird der Wert dieser Statistik davon

sehr bedingt sein» wie weit sie methodischen Anforderungen entspricht,

und in welchem Mass sie mit anderen Momenten kombiniert ist, durch

deren Verbindung erst die wirtschaftliche Struktur der einer Post-

sparkasse sich bedienenden Bevölkerung in eine klare Beleuchtung ge-

rückt wird.

i^l Vfjl. zum Beleg hierfür u. a. Stenographische Berichte uticr die

Verhandlungen des Reichstags. VI. Legislaturperiode, 1. .Seäsion 1884—85. 1. Band.

S. 804 Jg. — A Iv t c n s t ü c k e zu den Verhandlungen des Reichstags 1884—85,

Nr. .82, S. 313. — Zeitschrift des k. piem. tUtist. BureBui, 22. Jahrg. S. 277,

Berlin 1882. — Löning, Das Armenwesea in Schönberg's Handbuch der politi-

schen Oekonomie, 2. Aufl. 3* Band, S. 903 fg. — John, a. a. (). S 9.

S) Von ihren VerölTcnllichungen lagen uns vor: Rechenschaftsbericht des k. k.

Bo<;t'sj>nr\;is'-- n-Amtes für die 7t,it vom 12. Janiinr l^S ^ his 31. Dezember 1884. Wien,

1.S.S5. 4 . 24S S, Zweier, dniler, vierter Rechen;»«. ha fts-Bericht des k. k. I'oslspar-

kassen-Amls lur das Jahr 1885, bez. 18S6, bez. 18S7. Wien iSho , bez. 1887, bez.

1888. 4". 314, bez 121, bes. 117 S. Der fitnfte Rechenschaftsbericht des k. k, Post-

sparkassen«Amtes liir das Jahr 1888 (Wien 1889. 4"' »9 S.) kam uns eist nach Voll-

endung der vorliegenden Arbeit «u und konnte deshalb nur anmerkungsweiae berück*

sichtigt werden.
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In der Berufsstatistik der österreichischen Postsparkasse sind die

Einleger in 28 Berufsgnippen gegliedert Es ist selbstverständlich, d^
die Anfordeningen an diese Statistik vornehmlich nach den durch die Vcr-

hfiltnisse eines derartigen Instituts und die Zwecke desselben dch er>

gebenden Bedingungen normiert werden mUssen. Indes auch bei die-

ser Einschränkung lassen sich gegen die vorgenommene Gliederung

mancherlei Bedenken erheben. Die geringe Zahl der Unterscheidungen

beeinträchtigt die Durchsichtigkeit mancher Berufsbezeichnungen sehr

erheblich. Beispielsweise lässt die Griij>}>e der sBerg- . Hütten- iiTji

Forstleute« uns darüber im unklaren, oli es sirh hier um selbst.>tan-

dige oder in der Berufsart als T-nhnarbeiter beschäftigte Personen, um

Unternehmer, Direktoren, Ingenieure, Förster, Werkführer, Vorar-

beiter etc., oder um Hüttenarbeiter, Knappen, Waldhüter und andere

Arbeiterkategorien handelt. Bei den *Seelenteni tauchen ähnliche Be-

denken auf und auch bei der Gruppe der »Fabrikai i/eiterc , wie bei

mancher anderen, bleibt es zweifelhaft, ob sie nicht aus sehr disparaten

Elementen zusammengesetzt ist Ein kritischer Einwand anderer Ait

ist die Unmuglichkeit» die 28 Gruppen der Postsparkassenstatistik mit

den 28 Gruppen der österreichischen Beruftstatistik« wie sie u. a. auch

der Volkszählung vom 31. Dezember 1880 zu Grunde lagen» 10 einen

ganz zutreffenden Vergleich zu setzen. Die Identitfit der Anzahl der

Berufsgnippen ist eine lediglich zufölHge. und die innere Einteilimg

beider Statistiken von sehr grosser Verschiedenheit Nichtsdestoweniger

kann die Berufsstatistik der österreichischen Postsparkasse uns einen

Einblick in die soziale Funktion des Instituts gewähren.

Wir haben in der Tabelle 1 (S. 370 fg.) die 28 Berufe in fünf Klas-

sen gruppiert. Der leitende Gesichtspunkt war dabei , Klassen nach

der sozialen Zusammengehörigkeit der ein/-elnen Berufe /u bilden. Die

vorgenommene .Arv^rdriung im einzelnen /.u motivieren, dürfte unnoug

sein, da ein Blick auf die erste S[ialte der 'l'abelle sie von selbst er-

klärt. Nur für die Subsuinicrung der Berg-, Hütten- und Forstleute

wie der Seeleute in Klasse IV sei rm Begründung angeführt, dass die

Unklarheit der Zui>anuneiisct<iung dieser beiden Gruppen die Kinord-

nung derselben in jede andere Berufsklasse ebenso erschwert hatte, wie

die Zusammenfassung derselben mit >Arbeitem und sozial Gleichge*

stelltenc. Die Gruppe der »Sicherheitsorgane und Finanzwache« hfitte

nach der einen Seite ihrer sozialen Stellung der Klasse II zugewiesen

werden sollen, nach der für unsere Untersuchung wichtigeren Beziehung

gehören sie gleichfalls in die Klasse IV.

Die Gruppe der »Diener und Dienstbotenc bildet in allen Beru6-

statistiken eine besondere Klasse, die eine selbständige Betrachtung

nötig macht; der l^cbcrsichtlirhkeit wegen verwiesen wir dieselbe in*

des summarisch gleichfalls in die Klasse IV.

In der Tabelle I erscheinen für die fünf ersten Jahre des Be-
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Standes der Postsparkasse die Zahl der jährlich wie im Verlauf der

ganzen Periode ausgegebenen, suräckgezogenen (saldierten) und am
Schlttss des Jahres wie der Periode aufrechten Sparbücher fUr jede ein-

zelne Berufsgruppe und Berufsklasse nebeneinander anfgefUhrt. Nur für

die ersten zwei Jahre musste eine vdllständige Sonderung unterbleiben.

Aus dem Material der Statistik Hessen sich nur die ausgegebenen Bttcher

für die ersten zwei Jahre scheiden, die saldierten und aufrechten mussten

für die Zeit vom xs. Januar 1883 bis Ende 1884 ungeschieden ange-

geben werden.

Das Verständnis der Tabelle I wird sehr gefördert, wenn man ihre

Ergebnisse in prozentischen Zahlen veranschaulicht. Wir haben des-

halb in der Tabelle II (8.373) die Resultate für die fUn^ährige Periode

berechnet.

Beim ersten Blick auf die Tabellen I und II föllt der weit uber-

wiegende Anteil auf, den die Klasse der Unselbständigen und der

Rentner uiUtr iler Zahl der Einleger behau] tcn (62.25 '/o aufrech-

ten Bücher). Scheidet man die beiden ersten Gruppen, die Kinder,

Studenten und Schüler aus dieser Klasse aus, so zeigt es sich, dass sie

in dem fünfjährigen Zeitraum allein 42.47 Vt aller aufrechten Einlage-

bücher besitzen, und sogar 47.02*/« aller ausgegebenen Bücher in

Händen hatten Dieses Ergebnis ist fast geeignetj den Gesichts-

punkt unserer Untersuchung zu verschieben : weit eher von dem pädar

gogischen einer Schulsparkasse als vom sozialpolitischen Standpunkt

scheint eigentlich eine Betrachtung der österreichischen Postsparkasse,

soweit sie Sparinstitut ist, ausgehen zu sollen. Indes uns interessiert

hier nur das Ergebnis derselben fUr die arbeitende Klasse. Fassen wir

die letztere in's Auge und vergleichen die 13.17 V« aufrechter Bücher

in Klasse IV mit den 85.74 ('Z», die den Einlegern aus der besitzen-

den Klasse zufallen, so zeigt sich eine auffällige Differenz in dem
Anteil, den die Besitzlosen im Unterschied von den anderen Klassen

an dieser Institution haben. Beschränken wir den Vergleich der Ar-

beiter und <1er so/,ial ihnen Gleichgestellten in Kh\sse IV auf die Zahl

der Unternehmer in Klasse III, so ergibt sich, dass seit dem Bestand

der Postsparkasse auf 100 ausgegebene Bücher 15.66 direkt den Un-

ternehmern und nur 14.53 -^^^ Arbeiter und ahnliche Berufe ent-

fallen. Das Verhältnis ist nicht wesentlich verschieden, wenn wir die

am.Ende dieser Periode aufrechten Bücher betrachten; von diesen ent-

fallen 13.83 Vt auf die Unternehmer und nur 13.17 auf die Arbeiter etc.

Die Postsparkasse ist ohne alle Frage die Spargelegenheit par ex-

1) Nach dem fünften Rechcnthaftebwicht des k. k. PosUpM-kaasen-Amtes fir

das Jahr 1888» S. 9 ist diese Kategorie von Bnleg^ gegenüber dem Voijahre von

313. 431 auf 334. 41t, d. i. um 20980 gestiegen; Ende t888 bildeten Studenten und

Scbttler 51 */« aller Einleger im Spar-Verkehre 1
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lab. 1.

Misseüen,

Ausweis der Kinlci^er

Bevölkerungrapiieii

12. Jan,

bis

^,1. De/

2

auspe-

1883 >^

sal- aitf-

(litTtt rcclite

4 5

IISS5

t;cbcnc <liert<: ' rfclitf

I

2

4

I

5

6

S

9

10

if

12

Ii

»4

15

II I

IM

'7

IS

«9

20
21

22

24

iv

2U

V

VI

K.ti'itr . . . . .

Sluilculcn, >l1;.im-i ,

l'llV.lte '

Ehefrauen, Witwen . ,

Unselbständige und
Rentner . .

Staats-, Landes-, Cm -

meinde-Bcamie . .

l'riwul camle . . . .

< ",i',sll:i.liL-

Militärs

* '.i:li,:lir".f
,

1 'f 'f<^-iurt-n,

I.chrei. l\unsll(T .

AUvokutcn, N'oini'j .

Aente, ärztlicJie Perso-

Dichter ,
Sclinüstclicr,

Jonm»1isten . . ,

Beatntc und freie Be
rufsarten . . .

U:l';'lr,itij ....
Gewerbsleute , Hand
Wrlr.. I

Unternehmer

[[.L--K:--rlr;tr:, , ^

[ .:av 1 \v'[ • cluiltlicht: Ai -

bcii-cr ....
TaglÖhner , . .

r.uliii.'.i • (..i'i i 'nii'. Ii

Belg-, lluUcii- U, l olbl-

leute

>t'(.-l<' . . . . .

Sichel beiUioxgan«; , i- i-

tianzwache . . . .

Diener, Dienst))Ot«n

Arbeitr.T und K.ozial

G'cichgtf stellte

Ixisuiieu uiiiiek. litiul!,

Sträflinge

\ I.n Ini'. IM -l, 1 Vt - >iii ii

Ohne Beruf Lintl ohne

Sunme . • . . .

4-

179 987
21 649
15328

259 374

' > 2 ;>i

2 40;

<' i5'

S 5. o

1455

269

44 534

1 024

49 995

7496

' ^54

4276

129

^^^37

52 O91

2 Ü22

1 324

3 34**

1^ 74;,

5- 3'"^-

5 '69

78 902

2 241

6S0

2 7 -s

2 521

I2y

362

163

5 (>52 51 501

32 1 1 o iSo 250
•j 45y 20 79S

4406I 16091

69 627.268 649

i

2 096. 9 ;,7ü

41S6' 14 7*^5

617 2 468

2 63» , 6 43S

1} 205 329 S f}'^

37 140 >3

S27S i7<)7.

6000I 547t
i4»
5*»

12 105

1 1 U4.S

.1 j Sl

rn 016

I 2 21

32 566

11

»783

774
I 461

504
5<

10059

S 6S4

254j 5*^

464 « 353

83! 349

12 688 43 931

I 6.^0 15 G vt

345 4 ^•öo

»9 7»o 3« 595
^ 794

22478 55083

3 370, ü ;oo

3 497 5 78a

60 7S3jsi *ji 41 <y$

I S51 I 353 319

3 »97 I
2 loi 109!

73'^ 4J3 Ä
3 ,

^ 509 , 6S»

2 Ol I 1 703
1 751 I 4;ä

>544

1250

1348

1319

984
1650

409
105

ii3i

3145
4087

2045
75

1.(6 2 563

7184! 37313

294 1 9S2 in
2 660| 2141. 5'y

15 215 6 269 S1146

I 548 I 36 fj i^i

21 717 II 758 9 959
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1 110

I 2&1

20 221 52 042
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nacli ihrem Beruf etc.

£inlai;cbucher

:

1886 1887 12 Jan. 1883 bis 31. Dez. 1887

aasge- sal- auf- ausge- sal- auf- ausge-
saldierte !

.6
!

gehenc dierte i^ebene dierte rechte gebene

9 10 II 12 M 15 17

12 IlS 2 131 10 282 \ 45'- 5 «26 S6 848 10 500 76 280

35 4^3 17 845 17O3S 38 232 22437 15 795 343 224 106 073 237 151

8927 3 395 5532 8284, 4 800 3484 55607 19 428 36 179

707 5385I 3988, 9 297 3688s 14573 33313

Ol 031 25 078 36 553 62 083 34 68 1 27 40a
1

522 564 150 641 37 X 323

t 9S6 I 02 c 961 2 238 I 330 ' 908 17 428 5938 II 500

4 30' 2 64S ' f>53 4 510 2 602 I 908 30727 " 537 19 190

733 377 356 769 421 348 5266 1819 \ 447
2 906 991 1915 2 966 1492 < 474 tSoSo 7640 10 448

2 770 »444 l 326 2638 1 198 I 440 18 400 6717 11 683

3«4 335 — 21 298 i75 123 2 981 3330 75«

613 1444 43 541 34a 199 A tlti 39**' 478

120 (47 303 J50 _52 *956 1596 360

»3 743 8 723 5 020 14 162 7 710 6452 99 224 41 367 57 857

2 601 3682 — 1081 2396 I 30^ 1 OHO 20 669 S 378 12 291

606 2093 -1487 538 296
1

242 6 855 4S72 «983

18 884 II 49S 16 3S2 8424 7 958 106 481 41 763 64718
I 7'3 2 ^()2 I 529 897 632 9 210 5604 3 606

23 804 5 723 8081 20 845 10 923 9 92a 143 215
Abb IDO 017 1 na 59''

i 759 2 807 952 4568 2 780 1788 24 568 13 79«

3065 5« 1944 716 1328 16 186 8970 7 216

610 372 238 254 140 114 3888 2 117 1 77t

796 576 220 628 332 306 5 338 2450 2 888

"579 908 671 1335 732 603 II 362 5936 5426

607 338 369 455 308 347 4061 1383 2 679
76 34 65 39 36 370 186 184

t 300 379 921 1017 438 579 5 755 «373 4382
9 752 3716 6036 8 52t 4304 4317 61625 18 281

_ ^3 344

20 496 10 9^5 9 511 18 777 9 659 9 ij8 133 153 54 486 78 667

7S 95 — 20 1 4 — 3 2341 112 2 229

35 35
— 35

»547 4186 -1639 3109 1
— 114 4185 9786 4 399

4 2äi , 1 024 1 996 2 113 — H7 16 561 9 igü 6 663
tat 331 [6« 790

1

S7 54s| 1 17 863,03 08O ]S3 777 914 7»7 3x7009
i S97 75>8

I

2

3

4

r

5

6

7
8

9

10

II

12

\\

>3

»4

»5

i6_

III

»7

18

»9

20
21

22

23
24

35

IV

26

37
28

V

VL
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Tab. II.

Ausweis der Einlegfer nach ihrem Beruf im Vcrhaa
nis zur Gesamtzahl der Einleger.

•
Zsbl der EmUgeböcher

u. Jsa. 1S83 bis 31. J>eft, •997

•US-
saldierte aufrechte

gegebene

I 9.50 3-33 TS Rift

s 33'4o 39.67

X 0,00 D.I3

4 Ehefrauen, Witwen . . , . , 4.03 4-59 3-73__

1 Unselbständige und RenUier . . . 57«»3 47'5» 6a.s5

c Stastt-, Lsndcft-i Gemcinde^Bcanite . . I.91 1.87 .93
6 3.36 3.64

7 0.58 0.57 0-57

8 Militärs I.90 2.41 »75

9 Gelehrte, Professoren, Lehrer, KüiisUer 2.01 2.12 1.95

fAIV 0.33 0.70 0.12

II Acmci Mzuicuc Fcraoncni /\poiiic>Bi • 0.40 1.23 <xo8

IS fc#icuiO| wvuniwicucr^ jwunnuisidi . 0.06

11 10.87 13*04 9.66

2.26 2.64 2, Oy

0.75 1-57

15 11.04 »3 '7 IO.S3

i6 1.01 1.77 060
ni Z5.OD

1

19*15

•
llandelbgeliilfcii 2.69 4-35 I Ho

1.78 2.83 1.31

>9 LandwiftaclMfiliclie Arbeiter .... 0.67 0.30

20 0.58 0.77 cm8
Sl Lohnarbetterionea 1.25 1.87 0.90

33 "^'^ß'i ntttien- niMi ronuenie ... 0.44 0.43 049
23 0.00 0.06 0.00

24 SicheTheit.>orf;ane, Fiiianzwache . . , 0.63 043 0 73

«5 Diener, Dienslbolcn ^'74 5.76 1 7.26

IV Arbeiter und eosial Oleichgestellte 14-53 17.17 13.17

26 Personen unbekuiiiten Berufe .... 0.26 ao4 <»*37

27 0.00 0.00 0.00

28 Vereine, iiiri^tlsclu' l'crsoncn .... »•55 309

^ Ohne Uerut und ohne Berufsangabe 1.81 3.13
.

t.to

VI
1

100.00 lOOAO
1

100.00
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cellence für die arbeitende Klasse. Den Besitzenden standen auch

früher immer und stehen heute gleichfalls eine ganze Reihe anderer

Gelegenheiten zur Kapiialsanlage und zur Thesaurierung zu Gebote.

Insbesondere in der Klasse der Unternehmer haben die KauHeutc und

Fabiiltamen von ihren eigenen Unteroehmungen und der bequemen
Möglichkeit, ihre Ersparnisse durch Anlage in Renten, Aktien u. dgl.

selbst zu verwalten, abgesehen, den ganaeen Apparat des Bankwesens,

die Landwirtschaftsbesiteer und die Gewerbsleute ihre Spar- und Vor-

schttssvereine und die zahlreichen, eine relativ sehr hohe Verzinsung

gewährenden Sparkassen zu ihrer Verfügung. Die Teilnahme der Unter*

nehmer gerade an diesen Instituten erhält noch einen besonderen Ansporn

durch den Umstand, dass sie ihr Kreditbedttrfhis regelmässig bei den-

selben Instituten zu befriedigen suchen. Trotz dieses ganz ungleich-

artigen Interesses an der Postsparkasse stellt sich heraus, dass selbst

der absolute Anteil der Unternehmer grösser ist als der der Arbeiter.

Unter diesen T'mständen ist es wohl übertlussig, das Missverhältnis

dieser beiden ( Irufijien in ihrem Anteil an der Postsjjarkasse durch die

korrespondierenden Zitlcrn der oftiziellen Berufsstatistik noch deutlicher

zu machen.

Bei der Beurteilung des Verhältnisses von Klasse III und IV muss

man im Auge behalten, dass eigentlich nur die Berufe 17— 21 der

Klasse III (Gruppe 13—16) gegenüber zu stellen wären. Von der

Gruppe 22 (Berg-, Hütten* und Forstleute) bleibt es zweifelhaft, ob sie

Uberhaupt, jedenfalls in welchem Mass sie zu den Arbeitern zu zählen

sind, die Gruppe 23 der Seeleute ist von einer verschwindend geringen

Zahl ; die Gruppe 34 der Sicherheitsorgane und Finanzwache steht mit

den Unternehmern in keinerlei Beziehung und die Gruppe 25 der Diener

und Dienstboten erscheint von der gesamten besitzenden Klasse, dem-

nach von den Personen der Gruppen 3—16, abhängig und ist nicht in

gleicher Weise in die Kategorie der Arbeitnehmer einzureihen. Ver-

gleicht man nun diese letzteren mit den Unternehmern, dann stellt sich

das merkwürdige Resultat heraus, dass von 100 am Ende der fünfjäh-

rigen Periode aufrechten Sparbüchern 4.69 */• Arbeitnehmern und 13.83 7«

Arbeitsgebern gehören !

^\ enn man das Veilialiriis der Arbeiter zur Postsparkasse richtig

beurteilen will, muss man noch die besondere Stelhinj; der Diener und

Dienstlioten innerhalb dieser Klasse wohl beachten. Diener und Dienst-

boten unterscheiden si( h von den Arbeitern sowohl hinsichtlich ihrer

ökonomischen wie sozialen Lage ; in ihrer gesellschaftlichen Rangstel-

lung stehen sie tiefer, ihre Ökonomische Situation dagegen ist eine

weit bessere. Was sie prinzipiell von den Verhältnissen der Arbeiter

unterscheidet, ist, dass ihre ökonomische Lage wesentlich bedingt wird

von den Veränderungen nicht der Lage des Proletariats, sondern der

besitzenden Klasse. Je mehr der Reichtum und damit der Luxus sich
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vermehrt, desto mehr steigt das Bedürfnis nach Dienstboten und

die Entlohnung derselben gestaltet sich günstiger. Die Wechsd-
füille, denen der Proletarier unter der herrschenden Produktionsweise

angesetzt ist, treffen Diener und Dienstboten weder mit derselben Un-

mittelbarkeit noch mit der gleichen Stärke. Das Bleigewicht, das das

Proletariat in seinem Kampf um eine glücklichere ökonomische und
gesellschaftliche Lage auf Schritt und I ritt behindert , die industrielle

Reservearmee, Tehlt in der Klasse der Diener und Dienstboten wenn
auch nicht gänzlich, immerhin spielt sie eine relativ geringfügige Rolle.

Gerade der Geist gesteiii^ertcn Selbstbewiisstseins und unabhängiger Ge-

sinnung, der die moderne Arbeiterschaft durchdringt, verhindert den

Zustrom zu Bedienten- und Dienstboten-Stellungen. Dem so häuTiu

beklagten Mangel an Dienstboten entspricht naturgemass eine vor-

teilliafte Ökonomische Lage dersellien. Eine Ruckstroniung aus ciem

Kreis der Diener und Dienstboten in die Stellungen der freien Arbeiter

findet aber andererseits darum nicht statt, weil die Diener den Ausweg
aus ihrer Abhängigkeit durch die Begründung kleiner bürgerlicher Stel-

lungen, die weiblichen Dienstboten durch die Vereheltchung suchen.

Und hier setxt der bei dieser Kategorie sehr entwickelte Spartrieb

ein. Das Streben nach einer Befreiung aus dem Dienstverhältnis

treibt diese Klasse su äusserster Sparsamkeit an, ihre ökonomische

Loge ermöglicht und unterstüzt dieses Bestreben, und infolge dessen

machen wir die Beobachtung, dass die Diener und Dienstboten aUe

anderen Kategorien der Arbeiter als Einleger in der Postsparkasse

ebenso an Zahl wie ohne Zweifel auch hinsichtlich der Summe ihrer

Einlagen übertreffen. Nach Tabelle I besitzen Ende 1887 die Diener

und Dienstboten 43344, während die Gruppen 17—21 zusammen nur

28078 aufrechte EinlagebiU her aufzeigen, oder mit anderen Worten
auf 100 aufrechte Sparbücher ul)erhaupt kommen 4.29 auf die Gruppen

17— finq-e'jen auf die (irujipe 25 (Diener und Dienstboten allein)

7.26. Rechnen wir zu den Mandelsgehilfen, Fabriks- und landwirt-

schaftlichen Arbeitern, iaglöhnern und Lohnarbeiterinnen auch noch

die Berg-, Hütten-, Forst- und Seeleute, sowie die Sicherheitsorgane

und die Finan^wache hinzu, so haben doch alle diese Gruppen zusam-

mengenommen für dieselbe Zeit noch immer weniger aufrechte Spar-

bücher als die einzige Kategorie der Diener und Dienstboten; den

43344 Sparbücher derselben stehen nur 35323 Einlagebücher dieser

sieben Gruppen gegenüber, nach dem Verhältnis von 7.S6 : 6.66.

Wirft man einen Blick auf die Zahl sämtlicher Einleger, m^en
sie die Postsparkasse auch nur auf die kürzeste Zeit in Anspruch ge-

nommen haben» so ergibt sich aus Tabelle I, dass von 914 717 Per>

sonen, die mit der Anstalt als Sparer in Verkehr traten» 533564
(57. den unproduktiven Bevölkerungsschichten, 99224(10.87"»)

dem Beamtenstand und liberalen Berufsarten , 143 215 (15*66*/») der
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Unteraehmerklosse, und nur 153 153 (14.53'*/*') der arbeitenden Klasse

in ihrem weitesten Sinn angehören. Ein verschwindender Rest von

16 561 (1.81%) Einlagebüchem föllt auf Personen unbekannten Berufs,

Vereine u. dgl.

Für die Beurteilung der sozialen Wirksamkeit einer Postsparkasse

kann es nicht genügen , die Einleger derselben nach der Verteilung

der Berufe i.w i'ctrachten. Als ein wichtiges Moment der Charakteristik

muss auch die Art und Weise ins Auge gcfasst werden , in der die

einzelnen Berufe sich der Postsjjarkasse bedienen. Hier kommt ein-

mal der Umfang der Beteiliguntj und sodann der beabsichtigte und

erreichte Zweck in Frage. Die relativ vortreftli( he österreichische

Postsparkassenstatistik bietet in dieser Richtung mancherlei Aufklärung.

In einem sehr wichtigen Punkt freilich , den auf jede Berufsgruppe

entfallenden Summen der eingelegten Beträge, lässt sie uns leider im

Stich und gestaltet bloss nach dieser Richtung eine annähernde Schluss»

folgening. Das Material dazu liefert die folgende Tabelle.

Das Verhältnis der Guthaben ist in 9 Gruppen und 2 zusammen-

fassenden Klassen veranschaulicht.

Von vornherein wird man annehmen dürfen, dass die Mitglieder

der besitzenden Klasse unter der Zahl der Fostsparkasseneinleger:

die Unternehmer, Beamten, die Angehörigen der freien Berufsarten,

die privaten Vereine und juristischen Personen die, wenn sie schon

die Postsparkasse benutzen , das gewiss nicht zu dem Zwecke thun,

um durch eine Reihe von Einlagen Guthaben in dem Betrag bis zu

10 fl. zu erzielen. Dass diese niedrigen Guthaben den Kindern, Stu-

denten, Schülern, Arbeitern und sozial diesen Gleichgestellten, eventuell

auch Ehefrauen und Witwen angehören, zeigt folgende Nebeneinander-

stellung recht deutlich. Wahrend der Anteil der Guthaben bis 10 tl. von

der (jesanit/ahl aller Guthaben in der Prozentzahl 71.22 seinen Ausdruck

findet, umtassen die zuletzt angeführten Bevülkerungsgrui)i)en 69.37% aller

Einleger der Postsparkasse. Bei dieser Nebeneinanderstellung sind nur

" Einleger ( die Personen unbekannten Berufes und die Sträf-

linge) ausser Betracht geblieben. Ein Blick auf die berulliche Zusam-

mensetzung der Besitzenden in der Tabelle II — sie bilden 30.277«

aller Einleger lässt es ausser jedem Zweifel, dass ihnen die höheren

Guthaben, die 28.78*/« der Gesamtzahl ausmachen, zuzurechnen sind.

Mindestens spricht die grösste Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Ar«

beiter unter den 71.22*/« — ihrer Zahl entsprechend — an den Gut-

haben bis zu 10 (I. beteiligt sind und nur ganz ausnahmsweise an den

höheren Guthaben partizipieren. Betrachten wir nunmehr, welcher

Betrag von den eingelegten Geldern auf die 38z 583 kleinen Einleger

oder Sparer — wie wir die mit einem Guthaben bis 10 fl beteiligten

1) Vgl. die Tabellen I uhI II, S. 370 fg.
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Sparer nennen wollen — im Gegensatze zu den Kmlagen der relativ

grosBeo Sparer entfitllt Aus unserer Tabelle ergibt sich , dass diese

71.22 aller Einleger bildenden kleinen Sparer Ende 1887 nur 6.54%
der Gesamteinlage, oder anders ausgedrücktp 818790 fl. in der Postspar-

kasse besitzen, während auf die 154176 grösseren Guthaber (28.78%)

II 6846680. oder 93.46''/» des Gesamtbetrags aller Einlagen entfallen').

Wie verschwindend gering die Guthaben der kleinen Sparer im
Kapitalbestand der Postsparkasse wi^en, beweist die Thatsache, dass

der Betrag jeder einzelnen höheren Guthabengruppe den Gesamtbetrag

des Besitzes aller kleinen Sparer weit übertrifft ; dieses Missverhältnis

tritt am auffälligsten zu Tage , wenn man die Gruppe der höchsten

Guthaben (500—1000 fl.) mit sämtlichen kleinen Guthaben in Parallele

setzt: obwohl diese höchsten Guthaben nur die verschwindende Zahl

von 0.61" 1' aller Onthaben bilden, besitzen sie allein nichtsdestoweniger

fast das Dreifache des Sparvertnögens samtlicher kleiner Einlej^er!

Will man den Besitzstand der Arbeiter an der Postsparkasse taxie-

ren, so kann man das bei dem in dieser Hinsicht sehr dürftigen Ma-

terial der Österreichischen Postsparkassenstatistik auf keine andere

Weise, als indem man die Zahl der den Arbeitern gehörigen aufrechten

Sparbücher mit dem Durchschnittsbetrag der Guthaben bis 10 fl.

(2 fl. 14V* multipliziert Hierbei ergibt sich» dass die 78667 Ar-

beiter im weitesten Sinne des Wortes ein Guthaben von 168740 fi.

71 Vi li^r. , das sind 1.44% der Gesamteinlagen der Postsparkasse be*

sitzen. Ein Ergebnis» das» wenn es auch nur annühemd richtig sein

mag» unzweifelhaft die Bedeutung der Postsparkasse flir die Arbeiter

in ein scharfes Licht zu rücken geeignet ist Dieses ungünstige Ergeb-

nis dürfte sich aber überdies für die arbeitende Klasse im Verlauf der

Zeit noch wesentlich verschlimmem. Wenigstens lässt sich aus dem
seit Bestand der österreichischen Postsparkasse bis Ende 1887 fort-

währenden Steigen der Höhe des durchschnittlic hen Guthabens der

Schluss ziehen, dass die grossen Einlagen in stärkerem Verhältnis als

die kleinen wachsen. Von 1 1 fl. 34 kr. in 1883 stieg das Durchschnitts-

guthaben auf 14 ti. 50 kr. in 1884, auf 17 tl. 80 kr. in 1885, auf 19 Ii. 27 kr.

in 1886, endlich auf 21 (1. 27 kr. in 1887^» das bedeutet in 5 Jahren

ein Wachstum um 87.57"/o.

Neben der Kenntnis des Umfangs der Beteiligung an einem Spar-

1) Für den Jnhresschloil von 1888 et|^bt «idl, da» dl« kleinen Sparer 372049

oder 69.71% ^^'c"" Kinleger ausmachen und 949339 fl. resp. 6.56% aller Einlagen

besiUcn, während die grösseren .Sparer r70 3i2 oder 30.29^/0 der Kinleger bilden und

mit 13336697 fl. resp. mit 9344^/0 an sämtlichen Einlagen partisipiercu. Vgl. den

fünften Rechenschaftsbericbt des k. k. Postkaasen-Amtes ftir 1888, S. 31.

2) Vgl. d«ii drittCD IU«faeiischafts<ficriclit des k. k. Post^wikaaseii-ABites filr das

Jahr 1886, S. 21 und denselben Rechenschafts-Beridtt für das Jahr 1887, S. 27.
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institut bietet , wie schon bemerkt , die dabei verfolgte und erreichte

Absicht einen sehr wichtigen GebiclUspunkt für die so/ialpoliiische

VVurdisjnng der Vorteile, die die Sparkasse ihrem Piiblikuiti ürewähri

Es niut lu einen ganz wesentlichen Unterschied lur die Bcurteilau^ der

sozialen Situation der Einleger aus, ob sie ihre Ersparnisse für die

Zwecke sei es einer späteren produktiven Verwertung in irgeiKl mm
geschäftlicheo Unternehmen, sei es im Hinblick ihrer eigenen Vcfsor-

gung im Alter, sei es für die Ausstattung ihrer Kinder bei deren Ver-

heiratung oder aber Air einen sehr rasch sich einstellenden konsumfr

ven Verbranch, wie die Besahlung der Miete, die Anschaffung voo

Kleidern u. dgl. ansammeln. In diesen verschiedenen Fällen habep

die Spareinlagen eine gans ungleiche Natur und die Einleger selbst

befinden sich in sehr grosse Gegensätze bildenden ökonomischen Situa

tionen. Die Statistik der österreichischen Postsparkasse gestattet dmcn

die für jedes Jahr getroffene Unterscheidung der ausgegebenen , sal

dierten und aufrechten Einlagebücher einen Einblick in jene Verhalt-

nisse. Wenn man die Einlagen der Postsparkassen nach diesem Ge-

sicl\tspunkt betrachtet so zeigt sich , dass die dort angesamraehet

Ersjjarnisse so ziemlich aller Gruppen , wenn man von den L'nsell-

standigcn und Rentnern alMclu, in hohem Mass einen transitorisrheti

Cliarakter aufweisen. • Allem man darf nicht ausser Acht lassen , day<

die vorübergehende Anlage von Ersparnissen i)ei den verscbiedenei]

Berufsgruppen nicht die nämliche Bedeutung hat. Wir iiai.cn schon

erwähnt, dass die Postsparkasse speziell für die Angehörigen der bc

sitzenden Klasse ein Institut neben andern ähnlichen, sie vertretend

und ergänzend, darstellt. Ein Teil der Minderbemittelten aus den be-

sitzenden Kreisen, z. B. der Handwerksmeister, mag in der Postspar*

kasse seine Ersparnisse anlegen, um zu gel^ener Zeit eine Veigrös-

serung des Geschäftes ausfuhren zu können und zieht dann die Ein-

lage zurttck, Beamte dürften vielfach ihre SparbClcher in Rentenbücber

verwandeln, Kaufleute, Fabrikanten, Advokaten u. a. werden ihre Spar*

bürhcr sehr häufig saldieren lassen, um dem, wenn auch eine geringere

Verzinsung, dafür aber aussergewöhnliche Vorteile anderer Art gewäh
renden, von der österreichischen Postsparkasse mit sehr viel Glück

kultivierten Check- und Clearing-Verkehr beizutreten, und die Klasse

derjenigen, die sich der Sparkasse der besonderen Sicherheit wegen

zu dauernden Anlagen ihrer Ersparnisse bedienen, werden in der Post-

sparkasse nur so lange verbleiben , bis bie eine grossere Summe an-

gesammelt haben, um sie dann in eine bei weitem höhere Zinsen ge-

wahrende, gewöhnliche Sparkasse zu übertragen Keines dieser

mannigfachen Motive, die zur schnellen Saldicrung der Sparbii< )ic:

besitzender Einleger führen mögen, kann zur Erklärung des transito

I) Vgl. Tabelle II, S. 37*.
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rischen Charakters der Ersparnisse der arbeitenden Klasse herangezo-

gen werden. Deren Einlagen sind so geringfügiger Art, dass sie su

anderen als konsumtiven Zwecken nicht wohl verwendet werden können.

Betrachten wir, wieviel von den während der fünfjährigen Periode an
Arbeiter und sozial ihnen Gleichgestellte ausgegebenen Sparbüchern

noch aufrecht standen» so ergab sich nach unserer Berechnung, dass

von je 100 ausgegebenen Einlagebüchem am 31. Dezember 1887 auf-

recht waren bei

H;inde)«;^ehiirpn 43*87

Fabrikarbeitern 44-52

Berg-, Hutten-, Forstleuten 65.99

Seeleuten 49*73
Landwirtschaftlich. Arbeitern 45.55 Sicherheitsorganen und Fi-

Taglöh nern 54- 10 ' nanzwache 76.14

Lohnarbeiterinnen 47«76 Diener und Dienstboten 70.34

Betrachtet man die eigentlichen Arbeiterkategorien, so zeigt sich,

dass die Handelsgehilfen, Fabrikarbeiter, landwirtschaftlichen Arbeiter

und die Lohnarbeiterinnen weit Uber die Hälfte ihrer Sparbücher in

der angegebenen Zeit saldiert haben, nur die Taglühner behalten etwas

mehr als die Hälfte der ausgegebenen Bttcher aufrecht Von diesen

Gruppen lässt sich darnach wohl behaupten, dass ihre Ersparnisse den
Chvakter sehr vorttbeigehender Aufbewahrung haben, und die Ver>

hältnisse dieser Gruppen machen es auch nicht zweifelhaft, dass die

Verwendung der Ersparnisse fiir die Zwecke regelmässig wiederkeh-

render konsumtiver Bedürfnisse , wie Miete u. dgL erfolgt sein wird.

Eine relativ grosse Konstanz in ihren Ersparnissen zeigen die Gruppen
der Berg-, Hütten- und Forstleute mit 65.99'*/o, die Sicherheitsorgane

und Finanzwache mit 76.14*/^ und die Diener und Dienstboten; sie

erklärt sirh aus den von denen gewöhnlicher Arbeiter sehr abweirhen-

den Verhältnissen. Wir haben die Natur derselben oben berührt und

können uns hier mit diesem Hinweis bei;nuL:fn. Die Seeleute treten

unter den Einlegern der Postsparkasse in so geringer Zahl auf, dass

wir sie fiiglich übergehen können.

Sehr abweichend von der Bewegung wahrend des Quinfjuenniums

zeigt sich dieselbe in den ersten zwei Jahren des Bestehens der Post-

Sparkasse. Von je 100 in den Jahren 1883 und 1884 ausgegebenen

Einlagebüchem blieben Ende 1884 nach unserer B^echnung aufrecht bei

Handelsgehilfen 54.61

Fabrikarbeitern 63.35

Landwirtschaftlich. Arbeitern 78.56

Taglöhnem 68.56

Berg-, Hütten-t Forstleuten S3.33

Seeleuten 41.07

Sicherheitsorganen und Fi-

nanswache 85.87

Lohnarbeiterinnen 71-24 Diener und Dienstboten 79<i8

Hier macht sich der ungemeine Andraog geltend, der für das erste

Geschäftsjahr der Postsparkasse gerade seitens der arbeitenden Klasse

konstatiert werden muss. Die Neuheit des Instituts , die ungewöhn-

liche Propng;in(1a die dafür gemacht mirde, und die sogar jene klei-

Archiv für mi. üeseugbg. u. Statwtik* II. a. 25
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licn Si)jri>fcnnigc hcrvorzulocken vermochte, die sonst unverzinst, als

ein mit grusster Sorgfalt behüteter Besitz in der Tiefe eines Strum-

pfes verwahrt zu werden pflegen, erklären den grossen Zustrom

ebenso wie die relativ bedeutende Konstanz dieser Einlagen, die wir

fiir die ersten zwei Jahre nachzuweisen vermochten. Es mögen auch

gerade diese Einlagen den wesentlichen Teil der am Schluss von

1887 als aufrecht nachgewiesenen Bacher bilden. Wie gering der

Zuwachs aufrechter den Arbeitern etc. gehörigen Einlagebücher am
Ende der ganzen Periode im Verhältnis zu den Ende 1884 aufrechten

Sparbüchern war, zeigen die folgenden von uns berechneten Ziffern.

Auf je too am 31. Dezember 1884 aufrechte kamen Ende 1887 aufrechte

Bürher bei :

Hnn«lelsgehilfen 160.85 Berg-, Hütten-, Forstleuten 131.00

Fabrikarbeitern 142.29 Seeleuten '45-35

Landwiristhaftl. Arbeitern 133.06 !

Sicherheitsorganen und Fi-

Taglohnern 134-64 ' nanzwache 170.S4

Lohnarbeiterinnen 137-76
\

Diener und Dienstboten 15S.70

Von welch entscheidender Bedeutung der ZUTer nach der Ansturm

auf die Postsparkassen während der ersten zwei Geschäftsjahre war.

und von wie geringer Naclihaltigkeit er sich in Wirklichkeit erwies,

beweisen mit fast verblüffender Deutlichkeit die folgenden Ziffern.

Auf je 100 bis Ende 1884 ausgegebene Bücher kamen auf Grund un>

serer Berechnung Ende 1887 aufrechte bei:

Handelsgehilfen 87.83 Berg-, Hütten-, Forstleuten 109.17

Fabrik:irlicitern 77*75 Seeleuten 103.2}

Landwirtschaft!. Arbeitern 103.75 Sicherbeitsoiganen und Fi*

Taglöhnern 92.29 ' nanzwache '45*33
Lohnarbeiterinnen 94.66 Diener nnd Dienstboten 1 25.65

.\uch hier untcr«;rheidet sich in der auffälligsten Weist- Hie »Mj^enr-

liehe Arbeiterklasse von den Kategorien, die wir mit ihnen in Zusam-
menhang brachten.

Wenn wir auf unsere Untersuchung zurückblicken, so ist das Re-

sultat, (las sirh f^ir die im Intere<^se der arbeitenden Klasse geübte

Wirksamkeit der u.sterreichischen Postsparkasse ergeben hat, ein über-

raschendes. Man würde sich kaum einer Uebertreibung schuldig

machen , wenn man mit Rücksicht auf den Prozentanteil . den die

arbeitende Klasse in der Bevölkerung ausmacht und die überans
geringfügige Zahl eigentlicher Arbeiter unter den Einlegern der Post«

Sparkasse» die letztere als für die Arbeiter kaum existierend» jedenMIs
als ohne emsthafte Bedeutung für «e erklären würde. Von wel-

cher Seite auch immer die Statistik der österreichischen Postsparkasse

ins Auge gefasst wird, ob man die Gliederung der Einleger nach ihren

Berufen, ob man das Guthaben der Einleger nach der Höhe der Be-

träge betrachtet, ob man die Frage erörtert, wie lange die Anlage der
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Ersparnisse Stich halten mag vor den dringenden Bedflrihissen des

Tages, immer und immer wird es evident, dass, sei es das Mass der

Teilnahme, sei es die Art des Gebrauchs, den die Arbeiter von der

Postsparkasse machen, keineswegs den Schluss gestattet, dass die Post-

Sparkasse in einer Beziehung zu den Interessen eines namhaften Bruch-

teils der arbeitenden Klasse steht oder gar diese Interessen irgendwie

ernstlich forderte. Alle anderen Kreise der Bevölkerung stehen mit

diesem Institute in innigerer Verl) in dung, und wenn man einmal die öster-

reichische Postsparkasse unter dem sozialpolitischen (lesichtspunkt be-

trachten will, so muss man sie als eine Institution fUr die mittleren Klassen

bezeichnen und auch anerkennen , dass sie deren Interessen in ver-

schiedenen und wichtJGfen Be;'iehimc:cn fordert Die (österreichische

Postsparkasse ist vorwic^cmi eine Depositenbank für kleinere Ka|)i-

talien, sie ist aber ganz insbesondere durch die vorzügHch ausr^ehildete

("heck- und Clearinginstitution ein wichtiges IliUsnnttel des Verkehrs

und der HandelMuteressen. Als Organisation einer grossen Schulspar-

kasse , die i>ie gleichfalls enthalt, steht sie wiederum vorwiegend im

Dienst der besitzenden Klasse. Denn das bedarf wohl kaum des Be-

weises, dass wenn der Arbeiter nicht im stände ist, in irgend hervor-

tretendem Masstab flir sich als Haupt seiner Familie Ersparnisse an-

zulegen, er ftir einzelne seiner Kinder um so viel weniger etwas er-

übrigen kann. Die grosse Zahl von Kindern, die unter den Einlegern

der österreichischen Postsparkasse sich finden, sind Angehörige wohl-

habender Familien, die, wie schon früher auch immer, nur jetzt nutz-

bringender, ihre Sparbüchse erhalten

Wie eigentlich schon die Existenzbedingungen einer Postsparkasse

sich in Widerspruch setzen mit den angeblich sozialreformatorischen

Zwecken, die ihre Aufgabe bilden sollen, beweist unter anderem auch

die von der Direktion der österreichischen Postsparkasse wiederholt

geäusserte, für den (Gesichtspunkt der Verwaltnni; sehr wichtige That-

sache, dass die »Kosten der kleinen Kiniagcn . . . grosser sind als die

von ihnen eingebrachten Zinsenc '). Dieser l'mstand notigt die Post-

sparkassen dazu, den Kreis ihrer Aufgaben möglichst /u erweitern, und

sie werden so unvermeidlich zu Einrichtungen wesentlicli anderen Cha-

rakters, als sie ihrer ursprünglichen Bestimmung nach sein sollten.

Selbstverständlich liegt nicht darin der Grund , dass sie sich flir die

Erreichung soziahreformatorischer Ziele, die ihnen ein Überschwang-

lieber Optimismus vorzeichnete, durchaus untauglich erwiesen: dieser

Misserfolg hat seine Ursache in den allgemeinen sozialen Verhältnissen

der Arbeiterklasse, die zu beeinflussen von einsichtigen Sozialpolitikem

i) Vgl. Rcc1i«titclulbbaicht des k. k. PMsparkMwn-AinU ftir die Zeit vom

la. Jinner 18S3 bis 3t. Dezember 1884, $. 37. Zwdtcr Rechcniclwtebcricht des>

selben Amis S. 19 und u verschiedenen anderen Stdlea.
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einem Institute wie die Postsparkassen nicht wohl sugemutet werden

sollte.

Die Statistik der österreichisrhen Postsparkasse hat d.is Verdienst,

die Möglichkeit dargebott^n 7'.\ haben, solche Ilhisionen grundlich ztt

zerstören, und wenn dasselbe auch nur negativer Art ist, so kann

ihm doch vielleicht der positive Gewinn entspringen, die sozialpoli-

tische Thätigkeit in eine fruchtbarere Bahn /.u lenken, als die Ein-

richtungen von Postsparkassen bezeichnen. Das durfte um so mehr

der Fall sein , je mehr die Statistik der bestehenden Postsparkassen

ausgebildet und in derselben dem sozialen Gesichtspunkt sorgfältige

und die entscheidenden Momente berücksichtigende Beachtung ge-

schenkt wird.
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DIE AMERIKANISCHEN TRUSTS ALS WEITER-
BILDUNG DER UNTERNEHMER-VERBÄNDE.

VON

Dr. f. f. ASCHRo ri'.

AMTSRICHTKR IN BSRLIM.

I.

Während in Deutschland erst in den letzten Jahren von den

Produzenten in grösserem Massstabe der Versuch (gemacht wor-

den ist , auf dem Wc>^c von Verbänden durch Festsetzung der

Verkaufspreise oder Einschränkung der Produktion oder gleich-

zeitig durch beide Massregeln einen Einfluss auf die Preisgestal-

tung zu gewinnen, sind in Amerika bereits reiche Erfahrungen

Über derartige Massregeln vorhanden. Ja, man kann wohl sagen,

dass man sich bei der Organisation dieser Verbände in Deutsch-

land bisher vielfach direkt an amerikanische Vorbilder ange*

lehnt hat.

Die in Deutschland jetzt gebräuchliche Organisation des Un-

ternehmer«Verbandes ist das Kartell So verschieden nun auch

die Formen der Kartelle im einzelnen sind, so ist doch allen

Kartellen ein charakteristisches Moment gemeinsam, nämlich die

Thatsache, dass alle nur auf eine bestimmte, von vornherein be-

grenzte Zeit abgeschlossen sind, dass sie somit wenigstens äusser-

lich nur als temporare Bildungen in die Erscheinung treten. Die

l) Die einzige Spezialarbeit über die Kartcllf ist von l'iof. Kleiiuv.icliter, Die Kar-

Icllc. Innsbruck l8Sv '^teiinnnnn-Bucher behantlt-lt in fiiicin Kapitel st-incs Puchcs

•Die Nährstäadc und ihre zukunftige Stellung im Staate« auch die Kartelle. Ein

fortlattfefuler Beriefat fibcr die Entwidcclung der Kartelle in Deutschkiid findet lieh

in der von Steinmaim-Bucher hefausg^cbenen Zeitschrift »Die Indutrie« und ick

dem Toi^^en Jaliie auch in der Wiener Woeheuehiift »Das Handeis-Mo.seinn«. Bs ist

ferner auf den Vortrag von Professor Brentano über Kartelle und die sehr interessante

Diskussion, welche sich daran in der GesclNchaft Österreich. Volkswirte knüpfte, hin-

zuweisen (MittfilnniM n der Gesellsch, Österreich. Volkswirte 1889. Heft 2 and 3).

Archiv fiir tot. Gcsetzgbf. u. Sutiatik. U. ] 26
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384 Aschrott,

bisherigen Erfahrungen in Deutschland haben sodann weiter ge-

lehrt, dass weitaus die überwiegende Mehrzahl der Kartelle be>

reits vor Ablauf der Frist , welche sie sich gestellt haben , ihr

Knde erreichen. In manchen Fällen ist es direkt nachweisbar

gewesen, dass der eine oder andere der Vcrtragschliessenden

kontraktbrüchig geworden war, in andern Fallen hat schon die

blosse Befürchtung, dass ein solcher Konüaktbruch vorliege, oder

werfen Veränderung der dem Kartelle 7.\\ Grunde hegenden \'er-

haltnisse (ICrfinduni; neuer technischer l'jnrichtnnL^en ,
Neugest^i;-

tung der Verkelirs oder Absatzvcrhältnissc etc.) zu erwarten sei,

zu einer vurzeilij^cn /Xullösung des Verbandes geführt.

Das Kartell basiert eben ganz ausschliesslich auf der Kedücr.-

keit seiner Mitglieder und auf dem Glauben aller Mitj^lieder an

die Redlichkeit der andern, l.ine genügende Kontrolle über die

Einhaltung der Vertrags-liestimmungen ist schon an sich schwer

ausführbar und wiirde jedenfalls einen Einblick in die inneren

Verhältnisse der einzelnen Unternehmungen zur Folge haben,

gegen dessen Zulassung ganz allgemein in Deutschland eine ent-

schiedene Abneigung besteht. Dazu kommt sodann weite r noch,

dass die Kartellverträge rechtlich nicht erzwungen werden können,

da die Gerichte den Verträgen als Beschränkungen der Gew erbc-

freiheit die Kl i i

' nt versagen würden. Die Kartelle sind so-

mit in ihren Bestrebungen, auf die Bildung der Warenpreise und

die Gütererzeugung einzuwirken, auf den guten Willen der Ver-

tragschliessenden angewiesen.

Diese unzweifelhaft vorhandene schwache Seite der Oiigant-

sation hat sich, ebenso wie jetzt in Deutschland, schon vor län-

gerer Zeit in Amerika geltend gemacht. Mit echt amerikanischem

Scharfsinne hat man dann in den Trusts eme neue Form der

Organisation erfunden bei welcher nicht nur die bei den Kar-

tellen hervorgetretenen Mängel in Fortfall kommen, sondern mit-

tels deren es auch gelungen ist, die Preisbildung in umfassenderem

Masse in die Hände zu bekommen.

Die erste derartige Organisation war der im Januar 1S82 ge-

bildete Standard Oil Trust. Nach diesem Muster sind alle die

Trusts gebildet worden, welche in den letzten Jahren unter dem

1) Ganz kurz hat der Hn>Lli r Grosstndti<^trielle Köchlin-Gcigy in einem vor der

Basfler statlslisclien Geselle Ik.ü gehaltenen Vortrag diese neue Orfj.'\ni'?,-ilion !,et

(Zcitschr. für '5ch\vet;'eif-< hc Statistik, l88S. S. 173 fl ). lui übrigen ist dieselbe meinei

Wissens in Ueutschiand noch nicht behamlclt wurden.
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Eindruck der Erfolge des Standard Oil Trust m grosser Zahl ent-

standen. Auf Grund der gemachten Erfahrungen hat dann der

im Oktober 1887 gebildete Sugar Trust einige Veränderungen in

der X erfassung der Organisation vorgenommen, sodass das Statut

dieses Trust als das derzeit vollkommenste aiiL^esehen werden

kann. Eine deutsche Uebersctzung dieses Statuts befindet sich

am Schlüsse dieses Aufsatzes (S. 413 fg.).

Die fortwährend steigende Ausbreitung der Trusts und der

immer mehr zu Tage tretende Kinfluss , welchen dieselben auf

die Preisgestaltung gewannen , haben dazu geführt , dass sich

die öft'enlliehe Meinung in Amerika immer lebhafter mit dieser

neuen Or<^'anisation und vor allem mit der Frage beschäftigte,

wie sich tler Staat denselben gegeniiljer zu \erhalten habe.

Als ich im vorigen Jahre eine Studienreise durch Amerika

machte, gab es keine volkswirtschaftliche Frage, welrhe in so

hohem Grade die Aufmerksamkeit aller Kreise in Anspruch nahm,

wie die der Trusts. F^s tagten gerade damals drei grosse parla-

mentarische Untersuchungs-Kommissionen, welche ausschliesslich

zu dem Zwecke eingesetzt worden waren, um ICrmittelungen über

die rechtliche Natur . die wirtschaftliche Bedeutung und die Art

und Weise der Gebahrung der Trusts anzustellen. Die Berichte

dieser drei Kommissionen liegen jetzt gedruckt vor und bieten

eine Fülle wertvollen Materials zur Beurteilung dieser interessan*

ten Neubildung in der Organisation der Volkswirtschaft.

Der zuerst erstattete Bericht ist derjenige der Untersuchungs-

Kommission des Staates New York vom 16. März 1888 *). Dieser

Bericht basiert auf den Zeugenvernehmungen, welche die am
25. Januar 1888 eingesetzte Kommission in der Zeit vom 20. bis

29. Februar 1888 in der Stadt New York vorgenommen hat. Die

Untersuchung wurde im Wesentlichen von Juristen gefuhrt, und

es ist dies nicht ohne Einfluss auf den ganzen Charakter des Be-

richts geblieben. Die Erörterungen über die juristische Kon-

struktion der Trusts nehmen einen breiten Raum ein, und in den

Zeugenvernehmungen spielen juristische Plänkeleien, welche zwar

ein charakteristisches Bild von amerikanischen Rechtszuständen

geben, aber ftir die behandelte Materie nur von geringem Belang

sind, eine den Leser geradezu ermüdende Rolle.

I) Kepori of the Comiiiiltcc an General l^ws on thc Investigation relative tu

Truj>ls, 18SS.

26*
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Anderer Art ist der Bericht, welchen die Untersucbungs-

Kommission des Repräsentanten-Hauses der Vereinigtea Staaten

am 30. Juli 1888 erstattet hat Das Repräsentanten-Haus hatte

am 25. Januar 1888 seine Kommission für Handel (Committee of

Manufacturcs) mit der Untersuchung der Trusts beauftragt. Die

Kommission hat sich dann im \s cscntHchen auf die Untersuchung

z.vveicr Trusts, des Standard Oil und des Siigar Trust, be-

schränkt; bezüglich der beiden Organisationen aber eingehend

die Frage behandelt, welchen Einfluss dieselben auf Handel und

Verkehr, insbesondere auch auf die Eiscnbahngcsellschaftcn aus-

iiben, und in wieweit sie durch die Zoll-Gesetzgebungen eine Be-

günstigung oder einen Vorschub erfahren.

Der Bericht der New Yorker Kommission und der Bericht

der Kommission des Repräsentanten-Hauses erj^hnzen sich so in

geeigneter Weise, indem der eine mehr auf die juristische , der

andere mehr auf die volkswirtschaftliche Stellung und Bedeutung

der Trusts eingeht.

Der dritte parlamentarische Bericht rührt von einer am 29.

Februar 1888 in Kanada von dem dortigen Unterhause eingesetz-

ten Kommission her Die kanadischen Unternehmer-Verbände«

welche dieser Bericht behandelt, können jedoch nicht als Trusts

im eigentlich technischen Sinne bezeichnet werden , sie haben

weit mehr Aehnlichkeit mit den deutschen Kartellen. Der Be-

richt erscheint aber insofern besonders interessant, als er zeigt,

dass in Kanada selbst für kleine Industrien, z. B. die Sargfabri-

kation, Unternehmer-Verbände existieren.

Neben diesen drei Berichten liegen noch eine Anzahl Auf-

sätze über die Trusts in amerikanischen wissenschaftlichen Zeit-
'

Schriften*], sowie eine ausführliche richterliche Entscheidung des

t) Report of the Committee on Manufaciures , House of Repnsentaiives, of tbe

United States In relaüon lo Trusts. 50th Congress, ist Session. No 3112.

2) Report of the Select CommiUee, appointed 29th Febniary 1888 to investieMe

and report upon alleged combinatioos in manufactures trade and inaurance in Canada.

Ottawa 18SS.

3) George G ii nton, The economic and social aspect o( Trusts (PoUtical Science

Quarterly lSS8, Seite 385 ff.).

Theodor W. Dwight, The Icgahty of Trusts (PoUtical Science Quarterly 18SS,

Seite 592 ff.).

E. Bcnj. Andrews. Trusts accordtng to ofltcial investigations (Quanerly Joomal
of Economics 1S89. Seite 117 ff.).

Norbert Hctnshcimer, Tlie legal status of Trusts (Columbia Law "nmea 18891,

Seite 51 if.).
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Oberrichters von New Nork, Judge Barret, ia einem Rechtsstreite

gegen den Zucker-Trust vor.

An der Hand dieses umfangreichen Materials soU versucht

werden, ein Bild von der Oiganisation eines Trust zu geben und

sodann die in Amerika gegen die Trusts erhobenen Bedenken
und Einwendungen auf ihren Wert zu prüfen. Daran wird sich

eine kurze Erörterung über die Stellung des Staates gegenüber

einer etwaigen in Deutschland nach dem amerikanischen Muster

vor sich gehenden Fortbildung der Unternehmer-Verbände an-

schliessen.

II.

Es ist schwer möglich, eine kurze, Air deutsche Rechtsan*

schauungen verständliche Definition des Begriffes Trust zu geben,

da es sich um eine eigentumliche aus dem englisch-amerikani>

sehen Rechte entstandene Rechtsbildung handelt, für welche

sich eine irgendwie zutreffende deutsche Bezeichnung nicht fin-

den lässt.

Unter »Trustee« versteht man im englischen Rechte eine Per-

son, welcher eine Vermögensmasse zur freien Verwaltung und

Verftigung zum Besten eines andern, welchem die Erträgnisse

der Masse gebühren (beneficiary oder cestuis que trust genannt),

übertragen ist. Die Hauptanwendung findet dieses Rechtsinstitut

in England im Familien- und Erbrecht, insbesondere in dem Falle,

wenn einer Ehcfr;m X'^erniögen /ufalit. Mit RücksiclU auf die

cigenlutnliclie Rechtsstellung der l-^hefrau im bislierigen englischen

Rechte — die gesetzlichen Bestituauingen sind jetzt geändert —
bildete es in England bei Zuwendungen an Ehefrauen geradezu

die Regel, die Vermögensobjekle nicht der Ehefrau selbst oder

deren Manne zu ubertragen, sondern einem oder mehreren tru-

stees , welche nach den von dem Zuwendenden in besonderer

Verfügung — dem sogenannten trust deed — getroffenen Be-

stimmungen darüber zum Besten der Ehefrau zu verfügen haben

sollten.

Dieses Rechtsinstitut hat schon seit längerer Zeit in Amerika

eine erweiterte Anwendung auf dem Gebiete des Gcsellschafts-

rechts gefunden. Den Anlass dazu gaben die häufig vergebens

gemachten Bemühungen , bei Aktien^Gesellschaften eine feste

1) cfr. New York Times Tom 10. Januar 1889.
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dauernde Majorität herzustellen, welche die gesamte Geschäfts

gebahrung der betreffenden Gesellschaften, die Wahl der Direk-

toren u. s. w. in der Hand behalten könnte. Zur Erreichung

dieses Zweckes hatte man zunächst den Weg beschritten, dass

die betreflfendeu Interessenten, welche die Majorität bildeten, eine

für bestimmte Zeit unwiderrufliche Vollmacht auf einzelne Per-

sonen (proxies) ausstellten, welchen damit die ständige Leitung

der Gesellschaft zufallen sollte. Die Gerichte haben die Unwider»

niflichkeit derartiger Vollmachten jedoch nicht anerkannt, viel-

mehr jedem Interessenten das jederzeitige Recht der Kündigung

gegeben. Auch das andre Verfahren, zu dem man alsdann über

ging, nämlich durch Vertragsbestimmungen eine Unveräusserlich-

keit der Aktien der Majorität herzustellen, erwies sich für den ins

Auge gefassten Zweck ungeeignet
;
denn, wenn einer der Kontra-

henten entgegen dem Vertrage seine Aktien verkaufte, blieb den

andern Kontrahenten nur eine Klage auf Schadenersatz gegen

den Kontraktbrüchigen übrig.

Nachdem diese Versuche, die Majorität dauernd zusammen-

zuhalten, gescheitert waren, kam niau auf die Idee, sich vw dem
gedaclUcn Zwecke des Rechtsinsliluts des Trust zu bedienen.

Die Majorität der Aktionare übertrug ihre Aktien an bcstiiiiniic

Personen , iiber die man sich als Trustees geeinigt hatte und

welche lur die erhaltenen Aktien Empfangsbescheinigungen (ccr-

tificates) ;iush;indigten. Diese certiticates waren übertragbar, wah-

rend die Aktien selbst und damit das Recht, in den General-

versammlungen das Stimmrecht auszuüben, bei den Trustees fest-

gelegt war. Die Gerichte haben anerkannt, dass es rechtsgültig

sei, in dieser Weise Vermögensmassen zum eigenen Besten —
nicht, wie bei der bisherigen Anwendung der Trusts zum Besten

einer dritten Person — einem Trustee zu übergeben, und weiter,

dass es zulässig sei, als Trustee eine Person zu wählen, welche
selbst Aktienbesitzer ist. In der Regel wurden denn auch grosse

Aktienbesitzer zu Trustees gewählt, sodass die ganze Sache im
Effekte auf eine Vergewaltigung der kleinen Aktienbesitzer durch
die Hauptaktionäre hinauslief.

Die so gebildeten Trusts haben ihren Zweck, die dauernde

Leitung grosser Gesellschaften» unabhängig von dem Wechsel der
Aktienbesitzer, in die Hände einzelner zu legen, vollkommen er-

reicht. Ks lag daher nahe, sich dieses Auskunftsmittels auch zu

bedienen, als es sich darum handelte, aus den Kartellen ge-
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sclilossene Vcrl)ände herzustellen. Sobald sich die Majorität der

Aktionäre von Untcrnt-hinunjren einer bestimmten Branche dahin

einigen können, iliren Aktienbesitz durch Ucbertragung an Trustees

festzulegen, ist thatsächlich die gesamte Verwaltung der Unter-

nehmungen in den Händen der wenigen Trustccs vereinigt, welche

nunmehr einheitlich die betreffende Branche leiten können.

Wie oben schon angeführt wurde, ist der Standard Üil Trust

die erste Bildung dieser Art gewesen. Die Geschichte des Stan-

dard Oil Trust bietet ausserordentlich viel Interessantes. Ganz
kurz sei hier folgendes hervorgehoben ^).

Nachdem im Jahre 1857 die ersten Oelquellen in Pennsyt

vanien und Ohio entdeckt waren, hatten sich zahlreiche Aktien*

gesellschaften gebildet, um das aus den Quellen gewonnene Rohöl

zu raffinieren. Wenige Jahre später entstanden andre Aktien-

gesellschaften, welche ein gewaltiges Netz von Röhrenleitungen

(pipe lines) herstellten, um das Rohöl aus den Oelgegenden bis

zu den nächsten Eisenbahnstationen zu leiten. Mit diesen Röh-
renleitungen waren grosse Bassins in der Nähe der Eisenbahn-

Station verbunden, in welche das Oel geleitet und aus welchen

es dann in besondere grosse eiserne Behälter, sogenannte tanks,

gefüllt wurde. Zur Beförderung dieser tanks auf den Eisenbahnen

wurden besondere Wagen, tank-cars, gebaut, so dass das Rohöl

auf die einfachste Weise von den Oelquellen nach den zumeist

an der Meeresküste belegenen Raffinerien befördert werden konnte.

Auf das so organisierte Petroleumi^eschaft gelang es nun

einem Manne von durcluius kleinem llerkuninien einen immer

grösseren Einfluss zu gewinnen. I".s war dies ]o\m D. Rocke-

fellcr. Ursprünglich besass derselbe nur einen Anteil an einer

nicht einmal bedeutenden Raffinerie. Im Jahre 1872 rief er eine

Gesellschaft, die Soutli impruvcment Company, ins Leben, wel-

cher es durcli sehr geschickt ^fefuhrte Verhandlungen mit den

Eisenbahnen, auf deren Linien das Rohöl nach den Raffinerien

gebracht wurde, gelang. ermassi<;te Frachtsätze für das von ihr

zur Beförderung aufgegebene Rohöl zu erhalten. Durch die die-

ser Gesellschaft zugestandenen Ver<,nmstigungen gelan«^ es nach

und nach, nicht nur die sämtlichen Raffinerien, sondern auch die

Röhrenleituiigen in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen.

t) Vagi, den interenftnten Auftats von v. <l. Leyen in leinem Buche >IKe nord-

amerikaniscben Eisenbahnen in ihren «ntschafdichen und poHtischen Besiehungenc,

Leipiig 1885. Seite 339 fll
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Zur Ausbeutung dieses Abhangigkeitsverhalliiisses j^rundete

Mr. Rockefeller alsdann die Standard Oil Company of l)hi«>, auf

welche die von der South hnprovemcnt Company mit den Eisen-

bahn-Geseilschaften abgeschlossenen Verträge übergingen und

welche gleichzeitig einige grosse im Staate Ohio gelegene Rai*

finerien, sowie einige Röbreiüeitungen erwarb. Durch die so ge-

schaffene Vereinigung der verschiedenen bei der Pctroleumpro-

duktion in Betracht kommenden Branchen vermochte sich dir

unter der geschickten Leitung Kockcfoller's stehende Standard

Oil Company einen dominierenden Einfluss auf das gesamte Pc-

troleumgeschäft zu verschaffen, und Mr. Rockefeller untcriiess es

nicht, diesen Einfluss zum Nachteil der übrigen Unternehmungen

geltend zu machen und auszubeuten.. Viele dieser Unterneh-

mungen arbeiteten Jahre lang fast ohne Nutzen und waren daher

gern bereit, auf die ihnen alsdann von Rockefeller gestellten

Kaufofierten zu sehr massigen Bedingungen einzugehen. Nach
Lage der Gesetzgebung stellten sich aber dem Ankaufe der Un>

temehmungen— soweit sie ausserhalb des Staates Ohio lagen—
durch die Standard Oil Company of Ohio, resp. der Fusion der

Unternehmungen mit dieser Gesellschaft, juristische Schwierig-

keiten entgegen, und es wurden deshalb in eiiier Reihe andrer

Staaten neue Standard Oil Companies gegründet, auf welche die

in dem betreffenden Staate gelegenen und von Rockefeller an-

gekauften Raffinerien übergingen und bei denen sich naturlich

Rockefeller einen entscheidenden Einfluss vorl)chielt.

Nachdem dies erreicht war , fasste Rockefeller den kühnen
Plan, sich \ on sciiicn bisherigen Bundesgenossen, den Eisenbahn-

gescllschaften, welche ihn durch die gewährten Frachtvergim-

stigungen zu dem Siege über die andern (jesellschaften und /«

seiner donimiereuden Stellung verholfen lialten , zu trennen, in-

dem er neue Gesellscliaften in das Leben rief, welciie direkte

Röhrenlcitungen von den OeKjuelien nach den Platzen berstcliten,

an welchen die Raffinerien j^elc^cn sind. Derartige grosse di-

rekte Leitungen gibt es zur Zeit zwei nach New York und je

eine nacli Pliiladeiphia, Baltimore, Burtalo
,
Cleveland, Fittsbui^

und Chicago. Bei allen diesen Unternehmungen blieb Rocke-
feller der eigentliche Leiter.

Mr. Rockefeller, welcher, wie schon gesagt, von Hause aus

unvermögend war und der damals sicherlich noch nicht über all*

zugrosse Kapitalien verfugte, hatte so faktisch schon vor Begrün-
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dung des Standartl Oil Trust das L;aiize Pctrolcumgeschäft in

seiner Hand, da die noch selbständig gebliebenen Uiilcrnchniuiif^en

q^cLfcnnbcr dem dominierenden Kinfliisse der unter iler einheit-

lichen Leitun^f Rockefellcr s stehenden Gcselischaflen einen irgend-

wie erheblichen I'.infltiss auf die Lage des Marktes nicht mehr

ausüben konnten und gerne bereit waren, überall mit Rockefellcr

zusammenzugclien. Dieses faktische Herrschafts-Verhähnis wurde

nunmehr durch die im Januar 1882 erfolgte Bildung des Standard

Oil Trust zu einem rechtlichen und dauernden gemacht.

Das ist \n kurzen Umrissen die Kntetehungsgeschiche des

Standard Oil Trust ; sie ist hier ^e^jebcn worden, um zu zeigen,

dass es auch in Amerika (ähnlich wie in Deutschland bei den

Kartellen) die Notlage gewesen ist, welche die einzelnen Unter

nehmer veranlasste, durch den Beitritt zu den Verbänden — hier

zu den Trusts — ihre Selbständigkeit aufzugeben; dass es aber

durchaus unrichtig sein würde , wie dies so vielfach geschieht

anzunehmen, dass es die Macht der Kapitalisten gewesen ist,

welche diese Notlage hervorgerufen hat. Nicht durch die Macht

des Kapitals sind die Unternehmer ihrer Selbständigkeit beraubt

worden, sondern durch die dominierende Stellung, welche sich

Mr. Rockefeller durch seine persönliche Energie in der betr.

Branche erobert hatte. Diese hervorragenden Eigenschaften Rocke-

feller's wird selbst derjenige anerkennen müssen, welcher über«

zeugt ist, dass die Mittel, welche Rockefeiler zur Erreichung seiner

Ziele benutzt hat, vom moralischen Standpunkte aus vielfach recht

bedenkliche gewesen sind.

Dem Standard Oil 1 rast liegt ein Wrtrag vom 2. Januar 1882

zu rifiuKle, welcher zwischen etwa 50 an dein IVlroleumgeschaft

interessierten Personen abj^eschlossen ist. Einige dieser Personen

sind selbst Eigentümer von Raffinerien. Die andern sind Aktio-

näre von Unternehmungen in der Petroleumbranche (Ralhnerii n,

Röhrenleitungen etc.). Von dem grosseren Teile dieser Unter-

I) Dir^e tmrichiige Aiiffassung dürfte damit zusammenhSngeD , dais man v: 'f^ch

die l'ntcrnclmKr-Vcrli in»!*- nicht >t harf gcniif» von «len «^oi^rnannten Rini^rii <>iU r Sy n-

dikaten unlcrschciilet. i'ie Rin^c mlcr Syii(iikate , wie /. 15. «las iun^st /iis.iinmeii-

gekrachlc Kupter-Symiikat, sind \ crcinigungen von Spekulnnlcn, um durch vor über-

gebende *!BeemfbKuiig des F^dses schnell einen Gewinn einzolieimsen. B» «tnd

duichwis böiscnmiasige Geschäfte von Geldmflnnem, denen der bei den Unternehmer»

Verbinden nwagebcnde Gedanke, eine dauernde BcMening der Verhiltnisse in

einer hidutiiebnuiche berbcimfilbRnt vollitändig fem lifgt.
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nclinum^^cti besitzen die Vcrtra^ij^schliessendeii das gesamte Aktien-

kapital, hei andern Unternehmungen besitzen sie wenigstens die

grössere Hälfte des Kapitals.

Die Aktionäre ubcrtraci^en nun ihre Aktien an gTrustecs und

emplanL^en von denselben Eniijfanysbescheinigunc^^en (ccrtihcatesi

;

in L^leicher Weise geht das ICij^^entum der selbstandi<;cii Unter-

nehmer auf die Tnistces j^ej^cn Zuteilung von certiticates über.

Jedes Standard Dil 1 rust-Certihcate lautet über lOO noll., und es

hängt von den besonders abgeschlossenen Vereinbarungen ab,

wie viel certificates auf je eine den Trustees übergebene Aktie,

resp. auf jedes denselben übertragene selbständige Unternehmen
verteilt werden soll. Es wird beispielsweise bestimmt, dass bei

einer Aktiengesellschaft oder Korporation mit einem Vermögen
von lOOOOOO Doli, certificates in Höhe von 2000000 Doli, aus-

gegeben werden sollen, d. h. jeder Aktionär erhält (tir jede den
Trustees übergebene Aktie von 100 Doli, iwei certificates von je

100 Doli. Dabei ist auch denjenigen Aktionären, welche bei

dem ursprünglichen Vertrage nicht beteiligt sind, der Beitritt und
damit der Umtausch der Aktien gegen die entsprechende Zahl

von certificates offen gehalten. Es wird ferner in dem Vertrage
vorbehalten, dass auch solche Unternehmungen, welche In dem
ursprünglichen Vertrage gar nicht erwähnt sind, auf Grund spä*

terer mit den Trustees getroffener Vereinbarung zu dem Ver-

trage zugelassen werden können.

Die auf den Namen lautenden certificates sind frei übertrag-

bar; die Uebertragung bedarf jedoch zu ihrer Gültigkeit der Ein-

tragung in ein von den Trustees zu führendes Register.

Der ursprüngliche Betrag der ausgegebenen certificates belief

sich auf 70 OCX)000 Doli.; derselbe ist später mit Rücksicht auf

inzwischen erfolgte Beitrittserklärungen und aufWerterhöhungen,

welche durch die, bei einzehien an den Trusts bctcili<;tcn Unter-
nehmungen aus den Zinsenerträgnissen vurgenounneneii Verbesse-
rungen entstanden sind, auf 90000000 Doli, erhöht worden. Der
wirkliclie W ert des iTcsamten den Trustees uberLiel^enen Vermo-
Liens ist \ un Mr. Kockefcller vor der New \'ürker Untersuchuukii.-

Kuainiisson auf circ.i 14SÜOOÜOO Doli, angegeben worden. Der
derzeitige Kurs der Standard ( )il Trust-Ccrtihcates , welche an
der New Yorker Hörse gehandelt werden, war 165.

Der Vertrag vom 2. Januar 1882 enthalt die ausdrück-

liche Bestimmung, dass jedes an dem Trust beteiligte Unter-
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nehmen seine bisherige Organisation behalten und seine Geschäfte

weiter betreiben soll; doch soll es nach Art. 15 des Vertrages

den Trustees obliegen, die allgemeine Aufsicht über die sämt-

lichen in dem Trust vereinigten Unternehmungen zu führen und

insbesondere als Aktieninhaber der betreffenden Gesellschaften

dafür zu sorgen, dass redliche und kompetente Männer zu deren

Direktoren und Beamten erwählt werden. Die Trustees können

sich auch selbst zu solchen Stellungen wählen. Dieselben sollen

sich ferner bemühen, die Angelegenheiten aller in dem Trust

vereinigten Unternehmungen derartig zu betreiben, resp. betreiben

zu lassen, wie es dem Interesse der Inhaber der Tru5t*Certi6cates

— also nicht bloss dem Interesse der Aktionäre der einzelnen

Gesellschaften — am besten entspricht. Alle Zinsen und Divi-

denden, welche von den einzelnen Unternehmungen erzielt wer-

den, sind den Trustees auszuliefern und werden von diesen nach

Abzug derjenigen Summe, welche für die Verwaltung und für die

allgemeinen Ausgaben des Trust für erforderlich erachtet wer-

den, gleichmässig proportional unter alle Inhaber von certificates

verteilt.

Für seine Thätigkeit erhält jeder Trustee jährlich 25 000 Doli.,

der Präsident, Mr. Rockcfeller, 30000 Doli.

So weit die Bestimmungen des Vertrags. Wie haben sich

nun die Verhältnisse daraufhin in der Praxis gestaltet?

An die Spitze der i^rösseren in den Trusts vertretenen Un-

tcrnchmuiv^c II ist uberall einer der Trustees getreten ; Rockefeiler

ist Präsident der Standard Oil Company von New York Die

Leitung der an '.11 UiUcnichmunc^en ist Hcanilcn ubcrtrat^cn wor-

den, welche /uai ausscilicli als sclb.slaiidige r)irckU)rcn erschei-

nen, welche jedoch faktisch von den Trubtces vollständig abliiiiu-iL:

sind nntl sich wohl bewusst sein müssen, dass die Trustees als

Besitzer sämtlicher oder doch der Mehrheil der Aktien des hc-

treltcnden Unternehmens stets in der Lage sind, sie sopjrt al>/ii-

setzen , falls sie sicli in ir;^^end einer Weise uiii;efiiLji!.; verhalten

sollten. Die Trustees selbst aber haben, wie dies ja auch im Ver-

trage ausdrücklich bestimmt ist, nicht die Interessen des einzelnen

Unternehmens, sondern der Gesamtheit aller in dem Trust ver-

einigten Unternehmungen wahrzunehmen. Ks ist somit faktisch

ein einziges , von 9 Trustees geleitetes Unternehmen cjeschafien,

bei welchen die formell selbständig gebliebenen Einzelunterneh>

mungen nur als Agenturen aufgefasst werden können.
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Auch die selbständige Buch- und Rechnungsführung- hat nur bd
den wenigen Unternehmungen, bei denen nicht der Gesamtbetrag

der Aktien den Irustees uberliefert ist, eine praktische Bedeutung,' ;

für alle übrigen Unternehmun<,ren ist die selbständige Recbnun^s

hihrung und die Erklärung einer Dividende des ICinzelunterneh-

mens nur eine reine Form. Die Inhaber von ccrtificates erhalten

genau dieselbe Dividende, einerlei ob sie früher Aktionäre der

einen oder der andern Gesellschaft gewesen sind und ob dic!rcii>e

in dem betretienden Jahre ein hohes oder ein niedriges lirtragni;»

gehabt hat. Ja, noch mehr, falls ein Unternehmen den Hetricb

ganz oder zeitweise vollständig einstellt erhalten die früheren

Aktionäre desselben als Inhaber von Trust-Certificates dieselbe

Dividende , wie die früheren Aktionäre der übrigen Unterneh-

mungen, welche in Betrieb geblieben sind.

Ein treffendes Beispiel davon, wie trotz aller Hemuhungen,

das Einzehmternehmen als selbständig liandeind erscheinen zu

lassen, in Wahrheit bei der Verwaltung jedes Kin;celunternchment>

ledigUch die Gesamtinteressen des Trust ausschlaggebend sind,

und zugleich einen Beleg für die Machtstellung der Standard Oil

Trust gibt folgende, von der Untersuchungskommission des Re-

präsentantenhauses festgestellte Thatsache.

Im Herbste 1887 überstieg die Masse des gewonnenen und

den Raffinerien zu Verarbeitung zugeführten Rohöls die Absatz»

ßihigkeit in erheblichem Masse. Mr. Rockefeller war xu jener

Zeit von Amerika abwesend. In seiner Vertretung trat ein Mr.

Brewster mit dem Vorstande der Genossenschaft der Oelprodu-

zenten (Producers Protectif Association of the oil Heids) in Ver-

handlung, um die Gewinnung von Rohöl zeitweise einzuschränken

und dadurch einem noch weiteren Preisfall des Oels vorzubeugen.

Es kam ein Vertrag am 1. November 1887 zustande, von welchem

1) Von dieser Massreg^t der ScfaUcssuog eimetner der in dem Tnitt erdn^itca

l'nternehmungen isl mehrfach Gehrauch gemacht worden. Die New Yorker Uat<f>

snchungs-Komniission hat sich eifrigst Ticmüht . in den einzelnen Fillfn fc>t.-u?te!!r"

ob die Schhessung hehufs Etn-chrankuni^ 'hr ( ies.imtproduktion trfol;^; M-i L>ic von

den Beiciligten auf die diesbezüglichen Fragen gegebenen Antworten waren ufieotiw

absichtlich im höchsten Grsde nnbe^iauat. Ei wurde Etmettt engeiiilirt, «im die

eine oder andere maschinelle Einrichtang in dem betretenden Untemeluneii venhcl

gewesen sei, oder dass die Verkehrs* und AbsatfverhSUuiase für das betreffeDde Un-

ternehmen ungünstige gewesen seien, so dass dasselbe die Konkurrenz mit andeten

Unternehmungen nicht hätte aushalten können und deshalb auch hatte geschknvn

werden müssen, wenn es nicht in den Trost au^cnommen worden wäre.
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die Vertreter der Oelproduzenteti eidlich behaupteten, er sei mit

dem Standard Oil Trust abgeschlossen. Da die Standard Oil

Trustees dies leugneten, so wurde der Vertrag vor der Unter-

suchungs-Kommission des Repräscntantcn-Hauses produziert, und

es ergab sich in der That , dass Mr. Brewster seiner Namens-

unterschrift die Bezeichnung zut^cfugt hatte: » Vicc-Präsident der

Standard Oil Company of Ne\s York«. Da Mr. Brewster aber

gleichzeitig einer der Trustees des Standard Oil Trust und Mr.

K rkcfeller Präsident des Standard Oil Trust und der Standard

Oll C ompany of New York ist, so war der Irrtum, dessen sich

die Vertreter der Genossenschaft der Oclproduzenten schuldig

gemacht hatten, um so leichter erklärlich, als der Vertrag zweifel-

los zum Besten niclit bloss der Standard Oil Compan>- \ on New
York, sondern des Standard Oil Trust abgeschlossen war Der

Vertrag ging nämlich dahin, dass sich die Genossenschaft der

Oelproduzenten verpflichtete, ein Jahr lang die Produktion von

Rohöl bis auf ein Maximalquantum von 17500 Barrels per Tag
einzuschränken. Dafür sollte der Genosseitöchaft der Mehrerlös

zufallen, welchen der Verkauf von 5000000 Barrels raffinierten

Oels nach Ablauf des Jahres über den damals bestehenden be-

sonders niedrigen Preis von 62 cents per Barrel erzielen würde.

Die Oelproduzenten sind in dieser geschickten Weise nicht nur

zu einer Einschränkung der Produktion verpflichtet, sondern es

ist fUr sie auch ein eigenes Interesse an der Erhöhung des Preises

fiir das raffinierte Oel, das Petroleum, hervorgerufen worden. Die

Genossenschaft der Oelproduzenten hat alsdann mit der Genossen-

schaft der Arbeiter an den Oelquellen (Dwell Drillers Union) ein

Abkommen geschlossen, wonach sie derselben für die zu redu-

zierende Arbeitszeit den Nutzen abtrat, welchen der Verkauf von

I resp. 2000000 Barrels raffinierten Oels über den Preis von

62 Cents per Barret am Ende des Jahres erzielen würde. Die

Einschränkung der Produktion des Rohöls ist, da der Preis des

Petroleums nach Ablauf des Jahres sich in der That erhöht hatte,

somit allen in der Petroleumbranche Interessierten zu gute ge-

kommen. Der Preis, welcher für die Einschränkung der Produk-

tion an die Genossenschaft der Oelproduzenten zu zahlen war,

1) Der bctrefTende Zeuge, über seine unrichti{{c Angabe zur Rede gestelll , er-

klärte wörtlich: »I tliink Mr. Brewster Is Viccpresi<lent ; I tlo not know whelhcr

of thc biß thint: or thc lifile ihing but some of the Ihiogs; he is vice-president of

soniething, that is what is on his door.«
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ist nach den Erklärungen der Beteiligten zunächst unzwetfelhaft

aus der Kasse der Standard Ott Company of New York ent-

nommen, und den andern Petroleumgesellschaften ist der Vorteil

der Freiserhöhung somit ohne Gegenletstui^^ zu gute gekommen.
Allein, da die von den Trustees bestimmte Jahresdividende iur alle

in den Trust inbegriflfenen Gesellschaften dieselbe ist, so ist es

ohne materielle Bedeutung, wenn von einem der Teilhaber an

dem Trust derartige Kosten ausgelegt werden.

Die finanziellen Erfolge des Standard Oil Trust sind glän-

zende gewesen. Auf die Trust-Certificates ist neben einer Ver-

zinsung von 4 Prozent während der sechs Jahre des Bestehens

des Trust eine Durchschnittsdividende von jährlich 7V2 Prozent

bezahlt worden. Da sich nun erhebliche liaarniiltel in den Hän-

den der Triislces befwidcn . su durfte die SchaUuni^, elass die in

dein Trust steckemlen Kajüialien eine Verzinsung von jahiiici;

12 Va bis 13 Prozent ab^'ew orten haben, nicht zu hoch gegritVcn sein.

Bei diesem tinanzicllen iirfolge ist auch eine SchwieriL^kcii be-

ziigHch derjenigen Gest llscliaden , welche nicht mit ihrem vollen

Kapitale an dem Trust beteiligt sind , nicht entstanden. Es ist

anzunehmen, dass eine c^rösserc Zahl der betreffenden Akii- ii ire

nachtrai»^lich dem irust beigetreten ist und selbst diejv niL;cn /\k-

tionäre. welche sich nicht beteiligt liaben , haben bei dem glän-

zenden 1 .rL;cl)nissc der Verwaltung ihrer Gesellschaft durch die

Trustees sicherlich keine Veranlassung gehabt, den letzteren nui

ihrem Aktienbesitze irgend welche Schwierigkeiten zu bereiten.

Ganz auf derselben Basis wie der Standard Oil Trust beruht

der Sugar Trust. Derselbe ist im Oktober 1887 zwischen acht

grossen Zucker-K affinericn, welche etwa 85 Prozent der gesamten
Zuckerraffinerie-Produktion des Ostens von Amerika repräsen-

tieren, abgeschlossen worden. Wie bei dem Standard ( )il Trust

Mr. Rockefeller, so scheint hier ein Mr. Havemeyer die eigeot-

lieh treibende Kraft zu sein. Aus dem Vertrage'), welcher in

i) Es ist dem energischen Eitigreifen der Hew-Yarker UnteisuchungskomiMM]«

za venlanken, dass dieser b» dahin völlig geheim gehaltene VerUag cur Öffientlicben

Kennlnis gebracht ist. Auch der Vertrag des Standard Oil Tru^t war bis zu ß^iita

der parlamentarischen rntvrsuchtingen ein (ielicimnis Das wichtigste Resultat lier

{iarlnmcf>!ariM hcn Hntersuchungen besteht in der Th:it darin , riass durch «bcselbt-n

iuei^i t-m zuverlassij;i-s Material im Krurteihing der iriibl» hc« bci{;eschaflt worden at,

— nicht in den /ienilich ubcrHächlrclien .Schlussfulgcrungcn der betr. Kommisä&ii^cu

«ber die Tn»ts.
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der Anlaj^c (Seite 413 fg.) abgedruckt ist, sind alle Einzelheiten der

Organisation zu entnehmen, und sollen hier nur einige wenige

Punkte daraus hervorgehoben werden.

ZunUclist hat man bei dem Sugar Trust den an sich mög-

lichen, wenn aucli bei dem Standard Oil Trust nicht hervorge-

tretenen Schwierigkeilen vorgebeugt, welche durch die Aufnahme
von Etnzelunternelimen in den Trust beim Todesfalle des be-

treffenden Unternehmers entstehen können. I'.s ist in dem Ver-

trage mit Rücksicht hierauf bestimmt, dass diejenigen Raffinerien,

welche nicht Korporationen oder Aktiengesellschaften sind, vor

ihrer Aulnahme in den Trust sich in solche umzuwandeln und

dann ihr gesamtes Aktienkapital den Trustees zu übergeben haben

sollen. Weiterhin hat man sich auch nicht darauf eingelassen»

mit einer einfachen Majorität von Aktionären den Vertrag abzu-

schliessen, sondern als Kontrahenten fungieren die Gesellschaften

selbst. Die auch beim Sugar Trust angeordnete selbständige

Buch- und Rechnungsführung der einzelnen in dem Trust inbe-

griffenen Unternehmungen entbehrt hier somit selbst der gering-

iiigigen Bedeutung, welche ihr bei dem Standard Oil Trust noch

beigelegt werden konnte. Der Sugar Trust, wdcher sich übrigens

aufiallender Weise selbst nicht als Trust bezeichnet, sondern den

selbständigen Namen »Sugar Refineries Companyc fuhrt, hat so-

mit materiell ganz die Bedeutung einer Fusion der acht Unter-

nehmungen, wenn auch juristisch eine Fusion nicht möglich war,

weil die einzelnen Unternehmungen in verschiedenen Staaten be-

legen sind.

Nach derselben Richtung hin ist es charakteristisch, dass in

dem Vertrage des Sugar Trust jede Bestimmung über eine et-

waige Auflösung des Trust fehlt, während in dem Vertrage des

Standard Oil Trust bestimmt ist, dass derselbe vorbehaltlich

früherer Kündigung oder etwaiger Verlängerung bis 21 Jahre nach

dem Tode des längstlebenden der zuerst ernannten Trustees in

Kraft bleiben uml dass alsdann die VerteiluiiL;, rcsp. der Verkauf

des Trust-I'^igentunis durch die bei der Auflösung im Amte be-

findlichen Trustees bewirkt werden soll. Der Sugar Trust zeigt

somit schon äusserlich in dem Griindunpfsvertrage weit mehr den

Charakter einer selbständigen, dauernden Gesellschaft, als der

Standard Oil Trust.

Es ist soilann hervorzuheben, dass bei dem Suq^ar Trust der

Versuch gemacht worden ist, zwei ilaupteinWendungen, welche
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gegen die Trusts erhoben worden sind, zu begegnen. Man hatte

behauptet, dass die Trusts auf eine Verschwörung (conspiracy)

hinaustaufen, um die freie Konkurrenz tot zu machen und ein

Monopol zu begründen, und dass sie dann vermöge des Mono-
pols ganz enorme Erträgnisse erzielten.

Man beobachtete deshalb bei dem Sugar Trust zunächst die

Vorsicht, einen etua erzielten hohen Niit/.en für die Nicht-Ein-

geweihten von vorn herein zu verdecken, indem man für die dem

Trust einverleibten Raffinerien ccrtificates in Höhe von .15000000 I).

ausstellte, während der thatsächliche Wert sich höchstens auf ein

Viertel dieses HetraL^es belicf). Die Verteilung einer an sich

nicht hoch erscheinenden Dividende von \ Prozent auf die cer-

titicates bedeutet somit in Wirklichkeit einen Nutzen von 12 Pro-

zent.

Sodann fügte man dem Trust- Vertrage einen besonderen Pa-

ragraphen ein , in welchem die Zwecke des Trust ganz speziell

unter hmf Nummern aufgeführt sind. Die Zwecke sollen nach

§ 2 des Vertrages folgende sein

:

1) Die Sparsamkeit der Verwaltung zu erhöhen und die K« »steii

des Raffinierens zu vermindern, sodass der Preis des Zuckers

so niedrig bemessen werden kann, wie es sich nur irgend

mit einem angemessenen Nutzen vereinbaren lässt.

2) Jeder Raffinerie die Vorteile aller neuen technischen Er-

fahrungen und Prozesse zu verschaffen , welche andern be-

kannt, resp. von ihnen angewandt sind , und welche dazu

dienen, die Qualität des raffinierten Zuckers zu verbessern

und die Kosten desselben zu vermindern.

3) Schutz zu gewähren gegen ungesetzliche Verbindungen der

Arbeiter.

4) Schutz zu gewähren gegen Bestrebungen, die Qualität des

raffinierten Zuckers zu verschlechtern.

i) F= wird Ijehauplet, «Jass auch I ci «loiu Staiulanl <^il Trii^t das sogenannte Ver-

fahren <lts »walerint; the stork^ (\\as-.cin »Ic-. Kapitils) angeweiulet worden «htl.

Wenn dies <lcr Tall i-,t, was schwer /u konlrollieren bleibt, so xsX es jedcnfalU awhi

in dem Umfange geschehen, wie es bezQglich de« Sogar l>iut von den vor den Neir

Yorker Unlersuchiing!«kommiaHon vernommenen Zeugen noch vielfaclien Ausflächten

hat «ttgeslandeti werden müssen. Einer der Zeugen vor der New Yorker tlntemduMg»-
konimis»ion gab 'logar an, dass die Standard Oil <\tmpany von Ohio auf die ihr hei

<lt in Trust ti ilte Smixue vom rci tificaies in den 6 Jahren vor Uegrund des

'irust e il.' N. tUicmnahmc von jährlich circa 13 '/i TVorcnl {geliefert hätte. I>;e Ver-

anschlagung des Wertes» würde hiernach sogar ausserordentlich niedrig gewesen äcia.
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S) Allgemein die Interessen der Vertragschltessenden auf jede

gesetzliche und geeignete Weise zu wahren.

Das klingt ja unzweifelhaft alles recht hübsch, aber es bleibt

doch die l'rage, wie sich die Sache in der Praxis gestallet, und

wie weil nian an dem in dem VcMlrage aulgeslelllcn Programm
festhall. Ks darf wohl ein Zweifel ausgesprochen werden , ob

irgend welche Gegner der Trust- HiUlungen ilurch die verlr<igs-

mässige Bezeichnung der Zwecke des irust veranlasst werden

können, ihre Opposition aufzugeben.

III.

Beschattigen wir uns nunmehr etwas eingehender mit den

Gegnern der Trustbildungen. Die gegen die Trusts geltend ge-

machten Hinwendungen dürften sich unter folgenden Rubriken

zusammenfassen lassen :

1) Die Trusts sind ungesetzlich, a) weil ihre Organisation

mit dem bestehenden Rechte im Widerspruche steht, b) weil sie

eine gemeinschädliche und deshalb unerlaubte Koalition (conspi-

racy) sind.

2) Die Trusts sind vom volkswirtschaftlichen Standpunkte

aus zu verwerfen, weil dadurch ein Monopol geschaffen wird,

welches dazu führt, dass a) die Qualität der Ware sich verschtech*

tert, b) der Anreiz zur Vornahme von Verbesserungen bei der

Produktion fortfällt und c) die Preise fiir die Konsumenten un-

gebührlich in die Höhe getrieben werden.

3) Gegen die Trusts bestehen vom allgemein staatlichen

und sozialpolitischen Standpunkte aus die Bedenken, a) dass sie

eine grosse Anzahl bisher selbständiger Unternehmer, welche zu

erhalten im staatlichen Interesse liegt, vernichten, b) dass sie

ihre grosse Macht zur Unterdrückung der von ihnen abhängigen

Arbeiter benutzen, c) dass sie mit ihren kolossalen Vermögen
und der grossen Anzahl der von ihnen abhängigen Personen einen

Staat im Staate bilden.

Was zunächst die rechtlichen Bedenken gegen die Trusts be-

trifft, so dürfte es genügen, hier nur die wesentlichsten Momente
hervorzuheben. Ein näheres Kingehen erscheint schon deshalb nicht

angezeigt, weil das zu Grunde liegende Recht in Deutschland ein

andres ist und die Kontroversen Uber das spezifisch amerikanische

Recht eiu allL^emeim i> luleresse hier nicht beanspruchen können.

Die erste Frage ist. unter weichem rechtlichen Begriff ist

Archiv für soz. Gcsetigbg. u. Statistik. II. j. 27
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ein Trust zu subsumieren ? stellt sich der Trust dar als eine So-

zietät oder als eine Korporation?

Die juristischen Vertreter der Trusts haben das erstere be-

hauptet und kein geringerer, als Professor Dwight, der Dekao

der Columbia Law*SchooI in New York, ist für diese Ansicht

eingetreten. Mir scheint jedoch mit Recht hiergegen geltend ge-

macht worden zu sein, dass die Trusts, wie dies besonders bei

{lein Sii<,'ar Trust klar erhellt, von vorn herein als dauernde In-

stitutionen auftreten, welche in ihrer Dauer unabhängig von dem

Wechsel der Personen sind: in den Trust-Verträgen finden sich

eingehende Bestimmungen, in welcher Weise ein durch To»! oder

Resignation wegfallender 'IVustee ersetzt werden soll. Auch Judge

Barret ist in der oben citicrten Entscheidung der Ansicht bei-

getreten, dass der Trust eine Korporation sei und hat gCLicnuher

dem von den Vertretern der Trusts angeführten Gegenari^umcntL,

dass die Thiitigkeit der Trustces sich nur auf die internen An-

gelegenlieiten der in den Trusts vereinigten Unternehmungen

(Wahl der Direktoren, Aufsicht über deren Geschäftsführung;^, Ver-

teilung der Dividenden etc.) erstrecke, dass dieselben aber nicht

mit der Aussenwelt. insbesondere nicht als juristische Personen,

in B( /if hung träten, die Thatsache hervorgehoben, dass es fak

tisch die Trustees seien, welche, wenn auch in der verschleierten

Korm als Direktoren der Einzel'Unternehmungen, die gesamte

Verwaltung der in den Trusts vereinigten Unternehmungen leiten;

einen deutlichen Beleg hierfür findet er in dem oben besprochc

nen Vertrage der Standard Oil Company of New York mit der

Genossenschaft der Oel Produzenten.

Da nun die Trusts, ohne die nach amerikanischem Rechte

erforderliche besondere Verleihung der Korporationsrechte that-

sächlich als Korporationen handeln, so erklärt Judge Barret die-

selben för ungesetzlich. Aus demselben Grunde erklärt er aber

weiter auch diejenigen Korporationen, welche sich einem Trust

angeschlossen haben, als ihrer Korporationsrechte verlustig, da

dieselben mit ihrem Beitritte zum Trust aufgehört hätten, selb»

ständig zu handeln und diejenigen Funktionen auszuüben , für

welche ihnen die Korporationsrechte bewilligt worden seien. Es

wird dabei ausgeführt, dass es lediglich ein Scheinmanöver sei,

wenn die Vertreter der Trusts die Aktionäre als Einzelpersonen

und nicht die Korporationen als solche für die Teilnehmer an den

Trusts bezeichneten.
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Für den Verlust der Korporationsrechte fuhrt Judge Barret

sodann als zweiten Grund an, dass die Verträge, durch welche

die Trusts gebildet worden seien, auf eine ungesetzliche Koalition,

eine conspiracy, hinausliefen. Die sogenannten conspiracy laws

bilden in Amerika eine der am meisten umstrittenen Rechts-

materien; es steht weder der rechtliche Begriff der conspiracy fest,

noch ist man darüber einig, inwieweit die ganze aus dem eng-

lischen Gewohnheitsrechte nach Amerika übernommene Lehre

heute noch rechtliche Gültigkeit beanspruchen kann. Judge Barret

seinerseits geht von der wohl als herrschend anzusehenden An-

sicht aus, dass ein gesetzwidriger und strafbarer Akt der con-

spiracy vorliege, wenn entweder bei einer Koalition unerlaubte

Mittel angewandt würden, oder wenn die Koalition gegen das

Öffentliche Wohl gerichtet und deshalb gemeingefährlich sei. Die

erste Voraussetzung, dass also Gewalt, Drohungen etc. angewendet

worden seien , um zum Eintritt in den Trust zu zwingen
,

liegt

nun unzweifelhaft nicht vor. Dagegen behauptet Judge Barret,

dass die Trusts genicinschädlich seien , weil sie bcabsicliligtcn,

die Konkuiicii/. aufzuheben, ein Monopol hi 1 bci/uführen und da-

mit den otVentliclun Handel zu schädigen. Als einzige Begrün-

dung hicfur wird aul die in der That vorhandene ungeheure

Macht der Trusts hingewiesen. — Ks ist dies zweifellos der

schwächste Punkt in dem Urteile des Judge Barret. Nicht nur,

dass über die allercliuL^s mehr volkswirtschaftliche und fiir eine

richterliche Feststellun;^ schwierige Krage, ob die Trustees eine

Schäth'^uni^ des öffentlichen Handels enthalten, ganz leicht hin-

wcgj4eL;angen wird, es wird auch unbeachtet gelassen, dass, scn)st

wenn die Schädigunpf als solche zu bejahen sein sollte, damit

doch noch kein Nachweis s^eliefert ist, dass die Teilnehmer an

dem Trust diese Schädigung beabsichtigt haben

Die Entscheidung des Judge Barret ist übrigens noch keines-

wegs eine endgültige. Der Sugar Trust, gegen den dieselbe zu«

nächst gerichtet ist , wird sich bei der Entscheidung nicht be-

ruhigen, und es ist zweifelhaft, ob Judge ßarret in der höheren

Instanz bestätigt werden wird. Aber selbst ^^ enn di( s der Kall

sein sollte, so dürften mit der verurteilenden Entscheidung die

Trusts noch nicht verschwinden, sondern man wird nach einer

anderen Form suchen, um die bei den Trusts beabsichtigten

Zwecke in gesetzmässiger Form zu erreichen. Man hat schon

jetzt herausgefunden, dass nach der Korporationsgesetzgebung

27*
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des kleinen Staats West Virginia die nach den Gesetzen der

übrigen Staaten unstatthafte Fusion der durch einen Trust ver-

einigten Korporationen — und das ist schliesslich doch das We-

sentlichste bei den Trust-Bildungen — möglich sein würde. Je-

denfalls basieren die von Judge Barret fiir die Ungesetzlichkeit

der Trusts angeführten Gründe auf speziell englisch-amerikanischen

Rechtsanschauungen, welche unserem Rechte ebenso fremd sind»

wie die ganze Rechtsbildung des Trust.

Weit mehr Interesse können in Deutschland diejenigen Eiü'

Wendungen in Anspruch nehmen, welche von volkswirtschaftltcfaer

Seite gegen die Trust-Bildungen erhoben worden sind. Dieselben

gehen davon aus, dass durch die Trusts ein Monopol geschaffen

werde.

Die Vcrli ctcr der Trusts bei utcii sicli hiergegen darauf, ^lass

thatsächlich bei allen bisherigen Trusts eine Anzahl Untcroeh-

mungen sich dem Trust-Verträge niclu angeschlossen haben, so-

dass eine Konkurrenz fortbestehe. Nach meiner Meinung wiegt

dieser Einwand nicht allzu schwer: die bestehen gebliebenen

Unternehmungen repräsentieren einen so kleinen Prozentsatz der

Gesamtproduktion der betreffenden Industrie, dass die Möglich-

keit von vorn herein ausgeschlossen ist, dass dieselben m irgend

einer Richtung selbständig gegen die Trusts auftreten. Dieselben

werden vielmehr nn eigenen biteresse suchen, möglichst mit dem
betreffenden Trust zusammenzuarbeiten , und sich insbesondere

etwaige durch die Trust-Bildungen herbeigeführten Preiserhöhungen

zu Nutze machen. So lange in einem Trust die weit überwie-

gende Mehrheit der Produktion eines Industriezweiges vereinigt ist,

hat derselbe den letzteren thatsächlich vollständig in seiner Hand;
aber — und hierin liegt das Heilmittel gegen die Gefahren einer

solchen Herrschaft — nur so lange, als dies wirklich der Fall ist

so lange als sich nicht ebenbürtige Unternehmungen ihm gegen-

überstellen. Man wird nun aber darauf rechnen können , dass

dieser letztere Fall dann eintreten wird, wenn der Trust seine

Macht missbraucht, sobald er insbesondere die Preise übermässig

hinau&chraubt ; es werden sich dann, angelockt durch die hohen

Erträgnisse des Trust, andere Unternehmungen bilden. Es Hegt

hierfür auch bereits ein praktisches Beispiel vor. Nachdem durch

den Sugar Trust die Preise für raffinierten Zucker nicht unerheb>

lieh in die Höhe getrieben waren, hat sich unter der Führung
von Mr. Claus Spreckels in San Franzlsko ein Gegenuntemehmen
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mit grossen Kapitalien gebildet, welchem es in der That gelungen

ist , dem Sugar Trust in einem grossen Teile der Vereinigten

Staaten erfolgreiche Konkurrenz zu machen *).

Es ist sodann ferner durch die Vernehmung vor der Unter-

suchungs-Kommission des Repräsentantenhauses ausser Zweifel

gestellt worden, dass im Falle einer Herabsetzung oder gar Auf-

hebung des Importzolles auf Zucker der Sugar Trust infolge der

Konkurrenz des Auslandes seine Preise herabsetzen müsste, und

dass dasselbe bezüglich des Standard Oil Trust der Fall sein

würde, sobald in der Verbesserung der Qualität des russischen

Petroleums weitere Fortschritte gemächt worden sind. Die Re*

gierung hat es also, jedenfalls in Schutzzollstaaten, selbst in der

Hand, gegen etwaige Ausschreitungen eines im Inlande vorhan*

denen faktischen Monopols Remedur zu schaffen.

Diejenigen, welche an der Spitze eines Trust oder einer ähn-

lichen, einen Industriezweig beherrschenden Vereinigung stehen,

werden regelmässig viel zu scharfe Rechner sein, um die bei

einer rücksichtslosen Ausbeutung ihrer Blachtverhältnisse ihnen

nach den beiden hier erwähnten Richtungen drohenden Gefahren

unbeachtet zu lassen.

Gehen wir nunmehr auf die einzelnen Funkte ein, bezüglich

deren man von den Trusts einen Missbrauch ihrer Machtstellung

befurchtet.

Iis soll die Gefahr bestehen , dass die Oualitiit der Ware

verschlechtert werde. Ks ist mir fast unbegreiflich, wie eine der-

artige Behauptung von jemand aufgestellt werden kann, welcher

die Entwicklung auch nur eines Trust aufnierksani beobachtet hat.

Ich habe bereits oben bei dem Standard Oil IVust scharf her-

vorgehoben, wie CS die uiif^^ewöhnliche Energie des Mr. Kocke-

feller gewesen ist, welche ihm eine dominierende Stellung in der

PetrnK umindustric verschafft hat, und vermöge deren er dann an

die .Spitze des Standard Oil Trust getreten ist. Wird ein .solcher

Mann ausser acht lassen , dass er durch Verschlechtern ni^ der

Ware sich und seiner Ware nicht nur das Renommee im in-

lande verderben, sondern auch die Möglichkeit, im Auslande

zu konkurrieren, vollständig abschneiden würde? Mr. Rockefeller

hat es denn auch vor der Untersuchungs^Kommission des Re-

1) cfr. die interessMite Veroebmniis von Oan* Sprcdceb in dem B«ricbt« der

Untcnncliiin^KoinniittifMi des RepriisMitaatcn^HMtses Seite 172 tt.
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präscntanten-Hauses ausdrücklich hervorgehoben, dass es ihui nur

durch die bessere Qualität des von ihm hergestelltea Petroleums

möglich sei, im Auslande den Konkurrenzkampf gegen das russi

sehe Petroleum zu bestehen , und dass dieser Konkunrenzkaaipf

mit jedem Tage ein schwierigerer würde , weil die grösstcn An-

strengungen gemacht würden , um die Qualität des russischen

Petroleums £u verbessern. Ganz ähnlich wird es sich bei allen

übrigen Trusts verhalten. Ueberall handelt es sich ja bei den

Trusts um Massenartikel, deren Absatz nicht auf das Inland be-

schrankt ist, und überall wird der Mann, welcher an die Spitze

eines Trust gestellt ist und welchem die bisher selbständigen

Unternehmungen ihre Selbständigkeit zum Opfer gebracht haben,

ein weit blickender Mann und nicht ein Krämer sein, welcher um
eines augenblicklichen Gewinnes willen die ganze Zukunft des

von ihm geleiteten Industriezweiges auf das Spiel setzt.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der anderen Befürchtung,

dass der Sporn zur Vornahme von Verbesserungen bei der Pro-

duktion fortfallen könne. Das gerade Gegenteil davon lehrt die

Geschichte des Standard Oil Trust: man hat sich bemüht, durch

ein verbessertes Verfahren ein grösseres Quantum raffinierten

Oetes aus dem Rohöl zu gewinnen, man hat sich bemüht, durch

Herstellung einer besseren Verbindung zwischen den OcK|uelIer.

und den Raffinerien die Kosten für den Transport des Rohöls zu

vermindern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass nicht ein Tr<.>-

pfen Rohöl auf dem Transporte verloren geht etc. l'incn Tel.

dieser X'crbcsscrungcn, wie z. B. die Herstellung^ tiiosscr direkter

KohrcnlciliinLjcn von den Oelquellen nacli den Kattui^^neu hatte

man «;ar nicht \ornchniL'n können, wenn nicht durch dec

i rust ein gemeinsames Vorgehen der Raffinerien gesichert wor-

den wäre. Wie bei dem Standard Oil Trust , su bind auch bei

allen andern Trusts die stets vorhandenen X'orteiic des Gross-

betriebes voll ausgenutzt worden. Ueherall hat man ein Interesse

daran, die HerstcüiMi^skosten durch Vornahme von Verbesse-

rungen möglichst herahziulrucken, um oline l^rholumg der Preise,

welche auf die Auniahmc<ähi;^M^eit des Marktes und den Absatz

im Auslande nachteilig wirken wurde, einen erhöhten Nutzen 2tt

erzielen. Aber selbst, wenn man einmal einen Augenblick an*

nehmen wollte, dass die pekuniären Interessen an einer Verbessc*

rung der Produktionsweise bei einem Trust oder einer andern, die

Produktion eines Industriezweiges beherrschenden Vereinigung weg-
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fallen , ist denn die Hoffnung auf Erzielung eines Gewinnes die

einzige oder auch nur die Haupttriebfeder, welche einen Menschen
veranlasst, sich zu vervollkommnen und besonders Tüchtiges zu

leisten? Wird nicht gerade bei Erfindungen, um welche es sich

doch bei der Vornahme von Verbesserungen in der Produktion

in erster Linie handelt, der Ehrgeiz eine viel wesentlichere Rolle

spielen, als die Hoffnung auf pekuniären Gewinn ? Weshalb aber

soll dieser Ehrgeiz bei einem Trust weniger Befriedigung erw arten

können, als bei einer zcrspliltcrtcii Industrie. Das gerade Gegen-

teil wird in Wirklichkeit der Fall sein ; der I-Xiiidcr wird bei einem

Unternehmen, welches mit so grossen Kapii.dien arbeitet wie ein

Trust, viel eher hoffen können, dass die Kosten, welche der Ver-

such mit seiner neuen Erfindung verursacht, nicht gescheut wer-

den , und seine Ikluhnung wird iur den Fall des Gelingens viel

reichlicher heinessen sein, als sonst.

Ernster ist die Befürchtung z.u nehmen, dass die Trusts sich

bei der Beherrschung des Marktes zu einer Erhöhung der Preise

hinreissen lassen \verden.

Die Erhöhung der Preise braucht dabei nicht gleichzeitig

für das Inland und das Ausland einzutreten, es mag insbesondere

in Schuzzollstaaten vorteilhaft erscheinen , für das Ausland einen

niedrigeren Preis festzusetzen, um dort die Konkurrenz aus dem
Felde schlagen zu können, und das dadurch entstandene Minus

durch eine Erhöhung der Preise fiir das Inland , w-n man den

Markt beherrscht, wieder gut zu machen. Sowohl die Vertreter

des Standard Oii Trust wie des Sugar Trust haben denn auch in

der That vor der Untersuchungs-Kommission des Repräsentanten-

Hauses eingeräumt, dass sie mehrfach mit Rücksicht auf die Lage

des Weltmarktes einen billigeren Preis für den Export in das

Ausland festgesetzt haben, als für den inländischen Konsum.

Die oben gedachte Abhülfe gegen eine allzu schwere Be-

lastung des inländischen Konsums durch Herabsetzung oder Auf-

hebung des Einfuhrzolles oder durch Errichtung wirklich kon-

kurrenzföhiger Unfemehmungen im Inlande kann naturgemäss

nicht sofort in Wirksamkeit treten; man wird sich nirgends schnell

zu Zolländerungen entschliessen, und, ehe ein Konkurrenz-Unter-

nehmen gegründet, in Betrieb gesetzt und zum Konkurrenzkampfe

genügend gerüstet ist, wird immerhin eine geraume Zeit vergehen.

Für diese Zeit ist also eine Erhöhung der Preise für das Inland

durch die Trusts oder irgend dn sonstiges Unternehmen, welches
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den Markt ausschliesslich beherrscht, durchaus denkbar, wens*

gleich der Preiserhöhung immerhin in der Aufnahmefähigkeit des

Marktes eine gewisse Grenze gezogen ist.

Ist nun die hiernach wenigstens zeitweise Belastung des in-

landischen Konsums durch die Trusts als MögUchkeit zuzugeben,

so ist doch andrerseits zu beachten, dass die Lage der Ko^"^u-

mcnten bei dem l)ishcr herrschenden /.ur^ellosen Konkurrenzkamplf

auch keine allzu rosige war. Das ständige Schwanken der Trcisc

bringt Unordnung in jede Wirtschaft, und von einem rapiden

Prcisfallc zieht regelniassi;^ weit weniger der Konsument als iler

Zwischenhändler Vorteil. Preisschwankungen, wie sie bei zügel-

loser Konkurrenz vurkomnien , durften nun aber aus<^csch1ossen

sein. sol)altl ein Unternehmen den «^Mnzen Markt beherrscht, die

Preise werden dann unzweifelhaft einen mehr steten Charakter

annehmen.

Nach alledem diirfcn auch für denjenigen, der sich ganz auf

den Konsumenten-Standpunkt stellt und die Vorteile unberück-

sichtiijt la>st. welche durch ein Aufheben des wilden Konkurreiu-

kampfes für die Industrie, wie für die von derselben abhängigen

Arbeiter erwachsen, die Gefahren einer möglicherweise eintreten-

den Preiserhöhung nicht allzu schwer wiegen. Nun kommt aber

hinzu, dass thatsächlich eine Erhöhung der Preise bei demjenigen

Trust nicht eingetreten ist , welcher aliein genügend lange Zeit

besteht, um ein Urteil über eine etwa ausgeübte Beeinflussung

der Preisgestaltung zu gestatten.

Die unten stehende Tabelle gibt för die Zeit von 1871—1^7

InJahre

' I. T " ' a 3.

Preil ^c^ l\-tr (leuBM l'roii Koh .Is DilTcrcnr
per Galton per Gallon an der Quelle izwiKhen den beiden Prcitea

in C«Bt* in Cent* | w Cents

1871 24.24 ia52 13-72
1872 9-43 14.32

1873 i8.ai 413 14.09
1874 13.09 2.8t 10. 28
1875 W.99 2.96 10 Ol
1876 19.« 5-99 »3»3
1877 5.68 10.24

1878 »0.87 3.76 8.11

1879 8.08 2.04 5-99
18.S0 0.12 3.34 6.88
ISSI 8.05 3.30 5-75
1882 7.41 l.«7

\ 5 54
1883 8.14 3.53 S.6a
18S4 8.2S 1-99 6.29
1885 7.86 2.11 575
1S86 7.07 1.69

1887
1 6.7s L$9

1 sj6
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in Spalte 1 die Durchschnittspreise des relroleums in New York;

dieselben sind in der hier in das Auge gefassten Zeit von

24.24 Cents auf 6.75 Cents gefallen.

Es dürfte angeiieigt sein , bei diesem Preisfalle einige Mo-

niente aus der oben angegebenen (leschichte des Standard Oil

Trust in die Knnnerung /.urückzuruü n. Im Jahre 1872 ist Mr.

Rockefeller mit der South Improveinenl c Oinpanx' auf den Schau-

platz getreten, um bald darauf die Standard Oil Company von

Ohio in's Leben zu rufen: Der Preis des Petroleums fallt von

24.24 Cents in 1871 auf 23.75 '^/^ ""^i 18.21 in 1873 dann

mit einer Unterbrechung in den Jahren 1876 und 1877 bis auf

10.87 in 1878. Im Jahre 1879 wird die erste direkte Röhrenleitung

von den Oelquellen nach den Raffinerien gel^t: Der Preis des

Petroleums fällt im Jahre 1879 auf 8.08 cents. Im Januar 1882

tritt der Standard Oil Trust in das Leben: Der Preis des Petro-

leums fällt in diesem Jahre auf 7.41 cents. Seitdem haben die

Preisschwankungen nie mehr einen vollen cent betragen: Nach

einer kleinen Erhöhung in den Jahren 1883 und 1884 tritt eine

ständig fallende Bewegung hervor, um 1887 mit dem niedrigsten

Preise der ganzen Periode nämlich 6.75 cents zu schliessen.

Diese Ziffern dürfen eine genügend deutliche Sprache reden.

Da man jedoch häufig den Einwand gemacht hat, dass der

Preisfall nicht Rockefeller und seinen Unternehmungen zu danken,

sondern durch das Herabgehen des Preises des Rohöls hervor-

gerufen sei, so sind in Spalte 2 der obigen Tabelle die Durch*

schnitts-Jahrespreise des Rohöls an den Quellen angeführt. In

der Spalte 3 ist die Differenz zwischen dem Preise des Petroleums

und demjenigen des Rohöls gezogen. Auch die Spalte 3 zeigt

mit kleinen Unterbrechungen eine ständig fallende Richtung und

schliesst im Jahre 1887 mit der niedrigsten Ziffer der ganzen

Periode naralich mit 5.16 cents.

Die von Mr. Rockefeller seit 1872 l)etricbenc Konzentration

des Petroleumgcschäftes ist also den Konsumenten in ganz ausser-

ordentlicher Weise zu Gute gekuninien. Nun [^m1)1 es allerdingfs

Leute, welche auch hiergegen noch Einwendungen haben, indem

sie unter Hinweis auf den grossen Gewinn, welchen Mr. Rocke-

feller's Unternehnumgen thatsäcldich abwerfen, behaupten, dass

die Petroleumpreise gerechter Weise noch niedriger gestellt sein

inüssten. Ja das heisst dann doch nichts anderes, als dass ein

hoher Gewinn an und für sich etwas Unerlaubtes sei. Soli in
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der That derjenige, welcher im Jahre 1879 den kühnen Plan

fasste, eine direkte Röhrenleitung von den Oelquellen nach den

Raffinerien zu legen, sollen diejenigen, welche zu diesem damals

fast allgfemein für undurchführbar, jedenfalls für überaus wage«

halbig gehaltenen Unternehmen ihre Gelder hergaben, bei dem
glänzenden Gelingen des Unternehmens, durch welches die Kosten

des Transportes des Geis von den Ocl(|uellen nacli New-York
von 1,50 Doli, auf 50 cents per barrel, also utn öö^'j IVozcnt ver-

ringert sind, nicht auch zu einem glänzenden Gewinnst berechtigt

sein ? Der Kinwand durfte mehr auf Neid und Missgunsi , als

auf innere l eberzeugung zurückzuführen sein.

Der Standard Oil Trust ist der beste IJeleg dafür, dass die

Konzentration der Unterneliniungen bei einer enerj^ischcn und

thalkräftigen Leitung vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus

nur als nützlich und heilsam augesehen werden kann.

Betrachten wir nun die Trusts vom sozialpolitischeo Stand-

punkte.

Man sagt, es sei ein Unglück für die Allgemeinheit, wenn
die für den Staat so überaus nützliche Klasse der kleinen und

selbständigen Unternehmer durch Riesenunternehmungen» wie die

Trusts, immer mehr und mehr beseitigt würden. Ja, wenn dies

nur nicht von selbst in dem natürlichen Laufe der Dinge ein-

träte, wenn es nicht in der ganzen Entwickelung unserer Industrie

seit Erfindung der Dampfkraft und der Maschinen läge, dass

der Kleinbetrieb durch den Grossbetrieb, dieEinzeluntemehmuagen
durch Aktiengesellschaften verdrängt würden. Soll man gegen
die Natur der Dinge künstlich die Kleinbetriebe, die Einzelun*

ternehmen am Leben erhalten, obwohl dieselben nicht im Stande
sind, dasselbe zu leisten, was ein mit grossem Aktienkapital

arbeitendes Unternehmen durch Benutzung aller neuen Erfin-

dungen, durch zweckmässige Arbeitsteilung, bei leichterem Tra-

gen der gegen früher erhöhten Gefahren des Betriebes leisten

kann? Und ist es nicht eine einfache Folge dieses Entwicke-

lungsprozesses, wenn die kleinere Aktiengesellschaft durch die noch
leistungsfähigere grosse Gesellschaft beseitigt wird, bis schliess-

lich ein Riesenunternehmen, ein Trust, alle die bisherigen Gesell-

schaften in sich aufnimmt? •

Ja, gegen diesen letzteren Schritt dürfte relativ am wenig-

sten einzuwenden seto. Wenn einmal ein Unternehmen so gross

geworden ist, dass die Last desselben für einen einzelnen zu
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schwer wird, wenn einmal ein Ikcr von Ikaniteii vorhanden sein

muss, so kann es nur nützlich sein, wenn dies Bcamtenheer gross

genug ist, um einem kommandierenden (ieneral Stellung und Ge-

halt zu hefern. Der Leiter eines Riesenunternehmens, wie es die

Trusts sind, wird in ganz anderer Weise die auf ihm ruhende

Verantwortlichkeit fühlen als der Leiter einer kleinen Aktienge-

sellschaft, man wird mit weit grösserer Sicherheit bei ihm darauf

rechnen können, dass sein Pflichtbewusstsein nach jeder Richtung

hin ausgebildet ist, insbesondere, dass er sich bewusst ist, dass

er an der Spitze eines solchen Untemebmens nicht nur geschäft-

liche, sondern auch öffentliche hitercsscn zu beachten hat.

Unter den nicht rein kapitalistischen Interessen, welche der

Leiter eines Trust im Auge zu behalten hat, verdient wohl am
meisten Beachtung: Die Stellung der von dem Unternehmen ab*

hängtgen Arbeiter. Und hier ist auch der Punkt» wo selbst die*

jenigen, welche der Vereinigung der Unternehmungen eines In-

dustriezweiges wohlwollend gegenüberstehen, einige Bedenken

nicht werden unterdrücken können. Es ist zwar unzweifelhaft,

dass die Lage der Arbeiter durch die von den Trusts wie von

anderen Untemehmerverbänden beabsichtigte Organisation der

Produktion an sich eine bessere wird; dadurch dass die Pro-

duktion dem Bedarfe angepasst wird, hören die Absatzkrisen

mit ihrem Gefolge von Betriebseinstellungen und Arbeiterent-

lassungen auf; der Arbeiter kann zuversichtlicher auf ständige

Arbeit rechnen. Allein ebenso unzweifelhaft ist es, dass bei

einer derartigen Konzentrierung der Unternehmungen eines Indu-

striezweiges das Abhängigkeitsverhältnis der Arbeiter ein grösseres

wird. Es liegt alsdann nahe, dass sich die Arbeiter, wie es in

Amerika schon vielfach der l*all ist, ebenso organisieren und nun

geschlossene OrLianisalion den Ricsenuntcrnchmungcn i;cgen-

übertreten. Die (jcfahrcn, welche sclion aus dem LreL;fnül>cr-

stehen der beiden mächtigen, wolilorganisierten Heere für die

Allgemeinheit resultieren kuancn. durften nicht zu unterschätzen

sein. In Amerika sind diese Gefahren bisher tjlücklicher Weise

nicht praktisch geworden. Die oben dargestellte Vereinbarung

der (jenossenschaft der Oelproduzenten mit derjenigen der Oel-

arbeiter gibt einen treffenden Beleg dalur, wie in friedlicher Weise

die bciderseitii^^en Interessen wahrgcnomiricn werden.

Der letzte ,^eL;en die Trust l^ikiunL;en erhobene lü'nwand ist

der, dass dieselben einen Staat itu Staate bilden. Natürlicher-
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weise muss dieses Bedenken in dem republikanischen Amerika,

in welchem alle vier Jahre alle höheren Beamten mit dem Pra

sidenten der Republik zusammen wechseln , ein grösseres Ge-

wicht haben, als in einer starken Monarchie mit einem ständigen,

unabhängigen Beamtentum. Und die geheimnis\olle Art und

Weise, in welcher die Trusts ihrer Geschäfte walten, trägt da/u

bei, die Sache noch viel gefährlicher erscheinen zu lassen Die

Trustees üben über die grossen in ihren Händen hetindlichefi

Vermögensmassen eine abst)lute und vollständig unkontrollierte

und unkontrollierbare Macht aus. Selbst die wenig besagende

Kontrolle, welcher die Direktoren von Aktiengesellschaften unter-

worfen sind, fällt bei ihnen fort: weder den Inhabern der certi-

ficates wird über die von den Trustees gemachten Ausgaben

Rechnung gelegt, noch lassen die Trustees irgend etwas über

ihr Thun und Treiben in die Oeffentlichkeit dringen.

Bezeichnend hiefür ist folgender Vorfall vor der Ncw-Yorkff

UntersuchungS'Kommission. Diese Kommission hatte es sich be-

sonders angelegea sein lassen, festzustellen, ob Protokolle über

die Sitzungen der Trustees und die dort gefassten Beschlüsse

geführt würden. Nach vielen ausweichenden Antworten ward von

den Trustees des Sugar Trust endlich die Antwort herausgepresst,

dass keinerlei schriftliche Aufzeichnungen über diese Sitzungen

vorhanden seien. Von den Trustees des Standard Oil Trust da*

gegen wurde ein Protokollbuch vorgelegt, und es fanden sich

darin sinnreiche Aufzeichnungen wie »Mr. A/s Vorschlag wird an-

genommene, »Mr. B. wird beauftragt, die Interessen des Trust

in der und der Sache wahrzunehmen« etc. Kurzum, bei beides

Trusts offenbar absichtliches Geheimhatten ihres Verfahrens.

Es ist daher gar nicht zu verwundern, dass der Verdacht ge*

äussert wird, die Trustees gäben grosse Summen zu Bestechungs^

zwecken aus. Es gilt geradezu als notorisch, dass ein vor einigen

Jahren von der gesetzgebenden Versammlung von Pennsylvanien zu

Gunsten des Standard Oil Trust gefasster Beschluss durch Reste-

cluin<; /.ahlreicher Abgeordneter zu Stande gekommen sei. Als vor

Kurzem die Inierstate Ct>nmiercc Kommission in einer interes-

santen Entscheidung feststellte, dass die Louisviile und Nash-

i) Diewlb« ut tbsedruckt in den Berichte der Uiilennc1niiig»*Kommittioi» do

Reprisentaaten-Hauscs Seite 655—689. Ich werde auf die wichtige Entschddmg: ii

einem in SchmoIIcr^ Jahrlisiche /t: veröfrcntIii.hrniU'ii Aufsaf/'e übt-r die Staatfichc

Au&icht über Eisenbahnen in Nordamerika eingebender zurückkommen.
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ville Kisenbahngesellschaft der Standard Oil Company von Ken-
tucky ungesetzliche Frachtvergütungen gewährt habe» wurde all-

gemein die Ansicht ausgesprochen, dass diejenigen, welche an

der Spitze dieser Etsenbahngesellschaft ständen, die Vergün-

stigungen nicht ohne persönlichen Nutzen für sich gewährt hätten.

Mögen diese Behauptungen nun richtig sein oder nicht, jedenfalls

beweist die Bestimmtheit, mit welcher dieselben aufgestellt und

auch geglaubt werden, dass die allgeniLinc Lcberzeugunp;' besteht,

dass die I rustees mit ihrer riesigen Macht die Verwaltung kor-

rumpieren und so das allgemeine Wohl schadigen.

Hier liegt also wirklich ein wunder IHinkt vor. wo sich that-

sächlich bereits bei den Trusts Uebelstande gezeigt haben. Da
wird die Gesetzgebung eingreifen nuibscn , und vor allen den

Trustees eine wirkliche und realisierbare Verantwortlichkeit fiir

ihre Handlungsweise aulerlegen, indem sie es denselben unmög-

lich macht, fernerhin durch die völlige Geheimhaltung der von

ihnen getrofifcnen Massrcgeln sich jeglicher Kontrolle zu entziehen.

Insofern hat die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegen

die Trusts entstandene heftige Bewegung ihren berechtigten Kern.

Leider wird aber dieser berechtigte Kern bei dem blinden Wü-
ten der amerikanischen Zeitungen gegen die Trusts durch die

Unsumme der dabei aufgestellten unrichtigen und vielfach ge<

radezu lächerlichen Behauptungen vollständig verdeckt. Und leider

stehen auch die Gesetzentwürfe, welche in der allerjüngsten Zeit

von Parlamentariern in Washington, New York und Illinois ge<

gen die Trusts eingebracht worden sind, unter dem Einflüsse

dieser Zeitungshetze; mehr oder weniger direkt will man durch

gesetzliche Massregeln die Trusts unmöglich machen. Wer diese

Gesetzentwürfe unparteiisch liest, wird sich der Ueberzeugung

nicht verschliessen können, dass die betreffenden Parlamentarier

selbst weder an die Möglichkeit der Durchbringung ihrer £nt>

würfe noch an die Möglichkeit der praktischen Ausfuhrung der

vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen glauben, und dass

sie sich bei Einbringung derselben lediglich von Popularitäts-

Hascherei haben leiten lassen.

IV.

Die vorstehenden Betrachtungen der amerikanischen Trusts

sind von dem Gedanken ausgegangen, dass diese Art der Unter-

nehmer-Verbände auch für Deutschland praktische Bedeutung
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gewinnen könnte. Ich bin der Ueberzeugung, dass die KaiteOc

fester geschlossenen Vereinigungen der Unternehmer Platz machen
werden, und dass wir daher, wenn auch nur schrittweise, schliesslich

zu einer mehr oder weniger vollständigen Fusionierung der bis»

her selbständigen Einzeluntemehmungen gelangen werden, sodass

alle Unternehmungen des betreffenden Industriezweiges einheithch

von einer Stelle aus geleitet werden.

Dies aber ist auch das eigentlich Charakteristische bei den

amerikanischen Trusts. Die Form der Fusion war durch die

eigentümlichen staatlichen und rechtlichen Verhältnisse in den

Vereinigten Staaten ausgeschlossen oder doch wenigstens nur

schwer möglich. Man bediente sich deshalb des eigenartigen

tUlr Deutschland schon aus rechtlichen Gründen unmöglichen Ge-

bildes des Trust. Dies hat neben der Erreichung des Zieles, die

LiUcrnchimnv^cn unter einer einheitlichen Leitung zu vereinigen,

eine An/.thl weiterer Konse(|ueii/en <^^ehabt, welche weggefallen

sein würden, wenn man, — was ja in Deutschland nioi^lich ist. —
einfach 7ur l'usinn der UnternehmiinL^en geschritten wäre. Diese

speziell aus dem eii;enartigcn KcclUsgebilde des Trust entsjn ungenen

Konseijuen/.en kennen daher für Deutschland kaum auf beson-

dere Heachlung rechnen; dagegen durfte alles dasjenige, v\as

für und wider die Trusts von dem (ie.^ichtspunkte der K«>nzen-

tratitjn der Unternehmungen vorgebracht ist, auch für Deutschland

einen praktischen Wert besitzen.

Die natinnalokonc »mischen Vorteile, welche aus der Ki-iizen-

Iration der Unternehmungen eines hidustriezwciges entspruigen,

bleiben bestehen, einerlei welche Form die Konzentration an-

nimmt. Ebenso bleibt aber auch die Gefahr bestehen, dass durch

die Konzentration eine wenigstens zeitweise Erhöhung der Preise

geschaffen werden kann. Nach der hier vertretenen Anschauung
wird diese, an sich schon vielfachen Einschränkungen unterliegende

Gefahr aufgewogen durch den Vorteil, dass durch die nur bei

einer Konzentration mögliche Anpassung der Produktion an den

Bedarf eine Ordnung in der Produktion hergestellt, der Ueber
Produktion und den Absatzkrisen mit ihrem Gefolge von Arbeiter-

entlassungen vorgebeugt und Stetigkeit in der Arbeit und in den

Preisen herbeigeführt wird.

Aber gegenüber dem volkswirtschaftlichen Nutzen mussco
auch die oben angeflihrten sozialpolitischen Bedenken in's Auge
gefasst werden. Wenn meine Ansicht über die Fortentwicketung
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der Unternehmer-Verbände in Deutschland die richtige ist, so

wird hier bald die Frage eine brennende werden, wie sich der

Staat einer Konzentration der Unternehmungen gegenüber zu

verhalten hat. Es wird n. m. M. notwendig sein, durch staat-

liche Aufsicht Vorsorge zu treffen , dass sich die Leiter der-

artiger Riesenuntemehmungen der auf ihnen ruhenden Verant-

wortitchkeit voll bewusst bleiben, insbesondere auch nach der

Richtung hin, dass sie in Beziehung auf die von ihnen abhängigen

Arbeiter öfTcntliclic Interessen zu berücksichtigen haben.

Durcli die slaailiche Aufsicht soll nicht nur die Kontri)lle

ergänzt werden, welche die bei dem Unternehmen zunächst Be-

teiligten gerade wegen der Grösse desselben nur schwer wirk-

sam ausüben können, sondern es soll auch dafür gesorgt werden,

dass die an der Spitze der Kiesenunternehmungen stehenden

Personen von dem erforderlichen öffentlichen Pflichtbevvusstsein

voll und ganz durchdrungen sind.

Unter dieser (iarantie aber w ird eine Konzentration der Unter-

nehmungen einer weiteren Durchführung der im deutschen Reiche

eingeleiteten sozialen Reformen eine wirkliche Stütze gewähren

können: das einen ganzen Industriezweig beherrschende Riesen-

unternehmen wird leichter, als die vielfach in schwachen Händen

befindlichen Einzelunternehmungen die Lasten tragen, welche

durch die bisherige Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Alters-

Vcrsicherungs Gesetzgebung der Industrie aufgebürdet sind. Ja,

man wird sich auch dazu entschliessen können, diesen starken

Schultern im Interesse der sozialen Reformen weitere Pflichten

iiir die arbeitenden Klassen, insbesondere die Fürsorge für Witwen

und Waisen aufzueriegen.

ANLAGE.

Vertrag.

Zucker-Raffinerie-Gesellschaft
t^
I'he Sugar Refinerics Company).

Die Unterzeichneten treten lu folgemteni Vertrage zusimmen . nm cijie Trust-Üe-

hörde lu hil'len, <;<»wic ni nnfleren in di^setTi V'prtrrtr^f T«ng»"g;eiuiiLii Zwfckrn'

§ I, Name. Die 1 rusi-Üchorde soll tien Namen »Zucker-Kafnnerie-ljcseUschafl«

führen.
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§ 2. Zwecke. Die Zwecke dieses Vertrages sind

1) Die Sparsamkeit tler Verwaltung zu erhöhen und «Ii':- Kosten des IvaTmu^er.»

zu vemnnflcm, so dass der l'reLs des Zuckers so niedrig bmussen werden koim, wie

CS si«.h nur irgend mit einem angemessenen Nutzen vereinbaren litsst.

2) Jeder RafBneric die Vorteile aller neuen tecluinchen Erfahnmgen nnd Pwouatt

zu vencludren, welcbe andern bekannt, resp. von ihaen angewandt aiod, and welcke

dazu dienen, die QualUit des tafRnierten Zuckers u verbessern und die Koctea des*

selben zu vermindern.

3) Schutz zu gewähren gegen ungesetzliche Verbindungen der Arbeilcr-

4) Schilt? 7.U gewähren gegen Bestrebungen, die Qualität des raifiniertcn Zocker« ic

verschlechtern.

5) Allgemein die Interessen der Vertragsschliessenden auf jede gesetzliche nnd ge-

ei^ete Weise zu mhren.

§ 3. Die Trast-Behtfrde. Die Vertn^achliessenden, welche nicht Korpoiationea

sind, sollen verpflichtet sein, solche zu werden, ehe dieser Vertrag in Kraft tntt

Jede hier unterzeichnete Korporation und die Vertragsschliessenden , welche nock

nicht Korporationen sind tind welche sich als sulohc er>t iiocli /ti bilden h.ib'?n, er-

klären sich damit einverstanden, <lnss alle Aktien iIcs Kajnlalvermogens a'ler genann-

ten Korporationen einer 1 rusi-Hehordc übergeben werden, welche aus» 11 Fersaacn

bestehen soll, die jedoch durch einen Ma|oritStsbeschlu«s der Mitglieder der BehjMc

auf 13 erhöht werden kann.

Jedes MitgHed der Behüide kann abgesetzt werden durch einen Beschlms von

zwei Drittel Stimmen der Trustbehdrde, und zwar im Falle der Unfth^keit, der Vo^

nachlässigung oder der Weii^eriin^. <eine Pflicht ?n thun.

Jedes Mitglied kann sein Amt niederlegen , indem es eine schriftliche MkteÜBag

seiner Resignauuti an den Sekretär der i riist-Behyrde einreicht.

Vakanzen während der Amtsdaner der Mitglieder kö^nnen dordi Ernennung aauge-

fuUt werden, und zwar durch dnen Majoritätsbeschluss der Mitglieder der Trest-

Beböide.

Ein Mitglied , welches ernannt ist , eine Vakanz auszufüllen , soll im Amte bleiben

bis 7mx\ Ablnnf des Termins desjenigen Mitgliedes, an »lesscn Stelle es ernannt \<t

und zugleich eintreten in alle Rechte, Ptlichten und Verbindlichkeiten seines V<»-

gangers.

Vakanzen , weldie entstanden sind durch Ablauf der Amtsdauer aollen anaeefalb

werden in der Jahresvcisammlung der Inhaber der Anteilscheine oder in anderen mn
der Trust-Behörde einberufenen Versammlungen.

Die Jahresversammlungen sollen im Monat Juni in der Stadt New York nbgehalicn

werdrn. imd jedem eingetragenen Anteilsi ]\cin -Inhaber soll per Post, wenit^^tens siebe«

Tage vor der Zusammenkunft, eine Mitteilung zugehen über Zeit, Ort und (»egenstand

der Beratung. Die Anteil$chein-Inhal)er sollen stimmen je nach der Zahl der Aktier.

für welche de Anteilschefaie haben ; sie können auch durch Bevollmächligte stimmen

Die Trost-Behörde darf Reglements erhissen, insbesondere sollen alle Anordnungen

betreffs der Zusammenkünfte, der Wahlen und sonstiger Etnzdheiten, welche hier nicki

vurgcsehen sin 1 \on der Behörde getroffen werden. Fin Mitglied der Tmst-Behdfde

tiarf mit Vollmacht versehen für ein anderes Mitglied handeln, und zwar mit dem-
selben Erfolge, als wenn dieses selbst gehan delt hKtte.

Eine Majorität der Mitglieder der Trust-Beliortic soll einen geschaftstuhren Ui^ Atis-

ächus6 zur Erledigung der laufenden Geschäfte bilden. Em Majoritätsbeschluß» die««»
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Amschiniet toll von dcnudlMii Erfolge begleitet eein, wie die etnulmmige HradluiiK

der TVmt-Behttfde mit Ausnabne der hier betoodeia vafgetelieneAFlUe; inebetoudere

soll die Verwendung von Geldmitteln, Fonds und Aktien von der entweder schriftlich

oder ilufch einen Mejorititsbeacblu« gegebenen Einwilligung der Geiamtbehörde ab*

hängen.

Kein Mitglied der Behörde darf während der Zeit , wo es im Amte ist , Zucker

kaufen oder verkaufen oder direkt oder indirekt an dem Kaufe oder Verkaufe von

Zocker beteiligt lein, weder mm Zwecke der SpdtnIatioQ noch anderweitig, obne

Znatinunung eines Majoritllsbcsebliines der GceemtbeliOrde, Jede Verletfoog dicMr

Verpflichtung zieht die EhtleHMiog ab Mitglied der TrastoBdiörde neeb dch, und soll

der Betreffende ferner verpflichtet sein, den etwa realisierten Nutzen der Behörde

heraiis/ugebcn und zwar zum Bexten der Anteilschein-rnhaber. Da es jedoch wün-

schenswert ist, dass die Trust-Behörde aus Mitgliedern besieht, welche ein wesent-

liches eigentsi Inleresü>e an den genannten Geschäften haben , so wird hierdurch be-

stinunti dm es allen Mitgliedern der Behttrde fireS iteben loll, licb enrmcbliewen oder

teüinnebmeB an Vereinbuungen «nd Tramaktfamen, welche die Dirdctoren der dn-

tdncn Korporatiooen and die Tnist-Bebörde selbst eingehen mögen, und «war in der

Ausdehnung und in der Weise, als ob sie Nicht-Mitglieder der Behörde wären.

Die Tn!';t-Hehörde kann denjenigen Personen
,

deren Einsetzung als Verwalter des

Trust oder ab» Direktoren oder andere Beamte der Korporationen wünschenswert er-

scheint, so viel Anteilscheine übertragen, wie sie es für diesen Zweck für notwendig

craditet; mid twar loilcn lolche Udtertragungen ausgeübt werdoi von dem FriM»

deuten nnd dem Schettmeitter der Trastbehfirde, welche als BevoUmScbtigte dendben

l&r diesen Zweck handeln; deae Anteilscheine sind aarfiekmflbeitragen, wenn ca von

der Behörde verlangt wird.

Die erste Behörde soll bestehen aus folgenden Per^^onen , und rwnr sollen sie ihr

Amt 3, resp. resp. 7 Jahre ausüben, so lange, bis ihre Nachfolger ernannt werden:

(Es folgen Namen.)

g. 4. Beamte. Die Trust-Behdrde aoll efaicn Msideoten, einen Vice-Prüsidenten,

and einen Schatameister aoa ihren lÜ^edem eracunen, ebenso noch einen Sekretlr,

der Leltfcre kann andi ein IiHdit-Mi^icd der Bdiörde sein. Die Bdiörde kann

zeitweise andere Aentcr adiaIfcD ond die Personen ernennen, nm diese anaanOben.

Sie kann femer Kommi<;sionen ernennen und soll den Beamten und den KoBuniasloncn

ihre rc&p. Ptlichten und Machtbefugnisse vorschreiben.

§ 5. Plan. Die einzelnen Korporationen und Teilnehmer an diesem Vertrage sollen

ihre resp. Organisationen behalten und ihre eigenen Geschilfte ausfuhren und verwal-

ten. Daa Kapital^Vennögen jeder Korporation soll indessen der TmBt«BchOrde fiber-

txg^ woden , nnd an Stdle dessdben sollen Anteilacheine nicht fiber 50 Ifillionen

Dollars, geteilt in 500.000 Stücken \ 100 Dollars von der Tru8t-ßeh<tade ausgegeben

und wie folgt verteilt werden : (Hier folgt der Verteiluogsplan.)

Der AnteilBchein soll die nachstehende Form haben:

No ....

Antcilaoheiii Ober loo Dollnm

der

2ockor>iUfilaefle-OMe11iclMft

Hienlurch wird bescheinigt, dass A* B, berechtigt ist w einem Antelbchein der
Zucker-I<iff»n<Tie-Gesellschaft.

Archiv für mu. Gesettgbg. u. äutistik. 11. 3. 2ä
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Dieser Anteilschein ist ausgegeben nMb wd fjUBMm den Bcitünnunigfli OMiW
tngcs yom i6. An^MSt 18S7.

Die Aktien, welche durch diesen AnteUichdn repiäsentiert werden, sind äbertngh«

seitens des Inhabers oder seines persönlichen oder mit VoHmacht versehenen Ver-

treters, tmd twar kann eine solche üebertragung nur durch die Bucher der Tnia-

Behörde gescIieheB vnd nicht andcrweilig und nur gefen UdMrgebe die» Aaiii^

Scheins.

Sie berechtigen den Inhaber zu allen Rechten gemäss den Vorschriften dieses Ve-

trage*.

Das Guthaben des Inhabers ist im Verhältnis der durch diesen AnteiUcheio reprä-

sentierten Aktien zu der ganzen Anzahl der ausstehenden Aktien. Der Toulbetnf,

repiSsentlert durch awntehende Anleilschdne, und die Bedingungen des VeitngK

können durch eine im Vertrage näher bezeichnete Majorität geändert werden.

Zur Begutachtung dessen hat die Trtist-Behörde diesen Anteilschein o<

(L. S.) der Unterschrift ihres Präüdenten und Schatzmeisters und dem Si^el da

Behörde venehen am
Für Wert erhalten cediere, übertrage und überweise ich an Herrn

Aktien, welche durch diesen Anteilschein repräsentiert werden, und setze iierm

hierdurch als unwiderruflichen Bevollmächtigten ein, um die genannten AnteikcbdK

durch die zu diesem 2wed( von der Direklicm der Tnist-Bchörde geführten Sick«

zu abertragen.

Der Zemkmar stimmt dwch Amiahme dieser Uebertragung allen Bedingung^ ies

uuf dem Anteilschdne erwXhnten VeHmfes» sowie etwaigen apiteren Acndenmgei des-

selben zu.

Die Aktien des XapttalTennSgens der eiaadnen Kotpoeationen , ««Idie der Tm('

Behfirde hi der oben angegebenen Weise Obertragen aii^ sollen fibcrsdmeben wate

auf die Namen der Mitglieder der Behörde al« Verwalter des Tmst, «md «war Mtla

sie von diesen oder ihren Nacbfo^em als Mitgliedern der Behörde gemeiaachaAlieb

»icher aufbewahrt werden.

Bei Todesfall, Resignation oder Al)seliung eines Mitgliedes der Trust-Behönle ^"

der Kechtstitcl bei den übrigen verbleiben. Alle Mitglieder, welche aufhören »«itcbe

zu !>ein, sollen die erforderlichen Erklärungen abgeben, um den Rechisijtel deajeufts

Penwaen m verachaflen, welche sa der betieienden Zeit MitgHHtr der Behörde mi
Die 'Hast-Behörde soll das ihr fibertmgene Vennögen mit allenRedHen wdMadl'

befi^nisMn Teiwallen, wdehe den Aktienbesitseni der eimelnen Kotpomtiaaa »
stehen, und ist nur den in diesem Vettrage festgesetzten Zwecken unterworfen.

Die einzelnen Korporationen sollen 7u den 50 MillionenDoUan AnteQscheia ia

genden Proportionen berechtigt sein, nämlich

Jede Raffinerie und die Korporation, zu welcher sie gehört, soll vorher von Ver-

bindlichkeiten nnd Vencholdmigen frei geauu:ht werden, oder es soll der Trait-B^

hörde ein enisprechender Betrag baren Geldes nr Ablösmig der VerbindlidilBHtti

mid Veisehttldongen sur VerfiigoDg gestellt werden.

Veraeichnisse der Besitztümer der einzelnen Rafhnerien sind beigefügt; nnd übo^

nehmen die betreffenden Kontrahenten die Garantie dafür, dass dieselben mit ie^

Gesellschaftsliüchem übereinstimmen, und treten für etwaige UnvollstänHM.Tlruen

Bei vollständiger Ausführung dieses Vertrages soll jeder der Kontraheiucn e r.

ütundiges Inventar seines Eligentums anfettigen, welches in dem ubigen Veneichndit

nicht ebbegritTen, aber Ittr die GeschftftsKweeke bestimmt ist, insbesondere von nkn

nnd raffiniertem Zucker, Mdassen, in Bearbeitmig b^iifienem Zocker, Symp, Esdü^

lagen, Holskohlen nnd anderen VonXten, nnd ein aoldies ImreDtar soll geprtt^
der bare Wert taxiert werden durch eine Kommisston von fihif Personen, nlmliA..>>
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Der Wert, dnrdi V* Majorittt der TamUm fotgenlzt, aoU in bar' ea den Schali-

meister jeder KiQiporation durch die Trart^Bebfirde benlik werden.

Das Eigentum soll bei der Raffioerie verbleiben, bei welcher es sich befindet, nm
dort benutzt zu werden, atugenominen wenn eine RelEnerie eine andere Betlimmniic

darüber trifft.

Bei der üebertragung des Eigentums der Firmen A. B. an die Trust-Behörde hat

die letilere sn inUen die Sunune von wegen Zahlungen, welche fiir VerbetM>

rangen und VergrOeMningen der Fabriken bereits geeeheben, resp. in knfendea Kon-
trakten ffcitufwtit find.

Nachträgliche Anteilscheine von 400000 Dollars, abzüglich 15%, welch' letztere der

Bebiirde für den später bestimmten Z\\eck verbleiben, sollen B. C. erhalten für Ver-

be«iserungen und VertTossrningen der Räumlichkeiten ihrer noch im Umbau begrifTcnen

Raffinerie, und zwar wenn die genannten Verbesserungen und die Vermehrung der

Räumlichkeiten nachweislich vollständig gemacht sind.

Die Aatcilecheine, welche den cfauelnen Raffinerien tngewiesen find, tollen von ihnen

an die intciesiterten Teilhalier verteilt werden.

Jeder Inhaber von Raffinerie-Aktien bat Anqmtcb auf ao viel AntcUicbcine, %rie fUr

die betreflende Raf5nerie bestimmt werden, und twar im Verhältnis sein« Anteib am
Gesamt'Vermögcn seiner Gesellschaft,

Von den Anteilscheinen, welche fiir die emzelnen Kattinenen b^immt werden, sollen

fUnizebn Prozent von der Behörde icuruckbehalten werden , und diese Anteilscheine,

sowie der von den 50 MilHoncn Doliats niebt verteilte Betrag der Antdlscbetne soll

sur Disposition der Trast-Beb^e stehen and entweder snr Erwerbmg anderer Raf-

finerien, welche eist Teilnehmer an diesem Vertrage werden, oder su ^hlnagcn flir

Nenanscbaffimgen oder sonstige Verbcssenmgen bei den einseinen Raffinerien gebraucht

werden,

§ 6. Gewinn. Der Gewinn , welcher von den Geschäften jeder Korporation ent-

springt, soll von denselben der Trust-Behörde au^eliefert und der angehäufte Ge-

winn selbst, resp. derjenige Teil, welcher fiir die Dividende besUnunt ist, soll von

der Tnst-Bebttrde proportional an die Snhaber der Anteflachebie, welche von der

Thist'Behdrde augegeben worden sfaid, vertdlt weiden.

§ 7. Fiakalincbn Asrangnmentn. Die Foods, welche für die Trust-Behürde er-

forderlich sind, lun die angegebenen Zahlungen zu leisten, können auch durch Hypo-

theken, welche seitens aller oder (?!nrelner Korporationen aufgenommen werden] oder

auf andere Weise unter Zustimmung der Trust-Behörde aufgebracht werden.

g 8. Veränderungen. Die Anzahl und der Totalbetrag der von der Irust-lic-

hOrde ausgegebenen Anleilscbehie kann vermehrt oder vermindert werden dmdi einen

Majorititsbesebloss der AnteUscheininhid>er.

Die Bedlngm^en dieses Vertrages kSmieo eben&Ils geindert werden durch einen

neuen, von einer Majorität der beteiligten Anteilscheininhaber geschlossenen Vertrag,

vorausgesetzt jedoch, dass keine Veränderung geschehen darf, welche den Anteilschein*

Inhabern zum Nachteile gereichen würde.

§ 9. Erwerb von anderen Raffinerien. Das Aktienkapital von anderen Zucker-

Raffinerie-Gesella.chaften und von solchen Gesellschaften, deren Geschäft direkt odcr

indMt mit dem Raffinieren des Zocken verwandt ist , kann der Tnist-Beb^e bd
Emwilligung einer Majoritlt derselben ftbcrtragen werden, nnd swar nach erfolgler

Abschatwog und unter angemesMoen Bedingungen fär den Anschluss, welch«- gemKts

den Bestimmungen dieses Vertrages so erfolgen bat; und Anteilscheine können dann

28*
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iTOB der BdMe «ufecdieB werden. Die bebtfleadcn Kotporatoiea «enkn dae

TeOnduncr dieaes Vcrbtsei, pachdqn dcndbe endniingimiMig tnitenddiiMl m>
den ist.

§ lo. Aufbewahrung' des Vertrages. Dieser Vertrag soll nach Unter2cicKni:^

aller Teilnehme dem Präsidenten der Trust-Behurdc übergeben werden, wdcb«s

allein die Aufbewahrung desselbeo obliegt, und es soll dieser Vertrag keiner FenoA,

resp. keinen Tersoncn gexeigt oder übergeben werden, ausgenonunen bei aosdrück*

Veber Anordnung und Anwdsnng der TruM-BehOrde.

Eine Atncbrift dtem Vertni^ soll ein Mitglied der Behfirde erimltcs, «dcto Ii

BoftoD, MaM. wohnt, and eoll von demselben in dendbcn Weise behanddt vote,

wie der OriginaWeitrag selbst.

Zur Begxilachtung dessen h:\ben die Teilnehmer ihre Namen nnd Sie^jel unter diesen

Vertrag guetzt, und soll derselbe Kraft erhalten, sobald er von allen TeilneluMn

unterzeichnet ist und in Wirksamkeit treten vom i. Oktober 1887 ab.

Detiert, 16. Attgust 18S7.

Keinen.
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DAS BÜRGERLICHE RECHT
UND DIE BESITZLOSEN VOLKSKLAäSEN.

VON

Dr. ANTON MENGER,
PROFESSOR DER RECHTE AN DER WIENER UNIVERSITÄT.

Dritte Abteilung.

Das Sachenrecht des Entwuiis eines bürgerlichen Gesetsbochs

für das deutsche Reich.

XXIX.

Indem ich nunmehr dazu übergehe, das Sachenrecht des Ent-

wurfs eines deutschen bfifgerlichen Gesetzbuchs der Kritik zu

unterziehen, sei zuvörderst daran erinnert, dass ich oben (L und

IL) die Geltung des Privateigentums in seiner überlieferten Ge-

stalt als eine unanfechtbare Voraussetzung hingestellt und da«

durch meiner Aufgabe selbst die engsten Grenzen gesteckt habe.

In Wirklichkeit ist nämlich das Sachenrecht, wie es uns der deut*

sehe Entwurf nach dem Muster anderer Gesetzbücher bietet,

nichts als eine voIbUindige Entfaltung des Privateigentums. Denn
der Besitz und die Inhabung verfolgen lediglich den Zweck, das

Eigentum in seiner praktischen Wirksamkeit zu erglänzen und

durch die Dienstbarkeiten und das Pfandrecht solkii aus dem
Inhalt des Privateigentums einzelne Bestandteile losgelöst und

zu besonderen Rechten gestaltet werden. Durch die Gegensätze,

welche gleichwohl auch auf dem Gebiete des Sachenrechts vor-

kommen, werden daher im wesentlichen nur die Besitzenden be-

rührt, nicht die besitzlosen Volksklassen, die durch jedes auf dem
Privateigentum beruiiende Sachenrecht von dem Besitze gleich-

massig ausgeschlossen werden. ICs kann deshalb meine Absicht

nicht sein, eine umfassende Kritik des im Kntwurf gebotenen Sa-

chenrechts zu liefern; nur wenige fragmentarische Bemerkungen
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über einzelne vom sozialen Standpunkt besonders wichtige Fragen

können an dieser Stelle Raum finden.

Fragen wir nun noch zuvor nach dem allgemeinen Charakter

des Sachenrechts, wie es uns das dritte Buch des Entwurfs dar*

bietet, so können wir überall eine innere Abschwächung und Zer-

setzung der Kigentumsordnung wahrnehmen. Diese zeigt sich zu-

nächst in der den ganzen Entwurf beherrschenden Tendenz , dk
Migcntumsordnung von ihren wirtschaftlichen Grundlagen loszu-

reissen und als eine blosse Machtfragc zu behandeln (XXX.) b rci-

lich war das Sachenrecht im wesentlichen niemals etwas andcrc-

als ein Inbegriff von Machtverhallnissen, und die Beslrel)ungen der

Juristen und der Rechtsphilosophen, das Eigentum auf die Arbeit

oder andere wirtschaftliche X'ort^an^c zu gründen, waren dcshaib

von vornherein zur Unfnichtliarkeit verurteilt. Aber niemals \<\

ein Gcsetzburh crschienrii , m welchem die besitzenden Klassen

so unumwunden, wie jetzt im deutsclien b.ntwurf geschehen ist,

auf jeden Zusammenhang des Privateigentums mit dem w irtschaft-

lichen Leben der Nation Verzicht leisten und sich damit begnügen,

das Schwert der Gewalt in die Wagschale zu werfen. Je mehr
aber die Wurzeln, welche die Eigentumsordnung mit dem ge>

samten Volksleben verbinden, von dem Gesetzgeber zerschnitten

werden, desto sicherer muss die Geltung des Eigentums m dem
Rechtsbewusstsein der Nation erschüttert werden.

Aber auch was die nähere Ausgestaltung des Sachenrechts

betriilt— und dies ist der zweite Punkt— so ist eine Schwachui^
der Eigentumsordnung nicht zu verkennen. Der Grundsatz der

Unverletzlichkeit und der Unbeschränktheit des Privateigentums

ist heute kaum mehr als eine Fiktion, die innerhalb des Kreises

der Besitzenden nur auf eine sehr beschrankte Geltung Anspruch
machen kann und überall von den weitestgehenden Zweckmässig-

keitsgründen durchkreuzt und zurückgedrängt wird. Eine voll-

ständige AusiUhrung dieses Gedankens würde freilich eine um-
fassende Kritik des gesamten Sachenrechts notwend^ maehen;
an dieser Stelle will ich bloss zwei der wichtigsten Punkte (XXXI.
und XXXII.) hervorheben. Nur dort, wo sich die Eigentumsord-

nung vorherrschend gegen die besitzlosen Volksklassen richtet,

nämlich bei dem Besitz und der Inhalnmg, ist in dem Entwurf

sogar eine Zuspitzung und Verschärfung des EigentumsbcgritVcs

wahrzunehmen (XXXIII.).

Ks wäre eine Ungerechtigkeit, diese innere Abschwächung und
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Zersetzung der Eigentumsordnung ledlgHch den Verfassern des

Entwurfs zur Last zu legen. Vielmehr sind manche Gedanken,

welche diesem Prozess zu Grunde liegen, uralt und fast alle haben

sich lange Zeit vor der Verfassung des bürgerlichen Gesetzbuchs

in der Gesetzgebung und in der Rechtswissenschaft entwickelt.

Aber statt der fortschreitenden Selbstverneinung des Privateigen-

tums entgegenzutreten, wie es in der Konsequenz ihres rein privat-

rechtlichen Standpunktes lag. haben die Verfasser jene Gedanken

in ihrem Entwürfe bis zur äussersten Schärfe und Schroffheit

ausgebildet, wobei uberall die Sicherung des Rechtsverkehrs und

die leichte fiandhabung des Gesetzbuchs in der Praxis ihr leiten-

der Gesichtspunkt war. Man kann deshalb mit gutem Grunde

behaupten, dass die Verfasser des Entwurfs zu einer Zeit, wo die

gesamte Eigentumsordnung schwankt und erzittert wie ein Schiff in

der sturmbewegten See, gleichwohl bei der Entwerfung des Sachen-

rechts kaum ein höheres Ziel verfolgt haben als die Erleichterung

des Güterumlaufes und die Bequemlichkeit des juristischen Hand-

werks.

XXX.
Die ungeheure Mehrzahl aller Vermögensobjekte befindet sich

gegenwärtig in dem Eigentum einzelner Personen und kann rege^

mässig nur durch Vertrag mit dem bisherigen Eigentümer erwor*

ben werden. Vom Standpunkt der sozialen Massenwirkungen

kommt fast ausschliesslich diese vertragsmassige Erwerbung des

Eigentums in Betracht, während die übrigen Erwerbsarten gar

sehr in den Hintergrund treten. Auch die übrigen dinglichen

Rechte werden in der überwiegenden Anzahl von Fällen durch

Vertrag begründet und aufgehoben.

Diese vertragsmässige Uebertragung des Eigentums — denn

nur von diesem wichtigsten aller Rechte will ich der Kürze wegen

hier sprechen - - kann aber aui eine doppelte \\ eise gestaltet

werden. Zuvörderst so, dass zur Eigentumsubcrtragung nicht nur

ein darauf gerichteter Vertrag des Eigentümers und des Erwer-

bers (Uebergabe, Auflassung) , sondern auch ein wirtschaftlicher

oder juristischer Grund vorhanden sein muss, welcher diese Ueber-

tragung des F.igentums rechtfertigt. Hier genügt es also nicht,

da'js mir der Eigentimier eme bewegliche Sache in mein Eigen-

tum ubergibt, sondern er muss sie mir auch verkauft, vertauscht,

geschenkt oder an Zahlungsstatt überlassen haben. Die Juristen

pflegen diese Auffassung so auszudrücken, dass zur Erwerbung
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des Eigentums einerseits ein Titel (eben jener wirtsdiaftliche oder

juristische Grund) und andererseits eine Erwerbungsart (z. &
die Uebergabe der beweglichen Sache) erfordetlich ist. Nach

dieser Ansicht, welche vielfach weit über die Grenzen des ver*

tragsmässigen Eigentumserwerbs ausgedehnt wurde, steht das

wirtschaftliche Leben mit dem Eigentum in einem engen Zusam-

menhang. Die Güterverteilung, wie sie durch das Privateigen-

tum und die übrigen dinglichen Rechte hervofgebracht wird, ist

darnach nur das letzte Resultat, welches das freie Spiel der wirt-

schaftlichen Kräfte hervorbringt.

Die Lehre, dass zum Erwerbe des Eigentums neben der Er-

wcrbungsarl auch noch ein '1 iLcl notwendig sei, lasst sich in ciiK

sehr frühe Zeit verfolgen. Von den neueren Gesetzbuchern ist

namentlich das Allgemeine Preussische Landrecht und das öster-

reichische bürgerliche Gesetzbuch zu erwähnen, welche diese Auf-

fassung in dem Sachenrecht durchgeführt haben.

Seit dem Anfang dieses Jahrhunderts wurde die Ansicht,

dass der Titel zum vertragsmässigen Eigentumserwerbe notwendig

sei, immer mehr in der deutschen Rechtswissenschaft verdrängt.

Das Resultat dieser Bewegung liegt in dem Entwurf eines deut-

schen bürgerlichen Gesetzbuchs vor, welcher jeden Zusammenhang
zwischen der Eigentumsordnung und dem wirtschaftlichen Leben

mit Absicht und Bewusstsein gelöst hat.

Nachdem Entwurf ist nämlich zur Uebertragung des T j'^entums

an Grundstücken bloss ein zwischen dem bisherigen Eigentümer

und dem Erwerber vor dem Grrundbuchsamte geschlossener Vertrag

notwendig, in welchem der erstere erldärt, dass er die Eintragung

des Eigentums für den Erwerber bewillige und dieser letztere die

Bewilligung der Eintragung annimmt (die Auftassung). Zur Wiric-

samkeit dieses Vertrages ist die Angabe des Rechtsgrundes (des

Titeis) nicht erforderlich. Die Wirksamkeit des Vertrages wird

dadurch nicht ausgeschlossen, dass die Vertragschliessenden ver-

schiedene Rechtsgründe vorausgesetzt haben oder dass der von

ihnen vorausgesetzte Rechtsgrund nicht vorhanden oder ungült^

war (§ 828. 829. 868 d. Entw.).

Zum vertragsmässigen Erwerb einer beweglichen Sache

ist gleichfalls nur ein zwischen dem bisherigen Eigentumer und dem
Erwerber unter Uebergabe der Sache zu schliessender Vertrag

erforderlich, welcher die Willenserklärung der Vertragsschliessen-

den enthält, dass das Eigentum auf den Erwerber übergehen solL
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Der Reclitsgrund der Uebergabe (der Titel) ist auch bei dem
Eigentuniserwerb beweglicher Sache vollständig gleichgültig (§ 874

des Entwurfs).

Aehnliche Besttmniungen sollen auch bei der Begründung

und Aufhebung der übrigen dinglichen Rechte gelten (Mot. II, 3,

830; IIJ. 6 ff.).

Gar mancher wird in diesen Gej^ensätzen nur leere Spitzfindig-

keiten der Schule erblicken, in Wirklichkeit handelt es sich aber

hier um Fragen , welche für das ganze Leben der Gesellschaft

von grosser Bedeutung sind. Die Sicherheit der Eigentunisord-

niing beruht hauptsachlich darauf, da^s sie mit dem Leben und

Treiben des Volkes im engsten Zusammenhang steht und dass

sie sich im Bew usstsein der Massen als der letzte Ausläufer aller

wirtschaftlichen liestrebungen darstellt. Freilich sind wir noch

sehr weit von einem Zustand entfernt, in welchem das wirtschaft-

liche Verdienst und die durch das Privateigentum geschaffene

Giiterverteilung in einem richtigen Verhältnis stehen; aber wer

diese verfehlten Tendenzen unseres Privatrechts auf die Spitze

treibt, wer das Eigentum von seinen wirtschaftlichen Grundlagen

vollständig losreisst, und dasselbe als eine reine Machtfrage hin-

stellt, erschüttert geradezu die ganze Eigentunisordnung. Und
doch muss jedermann, auch wenn er eine vollständige Umbildung

des überlieferten Rechtssystems für unerlässltch hält, den Wunsch
hegen, dass die Eigentumsordnung nicht durch den Gesetzgeber

selbst diskreditiert wird, solang die neuen Formen noch nicht

gefunden und anerkannt sind.

Wen^e Einrichtungen haben den Glauben an unser Privat*

recht in weiten Kreisen so sehr erschüttert, als jene Rechtsge-

Schäfte, bei welchen eine bestimmte Willenserklärung schon an

und für sich eine Verbindlichkeit begründet, ohne Rücksicht, ob

diese in den rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des

Falles ihre Rechtfertigung findet oder nicht (abstrakte Rechts-

geschäfte, abstrakte Verträge). Denn bei diesen abstrakten Rechts-

geschäften, unLcr welchen der Wechsel das bekannteste Beispiel

bietet *), tritt der Gegensatz zwischen wirtschaftlicher und juristi-

scher Gerechtigkeit, der auch sonst gross genug ist, besonders

grell und deutlich in den Vordergrund, Wenn ich deshalb, weil

ich ein gedrucktes Wechselformular unterzeichnet habe, die Wech-

1) YctbI. auch § 683 de« Eotwnifii und du« die Modve III, 687 fU
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seisumme, wenigstens in der Regel der Fälle, an den Wechsel-

inhaber bezahlen muss, gleichviel ob ich nach den dem Wechsel

zu Grunde liegenden Verhältnissen dazu verpflichtet bin oder

nicht, so muss dem Unwissendsten einleuchten, wie einseitig unser

Privatrecht ist und wie es immer nur den Mächtigen und Vor«

sichtigen zu schützen weiss.

Und nun soll nach dem l'juwurf auch die g^csamic Kigcn-

tumsordnung, die wichtigste liinriclilung der menschliclicn Gesell-

Schaft, aut^ cinLin ahnlichen Formalismus aufgebaut werden. Die

bewegende Kraft für die Begründunf^ und die Uebertragung aller

Sachenrechte soll fortan ausschliesslich in gewissen Willenserklä-

rungen des Berechtigten liegen; jeder Zusammenhang dieser Ver-

änderungen mit ihren wirtschaftlichen Grundlagen soll aufhören.

Mit einer schroffen Konsequenz, die deutlich den (Jelgeruch der

Studierstube verrät, wird dieser Gedanke in dem ganzen Gebiete

des Sachenrechts durchgeführt, ohne Rücksicht, ob es sich um
das Eigentum oder um die anderen dinglichen Rechte, ohne Rück-

sicht, ob es sich um bewegliche oder unbewegliche Sachen
handelt. Das Eigentum, die Dienstbarkeiten, das Pfandrecht an

Grundstücken werden nicht deshalb begründet und übertragen,

weil es die juristischen und wirtschaftlichen Beziehungen des

Falles erheischen, sondern aus dem Grunde, weil der Berechtigte

vor dem Grundbuchsamte oder in einer Urkunde bestimmte For*

mein ausgesprochen hat Welches Missverhältnts zwischen Ursache
und Wirkung! Dies bedeutet denn doch nichts anderes, als das

gewaltige Werk unserer Eigentumsordnung vollständig in die Luft

bauen und den Pelion und den Ossa an den Faden einer Spinne
hängen 1

Ich verkenne nicht, dass dieses Resultat durch die bisher^
Entwicklung der Gesetzgebung und der Rechtswissenschaft bis

zu einem gewissen Grade vorbereitet worden ist, wenngleich jeder

Kundige zugeben wird, dass eine so schroffe Loslösung der Et-

<^^cntumsordnung von ihren wirtschaftlichen Grundlagen noch m
ixcmem Rechtssystem versucht worden ist. Es mag auch richtig

sein, dass die l>haltung des Zusammenhanges zwischen Wirt-

schaft und Eigentumserwerb den Juristen manche technische

Schwierigkeiten bietet, wie denn auch die Motive (III, 7) den

Standpunkt des Entwurfs durch die Rücl; icht auf die Sicherheil

des Rechtsverkehrs zu begründen versuchen. Aber hoher als

die Sicherheit des Rechtsverkehrs steht in einer Zeit, wie die un-
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sere, die Sicherheit des ganzen Rechtssystems. BAit demselben

Recht, mit welchem der deutsche Entwurf heute die Eigentums-

Ordnung von ihren wirtschaftlichen Grundlagen losreisst und an

einen willkürlichen Formalismus knüpft, kann diese ein künftiger

Gesetzgeber auf den Beschluss des Volkes oder seiner Regieriings-

ort^^ane begründen. Für denjenigen , der sich gegen die innere

Incbkralt der Uinge nicht verschlicsst , bleibt eben kaum eine

andere Wahl übrig : llntwcder spriesst die Eigentunisordnung

aus dem wirtschaftlichen Leben des Volkes wie aus ihrem miit-

terlichen Boden hervor oder der Gesetzgeber kann die thatsäch-

lichcn Voraussetzungen des Eigentums innerhalb sehr weiter Gren-

zen nach freier Willkür bestimmen. Und alle diese lWdeni<en

(wie zum Schlüsse noch bemerkt werden mat^) werden dadurch

nicht gehoben , dass der Entwurf (§ 829. 874 u. s. f.) persön-

liche Klagen gewährt, durch weiche in manchen Fällen jene

Mängel einer rein formalistischen Gestaltung der Eigentumsordnung

bis zu einem gewissen Grade wieder beseitigt werden.

XXXI.

Kein Grundsatz ist in dem Staatsrecht aller Kulturvölker

so zweifellos anerkannt, wie die Unverletzlichkeit des Eigentums.

Die meisten Verfassungen sprechen von der Unantastbarkeit des

Privateigentums, unter dem sie alle Vermögensrechte verstehen,

in ähnlichen Ausdrucken, wie von der Unverletzlichkeit der Per-

son des Monarchen. So bestimmt die Preussische Verfassung

(Art. 9) . dass das Eigentum unverletzlich ist und dass es nur

aus Gründen des öffentlichen Wohls gegen vorgängige, in dringen-

den Fällen wenigstens vorläufig festzustellende Entschädigimg

nach Massgabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden

kann. Aehnlfche Bestimmungen liessen sich fast aus jeder Ver-

fassung mit sogenannten Grundrechten anführen.

In Wirklichkeit ist es aber mit der UnvcrlctzliclikL it des Pri-

vateigentums in der Gesetzgebung der modernen Kuluirstaaten

sehr übel bestellt. Soweit sich freilich die l''igentumsordnung

gegen die besitzlosen Volkskiassen richtet , wird dieselbe uberall

mit allen Mitteln des Zivil- und namentlich des Strafrechts auf-

recht erhalten. Dagegen wird sich später (XXXII.) /.eigen, wie

das Privateif^cntum durch die .stciL;cii'Ie 'Ihätigkeit der Regie-

rungen iiiniicr mehr seines Inhalts enilccit \\\rA
,

obgleich doch

leicht ersichtlich ist, dass der Grundsatz der ünverktzUchkeit des
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Privateigentums in die europäischen Veriassungen vorzüglich zmD

Schutze gegen die Regierungsgewalt aufgenommen wurde. Wie
wenig aber die Unverletzlichkeit des Privateigentums innerhalb

des Kreises der Besitzenden die Geltung eines wumtastbaien

Grundsatzes beansprucht, wie sehr sich viehnehr das bürgerikbc

Recht in dieser Beziehung von den weitestgehenden Zweckmässiij-

keitsrucksichten leiten lässt, soll nunmehr an der Hand des deut-

schen Entwurfes bewiesen werden.

Schwerlich wird es ein Interesse geben, welches ein auf pri-

vatrechtlichen Grundlagen aufgebautes Reclitssystem so sehr tu

beachten hat, wie die Unverletzlichkeit des Grundeigentums. L)enn

hier handelt es sich um Vermögensobjekte von grösster sozialer

BedputunL^ nnrl andererseits bewegt sich der Verkehr mit Grund-

stücken naturgemass in gemessenen Kormen, welche eine genaue

Erforschung aller massgebenden Rechtsverhältnisse gestatten. Den-

noch wird die Siclierheit des Grundeigentums von dem Entwurf

durchgreifend dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs geopfert

Wer in dem Grundbuch als Eigentümer eines Grundstucks oder

sonst als Berechtigter eingetragen ist, kann das Recht, auch wenn

es ihm thatsächlich nicht zusteht, mit voller Rechtswirksamkeit

an einen Dritten übertragen, vorausgesetzt, dass der Dritte sich

bei dem Erwerbe des Rechts in gutem Glauben befindet (§ %yj

d. Entw.). Ja dieser Erfolg kann auch ohne den Willen des n
Unrecht Eingetragenen in dem Falle eintreten, wenn die Ueber-

tragung des Rechtes im Wege der Zwangsvollstreckung bewtikt

wird. Eine Person also, iiir welche auf Grund eines betrügeri-

schen Auflassungsaktes das Eigentum oder auf Grund einer ge-

fälschten Urkunde ein dingliches Recht eingetragen wurde, kann

dieses »Rechte ohne Weiteres auf jeden redlichen Erwerber über-

tragen.

Noch weiter geht der Entwurf in der Gefährdung des Eigen-

tums an beweglichen Sachen. Wenn nämlich der Veräussercr

einer beweglichen Sache nicht deren iCigentümer war. der Kr-

Werber aber diesen Umstand nicht gekannt, auch seine Unkennt-

nis nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht hat, so erlangt «.Icr r r-

Werber durch die Uebergabe der Sache gleichwohl das Eigentum.

Nur wenn die veräusserte Sache gestohlen oder verloren oder in

anderer Weise ohne den Willen des bisherigen liigentumers aus

seiner Inliabung gekommen ist, so wird das Eigentum an der-

selben trot2 der erfolgten Uebergabe nicht erworben (§ 877. £79
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d. Entw.). Aber auch in diesem letzteren Falle kann der Eigen-

tumer die ihm ohne seinen Willen abhanden gekununenc Sache

von dem redlichen l^^mvcrber nur gegen Ersatz des Kaufpreises

zurückverlangen, welchen dieser für die Sache hat bezahlen müssen

(§ 939 Entw.).

Diese Bestimmungen, welche ich der leichteren Verständlich-

keit wegen nur in ihren äussersten Umrissen dargestellt habe,

stammen aus dem deutschen Recht, sie sind aber erst in den

neueren Gesetzgebungen genauer ausgebildet und dann in dem
deutschen Entwurf, wie gewöhnlich, bis zu ihren äussersten Kon-

sequenzen gesteigert worden. Das Römische Recht, welches wirk-

lich auf privatrechtlichen Grundlagen beruht, hat sich wohl gehütet,

ähnliche Rechtssätze au&ustellen, welche naturgemäss den Keim
des Widerspruchs und der Zersetzung in die Eigentunisordnung

tragen müssen.

Denn jene Bestimmungen enthalten, wenn man die Sache

bei ihrem rechten Namen benennen will, eine umfassende und

dauernde Konfiskation des Privateigentums zu gunsten der Sicher-

heit des Verkehrs. Damach wird der Eigentümer einer Sache,

dem gar kein oder doch ein geringes Verschulden zur Last fällt,

seines Eigentums in unzähligen Fällen zu gunsten des neuen Er-

wetbers beraubt, mag dieser sich auch in gleichem oder gar in

einem grösseren Verschulden befinden. Und doch sollte man
glauben, dass für ein Rechtssysteni, welches sich wirklich inner-

halb des privatrechtlichen Gedankciikreises halten will, der sichere

Genuss eines rechtmässig erworbenen Privatrechts ein Interesse

ist, welches die Rucksicht auf die Sicherheit des Verkehrs und

des Gütern miau fes weit überwie<^t.

Ich erblicke in diesen Bestimmungen einen Sieg des Handels-

geislcs itber die Kigentumsordnung, des Verkehrsrechts über das

Sachenrecht (vgl. oben XIII. ). Schwerlich werden die Verfasser

des Entwurfs, als sie die Gedanken des deutschen Rechts bis zu

ihren schroffsten Konsequenzen trieben, sich die sozialen Konse-

quenzen ihrer Anschauungen zum Bewusstsein gebracht haben.

Dem Proletarier, welcher durch seine Armut dem Mangel preis-

gegeben ist, hält man die Heiligkeit des l'igentums entgegen.

Hier aber, in der Mitte des bürgerlichen Gesetzbuchs, sollen Be*

Stimmungen ihren Platz finden, durch welche das redlich erwor«

bene Eigentum eine schwerere Beeinträchtigung erleiden soll,

als jemals durch die verrufensten Konfiskationen geschehen ist.
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Denn die Gütcrcinziehungen , welche gcvvaluhalige Monarchen

und Parianicnte 7u verschiedenen Zeiten verfüi^t haben , waren

doch immer voi ubcrgelicnde Akte, welche sich nur auf bestimmt«;

Gattungen von Gütern bezogen. Durch die Bestimmungen des

bürgerHchen Gesct,:buchs wird aber das gesamte Nationalvermö-

gen einer beschrankt, aber stetig wirkenden Enteignung zu gua-

stcn der Sicherheit des Verkehrs preisgegeben.

XXXIL

Nichts hat die Umbildung des Sachenrechts in der staats-

sozialistischen Richtung so sehr verdeckt, als die Trenn "in<4 der

Justiz von der Verwaltung, welche überall auch eine Scheidung

des Rechtsstoffes in der Gesetzgebung und in der Wissenscliait

zur Folge gehabt hat. Etwa seit der Mitte des vorigen Jalir-

hunderts haben die europäischen Kulturstaaten ihre verwaltende

Thätigkeit in's Ungemessene gesteigert und da diese inaertialb

der Eigentumsordnung auszuüben war, so mussten das Eigentum
und die übrigen dinglichen Rechte ihres Inhalts immer nuehr ent-

leert werden. An die Stelle der Willkür, mit welcher vomub
der Eigentümer über die Sache verfugte, trat überall die Au&idit

und die Mitwirkung des Staates. Da jedoch das Zivil* und Vcr*

waltungsrecht in getrennten Disziplinen behandelt werden, so hat

die Privatrechtswissenschaft in ihrer konservativenWeise die alten

Begriffsbestimmungen des Eigentums bis in die Gegenwart fest-

gehalten.

Der Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetsboches ver^

meidet zwar eine förmliche Bestimmung des Eigentumsbegriffes;

vielmehr sagt derselbe (§ 848) nur , dass der Eigentüoier das

Recht hat, mit Ausschliessung anderer nach Willkür mit der Sache

zu verfahren und über dieselbe zu verfugen , soweit nicht Be-

schiankungen dieses Rechtes durch Gesetz oder durch Rechte

Dritter begründet sind. Unter diesen beschränkenden Gesetzen

ist, wie aus dem Entwurf eines lunführungsgesetzes zum bürger-

lichen Gesetzbuch (Art 66 und Mot. S. 192) zu ciuneiimen ist,

namentlich auch die umfangreiche Verwaltungsgesetzgebung zu

verstehen, die narh der Verfassung dos deutschen Reichs vor-

herrschend der Kompetenz der eiiuehien ]'.nndesstaaten anheimfallt.

Nach jener Begriffsbestimmung des Entwurfs könnte man nun

glauben, dass auch noch gegenwärtig die willkürliche Herrschaft

des Eigentümers über die Sache die weit überwiegende Regel, die
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Einwirkung des Staates und der Gesetzgebung eine verhältnis-

mässig seltene Ausnahme bildet. In WirklicliKcit ist dies aber

seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall. Langst ist der Kultur-

Staat infolge der Knlvvicivlung des öffentlichen Rechts aus einem

uneii^ennützigen Freund und Beschützer zu einem unbequemen
Genossen des Eigentümers geworden, der in hochfahrendem Tone
Mitherrschaft und Mitbenützune^ des Eigentums heischt. Diese

Teilnahme des Staates hat teils einen wirtschaftlichen, teils einen

juristischen Charakter.

In wirtschaftHcher Beziehung wird die Mitherrschaft des Staa-

tes durch die Finanzgesetzgebung ausgeübt. Von dem arbeitS'

losen Einkommen , welches gerade die wichtigsten Vermögens-

objekte dem Eigentümer abwerfen, erhebt der Staat überall einen

Löwenanteil. So betragen die Steuern, welche in den grösseren

Städten Oesterreichs dem Staat und den staatlichen Verbänden

zufallen, fast die Hälfte des Mietsbetrages ; auch die übrigen Lie> •

genschaften sind in entsprechender Weise besteuert In Deutsch-

land bt zwar das Privateigentum durch die staatlichen Abgaben
vorläufig noch entfernt nicht so belastet wie In Oesterreich; allein

die fortschreitende Entwicklung der militärischen und sozialen

Gesetzgebung wird auch in den deutschen Staaten zu ähnlichen

Zuständen (iihrea,

Ebenso wie die staatliche Besteuerung heute schon vielfach

den Charakter einer Mitbenützung des Nationalvermögens an sich

trägt, so erlangt der moderne Staat durch seine Verwaltung immer
mehr eine Mitherrschaft an dem Privateigentum. Das Souveräne-

tätsgefühl, welches der römische Dominus mit Recht empfinden

konnte, ist dem heutigen Ei^^entümer naturgemäss vollständig

fremd. Gerade die KigeniuniLr der landlichen und noch mehr

der stiidtischen Liegenschaften, welche überall den Grundstock des

Nationalvermögens bilden, sind bei Benützung ihres Kigentums

auf Schritt und Tritt an die Kontrolle und Zustimmung der Ver-

waltungsbehörden gebunden. Es wäre unmöglich hier alle Zweige

der Wohlfahrtspolizei l)csonders anzuhiiiren, welche einen mehr

oder wcnii^er tiefen i'.ingriff in die willkürliche Verfugung des Ei-

gentümers uhcr sein Eigentum bedingen; ich erwähne nur die

Flur-, Forst-, Berg-, Wasser-, Strassen-, Gewerbe-, Feuer-, Bau-

und Gesundheitspolizei und das Enteignungsrecht. Kaum vergeht

in den Kulturstaaten ein Jahr, welches dem überlieferten Schatz
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von Polizdinassregeln , wodurch die Hemchaft des Eigentümers

eingeschränkt wird, nicht noch ein Namhaftes hinzufügt.

Alle diese Kinschränkun^^en des Privateigentums werden aller-

dings in andern Handbüchern als in den Kompendien des Zivil-

rechts dar[;estellt und es ist bekannt £^enug, dass dieser Um
stand die Gelehrten oft schärfer als I,ander und Meere von ein-

ander scheidet. Aber wäre es nicht an der Zeit, diese immerhin

dünne Scheidewand endlich zu durchbrechen und die kauimer-

liehe Stellunj^ des heutigen Eigentümers schon in der Definition

des bürgerlichen Gesetzbuchs zu kennzeichnen ? Dies könnte durch

eine leichte Abänderung des i; 848 d. Mntw. geschehen, welche

auf den ersten Blick mehr formeller Natur erscheint, gleichwohl

aber für die ganze Auffassung des modernen Eigentums von

grösster prinzipieller Bedeutung ist. Es müsste nämlich statt der

oben mitgeteilten Fassung des § 848 bestimmt werden, dass der

• Eigentümer einer Sache das Recht hat, innerhalb der
Schranken des Gesetzes mit Ausschliessung anderer nach

Willkür mit der Sache zu verfahren und über dieselbe zu verfugen,

soweit nicht Einschränkungen durch Rechte Dritter begründet

sind. Dadurch würde, dem heutigen Rechtszustand entsprechend,

sofort durch die Begriflfsbestimmung des Eigentums angedeutet,

dass der Eigentümer seine willkürliche Herrschaft Uber die Sache

nur innerhalb der engen und täglich sich mehr verengenden

Schranken des Gesetzes ausüben darf, ähnlich einem Verwaltungs-

beamten, der seine Aufgabe gleichfalls innerhalb der Schranken
des Gesetzes nach freiem Ermessen zu erfüllen hat.

Entsprichtjene Begriffsbestimmung schon dem heutigen Rechts-

zustand, so wird sie sich in der Zukunft desto sicherer bewähren.

Die heutige Aushöhlung und Entleerung des Eigentumsbegriffes

ist das Ergebnis einer Gesetzgebungsarbeit von weniger als zwei-

hundert Jahren und es iiisst sich mit Sicherheit voraussagen, dass

der Strom der ! un'ti cn Rechtsentwicklung sich in derselben

Richtung mit beschleunigter Geschwindigkeit bewegen wird. Das

Ende dieses geschichtlichen Prozesses wird allerdings darin be-

stehen, dass das l'.igentuni und damit das ganze Privatrecht voll-

ständig von dem öffentlichen Recht überflutet wird, ähnlich der

Insel Helgoland, von welcher jahrlich ein Stück abbröckelt und

die schliesslich in den Wellen des Ozeans untergehen muss.
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XXXIII.

Mit der inneren Abschwächung des FJgentums läuft in dem
Entwurf eine schroffe Abschliessung der Eigentumsordnung gegen

die besitzlosen Volksklassen einher. Das Eigentum, welches

naturgemäss nur mit Schwierigkeiten erwiesen werden kann und

deshalb für die grossen Volksmassen nicht leicht erkennbar ist,

wird in keinem Rechtszustand genügen, um die entscheidende

Linie zwischen Besitz und Armut mit genügender Deutlichkeit zu

ziehen. Hierzu bedarf es einer äusserlich sichtbaren Thatsache,

die den Massen fiir sich und ohne Rücksicht auf vergangene

Handlungen und Zustände den grossen Gegensatz verkündet.

Diese Thatsache ist der Besitz. Mit grosser Feinheit unterscheidet

deshalb der deutsche Sprachgebrauch zwischen den besitzenden

und den besitzlosen Volksklassen, obgleich doch der Gegensatz

zwischen beiden eigentlich durch das Privateigentum hervorge»

bracht wird.

Seit Jaln litiiidcrtcn ist es zwischen Juristen uiul Rechtsphilo-

sophen eine beliebte Streitfrage, ob der Besitz eine Thatsache

oder ein Recht ist. Von dem Standpunkt, der in der vorlicf^en-

den Schrift vertreten wird CTIT. und IV.), ist jene Schulfrage ieiciit

zu beantworten. Der Besitz und das ]''igentum sind gleichinä'^sig

rein thatsächliche Machtverhaltnisse, nur dass im Falle des Strei-

tes der erstere dem letzteren wenigstens in letzter Auflösung wei-

chen muss. Dies kann aber niemand befremden, weil auch auf

anderen Gebieten im Falle des Zusammenstosses die geringere

Macht von der grösseren überwunden wird.

Nach den geltenden Rechtssystemen wird meistens der Be-

sitzschutz an den Besitz in der technischen Bedeutung dieses

Wortes geknüpft. Der Besitz in diesem Sinne ist auch dem Ent-

wurf bekannt Der Besitz einer Sache — sagt § 797 des Ent*

wurfs — wird erworben durch die Erlangung der thatsäcblichen

Gewalt über die Sache (Inhabung) in Verbindung mit dem Willen

des Inhabers, die Sache als die seinige zu haben (Besitzwille).

Doch gibt der Entwurf diese Begrifisbestimmung des Besitzes

nicht zu dem Ende, um diesen als Voraussetzung des Besitz-

Schutzes hinzustellen. Vielmehr ist der Besitz nach dem Entwurf

lediglich für den Eigentumserwerb von Bedeutung, wo er nament-

lich bei der Ersitzung, der Uebergabe und der Zueignung von

Sachen eine wichtige Rolle spielt.

Aichiv lOr aot. Cwtugbf. u. Suiutik. II. y 29
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Der ganze Besitzschutz ist in dem Entwurfvielmehr an die blosse

Inhabung geknüpft, d. h. an jene thatsächliche Gewalt über die

Sache, mit welcher der Besitzwille nicht notwendig verbunden zu

sein braucht. Der Besitzschutz steht also auch dem Mieter» dem

Pächter, dem Entleiher zu, obgleich diese die Sache gar aicfat

als die ihrige habeo wollen (§ 814 IT. d. Entw.).

Zu dem Besitzschutz im weitesten Sinne gehört vor allem

das Recht des Inhabers einer Sache, wenn ein Dritter ihm die-

selbe ohne seinen Willen entziehen will, sich einer solchen ver-

botenen Eigenmacht mit Gewalt zu erwehren (§ 815 des Eatv.l

Vom sozialen Standpunkt ist diese Selbstverteidigung die weitaus

wichtigste Garantie ftlr die Aufrechterhaltung der Besitzordnuof.

Ist aber die Selbstverteidigung gar nicht oder ohne Erfolg ver-

sucht worden , so wird der Inhaber durch zivil- und nament-

lich auch durch strafrechtliche Klagen in seiner thatsächltcfaen

Gewalt i,^eschützt (§ 819 fg. des Entwurfs und § 123 fg., 342

24' 1-., 249 f^^ St.G.B.). Ja der Entwurf gestattet (§. 815) dem

inliaber das Rcclit der Selbstverteidigung auch gegenüber (km-

jenigen, für welchen er die Sache innehat. »Das (jcwaltv erbot

begründet für den Inhaber eine absolut geschützte Rcclitsteüung*

(Mot. IH, iio). So wird also zum Beispiel der Mieter, der Päch-

ter, der Entleiher einer Sache, auch wenn die Zeit seiner Nutzung

bereits verstrichen ist , den ICigentümer und Besitzer mit Gcuah
zurückweisen dürfen , wenn die«er seine Sache nach geendigteiD

Gebrauche nunmehr z.urucknehmen will.

Gestehen wir otien, dass durch diese Bestimmungen, weso
sie einmal voilständiij in das Volksbewusstsein eindringen , eine

Art gelinden Kaustrechts geschaffen wird. Allerdings hat dai

Strafrecht seit jeher durch die Strafbestimmungen über den Laod-

und Hausfriedensbruch , den Diebstahl , den Raub und ähnliche

Verbrechen weniger das Eigentum, als die thatsächlichen Gewalt-

verhältnisse: die Inhabung geschhmt. Allein der zivilrechtlidie

Besitzschutz behielt in den meisten Rechtssystemen dadurch eine

nahe Beziehung zur Eigentumsordnung, dass derselbe nur dem
Inhaber mit Besitzwillen gewährt wurde. Um die Vorteile des

Besitzschutzes zu erlangen, musste der Inhaber zwar nicht Eigen'

tümer sein, aber er musste es zum Mindesten sein wollen.

Diese Verbindung des Besitzschutzes mit der Eigentums^

Ordnung hat nun der Entwurf im Anschluss an ähnliche Ten-

denzen in der bisherigen Praxis und Gesetzgebung vollständig
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gelöst. In Zukunft soll das thatsächliche Gewaltsverhältnis zu

der Sache als solches, also die Inhabung in ihrer brutalen Nackt-

heit, als Grundlage fiir die Gewährung des Besitzschutzes dienen.

Wie in so vielen Fragen, so hat der Entwurf auch hier aUes auf

die Spitze getrieben und auf diese Weise unabsichtlich die letz-

ten Gedanken des Privatrechtssystems verraten. Denn die Be-

Sitzordnung ist die den besitzlosen Klassen zugewendete Seite

der Eigentumsordnung ; sie bildet in Verbindung mit den straf-

rechtlichen Bestimmungen über die Eigentumsverbrechen gleich-

sam die Vortruppen, welche die besitzlosen Klassen verhindern

sollen, an die Hauptmacht, nämlich an die Eigentumsordnung» zu

gelangen. Und je handgreiflicher die Thatsachen und Zustände

sind, an welche die Rechtsordnung den Besitzschutz knüpft, desto

sicherer kann der Gesetzgeber erwarten , dass jene Grenzlinie

zwischen den Besitzenden und den Bc^it/losen , auf deren Auf-

rechte! halLung im Privatrecht alles ankommt, nicht übersprungen

wird.

XXXIV.

Die nützlichen Dinge, deren wir zur Erhaltun^^ und Förde-

rung unseres individuellen Daseins bedürfen, werden durch die

Ihätigkeit der arbeitenden Klassen hervorgebracht und diese

haben einen Anspruch auf das gesamte Produkt ihrer Arbeit.

Auf dieser Arbeitsorganisation lastet aber die Eigentumsordnung,

durch welche bewirkt wird, dass zahlreichen Gruppen von begün-

stigten Personen (den Besitzenden) ein arbeitsloses Einkommen
ziif^ewendet wird. Das arbeitslose Einkommen der besitzenden

Volksklassen, welches in Grundrente und Kapitalgewinn zerfällt,

wird freilich von vielen als eine gerechte Belohnung fllr die

Leitung der gesamten Arbeitsorganisation angesehen. Aber eines-

teils steht das arbeitslose Einkommen der Besitzenden, auch wenn
diese überhaupt als Leiter des Arbeitsprozesses auftreten, mit

Ihrem wirtschaftlichen Verdienst fast niemals in einem richtigen

Verhältnis und andererseits erlangen die arbeitenden Klassen im-

mer mehr die Fähigkeit, die Führung der Arbeitsorganisation selbst

zu übernehmen.

Die Entwicklung des privaten und öflentlichen Rechts hat

nun die Aufgabe, die Arbeitsorganisation im Wege einer lang-

samen Reform von der Eigentumsordnung zu entlasten, wobei

die Beseitigung des Feudalsystems als Muster dienen kanu. Auch
29*
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die Arbeitsorganisation des Mittelalters war von dem Feudalismiis

bis in ihre letzten Ausläufer umklamniert und umsponnen; den-

noch hat die Gesetzgebung das Feudalsystem immer mehr zu-

rückgedrängt, bis in dem laufenden Jahrhundert dessen letzte Reste

durch die Grundentlastung und andere Massregeln beseitigt wur-

den. In ähnlicher Weise sehen wir die wirtschaftliche und so-

ziale Gesetzgebung unserer Zeit, allerdings in gemessenen Schrit-

ten, sich gegen das Ziel einer allgemeinen Eigentumsentlastong

bewegen.

Aber auch das bürgerliche Recht könnte die Eigentumsent-

lastiing dadurch in wirksamer Weise vorbereiten, dass es Ver

mögensubjckte, welche aus der I'^igentumsordmiiig^ hinausgefallen

sind, den arbeitenden Klassen /u weist. Der wicluigste l'all dieser

Art ist die erblose Verlassenschaft, von welcher später in de:

Besprechuns^ des Erhrechls die Rede sein wird. In dem Sachen-

recht kommen nur die herrenlosen Sachen in Betracht , sei e<.

dass die Sache sich noch niemals im Privateigentum befunden

hat, sei es, tlass dieses von dem I'jgcntiimer wieder aufgegeben

worden ist. Zu den herrenlosen Sachen kann man in Beziehung

auf unsere Frage auch gefundene Sachen und Schätze rechnen.

Nach dem Entwurf soll ein G r u n d s t ü c k, wenn es dadurch

herrenlos wird, dass der bisherige Eigentümer sein Eigentum in

gehöriger Form aufgibt, von demjenigen erworben werden, der

nach den Landesgesetzen zu der Zueignung von Grundstückes

befugt ist (§ 872 d. Entw.). Wie aus den Motiven (III, 326) her-

vorgeht, ist nach den Gesetzen der wichtigsten deutschen Bundes*

länder teils der Staat, teils die Gemeinde zur Aneignung solcher

Liegenschaften berechtigt. In den Motiven wird dieses Zueig-

nungsrecht, wie ich glaube mit Unrecht, als ein Teil des öfieat-

liehen Rechtes der deutschen Bundesstaaten angesehen und dem-

gemäss von der Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch ausge^

schlössen.

Was die Zueignung von herrenlosen beweglichen Sachen

betrifft , so steht der Entwurf vollständig auf dem extrem indh

vidualistischen Standpunkt des Römischen Rechts, welches kein

Vermögensobjekt fUr wohlgeborgen hält, wenn es sich nicht in

den Händen einer Privatperson befindet. Der Entwurf gestattet

also in der Regel jedermann die Zueignung einer herrenlosen be-

weglichen Sache; doch macht derselbe eine Aubuahn-.c gerade

iu Ansehung jener Sachen , deren Okkupation für die untcreii
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Volkskla.s.^en von besonderer Wichtigkeit wäre, indem die Zueig-

nung dann ausgeschlossen erscheint, wenn sie (z. B. durch die

Normen über das Bernsteinregal) gesetzlich verboten ist oder wenn

sie das Zueignungsrecht eines anderen, z. ß, sein Jagdrecht verletzt

(§903 des Entwurfs und Mot. III, 370). Auch bei der Auffindung

eines Schatzes soll dem Staat nach dem Entwurf kein Anteil zu-

stehen und zwar selbst in jenen Fällen nicht, in welchen manche

Paitikularrechte (z. B. das AUg. Preussische L.R. I, 9, § 85 fg.)

dem Fiskus einen schieben zuerkennen; vielmehr soll der Schatz

zur Hälfte dem Finder und zur andern Hälfte dem Eigentümer

der Sache zufallen, in welcher der Schatz verborgen war (§ 928

des Entwuris und die Mot. III. 391). Nur bei gefundenen Sachen

erlangt das Reich, das t.and, die Gemeinde unter Umständen

das Eigentum der Sache oder des Erlöses, wenn der Finder

seinen Anspruch nicht geltend macht oder die Sache in den

Geschäftsräumen oder in den Transportmitteln einer Öffentlichen

Behörde oder einer öffentlichen Verkehrsanstalt gefunden worden

ist (§ 923. 924; vgl. auch § 927 des Entwurfs).

Diese Bestimmungen über die Zueignung herrenloser Sachen

ragen als der letzte Rest einer längst entschwundenen wirtschaft-

lichen und politischen Verfassung in unsere Zeit herein und be-

dürfen gewiss einer ^gründlichen Umbildung in der Richtung, dass

die Rechte der GciueinschalL gegenüber den Okkupanten erheb-

lich vermehrt werden. Aber mit Unrecht wurde uiaa in unserem

I'alle den Staat und die staatlichen Verbände als die Vertreter

der Gemeinschaft ansehen , so oft auch dieser Standpunkt in äl-

teren und in neueren üesetzjTebungen vertreten worden ist. Unser

heutiger Staat erblickt seine wichtigste AufLjabe in der Aufrecht-

erhaltung der bestehenden Machtverhältnisse und er ist weit da-

von entfernt, ein Arbeits- und Wirtschaftsstaat zu sein; er hat

deshalb auch kein Recht, die Produkte der Arbeit, wenn sie aus

der Eigentumsordnung hinausfallen, an sich zu ziehen.

Die natürliclien Berechtigten sind vielmehr in diesem Falle

die arbeitenden Volksklassen. Lange mangelte es ihnen an einer

ökonomischen Vertretung und es musste deshalb der Anteil an

den herrenlosen Sachen dem Staate und den staatlichen Verbän-

den zugewiesen werden. Heute aber besteht eine solche Ver-

tretung in den Kassen und Anstalten, welche zur Versicherung

der arbeitenden Volksklassen gegen Krankheiten, Unfälle, Alter

und Invalidität teils bereits errichtet worden sind, teils demnächst
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errichtet werden sollen. Diesen, nicht dem Staate, sollten deshalb

die Vorteile aus der Zueignung herrenloser Sachen (sowie audi

die erblosen Verlassenschaften) zugewiesen werden.

Ich begnüge mich hier mit dieser prinzipiellen Andeutung;

ins einzelne gehende Vorschläge können heute nicht gemacht

werden, wo jene Versicherungsanstalten noch in einer raschen

Aus- und Umbildung begriffen sind. Insbesondere halte ich es

fiir wahrscheinlich, dass die verschiedenen Organisationeo» welche

zur Erreichung ganz ähnlicher Zwecke nebeneinander besteheo» I

schliesslich in einen Körper verschmolzen werden. Zu der Zeit

aber, wo die deutsche Gesetzgebung die letzte Hand an das bür-
|

gerliche Gesetzbuch legen wird , dürfte die Versicherung der ar-

beitenden Volksklassen auch schon eine abgeschlossene Organi-

satiott erlangt haben.

XXXV.

Es wäre leicht, den Grundgedanken der obigen Darstellung,

dass die Eigentumsordnung des Entwurfs nach aussen schroC

nach innen schwach und willkürlich ist, durch eine Fülle von Ein-

zelbestimmungen näher zu begründen. Kino solche Ausfiihrung

wiirdc jedoch die Mitteilung eines umfassenden juristischen Details I

notwcndifT machen und sicli dadurch von vornherein dem allge-

meinen Verständnis entziehen. Nur dies mag bemerkt werden,

dass das Eigentum, wie es tler deutsche Entwurf im An«ch!uss

an die bisherige Rechtsentwicklung darbietet, sich als ein Rechts-

in-t'tnt darstellt, welches den Höhepunkt seiner Geltimj^ schon

üt)erschritten hat und den Keim der grossten Veränderungen io

sich hir^t.

Fragt man aber nun wie unsere Rechtsentwicklung, obgleicb

sie zweifellos von rein privatrechtlichen Ideen gelenkt war, n
einem solchen Ergebnis gelangen konnte, so darf man nicht ver*

gessen, dass der Gegensatz zwischen den besitzenden und des

besitzlosen Volksktassen auf dem Gebiete des Sachenrechts zwar

ein sehr scharfer, aber doch ancli ein sehr begrenzter ist. Hier

kann es den besitzenden Volksklassen nur darauf ankommen, die

besitzlosen Massen von Eingriffen in die Eigentumsordnung ttbo-

haupt zurückzuhalten, was namentlich durch die Strafandrohungeo

gegen die Eigentumsverbrechen und durch den Besitzschutz g^

schiebt. Dagegen befinden sich die besitzenden Klassen, weoo

ich mich so ausdrucken darf, in Beziehung auf die Ausbildung
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des Sachenrechts im einzelnen ganz unter sich und sie können

sich in dieser Richtung von den weitestgehenden Zweckmässig-

keitsgründen leiten lassen. Es ist gewiss charakteristisch, dass

diese Sachlage nicht zu einer Stärkung, sondern zu einer fort-

schreitenden Selbstvemeinung und Zersetzung des Eigentums ge-

führt hat.

Der Zusammenstoss zwischen den vermögensrechtlichen In-

teressen der besitzenden und der besitzlosen Volksklassen findet

vorherrschend aufdem Gebiete des Obligationenrechts statt.

Freilich enthält dieses Rechtsgebiet manche Institute, welche die

Interessen der besitzlosen Volksklassen gar nicht berühren und die

nur bei den Besitzenden vorzukommen pflegen. Dagegen normiert

das Obligationenrecht auch jene Verträge, durch welche die wohl-

habenden Bevölkerungsschichten das ail^eitstose Einkommen von

Seite der besitzlosen Volksklassen erheben und durch die sie

die l^ligentumsordnung erst für sich vollständig nutzbar machen
können.

Es ist in dieser Richtung zu unterscheiden, ob der Eigen-

tümer selbst wirtschaftet oder ob er die Renutzunf; der ihm ge-

liurigen Vermögensubjekte anderen ubciiabht. im ersten Falle

verschafft sich der Eigentümer regelmässig durch den Kauf* und

Lohnvertrag die l'demente der Produktion, deren Ergebnisse dann

wieder durch den Kaufkunlrakt veräussert werden. Die Differenz

zwischen Ausgabe und Einnahme nach Abrechnung des Betrags,

welcher dem Eigentümer für seine rhäti<^d<eit gebührt, bildet das

arbeitslose 1-inkommen (Grundrente, Kapitalgewinn). Verrichtet

der Eigentümer selbst alle erforderliche Arbeit, so entfallt na-

türlich der Lohnvertrag.

Ueberlässt dagegen der Eigentümer die ihm gehörigen Ver-

mögensobjekte einem andern zur Nutzung, so kann dies nament-

lich durch den Darlehens-, Miet- und Pachtvertrag geschehen. In

dem Darlehens- , Miet- und Pachtzins erscheint das arbeitslose

Hinkommen in seiner reinsten Gestalt. Damit derjenige, welchem

die Nutzung der Sache überlassen wird, das arbeitslose Einkommen

an den Eigentümer entrichten kann, muss er selbst die Wirtschaft

in der oben angegebenen Weise (Uhren. Natürlich können alle

diese wirtschaftlichen und juristischen Operationen auch in den

mannigfaltigsten Kombinationen und Umbildungen vorkommen.

An den dargestellten Mechanismus ist in unserer Zeit der

vorherrschenden Geldwirtschaft, welcher die Sklaverei, die Leib>
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eigenschaft und ähnliche Herrschaftsvcrhältnisse fri.md sind, at

Erhebung des arbeitslosen Einkommens und damit auch die g.ive

soziale Stellung der besitzenden Klassen geknüpft. Vom sozialen

Standpunkt ist deshalb der Lohn-, Kauf-, Miet-, Pacht- und bis

zu einem gewissen Grade auch der Darlehens-Vertrag von ent-

scheidender Bedeutung. Freilich werden diese Verträge oft gcni^

auch zwischen Angehörigen der besitzenden Volksklassen abge

schlössen ; allein der entscheidende sozialpolitische Gedanke, wd-

eher das Obligationenrecht unserer bürgerlichen Gesetzbücher ix>

herrscht, ist doch kein anderer , als den Besitzenden in der Er-

hebung des arbeitslosen Einkommens vollständig freie Haad u

gewähren. Daher fehlt in dem deutschen Entwurf, wie in den

übrigen Privatrechtssystemen, auf dem Gebiete der SchuldverbSk-

nisse jene tiefe Einwirkung, welche der Staat innerhalb desSa^

chenrechts (namentlich durch das Grundbuchswesen) in so am*

fassendem Masse ausübt; hier mag vielmehr jedermann seine In-

teressen selbst wahrnehmen , hier wird fingiert , dass der Reklie

und der Arme sich als ebenbürtige Vertragsteile gegenüberstdieii,

hier herrscht mit einem Wort das rein privatrechtliche System

der Vertragsfreiheit. Wie sich das vom Prinzip der Vertragsfirdhdt

beherrschte Obligationenrecht im einzelnen gestaltet, soll in der

folgenden Abhandlung dargestellt werden.
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Vierte Abteilung.

Das Obligationenrecht des Entwurfs eines bürgerlichen Ge-

setzbuchs für das deutsche Reich. (Das Recht der Schuld-

verhältnisse«)

XXXVI.

Der Entwurf regelt in seinem zweiten Buch (Recht der Schuld-

verhältnitse) jene Obligationen, welche aus Rechtsgeschäften unter

Lebenden, namentlich auch aus Verträgen, femer aus unerlaubten

Handlungen, endlich drittens »aus andern Gründenc entspringen.

Nach der Absicht der Verfasser hat das zweite Buch ihres Ent-

würfe keineswegs die Bestimmung, alle im bürgerlichen Rechte -

vorkommenden Schuldverhältnisse zu behandeln. Vielmehr sind

die Obligationen, welche aus Sachen-, familien- und erbrechtlichen

Verhältnissen entstehen, in den betreffenden Büchern gerc^^clL,

und es süllea nach den Motiven (II, 4J nur die allj^emeincn Leh-

ren , welche das zweite Buch über die Schuldverhältnisse über-

haupt aufstellt, auch auf diese Fälle Anwendung finden.

Thatsächlich ist das übligationenrecht, wie es uns der I iit-

wurf und so zahlreiche wissenschaftliche und gesetzgeberische Ar-

beiten bieten, ein rein rrescliichtlicher Sammelbegriff, der noch

heute im wesentlichen auf dem römischen Satze beruht , dass

jedes Schuldverhältnis aus einem Vertrag oder aus einer unerlaub-

ten Handlung entspringt. Hieran hat sich allerdings schon bei

den Römern, noch mehr aber in der neueren Rechtsbildung eine

dritte Gruppe angeschlossen, welche jene Schuldverhältnisse um«

fasst, die »aus anderen Gründen«, z. B. aus einer ungerecht-

fertigten Bereicherung, aus einer Geschäftsführung ohne Auftrag

entstehen. AUein einesteils sind diese Obligationen sehr leicht im

Vertragsrecht unterzubringen, wenn man die Verträge nicht bloss

nach juristischen, sondern auch nach wirtschaftlichen Rücksichten

gruppiert, und dann ist diese dritte Gruppe — eine blosse Ver*

legcnhdtskategorie — vom Standpunkt der sozialen Massenwir-

kungen ohne grosse Bedeutung.
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Alle wiclitigcrcn Schuldverhältnisse entspringen also entweder

aus einem Vertrag oder aus einer unerlaubten Handking. Aber

hat auch diese uralte Zusammensteüung mehr als historische Be-

deutung ? Diese Frage ist nach meiner Auffassung zu verneinen.

In dem Obligationenrecht eines bürgerlichen Gesetzbuchs i^t vid-

mehr nur das Vertragsrecht in Verbindung mit jenen Obligationen

zu regeln, welche »aus anderen Gründen« entstehen; die Dar

Stellung der Schadenersatzverpflichtungen, die aus unerlan'iten

Handlungen entspringen, wird richtiger aus dem System des bür-

gerlichen Rechtes vollständig ausgeschieden.

Die richtigste Stellung würde die SchadenersatzverpOich-

tung in einem allgemeinen Gesetzbuch über die unerlaubten

Handlungen finden, welches neben den Strafbestimmungeo des

allgemeinen, sowie des Polizei- und Verwaltungsstrafrechts aodi

noch die privatrechtlichen Normen über den Schadenersatz ans

unerlaubten Handlungen zu umfassen hätte. Nur die Bestim*

mungen über die Schadenersatzverpflichtung, welche daraus ent-

* steht, dass der Schuldner eine vertragsmässige Obligation est'

weder gar nicht oder doch nicht gehörig erfüllt, wären dem hiir*

gerlichen Gesetzbuch vorzubehalten.

Nur in einem solchen allgemeinen Gesetzbuch über die un-

erlaubten Handlungen könnte der (ieset/geber die zivil- und straf-

rechtlichen Folgen der einzelnen Vergehen in das richtige Ver-

hältnis bringen, um einerseits die von dem Schuldigen bei^angene

Interessenverletzung nach Mögliclikeit wieder gut zu machen und

andererseits der Wiederliolung ähnlicher Handlungen wirksam

vorzubeuL^en. Gegenwürti;;- fehlt es in der W i-^senscliaft wie in

der Gesetzgebung an einem solchen Zusaiunicnwirken ties Zivil-

und Strafrechts. Und zwar sind es naturgemäss die Interessen

der besitzlosen Volksklassen, welche bei diesem Zwiespalt zwi-

schen der Zivil- und Strafgesetzgebung ihre gerechte Befriediguiig

nicht erlangen können.

Jede unerlaubte Handlung richtet sich entweder gegen die

Person des Verletzten oder gegen sein Vermögen. Die Vennö*

gensschäden, welche etwa den besitzlosen Volksklassen zugefiigt

werden können, sind natürlich ohne grosse soziale Bedeutung.

Desto wichtiger sind für sie die persönlichen Güter, die ja regd»

mässig ihr einziges Besitztum sind: das Leben, die körperiicbe

Unverletztheit, die Gesundheit, die Freiheit, die Ehre mit Ein*

schluss der Frauenehre, die Arbeitskraft, die Sittlichkeit. Von
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diesen persönlichen Gütern sind namentlich jene, welche (wie die

Arbeitskraft und die Frauenehre) den Gegenstand grosser In-

teressenkonflikte zwisrht n den Besitzenden und den Besitzlosen

bilden, weder im Zivil- noch auch im Strafrecht . weder gegen

die Schädigung in Vertragsverhältnissen, noch auch gegen nn-

ertaubte Handlungen hinreichend geschützt. Hier ist deshalb das

Gebiet, wo die besitzlosen Volksklassen die gerechtesten Rück-

fordeningsansprüche erheben können.

Freilich wird dieser unbefriedigende Rechtszustand in erster

Reihe durch die einseitige Vorliebe unserer bürgerlichen Gesetz-

gebung iltr die Interessen der besitzenden Volksklassen herbei-

geflihrt. Schon oben (XX. und folg.) habe ich gezeigt, wie

wenig die Ehre der ärmeren Frauenspersonen durch die geltende

Gesetzgebung geschützt ist und ähnliche Beweise in anderer Rich-

tung sollen im weiteren Laufe dieser Darstellung noch geliefert

werden. Schwerlich wäre aber diese schroffe Einseitigkeit in einem

allgemeinen Gesetzbuch über die uncrl.iul)tcn Handlungen niÖLj-

lich gewesen, wo der erste Blick die Zurücksetzung der persön-

lichen Güter der Besitzlosen im Vergleiche mit den Vermögens-

interessen der Reichen zeigen würde. Werden dagegen die zivil-

rechtlichen Folgen der unerlaubten Handlungen in einem Ab-

schnitt des pri\ atreclulichen Vermögensrechts behandelt, so ist

es ganz naturlich, dass in den Bestimmutir'en iiber den Schaden-

ersatz vorzüglich die Verletzungen der Vermögensinteressca ins

Auge gefasst werden.

Thatsächlich stellt denn auch der Entwurf (§ 221) den wich-

tigen Grundsatz auf, das.'' rme Entschädigung wegen eines an-

dern als eines Vermögensschadens nur in den vom Gesetz be-

stimmten Fällen gefordert werden kann. Eine dieser Ausnahmen

haben wir schon früher (XXV.) kennen gelernt, indem der Rich-

ter, wenn der unehliche Beischlaf durch eine Notzucht oder be-

stimmte schwere SittUchkeitsverbrechen herbeigefiihrt worden ist,

der geschwächten Frauensperson auch ohne Nachweis eines Ver-

mögensschadens eine billige Geldentschädigung zusprechen kann

(§ 728 d. Entw.). Dieselbe Befugnis wird dem Richter nach dem
Entwurf auch im Falle einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Kör-

per- und Gesundheits-Verletzung, einer vorsätzlichen oder fahr-

lässigen Freiheitsentziehung und in einigen anderen Fällen zu-

stehen (§ 726. 727 des Entw. u. s< f.). Aber immer bleibt die

Regel bestehen, dass im Schadenersatzrecht nur die Vermögens-
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Interessen der besitzenden He\ ölkerunL^rsschichten vollen Schutz

finden, und so natürlich dieser Rechlssalz ia einem Scliadcnersau-

recht erscheint, welches einen Bestandteil des privatrechtlichen

Vermögensrechts bildet, so wird doch das f ^hhgationenrccht da-

d\irch von vornherein zu Un.i^unsten der l)esitziosen Volksklasseo

in dem entscheidendsten Punkte beeinflusst.

Wie unzweckmässic^ es ist, zwei so verschiedenartige Rechts-

^^eliiete wie da*. Vertray^s- und das Schadensersatzrecht in dem

gemeinsamen Rahmen des Obligationenrechts zusammenzufassen,

mag auch noch folgende Erwägung beweisen. Unser heutiges

Vertragsrecht ist nichts als die privatrechtliche Organisation

der Arbeit; in die grosse Arbeitsgemeinschaft, welche die .\r-

beitenden aller Länder verbindet, wird nach der privatrecht-

lichen Auffassung dadurch Ordnung und Zusammenhang g^
bracht, dass die einzelnen Mitglieder jener Gemeinschaft sich durdi

formell freie Verträge gegenseitig unterwerfen. Diese Gesdl>

schaftsform trägt einen rein positiven Charakter; in dem sozia-

listischen Staate würde an ihre Stelle die völlig verschiedene Ar-

beitsorganisation durch Befehl des Staates , der Gemeinden, der

Arbeitergruppen treten, von welchen Organisationsformea wir in

dem Militär- und Beanitenwesen unserer Zeit schon deutficbe

Sparen wahrnehmen können. Dagegen könnte ein Gesetzbudi

über die unerlaubten Handlungen , so grosse Aenderuogen sich

auch beim Uebergang von dem Rechts- und Polizeistaat zu dem

Arbeits- und Wirtschaftsstaat in betreff des Thatbestands der De«

liktc und ihrer Konsecjuenzen ergeben wurden, doch in seinem

Wesen luiv li ändert fortbestehen — einfach aus dem Grunde, weil

die Normen über die unerlaubten Handlun^^en zu dem Privat-

recht in keinem inneren Zusammenhang stehen und namentlich

auch das Schridenersat/.recht ohne jede Berechtigung in den Kor-

per des übiigationenrechts eingefügt worden ist.

XXXVII.

Dem gesamten Obligationenrecht, namentlich aber dem V'er-

tragsrecht, liegt das Prinzip der Vertragsfreiheit zu Grund. iV^er

»möge des Prinzips der Vertragsfreiheit, von welchem das Recht

>der Schuldverhältnisse beherrscht wird, können die Parteien ihre

»Rechts- und Verkehrsbeziehungen nach ihrem Ermessen mit obli-

»gatorischer Wirkung unter sich bestimmen,' soweit nicht allge-
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»meine oder bestimmte einzelne Gesetzesvorschriften entgegen-

»stehen« (Mot. II, 2).

Die Verfasser des Entwurfs haben es unterlassen , eine Be-

gründung dieses Prinzips zu versuchen, offenbar weil sie sich be-

wusst waren , dass eine solche sie in gefahrliche Tiefen fuhren

würde. Der wahre ürund der V'^ertiagsfreiheit ist ohne Zweifel

(wie bereits oben gezeigt wurde) , dass vorzüglich auf dem Ge-

biete der Schuldverhältnisse der Zusammenstoss der wirtschaft-

lichen Interessen zwischen den besitzenden und den besitzlosen

Klassen erfolgt und dass den ersteren durch jenen Grundsatz bei

der ]>hebung des arbeitslosen Einkommens freie Hand gelassen

werden soll.

Wir sehen denn auch, dass in jenen Rechtsgebieten, wo ein

ähnlicher Interessengegensatz der beiden grossen Volkskreise

fehlt, nicht das Prinzip der Vertragsfreiheit, sondern dessen

Gegenteil gilt. So vor allem auf dem Gebiete des Sachenrechts,

wo sich die besitzenden V(ilksklassen gcwissermassen unter sich

befinden. Hier sind deshalb die einzelnen dinglichen Rechte von

dem Gesetz nach Zahl und Inhalt genau bestimmt, obgleich kei-

nem Zweifel unterliegt, dass dadurch den mannigfachsten indivi-

duellen Bedürfnissen die Befriedigung verweigert wird. Es kann den
Beteiligten nicht freistehen, sagen die Motive, jedem beliebigen

Rechte, welches sich auf eine Sache bezieht, den Charakter des

dinglichen Rechtes zu verleihen. Der Grundsatz der Vertrags-

freiheit, welcher das Obligationenrecht beherrscht, hat für das

Sachenrecht keine Geltung. Hier gilt der umgekehrte Grundsatz:

die Beteiligten können nur solche Rechte begründen, deren Be-

gründung das Gesetz zulässt. Die Zahl der dinglichen Rechte

ist daher notwendig (?) eine geschlossene (Mot. III, 3).

Nicht anders vechält es sich auf dem Gebiete des Familien-

rechts, wo sich gleichfalls in der weit überwie^^enden Zahl von

Fällen Personen von !:^leicher Lebensste]lun<4 j^ej^^enübcrstehen.

Auf die drei I I.iuplL im ichUint;en des Familien! echts ; die Ehe,

das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und ihren ehlichen Kin-

dern, endlich auf die Vormundschaft findet das Prinzii) der Ver-

tragsfreiheit keine Anwendung. Die Ehe wird zwar durch einen

Vertrag begründet; ist aber dieser einmal geschlossen, so werden

die persönlichen Rechte der I^he^atten durch das Gesetz be-

stimmt. Die beiden anderen Hauptinstitnte des Familicnrechts :

das Kindesverhältnis und die Vormundschalt sind der Willkür
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der Beteiligten fast vollständig entzogen. Ja selbst bei jenen ver-

mögensrechtlichen Ansprüchen, welche unmittelbar aus dem Fami-

lienverhältnis entspringen, nämlich bei dem Unterhaltsanspruch

der Ehegattin und der ehlichen Kinder, kann das Prinzip der

Vertragsfreiheit keine Geltung beanspruchen, indem beide kraft

des Gesetzes (§ 1495 d. Entw.) auf ihren Unterhaltsansprucb fiir

die Zukunft rechtswirksam nicht verzichten können.

Dort aber, wo auf dem Gebiete des Familienrechts ein 2a-

sammenstoss der Interessen zwischen den besitzenden und besitz-

losen Volksklassen stattfindet, nämlich bei den unehlichen Kin-

dern, kommt freilich auch der Grundsatz derVertragsfretbett sofort

zum Vorschein. Denn ein Vertrag und insbesondere ein Vergleich

zwischen dem Vater und seinem unehlichen Kinde über de«

Unterhaltsansprucb des letzteren ist nach dem Entwurf (§ 1576}

vollständig güllig. Hievon Ist schon oben (XXVL) ausführlich

die Rede gewesen.

Aus dieser Richtung der Privatrechtsgesetzgebung, weiche sicr.

bisher ausschliesslich in den J landen der wohlhaljcndcn uinJ ge-

l)!l(letcn Bevölkerungsschichten befand , können die besitzlosen

Vülkskiussen für ihr eigenes Verhalten ungemein viel lernen.

Denn wenn die Besitzenden , welchen man ein feines Gefühl für

ihre Privatinteressen gewiss nicht absprechen kann , dem Prinzip

der Vertragsfreiheit auf dem Gebiet des Sachen- und des Fa-

milienrechts eine so beschränkte Deutung unterlegen, so müssefi

die besitzlosen Volkskiassen auf dem sie vorzüglich interessieren-

den Rechtsgebiet: dem Obligationenrecht eine ähnliche Richtut^

verfolgen. Zwar müssen die Schuldverbältnisse, solange die Or-

ganisation der Arbeit ihren heutigen privatrechtlichen Charakter

festhält, regelmässig durch Vereinbarung der Parteien begründet

werden; allein die Gesetzgebung hat auch Air die wichtigeren

Veitragsverhältnisse (gerade so wie im Sachen« und Familtenrecht)

einen typischen Inhalt festzusetzen , innerhalb dessen sich die

freie Willkür der Beteiligten zu bewegen hat. Diese Bestimmung

eines festen und unantastbaren Bestandes, gleichsam eines V&skY

mum von Wohlwollen und Menschlichkeit in den Verkehrsbezieh^

ungen der Staatsbürger, ist namentlich bei jenen Vertragsverbält*

nissen unerlässlich, welche, wie der Lohnvertrag, regelmässig zwi-

schen wirtschaftlich sehr starken und sehr schwachen Personen

abgeschlossen werden. Längst ist in dieser Richtung die Gewerbe*

und Fabrikgesetzgebung der europäischen Kulturstaaten voraa-
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gegangen (vgl. z. B. die deutsche Gew.-Ord. § 105 ff.) uad es

wäre hoch an der Zeit, wenn auch das Privatrecht seinen trägen

Konservatismus überwinden und dem vom öffentlichen Recht ge-

gebenen Beispiel folgen würde.

Freilich wird man dagegen einwenden, dass die Verkehrs-

bedürfnisse so individueller Natur sind, dass sie nur durch die

volle Vertragsfreiheit gehörig befriedigt werden können. In Wirk-

lichkeit haben die Verkehrsbedürfnisse in unserer Zeit der Massen-

produktion und der Nivellierung aller Lebensverhältnisse einen

noch schablonenhafteren Charakter, als die individuellen Lebens-

zwecke, welchen das Sachen- und das Familienrecht zu dienen

bestimmt ist. Wenn nun diese Rechtsgebiete eine so einschnei-

dende Beschränkung des Prinzips der Vertra<;sfreihcit vertragen,

so k.um lins die Anwendung dieses Grundsatzes auch innerhalb

des Ohligationenrechts nicht als ein unabweisbares Bedürfnis der

Rechtsordnung erscheinen.

XXXVIII.

Aber ist das Prinzip der Vertragsfreiheit auf dem Gebiet des

Obligatinncnrechts wirklich in unbeschränkter Anwendung ? Diese

Frage ist zu verneinen, vielmehr finden sich in unseren modernen
Gesetzgebungen zahlreiche Kechtssätze, weiche einzelne Verträge

oder Vertragsbestimmungen zu Gunsten gewisser Volksklassen

verbieten und für nichtig erklären. Ich will hier nur diejenige

Einrichtung, welche vom Standpunkt der sozialen Massenwirkunf^en

allein von Bedeutung ist, nämlich die Stra^esetze über den Wu-
cher in Betracht ziehen.

Nach dem Entwurf (g 558) können Zinsen in jeder Höhe
durch Vertri^ bedungen werden, soweit nicht reichsgesetzliche

Vorschriften über den Wucher entgegenstehen* Das Gesetz be-

treffend die vertragsmässigen Zinsen vom 14. Nov. 1867, welches

den Zinssatz völlig freigab, aber eine mit mehr als sechs Prozent

verzinsliche Schuld auf seiten des Schuldners als absolut kündbar

erklärt, wird durch das Einfiilirungsgesetz (Art 21) aufgehoben.

Dagegen soll nach einer Bestimmung dieses Gesetzes (Art. 9 und

Mot S. 134) das Stralgesetz über den Wucher vom 24. Mai 1880 auch

nach eingetretener Wirksamkeit des bürgerlichen Gesetzbuchs

fortbestehen. Danach wird derjenige, welcher »unter Ausbeutung

»der Notlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines an-

»deica iuj ein Darlclicii oder im Faiie der Stundung einer Gcld-
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»forderung sich oder einem Dritten Vermögensvorteile vefsprechen

»oder gewähren lässt, welche den üblichen Zinsfuss dergestah

»überschreiten, dass nach den Umständen des Falles die Ver-

»mögensvorteile in aufTäliigem Missverhältnisse zu der Leistung

»stehen«, — eine solche Person wird nach jenem Gesetze mit ver-

gleichsweise sehr schweren Geld- und Gefän^aiisstrafen belegt und

es werden die Verträge, welche unter die angeführten Merkmale

fallen, flir ungültig erklärt. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch

wird sich also bei dem Darlehen und bei der Stundung von Geld-

Ibrderungen jedermann beliebige Zinsen bedingen können . nur

niuss LT die dehnbaren Strafbestimmungen des Wuchergesctzes

7.U vermeiden wissen ; es wird in Beziehung aut die Zinsen die

Verlragsfreiheit herrschen, aber, um das alte Wort zu gebrauchen,

eine Freiheit mit dem Galgen daneben.

Bekanntlich hat das kanonische Recht auf Grund einer mis-

verslandenen Ribelstelle das Zinsnclimen bei Oarlehensvertragen

vollötandiLT verboten. An die Stelle des kanonischen Zinsverbot>

traten spater, etwa seit dem sechzehnten Jahrhundert , genaue

Zinstaxen und diese sind jetzt , nachdem in Deutschland und

Oesterreich geraume Zeit volle Zinsfreiheit bestanden hatte, durch

das Strafgesetz gegen den Darlehenswucher ersetzt worden.

Aeltere und neuere Volkswirtschaftslehrer versichern uns, dass

das kanonische Zinsverbot in der Gebundenheit des Grundbesitzes

und in der vorherrschenden Naturalwirtschaft des Mittelalters seine

Rechtfertigung findet, weil unter solchen Verhältnissen die meisten

Darlehen eben Notstandsdarlehen sind, und man könnte versucht sem

zu glauben, dass auch die heutige Wuchergesetzgebung noch ioinier

lediglich auf dieser geschichtlichen Grundlage beruht. Die Thal-

sache indessen, dass Deutschland und Oesterreich die bereits be-

stehende Zinsfreiheit wieder beseitigt und die Strafgesetze gegen

den Wucher neuerdings eingeführt haben, lässt deutlich erkennen,

dass die Wuchergesetzgebung nicht auf jenen längst entschwun-

denen wirtschaftlichen Zuständen, sondern auf sehr reellen Macht-

verhältnissen der Gegenwart gegründet ist.

Denn thatsächUch hat die Strafgesetzgebung gegen den Wu-
cher vorherrschend den Zweck

,
gewisse sozial hervorragende

Gruppen, namentlich die Grund- und Hausbesitzer, die Staats-

diener und Offiziere liegen die Folgen ihres Leichtsinns zu schu

tzen. Diese Be\ olkerungsschichtea zahlen vorzüglich zu den >o-

genanntcn gebildeten Klassen und empfangen teils einen hohen
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Arbeitslohn , teils ein oft erhebliches arbeitsloses Hinkommen

;

wenn sie daher aus Leichtsinn. Unerfahrenheit oder Notlage ver-

derbliche Darlehensverträge abschliessen, so fehlt es fast niemals

an einer individuellen Verschuldung. Dagegen können die Straf-

gesetze gegen den Wucher den besitzlosen Volksklassen , bei

welchen Unerfahrenheit, Notlage und auch Leichtsinn naturgemäss

den gewohnlichen Zustand bilden , nur in den seltensten Fällen

nützen, weil die ärmeren Bevölkerungsschichten eben wegen ihrer

Dürftigkeit regelmässig das zum Abschluss von Kreditverträgen

notwendige Vertrauen nicht einflössen. Bei dem Pfandieihgeschäft

aber, an weichem sich allerdings auch die besitzlosen Volksklassen

beteiligen, müssen wegen der mit dem Empfang, der Aufbewahrung

und der Rückstellung des Pfandes verbundenen Kosten so hohe

Zinssätze bewilligt werden, dass die Anwendung des Wucher-

begrifis hier praktisch fast ausgeschlossen erscheint Ich erwähne

nur das preussische Gesetx vom 17. März 1881 über das Pfandleih-

gewerbe, welches dem Pfandleiher bei kleineren Darlehen (bis

30 Mark) nicht weniger als 24 Prozent jährlich und dazu noch eine

sehr günstige Berechnung der Darlehenszeit (§ i, 2 Z. 3 d. Ges.)

gestattet und das gleichwohl nach dem Einflihrungsgesetz (Art. 47)

aufrecht erhalten werden soll.

Diese Lagerung der sozialen Interessen lässt uns nun deut-

lich erkennen , weshalb die Wuchergesetzgebung seit jeher sich

gerade den Darlehensvertrag als das Feld ihrer Wirksamkeit er-

koren hat. Es sollte dadurch eben ein Privilegium für gewisse

Kreise der höheren und mittleren Volksschichten geschalTen wer-

den. Dagegen wurde die neuere Wuchergesetzgebung auf jene

Verträge, an welclien auch die besitzlosen Volksklassen ein be-

deutendes Interesse nehmen, namentlich auf den Lohn-, Kauf-,

Miet- und Pachtvertrag niemals ausgedehnt
, obgleich hier der

Thatbestand des Wuchers naturgemäss viel häufiger vorkommt,

als bei dem Darlehensvertrag.

Dass die besitzlosen Volksklassen diese Verträge sehr oft in

einer Notlage, aus Leichtsinn und Unerfahrenheit abschliessen,

wird gewiss niemand bestreiten. Aber auch eine Ausbeutung

dieser Sachlage, welche den schlimmsten Fällen des Darlehens-

wuchers gleichkommt oder sie übertrifft, wird hier in zahllosen

Fällen vorkommen. Ich erinnere nur an die schweren Be-

drängnisse, welche grosse Proletariermassen in den Städten bei

vorhandenerWohnungsnot leiden; an die Ausnützung der kleinen

Aifhhr Or m& OMCUstv* «• StMliUlc. II. %. 3O
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Leute, welche durch die Pachtung von Grundparzellen eine stas-

dige Arbeitsgelegenheit suchen; an die furchtbare Benachteiligui^

der besitzlosen Volk$kIa$$en durch einen gewissenlosea Klein-

handel. Am krassesten sind natürlich die Fälle der Ausbeutung

beim Lohnvertrag, wo die Nötigun»^^ zu schiiLlIcai Verlragsab-

schluss beim Proletarier , welclier keine Subsistenzmittel besitzt,

eine besonders dringende ist. Dennocli ist die Gesetzgebung

weit davon entfernt , diese dem Armen verderblichen Vertrage

unter die Strafdrolumji^en gegen den Wucher zu stellen. Erst der

neueste Entwurf eines österreichischen Strafgesetzes vom Jahre li^So

(§ 317- 3^8) hat CS versucht, den Wncherbei^^rlff auf einzelne Ver-

tragsverhaltnisse anzuwenden , welche auch für die ärmeren Bc-

Völkerungsschichten von Bedeutung sind.

Die besitzlosen Volksklassen haben nach meiner Auffassung

einen begründeten Anspruch, die Ausdehnung der Wacberg^csetze

auf den Lohn-, Kauf-, Miet- und Pachtvertrag zu verlangen. Frei-

lich gehören die Strafbestimmungen gegen den Wucher überall so

jenen Gesetzen, welche viel mehr verletzt als befolgt werden und

wenn dieselben auch den Interessen der Armen zu dienen hätten,

so würde sich diese Sachlage gewiss noch eher verschlimmeni.

Dennoch würde aber eine solche Ausdehnung der Wucheiigesetze

die Stellung jedes Besitzlosen juristisch und moralisch erheblich

verbessern und zwar gerade bei jenen Anlässen, wo seine wirt-

schaftliche Lage unter das Niveau der gewöhnlichen Bedrängnis

zu sinken droht.

XXXIX.

Der wichtigste Vertrag liir den Standpunkt, dem diese Blat-

ter gewidmet sind, ist der Lohnvertrag, welcher in dem Entwurf,

der naturgemäss mehr die dem Lohnherrn zugewendete Seite des

Rechtsverhältnisses in s Auge fasst, überall als Dienstvertrag be-

zeichnet wird. Ich habe schon in einem Iruheren Abschnitt (XIX i

gezeigt, dass der Entwurf das Lohn- oder Dienstverhältnis, oU-

gleich die ungeheure Mehrheit der Besitzlosen , ja die grosse

Mehrheit der ganzen Nation darauf ihre Existenz gründet, in ncht

nach Umt-im; und Inh.ilt hf^ hst dürftigen Paragraphen abgeihan

hat. Keine der grossen Streitfragen , die sich an das Wohnver-

hältnis knüpfen , ist in dem Abschnitt des Entwurfs über den

Dienstvertrag gelöst oder auch nur in den Motiven (II, 455 ff.)

erwähnt, welche letzteren geradezu als ein abschreckendes Betspiel
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für die Begrenztheit des reio juristischen Standpunktes dienen

kfinnen.

FreiVelr anil der Dienstvertrag auch in Zukunft nicht bloss

durch jene acht V 11 i£milii 11 des Entwurfs geregelt werden. Die

Bestimmungen, welche das HancMtgesetzbuch und die Gewerbe«

Ordnung über die handels- und gewerberecfctKefacit Dienstverhält-

nisse treffen, sollen nach dem Einfuhrungsgesetz mit einigen Aen-

derungen fortbestehen (Art. 9 und dazu die Anm., ferner Art. 18

des Eiakihi ungsgesetzes und die Mot. S. 67). Ebenso werden

die landesgesetzHchen Vorschriften über das Gcsindcrccht mit

einigen geringfügigen Ausnahmen durch das bürgerliche Gesetz-

buch nicht berührt und es können von den einzelnen Bundes-

staaten über dieses wichtige Rechtsverhältnis jederzeit neue Ge-

sindeordnungen erlassen werden (Art. 46 d. Einf.-Ges. und Mot
S. 148)-

Wer noch daran zweifelt, dass die Rechtsordnung nichts als

eine Summe von dauernd anerkannten Machtverhältnissen ist,

kann sich aus dieser Darstellung von der Wahrheit des Satzes

überzeugen. Die gewerblichen Arbeiter, welche durch ihre Or-

ganisation und Bildung eine gewaltige Macht im Staate bilden,

haben sich durch ihren Einfluss eine Regelung ihrer Dienstver-

hältnisse errungen, welche zwar noch entfernt nicht genügend ist,

aber doch schon einen ganz modernen Charakter an sich trägt.

Hier werden deshalb auch die Keime einer neuen rechtlichen Ge-

staltung des Dienstvertrags zu suchen sein.

Dagegen weiss der Entwurf dem Gesinde, welches zum über-

wiegenden Teile aus gedrückten und geduldigen Frauenspersonen

besteht, nichts als das Fortbestehen der Gesindeordnungen mit

einigen erschwerenden Abweichungen zu bieten. Nun kann man
aber mit gutem Grunde behaupten , dass kein Teil unseres Fri-

vatrechtssystems so zurückgeblieben ist und so sehr an die Leib-

eigenschaft und an ähnliche gewaltthätige Herrschaftsverfaältnisse

der feudalen Gesellschaftsordnung erinnert, wie das Gestndefecht.

Ja, was noch mehr ist, selbst die Volkssittc hat im Anschluss

an eine überlebte Gesetzgebung den Geist vergangener Epochen

festgehalten , da auch die besten unter uns im häuslichen Ver-

kehr mit dem Gesinde nur zu häufig vergessen, dass ein Mensch

niemals bloss als ein Mittel für die Zwecke anderer behandelt

werden darf

Um die Wahrheit dieser Sätze zu erproben, brauclie ich nur

30*
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an die preussische Gesindeordnung vom 8. Nov. 1810 zu erinneni,

welche wohl von allen ähnlichen Gesetzen das grösste Geltungs-

gebiet besitzt. Diese Gesindeordnung erschien am Vorabend

jenes Marttnstages (11. Nov. 1810), an welchem kraft des EdOcts

vom 9. Okt. 1807 die Erbunterthänigkeit , die von roandieii mit

der Leibeigenscliaft fiir gleichbedeutend gehalten wird , für des

ganzen Lnilang der preussischen Monarchie erlosch. Das Gesetz

sollte also auch für »Herrschaftenc gelten, welche soeben noch

das Recht gehabt hatten, ihren »Unterthanen« die Kinder wc^-

zunehmen und dieselben zum Ilofdienst zu nötigen (A. Pr. L.R.

II, 7. § 185 ff.). iJahs die preussische Gesindeordnung den Geist

einer vergangenen Zeit atmet, kann unter solchen Ümstaodcn

niemand befreiiiücn. Aber soweit ich das Gesinderecht liber-

blicke , kann man auch von den übrigen deutschen und öster-

reichischen Gesindeordnungen, obgleich dieselben zum Teil aus

einer viel späteren Zeit stammen, mit gutem Grunde behaupten,

dass keine der heutigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen

den besitzenden und den besitzlosen Volksklassen genügend Rech-

nung getragen hat.

XL.

Obgleich der Dienstvertrag in allen privatrechtltchen Gesetz-

büchern geregelt wird* so ist doch das Dienstverhältnis nicht wie

bei anderen Vertragen der Willkür der Beteiligten vollstand^

überlassen, sondern es nimmt der Staat überaU auf die Eatwick>

lung des Rechtsverhältnisses durch seine Verwaltungsbehörden

einen mehr oder weniger bestimmenden Einfluss. Nur die Dienst-

verhältnisse der höher gebildeten Arbeiter, z. B. der Privatsekre-

täre, Hofmeister, Gouvernanten, behalten meistens ihren rein pri>

vatrechtlichen Charakter, weil sich hier die Vertragsteile durch

Bildung und I^bensstellung näher stehen. Desto energischer wird

die privatrechtliche Seite des Rechtsverhältnisses bei jenen Dienst-

verträgen durch die Thättgkeit des Staates verdeckt und zu-

rückgedrängt, bei welchen die mechanische Arbeit das vorherr-

schende IClement bildet und lüe deshalb auch meistens nur von

Anj^'eliori-en der besitzlosen Vülksklassen abgeschlossen werden.

Auch der deutsche ICntwurf steht auf diesem Standpunkt, indem
er neben den liestimmun^en des bürgerlichen Gesetzbuchs die

forttl luernde Geltung des Gewerbe- und Gesinderechts festge-

setzt hat.
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Gegen dieses Eingreifen des Staates in das Lohnverhältnis

ist nun auch an und Tur sich nichts einzuwenden. Durch die

meisten Dicnstverträ^e wird der Lohnarbeiter der Gewalt des
Luhnherrn nicht nur nach einer bestimmten Richtung, sondern mit
seiner ganzen Personh'chkeit unterworfen. I) er L^cwerbHchc I lilfs-

arbeiter, welcher 12—13 Stunden nach der Anordnung seines

Dienstherrn zu arbeiten hat und kaum die nötige Zeit für den
Schlaf und andere natürliche Verrichtungen erübrigt, kann doch
kaum als ein freier, sich selbst bestimmender Staatsbürger gelten.

Vollends das Gesinde, bei welchem das Mass der zu leistenden

Arbeit regelmässig gar nicht bestimmt wird, ist der Herrschaft

des Dienstherrn mit Leib und Seele unterworfen.

Hier zeigt es sicli in voller Deutlichkeit, mit welchem Un-
recht zahlreiche Juristen den Hauptunterscbied zwischen den Ver-

hältnissen des Familien* und des Obligationenrechts darin erblicken,

dass der Mensch durch die enteren mit semer ganzen Persönlich-

keit, durch die letzteren nur in bestimmten, aus seiner allgemeinen

Freiheit losgelösten Richtungen einem andern unterworfen wird.

Denn kein unbefangener Beurteiler wird in Abrede stellen, dass

die Herrschaft, welche der Dienstherr über den Lohnarbeiter aus-

übt, nach Inhalt und Umfang viel strenger ist ab jene, welche

in unserer Zeit dem Familienhaupt Uber die Gattin und die Kin-

der, dem Vormund über das Mündel zusteht.

Ueberau aber, wo ein privatrechtlicher Vertrag ein solches Herr-

schaflsverhältnis in sich schliesst, ist ein Anlass zum selbstthäti-

gen Eingreifen des Staates geboten. Unsere Zeit , welche die

letzten Reste dc-'> i'aU imonialstaates abstreilLU will, iluidcL nicht,

dass ein Staatsbürger über den andern eine dauernde 1 lerrschaft

ohne die Aufsicht und Leitung des Staates ausübt. Von diesem

Standpunkt aus hat sich die moderne Gesetzgebung nicht gescheut,

sogar in die Familienverhältnisse der Staatsbuger in entscheiden-

der Weise einzugreifen. L^m so weniger kann es befremden, dass

der Staat auch das Herrschaftsverhältnis des Dienstherrn iiber

den Lohnarbeiter, die sich fremd, ja oft feindhch gegenüberstehen,

seinem Einfluss in immer stei^^endem Masse unterworfen hat.

Aber darüber können sich die besitzlosen Volksklassen mit

gutem Grunde beschweren, dass das Eingreifen des Staates in

das Dienstverhältnis, namentlich auf dem Gebiete des Gesinde-

rechts, die einseitige Begünstigung der besitzenden Klassen be-

zweckt. Der Lohnarbeiter muss sich seinen Dienstherrn ohne
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Hilfe des Staates aufsuchen und mit ihm den Dien stvertrag ab-

schlicsscn
; hier, wo der Staat oder die staatlichen Verbände dem

Arbeiter ungeheure Dienste leisten könnten, wird der privatrecht-

Hohe Standpunkt festgehalten. Sobald aber der Dienst\-ertrag

abgeschlossen ist, setzt der Staat seinen Poh'zeiapparat in Bewe-

gung, um den Dienstpflichtigen in Gehorsam und Unterwürfigkeit

zu erhalten. Ich erinnere nur an das Dienstbotenbuch , an die

polkeiliche Bestrafung des Gesindes wegen Nichterfuliung oder

nicht gehöriger Erfüllung des Dienstvertrags, an die Straflosigkeit

der geringftigigeren Beleidigungen, weiche der Dienstherr dem
Dienstboten zugefilgt hat').

Die wichtigste dieser polizeilichen Massregeln ist jedenfalls

das Dienstboten- und das Arbeitsbuch, welches letztere in man-

chen Ländern (z. B. in Oesterreich) auch för grossjährige gewerb-

liche Arbeiter vorgeschrieben ist Das Dienstboten> und Arbeits-

buch ist der einzige Fall, wo über die Erfiillung privatrechtlicher

Verträge unter Öffentlicher Autorität ein Register geführt wird

und wo die einfache Verletzung einer Vertragspflicht für das Fort-

kommen des Arbeiters kaum geringere Folgen nach sich zieht,

als bei anderen Bevaikerungsschichten eine kriminelle Bestralung.

Dazu kommt noch, dass die Eintragungen in das Buch aufGrund-

lage der Aussagen des anderen Vertragsteils, wenn^eich unter

polizeilicher Kontrolle, erfolgen. Schwerlich würde ein Geschäfts-

mann aus den wohlhabenden Scliic htcn der Gesellschaft bestehen

können, wenn alle Personen, nuL welchen er Vertrage abgeschlossen

hat, ihre Meinung über seine Vertragstreue in ein ähnliches Buch

einzuzeichnen hatten. Ausnahmseinrichtungen dieser Art smd

eben nur dann zu rechtfertigen, wenn man annimmt, dass die bc

sitziosen Volksklasscn den höheren Bevölkerungsschichten von

vornherein zu Cehorsam und Unterwürfigkeit verpflichtet smd;

hält man dagegen die Arbeiter für cmen gleichberechtigten Stand

der Gesellschaft, so sind sie schlechterdings zu verwerfen.

Für die verwaltende Thätigkeit des Staates wäre auf dem
Gebiet der Dienstverhältnisse ein rühmlicheres Ziel vorhanden,

ab jene in Unterwürfigkeit zu erhalten, welche schon durch ihn

soziale Lage zum Gehorsam aufgefordert sind. Unsere gegeih

wärtige Arbeitsorganisation hat einen vorherrschend privatrecht-

i) Vgl, die PreusB. Verordmui^ vom 39. Sept. 1846; Prcusa. Ges. vom 34 Aprl

XS54; § 77 ff. der Preuss. GcabdeordnuDg vom 9. Nov. 1810.
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liehen Charalcter und es können deshalb die Dienstveihältnisse

nur durch formell freie Verträge der Dienstherrn und der Ar>

heiter begründet werden. Da jedoch der Staat kaum eine

wichtigere wirtschaftliche Aufgabe hat, als die Arbeitsordnung

des Volkes vor Störungen durch Arbeitslosigkeit und andere Ver-

hältnisse zu bewahren, so hat er nach meiner Ansicht die Ver-

pflichtung, die Mängel der privatrechtlichen Arbeitsorganisation

dadurch zu mildern, dass er die Dienstherrn und die Arbeiter

einander zuführt und an dem Abschluss des Lohnvcrtr ai>cs mit-

wirkt. Zu dieser vermittelnden Thätigkeit muss der moderne

Staat , der das Transport- und Nachrichtenwesen zum grössten

Teil in seiner Hand vereinigt, als besonders geeignet erscheinen.

Zur Darlegung der Einzelheiten dieses Planes ist hier, in der

Kritik des bürgerlichen Gesetzbuchs, nicht der richtige Ort. Nur

das mag bemerkt werden, dass jene vermittelnde Thätigkeit ent-

weder autonomen Organen der Arbeiterschaft (etwa» nach Art

der französischen Arbeitsbörsen) oder auch Staatsbeamten, jedoch

mit voller Unabhängigkeit von den Dienstherrn, zu überlassen ist,

da sonst eine weitere Steigerung des an sich schon übermässigen

Einflusses dieser letzteren zu besorgen wäre (vgl. § 97, Z. 2

Gew.-Ordn.).

XU.

Die ganze Einseitigkeit der rein juristischen AufTassung, welche

der deutsche Entwurf in Ansehung des Dienst- oder Lohnverhält-

nisses vertritt, geht aus der Begrififsbestimmung des Dienstvertrags

im § 559 hervor. Durch den Dienstvertrag — sagt die angeführte

Gesetzesstelle — wird derjenige, welcher die Dienste zusagt (Dienst-

verpflichteter) »
verpflichtet, dem anderen \'ertragschhessenden

(Dienstberechtigter) die vereinbarten Dienste zu leisten, der Dienst-

berechtigte verpflichtet, dem Dienstverpflichteten die vereinbarte

Vergütung zu entrichten. Die Verlasser des Entwurfs behandeln

also den Dienstvertrag gerade so wie etwa den Kautkontrakt oder

einen anderen Vertrag auf Leistung einer Sache. Sowie der Ver-

käufer nichts als das verkaufte Paar Schuhe, der Kaufer nichts als

den bedungenen Kauf})reis zu gcwäliren hat, so soll sicii die W-r-

pflichtung des Dienstherrn auf den Lohn, die des Arbeiters auf

die vereinbarten Dienste beschranken.

Diese Auffassung ist aber gewiss vollständig ungenügend.

Schon bei Verträgen über einzelne, vorübergehende Dienstleist-
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ungen können diese von der Persönlichkeit des Arbeiters, die

doch einen absoluten Wert besitzt» fiigllch nicht losgelöst werden
Vollends bei den Dienstverhältnissen, welche die Thätigkeit des

Verpflichteten vollständig oder doch zum grössten Teil in Ansptudi

nehmen, wie namentlich bei den Verhältnissen des städtischen

und ländlichen Gesindes und der gewerblichen Lohnafbeiter, wer-

den diese dem Lc^Dherra nicht nur in Beziehung auf die ei>-

zelnen Dienstleistungen, sondern mit ihrer ganzen Persönlichkeit

unterworfen. Sie müssen nicht nur ihre ganze Arbeitskraft narh

dtii Anordnungen dea Lohnherrn verwenden, sondern sie müssen

für seine Interessen oft genug auch ihre kostbarsten persönUchen

Güter: das Leben, die Gesundheit, die Arbeitskraft, ja ihre Ehre

und Sittlichkeit in Gefahr bringen.

Für diese persönlichen Güter muss deshalb auch der Dicast-

herr innerhalb der Grenzen juristischer Verantwortlichkeit (vgl.

unten LTD dem Arbeiter haftbar erklärt werden. Der Dienst-

herr hat, soweit dies von ihm abhängt, dafür Sorge zu tragen,

dass im Dienstverhältnisse das Leben, der Körper, die Gesund-

heit, die Arbeitskraft, die Ehre und die Sittlichkeit des Arbeiters

nicht verletzt werden. Nach dem Entwürfe scheint es mir dagegen

unzweifelhaft, dass der Dienstherr, soweit nicht Spezialgesetze da*

treten, ohne jede nachteilige Folge seinen Arbeiter vorsätzlich oder

aus Fahrlässigkeit in Krankheit und in den Tod treiben kann,

wenn er nur die Grenzen der ihm durch den Dienstvettrag ein-

geräumten Rechte nicht überschreitet (vgl auch § 124, Z. 5 Gew.-

Ordn.). Denn die Bestimmungen des Entwürfe über den Dienst-

vertrag (§ 559—566) legen dem Dienstherm in diesem Falle nicht

einmal eine Schadenersatzpflicht auf und die Anwendung der aO-

gemeinen Normen über die Verbindlichkeit zum Schadenersatz

aus unerlaubten Handlungen ist gleichfalls ausgeschlossen, weil

weder die Vertragsverhältnisse überhaupt, noch auch die cbikanöse

Ausübung eines einzelnen Vertragsrechts diesen Bestimmungen uo*

terliegcn (§ 224. 559. 704. 705 des Entw. und Mot II, 726. 727).

Erst dadurch, dass die Rechte des Lohnherrn durch die

Rücksicht auf die höchsten persönlichen Güter des Arbeiters l»c-

grenzt werden, streift der Lohnvertrag die letzte Lrinnerunj^^ an

die Sklaverei ab und erhält einen wahrhaft humanen Charakter,

im Gegensatz zur Vermietung oder Verpachtung einer Sache, an

welcher jeder vertrac^smässige Gebrauch gestattet ist. In den lie

werbe- und Gesindegesetzen der modernen Kulturstaaten tindea
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sich schon manche Spuren jenes Reehtssatzes , aber su einem

dauernden Besitz kann derselbe erst durch seine Aufnahme in die

bürgerlichen Gesetzbücher werden. Und wenn eine solche Be-

stimmung, welche gkichmässifT durch die Gcrcchtii^^kcit, wie durch

die fortschreitende Macht der besitzlosen Volksklassen geboten

ist, der Rechtfertigung durch eine juristische Formel bedürfte, so

konnte man sagen : Treue und Glauben erheischen es bei Ab-

schliessung des Dienstvertrages, dass die persönlichen Guicr des

Arbeiters geschlitzt und dass im ]'%ille des Schweigens der Dienst*

vertrage eine solche Vertragsbestuiimung unterstellt wird.

Eine solche Reform des Dienstverhältnisses ist gerade jetzt

von der grössten Bedeutung. Die Kranken-, die Unfall- und die

in der Ausführung begriffene Alters- und Invaliditätsversicherung,

welchen bald auch die Wittwen* und Waisenversicherung folgen

soll, sind zwar Massregeln von der grössten Bedeutung, deren

wohlthätige Wirkungen in den Arbeiterkreisen bisher vielleicht

noch unterschätzt werden. Aber es ist andrerseits keinem Zweifel

unterworfen, dass durch jene an sich wohltbatigen Einrichtungen,

wenn man bei einem Teil der Lohnherm eine selbstsüchtige

Denkweise voraussetzt, die peisönlichen Güter des Arbeiters er-

heblich gefährdet werden, weil die juristischen und moralischen

Verpflichtungen, welche der Dienstherr früher gegenüber dem
in seiner Arbeitskraft, seiner Gesundheit oder andern persönlichen

Gütern beschädigten Arbeiter zu erfüllen hatte, nunmehr durch

die Zwangsversicherung zum grossen Teile auf die Krankenkassen,

die Berufsgenossenschaften und die Landesversicherungsanstalten

übertragen erscheinen.

Hand in Hand mit der Ausbildung der öffentlichen Versiche-

rung muss deshalb auch eine Verschärfung der zivilrechtlichen

ilaltujig für die persönlichen Güter des Arbeiters einliergehen.

Könnten wir einen Augenblick vergessen, dass diejenigen, welche

in Dienstverhältnissen stehen, unsere Brüder sind, so müsste uns

zu einer solchen Umbildung des Zivilrechts schon die Erwägung

bestimmen , dass da- Arbcitskapital einer Nation ihr sachliches

Vermögen an Reden tunL! noch überwiegt, und dass es deshalb

in erster Reihe von dem öffentlichen und dem Privatrecht ge-

schützt werden muss,
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XLU.

Der Dienstherr hat ako» soweit dies von ihm abhängt, daiiir

Sur<;c zu tragen, dass im Dienstverhältnisse das Leben, derKör-

per, die Gesundheit, die Arbeitskraft, die Ehre und die Sitäidh

keit des Arbeiters nicht verletzt werden. Dieser Salz schüesst

eine Reihe der wichtigsten Konsetjuenzen in sich. Ich beschra^nke

mich hier darauf, die Prinzipien darzustellen und enthalte mich,

einen ins einzelne gehenden Gcsctzesvorschlag zu formulieren,

weil dies eine Weitläufigkeit bedingen würde, die ich an dieser

Stelle vermeiden will.

Vor allem darf also der Dienstherr die Arbeitskraft, welche

ihm durch den iiienstvertrag zur Verfügung gestellt wird, nur in

dem Umfang und in der Weise gebrauchen , dass dadurch jene

persönlichen Güter des Arbeiters nicht verletzt werden. Dieser

Rechtssatz ist gleichsam das letzte Ziel, welchem jede volksfreuod

liehe Reform des Lohnvertrages entgegenstreben muss. Bei bober

qualifizierten Dienstpersonen (Sekretären, Hofmeistern, Ingeoieureo

u. s. f), welche dem Dienstherm sozial näher stehen, wird diese

Rücksicht auf die persönlichen Güter des Arbeiters in der Volks-

Sitte längst beobachtet. Erst durch die Ausdehnung jenes Rechis*
|

Satzes auf alle Dienstvertnige würde sich auch der gewöhnlidie !

Lohnarbeiter aus einer blossen Arbeitsmaschine in eine glddh

berechtigte Individualität verwandeln , die för ihre höchstes p«-
|

sönlichen Interessen Achtung und Rücksicht beanspruchen kaoa.

In den modernen Gesetzgebungen ist eine Strdmnng wahr-

zunehmen, welche unzweifelhaft jenem Rechtssatz entgegeatreibt

Die Gesetzgebungen Oesterreichs und der Schweiz haben fiir be-

stimmte Gattungen von Arbeitern ein Maximum der Arbeitsdancr

(Normalarfoeitstag) festgestellt. Einschränkungen der Frauen- iioö

Kinderarbeit bestehen überall. Aber es ist klar, dass solche

Rechtssätze, welche sich durch ihren iiicchaiiibclicii Ciiciiakter def

Verwaltungsroutine empfehlen
, jenen zivikechtlichcn Grundsatt

niemals entbehrlich machen können.

Eine zweite Konsequenz jenes obersten Grundsatzes wurde

darin bestehen , dass der Dienstherr nach dem jeweiligen Stand

der Erfahrung alle iiusseren Vorkehrungen zu treflfen hat, uro

eine Verletzuncf der persönlichen Güter des Arbeiters zu verhsß-

dern. l-'in ahnlicher Kechtssat/
,
wenngleich in geringerer Aus-

dehnung, findet sich schon in der deutschen Gewerbeordauflg
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(§ 120). Darnach sind die Gcwcrbcunternehmer verpflichtet, alle

dieienfgen I'jnrichtüngen herzustellen und zu nnlerhalten, welche

mit Kiicksicht auf die besondere BeschalVeniieit des Gewerbe-

betriebs und der Betriebsstätte zu thunlichster Sicherheit gegen

Gefahr für Leben und Gesundheit notwendig sind. Eine einfache

Erweiterung dieser in der Gewerbeordnung enthaltenen Bestim-

mung würde den obigen Rechtssatz ergeben. Denn es ist nicht

abzusehen, warum die Verpflichtung zur Herstellung der notwen-

digen äusseren Vorkehrungen nur die Gewerbeuntemehmer und
nicht auch andere Dienstgeber treffen soll ; ferner warum nur das

Leben und die Gesundheit und nicht auch andere persönliche

Guter des Arbeiters, z. B. seine Arbeitskraft und Sittlichkeit (vgl.

§ 159a Gew.-Ordn.) geschützt werden.

Endlich müsste drittens dem Dienstherrn die Verpflichtung

auferlegt werden, Wohnung, Kost und Bekleidung, wenn dieselben

nach dem Dienstvertrage zu gewähren sind, dem Arbeiter in einer

Weise zu leisten, dass dadurch die persönlichen Güter, nament*

lieh die Gesundheit, die Arbeitskraft und die Sittlichkeit, nicht

gefährdet werden. Dies sollte sich zwar nach der Natur der

Sache von selbst verstehen ; doch machen die den Lohnarbeltem

vielfach ungünstigen Machtverhältnisse eine ausdrückliche Bestim-

mung jedenfalls erforderlich (vgl. § 83 der Preuss. Gesinde-Ord.).

Ein solcher Rechtssatz würde, wenn lür dessen gehörige Durch-

führung gesorgt wäre, zunächst vielleicht die grösste praktische

Bedeutung haben. Denn namentlich die dem Gesinde und den

gewerblichen Arbeitern zugewiesenen VVohnstcUen haben nur zu

häufig einen gesundheitsschädlichen Charakter und dieser Zustand

hat überall nicht wenig zur Erbitterung der arbeitenden Volks-

klassen gegen die höheren Stände bcir^etragen.

Natürlich müsste der Dienstgeber für die Erfüllung dieser drei

VerbiniUichkeiten nur soweit einstehen, als die juristische Verant-

wortlichkeit für Handlungen im Gesetze überhaupt anerkannt ist.

Da nach dem Entwürfe jedermann in der Regel für vorsätzliche

und fahrlässige Handlungen haftet, so wäre der Dienstherr dann

verantwortlich i.w machen, wenn er jenen Verpflichtungen vorsätz-

lich oder aus Fahrlässigkeit entgegenhandelt. Ich werde jedoch

weiter unten (vgL LH.) zeigen, dass die juristische Verantwort-

lichkeit bei dem Lohnvertrage jedenfalls auch auf den sogenann-

ten Eigennutz ausgedehnt werden muss. Legt man diese Ansicht

zu Grund, so würde den Dienstherrn auch dann eine Haftung
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trefien, wenn er die persönlichen Güter des Dienstnehmers zirar

nicht aus Vorsats oder Fahrlässigkeit, sondern bloss aus E^en»

nutz verletzt hat.

XUIL

Es sind nun noch die Bestimmungen darzulegen, durch welche

diese Grundsätze, welche einen Sieg des Menschen über die

Sache, der siUlichcii über die wirlschafllichca Interessen bedeuten,

in der praktischen Durchfuhrung gesichert werden können. Auch
hier handelt es sich nicht um formulierte Gesetzesparagraphen,

weiche der juristischen Technik leicht gelingen , wenn nur die

Grundsätze einmal feststehen. Folgende Funkte wären etwa als

besonders wichtig hervorzuheben.

Vor allem müssten Vereinbarungen zwischen dem Lohn-

arbeiter und dem Dienstherrn, durch welche die Haftung dieses

letzteren fltr die persönlichen Güter des Dienstverpflichteten aus-

geschlossen oder vermindert wird, für rechtsunwirksam erklärt

werden. Der Arbeiter darf weder ausdrücklich, noch stillschwei-

gend (etwa durch Unterwerfung unter eine Fabriksordaung) auf

seine höchsten persönlichen Güter, auf die Wahrung von Leben,

Körper, Gesundheit, Arbeiukraft, Ehre und Sittlichkeit Verzicht

leisten. Längst würde die Rechtsordnung solche Vereinbarungen

über persönliche Güter, die einen absoluten Wert besitzen und

im Falle des Verlustes fast niemals wieder hergestellt werden
können, wegen Verletzung der guten Sitten fiir nichtig erklärt

haben (§ io6. 344 d. Entw.), wenn dieser Bestimmung nicht so

gewaltige Interessen der besitzenden Klassen entgegenstehen wür-

den. Ohne ein zwingendes Gesetz, welches jede Willkür der Be-

teiligten ausschtiesst, könnte aber die Haftung des Dienstherm
nur in sehr engen Schranken zur Wirksamkeit gelangen, da dieser,

als der wirtschaftlich Stärkere, sie regelmässig durch vertrags-

mässige Bestimmung ausschliessen würde. Hi<_i aber, wo es sich

um dic wichtigsten persönlichen Interessen der arbeitenden Klassen

handelt, können dic»e mit vollem Recht eine ähnliche Einschrän-

kung der Vertragsfreiheit verlangen , wie sie den besitzende!?

Klassen von der Gesetzgebimg seit jeher für ihre interessenkrcisc

zugesunden worden ist (XXXVII., XXXVIII.).

Dann aber müsste zweitens dem Dienstherrn, welcher eine

Verletzung der persönlichen Guter des Arbeiters im Dienstver-

hältnisse verursacht hat, in allen Fällen eine Entschädigungspflicht
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auferleget werden. Wir haben schon oben (XXXVI.) gesehen,

dass der i; 221 des Entwurfs, welcher sich sowohl auf die Schuld-

verhältnisse aus Verträgen als auch aus unerlaubten Handlungen

bezieht, gerade auf dem entgegengesetzten Standpunkt steht, fn-

dem er bestimmt, dass regelmässig nur eine Verletzung der Ver-

mögensinteressen tjutzumachen ist. An die Stelle dieses i'ara-

graphen mii^ tc lic entf^efrengesetzte Bestimmung treten, dass

jeder Vermogcnsschaden , wie auch jede Verletzung der persön-

lichen Güter eines Menschen
,
möge diese innerhalb eines Ver-

tragsverhältnisses oder durch eine unerlaubte Handlung eintreten,

den Verletzenden zu einer Entschädigung verpflichtet. Es ist

gleichgültig und mehr eine Frage der Schule und der Technik,

ob man die Vergütung, welche der in seinen persönlichen Gütern

Verletzte zu fordern hat, als einen Schadenersatz oder als eine«

»billige Geldentschädigungf oder endlich als eine »Busset be*

zeichnen will. (Vgl. g 721. 738 des Entwurfs, g 188. 231 des

Strafgesetzb. u. s. f.).

FreUich wird man dagegen einwenden, dass die persönlichen

Güter vorherrschend einen idealen Charakter haben und dass

sie sich deshalb einer Schätzung durch eine Geldsumme entziehen.

Aber man darf nicht vergessen, dass der Entwurf in zahlreichen

Fällen einer Verletzung persönlicher Güter thatsächltch - die Zn-

erkennung ein^r billigen Geldentschädigung gestattet hat (XXXVI.).

Was hier möglich ist, kann sich bei der Verletzung anderer per
sönlicher Güter nicht als undurchfiihrbar erweisen.

Dann aber kann man zweitens mit gutem Grunde behaupten,

dass der Ersatz für Vermögensschäden, gegen welchen die Ver-

fasser des Eatwuiis gar kein Bedenken hegen, nur zu häufig kei-

nen grcin)arcren Charakter hat als die Vergütung für die Ver-

letzung personlicher Guter. Nach dcai ij 2i<S d. l^nlw, umfasst

der Schadenersatz sowohl die erlittene Vcrmögcnseinbusse als auch

den entgangenen Gewinn. Als entgangener Gewinn kommt nur

ci( i jcnige in Betracht, welcher nach dem gewohnlichen T aufe der

])inge oder nach den besonderen Umstanden, insbesondere nach

getroffenen Anstalten und V'orkehrungen, mit Wahrschcinlirjikeit

erwartet werden konnte. Ich kann jedem Juristen, der in Scha-

denersatzprozessen einige Erfahrung besitzt, die Beantwortung

der Frage überlassen, ob durch diese allgemeinen Redensarten

für die Bestimmung des entgangenen Gewinns irgend ein taug-

licher Anhaltspunkt geboten wird und ob dieselben nicht vielmehr
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lediglich des. ImkX Itaben , die bare Willkür des Ricfatcis imcf

d^r Sachverständigen zu verdecken (vgl. Mot. H, 18).

Eine solche allgemeine Entschädigungspflicht für die Ver-

letzung persönlicher Güter würde sich natürlich weit über das

Gebiet des Lohnvertrages auf alle Schuldverhaltnisse aus Vertn>

gen und unerlaubten Handlungen erstrecken. Innerhalb desVcr-

tragsrechts wäre aber diese Entschädigungspflicht lür das Diestt-

Verhältnis gewiss von der grössten Bedeutung, weil sich io na-

serer Zeit der Kampf zwischen den Dienstherm und den Lol»
j

arbeitern zum grossen Teile um die persönlichen Güter der Idz-

tercii bewegt. Ms wäre deshalb unerlasslich, auch wenn der §221

des Entwurf ui der vorgeschlagenen Weise abgcanäcrt werden
j

sollte, die Bestimmung über die Haftbarkeit des Diensthern far

die Verletzung persönlicher Güter in dem Abschnitt über det

Lohnvertrag mit aller Schärfe und Bestimmtheit zu wiederboko.

XLIV.

Durch den Rechtssatz, dass der Dienstherr lur die persön-

lichen Guter des Arbeiters ungeachtet entgegenstehender Verab-

redungen bei Vermeidung der Entschädigungspflicht zu sorgen

habe, ist die Grundlage für eine neue Auffassung des Lofaflver-
!

hältnisses gewonnen. Dieser neue Grundsatz wurde natürlich bei
|

der Anwendung auf die unzähligen Fälle, welche die W irklichkct

bietet, auf die grössten Schwierigkeiten stossen und bei der des

besitzlosen Volksklassen so ungünstigen Zusammeosetzung der

Gerichte nur sehr allmählich in die Praxis des büigerlichen Lebeos

eindringen. Aber ein bürgerliches Gesetzbuch kann in dieser

Frage schwerlich viel tiefer in die Einzelheiten eingehen. Vaa

ist vielmehr ein weiter Spielraum för die verwaltende ThätiglKis

des Staates gegeben.

In dieserRichtung haben wir nur bereits bestehende Tendemet

in unserer Gesetzgebung auszubilden und zu entwickeln. So b^

stimmt die deutsche Gewerbeordnung (§ 120), dass der Bundesnt

Vorschriften darüber erlassen kann, welche Einrichtungen für aße

Anlagen einer bestimmten Art zur thunlichsten Sicherung gegen

Gefahr lur Leben und Gesundheit herzustellen sind. Ebenso kaw

ferner (§ 139 a der Gew.-Ürdn.) durch Beschluss des Bundesrats

die Verwendung von jugendlichen Arbeitern sowie von Arbei-

terinnen für gewisse Fabrikationszweige, welche mit bcsoiitJcrcD

Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gäfl^
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Uch unterss^ oder von besondera Bedingungen abhängig ge*

macht werden. Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass der

Bundesrat schon jetzt — allerdings nur bei den gewerblichen

Arbeitern — den Dienstherrn durch allgemeine Vorschriften

einen Teil Jener Verpflichtungen anliegen kann, welche ich oben

(XLII.) als die Sorge fiir die persönlichen IjiiLcr der Arbeiter be^

zeichnet habe. Auch die Berufsgenossenschaften könaefl für be-

stimmte Industriezweige oder Betriebsarten oder bestimmte abzu-

grenzende Bezirke ihre Mitgheder zur Mer^tellunp^ der zur Ver-

hütung von Unfällen erfürderh'chen äusseren Vorkehrungen ver-

pflichten und haben das Recht, sie bei der Erfüllung dieser Ver-

bindlichkeit zu überwachen ^).

Auf Grund der dargestellten Bestimmungen hat der Bundes-

rat zu wiederholten Malen Verfügungen im Interesse der Gesund-

heit und der Sittlichkeit der gewerblichen Arbeiter erlassen. Ich

erwähne hier nur die Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung

und den Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten

Anlagen vom 9. Mai 1888, welche in dieser Zeitschrift von Werner

Sombart besprochen worden ist. Hier wird die Anlage, die Rei*

ntgung und Lüftung der Betriebstätten, femer der liir jeden Ar-

beiter bestimmte Luftraum und die Lagerung der Vorräte aus

Gesundheitsrücksichten genau geregelt Im Interesse der Sittlich-

keit wird bestimmt, dass Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter

in einem unmittelbaren Arbeitsverhältnis zu dem Betriebsunter-

nehmer stehen müssen, femer dass ftir männliche und weibliche

Arbeiter getrennte Aborte und Ankleideräume vorhanden sein

müssen.

Gewiss kann niemand verkennen, dass diesen Bestimmungen

der Gewerbeordnung und des Unfallversicherungsgesetzes der Ge-

danke zu Grunde liegt, dass der Dienstht ir für die persönliclien

Güter des Arbeiters , namentlich auch fiir seine Gesundheil und

Sittlichkeit, innerhalb des Dienstverhältnisses zu sorgen verpflichtet

ist. Nur das niuss befremden , dass so wohlthatige Massregeln

bloss fiir die gewerblichen Arbeiter gehen. Ist etwa die (iesund-

heit und die Sittlichkeit grosser Gruppen von stadtischen und

ländlichen Dienstboten geringeren Gefahren ausgesetzt, als bei

t) § 78 da UnfallverncherungsgcMlscs vom 6. Juli 1884; vgl. auch § 81 Unf.-

Ven.-Ges.; § 9. to d«s Auscldiniingsgesctzes rom aS. Mai 1885; § 44 des ftia-

nnlaUvenicheniiigtgefleUes vom 11. Juli 1887.
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den in der Zigarrenmdustrie beschäftigten Arbeitera? Im Gega-

teile kann man mit gutem Grunde behaupten, dass die gute Or*

ganisation und die höhere Ausbildung der gewerblichen Arbeiter

sie in die Lage versetzt, sich von den Dienstherrii auch in dieser

Richtung bessere Arbeitslu dingungen zu erzwingen, dass aber

dieselben Machtfaklurca gleichwohl auch die Bestimmungen de:

Gewerbeordnuno- durchgesetzt haben.

Die Vorteüe, welche man den gewerblichen Arbeitern langst

gewahrt hat, sollten nach meiner Auffassung auf alle in Dienst-

verhältnissen stehenden Personen , namenthch aber auch auf (hi

städtische und ländliche Gesinde, ausgedehnt werden, obgleich

oder weil diese bisher an den Staat noch nicht mit ungestümea

Forderungen herangetreten sind. Wenn also das bürgerliche Ge

setzbuch festsetzt, dass der Dienstherr bei der Benützuof da

Arbeitskraft, bei der Herstellung der äusseren Vorrichtungen aa^

bei der Verpflegung för die persönlichen Güter des Arbeitos n

soigen verp6ichtet ist» so ist die weitere Bestimmung hiiuina-

fögen , dass die höheren Landesverwaltungsbehörden zur Diirdi-

fuhrung dieser Verpflichtung allgemeine Vorschriften, sei 6

auch nur für einzelne Gattungen des Dienstverhältnisses oder

für örtlich abgegrenzte Bezirke erlassen können, soweit iiidrt

die Zuständigkeit der Reichsbehörden begründet ist. Dies wurde

natürlich nicht verhindern, dass einzelne besonders wichtige Fra*

gen, z. B. die zeitliche Ausdehnung des Arbeitstages (Nomnl-

arbeitstag), die Sonntagsruhe, die Beschränkung der Frauen- xd

Kinderarbeit der Reichs- und Landesgesetzgebung vorbehahß»

bleiben.

Denkt man sich diese Thätigkeit der Gesetzgebung und der

Verwaltung als abgeschlossen, so würde sich uns das Ganze

eine völlige Neuordnung des Lohnverhältnisses auf privatrecht'

liehen Grundlagen darstellen. An die Stelle der einseitigen N^ill

kur und der Gewohnheit, welche i^ei:fenwjirtif:f die^^es wicbtgf

Rechtsverhältnis beherrschen, würde eine umfasscude Kodihkatioü

der gesamten Arbeitsordnung treten , die aber andererseits hiß-

reichend biegsam wäre, um allen örtlichen und geschichtlichen i)^-

Sonderheiten gerecht zu werden und jede notwendige Abänderung

zu gestatten. Zugleich wäre aber damit auch das Verhältnis

zwischen den besitzenden und den besitzlosen Volksklassen J-^

günstig gestaltet, als dies in den Schranken der privatrechtlid»»

Ordnung überhaupt möglich erscheint.
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XLV.

Die dargestellte Ordnung der Dienstverhältnisse, welche auf

einem Zusammenwirken der bürgerlichen Gesetzgebung und der

Verwaltungstluaigkcit des Staates beruht, wird wol im allgemeinen

genügen, um das Verhältnis zwischen dem Lohnherrn und dem
Arbeiter allmählich gerechter und günstiger zu gestalten. Nur in

einer Richtung müsste das bürgerliche Gesetzbuch jedenfalls über

jene prinzipiellen Bestimmungen (XTJI ) noch einen Schritt hin-

ausgehen, um ererbte selbstsüchtige Gewohnheiten der hohem
Stände zu brechen. Dies Gebiet ist das Gesindewesen.

Keine Erscheinung in unserer bürgerlichen Gesellschaft nähert

sich so sehr der Sklaverei und der Leibeigenschaft als das Ge-

Sindeverhältnis. Durch den Gesindevertrag wird nach der über-

lieferten Anschauung die ganze Arbeitskraft des Dienstboten

zur Verfügung des Dienstherrn gestellt; es ist regelmässig schon

ein Zeichen humaner Gesinnung, wenn die sogenannte iHerr-

Schafte dem Gesinde in längeren Zeiträumen einen Spaziergang

oder einen kurzen Zeitraum zur Besorgung der eigenen Angelegen-

heiten gestattet. Mit welchem Entsetzen sehen die Sozialpoli-

tiker der Gegenwart auf die »ungemessenenc Frohnden früherer

Jahrhunderte zurück, ohne zu bemerken, dass sie zu ihren Dienst-

boten in einem ganz ähnlichen Rechtsverhältnis stehen. Denn
wenn man das Wesen des Dienstvertrages darin erblickt, dass der

Arbeiter dem Dienstherrn seine Arbeitskraft fUr eine bestimmte

Zeit oder einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellt, so haben

unsere Dienstboten in Wirklichkeit einen Normalarbeitstag von

24 Stunden.

Dass ein so unnatürliches Verhältnis nicht nur für das Ge-

sinde, soadcrn .luch für die »Herrscharten< sich nueistens sehr

unbefriedigend gestaltet, kann niemand befremden. Jeder Mensch

kann mit Recht verlangen, dass er für seine persönlichen Zwecke

einen bestimmten Zeitraum zur Verfugung hat, ohne auf die Ge-

fälligkeit eines anderen ant^ewicsen zu sein. Wer dieses Recht

nicht be^it/t, ist thatsächlich unfrei, mag ihm auch die Befugnis

zustehen, eni solches Verhältnis jederzeit durch Kündigung wieder

aufzulösen.

Auf die Gefahr hin, dass ein so volkstümlicher l^aragraph in

der vornehmen Umgebung des deutschen Entwurfs, weicher über-

all bloss die Interessen der obersten Zehntausend ins Auge fasst,

AsChiv Jüff um. G«MUglv. n» SlUiMik. II. % 3I
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sich etwas absonderlich ausnehmen wird, möchte ich die Ao^

nähme folgender Bestimmung in den Abschnitt über den Dienst-

vertrag vorschlagen. »Jedem Dienstboten ist ein bestimmter

»Zeitraum zum Schlaf, zu den Mahlzeiten und zur Besoi^ng sei-

tner persönlichen Angelegenheiten zu gewähren. Auf die Ge-

»Währung eines solchen freien Zeitraums kann von dem Dienst-

»boten rechtswirksam nicht verzichtet werden. Die höheren Lao-

>desVerwaltungsbehörden haben das Recht» zur Durchführung die*

»ser Bestimmung allgemeine Vorschriften zu erlassen, welche

»für die einzelnen Gesindeklassen und Hin örtlich abgegrenzte

»Bezirke verschieden sein können.

c

Die Bestiannun^ der freien Zeit für den Schlaf und die Mahl-

zeiten müsste nalürlich für alle Tage erfolgen. Dagegen wjr..c

sich die Gewährung einer täglichen kurzen Arbeitspause zur Be-

sorgung der persönlichen Angelegenheiten für den Dienstboten

als unnütz, für den Dienstherrn aber als unbequem erweisen.

Hier wäre es wohl am /.weckinässigsten , wenn die Verwaliungs-

behurde den Dienstherrn verpflichten würde , dem Gesinde aa

einem oder zwei Werktagen den Nachmittag frei zu geben.

Schon ältere Gesindeordnungen verpflichten den Dienstherm.

dem Gesinde für gewisse persönliche Zwecke, z. B. zum Besuche

des Gottesdienstes die nötige freie Zeit zu lassen (Preuss. Ges.-

Ord. § 84). Die obigen Rechtssätze sind nichts als eine zeitge-

mässe Krweitenmg dieser Verpflichtung. Freilich setzt die voll-

ständi^^e Durchführung derselben eine Umbildung unserer häus-

lichen Silten voraus; insbesondere müssten die wohlhabendes

Frauen mehr als bisher an den Arbeiten des Hauses t^lnchmeo.

Für dieses Opfer würden sie jedoch reichlich durch eine bessere

Entwicklung des Gesindeverhältnisses entschädigt werden, welches

sich desto ungünstiger gestalten muss, je mehr sich das Selbst-

bewusstsein und die freiheitlichen Instinkte der Massen beleben

werden.

XLVI.

Diese frlrörterung des Dienstvertrages vom Standpunkt der

besitzlosen Volksklassen würde unvollständig bleiben, wenn ich

nicht der zahlreichen Kollisionen gedächte, welche aus dem
sammenbestehen von Dienst- und Familienverhältnissen entstehen

Da diese beiden Rechtsverhältnisse regelmassig den Menschen
in seiner ganzen Persönlichkeit ergreifen, so sind solche Zu&am-
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meDstösse in zahllosen Fällen unvenneidlich. Vom Standpunkte

der sozialen Massenwirkungen sind weitaus am wichtigsten die

Fälle, wo verheiratete oder verwitwete Frauen in dauernden

Lohnverhältntssen stehen und dadurch genötigt sind, die Pflege

und die Erziehung ihrer Kinder zu vernachlässigen.

Die Bestimmungen des Entwurfs über diese so wichtige

Frage sind äusserst UirUig. iNach dem § 1506 hat während des

Bcslchcns der Llic neben dem Vater ;utcli die Mutter die Tllicht

und das Recht, für die Person des Kindes zu sorgen. Nach einer

weiteren Bestimmung (§ 1277 d. Kntw.) bedaif die Kiicirau zur

Abschliessung von Dienstverträgen ree^elmässig der Einwilligung

ihres Ehegatten. Aber nirgends wird gesagt, ob die Verpflich-

tungen aus denil )ienst oder dem Familienverhältnis in dem Falle

vorangehen, wenn beide Ehegatten durch Arbeitsverträge dauernd

an der i'>luiiung ihrer elterlichen Pflichten gehindert sind. Die

Verfasser gehen wohl stillschweigend von der Ansicht aus, dass

der bisherige Zustand aufrecht erhalten bleiben soll, dass also in

Kollisionsfällen die Verpflichtungen aus dem Lohnvertrage unbe-

dingt zu erfüllen sind, obgleich das Familienverhältnis meistens

früher entstanden ist und in der Volksanschauung als heiliger

und imantastbarer betrachtet wird, als ein blosser Lohnvertrag.

Darauf deutet auch die Bestimmung der Gewerbeordnung (§ 135),

wonach die Beschäftigryng von Wöchnerinnen nur drei Wochen
nach ihrer Niederkunft und nur in den Fabriken verboten ist.

Hier ist offenbar einer der schärfsten Widerspruche in un-

serer auch sonst so widerspruchsvollen Rechtsordnung vorhanden.

Der Staat legt den Eltern die Verpflichtung zur Pflege und Er-

ziehung ihrer Kinder auf, er gestattet aber offenen Auges, dass

diese in zahllosen Fällen in Rechtsverhältnisse eintreten, welche

ihnen die gehörige ErfilUung dieser Pflicht unmöglich machen.

Zwar wird das Bestehen eines Eltern- und Kindesverhältnisses,

wenn diese Frage zwischen den Eltern und dem Kinde streitig

ist, von dem Gericht bis zu einem gewissen Grade von Amts-

wegen untersucht und festgestellt (Art. ir, § 577. 627c d. Einf.-

Gcs. und Mot. S. 90); aber die Verfasser des Entwurfs haben

sich miL Kucksicht auf die ungeheuren sozialen Konsecjuenzen

gehütet, auch die praktischen Folgen dieses Rechtsverhältnisses,

insbesondere die Pflicht der Eltern zur Erziehung und Pflege der

Kinder, der Verwirklicliung v(jn Amtswegeti zu unterwerfen.

Auf dem Gebiete des Privatrechts wird sich auch schwerlich

3«'
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ein Mittel finden lassen» um diesen schroffen Widerspruch k
einer zweckmässigen Weise zu lösen. Freilich wäre ein Rechts»

satz denkbar, welcher den Frauen die Eingehung von Dienst»

vertragen nur soweit gestatten würde, als dadurch die Pflicht zur

Pflege und Erziehung ihrer Kinder nicht beeinträchtigt erscheint

Aber eine solche durchgreifende Bestimmung würde bei den heu-

tigen sozialen Zuständen so zahlreiche FamQien der besitzloses

Volksklassen dem wirtschafUichen Verderben preisgeben, dass an

deren Erlassung nicht zu denken ist.

Hier ist vielmehr für die staatliche Sozialgesetzgebung- der

drinj^endste Anlass gegeben, in einen unhaltbaren Zustand ord-

nend einzugreifen. Manches ist in dieser kielitung bereits von

der privaten Wohlthatigkeit durch Gründung von Kleinkinder-

bewahranstalten und ähnlichen Einrichtungen geschehen. Aber

der Staat vor allen hat die Pflicht, diesen Widerspruch zwischen

Recht und Wirklichkeit zu beseitigen, welcher einen betrachtiichen

Teil der nachwachsenden Arbeitergeneration schon in seinea

Entstehen gefährdet.

Die arbeitenden Klassen selbst aber müssen, gerade aus dem
angeführten Grunde, diese Frage mit noch höherem Interesse

verfolgen, als alles was ihre eigenen Wünsche und Bestrebungea

betrifit. Das heutige Arbeitergeschlecht, vielfach in den ungün-

stigsten Verhältnissen aufgewachsen, wird das Ziel seiner Bestie*

bungen mit eigenen Augen niemals erblicken. Wenn sich viel-

mehr die arbeitenden Klassen über die vergänglichen Interessea

des Augenblicks zu erheben und ihre wahren Zwecke ins Auge
zu fassen verstehen, so müssen sie weniger eine Verbesserung

ihrer eigenen Lebenshaltung, als eine körperliche, geistige und

sittliche Hebung ihrer Kinder anstreben. Dadurch werden diese

erst die Eignung erlangen, die Umbildung des Rechts- und Poli-

zeistaates in den Arbeits- und Wirtschaftsstaat und damit die

grösste Veränderung in dem sozialen Zustand der Menschheit zu

bewirken.

XLVn,

Hin wichtiger Mangel des Entwurfs, welcher naturgemäss die be-

sitzlosen Volksklassen ülu meisten bedrücken muss, besteht darin,

dass der Absclmitt über den 1 )ienst\ertrag keine BestimmunL^ iib.r

die Disziplinargewalt des Dienslherrn enthalt. In Deutschland,

in Oesterreich, und wohl auch in anderen Ländern, pflegen sich
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die grösseren Arbeitgeber, insbcsundcre Guts- und Fabriksbesitzer,

Gesellschaften und Anstalten eine Disziplinargewalt über ihre Be-

amten und Arbeiter zuzuschreiben uad kraft d»*rse!hen Mahnungen
und Verweise zu erteilen, Geldstrafen, Lohnabzüge und die Leis-

tung von unentgeltlichen Diensten zu verfugen, ja sogar im

Wege eines Disziplinarverfahrens die Entlassung auszusprechen.

Meistens beruht diese Disziplinargerichtsbarkeit auf einem aus-

drücklichen oder stiUschweigenden Vertrag des Dienstherrn mit

dem Dienstnehmer; es kommen aber auch Fälle vor, wo der

erstere selbst ohne eine Vereinbarung einen solchen Anspruch

auf die Disaupliaargewalt erhebt und damit auch Aner)cenniing

findet.

Grundsätidich ist nun diese Disziplinargewalt des Dienstherrn

jedenfalls zu verwerfen. Denn das Wesen der privaten Diszi-

piinarrechtspflege besteht darin, dass der Dienstherr, also eine

der am Dienstverhältnis beteiligten Personen, die NichteriUlIung

des Dienstvertrags gegen den Arbeiter feststellt und über diesen

eine Strafe verhängt. Kaum irgend ein Resultat der Prozess-

wissenschaft steht aber so fest, als dass Niemand in eigener Sache

Richter sein kann, dass vielmehr der Richter den Parteien als

ein unparteiischer Dritter gegenüberstehen muss.

In einzelnen Fällen ist nun trotzdem eine Disziplinargewalt

des Dienstherrn über den Dienstnehmer durch ausdrückliche Ge-

setze anerkannt. So ist nach der deutschen Gewerbeordnung (§ 127)

der Lehrling der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen. Der

Schiffer übt die Disziplinargewalt über das Schiffsvolk, der Unter-

nchiiict einer Eisenbahn über die bei dem Betrieb ant^estellten

Personen aus. Auch in einzelnen Gesindcordnungen wird dem

Dienstherrn eine beschränkte Zucht[,^ewalt über das Gesinde ein-

geräumt. Doch ist das ZAichligungsrecht des Dienstherrn in An-

sehunL'' der Dienstboten entfernt nicht in allen Gesindeordnuntren

anerkannt und überhaupt als ein halbbarbarisches Rechtsinstitut

zu betrachten, welches in raschem Absterben begrilien ist.

Sieht man von diesen und anderen im Gesetze bestimmten F'ällen

ab, welche zum Teil in der Natur der Sache begründet sind, so lässt

sich im Uebrigen die Disziplinargewalt des Dienstherrn schwer-

lich rechtfertigen. Dienstverträge kann regelmässig Jeder mit

Jedem abschliessen und man kann deshalb nicht ohne Weiteres

bei dem Dienstherrn jenen Grad von sittlicher Reife und Selbst*

beherrschung voraussetzen, welcher unerlässlich ist^ wenn er als
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Richter in eigener Sache das Recht nicht in unzähhgcn Fällen

mit Füssen treten soll. Dazu kommt noch, dass der Dienstherr

in den praktisch wichtigsten Fällen, wenn er mit dem Benehmen
und den Leistungen des Dienstnehmers nicht zufrieden ist. dessen

Entlassung einfach durch eine vierzehntägige Kündigung bewirken

(§ 563 des I\ntw.) und auf diese Weise die wesentlichen Wir-

kungen der schärfsten Disziplinarstrafe ohne die Parodie eines

Disziplinarverfahrens herbeiführen kann, Nur die Hefugnis zur

Erteilung von Mahnungen könnte man dem Dienstherm kaum
absprechen, weil durch eine solche dem Dienstnehmer kein ma«

terielles Uebel zugefügt wird, und dieser ja auch dem Dienstgeber

seine Meinung über die Erfüllung seiner Vertragspflichteo aus-

sprechen kann.

Der deutsche Entwurf hat zu unserer Frage, ebenso wie so

allen wichtigeren Streitfragen des Dienstverhältnisses, keine SteSuiig

genommen. Da kaum glaublich ist, dass ein so wichtiger Punkt,

der täglich Arbeitseinstellungen und andere Zusammenstösse
zwischen den besitzenden und besitzlosen Volksklassen herbes^

führt, der Aufmerksamkeit der Verfasser enlgangen sein soQte,

so ist wohl anzunehmen, dass durch das Stillschweigen des Ent-

wurfs der bisherige ungeordnete und zweifelhafte Zustand aufrecht

erhalten werden soll. Dieser Zustand ist auch ohne Zweifei för

die besitzenden Klassen sehr vorteilhaft. Denn wenn die Ver-

fasser dem Dienstherrn, sei es auf Grundlage des Dienstvertrags

an sich, sei es auf Grund einer besonderen Vereinbarung, cme
Disziplinargewalt über seine geistigen und mechanischen Arbeiter

eingeräumt hätten, so wäre es unerlässlich j^ewesen . zum Min-

desten die zulässigen Disziplinarstrafen und das zu beobachtende
\ citaliren naher zu bestimmen, gerade so wie selbst der Staat

überall seine Disziplinargewalt über die Beamten und Diener durch

genaue Disziplinarvorschriften begrenzt hat. Dadurch wäre aber

die bisherige Willkür der Dienstherrn natürlich sehr erbeblicb

eingeschränkt worden.

XLVin.

Indem ich nun darangehe, meine Vorschläge zur Abänderung
und Ergänzung der Bestimmungen des deutschen Entwurfs über
den Dienstvertrag zusammenzufassen, kann ich mir nicht verhehlen,

wie unvollkommen und lückenhaft dieselben sind. Wenn in spä-

teren Epochen ein Leser diese Blätter seiner Durchsicht würdigen
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sollte, so werden sie auf ihn schwerlich einen aiKlcrcn Eindruck

machen, ala auf uns die Schriften des vorigen Jahrhunderts über

die Reform der Frohnden und der Leibeigenschaft. Aber man
möge nicht vergessen, dass ich der erste bin, der vom Stand-

punkt der besitzlosen \>lksl lassen in die Abgründe und Schlupf-

winkel des Privatrechls hineinleuchtet. Diese ungunstige Lage
mag die UnvoUkoninienheit der ganzen Arbeit, namentlich aber

der Ausfulirungen über den Lohnvertrag entschuldigen.

In folgenden Punkten wäre also der deutsche Entwurf teils

abzuändern, teils zu ergänzen:

1) Die Dienstbotenbücher sind zu beseitigen.

2) Der Dienstherr hat dafür Sorge zu tragen, dass im Dienst-

verhältnis das Leben, der Korper, die Gesundheit, die Arbeits-

kraft, die Ehre und die Sittlichkeit des Arbeiters nicht verletzt

werden.

3) Der Dienstherr darf folglich die Arbeitskraft des Dienst-

nehmers, welche ihm durch den Dienstvertrag zur Verfügung

gestellt wird, nur in dem Umfang und in der Weise gebrauchen,

dass die persönlichen Güter des Arbeiters (Abs. 2) nach dem ge-

wöhnlichen Laufe der Dinge nicht verletzt werden.

4) Der Dienstherr hat femer nach dem jeweiligen Stande

der Erfahrung alle äusseren Vorkehrungen zu treffen, damit nach

dem gewöhnlichen Laufe der Dinge eine Verletzung der persön-

Uchen Güter des Arbeiters (Abs. 2) verhindert wird.

5) Wenn endlich nach dem Dienstvertrage dem Arbeiter

Kost, Wohnung und Bekleidung ..u gewähren sind, so sind die-

selben von den Dicusiiierrcn in einer Weise zu leisten, dass da-

durch die persönlichen liutcr des Arbeiters (Abs. 2) nach dem
gewöhnlichen Laufe tler Dinge nicht verletzt werden.

6) Die unter Ziffer 2— 5 angeführten Veri)flichtungen des

Dienstherrn können durch den Dienstvertrag oder durch besondere

Vereinbarungen zwischen dem Dien^therrn und dem Dienstnehmer

weder aufgehoben noch auch gemindert werden,

7) Der Dienstherr, welcher einer der unter ZitTer 2— 5 an-

geführten Verpflichtungen vorsätzlich, aus Fahrlässigkeit oder

aus Eigennutz (vgl. LH.) entgegenhandelt und dadurch eine Ver-

letzung der persönlichen Güter des Dienstnehmers (Abs. 2) ver-

ursacht, ist dem Letzteren zur Entschädigung verpflichtet. Diese

Entschädigungspflicht kann gleichfalls durch Vereinbarung zwischen

dem Dienstherm und dem Dienstnehmer nicht ausgeschlossen
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oder gemindert werden. Die Höhe der zu leistenden Entschä-

digung bestimmt der Richter nach freiem Ermessen , ohne das*

der Nachwci:j eines Verniugensschacicns erforderlich i^L.

8) Zur Durchfuhrung der unter Ziffer 2— 5 enthaltenen Grund-

sätze können die höheren Laiidcsveru altungsbehördeu auf Antrag

oder von Amtswegen allgemeine Verwaltungsvorschriften erla^üca.

welche gehörig kundzumaclien sind. Diese Verwaltungsvorschrif-

ten können für die einzelnen Klassen von Dienstnehmern und fM'

örtlich abgepi^renztc Bezirke verschieden sein. Die Gesetze, weiche

die Befugnis zur Erlassung solcher allgemeinen Verwaltungsvor-

scliriften dem Bundesrat oder anderen Organen einräumen, blci>

ben unberührt.

9) Dem Dienstgeber steht, wenn das Gesetz nicht ausdrück-

lich etwas anderes bestimmt, keine Disziplinargewalt über den

Dienstnehmer zu. Verträge, durch welche der Dienstnehmer dem

Dienstgeber eine solche Dissiplinargewalt emräumt, sind ungfltig.

XLIX.

Jede Kritik des Frivatrechts vom Standpunkt der besitzlosen

Volksklassen, welche die Eigentumsordnung als eine gegebene

Thatsache betrachtet, muss darauf ausgehen, die peisönlichen

Güter der Menschen in den Vordergrund zu stellen und die ubcr>

wuchernden Eigentumsinteressen zurückzudrängen. Mit dem altes

Wort, dass das Recht der Menschen wegen gegründet worden

sei, muss so weit Ernst gemacht werden, als dies In den Schranken

des Privateigentums überhaupt möglich ist. Von diesem Ge-

sichtspunkt habe ich das Familien- und den grössten Teil des

Obligfationenrechts der Kritik unterzogen; aber zu einer voIlt^tar.•

digen Losung dieser Aufgabe wäre notwendig, die Xormen
über jedes wichtigere Vertragsverhältnis in der Richtung zu durch-

forschen, ob durch dieselben die persönlichen Güter, da-, einzige

Besitztum der grossen Massen, hinreichend geschützt erscheinen.

Eine so umfassende Frage kann natürlich in dem engen Rahmen
dieser Hlütter nicht \ ollständig beantwortet werden ; nur foI<^ende

Bemerkungen über den M i e t vert r ag will ich zu den bisheriges

Ausführungen über das Vertragsrecht hinzufügen.

Das Wohnungsbedürfnis gehört zu jenen Interessen, welche

bei einer richtigen Organisation der Gesellschaft jedenfalls auf das

Vollkommenste befriedigt werden könnten, was in Ansehung des

Nahrungsbedürfnisses von Malthus und Anderen bezweifelt woides

Digiii^uü by Google



Das bürgaiklK Hecht und die besitzlosen Volkskhsseu.

ist. Aber schwerlich wird dieses wichtige Ziel bei vollständiger

Wahrung des Grundeigentums jemals erreicht werden. Thatsäch-

lich gehen auch alle durchgrcilcnden Vorschlage zur Lösung der

Wohnungsfrage davon aus, dass der Staat oder in seinem Namen
die Gemeinden und die Genossenschaften sich der zu Wohnungs-
zwecken geeigneten Grundstücke um einen massigen Preis be-

mächtigen und auf diese Weise eine bessere Befriedigung des

Wohnungsbedürfnisses ermöglichen. Hier ist nach dem Stand-

punkt, welchen ich in dieser Schrift überhaupt einnehme, das

Fortbestellen des vollen Grundeigentums und des Mietvertrages

vorauszusetzen.

Der deutsche Entwurf (§ 503) gibt von dem Mietvertrag eine

ähnliche Begriffsbestimmung wie von dem Lohnvertrag. Darnach
wird der Vermieter durch den Mietvertrag verpflichtet, dem Mieter

den Gebrauch der vermieteten Sache während der Mietszeit zu

gewahren, während der Mieter dem Vermieter die vereinbarte

Gegenleistung (Mietzins) zu entrichten bat. Der Vermieter bat

also nur daiiir Sorge zu tragen» dass die gemietete Wohnung—
denn diesen vom sozialen Standpunkt wichtigsten Fall der Sacb-

miete will ich hier allein ins Auge fassen — dem Mieter wirk-

lich zum Gebrauche überlassen wird; ob sie aber von einem

Menschen zu Wohnungszwecken gebraucht werden kann, ist fiir

ihn gleichgiltig. Er kann, wenn er nur offen vorgeht, auch ge-

sundheitschädliche
,
ja lebensgefahrliche Wohnungen vermieten,

ohne irgend welche privatrechtliche Nachteile fiirchten zu müssen.

Auch später hat der Vermieter (§ 505 d. Entw.) nur dafür Sorge

zu tragen, dass die Sache zu dem vertragsmässigen Gebrauche

tauglich bleibt, mag dieser » vcrtragsmässige Gebrauch« die höch-

sten persönlichen Güter des Mieters auch noch so sehr gelulirden

(Mot. II, 373).

Die wohlhabenden Stände werden durch diesen Kechtszustand

wenig geschädigt, weil sie durch ihre wirtschaftliche Lage in den

Stand gesetzt sind, sich ihre Wohnungen frei zu wählen. Mit

voller Wucht fällt dagegen der Reclusalz, dass der Vermieter

auch zu Wohnungszwecken völlig untaugliche Räume vermieten

kann, auf die besitzlosen Volksklassen, weil sich diese bei dem

Mieten ihrer Wohnungen regelmässig in einer Zwangslage be-

finden und deshalb auch offenbar gesundheitschädhche Wohn-

ungen mit voUem Bewusstsein übernehmen. Man kann mit gutem

Grunde behaupten, dass die oft scheusslichen Wohnungszustände
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unserer ärmeren Volksklassen hauptsächlich durch diesen mangel-

haften Rechtszubland licrbcigeführt werden. Und doch sollte m^r

glauben, dass selbst vom juristischen Standpunkt aus nur solcL

Räume den Gegenstand des Mietvertrages bilden können, welche

auch objektiv zu Wohnungszwecken verwendbar sind.

Demgcniuss niüsste der Vermieter für haftbar erklärt wer-

den, wenn er vorsätzlich, aus I'ahrlassigkeit oder aus Eigcnn'Jt;

(LH.) eine Wohnung vermietet , welche nach dem gewöhnlichen

Laufe der Dinge durch ihre Beschaffenheit das Leben, den Körper

die Gesundheit und die Arbeitskraft des Mieters oder seiner Ac

gehörigen gefährdet, und wenn infolge der Beschaffenheit tki

Wohnung eine solche Verletzung wirklich eingetreten ist Wie

beim Lohnvertrag müsste der Richter die Höhe der von den

Vermieter zu leistenden Entschädigung auch ohne Nachweis eines

Vermögensschadens nach freiem Ermessen bestimmen und c-ne

diese Entschädigungspfiicht ausschliessende Vereinbarung der Bc*

teiligten der rechtlichen Wirkung entbehren. Ich bin überzeugt, dass

durch eine solche Bestimmung des btifgerlichen Gesetzbuchs die

Wohnungszustände der ärmeren Volksklassen allmählich eine vid

nachhaltigere Verbesserung erfahren würden, als durch alte Ein-

richtungen der Bau- und GesundheitspoHzei jemals gescbeheo

kann. Jedenfalls wäre dann für eine bessere Befriedigung des

Wohnungsbedürfntsses der besitzlosen Volksklassen Alles ge-

schehen, was innerhalb der Schranken des vollen Grundeigentuas

und des Mietvertrags überhaupt möglich ist.

L.

Indem ich nunmehr zu der zweiten Abteilung des (Jblit^ationcn-

rechts nämlich zu den S c h u 1 d v e r h ii 1 1 n i s s e n aus une r-

laubten Handlungen ubergehe, sei vor allem bemerkt, tiaü

dieses Kechtsgebiet entfernt nicht jene soziale Bedeutung hat

wie das Vertragsrecht. Die privatrechtliche Orc^anisation der

Arbeit w ird in ihrem regelmässigen Verlauf durch die Vertrage

und die diesen sich anschliessenden Schuldverhältnisse beherrsch-

wozu sich die unerlaubten Handlungen nur als vergleichsweise

seltene Krankheitserscheinungen verhalten. Nur darin hat die

Schadenersatzpflicht, welche in der Regel aus den unerlaubten Hand-

lungen entspringt, auch für das Vertragsrecht eine weittragende

Bedeutung, dass die Nichterfüllung der Verträge in manchen Gc

setzgebungen mit den uneriaubten Handlungen gleich behanddt
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wird und dass in allen Gesetzbüchern beide Falle im wesent-

lichen von denselben Anschauungen und Interessen beherrscht

werden.

Fragen wir nun zuvörderst, welche Hüter die bürgerliche

Gesetzgebung gegen die Verletzung durch unerlaubte Hand-

lungen beschützt, so werden wir drei Gruppen zu unterscheiden

haben. Zunächst jene Güter, welche vorzüglich im Interessenkreis

der besitzenden Volksklassen liegen, femer jene Interessen, welche

den besitzenden und den besitzlosen Volksklassen gemeinsam

sind, endlich jene, welche bloss die ärmeren Bevölkerungsschichten

zu verteidigen haben.

Zu der ersten Gruppe gehören namentlich alle Vermögens*

Interessen. Da es sich hier um die Lebensfragen der besitzenden

Volksklassen bandelt, so ist der straf- und zlvtlrechtliche Schutz

der Vermögensrechte auf das Sorgfältigste ausgebildet. Wie sehr

die Vermögensinteressen in Beziehung auf die Schadenersatzpflicht

vor den persönlichen Gütern bevorzugt werden, ist schon in

einem früheren Abschnitte dieser Blätter (XXXVI) auseinander-

gesetzt worden. Der Entwurf ist in der Begünstigung der

Vermögensinteressen sogar noch über die meisten älteren

Gesetzbücher hinausgegangen, indem der Schadenersatz nicht

nur die Vergütung der wirklich erlittenen Vermögenseinbusse,

sondern in allen Fällen auch jene des entgangenen Gewinnes

umfasst. Dazu kotrmil noch, dass die Bcsitzklaircii und die Straf-

gesetze gegen den Diebstahl, Raub, Haus- und Lajidiriedensbruch

und ähnliche Verbrechen einen miichtii;cn Schutz der Vermögens-

interessen, namentlich durch Aufrecluhaltung der thatsäcltlichen

Seite der iM^^entumsordnun^j, gewähren. Kurz, die besitzenden

Volksk! isscn befinden sich regelmässig nur in der Verlef^enheit,

zwisclien den /.alilrcichcn g^esetzlichen Schutzmitteln ihrer Ver-

mögensinteressen die riclitige Wahl zu treffen.

Zu der zweiten Gruppe, also zu jenen Gütern, welche im

Interessenkreis der besitzenden wie der besitzlosen Volksklassen

liegen, gehört das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Ge-

sundheit, die Freiheit und die Ehre (§ 704 d. Entw.)- Diese

Güter werden, wie natürlich ist, gegen schwerere Angriffe durch

strenge Strafgesetze in der wirksamsten Weise geschützt ; da-

gegen ist der zitrilrechtliche Schutz, wie schon oben gezeigt

wurde, in hohem Maasse ungenügend. Vollständig fehlt es an

jedem Schutzmittel gegen die leichteren, aber desto zalUreicheren
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und wirksameren Verletzungen der persönlichen Guter, welche

innerhalb der Lohn-, Miel- und anderer Vertragsverhältnisse er

folgen, weil sich hier eben die Interessen der besitzenden imd

der besitzlosen V oiksklassen in einem Get^ensatz befinden.

Die dritte Gruppe von Gütern, welche vorzüglich die besitzlosen

Volksklassen zu verteidigen haben , umfasst die Fraucnclire und

die Arbeitskraft. Zwar legen die wohlhabenden Stände diesen

Gütern gleichfalls die grösste Bedeutung bei, aber sie befinden

sich in einer so günstigen sozialen Stellung« dass dieselben voc
|

den besitzlosen Volksklassen regelmässig gar nicht angegriffen .

werden können. Dagegen gehört die Frauenehre und dieArt>d&
|

kraft zu jenen Interessen , deren wirksame Bescbützung gegen

Eingriffe der Reichen von den besitzlosen Voiksklassen mit voOeo *

Rechte erwartet werden kann.

In Wirklichkeit ist aber die Frauenehre und die Arbeitskraft

weder im Zivil- noch auch im Strafrecht hinreichend gesdiiUzt

Was die Frauenehre betrifft, so ist das Nötige schon in der Ik'
.

sprechung des Familienrechts bemerkt worden. In der Hu^

lässt sich auch nicht verkennen, dass die Ehre der ännaa

Frauenspersonen durch eine richtige Gestaltung der Deflontioas'

klage und des Rechtsverhältnisses der unehelichen Kinder veit

wirksamer geschirmt wird, als durch dne Erweiterung der Schaden-

ersatzpflicht.

Eine ähnliche ablehnende Haltung nimmt der Entwurf iiid

zu dem uicliLigsten wii ibchailhchcn Gute der besitzlosen Volks*

klassen, zu der Arbeitskraft, ein. Unter den persönlichen Güten,

deren Verletzung die Pflicht zum Schadenersatz und zur bt-

schädij,Ming begründet, nennt der §704 des Entwurfs dasI.cUa,

den Körper, die Gesundheit, aber nicht die Arbcitskralt. MiP

muss deshalb wohl annehmen, dass eine blosse Minderung oder .

Aufhebuni; der Arbcitskr;ift, wenn mit ihr nicht zugleich «nf
|

Körperverletzung oder eine Gesundheitsstörung verbunden

niemals die Verbindlichkeit zum Ersatz des Vermögensschadenj

oder zur Leistung einer billigen Geidentschädigung bewirkea kaaa

(vgl. 726 d. E.).

Und doch scheint mir unzweifelhaft, dass die Verletzungen

der Gesundheit und der Arbeitskraft zwar oft, aber nicht imw«^

zusammenfallen. Die Gesundheit ist nämlich ein Zustand des

menschlichen Körpers, in welchem alle natürlichen Vcrrichtungec

in völlig regelmässigerweise vor sich gehen; die Arbeitskraft ist
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dagegen die Fähigkeit eines Menschen, in seinem Berufe dauernd

SU wirken. Die Gesundheit ist folglich eine Thatsache, welche

lediglich dem natürlichen Dasein des Menschen angehört, während

die Arbeitskraft schon eine Beziehung auf seinen sozialen Zustand

in sich schliesst. Die Verletzung des einen Zustandes muss

deshalb nicht notwendig eine Störung des andern herbeiföhrcn.

So ist der Zungenkrebs gewiss eine fiirchtcrliche Krankheit, aber

die Arbeitskraft eines gewöhnlichen Tagluhners wird dadurch

lange Zeit nicht gestört werden. UniL^t kehrt kann ein Arbeiter

durcli Liebernuidiing, ICinatmen von Siaub und schlechter Luft

und ähnliche Schädhchkeilen seine Arbeitskraft lange Zeit ver-

loren haben, bevor die Symptome einer Krankheit hervortreten.

Mit Rücksicht auf diese Darstellung halte ich es für not-

wendig, dass in dem Entwurf 704) neben dem Leben, dem
Körper und der Gesundheit auch das wichtigste wirtschaftliche

Gut der besitzlosen Volksklassen: die Arbeitskraft als ein gegen

unerlaubte Handlungen geschützter Zustand bezeichnet werde.

LL

Jede unerlaubte Handlung, aus welcher eine Schadenersatz-

Verpflichtung entspringen soll, beruht auf einem Verschulden des

Handelnden, im Sinne des Entwurfs auf bösem Vorsatz oder auf

Fahrlässigkeit (§ 704 d. E.). Zwar kennen alle modernen Rechts-

systeme eine beträchtliche und unausgesetzt sich erweiternde

Gruppe von Schadenersatzansprüchen, welche auf keinem Ver-

schulden des Verpflichteten beruhen, sondern aus Billigkeit oder

anderen rechtspolitischen Gründen eingeführt worden sind. Aber

vom Standpunkte der sozialen Massenwirkungen sind diese Fälle

ohne grosse Bedeutung und können an dieser Stelle iiiglich über-

gangen werden.

Damit nun in jedem einzelnen Falle entschieden werden

könne, ob Jemand ciu W^rschulden begangen oder genügende

Sorgfall entwickelt hat, tiuL-i.^ ein Massstab vorhanden sein, an

dem die Handlungsweise jedes Linzeinen gemessen werden kann.

Dieser Massstab ist nach dem Entwurf die Sorgfalt eines ordent-

lichen Hausvaters (§ 146 d. Entw.). Wer sich so benimmt wie

ein ordentlicher Hausvater, dem kann regelmiissig w eder ein Ver-

schulden zugerechnet, noch eine Schadensersat/pflicht auferlegt

werden, mag seine Thätigkeit auch in dem cmzeinen halle den
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äussercfn Thatbestand 6iner * unerlaubten Handlung aufweisen

Kurz, wenn der Entwurf, der in dieser Richtung nichts Neues

einfiihrt, Gesetzeskraft erlangt, so wird man den ordentlidieo

Hausvater gleichsam als den juristischen Normalmenschen b^

trachten können.

Und doch, welch' scheussliches Zerrbild, wert von der Hand

eines Juvenal oder eines Dickens gezeichnet zu werden, ist dieser

-ordentliche Hausvater des deutschen Entwürfe 1 Obgleich weder

in dem Entwurf noch auch in den Motiven eine Begrifl&bestinuniiDg

des ordentlichen Hausvaters gegeben ist, so ISsst sich doch m
denselben ein klares Bild dieser kläglichen Erscheinung gewimaL

Lässt der ordentliche Hausvater Jemand in Gefahr oder Not ver-

kommen, dem er leicht hatte liclfcn können, so antwortet er,

dass ein ordentlicher Hausvater nur »über die Seinigen und ci^

»Seine mit Gewissenhaftigkeit und Treue wacht« (Mot. I, 379).

Hat er ein Mädchen verführt und verlangt dasselbe eine Kni-

schädigung, so entgegnet er der Verführten, »dass sie trotz der

»Verführung der Willensfreiheit nicht beraubt war, demjenigen aber,

»welcher in eine beschiuligende Handlung eingewilligt, nach $ ;o6
'

»d. E. ein Anspruch auf Schadensersatz nicht zustehet (Mot. IV

914). Hat ein Arbeiter in seinem Dienste oder ein Mieter iti

einer ungesunden Wohnung seines Hauses die Gesundheit od«

die Arbeitskraft eingebüsst, so tröstet er dieselben damit, dass

er seine vertragsmässigen Verpflichtungen genau erfüllt habe
|

(§ 503—505, 559 d. Entw.). Hat der ordentliche Hausvater den

Nachbarn ohne eigenen Nutzen und lediglich aus Gehässigkeit —

seine Fenster durch eine Mauer verbaut, so verweist er eiobcb

auf die Motive (11, 727), wonach derjenige, der »ein besooderes

»Recht (hier das Eigentumsrecht) ausübt, immer haftfrei sein iniis,

»auch wenn er aus Chlkane handelte. — Aehntiche Antworten

des ordentlichen Hausvaters Hessen sich aus dem Entwurf uod

aus den Motiven noch in grosser Zahl zusammenstellen.

Die Triebfedern welche das Handeln des ordentlichen Haus-

vaters bewegen, haben wir im Verlaufe dieser Darstellung zur

Genüge kennen gelernt. Thatsächlich ist der ordentliche HaoS'

vater nichts als der T3fpus für die Einseitigkeit der besttieiideo

Klassen, die notwendige persönliche Ergänzung fiir unser einsd-

tiges Vermögen-^recht. Man stelle mir diese typische Figur zur

Verliiguiig und ich werde aus derselben allein den grös.steu Uil

unseres heutigen Privatrechts herausspinnen. Deshalb wird auch
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eine volkstümliche Reform des Privatrecbts niemals geHogen, wenn
anan den juristischen Normalmenschen von dem Nullpunkt der

Sittlichkeit, auf welchem sich der ordentliche Hausvater befindet,

nicht auf ein höheres Niveau emporzuheben versucht. Da der

Typus des ordentlichen Hausvaters fast alle' Rechtsverhältnisse

des Privatrechts durchdringt und beherrscht, so würden sich diese

insgesamt durch eine solche Emporhebung allmählich milder und
menschlicher gestalten. Und es ist in der Natur der Sache ge*

gründet, dass die vorteilhaften Folgen dieser Reform vorzüglich

den besitzlosen Volksklassen zufallen werden, gegen weiclit ia

auch die Schärfe und Stuiihcit des heutigen Pnvatrechts am
meisten gerichtet ist.

UL
Ks ist nicht leicht, den Typus zu hnden und mit einem

kurzen Ausdruck zu bezeichnen, welcher den Massstab fiir die

meisten Handlungen im Vertrags- und im Schadenersatzrecht, ja

über diese hinaus im ganzen IVivatrecht bilden soll. Das ist

sicher, dass der ordenthche Hausvater, welcher sich in dem engen

Kreise seiner selbstsüchtigen Interessen abschliesst, zu diesem

Zwecke in einer Zeit nicht genügt, welche den Staat, ja die

ganze Menschheit als eine grosse Gemeinschaft der sittlichen und

wirtschaftlichen Interessen betrachtet. Andererseits wäre es aber

auch verfehlt, diesen Massstab zu hoch emporzuschrauben und

etwa den edelmütigen oder opferwilligen Menschen als den all-

gemeinen Typus hinzustellen, da die Hingebung fUr fremde

Zwecke niemals bei der grossen Masse der Menschen als dau-

ernde Willensrichtung vorausgesetzt werden kann.

Auf die Gefahr hin, von den Juristen der Empfindsamkeit

geziehen zu werden, möchte ich als den richtigen Mitteltypus den

wackeren oder den braven Menschen vorschlagen. Im Gegensatz

zu dem ordentlichen Hausvater, welcher nur über die Seinigen

und das Seine wacht, weiss der wackere Mensch die eigenen

und fremden Interessen in das richtige Verhältnis zu bringen.

Eine chikanöse Ausübung seiner Rechte ist ihm fi-emd. Was sein

Verhältnis zu den besitzlosen Volksklassen betrifft, so weiss er,

dass er seine wirtsclialüichen Interessen nur so weit verfolgen

darf, das^^ d idurch die höchsten persönlichen Guter der seinem

Schutze an\ LTtrauten Tersonen nicht gefährdet und verletzt werden.

Hiebei wird er nicht nur die selbstsüchtige Auffassung eines Teils
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der wohlhabenden Stände, sondern auch die sittlichen Ansdiau»

ungcii der grossen Volksmassen beachten. Kurz, er wird oidtt

nur seine eigene Wohlfahrt wahrnehmen, sondern auch für das

Wohl Anderer Jene Sorgfalt verwenden, zu welcher ein wackeier

Mensch durch Recht und Volkssitte verpflichtet ist

An die Stelle der krausen und wiUkürlichen Regeln des Ent-

wurfs , welche den Begriff der unerlaubten Handlung bestimma

(§704.705) wäre daher folgender sehr cinlaclicr und volkstümlicher

Paragraph zu setzen : »Jedermann ist verpflichtet, für andere die

»Sorgfalt anzuwenden, zu welcher ein wackerer Mensch durch

»Gesetz und Volkssittc verpflichtet ist. Jede Verletzung dieser

»Verpflichtung ist im Sinne dieses Abschnitts eine unerlaubte

»Handlung.«

Durch eine solche Bestimmung würde natürlich der Krci>

der unerlaubten Handiunf;en erweitert werden , wie denn auch

ohne eine gewisse Einschränkung der Handlungsfreiheit der wohl

habenden Stände eine Verbesserung des Verhältnisses zu den

besitzlosen Volksklassen unmöglich ist ; aber jene Erweiterung ii"

weniger beträchtlich, als man auf den ersten Blick annehmen wird,

da ja schon der § 705 des Entwurfs zahlreiche Fälle der blossea

Unsittlichkeit zu den unerlaubten Handlungen zählt, welche unter

Umständen eine Schadenersatzpflicht begründen.

Stellt man sich auf den hier vertretenen Standpunkt, $0

müsste man drei Grade des Verschuldens unterscheiden: dcf

bösen Vorsatz, die Fahrlässigkeit, den Eigennutz. Vorsatz «Sic

dann vorhanden, wenn eine Handlung mit Absicht und Bewosst-

sein unternommen wird; Fahrlässigkeit, wenn nicht die Soigfelt

eines ordentlichen Hausvaters angewendet wird (§ 144 d. Entw.);

Eigennutz , wenn der Handelnde filr andere nicht die SoisCtl^

eines wackeren Menschen entwickelt.

Im allgemeinen wäre nun den Rechtsverhältnissen des

vatrechts der Typus des wackeren Menschen zu Grunde

legen. Zum mindesten müsste aber jedermann nicht nur fr

Vorsatz und Fahrlässigkeit, sondern auch für den blossen Eigen-

nutz einstehen, wenn es sich innerhalb oder ausserhalb JcrVff-

tragsverhaltnisse um die persönlichen Güter seiner Mitbürger han-

delt. Der Dienstherr, der V^ermieter, der Verkäufer von Leliur

mittein, dcrjenii^c, welcher den äusseren Thatbestand einer un-

erlaubten Handlung setzt, wären dcnigemäss juristisch verant-

wortlich, wenn sie die Sorgfalt eines wackeren Menschen ausi«'
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acht lassen und dadurch die persöniichea Güter eines Mitbürgers

verletzen. Von diesem Gesichtspunkt aus wäre es nicht schwer,

das Recht der Vertrage, der unerlaubten Handkingen, sowie auch

die übrigen Gebiete des Privatrechts in Beziehung auf die juristi-

sche Verantwortlichkeit umzugestalten.

Den wackeren Menschen könnten sich auch die besitzlosen

Volksklassen als Typus gefallen lassen, während der ordentliche

Hausvater offenbar der wohlbehauste und begüterte Bürger ist,

der nur die Anschauungen des selbstsüchtigsten Teils der be-

sitzenden Volksklassen widerspiegelt Auch würde dadurch der

Massstab alles rechtlichen Handelns von der besonderen Beziehung

zu dem männlichen Geschlecht befreit werden. Denn wie kann

man vernünftigerweise von sämtlichen deutschen Frauen verlangen,

dass sie sich wie ordentliche Hausväter benehmen? Die Eng-

länder, welchen man feinen Takt in praktischen Dingen gewiss

nicht absprechen kann, haben ein Sprichwort, dass das Parla-

ment alles vermag, nur nicht ein Weib zu einem Manne zu ma>

eben. Ich möchte auch dem deutschen Reichstag nicht raten,

durch Annahme des Entwurfs den Versuch zu wagen» die deut-

schen Frauen wenigstens in juristischer Beziehung zu Männern zu

machen.

Ich weiss sehr wohl , dass durch die Vertauschung zweier

Ausdrucke und einige daran sich schlicssende Aenderungen des

Gesetzbuchs noch nicht das tausendjährige Reich herbeigeführt

werden wird. Aber unzählige Harten, die man bei dem ordent-

lichen Hausvater natürlich findet, könnten dem wackeren Menschen

nicht gestattet werden und so würde sich allmählich durch die

Praxis der Gerichte und des bürgerlichen Lebens eine höhere

Auffassung der gegenseitigen Pflichten aller Staatsbürger Bahn

brechen. Ist ja doch auch die soziale Bewegung unserer Zeit dahin

gerichtet, die einzelnen Individuen aus dem engen Bannkreis ihrer

Selbstsucht herauszureissen und dieselben zu einer grossen Ge-

meinschaft der Zwecke und Interessen zu verschmelzen. Ja, wenn

ich die sozialen Reformbestrebungen der Gegenwart mit einem

juristischen Kunstausdruck bezeichnen sollte, so möchte ich sagen,

dass wir unter dem erziehenden Zwange des Staates bestrebt

sind, uns aus ordentlichen Hausvätern in wackere Menschen zu

verwandeln.

AfdUv lar «ot. GMtMctt- ». Scttfadk ri. } 3^
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Es wäre leicht , auch den ganzen Abschnitt des Entwui^

über die Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen einer

ähnlichen Kritik zu unterziehen. An dieser Stelle will ich nur

den schon oft erwähnten § 706 des Entwurfs besprechen, der

das Ueberwuchern der Eigentumsinteressen und die Unter^chätzoiii

der persönlichen Güter der grossen Massen deutlich erkeonen

iässt und so in engem Rahmen den ganzen einseitigen Geist da >

heutigen Obligationenrechts widerspiegelt.

Der § 706 des Entwurfs lautet folgendennassen: »Hatib

»Beschädigte in die beschädigende Handlung eingewilligt, so stdit

»ihm ein Anspruch auf Schadenersatz nicht zu.« Diese Bestim-

mung ist unbedenklich, wenn es sich lediglich um eine Bcsclii-

digung der Vermögensinteressen handelt, weil eine solche dore^

die Einwilligung des Beschädigten den Charakter der Widenecht'

liebkeit verliert. Aber der Beschädiger soll nach den Motiveii

(II, 730) auch dann von jeder Entschädigungspflicht finci s«.

»wenn die Handlung trotz der Einwilligung eine widerrechdidic

»und sogar strafbare bleibt, z. H. in dem FaiU der X'crstümflit"

»lung behufs Abwendung der Müitai pilielu oder der Tötung

»Einwilligung des Getöteten« (St.G.H. § 142. 216). Da tla> deut-

sche Rciclisstrafgesetzbuch , damit über den Tötenden die ijf ,

ringere Strafe des § 216 verhangt werden kann, nicht bloss Ji^

Einwilligung des Getöteten, sondern sein »ausdruckliches i^i^'j

ernstliches Verlangen« voraussetzt, so ist gar nicht ausgeschlossfr.

dass auch ein Mörder (§ 211 St.G.R.) durch die Kin\v illiu;iing de^

Gemordeten von der Verbindlichkeit zum SchadenersaU l>e

freit wird.
'

Mit dem Satze, dass die Einwilligung in die schwersten ^

brechen ein zivilrechtlich gültiger Akt ist und wichtige Rech:-

folgen hervorbringt, machen die Verfasser im weiteren Verla-

der Motive vollkommen Ernst. »Die Einwilligung, sagen die Mo

»tive (II, 730) , ist ein einseitiges Rechtsgeschäft , erfordert aU'

»volle und unbeschränkte Geschäftsfähigkeit des Einwilligender'

(§§ 64. 65—75 d. ICntw.). Demgemäss wird das minderjäbr^

Mädchen , welches sich von seinem Geliebten töten lassen ^
die Genehmigung ihres gesetzlichen Vertreters (Vater oder Vor

mund) einzuholen haben (§ 65 d. Entw.), um den Mörder «if^

Totschläger von der Schadenersatzpflicht zu befreien. Ja, wer
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das Mädchen sich unter der Gewalt eines Vormundes befindet,

so wird regelmässig (§ 1647. 1669 d. £atw.) die Genehmigung des

Vormundschaftsgerichtes notwendig sein. Gewiss werden sich die

deutschen Tragödiendichter diesen packenden Effekt nicht ent«

gehen lassen und so wird die sterbende Heidin des künftigen

deutschen Trauerspiels neben anderen Erinnerungen an den kur*

zen Liebestraum auch die Bewilligung des Amtsgerichts in den

bebenden Händen halten.

Man wende dagegen nicht ein, dass es sich in solchen Fällen

um einen unsittlichen Akt handelt, weil durch Beseitigung der

prtvatrechtlichen Folgen der Anrets zum Verbrechen erheblich

verstärkt wird. Denn entweder ist die Zustimmung zu einem Ver-

brechen ein Rechtsgeschäft, dessen Inhalt gegen die guten Sitten

verstösst; dann muss auch die Einwilligung grossjähriger Personen

ift <Ue Verletzung ihrer persönlichen Güter privatrechtltch wirkungs-

los sein (§ 106 des Entw.). Oder eine solche Einwilligung wird

als eine nicht unsittliche Handlung betrachtet; dann kann der

gesetzliche Vertreter und das Vormundschaftsgericht seine Ge-

nehmigung nicht versagen, wenn sich sonst der Schritt als zweck-

mässig darstellt.

Der wahre Grund für so gehäuften Widersinn ist jedenfalls

auf dem Gebiete des Vertragsrechts jtu suchen. Wenn der Dienst-

herr, wie wir oben gesehen Iiaben, seine vertragsmassigen Rechte

ausüluii kann, mag auch dadurch das Lehen, der Körper, die

Gesuiiilheit, die Arbeitskraft, die Khre und die Sittlichkeit des

Arl ciiers verletzt werden, so kann man diese Beiugnis gewiss

nur dadurch begründen , dass der Dienstnehmer eben zu der

Verletzung seiner persönlichen Güter zugestimmt hat. Wenn nun

die Zustimmung zur Verletzung persönlicher Güter in dem Rahmen
eines Vertragsverhältnisses jede Entschädigungspflicht beseitigt^

so ist es nur folgerichtig, dass derselbe Rechtssatz auch auf dem
Gebiete der unerlaubten Handlungen anerkannt wird. Die unsin-

nigen Konsequenzen, welche hier aus diesem Rechtssatz ent*

springen, mögen uns aber darüber belehren, welch' ungcDÜgen«

der Schutz den persönlichen Gütern der besiulosen Volksklassen

auf dem sozialpolitisch ungleich wichtigeren Gebiete des Vertrags«

rechts gewährt ist.

Vom Standpunkt der hier vertretenen Auffassung kann die

richtige Fassung des § 706 des Entwurfs keinem Zweifel unter-

liegen. Derselbe hätte etwa so zu lauten: »Hat der Beschä-

32*
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>digte bei Vermogensbeschädigungen in die beschädigende Hand-

»hing eingewilligt, so steht ihm ein Anspruch auf Schadenersat?

»nicht zu. Handelt es sich dagegen um eine Verletzung des Lt-

»bens, des Körpers, der Gesundheit, der Arbeitskraft, der Ehre 1

»und der Sittlichkeit, so ist die Zustimmung des Verletzten aul

»die Verpflichtung des Beschädigers zum Ersatz des Vermögens-

»Schadens und zur Leistung einer billigen Geldentschädigung ohae

»rechtliche Wirkung. Auch ein Vertrag, durch welchen auf diese

»Ansprüche vor erfolgter Verletzung vetnchtet wird, ist uogühig.
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UBER DIE URSACHE DES UNTERGANGES
DES RÖMISCHEN REICHES.

VON

Dr. 1;.UD0 M. hartmann
IN WIEN.

Wenn ich es wage, ein Thema zu besprechen, über das ein

Montesquieu und ein Gibbon geschrieben, so kann es mir natür*

lieh nicht in den Sinn kommen zu versuchen die Entwicklung,

die die Auflösung der antiken und die Begründui^ der moderneQ
Welt zur Folge hatte» in all' ihren Beziehungen und Wirkungen
darzustellen. Auch muss ich mich bei der Besprechung eines

so weiten Tli cmas in den wesentlichsten Punkten darauf beschrän-

ken nur die Untersuchungen anderer zu verarbeiten und in Zu-

sammenhang zu bringen. Wenn ich femer von der Ursache des

Unterganges des römischen Reiches handle, so kann ich nur

auf Eine Ursache hinweisen, in der mir allerdings die übrigen

enthalten zu sein scheinen.

Das Rom der Republik hatte zwei innere Krisen glücUich

überstanden, die 'mit der Erteilung des Vollbürgerrechtes an

die Flebeier und an die italischen Bundesgenossen endeten.

Der Prinzipat bedeutete eine neue soziale Entwicklung; das

Bürgerrecht wurde immer weiteren Kreuen erteilt, bis alle freien

Einwohner des römischen Reiches auch als römische Bürger

galten, aber es büsste zugleich seine Bedeutung ein. Denn die

Macht im Staate begründete üicli nicht mehr auf das Biir<^-ei-

recht, sondern auf die bevorrechtete Stellung derjenigen Stande,

welche sich in den letzten Zeiten der Republik zu politischer

und ökonomischer Vorherrschaft aufgeschwungen hatten , inso-

weit dieselbe vom Kaiser anerkannt und bestätigt wurde. An-

dererseits entwickelte sich die Dyarchie , durch die Augustus

vergeblich eine balance des pouvoirs herzustellen versuchte, not-

wendig zur absoluten Monarchie , der Prinzipat zum Dominat.
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Ganz im Gegensatze zu früher wurde dann der Staat mit den

Kaiser identifiziert, und es wurde das einseitige »Staatsinteresse«

durchgeführt gegenüber dem Interesse der Unterthanen, das gv

keine Vertretung hatte. Politische Macht hatten ausser dem

Kaiser nur diejenigen Stände, durch welche er regierte. Die ho-

nestiores standen den humiOores gegenüber, und nichts ist ht

zeichnender, als dass nebeneinander zwei Strafrechte zur Aswch'

dung kamen, das eine mit den milden Strafsätzen für dieBcfor-

rechteten; das andere mit den Strafsätzen, die früher nur gcgei

Nichtbürger zur Anwendung gekommen waren, für die römisdieo

Bürger» wenn sie humiliores waren. Zur Zelt Diodetians ist diese

Teilung der Bewohner des römischen Reiches in Herrschende «ui

Beherrschte vollendet.

Wie aber die hcribchcndcn Slaiidc jhrc Macht auf wirtschaft-

lichem Gebiete zu e^ebrauchen verstanden , das zeigt keine Er

schcinun^ deutlicher, als die Entstehung des Kolorit es.

— Ich erinnere nur an das Wort des alteren Plinius ; latifuntiia

perdidere Italiam, iam vero et provincias ; sex domini semisseü:

Africae possidcbant etc. Und das war doch erst im ersten

christliclicn Jahrhundert! Auch sonst ist uns die ül)er das Reich

sich ausdehnende Latifundienwirtschaft $7cnüi^end bezeu«^. Häur":

geschah CS , dass die Latifundien nicht intensiv bewirtsc harte;

wurden, und dies führte zur Verödung des Landes. Damit vc:

trägt es sich immerhin, dass , wie Heisterbergk bemerkt hat ,
ir

den Provinzen, in denen ja für den Besitz des Bodens eine .Ab-

gabe an den römischen Staat entrichtet werden musste, der Gross*

grundbesitzer wenigstens einen Teil des Landes bebauen lasset
|

musste, wenn er nicht empfindlich Schaden leiden wollte. ^Ve^r

aber das Land angebaut wurde, geschah es entweder durch Kieis-

Pächter (coloni) oder durch Sklaven (servi nistici). Aus den vieki
;

Untersuchungen, die seit Savigny über die Entstehung dessa

was man in späterer Zeit Kolonat genannt bat, angesteUt worda

^ind, scheint mit einiger Sicherheit hervorzugehen, dass sieb der

neue Stand aus den zur Bebauung des Landes angestellten Std»

ven , die naturgemäss zu einer grosseren faktischen Freihdl g^

langten, und aus den Kleinpächtern gebildet hat. Die wirtschift'

liehe Entwicklung übersprang eben die juristischen Schranken, die

die l^nen von den Anderen trennten

l) Ueber di« Eniaicliung d^a Kulonaici vgl. Heuitcrbergk, des KoL, äff
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Die notwendige Vorbedingung für einen solchen Ausgang
war, dass die Kleinpächter thatsächlich io vollständige Wirtschaft»

liehe Abhängigkeit vom Lafundienbesitzer gerieten. Das musste

sich aber notwendig in einem doch wesentlich landwirtschaftlichen

Staate ereignen, in dem sich den Arbeitskräften keine anderwei-

tige Beschäftigung darbot. Eine interessante Uebergangsfonn von
der Freiheit zur Hörigkeit haben uns einige von Mommsen er-

klärte afrikanische Inschriften kennen gelehrt Der grösste La-

fundienbesitzer im Reiche war nämlich der Kaiser oder die Krone.

Auf seinen Gütern finden wir conductores und coloni. Der con*

ductor ist der Grosspächter, der in der villa wohnt und das Hof-

land mit Sklavenbetrieb bewirtschaftet, während das weitere Land
an kleinere bäuerliche Pächter, eben die coloni, verpachtet ist.

Ebenso ist es später bei den Patrimonien der Kirche. Beim Pri-

vateigentum nimmt wohl häufig der Eigentümer selbst die Stelle

ein, die auf jenen Gütern der conductor innehat. Nun hat ja der

Latifundienbesitzer immer das natürliche Uebergewicht über den

Kleinpachter. Kommt noch hinzu, dass, wie Mommsen nach<^e-

wicsen liat , diese Grundherrschaften »von dci aiuiii/ipalen Di-

striktseinteihmg eximiertc waren, dass der Grundherr in vielen

I Icrrschaftsrechten an Stelle der Stadt|;emeinde trat; dass die

Kleinpächter — vielleicht infolge dessen — zu gewissen Frohnden

verpflichtet waren, die der Hofbesitzer naturlich immer auszudeh-

nen suchte; dass in dem vicus circa villam, in dem die Klein-

pächter wohnten, der Eigentümer sich die Marktgerechtigkeit er-

teilen lassen konnte — so ersieht man, dass der Grundherr die

Bevölkerung seines Gutes durch all' die Machtmittel, die ihm zur

Verfügung standen, leicht in thatsächliche Abhängigkeit versetzen

konnte

Dieser Zustand wurde, wie Kuhn bewiesen hat, in den ersten

Jahrzehnten der dtocletianisch-constantinischen Neuordnung —
wie man vermuten darf im Zusammenbange mit der Steuerreform

ich nicht in ftOem beatimmen kann. H. fthrt «nf S. 7 C die iheren Arbeiten ai>er

dcmdbcn G«Kantuid an. — Eine Anabgie bietet im Mittdallcr die BntatelMtng des

Minnterialeiutandcs, der rieh eben&Ue ans Freien nnd Unfreien zusammensetzte.

I) Mommsen hat im Hermes XV, S. 385—411, all' diese Verhältnisse bespro-

chen tind erklärt. — Schon nnch Ulpiui (I>. 50, 15, 4) mtis^ten die inqiiilini aut

coloni beim Ccnsus <lurch ihre ( Iriindlicrrcn an^;cv;oben wcflcti, w.\s -gewiss ein Zei-

chen dafür Iii, das» sich ihre Selbständigkeit schon im Anfange des 3. Jahrh. sehr

Tcrmmdert hatte. .

Digitized by Google



486 Hartmann,

— festgelegt, indem die Kolonen gesetzlich an die Scholle g^

bunden wurden. Eine uns erhaltene Konstitution von Valentintu

und Theodosius veriugt nämlich diese Massregel lUr Palästina,

»da in den übrigen Provinzen ein von unseren Vorgaogem er-

lassenes Gesetz die Kolonen gleichsam fiSr alle Ewigkeit bindet« 'ji

Das System der Erbpacht wird den Uebergang gebildet babot.

Dass man aber Gesetze zu erlassen für notwendig fand, dis

scheint ein Zeichen dafilr zu sein , dass die Lage der Kolom

jdne derartige geworden war, dass sie sich ihren Verpflichtungoi

zu entziehen suchten, während doch die Grundbesitzer ats pri-

vaten und die Regierung aus fiskalischen Gründen ein Interesse

daran hatten, sie festzuhalten. Die wirtschaftliche Entwicklung,

nachträglich bestätigt durch die Gesetzgebung, hatte es also dah^

gebracht , dass der bedeutendste Bruchteil der Bevölkerung des

römischen Reiches aus dem Zustande der Vollfreiheit in den der

Hörigkeit geraten war. Indess ist diese Bindung der Kolonen

und ihrer Nachkommen erst verständlich , wenn man bedenkt

dass zur gleichen Zeit auch alle übrigen Stände erblich gebunden

wurden.

Die Schiffer und Bäcker, die metallarii und fabricenses hauen

mit einander das gemeinsam, dass sie dem Staate gegenüber n

gewissen Leistungen, die sich auf ihren Beruf gründeten , ver-

pflichtet waren und diese Verpflichtungen vom Vater auf der-

Sohn weitererbten. Hierher gehören auch die Kurialen, die ert^

liehen Stadträte , deren Niedergang schon oft genug betont und

geschildert worden ist. Der Sohn des Soldaten wurde SoiM

der Sohn des Subalternbeamten Subaltembeamter. Ihnen allen

gegenüber betonte der Staat nur sein Recht und ihre Verpflicb

tung, ak ob die Unterthanen des Staates wegen da wären. Sie

alle wurden in eine Art Hörigkeit dem Staate gegenüber g^

bracht.

Die Hauptnahrungsquelle für die Finanzen des Staates war

die Steuer , die auf der Landwirtschaft lastete. Sie betraf da

Grund und Boden und alles, was zu dessen Bewirtschaftung

hörte, ako auch die Kolonen, die sogar in die Kataster eBlg^

tragen wurden. Die Steuerumlegung nach Bonitierungsklassa

musste der Latifundienwirtschaft zu g^ute kommen. Dagegen «v*

den die Kurialen völlig ruiniert, da sie für die richtige EintreibiiDg

l) Kuhn, Die städi. u. bürg. Verf. des r. R., I, S. 257 iT. a. C. J.
XI,
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haftbar gemacht wurden, ganz abgesehen davon, ob es auch niir

möglich war, die vorgeschriebenen Quantitäten bei den Steuer*

Pflichtigen au&ubringen. Der Staat bekümmerte sich nicht darum,

ob das Land leistungsfähig war. War ein Grundstttck wegen

Unfruchtbarkeit oder wegen Ruin des Besitzers verlassen, was oft

e^enug vorkam, so bezeichnete der Staat einen Ersatzmann, dem
das Grundstück, aber auch die Verpflicluuug zur Steuerleistung

zugesprochen wurde. Andererseits lag der Regierung doch an

der Erhaltung des mittleren Grundbesitzes , und deshalb suchte

sie den erblichen Zwang der Kurialen strenge aufrecht zu erhal-

ten. Der Erfolg lehrte , dass dies Bemühen umsonst war. Die

kleineren Gruntlboiizf^r konnten die Steuer am allerwenigsten

ertragen. Der Uebergang zum Kolonate wurde ihm n durch staat-

liche Bestimmungen sehr erleichtert. 30 Jahre ihatsachlichen

Dienstes, ja sogar einfache Willenserklärung genügten, um sie

erblich zu binden. Salvian erzählt, dass viele Bauern sich nicht

entschliessen konnten , ihre heimische Scholle zu verlassen , zu

fliehen, um den Bedrückungen der Steuereinnehmer zu entgehen.

Von diesen sagt er, dass sie sich, um Schutz und Schirm zu er-

langen. Mächtigeren übergaben, sich den Reichen auf Gnade und

Ungnade Ul>erlieferten und ihnen gleichsam ein Recht und eine

Herrschaft an sich zugestanden. Andere aber, auch nicht mehr

im Stande die Steuer zu zahlen, verliessen ihr Land und über-

antworteten sich mit leeren Händen als Kolonen den Reichen.

Alle diese Flüchtlinge befanden sich in einer solchen Nötige,

dass sie jede Bedingung annehmen mussten, die ihnen ihre neuen

Grundherren stellten. Unter diesen Umständen kann es kei-

nem Zweifel unterliegen, dass die Grundsteuer, die den pos-

sessores oblag, auf die Kolonen übergewälzt wurde, sei es nun,

dass ihre Pachtabgabe schon mit Rücksicht auf die Steuer höher

angesetzt wurde, sei es, dass — was auch nicht selten vorkam—
die Verpflichtung zur Steuerzahlung direkt den Kolonen aufge-

bürdet wurde. Salvian berichtet auch ausdrücklicli , dass die

meisten Armen und Elenden, ihrer Habseligkeiten und Accker

beraubt, nachdem sie des Eigentumes an den Steuerobiekten ver-

lustig gegangen waren, doch die Steuern für diese Objekte über

sich ergehen lassen mussten ^).

Von der grossen Masse der wirtschaftlich Elenden durch kaum

1) pleriqne panpenim . . . extenuinati agellis suis , cum rem »miieriiit, amimrum

tamcB r«nim trlbnt» patinoUir.
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•ttberschreitbare Schranken getrennt war das Häuflein der M
vilegierten, derjenigen, welche Vorteil von dem Staate zoges.

Die politische Macht wurde in diesem Reiche, so sehr es nur

immer anging» ausgenutzt, um wirtschaftliche Vorteile su eroben.

.Bezeichnend für diesen Zustand sind die icpoot«o£at, ein Institiit,

das wir durch Libanius und durch Gesetze des 4. und 5. Jak*

hunderts kennen. Der Rhetor schildert als sehr gebfäuchfichai

Unfiig, dass hörige Leute oder Pächter, denen ihr Zustand in-

erträglich erschien, sich an die machthabenden Behörden wenik-

ten und diesen einen Zins oder auch ihr Gut versprachen, wean

sie dadurch Schutz und Straflosigkeit erlangen konnten. DieB^

amten hatten jedenfalls Vorteil davon und arrondierten auf diese

Weise ihren Besitz. Die kleinen Leute aber entt^ingen allerdings

infolge der Macht ihrer lic^^chuUer den i'.uihcbuiigcn und Er-

pressungen der Steueror-^ane. Ihnen selbst wurde auch mancher-

lei, was sie jetzt ihren Nachbarn anthaten, nachgesehen, »da dje

Wächter des Landes«, wie Libanius sagt, »durch die Finger

sahen«. Auf die Dauer aber war ihr Besitztum docli auch ver-

loren , und sie selbst waren in den Stand der Hörigkeit hinab-

gedrückt, oder CS ward ein ländliches Proletariat herangc/ugen,

das keinen Besitz mehr hatte und keine Arbeit mehr that, als,

meist mit den Waffen in der Hand, die übrigen Einwohner be-
,

lästigen.

Manchmal freilich mögen sich die Beamten auch derjenigen

angenommen haben, welche im Rechte oder wenigstens die Sdr ä I

cheren waren. Libanius erzählt voll Entrüstung, dass eines Tages
|

Leute, deren Geschlecht schon seit 4 Generationen seine Felder
|

bebaute, sich erfrecht hätten, etwas anderes sein zu wollen, ^ .

sie waren; sie wollten das ererbte Joch abschütteln und seBist

festsetzen, wie viele Dienste er von ihnen zu fordern habe. ^
Sache kam vor Gericht und wurde zu Ungunsten des Gniadhcnv

entschieden, was dieser auf die Einwirkung eines bestocbenco

Beamten zurückfuhrt. Für die Beurteflung der wirtschaftfiditt

Lage ist es unerheblich, ob ein Beamter unter dem Vorwaide

sich der Unterdrückten anzunehmen seine eigene Macht vtr

grösserte oder ob ein Grundherr, nachdem er Dienstleute durck

mehrere Generationen zur Frohnde gezwungen, entrüstet ist, da?^

ihm sein ersessenes Recht entrissen wird — Ich brauclic n«tf

1) läbanius mpl nfooxaoiüv, im a. Bande der Ausg, von Keiskci

I
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daran zu erinnern, wie sich gerade die höchsten Beamten be-

reicherten; wurde doch aus den konfiszierten Gütern des Gildo

ein eigener Domanialbezirk gebildet.

Die Folgen dieser Verhältnisse sind leicht abzusehen. Lac-

tantius klagt darüber, dass seit Diocletian »da infolge der un-

erschwinglichen Steuerforderungen die Kräfte der Kolonen er^

schöpft waren, die Aecker verlassen und die Kulturen zu Wald
wurden c. Freilich waren es nicht die Steuerverhältnisse allein,

sondern die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse , die das

mit sich brachten. Doch brauchen wir uns nicht auf das Zeug-

nis dieses ciiristhchcn Eiferers ^etj^en den lieidenkaiser zu ver-

lassen. lJ)cr Lobredner, der dem Constantin im Namen der Stadt

Autun Dank sagte, beschreibt allerdings nur das holend in der

Umgebung seiner besonders durcli Kriege heimgesuchten Stadt.

Aber man sieht doch, dass zu ihrem Ruin der allgemeine wirt-

schaftliche Niedergang beitniff. Der Redner klagt über die l'anl-

heit der Ackerbauer; er fuhrt als mitwirkende Ursache bei der

Verödung der Felder die Armut der Kolonen an , die so tief in

Schulden staken, dass sie weder für die regelmässige Berieselung

der Felder, noch für die Ausrodung der Wälder sorgen konnten.

Ein grosser Teil von Gallien war öde. Das war schon im An-
fange des 4. Jahrhunderts. Uebrigens beweisen die seit dem
Ende des 3. Jahrh. immer drückender werdenden Gesetze »Uber

die verlassenen Ländereienc nicht minder, als die Ausfuhrungen

Procop's genugsam die Verödung des Landes

Es ist keine Frage, dass diese Zustände auch direkt auf die

Finanzen und die Wehrhaftigkett des Staates zurückwirken muss-

ten. Libanius sagt ja mit Recht, »dass das Heil des Staates von

den Unterthanen abhängt« Der römische Staat war in be-

ständiger Geldnot, weil trotz aller Zwangsmassregeln von den

wehrlosen und heruntergekommenen Einwohnern des Reiches nicht

genug ausgcpresst werden konnte, und weil von dem Ausgepress-

ten noch so vieles in den Händen der Beamten hängen blieb.

Salvian spricht von der schlimmen Lage des Fiskus und von der

Bettelhaftigkett des römischen Aerares. Der Panegyriker Julian's

in der iMitte des 4. und der Schmäher Justinian's in der Mitte

1) LactanL de mort. persec. c. 7. C. J, de omtii agro dcscrto.

2) Ubaniii» im 3. B. S. 507: Oidi dpxflliAvaiv ^ ^ooiXiia xsl 9(t»|^'Mi xal

xouvdmov.
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des 6. Jahrhunderts klagen darüber, dass infolge der schiecfatea

Finanzen die Soldaten nicht gelöhnt werden konnten.

Nachdem die althergebrachte allgemeine Dienstpfficbt an^

gegeben war — was eigentlich eine notwendige Konseqaciix der

neuen ständischen Gliederung war — fügte man auch die Re-

krutenstellung in das allgemeine Steuersystem ein und betrachtete

diese als einevon den possessores zu entrichtende Naturalabgabe*].

Piese Abgabe schien sich nun nicht auf die Schultern der KoloiM

iiberwälzen zu lassen; dennjeder Rekrut entging der Hörigkeit, väli'

rend seinem Herren eine Arbeitskraft verloren war. Deshalb sdidiia

sich auch die Grundbesitzer mit allen Mittebi gegen dies Opfer,

das ihnen der Staat zumutete, gewehrt zu haben. Das lostitnt

war von vorneherein nicht allgemein im Reiche eingeführt wor-

den : in manchen Provinzen wurde slalt der corjjorai , der R^

kruten , eine Geldabgabe (tpretiac) erhoben. Wir haben ferner

Gesetze, in denen diese Geldablösung einzelnen Klassen als Pri-

vileg gewährt wird. Diese Gcldabgabe Hess sich ja wie jede an-

dere vollständig auf den Höngen überwälzen. Was aber geschah,

wenn die Grundbesitzer wirklich ihre Rekrulcn stellten, berichtet

Vegetius mit den Worten *) : »weil die prüfenden Beamten bei

der Stellung durch die Finger sehen, werden solche gestellt, v»ic

sie die Grundherren nicht mehr brauchen können.« £$ war sicher-

lich nicht zum Vorteile der Schlac:fcrtigkeit des Heeres, wenn 6t

Leute aus ihren Kolonen die Rekruten auszuwählen hatten, deoes
|

daran liegen musste, die untauglichsten auf diese Art loszuwerden

Allmählich ist die Rekrutenstellung abgekommen und in der jf^

stinianischen Gesetzgebung ist kaum mehr die Rede von ihr. Die

Ursachen ergeben sich nach dem Angeführten von selbst Eioa-

seits bewirkte der thatsächlich grosse durch die wirtscbafUidK

und äussere Lage hervorgerufene Rückgang der Bevölkerung, ^
sich in allen Dokumenten der Zeit ausspricht und den dano Pro-

cop ausdrücklich bezeugt, dass man häufig sogar Sklaven tu des

Waffen rief und jedenfalls einsehen musste, dass mit der besttboi*

den Rekrutierungsart nicht auszukommen war, weil die Bevöl-

kerung iUr den Waffendienst und fUr den Ackerbau zusamneB

i) Ueber das Militär der nftchdiodetiMiischeo Zeit ver^. Monuascn in Herna

XXIV.

a) I, 7, citiert von Oothgfredus.
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keinesfalls ausreichte Andererseits war es das begreifliche

Bestreben der Grundbesitzer Geld statt Kolonen herzugeben. Eine

Stelle bei Amniian ^) zeigt uns deutlich die Entwicklung, die diese

Dinge nahmen. Kaiser Constantius wollte einem Barbarenstamme

römisches Land gegen Rekrutenstellung übergeben , und darob

herrscht grosse Freude: »quod proletarios lucrabitur plure.s et

tirocinia C(^ere poterit validissima: aurum quippe gratanter pro*

vinciales corporibus dabunt.« Hier ist dreierlei betont: der Ge>

winn an Kolonen für das Reich, an deren Stelle im Dienste die

Barbaren eintraten; der Gewinn an Tüchtigkeit für das Heer;

schliesslich der Gewinn, der den Provinzialen, d. h. den Besitzen-

den, daraus erwuchs « dass sie Geld statt Rekruten abcugeben

hatten. Auf diese Weise sind also, wesentlich infolge wirt-

schaftlicher Ursathen, die einheimischen Soldaten durch die Bar-

baren ersetzt worden; und wer die Bedeutung der »verbündeten

Truppenc, der foederatt, lür das römische Reich ermisst und be-

denkt, dass aus ihnen die Bildungen hervorgegangen sind, die

die römische Herrschaft gestürzt haben — wird diese Wirkungen

gewiss nicht gering anschlagen.

Wenn die Grundfesten des Staates so durch die wirtschaft-

liche Ordnung in's Wanken gerieten, wenn andererseits die grosse

Masse der Bevölkerung sich in einer unzweifelhaft elenden Lage

befand, so drängt sich die Frage auf, ob denn diese Bevölkerung

gar keinen Widerslaad gcleiblet hat. Man sucht nach einer Ana-

logie der römischen Sklavenaufsiande, der Jaquerie und der Bau-

ernkriege. Und wir rinden sie in der Bagauda , dem Aufstande

der gallischen Bauern, die, wie Gibbon sagt, um die natiirlichen

Menschenrechte einen Kampf wildester Grausamkeit kämpften.

Von den Bagauden sagt Salvian, dass sie durch schlechte und

grausame Beamte beraubt, luiterdrückt
,

c^^etötet worden waren.

»Dann aber wirft man ihnen ihr Unglück vor , und wir nennen

Rebellen und Verlorene dieselben, die wir selbst zu Verbrechern

gemacht haben Ic Aus den Hirten wurde die Reiterei, aus den

Ackerbauern das Fussvolk dieser Revolutionsarmee, die eine

Zeitlang einen grossen Teil von Gallien beherrschte. Leider sind

wir über diesen Ausbruch der Verzweiflung nicht genauer unter-

I) Procop, 'Av4x«. S. 129 B.; b. V. I, 314 u. ö. — CJ, X, 27, 2, to. • Die

GcMtte de omni egro deteito und de fMStoiibnt et latronibus.

9) XDC, Iii 7, angefiilirt bei Mommsen a. a* O.
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richtet. \\ ir wissen nur, dass Maximian, zum Caesar ernaant, die

schlecht organisierten Aufständischen rasch niederschlug. Allein

es ist bezeichnend, dass im 4. und 5. Jahrhundert docii nieai^

vollständige Ruhe unter der gallischen Landbevölkerung geherrscht

zu haben scheint. Ammian erzählt: »Gallien war erfüllt von

wilder Rauflust, die Vielen zum Verderben gereichte*^: und ru:

Zeit Salvian's sind die Bagaudcn eine ganz regelmässige Erschd

nung *). Es gibt Andeutungen , die darauf hinweisen , dass ic

Gegeadea des Orienles, wohl infolge derselben Ursachen, äbnüdK

Wirkungen eintraten«

Die R^'erui^ suchte die Symptome zu beseitigen, otee die

Ursachen zu beheben. Nachdem Maximian die Bagauda nied(^

geworfen hatte, suchte er durch ein AusnaiiDiigcsctx die Aakfage

gegen die pastores et latrones m erleichtern. SpSter säte nia

dem Unwesen der bewafTneten und berittenen Banden von Ürtei

namentlich in Italien dadurch zu steuern , dass man Gesetze er*

Hess, die den Gebrauch der Pferde einschrUnkten *). Wenn aidi

diese Ausnahmsgesetze nicht viel gewirkt zu haben scheinen» »
waren doch Ausbrüche dieser Art nur als Symptome gelabriidi,

da der landwirtschaftliche und extensive Betrieb eine emstlidie

Organisation des aktiven Widerstandes sehr erschweren musste.

Sehr häufig muss ein Widerstand mehr passiver Art sbit-

gefunden haben. Wir wissen z. B. von einem Bäckerstrdk ii

Antiochien am Ende des 4. Jahrhunderts, Es war Hungeisocl

und Seuche in der Stadt. Der Bcarnic aber , der für die Ap*

provisionierung der Stadt zu sorgen halle, (jualic die Backer

verschiedene Weisen und \ erlangte, dass sie das V>ro\ zu b lli^^e-

ren Preisen abgeben sollten, als ihre Produktioii.^kosten vvaria

Die Bäcker flohen aus der Stadt, wurden aber bewoj^en, lurück-

zukehren. Aber ihre Beschwerden wurden auch dann nicht ab-

gestellt. Das war gewiss nur Ein Eall von vielen *).

Ein schlimmeres Zeichen für die Festigkeit dieser Wirtsch<ili5-

Ordnung war die allgemeine I'Mucht aus der ererbten Stellung

heraus , die den unteren Volksschichten immer unerträglicher

wurde — man könnte sagen: der allgemeine Untcrthanenstreik.

Von den Kolonen war schon die Rede. Aber auch alle ubrigea

1) XXVIII, 2, to,

2) C Th. IX, 30 ufid 31 imd Gothofted d«a. C. }. IX, a, 11.

3) libtnius I, S. 139 IT. R imd MtA *lKap(ov «.
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Gedruckten suchten sich ihren Lasten zu entziehen. Unzählig

sind in den beiden Codices die Gesetze , die eine solche Flucht

verbieten, die Flüchtlinge und die Hehler mit schweren Strafen

bedrohen und einschärfen, dass sich regelmässig niemand seinem

angeborenen Lose entziehen kann , auch wenn es ihm gelingt

thatsächlich < Ine andere Lebensstellung einzunehmen. Die Häu-

figkeit des Verbotes spricht genugsam flir die Häufigkeit des

Versuches und zeigt andererseits die Stellung des Staates , der

seine Absichten durch Zwangsmassregeln durchfuhren zu können

meinte. Die Sucht zu reglementieren, durch Gesetze zu verhin-

dem, was die wirtschaftliche Lage mit sich brachte« bchcmebt
die ganze Zeit. Das edictum de pretib remm venaGum gegen

die Teurung ist diocletianisdi» und seitdem ist aa IVeisregulie*

rungen kein MangeL Ich will gar nicht kkinere soziale Gesetze

anführen, die hierfaer gehören» %, B. Gesetze gegen den Bettel,

noch audl die hergebmehten Getreideverteilungen. Es gab auch

Gesetze gegen den Wucher mit Bauerngütern, die aber das Ver«

schwinden derselben ebensowenig verhindern konnten , wie die

Bestimmungen , welche die Steigerung der Pacht der Kolonen

verboten und diesen ausdrücklich gestatteten gegen ihren Grund-

herrn Klage zu fuhren, es verhinderten , dass die wirtschaftliche

und persönliche Stellung der Kolonen eine schlechtere wurde

Während die regierenden Klassen die soziale Knsis , in der

sich das römische Reich befand, zwar bemerkten, aber glaubten

oder zu glauben vorgaben dieselbe durch Zwangsmittel beseitigen

zu können, gab es doch, namentlich christliche, Schriftsteller, die

das Verderben der alten Welt erkannten und, indem sie von ihrem

Moralstandpunkte aus die Verkommenheit der höheren Stände,

das Gegenstück zum Elende der niederen, geisselten und auf die

Ungerechtigkeit der bestehenden Zustände hinwiesen , vor der

göttlichen Strafe warnten. »Das ist das UebeU
,

sagt Salvian,

»dass die Vielen proskribiert werden von den Wenigen, denen die

Steuereinhebung eine Erwerbsquelle ist; dass die Mächtigen be«

schliessen, was die Armen zahlen sollen. Das ist unwürdig und

sträflich, dass nicht die Gesamtheit die Leistungen fUr die Ge-

samtheit übernimmt, sondern dass die Armen von den Steuern

der Reichen bedrückt werden und die Schwächeren die Lasten

der Stärkern tragen. Und werden die Steuern erhöht, so sind

1) C J. XI» 26. XI, 50, Nov. 32
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die Armen die Nächstbeteiligten
;
geschieht einmal ein Nachla>?.

so teilen sich allein die Reichen in ihn. Die Arinen lechzen nach

Freiheit und müssen die äusserste Knechtschaft erdulden.« Und

der rechtgläubige Christ erzählt, dass Römer schaarenweisc zu

den Barbaren fliehen und es vorziehen unter Andersgläubigen zu

leben, als die Ungerechtigkeit dieses römischen Zustandcs langer

zu ertragen , und dass sie ihre Flucht nicht zu bereuen haben.

»Ein grosser Teil von Gallien und Spanieo ist schon gothisdi

und alle Römer, die dort leben, haben nur den einen Wunsch:

nicht wieder römisch zu werden. Ich würde mich nur darüber

wundem, dass nicht alle Annen und Bedürftigen überlaufen

wenn nicht der Grund wäre, dass sie ihre Habseligkeiten and

Familien- nicht im Stiche lassen können. Und wir Römer
wundern uns, dass wir die Gothen nicht überwinden
können, wenn Römer es vortiehen unter ihnen als

mit uns zu leben ')?tc Salvian spricht es mit diesen Worten

aus, dass es die wirtschaftliche Lage des grössten Teiles der Be-

völkerung des römischen Reiches mit sich brachte , dass sie das

Interesse an diesem Staate vollständig verloren hatte. Mochteo

bei den höheren Standen ausser dem Vorteile, den sie aus dem

Staate zogen , auch Interessen der Nationalität und der Bildosp

massgebend sein, in denjenigen Schichten des Volkes, wddie

durch die wirtschaftliche Notlage zur Verzweiflung gebracht wa-

ren , konnte nur noch die Erlösung aus dem gegcnv^arügen Zu-

stande eine Lockung sein. Damit aber die Widerstands-

fähigkeit des römischen Staates volisiaudig zu nichte gemacht.

Man darf die Siitze Salvian's nicht auf seine Zeit und niciu

auf Gallien beschranken. Kine Glosse zum isidur — ich gebe

sie nach Watienbach's Uebersetzung — sagt: >Es lieben bis auf

den heutigen Tag die Römer, welche im Reiche der Gothen leben,

die Herrschaft derselben so sehr , dass sie es für besser lia!teo.

mit den Gothen in Armut zu leben, als unter den Römern mach-

tig zu sein und die schwere Last der Abgaben zu tragen ') <

Aus den Donauprovinzen fehlen freilich derartige Angabefl.

Aber man darf doch nicht übersehen , dass der h. Severin na-

mentlich dadurch die nördlichen Gegenden gegen den Andrai^

der Barbaren eine Weile widerstandsfähig machte, dass er das

1) IXe Citate «od am dem $• Buche de gabcnwtioiie dei,

2) Wattenbacb, D. Gescbidilsquellea, 5. Aufl., L B. S* 83.
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Los der Armen zu erleichtern suchte, dass andererseits der na-

tionale Gegensatz gegen die Barbaren , deren einziger Gesichts-

punkt nicht mehr die blinde Raublust war, keineswegs massgebend

war. Bald nach Severin's Tode Hess Odoaker, wie es heisst,

»alle Römer« aus den Donauprovinzen abbenifen. Es ist aber

Thatsarhe, dass wir noch nach Jahrhunderten Romanen als zin-

sende Ackerbauer in den nun germanischen Alpengegenden vor-

finden

Sicherlich musste der nationale Widerstand in Italien am
grössten sein. Aber auch hier lässt sich dieselbe £r8cheinung,

wie in Gallien, nachweisen. Zwar regte sich schon unter Theo-

dorich eine Opposition gegen die Gothen, die nach seinem Tode
so anwuchs, dass sie wesentlich vax ersten Wiedereroberung Ita-

liens durch Ostrom beitrug. Aber sofort hatten die Italiener

wieder unter dem Steuerdrucke dermassen zu leiden« dass wir

nach Procop den Erfolg des Totibas wesentlich der veränderten

Stimmung der Einwohner zuschreiben können. Es lässt sich nicht

geradezu beweisen, dass der Einfall Alboin's durch ähnliehe Mo-
mente begünstigt worden ist Es ist aber kein Zweifel, dass den
Langobarden nach einigen Dezennien die wirtschaftliche Not der

Italiener, die noch unter dem alten römischen Joche schmachteten,

sehr zu statten kam. Wenn ich dies anführe, obwohl es nach

dem 2^itpunkte geschah , in den man die Auflösung des west-

römischen Reiches anzusetzen pflegt , so geschieht es , weil die

Thatsachen noch ebenso beweiskralLig auch für die Iruhere Zeit

bind, da die Bednigungen, unter denen Byzanz in Italien regierte,

dieselben \varen, wie die, unter denen das weströmische Reich

vegetiert hatte. Ich will nicht die vielen Stellen anführen , an

denen Papst Gregor I behauptet, die römischen Beamten seien

ebenso schlimme Feinde, wie die Lanj^obardcn. Aber es ist doch

erwähnenswert, dass wir durch denselben Zeugen erfahren , dass

die Kolonen, die zugleich die Besatzung eines süditalienischen

Kastelfs bildeten , ihren Posten verliessen um den ungerechten

Auflagen zu entgehen ; dass die Bauern in Corsica durch solchen

Steuerdruck geplagt wurden, dass sie zu den Langobarden flohen.

Ein anderes Mal wirft derselbe Papst dem dux von Neapel vor,

dass er einen Abt für den Uebergang eines Mönches zu den

Langobarden verantwortlich machte; seien doch »Sklaven ver-

t) Engippitts, Vita Sevcrini. — Jung, Romu. Laodiclwiken, S. 459 ff.
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schicdcner nobiles, Kleriker von vielen Kirchen, Mönche aus w«

schiedenen Klöstern , Unterthanen aus den Sprengein vieler Be-

amter« schon oft V.W den Langobarden übergestanden. Seien dern

nicht auch vvahrenfl der Regierung eben demselben dux und

dessen eigener Hauptstadt viele Soldaten zu den Langobardc

übergegangen Mit diesen Beispielen mag es genug sein, udv;
|

ich will nicht mehr die Provinzen des Ostreiches aufzählen, in dcorr.

in späterer Zeit den Feinden die Eroberimg durch römische Uoi&-

thanen erleichtert wurde.

Die Geschichte in ihrem Fortschritte ist ein Ringen verschic

dener Mächte, die sich zu Staaten organisiert haben. In dieser

Kampfe um's Dasein muss schliesslich dasjenige Gebilde onter-

geben, welches die geringste Kohärenz und jedem Stesse gegtii-

über die geringste Widerstandsfähigkeit besitzt. Man köMtt

daher aus der Entwicklung der römischen GeseUschaftsor^^

sation , die die einzelnen Stände von einander trennte und ^
Überwiegenden Mehrzahl ihrer Mitglieder kein Interesse fär da

Zusammenhang dieses Staates beltess, den Niedeigang des rö'

mischen Staates deduzieren. Die Thatsachen, die ich bdspicL*'

weise beigebracht habe, scheinen mir dies aus allgemeioeo Süzto
|

abgeleitete Resultat zu bestätigen : Der Grossbesttz im Zosa»

menhange mit der ständischen Gliederung brachte den Kkiabeib

in immer grössere wirtschaftliche Abhängigkeit und benutzte diese

dazu um die Lage der Kleinen immer mehr zu erschweren. Ab

deren Lage aber so schlimm wurde , dass die Unterjochte» i''

zu entgehen trachteten . suchte Staat und Grossbesitz sie dari

Zwaiigsmassrcgeln fcstzuhallcn. Die Hilfsquellen des Staates W
den infolge der schlechten Lage seiner Unterthanen geringer, öb^

die Unterthanen seihst widerstrebten diesem Staate. Der wirt-

schaftliche Niedergang, die Ungerechtigkeit der Verteilung (J**

Güter liessen das Interesse der Unterthanen erlahmen, vemicbt-

die Widerstandstahigkeit des Staates und führten dessen Ußif''

gang herbei.

l^evor die Barbaren eindrangen, trat eine grosse soziale l-r^«

an das römische Reich heran. Dass es diese soziale Frage nich*'

zu lösen vermochte, das, scheint mir, ist die Ursache des Uot^^

ganges des römischen Reiches.

I) J E. 1732. 1351. 1772.
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GESETZGEBUNG-

DIE RUNDSCHREIBEN DES SCHWEIZERI-
SCHEN BUNDESRATS BETR. DEN INTER-

NATIONALEN ARBEITERSCHUTZ.

EINGELEITET VON

HEINRICH BRAUN.

Die Geschichte der internationaien Arbeitsgesetzgebung ist

um ein wichtiges Blatt bereichert worden. Das vom 1$. Män
1889 datierte und vom schweizerischen Bundesrat an sämtliche

europäische Industriestaaten gerichtete Rundschreiben ist ein Ak-

tenstück, dessen Bedeutung (Ur die Frage des internationalen

Arbeiterschutzes nicht minder aus dem Inhalt desselben wie aus

den äusseren Umständen seines Erlasses hervorgeht.

lilit diesem Schreiben hat der schweizerische Bundesrat seine

Aktion vom Jahre 1881 neu aufgenommen. Bekanntlich hat er

infolge einer am 9. Dezember 1880 eingebrachten Motion des

Obersten Frei und des Postulats des Nationalrats vom 30. April

1881 *) in letzterem Jahre mit den europäischen Staaten Unter-

handlungen »behufs Anbahnung einer internationalen Fabrikgesetz-

gebung« angeknüpft. Allem die schon durch die AUgcnicmhcit

ihrer Fdrin wenig glückliche und jedes konkreten Vorschlags ent-

behrende Anregung bheb ohne Erfolg. Und der Bericht des eid-

genössischen Handels- und Landvvirtschaftsdepartements musste

auf grund der an den Bundesrat gelangten Berichte konstatieren,

»dass das Projekt bei den wenigsten Staaten Unterstützung finden

wird, indem, wie von der Mehrzahl derselben betont wird, die in

Frage stehende Materie vermöge der besonderen Verhältnisse und

I) Vgl. Uebersicht der Verhandlungen der schwdicrifelieQ Bnndesmtawmlong.

3. AbteUiuiK der Wintcfienton: April bi« Mm 1881, Nr. 2$.
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divergiereoden Interessen der verschiedenen Staaten zur inter-

nationalen ReguUerung sich nicht eigne« Der Bericht veispradi

für das folgende Jahr weitere Mitteilungen, aliein die diplomatisdie

Niederlage scheint eine so vt)llständige gew esen zu sein, dass ans

dieselben verzichtet und die Angelegenheit >citens der Schwcii

zunächst ruhen gelassen wurde. Ende Dezember 1887 aahmr

jedoch die Xationalräte Dccurtius und Favon den Vorschlag Frca

von neuem auf*) und ihrem von seite des Nationalrats am i/.Jui

1888 einstimmig angenommenen Antrat^ ist es zu danken, dai-

der Bundesrat durch sein Rundschreiben vom 15. März 1889 die

Frage der internationalen Arbeitsgesetzgebung neuerdings in Flc??

gebracht hat. Auf den Charakter dieser Frage wirft es ein be-

zeichnendes Licht, dass die beiden Antragsteller im schweizenschec

Nationalrat, die Herren Decurtins und Favon, nach ihrer jx>fc

sehen Parteistellung wie ihrer sozialen Gesinnung die schärfites

Gegensätze bilden, in dieser Frage aber dennoch einmütig operkr-

ten. Herr Decurtins gehört der ultramontanen Partei an, stimin:

aber in allen sozialen Fragen mit der äussersten Linken, wähieoit

Herr Favon ein Mitglied der Genfer Liberalen ist.

Die von der Schweiz ausgegangene Anregung erhalt ihr In*

sonderes Gewicht durch die gegen das Jahr 1881 wesentlidi vc^

änderte sozialpolitische Situation der europäischen IndustriestaalcB.

Im Verlauf der inzwischen verflossenen anderthalb Lustreo

nicht nur die Idee, sondern auch die Durchführung einer soaab

Gesetzgebung bedeutende Fortschritte gemacht und insbesondere

die Fabrikgesetzgebung in einer Reihe von Staaten manoig6die

Ausbildung erfahren. Obenan steht in der letzteren Hioskb

Oesterreich , das , nachdem es hi dem Gesetz vom 2\. Juni ll^

die Lage der Bergbauarbeiter neugeordnet, durch das Gesetz voffl

8. März 1885 auch die Rechtsvci liallniSoC der j^^cwciblichcn

beiter wesentlich verbessert und die diirftigen Arbeiterscliuu Bfr

Stimmungen der Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859 >»

sehr anerkennenswerter Weise vermehrt hat. Wenn auch d:^

usterreicliische I'\ibrikgcsetz<^cbung eine befriedigende keme^teCC'

genannt werden kann, so gereicht es derselben doch zum Kuhcc

dass sie neben der schweizerischen und englischen Arbeiter5diu&

I) Vgl. Bcrklit des eidgeaö$«»cben Handel»- und Laadwirtaclniksdeparti*^

fiber seine Getchaasfiilunrog im Jalir 1881, S. 36 fg.

a) Uebersiclit der Verhandlangen der tcbwdcenMliai BandetvcnttBOilaif» 3-^

aioa der XIV. Amtsperiode, Nr* 33 (28).
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gesettgebuQg ebenbürtig dasteht. Das deutsehe Reich ist durch

diese soziale Reform Oesterreichs auf die beschämendste Weise

in den Schatten gestellt worden: während das auf fasK, allen an-

deren Gebieten kulturell und wirtschaftlich weit zurtickgebliebene

Oesterreich hier einen energischen Schritt nach vorwärts pethan,

bctuidcL das deutsche Reich sich noch immer auf dem Standpunkt

seiner ganz unzuhuigllchen Novelle zur Gewerbeordnunf^ vom

17. Juli 1878, und in den inzwischen verflossenen elf Jahren hat

sich das reelle Ergebnis seiner Thättgkeit im Bereich des Arbeiter-

schutzes . wenn man von den am Widerstand der verbündeten

Regierungen gescheiterten Bemühungen des Reichstags absieht,

auf das Gesetz betr. die Anfertigung und V^erzollung von Zunth

hölzern vom 13. Mai 1884 und die dazu erlassene Bekanntmachung

des Reichskanzlers vom 11. Juli 1884, das Gesetz betreiTend die

Einführung der Gewerbeordnung in Elsass-Lothringen vom 27. Fe-

bruar 1888 nebst den dazu erflossenen Ausführungsbestimmungen

und auf einige vom Bundesrat aufgrund des § 120 Absatz 3 und des

§ 139a der Gewerbeordnung erlassene Verordnungen beschränkt»

die, so unglaublich es auch klingen mag, in Wirklichkeit den

dürftigen, Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern gewährten

Schutz in einzelnen Fällen noch verringern').

Indes liaben erfreulicherweise seit dem Jahre 1881 ausser

Oesterreich noch eine Reihe anderer Staaten neue Arbeiterschutz-

gesetze eingeführt. Insbesondere ist in Schweden durch die Ver-

ordnung vom 18. November 1881, in Russland durch das seit dem
I. Mai 1884 geltende Gesetz und spätere Ukase, in Ungarn innerhalb

des Rahmens des Gewerbegesetzes von 1884, in Italien durch das vom
II. Februar 1886 datierte Gesetz und in Holland durch das Gesetz vom
5. Mai 1889 der dringendste Schutz, der Kinder und jugendlichen

Arbeiter, auagcsprochen worden. In der Schweiz sclireitet die Ar-

beiterschutzgesetzgcbung vorerst auf dem Weg kantonaler Kcfonnen

und bundesrätlicher Erlasse fort, aber nach der Versicherunc^ des

Rundschreibens vom 15. März 1889 besteht die Absicht, auch die

i) Vgl. die Bekanntmachungen, betr die Beschäftigung von Arbeiterfnnen und

jugendlichen Arbeitern in Wak- und Hammerwerken (vom 23. April 1879; ,
^'j^^-

hütten (vom 23. April 1879), SpiDacfcien (vom 20. Mai 1879), Steinkohlenbergwerken

(vom 10. Juli 1S81, resp. ti. Min iS83)i Drüitadiaeioi mit Wuserbetrieb (vom

3. Febimr 1886), Gunmiiwafeiifalmken (vom 91, Juli 188S), die Eiwlchtaiig ood

den Betrieb der Bleilnrbcn- und Bteisuckerfkbriken (vom ta. Apiil 1886} uiid der tur

Anfertigung von Zipuren bestimmten Anli^en (vom 9. Mai 1888).
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eidgenössische Fabrikgesetzgebung weiter zu entwickeln. Als cm

deutliches Symptom, wie sehr die Verhältnisse nach dem Aosbao
'

einer Arbeiterschutzgesetzgebung hindrängen, kann es betracfatd

werden, dass der einer solchen aoi meisten widerstrebende Staat,

Belgien, im Begriff ist, eine Reihe derartiger Gesetze vorzubereitai.

urfd auch Frankreich zu gesetzgeberischen Fortschritten in dieser

Richtung den ernsten Willen zeigt.

Nicht minder bedeutsam als die angeführten und eine Atizah

verwandter, in der Zwischenzeit entstandener Arbeitcrschutz^esete

ist die Thatsache, dass die seit längerer Zeit bestehende FahnV

gcselzgebunf:^ mehr und mehr sich einlebt, die Organe zur Durch-

führung, wo SIC noch nicht vorhanden waren, geschaften und die

existierenden vernielirt werden. So i'it das Institut der Fabr"^-

lnspektion, nachdem es in England, Frankreich, Deutschland, der
^

Schweiz, Italien und Dänemark bereits früher bestanden hatte
\

seit i88i auch in Oesterreich, Ungarn, Russland und künlicb

auch in Holland und Schweden eingeführt worden. An der

Spitze steht hier wiederum Oesterreich , das im Jahre 1884, vo

seine Inspektoren zum erstenmal funktionierten, ausser den

Zentralgewerbeinspektor 9, im darauiiolgenden Jahre bereits i:

und 1886 15 Inspektoren besass, und wo 1890, auf gnmd de

neuen Unfallversicherungsgesetzes, diese Zahl vermutlich

doppelt werden dürfte. In Ungarn ist die durch das Gcwcd)^

gesetz von 1884 vorgesehene Inspektion im Jahre 1887 in's Leba 1

gerufen worden; ein Zentralfabrikinspektor und 3 Inspckuxci

versehen den Dienst In Russland hat das Gesetz ttba* ^ in

Fabriken und Manufakturen arbeitenden Minderjährigen, dalieit

vom f. Juni 1882 aber in Kraft getreten am i. Mai 1884, ^
Amt einer Fabrikinspektion mit einem Oberinspektor ao lier

,

Spitze und 4 ihm unterstehenden Bezirksinspektoren gescluffin.

In Holland sind durch das Gesetz vom 5. Mai 1889 3 Fabfik-

inspektoren kreiert worden. In Schweden ist durch das Gesetz
j

vom 10. Mai 1889 diese Institution gleichfalls eingeführt wordflJ

und soll am i. Juli loyü in i uakiioii treten. In denjenigen Lac-

dern, die schon von friiher her eine Inspektion besassen, ist i^-

überall die Zahl der Beamten \ermehrt worden.

Den Berichten der Inspektoren ist es wesentlich zu danken

dass sowohl die anfäncflich misstrauische öffentliche Meinung «'t'

die Interessenten selbst den grossen Wert der Fabrikgesetzgebung

immer mehr schätzen und aus der Darlegung der thatsäciiiidifia
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Verhältnisse das Ungenügende der geltenden Gesetee und das

dringende Bedürfnis ihrer Fortentwicklung einsehen gelernt haben«

Ein typisches Beispiel ist dafiir die Schweiz. Bei der Volks-

abstimoiung über das eidgenössische Fabrikgesetz am 21. Oktober

1877 fand dasselbe die starke Opposition von 170857 Stimmen
und drang nur mit einem Mehr von 10347 Stimmen durch, heute

aber, nach 12 Jahren seines Bestehens, kann die schweizerische

Kegicrung in ihrem Rundschreiben vom 15. März erklären, dass

sich die Fabrikgesetzgebung vollständig eingelebt hat. Die Ent-

faltung der Fabrikinspektion und das grössere Gewicht, das ihre

Stimme gewonnen , bietet ziiglcicli die Gewähr , dass künftighin

neue Gcscue rascher und vollkomtncncr sicli einbürgern werden.

Wie die ICntwickkmg der 1' ahnk^esetzgebung in den vcr-

scliicdcnen Ländern und die Durchluhrung derselben, so hat auch

die an Wichtigkeit und sozialpolitischer Bedeutung zwar weit

zurückstehende, in den letzten Jahren aljer in den Vordergrund

geschobene Arbeiterversicherunq" die Ansichten von der Not-

wendigkeit eines ausreichenden Arbciterschutzes indirekt erhebUch

unterstützt. Gerade der Gewinn einer Arbcitcr\'ersicherungs-

gesetzgebung machte ihre Unzulänglichkeit offenbar und ver-

stärkte die Ueberzeugung, dass der Ausgangspunkt einer ein-

greifenden Sozialreform in dem Ausbau der Arbetterschutzgesetz-

gebung zu suchen sei. Die immer entschiedener sich äussernde

öffentliche Meinung drängt darauf hin, die Anfänge der sozialen

Gesetzgebung ohne Zögern weiterzubilden, und die verschiedensten

Anschauungen stimmen darin überein, dass internationale Verein-

barungen über die Fabrikgesetzgebung eine der nächsten Auf-

gaben bilden müssen. Die Arbeiter aller Länder haben seit

vielen Jahren diese Forderung in ihren politischen Bestrebungen

mit grosser Energie verfochten und soeben erst in der imposanten

Manifestation zweier internationaler Kongresse in Paris nochmals

auf das nachdrücklichste betont, und auch in den Kreisen der

Fabrikanten mehren sich von Jahr zu Jahr die Stimmen, welche

in dieser Frage ein gemeinsames Interesse der Arbeiter und der

Unternehmer erblicken.

So darf irjan denn wohl behaupten, dass gegenüber dem

Jahre 1881 die \ erhältnisse sich zu gunsten einer internationalen

Fabrikgesetzgebung verändert haben.

Auch im Kreise der Regierungen der europaisclien Staaten

^eigt sich eine grössere Bereitwilligkeit, dem rrüblcmc naiicrzu-
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treten, und wie wir aus dem die Verlegung der einbcmleBee

.Konferenz auf das Frühjahr 1890 ankündigenden Schreiben des

schweizerischen Bundesrats vom 12. Juli erfahren , haben bisher

bereits die Regierungen Hollands, Belgiens» Portugals, Oesterrekk,

Ungarns, Frankreichs, Luxemburgs, Itafiens und GrossbritaaiMos

ihre Mitwirkung zugesagt, nur Russland hat aus Opportunitäls

gründen abgelehnt. I^s bleibt zu hoffen, dass die noch ausstr

henden Antw orten des deutschen Reiches, Danemarks, Schwedcr>

Norwegens und Spaniens zustimmend lauten und. oline dass irgeti

ein unvorhergesehenes Hindernis die Konferenz vereitelt, av:

grund des von der Schweiz angekundigten Spezialprogramn:.«

eine Verständigung der europäischen Industriestaaten zusUadt

konuiien wird.

Soweit das Kundschreiben vom 15. Marz auf jenes Prograo

einen Schluss gestattet, wird dasselbe eine geeignete Basis r:

internationalen Vereinbarungen gewähren. Indem die Schwei:

den Rahmen der zunächst festzustellenden gemeinsamen Gesea-

gebung sehr eng umschreibt und überdies SpezialkonvcDtiooB

über einzelne Bestimmungen und eine Uebergangszeit zulas^

willi vermehrt sie die Aussichten auf ein positives Eigebois <iff

Beratungen. Gerade hier aber bildet mehr noch als andcfm

der erste Schritt die grösste Schwierigkeit: mit der in denDöiga

selbst liegenden logischen Konsequenz würden die weiteren baU

folgen und eine den dringenden sozialen Bedfirfiiissen eo:*

sprechende internationale Fabrikgesetzgebung begründen. ADs

spricht dafür , dass dieselbe gleichzeitig den stärksten Amrieb

zur Weiterbildung der nationalen Gesetzgebung bilden wird.

Indem wir uns vorbehalten, das Problem in einer selbständi-

gen Abhandlung zu erörtern, lassen wir nunmehr den Wordaii

der beiden Rundschreiben folgen.

Rundschreiben an sämtliche europäische Industriestaaten betreffend Arbeite-

ehuts. (Vom 15. Min 1889.)

Als der schweizerische Buiulesrat im Jahre bei den hoiien Kegicrurgen

der hervorragendstCD curopäischeo Industriestaaten durch seine dipionuitKiics Vt^

tretimgea hatte Erkundigungen ciniiebea lauen, ob Geneigtheit vorhaadca «ire.a

einem internationalen Ueberetnkommen beb-effend die Ari>eSt in den Fabrihea

SU bieten, konnte er den dngegangeaen Antworten entnehmen, dasi 8bcrdmG(|*'

stand ziemlich divergierende Anscliaattngen hemeliten. Während von der docn Sr*'

nnf (he Schwierigkeiten hingewiesen wurde, welche der Anref^nj; entgegcMti»>f^

wurde von der andern gewürwcht, es mücUten zunächst die zu einer VaeiD^>4
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«kh dgMbdcn Pmlcte in dnem Programm priteiriert werden, von dcMen Mtag' die

weitere Entscheidung abhan^i^' wäre.

Wenn der schweizerische Bnrulcsrat damals der Angclegenhett fiir einstweilen

keine weitere Folge geben zu sollen glaubte , so haben «icli im Verlauf der seither

verflossenen acht Jahre die Verliriltnis.se umweifelhaft günstiger gestaltet Mehrere

ötaaleo haben inzwischen über die Industrie-Arbeit Gesetze erlassen, andere bereiten

oldie TOr; venchiedene gesetzgebende Körper bc&nen licli mit einachlägigcn Vor»

lafen and haben andi apeadl die Fn^ internationaler Abaaclmnfen Uber den

G^enaland Kbon snr Erttitenng gebncht Diese Fiage ist femer in der Litteratnr'

dnlässlich bebanddt worden und im TifTentlichen Leben wendet sich ihr ein wach-

sendes Interesse rti , welches viele der früheren Bedenken beseitigt zu haben scheint.

Wichtige Kundgebungen haben stattgefunden, von denen nur eine der neuesten, die

Bescblü&se des VI. internationalen Kongrc&äes für Hygleme und Demographie m Wien

im Jahre 1887, erwähnt sein möge. Ueberall haben sich die Produktions- und Ar-

bdlervcrfalltniMei wie wohl nicht au verkennen itt, an gmCaltet, dam jener Frage

wifUich eine aktncUe Bedentang ankommen dürfte.

Der schweizerische Bandetrat glaal)( daher nicht inopportun ra faandehi, wenn er

bei den hohen Regierungen den Gegenstand neuerdings anregt, und zwar, wie es die

nun besser abgeklärten Verhältnisse erhnhen
,

in bestimmterer Forni wodurcli die

schon früher geltend gemachten Wünsche einzelner der hoben Regierungen tierück»

sichligung finden.

Nach der Aaflammg dea achweiaeriichen Bnndewate» würde es lich nldit darnm

handein, intematkniale Veidnbarnngan dnaig im bitetene der Arl>e{ter and ihrer Fa»

ndlien in Aamieht m nehmen — die allgemdn gebritnchltche Beidchnnng »inter-

nationale Arbeiterschatzgesetzgebmigc maaa wohl ancb bindditlich des Ausdrucks

•Gesetzgebung« als eine nicht ganz zutreflende angesehen werden — , sondern es

scheinen ihm ?uei Momente in's Gewicht zu fallen, einerseits eine gewisse Regelung

der industnelien Produktion, andererseits die Verbesserung der Arbeiterverhältnisse.

In ersterer t-iinsicht möge darauf hingewiesen werden, dass internationale Staats»

Verträge viden als das eifolipeichste Mittet ersehdncn» um eine Vemundoung der

Aber dea Bedarf hinaufehcnden Warencraengnng und der von ihr verarsachtcn

Uehd SM erdelen und die gegensdtigen ProdnktionsverhilltiüsM ht natürliche und ra-

tiondle Schranken turfidcsufahrcn.

Mit der Erstrebung dieses einen Zieles hängt aber wohl diejenige des andern , die

Tage der Arbeiter besser zu gestalten, zusammen, denn die nationale Gesetzgebung

kann in ihrer Obsorge für die Arbeiterfamilien nur bis zu einer gewissen Grenze

gehen. Dass es aber dringend geboten sei, die wirksame Thätigkeit des Staates auch

hl dBeserRichtung «1 entlSkItcn, beweisen die bereits bcsidicnden, snmTdl vor viden

Desennien adion ertaasenen Geaetse athirsicher Linder, sowie die schlimmen Resul-

tate • welche aus den mannigfaltigsten auf di^m Gsl>tete vorgenommenm hfg^dni-

schen, statistischen und sozial-wi&senschaftlichen Untersuchungen sich ergeben haben.

Es wird als ein Gebot der Humanitüt sowohl rih der Sorge für di" durch Degencrie-

ning grosser Ikvolkerungsklassen geschwächte W ehrkraft der Staaten bezeichnet, den

Zustand der Dinge nicht fortbestehen zu lassen.

AHerdinp werden deh die uunstrebenden Fortschritte nicht auf dnmal verwirk-

liehen lassen, sondern es kann sidi nnsweifdhaft nur darum handdn, die sunüdut

errdchbaren tu verfolgen. In diesem Sinne mOditen als mit Erfolg von einem

Staatenveiband su regulierende Gebiete vor allem angesehen werden:
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di« iiidafltriell« S<Hiiiti^Murbeit, '

die industrielle Kinder- und Frauenarbeit,

insofern , als durch eine nllz» intensive unH nll/n fnihzcitige Ausnützung <1:tA

den Gesetzen der Natur und der SiUe ruwKltrl ii'lVn ic V'crwemiung der Arbalskfi.it

die FaDtilie physischer wie moralischer Depravalioo entgegengeführt und tcrsturt wsi

Die Art und Wdw d«s Vorgehens dürfte Mch Amicliit de« idiweueriMim A*-

dearatct darin bestehen, d«M iicli snnSelist eine keinen diplometitrtien GMotan to^

gende Konfercns von Delirierten der verKbiedenen StMÜm vennoindie, un nf

eines Programms die Frage zu beraten und diejenigen Punkte fertimetien, dereo A«-

flihrun^ durch internationales Uebercinkonimcn den hohen Rej^ierungen als v ifv '^' f

zu bezeichnen wäre. Ah Programmpunkte erlaubt sich der schwei/emche Piavks-

rat, im Sinne der vor&lchenden Ausführungen und in Minsicht auf die bereits b^

stehende Gesetzgebung in den verüchiedenen Staaieo, uomassgeblichertreise fti»

•cUegen:

1. Verbot der SonnlagMibeit

2. Fciteettung einet Minimilelteri für die Znlaanng «oo Kindern in fiibiüwlejp

Betriebeiu

3. Festsetzung eine^ Maxima!arbciis'n!7es für jugendliche Arbeiter.

4. Verbot der Beschäftigung von jugendlichen und weiblichen Penooen in bcio>dA

gesundheitsschädlichen und gefährlichen ÜeUieben.

5. Bescbränkttog d«r Nachtarbeit für jugendUcbe und «eibliche Pcftoocn.

6. Art nnd Weise der Ansfilhnnig nllftllig «beescUoesaicr Vertri^

Wenn licb die Konfeiena über diese Punkte oder cinidtte dcfsdbcn fpääigi Mi^

•o würden die Resnltete den hohen Regierungen als unverbindliche Vorschligt a

unterbreiten sein. In dem Falle, dass der einen oder andern der hohen Rci;.er %a

nur ein Teil dieser Vorschl:igc genehm wäre, könnten besondere internationale Icöö-

einkommen bctrefl'end einzelne Fragen jcweilen von denjenigen SUateo io Au&cit

genommen werden , welche hinüichllich deren Losung ubereinstimmen. Die VcR^

iMmagen wflrden nicht den Süin haben, die netioBnlen Geselle m. enetasn, «sdot

die koobrabierenden Teile veipfliditen, in ihrer einheimischen Gesettgebnoi fesi*

Mialnudrordeningen durdiittfBhren; denjenigen StMicn, weldie weiter gchea «ollMi.

bliebe die* sdbstverständUch unbenommen , wie denn auch die Schweiz ihre Fihrl»*

gesetzgebung , welche sich in den zwölf J.xliren ihres Be<;tehens vollständig e'ugektl

hat, nicht abzuschwächen, sondern weiter zu entwickeln gedenkt. Für St.i.Ucn. itta

Gesetzgebung jene Minimal turJerungen zur Zeit noch nicht erfüllt, wäre wohl 1»

eventuellem Beitritt zu einem internationalen Uebereinkommen eine angemeueneUcli^

gangssdt an st^pulicren. Die Feslsetsni^ der Staatsvertrlge selbst würde qpilcni

ferensen der eincelnea bicm geneigten Staaten vorbdialtsn sein.

Indenk der aebwdseiisdie Bandestat diese sdne Ansidttca den holten RepcnsT*

Ml nnteriMcIteii die Ehre hat, möchte er dieselben um geneigte Mitteüunj^

ob es ihnen genehm wäre, eine im September dieses Jahres in Ben abfuhaltö*^

vorbereitende Konferenz durch Delegierte zu beschicken.

Der Bundesrat behält sich vor, wenn, wie er hofft, seine Amegung gonst^e Aif-

nähme findet, den hohen Regierungen ein detaillierteres Programm n ontcrWR^

welches als Basis der Beratong an dienen hXtle.
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Am 12. Juli 1889 crlicss der schweizerische Bundesrat das nach-

stehende Schreiben an die auswärtigen Aemter der eingeladenen

Regierungen:

Auf das Rimd^ichrcihen vom 15. Mär/ d. J, an sämtliche europäische Industriestaa-

ten, betreffend eine im kommenden Monat September in Hern abnihaltcnde Konferenz

für internationale Regelung der Fabriksarbeit, haben bis jct/t in nachstehender zeit-

liclier Reiheafolge ihre Teilnahme zugesagt : die hohen Regierungen der Niederlande,

Belgiens, P^lncftl«, Oiestcneieh-UngMiM, Frankreichs, Luxemburgs, Italiens und Groas>

britanniens. Die hohe russische Regierung hat aus Opportunititligriinden abgelehnt

und von den hohen Regieninr^cn Dänemarks, des deutschen Reiches, Schwedens und

Norwegens, sowie Spaniens ist dem schweizerischen Bundesrate bis heute noch keine

Erkl;(run{^ yufjtkonimen Am ^1 hliisse df<: fnihcren Rundschreibens hatte der schwei-

zerische Bundesrat bemerkt, dass er, sofern seine Anregung emr instige Aufhahme

finde, »ich vorbehalte, den hohen Regierungen ein detailliertes i'rugraoim zu unterbrei-

ten, «ekbcs als Boas der Beratung lu dienen hxtte. Da indciMn die Vofarbeken

llir dieses Spesialprogramm noch nicht tum AbKhluas gelangt sind, und da ferner

eimelne der im Rrinsip mstfanmenden hohen Regierungen bei ihrer Annahme-Erklft*

rung nicht zu nnterschlltende Vorbehalte gemacht haben, so ist der schwclzerbche

Bundesrat iw der Uebcrzeugung gekommen, sei im Interesse der Saclic, /ur Besei-

tigxing noch bestehender Missverständnisse und zur Erzielung eines gedeihlichen Re-

sultates der Verhandlungen absolut notwendig, dass das hierseits in Aussicht gestellte

detaillierte Programm vor dem Zusammentritt der Konferenz von sämtlichen Teil-

nehmern der hohen Regierungen einem weiteren Studium und einer einllsiBehen Fra*

long ttttterworfen werde. Hiesu ist aber die Zeit bte sum kommatdai üönat Sqplem*

her offenbar tu kun, weshalb der aehweberische Bundesrat es, sich gestattet, Euer

Excellenz eine Verschiebung des Zusammentrittes der Konferenz auf nächstes Frühjahr

Vorzuschlafen. Dabei pibt sich der schwci/crische Bundesrat der nn^^'C'i'-hnien Er-

wartung hin, d.iss bis daliin, nach Kenntnisnahme de> hierseits auszuarbeitenden .S|)C-

zialprugrainmes , auch diejenigen hohen Regierungen sich zur Teilnahme an bczUg*

Uehen Bespredun^cn werden entacUiesscn können, wdche bis hente noch nicht tu-

gesagt haben. In derVoraoiseiiang das» die dorlig)e hohe R^erung mit diesem Ver<

tagungsvoiscUag einverstanden ist, wird der sehwdxeiisehe Bundesrat nicht ermangeln,

Euer Excdlenz das mehrerwihntt Spesialprogramm in möglichst naher SEeit tutu-

stellen.
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DAS NIEDERLÄNDISCHE ARBEITERSCHUTZ-
GESETZ VOM 5. MAI 1889.

VON

Dr. U. PRINGSHEIM.

Das Gesetz vom 19. September 1874, das die Fabrikarbcii

von Kindern unter 12 Jahren verbot, war das erste Arbeitcrschuti-

gesetz in Holland. Lange Zeit blieb es auch das einzige. Bald

nach Erlass des Gesetzes stellte sich seine Unzulänglichkeit bema.

Die Anläufe zu einer Fortführung der Arbeitsgesetzgebimj^ ver-

sandeten jedoch; alle seit 1874 auf diesem Gebiete eingebrachui

Gesetzesvorlagen blieben unerledigt. Erst die parlameDtansche

Enquete über die Arbeiterverhältnisse, die 1887 stattfand und die

im Archiv Bd. I, p. 69 fg. attslUhrlicb besprochen wurde, sQie

hierin Wandel schaffen. Die Zustände, die dieselbe enthoUte,

waren so besorgniserregende, z. T. grauenhafte, dass ein Zagcit

der geset^eberischen Faktoren nicht länger mehr anging. M
19. Dezember 1887 brachte das Ministerium Heemskerk des im

Archiv Bd. I, p. 188 fg. bereits mitgeteilten Gesetzentwurf geges

Ueberarbeitung und Verwahrlosung jugendlicher Personen dn.

Bevor jedoch diese Vorlage zur Verhandlung gelangte, fanda

die Neuwahlen fiir die Kammern auf grund des neuen Wah^
sctzes vom 6. Nu\einber 1S.S7 statt. Sie brachten eine konser-

vativ-klerikale Mcluhcil in die II. Kammer; auch kam der

Sü/ialist, F. Domeia Nieuwenhuis, in das Haus. An die Stdic

des liberalen Kabinetts trat das antirevolutionär - klerikale Mi-

nisterium .Mackay. Dasselbe arbeitete einen neuen Gesetzentwurt

gegen übermässige und gefährliche Arbeit von jugendlichen Fer-

i) StDe Uebeiticbt fibcr die sdt 1874 dn^brachtcn GeseUcntiHiife findet atf

bei F. Domeia Ntcuw«nhuis : Die holländische Arbciterenqaetc und iliR lOwlfW''

«eben Ergebniue. Peraentorfer's Deuticfae Worte, JaniuurhcA. 1889.
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sonen und von Frauen aus, der am 12. April 1889 nach langen

Debatten von der II. Kammer genehmigt wurde.

Da die Bestimmungen des Gesetzes in eine Sprache gekleidet

sind, die oft, wie ein Abgeordneter sagte, ebenso dunkel ist, wie

die Ausdrucksweise der deuLsch<jii rhilobuphcn , so lassen wir,

bevor wir auf die einzelnen Artikel eingehen, eine tabellarische

Uebersicht der Hauptfestsetzungen folgen:

T. (Jeschützte

Personen.

arbeit

3. AiMtwch
der BDlbin»

dtittg.

4. i'ausea.

Tcrboten.

Kinder

12 J.

bi» Jiigendl. Arbeiter Jugendl. Arbeiter

von 12—14 ]* '"on 14—16 J.

verboten.

durch
fite

be l^s 6 morgens
KesUttut.

5. Dauer der

tiglichen

Arbeitsteit.

6. Nachtarbeit.

4 Wochen nadb

der Entbindang

vieri>oteiia

Mindestens eine

Stunde nnschen

ti— 3. Verbot

de» Anfenthaks

in den Arbeits-

räumen wiihrcnd

der Pausen.

Maxim. 11 Stan-

den. Im Verord-

nungswege bis zu

13 Stunden ge-

stattet.

verboten.

o

>
s

'o

Gleiche Bestimmuagcii wie tur

Frauen.

/

tl Stunden, Im Veiw

ordnunsswccc l>'^ zu '3 Stunden

geitattet

verboten.

Der Hauptvorzug des Gesetzes ist sein ausgedehnter Geltungs-

bereich. Dasselbe trifft nämlich Handwerk, Hausindustrie
und Fabrikindustrie gleichtnässig. Ausgenommen von den Be-

stimmungen des Gesetzes «^ind nnr die Landwirtschaft, der Garten-

bau, Forstwirtschaft, Moorkullur und häusliche Dienste. (Art. I.)

Dies verdient um so mehr hervorgehoben zu werden, als in

Deutschland die Rücksicht auf die Hausindustrie den Vorwand
liefern muss, jede weitere Ausdehnung der Arbeiterschutzgesetz«

gebung hintanzuhalten.

Betreffs der Kinderarbeit wird das Verbot des Gesetzes

von 1874, dass die Kinderaibeit bis zum I3. Jahre untersagt sei,

wiederholt. (Art III.) Zum Verstöndnis dieser und der übrigen
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Befttimmungeit über cKe Kindeiarbeit ist es notwendig, daran n
erinnern, daas in Holland kein Schulzwang besteht, und daas das

Verbot der Kinderarbeit in erster Reihe einen regebnassigeo

Schulbesuch bewirken soll. Ueber verschiedene Anträge» das

Verbot bis zum 15. Jahre auszudehnen, wurde von der Kammer*

mehrheit zur Tagesordnung übergangen, ebenso über Vorschläge;

das Verbot auch auf die landwirtschaftlichen Arbeiter ans»-

dehnen. Obwohl im Laufe der Debatte schlagende Beweise bd-

gebracht wurden, dass die Feidarbett unter Umstibiden anstren-

gender und gesundheitsschädlicher ist, als viele industrielle Ar*

beiten, obwohl sich herausstellte, dass ganze Familien truppweise

nach i\rt des englischen »Gange zur Arbeit in entfernte Provinzen

ziehen, wurde doch die landwirtschaliliche Arbeiterbevölkerung

von der Wohlthat des Gesetzes ausgeschlossen. Das alte Argxj-

mcnt, dass die Kinder frühzeitig die Arbeit beginnen mii<:sten,

um die nötige Fachkenntnis zu erwerben, wurde von den Abge-

ordneten Heidt und Kerdijk durch eine Fülle thatsächlichen

Materials zurückgewiesen. Der letztere erzahlte unter anderem,

dass einer seiner Bekannten, der bis zum 13. Lebensjahr auf eine

Dorfschule gegangen war, dann (iärtner, darauf Bäcker, dann

wieder Gärtner wurde, und auch in einer schwedischen Zündholx-

fabrik gearbeitet hatte, erst im 17. Jahre zu einem Zimmer-

meister in die Lehre kam. Trotzdem gelang es dieser Person

vollkommen , ein guter Zimmermann zu werden, und derselbe

ist jetzt im Alter von 25 Jahren so weit, um praktisch Unterriclit

in seinem Fach zu geben.

Für gewisse besonders gesundheitsgefährliche Be^

triebe kann die Arbeit von Frauen und von Personen unter

16 Jahren überhaupt verboten werden. (Art IV.) Die Daner der

Arbeit von Personen unter 16 Jahren und von Frauen wird auf

II Stunden festgesetzt. Die Nachtarbeit ist für Frauen und

Personen unter 14 Jahren überhaupt verboten. Durch R^erungs-
Verordnung kann die Arbeit von Personen von 14—16 Jahren auch

in der Nacht gestattet werden, vorausgesetzt, dass dann nicht

mehr als Ii Stunden gearbeitet wird. Der Sinn dieses Artikds

ist» die doppelschichtige Arbeit, wie sie zum Beispiel in der

Glasindustrie üblich ist, zu ermöglichen, obwohl die Enquete

grade hier sehr schlimme Missbräuchc aufgedeckt halte. Unter

gewissen Umstanden kann durch einen königlichen Kommissar

1) Z. B. Brand eines Teilet der Fabrik, auch bei sehr driagenden Ri ililliiimi
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schriftliche Dispensation ericilt werden, die Zahl der Arbeits-

stunden von I raucii und jugendlichen Personen bis auf 13 an 6
aufeinanderfolgenden Werktagen zu verlängern Artikel VI be-

stimmt, dass die Arbeit durch eine Ruhepause von mindestens

einer Stunde unterbrochen sein soll. Die S o n n t a s a r b e i t

von Frauen und Personen unter 16 Jahren ist verboten. (Art. Vll.)

Jedoch wird die Bestimmung die- es Artikels durch die Befugnis

der Dispensation ebenso in Krage gestellt wie die des vorange-

gangenen. Für bestimmte Betriebe kann nämlich die Sonntags-

arbeit männlicher Personen zwischen 14—16 Jahren bis 6 Uhr
vormittags gestattet werden. Ebenso kann Dispensation erteilt wer-

den, zur Reinigung von Dampfkesseln sich auch am Sonntag der Ar-

beit jugendlicher Personen zu bedienen, angeblich, weil bei kleinen

Kesseln die Oefihung so klein ist, dass erwachsene Personen

nicht hineinkommen können. Artikel IX, X und XI enthalten

die aus der* Gesetzgebung anderer Länder hinUinglich bekannten

Kontrollmassregeln (Verpflichtung zur Führung von Ar-

beitskarten für jugendliche Arbeiter und Verpflichtung zur Fuhrung
eines Arbeiterverzeichnisses etc.)< Mit der Aufsicht über die

Ausflihmng des Gesetzes sollen .5 Fabrikinspektoren be-

traut werden. Ursprünglich war die Zahl der Inspektoren im
Gesetzentwurf nicht festgestellt. Die Beschränkung auf 3 wurde

durch die Kammermehrheit in den Text des Gesetzes eingefügt.

Die Inspektoren berichten jährlich Über ihre Amtsthätigkelt an den

Minister, der die Berichte ganz oder teilweise den Generalstaaten

vorlegt. Die Uebertretung des Gesetzes wird durch ziemlich

milde Strafen geahndet, und zwar durch Haft bis zu 14 Tagen,

oder durch Geldbusse bis zu 75 dtiUlen. Ausgenommen von den

materiellen Bestimmungen des Gesetzes — abgesehen von dem
Verbot der Verwendung von Kindern unter I2 Jahren — ist das

Schiffer- und Fischereigewerbe. Die Bestimmungen des Gesetzes

greifen jedoch Platz , falls gewerbliche Arbeiten , z. B. Verfer-

tigung von Netzen an Bord \nn Schiffen, vorgenommen werden.

Von der Verpflichtung zur Führung von Arbeitskarten und Ar-

beiterverzeichnissen ist auch die Hausindustrie befreit, so-

weit nur Familienmitglieder in derselben arbeiten (Art. XXIII.).

Durch Art. XV wird die Anzeigepflicht bei Unfällen in

Fabriken und Werkstätten eingeflihrt.

I) Der Miaialer itt beftigt, die gldche Eriubab bii xu 4 Wochen so erteilen.
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Das Gesetz tritt am i. Januar 1890 in Kraft.

Der Eindruck» den die gesetzgeberische Aktion bei den A^

beitera machte, war kein günstiger. Eine grosse aus allen TdIcB

des Landes besuchte Volksversammlung in Haag am 12. Män 1889

erhob Protest gegen die Annahme des Gesetzes. Die Forderungen

der Arbeiter dir eine künftige Arbeitsgesetzgebung wurden voa

Domela Nieuwenhuis in seiner Kaimiierredc, wie folgt, formuliert:

Verbot der Kinderarbeit bis zum 15. Jahr; Arbeitszeit für jugend-

liche Arbeiter 4 Stunden, 4 Stunden Unterricht; Arbeitszeit iir

Frauen 6 Stunden; Arbeitszeit tur erwaclibtne Männer 8 Stundca,

in gesundtieitsschädiichen Betrieben noch kürzer ; Verbot der

Frauenarbeit 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Entbindung

mit Weitcrbc/UL^ des Lohns während dieser Zeit; mindestens

I Fabrikinspektor für jede Provinz, den die Arbeiter zu wähki

haben.

Entspricht das vorliegende Gesetz auch nur sehr wenig diM
Idealen, so muss man zu einem günstigeren Urteil gelangen, «eai

man die entsprechende Gesetzgebung anderer Länder zum V«^

gleich heranzieht. Mit Recht konnte sich der Minister Ruys van

Beerenbroek darauf berufen, dass nur die Schweiz ein weiter^

hendes Verbot der Kinderarbeit kenne, dass allein die engUsdie

Gesetzgebung in gleicher Weise, wie dies jetzt in Holland e^

schehen, die Hausindustrie der Arbelterschutzgesetzgebuog unter-

werfe. Durch das Verbot der Sonntags* und Nachtaibdt m
Frauen überschreitet die holländische Gesetzgebung betrSchllidi

das Niveau der deutschen.

Der Text des Gesetzes ist folgender;

Gesetz vom 5. Mai i88g gegen Übermässige und gefShrliche Arbeit joill'

PefMBen und FMumo. (StaattbUd No. 48.)

Wir Wilhelm III. clc. verkünden:

In Erwägung der Notwendigkeit, zum Ersatz des Gesetzes vom 19. September iS*4

(Staatsblatl Ii" 130) I5estimmiin^^en zu treffen, um der lihermäss^ra und ,gdlhrlifb«*

Arbeit von jungen i^ersonen und Frauen entgegenzuwirken.

§1 Einleitende Best immangcn.

Art Arbeit im Sinne dieses Gesetses und Alle Thtfl^keiten in <»der fit dis

Betrieb, ausgciiununen t) Thätigkeiten in oder für die Landwiitsdiaft, den (iarteobK.

Foiatwirtschalt, Vtehtitcht oder Torfetecbeiei. z) ThAtiglMitcn sinsfrhnlb fiiiaka
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und Werkstätten, in oder für den Betrieb desjenigen, bei Uem der Arbeiter wohnt,

•owdt die ThltiKlECiteii »udi außerhalb sdm« BetridM in dner Haulwltiiiig nnd

Stallung vonokoimmen pflegen

Art 2. Fabriken und WerkstStien im Sinne dieses Gesettes sind alte oflimcn nnd

geschlossenen Räume, in denen in oder für einen Betrieb gearbeitet zu werden pflegt

an der Herstell un ,
V«Trin<lerung, Reparatur, Dekoration

,
Abarbeitung oder nn fh-x

in anderer Weise ertolgeiulen Fertigstellung für Gebrauch oder X'erkauf von ücgca-

stönden oder Rohstoffen oder wo in oder iür einen Betrieb Gegenstände oder Roh-

•tofln «ttier data geeigneten Bearbdtnnc m unterliegen pflegen.

KOeben und lOwlidie Anstalten, wo Speiien und Getribike Ar den unmittelbaren

Gennas bereitet weiden, ebenso Apotheken &llen niebt biemnter.

§ 2. Von der Arbeit junger Personen und Frauen.

Art. 3. Die Arbeit von Kindern unt'-r 12 Jahren ist verboten.

Art. 4. Durch Regierungsverordnung wird bedingungsweise oder bedingungslos die

Verwendung von Personen unter 16 Jahren und von Frauen bei bestimmten Arbeits«

arten fai Fabriken und Werkstätten anf Grund der Gefidiren filr Gesundheit und Le>

ben, die diese AriwÜMftcn allgemeui oder bei Nichtbeachtung gewisser Bedingungen

durch die Wdse der Arbdt sdlist oder durch die tur Verarbdinng gelangenden Stofle

bieten, verboten.

Art c; Die Arbeit von Personen unter 16 Jahren und von Frauen in Fabriken und

Werkstätten darf nicht vor 5 ühr nturgeos beginnen und darf nicht langer als bis

7 Uhr abends dauern, unter der Bedingung, da&> dte Zahl der geleisteten Arbeits-

Stunden nicht mdir ab n inneihalb «4 Stunden betritgt.

Für bestinunte Gewerbe kann durch lU^erungtverordnung , sei es allgemein, sei

es fBr bestinunte Gemeinden, gestattet werden, B^nn und Ende der Arbeit nm Per«

sonen unter 16 Jahren auf andere Stunden, als im vorigen Absatz festgesetzt, su ver-

legen, vorausgesctrt , dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nicht mehr als II

innerhalb 24 Stunden beträgt. Für Personen unter 14 Jahren und Frauen darf der

Beginn der Arbeit nicht vor 5 Uhr morgens und das Ende nicht nach 10 Uhr abends

angesetzt werden.

Unter besonderen Umständen kann durch nnaem Kommissar in der Provins schrift-

liche Dispensation ertdlt weiden, in einer bestimmten Fabrik oder Werkstau B^nn
oder Ende der Arbeit von Personen unter 16 Jahren und von Frauen an höchstens

6 aufeinanderfolgenden Werktagen oder um den andern Tag höchstens während 14

Tagen um höchstens 2 Stunden zu verlängern, oder ttm eine Stunde später beginnen

oder früher aufhören in lassen, ah im f. Absatz dieses Artikels oder durch die im

2. Absatz bezeichnete Regierungsverordnung festgesetzt ist, vorausgesetzt, dass die

Anzahl Arbotisinnden nicht mehr als 13 innerhalb 24 Stunden beträgt, und der Be-

ginn der Arbeit von Personen unter 14 Jahren und von Frauen nicht vor 5 Uhr mor-

gens und das Ende nicht nach 10 Uhr abends festgesetzt wird. In eiligen Fillen

kann für nicht länger, als 2 aufeinanderfolgende Werkti^e die gleiche Dispensation

durch den Bürgermeister gewährt werden, der davon binnen 24 Stunden unserm Kom-

missar in der l'rovin? Mitteilung macht. 1 )ureh diesen kann die Dispensation bis zu

einer Dauer von 6 aufeinanderfolgenden Werktagen verlariL^eit werden. Für dieselbe

Fabrik oder Werlu»iatle hat keine der genannten Dispensationen Giiltigkdt, bevor seit

dem BiIAidien einer frttheren, die für dieselbe Klasse von Personen gih, mindestens

AieUv IBr sot. Gtwfewbf^ n. Stadidk. II. 3. 34
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8 Tage vergangen, es sei denn mit Genehmigung des mit der Aiuföhmiig des

cfltMi betnat«n Bfintoten.

Alt 6. Wer eine Fian oder eine Person imter t6 Jelmn in Fabriken and Wok-

«ttttten «rbeiten liM, hat Sorge m tomg^, da» die Arbeit mindeMens dmA eine

Ruhepause von einer Stunde twischen ii Ulir vonnülags nnd 3 Uhr naclMBtaici

unterbrochen werde.

Für beslimmte Fabriken und Werkslätten kann durch oder im ^^ ej:;c ansere« ai(

der AusHihruTiR des Gesetzes belrauten Ministers unter den sich als notwendig ogc-

benden Bedingungen, Veränderung oder Vermindenmg dieser Ruhepause mgeannte

wenlen, 'vwntiigeKtit, den dadurch die Zahl der Stunden, «Ihtcad «reicher dort äe

in diesem Arttket gemeinten Personen oder Finmcn arbeiten, nicht grCwci wird, A
in Aft 5 erlanbt ist.

Detjemge, der die bezeichneten Personen oder Frauen arbeiten lässt , hat Sorge =

tragen , dass diese während der enHlhntco Rtthqwase nicht in eiacaa ccackloMM

Raum bleiben, wo gearl)eitet wird.

Art. 7. Die Sonntagsarbeit von Personen imter 16 Jahren und von Frauen ia fi-

brilcen imd Werkstätten ist verboten.

FQr Penonen, die n einer Religionsgemdnsehaft gehören, die den wCcfteMÜkhsi

Rttbelag nicht am Sonntag feiert» tritt an die Stelle dieses Veibols, dna Vetboi 4tr

Arbeit während des Zeitraums, den ihre Religionstemcinschait als wOcheialiehcnR^

t^; feiert, sofern sie ein dahingehendes Verlangen dem Chef oder Leiter der bcllrifcn

den Unternchmuii<^' kundgegel^en , wovon hinter ihrem Namen auf der ia Art. Oft»

nannten Liste Mitteilung gemacht werden muss

Für bestimmte Gewerbe kann durch die in Art, 5 , Alinea 2 bezeichneten Re^r>

nu^Bverordnungen gestattet «erden, die Arbeit münnlicher Personen zwischen 14

16 Jahren bis höchstens 6 Uhr morgens wihren sa hsim.

Wo in einer Fabrik die Arbeit dner mlnnVchen Person unter t6 JaJuen Ar de

Reinigung oder Reparatur eines dort in Gebranch stehenden Dampfkesaeb nnenMr-
lich sein sollte, kann der Bürgermeister der Gemeinde, in der die Fabrik liegl, hicn

schriftliche I>laubnis für einen bestimmten Sonnt-r^^ erteilen.

Art. 8. Die Arbeit von Frauen in Fabriken und Werkstätten innerhalb eines Mom»
nach der Entbindung ist verboten.

Art. 9. Wenn eine Person unter 16 Jahren oder eme Frau innerhalb der Arbe^

sbmden in einem geschloasenen Kaum, wo gearbeitet wird, der nicht glcidtteiug

Wohnraum ist, und wenn ehie Person unter t6 Jahren an Bord eines FnKneags» ^
nicht zum Transport von Reisenden bestimmt nnd auf dem die Person nicht waksL

angetroffen wird, so wird angenommen, dass sie dort Arbeit veiricbte, «a «ei, dl*

das Gegenteil beu-ie'^en werde

Art. 10. Der < "lief oder i>eiter eines Betriebs o ier einer Lnlefnehmting, worin oiier

wofür eine Person unter 16 jähren in Fabriken und Werkstätten arbeitet, m«äs is

Besitz einer Karte seb, die A!>^...>e des Namens, Vocnamens, Geburtstag und Geb«t»*

orts der Person, Name und Wohnung des Familienvotstands bei dem oder der AaMik»

worin die Petaon wohnt and Namen und Wohnung des Cheft oder Leiten des ke-

treffenden Betriebs oder Unternehmung enthalten muss. Oeiadbe ist verpliiduci, &
Karte den in Art 18 bezeichneten Beamten auf Verlangen vorzuzeigen.

Die Karten werden nach einem von Uns fe^itziistellendcn Muster nngefenitjt amf

vom nürgermeister der Gemeinde, innerhalb deren die jugendliche Pervw Arbeä

leisten soll, abgegeben und gezeichnet.
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Dift Ksrten wi« di« dun alHig^ Amifige fttis dtm Gebvtn^Mtcr werden kotten-

firei venbrrichL

InnerlMll» a X ^ Stunden Meh AuThdicB des Arbcittverliältiilstef tiriidicn der

jugendlklieii Fenon und dem Arbeitgeber ist i!er Chef oder Leiter dcü Betriebs oder

der Unternehiming verptlichtet, die betreffende Karte nach Vermerk des Tages der

Annahme und EnUassung an den 6ürgennei«ter surüctuastellen , von dem aie abge-

geben wurde.

Art. II. Der Chef oder Leiter eines Betriebs oder einer ünternchmuiig, worin oder

woittr in Fabriken und Werltstitten von Personen unter 16 Jahren oder von Fnnen

(carbeitet wird, bat Sorge tu tragen, daas in seiner Fabrik oder Werksttttte an einer

Stelle, wo gearbeitet wird, stets Iddit eHiennbar angcscUagen ut eine von ihm unter-

schriebene und durch oder vonseiten des Bürgermeisters gezeicbnete Liste mit Namoi

und Vornamen der betreffenden jugendlichen Arbeiter oder Frauen und mit für jede

Person spezialisierten An^nhe von Reginn und Ende der Arbeitsteit, der Arbeitsstunden

und des lum wöchentlichen Ruhetag bestimmten Zeitraums.

Bestiounle Betriebe können durch Regierungsverordnung von der Verpflichtung, aut

der erwKbnten Liste ^ Arbetotuaden tn verMkbnen, entbunden werdcatL

Der Chef oder Ldtcr eines im 1. Absats beseichneten Betriebs oder Untemdbmung

hat eine Abschrifk oder Ansnig der im i. Absats gemeinten Liste in jedem dttrcb den

mit der Auafilhrung des Gewtses betrauten Minister bestimmten Arbeitslokal auam-

hlngen.

§3. Aufsicht.

Art. 12. Unter dem Befehl des mit der Austuhrung dieses Gesetzen beauttragten

Ministers werden höchstens drei durch Uns zu ernennende Inspektoren mit der Auf-

siebt über die Ansfiihmng betraut, deren Wirkungsicreis nnd Beiugnisse durch Regie-

rungsverordnung geregelt werden. *

Art. 13. L>i<; Chefs und Leiter von Betrielien oder Unternehmungen und die in den-

selben arbeitenden Personen sinil verpflichtet, dem befugten Inspektor die verlangte

Aufklärung ul^er Sachen und ThaUachen, die die Erfüllung der GeseUesvorschriften

betreffen, tu geben.

Art. 14. Den Inspektoren ist es nicht gestattet, mittelbar oder unmittelbar an Be-

tridien oder Untcroehmuugcu der Fabrik- oder Handwerluindustrie sich zu beteiligen.

Art. 15 Der Chef oder Leiter eines Betriebs oder einer Unternehmung, der in einer

Fabrik oder Werlcstatt arbeiten lltest, ist verpflichtet, von jedem einer Person bei der

für den betr Betrieb oder Unternehmung verrichteten Arbeit r;: stossenen Unfall

binnen 2 X 24 Stunden dem r.urgermeister der Gemeinde, in der sicli der Unfall er-

eii^net, schriftlich Anzeige /u ersuulen. Unt die Person, <lie der l'idall betraf, inncr-

halU des he/eichnctcn Tcnuiiis die Arbeit wieder aufgenommen, so kommt die An-

zcigepdtchl in Wegfall.

Die Form dieser Anzeige wird durch den mit der Ausführung des Gcseties beHauten

Minister festgestellt.

Der Bii^ermeuter teilt binnen 24 Stunden die Anzeige an den befugten Inspektor mit.

Der Bürgermeister stell! eine Untersuchung nach den Ursachen und Fulgeu des Un,

falls an und teilt das Restdtat an den Ia>pektor mir, der befugt i&t, falls es ihm nfrt^-

wendig '?cheint, eine nähere Untersuchung ein/nleiu ii.

Art. 16. Die Inspektoren erstatten jahrlich einen criautcrndcii Ücnchi über liwc

34*
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Amtsthitigkeit und «enden diesen vor dem L liU in dm mit der Aiifchnai 4ei

GcMlMB bcliMiten Miniiler«

Diete Berichte weiden, sei et 9m, lei et teUweiK» den Gcaenlrtaats leffdiB^

§ 4. Strafbestimmungciu

Art. 17. Ueberlretung einer der Bestimmungen dieses Geseties, abgesehen Tf« Ar,
'

Alinea 3 und An, 15 Alinea 3 und 4 durch den Bürgcrmeiiter, der von An. ta mi.

15 durch den Inspektor, und von Art. 20, von einer der Bestimmungen der Rs^iCiap-

vaY>rdnungen^ die in Gemässheit dieses Gesetzes erlassen, sowie einer der Be(li<q;saga,

vnler dciien Veriadenng oder Vcnnindflnuif der Ruhepausen gcmin Art 6 AShii

dieses Gesetses mgestsaden warde* wird mit Geftagnis bis sn 14 T^en oder GcU*

bnise bis ta 75 Golden beitnrffc.

Sofern zur Zeit des Begehens der strafbaren Handlung noch nicht 2 Jahre mstiicki

and, seit eine frühere Verurteilung wegen der gleichen oder einer ähnlicheo lebe

tretung dieses Ge<;et7es, abgesehen von Art. 30, oder einer der im mrigen Abstt: be-

zeichneten Tsegierun^verordnungen oder einer der Bedingi]rif:c:i, unter denen Vcrämientti

oder Verringerung der Ruhepaui>CQ gemäss Art. 6 Absatz 2 des Gesetzes nige«3iKifi

worden war, redilskrttttig geworden, können diese Straften verdoppelt werden

Eine besondere Strafe wird anfitil^ in HitMicht jeder Petaon, aüt wddNr odcrs:

ROckricht auf wdebe die Vebcitretnng erfolgt and flfr jeden Tag, im Lanf demadr

Uebertretung geschieht.

Art 18. Mit der Ermittlung der L'ebertretungen des Gesetzes und der Regime
Verordnungen geniä-is .A^rt. 4, Art. 5 oder Art. 7 dieses Gesetzes erlassen,

Bedingungen, urit er Ir iicn Veränderung oder Verminderung der Ruhcpauj-cn zuge'uaftic

wurden gemäss Art. 6 Absatz 2 des Gesetzes, sind, abgesehen von den ArL 8 4«

StraffwoiiessordDung angewiesenen Personen beauftragt die Gensdsmnen. alle BcAin

der'^ Staats- nnd GemeindepoUsei, sowie die Art. la beteicbnclai Inapcktoisn.

In Hinsiebt der Art 34 des Gewtces wnn 3. Juni 187$ (Statsblad no. 95) taeeb-

neten Anstalten sind ausschliesslich mit dieser Aufgabe betrant die Art. 13 bcifirbMi»

Inspektoren und die durch den Kriegsminister aufGrund Art. 24 .\bsatz 2 desGcMbs

vom 2 Juni 1875 (Sta.itsblad no. 95) angewiesenen Beamten und Oftl/iere

L);is im ersten Abjwit/ dieses Artikels be.slimmte findet keine Anwendung' asjf i<

Fabriken und Werkstätten des StaaU Hier wird die Aufsicht für die ErfullaDj

Gesettes geregelt durch die Cheüi der betrelTenden Departements.

Art 19. Die Art. 18 Aboats t besetchneten Beamten baben Zutritt sn alka Ortai

wo Arbeit verricbtet wird oder verrichtet sn werden pflegt, mit Ausnahme dcrFibii«

und Werkstatten des Staats und der Anstalten , die durch Art. 24 des Gcsetrs its

2. Juni 1875 (Staatsblad no. 95) bezeichnet sind, wozu, unbeschadet der aa< »»JeTc:

l'itel anderen zustehenden Befugnis, allein die Art 12 beicichneten Inipeklocca ^
gang b.ihen.

Die Feld- und Waldhüter, die Gensdarmenebeamten , die nicht HiiJsbeamtea üsf

Jnstts sind, und die Beamten der Staats- und Gemeindepolizei unter dem Raogtdse

KonumSMur' bedürfen dasu, sofern ihnen der Zugang nicht aus anderem Tbd ftcsield

eines besonderen schriftlichen Auftrages von selten des BOigenneister* und d<s K»
tonrichters.

Wird den Art. i8 bereichneten Beamten der Zutritt versagt, SO venchoffcn ne äi

denselben nötigenfalls durch Inanspruchnahme der bewaffneten Macht.

Räume, wo Arbeit verrichtet wird oder verrichtet xu werden pAq^t. die
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WoluMiigen sind oder allda dwdi WolmmigeD inginglich sind, betreten se gegen

den Willen des Bewohners nur gegen Vorwetimig eines bcsondeica sduiftUclMii Be-

fehls des Biirpfrmei«;ters oder Kantonrichters.

Ueber das Betreten u ird Protokoll aufgenommen und binnen 2 XM Stunden dem
Betroffenen abschriftlich nutgeiciU.

Art 20. IXe dflfch Alt. 18 betetehiMtea Betmtoi iä»ä rar Geheimhaltung der ihnen

sn Orten, wo Arbdt veirichtet wird oder vemditet ni werden pflegt, Aber VerhIlliuMe

dct Betrietw rar Kenntn» gehngenden Tlwlsechen verpflichtet» lowcit die* nicht im

Widerqpfncb mit den Bestimmungen dieses oder eines anderen Gesetzes steht

Wer orsätzlich die durch den vorigen Absatz bestimmte Geheimhaltung verletzt,

wird mit Gefrinf^nissfrafe bis zu 6 Monaten oder mit Ci-ldbii'-'^e his 600 Gulden,

mit oder ohne Aberkennung des Rechts, öffentliche Aeraler zu liekieiden, bestraft.

Wer fahrlässig die auferl^te Geheimhaltung bricht, wird mit Haft bis m 6 Monaten

oder Geldhatte bb zu 300 Gulden bestraft.

Eine Verfblgiuif findet nur «if Antrag des Gieb oder Leiters des betreffenden Be*

triebe oder Untemehmiing stalb

Art 31. Die durch dieses Gesets fOr strafbar erklärten Handlungen werden «Is Ueber*

tretuogen betrachtet, abgesehen von den durch Art. 20 Absatz 2 und 3 flir strafbar

erldirten Handlungen, die als Verbrechen betrachtet werden.

§ 5. Uebergangs« und Schlnssbestimmangen.

Alt. 22. Die Vorschrift des 2. Abntses fon Art S> Ar Personen unter 14

Jahren oder Fksnen nnd die des dritten Absaties von Art $, dass llbr weibliche Pet^

tonen jeden Alten der Beginn der Arbeit nicht früher als 5 Uhr morgens ad da«

Bilde nicht q>ilier ab 10 Uhr abends erfolgen soll , gelten nicht «iihieod der eisten

S Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes.

Art. 23. Auf Arbeit an Bord von Fahrzeugen im oder für dasSchifTrr- oder Ftscher-

gewerbe finden keine Anwendung Art 5» 6> 7- 9- 'i '5 "id ebensowenig,

soweit an Bord wohnende Kinder oder Mündel des Schiffers in Betracht kommen, Art 3.

Auf Arbeit im oder fUr ein Gewerbe in der eigenen Wohnung des Chefs oder Leiters

der es dort ohne andere Hflfe als die seiner Pran, Blnti» oder Anverwandten bis «im

4. Grad md MBndein treibt «ind Art 10 nnd il nicht anwendbar.

Art 24. Dieses Geiets findet keine Anwendung anTArbeit inHandwerics- nndPach«

schulen, den staatlichen Erziehungsanstalten, Arbeitsanstalten nnd Gcftngniswn, noch

»uf Arbeiten im militärischen Dienst.

Art. 25. Alle Eingaben, Gesuche und Verfügungen, die auf Grund § 2 des ( iesetzes

erfolgen, sind stempelfrei, brauchen nicht registriert zu werden, und werden kostenfrei

ausgetertigt.

Die Art. 10 erwShntca Karten werden von Slanisw^^ kostenfirei den Gemeinde-

verwaltungen geUefert

Art 26. Dieses Gesetz tritt in Kraft am 1. Januar 1890. Zur selben Zeit tritt das

G«Mts vom 19. September 1874 (Staatshlad na 130) amaer Kraft.
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MISZELLHN

DIE ÖSTERREICHISCHE FABRIKINSPEKTION
IM JAHRE 1888

VON

ERNST MISCHLER.

Das Jahr 1888 war in Oesterreich für die Sozialpolitik im iU-

meinen und die Fabrikinspektion im besonderen von gewichtiger B^

deutung. Für die Organe dieser letzteren brachte es endlich, nack

fünfjährigem Bestände» dieSystemisiemng» durch welche dieFabrikns^-

toren min Staatsbeamten der VIL Rangsklasse geworden siod. Ei ist

dies wieder ein Schritt aus dem Provisorium heraus, in weldien ad

das ganze Institut in Oesterreich gegenwärtig noch befindet Atif da

Gebiete der Sozialpolitik sind neben den beiden Gesetzen Qber Un&D'

iind Krankenversicherung der Arbeiter (vom 28. Dez. 1887, R.G3t

Nr. I ex 1888 und vom 30. März 1888, R.G.B1. Nr. 33) einige

ganz unwesentliche Verordnungen und Verfügungen , die wohl nic^

zum geringsten Teile dem Andrängen der Fabrikinspektoren xu nf-

danken sind , zu verzeichnen ; es gehört hierher vor allem der MX

vom 23. Nov. 1888, Z. 38851, in welchem ausgesprochen wurde. <Ui^

dann , wenn die Maschinenthätigkeit während der Arbeitspausen «cfc

eingestellt wird, die betreffende Zeit als effektive Arbeitszeit einzureci^

nen ist Ebenso kann man nur zustimmen, dass die behufs Krlet^r-

terung des Uehergangcs zur taglichen Maximalarbeitsdauer von iiStui

den neun fabrikmassig betriebenen Gewerbekategorien mittels M.V

vom 27. Mai 1885, R.G.Hl. 85 zugestandene Verlängerung ilicscr u
liehen Arbeitszeit um eine Stunde, nachdem sie dreimal auf je ein lalr

eingeräumt worden war, seit 11. Juni i888 nicht mehr zugesuodc-

wurde. Eine Erweiterung des Wirkungskreises erfuhr die Thätigkt:

der Inspektoren durch das Ucbereinkommen zwischen den Ministerif^

\^ Bericht der k. k. Gewerhe-Tnspekloren über ihre Amlsthitip^V eit im Jahre rS^^

Wien i8Ü9. Druck und Verlag der k. k. Hof- und Slaalsdruckerc» gr.8". VlL a

390 s.
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Ml sc hier, Die oskrreuhischc fabriktmpektion im Jahre i8ä8. t^i*]

des Handels, des InDern und des Krieges vom 7. April 1888, durch
welches ihrer Aufsicht auch die Privatpulverwerke unterstellt worden.

Der diesmal vorliegende fünfte Band gibt Anlass zu einer nicht

unwichtigen formellen Erwflgung. Als die Berichte entstanden, musste

die Fülle des neuen und wichtigen Details allgemein fesseln ; nun aber

scheint die Berichterstattung notwendigerweise in eine gewisse Ein«

förmigkeit der Wiederholungen zu verfallen und mehrere Inspektoren

machen geradezu von Verweisungen auf Abschnitte der früher erschie-

nenen Jahrgänge Gebrauch. Auch suchen sie Neues dadurch beizu*

bringen, dass sie wichtige Arbeitsordnungen, Gutachten, Schutzvor-

schriften. Vertraf^^sentwürfe u. dgl. beilegen. Gegenwärtig ist allerdings

die Gefahr der Monotonie der Berichte , welche ihnen das Interesse

weiterer Kreise bald benehmen wurde, noch durrh einen wichtigen

l'mstand hinausgeschoben ; es wendet sich nämlich die Berichterstat-

tung von der grösseren Industrie mehr der kleineren zu als truher, und

bringt dadurch neues Leben in die Darstellung. Ks ist jedoch leicht

einzusehen , dass auch diese Wendung bald vollzogen sein wird. So-

mit scheint für die Zentralleitung, von welcher das Schema der Be-

richte bis in ziemlich kleine Details hinein olicnsichtlich vorgezeichnet

ist, die Erwägung naheliegend, wie eine Umgestaltung vorzunehmen sei.

Vor allem dürfte wohl fUr alles Formelle und das leicht durch Zahlen

Erfisssbare die tabellarische Form zu wählen sein» und dann sollte von

Wiederholungen überhaupt abgesehen werden; es würde vollständig

genügen, wenn der Umstand des Unverändert-Bleibens in dem einlei-

leitenden Berichte bemerkt würde. Femer könnte in so mancher Be-

siehung eine Scheidung des auf die formelle Geschäftsthätigkeit Be*

iüglichen von den wirtschaftlichen Beobachtungen vorgenommen wer-

den. Innerbalb dieser letsteren aber sollten die fortlaufenden Beob-

achtungen von den neu hinzukommenden getrennt und ftir diese

von Zeit zu Zeit neue Erhebungs-Momente vorgezeichnet werden. Auf

diese Weise dürfte es wohl möglich sein, der Gefahr einer gewissen

bureaukratischen Erstarrung auszuweichen.

Was nun den allgemeinen Tenor des dermaligen Berichtes

anbelangt, so ist es — gegenüber den ziemlich scharfen Bemerkungen,

zu denen ich mich in der vorjährigen Berichterstattung (Archiv,

I. Bd., S. 625 und 626) genötigt sah — höchst erfreulich zu konsta-

tieren, dass gerade in der im vorigen Jahre gerügten Beziehung eine

deutlich wahrnehmbare Besserung eingetreten ist. Der vorherrschende

liberal-ökonomische Grundton und die oft sehr patriarchalischen An-

sichten über das Verhältnis von Fabrikant und Arbeiter treten weitaus

weniger in den Vordergrund und auch in stilistischer Beziehung sind

so störende Wendungen, wie im vorigen Jahre, nicht mehr zu ver-

zeichnen. Ja, sogar der immer noch ziemlich ausgleichend gehaltene

einleitende Bericht des Zentral Gewerbe-Inspektors enthält manche ent-
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schieden gefasste Bemerkungen und nimmt auf den Vonang der Ar-

beitgeber vor den Arbeitern lange nicht mebr so flngstHdi Bedidi

Die Ein/elberlrhte sind diesmal in der Form mehr abgerundet «td

treffen in der Sache, speziell was die Stellung des Kapitalisten sod

des Arbeiters anbelunp^t, schon mehr den richtigen, nnd einco est*

schiedeneren Ton. Der Linzer Bericht z.B., welchem im origen Jahre

eine allzu 0{)timistische und liberal- ökonomische Färbung ausgestellt

werden musste, njicriert nun, vielleicht etwas allzusehr, mit der i Ar-

beiterfrage«. Ausn:ilimcn sind allerdings zu verzeichnen, so z. H. di:

Bezeichnung der Sonntagsruhe als Geseues-iWohlthatc (Wiener Bekw

S. 52) etc.

Im allgemeinen Berichte verfällt der Herr Zentral-Gewert^In-

spektor, trotz dessen bereits erwähnter entschiedeneren Färbung, immer

noch mehrfach in seine vermittelnde wortreiche Diktion , wie i. B

S. 6; »In gar zu weite Ferne scheint der Tag gerückt, an welcnci

dem geschriebenen, noch mehr aber dem ungeschriebenen (^r) Gesetze

nach allen Richtungen hin Achtung und Geltung verschafft seioviiif

Solche Phrasen sollten gerade auf dem Gebiete der SozialpoUtik ii^-

lieh vermieden werden. Ferner gibt sich dieser »Allgemeroe Beriditi

bezüglich mancher Punkte, wie z, B. bezüglich der öffentlichen So»

tagsvorträge in Wien, Täuschungen hin; dieselben sind dorchata nds

so gut besucht als er annimmt und gerade die Arbeiter sind unter dcR

Besuchern nicht zahlreich vertreten. Ebenso dürfte es wohl sdntr

falten, die Behauptung (5. 32) »das Begehen des fröhlich« Wob-

nachtsfestes in Fabriken scheint sich allmählich zur schönen Sittel»

zubilden« zu rechtfertigen, u. s. f.
1

Dass die Gewerbe-Inspektoren ihre Stellung nicht nur richtig rr.-

sehen Arbeitgeber und Arbeiter, sondern auch energisch inuerhiib des

staatlichen Behörden- und Rechtssystemes zu behaupten suchen, vi\^.

mehrere sehr motivierte Forderungen derselben, welche vielfach nj.i
,

demjenigen übereinstimmen , was ich in der vorjährigen Besprefh'^

(S. 620' als ganz auffallende Lücken und Mängel der Or^-..ni-

sation bezeichnet halte. Diese Wunsche, welche auch von der Z<ti-

tral Ins|)cktion mit verhältnismässiger Entschiedenheit vertreten werdfn,

betreffen vornehmlich: die rechtzeitige imd vollständige Vorlage der

Baupläne, die Mitteilung des Ergebnisses der kommissionellen Ver-

handlungen an den Ocwerbe-Inspektor , die Wahrung des EinspnidiJ-

rechtes des Gewerbe-Inspektors gegen, ihm nicht im Interesse de: .Ar-

beiterschaft gelegen erscheinende Verfügungen der GewerbebehÖrdt

I. Instanz, die thatsächliche Anerkennung des Gewerbe-Inspektortife

eines Sachverständigen, die dahin gehende Interpretation des § 9 <iö

Gesetzes vom 17. Juni 1883, R.G.BK 117, dass schon die Thatfude

der Nichtausführung einer vom Gewerbe-Inspektor im Inteicsie do
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Lebens oder der Gesandhett der Arbeiter iretroffenen Anordnung inner-

halb der hiefür bestimmten Frist als Weigerung des Unternehmens auf-

zufassen sei etc. Schon diese angduhrten , ganz zutreffenden Punkte

zeigen die UnvoUkommenheit anseres Inspektorengesetzes und legen

nicht nur eine zeitgemlsse Erweiterung desselben mit Zugrundelegung

der gewonnenen Erfahrung sehr nahe, sondern lassen auch die Ein-

führung einschUgiger Paragraphen in verschiedene andere Gewerbe-

gesetze als notwendig erscheinen

Auf welche Ursachen die unleugbare Besserung und Tonänderung

der Berichterstattung zurückzuführen sein map, ist selhstverständlirli

nicht ersichtlich aber auch gleichgültig; es ist erfreulich genug und

muss ausdrücklich konstatiert werden, dass dieselbe stattgefunden hat.

Immerhin aber ist nicht zu übersehen , dass der Weg zur Kcsserung

erst eingeschlagen worden ist und noch sehr viele Schritte zu machen

übrig lässt. —
Die Zahl der inspizierten Unternehmungen und der vorgefallenen

Unfälle des Jahres 1888 ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich, wel-

cher diesmal auch die entsprechenden Relau\ /ahlen beigefügt sind,

uro die Unfallsgefahr der einiciuea Gruppen hervortreten zu lassen.

induBtri4qgrup{>ca 1

1

Inspizierte 1

1

Etablisse- '

ments

Davon

oline

Mo-

toren

Beschäftigte

Arbeiter
in den inspiz.

H'^trieben

Uorille

[abeol.

1

in Per-

zentenj

absol.

Zahl

in Per- absei.

zenteDij Zahl

In Per-

tentea

1, Lrprodiiktion aus dem
MicuaJrciche . . . '•3 67

1
2^25 97 S.6

II. Metmil- and Metall««.
1

reti-F.rzeugun^j .
1

468 U.3 14« «5905 10.8 ! 105a 28.3
III, Emsugung von Ma&chi» 1

nen ete. 232 6.3 64 30 445 11,9 1056 38.4
IV. TndiMtrie in Steinen etc. 7 I 154 25 6<)') 6.4 61 16
V. » j Hoir » 453 9 4 13 ' II 781 4.2 205 5-S
VI. » « l^er • 99 5.1 '^^

1

3H9 1.3 27 07
VII. Tcxtil-IndustriL- . . . 739 20.3 81805 36.0

(

1 299 8.0

\'in. Bekleuiun^s-Inilustnc . 14: 5.6 120 72S5 ^•7 28 0,8

JX. rapier4oüuäUie . . IÜ4

i

1

»<*3 4.4
X. Naluimga- und Gentm-

T'
1"

1

6.2mittcl-f T^cni^jung . 595 16.2 202 40470 14 I 23«

Xi. Chemisehe iuüuttrie , S-S 'o 753 104 2.8

XII. B.iugewerbe , . , .
1

«4
1

1.6 107

'

82

'

9 270 19 J82 76
XIII, Polygraph, und Kuntt'

'

826126 2-5 >-3 25 0 7

XIV. Hmndd
1

96 0.02 0.5

\v. Schiirahrugewerbe , .
,

«79 1.6
1

7» 1386 o,a
1

71 l'9

XVL Bcbcrhcrgunpr etc. . . fi Ol 7 00
4068 100.— U75 265 .593 100.

—

3718" 100.—

1807
1

4iyo - ^|i5ao 1,260064 ,3011
1

-
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Die Arbettsthätigkett der Inspektoren ist gewiss eine lehr

intensive; neben den hier ersichtlichen 4068 Inspektionen hsttcn sie

noch 3490 Gutachten abzugeben und erhielten 1590 Einladung«) n
Kommissionen» wobei sich die Gutachten in 98s FXUen auf Arbcittoid-

nungen besogen. Alle Inspektoren bekennen einmütig , dass die Zu-

nahme des schriftlichen Geschäftsverkehres, die wohl schon Vi—

^

der Zeit bean<;|)nirhen dürfte» sie von ein«' erspriesslichen Inspd^ois-

thätigkeit abhält, und sie vermöc^en diesem Uebelstande nur dmck

Aufnahme von Privatschreibern (!) abzuhelfen.

Seit den fünf Jahren des Bestandes dieser Institution wurden 16096

Gewerbebetriebe mit 1253059 Arbeitern inspiziert Xarh Angabe de>

Zentralinspektors sollen nun bereits die grossen Betriebe sämtlich, d:e

mittleren nahezu dur( hiorscht sein und immer mehr und mehraurhdi«

kleineren in Betracht kommen: nun ist allerdings diese Angabe >ehi

vag, wenn man nicht das Verhältnis der grossen zu den mittleren und

kleinen Betrieben kennt, was eben nicht der Fall ist. Dadurch, dasi

die Berichterstattung sich jetzt mehr als früher den kleineren Betricbn

zuwendet, findet insbesondere die Frage der Lehrlingsbildung da*

Stete Erörterung, welche die trübseligsten Resultate zu Tage fördert.

Wenn übrigens von einigen Berichterstattern speziell auch im %^
meinen Berichte« auf dem Gebiete des gewerblichen Lebens von da

heutigen Genossenschaften ein grosser Gewinn crho0lt wird, so dtiifle

darin wohl eine arge Täuschung liegen.

Auch diesmal finden sich im allgemeinen und in manchen Spena]-

berichten wertvolle Details, auf welche nun noch hingewiesen wenks

soll. Daher gehört im erstgenannten die Statistik der Unfälle fär den

Zeitraum 1884—1888 (S. 11), bezüglich welcher aber mit Recht bcnicita

ist, dass bei dem Mangel einer Anzeigepflicht eine exakte Kennttis cot

durch die Unfallversicherung (von 1890 ab) zu erlangen sein wird.

Recht interessant sind die mehrfach eingestreuten und insbesosdere

im Reichenberger Berichte mitgeteilten Angaben über die eingetretener

Strikes nebst ihren Ursachen und den Arten ihrer Beendigung, h

ist ganz ausser Zweifel, dass die Ursachen fast ausschliesslich auf Scitf

der Arbeitn;cher Ingen und der Sieg ebenso allgemein auf Seite der

Arbeiter zu suchen war. Die ^Stellungnahme der Gewerbe Inspektors

zu diesen N'orfallcn ist eine \'oll kommen entsjjrechende und glurkli' 'c

Noch interessanter wird si( h in dieser Richtung der Bericht .'"'jr \^

gestalten und sollte da seitens der Zentralleitung für eine entsprechende

statistische Bericluerstaltuiig \'orsorge getroffen werden. Im Jahre iJ^^-

kamen 135 Arlieitscinstellungen vor, \on denen 117 auf den Reichen'

berger liezn k cnlhcleu und entweder in Nichterfüllung gesetzlicher Vor-

schriften oder niedrigen Lohnen ihre Ursache hatten. Die GesainualJ

der Ausständigen betrug in demselben 30000.

Sehr hübsch ist die Enquete über die wirt schaftliche Lo^t
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Mischlei f JJte osUrrcuhische Fubnknnpcktion im Jahre lS86. 521

der Arbeiter, welche der Budweiser Inspektor in to8 Gemeinden
unternahm und die sich auf 8770 Arbeiterfamilien mit 38 245 Individuen

besieht, was 33.37*/« der bezüglichen Gemeindebevölkerung gleich«

kommt (S. 267 ff.). Die Bevölkerung zerfitllt in die besser situierten

Fabrikarbeiter und in die schlecht situierten Hausarbeiter. Ueber erstere

führt der genannte Inspektor einige Haushaltungsbudgets an,

welche »brave, spsrsaroe Arbeiterfamilienc betreffen:

Ausgaben in fl.

Arbeiter

in einer

Schuhfabrik.

Kinderlos«*

Ehepaar

Fabrikarbeiter.'

Mann, Weib,

2 Kinder zu
|

2 Jahren und
,

6 Wochen 1

Fabrik-

arbeiter.

Mann imd

Weib

Eltern und mit

tlmeii lebender

Sohn

(BttcMmckcf)

fdr WahnnngHQMte . . . 20 18 16 4»

• Bebeinng nnA Belmdi»

•3 ^ Tt

9 36 150

* Verpflegung .... »35
j

200 280

* IVi^r-tc; zur Krankenkasse,

Yereuie etc. .... 7 9 3>

Zusammen »93 279 1
381 S43

Arbeitsverdienit des Mannes

Arbeitsverdienst der Fraa
108

360 360 (Vater) 80

208 (Sobn) 520

Ueberschuss
\ 1$ ;

81 1 287 i 57

BezOglich der UeberschUsse ist jedoch zu bemerken, dass dieselben

ad 1 bei einer Krankheit aufgebraucht, dass ad 2 und 3 nur 50 fl.,

resp. 150 fl. effektiv erspart wurden, während die Restbeträge zu An<

Schaffungen verwendet worden sind. Auch bezüglich dieser Budgets

ist, wie schon im vorjährigen Berichte, zu sagen, dass sie exzeptionell

günstige Verhältnisse betreffen und überdies keine Erziehungsausgaben

sowie gar keine über die primitivsten Bedürfnisse des Essens, Kleidens

und Wohnens hinausgehenden Aufwendungen enthalten, wodurch sie

in ein ganz anderes Licht gerückt werden.

Einige verstreute Bemerkungen seien nur mit Rücksicht auf spe*

zifisch lokale Verhältnisse gestattet; . dass die Arbeiter-Eisenbahn*

Züge in Brünn und Umgebung, von welchen seinerzeit so viel Aufhebens

gemacht wurde, ihre Wirkung nicht nur verfehlt haben, sondern ge-

radezu schädlich wirken (S. 201), dass in den Wirt'schcn Arbeiterhänsern

in Vtllach die Vermietung nur gegen Vorweisung des I'raiisclieines der

Partei erfolgt, was in Kärnten ebenso zweckmassig ist, wie iler ni die-

sem Lande von einigen Landgemeinden gefasste Beschluss, den Hilfs-
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arbeiteni keinen Schnaps mehr zu verabreichen 157). Chankteriitiick

ist übrigens auch die allgemeine Titel-Sucht, den Namen eines Fäbii'

kanten ohne Recht und ohne Uebemahme der damit verbundenen

Verpflichtungen zu usurpieren, und ebenso charakteristisch dieAutd-

lung von Arbeitern in Mühlen und Brettsägen ohne Lohn , nur gegen

Bezug von iTrinkgeldemc (S. 106) u. s. f. Auch diesmal finden sidi

einige kleinere Detailschilderungen spezieller Hausindustrien.

Die meisten Berichte vermelden eine Bes^prurtp:. Resserimg sowoh'

in der ökonoMiisrhen Snuation liberhaupt, als auch bezüglich der Aa-

forderungen der Sozialpohtik, beides allerdinc^s nur bezüglich der .^rcls^^

ren Betriebe, während bezüglich der kleineren durchaus nicht» Erfreu-

liches, vielmehr geradezu der Niedergang und die Ausserarhtlassung

der primitivsten sozialpolitischen Anforderungen berichtet wird F.iniges

Wahre mag ja daran sein, aber all/ugrossen Hoffnungen dari uuin <ich

wohl nicht hingeben. Inwieweit jedoch unmittelbar die Gewerbe-InsxE-

toren sich mit vollem Rechte einen Anteil an der Besserung der L*gt

der Arbeiter zuschreiben können, mögen noch die folgenden zwei Zalh

len anzeigen: Die Geweibe^Inspektoren eiachteten 72*/« aller thnes

vorgebrachten Klagen, Beschwerden» Wünscbe u. dgl. als zur Ani»-

handlung geeignet und in 64*/» aller Fälle war ihre iDterventionm
Erfolg begleitet.
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LITTERATUR.

Afataja, Dr. Victor, Das Recht des Sckadenersatus Vffm SUmä/unite

der NtOimuManemie» Leipxig iS88. XI and 204 SS*

Das« hier ttber ein wichtiges Problem anregende Betrachtungen

eines denkenden Schriftstellers yorliegenp wird attch derjenige zugeben, der

mit den Ausführungen des Verfassers im einzelnen nicht durchweg etn<

verstanden ist. Den Anlass zu der ganzen Untersuchung bot offenbar

die neue sozialpolitische Gesetzgebung, welche den Arbeiter von einem

Teil der mit seiner Stellung verbundenen Gefahren zu befreien sucht.

Die betreffenden Vorkehrungen bewirken es, dass der Beschädigte, so*

weit ein wirtschaftlicher Nachteil in Frage steht, durch einen Dritten

entlastet wird. Es drängt sich dabei die Frage auf, ob ein solches

Verfahren mit den allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts in Ein-

klanf^ iw brini^^en i'^t, imrl deshalb hat es der Vf. unternommen, eine

kritische Revision des gan^cen Schadenersatzrerhtes zu versuchen. Er

behandelt seinen Gee^enstand nach zwei Gesichtspunkten. Zuerst er-

örtert er das Prinzip, wonach ein Schadenersati überhaupt eintritt, und

dann das Mass, den Umfang desselben. In ersterer Hinsicht stellt er

fest, dass das noch immer massgebende römische Recht von zwei Grund-

gedanken beherrscht sei. Einerseits bestehe bei durch Zufall bewirk-

ten Beschädigungen keinerlei Ersatzpflicht, sondern der an seinem Be-

sitz eingetretene Schaden bleibe eben zu Lasten des Eigentümers,

andrerseits mache jede Verschuldung, jedes schuldvolle Herbeiführen

einet Schadens in vollstem Bfasse ersatzpflichtig. Der Vf. findet nun aber

diese beiden Rechtsprinzipien weder billig noch zweckmässig. Es s^i

hart, dass derjenige» den der Zufall schädige und der auch durch keine

Vorsicht vor seinem blinden Walten sich hätte schützen können, ganz

allein die entstandenen schweren Verluste zu tragen hat, sich von den-

selben müsse zu Boden drücken lassen. In scharfsinniger Betrachtung

führt der Vf. femer aus, dass Unternehmungen, die im ganzen mehr

Schädigungen zur Folge haben, als der durch sie herbeigeführte Nutzen

wert ist, nachteiliger Weise erm<^licht werden, wenn die unvorteil-

haften Wirkungen von demjenigen zu tragen sind, in dessen Eigentum

zullUltg die beschädigten Gegenstände sich befinden, und der mit dem
Unternehmer selbst nicht identisch zu sein braucht. Auf der anderen
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Seite findet der Vf. auch Fehler an der Regel, dass derjenige, der

durch sein Verschulden eine Schttdi^ng herbeigeführt bat« diför eit-

stehen soll. Oft set ja die Grösse des eintretenden Schadens ansia

allem Verhältnis zu dem Masse der staltgehabten Verfehlung nndVer*

schuldung; auch werde nicht unterschieden, was uns doch in snden

Besiehungen als gerecht erscheint, zwischen Bosheit und NacUisigkat

oder zwischen den verschieden tadelnswerten Graden der teuteia.

Wenigstens von Vernachlässigungen halte auch das Bewusstseio «oer

eventuellen Ersatzpflicht nicht genügend ab, weil zuerst das EintrcleD

eines Schadens und dann noch die DurchführuQg eines Ersatzansprucls

zweifelhaft bleiben. Der Hauptmangel aber, den der Vf. an der V«

knüpfung von Haftung und Schuld rügt, liegt darin , dass auf diesac

We?e nur der Srhuldif^e selbst und kein anderer für oder neben ihm

ix\x Haftung kommt, wodurch heutig die Unmü-^lichkeii eintritt, den

vom Recht zugestandenen Anspruch des Verletzten auch wirklich b

realisieren.

Was tlen speziellen Punkt betriflt, in welchem die zu Rcdit be-

stehenden (>rundsätze über Krsatzpflicht sich als unzureichend erwies«

haben, so fuhrt der Vf. aus, dass der Arbeiter in der niodernen In-

dustrie nicht im stände ist, die ihn /urallig IrelTenden BeschadigungCD

zu ertragen. Er weist die Meinung als irrtümlich nach, dass derselbe

durch eine Erhöhung des Lohns für die Gefährlichkeit seines Berufe

entschädigt werde. Deshalb erklärt er es für notwendig, den Uoicr-

nehmer noch besonders dir die eintretenden BetriebsunfiUle verantwcft'

lieb zu machen. Auch der erwetterten Haftpflicht, wie sie t. E seil

1871 in Deutschland galt, sind die bekannten Vorwürfe gemacht, «Dd

so wird denn aus dem Bedürfnis, aus der bedrängten Lage des Ar-

beiterstandes heraus die Notwendigkeit einer solchen UnfallveisofjOC

abgeleitet, wie sie neuerdings verwirklicht worden ist Dabei hilt dtf

Vf. fUr wahrscheinlich, dass die Kosten, die dadurch den Arbdlgeben

erwachsen, nicht zu einer Verminderung des Arbeitslohnes lUhren, woid

aber auf den Verzehrer des Arbeitsprodukts abgewälzt werden.

Auch hinsichtlich des Umfanges, in welchem entstandene Schidea
1

von einem Ersatzpflichtigen /u übernehmen sind, kämpft der Vf für

eine Ausdehnung der bisher für berechtigt gehaltenen Ansprüche F.-

sucht nachzuweisen, dass eine Entschädigung nach dem allgemeioes

Tauschwert nicht immer das Angemessene sei. Man müsse grössere

Rücksicht auf die persönliche Beurteilung und Auffassung des Besclü-

diirten nehmen, auf die si.ezlfische Bedeutung, die gerade für der

bisherigen Besitzer ein verlorener Gegenstand bcsass, oder aut dw

Aufwand, den demselben der Verlust auferlegt. Ebenso soll auch d:t

eingebüsste Möglichkeit emes künftigen Vermögenserwerbs entsprechcDC

vergütet werden.

Kef. hat gegen die Ausführungen des Verfassers hauptsächlich
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Bedenken vorzubringen, die sich auf den ersten i eil der Untersuchung

beziehen. Einerseits scheinen hier an das Recht des Schadenersatzes

Anforderungen gestellt, Ergebnisse von ihm erwartet zu werden, die,

so notwendig sie auch sein mögen, doch von andern ergänzenden Ein-

richtungen verwirklicht werden müssen. So ist es ja allerdings ein

unvollkommener Zustand, wenn nicht die Möglichkeit besteht, eine

Versicherung und dadurch die Verteilung eines sufillligen Schadens

auf viele herbeizuführen; aber um dieses erwünschte Resultat zu ge

Winnen, ist noch ein eigener Vertrag notwendig. Ebenso erscheint es

sicherlich im höchsten Grade erwünscht, wenn vorbeugende Mass-

nahmen getroffen werden, damit kein Schade entsteht, und doch muss

man sagen, dass vielerlei Mittel zu Gebote stehen, nicht bloss die Ge-

setzgebung über Schadenersatz, wodurch auf das Erstrebte hinzuwirken

ist Auch der Gedanke dürfte bei einer rein zivilrechtlichen Betrach*

tung möglichst zu unterdrücken sein, dass der Schade vom Besitzlosen

auf den Vermögenden zu Übertragen ist. Abgesehen davon, dass eine

moralisch empfehlenswerte Handlungsweise nicht ohne weiteres als

Rechtspflicht auferlegt werden darf, ist wesentlich in Erwärmung zu ziehen,

dass bei der Aufstellung von allgemeinen Rechtsregeln sich im voraus

gar nicht absehen lässt, wem ihre Wohlthaten zu gute kommen wer-

den. Auch der Sozialist Thompson, auf welchen der Vf. bezug nimmt

(S. 29, A.), erklärt ausdrücklich, dass er in seinen Deduktionen über

Schnden-zcrteiliins' Personen von i^leichen VerniÖgensverhaltnissen in

das Auge fasst , und unter enier solchen Voraussetzung lasst sich der

vom Vf. angefochtene Ausspruch desselben doch wohl haken, wenigstens

begreifen. Der zweite Kinwurf, den wir gegen die vorgetragenen Aufstel-

lungen zu erheben hatten, ist der folgende. Wenn der Vf. nachweist,

dass das geltende Rechtsprinzip in gewissen einzelnen Fällen unzu-

reicliLiu] wird, so folgt doch wohl daraus nur die Notwendigkeit, unter

diesen besonderen Lmständen eine abweichende Entscheidung zu treffen.

Der allgemeine Grundsatz wird in einer Lehre, die so viele Schwierig-

keiten bietet und zu so entgegengesetzten Betrachtungen veranlassen

kann, naturgemäss durch Ausnahmen zu durchbrechen sein; mit dem
Grundsatz selbst aber ist darum nicht vorschnell zu brechen. Zumal

da die hervorragendsten Rechtshistoriker uns belehren, dass die Zu-

rechnung des verursachten Schadens nach subjektiver Verschuldung

das letzte Ergebnis einer langdauernden Kulturentwickelung ist, die da-

her zu gunsten der Rechtsanschauungen minder zivilisierter Nationen

wieder aufzugeben als ein grosses Wagnis erscheinen muss. Haben
doch im ganzen gleiche Wirtschaftsstufen ähnliche Bedürfnisse und er-

gibt sich aus ähnlichen Bedürfnissen das nämliche Recht. Um nur

eine Betrachtung nocih anzuführen, die für die Entscheidung der Streit-

frage gerade vom Standpunkt der Volkswirtschaft von Wichtigkeit ist,

80 kann durch eine Ersatzpflicht der Einzelne viele Vermögen verlieren,
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nicht bloss das eigene, und bei hohem Volksreichtum wird daher ladt

die Uebertragung 2u einer Last, der memand gewachsen iit, midii

etnem vollständigen Widerspiel der zweckmässigen Schadensmteütmg,

welche man durch Versicherung herbeizuführen sich bemüht Gcndt

bei der Auffassung aber, welcher der Ref. sich anscUiessen mödilt

wird das vom Vf. aufgenommene Problem um so interestaottr od

zeigt sich der soig&kigsten Untersuchung wert Es dOrfke sich dma

handeln, mit Hilfe der verschiedenen Gesetzgebungen der Vergaogci>

heit und aus den eigentümlichen Verhältnissen unserer Zeit die be-

stimmten Fälle zu präzisieren in denen eine erweiterte Ersabpffidt

sich ate gerecht erweist

Heidelberg. E. LESEIL

Stdnbach, Dr. Emil. Die Grundsätze des heutigen Ruhts uki i»

Ersat:. vnn Vermöf^ettsschäden. Separat-Abdruck aus No. 21 bis 30 der
,

Junsiist.lien Hlattcr vom Jahre 1888. Wien i8b8. Manz'sche Lk,Höi-
|

Verlags- und Univcrsitätsbuchhandlung.

Der Verfasser weist
,
ganz unabhängig von den UiitersachungcB

Dr. V. Mataja's ul^er -das Recht des Schadenersatzes vom Standpunkt

der Nationalökoiiomi'»*, zunächst mit besonderer Berücksichtigung det

österreichischen Gesetzgebung und Gerichtspraxis nach, wie die beiden

Fundamentalsätze des Schadensersatzrechtes, die dem römischen Recht
j

entnommen sind, sich in allen Kodifikationen finden und dcrenPr r:
!

kurz gefasst so lautet: I. Jeder ist verpflichtet, den Schaden er-

setzen , welchen er schuldhaüct Weise einem aiKlcr n zugefügt flit

II. Der blosse Zufall triftt denjenigen, in dessen Vermügen oder Pcnoi
j

er sich ereignet. III. Wer von seinem Recht Gebrauch macht, «tr-

letzt niemanden; der Verfasser, sagen wir, weist nach, doss jeder dieser

• Sätze , jedes dieser Grundprinzipien durch die neuere Gesetzgeb«a|

teils modifiziert, teils durchbrochen wurde ; dass namentlich dss Hift-

pflichtgesetz das erste der oben genannten Prinzipien ToUstäudig

lassen hat. Der Verfasser glaubt vielmehr »den eigentlichen Gna^

der Haftpflicht des Unternehmers für seine Gehilfen in dem Wesci

der Unternehmung als wirtschaftlicher Persönlichkeit und in der B^

rechtigung des Unternehmers zum Bezüge des Untemehmefgeviin>e>

erblicken zu dürfen«. Auf diesem Fundament, Eigentum und Unter-

nehmen, beruht mithin der objektive Grund des modernen Schadeis-

ersatzrechtes. Neben dieses rein individualistische System, welches

eine stren<( individuelle Belastung der in ihrer Vereinzelung au%efas$te9

Privatwirtschaften repräsentiert, stellt sich nun ein auf ganz andern

Grundlagen beruhendes, gem ein wirtschaftl ichcs Schadenersi?'

recht (»Schadenverteilungsrecht« nennt es der Verfasser). Hier ist

namentlich die immer weiter fortschreitende Zwangsversicheruqg, «el^
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sich von rein privatrerhtlirhcn Ocsichtspunktc-n ans immer mehr in

eine umfasseude öfifentlich-rechtUche Schadensverteilungsorganisation

verwandelt.

Bei der Versicherung trägt nicht mehr der Eigentümer allein dm
entstehenden Schaden, sondern derselbe ist von der Last des seinen

Besitzer /iifallig tretVenden Schadens hefreit ; er nimmt an der 'l'rngung

desselben nur insofern teil, als er zu der von l)estimmten (Icfalmn

bedrohten und gegen diese si( h versichernden Gruppe gehört. Ks ist

ein ganz neues Rechtsprinzip, was hier ins Leben tritt und von dem
sich im römischen Recht höchstens Rudimente finden (lex Rhodta de

iactu — fortgebildet in der »grossen Havarei«). Der individuaUpsy«

chologische Standpunkt wird verlassen — an seine Stelle tritt die Be-

rücksichtigung des objektiven wirtschaftlichen Kausalzusammenhanges.

Zum Beweise txx welchen — Deduktionen das starre Festhalten

an der absoluten Gültigkeit des gemeinrechtlichen Prinzips: »Ohne
Verschulden keine Verpflichtung zum Schadensersatzec fUhrt, brauchen

wir bloss aus einem Erkenntnis des höchsten bayerischen Gerichtshofes

den Satz zu eitleren:

»Der Betrieb einer Eisenbahn durch Lokomotiven führt notwendig

und unzertrennlich eine kulpose Handlungsweise mit sich.« Mit Recht

bemerkt Mataja hiezu in seinem oben angeführten Buche, dass nach

dieser Anschauung, die mit dem Masstab des diligens pater familias

Romanus misst, die ganze moderne Grossindustrie, der ganze Maschi^

nenbetrieb ins Kapitel der culpa lata gehört. Auch die Theorie des

Schadensersatzrechtes befindet sich eben wie das ganze Zivilrecht im

Stadium des Uebcrgangs und der Krise. Die modernen, immer kom-

plizierter werdenden Verhaltnisse entwachsen immer mehr dem Rahmeti

des römischen Rechts; Sache der juristischen Technik ist e> , dirses

weiter zu entwickeln; daher sind Schritten, wie diejenige Stcinbachs,

wenn sie auch der Natur der Sache gemäss noi Ii keine fertigen Re-

sultate und kein absrhluss^eliendes System bieten können , sehr be-

achtenswert. Bei der Schrift Slcinl>a< hs kommt nocii hinzu , dass sie

auf dem Wege rein juristischer 'Technik zu ganz ähnlichen Schlüssen

gelangt, wie sie in der von sozialpolitischen und ökonomischen Clrund»

lagen ausgehenden Schrift Matajas erzielt werden; gewiss eine schla-

gende Probe für ihre praktische Richtigkeit und Verwendbarkeit.

München. J. HILLLBRANÜ.

SMisäea deHe eause ü motte ttei comuni ea^biogiu Hi provineia e

di drcfiiidaria e ddk morfi motente awenute in httta iiregno. Anno 1885.

Roma 1887.

Das vorliegende Heft der bekanntlich unter Bodio's Leitung

zu grosser Anerkennung gelangten italienischen Statistik behandelt die

ArckiT Üir va. C«iMligbf. u. Stadstik. tl. 3. 35
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Todesursaclien und Unglücksfalle im Jahre 1885. Dem cigLnilichen

Tabellenwerk ist eine umfangreiche Kinleitung vorausgeschickt, in de?

Bevulkcrung, Todesfälle, Todesursachen, Einfluss der Jahreszeiten, dft

Geschlechts, des Alters auf die Sterblichkeit ul)erhaMpt sowie lu;' iic

Todesursachen im speziellen, Eintluss der Beschäftigung, die Ln^lii-ks-

ßLlle und Selbstmorde unter Vergleichung mit den Vorjahren eingebflnl

erörtert werden. Von dem reichen Inhalt imetessieren hier iianat>

Itch die let£ten beiden Gegenstände. BetügHch des Einflusses derlfe-

schäftigung beschränkt sich die Arbeit auf den Nachweis der Todes-

ursachen der Uber 15 Jahre alt gestorbenen Personen unter EinttShitf

derselben nach Profession besw. sozialer Stellung in 59 Robrikafiir

das männliche und 22 Rubriken ftir das weibliche Geschlecht

Die Berechnung der Verhältnissahlen der Gestorbenen jeder B^

nifsklasse zu den Lebenden, aus denen sie hervorgegangen r niusi^

wegen der Mängel des zur Verfügung gestandenen Materials soicr*

bleiben. Gleichwohl sind die vorliegenden Ziffern, falls mati sie nv

nicht kritiklos hinnimmt und sich die vielfach hier vorliegenden Fehler-

quellen (F^influss des Alters u. S. w.) vergegenwärtigt, nicht ohneWÄ

Freilich muss ja jede auf ganze Länder sich beziehende Kranke^

und Sterblichkeitsstatistik der verschiedenen Professionen wegen <l<r

kaum zu vermeidenden Fehler bei Erhebung des einschlägigen Mt-

terials überhaupt nur mit grosser Reserve aufgenommen werden, un'

es tragt sich sehr, ob es sich in der That der hieraitf verwandte:;

grossen Mühe vrrlohnl. Einigermassen /.uverlässige Resultate \^s&t^

sich hier nur erzielen, wenn man beschrankte llntersuchungsgebietc tc*

Auge fasst , und in dieser Beziehung verdienen vor allem die durci

das Krankenkassengesetz und die I nfallversicherung in Deutschlar<:

ins Leben gerufenen Krankenkassen der Berufsgenossenschaften grosK

Beachtung. Aus dein sich hier anhäufenden Material dürfte sich tjn

schwer eine exakte Morhiditats- und MorlaliLats-.^tatistik der eimd-

nen Gewerbe gewinnen lassen; und es darf wohl erwartet weidÄ

dass dieses Material dem in Rede stehenden Zweck nutzbar genich

werden wird, zumal als man bei Aufstellung von sog. Gefshrkhaa

bezüglich der Altersversorgung und Invalidität zur Aufstellung der Ta-

rife einer möglichst exakten statistischen Unterlage auf die Dauer niclii

wird entbehren können. — Die Statistik der Verungluckui^ ^
Selbstmorde ist überaus sorgfaltig bearbeitet; sie berücksichtig Alta

Geschlecht, Zivilstand, Jahreszeiten, Veranlassung. Beruf und hat doo)

um so grösseren Wert zu beanspruchen, als die veigleichende Uebff-

sicht teilweise bis auf das Jahr 1867 zurückgreift

Berlin. A. OLDENDORFF.
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Fuchs, Dr. Carl Johannes. Der Ukfergang des Bautmstandes

und das Aufkommen der Guisherrschaften. Nach archivalischen Quellen

aus Ncu-Vorpommern und Rügen. Strassbuig, K. J. Trübncr, 1888.

Das vorstehende in der Sammlung der »Abhandlungen aus dem
staatswissenschaftlichen Seminar zu Strassburgc erschienene Werk wurde

bereits von G. F. Knapp in der Vorrede zu seiner sBanernbefreiungt

in Aussicht gestellt. Herr Dr. Fuchs ist ein Schüler Knapp's, dem er

mich sein Erstlinf^swerk p^ewidmet hat. Dasselbe bietet in mehr als

einer Umsicht eine schätzenswerte Ergänzung zu den Untersuchungen

seines Lefirers l>ies tritt schon im l'itel zu Tngc. Knay^p fiehnndelr

die Bauernbefreiung und den Ursprung der Landarbeiter in den alteren

Teilen Preussens, Fuchs den Niedergang des Bauernstandes und das

Aufkommen der Gutsherrschaften in Neuvorpommem und Rügen.

Knapp schildert daher vorzugsweise die Thätigkeit der preussischen

Regierung, soweit aie einer vollständigen Aufsaugung des bäuerlichen

Klcui- und Mittelbesitzes durch den ritterschaftlichen Grossgrundbesitz

entgegentrat ; wie sie ferner sogar eine Reform unternahm, der zufolge

ein Teil der hörigen Bauern die Verbesserung ihrer Besitzrechte und

die Befreiung von den Diensten erlangte, während ein anderer leider

in einen besitzlosen Landarbeiterstand verwandelt wurde. Fuchs hin*

gegen geht von den günstigen Verhältnissen aus, deren sich der deutsche

Bauernstand im Osten zur Zeit der Kolonuation erfreute, und zeigt

dann den mit dem Aufkommen der Gutsherrschaften parallel sich ent-

wickelnden Verfall dieses meist so kräftigen, blühenden Bauernstandes.

Der Nachdruck seiner Darstellung liegt daher auf dem 17. und 18.

Jahrhundert, joier Knapps auf dem Anfang des 18. und dem Be-

ginne des 19. Jahrhunderts.

Wichtiger noch als die gegenseitige Ergänzung, die die genannten

beiden Bücher in zeitlicher Hinsicht aufweisen, erscheint uns jene in

räumlicher und sozialpolitischer Beziehung. Knapp behandelt die

älteren Teile Preussens, Fuchs Neuvorpommern und Rügen, also

ein Gebiet, das 1648— 1816 dem Königreiche Schweden gehörte und

erst in dem letztgenannten Jahre an Preussen fiel. Es liegt auf der

Hand, wie anziehend es sein muss, einen Vergleich zu ziehen zwischen

der Kntwicklung in den älteren Teilen Preussens und derjenigen in

einem mit diesrn in nationaler, wirtschaftliclier und sozialer Hinsicht

ursprünglich nalie/.u ubereinstimmenden Gebiete, das aber gerade in

der entscheidenden Epoche unter einer anderen Regierung stand.

So kam es denn, dass Prof. Kna|)p Herrn Fuchs m der vorliegen-

den Arbeit aufTorderte. Und die Wissenschaft hat alle l rsache, sowohl

dem geistigen Urheber derselben, Herrn Prof. Knapp, als auch dem
talentvollen jugendlichen Verfasser dankbar /x\ sein. Derselbe fauste

den (Jedanken seines Lehrers in der vollkommensten, umfassendsten

Weise auf und führte die ihm zu Teil gewordene Aufgabe einer Uber-
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raschend glänzenden Lösung zu. Unterscheidet sich das Werk des

Herrn Fuchs bei einem Umfange von 377 Druckseiten schon äusstrfici

in bemerkerswerter Weise von sonstigen Veröffentlichungen staatswisscri-

schaftlicher Seminnre , so ist der Abstand in bezug auf den innerer

Gehalt doch nnrh un^U-ich bedeutungsvoller. Die Heherrsrh'ing

ganzen grossen, /um Teil recht spröden Materials und der einschll-

gi'^'en allgemeincicn Litteratur ist eine vollkommene, und die Darstelluag

^eichnet sich durch (iesrhmack, Uebersichtlichkeit , Anschaulichkert

lind eine objekli\e Rulle aus. Das Urteil des Verfassers ist cb<n>^

liesrheiden als sarliÜc h /titretTend Es mag überdies niciil unerwahTt:

blcii en, <lass das Werk des Herrn Fuchs die Frucht der Arbeil cioes

einzigen Jahres ist!

Die Zustände, auf die Herr Fuchs sein Augenmerk richtete, siod

bereits zweimal Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung gevesoL

Kein geringerer als E. M. Arndt war es, der 1803 einen »Versuch da

Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen« erscbeiiia

Hess, eine Schrift, der 1817 noch eine »Geschichte der Veraodcraogdcr

bäuerlichen und herrschaftlichen Verhältnisse in dem vonnaligea sdlt^

dischen Pommern und Rügen von 1806—1816« folgte. Ferner bat 1S53

Gaede die gutsherrUch-bäuerlichen Besttzverhältnisse in NeuvorpfMODtn

und Rügen behandelt.

Da der letztgenannte Autor die geschichtliche Entwicklung aos-

schliesslich vom juristischen Standpunkte beleuchtet hat, undandeiseti

seit dem Erscheinen der Arndt'schen Schriften eine Fülle neuen urknod-

lichen Materiales zugänglich geworden ist, konnten die genanota

Hearbeitimgen keineswegs die erwünschte Ergänzung für das Knapp'

sehe Werk bilden, und eine Neubearbeitung, wie sie Herr Fuchs ir.

Ort und Stelle, namentlich in den Archiven von Greifswald, Stettin dikI

Stralsund anstrebte, war deshalb durchaus am Platze.

Dem Vorgange Kna|)ps folgend, der in dem zweiten Bande seiDf;

Werkes einen Auszug der von ihm henützten Akten lieferte, um

Leser jederzeit eine Kontrolle der Darstellung des ersten Bandes ee-

statten, hat auch Dr. Fuchs in einem Anhange die wichtigsten, b€i«idi

nendsten Urkunden auszujjsvveise mitgeteilt.

Doch nun zu dem reichen, mteressanten Inhalte des Werkes seit*

Leider müssen wir uns darauf beschränken, nur die hauptsachlicbteo

Ergebnisse und Gesichtspunkte hervorzuheben, und können somit von

den grossen Vorzügen, die wir oben dem Buche nachrühmten, Mf

einen vergleichsweise unvollkommenen Begriflf geben.

Fuchs geht aus von der slavischen Agrarverfassung vor der deutsdK»

Einwanderung. Die letztere wird eingehend geschildert und geM^

welch' hohe Bedeutung dem deutschen Bauer, der sich als deotscto

Kulturträger im Osten ntedergelassen/zukommt. Dieser BedeutiiQg ent-

spricht seine wirtschaftliche und soziale Stellung. Er besitst seüaeiiHo'
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tu Lehen oder geringem Erbzinse. Ueberall aber sind die Bauern der

Kolonisationszeit Hintersassen, d. h. die Grundherrschaft (Landesfiirst»

Adel, Kloster) ist allenthalben vor ihnen da. Dennoch haben sie, wo
deutsches Recht gilt, die niedere Gerichtsbarkeit, welche Schulzen und
ScIiofTen im Namen des Grundberren ausüben. Die höhere steht noch

bei dem Landesfürsten.

Der wirtschaftliche, soziale und rechtliche Niedergnnq: desBauem-^

Standes beginnt mit dem Verfalle der landesherrlichen Macht und dem
steigenden Einflüsse der Vasallen, auf deren Hilfe die Landesherren

in ihren zahllosen Kriegshändeln angewiesen sind. Zur Belohnung er-

halten die Grundherren auch die höhere Gerichtsbarkeit über ihre

Hintersassen. Dadurch scheiden dieselben eigenilicli aus dem Staats-

verbande aus und hören auf, einen Gegenstand der landesfürsllichen

Fürsorge /u bilden. Der Fürst herrscht über die Gruiulherrcn, letztere

über die Bauern. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieses Um-
schwunges machen sich bald in den Anfängen der Flrbunteriluinigkeit

und Schollenptlichtigkeit, d. h. der persönlichen Gebundenheit der

Bauern geltend.

Wie der landesherrliche Bedarf an Kriegsdiensten den Vasallen

eine erhöhte Stellung verschafft hat , so ist es anderseits die Geldnot

der Fürsten, die dem Kapitalbesitz der Städte zu Ansehen und Macht

verhilft. Dieselbe benützen sie zum Erwerb eines ausgedehnten Grund-

besitzes , so dass jet^t auch die Städte als Grundherrschaft auftreten.

Sie gehen gewohnheitsmassig auf bedeutenden Geldgewinn aus und
föhren auf ihren Gütern eine intensivere Wirtschaftsweise ein. Letztere

ist abermit erhöhtenAnsprüchen an die Dienste der Hintersassen verknüpft.

Im weiteren Verlaufe sinkt mit dem Schwinden der ausschlaggeben-

den militärischen Bedeutung der Reiterdtenste die politische Macht des

Adels, der Lehensdienst gerät in Verfall, und aus dem fehdelustigen

Ritter wird ein friedlicher Landwirt. Als solcher strebt er dem von

den städtischen Grundherrschaften gegebenen Beispiele einer inten-

siveren Wirtschaftsweise eifrig nach. Dasselbe thut der Landesfürst,

in dessen Hand, der Reformation zufolge, die sich einst durch eine

mildere Herrschaft auszeichnenden geistlichen Grundherrschaften ge-

kommen sind.

Dcf rationellere Betrielt bringt aber das Bedürfnis einer voll-

kommeneren .Ariondierung dfs grossenteils verstreuten (irundbesit7.es

durch Kauf und Tausch. So erfolgen /.ahlreirhe Besitzveranderuiigen,

unter deren I"-intlusse die Bcsil/.rechte der Bauern, die stillschweigend

mit verkauft werden , in Verwirrung geraten. Dazu treten noch die

Folgen der Rezeption des romischen Rechtes. Die gelehrten Juristen

erklaren das Obereigentum des (lUtsherrn für ein volles Kigentum im

romischen Sinne; aus dem rntereij.(enlLmi des Bauern wiril eine super-

ficies cum jure ususfrucius; die Bauernpllicht wird nach den Normen
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des servus und glebae adscriptui konstruiert, nur dass die Macht da

christlich- germanischeii Bewusstseins die persönliche Rechtsßhigldt

des Bauern sichert So entsteht die Leibeigenschaft. Die Dienste der

Leibeigenen werden ungemessene. Dieser Niedeigang des Bane»

Standes findet x6i6 in Pommern- Stettin, wo er sich überdies lasdier

und vollkomnoener als in der westlichen Hälfte des Landes entwickelt

durch die »Bauernordnungc einen gesetzlichen Abschluss unddieUsdes^

hen liehe Genehmigung.

Es kommt der dreissigjährif^e Krieg. Er untergräbt den tetlweisf

noch bestehenden wirtschaftlichen Wohlstand des Bauernstandes gan?

lieh. Viele Bauernstellen werden durch den Krieg wüst und erlediei

Diese zieht die Gutsherrschaft ohne weiteres ein. Besetzt sie difedbct

aber wieder mit Bauern, so thut sie dieselben doch nur zu einem jissiu-

sehen Besit/rechte aus.

Der Friedensschluss bringt Pommern-Wolgast an Schweden. \k

.Stande benutzen die l'nkenntnis der Schwedischen Regierung ira Hic

blicke auf die Verhältnisse des neu erworbenen (iebietes und er-

langen von ihr eine Konfirmation der Bauernordnung von i6i6. d:<

aber nur in Hinterporomern galt. Diese »Konfirmation < bedeatet »
mit thatsftchlicfa die Einführung eines dem Bauemstande höchst ^
trägltchen Gesetzes.

Ein neues Stadium der Entwicklung bricht mit den im t& J«b-

hunderte aufkommenden Verbesserungen in dem technischeo Betridie

der Landwirtschaft an. Nun erfahren die Beweggründe, die des Goti-

herren schon vordem eine Vergrösserung ihres Besitzes auf Kosten (b

bäuerlichen wünschenswert gemacht hatten» noch eine erhebliche Ver-

Stärkung. Die schwedische Regierung thut nicht das Geringste m
Schutze des sa schwer bedrohten Bauemstandes. So werden den

Bauernhöfe, ja ganze Dörfer einfach geschleift, die lassitischen Bauen

werden im Wege der Ueberredung oder der Drohung in Zeitpädts

verwandelt. Nach Ablauf weniger Kontraktjahre kann man dcrec

Pacht willkürlich steigern, oder überhaupt kein neues Pachtvecblltiv

eingehen und das Land in eigene Bewirtschaftung übernehmen.

»Nun hatte ja allerdings auch diese Periode ihre geschichtlicHt

Notwendigkeit. Es ist wohl kaum in Abrede zu stellen, dass der grosse

technische Aufschwung im landwirtschaftlichen Betrieb und d^r garue

Ktdturfortschritt , der sich daran knüpft, durch die Bauernwirtschaftef

nicht erreicht worden wäre. Derselbe konnte nur erfolgen auf gross«

Gütern , die mit mehr Kapital und höherer Intelligenz litwirbchitte-

werden und zu diesem Zwecke mussten zahlreiche Bauernwiitsrhiiier

eingehen. Man kann dies bedauern, aber es erscheint als gescuHot

liehe Notwendigkeit.« '

Fuchs folgt hier der Auffassung Knapps \^Vgl. Bauernbefreiung 1

P- 55. 59>
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Hier trcficn wir auf einen Punkt, in welchem wir die Darlegungen

beider Autoren nicht für hinreichend bewiesen und deshalb überzeugend

cracliten können.

Unzweifelhaft ist u.E. nur: erstens die sowohl durch das Bekannt-

werden der Kartoffeln und des Klees als aucli durch die weitere wissen-

schaftliche Ausbildung der Landwirtschaftslehre, welche aber der Haupt-

sache nach doch erst in das Ende des 18. Jahrhundertes und den An-

fang des neunzehnten fällt, gebotene Möglichkeit eines rationelleren

Betriebes, und zweitens die Unvereinbarkeit desselben mit der damaligen

mit der einfachen Dreifelderwirtschaft enge verknüpften Agrarverfassung.

Letztere musste allerdings eineVeränderung erfahren, wenn die intensivere

Wirtschaftsweise durchgeführt werden sollte. Nicht aber vermögen wir

einzusehen, warum dieselbe unbedingt nur zu Gunsten des Ritteigots»

besitzers auf Kosten des Bauemstandes erfolgen musste. Würde eine

Hebung der Bauern nicht auch diese in den Stand gesetzt haben, zu

einer besseren Kultur überzugehen ? Und ist ein unvergleichlich weiter

gehender Fortschritt im landwirtschaftlichen Betrieb nicht erst später,

als unter dem Eindrucke der französischen Revolution allenthalben die

Lage desBauern sich günstiger gestaltet hatte, thatsächlich erreichtworden?

Auch vermissen wir den sorgfältigen Nachweis, inwiefern die von den
Gutsherren eingezogenen Bauerländereien wirkhch einer besseren Be-

wirtschaftung zugeführt worden.

Indessen meint schliesslich auch Fuchs, dass einen so tiefen Nieder-

gang des liauernstanflcs , wie er nun eintrat, auch die Interessen des

technischen Fortschrittes keineswegs rechtfertigen, l-'s kommt so weit,

dass der Hauer, losgelöst von der Scholle, völlig zum Ding, ^^ur Ware
wird. Fr ist »ein in den Gütern stct kenries Ka[»italc. Er wird ein

Gegenstand des Handels. Dieser neuerdings von Brüneck geleugneten

Thatsache widmet der Verfasser einen überzeugenden Nachweis. Damit

ist aber auch festgestellt, dass der Bauer in Neuvorponiinein so ziem-

lich auf das tiefste Niveau sinkt, das /.u errei< iien möglich ist. Ander-

wai ib gewann c.er lumer doch für den ^ erlust seines ( irundi)esit/.es

wenigstens seine persönliche Freiheit; in Russland erreichte die per-

sönliche Herabwürdigung wol die gleiche Stufe, wie in Neuvorpommern,

aber der Mir behielt das Land.

Im Jahre 1806 hebt die schwedische Regierung zwar die Leib-

eigenschaft auf, aber in einer Weise, dass durch diese Befreiungsmass-

regel der Untergang des Bauernstandes nur besiegelt und vollendet wird.

Einen Begriffvon dieser Art von Aufhebung geben die aufdasAufhebungs«

gesetz folgenden Patente. Eines vom 17. Mai 1810 bestimmt zunächst

eine weitgehende Beschränkung der Freizügigkeit durch das Verbot,

dass die bisherigen Leibeigenen und ihre über 15 Jahre alten dienst'

tauglichen Kinder regelmässsig sich dem Landbau nicht entziehen und

daher in Städte und Flecken nicht au%enommen werden dürfen. Femer
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wird allen unverheirateten Manns- und Weibspersonen die Arbeit im

freien Taglohn vt-rboten und Verdingi!n<( als Gesinde voreeschrieben.

Dann wird allen Hauern, Kossäten und Katenlcuten -.erboten mehr Ge-

sinde zu halten, als sie notwendig brauchen Ebenso ist dtn>clbcn

verboten mehr von ihren Kindern über 15 Jahre, als sie selbst zna

Dienste brauchen, bei sich im Hause zu behalten«. Und diese hur*

sträubenden Bestimmungen werden 181 1 sogar auf die ursprunglic

freien Leute ausgedehnt. Arndt ebaraktensiert diese Aufhebung derLcS»-

eigenschaft als eine Menschenjagd, eine »gewaltsame Herbeizidnim

und Zusaromentreibung aller arbeitsfähigen Leute zum Landdienstei.

Als das Land x8i6 an Preussen filllt, werden auf die Rcgiemf

dieses Staates grosse Hoffnungen gesetzt , die sich leider in nur sdir

beschränktem Masse erfüllen. So werden auf den StaatsdomiaeD dk

Zeitpachtbauem in privatrechtlicher Weise in Eigentümer verviiKidt

Eine Agrarreform im Geiste der Stein-Hardenbergischen Gesetzgeteof

erfolgt aber nicht.

Es erscheint diese Politik der preussischen Regierung uni so id-

fallender, als sie in Posen, einem gleichfalls neu erworbenen Gebietf.

die Zeitpachtbauern und Lassiten zu Eigentümern machte. Freilin

war dort der Gutsherr Pole , und die Regierung hatte ein lebhaftes

Interesse, seine Bauern durch einen ausgiebis^en staatlichen SchuU ait

der neuen deutschen Herrschaft zu befreunden.

So steht denn lieute der Regierungsbezirk Stralsund in gan^ Deut^c.v

land einzig da in l>e/.ug auf die Wrteilung des Grundi^esit/es und di:

Höhe der Auswanderungs/itier. ^-Grosstes Vorherrsrhen «ler Ritiergute:

neben einer geringen An/.ahl bäuerlicher Eigentümer . die aus detr

Donianiiim staniincn
; ausserdem eine kleine immer mehr abnchmetiüc

Anzahl buuerHcher Zeiij.achter, eine grossere An/.ahl von Eigenkätnen

und lUidneru und vor allem die grosse Masse der besitzlosen Laad-

arbeiter.«

Gern würden wir dem Verfasser folgen , wenn er uns auch öl*

die gegenwärtigen Verhältnisse einiges erzählen wollte!

Dem Vernehmen nach haben wir von dem staatswissenscbaftUd»

Seminar zu Strassburg noch mehrere Arbeiten über die EntwicUnf

und Lösung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse zu erwartea. Det

beste Wunsch, mit dem wir diese Studien begleiten können, ist der,^
sie dem Werke des Hean Dr. Fuchs möglichst nahe kommen nöcbtca'

Freiburg i. B. H. HERKNER.

Sihmitz, /. Üeramgebtr der ArbeUervenorgung. Sammlmis

ßesc/ieidet Beschlüsse und RekursctiHcheidungen des MetcJisi^ersüherungs^^^^^'

neöst den ivichtigsten Runduhreiöen dessellwn. Systematisch 2usainin«8^

stellt. Berlin, 188& Siemenroth und Worms.

Digitized by Googl



i^itäm^gm dts hermsekm Miitisfhm Sttnatu, 53$

Der Verfasser hat es imtemomniai, die sahlreichen Bescheide, fie*

Schlüsse und Rundschreiben des Reichsversicherungsamtes über das

UnfaJlversicherungswesen, systematisch geordnet, in einer Sammlung

xusammenzustellen. Die Arbeit bildet eine wichtige Ergänzung der Korn«

mentare zum industriellen Unfallversicherungsgesetze, sie zerfiUlt in sechs

Abschnitte mit interessanten Entscheidungen und Erläuterungen über

die allgemeinen Grundsätze des Reichsgesetzes, die Unfallfürsorge, die

Betriebsuntemehmen und Berufsgenossenschaften , die Teilnahme der

Arbeiter an der Unfallversicherung, die Unfallverhütung. Die verdienst-

volle fleissige Arbeit ersetzt das mit erheblichmi Zeitverlust verbundene

Nachschlagen in den amtlichen Nachrichten des Reichsversichcrungs-

amtes. Zur raschen ürienuerunfj sind in allen Entscheidungen die

zum Ausdruck gelangten Grundsatze durch den Druck hervorgehoben.

Wir kuunen allen Behörden
,
Korporationen und Privaten, welche bei

Durchführung der Unfallfursorge mitzuwirken haben, die praktische

Sammlung zur Benützung empfehlen und hoffen, dass dieselbe dem-

nächbt fortgesetzt werden wird.

Darmstadt W. ZELLER.

MUkilungen da birmstkin staHtÜsthm Bureaus* Jahrgang 1887.

Lieferung II.

Die vorliegenden Hütteilungen des bemiscfaen statistischen Bureaus

beziehen sich auf die Bevölkerungsbewegung und die wirtschaftlichen

VerhAItnisse im Kanton Bern fUr die Jahre 1876— 1886. Es werden

abgehandelt die Eheschliessungen, Geburten und SterbefäUe, gewalt-

same Todesftlle und Selbstmorde, die Geltstage (Konkurse), die Durch-

schnittspreise der Lebensmittel und die überseeische Auswanderung

und an den Ergebnissen in sehr eingehender Weise Folgerungen zwar

mehr in sozialethischen als nationalökonomischem Sinne geknüpft, auf

die näher einzugehen, hier zu weit führen würde. Der Ansicht, dass

absolute Daten, Zahlenreihen, Zahlengruppen noch lange nicht das sind^

was man im richtigen Sinn Statistik nennt, dass es vielmehr darauf

ankommt, aus den Zi£fern die in ihnen scheinbar verborgenen That-

sachen festzustellen und besitinimte Schlüsse zu ziehen, wird jedermann

zustimmen müssen. Aber gerade deshalb lässt sich darüber streiten,

ob es Aufgabe der offiziellen Statistik ist, neben den selbstverständlich

nötigen Erläuterungen. Zusammenfassungen, Vergleichungen und Ab-

handlungen wettgehende Schlussfolgerungen zuziehen und ihren Zahkn-

gebilden — trocken kann man dieselben doch nicht nennen, wenn man

die, für die sie vorzugsweise bestimmt sind, in Betracht zieht — Leben

einzuhauchen. Denn hiermit würde die offizielle Statistik offenbar ihren

objektiven Standpunkt verlassen, was uns keineswegs wünschenswert er-
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scheint AufFallcod ist, dass im Kanton Bern» wie in der Schweiz über-

haupt, die Ehescheidungsiiffer trotz der relativ kleinen Zahl ron Ehe*

Schliessungen (durchschnittlich 6.8 Vo» der Bewohner) eine sehr hohe ist

Sie. stellt sich bezüglich des Kantons Bern auf 2.23 */ao der bestehendoi

Ehen und bezüglich der ganzen Schweiz auf 3.10, eine sehr bobe

Ziffer , wie sie kein anderer Staat aufzuweisen hat. Die all^erodiic

Sterbeziffer betrug in der Schweiz bezw. im Kanton Bern 1876—1880:

33.1 bezw. 22.3 1881—1885 nur 21.1 bezw. 30.9, hat somit am 2.0

bezw. 1.6 Voo abgenommen, eine Abnahme, welche in der Haaptsacbe

mit dem Rückgang der Ceburtsziffer (um 2.9 bezw. 2.1 ) zusamraen-

hängt ; immcrhiu ist die Stcrlilichkcit aber eine nnsserordentlich gvnstige .

nur 4 Staaten des europäischen Kontinents, nainlirh England, Dane-

mark, Schweden und Norwegen haben eine merklich geringere Sterb-

lichkeit.

Berlin. A. OLDENDORFF.
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DIE FABRIKINSPEKTION.

VON

Dr. f. SCHÜLER,
EIDGENÖSSISCHEM FABRIKINSPEKTOR.

In allen Ländern, wo eine aucli nur einigermassen ausgebil-

dete Fabrikgesetzgcbuiig besteht, ist auch ein besonderes Auf-

sichtspersonal vorhanden, von dessen Gewissenhaftigkeit, Thätig-

keit und Einsicht die W irksamkeit des Gesetzes mannigfach be-

dingt ist. Seine Bedeutung wird aber von einem grossen Teil

derjenigen, welche sich lebhaft für eine genaue Handhabung der

bestehenden Fabrikgesetze, wie für den weiteren Ausbau derseb

ben interessieren überschätzt. Man lässt allzusehr die andern

Faktoren ausser acht, die zu einem richtigen Vollzug mitwirken

müssen. Denn die besten Inspektoren vermögen nichts, wo sie

nicht an den Behörden einen festen Rückhalt finden, wo nicht

die öffentliche Meinung für eine loyale, ernste Anwendung der

Fabrikgesetze günstig gestimmt ist, wo nicht vor allem die zu-

nächst Beteiligten, die zu Schützenden, die Arbeiter selbst der

Gesetzeshandhabung Vorschub leisten, die hiezu bestimmten Or-

gane unterstutzen und nicht der Meinung sich hingeben, dass

auch ganz ohne ihr Zuthun eine genügende Durchfuhrung der

gesetzlichen Vorschriften möglich sei.

Dieser Irrtum wird von Vielen in jeder, auch in einflussreicher

amtlicher Stellung geteilt. Man erwartet alles vom Inspektor und

da man einsieht, dass er nicht überall sein, alles überwachen,

alles thun kann, glaubt man nicht eifrig genug nach einer Ver-

mehrung der Zahl dieser Gesctzesvollziehcr rufen zu können.

Und je nach den speziellen Hoffnungen und Erwartungen, die der

eine oder andere an die Thatigkcit der Fabrikinspektoren knüpft,

je nach seinen besondern Wünschen, die er durch dieselben ver-

wirklicht sehen möchte, werden noch besondere Vorschläge bei-

ArdUv für mi. CcMUgbff. o. Sututik. iL 4- $6
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gefugt, wie die Auswahl dieser Beamten zu treffen sei, auf

welche Fachkenntnisse gesehen werden müsse, welchen Krctscn

sie entnommen werden sollten.

In Deutschland, England, Oesterreich» in der Schweiz ertoote

in den letzten Jahren von den verschiedensten Seiten her (kr

Ruf nach Vermehrung der Fabrikinspektoren, zum Teil auch nach

Befolgung anderer Prinzipien in ihrer Auswahl. Es dürfte nebt

ohne Interesse sein, die Berechtigung dieses Verlangeos nalw

ins Auge zu fassen , sich klar zu machen , was durch die allg^

regten Aenderungen bezüglich Zahl und Wahl der Fabiiktospek'

toren erreicht werden könnte.

Zu diesem Behuf ist ein kurzer Ueberbück über die Orga»

sation des Inspektorates
,
wenigstens in denjenigen Staaten, wo

dasselbe eine erhebliche BcdcuLaug lur Gesctzi^ebung und

setzesvollzug gewonnen hat, notwendig. Man muss wissen,

Aufgabe ihm gestellt ist , in wie weit es dieselbe zu bewältigt"-

vermag, welche Wunsche und Forderungen in bezug auf iks>«i

Ausgestaltung zu Tage getreten sind.

Die englischen Inspektoren sind Staatsbeamte, die sid

ausschliesslich mit den auf den Vollzug des Fabrikgeset7e< K*

züglichen Funktionen zu befassen haben und nicht nur an iceincrit

industriellen Geschäften und Unternehmungen sich beteiligen dir

fcn , sondern auch von der Pflicht befreit sind , Parochial- ur>J

Munizipal-Aemter zu übernehmen , zu denen sie bemfen wenicit

Für ihre Funktionen bestehen nur ganz allgemeine gesetiBck

Vorschriften : sie haben »das Gesetz zu vollziehent, seinen Voll-

zug durch andere Amtsstellen, denen dies obliegt, zu überwadiei

Sie sind zu diesem Behuf mit einer Reibe von Ermächt^uagc^

ausgerüstet. Ueber ihre Verrichtungen haben sie regehnasc

Bericht zu erstatten. Aber bei der fast militärischen OrganisaiiM

und Rangabstufung im zahlreichen Korps der Inspektoren k£o><>

jederzeit Instruktionen erlassen und wieder geändert werden. ^

macht z. B. der Inspektor nach jetziger Vorschrift fiinf Tage 's

der Woche seine Besuche , der 6te ist der Korresponden« n«^

der Berichterstattung an den Vorgesetzten gewidmet. Im g^-^*

hat man tlen l-judruck, als ob der Kreis der Funktionen

englischen Inspektors ein sehr enge gezogener sei, da das eoi:

lische Gesetz eine Menge Punkte nicht erwähnt, welche in i^^^

meisten anderen i'abrikj^esctzgebungcn mit einbezogen sind un-:

eine sehr umtasseode Beanspruchung der Inspektoren veranlas^^
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Allein aus dem Referat des Superintending In'^pcktor I \ H. VVhym-
per. das er dem Wiener H} gieinckongress im Jahr 1887 vorlegte,

geht hervor, dass dem englischen Inspektor gar manches nicht

vorgeschrieben ist, was doch von ihm erwartet wird. Wohl be-

stehen Instruktioaen, sagt der erfahrene Kenner des englischen

Inspektionswesens, aber diese können keinem beibringen^ wie er

im Einzelfall sich zu benehmen hat. Der Inspektor muss ener*

gisch sein, aber auch geduldig. Er muss den gesunden Menschen-

verstand walten lassen, die GefUhle anderer schonen. Es kommt
weit weniger darauf an, was gethan werde, sondern wie es ge^

than werde. Der Inspektor soll sich aber nicht nur um die Dinge

in der Fabrik kümmern, sondern um das soziale, das moralische,

das häusliche Wohlbefinden des Arbeiters. So betrachten auch

die Oberfoehörden die Sache. Der Inspektor kann in dieser Rich-

tung einen sehr grossen Einfluss üben*

Aehnlich liegen die Verhältnisse in der Schweiz. Das Ge-

setz bezeichnet als Aufgabe ständii^er , nur diesem Zwecke sich

widmender Inspekluren die Kontrolle über die Durchführung des

Gesetzes , die den Kantonen und ihren Organen obliegt. Erst

fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes wurden, zum Teil auf

griind der bei Ausführung desselben gemachten Krfahrungen. die

von Anfan[^'- an vorgesehenen Instruktionen aufj^estellt. Wie das

Gesetz mit seinen Vorschriften nicht iiber die Grenzen des Fabrik-

raums hinausgreift, und z. B. Arbeiterwohnungen, VVohlfartsein-

richtungen etc. nicht berührt, so auch die Instruktionen. Aber

schon diese beanspruchen die Initiative oder zum mindesten die

Mitwirkung des Inspektors behufs Ergreifung von administra-

tiven oder legislativen Massregeln. Spätere Bundesratsbe-

schlüsse betrauen den Inspektor ausdrücklich mit der Wahrneh-

mung der Interessen des Arbeiters in bezug auf das Haftpflicht-

gesetz, sei es durch Belehrung, sei es durch Kontrollierung des

gehörigen Gesetzesvollzugs durch die Behörden; sie erklären es

als Pflicht des Inspektors, sich um das Kranken- und Hillskassen-

wesen zu bekümmern« Auch hier huldigt die Oberbehörde den

gleichen Anschauungen , wie die englische , obwohl keine be*

stimmte Forderung im Gesetz ausgesprochen ist Die Thätigkeit

der Inspektoren wird nicht hierdurch allein in bedeutend höherem

Masse beansprucht, als es der urs[)rünCTliche Wortlaut des Ge-

setzes vorsah, sondern es hat sich als uaabweislicli herausgestellt,

36*
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dass sie auch den kantonalen Behörden im Vollzug mancher^-

Stimmungen iiilfrcich zur Seite stehen.

Man ist versucht, bei Durchsicht des d c ii t sehen Fahrn
|

gesctzes die Aufgabe der dortigen Inspektoren .ils eine v^tscr.

lieh leichtere zu betrachten, da manches wet^fallt, wa«; aDüot

Staaten in ihre Fabrikgesetzgebung aufgenommen halben. Abc

hier ist es das Lehrlingswesen, die Wohlfahrtseinrichtungen rz

weitesten Sinn , mit denen der Inspektor nach bestimmter Vur

Schrift sich zu befassen und worüber er zu berichten hat. Er is:

verpflichtet, über die wirtschaftlichen und sittlichen Zustände de

Arbeiterschaft Auskunft zu geben. £r ist endlich technischer

rater der Behörden. Dass er bei dieser Mannigfaltigkeit mm
Pflichten auch beansprucht wird, wo es sich um Ausbüduig da

Gewerbegesetzgebung handelt, versteht sich von selbst htr

nahmsweise ist in Sachsen sogar die Prüfung der DampfliHst

und ihre Beaufsichtigung dem Fabrikinspektorate äbertnsci

worden.

Oesterreich verlangt von seinen Inspektoren nicht nnrk
Aufsicht Über die Ausführung der zum Schutz von Lebeoni

Gesundheit der Arbeiter erforderlichen Vorkehrungen, do" B^

Stimmungen iil)er Anstelkin^ der Arbeiter, ihre Arbeitszeit, Ii«

Auszahlung, über Fabrikordnung iiberhaupt . über die Arbciiv

räume, sondern auch über die gewerbliche Ausbildung der V

gendlichen Arbeiter, über die Wohnräume, die dem Arhdter vc:

seinem Prinzipal zugewiesen werden. Sie haben alle sogen. Uct

fahrtseinrichtunq^en p^enau zu studieren und darüber zu beriditer.

Sie sind endlich verpflichtet zu technischem Heirat beidcn()b<^

bchörden und verbunden, wie auch ihre deutschen Kollegen.

Verlangen deren Sitzungen beizuwohnen. Welche Mülie die t

stattung ihrer so reichhaltigen Berichte kosten mag, kaofl^
jeder beurteilen, der dieselben einlasslich durchgeht

Es ergibt sich aus dieser kurzen Ueberstcht, dass das Gebie:

das den Inspektoren zur Bethätigung zugewiesen ist, übcnOe>

ausserordentlich umfangreiches ist. Die Verschiedenheit fwtsdx«

den einzelnen Ländern ist mehr scheinbar, als in WiricGdikfl:

eine grosse. Der Hauptunterschied dürfte darin liegen, dassii

den einen, wie England und der Schweiz, die Ueberwachitog ^
strikten Vollzugs des Fabrikgesetzes im Vordeigrund steht, «ä^

rcnd Deutschtand und Oesterreich die günstige Lage, in wefcte

sich der Fabrikinspektor für Beobachtungen über die gesantt«
|
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sozialen V'crhältnisse der Arbeiter befindet, ausnützen und ihn

ausdrücklich als anitliclien Relcrcnten über diese Dinge bezeich-

nen. Sie verlangen von ihm zugleich Leistungen als Techniker,

welclie einerseits ihm eine Arbeitslast auferle;:^en können, die ilin

unßihig macht, s«mcn ursprünglichen Amtsobiicgenheiten genü-

gend nachzukommen und anderseits eine, den Zwecken der Fa-

brikgesetzgebung nicht immer förderliche, ausschliessliche Bevor-

zugung rein technischer Bildung veranlassen.

Der allgemeine Kindruck dürfte wohl der sein , dass es bei

so umfangreichen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der

Fabrikinspektoren ausserordentlich schwer und immer schwerer

sein wird» das geeignete Personal zu bekommen, um so mehr
als die Thätigkeit desselben eine aufreibende ist. Sie erfordert

körperliche Strapazen, durch Aufenthalt in Räumen aller Art mit

ihren schädlichen Einflüssen, durch Reisen. Seine Aufgabe ist

auch nicht zu erfüllen ohne stetiges Studium, namentlich der

Mechanik, der Chemie, der Hygieine, der sozialen Verhältnisse

und der Gesetzgebung. Es ist nicht zu läugnen : bei den jetzigen

Anforderungen und bei einigermassen ausgedehnten Amtsbezirken

findet eine U c b e r b ü r d u n g der bispektionsbeamten statt. Dies

wirft die Frage auf, ob denn nicht eine Verkleinerung der

Kreise stattfinden konnte, ob die Aufgabe der Inspektoren

überhaupt eine durchweg richtig gestellte sei.

Wohl niemand bezweifelt, dass der I'\ibrikinspektor eine

Stelle bekleidet, die ihn, wie kaum eine andere, in die Möglich-

keit versetzt, die Verhältnisse und Bedürfnisse der Fabrikarbeiter

kennen zu lernen, mit ihren Wünschen und Bestrebungen und

anderseits auch mit der Lage der Industrie und ihren Bedurfnissen

vertraut zu werden. Es ist daher sehr begreiflich, dass man
seine Mitwirkung oder mindestens die Mitteilung seiner Erfah-

rungen und Wahrnehmungen beansprucht, wenn es sich um
Gegenstände der Gewerbegesetzgebung handelt. Selbst wenn ihm,

sei es dem Einzelnen oder nur kollektiv, das Recht der Anregung,

des Vorschlags zugestanden wird, so ist dies gewiss ganz zweck-

mässig. Wenn die Gesundheitsbehörden seinen Rat und Beistand

behufs Erlass gewisser gewerbehygieinischer Vorschriften bean«

spruchen, so ist dies ganz selbstverständlich. Nicht minder wert-

voll kann seine Mitwirkung sein bei der Organisation von Arbei-

ten statistischer oder anderer Natur im Gebiete der sozialwissen-

schaftlichen Fragen oder zur Ergründung der Gesundheitsverhält-
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nisse der Arbeiter, ttberhaupt bei allen Bestrebungen, welche die

genaue Kenntnis der Zustände der industriellen Bevölkerung not-

wendig voraussetzen müssen, wenn sie Erfcjlij haben sollen. Aber

trotz alledem soll der Inspektor weder zum amtlichen SiatisUkcr

werden, noch zum Auskunftgeber für die Behörden in den vcr

schiedenarlij^sten technischen Fragen, wo zudem ein Chemiker

oder Mechaniker vom Fach, ein Arzt etc. meist ebenso gut an

Platz wäre. Der Inspektor sollte seine Hauptthatigkeit nicht in.-

Bureau verlegen müssen, sondern in die Fabrik, in den Verkehr

mit Arbeitern und Arbeitgebern. Jeder Tag, den er auf alkrle:

schriftliche Arbeiten, auf amtliche Sitzungen und Reisen zu deo

selben zu verübenden hat, entzieht ihn eben seiner Hauptaufgabe.

Ja es besteht die Gefahr, dass der Inspektor schliesslich das, «a»

nur als nebenhergehende Leistung von ihm gefordert wird, zum

bevorzugten Gegenstand seiner Thätigkeit werden lasse, |

nahe muss sie z. B. iUr die italienischen Inspektoren liegen, wd-

chen die Verpflichtung auferlegt ist, über alles zu berichten, «is

ihnen geeignet scheint, die nationale Industrie zu fördern. Wie

weit ab vom ursprünglichen Ziele mag manchen der italtenischea

Aufsichtsbeamten dieses so lockende Nebenthema führen!

Klagen über ein Uebermass von Nebenarbeiten finden

namentlich in den deutschen, zum Teil auch in den östeneichi'

sehen Inspektionsberichten gar nicht selten. So berichtet der

hessische Inspektor, dass die grosse Zahl der geforderten schrift-

lichen Gutachten und die dafür erforderlichen Reisen
, Berichtig-

ungen und Erhebungen vielfach eine mehr der eigentlichen Au:-

gäbe des Fabrikinspektors gewidmete Thätigkeit störten. Allerk:

bureaukratische Schreibbelastung scheint sich auch an viden an

dem (^rtcn vorzufinden und es wurde selbst von höherer Stelic

auf eine Beschränkung derselben als durchaus notwendit^ hin<,^e

wiesen. In Oesterreich ist besonders die Bcanspruchnng der

Inspektoren zur i eiinahme an Sitzungen verschiedener BchördcE

selir auffailend und scheint unverhältnismässig viel Zeit zu absor-

bieren.

Das Bedenklichste von allem ist aber die ganz falsche
|

Vorstellung, die sich viele untergeordnete Amtsstellen und

vor allem die Arbeiter selbst in ihrer übeigrossen Mehrheit

von der Thätigkeit eines Fabrikinspektors machen.
,

Nicht überall selbst zu sein, selbst zu sehen und selbst zu höres

braucht er; es ist überflüssig, dass er alle Augenblicke die Ar-
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beitsstätten besuche, ftir jeden Arbeiter, der eine Beschwerde zu

führen hat, mit Mund und Ohr zur Verrü<^ung stehe. Was man
von ihm erwartet, wird ihm doch nicht gelingen, wenn er nicht

Hülfsorgane hat, seien es Beamte, Bedienstete der Polizei,

seien es die Arbeiter selbst, welche in der Schweiz an mehreren

Orten Inhtilutionen geschaffen haben, die eine förmliche Aufsicht

über die Innehaltung der Fabrikgesetze üben, Klagen an die rich-

tige Stelle befördern, zum Teil selbst die Klagen auf ihre Rich-

tigkeit prüfen, bevor sie dieselben an die zuständigen AnilsstcUen

abgehen lassen. Aber auch da, wo diese Aufsichtskommissionen«

nicht bestehen, wird dasselbe erreicht werden können, wenn der

Arbeiter in verständiger, zutrauensvoller Weise an die Aufsichts-

beamten sich wendet. Ohne solche Mithilfe wird es täglich vor-

kommen, dass der Inspektor auch bei möglichst kleinem Aufsichts-

bezirk, gerade da nicht zur Stelle ist, wo ein Einbruch in die

Gesetze stattfindet. Es liegt übrigens auch nicht so viel daran,

dass keine einzige Unregelmässigkeit, sei sie noch so selten and

vereinzelt, unentdeckt und unbestraft bleibe, wohl aber daran,

dass überall das Gefühl bestehe, dass der Inspektor wache, seine

Hil6organe kontrolliere; — dass er auf jede Klage achte, die bei

ihm erhoben wird. Eine einzige Bestrafung schreckt auch man-

chen andern ab und veranlasst ihn, seine Ungesetzlichkeiten zu

beseitigen; ja die blosse Wahrnehmung, dass der Inspektor Kennt-

nb von den meisten Uebertretungen erhält, wird für manchen
der Anstoss sein, künftig auf solche zu verzichten.

Welche Anzahl von Etablissements sind nun in den ver-

schiedenen Ländern der Aufsicht lunes Beainicn anvertraut?

Welche Gebiete umfasst sein Wirkungskreis? Die

Antworten hierauf müssten sehr verschiedenartig ausfallen.

England hat unter einem General-Inspektor und 5 Super-

intending-Inspektoren 50 Inspektoren und 10 Inspektoratsgehilfcn

(Junior-Inspektor^;) eine scheinbar sehr grosse Zahl, um so mehr,

als ein grosser 1 eil derselben zur Beaufsichtigung seines Kreises

nur sehr kleine Distanzen zu durchmessen hat. Berechnet man
aber, z. B. für das Jahr 1881, die Zahlen, die von den 51924 Fa-

briken und 60155 Werkstätten auf den einzelnen Inspektor ent*

fallen, so findet man 3287 Etablissements, in denen damals durch-

schnittlich 1419 Besuche gemacht wurden. Dabei geschah äusserst

wenig für die ebenfalls von der Gesetzgebung berücksichtigten

Domestic Workshops.
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Oesterreich hat 15 Inspektoren unter emcm Zentralinspek*

tor. Nach $jährigeni Bestand des Inspektorats roeWct der amt-

liche Bericht, dass 16096 Betriebe mit 1 255 059 Arbeitern besucht

und damit alle grossen Betriebe und auch jene mittlerer GrSsM

nahezu vollständig erforscht seien. Die österreichische Gesetz-

gebung erstreckt sich aber auch auf die kleinen Betriebe, die

noch gutenteils leer ausgehen mussten. Erinnert man sich der

enormen Gebiete , die einzelne Inspektoren — wie der for Ga-

lizicn — zu bereiten haben, so wird man erst recht den Umfang

der diesen Beamten gestellten Aufgabe zu ermessen vermögen.

In Deutschland werden die Inspektoren von den einzelnen

Staaten angestellt. Ihre Aufgabe ist infolge dessen von ausser-

ordentlich verschiedenem Umfang. Vun dem gesainten Kr^rj^

von 48 eigentlichen Inspektoren und 23 Hilfsbeamten konimtn

18 mit 5 Assistenten auf Preussen; nur 4 auf Bayern. Saclistn

hat 7 Inspektoren mit 14 Assistenten, die aber auch die iJampt-

kesseiuntersuchung besorgen. Die Zahl der ausgeiührtca lospeic-

tionen schwankte hier zwischen 383—1234 per Kreis, was 21 bk

4<') " 'u der dem Gesetz unterstellten Etablissements ausmachte

Im Durchschnitt entüelen 955 Besuche auf jeden Kreis, 318 auf

jeden Beamten. Ueber die Grösse der Geschäfte, bezw. ihre

Arbeiterzahl wird nichts gesagt; dagegen ist ersichtlich, dass

auf I Inspektor oder Assistenten circa 15000 Arbeiter treffen. In

Preussen umfasst das Gebiet des Beriiner Inspektors 125125 Ar-

beiter in 4315' Betrieben; der von Oppeln zählt in seioem Kreb

113 131, der von Aachen-Trier 74375. Der Württembeiger Inspek*

tor mit I Assistenten beau&ichtigt 75cx>o, der von Baden ebcih

iails mit i Gehilfen 86435 Arbeiter in 2397 Betriebeh, der von

Sachscn-AItenburg 10422, Oldenburg 7530, Schwarzburg-Rudol-

stadt gar nur 483S. Nicht geringere Dillcrciizen weist der räum-

liche Liiitang der verschiedenen Kreise, z. B. von Berlin oder

Ostpreussen, auf Dies hebt auch der Beamte von Oppeln her-

vor, indem er von seinem Bezirke sa£^t : die Zahl der Re\ isi^men

im Verhältnis zu den darauf verwendeten Reisetagen wird stets

nur eine gerint^e sein können, da wegen der zerstreuten Lage

der Fabriken und der grossen Ausdehnung der Anlagen vielfach

ein ganzer Tag auf die Besichtigung eines einzelnen Betriebes

verwendet werden muss.

Bedeutend günstiger stellen sich die Verhältnisse in der

Schweiz, wo gegenwärtig 5 Inspektoren mit 2 Assistenten ihres
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Amtes walten, Sie beaufsichtigen 3786 Fabriken mit 159057 Ar-

beitern, so dass also auf den einzelnen Aulsichtsbeamten 757 Fa-

briken mit 31 811 Arbeiter entfallen. Im i. Kreis mit 71494 Ar-

beitern und 1678 Fabriken, ist schon seit mehreren Ja.hrcn ein

Assistent thätig und es ist dadurch möghch gewurdun, jedes Jahr

nahezu alle Betriebe einer Inspektion zu unterwerfen. Dies dürfte

Wühl das Maximum dessen sein , was zweckmässigerweise in

bezug auf die Wiederholung der Besuche verlangt werden kann.

Allerdings wird es immer eine grössere An/.ahl von Betrieben

geben, bei denen bald wegen grosser Gefährlichkeit, bald wegen

besonderer Renitenz gegen die Handhabung des Gesetzes, alljähr-

lich mehrfache Besuche wünschbar sind; dagegen gibt es auch

immer zahlreichere andere, wo der Inspektor eigentlich gar nichts

mehr zu thun hat. Hier würden alizuhäufigc Besuche nur ermüden,

das Inspekttonswesen diskreditieren. Die Leistungsfähigkeit von

zwei Beamten würde aber eine unzureichende sein, wenn nicht

fUr die blosse Nachschau, ob diesen und jenen Weisungen nach-

gelebt, signalisierte Uebelstände beseitigt worden seien, von den

Polizeiorganen oder von sonstigen Lokalbeamten in immer zu-

nehmendem Masse gesorgt worden wäre. Die Brauchbarkeit man-

cher untergeordneter Amtspersonen zu diesem Zweck hat sich

oft ganz vorzüglich bewährt. Wurden sie einmal von Interesse

ftlr diese neue Aufgabe erfUUt, so waren ihre Berichte oft ganz

vortrefflich und es trat eine ungeahnte Gewandtheit in der Auf
fassung technischer Fragen zu Tage.

Wenn nach dem Mitgeteilten angenommen werden darf, dass

in der Schweiz und auch in den kleinern deutschen Kreisen das

bisherige Inspektionspersonal vollkommen ausreichen könne, dass

auch in Sachsen bei einiger Entlastung von Nebenarbeiten, dies

Resultat leicht zu erreichen wäre, so liegt dagegen auf der Hand,

dass dies (lir den grössten Teil des Gebietes der einlässlicher be-

sprochenen Industriestaaten nicht gilt. Ks ist anzunehmen, dass in

der grossen Mehrzahl der Fälle der durch die Revision geweckte

Eifer für Einführung von Verbesserungen wieder erkalten, die

Handhabung des Gesetzes eine schlaffe werden wird, wenn viele

Jahre bis zum erneuerten Besuch verfliessen, Dass so lange Pau-

sen vom Inspektor unmöglich vermieden werden können, ist

selbstverständlich.

Es ist daher begreiflich, dass überall das Verlangen nach

Vergrösserung der Zahl der Inspektoren sich kundgibt In der
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Regel denkt man sich als natürliche Folge davon die Verklei-

nerung der Amtsbezirke. Diese hat aber ernstliche Ucbd-

stände im Gefolge. Niemand wird daran zweifeln, dass ein war

gehender Fabrikinspektor, und sei er auch der bestgeschulte

Techniker, vertraut mit Physik» Chemie, Hs^gieine, viel, recht vid

zu lernen hat, bis er seiner Aufgabe gewachsen ist. Um euea

tüchtigen Beamten heranzubilden, ist aber ein Wirkungskreis er-

forderlich, der ihm möglichst vielseitige Erfahrungen und Kcrjii

nisse, nicht nur in bezug auf die Betriebe selbst, sondern ^uch

bezüglich der Lebensweise, des Charakters und der Anscliauungi-

weise der industriellen Bevölkcruni^ , zu sanimehi ermoglichi. Ist

dies nicht der Fall, wird unwillkürlich eine gewisse Einseitigkeit

zustande kommen, namentlich da, wo eine einzelne Industrie vor-

herrscht. Der Inspektor ist versucht, den an ihr gewonnenen

Massstab überall anzulegen; der Ueberblick geht verloren. Es

wird sich dies namentlich dann empfindlich spürbar machen, wcai

er berufen ist, beim Erlass allgemein gültiger Bestimmungen mit*

zuwirken. — In engerem Kreis gewöhnt man sich ferner auch

leichter an bestehende Uebelstände, man übersieht sie, währoMi

sie bei viel&ch vetgleichender Beobachtung mehr in die Aagd
springen. Und zudem fördert auch die stete Berührung mit des

Personen eines engeren Kreises eine gewisse Rücksichtnahott,

eine Nachsicht, welche der Au%abe des Inspektors nichts weo^
als förderlich ist.

Will man diese Gefahren vermeiden, so bleibt nur iibrig

durch Anstellung von zwei oder mehreren Beamten im gletchei

Bezirk der Ueberbürdung abzuhelfen. Waren dieselben koordiniert,

so würde zweifellos die Einheitlichkeit in der Handhabung des

Gesetzes sclnver darunter leiden. Und üicbc Eiahcii. ist notwcn-

di^^ Wird doch selbst ein strenges Gesetz leicht ertragen, wenn

CS alle gleich trifft. Diese Erkenntnis hat England zu seiner

straffen Zentralisation , Oesterreich 7A\r Schafifnni' eines I iauptes

für seine hispektoren geführt ; das gleiche Ziel \\ \\x\ in der Schweiz

durch zeitweise Konferenzen der Inspektoren unter Mitwirkung

des ihnen vorgesetzten Departementschefs erreicht. So wird es

ei forderlich sein, dass auch im einzelnen Kreis die Handhabui^

des Gesetzes in Einer Hand liege. England hat in diesem Sinn

seine Junior inspectors, deutsche Staaten ihre Assistenten, die

Schweiz Adjunkten den Inspektoren beigegeben. Diese über-

nehmen einen Teil der Bureauarbeiten, welche die Kraft des hi-
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spektors unnützerweise absorbferen» machen Inspektionen mehr
polizeilicher Natur, allmählich auch andere, ftihren zeitraubende

Extrareisen aus, untcrnchinen Speziakintersuchungen , besonders

wenn iiir iiiltlun^fs<^ang sie dazu vorzugsweise befähigt. Was aber

das Wichtigste ist, sie werden allmählicli in die Aufgabe eingeführt

und dafür ausgebildet. Es kommt, wie Whymper in seinem be-

reits citierten Referat sagt, weil weniger darauf an, w as gcthan,

sondern w i e es gethan w erde. Das ICrwerlien der Erfahrung,

wie ihre Amtspflichten am besten ausgeführt werden, liat aber

schon manche Enttäuschung, manchen Misserfolg, manchen Ver-

druss die jetzt amtierenden Inspektoren gekostet ; sollte dies alles

nicht möglichst dem Anfänger erspart werden, der in seiner Stel-

lung aus allen Erfahrungen der Vorgesetzten Nutzen ziehen kann?

Man hat aber, am ausgesprochensten in Sachsen, den Fabrik-

Inspektoren auch in anderer Weise ihre Aufgabe zu erleichtem

gesucht. Es wurden ihnen ausser den Assistenten chemische

Sachverständige beigegeben. In England ist der Inspektor be-

fugt, einen Medtzinalbeamten der Gesundheitspolizei in eine Werk-

statt oder Fabrik mitzunehmen; manche der dortigen Beamten

sprechen den Wunsch aus, es möchte der eigentlich h) gieinische

Teil der Inspektion Aerzten oder Hygieinikem vom Fach über-

tragen werden. — Soviel ist gewiss, dass die Kenntnisse des

einzelnen Inspektors niemals in all den Fragen ausreichen, die im

Jahrcslaui ihin /-ui Ik.inlwortung vorliegen. Sehr oft wird die

Losung derselben so schwierig und von solcher Tragweite sein,

dass sie ganz hervorragenden I'^achleuteii wird übertragen werden

müssen. Die »Sachverständigen« der Inspektion werden in sol-

chen Fällen, wenn sie ohnehin als Assistenten, d. h. als unter-

geordnete Beamte funktionieren, keine beneidenswerte Stellung

haben. Aber auch die Stellung des Sachverständigen zum In-

spektor wird eine sehr heikle sein. Versteht der Inspektor

nichts von Chemie, so wird er in chemischen Fragen von sei«

nem subordinierten Hilfsbeamten gänzHch abhängen. Kollisionen,

Eifersüchteleien sind — je nach den Charakteren — durchaus

nicht ausgeschlossen. Anderseits freilich spricht Ein Umstand

sehr zu Gunsten dieser ständigen, einen Teil des Inspektorats

bildenden Sachverständigen. Der hervorragendste Spezialist, den

der Inspektor beiziehen kann, wird nur dann rechten Nutzen zu

stiften vermögen, wenn er mit der Art des Fabrikbetriebs genü-

gend vertraut ist, um ein Urteil zu haben, was möglich und aus-
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fiihrbar ist; er wird im Gegeoteü den Widerstand, den Spott der

IndustrieUen herausfordern, wenn seine Vorschläge Unkenntnis

der Praxis verraten. Ein Beamter dagegen, der sich ^nz der

Beobachtung der pr.iktisclien Verhältnisse widmet , der durch

seine Inspektionen nuL der Retriebsweise, ihren Vor- u^J Nach-

teilen bekannt geworden ist, wird viel leichter zu praktisch brauch-

baren Vorschlägen j^elangen.

Es g-ibt aber norh eine dritte Möglichkeit, in solchen detail-

Uerte Fachkenntnis crlurdernden Fragen Rat zu schatten: eine

Zusamtnensetzung des Korps der eigentlichen his})ektoren in der

Weise, dass alle bei der Inspektion in Betracht kommenden Fä*

eher durch spezielle Kenner desselben vertreten sind und ein ge-

meinsames Beraten und Zusammenwirken des InspektorenkoQe*

giums in allen schwierigen Angelegenheiten stattfinden kann.

Wie werden aber die Inspektoren ausgewählt? Diese Frage

muss beantwortet werden, ehe näher auf die Organisation einge»

treten werden kann.

Bei der Auswahl tritt wohl selten die Frage nach der

Fachbildung der Kandidaten in den Vordergrund. Es verstdit

sich wohl von selbst, dass vor allem auf Männer zu sehen

ist von humaner Gesinnung, unbestechlicher Redlichkeit, voa

Energie und voll Lust zur Arbeit. Aber es muss auch verlangt

werden, dass es Leute seien von guter Erziehung und tüchtiger

allgemeiner liildung, gewandt im taktvollen Verkehr mit Hoch

und Niedrig, Reich und Arm. An diesen Forderungen hat Eng-

land unverbruclilich festgehalten zu einer Zeit, wo das neue In-

stitut der I''ahrikinspektoren von allen Seiteti .u^L^efeindet war und

es verdankte dieser Maxime einen guten ieil seines IX^lgcx

Wie selten bei einem andern Gesetz muss beim I'\abrik^4cset2

weniger der starre Buchstabe angewendet, als vielmehr alles mög-

liche gethan werden, durch die Macht der Ueberzeugung von der

Wohlthätigkeit der Gesetzesbestimmung . der Achtung vor den

edlen, dem Gesetz zu Grunde liegenden Gedanken die von dem-

selben Berührten zur freiwilligen Ausführung des von ihnen Ge-

forderten zu bewegen. Diesem Ziel muss bei Leuten auf allen

möglichen Stufen der Bildung und gesellschaftlichen SteUuag

nachgestrebt werden; es kann aber nur erreicht werden, wenn

Charakter und Bildung des Inspektors, wenn sein ganzes Auftre*

ten allen den so verschiedenen Gesellschaftsklassen Angehörigen

Achtung und Zutrauen einzuflössen vermag. Kommt dazu noch.
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dass der Mann in seiner bisherigen Lebensstellung Gelegenheit

hatte, sich mit den Verhältnissen der arbeitenden Klasse vertraut

zu machen, unbceinilusst durch Berufsinteressen eine unbefangene

Anschauung von denselben zu gewinnen — desto besser. So
wählte man in Knidand mit Vorliebe Beamte, Offiziere und na-

mentlich auch Aer/U Es mag nur an die Generalinspektoren

\ lorner und Baker erinnert werden , zwei Aerzte , die geradezu

massgebend für die Entwicklung der englischen Fabrikinspektion

geworden sind. Verhältnismässig wenig zahlreich waren die Tech-

niker vertreten. Auch die englische InspektorenprUfiing fordert

nur eine tüchtige allgemeine Bildung nebst Kenntnis von Mathe-

matik und Physik, gar keine speziellen technischen Kenntnisse.

Weit mehr schon sieht Oesterreich neben der dort be*

sonders wichtigen Sprachgewandtheit aufKenntnis spesieller techni-

scher Fächer. Doch haben auch Juristen» hingegen keine Aerzte,

Eingang in das dortige Inspektorenkollegium gefunden. Ungefähr

dasselbe scheint in Deutschland der Fall zu sein. In der

Schweiz schwebte von Anfang an der Gedanke vor, das In-

spektorat aus einem Chemiker, einem Mechaniker und einem Hy-
gieiniker zusammenzusetzen und diese Kombination ist auch bei

der W ahl der iVdjunkten nicht ausser acht gelassen worden.

So ist denn in diesen vier Staaten, in welchen die l'abrik-

inspektion eine Bedeutung gewonnen hat, wie in keinem der ande-

ren europäischen Lander, nirgends der Grundsatz befolgt worden,

der z. B. fiir die Wahl der französischen Bezirksinspektoren auf-

gestellt wurde. Während diese nur der Zahl der Staatsingenieure,

diplomierten Ziviiingenieure, Schüler der Zentralschule der Künste

und Gewerbe, der diplomierten Zöglinge der Bergwerksschule und

der Leiter grösserer Fabriken entnommen werden sollen, lassen

jene 4 Staaten Leute jeglichen Berufes, genügende allgemeine

Bildung vorausgesetzt, zu. Diese Zusammensetzung aus Leuten

jeder gebildeten Berufsart ist wohl am geeignetsten, Einseitigkeit

in bezug auf Schaffung gesetzlicher Bestimmungen wie auf die

Ausfuhrung des Gesetzes zu verhüten. Aber nicht dann, wenn

jeder einzelne Inspektor, unbekümmert um seine Kollegen, als

Alleinherrscher in seinem Kreise waltet Dann wird die Ver-

suchung gross sein, je nach dem frühem Beruf allzu viel Ge-

wicht auf diesen oder jenen Teil der amtlichen Thätigkeit zu legen.

In welcher Form sich das Zusammenwirken gestalte, kommt wenig

in Betracht, wenn nur jedes einzelne Element zur richtigen Gel«
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tung kommen kann. Dies hängt freilich bei der englischen stram-

men Organisation
,

ja selbst bei der österrcicliisclien ^ar sehr

von der Persönlichkeit des Chefs ab. Wie Schönes auf üie«enn

Wet^. selbst in wenip^en Jahren , erreicht werden kann , ist aiili^-

kannt. Wo aber kein Zusammenhang zwischen den einzelnen

Inspektoren besteht, werden immer grosse Lücken bleiben, die

auch durch Assistenten und Sachverständige nur mangelhaft aus-

gefüllt werden. Es ist auch nicht anzunehmen, dass blosse pri-

vate Vereinigungen und Besprechungen der Inspektoren genügen

würden. Handelt es sich doch nicht nur darum, bei sokhea

Konferenzen festzustellen, was wünschbar wäre, sondern es moss

auch eine gewisse Einheitlichkeit im Vollzug des Verlangten an«

gestrebt werden. Diese kann in der Regel nur durch offizielle

Vereinigungen erreicht werden.

Wenn zug^eben wird, dass bei der Wahl der lospektorai

vor allem die Persönlichkeit und nicht das Fach, dem ^
selbe bisher oblag, in Betracht kommt, während freilich eine

nügende Vertretung der Mechanik, der technischen Chemie, (kr

Hygieine oder lieber der Medizin (Gewerbepathologie) dringeaJ

erwünscht ist, so gilt selbstverständlich dasselbe für die Assi-
|

stciilen oder wie die Hilfsbeamten sonst benannt sein m^gen

Doch hat England bei der Wahl <?ejner Juniors in den icUteo

Jalirzehnten eine Ausnahme gemacht. Die dortigen Arl>citer

verlangten längst, dass auch Leute ihres Standes als Inspekiorto i

gewählt werden, ein Beffehren, das auch auf dem Kontinent iadcn

letzten Jahren immer olter gestellt wurde. Heute entstamme

etwa 5 der englischen Juniors der Arbeiterklasse. Es sind Le<j:r.

die durch ihre Bildung eine hervorragende Rolle unter ihren k
rufsgenossen spielten. Trotzdem rückten sie nach manchem Jabf

noch nicht zum eigentlichen Inspektorat auf und selbst ein so

eifriger Verfechter der Arbeiterinteressen , wie Dr. V. Adler be-

merkt in seinem Bericht über die englische Fabrikinspek-tion V

dass mit ihrer Aufnahme in die Organisation nur nach und oac^

vorgegangen werden müsse. Die englischen Generalinspektofca

hatten sich stets der Wahl von Arbeitern widersetzt. Diess oug

im ersten Augenblick befremden. Es kann ja nicht bcstrittes

l) Dr. Victor A «1 1 c r ,
JIIl- Fabrikins})<:ktion insbesondere m Fngiari'i

der Schweie. (Sep -Ahdr. aus den jahrl)üchera ftir Nationalökonomie und Sutls»ä^l

Jena, 1884, S. ai.
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werden, dass eine Reihe von Funktionen der Inspektoren durch

intellig'ente Arbeiter ebenso gut ausin fuhrt werden können, wie

von dem Höchstgebikleten ; tkiss ilirc früheren Eriahrungen und

Beobachtungen sie befähigen, manche Missstände weit rascher

und sicherer zu erkennen und aufzudecken. Sie werden daher

wenigsten'? in gewisser Richtung, als Hüfsbeanite , von höchstem

Wert sein können. Die Erfahrungen in repubUkanischen Staaten

beweisen jedoch zur Genüge, wie es Leuten aus bescheidenster

Lebensstellung und von geringer Schulbildung gelingen kann,

sich eine sehr tüchtige allgemeine Bildung zu verschaffen und

sich einen Takt im Auftreten und im ganzen Verkehr anzueignen,

der nichts zu wünschen übrig lässt. In diesem Fall steht aber

grundsätzlich gewiss nichts im Wege» den Arbeiter von ehemals

zum eigentlichen Inspektor aufsteigen zu lassen. Was davon ab*

halten kann, sind mehr nur praktische Erwägungen. Die Auf-

gabe, die von allen Fabrikgesetzen den Inspektoren gestellt ist,

setzt, wenn ihre Lösung gelingen soll, nicht nur eine vollkom-

mene Unparteilichkeit dieser Beamten voraus, sondern aucli die

feste Ueberzeuguag aller Beteiligten , dass diese Unparteilichkeit

wirklich vorhanden sei. Dies scheint bis jetzt bei der grossen

Mehrzahl der Inspektoren zuzutreffen. Aber tausendfach wieder-

holen sich kleine, vereinzelte Vorkommnisse, wo dieses Zutrauen

wenigstens vorübergehend erschüttert wird, weil man eine Be-

fangenheit der Beamten zu gunsten der einen oder andern Partei

glaubte annehmen zu müssen. Sollte nun dieser Beamte auf

Andringen der einen bei der Handhabung der Fabrikgesetze in-

teressierten Partei, der Arbeiter, gewählt sein, so würde dieses Miss-

trauen beim geringsten Anlass geweckt, die ganze Wirksamkeit

der Inspektion in hohem Grade gefährdet; es würde zugleich das

Bestreben wachgerufen, auch Vertreter der andern Partei, Unter-

nehmer, dem Stab der Inspektoren einzuverleiben. Dies scheint

bisher überall möglichst vermieden worden zu sein. Einzig in

der Schweiz ist man von dieser Regel abgewichen. Die Erfah-

rungen, die man dabei machte, waren keine unerfreulichen.

Selbst in der schweren Anfangsperiode kamen die Arbeiter dem
ehemaligen Unternehmer , der dem Inspektorat angehörte, mit

gleichem Vertrauen , wie den andern Mitgliedern entgegen. So
dürfte es auch gehen , wenn einmal der richtige Mann aus Ar-

beiterkreisen an eine solche Stelle berufen wird. Aber der Ruf

muss ergehen um s e i n e r P e r s u n , nicht um s c i n e s S t a n-
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des willen. Denn diesem braucht man nicht selbst angehört

zu haben, wie so oft behauptet wird, um seine Leiden, seine

dürfnissc, seine Wünsche kennen zu lernen. Die Arbeiterschatt

würde durch eine ausdrückliche Kiassein crtretung^ in der lnspek-

tion nur verlieren, — sie würde derselben all' den Kintluss raubeo,

den sie jetzt als unbefangen vermittelnde Stelle geniesst und so

oft schon zu gunsten der Arbeiter verwertet bat.
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DIE LAGE DER FABRIKARBEITER
IN ZENTRALRUSSLAND.

VON

Dr. E, M. DEMENTJEFF
in moskau.

Immer mehr wird Russland in die im übrigen Europa allge-

mein verbreitete kapitalistische Produktionsweise hineingezogen,

und immer öfter hören wir von dem allmählichen Verschwinden

des Kleingewerbes, von dem Untergang kleiner Fabriken und zu-

gleich von der Erweiterung grosser Etablissements. Dabei wird

aber doch noch immer die alte Meinung, Russland habe kein

Proletariat, aufrecht gehalten.

Wohl wissen wir, dass die Zahl derjenigen Personen, die

ausserhalb der Stadt Grundbesitz haben, 36% der Bevölkcriini^

des europäischen Russland bildet, \\ :ihrend in Preussen die Zalil

derselben Personen fünfmal, in En^^land fünfunddreissigmal kleiner

ist Der grösste Teil der Grundeigentümer gehört dem Bauern-

stancic an , weshalb auch in Riissland die kleinen Grundbesitzer

der Zahl nach (98 ^io) die mittleren und grossen vollkommen er-

drücken. In dieser Hinsicht, wie auch in betreff des überwie-

genden Anteils an Grund und Boden, der auf die kleinen Besitzer

entfällt, nimmt Russiand unter den europäischen Ländern die

erste Stufe ein. Dieser Umstand ist es namentlich, welcher der Volks-

masse in Russland nach der Seite des Landbesitzes eine grössere

Sicherheit bietet, als dies im übrigen Europa der Fall ist; die

Zahl deijenigen, die in Russland keinen Grundbesitz haben, lässt

sich deshalb auch mit der Zahl der Besitzlosen in anderen Lan-

dern nicht vergleichen. Allein das ist bloss der äusserliche Sach-

verhalt Denn es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser Land-

I) Jahnson, Vergleichende SutHtlk II. (nciiecli).

Ak^v tat aoc GMM^itg. tt. SMtUÜL II. 4 37
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besitz die Existenz der Bauern in sehr vielen Fällen durchaus

nicht gewährleistet. Ob es der Mangel hinreichender Bodenflädie

oder die Unmöglichkeit ist, den extensiven Betrieb durch eioea

intensiven zu ersetzen, oder ob beide Umstände zugleich die

Schuld daran tragen, bleibt für den gegebenen Fall gleichgültig,

sicher aber ist, dass der karge Ertrag, den die eigene Landwirt-

schaft in vielen Gegenden Russlands liefert, die Bauern zwingt,

sich nach andern Existenzmitteln umzui^chcn.

\\ ir sind CS vollkommen gewohnt und sehen darin nichb

/\iiüimale.', wenn ganze Volksmassen Jahr fiir Jahr sich in Be-

wegung setzen und viele hunderte Kilometer weit wandern, um

socrenannte »fernliegendec (nicht am Heimat^nrte behndliche) Er-

werhszvvcige aufzusuchen. In solchen Gouvernements, wie im

Moskau'schen, wo schon von altersher Fabriken bestvinden, wur-

den Nebenverdienste an Ort und Stelle geboten. Allein auci

dort ist das heute nicht mehr der FalL Durch die Anwendung

der Dampfkraft und die Vervollkommnung der Maschinerie einer*

seits und den Zuwachs der Bevölkerung andererseits ist alles an*

ders geworden. Wir erblicken jetzt nur noch dürftige Ueber*

reste der Fabriken früherer Art In diesen Fabriken herrscfate

volle Thätigkeit nur ein halbes Jahr etwa, die zwei folgeodcfl

Monate wurden dieselben nur noch mit einer auf die Hälfte reda-

zierten Arbeiter-Zahl oder mit einem noch kleineren Teil betri^

ben; vier, fiinf Monate jedoch , standen die Fabriken still, oiMi

während dieser Zeit kehrten alle Arbeiter in ihre Dörfer zu des

Feldarbeiten zurück. Als noch alle Fabriken diesem primitiveo

Typus angehörten , war es möglich von einem Nebenverdieoste

des Bauern zu reden; jetzt hingegen, wo fast alle Fabriken ohne

Unterbrechung und einige, wie z. B. die Baumwollspinnereien und

Webereien, gar 1 a^^ und Nacht arbeiten, haben die Verhältnisse

eine grundliche Wandlung erfahren. Die Arbeiter iind ireilicfa

auch jetzt noch dieselben Bauern, inzwischen aber hat sich unter

ihnen der bestimmte Typus des Fabrikarbeiters ausgebildet.

Gelegentlich der von der Land^chaftsversainmlung des Mos-

kauer Gouvernements veranlassten und bereits beendeten Unter-

suchung der h)'gieinischen Zustande in den Fabriken konnte

ich mich überzeugen, dass die herrschenden Ansichten mit des

t) Vgl. Erism*nn, Untenuclumgen über die fcOrpertiche Entwidklmig der Ar-

beiterbevtttkerung in ZentralniiBtaiid la diesem Archiv, Bd. I« 8. 98
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tatsächlichen Zuständen in den Fabriken in grellem Widerspruche

stehen. Dies bewog mich, den Rahmen des damaligen Unter-

suchungsprogramms zu erweitern und auf solche Fragen auszu-

dehnen, die den ökonomischen Zustand der Fabrikarbeiter in ein

schärferes Licht setzen konnten. Auf grund jener Studien beab-

sichtige ich die Lebenslage dieser Arbeiter möglichst genau dar-

zuslcUcn, und ich glaube, dass die Ergebnisse der üalcrbuchuiig,

die auf sicheren, mit der grossten Umsiclit gesammelten urul aller

Strenge der statistischen Methode bearbeiteten Thatsachen beruhen,

in dem Leser nicht weniger wie in mir starke Zweifel an der

Behauptung, es gebe in Russland kein Fabrikprolctariat, erregen

werden. In Wirklichkeit hat dieses Proletariat hier nur eine an-

dere Form als im Westen Europa s : es tragt das Kleid des grund-

besitzenden Bauernstandes. Ist das aber im Grunde nicht ein

und dasselbe? Die schnelle Entwicklung der fabrikmassigen Pro-

duktion bei uns, — eine Entwickelung, die so rasch von statten

ging, dass in dem einen Moskau'schen Gouvernement die Zahl

der Fabrikarbeiter, im Laufe des Dezenniums von 1871 bis 1881,

um 30% gewachsen ist, — trägt ohne Zweifel zur Bildung des

Proletariats nicht wenig bei. Und wenn wir jetzt auch noch in

einer Zeit leben, wo dieses Proletariat sich erst zu bilden be-

ginnt, so können wir doch sicher erwarten, dass bei der raschen

£ntwtckelung der Industrie weniger als ein halbes Jahrhundert

hinreichen wird, um in Russland dieselben Uebel hervorzurufen,

die in dem grössten Teile der westlichen Staaten so grosse Sor-

gen bereiten.

Die Thatsachen, die das Material zu diesen Untersuchungen

bilden, sind persönlich von mir gesanmielt worden; indessen

werde ich bei denjenigen Fragen, die zu dem Frugiainiu der von

mir in Gemeinschaft mit meinen Kollegen, den Herren Professor

Dr. V. Erismann und Dr. A. Pogostkeff unternommenen Encjiiete

der hygieinischen Verhältnisse der h'abriken gehörten, das in der-

selben dargebotene Material benutzen. V'on den Aufsalzen, die

hier folgen werden , soll jeder ein vollständig abgeschlossenes

Ganzes bilden und einen besonderen Arbeitszweig oder einige,

durch die Existenzbedingungen der Arbeiter einander ähnliche,

Branchen behandeln. Zunächst will ich diejenigen Betriebszweige,

die den Arbeiter noch an die Scholle und an sein Haus binden

und nicht schon zum Fabrikproletarier gestempelt haben , schil-

dern. Den Anfang mache ich mit der Mattenweberei, da diese

37*
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Industrie mehr als jede andere durch ihre Eigenheiten, eine gut

exklusive Stellung einnimmt

Die Matten-Fabrikation.

iJic: Luidenbast-Matten werden in li Fabriken des Moskau«

Gouvernciiients, in der Unii^ebung der Städte Moskau, Serpucho»

und Kolomna verfertigft. Diese Fabriken beschäftigen über 30:0

Arbciler. Alle b'abriken haben ohne Ausnahme ein und dieselbe

Einrichtung und bieten in jeder Hinsicht, sowohl in bezug auf

die Verarbeitung des Materials, als aucli in Hinsicht der T eh^^n-

läge der Arbeiter, ganz gleiche Hcdingungen dar. Sehen wir un*

eine beh'ebige dieser Fabriken an : überall erblicken wir ein- oder

zweistöckige steinerne oder hölzerne Gebäude, welche entweder

Werkstätten oder Magazine fiir Matten und den aus dem Ufa sehet

Gouvernement gebrachten Lindenbast enthalten. Ausserdem be-

merkt man lange, niedrige ßretterschuppen« in denen die Afbcfter

den zur Verarbeitung zurechtgelegten Bast und fertige, aber oocb

nicht abgelieferte Matten aufbewahren. Meist sind die von Werk-

stätten besetzten Fabrikgebäude in mehrere abgesonderte Zimmer

verschiedener Grösse geteilt ; in denselben befinden sich je oadi

der Grösse der Zimmer 5^10 Webstühle mit 20—40 Arbdtcra.

übrigens kommt es auch vor, dass eine ganze Fabrik mit 150 Ar-

beitern in einem einzigen, ungeteilten Raum Platz findet

Oeffhet man die Thüre einer dieser Werkstätten , so stroitf

eine Wolke dichten, warmen Dampfes hervor, die von dem schar-

fen, spezifischen Schimmelgeruch feuchter Wohnungen doreb-

drungcn ist. Dazu tritt noch der Geruch von .Matten und die

drückende, verdorbene Luft, wie sie ein von vielen Menschen

überfüllten Lokale erfüllt. Was den Eintretenden sodann trap

piert, ist die herrschende Dunkelheit. Nicht anders als tasuü^

und den uberall auf Stiiben und Seilen liängenden LindenbiM

auseinanderschiebend, die Füsse, welche an der von dichtem 4

bis 8 Zentimeter hohem Schmutz bedeckten 1 »i( le kleben bleiber.

zögernd vor sich setzend, bei jedem Schritt in die von fiussigei

Jauche überfüllten , in den verfaulten Dielen entstandene Höh-

lungen tretend, dabei auf von Pfützen umgebene Wasserbehälter

stossend , und jeden Augenblick der Gefahr ausgesetzt , die aut

dem Fussboden umherknechenden , kleinen Kinder zu zertreten.
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j4cIanL,'t man endlich .iii ein Fenster. Im Laufe der Wanderung
diircli dieses Schnuit/.lahyrinth hat sich übri^jens das Aug'C be-

rciU an che Dunkelheit i;e\vöhnen können, und jetzt f^evvahrt man
die vor jedem Fenster wollende Arbeit der Mattciiweber.

Die Einrichtung der Werkstätten ist überall p^leich In dem
niedrigen, 2.2—2.5 Meter, in Ausnahmsfällen bis zu 3.5 Meter

hohen Räumen stehen vor jedem Fenster je vier durch Quer-

stangen verbundene Gestelle, die eine Reihe origineller Käfige

oder Zellen bilden. Jede dieser 2.2—2,8 Meter langen und 1.8

bis 2.2 Meter breiten Zellen dient sowohl als Arbeitsplatz, als

auch als Wohnnnp: für eine Arbeitsfamilie, den sogenannten Stan,

der als Arbeits-Einheit in den Mattenfabriken betrachtet wird,

der noch übrige freie Raum der Werkstatt zwischen den grossen

russischen Oefen ist mit ausgehängtem Lindenbast gelullt. Auch
hier werden die mehr oder weniger dicken Lindenbastfasem in

den neben den Oefen stehenden, mit warmem Wasser gefüllten

Zubern aufgeweicht und sodann in feinere Fasern oder Bänder

zerzupft und nach verschiedenen Qualitäten sortiert. Der Bast

muss nicht nur deshalb geweicht werden, weil er nur in nassem

Zustande in feinere Fasern gerissen und ohne zu brechen gewo«

ben werden kann, sondern auch um ihn von Sand und Erde

reinij^en zu können. Aller Schmutz fallt auf den Fussboden, der

nie gewaschen und gefeilt wird, so dass sich wahrend der acht-

monatlichen Arbeitsperiode eine dicke Schicht des merkwürdig-

sten Humus bildet. Nur auf einer der Fabriken wird die Diele

alle zwei Wochen von den Arbeitern selbst c^escheuert und ge-

waschen, auf allen übrigen Fabriken wird der Fussboden nur

einmal im Jahr im Sommer wahrend der Abwesenheit der Ar-

beiter zwar abgeschabt, aber nicht gewaschen. Die nie gereinig-

ten oder gewcissten Wände, ma^j es sich um hölzerne oder stei-

nerne Gebäude handeln, sind mit Sciiimmel bedeckt; von der

niedrigen rauchgeschwärzten Decke tropft nicht selten das Wasser,

wie in einer Hadeatubc ; an den nach aussen oder auf kalte Trep-

pen führenden Thtiren klebt schlüpfriger Schimmel, an dem ganze

Ströme Wasser herunterfliessen. Die in den Werkstätten täglich

geheizten Oefen dienen nicht nur zur Erwärmung, sondern auch

als Herde für die Arbeiter, die dort ihre Speisen kochen, Brod

backen und Wasser zum Weichen des Bastes wärmen. Kein

Wunder, dass in diesen von Menschen überfüllten Lokalen die

Temperatur immer höher als die normale ist und selbst im Winter
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fast immer 22 — 24® C. ujul nicln selten 2;' C. erreicht Die in

den Arbeitsraumen herrschende Uchcrtuilung, verbunden mit der

entsetzlichen Nässe , bewirken , dass der Feuchtigkeitsgehalt dtr

Luft statt der Is'orm von 60% nur in seltenen Fällen wenig unter

90% beträgt I
gewöhnlich aber bis zur vollen Sättigung gelangt

Wenn wir noch hinzufügen, dass die kleinen Klappfenster, <fi(

manchmal die einzige Ventilation bilden, mit der grössten Sorg«

falt zugeschlagen und verstopft werden, und dass die Wände in-

folge Ihrer Feuchtigkeit eine sehr geringe Durchlässigkeit bieten,

so kann man sich leicht eine Vorstellung machen, in wdcbem

Grade die Luft schwer und verdorben ist.

In allen Fabriken dienen die Werkstätten auch als Wobnuag

ßir die Arbeiter. Jeder Mattenweber-Stan besteht derVorsduift

nach aus vier Arbeitern, schliesst aber thatsächlich eine gans

Familie mit einer Anzahl von kleinen Kindern In sich. Somit ist

jede von den obenbeschriebenen Zellen der Raum, in detn cfc

ganze Familie 24 Stunden täglich verbringt. Hier arbeiten die

Mattenweber, hier speisen und ruhen sie aus; die einen richtea

sich ihr I.a^^cr ein, indem sie Fretter auf die oberen Verbindung?-

Stahe le^cn, wodurch eine Art von zweiter Etage (russisch Palat

entsteht, die aiKicrn schlafen auf der Diele, unter sich einen Hat

fen Matten, von Matratzen oder Rettzeug ist hier keine Kedf

Die hrauen ijebären hier vor den Antuen aller Werkstattbewohner

die Erkrankten liefen da so lan^'^e , bis sie von selbst gesund

werden, wenn ihr c )rLjanisnius die Krankheit zu überwältigen nocn

im Stande ist; und hier sterben sie auch, wenn die letzten Kräfte

aufgerieben sind. Die UeberfUllung an Menschen ist in den Werl

Stätten gewöhnlich so gross, dass pro Kopf im Maximum 4.^ ^"^

14.5 m' Lufl kommt, im Durchschnitt aber kann man in den

meisten Fällen nur 6.8 m' rechnen und nur in drei Fabnka

steigt das Maximum auf 11.6 m*, wobei Indes nifgends die grosse

Luftmasse berücksichtigt wurde, die von den feuchten Matta

und dem Lindenbast verdrangt wird. Sobald die Dänuneni^

einbricht, gesellt sich zu den genannten, die Luft verpesteodeo

Faktoren noch ein neuer in Gestalt der seit langen Jahren t,

zivilisterteren Gegenden ausser Gebrauch gekommenen O^ass^

hinzu. Jede Familie, bez. jeder Stan erhält wöchentlich zur6^

leuchtung beiläufig iVi Pfund Hanföl; die Lampe selbst bestellt

aus einem kleinen Blechkästchen , aus welchem eine brenneftk

Lunte herausragt ; naturiicli erzeugt diese primitive Lampe mcf^-
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Russ als Licht und in den Weilcstitten herrscht darum auch
abends eine fast vollständige Finsternis.

Das sind die Lebensbedini^uii^^en dieser Maltcinveber ! Be-

trachten wir nun die Arbeit selbst.

Der Matten-Webst 11 hl besitzt eine ganz primitive Form. Die

l.indcnbastfasern des Webcrzettcls werden an die (Juerstanj^e der

früher erwähnten Zelle befestigt, welclie den Scheerbaiini des jj^e

wohnlichen Webstuhls ersetzt. Die Fasern des Weber^ettels wer-

den dabei durch den Riedkamm gezogen, der an emem über

den übern Rahmen der Zelle gewundenen Seile hängt und durch

die Last eines einfaclieti Ziegelsteines reguliert oder zurückgehal-

ten wird. Dieser Riedkamm spielt hier zugleich die Rolle der

Vorderlitze. Der eine Arbeiter (der Stojatsche) hebt mit der

Hand den Riedkamm in die Höhe, sein Geliilfe, der an der gegen-

überliegenden Seite der in Arbeit befindlichen Matte steht, streicht

schnell den Einschlag des Lindenbastes durch den Schlund» der

erste Arbeiter fasst den Bast auf, lässt dann den Riedkamm fallen

und schlägt den Bast mit einem langen, flachen Brettchen, das

hier die Rolle des Schindelbrettes des gewöhnlichen Webstuhls

spielt. Darin besteht der ganze technische Voi^ang. Die hohe

Temperatur in den Werkstätten wie die raschen und ziemlich an-

strengenden Bewegungen bei der Arbeit zwingen die Mattenweber,

eine ganz leichte Kleidung zu tragen ; bei den Männern besteht

sie aus einem Hemde und Beinkleidern aus grobem Leinen. Dieses

Hemd, sobald es einmal angezop^en ist, wird nie gewaschen;
im Laufe des Winters werden l>loss zwei bis dreimal die Aermel,

die stark abgebraucht werden, {gewechselt; nur bei wenij^cn Ar-

beitern findet man die Aermel unbeschädigt , bei den meisten

aber bilden sie zerfetzte Lappen, oft hat das i iemd überhaupt

gar keine Aermel. Die Frauen arbeiten nur in Hemden, Unter-

röcke traj^cn sie nicht. Am i'.nde des Jahres \ crkaufen die Mat-

tenweber ihre Hemden an Lumpensammler. Ausser dem Arbeits-

hemde besitzen diese Arbeiter nur noch ein einziges reines

Hemd, welches sie an hohen Festtagen anziehen. Fussbekleidung

wird auch nur an Festtagen angethan, während der Arbeit bleiben

sie beständig barfuss. Fast nackt und mit blossen Füssen gehen

sie sogar im Winter in tiefem Schnee umher.

Jeder Stan ist verpflichtet, vier Arbeiter zu haben, aber in

Wirklichkeit haben durchschnittlich zwei Stan von zehn nur drei

Arbeiter. Gewöhnlich besteht ein Stan aus einer Familie, aber

Digitized by Google



56o Dementjtjff

wenn ihre Mitglieder die volle Zahl nicht erreichen, so ist eio

Fremder in Arbeit genommen. Das Haupt des Stau : -der Slo-

j^tschy ist dem Fabrikherm gegenüber sowohl für die Arbeit ah

auch fiir seine Leute allein verantwortlich. Der Fabrikbesitzer

rechnet auch nur mit ihm ab. Der Stojatschy (der Stehende) ist

immer ein erwachsener Mann. Der Gehilfe ; der Zarogociiuik

(sein V^is a vis beim Weben) ist gewöhnlich auch ein Erwachsener

oder ein Jiin^fling, meist ein Mann, bisweilen aber auch cm weib-

liches Faiiiiiienglied. Der dritte Arbeiter des Stan : der Za-Aod

niasrhka (Zurechtleger) ist meistenteils ein Knabe oder ein Mad-

chen und endlich das vierte Glied des Stan : die Tschcncnvacha,

ist ein erwachsenes Weib, gewöhnlich die Frau des Staiihauptes.

Die beiden ersten weben die Matten, der Zawodniaschka vertritt

zuweilen den Zarogochnik, ist aber speziell mit dem Durchziehen

des Zettels durch den Riedkamm und dem Bereiten des Liodeo*

bastes beschäftij^'t. Die Tscbenowacha legt auch den Bast 2ua

Weben zurecht, backt das Brod und kocht das Eissen*

Die Verteilung des Tages auf die Arbeit, Erholung und Scfabf

ist bei den Mattenwebem origineller als bei irgend einem anders

Fabrikbetrieb und basiert auf altem Brauche. Die Arbeit beginot

um 4 Uhr moi*gens und die Zeit wird nach der Zahl gewebter

Matten berechnet. Eine Matte von der ordinären Sorte . die

auf den meisten Fabriken gewebt wird, kann innerhalb 30—55 N&

nuten gearbeitet werden. Andere Matten werden schneller oder

langsamer gearbeitet, und entsprechend dem Zeitaufwand teurer

oder billiger bezahlt. Hinsichtlich des Endergebnisses becinflusst

die Verschiedenheit der Mattensorten weder die Dauer der Ar-

beitszeit, noch die flöhe des Verdienstes in nennenswertem Ma>s.

Das eingebürgerte Verfahren beim Wehen der ordinären Quautal

ist folgendes. Von 4 Uhr morgens an arbeitet der ganze Stan

und verfertigt bis 8 Uhr, d. h. im Laufe des ersten »Anspann>«.

7 Matten, worauf alle frühstücken, ohne jedoch während des

Essens die Arbeit zu unterbrechen. Nach 8 Uhr legt sich der

Stojatschy zur Erholung nieder, wobei ihn sein Gehilfe, der Soro-

goschnik, an dessen Stelle wiederum der Zawodniaschka kommt,

vertritt. Nachdem der Stojatschy seine fünf Matten , respektive

2V«— 3 Stunden geschlafen hat, nimmt er von neuem die Art>eit

mit dem Zawodniaschka auf und lässt seinen Gehilfen gleichfaOs

1) Diese Sorte MMtca wird meialeötdl« xum Biii|Mudcen gebraucht
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fiinf Matten lang (3Vt—3 St) ruhen. Bis 2 Uhr Mittags, d. h.

während des zweiten »Anspanns«, werden noch lO Matten her-

gestellt, worauf man sich zum Mittagsessen, das nicht über eine

halbe Stunde dauert, setzt. Erst nachdem der Stan gesättigt

ist, ruhen die Tschenowacha und nach ihr, circa um 5 Uhr nach-

mitta<;s, auch der Zawodniaschka ihre fünf Matten lang aus. Von
8 Uhr abends ab arbeiten wiederum alle Stan Mitglieder zusam-

men und bringen bis 2 Uhr nachts noch 10 Matten zu stände.

Im ganzen werden vom Mittag- bis zum Abendessen im Laufe

des dritten »Anspanns« 20 Matten verfertigt. Dieses allgemeine

Arbeitsprogramm verändert sich in einigen Fabriken nur in bczug

auf die Früh- und Mittagsmahlstunden, indem dieselben nur eine

halbe Stunde früher oder später genommen werden, und hinsicht-

lich der Reihenfolge der Schlafenszeit für die einzelnen Stan-Mit-

glieder, im allgemeinen aber ist diese Arbeitsweise überall die

gleiche. Nur während anderthalb Stunden, ako von 2Va

bis 4 Uhr morgens herrscht in den Werkräumen vollständige

Stille, dann schlafen alle Weber; im Laufe der übrigen 22 Vi

Stunden des Tages wird gearbeitet mit alleiniger Unterbrechung

von einer halben Stunde während des Mittagessens. Im ganzen

schläft also der Mattenweber, indem er sich dazu zweimal nieder-

legt, nur fünf Stunden, während ihn die Arbeit fast volle acht-

zehn Stunden täglich an den Webstuhl fesselt

Vielleicht glaubt man , dass diese übermässige Arbeit der

Mattenweber durch eine grössere Anzahl von freien Tagen er-

setzt wird. Das Gegenteil ist der Fall : sie feiern weniger Feste

als die Arbeiter aller anderen Industriezweige. Die Mattenfabriken

sind bloss 8Vs Monat im Jahre beschäftigt, uaiiilich vom 20. Ok-

tober bis zum 29. Juni Im Verlauf dieser 250 1 age haben

die Mattenweber an Sonn- und Festtagen bloss 60 arbeitsfreie

Tage. Nach einem V^erglcich mit Fabriken anderer Art habe

ich für dieselbe Zeitperiodi mir bei drei Fabriken noch weniger

freie l äge konstatiert in einer Baumwollweberei {54Va Tage), in

einer Maschinenbaufabrik (56 Tage) und in einer Eisengiesserei

(59V1 Tage). In allen andern Fabriken, ausser in einer Zitzdruck-

fabrik, wo die Zahl der freien Tage mit denen der Mattenfabriken

die gleiche ist , ist die Zahl grösser , gewölmlich 62

—

76 Tage.

Am Sonnabend wird wie gewöhnlich gearbeitet und nur an den

1) Hier wie im Fdcendcn ut die Zeitrechoung alten Stjles ra venteben.
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Vorabenden grosser Feiertage hört die Arbeit schon um lo Ubr

abends auf. Es fragt sich nun , was die Mattenweber zu so an-

gestrengter Arbeit zwingt. Ist es die alte Gewohnheit, die sie

treibt, S Monate lang im Jahre in Übermässiger Anstrengung, ohse

Ruhe und Schlaf in den ungesundesten Lebensbedingungen za

arbeiten , um während der übi i^^en Zeit in Ruhe das Verdiente

verzehren zu können ? Oder werden sie durch die g^rösste Nit

dazu j^'c/.w uneben, wobei ihnen vielleicht das ubcrnuissige An^n-bor

von Arbeit^kralicn keine andere Wahl lässt. — Versuchen

diese Fragen lxx beantworten und berechnen wir zunächst Ais

die Mattenweber verdienen. In allen Mattenfabriken sind dtt

Arbeiter ausschliesslich zuc^ewanderte Leute. Es sind Bewühncr

des Mossalskischcii Kreises im Kaluija'schen Gouvernement '^nf^

nur der geringste 1 eil von ihnen (5.5 kommt aus dem aa

den Mossalskischen grenzenden Gelninskischen Kreis im Gouvcrll^

ment Sniolensk. Nach der Behauptung aller Arbeiter rekrutiercc

sich alle Mattenweber bloss aus vier Amtsbezirken des Mossalski

sehen Kreises ; auf die übrigen vier Amtsbezirke des Kreises und

die wenigen Arbeiter aus dem Smolenskischen Gouvemeincit

entfällt im ganzen der geringe Bruchteil von 6.sV*>

Alljährlich am Ende des Sommers oder am Aoiaoge des

Herbstes senden die Mattenfabrikbesitzer ihre Kommis in des

Mossalskischen Kreis, um dort durch Vermittlung einiger ihoci

schon bekannter Leute, sogenannter Mieter (Ktadschiki), Arbeiter

anzuwerben. Die Mieter treten nicht mit jedem einzelnen Ar*

heiter in Verbindung, sondern nur mit den Häuptern der Stam
den Stehenden (Stojatschi), und diese letztem suchen ihre Staas

durch fremde Leute zu komplettieren, wenn es ihnen an Familien-

j^'Iiedern. die die anderen Arljeilsstclltra einnehmen können, m^i"

gelt. Der Kontrakt mit den Stanhäuptern wud bei den Auii;

i^erichten geschlossen und durcli deren Vermittlung übersenden

die l'\d)rikherrn den Arbeitern das Iland^^eld, je 113 Mark auf

jeden Stan. Fast alle Kontrakte werden nach einer Schablone

geschrieben und ihre Hauptpunkte enthalten Folgendes: Ai Schal-

ung der Arbeit nach den Mattensorten. B) Der Fabrikherr

verpflichtet sich : i) den Arbeitern Lokal, Beheizung, Beleuchtung

und Geschirr für die Bereitung des lissens zu liefern . 2) unent-

geltlich alle Woche, oder alle zwei Wochen die Badestube mr

Disposition der Arbeiter zu stellen
; 3) im Falle dass der Fabrik«

herr mit einer Arbeit unzufrieden ist, hat er das Recht den Ar-
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heitern des betreffenden Stan zu kündigen , und wenn der Vor-

schuss den erarbeiteten Lohn übersteigt, wird die Schuld auf die

Zurückbleibenden repartiert. C) Die Stanlüiupter (Stojatschi) ver-

pflichten sich : l) die Matten ^ut und nach festgestelltem Masse

7.U arbeiten; der Fabrikherr behält sich cias Recht vor, scha<.lhattc

Matten nicht zu übernehmen und das verdorbene Material den

Arbeitern abzurechnen
; 2) die Stans in vollem Ausmass, d. h. zu

je 4 Mann zu stellen und keine Kinder mitzubringen; 3) die Le-

bensmittel ausdrücklich von dem l'abrikherrn, zu den im Detail-

handel üblichen Preisen zu beziehen ') ; 5) in der Stadt nicht zu

bettein.

Aus dem bereits Bekannten weiss man und im Folgenden

wird es noch deutlicher werden, dass durchaus nicht alle Punkte

des Kontraktes strenge beobachtet werden ; einzelne werden gar

nicht erfüllt und erscheinen alljährlich nur nach altem Brauch

immer wieder in den Akten. Unter anderem wird die Vorschrift,

nicht zu betteln, von den Mattenwebern meist ignoriert und In

der Stadt Kolomna sieht man wie die Kinder dieser Arbeiter die

Vorübergehenden mit kläglichem Bettelgeschrei scharenweise ver-

folgen.

Jeder Stan erhält am Orte, wo die Anwerbung erfolgte, ge-

wöhnlich 113, seltener 129 Mark als Vorschuss. Von dieser Summe
werden aber sofort 16 Mark für Kommission und 10 Mark für

Tnnk^^eld an den Vcnnittler, für Pass^eld und 1% Konunihsion

für das Amtsgericht abgezogen; von dem Uebrigen behält dann

noch die Bezirksbehörde die Steuern der Arbeiter zurück.

Am ro. Oktober brechen die Mattenweber auf und gegen den

15. des Monats langen sie partienweise in den Fabriken an, die

Arbeit beginnt jedoch erst am 20. Oktober. Trotz des bestimm-

ten Verbotes bringen die Mattenweber alle ihre Kinder, die Säug-

linge nicht ausgenommen, mit ; ein im übrigen leicht begreiflicher

Voi^angt da die Arbeiter nicht wissen, wo sie ihre Kinder sonst

lassen sollen. Im Laufe der Winterperiode sind in den elf Fa-

briken des Moskau'schen Gouvernements 3600 Mattenweber bei-

derlei Geschlechts und verschiedenen Alters konzentriert ; jedoch

iT In fünf l'ahriken wird 711 den Detail] 'reisen noch ein Aufschlag von 16 l>is

J2 J'tennig pro Pud (i6V« kg) Mehl und (Jraupen gemacht. Sowohl hier als wie

auch weiterhin reduziere ich das russische Geld auf die deutsche Mark
,
jedoch nicht

nach dem Kurs, sondern dem Nominalwert, d. h. i Rubel (100 kop.) auf 3 Mark

34 Pfemi^4
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nur 3100 davon werden als wirkliche Arbeiter betrachtet, dk

übrigen sind Kinder unter 8 Jahren, die bereits rnil 5 Jahren an

der Arbeit teilnehmen, iiideni sie Lindenbast sorlicren. Sol>^>;

sie aber das 8. Jahr erreicht haben , treten sie in den Arbdb-

verband des Stan als Zawodniascliki.

Sehen wir \ on den kleineren Kindern ab und betrachten wir

uns den eij^-^cntlichen Arbeiterkomplex vom 8. Lebensjahre auf-

wärts, so stellt sich heraus, dass die Mattenweberei im l'ntc-

schied von allen übrigen Fabrikbetrieben mit alleiniger Ausnahme

der Baumwollspinnerei und Weberei, mit denen sie viel Aehnlich

keit hat, die Kinderkraft am stärksten exploitiert. Für 26 Fa-

briken in drei Kreisen , in denen sich auch MattenWebereien be-

finden, ergibt sich folgendes prozentische Verhältnis.

.
,

Baumwollspinnereien r . 1Alter jt.ri: • MatlenfaDrikca
und Webereien

Unter i2 Jahren 17 3.1

12 bis 14 » 9.0 8^
15 » 16 » 11.4 10.2

17 » 39 » 63.9 67.9

40 und älter 14,0 10^
~~iöo ~ loä

Die angeführte Tabelle zeigt, dass in den Mattenfabriken fid

mehr noch ats in den übrigen Industrien Kinder unter 12 Jahres

trotz des gesetzlichen Verbotes beschäftigt sind. Dieser Mi>s

brauch ersclicint noch greller, wenn man beachtet, dass <.3ie Zahl

der in den BauniwoUwebcreicn best li tt; igten Kinder von einen*.

Zeitpunkt datiert, in dem das üesei/ über die Exploitation der

Kinderarbeit noch nicht erlassen war. \\\ die Webereien werden

jetzt iiberhaiipt keine Kinder mehr zugelassen, dagegen ist in dca

Mattenwebereien alles beim Alten geblieben.

Nach der Ankunft in den Fabriken erhält jeder Stan r*'

Deckung der Reisekosten, die mit 16 bis 32 Mark zu berechnen

sind , 26 bis 32 Mark ä conto. Nur in drei weit von dem Mos

salskischen Kreise gelegenen Fabriken , wird nach altem Brauch

10 Mark pro Stan als Fussgeld der obigen Summe hinzugefiigL

In den Fabriken, wo die Fabrikherrn von ihrem Recht, den Ar-

beitern Lebensmittel in natura zu liefern. Gebrauch machen, er-

hält jeder Stan wöchentlich 1 M. 60 Pf. bis 3 M. 24 Pf. ftlr Idciae

Ausgaben; die Lebensmittel selbst werden bis zur nächsten

Abrechnung auf Kredit geliefert. Dort, wo die Lebensmiiid
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von dem Fabrikherrn nicht geliefert werden (in sechs von elQ,

erhält jeder Stan 10 Mark wöchentlich fiir die Verköstigung. Im

Januar werden ausser dem Wochengelde noch 16 bis 32 Mark

gezahlt. Endlich am Palmsonntag wird dio Arbeit geschlossen,

am Montag in der Charwoche erfolLri die 1 lauptabrechnunL^S und

jeder Stan erhält das letzte ihm /.ukuminende Geld. In dem
Jahre . fiir welches ich genaue Daten über den Verdienst der

Mattenweber gesammelt habe, traf der Palmsonntag auf den 10.

April, so dass die Wintersaison genau 5^/3 Monate ') gedauert

hatte. Während der Frühjahrsperiode, die mit dem Tcter-Pauls-

tage am 29. Juni endet, arbeiten nur '/6 aller Stans, die übrigen

kehren in ihre Heimat nach dem Mossalskischcn Kreise zurück.

Die Arbeit der Mattenweber wird stückweise für Matten be-

stimmter Grösse und feststehenden Gewichts zu einem Preise, der

bei der Werbung der Arbeiter an Ort und Stelle vereinbart wurde,

berechnet. Der Unterschied des Preises in den einzelnen Fabri-

ken ist sehr gering und schwankt nur um einige Pfennige. Da-

gegen ist der Preis jedes Jahr verschieden, jedoch variiert er

auch um kaum mehr als 60 Pfennige bei 100 Matten, sei es zw

gunsten der Fabrikanten oder der Arbeiter. Der Preis in der

Frühjahrsperiode ist immer um i Mark 30 Pfennig höher als der

Preis im Winter. Es ist nicht nötig, den Preis der Matten für

das Jahr, fiir welches ich den Verdienst der Mattenarbeiter Test-

gestellt habe, hier genau anzuführen, es genüge, dass die ge-

ringste Sorte inii 9 Mark 39 Pfennig, die beste mit 16 M. 20 Pf.

für ioo Stück bezahlt wurde.

Die Daten über den Verdienst der Arbeiter habe ich direkt

aus den Geschäftsbüchern erhalten. Dieselben sind mit der i^röss-

ten Umsicht berechnete arithmetisclie Mittelwerte. Alle Stans, die

aus irgend einem (irunde auf ein ^^yrin/es Ar!icitsiahr gemietet waren,

oder diejenigen »schwächlichen« Stans. die im Laufe der Arbeits-

zeit oder während einer kürzeren Frist nur zwei Arbeiter hatten,

sind bei der Berechnung ausser Betracht gelassen worden. Ein

vollständiger Stan mit vier Arbeitern von mittlerer Körperkraft

bringt im Laufe einer Woche 170 bis 270 Matten je nach den

verschiedenen Sorten zu stände. Die Arbeitsfähigkeit einzelner

1) Da der I'almi»oniUag nie vor dem 15. Mnr2 und nicht spaler aU auf den iS^

Aprü ftllt« so varSat die Witttemibcitsperiode (vom 20. Oktober an) zwischen 145

und 179 Tagen oder s viid 6 Mottiten.
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Stans ist ziemlich versciiMeii und der Unterschied steigt bis n
einem Drittel ; so verfertigt ein schwacher oder nicht voltf»

diger Stan von der gangbarsten, schlechten Sorte nur 30. eia

mittelstarker bis 37, ein guter bis 40 , in seltenen Fallen bU 4j

Matten täglich.

Der diirchsclinittliche Bruttoverdienst eines Stans im Laue

von 5*/8 Monaten, d. i. der Wintersaison, ist 502 M. 75 Pf., in den 2';

Monaten der Frühjahrssaison 264 M. 22 Pf., endlich isi der durcb-

schnittHche Gewinn eines Stans , der sich für die ganze Arbei-

pcriode vom 2ü. Oktober bis zum 1. Juli verdingt, 766 M 9; P;

Die Variationen in der Arbeitsfähigkeit einzeUier Staus sind ae

der folgenden Tabelle zu ersehen.

Von 100 Stau verdienen in der

Wintersaison Friibjahrssaison

Venlleiut Zahl der Stans VenUeut JEdtltete

Von 301 M. bis 340 M. ao Pf. 3 V.i69M.9aPf.b.aioM.6oPi: j

37a » 6q > 7 «43 • — »

405 » — » 8 «75 » 4» » 3S

437 • 40 * 9 307 » 80 > 10

469 > 80 > 20 341 » 17 » »3

502 > 20 • 16

534 » ^ » la

567 . — . 16

599 • 40 » 8

633 » 97 » I

Uebrigens beweisen die Summen des Sabon«Verdienstes ooca

gar nichts. Um einen Vergleich zwischen dem Verdienste der

Mattenweber und dem der Arbeiter anderer Fabriken anstdki

zu können, muss man vor allem ihren Monatsverdienst feststdka

Dieser bcirar;!

in der VVintersaison 88 M. 80 IT.

in der Frulijahrssaison 99 » 30 »

für die ganze Arljeitsperiode 92 » 05 »

Das ist der Verdienst von 4 Menschen , des Stojatsrhi, einc^

erwachsenen Mannes, des Zarogochnik . eines ebenfalls crAi'^^

senen Mannes oder eines erwachsenen W eibes, der rschenowaci^

eines erwachsenen Weibes und des Zawodniaschka, eines Knab«

oder Mädchens. Um den Verdienst der erwachsenen Mannt'

Weiber und Kinder im einzelnen feststellen zu können, w^^l'""-

wir dieselben neben dem Verdienst der Arbeiter anderer Fabföi

Industrien betrachten.
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Der darchschnittliche Verdienst fUr Fabrikarbeiter der Kreise,

wo sich auch Mattenwebereien befinden, ist folgendermassen zu

bezifTern :

bei erwachsenen Männern mit 42 M. 38 Pf.

» » Weibern t 31 » 49 »

» Minderjährigen beiderlei Geschleclits •» 16 > 59 »

Nehmen wir zum Ven^leich den Nornialvcrdiciist eines er-

wachsenen Mannes an, so -sehen wir, dass ein erwachsenes Weib

74.3 % und Minderjährige 39.1% davon verdienen. Berechnen

wir nun nach dieser Proportion die Verdienste der Mattenweber,

so wird es uns nicht schwer werden, die Verdienste des Stojat-

schi und des Zawodniaschka festzustellen; der übrige l eil des

Monatsverdienstes wird folgeweise auf den Zarogoschnik und die

Tschenowacha entfallen. In der Zahl der Zarogochniki sind aber

nicht weniger Weiber') als Männer, zu welchem Geschlechte

sollen wir nun die Zarogochniki rechnen? Sollen wir den Ver-

dienst des Stan zwischen zwei erwachsenen Männern, einem Weibe
und einem Minderjährigen oder zwischen einem Manne, zwei Wei*

bem und einem Kinde teilen? Da der Zarogoschnik Gehilfe des

Stojatschi ist, muss der Verdienst des ersteren jedenfalls geringer

sein, als der des letzteren. Andererseits ist in den Fällen, wo
der Stan oder die Familie nicht ihren eigenen Zarogoschnik hat

und nie solchen mietet, der Lohn für Mann und Weib fast ganz

gleich. Wdter werden wir sehen, dass der Lohn des Zarogosch-

nik nur um 2 •/© höher ist , als der der Tschenowacha. Daraus

folgt , dass wir den Verdienst des Zarogoschnik zu dem Ver-

dienste der Weiber, mit einem Zuschlag von 2%, zu rechnen haben.

Wenn wir nun auf grund dieser Voraussetzungen den Verdienst

der Stan-ülicder teststellen wollen, erhalten wir folgende Zihern

:

Maoatevcrdlaart M«ii*tsv«rdieiiM MoiutiTcnlieiut

bl der in der im Durchschn.

Wjntersaifon Frubj.ihrssaison für das Jahr

Der Stojatsch! fcrwachsener Mann 30 M. 88 Pf. 54 M. 50 Pf. 31 M. 98 Pf.

Der Zaroguächmk (Erwachsene bei»

derlei GcseUechl»; JUngling oder

Mldchen 83 » 13 > 25 > 92 » 84 > ot »

Die Tkchenowacha. (emechscnes

Weib) 28 « 71 » 25 • 40 • 83 » 55 >

Der Zawodniasclika (Kind , loMmtl.

oder WL-ibl. Geschlechts) ... 12 • 08 * 13 » 48 • 12 » 51 »

Gesamtverdienst eines Stans : 88 M. 80 Pf. 99 M. 30 Pf. 92 M. 5 pf^

1) In der GcMmttahl der Zeragocbnilci rechnet nua 54*/o Weiber und 46% Männer.
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Aus dem Vergleich des durcbschnitUichen Mooatsverdieottes

der Mattenweber während ihrer ganzen achtmonatlichen Aibdts-

pci iode mit dem Verdienst der Arbeiter anderer Fabriken, ergibt

sich, dass der Durchschnittsverdicnst eines erwachsenen Miiine?

(des Stojalscb)') dem Durchschnittsverdienste eines W'cib.s ic

den übrigen h'ahrikbranclien fast gleichkommt und nur 7>4'-

von dem Verdienste eines Mannes in diesen I'abrikcn ausmachi

Der Verdienst einer erwachsenen Mattenweberin (der TschcD>

wacha) verhiih sich zu dem Verdienste eines erwachsenen Weibe?

anderer Fabriken wie 749 : 1000 und der der Minderjahrigt:

beiderlei Geschlechts wie 754 : 1000. Ergibt die Zusamnu n^tt!

lung dieser Ziffern nicht wirklich aufTallende Resultate? DerM(-

natsverdienst der Mattenweber ist um 25 ^'/o niedriger als in alkt

übrigen Fabrikindustrien. Und damit ist noch nicht alles gcsa^

Dieser absolut und relativ geringe Verdienst wird noch durfti^r

erscheinen, wenn wir daran denken, mit welch schrecklicher Aa-

strengung er im Laufe einer achtzehnstündigen täglichen Ariici:

erworben wird, während in allen andern Fabriken die Arbeit ov

13 Stunden täglich währt. Das Arbettsquantum der Mattenweber

übersteigt also dasselbe Quantum der Arbeiter anderer Fabriket

um 38.4% , wobei der Verdienst der ersteren nur *U des Ver

dienstes der letzteren ausmacht. Vorausgesetzt dass die übrigca

Arbeitsbedingungen, z. B. die Zahl der Arbeits- und Festtage,

gleich wären, was, wie wir gesehen haben, durchaus nicht der Fal

ist und das Arbeitsquantum richtig taxiert wird , so ergibt sici

dass im Laufe eines Monats die Arbeitsstunde eines F'abrika.'Li

tcrs mit 3 M. 24 Pf., diejenige des Mattenwebers mit i M. 78 F:

bezahlt wird. Kurz, der Verdienst des Mattenwebers um
Hälfte gerin«^^er ist als der aller übrigen Fabrikarbeiter;

w ird wohl da niemand behaupten wollen, das-, der Verdienst de-

letztern selbst bei der t^rössten Anspruchslosigkeit die Mogbeb-

keit einer menschlichen Existenz biete.

Man setzt wohl voraus, dass der Mattenweber-Stan sich nor

aus Familiengliedern zusammensetzt, in Wirklichkeit aber vemuf

nur die kleinere Zahl von ihnen ohne fremde Leute auszukomoici.

Die meisten mieten einen oder zwei Arbeiter für die Posten dff

Zarogochniky, der Zawodniaschky, bisweilen selbst eine TschciK^-

wacha. Ueberhaupt mieten unter 100 Stan 46 einen und t8 zvc'<

fremde Arbeiter. Ausser dem Lohn hat das Haupt des Stan des

Arbeitern während der ganzen Arbeitszeit freie Kost zu gebet.
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Der grössere oder geringere Lohn hängt immer von dem Alter

und der Geschicklichkeit des Arbeiters, nie von seinem GcschlcchLc

ab. Der iJarchschnittslohn der geinietcten Arbeiter betrug, wie

wir uns an Ort und Stelle überzeugt haben, waiirend der Winter-

periode:
für Arbeiter für Arbeiter für Arbeiter

mMnnl. Gcschl. wdbl. GckU. bddeitd GcidiL

lur den Zarogoschnik u M. 86 Pf. 11 M. 96 Pf. II M. 92 Pf.

für den Zawodniaschka "j * 8» 8>lO> 8» — >

für die Tschenowacha 11 > 50 » 11 > 50 >

In der Entlohnung von Männern und Weibern für ein und

dieselbe Arbeit existiert fast kein Unterschied, ja, wenn wir den
Unterschied einiger Pfennige in Betracht ziehen, so erscheinen

die Frauen sogar besser entlohnt als die Männer. Neben dem
Lohne hat, wie gesagt, das Stan-Haupt die Beköstigung zu

liefern; ziehen wir nun den baren Lohn von dem füiher berech-

neten Verdienst jedes Stangliedes ab , so erhalten wir den Preis

der Kost, wie derselbe von den Arbeitern selbst veranschlagt

wird. Für die Tschenowacha und den Zarogoschnik macht er

II M. 21 Pf. , fUr den Zawodniaschka 4 M. 8 Ff. in der Winter-

saison aus. Da fiir Erwachsene und Jünglinge im Stan der Preis

der Kost gleich ist, so stellt sich nach der obigen Berechnung

heraus, wenn wir zu dem Preis der Kost dieser drei Arbeiter noch

den des Minderjährigen hinzufugen, dass die Beköstigung eines

Stan auf 37 M. 71 Pf. im Monat kommt. Erinnern wir uns, dass

jeder Stan 10 Mark wöchentlich fiir Beköstigung und kleinere

Ausgaben erhält, so erweist sich unsere Schätzung der Ausgaben

für die kost als eine völlig genaue. Uemnach erfordert die

köstigung dreier erwachsener und eines minderjährigen Arbeiters

35 bis 40 Mark monatlich. Nach den bei uns herrschenden Le-

bensmittelpreisen können die Mattenweber für dieses Geld unmög-

lich auch nur eine halbwegs genügende Beköstigung sich ver-

schaffen.

Meine Versuche, die Kost der Mattenweber in quantitativer

Hinsicht zu ermitteln, hatten keinen Erfolg; die Arbeiter gaben

auf meine Fragen so verschiedene und widersprechende Ant-

worten, dass es sehr gewagt wäre, bestimmte Zahlenangaben

zu machen. Die Arbeiter kennen natürlich keine Buchführung,

allein auch eine qualitative Charakteristik ihrer Kost bestätigt

unabweisbar, dass das auf ein Minimum eingeschränkte Ernahrungs-

AicUv für MS. Gemigtg. o. SwItlUt. Ii. ^ 38
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Budget Dur eine ganz erbärmliche Nahrung ermöglicht. Roggen

brot, Buchweizengraupen, Sauerkraut, Kartoffeln, Hanföl and hä

und wieder einmal Schweinefett an »Fleischtagcu- , — das st

alles, womit der Mattenweber sich ernährt An Fasttagen werd«

bisweilen, »um den Gaumen zu kitzeln«, getrocknete Schuainoit

gekauft. Schmackhaftere Speisen oder Gelranke sind ihnen völlig

fremd, nur die Stanhäupter erlauben sich an Festta^j-cn ein GUf

Thee und ein Gläschen liiamUwein in der Schenkt. Fleisch

essen die Mattenweber höchst selten, gewöhnlich nur ani Tag?

vor Weihnachten und zu Ostern, und auch dann nur in sehr ge-

ringem Masse, nicht mehr als loo Gramm pro Mann und Tag

Milch und Eier kaufen sie nie. Die eben angeführten Lcb^it^

mittel werden übrigens nicht in allen Stans gebraucht; ganze

Wochen hindurch essen viele Mattenweber weiter nichts als Brot,

Sauerkraut und in Wasser zerstampfte Hanfsaat, die in dieser

Bereitung wie eine weisse Grütze aussieht.

Am 29. Juni, dem Peter-PauUTag, hört die Arbeit der Mattoh

weher in den Fabriken auf; die Arbeiter erhalten den Rest flnts

Geldes und ziehen in ihre Dörfer im Mossalskischcn Kreise zurtidt

Wieviel bringen diese Leute wohl nach Hause? Versycha

wir ihren Nettoverdienst xu berechnen.

Von dem Durchschnittsverdienste eines Stan in der Winter-

Periode mUssen wir vor allem die Ausgaben fiir die Nahmag,

also circa 214 Mark abziehen,, sodann die ganze Summe, die jeder

Stan ab Handgeld an Ort und Stelle erhält, da dieses Gdd, mt

wir gesehen haben, ohne Rest verausgabt wird ; und ebenso ble^

von den Summen, die bei der Ankunft in der Fabrik und im ]:-.

nucU .lUbyezahll werden, nichts übrig. Dieses Geld wird für dtü

Ankauf verschiedener Klenügkeiten , wie Tabak, Beschuhun^.

Kleidung, Thee, Branntwein (an Festtagen in der Schenke) auü

gegeben. Endlich muss die Rückreise aus Serpuchow , MosVr.;

und Kolomna nach dem Heimatsdorf mit eingerechnet werdea

Im ganzen bildet dies eine Ausgabe von 194 Mark pro Stau

Demnach muss ein Stan nicht weniger als 408 Mark während

der Winterperiode verdienen, nur um die ailerdringendsten Aus-

gaben decken zu können. Wenn wir uns an die Berechnung des

Verdienstes verschiedener Stans erinnern, so ist das Ergebnis, dass

sie, da nur wenig mehr als der vierte Teil von ihnen (27 •/o) bis

567 Mark verdienen, alles in allem 97 bis 155 Mark nach Hanse

bringen können. Mehr als diese Summe erübrigen nur 10 Staa
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von loo, der tyrösste Teil der Mattenweber aber kehrt bloss mit

einigen, günstigen Falls mit lOO Mark in der Tasche nach Hause

zurück. Viele erübrigen auch nicht einen Groschen und der

fünfte Teil der i8 Stans , die weniger als 408 Mark verdienen,

bleiben sogar häufig mit einem fietrag bis zu 107 Mark in der

Schuld des Fabrikbesitzers und diese Schuld wird auf grund der

gegenseitig anerkannten Verantwortlichkeit auf alle Stans gleich-

massig repartiert. Die Ausgaben zu vermindern und die ohne-

dies auf das Aeusserste reduzierte Lebensweise noch einzuschrän-

ken, um die Verachuldung zu vermeiden, ist wohl bei dieser

bestialisch zu nennenden Existenz kaum möglicht

Nach Tilgung der Schuld und Deckung der Ausgaben (ur

den Unterhalt der kleineren Kinder, die wir oben noch gar nicht

einmal in Betracht gezogen haben, bringt selbst ein mittelstarker

Stan, wie die Weber behaupten, kaum 63—79 Mark nach Hause.

Selbstverständlich, dass diese unbedeutende, während eines halben

Jahres verdiente Summe nicht hinreicht, um dieFamilie während der

anderen Hälfte des Jahres zu erhalten. Daher begeben sich die

Mattenweber, zu Hause angelangt, sofort auf die Suche nach

neuer Arbeit
,

jedocli nur wenige von ihnen wenden sich der

Feldarbeit zu. Wir wissen nicht, ob der Mangel eigenen Landes

oder die schlechte ICigenschaft des Bodens tlazu treibt, dass die

meisten Weber sich wiederum durch Vermittler zu Erdarbeiten

verdingen. Selbst das Osterfest verbringen sie nicht in der Fa-

milie, und verlassen schon in der Charvvoche liir Haus, um sich

einen Nebenverdienst in verschietlenen Gegenden Russlands zu

verschaflfen. Oft bin ich Mattenwebern auf den Landstrassen be-

g^net, wie sie Jahr aus Jahr ein in die Westprovinzen zu Fe^

stungsarbeiten oder in das Olonezkische Gouvernement zum Gra*

hen von Kanälen zogen. Die Mattenweber behaupten, dass ihre

Kräfte durch die Winterarbeit in den Fabriken stark aufgerieben

werden, und sie ganz ermattet bei den Erdarbeiten eintreffen, so

dass ihnen natürlich die Konkurrenz mit den anderen Arbeitern

selir erschwert wird.

Diejenigen Mattenweber der ganzen Zahl), die in den

Fabriken während der Frühjahrsperiode wetterarbeiten, bringen

natürlich einen grösseren Nettoverdienst nach Hause. Ein mittel-

mässig arbeitender Stan kann nach einer Smonatlichen Arbeit

einen Betrag bis zu 210 Mark erübrigen. Mit diesem Gelde lebt

der Stan die übrigen 4 Monate, wobei die erwachsenen Männer

38*
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noch einen Verdienst bei Feldarbeiten in ihrem Heimatsdorfe

finden.

Ziehen wir nun das Fazit. Es gibt nicht wenig Produktions-

zweige, die schlecht auf die Gesundheit der Arbeiter wirken, die

kargen Verdienst geben u. dgl., jedoch von Betrieben, wo aEe

widerwärtigen Lebens- und Arbeitsbedingungen, wie in einem

Brenoglase sich vereinigen, kenne ich nur die Mattenwebcrd

Schmutzige, enge, stinkende, alles, was zu einer measchUcheii

Wohnung gehört, entbehrende Lokale, — sind sie nicht eher

Viehställe zu nennen? Und wahrhaftig, die Existenz eines Bist*

tenwebers gleicht der eines unglücklichen Tieres, nur mit dem

Unterschiede, dass ein guter Wirt nie sein Pferd zu der AiM
zwingen wird, die ein Mattenweber freiwillig leistet. Diese

übermässig angestrengte Arbeit findet überdies in nichts ihrei

Lohn; da der Verdienst ja kaum vor dem Hungertode scbfitzt

Es versteht sich , dass bei so traurigen Lebensverhältnisse!)

von einer Befriedigung moralischer Lebensbedürfnisse keine

Rede sein kann. Von den Mattenwebern kann fast nicmär.:

lesen oder schreiben, — es telili ihnen jede Zeit zur Bildung

Unter den Arbeitern männlichen Geschlechts in den übrigen Fa-

briken findet man bei einem Drittel, in einirren Bezirken bei der

Hälfte die Kenntnis des l.cscns und Schreibens. Von den im

Moskauschen Gouvernement geborenen Arbeitern haben viele die

Schule besucht, in einigen Bezirken berechnet man die Zahl der

Arbeiter, die etwas gelernt haben, auf 6i %. Aus andern Gou-

vernements kommende Arbeiter können seltener lesen und schrei-

ben; den niedrigsten Prozentsatz der Elementarbildung (ca 26%
weisen das Kaluga'sche und das Smolenskische Gouvernement

auf. Bei den Mattenwebern steigt der Prozentsatz dieser BUduog

aber nur bis 4.6; sie nehmen in dieser Hinsicht eine niedrigere

Stufe ein als die Weiber in anderen Fabrikationszweigen.

Die geschilderten Bedingungen des Lebens und der Ar-

beit der Mattenweber müssen zweifellos auf ihren Gesuadhdts-

zustand und die Sterblichkeit sehr entscheidend emwirkco.

Zu unserem Bedauern können wir in dieser Hinsicht keine

statistischen Daten bieten. Die 'am 26. August 1888 erlassene

Verordnung, wonach die Fabrikbesitzer den Arbeitern ärtt-

liehe Hilfe zu bieten verpflichtet sind, wird ohne jede Scheu

umgangen. In einer Lebensperiode, wo jeder Tag, jede Stunde

teuer ist, ärztlichen Rates beraubt, wendet sich der Maiies-
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weber nur in den äussersten Fällen an das Landschaftshospital um
Hilfe Dieser Umstand verursacht den Mangel an statistischen

Daten über die Erkrankungsverfaältnisse der Mattenweber. Solche

Daten fehlen auch am Heimatsorte der Arbeiter, wie wir gleich-

falls eine Mortalitätsstatistik vollkommen entbehren. Aproxi-

mative Begriffe .über ihre Lebensdauer konnte allenfalls der Um-
stand bieten, dass In ihrer Mitte relativ nur wenige das 40. Le-

bensalter, also ein niedrigeres Alter als selbst die Arbeiter der

Baumwollspinnereien und Webereien erreichen. Wenn tber das

ständige Abnehmen der Arbeiter la den IkiuniwülLpinnereien und

Webereien, welche das 40. Lebensjahr überschritten haben, wie ich

in zwei meiner früheren Werke (in russischer Sprache) bewiesen,

durch eine exceptionelle Sterblichkeit als Folge gesundheitswidriger

Bedingungen in diesen Fabriken erklärt werden niuss, so dürfte

eine ähnliche Erklärung in betreff der Mattenweber nicht ganz

zutreffen. Die Mattenweber sind nicht beständige Bewohner der

Fabrikbezirke; sie kommen aus Gegenden, die 200 bis 425 Kilo-

meter von ihrem Arbeitsplatze entfernt sind, und deshalb nehmen

sie natürlich schwache oder früh gealterte Arbeiter nicht mit sich.

Die angestrengte Arbeit der Mattenweber ßihrt nicht, wie es bei

den Arbeitern der Baumwollspinnereien und Webereien der Fall

ist, direkt zum Tode, aber sie lässt sie frühzeitig altern^

worauf auch der Tod nicht lange auf sich warten lässt. Wir

haben übrigens auch andere objektive Beweise, die von der

schädlichen Wirkung der Lebensbedingungen der Mattenweber

zeugen. Das sind die anthropometrischen Messungen des Ge-

wichtes und des Brustumfanges der Mattenweber. Die an den

Fabrikarbeitem vorgenommenen Messungen haben gezeigt, dass

bei verschiedenen, in Gross-Russland lebenden Rassen auch ver-

schiedene Messresultate erlangt worden sind. Um nicht die Dif-

ferenz, die ich unten anführe, durch das Moment der Rasse zu

beeinflussen, wollen wir die M.iUciiarlK iter ausschliesslich nur mit

den Einwohnern das Kaluga'schen Gouvernements vergleichen.

Das mittlere Mass der Körperlänge, des Körpergewichts und

des Brustumfangs*) im Alter von 25 —34 Jahren-^) ist für Fabrik-

arbeiter verschiedener Industrien das folgende:

i) In diesem Hospital tnrd allen Binwolineni kostenlos Hilfe erteilt

a) Die HemMig des Bmstttnfiugs wofde im Moment einer Atempause «ovg^

3) Zor BeMimmung der dmclischnittlichen Ziffer der entwickelten KörpcrUtafe
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d.r Unter. «llf , d« 5^

«

I. Tcxlilarbdtcr 232 i.6si m 86^ cm 53.6 cm 57.24 35.31

II. Nidmexdlarb. 116 1.670 » 87.6 » 59.4 > 60.53 > 36a« >

. Mattenweber ih i.6ia » 88.1 * $4-6 » 57.37 * SS'S* »

Wir sehen hieraus, dass die Arbeiter an den Krempel-, Spin»-

und Wehmaschinen sowolil im Wüchse als auch an Körpergewicht

den Arbeitern der Färberei, Bleicherei und Zeugdrucktrei bd

wciLeni nachstehen. Offenbar sind die physischen Krake der

ersten Gruppe schwächer, als die der letztern, bei alledem >tchcn

die Mattenweber , die zu den Textilarbeitern gezählt werden

müssen, auf einer noch niedrigeren Stufe der physischen Ent-

Wickelung. Merkwürdig aber ist es, dass die Brust bei ihnen besser

entwickelt ist, als bei allen übrigen Arbeitern desselben Kaiuga-

sehen Gouvernements. Eine ausführliche Auseinandersetzung die*

ses Umstandes würde uns zu weit fuhren , nur soviel sei gesagt»

dass der Hauptgrund in der Spezialität der Mattenweberei selbst,

nanientltch in der beständigen Uebung der Arm- und Brustmuskeb

liegt, wogegen bei andern Fabrikarbeiten diese Muskeln nicht nur

selten in Bewegung kommen und oft vollständig ruhen,

weitere Erklärung finde ich darin, dass die Mattenweber

weniger als 4, die meisten aber 6 Monate als Wallgraber uad

Ackersleute im Freien arbeiten, was bei anderen FabrikarbeiterD,

die einem beständigen Aufenthalt in geschlossenen Lokalen uater-

worfen sind und keine muskelentwickelnde Beschäftigung habea

regelmässig nicht vorkommt.

Während die Mattenweber mit Feldaibeiten beschäftigt stnd

und ein Teil der erwachsenen Männer auf Erdarbeiten in ander«

Gegenden zieht, leben ihre Familien 4 bis 6 Monate lang in t;4^e-

nen Hütten, wo sie doch eine, wenn auch höchst elende Wirt-

schaft besitzen. Somit sind die Mattenweber also auch nicht

der Zahl der obdachlosen Proletarier im westlichen Europa 20

rechnen.

Wir haben hier das gegenwärtige Leben und die Arbeit der

Mattenarbeiter dargestellt; die vor kurzem erlassenen Gesetze,

betreffend die gegenseitigen Beziehungen der Fabrikbesitzer und

nehme ich dw Uttfende Desesnmm, d« bi« «um 9$. Lebensjahr der Wttehe oIMni
sefaien Endpunkt eneieht, nndereraeits tritt bei unsem Fabrikaibeitcni achoa anch «»

rdchtem 35. Lebensjehie da« Gesete de« AuMlerbew der SchwichereB ja Kialt
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der Arbeiter und die Arbeit der Minderjährigen beziehen sich

auch auf die Mattenfabriken. Das letztere lautet: »Kinder unter

12 Jahren werden zur Arbeit nicht zugelassen; Kinder unter 15 Jah-

ren dürfen nicht mehr als 8 Stunden täglich arbeiten, wobei ihre

Arbeit niemals mehr als 4 Stunden hintereinander dauern soll;

auch werden sie 7.11 einer nächtlichen Arbeit von 9 Uhr abends

bis 5 Uhr morgens nicht zugelassen ,
endlich düden Kinder unter

12 Jahren unter keinem Vorwande in den Arbeitsräumen sich

aufhalten.

Diese Bestimmungen greifen in den ganzen Prozess der Mat-

tenweberei so entschieden ein, dass eine sofortige Anwendung

derselben den Charakter dieser Industrie vollkommen andern

würde. Eine gründliche Wandlung in der jetzt herrschenden Ord-

nung ist augenscheinlich nicht zu vermeiden, aber eben weil diese

Aenderung eine gründliche sein muss, werden noch viele Jahre

dahingehen, ehe das, was wir daigesteUt haben, ins Reich der

Sage tauchen wird.
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GESETZGEBUNG

DAS DEUTSCHE INVALIDITÄTS- UND
ALTERSVERSICHERUNGS-GESETZ.

EINGELEITET VON

Dk. LEO VERKAUF.

Im November 1887 wurden die »Grundziige zur Alters- wd
Invalidenversicherung der Arbeiter« der öffentlichen Kritik über-

geben. Im Juli 1888 wurde der erste, im November desselbcB

Jahres der zweite bundesrätliche Entwurf publiziert und sckoa

am 24. Mai 1889, also nach einem Zeiträume von zusammen kam
18 Monaten, erfolgte die endgültige Annahme der Gesetzesvorii^

Es ist dies im Hinblicke auf die Kompliziertheit des G^ensta»
des gewiss eine anerkennenswerte Leistung , die aber freiUdi as

mandier Stelle die Spuren der schnellen Verabschiedung trägt

Die Aufgabe der wissenschaftlichen Kritik kann sich md
dem formellen Abschluss einer legislatorischen Arbeit in der R^

gel auf die Klarstellung der Bestimmungen , auf die Darlcgua;

des innern Zusammenhaiij^es derselben, auf die Erklärung zweilel-

hafter Punkte und die KonslaLicruug des Masses des erreicht«

Fortschrittes beschränken. Anders gestalt. t ^ich die Sachb.e?

im vorlic[jenden Falle. Die Annahme und Publikation des Ge-

setzes bedeutet keineswegs eine endgültige Erledigung des Gegto-

Standes auch nur iur absehbare Zeit. Die Neuheit desselben uud

der daher rührende Mangel an Erfahrung werden es mit sich

bringen, dass schon mit dem Fortschreiten der Ausfiihningsarbei-

ten, wie mit der fortgesetzten kritischen Behandlung die Not-

wendigkeit von Verbesserungen und Aenderungen sich heraus-

stellen dürfte, welchen Regierungen und Reichstag ausxuweicte

nicht in der Lage sein werden.
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Ist demgemSss die Frage der Invaliditäts- uod Altersversiche-

rung noch fortdauernd im Flusse befindlich, so werden auch wir

uns in der vorliegenden Arbeit nicht mit demjenigen begnügen
dürfen, womit sich sonst die Kritik gegenüber einem abgeschlos-

senen Gesetzfcswerke zufrieden geben kann. Unsere Erörterungen

werden sich auch jcl/A noch auf notwendige und möghche Ver-

besserungen erstrecken müssen, wobei sie im gegenwärtigen Sta-

dium gewiss mit weniger Ungeduld auff^enommen werden dürften,

als dies vor der Verabschiedung des Gesetzes geschehen wäre.

Wir werden aber auch in aller Kürze zu zeigen haben, welche

Wandlungen die wichtigsten Hestimmungcn durchzumachen hatten,

bis sie die gegenwärtige (lestalt erhielten und untersuchen, in-

wieweit den Forderungen und Bedenken der beteiligten Kreise

— und zu diesen gehören wohl in erster Reihe die deutschen

Lohnarbeiter — Rechnung getragen wurde.

An letzter Stelle werden wir die Frage nach der Bedeutung

der neuen Institution einer Prüfung unterziehen. Wir halten es

an der Zeit, die in Hyperbeln sich bewegende Anpreisung des

vorliegenden Gesetzes , wie die im Läugnen eines jeden Wertes

sieb gefallende Kritik auf das richtige Mass zurüclaufiihren. Ist

die Invaüditäts- und Altersversicherung die »Krönung des sozialen

Gebäudes«? Ist sie ohne jede Bedeutung auf sozialem Gebiete

oder kommt ihr irgend welche zu? Worin besteht diese Bedeu-

tung? Das sind die an letzter Stelle zu beantwortenden Fragen.

L

Die »Grundzüge« wie die Entwürfe waren mit der Prätension

aufgetreten, neben der Invaliditäts- auch eine Altersversorgung

zu gewähren. Der Titel, der freilicli mit dem Inhalte in scliroft'em

Widerspruche stand, wollte sogar glauben machen , dass es sich

um die AltersversorL^ung in erster Reihe handle. Und doch war

nur in Aussicht genommen , nach mindestens 30 Beitragsjahren

denjenigen Versicherten, die das 70. Lebensjahr vollenden, eine

Rente von 120 M. (für Frauen von 80 M.), nach dem November-

entwurfe von 72—168 M. (für Frauen von 48 — 112 M.)» zu bewil-

ligen. Die schärfe Kritik, die an diesem Vorschlage geübt wurde,

bewog die Kommission des Reichstages wenigstens in einem

Punkte eine Erleichterung zu normieren und deshalb wurde in der

ersten Lesung an Stelle des 70. das 65. Lebensjahr gesetzt. In der

zweiten Lesung wie im Plenum fiel dieser Antrag freilich wieder

üigitized by Google



57»

uad nur in der Art der Reotenbemessung wurde eine Aenderuog

beschlossen. Warum eine Altersrente, die erst mit dem y\, Le-

bensjahre und nach dreissigjähriger Wartefrist gewährt wird, gan

wertlos ist, wurde so vielfach und schlagend nachgewiesen, da»

wir hiervon einer Wiederholung absehen können. Wohl aber düifte

es am Platze sein, die Höhe der gewährten Rente auf grund ddr

nachfolgendea Zusammenstellung kurz zu beleuchten.

Die Altersrente betrigt in RM.
nach dem

I. Entwwfe 2, Entwürfe

Die Rcatc

des LohnsalM

d. GcJtut

1

I. 1

IL
1

m. 1'

IV.
.

1

7»

Vs

davon

für

Frauen 106.40 3M7

[ I20 für Männer

[
Softtr Fnuien

96

ISO

M4

134.60

163.B0

19«.—

36j9S

tMJbn

I9.«9

V. 168

Nach dem Gesetze soll derjenige, der nach Leistung voo

mindestens 1410 Wochenbeiträgen das 70. Lebensjahr vollendet,

eine der in der 3. Kolumne verzeichneten Renten erhalten. E^

wägt man nun, dass die Altersrente selbst vom Lohnsätze der

I. Klasse kaum 55-4;*/»» von dem der IV. gar nur 19.89 V« ht-

trägt, so gelangt man sofort zum Ergebnisse, dass dieselbe weder

als eine Versorgung fUr das Alter, noch als eine ausgiebige Bei-

hilfe betrachtet werden kann. Sie ist vielmehr ledigrlich eine

Rückzahlung der Beiträge an diejenigen, welche durch 30 und

mehr Jahre Prämien geleistet haben, ohne ^erwerbsunfähige im

Sinne des Gesetzes geworden zu sein. Aber selbst diese Ruck-

zahlung erfolgt nicht immer und nur unter erschwerenden Be-

dingungen. Nur wer 1410 oder mehr W uchenbeiträge entrichtet

hat, erhält, was man euphemistisch i Altersrente« nennt. Wer aus

irgend einem Grunde auch nur um e i n e n VV'ochenbeitratj^ wenii^cT

nachweisen kann, erhält keuie »Altersrente«. Sind hiinvicdcf

mehr Wochenbeiträ^o i^ezahlt worden, so werden doch nur 1410

eingerechnet. Wir vermögen allerdings keinen Grund ausEndig

zu machen, warum bei weniger als 14x0 Wochenbeiträgen, selbst

wenn die Versicherungspflicht 30 Jahre oder mehr dauert, nicht

die i^^eringste Rückzahlung erfolgen soll. Hier scheint uns ein

Punkt zu sein, an welchem eine sofortige Verbesserung dringend

zu wünschen und auch leicht zu erreichen wäre.
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Aus dem Umstände, dass bei der »Altersrente« nur 1410

Wochenbetträge in Anrechnung kommen, folgt, dass die von uns

gefundenen Rentensätze von 106.4— 191 M. die Maxima für die

euizciiien Lohnklassen vorslcllca , keinesfalls aber auch Mindest-

renten , wie mau zu glauben versucht wäre, Ks diuUc wohl zu

den Seltenheiten gehören, dass ein Arbeiter im höhern Alter, und

das beginnt nicht erst mit dem 70. oder 65. Jahre, der gleichen

Lolmklasse angehört, wie im jugendlichen und Mannesalter. Dem-
gemäss werden auch die Wochenbeiträge von verschiedener Höhe

sein und es wird nicht oft sich treffen, dass ein Versicherter 1410

der obersten Lohnklasse entsprechende Prämien nachweisen kann.

Daraus ergibt sich, dass die höchste Rente von 191 M. ein un-

nahbares Heiligtum bilden wird, zu welchem die Versicherten nur

in Ausnahmsfallen gelangen können.

Der Erwägung, wie sehr die lange Wartefrist die Zahl der

Rentenberechtigten vermindern müsse, haben sich die verbündeten

Regierungen nicht verschliessen können. Abhilfe suchten sie je-

doch nur durch Uebergangsbestimmungen zu schaffen. Nach

§ 157 vermindert sich für Versicherte, welche zur Zeit des In-

krafttretens des Gesetzes schon das 40. Lebensjahr vollendet ha-

ben und beweisen, dass sie während der unmittelbar vorange-

gangenen drei Kalenderjahre zusammen mindestens 141 Wochen
in einem versicherungspflichtigen Berufe standen, die Wartezeit

für die Altersrente um soviele Reitragsjahre, als ihre Lebensjahre

die Zahl 40 überstiegen. Ks drängt sich sofort die Frage auf,

warum dies nur für den Moment der beginnenden Wirksamkeit

des Gesetzes gelten soll. Wenn ein selbständiger Gewerbetrei-

bender in einem spätem Zeitpunkte und im Alter von mehr als

40 Jahren genötigt ist, zur Lohnarbeit zurückzukehren, verdient

er nicht die gleiche lieriicksichtigung? Und wie will man es ihm

klar machen , dass er zwar unausgesetzt seine Beiträge leisten

müsse, auf Altersrente jedoch keinen Anspruch erheben dürfe?

Der zugestandene Grund der weisen Beschränkung des § 157 ist

eben nicht im Gesetze selbst gelegen. Es soll die Zufriedenheit

der Arbeiter möglichst rasch, im Sturme, erreicht werden. Der-

jenige, der ohne oder gegen minimale Heitrage eine auch nur

geringe Rente erhält, wird gewiss mit den Wirkungen des Ge-

setzes zufrieden sein. Aber genügt es denn auf so kurzlebige Er-

folge auszugehen, die überdies in ihrem Schosse künftige Miss

erfolge tragen: die Unzufriedenheit der später Eintretenden^
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Das Bestreben, sofort möglichst viele Zufriedene zu schafieo,

hat überhaupt den eigentlichen Gnind iiir die Beibehaltung der

Altersrente abgegeben, trotzdem man überall von der Weithog-

keit des Gebotenen überzeugt war. Diese Ueberzeugung mafli'

Testierte sich dadurch, dass in der Kommission wie im PleatOB

des Keichbtagcs die vollständige Beseitigung der Altersrente be-

fürwortet wurde. Man konnte dabei darauf verweisen, dass selbst

die Arbeiter die »Altersrente« gerne gegen eine Vcrbessening

der Invalidenrente preisgeben würden. Wir halten es für be-

dauerlich, dass diese Anregung ohne Erfolg geblieben ist. Zvri:

sind wir von der Notwendigkeit einer Altersversorcjung iibeneugt;

wir wissen aber auch , dass etwaige Novellen zum vorliegenden
|

Geset2e sich am allerwenigsten mit der Altersrente befassen wer-

den. Der Schwerpunkt liegt einmal in der Invaliditätsversiche-

rung, und sowie bisher nur auf die letztere bezügliche Vcrbess6

rungen Unterstützung und Annahme fanden, so dürfte auch fürdcr-

hin die »Altersrente« die Rolle des Aschenbrödel beibebaites. !

Anders wäre die Sachlage, wenn die letztere gegenwärtig gan

bei Seite gestellt worden wäre. Ueber kurz oder lang hätte am
sich dazu entschliessen müssen, eine wirksame Altersversoisvii;

in VorschUg zu bringen, was jetst för absehbare Zeit unwahr-

scheinlich geworden ist

Freilich ist auch die Ansicht verfochten worden, dass die

Altersversorgung überhaupt unberechtigt oder überflüssig sei. Wird

dieselbe als eine Prämie aufgefasst, die denjenigen gewährt wH
welche in voller Rüstigkeit ein hohes Alter erreicht haben, so hat

die Anschauung eine gewisse Berechtigung. Wir glauben aber,

dass man von ganz andern Gesichtsj^unktcn ausgeht, wenn nia.n

die Gewährung einer- Altersrente befürwortet. Es gibt kein festes

Kriterium dafür, was unter Erwerbsunfähigkeit zu verstehen sei

Was dafür vorgeschlagen wurde, ist mehr oder weniger willkür-

lich. Nicht am wenigsten gilt dies von der Bestimmung des ^ 9.

nach welcher Erwerbsunfähigkeit bei demjenigen anzunehmen ist.

w rlrhrr infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes rt'cbt

mehr im stände ist, mindestens ein Sechstel des durchschnittlichen

Lohnsatzes der letzten fünf Beitragsjahre und ein Sechstel des

300fachen ortsüblichen Tagelohnes zu verdienen. Die Folge dieser

Unzulänglichkeit, welche von der Angst vor dem möglichen Miss«

brauche veranlasst, aber auch in der Natur der Sache gel<^

ist, ist zweifellos die, dass zahlreiche Personen, die ganz oder 0
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hohem Masse invalid sind, keinen Anspruch auf Invah'denrente

haben. Am wahrschcinHchsten ist eine solche Benachteiligung

bei älteren Personen. Es spricht eine gewisse Präsumtion dafür,

dass bei diesen die Arbeitskraft in einem bestimmten Alter eine

so geminderte ist, dass sie in ihrer Lebenshaltung In rnntergehen

müssen. Es zeigt sich dies am schlagendsten in der Thatsache,

dass Zeitlohn wie Akkordlohn alternder Personen in sahireichen

Berufen stark abnehmen. Fürchtet man also weniger strenge

Bedingungen fUr die Invalidenrente aufzustellen, so muss man zu

einem Ergänzungs- und Aushilfsmittel, zur Altersrente, greifen.

Es wurde nun eingewendet, dass es auch aus volkswirtschaft-

lichen Gründen nicht angehe, den arbeitsfähigen Arbeiter, auch

wenn er ein hohes Alter erreicht hat, durch eine Rente zum
Müssigange zu verleiten. Wir können hierin weder ein Volkswirt-

schaftliches, noch ein humanes Prinzip, aber auch nicht die Be-

rücksichtigung der thatsächlichen Verhältnisse finden. In der

Mehrzahl der Fälle handelt es sich keineswegs um völlig erwerbs*

fähige, sondern um invalide Personen, deren Invalidität teils noch

nicht das gesetzliche Mass erreicht hat, teils aus Irrtum, Vorein-

genommenheit ') u. s, w. nicht konstatiert wurde. Pflegt man
sich denn von gleichen Anschauungen leiten zu lassen, wenn es

sich um Personen des Mittelstandes handelt ? Man vergönnt es

mit Recht dem greisen Beamten, Kaufmann, Handwerker, dass

er sich zur Ruhe setzt, auch wenn scheinbar seine Arbeitskraft

noch ungebrochen ist Soll nur der ergraute Lohnarbeiter jye-

noti<,n sein, den letzten Rest seiner Lebenskraft rasch auf/.ureibcn -

W'o gibt es ein volkswirtschaftUches Prinzip, welches das fordern

darf? Oder ist die Zahl der unbeschäftigten jungen Arbeitskräfte

eine so gerinr^e, dass man die alten nicht riiissen kann ?

Wir halten die Gewährung einer Altersrente für dringend ge-

boten. Was aber unter diesem Namen im vorliegenden Gesetze

gewährt wird, ist kaum eine Rückzahlung der geleisteten Beiträge,

und deshalb vollständig unzulänglich.

Wie gestaltet sich nun die Invalidenrente? >Invalidenver-

aorgung erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige,

welcher nachweislich dauernd völlig erwerbsunfähig istc hiess es

1) Diese wird nicht etwa bloss von Männern der 0[>posi[iun , sondern auch von

«aem Gelehrten von un.'wc;felhaft knnservntiver Ciesinnung, wie SchäfBe, befürchtet.

Siehe »Deutsches Wochenblaii«, ibbü, Nr. 23, S. 268.
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in Punkt 5 der »Grundzüge« und als völlig erwerbsunfähig sollte

derjenige gelten, »weicher infolge seines körperlichen oder gcisti

gen Zustandes weder im stände ist, die gewöhnlichen Arbeiten,

welche seine bisherige l^erufsthatigkeit mit sich bringt, rcgt:!m'?.s^'§

zu verrichten, noch durch andere, seinen Kräften, Fahigkdtec

und den vorhandenen Arbeitsgelegenheiten entspre-

chende Arbeiten den Mindestbetrag der Invalidenrente zu er-

werben t.

Schon diese Fassung bedeutete eine starke Beschränbn^

der Bezugsberechtigung. Vorerst wurde durch dieselbe vorüber-

gehende, wenn auch langjährige Beruisunfahigkeit aus dem Rah-

men des Gesetzes ausgeschlossen« Femer sollte teilweise lan-

lidität — und solche wurde angenonnmen, wenn noch paindtttr«

120 M. (bei Frauen 80 M.) verdient werden koanteo — koDa

Anspruch auf Rente begründen. Eodtich wurde es fiir nicht g^

nUgend erklärt, wenn Jemand für seinen Beruf invalid gew)r<-
1

den; er sollte die Rente nur dann fordern dürfen, weao er für
|

jede seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Thät^ot I

untauglich wird.

Diesen Härten stand die eine vernunftige und günstige Ite*

Stimmung ge<^enüber, wonach auf die vorh.mdcne Arbeitsgelegen-

heit Rücksicht genommen werden sollte. Es ist sicher, da^s

Halbinvalide nur schwer Besciiatligung tinden; man zieht ubcral.

verkrüppelten Arbeitern junge, gesunde vor. War nun im Ge-

setze die Mögliclikeit gegeben, bei mangelnder Arbeitsgelegenheit

die Rente zu gewähren, wenn auch volle Invalidität im Sinne des

Gesetzes nicht vorlag, so konnte eine wohlwollende Praxis die

grössten Härten beseitigen. Aber gerade diese wertvolle Bcstim

mung wurde im Julientwurfe fallen gelassen und nicht wieder

aufgenommen, so dass sie auch im Gesetze fehlt. Es darf dem

nach keine Rücksicht darauf genommen werden , ob der Halb-

invalide auch Gelegenheit hat den Mindestbetr^ «u erwcfba.

Entscheidend tsU lediglich, ob er nach BeschafTenheit seiner geitfi

gen und körperlichen Kräfte denselben 2u verdienen im stände ist

Der Wert des Gesetzes wurde durch diese Weglassung b^

deutend gemindert. Dagegen weist es in andern Punkten «et-

volle Verbesserungen auf. Die vorübergehende Invalidität 1

nunmehr in zweifacher Weise Berücksichtigung. Einerseits b^

stimmt § 10, dass derjenige , welcher während eines Jahres un-

unterbrochen erwerbsunfähig ist, für die weitere Dauer der In*
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valiciital bezugberechtigt wird. Andererseits kann die Versiche-

rungsanstalt nach 12 bei Personen, die krankenkassenpflichtig

sind , die Fürsorge auch für länger als 13 Wochen von der be-

züglichen Kasse e^et^cn Ersatz der Kosten fordern , und bei Ver-

sicherten, die dem Krankenkassenzwange nicht unterliegen, diese

Fürsorge vollständig übernehmen, wenn h-rwerbsunfähigkeit als

Folge der Krankheit zu befürchten ist. Diese Bestimmungen sind

nicht bloss im Interesse der Versicherten, soadero auch der Ver-

sicherungsanstalten getroften. Sie werden aber nicht der Pflicht

Uberheben, in der in Aussicht gestellten Novelle zum Kranken-

versicherungsgesetze wenigstens die Lücke zwischen der 13. und

53. Krankbeitswoche auszufüllen. Die Versicherungsanstalten ha-

ben eben nur das Recht, nicht die Pflicht, vom § 12 Gebrauch

zu machen. Auch wenn diese Lücke verschwindet, bleibt noch

immer die der Wartezeit, während welcher invalidgewordene Ver-

sicherte keinerlei Anspruch auf Rente haben. Es sind eben wei-

tere Voraussetzungen zur Erlangung derselben die mindestens

fiintjährige Beschäftigung in einem versicherungspflichtigen Berufe

und die Leistung von Beiträgen während dieser Zeit

Die offenbare Härte, die hi der Wartezeit gelegen ist, hatten

die tGrundzüge« noch durch die Bestimmung im Punkte 8 zu

mildern gesucht. Dai luich :.ullie es der Zurücklegung einer W arte-

frist dann nicht bedürfen, wenn die Erwerbsunfähigkeit erweislich

Folge einer Krankheit ist, welche der Versicherte bei der Arbeit

oder aus Veranlassung derselben sich zugezogen hat. Ferner

sollte solchen Personen , welche aus einer andern Ursache vor

Ablauf der fünfjährigen Wartefrist erwerbsunfähig werden, auf

ihren Antrag aus Billigkeitsgründen eine Rente bis zur Hälfte des

Mindestbetrages der Invalidenrente gewahrt werden können, sofern

sie nur die gesetzlichen Beiträge mindestens während eines Jahres

geleistet haben. Beide Bestimmungen wurden schon im Novem*

bereniw urfe fallen gelassen , und so bleibt die Lücke bestehen,

da auch die §§ 10 und 12 die^urückiegung der vollen Wartefrist

voraussetzen. Uns scheint, dass man gerade hier weniger durch

versicherungstechntsche und mehr durch sozialpolitische Gesichts«

punkte sich hätte beeinflussen lassen sollen.

Man hat auch da geglaubt durch Uebergangsbestimmungen

über alle Schwierigkeiten hinwegkommen zu können. Nach § 156

vermindert sich für Versicherte, welche während der ersten ftinf

Kalenderjahre nach Beginn der Wirksamkeit des Gesetzes er-
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werbsunfähig werden, wenn sie mindestens während eines Jahres

die Hcitriige cninchict haben, die Wartezeit um so viele Wochen,

als sie vordeiii m einer versicherungspflichtigen Beschäftigung' .e-

stantlen sind. Alle diejenigen, die nach fünf Jahren vcrsicae-

runjTspnichtii^' werden, müssen zur Erlangung der Invalidenrente

die volle Wartefrist zurücklegen. Es gilt demnach auch hier,

was wir über die analoge Bestinmiung des § 157 ausgeführt haben.

Die Hohe der Invalidenrente wird in leichtA'erständlifher

Weise im § 26 festgesetzt. Um einen Vergleich mit den in aen

Regierungsentwürfen vorgeschlageneo Renten zu ermöglichen, ge

ben wir die nachfolgende Zusammenstellung. Dieselbe erstreckt

sich auf die Mindestrente, die nach Ablauf der Wartezeit gebäbrt,

auf die Rente, die nach 30 Jahren erlangt werden kann und (fie

Maximalrente, die man wohl auch nach dem Gesetze schon ok

dem 50. Jahre annehmen darf. Dabei soll nicht vergessen iw-

den, dass nach den beiden Entwürfen die Rente der Arbeiterioiia

nur */• der angegebenen Beträge ausmachen sollte.

Die Mindcslrcnie Die Rente nach 30 Jah- Die Maxitnilrestc

Klasse
'r

bflr^if^t M. nach ilcin

1'

«

. Entw. ja Eatw
1
GeMU

1

1.
1

72 114 70

II.
||

124. lU

IlL
1

1

120 ^ ijo i;i.i5

IV 1 \ 144 14U.35

V. l 168 1
— i

k
rcn beträgt M. nach dem beträgt M, Dich

t, Entw. t. Xnnr.

193

117 138,20

156 194.60

195 236.90

234 29330

273
!

—

' 150 Jj7

200

250 250

350

Während der zweite l-'ntwurf, Dank den Ausfuhrungen Schü!

le's*), die untersten Lolinklassen stark in Nachteil setzte, ist m

Gesetze eine Bevorzugung der schlechtgezahlten Arbeiter einge-

treten, was sich am schärfsten bei der Mindestrente zci^t. Schoo

dadurch sind auch die Frauen besser f^estellt, überdies aber durch

den Umstand, dass sie nicht bloss */8 der Rente der bezüglichfii

Lohnklasse, sondern die volle Invalidenrente erhalten. Es i^-

damit ein Unrecht gut gemacht , das die Regierungen an da

hilflosesten Personen begangen haben.

Die Bedeutung der oben berechneten gesetzlichen Reutet

i) »Der Ahiiigcl an Ituiividualisieruii}; in der Allers- und Invalidenvcracbenm^«

in der » Zeitschrift für die gesamte Siaatswisscnschafu Bd. 44, Jg. 1&S8, S. 4404"^

ferner »Der bundesritliche Entwarf der Alters- und Invalidenvecricbcinig« >• ^
»Deuticlien Wochenblattc 1888, ür, 19, S. laa.
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ergibt sich erst, wenn man ausfindig macht, welchen Perzentteil

des Lohnsatzes sie bilden.

1^

Bk betrügt m vom I^luisetse

nach 30 Jahren

Zunahme der Ma-
I ximal- gegenüber

I
der Minimalrenle

1.

II.

ni.

IV.

38*3
24.83

18.31

4*64

46.07

38.93

32.90

30.55

53.33

44.65

43.2«

14.10

«5-3«

2644

28.64

Es erhellt daraus, dass dem § 26 das ganz richtige Prinzip zu

Grunde liegt, den niedrigen Lohnklassen eine perzentuell grössere

Rente zu gewalireii, als den höhern ; dass al)cr das Steigen der

Rente bei den besser gezahlten Arbeitern in viel rascherem Tempo
vor sich geht, als bei den schlecht gelohnten. Krsteres findet

seine Rechtfertigung in der bekannten Thatsacbe, dass, je nie-

driger das Einkommen einer Person i<;t ein um so grösserer Teil

desselben auf die notwendigsten Bedurfnisse, ein umso geringerer

auf blosse Genussgegenstände Verwendung findet, die allein eine

Kürzung ohne namhafte Schädigung der Gesundheit zulassen

Steht dies fest, so ist auch erwiesen, dass 38®/o des Lohnsatzes

für die unterste, wie 14^/0 für die oberste Lohnklasse den Hunger-

tod bedeuten, während die Maximaisätze von 52— 43V0 noch

immer nicht zur Deckung der bescheidensten Bedürfnisse genügen.

Es ergibt demnach schon die oberflächlichste Prüfung, wie un^

zureichend die in Aussicht gestellte Invalidenrente fiir ganz er-

werbsunfähige Personen ist. Es müssen aber auch jene Momente
geprüft werden, die es mit sich bringen, dass in zahb'eichen Fällen

nicht einmal die berechneten Renten erreicht werden können.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass der Arbeiter nur

selten fortdauernd den gleichen Lohn bezieht. Durch die geringe

Zahl der Lohnklassen ist zwar eine gewisse Latitude filr Schwan-

Ij Diese Krwäguiig allein genügt, um den Vorschlag SchUffles, bei den Lohn-

arbeitern nicht weiter zu gehen, als lici <ler Pensionierung von Beamten, ab einen im

höchsten Masse ungerechten erscheinen m la!>sen. Die Mchrtahl der Arbeiter hat,

und des beweiien je die von S^Üfle beigebrecbictt SEelüen
,

gerade nur co«iet Eia>

konmen, dass rie anter fortwtbrenden Küiupren das Leben fristen. Hier liat sich

nichts mehr abltargen and abspafen, wie bei mittlem und böhem Beamten, die nur

ibre Repräsentationsauslagen ein/.uschrltnken brancben, nm aak der Pension an reichen

und vor Hunger geschützt zu sein.

Archiv Sit soi. G«M«<gliff. u. Storiirik. 11. 4. 39
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kungcn gewährt; es wird aber doch nicht ausbleiben, da?« nh-

reiche Arbeiter aus den höhern in die untern Lohnkiassen smicecL

Da die Renten nach der Lohnklasse, bezw. dem Wocheobeitnge

bemessen werden, so müssen sie sich mit dem Sinken des Lohnes

vermindern. Ks wird daher nicht vielen Arbeitern gegönnt sdo.

die in der IV. L.ohnkiasse in Aussicht gestellte Rente zu erreickD

und so ist wenigstens die Maximalrente schon aus diesem Gnmöe

von problematischem Werte.

Eine viel einschneidendere Rückwirkung auf die Höhe dff

InvaUdenrentc wird die Arbeitslosigkeit ausüben. Die Grosse der

industriellen Reservearmee ist ziffermässig nicht bekannt, eboso-

wenig weiss man wie viele Arbeiter zeitweilig ihre Reihen vo"

mehren, wie lange durchschnittlich die Arbeitslosigkeit andanoi

Das eine ist aber sicher, dass sie existiert, dass sie Ebbeosd

Flut hat, dass Saisonarbeiter mit einer gewissen RegelmässigicdL

andere in weniger berechenbaren, aber auch nicht seltenen ZÄ-

räumen die Zahl der unfreiwillig Feiernden vergrössern. Wie wwk

nun einer solch" gewichtigen Erscheinung gegenüber vorgesor^-

Auf Erwerbslosigkeit , meinen diesbezüglich die Motive zum NV-

vemberentwurf, könne keine Ruckhiclit genommen werden,
^

die Belastung gar nicht vorauszuberechnen sei. Das (jc>etz

in erster Reihe für die regelmässig beschäftigten Bcrui.-arbcitrr

bestimmt, und diese würden bei Einbeziehung der erwerbslo5v*r

Zeit durch Erhöhung der Beiträge geschädigt werden. Die durä

Arbeitslosigkeit eintretende Minderung der Rente sei eine gerccbti

notwendige, aber auch unbedeutende. Ueberdies enthalte <i-

Ueberzahlung in einzelnen Jahren schon eine Art Versichemg

gegen Erwerbslosigkeit M.

Diese Ansichten haben im Gesetze ihre Sanktion gefunden

Arbeitslosigkeit bewirkt demnach eine Verringerung der
\

um so viele Steigerungsbeträge, als Wochenleistungen ansgc&Ba

sind. Man kann diesen Verlust vermeiden, indem man sdtf

und des Arbeitgebers Beitrag fortzahlt, wobei man aber fibodxs

den Reichszuschuss sich durch eine Zusatzmarke erkaufen nw^

Nur ausnahmsweise erlässt § 119 die Beibringung von Zusaiai»f'

ken denjenigen Arbeitern, die vorübergehend und höchstdisfi'

vier Monate ein Arbeitsverhältnis unterbrechen (Saisonarf»ot4

l) Stenographische Berichte über <!ic Verhandlungen des Reichstages. 7
^

gislaturperiode. IV. Session 1888/89. I* Anlaseband. Aktcnatttck Nr. 10. ^

53i 73f 94-
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Hat die Arbeitslosigkeit so lange angedauert, dass im Laufe von

vier Jahren nicht einmal 47 Wochenbeiträf^e entrichtet wurden,

und ist dies auch nicht freivvülipf c^eschehen, so erlischt die An-

wartschaft auf die Rente gänzlich und sie lebt erst auf nach einer

neuerlichen Zuriicklegung von 5 Beitragsjahren.

Es liegt nun auf der Hand, dass für den Arbeitslosen die

oben skizzierte »Erletchterungc , das Recht der freiwilligen Fort*

Setzung der Versicherung, ganz wertlos ist. Wer keinen Erwerb

und daher keinen Verdienst bat, der kann weder seinen eigenen Bei-

trag, noeh den des Unternehmers, noch auch endlich die Zusatz-

marken aufbringen. Die Arbeitslosigkeit muss demnach, trotz

des § 117, die Verminderung der Rente herbeiliihren. In den

Motiven wird diese Verminderung fireUich als eine unbedeutende

erklärt, wenngleich an einer andern Stelle die Last, die aus der

Uebernahme der arbeitslosen Zeit auf das Reich fallen würde,

als eine unerschwingliche bezeichnet wird. Als Beweis iUr die

erstere Behauptung wurden die Ergebnisse des in jüngster Zeit

vielfachen Verfolgungen ausgesetzten Untersttttzungsvereüies deut-

scher Buchdrucker verwertet. Es sollen nämlich auf jeden Ar-

beiter dieser Branche jaln licU bloss vier Wochen l^rwerbslosigkeit

kommen *). Nun ist das Hantieren mit Durcli;>clnuuszalilcn ja

überhaupt ein sehr heikles Ding und im vorliegenden Falle ganz

verwerflich. Es ist eben nicht jeder Buchdrucker jährlich ohne

Beschäftigung. Dies trifft naturgemäss nur einen Teil, währen^d

die übrigen während der schlechten Zeit sich zumeist mit einem

geringem Verdienste zufriedengeben müssen. Die vom Schicksal

der Arbeitslosigkeit Betroffenen kommen aber keineswegs mit

vier Wochen durch, sie müssen in der Regel vom Mai bis Sep-

tember, 15 bis 20 Wochen, feiern. Es ist ihnen nun damit gar

nicht gedient, wenn man ihnen vorrechnet, dass ja eigentlich

durchschnittlich auf jeden von ihnen nur vierwöchentliche Kon-

ditionslosigkeit entfällt. Zur saisonmässigen Arbeitslosigkeit kommt
noch die mehr oder weniger häufige bei Entlassung aus einem

Geschäfte bis zum Wiedereintritte In ein anderes.

Es ergibt demnach gerade das gewählte Beispiel, dass die

Verringerung der Rente für den Betroffenen durchaus nicht un-

bedeutend, und die Berechnung der Motive eine ebenso künst-

liche als optimistische ist*).

1) Aktenstück Nr. lo, S, Ii6, Anuu 3.

2) Dies zeigt sich anter anderem auch darin, dass dem Umstände, dass Erwerbs-
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Die Buchdrucker besitzen nun aber — und das darf nicht

übersehen werden — eine Jahrzehnte alte Organisation, die m-i

einigem Erfolge das >Züchtenc von Lehrling^en zu vcrhinJ.m

sucht und die Arbeitszeit einigennassen herabgedriickt hat. Da.-

wirkt auf die Zahl der Arbeitslosen günstig zurück und es daitte

demnach bei jenen Berufen, bei welchen eine solche Organisatioo

fehlt, die Erwerbslosigkeit von weit grösserer Bedeutung sein.

Zu jener H6he der Auffassung, welche die Minderung der

Rente durch Arbeitslosigkeit als grundsätzlich gerecht erldäft,

vermögen wir uns nicht emporzuschwingen. Es scheint dem Ver-

fasser der Motive der Gedanke vorgeschwebt zu haben, dass die

vorwiegende Ursache der Erwerbslosigkeit Strikes sind und vir

sind ja gegenwärtig in mittelalterliche BegriflTe wieder so cto^

spönnen, dass man vielfach die Notwendigkeit der Lohnkänpfe

unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Machtverhältnissen nickt

mehr einzusehen vermag. Sie stören uns ein wenig aus der ge-

wohnten Ruhe auf, und das ist Grund genug , um dem .Arbeiter

sein wichtigstes Recht zu verkümmern. Wäre die Minderung üs.r

Rente durch Arbeitslosigkeit gerecht, dann sind auch jene irc

Rechte, weiche die gesamte Arbeiterversicherung prinzipiell

dämmen.
Wie einen jeden Arbeiter die Invalidität, so kann auch einet

jeden die Erwerbslosigkeit treffen und es kann eine Erhöhung

der Beiträge zur Deckung der letztem nur im Interesse aLer

Lohnarbeiter liegen. Man frage übrigens diese selbst, ob sie ir:

einem solchen Vorgehen eine Schädigung ihrer Interessen erbbckes

würden; sie werden es doch wohl am besten zu- beurteilen ver-

mögen.

Das einzige ernst zu nehmende Argument, welches gegen <Se

Berücksichtigui^^ der Arbeitslosigkeit vorgebracht werden kaos.

ist der Mangel jeder Basis fUr die Bemessung der Bettrage.

sitzt man denn aber solche Grundlagen fUr andere nicht miader

wichtige Seiten des Gesetzes? Wie auf dem ganzen Gebiete, so

kann auch hier nur die Erfahrung Klarheit schaiTen.

Die Palliativmtttel, mit welchen gegen die Arbeitslos^gkdc

anzukämpfen versucht wurde, werden keinen Erfolg haben, «dl

sie eben unzureichend sind. Dass die Militärdienstzeit in die Bo*

lose am Orte im Maximum durch 13 Wochen Unlenitiitzung erhaUen, keine Beachtaa^

geschenkt wtinlc. Die>cr Umstand vergrönert aber selbst die gwax bedcataag^ioK

Durchschnittsziffer von vier Wochen.
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tragszeit eingereclinet wird, gehört nur insofern hierher, ab we-

nigstens fUr einige Jahre die Ausfälle an Wochenbeiträgen ver-

mieden werden können. Die Berechnung des Beitragsjahres mit

47 Wochen hat eigentlich Rir die vorliegende Frage jede Bedeu-

iiiiiL^ \ LMiuren, seitdem sie nichts anderes bedeutet, als eine Ver-

lUindeMing der Wartezeit. Bestenfalls genügt diese Bestimmung

um die Fiille vorübergehender Arbeitslosigkeit aus/uL'leichen, kei-

neswegs aber um der durch Krisen oder SaisonsrhlubS veranlass-

ten Ivinstellung der Beitragszahlung entgegenzutreten, Das ein-

zige hierher gehörige Mittel , die Einrechnung der Zeit beschei-

nigter Krankheit in die Beitragsperiode, wurde durch § 17 für die

Wartezeit beschränkt. £s soU nämlich bei Krankheiten, welche

ununterbrochen länger als ein Jahr währen, die über diese Frist

hinausreichende Krankheitsdauer als Beitragszeit nicht in Anrech-

nung kommen«
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich, dass

höhere Renten nur selten erlangt werden können. Schon dass

ein Arbeiter durch fiinzig Jahre ausharren kann, ohne invalid zu

werden, dass er vom 17. bis zum 66. Lebensjahre Beiträge ent-

richtet, ist — dank dem frühzeitigen Absterben der Arbeiter-

bevölkeruttg — nur als seltener Fall denkbar. Wollen demnach
die massgebenden Faktoren emstlich auch nur die im Gesetze

in Aussicht genommenen Renten im vollen Ausmasse und un-

verkürzt gewähren, so müssen sie in den von uns besprochenen

Richtuiigen Wandel schaffen.

Schon die »Grund/.ugc«; hatten den Kreis der Versicherun^^b-

Pflichtigen sehr weit gezogen. Es sollten alle Personen , welche

gegen Lohn oder Gehalt als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr-

linge oder Dienstboten beschäftigt sind, ferner Retriebsbeamte

und Handlungsgehilfen rrnt euiem Jahreseinkommen von höchstens

2000 M. , endlich die Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge

obligatorisch gegen Erwerbsunfähigkeit, welche infolge von Alter,

Krankheit und Unfall entsteht, versichert werden. Vor dieser

weiten Ausdehnung der Versicherungsp6icht schrack man auf

vielen Seiten zurück. Es wurde die Ansicht verfochten, dass

durch dieselbe die Individualisierung iiir immer unmöglich ge-

macht werde, dass Personen einbezogen seien, filr deren Ver-

sorgung ein Bedürfnis nicht vorhanden, und Kreise, die zur Tra-

gung der aufzuerlegenden Lasten ausser stände seien. Von an-

derer Seite glaubte man die Bedeutung des Vorschlages dadurch
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ZU verringern, dass man denselben als einen mit der Reform da

Armengesetzgebungf notwendig verbundenen erklärte. Es sm
eben alle diejenigen Personen fiir versicherungspflichtig cfklärt

worden, welche nach menschlicher V^oraussicht einmal der Arme::

pflege zur Last fallen könnten.

Wir vermögen weder die gekennzeichneten Befürchtunjei

noch auch die letztangeführte Anschauung zu theilen. WirhaÄ

vielmehr die Einbeziehung aller deutschen Lohnarbeiter in t'.

Kreis der Versicherten für die dankenswerteste Ik'stimmung ti^

Gesetzes. Und nicht etwa deshalb allein , weil dadurch die

rufliche Freizügigkeit unbehindert bleibt. Weit wichtiger ;>t ?

dass hier der erste Schritt geschieht, um dem Gedanken :r.

Durchbruche zu verhelfen, dass nicht bloss die industriellen Ui»

arbeiter des staatlichen Schutzes bedürfen. Gelingt der Schritt-

was wir gar nicht bezweifeln — dann dürfte es in Zukunft sdin^

halten die ntchtindustriellen Arbeiter von etwaigen gesetzGcbe:

Massnahmen auszuschliessen.

Eine günstige Folge zeigte sich auch schon währead dr

Verhandlungen des Reichstages. Vom Bundesratstiscbe« wie iti

den verschiedensten Parteien wurde die gewohnheitsmässigeScb»

iärberei bezüglich der Lage der ländlichen Arbeiter mit Eotsc^

denheit zuKick^ewiesen, Mit anerkennenswerter OfTeuheit «orda

die vielgepriesenen patriarchalischen Verhältnisse zwischoi 1»^

liehen Arbei^ebem und Arbeitnehmern in das Reich der Fabt

verwiesen.

Wir sind, wie gesagt, schon aus prinzipiellen GründcBft*

die weite Ausdehnung der Versicherungspflicht. Wir halteo at-

auch die dagegen geltend gemachten Argumente für nicht sti

"

haltig. Die Gesellenschaft hat heute aufgehört ein bkt-cs Du^'

gangsstadium zur Selbständigkeit zu sein. Nur in jenen Ben;ic:

in welchen ein minimales Kapital erforderlich ist, kann ein grot^t^

Teil der Gehilfen sich selbständig machen. Es sind das aber

rade deshalb jene Berufe, in welchen der kleine Meistere'

möglich noch schlimmer hat , als der Geselle. Wo irgend e-

nennenswertes Kapital zur Etablierung erforderlich ist, den

auch eine ständige I^hnarbeiterschaft vorhanden. Aebobcix»

gilt von den Handlungsgehilfen. Daraus, dass die Ictztcreofli-

weilen eine höhere Lebenshaltung haben und deshalb eine gro$^

Rente benötigen würden, folgt keineswegs die Entbehrlichkeit öff

Ideineren. Ein beneidenswerter Optimismus scheint es uns a«^
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zu sein, wenn man annimmt, dass für Arbeiterinnen und Dienit-

boten Verheiratung die Erringung der Selbständigkeit bedeutet.

Auf die erwähnten Kategorien dürfte demnach das Argument
von der Ueberflüssigkeit der Versicherung keineswegs zutreffen.

Das Unrecht, welches den Frauen, die thatsächlich mit der Ver-

heiratung aus der Lohnarbeit scheiden, hätte kiugcfugt werden

können, ist durch tj 30 des Gesetzes beseitigt, wornach denselben,

wenn sie mindestens durch fünf Jahre Beiträg^e entrichtet haben,

die Hälfte im l'^alle der Verheiratung zurückgezahlt, wird.

Das Prinzip der Individualisierung endlich, dessen Beachtung

auch wir für sehr wünschensw ert gehalten hatten, ist wohl mehr

wegen der übertriebenen Angst vor der Ueberlastung der In-

teressenten und der Kostspieligkeit der Durchführung, als wegen

des grossen Kreises der Versicherten, nicht zu der ihm gebüh-

renden Anerkennung gelangt.

Die Vorschläge der »Grundzügec sind wesentlich unverändert

ins Gesetz übergegangen. Aenderungen sind nur insofern einge-

treten, als auch die Mannschaft der Flussiahrzeuge unter die Ver-

sicherungspflichtigen aufgenommen, dagegen die Apothekerge-

hilfen und Lehrlinge aus dem Kreise derselben ausgeschieden

wurden.

Für alle Versicherten wurde der Beginn der Verstcherungs-

pflicht auf das vollendete 16. Lebensjahr festgesetzt. Wir sehen

dieses Alter deshalb als die richtigste Grenze an, weil wir filr

eine nahe Zukunft die Entwicklung der Arfoeiterschutzgesetzgebung

gerade in der Richtung wünschen und hoffen , dass allmählich

die Beschäftigung jugendlicher Personen ganz untersagt oder auf

das geringste Mass reduziert wird.

Der obligaturischen Versicherung unterliegen insgesamt etwas

über II Millionen Personen. Durch Beschluss des Bundesrates

kann die Versicherung ausq^edehnt werden: i. auf jene Betriebs-

nntcrnelmier , welche nicht rcL,t'imassig wenigstens einen Lohn-

arbeiter beschäftigen ; 2. auf 1 iausindustrielle, ohne Rücksicht auf

die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter.

Es scheint uns, dass es sich empfohlen hätte , die kleinen

Handwerker sofort in die Zahl der Versicherungspflichtigen ein-

zubeziehen. Nur zu oft endet der Kampf gegen die Grossindu-

strie für den Kleingewerbetreibenden mit der Rückkehr zur Lohn-

arbeit. Wie schwer muss es da fallen , in reiferen Jahren eine

Wartezett neuerlich durchzumachen. Hat man gar schon das
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40. Lebensjahr Uberschritten, so kann die Altersrente tiberiiaupt

nicht mehr erlangt werden. Hier gewährt auch § 8 keioe Ab-

hilfe» weil das Recht der Selbstversicherung von sehr probleaB>

tischetn Werte ist und sich eben nur auf Personen unter 40 Jah-

ren erstreckt. Diese Erwägungen sollten dazu veranlassen, mit

allen Mitteln die Beseitigung der vorhandenen technischen Sdiw«^

rigkeiten anzustreben.

Nur zu lange schon wird die Hausindustrie aus dem Krdse

jener Betriebe ausgeschlossen, welche der staatlichen Aiifiidi

und der staatlichen Schutzgesetzgebung bedürfen. Diesem Um-

stände ist es wohl mit zuzuschreiben, dass ganze Industrieiweige

ihren Schwerpunkt immer mthr in Uic Hausarbeit verlegen

ist eben der einfachste Weg, um sich jeder Aufsicht und etwaigen

Kosten zu entziehen, um in unverantwortlicher Weise die Arbeits-

kraft ganzer Landstriche masslos auszunützen. In der Schwcii

wie in Oesterreich wird vielfach darüber geklagt, dass das grosstf

Hindernis bei der Durchführunf^ der Arbciterschutzgcsctzj^ebunj

oft genug die Ausnahmsstellung der Hausindustrie bildet. Befreit

man die letztere teilweise von der Versicherungspflicht, ja, macht

man auch nur von der Bestimmung des § 2, Abs. 2 keinen G^

brauch, wornach den eigentlichen Arbeitgebern die aus dem 06

setze entspringenden Lasten auferlegt werden können , so «ärt

die unvermeidliche Folge die, dass eine weitere Verschiebnag <ies

Schwerpunktes gewisser Industrien in die Hausarbeit eintreten

würde.

Wo hat nun die Versicherung der in den §§ 1 und 2 b6

zeichneten Personen zu erfolgend Diese Frage sollten wir ntm-

mehr beantworten. Wir messen derselben jedoch, die zumeist

vom politischen und Parteigestchtspunkte bisher erörtert wunk,

nach der einmal gefallenen Entscheidung keine so grosse Widitig*

keit bei, um ihr einen grösseren Raum hier zu widmen. Wir b6

j^nuj^cn uns zu konstatieren, dass die partikularistischcn Landei*

Versicherungsanstalten den Sieg über Berufsgenossenschaften umi

Reichsversicherungsanstail ^iavongetragen haben. Wohl aberuiüssen

wir die Frage, der wir freilich grosse Wichtigkeit beimessen, tr-

örtern, ob und inwieweit das Prinzip der Selbstverwaltung »i^

Gesetze zur Anerkennung t^elancft ist. Nach den Behauptunger.

der Verfechter der acccptii rti n Organisation soll dieselbe gcra(je

eine weitgehende Selbstverwaltung gestatten. Prüfen wir, ob die

Thatsachen dies bestätigen.
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Die eigentliche Geschäftsführung der Landes-Versicherungs-

anstalten ist dem Vorstande übertragen, der einen bureaukrati-

schen Charakter haben wird. Er besteht nämlich aus Beamten

und lediglich durch das Statut kann festgesetzt werden, dass auch

Beisitzer aus Unternehmer- oder Arbeiterkreisen beizuziehen sind.

Die Parität ist mit Absicht nicht gewahrt worden, und so kann

hier eine Quelle von Misstrauen entstehen, ICs durfte sich des-

halb nach unserer Ueberzeu^ung empfehlen, in den Statuten von

dem eingeräumten Rechte keinen Gebrauch zu machen und den

für diesen Fall obligatorischen Aufsichtsrat zu bestellen, dem dann

die Ueberwachung der Geschäftsführung des Vorstandes obliegt.

Neben diesen Organen ist ein Ausschuss aus Arbeitgebern und

Arbeitnehmern in gleicher Zahl zu bilden, dem die Festsetzung

der Statuten, die Prüfung der Jahresrechnung, die Bildung von

Rückversicherungsverbänden, sowie die Wahl der Beisitzer der

Schiedsgerichte zufällt. Als örtliche Organe der Versicherungs-

anstalten sind Vertrauensmänner aus dem Kreise der Unterneh-

mer und Arbeiter zu bestellen. Ueberdies ist für jede Versiehe-

rungsanstalt mindestens ein Schiedsgericht einzusetzen, das unter

dem Vorsitze eines öffentlichen Beamten tagt und gleichfalls aus

Arbeitern und Unternehmern in gleicher Zahl zusammengesetzt

sein muss.

Es wird also keine geringe Zahl von Organen geschaffen, und

fast in aUen müssen die Interessenten gleichmässig vertreten sein.

Hat es da noch welche Berechtigung die Frage au&uwerfen, ob

das Prinzip der Selbstverwaltung in der skizzierten Organisation

zur Ancikcimung gelangt? Und doch muss diese Frage gestellt

und sie kann keineswegs mii ja beantwortet werden. Oder ent-

spricht es den heutigen Verhältnissen und Anschauungen, wenn

eine Art von Zensus eingeführt und dadurch nur ein Teil der

Interessenten für wahlberechtigt erklärt wird, während die Mehr-

zahl, die di(? gleichen Lasten tragt, das gleiche Interesse an der

Verwaltung liat, von der Teilnahme an der letztern ausgeschlossen

bleibt? Die Mitglieder des Ausschusses werden von den Vor-

ständen der Orts-, Betriebs-, Bau- und Innungskrankenkassen,

ferner der Knappschafts- und Seemannskassen gewählt. Allen

diesen Kassen gehören aber nicht einmal 4 Millionen Personen

an, während in den Kreis der Versicherungspflichtigen mehr als

II Millionen einbezogen werden. Damit bleiben über 7 Millionen

Versicherter von jeder Beteiligung an der Verwaltung ausge-
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schlössen. Das wird natürlich dadurch nicht ausgeglichen, dass

auch den Kommunalverbänden und Verwaltungen der Gemeinde*

krankenversicherung das Wahlrecht eingeräumt werden soll. Aber

selbst die an der Verwaltung Beteiligten sind dies nur in<firekt

die Wahlen finden durch die Vorstände der genannten Kxankes-

kassen statt.

Am peinlichsten fällt auf, dass zur Wahl des Ausschusses d e

circa »Sooooo Mitglieder der freien liilfskasscn nicht 7U'^cLi>sei:

werden. Aus welchen Gnmden wurden diese und die wcilcr zu

besprechenden Zurücksetzungen der Hilfskassen für notw endig er-

achtet ? Vorerst deshalb, weil dieselben ein Zusammen wir: -^r

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern \ crs( hniahen. Als c:ncü

praktischen Grund kann man das wohl nicht ansehen, da ja dir

beiden Interessengruppen ohnehin gesondert ihre Wahlen vor-

nehmen und nichts gehindert hätte, zur Wahl der Arbeitervertre-

ter auch die Vorstände der Hillskassen zu berufen. Oder wisset

die Regierungen auch heute noch nicht, wie harmonisch sich das

Zusammenwirken von Arbeitern und Unternehmern in den fie-

triebskassen gestaltet? Die Wissenschaft hat darüber längst Ar

Urteil gefällt

Ob nicht viel eher Feindseligkeit und Misstrauen die obigt

Bestimmung ins Gesetz gebracht haben? Es würde daliir eise

ganze Reihe weiterer Bestimmungen des Gesetzes sprechen. So

wird nach ausdrücklicher Erklärung der verbündeten Regierungen

die Invalidenversicherung der Hilfskassen nicht als Ersatz der ge-

setzlich statuierten angesehen werden. Nach § 22, ZifT. ; 50D

für die Mitglieder dieser Kassen als Lohn , wenn keine andere

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber vmd Arbeitnehmer ziistandc-

1; nimt, nicht der wirkliche Verdienst, sondern lediglich der 30i>

laclie Betrag des (ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tac

arbciter des Beschäftigungsortes angenommen werden. Die letz-

tere Bestimmung bewirkt, dass gerade die bestbezahlten Arbeiter

in die untern Lohnkiassen kommen , da ein Unternehmer sich

wohl nur selten dazu verstehen wird, freiwillig seinen Beitrag lu

erhöhen. Es wird vielmehr für gewisse Arbeitgeber der Anrdz.

ihre Arbeiter zum Eintritte in freie Hilfskassen zu nötigen, ver-

stärkt. — Bei Bewilligung der Invalidenrente sind wohl die Vor»

stände der andern Kassen, nicht aber die der Flilfskassen einxn-

vernehmen. Die Bestimmungen der g§ 112 üg. Anden auf die

letztern keine Anwendung,
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Diese Zurücksetzungen sollen lcilj> deshalb notwendig ge-

wesen sein, weil die Bezirke der Hüfskassen zu umfassende sind,

teils deshalb weil die Kassen keine Gewähr fiir ihren Bestand

und für dauernde Lebensfähigkeit geben. Gilt denn aber das

Letztere nicht in weit höherem Masse von den Betriebs- und

Baukassen, und haben nicht auch manche Knappschaftskassen

weite Bezirke? Wenn auch für alles andere irgend eine Entschul-

digung ausfindig zu machen wäre, für die Bestimmung des § 22,

Ziff. 5 gibt es keine. Diese atmet eine verblüffende Feindselig-

keit gegen Institutionen , die man vor nicht gar langer Zeit ge-

setzlich zu regeln für nützlich erachtet hat Ob ein solches Vor-

gehen zum vorliegenden Gesetze passt, das sich als Friedens-

werk präsentiert» möchten wir bezweifeln. Will man nicht Ver-

bitterung statt Versöhnung gerade in den selbstbewussteren Ar-

beiterkreisen hervorrufen, so sollte man bei Zeiten den begange-

nen Fehler gutmachen. Der Wege dazu gibt es genug.

Um die unleugbar schwierige und verwickelte Frage der Ein-

hebung der Beiträge so ein&ch als möglich zu lösen, glaubte man
das Markensystem wählen zu sollen und um dieses nicht zu kom*

pltzieren, wurde in den 9Grundzügenc wie im Julientwurfe die

Einheitsrente mit dem einheitlichen Beitrag vorgeschlagen. Am
lebhallestcn hat sich bekannllicii gegen das Prinzip der l'jnheits-

rente und für die weitgehendste Indivieluaiisierung Schäffle ein-

gesetzt Da er aber das einzige Mittel zur Behebunj^r derjenigen

Schwierigkeiten , die der Berücksichtigung des lunzelfalles ent-

gegenstehen, lediglich in der Organisation erblickte und hiefur

eine, wie er glaubt, einfache, in Wahrheit aber recht komplizierte

\ erwaltungseinrichtung ^) in Vorschlag brachte, so blieben seine

Bemühungen ohne durchschlagenden Erfolg. Wäre die Frage

des Markensystemes stärker in den Vorderj^rund gedrängt wor-

den, hätte man die Entbehrlichkeit desselben nicht nur nebenbei

nachgewiesen, hätte man vor allem gezeigt, dass es auch bei der

vom Bundesrate vorgeschlagenen Oiiganisation nicht notwendig

sei, so wäre der Erfolg auch ein anderer gewesen. Vorerst be-

stand er aber lediglich darin, dass die Regierungen im November-

entwurfe an Stelle der Einheitsrente die fünf Ortsklassen setzten.

1) \\\ den oben cilierten Abliamliiingen, Aasserdem noch in der «Münchencr

AUg. Zeitung« i888, Nr. 125—132, 354-356.

2) Vgl die AasflOimiigeii Httttcf's in den «Deattehcn Worten« 188S, S. 417 flg.
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Die Konzession an das Prinzip der Individualisierung war mir

eine scheinbare: an Stclie der I'^inhcitsrcntc für das ^anze Reich

traten jetzt fünf auf engere Gebiete beschrankic. Lrst mit der

Ersetzung der Orts- durch Lohnklassen war man dem Prinzipe

der Individualisierung um einen Schritt näher getreten. Es sollte

nunmehr der Loliti einen, wenn auch geringen, Kinfluss auf Rente

und Beitrag haben. Weiter konnte und durfte man nicht gehen,

wollte man nicht das Markensystem undurchführbar machen.

Aber nicht nur die Undurchführbarkeit der Indivtdualisierin^

ist eine Folge des Markensystems. Dieses verschuldete auch die

gerechtfertigte Angst der Arbeiter vor dem Missbrauche des

Quittungsbuches , die jetzt viel weniger durch die Strafbestim-

mungen als durch die Einführung der Quittungskarten stark ver-

ringert werden dürfte. Die Massenarbeit mit den Marken, die

Anfertigung, der Verschleiss, die Kontrolle, das Ankaufen ood

Einkleben derselben, früher auch das Entwerten , sind nicht n

unterschätzende Erschwerungen, deren finanzielle Wiikuog über-

dies nicht genügend klargesteUt ist. Endlich bleibt die Versi€ll^

rungsanstalt beim Markensj^tem fortwährend in Unkenntnis dar-

über, welche Zahlungen sie erhalten, welche Verpflichtungeo se

übernommen hat. Sie kann eben in keinem Momente feststdko,

ob die ausgegebenen und verkauften Marken auch bereits vs-

wendet worden sind.

Bei der geschilderten Sachlage ist es zu verwundern, dass

man nicht erkamilc, der eigentliche Angritispunkt zur Erreichung

der Individualisierung liege im Markensystem. Es ist kaum zu

begreifen, dass der Ansturm gegen das letztere ein so wcni;,^ leb-

hafter war, dass Staatsminister v. Boetticher in der Sitrtng

vom i8. Mai 1889 noch erklären durfte , nur mit dem Marken-

system sei es zu erreichen , dass jeder Versicherte auch nach

30, 40 und 50 Jahren seine während der ganzen Zeit geleisteten

Beiträge nachweise. VV^ir glauben freilich , dass das System der

besondem Conti , kombiniert mit einem nur dem Arbeiter zu

gänglichen Quittungsbuche, das die Bestätigungen für längere

Zeiträume zu enthalten hätte, mit weniger Kosten und Mühe das*

selbe zu erreichen gestattet. Die Krankenkassen und HebesteDen,

die nach § 112 flg. jetzt mit dem Einkleben der Marken betrant

werden können, hätten ebenso gut die Einkassierung der Beitiige.

die Revision der Lohnlisten, die Erteilung der erwähnten fiestir

tigung und die periodische Mitteilung der Resultate an die Vcr-
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sichcrungsanstalt zu übernehmen vermocht. Üb nicht das Marken-

system sich noch unangenehm iuhlbar machen , und nach einer

Reform des Gesetzes rufen wird, scheint uns keineswegs ausge-

schlossen.

Ueberbhcken wir schhesslich dus (reset?. und priifen wir, in-

wieweit den Forderungen der Interessenten, der Arbeiter und

Unternehmer, in demselben entsprochen wurde. Es drängt sich

uns dabei eine eigentuniHche Thatsache auf. Der Bundesrat hat

in seinen beiden Entwürfen ausschliesslich die Wünsche derGrosS'

Industrie berücksichtigt; erst der Reichstag hat sein Augenmerk
auf die Forderungen der Arbeiterschaft gelenkt.

Platter') bat bereits daraufhingewiesen, dass die preussische

Regierung sich zwar um die Wohlmeinung der Unternehmerkreise

gekümmert hat, Aeusserungen der Arbeiter dagegen gar nicht

zu provozieren suchte. Wir müssen jetzt einen Schritt weiter-

gehen und konstatieren, dass die spontan zu Tage getretenen

Forderungen der deutschen Lohnarbeiter von den verbündeten

Regierungen bedauerlicherweise völlig ignoriert worden sind. Ein

Blick in die »Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Zentral-

verbandes deutscher Industrieller« , sowie in die Verhandlungen

des preussischen Volkswirtschaftsrates zeigt uns das Entgegen-

kommen gegenüber den Forderungen der Grossindustriellen. Das

Auigcbcn der berufsgenossenschaftlichen Organisation , die Ge-

stattung der Herabsetzung der Invalidenrenten bei Fabriks- und

ähnlichen Kassen, die Beseitigung der Billigkeitsrente, sowie der

Rente für Berufsinvaliden, die Begrenzung des Alters, von welchem

die Versicherung^- pllicht beginnt und noch manche andere I'\)r-

derung der Grossmdustrie wurden schon in den Regierungsent-

würfen berücksichtigt. Erst in der Kommission des Reichstages

machte sich eine arbeiterfreundliche Strömung geltend , die frei-

lich von den verbündeten Regierungen wieder eingedämmt wurde.

Ein Ergebnis jener Strömung ist die Erhöhung der Renten, die

Berücksichtigung der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, die Er-

setzung des Quittungsbuches durch die Quittungskarte, eine Ein«

schränkung bezüglich der Zahlung der Rente in Naturalien, die

Rückzahlung der Beiträge an Angehörige verstorbener Versicherter,

sowie an verheiratete Arbeiterinnen. Eine Anzahl wichtiger und

i) »Die geplante Aiters- und lavalidenversicherung im deutschen Reklie« 1d

dieser Zeiltclirill, 1888. S. 7 fg.
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meist berechtigter Fordenu^en blieb auch im Reiclistage

beachtet. Die »Altersrentec ist im Gesetze, was sie in dca

ICntwürfen war , ein blosser Aufputz. Die Krwerbsuniahigkeit

ist an noch ^irciigere Bedingungen gckiiupli worden, ala in dca

»Grundzügenc. Auf Arbeitslosigkeit wird keine Rücksicht ge-

nommen , und eine ausgiebige Beteiligung der Interessenten an

der Verwaltung findet nicht statt. Die freien I lilfskassen wurdco

schier für vogelfrei erklärt. Nicht einmal die Berufung an ^jj

Reichsversicherungsamt, welches in anerkennenswerter Weise e

verstanden hat, sich das Vertrauen der gesamten Arbeiterschai:
'

zu erwerben , wurde gestattet. Die Schlagworte von .der Ueber-

bürdung und Kostspieligkeit waren hier ausschlaggebendere Ar-

gumente, als die Zufriedenheit und die Beseitigung des Miss-

trauens der Arbeiter.

n.

Es erübrigt uns nur mehr, die bisher zu Tage getretam

prinzipiellen Auflassungen des vorliegenden Gesetzes zu besprech«

und die wahre Bedeutung desselben festzustellen. Der InvaUditiiS'

und Altersversicherung ist es wie jedem neuen legislatorisdiai

Gedanken ergangen. Sie hat begeisterte Verfechter und ot-

schiedene Gegner gefunden. Die erstem erblicken in ihr das

Endziel aller sozialen Bestrebungen, die Lösung der sozialen Frage;

die letztern sprechen ihr jede Bedeutung ab oder erklären sie

für einen äusserst gefährlichen Versuch. Letzteres ist begreif-
|

lieh, w^enn man l>edenki , ilass es sich zum ersten Male um die

Verwirklichung des Gedatiki ns der Staatshilfe für die zahireichitc

Revölkerungsklasse und um die Ausübung eines Zwanges auf die

Lnlernelimer zu Gunsten der Lohnarbeiter handelt. Den theo-

retischen Kampf zwischen Anhängern und Gegnern der Staats-

hilfe halten wir für endgültig entschieden und wir wurden %t%t^

den guten Geschmack zu Verstössen glauben, wenn wir uns hier

noch in eine Bekämpfung der prinzipiellen Gegner der Arbeitcr\er

Sicherung einlassen würden. Wohl aber müssen wir jene Auffassung

kritisch beleuchten, die sich nicht damit begnügt, das Bedür6ü$

zu leugnen, sondern lediglich den betretenen Weg perborresdeit
|

In erster Reihe war es Brentano , der in Conrad s »Jak

büchern für Nationalökonomie und Statistik« ^) den Gedaoto

i) »Die Wbsichtigle Altets- imd bvalideiivenielieninB fttr Arbeiter ^
Bedeulang«. 188S. Bd. 16. N. F. S. «8 fg.
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verfocht, dass die preusstsche Regierung mit den »Grundzügen«

das Projekt einer Alters- und Invalidenversicherung fallen ge-

lassen habe. Dieselbe habe sich darauf beschränkt, unter dem
Namen der Versicherung eine Reform der Armengesetzgebung

anzubahnen. Von den wesentlichen Voraussetzungen der Wirk-

samkeit einer Versicherung, dem Bezüge eines Lohnes von ent-

sprechender Höhe, der ununterbrochenen Fortzahlung der Prämien

auch bei Arbeitslosigkeit und dem Beibehalten der Ansprüche

auf die Rente trotz des Ausscheidens aus einem bestimmten Be*

triebe, seien die ersten zwei völlig aufgegeben worden. Es handle

sich deshalb keinesfalls um eine Versicherung, sondern lediglich

um eine verbesserte Armengesetzgebung. Dies zeige sich über-

dies in der Niedrigkeit der Rente, die die Aufrechthaltung der

bisherigen Lebenshaltung nicht ermögliche , und in der vorge-

schlagenen ] löhe auch schon als Armenunterstützung gereicht

worden sei. Es zeige sich ferner in der Ausdehnung der Ver-

sicherung auf alle diejenigen Personen, die nach menschlicher

Voraussicht einmal der Armenpflege zur Last fallen könnten; in

der Scheidung und verschiedenen Behandlung der Versicherten

nach Geschlecht, Nationalität und Wohnort; endlich in der Sub-

stitution der zur Armenpflege Verpflichteten an Stelle der Ver-

sicherten und dem Erlöschen der Unterstützungspflicht der Ge-

meinden und Kommunalverbände bei Vorhandensein eines Renten*

anspruches.

Der Ansicht Brentano's haben sich zahlreiche Beurteiler der

»Grundzüget und Entwürfe, darunter insbesondere Platter und

Dr. van der Borght, angeschlossen. Schäffle hat sie damit ab-

zuthun geglaubt, dass er die Behauptung, es handle sich ledig-

lich um eine Ueberwälzung der Armentast von den besitzenden

auf die besitzlosen Klassen, eine »gemeine Verdächtigung c nennt ').

Wir können und wollen mit einer solchen Waffe nicht kämpfen

;

wir werden mit jenem Gleichmute und jener Unparteilichkeit, die

der wissenschaftlichen Kritik ziemt, prüfen, ob die mit so grossem

Aufwand von Scharfsinn verfochtene Anschauung auch richtig ist.

Wenn von Versicherung nur dann gesprochen werden dürfte,

sobald der Versicherle ein hinreichendes und für die Dauer ge-

sichertes Einkommen besitzt, dann wäre die Argumentation Bren-

I) Der bundesrätlictiL- Entwurf der Alters- und lavalidcavenicbenmg, in dem
•Deutschen Wochenblau« Jahrg. 1888, Nr. 18, S. 211.
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tano's richtig , dann könnten aber gegenwärtig nur öffenüichc

Beamte, Rentner etc. sich versichern. Nun sind aber, wie sofort

einleuchtet, jene Voraussetzunj^^cn nur Bedin^un^crn einer aus-

giebi^'en und zweckmässigen Versicherung, keineswt-c^s <ier Vcr

Sicherung überhaupt. Der geringe Lohn des Arbeiicfb crnn^^licbt

nur die Zahlung kleiner Prämien und dcmgemäss sind auch d;

Renten minimal. Eintretende Arbeitslosigkeit uoterbricht die

Prämienzahlung und vermindert die geringe Rente noch wcittr.

Dies zwingt vielleicht manchen Arbeiter trotz Versiciicrung rjr

Armenpflege seine Zuflucht zu nehmen. All' dies ergibt woU.

dass die zur Annahme gelangte Invalidltäts- und Altersveisicbenug

lückenhaft und verbesserungsbedürftig sei, keineswegs aber, <htf

es sich um eine vortreffliche, gar nicht verbesserungsbedfiiftige

Reform der Armengesetzgebung handle.

Wir wollen aber noch weiter gehen und feststellen, was dtf

charakteristische Kennzeichen der Armenversorgung bildet. Ab

solches betrachten wir weder die entehrenden Folgen, die ja ecr

als Abschreckungsmittel dienen sollen , noch auch den MaBgd

eines klagbaren Anspruches auf Unterstützung. Beide Monefte

könnten ganz wohl wegfallen, ohne dass die Armenpflege flucs

eigentümlichen Charakters entkleidet wäre. Der Iciztere bestdit

eben unseres Erachtens lediglich in der subsidiären Naiur ifr

Armcnunterstiitzung. Nur wer weder Vermögen noch Eink 'niri Ji

besitzt und überdies keinen zur Alimentation verpflichteten Ver

wandten hat, kann zur Armenpflege seine Zuflucht nehmen. Ver

möchte man dieses Merkmal auch hei der Versicherung nacrui

weisen, dann wäre freilich der Name blosser Schein und in Wahrhei:

nur eine modifizierte, verbesserte oder verschlechterte, Aninr

Versorgung vorhanden. Es ist jedoch feststehend, dass die Vc?

mögensvcrhältnisse des Versicherten, ebenso wie die seiner Vcr

wandten, für den Rentenanspruch völlig gleichgültig sind. (ia>3

der letztere von ganz anderen Voraussetzungen abhängt ^
Invaliditäts- und Altersversicherung mag also eine Entlastung t^f'

besitzenden Klassen bedeuten oder anstreben, sie mag ihre Ruck

Wirkung auf die Armenpflege ausüben, eine modifizierte oder ft

formierte Armengesetzgebung ist sie deshalb nicht.

Der Standpunkt Brentano's wird erklärlich, wenn man sok

Ansichten über Arbeiterversicherung kennt. Er ist ein prioiifMlkr

Gegner der Zwangsversicherung und empfiehlt nur des Weg-

den die englischen Gewerkvereine gegangen sind : vorerst h-

Digitized by Coo^e



Verkauf, Das daOsekt InvaUäiiäiS' und AÜetsoersükenmgS'Gtttä, 6ot

höhung des Lohnes auf dem Wege der treicii Koalition , Ver-

sicherung Re^pn Arbeitslosigkeit und erst dann Alters- und In-

validitätsvcrsicherung. Jeder andere Weg erscheint ihm als nicht

gangbar, jeder andere ist keine Versicherung, sondern veränderte

Aufteilung der Armenlast.

Wurde so auf der einen Seite die prinzipielle Bedeutung der

Invaliditäts- und Altersversicherung geleugnet, so suchte man
dies auf der andern Seite durch massloses und übertriebenes Lob
wettzumachen. Das Gesetz rousste die Lösung der sozialen Frage

herbeiführen, die Zufriedenheit der Arbeiter mit ihrem Zustande

bewirken, mit einem Worte, es sei berufen, die »Krönung des

sozialen Gebäudes« zu bilden. Es sind dies Anschauungen, die.

Dank der Publizistik, sich in weiten Kreisen festgesetzt haben.

Es erscheint uns deshalb nicht überflüssig, die richtigen Grenzen

(lir Bedeutung und Wichtigkeit des voriiegenden Gesetzes zu

ziehen. Leider sind wir dabei genötigt, etwas auszuholen und

Dinge vorzubringen , die schon lange ein Gemeingut nicht bloss

der Wissenschaft sind oder — sein sollten.

Unter welchen Uebclstanden leidet bei den gegenwärtigen

Produktionsverhältnissen insbesondere die Klasse der Lohnarbeiter ?

Und in welchem Masse wird durch die bisherige Unfalls-, Krank-

heits- und Invaliditätsversicherung den Uebelstiinden abgeholten?

Die letztern lassen sich wesentlich in drei Gruppen teilen. Zur

ersten rechnen wir die Geringfügigkeit des Lohnes, welche nicht

bloss bewirkt, dass grössere Versicherungsprämien unerschwing-

lich werden. Sie hat zur Folge, dass die Ernährung der Massen

eine mangelhafte ist, dass Wohnung und Kleidung den sanitären

Anforderungen nicht entsprechen. Sie treibt Frauen und Kinder

in Fabriken und WerksUltten, vermehrt dadurch die Kindersterb-

lichkeit, bewirkt frühes Siechtum und drückt den Lohn der er-

wachsenen männlichen Arbeiter noch weiter hinunter. Zur zweiten

Gruppe gehört die Unsicherheit des Einkommens. Krisen und

Saisonschluss, Entlassungen und Arbeitseinstellungen spielen eine

trübe Rolle im Leben des Arbeiters. Sie schaffen die ständige

wie die bewegliche industrielle Reservearmee, die bald die Land-

strassen bevölkert, von ArmenunterstOtzung und Bettel sich er-

hält, bald dem Verbrechen verfällt, stets aber auf den Lohn der

andern Arbeiter drückt. Zur letzten Gruppe von Uebclstanden

gehört eine Konsequenz des Prinzips der »Vertragsfreiheit«. Der

Archiv für mx. Ces«txgbg. u. Suti»uk. i (. 4. 4^
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dauernd oder vorübergehend erweil-suii fähig gewordene Arberter

wie die Witwe und Waise des verstorbenen, bleiben hildus udiJ

sich selbst überlassen , oder sie verfallen der eatehreodea

unzureichenden Armenpflege.

Dem letzten Uebel allein soll durch die bisherige soziale Ge-

setzgebung Deutschlands teilweise gesteuert werden : der kranke

und invalide Arbeiter soll vor dem äussersten Mangel geschüüt

werden. Leuchtet es nicht gleich ein , welch' ein geringer Tt
I

des Elends dadurch beseitigt oder gelindert werden kannP Krank .

ist man fuglicli nur während einer beschränkten Zeit, biTalidlt::
|

erstreckt sich nur auf einen Bruchteil der Arbeiterschaft. Do i

kärgUche Lohn dagegen reicht Jahr aus Jahr ein und bd lHümcD
;

Arbeitern zur Fristung des Lebens nicht hin, die Unsididia:
|

des Einkommens peinigt jeden Tag und jede Stunde. Uadde i

Sorgen, der Mangel, die alle Tage wiederkehren , werden Mi
den Gedanken, dass für den Fall der Invalidität eine Rente, für

den Fall der Erkrankung ärztliche Hilfe und Unterstützui^ g^

sichert sind, weder verscheucht noch gemindert. Die Zufiriedtt-

heit der Tausende invalider Rentner bedeutet noch nicht die Zif-

friedenheit der Millionen arbeitender und darbender Menschcü

und noch weniger die Zufriedenheit der erwerbslosen Massen

Diese Betrachtung zwingt wohl dazu, einen \nel bescheiucncr.

Massstab an die bisherigen Leistungen der sozialen Gcset^cbu:.

anzulegen. Müssen wir demnach vor einer Ueberschätzung cV

Bedeutung des vorliegenden Gesetzes warnen , so sind wir -och i

weit entfernt davon, dieselbe zu unterschätzen. Wir rinden ir;

lieh die Bedeutung nicht in den Details, die zum Teile Zaghatt-^

keit, zum Teile auch bedauerlicherweise Feindseligkeit %%^-

jede selbständige Regung der Arbeiterschaft atmen. Aber di>

Gesetz bildet einen geeigneten Boden, auf welchem weiter geba^

werden kann und wird, um jedem erwerbsunfähigen LoboaHK>^<^

und Gewerbetreibenden ein seiner bisherigen Lebenshaltung

näherndes Einkommen zu sichern. Es ist die erste oicbt bi«$

in Paragraphen bestehende Erklärung des Staates, dass

Fürsorge fUr das materielle Wohl der arbeitenden Klassen ^

eine seiner wichtigsten Aufgaben betrachte. Es ist der B(>d>

mit einer Vergangenheit, in welcher der Staat den Massen ioiflff

nur Lasten auferlegt, aber keinerlei Rechte gewährt hat ^

mangt Ihaft also auch nach unserer Anschauung das Gcsctt Ä

so begrüssen wir es dennoch als einen grossen Fortschritt»*
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Bessern, als einen — wie wir hoffen — endgültigea Bruch mit

dem, was gewesen.

Wir lassen nunmehr den Text des Gesetzes folgen:

Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung.

L Umfang und OegeasUuid der Verftiehemng.

Ver »i eil erangsp flieht.

§ I. N«eh Mdw^be der BeMimmungen dieiei Geteties werden vom vollendeten

seclwelmten Lebensjetare eb venlcliert:

1. Personen, welche ils Arbiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinse oder Dienstboten

gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden;

2. Uetriehsbeainte sowie Handlungsgeliiiren un<l -Lehrlinge (ausschliesslich der in

Ai»othckcn heschäftigten Gehilfen und I>ehrlinge) , welche Lohn oder Gehalt be-

ziehen, (lerer r^^< Imfl<»iger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber 2000 Marli

nicht übersteigt, sowie

3. die gegen Lohn oder Gehalt beieUUUgten Penonen der Sdüftbesatsang dent-

tcber Seefthrseoge (§ % de* Gesetzes vom ij. Juli 1887) md von Fahrzeugen der

Binneoschiffiidift. IKe Führang der Keichsflagge auf Grund der gemi» Artikel II

§ 7 Absats I des GeseUcs vom 15. März 1888 erteilten Ennlchtigni^ macht das

Schiff nicht zu einem deutschen Sccfahrzeuge im Sinne dieses Geset7.es.

§ 2. I tiircli l^eschlusft des BondesraU kann die Vorschrift des § 1 fUr bestimmte

Berufs/.wcif;c auch

1. auf Beliicbsuntemehnier, welche nicht regelmassig wenigstens einen Lohnarbeiter

bcschMftigen, sowie

a. ohne Rflckncht anf die Zshi der von ihnen beschiftigten Lohnarbeiter auf solche

setl>ststSndige Gewerbetreibende, welche in e^fenen Betriel>ssUttten hn Auftrage und

liir Rechnung anderer GewerVictreibcnden mit der Herstellung oder Bearbeitung

gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende),

erstreckt wcrtkn. und t\vi\x auf let;'tere auch dann, wenn sie rlie Roh- und Iliir-.sto(Te

selbst beschallen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene

Rechnung arbeiten.

Durch Beschluss des Bundesrats kann leroer bertinunt werden, dasa nnd inwieweit

Gewerbetrdbende, hi deren Auftrag und fOr deren Rechnung von Hattagewerbetrei-

banden (Absatx i) gearbeitet wird, gehalten sdn sollen, racksichtlich der Hausgewerbe-

treibenden und i1ir( r GchilTen, Gesellen und Lehrlmge die in diesem Gesetze den

Arbcitjjcbern :iuf< rlei^'ii ii Verpflichtungen zu erfüllen.

§ Als I.olui ixlrr (>lin1t gelten aurh Tanti'-men und Naturalbezüge. Ftir die-

selben wird iler iJurchsciiniitHwert in Ansatz gebracht; dieser Wert wird von der

unteren Verwaltungsbehörde festgesetzt.

Eine Beschäftigung, fitr welche als Entgelt nur fteter Unterhalt gewBhrt wird, gilt im

Sinne dieses Gesetaes nicht als eine die VerMcherungspfficht b^rfindende Beschäf-

tigung.

Dvch Beschluss des Bundesrats wird bestimmt , inwieweit vorübergehende Dienst*

Icistungcn als Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes nicht anzusehen sind.

§ 4. Beamte des Reiciu und der Bundesstaaten, tlie mit Pensionsberechtigung an

40*
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gesteiltCD Beamten von KommunaWerbandea , sowie I'ersonen des Sold»tenÄ»da>

wdfibe dieniüieli ]« ArbcUer beicbiMgt ««rden, untctlkieB der VcnidKnii^ädt

sieht.

Die Vo«iclienaip9llle1it tritt fflr dicjengen IVnoiicB nidit da, «dehe infoice ft»

körperlichen oder geistigen Zustai^M dmemd lucbt mehr im stände sind, dad

eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mindestens ein VrtA

des für ihren B»*s'_-häftigtingsort nach § 8 des Kranken-Vrrsichening^ge-^'Jcs ««

15, limi 1883 fe:>tgej>et/len Tagelohns gevMjhnlicher Tagearbeiter zu verdiCDäi.

&eibe gilt von denjenigen Personen, welche auf Grund die&es Gesetzes eine InfiUs*

reale bcsiebea.

Soldie PecMoea, wdche voaiRdch» Ton «faem Bniwietute oder eiaea %amm^
verb«Bde PMuionca oder Wutefeldcr wcaisMeat im Miadeatbettage der ImU»
reata bdiehea oder welchen auf Grund der fciciiiKesetxlichen Bestimmaogoi

Unfallversicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens demselben Betn^

j-u^teht, sind auf ihren Antrug von der Versichcningsptlicht txx beiden. Ueber da

Antrag entscheidet die untere Verwaltungsbehörde des Beschäftigtmgsoftes. ü<$e

den Bescheid derselben ist die Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Bebiriea-

lässig, wddie endgültig enticbddet.

Besondere Kasseneioricbtungeo.

§ 5. Andere als die unter § 4ef«lhaten Personen, welche in Betrieben des Rads,

eines Bundesstaates oder eines Kommunal Verbandes beschäftigt werden
,
genäset ix:

gesetzlichen Versichen-nf^spllicht durch Heteiligung an einer fiir den betietfenica

trieb bestehenden ocier zu errichtenden besonderen Ka&&eneinrichtuiig , durch wdcb«

ihnen eine den reichsgesetzlich vorgesehenen Leistungen gleichwertige Fürsorge (^

dchert ist, sofern bei der betreffeadea KaaeaciariditBag folgoide VoiMMbiifa

fttUaflca:

1. Die BeHrife der Vei*id)«itcQ diifca, sowdt sie fOr die IMiditili- aad Aliev

venkheraag ia Hdbe des reichsgcsefdiehea Aasprachs entrichtet werdea, die Hslr%

des fär den letiteren nach § 20 rn erhebenden Beitm«^«: nicht uherstet^m,

Bestimmung findet keine Anwendung, sofern m der belrelienden K.x^ en«Miclifl^

die Bellrage nach einem von der Berechnungsweise deü § 20 abwe)chcadcs Ys'

febrea aufgebracht und infolge dessen höhere Beiträge erford»lich woden, mi ^
der Kssseacinricbtnag aas lavaUdea- aad AkcfHcntea ia Höbe des itiihiiutt

SdicB Aaqmicbs obKcgcadea Leistnagea sa dedcea. Sofom btenaeb böte«^
träge zu erheben sindi dflrfea die Beitri^ der Vcrsicbertca diejenigeB der Afbdi'

geber nicht übersteigen.

2. Bei Berechnimp der Wartezeil und der Rente ist den bei solchen Kaacnf*'

richtungen beteiligten rersonen, soweit ^ sich um das Mass des retchsgesetzki*

Anspruchs handelt , unbeschadet der Bestimmung des § 32 die bei V'crsichcnjai?'

aastalten |§ 41) zurückgelegte Beitragszeit in Anrechnung zu bringen.

3. Ueber dea Aaspradi der ebuetaea Beteiligtea auf Gewttnaag foa bmEd*
aad Alteisreate mam da sehiedigeriehtlicbes Verfidaea aater Mitwiikaag tna Vv

trctem der Versichertea sagdassen sein.

Der Bundesrat bestimmt auf Antrag der zuständigen Reichs-, Staats- od« Koo-

munalbehördc, welche Kasseneinrichtungen (Pensions-, Alters-, Invalidenkx'?5?f!^^

vorstehenden Anforderungen entsprechen. Den vom Bundesrat anerkannten tviast*"

einrichtungen dieser Art wird l\x den von ihnen zu ietslendeu Invaliden- und Alts**



GaetZf bär. die itwaudUiUs- und AUersvtrskhcrung. 605

reuten der RdchMncIniii (§ a6 AbMis 3) gewllttt, tofiam ein Aupmdi snf aolebe

Renten auch nach den Vonchriften dieMi Geietaes bestehen wOrde.

§ 6. Von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ab wird die Betei^|nng bei solchen

vom Bundesrat zugelassenen Kasseneinrichtungen der Versicherunfr in einer Ver-

siclienini^sanstalt gleichgeachtet. Die nach Mas^^i^abe dieses GeseUes tu s^ewahrcndcn

Kenten werden auf die ilabei iu Betracht kommenden Venicherungsanitialteo und

Kasseneinrichtungen nach näherer Bestimmung der 27, 89, 94 verteilt.

Wenn bei daer eolclien Kaaeneinriditung dieBein%e nidit in der nich §§ 99 fg.

vocgeiebriebcaen Form erbobcn werden, hat der Ventaad der Kaweneinrichtnng den

aus der letzteren annebeidenden Personen die Daner ihrer Betdlicvog and ftr dieiea

Zettraum die Höhe des bezogenen Lohnes, die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse,

sowie die Dauer et\vai>er Krankheilen (§ 171 7.u bescheinigen. Der Bundevat ilt be^

fugt, über Form und Inhalt der Bescheinigung Vorschriften zu erlassen.

§ 7. Durch Beschluss des Bundesrats kann auf Antrag bestimmt werden, dass and

inwieweit die Bestimmung des § 4 Absatz 1 auf Beamte, welche von anderen öffent-

lichen Veriilnden oder KfitperMliaften mit Penaonsbereditiguag angeateIH aind, so-

wie die Bestinunnngen der 5 und 6 anf Slitglieder anderer Kaawneiniiditnngen,

welefae die Fflmrge ftr den Fall der InvaHdiHt oder des Alters som Gegenstai^

haben, Anwendung finden sollen.

Selbst - V ersieh erunf«

§ 8. Soweit nicht die Vorschrift des § t dorch Beschluss des Bundesrathes in Ge-

raässheit der Bestimmung des § 2 Absatz i auf die dort bezeichneten Personen er-

streckt ist, sind dieselben, falls sie das vierzigste I^bensjahr noch nicht vollendet Imhen

und nicht im Sinne des § 4 Absat? 2 bereits dauernd erwerbsunfähig sind, berechtigt

nach MaüSgabe dieses Gesetzes in Loiial^lasse II sich selbst zu versichern (§ 120).

Gegenstand der Veraicber nng.

§ 9. Gegenstand der Versicherung ist der Anspruch auf Gewährung einer Invaliden-

bcndmngsweiBe Altenrante»

Invalidenrente erbih ohne Raddnebt anf das Lebenialtet derjenige Venicberte,

welcher daucnd erwerbsnnflOrfg ist Eine durch einen Un&U berbeigeffibrte Ekwerbs-

anOlhigkcit begrSndet unbeschadet der Vorschriften des 9 76 den Aaqmich anf In-

validenrente nur uasoweit, als nicht nach den Bestimmnagen der Reich^gesetse Ober

Unfallversichenint^ eine Rente ?u lektcn i^t.

f'Irwerbsunt.lhigkeit ist dann an/uneiimen, wenn der Versicherte infolge seines kör-

perlichen oder geistigen Zustaudes nicht mehr im stände ist, durch eine seinen Kräften

oad Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mindestens einen Betrag zu verdienen,

wdcher gletehkoonnt der Snmme eines Sedutels des Dnrdwchnitts der Lobnsitw

(§ 33), nach wddicn fllr ihn wlbrcnd der leisten 5 Bejtragpjabre BeiMge entrichtet

wordm sind, nnd einea Sechstels des dreihundertfaehen Betrages des nach § 8 des

Kiankenversicherangsgesetzes vom 15. Juni 1883 festgesetzten ortsüblichen Tagelohns

gewöhnlicher Ti^eerirbeitcr des Iet7ten Beschäftigongsoites, in welchem er nicht ledig-

lich vorübergeh ITH', ttescbäftigt gewesen ist.

Altersrente erhalt, ohne dass es des Nachweises der Erwerbsunfähigkeit bedarf, der-

jenige Versichefte, welcher das 7a Lebenqahr voltendst hat.

§ IQ» Invalidenrente erhUt nach derjenige nicht daaemd erwerbsmitthige Vcrsidicrte,
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wttdicr «idiicnd etnei Jabn« vnwileriirocIteD cfwctbMdifIlug ge««Ma iA , fir üt

weitere Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit.

§ IT. Kin Anspruch auf Iin'nlidenrentc steht denjenigen Versicherten n c'i! ;j ^fidc

erwciiihch die Erwerbsunfähigkeit sich vorsatzlich oder bei Begehung eiDO daidi

stmfgerechüiches Urteil festgestellten Verbrechens zugezogen haben.

§ 12. Die Vosichoungsamtalt ist befugt , fiir einen erkrankten , der reicksgocii-

licben Kraakenittrsofge nicht unla^liegendeo Versicherten das HeUveifthrai ia im

im § 6 Abeats i ZilTer i des KfankenversicherttngRgesetses bfarichnrtea Un&apa
fiberaebmen , soton ata Folge der Krankheit Erweriisnttfllhi^eit bi bcsois« ia.

«eiche einen Ansptndb auf reichsgesetzUche Invalideoreate befrSndet.

Die Versicheninfjsanstait ist femer befugt , zw verlangen . dass die KrankeDk^<

welcher der Versicherte angehört oiier ziilct/i angehört hat , die Fürsorge ftj Jeih

selben in demjenigen Umfange übernimmt, welchen die Versicherungsanstalt fa: J^

boten erachtet. IXe Kosten dieser on ihr beans|>ruchten Fürsorge hat die Ver«

stcherungsanstalt in ersetzen. Als Etsats dieser Kosten ist die Hülfte des aacb im

Kfankenvernchemngseesetze zu gewihrenden Mindestbetiagcs des Kcankepfdifas a

leisten, sofern nicht höhen Aufwendungen nachgewiesen werden.

Streitigkeiten zwischen den Versicherungsanstalten und den beteiligten Kriükn-

kassen werden , sofern es sich um die Geltendmachung dieser Brfiii^n!?^e Hacic".,

von der Aufsichtsbch rdc der beteiligten Krankenkassen endgühtg, sufern es sich a

Ersatzansprüche handcU, ini Verwaltungsstreitverfahren, oder, wo ein solcba ix^

besieht, durch die ordentlichen Gerichte entschieden.

Wird iniblge der Krsnkheit der Versicherte erwerbsunfitfaig, so verliert er, Cdk e

Nch den in Absatt i und t bcsdchneten Massnahmen entzogen hnt, den Anpiek

auf Invalidenvente, sofern ansunehmen ist, dam die Erwerbsonfith^keit daidi äaa

Verhalten veranlasst ist.

§ 13. Durch statutari5;rhe Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oler wrs

weiteren Koinniunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben karsn,

(laselbiit nach Herkomuien der Lohn der in land- oder forstwirtschaftiicLci» IktricbG

beschäftigten Arbeiter ganz oder znm Teil in Form von Natnralleistungen ge«^-

wird, bestimmt werden, dass datjenigen in diesem Bezirk wohnenden Restes»

pflhigem, welche innerhalb desidben als Arbeiter in land- oder fontwiitschsltficla

Betrieben ihren Lohn oder Gehalt ganz oder zum Teil in Form von NaturalleätLit^

bezogen haben, mich <lie Rente bis zu zwei Dritteln ihres Betrages in dieser Fo-

gewährt wird. Der Wert der Naturalleistungen wird nach Durchschniltspre&oi -

.Ansatz gebracht. Dieselben werden von der höheren Verwaltungsbehörde fesigcs^t:^

Die statutarische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren Verwallungihduirie.

Solchen Personen, welchen wegen gewohnheitsmlssiger Trunksucht nach Asad*

nung der sustXndigen Behörde gdstige Getrttnke in Öffentlichen Schankstittea akk

verabfolgt werden dürfen, ist die Rente in deijenigen Gemeinde, ftr deren Bezü dv

solche Anordnung getroffen wurden ist, auch ohne dass die Vcunnssetsaagca dciAl^

Satzes I vorliegen, ihrem vullen Betrage nach in Naturalleistungen zu gewähr«!.

Der Anspruch auf die Rente geht zu demjenigen Betrage, in welchem Naitr-'

leistungen gewährt werden, auf den Kounimualverband, für dcrsscn Bezirk eine $olc)^

Bestimmung getroffen ist, über, wogegen diesem die Leistung der Naturalien oblxS^

Dem Bcxogsberechtigten, auf welchen vorstehende Bestimmm^en Anweodsag fis^

sollen, ist dies von dem Konunonalverbande milmteileo.

Der Betngsberechtigte bt befugt, binnen zwei Wochen nach Aa Zasiell«i>S
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MittcUmigdie Enttcheiding der KommunftbiaftiditibeliOrd« amanifien. Auf demaelbeo

Wege werden alle übrigen Streitigkeiten entschieden, wdcht aus der Anwendung
dieser Re^ttjnmaogen swilchea dem Beuigsberechtigtcii nad dem Kommimalverbaiide

entstehen.

Sobald der Uebergaag dci> Anspruchs auf Rente endgültig feststeht . hat auf An-

trag des KomauuMlYeibaiides der Vontiiid der Versicherungsanstalt die Postvorwal-

titng Uervon rechtsettig m Kenntnis sn Selsen.

§ 14. Itc der Berechtigte cm Audünder, so luuin er, fidls es seinen Wohnsits im
Deutschen Kddie anfgiebt, mit d«n ibeifMiiett Betrage der Jähresrante abgefim>

den werden«

Voravssetsvngen des Ansprnehs.

§ 15. Zur Erlangung eines Anspruchs auf Invaliden- oder Altersrente ist, ausser

dem Nachweise der Erwerbswifithigkeit besiehtmg^weise des gesetzlich vorgesehenen

Alters, erforderlich:

1, die Zarficlclegung der otgeidiiiebenen Wartesett;

2. die Letstmtg von Beiträgen,

Warteseit

§ 16. Die Wartezeil (§ 15) beträgt:

1. bei der Invahdenrente 5 Bcitraj^sjahre

;

2. bei der Altersrente 30 Beitrag.sjahre.

Beitragsjahr.

§ 17. Als Beitragsjahr gdten 47 Beitragswochen (§ 19). Hierbei werden die Bei«

tragswochen, auch wenn sie in verschiedene Kalenderjahre fallen, unbeschadet der

Vorschriften des § 32, bis zur Erfüllung des Beitragsjahres zusammengerechnet.

Solchen l'ersuncn, welche, nachdem sie nicht le<liglich vorübergehend in ein die

VcrsicUerungspilicht begründendes Arbeit»- oder l>ien.stverhaltnis eingetreten waren,

wegen bescheinigter, mit Erwerbsunfthiglceit verbundener Krankheit für die Dauer

von sieben oder mehr aufeinander folgenden Tagen verhindeft gewesen sind, dieses

Vertilltnis fortsusetsen , oder behnft Erföllimg der Wehri^ieht in Friedens-, Mobil-

machungs- oder Kriegsseiten ^'um Hccrc udcr zur Marine cingcTiogen gewesen sind,

oder in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten freiwilig militärische Dienstleistungen ver-

richtet haben, werden diese Zeiten nl«; Beitragszeiten in Anrechnung gebracht.

Die I>auer einer Krankheit ist nicht nls Beitragszeit in .Anrechnung /u bringen,

wemi der Beteiligte sicli die Krankheit vorsutxlich oder bei Begehung eines durch

strafgerichtUches Urteil festgcstdlten Verbrechei», durch schaldhafke Beteiligung bei

Schligereien oder Raufhlndeln, durch TmnkOlligkeit oder dordi geschleehtiBehe Aus^

schweifun^n sugesogen hat.

Bei Krankheilen, welche ununterbrochen länger als ein Jahr währen, kommt die

iiber diesen Zeitranm hinansrcichende Dauer der Krankheit als Bettragsseit nicht in

Anrechnung.

§ 18. Zum Nachweise einer Krankheit (§ 17» genügt die Bescheinigung des Vor-

standes derjenigen ICrankenkasse 135}, beziehungsweise derjenigen eingeschriebenen

oder auf Grund landesrechtlicher Vonchriften errichteten Hilfrkasse, welcher der Ver-

sicherte angehört hat, für diejenige Zeit aber, welche Uber die Dauer der von den

betrcflCiendcn Kassen su gewährenden Krankenunterstütsui^ hhuuisreicht, sowie für die-
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jenigen Personen, welche einer derartigen Kasse nicht angehört haben, die B«stbe-

nigung der Gemeindebehörde. Die Kassenvorstände sind veq)flichtct, diese Bocbe-

nigiingen auszustellen und k nnen bierru von der Aa£üchtsbchörde dm^ Gefafauie

bis i\\ einhundert Mark angehali.cn werden.

Für djc in Reichs- und Slaatsbetneben beschlftigten Personen können die w-

itchtikl bcMkfaaeteii B<ichcinigungen durdi die voifeMtde IXemibdiBide uisesidk

werden.

Der Nedtweis g^ciiteler HQiHrdieiiite erfolgt doreh Vorlegen^ der Mülifpfeiu

Aufbringung der MitteL

§ 19. Die Mitld nr Gewihmng der Ittrelideik* und Altementen «erden fon R<ä

von den Arbeitgebern und von den Versicherten aufgebracht.

Die Aufbringung der Mittel erfolgt seitens des Reichs durch Zuschüsse ts de s

jedem Jahre thatsichlich zu /ahlenden Renten, seitens der Arbeitgebo* und % Va-

sicherten durch laufende Beilräge. Die Beiträge entfallen aaf den Arl rni^flicr tii

den Versicherten zu gleichen Teilen 116) und sind lür Je le Kalenderwoche k a(-

riditen, in welcher der Vetslclierte in einem die Veisicherungspafcbl bcgiiatefa

Aibeils- oder Dienatverbiltnis gettanden bat (Beitmgnroebe.)

I 90. Die FcMaeinng der für die Bdtregiwoehe »1 entrichteiidett Bciiiip

Ar die eiDBellien Versicherungsanstalten (§41) im voraus auf bettimmte Zcitnos?

und iwar erstmalig für die Zeit bis zum Al)1auf von zehn Jahren nach dem laknfir

treten dieses Gesetzes f§ 162 Absatz 2), demnächst für je fiinf weitere Jahre.

Die Höhe der Beiträge ist unter Berücksichtigung der infoh'c von Kraakhota

(§ 17 Absatz 2) entstehenden Ausfälle so tu bemessen, dass durch dieselben gdtti£

werden die Verweltungskosten, die Riidclagen xnr Bildatg eines Rcierfcfaadi %iif

die dwcb Eniatteng von Bdtrlgvi 30 und 31) wawicbüicb entridModmAi^

wcndnngcn, lowie der Kapildweit der von der VenicberungMuialalt eu6obriDgco^tt

Anteile an denjenigen Renten, wd^ in dem betreffenden Zeitmame »uminidirtrl i

zu bewilligen sein werden, '

§ 21. Die Rucklagen zum Reservefonds sind für die erste Bcitragsperiof^e *" ^

bemessen, da&s am Schlüsse derselben der Reservefonds ein Fünflei des Kapiui<rer^

der in dieser Periode der Versicbenmgsanstalt voraussichtlich zur Last falleodeil*'

ten betrigt Sofern der Reservefonds am ScUosse der ersten Beitragsperiode dioa

Betrag nicbt erreicbt bat, ist da» Felüende in den nidntcn BettragqMiiodai

bringen. Die Veiteililog anf diese Perioden unterlieg! der Genebmigaag des Söd*-

Versicherungsamts.

Durch das Statut der Versicherungsanstalt kann bestimmt werden, d.i<y! der RcKW

fonds bis zur ilfjppelten Ilnhc des vorgeschriebenen Betrages lvl erhöhen ist

Der Reservefonds, sowie dessen Zinsen dürfen, solange der erstere «he y<xgo/^ 1

beae Höhe noch lucht erreicht hat, nur in dringenden BedarfsGÜlen mit GcBdnVt

des Reicbf*Vetsiebening!mnts angegriffen werden.

L o b n Ic 1 a s • e n.

% 33. Zun Zweck der BemeisuBg der Bettr^^ und Renten werden nach der IBkt

des Jabresverdienstes folgende Klassen der Venicberlen gebildet:

Klame I bis xii 350 Maik emschlicsslicb,

• II von mehr als 350 bis 550 Bbuk,
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Klane III von ndur ab 550 bis 850 Maik,

» IV voo inebr als 850 Maik.

Ab J.ihresarbeitsverdienst gilt, sofern nicht Arbeitgeber und Venicbeiter darüber

einverstririf'cn sind, dass ein höherer Betrag zu Grunde gelegt wird :

I. für die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Personen . soweit nicht

Ziffer 4 Platz greift, der für »ie von der höheren Verwaltungsbehurde unter Bc-

rücksichtigui^ § 3 festzusetzende durchschnittliche Jahrernrheitsverdienst , be-

iiehuQgi.wdfe der Dir Betriebabcamte nacb § 3 de» GcacUcs voon 5. Mai 1886 m
«rmittdude Jabieaarbeitavcnlienit

;

a. für die auf Gmnd des Gaetiea irom 13. JaU 1887 vairidkarten Seelenle und

anderen bei der SeeschiflTahrt beteiligtea Fenooea 4er Darchfchnittsbetrag des Jah-

resarbeitsverdienstcs, welcher gem-iss §^ r^ und 7 a. a. O vom Reichskanzler, be-

ziehungsweise von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt worden ist ;

3. für Mitglieder einer Knappschafisknsse der 3(x>fache Betrag des von dem Kassen-

vonUnde featmsetzenden durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes dojenigen

Klane t«i Arbdüm , wdcher der Veiaicbcrte angehört
, jedoch nkbt weniger alt

der 300bcbe Betrag des «wtiflUidien Tagelobnes gewi^bnlicher Tageatbeiter dea

BeschjUUgungsortet (§ 8 dea Kraakeiwetricbeningiigetetiei) ;

4. für Mitglieder einer Orts-, Betriebs- (Fabrik-), Bau« oder Innungs-Krankenkasse

der 3oofache Betrag des für ihre Krankenkassenbeiträge massgebenden durchschnitt-

lichen Tagelohns (§ 20 des Krankenversicherung^CSetxes) bcaehungiweise wirk-

lichen Arbeitsverdienstes 64 Ziffer 1 a. a O.)

;

5. Im Uebrigen der 3cx)fache Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicber Tage-

arbeiler des Beechäftigangsorts (§ 8 dea Kiankenvenieherungsgesetzes).

9 «3. Ab Lobnaats (§ 9 Abiats 3) gilt:

fOr die Lohnklane 1 der Sata von 300 Mark,

k » • II > • • 500 •

• * < in » » • 720 »

» » » IV » » » 900

§ 24. Die Beiträge müssen nach den Luhnklas>>en in der Weise l>emcä^cn werden,

das durch ^e in jeder Lohnklasse aufkommenden Beiträge die Belastung gedeckt

wird, wdche der Venieherungnnatalt darcb die auf Gimd dieaet Beitrilge entstehen-

den Anapvttche voramsielitfich erwlcbat. Dabei iit jedodi eine aui der Selbttver-

Sicherung und der freinilligen Vetnchemiqr voranaaichtlleh entstehende Mehrbelattnng

anf alle Lohnklassen zu verteilen.

Für die bei derselben Versicheninp^anstalt in derselben Lohnklnsse versteliortci»

Personen können die Beitrage nach Berufszweigen verschieden beniesscn werden. Im

Uebrigen sind die Beitrage für die in derselben Lohoklosse bei einer Vcrsichcrungs-

analaU Teruchcrten Pcnooen gleich zu bemessen.

Berechnung der Renten.

§ 25. Die Renten werden für Kalenderjahre beredinet. Sie bestehen aus einem,

vorbehaltlich der Vorschrift des § 2S , Absatz 2 , -von der Versicherungsanstalt auf-

zubringenden Betrage und aus einem festen /iischiisse des Reichs, *

§ 26 Bei Berechnung des von der Vcrsichcrungsanstait aufzubringenden Teiles der

lavalidenrcate wlzd eii» Betrag von 60 Mivk m Gmnde gelegt Denelbe tfe^ mit

jader vollendeten Bentragfwodie
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in der LolmklMse I um s Pfiemiig,

• > » n • 6 «

» a » ni > 9 •

» » » IV » »

Der von der Vcrsicheruiigsan&uUt atüxubruigeade Tdl der Altersrente btuigt L-

jede 13eitragswoche

in Tifthnltlaiiir I 4 Pfennig,

» » n 6 »

> » in 8 9

» » IV 10 »

Dabei werden 1410 Beitragswochen in Anrechnung gebracht. Sind für einen Vcra^be

tcn Beiträge für mehr als 1410 Beitrapswochen in verschiedenen Lohnklassen entrA«:'

SU werden für die Berechnung diejenigen 1410 Beitragswochea in Ansatz gcbnck, i

denen die höchsten Beiträge entrichtet worden sind.

Der ZaschnM des Retd» bebigt ftr jede Rente jilulich 50 Meik.

Die Renten aind in monadiclien TeilbetiVgen im Voraat ai snhien. Diodboi m<

auf volle fünf Pfeno^E Ar den Honet nach oben ebaatnnden.

§ 37. Für einen Versicherten, «dcher bd einer der nach §§ 5 und 7 zogeUsscKi

Kasseneinrichtunpen beteilif^t gewesen ist, wird bei der Steigerung der Invali icr-tt

sowie bei Berechnung der Altersrente für jede Woche der Beteiligung nach .iöt

krafttreten dieses Gesetzes diejenige Lohnklasse in Rechnung gebracht , weicher de-

selbe nach dem von ihm wirklich bezogenen Lohne angehört haben wurde, •aeff

bei einer Verricherungsanstelt vcmcbcit geweien wirc. Hat der Venidkate

seitig einer Knappacliafbkasse oder einer Orta>, Betriebe- (Fabiflc-), Ban- oderlvev

Icninkenkane ai^^hfirt, lo benimmt eich die in Recbnung en bringende LehiUn*

nach den Bestimmungen der Ziffer 3 beziehungsweise 4 des § 22, Absatz i

§ 28. Für die nach § 17 als Beitragszeit geltende Dauer bescheinigter Krankl^^t:

und militärischer Dieostletstongen wird bei Berechnung der Rente die Lohaklase^

7.U (Irunde gelegt.

Den auf die Dauer mditäriücher Dienätlcislungeii entialleuden Anteil do' Rente te-

nimmt daa Reich (§ 89).

§ 29. Die Invalidenrente beginnt mit dem Taget >Q wdchem der Vcriaft der&
werbifilhigkeit eingetreten ist Als dieser Zeitpunkt gilt, sofern nicht ein udotf >

der Entscheidung festgestellt wird, der Tag, an welchem der Antrag auf Bcwifig»»

der Rente bei der unteren Verwaltungsbehörde gestellt worden i-t 75),

r)ic Altersrente beginnt frühestens mit tieta ersten Tage des 71. LebeaNihro. I^-«-

selbe kommt in Fortfall, sobald dem Empfanger Invalidenrente gewährt «ini

Erstattung von Beiträgen.

% 30. WeibUchen Personen, welche eine Ehe eingehen, bevor rie in den

einer Rente gelangt sind , steht ein Anspruch auf Ersuttung der HSlfte der
^

"

geleisteten Beiträge zu, wenn die letzteren Tür mindestens fünf Beitragsjahre entncht:^

worden «>ind. Dieser Anspruch nniss binnen drei Monaten nach der Verharsl'.«?

gellend gemacht werden. Mit der Erstattung erlischt die durch das frühere VksjJ»«-

rungsvcrhaltni« begründete Anwartschaft.

§ 31 Wenn eine minnlicbe Person, itir welche mindesten» für fiinf BdWWb^
Beitri^e entrichtet worden sind, verstirbt, bevor sie in den Gennss einer B«wr
langt ist, so steht der hinterlassenen Wittwe oder, felis dne solche mehc «orbsi'"
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Gcutz, bär. dit Jnvaliäüäts- und AUersvcrsuherun^, 6ll

ist, den hintnluseiMii ehelielien Kindern tinter 15 Jahren ein Anxpmcli «uf Efttettiing

der Hxlfte der liir den Vcfstorbenen entrichteten BeitiXge xn.

Wenn dne wribliche Pcnon, ftir welche mindestens fUr (iünf Beilragsjahre BeitrSge

entrichtet worden lind, verstirbt, bevor sie in den Genuss einer Rente gelangt ist, so

steht den hinterlass^nen vaterlosen Kindern unter 15 Jahren ein Ansprach Wif Erstat-

lung der Hälfte der für dtc Verstorhrne enlrichleten Beiträge jw.

Vonttcheode Bestimmungen finden kerne Anwendung, sofern dcu Hinterbliebenen

ans AbIsss des Todes dei Veiaidiertcn veS. Grand des UBfiülvenicberung:>gesetzes eine

Rente gewährt wird.

Erlöschen der Anwartschaft.

§ 32. Die aus einem Versicherungsverhnltnisse sich ergebende Anwartschaft erlischt,

wenn während vier aufeinander folf^ender Kalenderjahre für wenifjer als insgesamt

47 Bcitrai^swochen Beitrüge auf Grund des Versicherungsverhalinisses oder freiwillig

(§ It?) entrichtet worden sind.

Die Anwutscheft lebt wieder «uf , tobeld dnrch Wtedeieintreten in eine daa Ver*

dcheningsverhiltnis begrOndende Beschäftigung oder durch fireiwiUige Beitragdeistung

das VerndienuigjmrerhältBia emenert und danach dne Wartezdt von fUnf Beitnigijahren

surttdcgdegt iit.

Veränderung der Verhältnisse.

§ 33. Tritt in den VerhäUnisi»en des Empfängers cmcr Im alidenrente eine Verän-

derung ein, welche ihn nicht mehr als dauernd crwcrbituafaltig 9) erscheinen liisst,

so kann demselben die Rente entsogen werden.

Die Ebtaehung der Rente tritt von dem Tage ab in Wirksamkeit, an welchem der

& Enizichnng aussprechende Bescheid mgestellt worden ist.

Wird die Rente von neuem be\nlligt, so ist die Zeit des früheren Rentcnbcmges

lU-m Versicherten ebenso wie eine bescheinigte Krankheitsieit (§ 17 Absatz 2) anzu-

rechnen.

§ 34. Der nach Massgabc dieses ( ieseues erworbene Anspruch auf Rente ruht:

f. fiir diejenigen Petsonen , welche auf Gnmd der reichsgesetzHcheri Bestimmungen

fiber Unfallversicherung eine Rente besiehen, solange und sowdt die Unikilrente

unter Hinnwechnung der diesen Personen nach dem geg^wSrtigen Gesetze zuge*

sprochcnen Rente den Betrag von 415 Mark übersteigt;

2. für die in den §§ 4 und 7 bezeichneten Beamten und Personen des Soldaten-

Standes, solange und soAveit die denselben gewahrten I'ensionon uder W.irtegeldcr

unter Hinyiirechnun^ <ler ihnen nach <lein i^egcnwärtigCQ Gesetze zugesprochenen

Rente den ÜeUa^ vun 415 Mark ubersteigen;

3. solange der Berechtigte eine die Dauer von dnem Monat übersteigende Krci-

heitstrafe TCrbästt, oder solange er in dnem Arbdtthause oder in dner Besserungs-

Bttitalt untergebracht ist;

4. soki^ der Berechtigte nicht im Inlande wohnt. Durch Beachluss des Bundes*'

rats kann diese Bestimmung fOr bestimmte Grenzgebiete ausser Kraft gesetzt werden.

Verhältnis zu anderen Ansprüchen.

§ 35. Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden und

AraunvcibäiMlett zur Unterstützung htlftbedürff^^ Penoneo sowie sonstige ge^etz-

liebe, «tattttaiiKhe oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur Fürsorge für alte^
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knnke, cfwctbunfthige oder hübbedOrftige Pefsonett werden dordi die» Gedt

nldit bcrSlvt

Soweit von einer Gemeinde oder einem Annenverbande an bstfidtcdfiittfelltMHi

Unterstützung^'?" «"inen Zeitraum geleistet sind, für welchen diesen Pervwn r

Anspruch auf invaliden- oder Altersrente zustand, geht der Anspruch a^f KtiTt is.

Betrage der geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde oder den Annoiv^Lriod jbo.

Das Gleiche gilt filr BetriebMBteniehmer nnd Kaswn, welche die des Gouds
odcf AHBCuvert>KHdcH obUegeBde Vetpflichtiing fw üntoitflimm HnftbiJfcfcfP vtf

Grand geietzlicher Voncfarift erfiUlt baben.

§ 36. Fabrikkassen, Knappschaftskassen , SeemanntlnnMn nnd andere for gever-

liche, landwirtschaftliche oder ähnliche Unternehmungen bestehende KisseocBid-

tungen, welche ihren nach den Bestimmungen dieses Gesetres versicherten Miigbedct

für den Fall de» Alters oder der Erwerbsunfähigkeit Renten oder Kapitxlw! 5^

währen, sind berechtigt, diese Unterstützungen iur solche Personen, weiche utiunKi

diwes GeiciMt dura Anipfvcli wifIttvAlides^ odv AltmnBln m dB Vist

der leMeren oder tu einem g^rincerea Betrage n enniirisen, aofeiB gtokbrtt £t

Bdtilce der Betfiebwintoaehmer und Kiwfnmilglifdfr oder im Felle 2n»

nmig der Betriebsuntemehmer wenigstens diejenigen der Kamenmitij^ieder io at*

sprechendem Verhnl?nis<^p herabgemindert werden. Auf statutenmSssige KassenleiÄttJtt

welche vor dem I t tretenden Beschlüsse der :'i]ständigen Organ«* oder vor c!e^ I>

krafttreten diese:. Gesetzes aus der Katsc bewilligt worden sind, erstreckt shi ^

Ermässigung nicht.

Die Uem erforderliche Ahindenmg der StatMen bedeif der Geoehnigimg ^
•tiadigen Landesbelittrde. Die letitcre iek befngl, euie eobpeeeheade Abtotef

der Stitttten ibfermiti mit leehtigfili^er WiAnng TORnnefamoi , tolem die a da

erwähnten Kasseneinrichtungen beitragenden Betriebsuntemehmer oder die M^dd

«ier Kasscnnütglieder die Abänderung henntragt haben, die letslere aber wei«*
ständigen Organen der Kasse abgelehnt worden ist.

Der Ermässigung der Beiträge bedarf es nicht , sofern die durch die Hcr»kii-

derung der Unterstützungen ersparten Beträge zu anderen Wohlfahitseianchciaco

für Beliiebibeamte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden soQa ^
diese «ndcrwette Verwenduig doch dm Stetnt geregelt und von der AiifmKiliiM*

g^hntigt wild, oder eoweit die BeiMge in der biiberigcn Höhe erüMdedBkM
um die der Käme verbleibenden Leistungen zu decken.

§ 37. Für Personen, welche aus Kassen der in 36 bezeichneten Art laraLö©-

oder Altersrenten beziehen, tritt das in § ^ vo^esehenc Erlöschen des YenickniK''

Verhältnisses nicht ein.

§ 38. Die Bestimmungen der g§ 36 und 37 finden auch auf die zur FürscfSt ^

InvaliditSt und Alter beatebcndcn Ketsen Aawendtuig , hin^Ükh dem aef Q«<

ortmtntnlarischer Bestinunnngen eine Verpflichtmig mm Beitritt besteht.

§ 39. loMwett den nach Memgibe dfieees Goeties tarn Bea^ von JanEdenreoia

berechtigten Personen ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des ihnen dnrcb «iie 1^'

validl'fit »entstandenen Schiflens gegen Drifff* 7ijsU«bt
, ^S^^ derscH'e laf l^e

sicherungsanstalt bis zum Betrage der von dic»^ zu gewährenden Rente iibcr.

Vorrechte der Renten.

§ 4a Die Rente kann mit icchtlicher Wlrkaag weder veipftndcti aotA ibcrtnfii

noch iür «ädere als die im § 749 Abeata 4 der CivilpcoaeanTdanag buutbww

L.iLjiii^ua L>y Google



Gesdt, bär, die ImaUditöts- und AÜerso^sicherung* 613

Fordeningen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die der ersaUbcrechtiglen Ge-

meiadca oder Annenverbttide gepfändet wcrdou

IL OiyaniMitliMi.

V e I s ! c ii e r u u g s - A n s t a 1 t e n

.

§ 41. Die invaliditäts- und Altersversicherung erfolgt durch Versicherungsanstalten,

welche nach Bestimmung der I^ndesregierungen für weitere Kommunaiverbände ihres

Gebiets oder für das Gebiet des Bundesstaates errichtet werden.

Aneh Itiim f&rmdiKnBiiiMleHtutCB oder GebicMeUe dendben, sowie filrnclncn

iveitere KonmumlTeiblnde daei Bandaataaies eine gemeiniMDe VeidclienmgBMiitalt

enidilel weideii*

In der Versicherungsanstalt sind eile diejenigen Personen versichert, deren Beschäf*

tigungsort im Bezirk der Versicherungsanstalt liegt. Soweit die Beschäftigung in

einem Betriebe stattfindet, dessen Sitz im Inlande bellen ist, ^t als BeschäftigunS*'

ort der Sitz des Betriebes.

§ 42. Die Errichtung der Versicherungsanstalten bedarf der Genehmigung des

Bundesrats, Soweit die Genehmigung nicht ettdlt wird, kami der Boadesrat nadi

AnbOnmf der betcil^ten Lendeiwgeniiigen die Ehidttniig «on VeniclienniCMttttalteii

aBOfdnen.

§ 43. Der Sitz der Versicherungsanstalt wird durch die Landesregierung bestimmt.

Ist Hie Versicherungsanstalt für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben

errichtet , so bestimmt den Sitz , falls eine Vereinbarung der beteiligten Landesre-

gierungen nicht zustanilekomnit, der Bundesrat.

^ 44. Die VersicheningsansteU kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und

Verbindlichkeiten eli^hen, vor Geiidit Ida^ nnd verklagt werden. Für ihre Ver*

bbdlichketten haftet den Glinbigero das Anstaltsvetmögen , soweit dasKlbe sor

Deckung der Verpflichtungen der Venichera^fSanstalt nicht ausreicht, der Kommunal-

verband, für welchen die Vendchemngsanstalt errichtet ist, im Unvermögensfalle des-

selben oder wenn die VersichenuigHUistalt für den Bundesrtaat errichtet ist, der

Bundesstaat.

Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Kommunalverbände oder BundesMaaten

oder Teile solcher errichtet, so bemiat sich deren im Falle der UnsnlJInglkhkeit des

AMtaltsvetmafens eintretende Kaftnng nadi dem Verhältnis der anf Grand der lotsten

Volfcnildai^ festgestellten Bevölkerangstiffier deijenigen Bezirke, ndt welchen de an

der Versicherungsanstalt beteiligt sind.

Das Vermögen der Versicheningsanstalt darf für andere als die in diesem Gesetze

vorprfvrli.-nen Zwecke nicht verwendet werden. Ihre Einnahmen und Ausgaben sind

gcionderl im verrechnen, ihre Bestände gcsuntlcrt /u verwahren.

Die Versicherungsanstalt darf andere aU die in dieiiem Gesetze ihr übertragenen

Geschäfte nicht ttbenehmen.

§ 45. Die duich die erste Einriehtnag der Versichernnginnslalt entatehenden Kosten

shid von dem Komnmnalverbande oder denk Bnndesstaat , fttr wddMn sie errichtet

wird, vorzuschiessen. FUr gemeinsame Versicherungsanstalten sind die Vorschüsse

bdm Mangel einer Vereinbarung nach dem im § 44 Absats 2 vorgesehenen Ver-

hältnis zu leisten.

Die geleisteten Vorschüsse sind von der Versicherungsanstalt aus den zunächst ein-

gehenden Versicberungsbeiträgen m erstalten.
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Vorttand.

§ 46. Ute \ ersicherungsanstalt wird durch einen Vorstand ver>%-ahct, soweü böül:

eiiueloe Angelegenheiten darcb GeseU oder SlAtnt dem AnsKhttMe oder aadoa

Organen ttbertragen sind.

Der Vontand hat die VernchcningnBitalt ^richdich und vumx^h^sBBA »
treten. Die Vertretung erstreckt sich mich auf diejenigen Geschäfte und Reck»-

handlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spc^ialvonnuicht erforderlich isL

Die Vertretung der Verstcberunssanstalt gegenüber dem Vorstände wird dordi iat

Statut gerej^elt

§ 47. Der Vorstand der Vcriächerui^sanstalt hat die Eigenschaft einer öffcotjc^ct

Behörde. Senie Geidiitfte werden v<m dneni oder mehreren Beamten des «dm
Kommunalverbandes oder Bundeactaatcs , für wdchen die Vcraichcnmgiantfih m-

richtet ist, wahrgenommen. IKeae Beamten werden nach Maa^be der laada^

setetichen Vorschriften von dem KommunalTCrbande be£iehungsweisc von der Lind«*»

rcgierung bestellt. Die Bezüge dieser Beamten nnd ihrer Hinterbliebenen liod »
der Vcrsicherungsan«:tnlt zu vergüten.

Durch das Statut kann besiimnit werden , dass dem Vorstande neben den ror-f-

nanntcn Beamten noch andere l'ersonen angehören sollen. Dieselben kännec oaci

Bestimmung des Statuts besoldet oder unbesoldet sein. Sofern a» die nach Be>

Stimmung des Statuts bestellten Mitglieder Besoldungen zo gewähren . sind . Ist ^
Ausschuas (§ 48) oder nach Bestimmung des Statuts der Auftichtsni (f 51) die fc-

Stcllungsbeilingungen feslzusetzen.

l^ie Form, in welcher der Vorstand seine Winenscrkläningen kuii-l.'^ugfbe» Htd fr

die Versichetungsanstalt im. xeicbnen hat, wird durch das Statut besiinuot*

Attsschuss.

§ 48. Für jede Versicherungsanstalt wird ein Ausschuss gebildet, welcher aus ta»-

destens je funf Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten beisteht. Dk Zai

der Verireier wird bis zur Genehmigung des .Statuts durch die Landes-Zentrolbciwrci

später durch das Statut bestimmt. Die Ansahl der Vertreter der Arbehgefacr is

der Venicherten mms gleich lein.

Diese Vertreter werden von den Vorstinden der im Benrk der VemichcmutMS

stak vorhandenen Orts-, Betriebs- (Fabrik-), Bau und Innungskranitenkassen.

schaflskassen, Se«'mnnn'.kn<;«en tind anderer zur Wahninp von Tntcre«<ie-n der Set: «it

bestimmter, obrigkeitlich genehmigter Vereinigungen von Seeleuten i;ewählt. Soweit

die in § t bc«ichneten Tcrstmen solchen Kassen nicht angehören , ist nsch Hesii»-

mung der Landesregierung den Vertretungen der weiteren Kommunalverbamie iAa

den Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherang benehuagsweiae Inodcsvednlicte

Einrichtungen ähnlicher Art eine der Zahl dieser Personen entsprechende BctciEcec

an der Wahl emsurftumen. Soweit die Vorstände der bettiebneten Xaswa nad Ve^

einigungen aus Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitnehmer 'L:'5arcrrs>-

pp<;e»^t sind, nehmen iiei iler W.ihl «He den Aibeitf;ebem anc^ehinen.kii Mitgl'f--^^

<k- Vorlandes nur .in der \\';ihl der Vertreter «ler Arbcilgel)er, dse ilen Vcrsicbr*.r-

angchorcndcn Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Vci-

sichertett TdL

§ 49. Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahtoid-
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Dung, wdche von der Laiidet*Zciitnlbehfifde oder der von dieser hertiminten Be-

hörde SB erUttMa ist, imtcr Ldtung einet Beauftragten dieser Behörde.

Für jeden Vertreter sind dn erster ond zweiter Ersatzmann zu wäblen, welche den-

selben in BehinderungsfKllcn zu ersetzen und im Falle des Ausscheidens flir den Rest

der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Walil einrutroten haben.

Die Wahl erfolgt auf fUnf Jahre. l)ie Ausscheidenden können wieder f^cwähll. werden.

Streitigkeiten äber die Wahlen werden von deijenigen Behörde entschieden, welche

die Wahlordnung eitasaen hat.

§ 5a Wählbar tu Vertretern sind nur deutsche, mlnnliche, grossjfthrige, im Besiric

der Versicherangsanstalt wohnende Personen, welche sich im Besitz der bürgerlichen

Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der VerAgung Über

ihr Vomt^en beschränkt sind.

Wählbrir 7u Wrtretern der Arbeitgeber «?ind nur die Arbeitgeber der n.ich Ma^s-

gabe dieses *.icset7es versiclierten Personen und «lie be%'ol!mfichtigten Leiter direr

Betriebe, zu Vertretern der Versicherten <iie auf Gnin«i «iiescs Gesetzes versicherten

Personen.

Weitere Organe.

^ 51. Durch das Statut kann die Bildung eines Aufsichtsrats angeordnet werden.

Hin Aufsichtsrat rauss gebildet werden, wenn nach dem St.Uut dem Vorstande Ver-

treter der .\rbeitgeher und Versicherten nicht angehören. Der ;\tifsichf«:r.Tt hat die

Geschäftsführung des Vufit.indes 7u uberwnclicn und die ihm durch das Statut ausser-

dem übertragenen Obliegenheiten m erfuUen.

Wird ein Auisiditsrat gebildet, so müssen die Mitglieder desselben den Anfor-

derungen des § 50 geniigen. IMe Ansaht der Vertreter der Arbeitgeher und der

Versicherten muss gleich sein. Der Aofiitchtsrat ist befugt, die Berufung des Aus-

schusses tn verlangen, sobald ihm dies im tntcresM der Versicherunpanstalt eribr-

derlich erscheint.

Als örtliche Organe der Versicherung^-in^talt werden Vertrauensmänner aus dem

Kreise der Arbeitgeber utid rler Versicherten licsu-llt.

Die Mitglieder des Aufsichtsntls und <iie Verlrauenstnunner dürfen nicht Mitglieder

des Vonlandea sein.

( $a. Diejenigen Versicherten (§| i, 3. 8, 117), welche ab Arbeitgeber versicherungs-

pflichtige Personen nicht bloss voriibeigehend beschSfti^n, werden hmsichtlich der

Bildung des Aus.schasses, des Anfsichtsrate'- \ind dos Schiedsgerichts, sowie hinsicht-

lich der Bestellung als VertrauensmSnner der Klasse der Arbeitgeber zugerechnet.

A b s t i m m 11 ng.

§ 53. Itei Abstimmungen des Ausselnivscs und des Aufsichtsrats gibt im Falle der

HiimnieogleichheiL die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Statut.

§ 54. Für jede Versich enin<^<;an'!ta1t ist ein Statut zu errichten, welches von dem

AusMrhnsse beschlossen wird. 1 >a'^'~e!l)'-: muss Ile-^tiinmung triHen:

I. über die Zahl der Mitglieder, die Obliegenheiten und Befugnisse sowie die Be-

rufung des Ausschusses , über die Bcstdkmg des Vorsitzenden deaelben und aber

die Art der Beschtussiassung

;
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%, flir den F«U d«r Batdlmig eines Anfticlimis (§ 51) fiber dfe Alt eoMr lb>

•tdlting, die ZaU feiner Mit^iedcr, eeine Oblicgeahcitcn nnd Bef^wae;
3. über die Art der Bestellung der VeitnnenniluMr ({ 51 Abnte 3) seivie Aer

ihre Obliegenheiten und Befugnisse

;

4. über die Form, in welcher der Vorstand seine Wülenscrkläningefi Inmdraörbfs

und für die Versicherungsanstalt zeichneu hat, sowie Tiir den Fall , Azs-

Vorstände neben dem in § 47 Ab&au i bezeichneten Beamten noch ancksc Fe-

aonen nngeliören eoUen (§ 47 Absatt %\ Aber die Art, in «ddiar die ITfiflh«

fiusnng des Vorstandes nnd scfaie Vettretang nadi ansäen erfoiceB noll;

$. fiber die Vertretung der Veniebennigianstnlt gevattber den Votalsnde (} 4I

Absatz 3);

6. über die 7nhl der Schicdsgerichtsheisltzer;

7. liber die Hohe der nach §§ 47 Absatz 2 und 5S |^»fvvnhrcnden Ve^g^^,'6§r^.

8. ül>fr die Aufstellung und Abnahme der Jahresrecbnung , S4^)weit hieniber cidi

von der Lsndes-Zenlralbdiöide Bestimmungen getroffen werden;

9. filier die Veröffienilichnng der Rechnungpabidilfisse;

10. filier die öllendichen Blitier, durch welche Bduumtmacfamgeo n crüslgcn hika;

11. Uber die Voraussetau^en dner Abänderung des Slatnls,

§ 55. Dem Ausschusse müssen vorbehalten werden:

1. die Wahl der Beisit?er der Schiedsgerichte;

2. die Prüfung der Jahresrecbnung nnd die Au&tellttng von Ecianerungen g^cs

dieselbe
\

3. die Beschliissfaarang fiber die Bildung von Rfidivcftidiemngtv«*IMbideD (§ ^5.,

4. die Abindemng des Statuts;

5. &lls dn Anfinchtsrat nicht gebildet worden ist, die Ueberwndmng der Ctii lii!

ftthrung des Vontandes.

§ 56. Das Statut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung Reic' -V<r-

ächerungsaiius. Dem letzteren sind die von dem Ausschüsse über da> S^ntut gcfasco

Beschlüsse mit den Protokollen durch den Vorstand binnen einer Woche einzurcicio

Gegen die E^itscheidung des Reichs-Verstchenmgsamts , durch welche die ödael-

migung versagt wird, findet tonnen dner Frist von vier Wochen, vom Tage dar Z^

stdlong an den Vontand ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt.

Wfad innedMlb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt, oder wisd die Vo««m
der GenehnugttOg des Statuts vom Bundesrat aufrecht erhalten, SO hat das Racli»>

Versicbening<?amt innerhalb vier Wochen eine abermalige Bcschlussfassung annordne

Wird auch dem anderweit beschlossenen Statut die ('enehmigung endq^ültig *««i{C

oder kommt ein Beschluss des Ausschusses über das Statut nicht ru Stande, ^ «iri

ein solches vom Reichs-Versicherungsamt erlassen. In letzterem Falle hat doa Rock-

VersicheiunBmnt auf Kosten der Versicherungsanstalt die sur Ansffihrang des SlM
erforderlichen Anordnungen sn treflen.

Abindenii^en des Statuts bedürfen der Genehm^ni^ des Reichs-VersidierangfnB«^

Gegen die Versagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen, vom Tsge 4a

Zu'^teHtmg ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt.

Nach Feststellung des Statuts sind durch den Vorstand im Rfirli'::inreig^er ob*1 -

dem für die Veröffentlichungen der Landes-Zentralbehörde bt^tmvmtca Blatte J«r

Name, Sits imd Bezirk der Versicherungsanstalt, sowie der Name des Vonkicate

des Votstandcs bekannt sa nuchcn. VerSnderungen shid in gleicher Webe snr«i^

liehen Kennlnis su bringen.
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g 57 Den Vorsitz im Ausschusse (iihit bis zur Genehmigung des Statuts der Vor-

sitzende des Vorstandes der Versicherungsanstalt. Derselbe beruft die Mitglieder des

Ausschusses. Für diejenigen Mitglieder, wclclie am Er^icheinen behindert sind und

dies dem Vorsitzenden des Vorstandes rechtzeitig mitteilen , sind die Ersatzmänner

zu laden.

Die Mitglieder im iber des Steint berat«d«ii Aendbmses «rliali«k ihre Teil*

aabme en diesen Beratungen VergQtnngoit welche von der Landct'Zetttralhehttrde

stt besthnmen «nd.

Ehrenämter.

§ 5S. iJie unbesoldeten Mitglieder des Vorstandes, die Mitglieder de«; Aii^ischusses

und des Aufsichtsrats, die Vertrauensmänner und die .Schie(i--gerichtsheis!l/.er verwalten

ihr Amt als Ehrenamt und erhalten nach den durch das .Slitlut zu bestimmenden

Slltcen nor Ertets fiir bere Auslagen , die Vertreter der Veraicherten euaserdem Eneto

fiir entgugenen Arbdtsvefdienst.

Haftung der Mitglieder der Organe.

§ 59. Die Mitglieder des Vorst.indes, des Ausschusses und des Aufsiclit^rats, sowie

die Vertraiicnsniiinner haften der Versichenm^uiDStalt fUr getreue Geschäftsverwaltung

wie Vormünder ihren Mundein.

Die Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses, des Aufsichtsrats, sowie die Ver>

tmuenmlnner, %»elche ebtichtlich aam Nachteil der Verricherungianstalt hendeln,

unterliegen der Strafbeitinimnng des % e66 des Strafgesetzbuchs.

Ablehnung von Wahlen,

§ 60. Wahlen rxx solchen Stellen, welche als Ehrenamt wahr/iinohmen sind, können

vun den Arbeitgebern der nach Massgabe dieses Cresot/es versicherten Personen und

von bevollmächtigten Betriebsleitern solcher Arbeitgeber nur aus denselben Gründen

et^lehot ererdettf ena «etdien die Ableinnti^ dei Ainli eines Vonnundes mlttMsig

ist. Die Wahmehninng eines evf Grund der Un^versicheran^esetse Übertragenen

Ehrenamts steht der Fahrong einer Vomrandschaft gleich. Durch das Steint (§ 54)

kennen die Ablehnangq;rände anders geregelt werden. Die bezeichneten Personen,

welche eine Wahl ohne zulä-ssigen Grund ablehnen , oder sich der Ausübung ihres

Amtes ohne hinreichende Entschuldigung^ entziehen, werden, soweit besondere Be-

stimmungen nicht getrotien sind (§ 73), vom Vorstande mit Geldstrafen bis zu ein-

tausend Mark belegt.

Die Wiederwnht kann (är eine Wahlperiode abgelehnt werden.

9 6t. Solange die Wahl der gesetzlichen Organe der Versicherunpanstalt nicht zu-

standekoinnit , oder so lange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder

statutarischen Obliegenheiten verweigern, hal der Vorsitzende des Vorstandes die letz-

teren auf Kosten der VersicheningMnstalt wahrzuoehmen oder durch Beauftragte wahr-

nebmen zu lasMn,

Unbehinderte Ausübung der Funktionen.

§ 62 Dw Vertreter der Versicherten haben in jedem Falle, in welchem sie zur

Wahraetmumg ihrer Obltegenhdten berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Kennt-

nis m setzen, widrigenfalls ilinen die im § 58 vorgesehenen Entschädigungen versagt

weiden können. Die Nichtleistung der Arbdt wiihiend der Zeit, in welcher die be-

ArcUv Ar aot. Gra«lM:l>f' <*• SlaüMik. II. 4 4^
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aeicliiteten Personen durch die Wahrnehnnmg jener ObU^enbeiten ao der Arbc;:

verhindert sind, berechtigt den Arbeitgeber nicht, d«s Arbeitsverhlltiiii Tor des A]>-

lauf der vertragsniässtgen Dauer desselben »nfimbeben.

Stafttskommitsar.

§ 63. Yva den Benrk einer jeden Ventcheraiigiinstnlt «iid nr Wnlimc: der ^
teressen der Übrigen Vetachening^ettstaken nnd des RekSts von der fandngegw/^
im Einvernehmen mit dem Reichdcmuder ein Kommisar bestellt. Derselbe i« m-
besondere befugt, allen Verhandlungen der Organe der Versichenu^sanslalt nui lie*

ratender Stimme und den Verhandlungen vor den Schied^erichten beizu-ttckboct

Anträge tu stellen, pcgen solche Entsc!ieidunn;en, durch welche dte ErwerbsuRfohiglt'

:

anerkannt oder eine Rente festgef^el/t wird
(J;!; 75 and 77), die zulässigen R?-:v_-

mittel eiu/ulegeo und Einsicht in die Akten £u nehmen. Zu diesem Zwecke iäc ijis

von den Verhaindlungsgegenständen rechtxeiäg Kenntnis sn geben.

Die Thitiglcdt des Kommlsssfs erstreckt sieb aoch anf dieien'^en nach §} 5 wi 7

nigelssseoen Kesuneinrichtungen, welche Im Betärke des Kommissars ihren Sits hsbes.

Der Bmidcsnit ist befugt, für die Kommissare Geschiftsanweiswogen m citaasea.

Gemeinsame Versicherungsanstalten.

§ 64. Auf gemeinsame Versicherungsanstalten hnden die vorsteheoden Bestimnwinggg

mit folgenden Massgaben Anwendung:

I» für die Bestellwig der dem Vorstende angebörendca Beamten (§ 47) oad &
deren dienstliche VerhUtnisse sind die am Sitae der Vetsicherangsaaatalt gelt«to
Voischtüten massgebend. Erstreckt »ch der Besirk der Versichenrng^uistalt ^bs

Gebiete mehrerer Bundesstaaten, so entscheidet über die Bestellung der Beuciei

fills ein Einvcrstiüldnis unter den beteiligten Landearegienmgen nickt ertiek

der Bundesrat;

2. die im § 48, Absatz i vorgesehene He>liiumung der Zahl der \ ertreter «»I

wenn rieh der Bezirk der Ven^ienrngsanstalt über die Gd»iete naclinefer Bsade

Staaten eistreckt nnd ein EinverstMndiris imter den beteiligten T iniU iiiiLii iii^ii

nicht encjelt wird» vom Bundesrat getroflen;

3. die im § 49 Absatz i bezeichnete Wahlordnirag wird, sofem aicli der Besn

der Versicherimgsanstalt über die Gebiete mehrerer Bundeastaaten eistreckt, «sn

Reichs-Versicherunp'-amt erlassen

;

4. der Erlass der nach § 54, Ziffer 8 zulässigen Beätmtmungen uhcr die Aufetelia^:

und Abnahme der Jahresrechnung, die Regelung der Vergütung an die Mitgld«

des das Statut beratenden Ausschusses (§37 Absatz 2), sowie die Ehioma^ le»

Staatskommissars (| 63 Absats t) erfolgt durch die Regierung desjea^cn Buada-

staates, in welchem sieb der Sits der VersicherungmnMalt befindet.

RQckversicherungs verbände.

^ 65. M«^hrere VcrMclu-i iinj^s.in^tnhen können vereinbaren, d;c I,v>ten der larallO*

tiits- untl Altersversicherung ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen.

Verftnderungen.

g 66» Veritndtfungen der Bezirke der Versicherungsanstalien and suüs^, jofas

sie von dem Ausschule einer beteiligten Versicherungsanstalt oder von der iTL^ltiit

eines Bundesstaates, über dessen Gebiet sich die Versicherungsanstalt etstteekt. be»
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«otragt und von dem Amdcmt gettehnügt werden. Vor der Beschlussfassung Uber

die Genehmigung aind die AuMchüsse der beteiligten VersichentagsansUdten , lowie

die R^enn^cn deijenigen Bundestteeten, deren Gebiete bei der Veränderung be-

teOigt sind, zu hören. Bei Versichenragiansulten fiir die Bezirke weiterer Kora-

munalverbändc sind auch die Vertretungen der letzteren befugt, Anträge auf Verän-

deninp zu stellen; vor der Genehmi^ing von Veränderungen der Bezirke solcher

Versicherungsanstalten müssen die Vertretungen der beteiligten Kommunalverbände ge-

hört werden.

§ 67. Scbeiden Artliche Bedrlce am dem Benrk einer Venicherungsanstmlt «», eo

verbleibt der letzteren hn vollen Umfange das bis mm Zdtponkt des Auncheidens

nogesanmielte Vermögen, sowie die Verpflichtung zur Befriedigung aller Ansprüche,

welche niif Verwendung von BdtragSDUU'ken dieser Versicherungsanstalt beruhen.

Führt die Veränderung zur Auflösung der Versicherungsanstalt, so geht deren

Vermögen mit allen Rechten und Pflichten, sofern nicht eine andere Ver<iiclierungs-

anstalt mit Genehmigung der beteiligten Landesregierungen dies»«^ Vermögen über-

nimmt, auf den weiteren Kommunalverband beziehungsweise Bundesstaat über, für

wdehen die Veiricherangsanstalt enichtet war,

FQr gemeinsame Vennchcnii^lsanstaUen erfolgt die anteilige Uebemahme des Ver-

mögmiB mit allen Rediten und FflldHen dnreh die betetl^ten Kommunalverblode

oder Bundesstaaten, und twar, sofern darüber eine Einigung nicht zustandekommt, nach

Bestimmung des Hundesrnt«;, oder, wenn nur Komvunalverbinde eines Bundesstaates

beteiligt sind, der Landes-Zcntralbehörde.

§ 68. Streitigkeiten , welche in betreff der Vermögensauseinandersetzung zwischen

den beteiligten Versicherungsanstallcn entstehen, werden mangels Verständigung über

eine schiedsrichterliche Entscheidung von dem Reichs-Venichemngaamt entschieden.

§ 69. Auf den Anschlnas oder das Ausscheiden der nach $§ 5 und 7 zi^lassenen

Kaaaeneinrichbmgen ündcn die Bestimmungen der g§ 66 bis 68 entsprechende An*

wcodnng.

III. Schiedsgerichte.

Schiedsgerichte.

§ 7a Für den Bezirk jeder Veracherungsanstalt wird mindestens dn Schiedsgericht

enichtet*

Die 2Cahl und der Sitz der Schiedsgerichte werden von der Zentratbebörde des

Bundesstaates, zu welchem der Bezirk der VeruchenmgBanstalt gehört, oder, sofern

der Bezirk über die Cren/en eines Tiutidesstaates hinausgeht , im Einvcrnehmeo mit

den beteiligten Zentral beliorden von <lciu Reichs-Versicherungsamt bestimmt.

§ 71. Jedes Schiedsgencht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus Bei-

sitzern. Die Zahl der Beisitzer muss aus der Klasse der Arbeitgeber und der Ver-

sicherten mbidestens je swct betn^en*

Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öüentlichen Beamten von der Zentral-

behörde des Bundesstaates, in welchem der Siu des Schied<igerichts belegen ist, er-

nannt. Für den Vorsiuenden ist in gleicher Weise ein Stellvertreter sn ernennen,

welcher ihn in RehinderungsfHllen vertritt.

Die Ueisitzcr werden in der durch da> Si.itut l)e>liinniten Z.^hl von dem Ausschusse

der Versicherungsanstalt, und zwar zu gleichen leilen in gclreniUer Wahlhandlung

von Hen Arbeitgebern und den Versicherten, nach einfacher Stimmenmehrheit gewShlt.

41*
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BaQelich der WSUbarktit gdten die Bcstkammifeii dct $ 50 » beto^li der Ab-

lehnungsgründe die BestimmuDKen des § 60k

Die Wahl erfolgt auf fiinf Jahre. Die Gewählten bleiben nach Ablauf djesci Ze

:

so lan;;e im Amte, bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten haben. Däe ^iiTfcciike

den sind wieder wjililbar.

§ 72. Nauie und Wohnort des Schicdsgcrichuvorsiuendcn und acines Slcllvcrtrcta»,

sowie der Beisitzer siod von der Landes-Zentralbehörde in dem zu deren aratlxUa

Veröffentlichungen bestimmten Blatte bekannt cn machen.

% 73i Der Vondtsende and deisen StellTertrelcr, sowie die Beiiitier sind aif

gewissenhafte EHolIung der Obliegenheiten ihres Amtes eidlich sn verpflichten.

I>ic Festsetanng der den Reisitzem zu gewährenden Veigtttnngen (§ $8), sowie der

baren Auslagen erfolgt durch <1cn Vorsitzenden.

Personen, welche die Wahl ohne 7ula%sigeo Grund ablehnen, oticr si^h do Ani-

übung ihres Amtes ohne hinreichende Entschuldigung entziehen, werden v(»i Vor-

vtsenden mit Geldstrafe bis sn ffinfhnndett Marie belegt

Kommt eine Wahl nicht zustande oder venrdgein die Gewählten ihre DiunMiltint,

so hat, solange und soweit dies der Fall ist, die untere Verwaltungsbehörde, in dam
Bezirk der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, die Bdritier aus der Zahl ds Arile^

geber beziehungsweise Versicherten zu ernennen.

5 74. Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verliandli:r.^'-n -^e-

selben. Durch das Statut können über die Reihenfolge, in welcher die Betüuo m
den Verhandlungen ziuuziehen sind, Hestimnumgen getroffen werden.

Das Schiedsgericht ist befugt, Zeugen nnd Sachverständige, auch eidlich, zu «o^

nehmen.

Das Schiedsgericht entscheidet in der Besettong von drei BTitgfiedcni, noter deaca

sich ein Arbeitgeber und ein Versicherter befinden muss.

Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit.

Im libripen wird das Verfahren vor dem Schiedsgericht durch Kaiaerliche Vero<A-

nung Uiit Zu.stimniung de^ Hundesrats geregelt.

Die Kosten des Schiedsgerichts, sowie die Kosten des Verfahrens vor dcm^Uc
trägt die Verncherungsanstalt. Das Schiedsgericht ist jedoch befugt , den Beteilig

solche Kosten des Verfahrens snr Last su legen, wdche durch unbegründete Bewea-

antrige derselben veranlasst worden sind.

Dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts und dessen Stellveitreter darf eine Vogäimi

von der Versicheran^nstalt nicht gewährt werden.

IV. Das Verfahren.

Feststellung der Rente.

§ 75. Personen, welche den Ansprach anf BewiUignng einer Invalideo- oder Ahe»-

rente erheben, haben diesen Anspruch bei der fiir ihren Wohnort rii itiiiifligcil HMOti

Verwaltungsbehörde anzumelden. Der Anmeldung sind die Quittungskarte sowie 'iii-

sonstigen zur Begründung de?^ Anspruch'» (licncnden IJeweii^stiicke l)eizulüc;en. HuJe^

es sich um Hcwdlij^unt^ einer Invalidenrente, so hat die untere \ er%vnliui;^hehn-Je

die für den Wohnurl dc^ Antragstellers zustandigen Vertrauensmänner ru hören ofti

dem Vorstande derjenigen im § 48, Absats 2 besdchneien Krankenknsse «. 1^ w.

welcher der Antr^teller angehört, Gelegenheit «1 geben, sid» binnen dner s^ge*

messenen Frist aber den Antrag zu Sussem. Die untere Verwaltungsbehörd« hat des
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Antrag unter Anschluss der beigebrachten Urkunden und entstandenen Verhandlungen

mit ihrer gntachtlicbea Aeuwnmg d«m Vorrtande derjenigen VerncherungsanstAlt zu

ttberBenden, an welche »mweiiHcli der Quittnnfdtacte soletst Beiträge entrichtet wor-

den waren.

Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat den Auing xit prüfen und, sofiem der

Antrnj; nicht ohne weiteres abzuweisen i>t . (Hc früheren Quittungskarten einzufordern

in-) Erscheinen die beigehrachten Kewcisstiicke zur Abgabe einer Entschenlnnr;

nicht ausreichend, so sind weitere Erhebungen zu veranlassen. Die Kosten derselben

fallen der Versicherungsanstalt zur Last.

Wird der angemeldete AmqMntdi anerkannt, <o ist die Höhe der Rente aolbtt St-
austellen. Dem Ebipbngsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Be<chetd so erteilen,

nn» welchem die Art der Berechnung der Rente m enehen ist. Abschrift des Be-

scheides ift dem Staatskommissar (§ 63) zuzustellen.

Wird der angemeldete Anspruch nicht anerkannt, so ist derselbe duich schriftlichen,

mit Gründen vtrschencn Bescheid ab/ulehnen.

g 76. Die Annahme, doss die Erwerb&unlähigkeit durch einen nach den Unfallver-

sichcrung^gcsetsen zu cntschSdigendett Unfidl verursacht ist, begrOndet nicht die Ab-

lehnung des Anspmcbs auf Invalidenrente. Es ist vielmebr, sofera im flbrigen der

Ansprach gerechtfertigt erscb^nt, die Invalidenrente fcstcnstdlen.

IMe Versicherungsanstalten sind berechtigt , die verpflichtete Ilfriifiigfni<winiiirhtf>

\vcp;en Kr«iat/es der dem Invaliden gezahlten Rente in Anspruch zu nehmen.

Wird die Verpflichtung ft:r Gcwnhninp einer L'nfallcnt&chädigung bestritten, so ist

darüber in dem dutch 62 und 63 des UnfallVersicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884

vorgeschriebenen Verfahren zu entscheiden. Im übrigen werden Streitigkeiten über

den Ersatianspruch von den ordentlichen Riditer entschieden.

§ 77. G^gen den Bescheid, dnrdi welchen der Ansprach abgelehnt wird, eowie

gegen den Bescheid, dnich welchen die Höbe der Rente festgestellt wird, findet die

Bemfong auf schiedsgerichtliche Entscheidung statt.

Der Bescheid muss die Bezeichnung Her Berufungsfrist und des für die Berufung

zuständigen Schiedtj^ericht«: , ^owie Namen und Wohnort <!cs Vorsitzenden des letzte-

ren enthalten. I >ie Berufung ist bei \ ernieiduug des Ausschlusses binnen \"ier Wo-

chen nncli der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsgericlils

etnzulegea.

IXe Bcrafimg hat keine anfschiebende Wirirang.

§ 78. Eine Ansfertlgong der Ebtscbeidui^ des Schiedsgerichts ist dem Berufenden

und dem Vontande der VetridierungNuistalt , dne Abschrift dem Staatskommiswr

63) zuzustellen.

§ 79. Gegen die Kntschri'lim-.^ «les Schiedsgerichts steht beulen Teilen dus Rechts-

mittel der Revision zu. Die Revision hat keine auüchiebende Wirkung. Ist von dem

Schiedsgericht der Anspruch auf Rente im Widerspruch mit dem Voistaiide der Ver-

richerangsanstalt anerkannt und nicht gleichseitig Aber die Höbe der Rente «itsdne-

den, so bat der Vontand der Vcrsicheranpanstalt unverzüglich die Höbe der Rente

festattstellen und auch in denjenigen FKllen, in wdcben das Rechtsmittel der Revision

eingelegt wird, sofort wenigstens vorläufig die Rente zuzubilligen. Gegen die vorUuflge

Zubilligung einer Rente findet ein Rechtsmittel nicht statt.

§ 80. Ueher die Revision entscheidet das Reichs-\'ersicheningsamt. Das Rechts-

mittel ist bei demselben binnen vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidung

des Schiedsgerichts einzulegen.
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TM RevMoo kann nur dahtnf gestallt werden:

1. d«ss die «ngefocbtcne Entscheidung attf der Nichtanwendvns oder wai der »
richtigen Anwendung des besteheaden Rechts oder auf einem Vcntoas wida da

klaren Inhalt der Akten beruhe;

2. dais das Verfahren an wesentlichen Mangeln leide.

§ %l. Bei Eiolegung der Revision ist anzugeben, worin die Nichtanwmdun|; oder

die anricbtige Anwendung des bestehenden Redils oder der VentoM wider den Uwtt

Inhalt der Akten oder worin die behaapteten Mingel des Vcrfidircas gefanda

den. Das Reiebs-Verstcbeningsunt ist bei seiner Rntyheidnng an diejenigen GnMe
nicht gebun U n, wdche mr Rechlfertigiii^ der gestellten Antrige geHend geaadt

worden sind.

Fehlt die Angahe solcher flrünHe oder er|^il)t sich aus der Prüfuni» der AntnLge.

dass die angegnUciic EtUscheiilung nicht auf der Nichtanweodutig oder unrichiu:«

Anwendung des bestehenden Rechts beruht, sowie dass das Verfahren mch: an

sentlichen Mängeln Iddet, ond dass ein Verstoss wider den klaiea Inhalt der AhH»

nicht vorliegt, oder ist die Revision venpttct eingelegt, so kann das Reichn-Veaide-

niag^amt das Rechtsmtttei ohne mgndliche Verhandlung torUdcweisai. Andacu&lib

hat das Reichs-Versicherung^mt nach mündlicher Verhandlung zu csitsehctden. WH
das angefochtene Urteil aufgehoben, so kann Jas Reichs-Versicherung<5:iml ch Lr

der Sache selbst entscheiilcn oder dieseliu" an tlas Schjcd^cjericht oder an lUri Vor-

stand der Versicherungsunvtali zurückverweisen, im Falie der Zuruckverweisnng iS

die rcchlüche Beurteilung, auf welche das Reichs-Verwchcningsamt die AefhibsiC

gestGtst hat» der Entscheidong zu Grunde tn legen.

§ 83. Atif die Anrechtnng der rechtdcriftigen Ehtschddong über einen Aa^iad

auf Rente finden die Vorschriften der Zivilpfosessordnung ü!>cr die Wietieraufn^l^

des Verfahrens entsprechende Anwendung, soweit nicht durch Kaiscrlicbc Vcserdswi

mit Zustimmnntr des Hundesrat"; ein nnderps be<;timmt wird.

§ 83. Ik^chei'le, durch weiche der Anspruch auf Rente abgelehnt wjnl ,
«i rnj, Se-

bald dieselben die Rechtskraft beschritten haben, von dem Vorstande der Verache-

ningsanstalt der unteren Verwaltungsbehörde, in deren Berirk der Antragaleller wehe,

abschriftlich mitouteilen.

§ S4. Die Wiederholung eines endgültig abgclehniso Antrages nsif BesrilfigMi

einer InvaUdeoiente ist vor Ablauf dnes Jahres seit der Zustellung der endgült:^

Entscheidung nur dann !ul:iss:g , wenn i^lauLhaft bescheinigt wird, dass iniwischcQ

Umstände eingetreten suvl, aus denen sich das Vorhandensein der f^aticmdrn Emreri'-

wnf^higkeit des Anlragästcllers ergibt. Sofern eine solche Bescheinigung' n:cht beige-

bracht wird, hat die untere Verwaltungsbehörde den vorzeitig wieder tioiten Anaag

endgültig zuriickzuweisen.

§ 85. Auf die Ebtsiehung der Rente linden die Vorschriften der Q§ 75 bis 84 <sft>

sprechende Anwendung.

Berechligunjjsausweis.

86. Vach erfolgter Feststellung <ler Rente hat der Vorstand der Vcrsicberonp-

anstalt dem berechtigten eine Bescheinigung (Berechtigungsauiweis) über «lic ihm ?a-

stehendoi Besiige unter Angabe da- mit der Zahlung beauftragten Postaastait a)

sowie der Zahlungstermine aussufertigen und der unteren Verwaltuagsbeliordc» iu

deren Bezirk der Berechtigte wohnt, Über die dem letsteren zustehenden Besige lüh

(cUung zu machen.

i^idui^cd by Google



Gesetz, betr. die Ittvatidtiäts- und AlUrsvenicherun^. 623

Wird infolge des weiteren Verfahrens der Betrag der Rente geändert, so ist dm
Ehtschädigungsberechtigteii ein anderer Berecbtigungsaoswei» ra erteUen und der tm-

teren VcTwaUungdtehfirde adaes Wolmods Ton der Aendemag Kenmnis m geben.

Rcchnungäbürcau.

§ 87. Sobald die Höhe der Rente endf^ülti}^ feststeht, ist von dem Vf)r<Jtande der

Versicheningsanstalt eine mit der Bescheinigung der Rechtskraft zu verseilende Aus-

fertigung des beschetdes unter Anschluss der ijuittungskarten dem Rechnungsbtireau

dei Rekhft-Vei^heTungsamts eimuciiden.

f 8S. Das RecbniinfBbSrean bat alle bei dem Rck:Ii»>Vecstclieruncmiit nadi MasB-

gabe diese« Gcaetscs vorkommendeii reebneiiKben ArbeUen auszuriibfeii. bisbesiMidere

liegt demselben ob:

1. die Verteilung der Renten;

2. die MitMrirkong bei den im VoUxoge des Gesetzes heniutellenden statistischen

Arbeiten,

§ 89. Das Rechnungsbiireau verteilt die Renleu auf das Reich und die beteiligten

VeisicbenwgauislalleD. Die Verteilung erfolgt , nachdem funlcliit der gemXM § 26

dem Reicb ia RecfanuDg an stellende ZucbiMi aasgeschieden wwdea ist, in dem
Verhältnisse der Beitrüge, weldke den einxelnen Vefsicherangsanstaken tHr den Ver-

sicherten zugeflossen, beaebuagsweiM gemSss § su Lasten des Rdcbs in Anrech-

nung zu bringen sind.

§ 90. Die Verteilung Lst den Vorständen der beteiligten Versicherungsanstalten

unter Angabe der der Verteilung 2u Grunde gelegten Zahlen mitjuteilea. Jeder be-

teiligte Vorstand ist befugt, binnen vierzehn Tagen nach der Zustellung gegen die

Verteilin^ Einqnucb su erheben. Bfolgt binnen dieser Frist kein Einqtmcb, so gilt

die Verteilung als endgültig: wird ijechtieitig Einspruch erhoben, so entacbeidet über

denselben nach AnhAiung der Vontünde der anderen beteUigtai Veiticherungsatotalten

das Reiclis-Veraicherai^sanit. Von der Entscheidung werden die Vorstlnde in Kennt"

nis ge5et7t.

Sobald die ;iiif die beteiligten Versicherungsanstalten entfallenden Anteile m\ der

Rente endgültig fe^tslchcn, hat da'* Rechnungsbtireau eine Ausfertigung der Verteilung

dem Vorstände der für die Festsetzung der Rente zuständigen Versicbenmgmnrtalt su

fibeiaendoi.

Auszahlung durch die Post.

§ 91. Die Auszahlung der Renten wnd mf Anweisung des Vorstandes der in § 90,

Absatz 2 hezeichneten Versicherungsanstalt vorschussweise durch die Postverwaltungen,

und zwar in der Regel durch <licjenige Postanstalt bewirkt, in deren I'.ezirk der Em-

pfangsberechtigte lur Zeit de:> Anlrags auf Bewilligung der Rente seinen Wohnsitz

hatte. Die Postanstalt bt berechtigt, an den Inhaber des Bcrechtigungsauswdses

2^h1nng zu leisten.

Verlegt der Empfimgiberecbtigte seinen Wohosita, so bat auf seinen Antrag der

Vorstand der Versicheim^^nstah , wdcher die Rente angewiesen hatte, die letztere

an die Postanstalt dea neuen Wohnorts znr Anssahlung zu überweisen.

Erstattung der Vorsehttsse der Postverwaltungen.

S 92. Die Zeniral-Postbehörden haben dem Rechnungsbiireau Nachweisungen über

diejenigen Zahlungen, welche auf Grund der Anveisnngen der Versicherungsanstalten
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fdenltt worden cmNtdlen. Du R«cb«uigpblif«M tat dk ynrgmfww
Betrigc Dach dem genülst § 89 fatgatcUteo MiMüabe auf die bdeilisicD Veni(ft^

ningia»talten zu verteflen nnd den letilen Nachweisiin^ii Sber die itmca nr U«
fallenden Ejn/elbeträge zu ubersenden. Eine Nnchwetsung über die dem Rdc!i sr

Last fallentkn Heträge ist dem Rcichskan/lcr ,'Reichsami >1es Innern) /mu>lc!!Tjn

Den Zentral -P(><»tbehÖrden hat das Rcchnungshureati n:ich Ahlanf Hncs jeden Rcci-

nungsjahres mitzuteilen, welche Beträge von dem Reich und von dea eiaadac* Vr-

sicherungsonstaUeo zu erstatten sind.

Nach Ablanf etnes Jahres Ton dem Inkrafttreten dictes Gcaelzses «n ikoA die 2eE9if-

Postbehörden berechtigt, von jeder Versicheningwistalt einen PetiicLaluMk er-
ziehen. Derselbe ist in vierteljährlichen Teilzahlungen an die den Vewichoirp

Anstalten von der Zentral-Postbehörde zu bezeichnenden Kassen nbcnfiEhrcn \d
die für die Vrr^^icfieningiaiMtalt im abgelaufenen Rechnragsjalire Torgeachoaiciia Bt-

träge nicht übersteigen.

§ 93. Die Versicherungsanstalten haben die vou den FostVerwaltungen vor^wcht«-

nen Beträge binnen zwei Wochen nach Empfang iutx Schiu»aacliwemmg für das air

gdattfene Rechnungsjahr lu erhalten. Die Erstattung erfolgt ans den bcrcileB IGndh

der Anstalt. Sind solche nicht vorhanden nnd bietet auch der RescrreToBds nldr

nicht dar, so hat der weitere Kommnnalverband benehmigsweise der Pyndciart dt

erforderlichen Beträge vorzuschiesseo. Bei gemeinsammen Versicherungamialiea e-

folgt die Aufbringung dieses Vorschusses nach dem im § 44, Absatz 3 fLUgcmrr

Verhältnis.

Gegen Versicherungsanstalten, welche mit der EfÄiaiiung det Betrage im R«cks:is4r

bleiben, ist anf Antrag der Zentral'-Poslbohörde von dem Reielii-Veniciimai^paat «fa»

Zwan^beitreibongsverfahren eintnleiten.

9 94. Die Bestimmungen der §§ 79 bis 8a , 86 bis 93 finden auf die nach |^ 5

und 7 zugelaüt^ncn Kassencinrichtungen entsprechende AnwedduDg. D^ letr«r>r

ist bei der Verteilung der Renten, welche von Versich crunjjsanstallcn fesigcstelii mt.

die gleiche Summe von Beiträgen in Anrechnung ?u liringen , welche die Beiw-isaiS

der Rente fiir die Dauer der \ t rsi. licnmjj des Rentenempfängers bei einer Ka^c:)-

einrichtung nach § 27 m Anrechnung gebracht ist. Die Verteilui^ von Ra?:r:.

welche von einer Kasseneinrichtung festgestellt sind, erfolgt, soweit eio Anapin^ id

dieselben anch nach den Vorschriften dieses Geaetses bestdien wfiide oimI iowdl <^

selben das Mass des reichsgesettlichen Anspruchs nicht übeisteigen . nach dem Te^

halinis der den Versicherungsanstalten und der den Kasseneinrichtungen uigtOuiHKi

Beitr.^ge, letzterer, soweit sie für die Gow.ihnin^ von Renten in der dmich dieses Ge-

setz fe"!tiT(^s('t?tPn Höhe fiir erforderlich n\ erachten sind.

Soweit tUc!»«: Kasseneinrichtungen die von ihnen festgesetzten Renten ohne Vcm-V

telung der Po.stanstaltcn selbst auszahlen, wird ihnen der Reichszuschu&s

eines jeden Rechnungsjahres auf jedesmalige Liquidation direlct aberwscscBL DieT«>

Sicherungsanstalten, auf welche Teile der von solchen Kaaseneniiichtangtn gasatta

Renten entlallen, haben diese Anteile nach deren Feststdlung durch das RechsMp-

biireau den Vorstünden der beteiligten Kasseneinrichtungen jährlich sa erstttien.

Erstattung von Beiträgen«

§ 95. Der Anipffueh auf Erstattung von Beiträgen (§§ 30 und 51) ist uiuei ßcr

bringang der zur Begründung desselben dienenden Bewdsstttcke bei dem Vonuair
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lUrjciii^en Vcr^icherungsanstaU, an welche tuletzt Beiträge entrichtet worden sind,

gelleiul tx\ machen.

Auf das Verfabrai findeii die Vofschriften der g§ 75, AlMaU a faJi 4« 77 bis 8a^

87, 89 bis 93 mit der Musgabe entsprechende Anwendung, dess eine Mitwirknng

des Staat^mmiMMrs nidit stattfindet und dass die Berufung sowie die Reinsion mtif-

schiebende Wirkung heben.

Höhe der BeitrSge.

§ 96. Für die erste ISeitragspcricKle t§ 20) sind in jeder Versicherungsanstalt, vor-

behaltlich anderweitiger Festsetzung gemäss § 98, aA wöchentlicfaen Beitiigen su

erbdien \

in Lohnklasse I 14 Pf.

• > II so »

» « HI 24 »

» > IV 30 "

§ 97. Für die ferneren Beitrat^speriodcn hat «k-r Aus^chuss einer jcilen Versiche-

rungsanstalt nach Anhörung des Vorstände» über die Hohe der iieiträge nach Mass-

gabe der §§ 20, 21, 24 tu bescbKeven. Dalyei dnd AusfXUe oder Uebeischiisse,

welche rieh ans der Bibebnng der Mshertgcn Beitrige rechnungMinltssig heransgestdit

haben, n der Weise in berOcksichtigcii , dass durch die neuen Beitrige eine Aus*

gleichung eintritt.

Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Reichs-Versichentngsamtes. Ist die

Beitragsperiode bis auf einen Monat abgelaufen, ohne driss ein von dem Reiclis-Ver-

sicheningiamt j^enehmipter Beschhiss vorliegt, so hat das Reichs-Versicherunj^sanit die

Hohe der für die nächste Beitragsperiode zu erhebenden Beiträge für alle in der Ver-

sichenn^sanstah veiaichcrten Feiaonett nach Mnssgabe des § 24 selbst festiusetsen.

Die Höhe der Beitrilge, sowie der Zei^nnkt, von wdehcm ab dieselben erhoben

werden sollen, ist durch diejenigen Blitter, durch welche die Bekanntmaiehungen der

Versichcrangsanstalt zu erfolgen haben, zu veröffentlichen. Die Bekanntmachuiig muM
minderten'! rwci Wochen vor demjenigen Zeitpunkt erf<dgt sein, von welcbeni ab der

Bettrag in der festgestellten Höhe erhoben werden soll.

§ 98. Die Versicherungsanstalt ist berechtigt , schon für die erste Beitragsperiode

oder innerhalb derselben an Stelle der in § 96 festgesetzten ßeträf^e für ihren Bezirk

andere Beitragssätse unter Beachtung der Bestinniungen der 20, 21, 24 zu be-

schliessen. Der Bcscbluss bedarf der Genehmigung des Reichs<VenkhemngsaniU.

Im tfbr^en finden attf derartige BeaehlOsK die Vonchriften des § 97 Absatt i und 3
entsprechende Anwendung.

Marken.

g 99. Zum Zweck der Erhebung der Beiträge werden von jeder Versicherungs-

anstalt für die etncdnen in ihrem Bairke vorhandenen Lobnklassen Marken mit der

Bezeichnung ihres Geldwertes ausgegeben. Das Reichc-Veisiebeningsamt bestimmt die

Unterscbeiduni^erkmale und die Gftlti^ceitsdnner der Maiken. Innerhalb zweier

Jahre nach Ablauf der GQltigkeitsdauer kttnnen ungültig gewordene Marken bei den

zum Markenverkauf bestimmten Stellen gegen gültige Marken umgetauscht werden.

Die Marken einer Versicherungsanstalt können hei allen in ihrem Bezirke belegenen

Postanstalten und anderen von der Vcrstcherungsanitalt einzurichtenden Veritauüsstellen

gegen Erlegung des Nennwertes käuflich erworben werden.

i^yi u-cd by Google
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Entrichtung der Beiträge.

loo. Die Beitrf^ det Axbeitgebei« nad der Vemdierten rind von dmsjrai^

Arbtitg^ber na entriditen, weleber den Venicheften «fluend der KtlendcnwAt b^

•cbiftigt hftt I

Findet die Beschlftigung nicht während der ganzen Kalenderwoche bei dcMfta
i

Arbeitgeber statt, so i-^t von demjenigen Arbeilf^ebcr, welcher den VcrachotcB an> i

beschäftigt, der volle Wochenbeilrag n\ entrichten.

Sofern die Zahl der thatsächhch verwendeten Arbeitstage nicht festgeticiii «Het

kann, ist der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten , welche zur Ila2>t<i(Si{

der Arbeit annSberod fOr erforderlich xn cnchten ist. Im Streitfiüle cnüchciki wL

Antrag eines Teils die untere VenraltnnpbehOrde cndgütig. Die VcraichennpuMk

ist berechtigt, fBr die Beredmung derartiger Bettflge besondere BestiiniB—ps a

erlassen. IXesdben bedürfen der Genehmigung des Rdchs^Vcnicbennqgmnis.

Quittungskarte.
I

i

§ loi. Dte Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Einkleben eines enu>~prccb<rfitia

BeUages von Marken in die Quittungskarte des VenicherteD. Ist der VoscWte ait

einer Qmttimgikarte nicht Tersehen, so ist der Arbeilgeber berechtigt, iür Redsaf

des Versicherten eine solche amoaehairen nnd den venoakgteQ Betrag bei der lid-

sten Lohnzahlung eimubehaltcn.

Die Quittungskarte enthält das Jahr und den Tl^ ihrer Ausgabe , die über da

riebratich der (^tiittun^skarte erlassenen Bestimm tingen 108} und die StrsfwilcW

des § 151. Im lihripen bestimmt der Hundesrai ihre Kinrichtung.

Die Kosten der Quittungskarte trägt, soweit sie lachl für Rechnung des Vcr^ic^

ten n beaehaJfen ist (Abmtz i), die Versicherungsanstalt des Ausgabelieriifci»

§ K». Jede Quittungskarte bietet Raam zur Anfiiahnie der Marken för 47 Beilnp'

Wochen. Karten »nd für jeden Versicherten mit fortfamfenden Nonmeta is le*

sehen ; die eiste für ihn ausgestellte Karte ist am Kopfe mit dem Namen da]esictf

Versicherungsanstalt , in deren Bezirk der Versicherte zu dieser Zeit beschifti?t iä

jede folpjcntle mit dem Namen derjenigen Versicherungsanstalt , welche «;kh auf 'Iff

nächbt vorhergehenden Karte vermerkt tmdet . zu bezeichnen; stimmt der auf f^nc
I

späteren Karte enthaltene Name mit dem auf der ersten Karte enthalteoea Ntfd

nicht Qberein, so ist der nuf da- eisten Karte enthaltene Name mamgebced.

Der Versicherte ist berechtigt, auf adne Kosten su jeder Zdt dBe Ansstetlssg <»

neuen Quittungskarte gegen RQcIcgabe der älteren Karte n beanspradien.

§ 103. Die Aufstellung und der Umtausch der Qtnttvngyksften erfolgt dardiA

von der Landes-Ztiur.ill)chnrde bezeichnete Stelle.

Die hiernach zuständige Stelle hat die in der zurückgegebenen Karte eingeklebt

Marken derart aafriirechnen, dass ersichtlich wird, wie^ncl BcitragÄWochen für die «r-

zelnen Lohnklassen dem Inhaber der Quittungskarte anzurechnen smd. Gleicluejt:^

ist die Dauer der bescheinigten Kraiiklieiten sowie der milttlrisdicn IXenMkitfvfai

aniugebcn. Ueber die ans dieser Aafrechnang sich ergebenden EndrsMen iff ir*

Inhaber der Karte eine Bescheinigung za erteilen.

§ 104. F ne ' Quittung? 1 II !r verliert ihre Gflltigk^, wenn sie nicht bis zum Sehl««

des dritten Jahres, welches dem am Kopfe der Karte ver/ciclinctt-ii §

Absatz 2) tolgt, zum Umtausche eingereicht worden ist. Ist die Annahme bfCTinde

dass der Versicherte ohne sein Verschulden den rechtzeitigen Umtausch vcrssumt

Digitized by Google
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so kann der Vorttand der Vefsehatnigsanstalt des Beschäftigungsorts auf den Antrag

des Versicherten die fortdaaemde GiÜtigkdt der Quittungskarte anerkennen.

§ 105. Verlorene, unImnchlMur gewordene oder Mutete Qtdttangikarten lind durch

neue zn ersctten. In die neue Qnitinngakarte sind die bis zum Verlust der Karte

entrichteten Beiträge, soweit diecelben nachweisbar geleistet worden sind, in beglau-

bigter Form zu übertragen

§ 106. Der Versicherte ist bctugi , binnen twei Wochen nach Aushandigtintj der

Bescheinigung 1031 udcr der neuen Quittun^skarte 105) gegen den Inhalt der

Bescheinigung bexiehuugoNveise der Uebertragung Einspruch m erheben. Ot^BBL die

Zurückweisung des Efaupnichs findet binnen gldclier Frirt Rdcnn an die unmittelbar

vorgeaeUte Dienstbehörde statt. Die letztere entMheidet hlerBber, sowie Qbcr andere

das Verfahren betrefTende Beschwerden endgültig.

§ 107. Die abgegebenen Quittungskarten sind an die Versicherungsanstalt des Be-

zirkes zu übersenden und von dieser an diejenige Versicheningsanstalt, deren Namen

sie tragen, tu überweisen.

Der Bundesrat hat die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen die Vernichtung

von QuUtungskafttn an erfolgen hat

§ J08. Die Eintragung dnes Urtetb fiber die Führung oder die Ldstnngen des In- .

habeiSt sowie sonatige duieh dieses Geteiz nicht vorgesehene Sntragungen oder Ver-

merke in oder an der Quittnngskarte sind unzuliidg. Quittungskarten , in welchen

dernrtipe Eintrajjungen oder Vermerke sich vorfinden, sind von jeder Behörde, welcher

sie zugehen
,

ein/ubehalten. Die Behörde hat die Ersetzung derselben durch neue

Karten, in welche der zulässige Inhalt der ersteren nach Masfigabe der Bestimmung

des § 105 zu übernehmen ist, zu vefanla»>eD.

Dein Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt, die Quitlungricarte nach Einklebong

der Marken wider den WiUen des Inhnben lurttcksubehalten. Auf die ZurOckbehal-

tnng der Karten sdtens der suatlndigen Behfiiden und Organe zn Zwecken des Um*
tausches, der Kontrolle, Berechtigung, Aufiechnung oder Udiertragung findet diese

Be.«itimmimg keine Anwendung.

Quittungsk.arlen , ueLhe im \Vidersj)ruch mit dieser Vorschrift zurütkhfhilien wer-

den, sind ilurch die DrtspolizcibchurUc dem Zuwiderhandelßdeu abzunehmen und dem

Berechtigten auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren für alle Nachtdle, wdehe

dieieni ans der Zuwiderhandlung erwachsen, erantwoitiich.

§ 109. In die Quittungaharte hat der Arbeitgeber bei der Lohnsablnng m dem

nach 100 zu berechnenden Betn^ Ifoilten derjenigen Art einzukleben, welche für

die Lohnklasse, die für den Veraicherten in Anwendung kommt (§ 22), und. falls die

Beiträge für einzelne Herufs/weige verschieden bemessen sind (§ 24) , fiir den be-

treffenden Henifs/weii^ von der für den Beschäftigungsort rnstnndigen Versicherungs-

anstalt ausgegeben ist. Die Maiken hat der Arbeitgeber aus eigenen Mitteln zu er-

werben.

Die Marken mitecn auf die Qidttungikaite in fortlaufender Reihe ebigddebt werden.

Der Bundesrat ist befugt, Aber Entwertung von Marken Vorschriften sn erlassen und

deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen.

Die Arbeitgeber sind berechtigt, bei der Lohnzahlung den von ihnen beschäftigten

Personen die HäHfc der Beiträcjc in Abrtig rn bringen. Die Abzüge diirfen sich

höchstens auf die für die beiden letzten Lohnzahlungspeiioden entrichteten Beiträge

erstrecken.

§ iia Die &h6hnng der BeitrKge für diejenigen Personen , auf welche die Ver-
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sicheningspflicht nach § 2 erstreckt worden ist, wird durch BeM:bIuss des BsaJ^

nis geregelt.

9 III. Dwch Baehlim des BimdemUes oder filr den Besifk einer Venkkera^

«aslah dnrch das Statut dendbai kann Ar Veniclierte, «ekhe nicht in dnc*
mässigen Arbdtsverhältni^e zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen , oder rör rsr

zelne Klas^m solcher Versicherter bestimmt w erden . dx-v«; sie befu£:t sind , die Yr-

sicheningsbeitrage statt der Arbeitgeber im Voraus zu entrichten. I >em Vfrsichen?::

welcher auf Grund solcher Bestimmung die vollen Wocheobeilm^e entrichte br.

*teht gegen den nach § loo zur Entrichtung der Bdtrage vf^n^ chteten Arbdt^e&e

der Aitt|inich auf Bnlaltoag der HSlfte der eniricbteten Beiiroi^e zu.

Einziehung der Beiträge»

§ 112. Durch die I^ndes-Zentralbehörde , oder mit Gettehmignng dendbec
das Statut einer Versicherungsanstalt , oder mit Genehmig^mg der höheren VerrtJ-

lungsbehorde durch stalutaristhe I{e>timmunp eine'» weiteren Kommunalverbaodes cir

einer Gemeinde kann abweichend von den Vorschriften des § I09 , Abaatz i aic^t-

ordnet werden

:

1. dftss die Beitrige Ar diqenigen Vernebelten, welche dner KmüccnknaK \% 133

angehören, duich deren Organe f&r Redumng der Veisichenniginnstnh to*

Arbeitgebern eingezogen und die den eingezogenen Beiträgen eniaprecheaden Nnks
in die Quittunp<;kartcn der Versicherten eingeklebt und entwertet werden ;

2. dass die Beiträge für diejenigen Personen, welche keiner Krankenk?t?^ i§ 1;:

angehören, in der gleichen Weise durch Gemeindebehürden «xler andere vnn :ir

Landcs-Zentralbchörde bezeichnete Stellen oder durch ortliche, von der Vewir-

mngiaaatalt eingerichme Hebestellen eingezogen weiden. In diesem FIHcb ktaaa

Besdmninngcn über die Verpfliehtnng aar Anmeldang und Abrnddoiq; dw V»
dcheiten getroffen und Zawiderfaandlangen mit Geldstrafe bti la einiMidert Nul

bedroht werden.

Soweit die EinzieluinL' ih-x Beiträge in 'lif-sf>r Weise geregelt wird , sind die Ar-

beitgeber berechtigt, bei der Lohnzahlung den von ihnen bcschiti igten Personec 4

Hälfte der m den beiden letzten Lohnzahlungsperioden fällig gewordenen BeitKfe ^

Abzug zu bringen.

Die Veracberungiautalten aind verpflichtet , den Kraakenkaasen oder den aadoa

mit der Bnndiung der Beitrüge beanftmgten Stellen die «rfbtderlichett MariccB e«|B

Abrechnimg zur Verittgong in ttdlen tind eine von der Landen-Zentnttiehflidr ti

beatininende Vergütung zu gewähren.

§ T13. Sufern eine in § 112, .Absatz I vorgesehene Anordnnng getroffien isi, koMS

auf demselben Wege Bestimmungen dahin getrotVen werden, dass

I. die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten (§§ 103 und 1051

die nach § it2, Abs. i mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Stellen staB-

anfinden hat;

s. (ttr diejenigen Venicherten, derai BescMftigung dnrch ihren Zweck odv in V«^

aus dwch den Arbeilavertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Wocke b»>

achr.Hnkt ist , die auf die Versicherten entfallende Hälfte der Beiträge jttcAB'

von den Versicherten, die auf die Arbeitgeber entfallen. Hiilfte ahcr von ;t«r

weiteren Koniiniina! verbände beziehungsweise der Gemeinde entrichtet uod lisfck «
von den .-Xrbcilgcbern wieder eingezogen wird.

^ 114. Die III § it2, Absau I, Ziffier I nnd % 113 vorgesehen« Uaaaragel kaaa &
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die MltgUeder einer Kraakenkuie (§ 135) anch durcli du Kaiieiiitaliitf und ftr die*

jenigen VemclierteD, welche einer fiir Reichs- oder Sta«tsbe|riebe eirieliteten Kitanken-

kasse angehören, auch durch die den Verwaltangen dieser Betriebe wiyetete Dienst-

behiirde getroffen werden.

§ 115 Der Versicherte ist berechtigt , die Qnittiin<;sk;irfe bei der die Beiträge ein-

ziehenden Stelle, solange er in dem Bezirk dieser Stelle versichert ist, xu hinter-

legen.

Abranrlnng.

§ 116. firgeben sich bei den zwisdiea Arbdtgebem und Versicherten stattfindenden

Abrechnungen Bmchpfennige, so ist die auf den Arbeitgeber entfallende HiÜfte nach

oben , die aaf den Versicherten entbUende Hälfte nach unten auf volle Pfennige ab-

snrunden.

Freiwillige Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses.

§ 117. Personen, welche ans dem VersiclierungsVerhältnisse ausscheiden, sind be-

rechtigt, dasselbe freiwillig dadurdi fortxusetsen besiehungnireise s« emeuern (§ 32

Absats s), daas sie die für die LohnUasse II festgesetsten Beiträge in Marken der-

jenigen Versicherungsanstalt, in deren Bezirke sie sich aufhalten, entrichten und

gleichzeitig für jede Woche freiwilliger Beitxagsleistnng eine Zusatsmarke beibringen

(S 121)

Während eines Kalemlcrjalires können jedoch insgesamt mehr als 52 Beitragswochen

niemals in Anrechnung gebracht werden.

Auf die Waiteaeit filr die Invalidenrente kommen die cum Zwecke der Fortsetsnng

oder Emenerung des Verrichemnprerhältnisses freiwil% geleisteten Beiträge nur dann

sur Anrechnung, wenn fttr den Versicherten auf Grand der Verstcherangspflidit oder

der Bestimmung des $ 8 fär mindestens 117 Beteagswochen Beiträge geldstct wor^

den sind.

Die ^euiäs-s Absatz 1 verwendeten Marken sind zu entwerten. J )ie Kntwcrtimp er-

fulgl durch die von der Landcs-Zentralbehorde zu bestimmenden Stellen uml darf nur

dann vorgenommen werden, wenn der entsprechende Betrag an Zusatzmarken beige-

bracht worden ist.

§ 118. Selbständige Betriebsantemehmer, welche regelmäss^ nicht mehr als einen

Lohnarbeiter beschäftigen, sind, nachdem für dieselben auf Grund der VersicherangB>

pflicht während mindestens fünf Beitragsjahren Beiträge entrichtet worden Sind , im

Falle der Fortsetzung oder Erneuerung des VcnicheningsverhiltniMCS von der Bo-
bringung der /usalzmarken befreit.

% W^. Wird ein zwischen einem Versicherten und einem bestimmten Arbeitgeber

bestehendes Arbeits- oder Dienstverhältnis (§ i) derart unterbrochen, daas crsterer

ans der Vcrsicherungqiflicht vorflbcrgehend ausscheidet, so kann ftr einen vier Monate

nich^ Übersteigenden Zeitraum das Venicherungsvcrhältnia auch ohne Beibringung von

Zttsatzmarken dadurch freiwillig aufrecht erhalten werden, dass der Arbeitgeber oder

der Versicherte die bisherigen Beiträge foitentrichtet

Selbstversicherungsverhältnis.

§ 120. Personen, welche in Genvässheit der Bestimmung d» § 8 sich selbst ver-

liehen, dnd verpflichtet, ausser den vollen Beiträgen in Marken der^nigen Versiche-

rangsaaslalt, zu deren Bezirke ihr Beschäftigungsort gehört, (Ur jede Woche der
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Sdbttver^eraiig eme Zawrtnwkc bdatbcmcni. Die BeitragnMrfcep Zom»-

narkcB aiiMl in der in $ 117, Abots 4 beteidmeten Weise nt entwerten.

Zusatz marken.

% 17.\, Die ZuMtirowken (§ 117) weiden fOr Rechnung des Rod» hctcestcllu Sc

müssen (He Bezeichnung ihres Geldwerts enthalten und in Farbe und Berekhoos;

von den Marken fk-r Versicherungsanstalten verschieden sein. Die UalersciMiida^p-

merkmalc derselben werden vom Reichs-Versicherungsatnt fe«rt£»e*etzt.

Die Zusatzmarken können bei alien Fostan^ten , sowie bei denjenigen :»tei^

welche von den VersichenuigsaastBHai zun Vertriebe ihrer Mark«! enicteel w«Hei

sind, gegen Erlegung des Nennwertes kSnflich erworben werden.

Bis «v «nderweiten Festsetinng durch den Bnndevni hetilgt d«r Neanwert
ZasaKmarken acht Pfennig für die Edtracswodie.

Slretligkeiten,

§ 122. Streitigkeiten zwischen den Or^'anen der Vernchemngsanstalten eiBOHM

und Arbdlgehem oder Arbeitnehmern oder den in § S bezeichneten Ptfsooes m-

dererseils, oder /wischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Fraijr . ob Jiie

zu welcher Versicherungsanstalt, in welcher I><>hnklassc. oder, sufem *Le l-eia^e fs:

emzelne Beru&wcweige verschieden bemessen sind 24) , f

Beiträge zu entrichten ^d« weiden «on der fttr den Besdüftiguon^sort (§ 41)

digen nnteico Verwaltungsbehörde entschieden. G^en deren Bntsdicidang ctdft des

Beteiligten binnen vier Wochen nach der Zostdfamg die Beachwerde nn die faShoe

Verwaltungsbehörde zu, welche end^^ültit; entscheidet

§ 123 Die Vorschriften des § 122 timlen auch auf Streitigkeiten /wischen den L

ganen verschiedener Versiehenmpsanstalten über die Fraf»e , zu welcher detaeibea fir

bestimmte Personen Heitra^e /u entrichten sind, Anwendung;.

§ 124. Im Uebtigen werden Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den r<ab

ihm beachiftigten Pemnen fiber die Berechnui^ und Anrechnung der för dkse &

entriditenden oder im Falle des § til denselben an entatteaden Bdlil^ van

unteren Verwaltanpbehörde (§ 122) endgültig entschieden.

§ 125. Nach endgültiger Erledigung dteaer Streitigkeiten bat die untere Verwalhuip-

behörde von Amtswegen dafür /u sorgen, dass zu wenig erhobene Betrage dartk

nachtrS^Hche Verwendung!; von Marken bcigcl)nicht werden. Zu viel erhobene Beinifi

sind auf Antrag von der Vcrsichenmg5an->talt wieder eimu/iehen und nach Vcroichrcaf

der in die (Juittungbkarten eingeklebten betreffenden Marken und Bericlitiguii^

Anfrcdinangen an die beteiligten Arbeitgeber und Veffiicbeilen iin-äcfci«inU&

Handdt es sich um die Verwendung von Maritcn einer nicht Mstiadigen Veni^
rung^anstalt, so ist nach Vcniichtai^ derjenigen Marken, welche nitinilidi beigehnri*
sind , ein der Zahl der Beilragswochen entsprechender Betrag von Marken der w
ständigen Versichenrngianstalt bei/uliringen. Der Betrag der vernichteten Marken tü

von der Versicherung.sanstalt . welche sie ausgestellt hatte, wieder eiTUuz»eh?"i «sd

/wischen den beteiligten Arbeitgebern und Vcräicherlcn cnt.sprechcnd zu teüen

An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in den nach Ansicht der osiera

VerwaltunipbehÖide dazu geeigneten Füllen die ESmiehimg der Quittungduufen 1^
nach Uebertragung der gültigen Eintiagui^en deiadben die Ansatdlnng neaer Qnt-

tungskarten treten.
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Kontrolle.

§ n6. Di« Veniclicnaiigiviitaltcn tind befagt, mit Genebmigiu^ dat Rdehs-Vet«-

stcherungsamts zum Zweck der Kontrolle Vorschriften zu erlassen. Sie sind femer

befuj^t , cHf Arbeitgeber iwx rechtzeitigen Erfüllung dieser Vor-;chriften durch Geld-

strafen bis zum Betrage von je einhundert Mark anzuhalten. Das Reichs- V'ersicherungs-

amt kann den Erlass der.utit^cr Vorüchriften anordnen und dieselben, sofern solche

Anordnung nicht befolgt wird, selbst erlassen.

Die Arbei^eber sind veipfliclitet. Aber die ZaU der von ihnen bescbiltigten Per-

sonen und über die Daner der BeschSiligung den Organen der Venicberung^uMtalt,

sowie den mit der Kontrolle beauftragten P>ehr)r<len oder Pean^ien auf Verlangen

Auskunft zu erteilen und denselben diejenigen Geschäftsbücher oder Listen, aus wel-

chen jene Thatsachen hervorgehen, 7ur Kinsicht während der Befriebs/eit an Ort und

Stelle vorzulegen. Kbenso sind die Versicherten zur Erteilung von Auskunft über l.)rt

und Dauer ihrer Beschaii:gung verpHicbtet Die Arbeitgeber und die Versicherten

rfnd ferner verbvnden, den beieiclineten Oqpmen, Behörden und Beamten anf Edbr-

dem die Qnittangskarten bebu& Ansabung der Kontrolle und Herbeiführung der etwa

etferderlkhen Berichtigttngen gegen BeicheimgiiDg aannhtodigen. Sie können Uenn
von der unteren Verwaltungsbehörde dorch Gddstiafen bis mm Betrage von je dKi"

hnodert Mark angelialten werden.

§ 127. Berichtigungen der QutUung&kailen erftjlgen. sofern die Beteiligten über die-

selben einverstandert sind, auf dem im § 125 angegebenen Wege durch die die Kon-

trolle ausübenden Organe, Behörden oder Beamten, oder durch die die Beiträge ein-

liehenden Orgnne, anderenfalls nach Erledigung des Streitver&hrens gemlst der Vor^

Schriften der §§ laa bis 134.

§ 138, Die durch die Kontrolle den Verstcherungwnstalten erwachsenden Kosten

gehören zu den Verwallungskosten. Soweit dieselben in baren Auslagen bestehen,

können sie durch den Vorstand der Vcrsichirungsanstalt dem Arbeitgeber auferlegt

werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der dini obliegenden Verpflichtungen tu

ihrer Aufwendung Anla&s gegeben hat. Gegen die Auferlegung der Kosten findet

binnen iwei Wodien nach Zastelhmg dea Besehlnasea die Beschwerde an die nntere

Verwaltungsbehörde (§ t2a) statt. Diese entscheidet endgGltig. Die Beitreibung der

avfericgten Kosten erfolgt in derselben Weise, wie die der Gemeindeabgaben.

Vermögensverwaltung.

§ 129. Verfügbare Gelder der Versicherungsanstalten sind nach Massgabe der Be-

stimmungen des § 76 des Unfallvcrsichcrungsgesetzes verzinslich anzulegen.

Auf Antrag einer VerMchenmgsanstalt kann der Kommunalverband beziehungsweise

die Zentralbehörde des Bundesstaates, für welchen die Vefsicherungsanstalt errichtet

ist, widcnuflieb gestatten, einen Teil des Anstaltsvermögens in anderen sinstragenden

Papieren oder in Grundstücken anzulegen. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten

entscheidet über derartige Antrüge, falls eine Verständigung nicht erzielt wird, die

LandcÄ-Zentralbehürde o<ler, sofern mehrere I.andes-/,entrall)ehorden beteiligt sind,

der Bundesrat. Mehr als der vierte Teil des Vermögens <ler einzelnen Versicherungs-

anstalten darf jedoch in der bezeichneten Weise nicht angelegt werden.

Wertpapiere sind nach näherer Bestimmung der Zentralbehörde desjenigen Bundes-

staates, in dessen Gebiet die Verdcheruasrnnstalt ihren Sits hat, bei einer aur Auf-
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bewahnmg von Geldern oder WertpapieKn befasleo Sffenüklicn Bcifafiide ote hm

niedoiulegen

§ i-^o Die Versicherungsanstalten sind veq^flichtet , dem Reichs-Vcnich'^TiiBput

nach näherer Anweisung desselben und in den vun ihm vorxnschreibanitu Ftaua

Ucbetsichten über ihre Geschäfts- und Rechnungsergcbniase euunrcichtt.

Die Art und Form d«r Recbmmeirdhruiig bei den Verwcherwngwwinhcn «W fad

dat Reid»-VeisidieraB^mnt geregelt

Du Rec1inun0ij»hr M du Kalendeijabr.

V. Aufsicht.

Reichs-Versichernngsanit.

§ 131. Die Venicheningwiiitalteii «nterlicgen in beng aaf die BcUm^
Gesetict der Beanftichtigang dweh du Reichs-VetaieherangMunt. Du AnfittMck

des letfleieB entieckt ach auf die BeofaMbumg der geaeliUch«B md mMm
Vorschriften,

All • Entscheidungen des Reichs- Versicberungsamls sind endgültig, loareit a ixxi

CieseUc nicht ein anderes hcslimmt ist.

Das Reichs-Versicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Geschafefcliwj

der Versicbeningsanstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der VocsÜade ud anSipi

Organe der Verncbemngsaiistaltca nnd auf Erfordern du Rdcbsverätea^

snr Vorlegung ihrer Bücher, Belüge» Wenpapiere nnd Gddbcrtände, aovie ihr<r of

den Inhalt der Bücher und die Festsetomg der Renten etc. beaOglicb« Scbnibtxir

verpflichtet. Du Reichs-Versicherungsamt kann dieselben hiertu, sowie iarWoIfo?

der {re5etfliehen und Statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis xa eaJMä*-

Mark anhalten.

§ 132. Das Reichs-Versiciierungsamt enuchetdel, unbeschadet der Rscfcie W*.

über Streitigkeiten , welche sich anf die Rechte nnd Miehlen der Orgue da V«'

ächeningsanatalten sowie der Mitglieder dieser Organe, anf die Anstegaac te^»*

tnten und anf die Gfiltighcit der voUsogencn Wahlen, soweit fiber leHttie sich nd

§ 49, Absatz 4 zu befinden ist, besieh«!.

Auf die dienstlichen VerhSltni^ssc der auf Grund des g 47, AbsaU I bctteUui

amten findet die?;e Vorschrift keine Anwendung

§ 133 Die Entsclieiduiigeu des Reichs-Versicherungsamts erfolgen in der Bo*i*(

Yon mindestens zwei ständigen und zwei nichtständigen Mitgliedern, asteredd"

sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten belinden ntnas, osd^
Zuaiehnng von mindestens einem richteriichen Beamten, wenn u sich hsaddt:

1. um die Entachetdnng anf Revisionen gegen die Entscheidungen der Scheib-

gerichte,

2. um die Entscheidung vermögensreclitlicher Streitigkeiten bei Veriadenag*

Bestandes der Versicherungsanstalten.

Als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten geben auch für den ÄW*

dieses Gesetxes die auf Grund der Uo&Uvenicherungsgesetse sn nicbHUDdips 1^

gliedern du Reichs-Veraicherangninls gewXUten Vertreter der BetrieiisHBicniefc'^

and der Arbeiter, ohne BeschiKnkung anf die Angei^enheiten ihru besoatocs

rufszweiges.

Im übrigen werden die Formen du Verüshrens und der Geschift^pag dctSoc*»'
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VersichenmBumli duceli K«terlklie Vcrordiimg unter Zaitimmimg des Bundemili

geregelt.

Landes*Verticherniigsftmter.

§ 134. Sofon fiir dis Gebiet eines BnndeKtaates ein Lftndes*Versic1ierangsMiü er-

richtet ist (§ 92 des Un&llvefsicheniiig^escltes, § 100 des Gesetaes vom 5. Msi 1886),

unterliegen diejen^en VetsichemngMiMtdten , wdche sich fiber dss Gebiet dieses

Bundesstaates nicht hinaus erstrecken, der Beaufsichtigung des Landes-VersicheningS'

amts. Auf die Landes-VersicherangBlIniter finden die Votschrifien der ^ 13t bis 133

entsprechende Anwendung.

In <len Angeleycnheilen der den lindes- v eihioheriingsMmtem unterstellten Ver-

sicherungsanstalten gehen die in den 21, 56, 68, 93, 97, 98, 100, 126, 145 dem

Reicbs«Venhcbeningssmt übertragenen Ziisiindigkeiten «uf des Landes-Verricheraags-

amt Uber.

Die Formen des Verfahrens und der Gescbiftspmg bd dem Landes>Versichemngi«

amt werden durch ^ Landesregierung gerq;elt.

VL ScUuM", Stnfr und Uebeqiaagnbcntiininimgen.

Krankenkassen.

§ 135. Als Knmkcafcsssen im Sinne dieses Gesetzes gelten die Orts-, Betriebe»

(Fabrik-), Bau- und Innungskrankenkassen, die Knappschaftdussen soir> die G^
meindekrankenversicherung nnd bmdesrecbdiche Einrichtungen ihnlicher Art

Besondere R e s t i ni ni u n g e n für Seeleute.

§ 136. Seeleute ^§ 1, Al'satz 1, /ilfer l des (Jesct^es vnn \\ Jiili Ihi^yi sind bei

derjenigen Versicherungsanstalt zu versichern, in deren liezuk, &ich der l ieuiiat&iiafen

des Schilfes befindet.

Durch den Bundesrat können Uber die länaehnng der von den Khedern für See-

leute «I entrichtenden Beitrüge von den Vomdirifken disaes Gesetaes abweichende Be-

straimungen gdroffes werden*

Fttr Seeleute, welche sich ausserhalb Europas aufhalten, belrlgt die Frist sur ESo-

legung von Recht'imitteln drei Nfonate. Die Frist kann von derjenigen BehCfde,

gegen deren Bescheid das Rechtsmittel stattfindet, weiter erstreckt werden.

An die Stelle der unteren Verwaltung!»beiiurdc tritt bei Seeleuten das Seeutaimsaiut,

und swar im Inbnde das Seemanosant des I^imatsbafens , im Auslände dasjen^e

Seemannsamt, welches snerst angegangen werden kann.

H e i t r e i I) u n g.

§ 137. Rückstände sowie die in die Knsse der Versicheruijgsarutalt Hiessenden

Strafen werden in derselben Weise l>eigetrieben wie Clemetndeabgaben. Rückstände

haben das Vor/ugsrecht des § 54 Nr. I der Konkursordnung vom 10. Februar 1877

und verjähren binnen vier Jahren naoh der Fälligkeit.

Zuständige Landesbehörden.

I 138. Die Zenlialbehtffden der Bundesstaaten bestimmen , welche Verbünde als

weitere Kommunalverbände ansusehen, und von welchen Staats- oder Gemeindebehör-

den bexichungsweise Vertretungen die in diesem Qeaetse den Staats- und Gemeinde-
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Organen sowie den Vertretungen der weiteren KoDumwalTcrblMle ngewicMMi To*

rtchtungen wahrrunehmen sind.

Die von den Zentralbehurden der Bundesstaaten in Getnässbeit rorslebeodo Vu-

tchrift eilaneiien BMtfmmungcu sind durdi «kn AeiciliHnti^ier bdantt a aida.

Zastellnngen.

§ 139. Zustellungen, welche den T^uf von FiMlcn bedii^cn. küHiai ddidi dkhl

mittelst eingeschriebenen Briefes erfolgen.

Personen, welche nicht im Inlande wohnen, können von der zusteüendfr ^Writ

aufgefordert werden, einen Zustelliin^hevollmiichfigten zu Ixrstellcn. Wird cm solcLo

innerhalb der gesetzten Frist nicht bestellt oder ist der Aufeoihalt jcoer Penooat ^
,

bekaonl, so Imbb die Znitdlung duch MBentliefaen Aqftbang wihraid dncrWvk i

ia den GeMhlfliränniea der nsteUendea Bekdrde oder der Oignae der Vonefcof
autelten eraetzt werden.

Gebühren- u u <i S t c in jj e I f r c i h e i L

140. Alle zur Begründung und Abwicklung <k-r Rechtsverhältnisse rwiscbeu cf« ,1

Ver:»tcberungsän&lalten einerseits und den Arbeitgebern oder Versicherten andcreoeti
[

erforderlichen schiedsgerichtlichen und aussergerichllichen Verbandlungen und Uitna*

den sind gebühren* und stempelfrei. Dnsselbe gilt fttr privatsnliiiftltdie Voltaidn

and antliche Beschetnigangen, welche anf Gmnd dieses Geaetia nr LxftiiismiM

oder für Ffihnu^ von Nachweisen erforderlich werden«

Rechtshilfe.

§ 141. Die otTcntlichen Behörden sind verpfliclitel, den im Volhuge Jie^ l.,«fC^

an sie ergehenden Ersuchen des Reichs-Versicherungsamts, der Landes-Versichen»jj5- 1

äfflter, anderer fiflfiuitlichcr Behörden, der Schiedsgerichte sowie der StuMtwk I

Organe der VefsichemngHUHtaltea su entsprechen nnd den bctcjchocicn VoMliiK

andi unaiifgefiMdeit all« Mitteilungen mkoniniett tu lassen, welcbe für den GcnU^

betrieb der Verucherungsanstalten von Wichti^teit sind. Die gleiche Vcrpflkhtoc

liegt den Organen der Versicherungsan.sta1ten unter einander, sowie den Or|piNi ^
Berufsgenossenschaften und der Krankenkassen ob.

Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind too ^
Versicherungsanstalten als eigene Verwaltungskosten insoweit zu erstatten , als äe ii

Tagegeldern und Reisekosten von Beamten oder von Orgaaeo der Vaiiiliuap

aastalten, Benifsgonowensrhaften uid Krankenkassen, sowie in Gebihren fir Zi^

und Sachverstindige oder in sonstigen baren Ansiagon bestehen.

Auf die nach §§ 5 und 7 zugelassenen Kasseneinrichtungeo finden die««r

mungen, soweit es sich um die auf Grund ihrer Zulassong ihnen oblicgeaika

gaben handelt» ent^echende Anwendung.

Strafbe Stimmungen.

§ 142 Arbdtgeber , welche hi die von ihneB anf Grand gOMtdkdier oder wa ^
Versicherangpanstalt erlassener Bestimmung anftosleUendea NachweiBang^ ^^
teigen ESntragnngen aufnehmen , deren Unrichtigkeit Omen bekannt war od«r bd tf"

hörige Aufmerksamkeit nicht entgehen konnte, können von dem Vorstände ia^^

sicherungsanstalt mit Ordnungsstrafe bis tu fünfliundert Mark belegt werden,

§ 143. Arbeitgeber, welche es unterlassea, fOr die von ihnen beschiütijtcii ,

^
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VerMcherungszwaiige unterliegeadeii Personen Marken in zureichender Höhe und in

voncbriftsinissiger BetcliaiiralidC leclitteitie (§ 109) ta verwenden, kdiuien von dem

Voffstende der Verachennipamtalt mit Ordmmpitnfe Iiis za drdhnndcit Muk bdegt

werden, Hne Befbafong findet nicht statt, wenn die leditzdtige Verwendung der

Marken von einem anderen Arbeitgeber oder Betriebsleiter (§ I44) oder im Falle des

§ in von dem VersichnU n bewirkt worflen ist.

§ 144. Der Arbeilgeber ist befugt , ilie Aufstellung der nach gesetzlicher oder sta-

tutarischer Vorschrift erforderlichen Nachweisungen oder Anzeigen, sowie die Verwen-

dung von lifoikcn nvf bevoUnäcbligte Ldter leinei Betriebes su tfbertmgen,

Name nnd Wohnort von eoldien bevoUmichtiKteB Betriebsleitera sind dem Vor-

Stande der Verndhernnpaastalt mitrateilcB. Begeht ein denurtifer Bevollmlditicter

eine in den §§ 142 besiehnngiiwdse I43 mit Strafe bedrohte Handlinq^, io finden auf

ihn die in diesen Paragraphen vorgesehenen Strafen Anwendung.

§ 145. Gegen die auf (Irund dieses Gesetzes oder der Statuten von den Orgnnen

der Versicherungsanstaken oder den Schiedsgerichlsvorsitzenden erlassenen Strafver-

fügungen findet binnen zwei Wochen nach deren Zustellung die Beschwerde an das

Reichs-Vetricherungsaait statt.

Die von den vofbeteicbneten Oigpacn sowie von den VermtUimgsbehArdcn anf

Gnmd dieses Geseties fes^eaeliten Strafen fliessen, sowdt nicht in diesem Gesetse ab-

weichende Bcstimmnngen getroffen sind, in die Kasse der Venichenmfmnstalt.

§ 146. Personen, welche e«' unterlassen, im Falle der Selhstver«!r>ierimp o Icr 1er

freiwilli^rn Versicherung (§§ 8 und il"]) die vorgeschriebenen ZusaUmarkeii -ru ver-

wenden, kunnen, sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist,

durch die untere Verwaltungsbehörde ihres Beschäftigungsorts mit Ordnungsstrafe bis

iB etnhundeftlbnfrtg Marie bestraft werden.

§ 147. Den Arbeitgebcni und iliren Angestelllen ist mrtenegt, dnreh Ueliereinicnnft

o<ler mittelst Arbeitsordnimgen £e Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum

Nachteil der Versicherten ganz oder teilweise auszuschHessen oder dieselben in der

Uebernahme oder Ausübung eines in Gemäs&heit dieses Gesetzes ihnen ü!n-i tragenen

Ehrenamts zu beschranken. VertML:si t atimm>ing«>, welche diesem Verbote zuwider-

laufen, haben keine rechliiche Wirkung.

Arbeitg^lier oder deren Angestellte, wdcbe derartige Verträge geschlossen hallen,

werden, sofern nicht nach anderen gesetdichen Vonduiften eine hXitere Strafe ein-

triu, mit GeUbtrafe bis lu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.

S 148. Die gleiche Strafe (§ 147) tritt

I. Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwange

unterliegenden Personen wis.sentlich mehr als die Hälfte des für die beiden letzten

l/ohn^ahlure:^ ji'-iiodcn verwemlcten be/ithuni^sweise in denselben fällig gewordenen

Betrags an Marken bei der Lohnzahlung in Anrechnung bringen (§§ 109, Absatz 3,

III, Abaatx s);

a. Ang^stdlte, welche daen solchen grösseren Absi^ wissentlich bewirken;

3* diejenigen Penooen, wdche dem Bcrecht^en eine Qdttuiigskarte widerrechtlich

vorenthalten.

Die unter Ziffer i und 2 vofgeteheiien Strafbestinummgen finden anf den Fall des

§ 119 keine Anwendung.

§ 149, Arbeitgeber , welche wissentlich andere als die vorgeschriebenen Marken

verwenden, sowie Angestellte und Versicherte, welche wissentlich eine solche unrich-

t^ps Verwendung bevHrken, werden, sofern mcht nach anderen gesetdichen Vonchrif-

42*
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tcn eise liärtere Stnfe eintritt, mit G«ld«tnife «00 «mmitg bis m aMMMdHiä 1

oder mit Gefifngnia bcitnft. Sind mildernde Umtinde wkwden, m» kian & Sidt

bis «uf drei Mark oder einen Tag Haft

§ 150. Die Strarbestimmungen der §>5 142 , 143 . 147 bis 149 finden atic! »af ie

gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber
,
dergleichen auf dit M ;»lit<lr

des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder einjjelragenen Ucuvä-^oscSu:

sowie auf die Liquidatoren einer HandeUgesellscliaft
,
Innung oder eingetngeaea Ü6

noHemehaft Anvenduif.

§ 151. .Wer in QuiltancricMten Btntz«giingen oder Vermerke mncbt. «ckhr wk

§ 108 untnUmig sind, wird mit GeldMinfe bis »t nrciiansend Bileric oder mit Grfiit

nis bis zu sechs Monaten bestraft. Sind mildernde UmsUnde vorhanden« 10 Itau a*

der Gefängnisstrafe auf Haft erkannt werden.

§ 152. Die Mitglieder der Vorstandp tm 1 sonstiger Organe der Ver*:cHeninfsai>i3

•

ten sowie die das Aufsichtsrecht über »lieselben ausübenden Beamten werden, »<aa

sie unbef ii^t Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amtes «i ihrer Kak*

nis gelangt ^nd, mitGddatnfe bis xn eiirtnnsendfiinfhundert Mmk oder mit Gciii|pi

bis m drei Monaten bestraft.

TM Verfotgong tritt nur auf Antrag des Belriebsnntemehmets ein.

§ 153. Die in ?^ 152 bezeichneten Personen werden mit Gefängnis, neben we!clif«

auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, be?»tr.ifl. weno «
sichtlich zum Nachteile der Betriebsuntemehmer Bt-friebsgehcininissc , welche

ihres Amtes zu ihrer Kenntnis gelangt waren, offenbaren, oder wenn »le gchoa g!-

haltene Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amtes a Amt

Kenntnis gelangt sind, solange als diese Betriebsgeheimotsse sind, nacbahmni.

Thun sie dies, nro sich oder einem anderen einen Verm9gens*orte0 sa luKfcifm

so kann neben der Gefitagnisstrafe auf Geldstrafe bis n dieimnsaid Mark obm

werden.

§ 154 Mit Gefängnis nicht unter drr^i Monaten, neben welchem auf Vertttst i'

bürgerlichen Ehrenrechte erkannt weni-m l.ann, wird bestraft, wer unechte Mrin

in der Abnicht anfertigt, sie als echt zu verwenden, oder echte Marken in derAlist^'
|

verfälscht, sie zu einem höheren Werte sn verwenden« oder wiasentlich *oo Uidci

oder verfillBchten Mark«i Gebn^nch macht

Diesdbe Strafe triflk denjenigen, weteber trissentUcb schon einmal verweoddeüv

ken in Quittnngskarten abermals verwendet oder solche Marken nach glarlicher oJer

teilweiser Entfernung der darauf gesetzten Entwertungszeichen reräussert oder feilb^^
'

Sind mildernde rm<;trin(le vorhanden, 10 kann auf Geldstrafe bis sa dreibmdctt Mtfi

oder Haft erkannt werden.

Zugleich ist auf Einziehung der Marken zu erkennen, ohne Unterschied, ob 9t ^
Verurteilten geh&en oder nicht. Auf diese Eänaiehung ist auch dann a ofcesa»

wenn die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht ttaltra'&

§ 155. Mit Geldstrafe bis sn eihhundertfünftig Mark oder mit Haft wiid bouA

wer ohne schriftlichen Antrag einer Versicherungsanstalt oder einer Behörde

I. Stempel, Siegel, Stiche, IMatten oder andere Formen, welche rur Anfertjji«s

von Marken dienen können, anfertigt oder an einen amleren als die Venickniii*-

anstatt, beiichunL;swci>[.' die Hchnrile verabfolgt,

3. den Abdruck der in /^ilTcr 1 genannten .Stempel, Siegel, Stiche, PlaUfli •''f

Foimen umenrimnit oder Abdrflcke an einen anderen als ^ Vv^richenafpstf*^

' besiehungsweise die Behörde verablblgt.
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Neben der Geldstrafe oder H«ft kann auf Eintiefaiiiig der Stempel
, £ucgd> Stiche»

Platlen oder Formen erkamit werdeD, ohne Uatenchied, ob sie dem VenvteOten ge-

hören oder nicht.

Uebergangsbestimmungen.

§ \^b. Ftir Versicherte, welrbp wrihrctul der ersten fünf Kalenderjahre nach flem

Inkrafttreten dieses Gülzes erwerbsunfähig werden und für welche während der Dauer

cioes Beitrags,3ahres auf Grand der Verricheruo^flicht die gesetslidicn Bdtri^e ent>

richtet worden idnd, vermindett lich die Waiteieit Or die Invalidenrente (§ 16, TSßw i)

am dlejei^ Zahl von Wodien» %rMhrend deren «ie nachwdilioh vor dem Inkraft*

treten des Gesetzes, jedoch innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbs-

unfähigkeit, in einem Arbeiu- oder Dienstverhältnis gestanden haben, welches nach

diesem Gesetze Hie Verstchentngspflicht begründen würde

Diese Bestimmung hndet auf di<> § 8 l)C7eichneten l'ersonen keine Anwendung.

Uci Ermittelung des durchschnutiichcn Lohnsatzes 9, Al»saL£ 3) wird für die-

jenige Zeit, um welche sich die Wartezeit vermindert, die erste Lohnklasse m Grunde

Die Vorschrift des | 117, Ahmte 3 findet auf die wKbicnd der enten vier Jahre

nach dem Inkrafttreten des Gesettes freiwillig geleisteten BeitrMge keine Anwendung.

§ 157. Kür Versicherte, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 40.

I.ehrn«jahr vollendet h:\hen und den Nnchweis liefern, dnss %\c wrihrend der, dem

Inkrafttreten die>cs (Gesetzes unmiltelliar vorangegangenen drei Kalenderjahre inspe'iamt

mindestais 141 Wochen hindurch thalsächlich in einem nach diesem Gesetze die Ver-

sdcherungipflicht begründenden ArbeRi- oder DienstverhintnisM gertandea haben, ver-

mindert sich die Warteseit fllr die Altenrante ($ t6, Ziffer a) , unbeschadet der Vor-

schriften des § 3a, nm so viele Bdtraf^hre, als ihre Lebcn^hre cur Zeit des In-

krafttretens des Gesetzes die Zahl 40 ttbeisteigen.

§ 158. Eine unter § 17, Absatz 2 fallende Krankheit oder militürische Dienstleistung

wird auch in den Fällen der §§ 156 und 157 einem Arl)cits- oder Dienstverhältnisse

gleich geachtet Dasselbe gilt von der Unterbrechung des Arbeits- oder Dienstver-

hältnisses in dem Falle des § 119, insoweit diese Unterbrechung während eines Ka-

lenderjahres den Zeitraum von vier Moneten nicht ttberrteigt.

f 159. Bei Bemennng der auf Grund des § 157 sn gewAhrenden Altersrenten kom-

men, soweit es sich um Renten .handelt, welche innerhalb der ersten sehn Jahre nach

dem Inkrafttreten des Gesetzes /ur Entstehung gelangen, für die vor dem Inkrafttreten

de^ Ge<;et?cs liepcndc Zeit <lie Stcigerungssät/c derjenigen Lohnkl ivsc in Anrechnung,

welche dem durchschnittlichen Iahresarbeit<»v erdiensle dc<; Ver<;icherteii wahrend der

in § 157 hc/eicliuctcEi I4I Wochen entsprechen, mindestens aber in der ersten Luhn-

klasse, fiir die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes liegende Zeit dagegen die den

wirklich entrichteten Beitrigen entsprechenden Steigerungsstttze (§ 26, Absatz a). Bei

den nach Ablauf jener lehn Jahre cur Bntitehimg gelangenden Renten werden so-

wohl Ar die vor, als auch fSr die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes liegende Zeit

die SteigerungtsHtze zu Grunde gelegt, welche den nach dem Inkrafttreten des Ge-

seires entrichteten Beiträgen entsprechen
,

und srwnr, wenn die Beiträj^e in verschie-

denen i.ohnkla^en entrichtet sind, nach dem Verbällnisse der Zahl der in den ein-

zelnen Lohnklassen entrichteten Beitrage.

§ 160. Bei der Verteilung der withrend der ersten fünfcehn Jahre nach dem In-

krafttreten dieses Geseties bewilligten Invaliden- und Altersrenten hat das Rechnnngs-

Digiii^uü L>y Google



638 Geithgcbung: Deuisckts RtUli.

bOiMo dieVenielierungsanstalteii, In derca Benrken der Venkliatie «ibrcad dt»

InknfttMten dieses Gesetses unmittelbtr vomvegugenen fiia&ehn Jahre nJiiäBA
in einem die VersicberungspSicht nach diesem Gesetze begründendea Aibai$> Ms

Dienstverhältais gestanden hat, so za belasten, als ob wihrend dicaer Zeit fiiitliaU

Bfiträ^e in der Lohnklasse I entrichtet worden wrjren.

Jede Versicherungsanstalt, weicher ein icii wlchcr Renten auftrlej^ werden 11

ist berechtigt, nach Empfang der in ^ 90, Absatz i angeordneten Mitteilung tuans

der daseibet vorgocbriebeacs FMsl voä zwei Wochen aicb die Ffifamog do Hxk-

weises vonwbehalten , daas ein nach Afaeab t an bertcksicli^gendes Aiiiejti- «de

Dienatverbittnii auch im Berdebe dner anderen Versichenu^saiMtah beitsafca kk.

IXeaer Nacbwds muss bei Vermeidung de* AvNcUnsaea Iminen dfd Mearici meL

Ablauf dieser Frist erbracht werden.

Vor der Verteilung sind die nach Massgabe der früher bestandener. Arbeit*- «r

Dienstverhältnisse zu belastenden Versicherungsanstalten zu liuren. Erheben V"-

teren Widerspruch, so hat das Reichs*Versicherungsamt über die Benick«c]ui£iiag u

beseUieasen«

§ 161. Die bi g§ IS7 and i6o beaekbneten Nachweise sind dmcb Puckiifnc

der för die bi Betracht koeamendca Beschift^ngsorte tustiodigcn natarea Va«il-

tnngsbehörden oder durch eine von einer ölientlichen Bebörd« bcgiaabicfe Bca^

nigung der Arbeitgeber m iubien.

Gesetaeskraft

§ i6a. Die|enigeo Vorschriften dieses Gesetzes, welche sich auf die Her^eHons ^^

zur DttrehfUbmng der Inndidilil». und Altenfemcherang erfordcrlicben Enridknefa

beaieben, treten mit dem Tage der Verkiind^;ang dieaea Gcaelies in KtaH

Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welebem das Geaeia igana oder xt&tv»^

Kraft tritt, durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bondesnts be*ma3-

Die Bestimmungen der §§ (jg , Ab^at? 2 und 121, Absatz 2 treten in (leti K-«?-

reichen Bayern und Württemberg mit Zustimmung dieser Bundesstaaten in Kiafu

Digitized by Google



MISZELLEN

DIB STATISTIK DER UNFALL- UND KRANKENVER-
SICHERUNG IM DEUTSCHEN REICH FÜR 1887.

VON

Dr. WEKNER SOMBART.

I. UnfaUversicherung.

Narh 77 des Unfallversichcrungsgesctzes vom 6, Juli 1884 bezw.

narh iji^ i fg. des Gesetzes vom 28. Mai 1885 ist dem Reichstag über

die gesamten Rcchnungserfjehnisse der Berufsgenossenschaften nach

dem Abschlüsse eines jeden Rechnungsjahrs eine vom Reichsversiche-

rungsamt aufzustellende Nachweisung vorzulegen. Diese Vorlegung er-

folgt in der Regel erst am Ende eines Kalenderjahrs für das vorher-

gehende Jahr: so sind die entsprechenden Mitteilungen für 1887^— die

neuesten — dem Reichstage im Dezember 1888 gemacht worden '),

.Da in den meisten 1-allen kein Interesse vorliegt, die Angaben m be-

regter Materie für die eben verflossene Zeit zu besitzen, so ist diese

Verzögerung des Berichts an den Reichstag um Jahresfrist wohl zu

verschmerzen: eine Erwägung, die uns sogar veranlasst hat, die Mit-

teilung über die fragliche Akte in dieser Zeitschrift bis zur Veröffent-

lichung der unlängst erschienenen heurigen Krankenversicherungssta-

tistik aufzuschieben^ um über die Schwestern ein gemeinsames Referat

zu geben.

Wir wenden uns zunächst der Unfallversicherungsstatistik zu und
betrachten nach einander die zahlenmässigen Angaben über die berufs-

genossenschaftliche Organisation, die Leistungen (gezahlte Entschä-

digungen etc.), die zu diesem Zweck aufgewandten Kosten (Ausgaben

Air Verwaltung etc.), endlich die sekundären Ergebnisse des vorliegen-

den Berichts (Lohnstatistik).

1) VgL Rddntagi-Dnickiiichco 7. Ug. Per. IV. Sc». 188^89. Nr. 37.
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1. Die Organisation der BerufsgenosRcnsrhaften liat im lahrc

»887, gegenüber dem Vorjahre, nur unerhebliche Acnderungen erfahrai

wie aus folgender Uebersicht hervorgeht:

1SÜ7 iSS'j

lienifsgenossenschaflen 62 6j

Sektionen 366 366

Mitglieder der GenowiwrTiaftgTortttode .... 731 742

Mitglieder der Sektionsvorstinde 3331 3356

Vertnuieiisniinner . . . . , 6750 6501

AngeitelUe besoldete Beauftragte (Revuioiuiiigenieare) 79 39
Schiedsgerichte 405 404

Arbeitervertreter 2445.

Also der Verwaltungsapparat ist im grossen und ganxen 18S7 da-

selbe geblieben, obgleich die Zahl der in die Versicherung einbezogencc

Betriebe ebenso wie die Zahl der versicherten Personen nicht imeriKb-

lieh gegenüber dem Vorjahre gestiegen ist: Die Betriebe vennehita

sich um annähernd 2o"/o; ihre Zahl betrug (1887) 319453 gegen 260174

in i8S6'. die Zahl der Versicherten stieg von 3473435 auf 3861560.

Zu ol)igen , die Privatindiistrie bptrefTcndcn Zahlen sind :iodann noc:i

hinzuzufügen die Angaben uher den Unfallversicheningsa{)parat bei der

Staatsbetrieben. Kür letztere waren (1887) 48 1 1886 : 47] »Ausfuh-

rungsbehörden t , sowie 47 [48] Schiedsgerichte gebildet und 440 ;4;:T

Arbeitervertreter zu letzteren hinzugezogen. Die Zahl der versicbcitea

Personen betrug (1887) 259977 gegen 251878 im Vorjahre.

Grosse, Ausdehnung, Einteilung etc. der 62 iiciufsgenossenscluticü

dürfen im allgemeinen als bekannt vorausgesetzt werden ; es mag daher

ad dieser Stelle bei folgenden summarischen Angaben sein Bewotdet

haben: Reichs-Berufsgenossenschaften, d. b. solche» welche die

nossen eines Gewerbes im ganzen Reich umfassen, bestanden 27 ; &
übrigen beschränken sich auf je ein bestimmtes Gewerbe in einem al>-

gegrenzten Teile Deutschlands. Unter diesen sind am meisten icni-

torial gegliedert das Baugewerbe (is Berufsgenossenschaften), die Eis»

und StahMndustrie (10 Benifsgenossenschaften) und die TextiMwl*'

strie (6 Berufsgenossenschaften); in letslerer Zahl sind nicht eothil'

ten die Leinen-Berufsgenossenschaft und die Seiden-Benii^enoocs-

Schaft, beide über das ganze Reich ausgedehnt. Jede Beurteilun:

der Berufsgenossenschaften und ihrer Bewährung muss von den dsrcl-

greifenden Verschiedenheiten ausgehen, welche durch Zahlen wie die

eben mitgeteilten und andere, namentlich der Statistik der Betriebe

und Arbeiter entnommene, begründet werden. Das wird meist ausser

acht gelassen, obwohl es doch in die Augen springt, dass man ein

Organisationsjirinzip , das auf so mannigfach verschiedener Gnindla^

ruht, nicht in Bausch und Bogen gutheissen oder verurteilen kann

stets ist zu prüfen, ob Vorzüge wie Mängel der Berufstgenossensduitea
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nicht eher mit der Art, wie diese gebildet sind, als mit dem ihnen zu

Grunde liegenden Prinzij) verknüpft seien. Wie nötig ein derartii;cs

bpczHizierendes Veituliicn ist, möchicii noch folgende Angaben be-

legen: Die Zahl der /.u einer Berufsgenossenschaft vereinigten Betriebe

schwankt zwischen 105 (Strassenbabn-BenifsgeDOsseDschaft) und 39267
(MflUerei- Berufsgenossenscbaft ; 10 Benifsgenosseoschaft«! umfassen

je mehr ab 10000 Betriebe, 13 je weniger als 1000. In einem hiervon

ganz abweichenden Verhttitnis wiederum stehen die Berafsgenossen'

Schäften zu einander hinsichtlich der Zahl der in ihnen versicherten

Personen; nach der vorliegenden Statistik waren versichert

in 9 BentftgeBOMenscIuftea Ober 100000 Aibeiter

• as > 50—100000 »

»84 » 20^50000 >

»7 > anter 20000 »

und zwar schwankte die Zahl der in einer Berufsgenossenschaft Ver>

sicherten p.wiscben 346018 {Knappschafts Benifegenosscnschaft) und

5635 (Berufsgenossenschaften der Schomsteinfegermetster des Deutschen

Reichs) ; beide sind Reichs-Berufsgenossenschaften, woraus zu er«

sehen ist, dass die Zahl der Berufsgenossen nicht immer mass>

gebend für die Teilung der ( icnossenschaft war und wohl nicht sein

konnte. Es herrscht vielmehr in dieser Hinsicht eine bunte Mannig-

faltigkeit; starkbesetzte, räumlich l>eschrankte Bernfsgenossensc haften

wechseln mit äusserst schwachbesetiten Uber das gaiue Reich ausge-

dehnten ßerufsgenossenschaften ab.

2. Unfälle und Entschädigungen. Nicht jeder zor Anzeige

gebrachte Unfall begründet einen Anspru» h auf Entschädigung durch

die Berufsgenossenschaften; bekauntci iiuissen werden alle binnen 13

Wochen geheilten Verletzungen der Krankenversicherung übersviesen,

andere Unfälle mögen überhaupt 2u keinerlei Inanspruchnahme irgend

einer der beiden Versicherungsanstalten Anlaas bieten : so kommt es,

dass von zusammen 115 475 bei den Berufsgenossenschaften und den
staatlichen Aufsichtsbehörden cur Anmeldung gelangten Unfällen nur

17101 als entschädigungspflichtige festgestellt wurden, gegen X0540
(von 100 159 angemeldeten Unfilllen) im Vorjahre. Von den entschä-

digungspflichtigen Unfällen hatten 3370 einen tötlichen Ausgang, infolge

dessen sie zur Entschädigung von 70S3 Hinterbliebenen Anlass gaben.

Letztere sind gleich wie die nicht tötlich Verletzten Rentenempfänger;

solcher treten somit im Jahre 1887 20915 neu zu den Rentneni aus

den Vorjahren hinzu ; wie gross die Gesamtzahl der aus der Unfall-

versicherung Renten beziehenden Personen ist, lässt sich aus den vor-

liegenden Angal^en nicht ermitteln; es dürfte sich wohl empfehlen,

diese wichtige Zahl den künftigen Berichten einzuverleiben.

Tn Tabelle 3 unserer Statistik tinden sich genaue Ausweise über

die Modalitaten der Unfälle: a. Zahl, Alter, Geschlecht der Verletzten;
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h. Veranlassimg und Art der Unfälle; r. Art der Verletzungen; d. Fotc

der Verletzungen — und /war für jede Berufsgenossenschaft bezw.iflc

Aufsichtsbehörde geticiini. Vau nalieres Eingehen auf diese inttrest^

ten Angaben würde jedoch hier zu weit fulu en ; es mag genügen (iai

Folgende mitzuteilen : Unter den Verletzten (wir beschränken uns

die Berafsgenossenschafien) befinden sich verechwindend wenig FmO'

nur 560 erwachsene Weiber gegenüber 14974 erwacbsenen Msoobk

wohl im wesentlichen deshalb, weil die geßthrtichsteo Berufe (Bagba,

Eisen- und Stahl-Industrie, Baugewerke) verhältnismissig veoigFim

beschäftigen. Veranlassung der Unfälle sind in annähernd gleidifidei

Fällen überwiegend »Bewegte Maschinenc (über alle Berufe gteidimnf

verteilt) 3610 ;
»Zusammenbruch, Einsturz, Herabfallen von Gcgenstäsitat

(hauptsächlich in Bergwerken» Steinbrüchen und auf Bauplfttxn) 307::

»Fall von Leitern und Treppen, Gatlerien in Vertiefungeo , isB»

sins etc.« (häufig wiederum in den vorgenannten Gewerbszweigen 1 im'.

»Fahrzeuge, Beförderung von Lasten, Auf- und Abladen« (Bergi»

Steinbrüche, Ziegeleien. Holzindustrie, Mühlen, Brauereien und Mil^

zereien, Strassenbahnbetrieb, Speditions-, Speicherei- und KcUerci-tk

werbe, Fuhrwerkerei^ .^24^'- I^ie Folgen der Verlet7,ungen — rorüber

gehende Erwerbsunfähigkeit, mehr als 13 Wochen, weniger ah 6 Me-

nate, langer als 6 Monate dauernde Erwerbsunf-ihigkeit ; leilwei^ («itr

völlige). Tod — sind naturgeinass den Kigeiiarlen der Herufsthätit-

keiten entsjirechend äusserst verschieden in den einzeioen ßcnife-

genossenschaften : Vorwiegend schwere Verletzungen und Tod flndis

sich im Bergbau und in den Haugewerken; vorwiegend leichte,

teilweise Erwerbbunlahi^keit begründende l nfalle hingegen in öff

Eisen- und Stahlindustrie, in der Textilbranche, im Müllerei-, BrenoB»

und Brauerei-Gewerbe. Am Schlüsse dieser Unfallstatistik entlilk*'

Bericht eine Promille-Berechnung der Verletzungen , welche vi &
Arbeiterschaft der einzelnen Benifsgenossenschaften entfallen. Do

die auf diesem Wege ermittelten Zahlen zu Vergleichen über Gcfito-

lichkeit der Betriebe unter einander nur einen ungefähren AabsItlK'

ten , bedarf kaum der besondem Erwähnung : einmal ist die doick-

schnittliche jährliche Arbeitszeit, während deren die veisichcttes PV'

sonen einer Geföhrdung ausgesetzt sind, in den einzelnen Bcru&frt*>*

senschaften nicht dieselbe; sodann müsste eine genaue FeststeAef

der Betriebsgefahren jedenfalls auch die leichten von den schweren

Verletzungen bzw. Todesfällen sondern, da ja der Entschädiguags^

anspruch durch den Umfang der Verletzung erst bestimmt, letztere a^c*

für die Belastung der Berufsgenossenschaflen von ausschlaggebendem

Einfluss ist. Auf 1000 versicherte Personen kamen (18871 Verletitf "'^

ganzen Reich durchschnittlich: 27.42; die grösste Anzahl von VeHeu-

uDgen (116.70 V««) weist die Rheinisch-Westphäliscbe Hütten- uod Wu^
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werks-Bcrufsgenossensrhaft auf, die geringste Anzalil (2.05 " ooj die Ta-

baks-Berufsgenossenschaft.

Die Entschädigungsbeträge nun. welche für die im obigen bespro>

ebenen UnfiUle von den Berufsgenossenschaften bezahlt wurden, be-

liefen steh msgesamt auf 5373496.46 M., gegenüber nur 1 711 699.98 M.

im Vorjahre: es geht eben nun rasch berganl In den Staatsbetrieben

wurden 5^9433.62 M. [gegen 203666,36 M. im Jahre 1886] an Ent*

schädigungsbeträgen entrichtet. Von der erstgenannten Summe wur*

den verwandt: für Renten an Verletzte 3345512.96 M., für Renten

an Wittwen Getöteter 417533.16 M., für Renten an Rinder Getöteter

635407.17 M., der Rest für Kosten des Heilverfahrens etc.

3. Die Verwaltungskosten. Welche Ausgaben verursachte

der Apparat der Unfallversicherung, um dte erwähnten Leistungen —
15970 Entschädigungsberechtigungen festzustellen und für die gesamten

Berechtigten die Renten anzuweisen — zu vollbringen? Es liegt uns

durchaus fern, an dieser Stelle tiefsinnige Erörterungen über die Be-

währung der berufsgenossenschaftlichen Verwaltung anzustellen , uns

erscheint die Frage durchaus noch nirht spruchreif. In dieser Ansicht

haben uns die übersichtlichen Ausfuhrungen van der Borghts über die-

sen degenstand (vgl. Jahrbuch für ( Icsetzgehiing etc. i8tS(). i) bestärkt;

wir deuteten oben schon an und stellten uns damit durchaus auf den

von V. d. Borght vertretenen Standpunkt , dass z. Z. die Beurteilung

der berufsgenossenschaftlichen Organisation sich nicht auf «las Prinzip,

sondern auf die Art der Durchfulit iing desselben im einzelnen Falle

richten müsse. Auch tiarin pliicht.cn wir des weiteren dem genannten

Autor bei, dass wesentlich massgebend für die Kostspieligkeit der Ver-

waltung einer Berufsgenossenschaft der Umstand ist , ob die Berufs«

genossenschaft territorial abgegrenaet oder über das ganze Reich ver>

breitet ist Was v. d. Borght iür die Rheinisch-Westphältsche Textil-

berufsgenossenscbaft einerseits, für die (Reichs-)Berufsgenossenschaft

der Feinmechanik andererseits ausführt: dass nämlich erstere, weil stark

besetzt und räumlich begrenzt» billig, letztere, weil sie eine schwach

besetzte Industrie über ein sehr grosses Gebiet hin zusammenfasse

teuer arbeitet, lässt sich für eine grosse Anzahl der 62 Berufsgenossen-

schaften nachweisen: je dezentralisierter die Betriebe eines Gewerbes

und je zentralisierter die berufsgenossenschaftliche Verwaltung, desto

teurer (und fügen wir hinzu schwerfälliger) arbeitet der Organismus.

In einer tUeberstchtc stellt unser Bericht die »Laufenden Ver-

waltungskosten im Rechnungsjahr 1887c zusammen und zwar berechnet

einmal auf den Kopf der versicherten Person, sodann auf 1000 M. der

anrechnungsföhigen Löhne. Uns will bedünken . dass nur die erstere

Berechnungsart einen Anhalt für Vergleichungen bietet, sofern es ja

augenscheinlich für <1ie Verwaltungskosten einer Herufsgenossenschaft

ohne Belang ist, wie hoch sich der Lohn der Versicherten beläuft:
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I

looo Arbeiter mit je 600 M. Jahreseinkommen beansprucht uiu»akV

halt denselben Aufwand an Verwaltungsarbeit wie 1000 Arbdirrnit

je looe M. Jahreseinkommen. Es hiesse daher denjenigen Benfige-

nossenschaften Unrecht thun, welchen man einen hohen Vennhiiqp'

kostenbetrag auf je 1000 M. anrechnungsfahige Löhne orwerfes «oflit

wenn letztere in diesem Berufssweige besonders niedrig sind. Bespidi'

weise die Steinbnichs-Benifsgenossenschaft hat nach letzterer Bcwi

nungsart x.90 M. Verwaltnngskosten, auf den Kopf der TenidioiQ

Person hingegen nur 0.6s M. Hier bleibt sie unter dem Doichicisdi

aller Berufsgenossenschaften (= 0.75 M.) dort überschreitet sie dkso

1.2 1 M.) nicht unbeträchtlich (um 0.69 M.). Ziehen wir nunrack

noch einige weitere Zahlen 2urVergleichung heran, so ergibt nch, das

39 Berufsgenossenschaften weniger als den Durchschnittssau an V»

waltungskosten aufwcnrirn : von diesen 29 sind la über das Reich 11-

gedehnt. Hier ist also die fehlende Gliederung in territonale Ahn

hingen kein Anlass zu einer teureren Verwaltung ; die hetrcffencr

!?criifsgcnnssen5irhaften können vielmehr, obwohl sehr weit venweift.

l»ilIii,'CT arln-itcn als manche Territorial-Berufsgenossen-'nc haften, wfi' >ir

zum giossten Teil verhältnismässig wenige umfangreit ht- Iktrici« ju'

weisen, wie fol^^'ende Uebersicht tlarthun mac:- Rcirhi,-l»erufsgenoss<t-

Schäften, deren W i wnltungskosten unter dem I )ijr{ hschnittssatze WcU:

(derselbe auf den Kopf des Versic herten berechnet^

:

Steinbruchs-Berufügenosseoschaft mit 12 850 Hctneben untl J.S7 üau Arbeiiea.

Glas- » 70s • • 43 »97 •

Töpferei. • % 777 • 48147
Zielet' * 10498 • » 190478
Lcinen- • • 39a • • 34065 .

Scidcn- 497 • 35522
Zuckcr- • » 4S3 > > 106774
Tabak- • 3739 » m

Beklctdungsindustrie-Berursgen. *) » 2651 • • 86170 •

Bachdnicker-Beru&genosseiMch.*) » 3745 » 55 773
I^rivatbahn* . 105 • 36163 *

Stnsicobahtt« * » 35* > > 44»54

Diesen billig arbeitenden» weil aus Grossbetrieben zusinmieogeK^

ten Berufsgenossenschaften gegenüber lässt sich die Wirkung der fCgo-

teiligen Zusammensetzung am deutlichsten verfolgen bei denjenifa

JHerufsgenossens( haften
, welche einerseits über das ganze Reich s-*

gedehnt sind, andrerseits zudem aus vielen Jcletneo Betrieben gebiidc

werden ; als solche seien folgende 3 genannt, deren Verwaltungskostfn

auf den Kopf der versicherten Person mehr als a M. betrages: e

sind :

Die Müllerei-Berafsgenotteittcbtft (a 19 M.) mit 39267 Betrieben imd 83 32} Aibcue*^

) Geringe Gefahr.
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die BerafivewMMindntft der Sebomttemfcscnneitter (4^ M.1 mit 3059 Hecridiea imd

5635 Arbeitern,

» Pubrwerki-Beni^ciMMseiueluift («45 M.) mit 33 135 Betrieben und 54453 Arbeitern.

Im Obigen sollten nur einige weitere, die v. d. Borgbt'schen Alis*

fiihrungen ergäniende Gesichtspunkte iUr die richtige Wertung der

Verwaltungskosten der Berufsgenossenschaften angedeutet werden. Uro

ein abschliessendes Urteil su fällen, wird es noch eingehenderer Studien

bedürfen; vor allem muss der berufsgenossenschaftlichen Organisation

auch noch mehr Zeit gegönnt werden, sich zu bewflhren, ehe man sie

In ein scharfes Verhör nimmt.

Es erübrigt hier nur noch die Gesamtsumme der laufenden Ver-

waltungskosten aus unserem Beruhte nachzutragen; sie belief sich für

die Berufsgenossenschaften auf 2897165.87 M. gegen 2324294.32 M.
im Vorjahre. Der Reservefonds erreichte 1887 die Höhe von

19 1 57 394.S5M , was gegenüber dem Vorjahre ein Mehr von 993S43S>94M.
bedeutet.

4. T o h n s tatistik Von den mannigfachen, sekundären Krgcb-

nissen der L'nfallversichcrungsstatistik sollen an dieser Stelle nur die

Resultate flüchtig beleuchtet werden ,
welrhr erstere hinsichtlich der

Lohnhöhe der Arbeiter in den Herut-genosbeiiscliaften geliefert hat.

Diese Frage auch einmal ausserhalb des politischen Farteikanipfes zur

Sprache zu bringen, erscheint um so wünschenswerter, als die Tages-

pressc bei Erscheinen der »Rechnungsergebnisse« sich gierig auf deren

lohnstatistische Angaben stürzte und sie trefflich geeignet fand , mög-

liche und unmögliche Sätze des Parteidogmas zu bekräftigen
;

infolge

dessen enti>rannte auch ein hitziger Zeitai^sstreit. Ohne auf die un>

liebsame Pressfehde selber eingehen zu wollen, sei hier nur daran er«

innert, dass von einer Seite ein Sinken des Jahresdurchschnittslohns

um 22 M. pro Kopf jeden Arbeiters behauptet, von anderer Seite kräf-

tig in Abrede gestellt worden war. Hätten die beiden Gesamtlohn-

summen fUr 1S86 bezw. 1887 eine Vergleichung gestattet, so wäre aller-

dings die behauptete Lohnverminderung ausser allem Zweifel gewesen

;

man brauchte nur die gesamte Lohnhöhe je in den beiden Jahren mit

der 2^hl der Arbeiter je in dem entsprechenden Zeitraum aufzuteilen,

so ergab sich fUr 1886 ein Jahresdurchschnitt von 641.53 M., 1887 ein

solcher von nur 618.76 M. pro Arbeiter. In dem grossen Kampfe, der

sich um diese Lohnverminderungsfrage entspann, dachte man nun be-

zeichnenderweise an jedes, auch das kleinste Argument , das vom par-

teidogmatischen Standpunkt aus ftir die eigene, gegen die fremde Mei-

nung sj)rechen konnte, mir an Eins dachte man ni( lit : die Zalden, mit

denen jein System bereitete wurde, auf ihren statistischen Wert hin

zu prüfen. Als das endlich geschah
, stellte sich sofort die gan/liche

Inkommensurabilität der beiden /itfern heraus, sofern darauf hinge-

deutet wurde, dass die Nachweisung der Rechnungsergebnisse für das
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Jahr 1886 teilweise unrichtige Ziffern enthalte, weil dnige BenAp-

nossenschaften darin die Löhne für das Jahr 1886 zasammeo m
den Löhnen des IV, Quartals 1885 nachgewiesen haben. Die

Differenzen zwischen den für 1888 IV. Quartal und 1886 angerechcda

und den auf 1886 allein entfallenden Löhnen beläuft sich nun abei bei

12 Genossenschaften insgesamt auf 80 Millionen Mark. Will mic ik-?

die Lohnverhältnisse des Jahres 1887 mit denen des Jahren rer

gleichen, so ist es nicht mehr als billig , dass man die Luhne für dt

IV. Quartal 1885 aus den Nachweisungen für 1S86 ausscheidet.

erhält dann für das Jahr 1886 bei .W73 435 Arbeitern (die Zahlen e^:
^

sprechen alle dem Stande des Jahres 1886) einen LohnbcüTig
!

2148 Mill. Mark ocier durchschnittlich 618 Mark pro Kopf, wogcfc:
|

für 1887 sirli bei 3861560 Arbeitern und einer Lohnsumme von

Millionen Mark etwa 620 M. pro Kopf erj^eben. Dazu kommt, dt-

die Sleinbruch-Berufsgenossenschaft wegen veränderter AnschrabuLj

der Arbeiterzahl etwa 100000 Arbeiter mehr nachgewiesen hat imddk

Holz>, Eisen- und Stahl- und Baugewerks-BerufsgenossenschafteD doca
;

Zuwachs von ganz kleinen, nur kurze Zeit andauernden Bdrieboi ä

gleichem Umfange erfahren haben. Auf Grund dieser berichtigten ZaUca

nun übrigens behaupten zu wollen, dass die Durchscbnittslöhiie «»

1886 bis 1887 gestiegen seien, scheint uns reichlich ebenso gewa^

wie das entgegengesetzte Verfahren. Der ganze Vorfall war ridochr

nur trefflich dazu angetan» den Einsichtigen in der Ueberzeogwg *^

neuem zu bestärken, dass sich mit Zahlen, wie sie die Rechnoqgsogti'-
'

nisse über die Löhne enthalten , nicht spassen lasse. Unsere perstt

liehe Auffassung geht dahin, dass die Löhne seit 1886 jedenfalls ni>^>'

vor der diesjährigen Strikeära wesentlich gestiegen sind, ja, »ir ^"^^

sogar der Meinung, dass der Regel nach Lohnerhöhungen ohne Striif

bewegung überhaupt nicht stattfinden und schon deshalb in der nibiftc

Zeil von 1886—S; nicht stattgefunden haben können. Aber gerade in

Interesse der Renommees dieser Auffassung und um den AndeßJtf

kenden keine Waffen in die Hand zu gebeu, erscheint uns ein Fechten

mit solchen Zahlen, äusserst bedenklich Mit ihnen lasst sich ei'ü

alles beweisen , d. h. nichts. Das Kndurteil kann daher u. K. ni

lauten: Die lohnstatisiischen Angaben der 3Rechnun£j<^ergcbci»f<

sind mit grosser Vorsicht zu gebrauchen und eignen sicii .ius mehr

einem Grunde überhaupt nicht für eine direkte positive Bcwcisü^t

rung in der Lohnfrage.

II. Krankenversicherung.

Ohne Zweifel ist die staatliche Zwangsversicherang der

' gegen Krankheit, wie sie durch das Gesetz vom 15. Juli 1883

Deutsche Reich eingefiihrt worden ist, von allen sozialpoliüsclien^
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nahmen der neuesten Zeit die wenigst befeindete, die meist gebilligte

und gutgeheissene. Nicht als ob die gesetzliche Regelun«; der Kranken-

versicherung frei von jedwedem Mangel wäre, gewiss nicht; aber sie ist

immerhin eine solche, von der man nach öjährigem Bestände kaum

noch spricht, die in so kurzer Frist zu einem, man möchte sagen, un-

entbehrlichen und selbstverständlichen Bestandteile unseres öffentlichen

Rerhts pe'>\'nrden ist: das beste Lob, welches einem (lesct/.e aMS'^?'-

stellt werden kann, l'nd dabei greift es unausgesetzt in weite Kreise

unseres Volkes, in namhafte Interessen hinein, legt Lasten auf, teilt

Wohlthaten aus, wie sie ein einzelnes (iesetz in früherer Zeit kaum je

in so grossartigem Massstabe verfugt hat. So, däucht uns, darf das

Reichsgesetz Itetreffend tlie Krankenver.sif 1k ; ung der Arbeiter als ein

eminenter Beweis angesehen werden für die Ru htigkeit der Thatsache,

dass unsere Zeit fähig ist, die wcitgrcifcndstcn, von kleinmütigen Gei-

stern fär abenteuerlich und ungeheuerlich erachteten sozialpolitischen Ge*

seteesmassnahmen, sofern sie nur leidlich praktisch sind, mit Leichtigkeit

zu verdauen. Doch nicht um prinzipielle Erörterungen ist es uns hier

zu thun, sondern lediglich um eine kurze Darstellung der wichtigeren

Ergebnisse der neuesten Krankenversicherungsstatistik, aus der über>

dies stets besser als aus weisen Reden steh Wesen und Bedeutung

unseres zeitweilig noch grössten sozialen Gesetzesuntemehmens erken«

nen lassen.

Der vorliegende Jahrgang der vom Kaiserlichen Statistischen Amte
aufgestellten Statistik der Krankenversicherung der Arbeiter ist der

dritte dieser Reihe von Veröffentlichungen ; der erste, für 1885, bildete

den 34. Band N, F. der Statistik des Deutschen Reichs , der zweite,

nir t886, deren 51. Band, der dritte und letzte, für 1887, deren 38.

Band *).

I. Organisation. Der Personenkreis, auf welchen sich die

Krankenversicherung erstreckte, war im Jahre 18S7 der nämlirhe wie

ini Vorj-ihre. Die durch (leset/ vom 5. Mai i88ö beschlossene Aus-

dehnung der zwangsweisen Krankenversicherung auf die iand- und forst-

wirtschaftlichen Arbeiter ist in den ein/einen Landesteilen erst wahrend

der Jahre 18S7 bis 1889 erfolgt und kommt daher in der vorlieL,'cnden

Statistik noch nicht zum Ausdruck. Dass ferner die amtlichen -.uaisti-

schen Nachweise über die Knajipschaftskassen keine Angaben enthal-

ten, dürfte als bekannt vorauszusetzen sein. Somit finden wir in dem
vorliegenden Bande Nachweise Uber die Krankenversicherung der Ar-

beiter, welche beschäftigt sind:

t. im Handwerk; 3. in Fabriken; 3. in den Post-, Telegraphen-,

1) Vgl, Siaiistik des I>eut«ichen Reichs. Herausgegeben vom Kaiserlichen Sla-

tiiUicliai Amt. N. F. ^nd 38. StatiMik der Kniikeiiver^li«ruDg der Arbeiter im

jAhre 1887. Berlin, Pmikiiniiner & Mfihlbracbt. 1889. Fol. 10* und 157 Seiten.
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Eisenbahn , Marine- und Heeresverwaltungen (einbegriAeB sdt dar

I. Oktober 1885); 4. im Baggereibetrieb, 5. in den gewerbsmäss%tt

Fuhrwerks-, BinnenschifTahrts-
, Flösserei-, Prahm* und FAiirfoctiidNi;

sowie in dem Gewerbebetrieb des Schiffsziehens ; 7. in den gewerbs-

mässigen Speditions-, Speicher- und Kellereibetricben : 8. in den

werbehetricben der Güterpacker, (jüterlader, Schaffer. Hrarker, Wagfi,

Messer, Schauer und Stauer (5 bis 8 einbfgritVen seit i. JuJi 1S&6

Die Gesamtzahl der den genannten Resrhäftigungen obliegenden, »er

sirherunp^sptlichtigen Arbeiter beträgt 4842226, einschliesslich der Mji

glieder der Knappschaftskassen hingegen 5223287. Da sich «iie Rcic»

bevolkerung für Ende 1887 auf 47776500 berechnet, so machteti '.i*

Versicherten 10 9 " o davon aus. Dass diese Zahl eine noch er leMicu

grössere Bedeutung gewinnt, wenn man nur die im verbicherungspflkl-

tigen Alter stehenden Personen berücksichtigt, bedarf nicht erst mm
besonderen Hervorhebung.

Auf die verschiedenen Kassenarten verteilten sich die versiclieftai

Arbeiter wie folgt:

Hs umfaßten

Ii

Vcrtkherte 1

Personen

Auf die

Kassf nart koniii;er. '

Gemdiide-Knuikenveniclierang .
j.

6SS985 13.0 tSJ

1909046 39.4 36S
Bcuiebs- (Fabrik*) KnuikenkASKn ^| 1374683 a«4

!
26.3

»7 3«» 0.3 0.3

Innung-Krankenkassen . . , , .{ 41 700 0 q 0

Kinneschriebene Hilfska<isen . . .j 727 127 15.0 II*?

Landekrecliüiche llilfskassen »43 374 30
Zu&amniea

Dazu KmpptdMiftdcaaMii

4 842 226

383061

100

Zusantnen i'

5 225 287 WO

Verglichen mit den Vorjahren ist in der Besetzung der einielner

Kasbenailen kaum eine merkUche W-randenn^g eingetreten; die Bau-

krankenkassen bewegen sich hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl ijn«i s-v

mii liires Anteils an der gesamten Krankenversicherung naturgt-Mü-*

sprunghaft: von 1886 bis 1887 nahm die Zahl ihrer .Miii^liedcr ixn

34.2 7« (gegen 6% überhaupt) zu, während im Vorjahre die Zunahme

nur 6.5 7u betragen hatte. Eine bedeutsamere, weil ständige unddimi
keinerlei äussere Umstände beeinflusste Verschiebung macht sich, rm-

erst freilich nur andeutungsweise, bei den eingeschriebenen Hil&kassA

den Ueberbleibseln aus der goldenen Zeit der freien SelbstbestimBoi^

aus der Aera SchuUe-Hirsch, bemerkbar: ihr Rückgang. Die Statistik

kennt keine Gründe und auch an dieser Stelle soll nach solchen nick

geforscht werden : ob es büreaukratische Willkür und Gehiss^keit ol<

es innerliche Lebensunfthigkeit sei, was das private Krankenkassea-
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wcbcn s( hätligt, genug, sie weisen einen Rü* kyan<( auf: wahrcnrl, wie

schon erwähnt, die GcsauiUahl der versicherten Personen von 1886

bis 1887 um 6.0% sich vergrösserte , nahm die Zahl der Mitglieder

der eingeschriebenen Hilfskassen um 0.7% ab (von 731943 sank sie

auf 737127); und von je 100 Kassenmitgliedern äberhaupt entfielen

auf die eingeschriebenen Hilfskassen

am ScMoaK des Jahre* iS8$ 1S86 1887

17.0 i6bO 15.0.

Am stärksten und kräftigsten entwickelt ist das private Hilfskassen*

wesen naturgemäss in den fortgeschritteneren Gegenden mit vorwie-

gend städtischer oder doch wenigstens industrieller Bevölkerung ; so

entfallen von 100 Kassenmitgliedem auf eingeschriebene Hilfskassen:

in Hessen 35.2; Braunschweig 36.2 ; Sachsen Altenburg 53.7; Lippe

75.1; Lübeck 38.7; Bremen 49.7; Hamburg 74.7.

Das Gegenbild zw den privaten Kassen stellt die Genieindekranken-

versicherung dar, jene thöchst subsidiäre Form der Krankenversiche-

rung, die gar keine Krankenkasse, sondern eine kommunale Einrich-

tung« (Woedtke) ist und bekanntermassen dort eintritt, wo nicht bloss

keine j)nvaten Knssenbildungen, sondern nicht einmal der 8tolT 7.11 sol-

rhcn Bildungen sich vorfindet: also im wesentlichen in den vorwiegend

lanclli( hen Bezirken des Reic hs, den (legenden ohne entwickelte Ar-

beitsteilung und ohne Industrie ; so entfallen z. B. in Mecklenburg-

Strelit/. 58. 2. in Schwarzburg-Sondrrshansen 47.7 von 100 versicherten

Personen auf die Cien>t in<lekranken\ ersicherung, durchschnittlich im

Deutschen Reich dagegen nur 13.0 '/.'.

Das Wesen der staatlichen Krankenversicherungsorganisation tritt

in den Orts- bezw. in den Betriebskrankenkassen, also in der berufs-

genossenschaftlichen Zusammenfassung der versicherungspflichtigen Per-

sonen au Tage. »Durch das ganze Gesetz zieht sich das Bestreben»

die Orts- und die Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen in den Vorder-

grund zu stellen, bei ihnen die Mitwirkung der Beteiligten so ausgiebig

wie möglich zu gestalten, die Leistungen so hoch wie möglich, die

Beiträge so niedrig wie möglich zu bemessen und das Interesse der

Gemeinden an der Einrichtung und der Erhaltung lebensftthiger Kassen

zu erhöhenf (Woedtke). So gehören denn auch über */t aller ver-

sicherungspflichtigen Personen (67.8"/«) den genannten beiden Kassen-

arten an, 39.4*/" den Ortskrankenkassen, 28.47' den Betriebskranken-

kassen. Ihre territoriale Verl reitung ist „ abgesehen von den wenigen

Bezirken, wo die Gemeindekrankenversicherung oder die eingeschrie-

benen Hilfskassen vorwiegen, eine ziemlich gleichmassige ; ihre Anteil-

nahme nn der gesamten Krankenversicherungsorganisation ist während

der ersten 3 Jahre eine steigende gewesen, nanientlich die Ortskran-

kenkassen umfassen voti Jahr zu Jahr einen grosseren Prozentsatz
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aller versicherteii PenoDeo: 1885 as 35.7 Vo; 1886 = 57.2 V«; iM?^

39.4 •/.

Hinsichtlich der Grösse der Kassen weisen die eiozeben Kttscr-

arten unter einander ebenso wie jede Kassenart je nach dm Oita

grosse Verschiedenheiten auf; offenbar ist der Zukunft biernockiw-

behalten, eine grössere Zweckmässigkeit und Einheitlichkeit airDonl-

führung zu bringen ; denn wenn z. Z. die durchschnittliche Ifi^licder'

sahl der Versicherungsorganismen ^wischen 15 i (Gemeindeknobr.-

Versicherung in Lübeck) und 3681.6 (Eingeschriebene Ililfskassen n

Haniburg) schwankt, so liegt es auf der Hand, dass hier noch vielfi
'

der Zufall die Stärke der einzelnen Kassen bestimmt; ähnlich %\t\r

den Berufsgenossenschaften wird man auch bei etwaigen Reformer irr

Krankenversicherungsorganisation in Zukunft auf den I cregttr h^c

der Mitglieder/.ahl sein besonderes Augenmerk zu rirhten haben.

2. I-eistungen und Aufwand der Krankenx ersirhcningsic^r

in einem erfreulichen Verhältnis im einander: grossen, ja iils (iar,ic<

genommen ungeheuer grossen Leistungen entsprechen relativ ^tx\^:

Kosten für Verwaltung u. dgl. Anlass zur Inanspruchnahme «icr Krir.

kenversicherung boten im Jahre 1887 nicht weniger als i yjSt^t

kuoikunr;sfalle , für welche zusammen wahrend 27112705 Tagdi Aa^

Wendungen gemacht werden mussten. Dabei sintl die Tage der »n*

renzzeit« nicht mitgezählt und ebensowenig konnten die Fälle bei**'

sichtigt werden , in denen keine Eiwerbsunfähigkeit eintraf u«i v
Ausgaben fUr Arzt und Arznei entstanden. Berechnet man die Gtnai-

zahl der Erkrankungs fälle und Krankheitstage auf je eine vefsditft'.

Person, so ergibt sich, dass auf ungefähr 3 Versicherte 1 Eikranbnp-

fall (auf I :o.4 Fall) kommt; mit andern Worten, >da die Fälle

bezw. mehrfacher Erkrankung im Laufe des Jahres doch wohl n «ks

Ausnahmen gehörenc, dass ungefähr ein Drittel der Kassenmilglic^

erkrankte. Die Durchschnittsdauer der Krankheit, soweit sie hxS»^

düngen der Kasse zur Folge hatte, war etwas über zwei Wochen.

schwankte bei den verschiedenen Kassenarten zwischen i>i (Innun:-

krankenkassen) und ss.i Tagen (Landesrechtliche Hilfskassen ;
^

diesen Zahlen Schlüsse ziehen zu wollen — wie etwa den. <lass c

privaten Hilfskassen (Landesrerhtliche Hilfskassen - 22.1, Einge^iif'

bene Hilfskassen 1S.2 Krankheitstagc auf 1 Erkrankungsfall) p^'^^'

Rücksicht i;egenuber den Rekonvaleszenten walten lassen , ^
Zwangskassen — wäre gewagt und voreilig.

Die Ausgaben, welche nüiig waren, um den versi( liertcn Pe^^"^

wahrend der oben bezeichneten Frist die vom Gesetze vorgeschnei'^

nen Wohlthaten zu teil werden zu lassen, beliefen sich insgesanst
»»^

die stattlirhe Summe von 61068262 M. ; hievon sind fur Vcrwaltarii-

kosten G.2°/o, für andere Kosten 3.3 "/o, /uibauiinen 9.5 % in Abiu^ ^

bringen, will man die ileii Versicherten unmittelbar zu gute koisnc*^
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Sombart^ Die StaUsUk der Un/aU' und KrankemerSicherung ^/^, 651

Leistung ersehen; diese beziffert sich auf 55202067 \f. Die Ausgaben
Hir Krankheitskosten verteilen sich des weiteren wie folgt : für ärztliche

Behandlung wurden 20.0 */#» lUr Arznei und sonstige Heilmittel 15.6 */e,

lur Krankengeld 48.«*/*, für Unterstauung an Wöchnerinnen 1.3 V«,

für Sterbegeld 4*5*/«» Verpflegungskosten an Ansulten 10.4*/* verwen»

det; hinsichtlich dieser Verteilung der Krankenkosten nehmen die Ein-

geschriebenen Htlfskassen und die LandesrechtHchen Hilfskassen eine

gesonderte Stellung ein, sofern sie nach § 75 des Gesetzes ein Kranken-
geld im Betrage von drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohns an die

Stelle von freier ärztlicher l^ehandlung und Arznei treten lassen. Be-

rechnet man die Krankheitskosten auf den Erkrankungsfall und den

Krankeitstag, so ergibt sich fiir ersteren die Summe von M.» für

letzteren die Summe von 2.0 M.

Es erübrigt nunmehr noch , einen Rlick auf die finanzielle Lage

der Krankenkassen zu werfen, wobei wir diV Hcstimmiingen des Ge-

setzes übt i ÜHiUing des Reservefonds und ähnliche als hekannt vor-

aussetzen müssen. Das (iesamtverniogen aller Kassen betrug am
S< hluss des Jahres 41447956 M. , die Gesamteinnahme 78928281 M.

Danac h ergibt sieh, im ganzen genommen, ein betrarhtlic her Rinnahme-

ul)crs( huss, der sich jetloch naturgemäss auf die einzelnen Kassen und

Kassenarten durchaus nicht gieichmässig verteilt; es hatten vielmehr

von allen Kassen

Von den einzelnen Kassenarten haben die im ganzen günstigsten

wirtschaftlichen Ergebnisse die Betriebskrankenkassen aufzuweisen, von

denen im Jahre 1887 nahezu */« (73.4 */#) mit bedeutendem Einnahme-

Ueberschuss abschlössen und nur 16.3*/« mit Mehrausgaben; am un>

günstigsten stehen die landesrechtlichen Hilfskassen in bezug auf den

finanziellen Abschluss dieses Jahres da, indessen konnte doch auch

von ihnen die Mehrzahl noch dem Reservefonds Zuführungen machen.

Im Vergleich der verschiedenen Jahresabschlüsse unter einander lässt

sich kaum irgend welche Tendenz nachweisen; 'A— V» aller Kassen

hat bislang noch immer mit einem Defizit abgeschlossen, und an dieser

Gesamtzahl nehmen die einzelnen Kassenarten in annähernd gleich-

bleibendem Verhältnis teil. Vielleicht liesse sich eine allmähliche, lang-

same Hessel iing in der hnan^idlen Loge der privaten Hilfska^sen nach-

weisen, sofern

bedeutenden

setingcn

Mehrsiugaben

ein« Mehmnsgabe hatten von <ten

1885 1886

Eingeschriebenen iiilfskassen : 32.7 °/o 28.7°/©

Landesrechtlichcn HUrdcMBcn : 39.0 "/u 36 9*'/«

1S87

25.S «Vo

30.4

43*
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Um atutchliessead derart Thatsachen beurteilen sq kfinneo, «in:

es notwendig sein, noch eine Reihe von Jahren die KraDkelllvcrskli^

ningsmaschinerie sich einarbeiten zu lassen.

3. An sekundären, allgemein -sozialst atis tischen Er-

gebnissen bietet bislang die amtliche Statistik der Knakcnm-

Sicherung nur geringe Ausbeute. Dass sie zu lohsstatistisrli<i

Zwecken, solange die jetzigen Gesetzesbestimmungen in Kraft bleilKi

sich nie wird verwenden lassen, haben wir mehrfach auszufuhtea 06

legenheit gehabt. Die Lohnsätze , mit welchen die KrankesTcisicb^

rung rechnet, sind auf dem Wege der Schätzung gewonnene, fiktm

Durchschnittslöhne , und daher den Anforderungen einer model n

exakten Lohnstatistik ganz und gar nicht genügend. Viel wertvolle

versprechen diejenigen Aufschlüsse zu werden, welche die Statistik i-:

Krankenx crsicheriing zukunftig in betreff der Kinwtrkung des Ikr. :

auf den Gesunciheitszustand des Arbeiters uns bringen \\ird. A'!fschlu«r

s o z i a I s a n i t ä r c n Inhalts von grösstem Interesse. Wir frcuer ar,:.

diese an die bisherige Krankenversicherungsstatistik ,nuusciiiiei»M:rik

Sanitätstatistik für die narhstjälirige Puhlikation i,i \ i-sicht «»teilen

-

können und möchten einstweilen nicht unterlassen, (ue Btnicrkurii'^'

mitzuteilen, welche das Kaiserliche Statistische Amt über diesen «i:"-
;

tigen Punkt macht; »Der Berut ist naturlich, nebbt Aller und

schlecht, ein sehr wichtiger Faktor für die Verschiedcoheit der fc-

kronkungsziffer. Den Mangel der Berufsnachweise könnte oua i

dieser Statistik vielleicht wenigstens bei zwei Kassenarten, oämlidi ^
Betriebs- und Innungskassen einigermassen ersetzen, wenn mu ^
Art der Betriebe und der Innungen ermittelte und die Nachweise dr

nach gruppierte. Aber auch das hat seine Schwierigkeiten, weil in da

einzelnen Betrieben (Fabrik-Etablissements etc.) doch viclfscb ndt

verschiedene Beschäftigungen vertreten und auch in den Inwuifen«:

recht heterogene Elemente zusammengefasst sind ; so finden sich i.i

9SchUlchter und Stellmacher«, >Schlächter, Pfeflferküchler undBscitf<

»Schuster und Schneider« -Innungen. Mit Einführung der neuen Fr-

mulare für die Nachweisungen von x88S ab soll es jedoch »ersu
"

werden, dieselben fiir derartige Unternehmungen zu verwerten Rf

brauchbar werden solche Kachw eise freilich erst, wenn man auch

die Zusammensetzung der Arbeiterschaften nach dem Alter Data

bringen kann.« Wir schliessen unsere Uebersicht über die Er!rf^^i>«

der Krankenversicherungsstatistik für 1887 mit dem Wunsche. u*ii
j

dem Kaiserlichen Statistischen Amte gelingen möge , liic l>erest:r

Schwierigkeiten zu iil)t;rwin(len und durch Milieiiung /unach^i sö;ur

sanitärer, später hotfentlich auch anderer Krmittclungen den Wert

schon trefflichen Krankenversicherungsstatistik auch für die tiefere

zialstatistische Forschung von Jahr zu Jahr zu erhüben.

Digiii^uu L>y Cioogle



STRIKES UND LOCKOUTS IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA (lö&i—1886).

VON

JOSEFINR BRAUN.

Das ai beitsstatistische Bureau der Vereinigten Staaten von Amerika hat

im Jahre 1888 eine Statistik der in den Jahren 1881— 1886 vorgefallenen

Strikcs und I.ockouts veröffentlicht '). Diese umfangreiche Enquete

liat in Deutsrhland verhältnismässig vvenii,' Beachtung gefunden, trot/-

(It-ni sie eitK' in ilircr Art einzig dastehende I.eistunc^ ist. f^er Rerieht

/eiehnet sich durch tÜe nii)L,4ichst voUülaiidige Ersehopfuni:; ilcs StofTes,

durch (He Fülle des gebotenen Materials, und durrh die ubersichtUche,

£wccku>asbigc mid interessante Zusamnicnsiellung der gewonnenen Da-

ten aus, die dadurch, dass sie inannigfaltig gruppirt sind, erhöhten

Wert und Bedeutung gewinnen. Ist die vorliegende Statistik schon an

und für sich von hohem Wert, so gewinnt sie noch an Bedeutung

durch die grosse Zahl von Arbeitseinstellungen, welche in den letzten

Jahren vorfielen; und gerade weil die Vereinigten Staaten in ihrer

ökonomischen Entwicklung den europäischen Kontinent überholt haben,

erscheint das Studium einer amerikanischen Statistik, welche Verhält-

nisse behandelt, die auch bei uns mit elementarer Kraft sich geltend

machen, um so fruchtbarer. Die Enqudte verfährt mit strenger Ob*

jektivität und Gründlichkeit, und das ist um so bemerkenswerter, da
in Amerika der gerade in den letzten Jahren sich verschärfende

Klassenkampf nicht nur durch ein kolossales Wachstum der Unter-

nehmer- und Arbeiter-Verbände sich äussert, sondern auch hier be-

reits in Leset/.lichen Massnahmen und gerichtlichen Entscheidungen

sein Widerspiel findet, die ihre Spitze gegen die Kampfesmittel der

arbeitenden Klasse, den Strike und den in Amerika vielfach üblichen

Boycott wenden.

Zu Beginn des Jahres sind Beamte des arbeitstatistischen

Bureaus der Union daran gegangen Zeitungen, Handelsblätter und

l) Th\r(\ nnnti.il Iv-r.-.tt of die Commissioner of Labor 1887, Sthkes and LockoutS.

Washington: Government printtng office. 1888. 8*^. 1172.
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Zeitschriften aller Art auf einschlägige Daten durchzusehen. Nicbdci

man sich auf diese Weise, wenigstens zum grössten Teil, über die stin-

gefundenen Strikes provisorisch unterrichtet hatte, wurden die Beantn

des Bureaus zur Untersuchung der Thatsachen nach den versdiiedoa

Distrikten gesandt. Ihre vorläufigen Daten benatzend und korrigimwl

waren sie verpflichtet, nach allen Richtungen hin zu forsche«, cb

nicht noch andere Strikes und Lockouts voigefatlen waren, ah isit

jenigen die auf ihren Listen verzeichnet waren. Arbeiter-Orgaotsaiit

nen, Untemehmerverbände der verschiedensten Art, Lokalblätter, ato

wurde in Bewegung gesetzt, was einige Aussicht bot , den Gegnstanc '

der Untersuchung klarzustellen. Ganz besonders aber waren es vcr-
j

schiedene Arbeiterverbände, welche dem Burean wesentlichen Reistiod
j

leisteten. Auf diese Weise glaubt dasselbe Erhebungen über sini-

liehe in der fraglichen Teriode vorgefallenen Strikes und Lockouts cf- I

macht zu haben , es sei denn dass der eine oder andere von so sc

rinf,'em Belang war , dass er weder die Aufmerksamkeit der Preör

noch anderer Organe auf sich ge/'OEjen hat und infolge de^^e^ de".

Beamten entgangen ist. Nun han<lcltc es sich aber weiter darum, jn"

derselben Gewissenhaftigkeit die Einzelheiten eines jeden Siako vi

erforschen , da dies für den Rei)ort das Wichtigste \\ ar. In jedem

Ort, in dem ein Strike oder Lockout vorgefallen war, wurden vot

den Agenten des Bureaus persönliche Erkundigungen eingezogen, irac

zwar bei jeder der beteiligten Parteien. Diejenigen Personen, vtkhe

die Initiative zum Strike gegeben, wurden befragt, und wena derselbe

durch einen Verband angeordnet war. wurden die Beamten deedbec

veranlasst, Bericht zu erstatten. Auch bei der Verwaltung der Uottr-

nehmnngen, in welchen Strikes oder Lockouts vorgefallen waren, nnk

Auskunft eingeholt, und nur wenn die Berichte, die von seiten ilerAr*

beiter und der Unternehmer erstattet wurden, mit einander ubereift*

stimmten , wurden die gewonnenen Daten auch als zuverlässige \^

trachtet. Wenn sich aber die Aussagen beider Parteien widerspiadteo

oder jede derselben Auskunft verweigerte, wurde eine neuerliche VsiC'

suchung begonnen. Erst nachdem die Beamten alle ZeugenanssigN.

die sie erlangen konnten, reiflich erwogen, jede Einzelheit so sor:

faltig als möglich festgestellt hatten, indem sie ihre Daten nirht mi:

den Angaben einzelner Individuen, sondern mit den Zeugnissen ikr

Majorität in Uebereinstimmung zu bringen suchten, erstatteten sie ihrirr

an die Thatsachen streng sich anschliessenden Bericht. Mit

druck liebt der Report in der 1 uilt^ilung hervor, dass das arbeit>-

stalistische Hureau der Union alles autgel)Oten habe, um die Wahtk"

zu erforschen, dass es keinen Widerspruch unbeachtet gelassen habt,

bevor die J hat.sachen nicht völlig glaubwürdig festgestellt wareti

Nicht geringe Schwierigkeit bot die Zahlung der Strikes.

in einzelnen Betrieben vorfallenden Arbeitseinstellungen sind leicht n
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addieren, unter Umstünden ebenso grosse allgemeine Strikes, in die

viele Unternehmungen mit einbezogen sind. Es gibt jedoch verwickelte

Fälle, die man man für einen Strike oder auch fUr sehn rechnen kann,

und bei welchen die Entscheidung schwer ist Es können 2. B.

viele Orte von einem Strike betroffen sein, wenn auch notwendig

nicht alle zur selben Zeit; eine allgemeine Grundursache mag den

Anstoss geben, aber eine ganz spezielle hier oder dort besonders ein-

wirken ; ein Strike kann von einer bestimmten Industrie ausgehen, und

sich auf verwandte Zweige tibertragen, er kann die politischen Grenzen

oder den Umkreis eines Bezirkes Uberschreiten und bei der Zählung

anderswo neuerdings auftauchen. Das und noch manches andere sind

Schwierigkeiten, die es gcradc/ii unmoglirh machen, eine exakte Zäh-

lung dei Sdikes vor/.unehmen, und der Bericht fügt hinzu, dass es über-

dies ungereunt sei, Dinge so verschiedener Art als gleiche Grössen

zu addieren , wie z. B. den grossen Telegr *[ hrn trike von 1883 und

einen Strike in irgend einer kleinen Schnculcr^'i c i kstätte. Dement-

sprerhend, und das gilt für jede Strike-Statistik , bietet die Zahl der

vorgefallenen Arbeitseinstellungen durchaus keinen Massstab für die

Intensität der Strike-Bewegung, und zwar nicht allein darum weil diese

Zahl immer inkorrekt sein wird, sondern weil sie, selbst wenn korrekt,

kein Bild der Thatsachen zu entwerfen vermag. Die Tabellen des Be<

richtes sind demnach nicht nach den einzelnen Strtkes gruppiert, son-

dern nach den Unternehmungen, in denen sie vorgefallen waren; der

Report hat zwar auch die Anzahl der Strikes eines jeden Jahres so gut

das eben möglich war, festzustellen gesucht, indes darf aus den be-

reits angeführten Gründen dieser Zahl nicht allzu hoher Wert beigemessen

werden.

Die Untersuchung umfasst 3903 Strikes, in welche 22,304 Unter«

nehmungen einbezogen, und nicht weniger als 1,323203 Arbeiter betei'

ligt waren.

Die Strikes verteilten sich in sämtlichen Staaten auf die einzelnen

Jahre folgendermassen

:

Jahr Strikes UDtemehnmngen

jZtlil der strikeoden and in

;die Strikes mit cinbeaoge-

1881

1882

1883

18S4

1X85

1886

47«

454

47«

443

645

I 411

3902

2928

2105

2 759
2 367

2 284

9 861

129 521

154671

149 763

147 054

242 705

499 489

22 304 I
1 323 203
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Die vorstehende Tabelle zeigt vom Jahre j 881 1 $96 eine gevaUit

Ausdehnung der Strikes. Um deren Bewegung richtig zu bcmtdkn. iA

es notwendig, das Hau])taugennierk auf die Kolumne zu richten, «ddie

die Zahl <Icr strikenden Arbeiter enthält, denn nur diese ZabI knt

ein zuverlässiges Kriterium dafür bieten, ob die Strikebewegung in den

betreffenden Jahr an Intensität zu- oder abgenommen hat. Anders *\it

amerikanische Report; in seiner Analyse der oben abgedruckten!:

belle werden die einzelnen Strikejahre charakterisiert nach der Zosi

der in die Strikes einbezogenen I nternehmungen ; so richtig die Ar.

ordnunif der Strikctabelleii Ti.H h den Arbeitseinstellungen, die in einrr

l'nterneliimHig, einer Industrie und einem ( )rte staltgefunden halft

auch ist, so unric htig ist es, wenn der Bericht nun ohne weiteres -u<

dieser Grupi^erung Schlüsse auf die Intensität der Striko /.icht

ist klür , (iass es die Zahl der Arbeiter und nicht die Zahl der in ili

Strikes verHochtencn Unternehmungen ist, die bei der üeiirtcilun^ dr'

Strikeintensität in Frage kommt. Wie die obige Tabelle ^eigt, bnc

die Zahl der Strikenden ungeheuer wachsen, und die Zahl der in ük

Strikes verwickelten Unternehmungen nicht nur relativ, sondern

absolut abnehmen und ebenso umgekehrt. Die Zahl der Untentd'

mungen würde z. B. bei der obigen Tabelle auf ein Wachsen da

Strikes im Jahre 1883 hindeuten, und auf eine Abnahme derselben ic

Jahre 1885, während dort nach der Zahl der Strikenden das Verbältni»

ein gerade umgekehrtes ist. Werden Industriezweige von Strikes 1»

troffen, bei denen der grossindustrielle Betrieb vorherrscht, so wird die

Zahl der betroffenen Unternehmungen eine geringere sein. Bei der

immer wachsenden Zentralisation der Betriebe, bei der steten Ver-

drängung des Handwerks durch das Fabriksystem wurde eine grössere

Periode umfassende Strikestatistik ein beständiges Sinken oder

langsame Zunahme der in Strikes verflochtenen Unternehmungen ver-

zeichnen müssen, im Verhältnis zur Zahl der strikenden und in Sinko

mit einbezogenen Arbeiter. Die obige Tabelle, die sich nur mf ^'^^"^

Zeitraum von 6 Jahren bezieht, zeigt, wenn man d;e Zahl dei Inier-

nehmimgen und die Zahl der strikenden Arbeiter Im Jahre iS^i gle'^^o

100 setzt, ein Wuchsen der von Arbeitseinstellungen betrf)fiencn l'nreT-

nehmungen auf 336.7 im Jahre 1S86 und eine Zunahme der sinlea-

den und von Strikes in Mitleidenschaft pe/ogencn Arbeiter aufjSt*.

Dabei ist noch zu bedenken , dass es ilucii rnternehnumgcn lier >eT

schiedcnsten Art gibt, rnternehmungcn die zehn, und Unternehmungen

die tausende von Arbeitern bescliaftigcn , und seiion darum kann die

Zahl der Betriebe kein genügender Massstab der Beurteilung der Stlft^

bewegung sein.

Die Zahlen veranschaulichen zur Genüge, welche DimenflOiKii

die Strikebewegung in den Vereinigten Staaten angenommen hat Ver-

folgen wir den Report in seinen Etnxelheiten, so entrollen die däm



J. Braun, Slrikes und Lockvuis cU. 657

Zahlen der Enquete ein grossartiges Bild der amerikanischen Arbetler>

bewegung, in dem die Kraft einer jugendfrischen, sich gewaltsam empor-

tingenden Klasse zum Ausdruck kommt, und auf der anderen Seite

den Entwicklungsproxess einer Volkswirtschaft, der mit Riesenschritten

vor steh geht
Entsprechend der Strikebewegung in den Vereinigten Staaten, ja

diese in ihrem Wachstum weit üi)er(Itigelnd, geht die Bewegung in den

Lockouts vor sich, der Waffe des Unternehmertums gegen vermeintlich

unrechtmässige Ansprüche von seiten der Arbeiter. Ihrer äusseren

Form nach sind Strikes und Lockouts identisch . das heisst es sind

b( ide Arbeitseinstellungen; erstere Arbeitseinstellungen, die von den

Arbeitern ausgehn, weil der Unternehmer ihren Anspiurhcn nicht narh-

kommt, Ict/tcrc Arlicitseinstellungcn , die der linternelimer ins Werk

setzt , um zur Krlangung ^'cwisscr l'oi<lcrungen auf die Arbeiter

eine Pression zu üben. Wie in der J<"iiileilun^ des Rejinris bemerkt

vmkI I. war es oft s( hvvierig iw unlerschciilen , ol> es si< h um einen

Sinke oder um einen I.orkont handelt: /weifcihafte Fälle waren da

7\\ verzeichnen, wo ilic Arbeiter bereits einen Strikc besehiosstn und

anberaumt hatten, die Ibiternehmer aber ihnen mit einem l,(t( kuul zu-

vorkamen ; indes sind im ganzen Berielu die Strikes von den Lockouts

strenge geschieden, nirgends eine Gruppe als (iemisch von Strikes und

Lockouts klassifiziert worden, da das Urteil der öffentlichen Meinung

in solch zweifelhaften Füllen die Rubrisierung entschied.

Betrachten wir die ffiür den sechsjährigen Zeitraum gewaltige Zu-

nähme der strikenden Arbettermasse, so erscheint der Fortschritt dieser

Bewegung noch immer gering im Verhältnis 2U den Gegenmassregeln,

welche die Unternehmer mittelst der Lockouts ergreifen. Die Gesamt-

zahl der in den sechs Jahren strikenden Arbeiter, von denen 303.047

die Arbeitseinstellung nicht selbst in's Werk setzten, sondern auf irgend

eine Weise in den Strike hineingezogen wurden, stieg laut der obigen

Talielle in runder Summe von 130000 im Jahre i88t auf eine halbe

Million im bdire 1S86, während die vomLockout betroffenen Arbeiter

in folgender Progression wuchsen

160823"

Die Gesamtzahl derselben betrut^ in den sei hs Jahren imserer l'nter-

suchungsperiode nicht weniger als 160,823. l->iese Zahlen werden noch

l) a. a U. .S._lo tf.

tS8i

1882

1883

1S8S

1S86 . loi 980

655

4131

20 51?

18 121

15424

Digiii^uü by Google



658 Älisuilrn.

anschaulicher, wenn wir ihnen das prozentuelle Verhältiris deijcv^a

Lockouts gegenüberstellen, die durch einen Verband von UnttnuhiMii

angeordnet wurden. Auch die Strikes, die von ArbeiterorganiiitiMMi

ausgingen, sind im Laufder sechs Jahre beständig und ingrossemMisoii!)

gewachsen, denn die Arbeiter\'erbände sind erstarkt, sie haben an ttacte

bedeutend gewonnen, an Stelle des individuellen Voigehns rereimelt^r

Gruppen ist das etnmOtig solidarische Handeln einer grosses Mwe

getreten. Leider war hier auf Grund des Report eine Zusamraeü-

stellung nach der Zahl der strikenden und im Lockout stehenden Ar

beiter nicht möglich. Von hundert Betrieben» in denen Strikes aad

Lockouts vorfielen, waren durch Verbände angeordnet

in den Jahren Strikes Lockont»

i88t 755« 22.22

1882 76.01 26.19

1883 83.98 41.03

1884 82. 85 7910

1885 71.58

1886 84.89

Im Daichachnitt 82.24 79.18

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die Lockoots.

die von Unternehmerverbänden ausgingen , in weit grösserer ZasihK

begriffen waren, als diejenigen Strikes, die durch Veieinigungen <}a^t'

beiter hervorgerufen wurden. Die Untemehmerverbände is der ästen-

kanischen Volkswirtschaft siiid ihrer Form, Ausdehnung und ibier Br

deutung nach die jüngste Frucht der in Amerika hoch entwitidtcfti

auf kapitalistischer Grundlage ruhenden Betriebsform ; sie becioiMKS

auf rein ökonomischem Gebiet Produktion und Zirkulation der V«»

mit jedem Tag entschiedener und treten in einer dem Lohnkiopfo-

gepassten Gestalt auch auf sozialpolitischem Gebiet immer «idanocr

hervor. Diese Erscheinung ist eine notwendige Reaktion gegen ^«

mächtigen Aufschwung der Arbeiterorganisationen in den Vereioiftei

Staaten. Die rapide Zunahme der von Untemehmerverbänden an^'^

ordneten Lockouts ist auf diese Weise zu erklären ; sie fällt wohl

sammen mit einer Zunahme der l 'nternehmerverl)ändc überhaupt. <li'

wie jimp:e Ptlan/en emi>orschiessend , in den Proportionen ihf^^

Wachstunis die Arbeiterorganisationen überholen. Das k:inii sell>^

bei einer so grossarligen .Arbeiterbewegung, wie es die ;iroen^i^'*

sehe ist, nicht wundernehmen. Denn einerseits ist die Drguaiiii.J"

von l'nternehinern
,

vurausgcselzt dass sie zeitgemass, aus nahchegf'''

den Gründen durchweg leichter ins Werk zu setzen, aU diejemg«

von Arbeitermassen. Anderseits erleichtern spezifische Ursachen ^
rude in Amerika den l'nternchmern ein derartiges Vorgehen: wiflö**^

die Arbeiter mit den aus der Mannigfaltigkeit der Nationalitäten
ö**
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springenden GegensäUen, mit der Losgelöstheit der Einwanderer*Mas-

sen aller Nationen von dem Interessenkreis der organisierten Arbeiter«

mit dem Lohndruck slavischer, irländischer und anderer Kulis tu

kämpfen haben» bestehen zwischen den Unternehmern nicht derartige,

alle Vereinbarungen und mühsam aufgebrachten Opfer zu nichte ma*

chenden Gegenstttte

Um die Erfolge der Strikes und der Lockouts in den einzelnen

Jahren deutlich zu veranschaulichen, bringt der Bericht eine Zusam-

menstellung darüber, wie viel je 100 in Strikes und I.ockouts ein-

bezogene Unternehmungen erfolgreiche, nur zum Teil erfolgreiche oder

vollständig mtssglückte Strikes und Lockouts zu verzeichnen hatten.

Im degensatz dazu zojjen wir vor, zu berechnen, wie viel von je hun-

dert strikendcn Arbeitern einen Krtolg oder einen teilweisen Kr-

folg erkämpft hal)en; bei den Lockouts war diese Hererhnung auf

(Jrund der vorhandenen Daten nicht gut möglich. Dieser Zusammen-
stcHung füsrei, uir tlie Resultate der Arbeitseinstellungen bei, wie sie

erscheinen , w enn wir sie nach der Zahl fler Unternelimungen grup-

pieren, in denen sie Erlolg oder Misserfolg hatten. Wie die Tabelle

zeigt, sind die Resultate beider Methoden divergierend.

Im Jahre

Unter je 100 Sinkenden

strikten

Mit

\
Erfolg

M. teilw.

Erfolg

Ohne
Erfolg

Unter je 100 Untemeh- Unter je 100 Unteroeh-

mungen, die Strikci hat-, nraagen , die Locknuts

ten, war m veneichnen hatten, «rar zu veneichn.

I Teilw
i

Mi«s-

I

Erfolg
I

effotg
Erfolg

Teilw.
Erfolg

Mill-
er folg

Erfolg

1881

1882

1883

1884

1885

1886

42.92

29.57

3586

47.53

38-83

»3-49

4 59

11.36

356
9.82

14.70

43-57

65 81

51.81

60.70

42.74

46.40

1

61 37

53-59

58.17

51.50

52.80

34.68

7 00

8.17

16 oy

3.89

950
19.01

3«63

25.74

4461
^

37.70

4616
I

88.89

64.29

56.41

2797

19.48

II. II

0.28

3.a8

12.06

35 71

43.59

7175

5847
60 44

IrnDnchfcho.*! 39.19 {
10.88

|
49.91

|

465a
|
13^7

1
39-95 '^5.47

|
8.58 1 60.48

Während die Strikes, gruppiert nach der Zahl der Unternehmungen,

in denen sie Erfolg hatten, im Durchschnitt einen weit höhern Per-

zentsatz mit günstigem .Ausgang verzeichnen als nach der Zahl der

siegreich strikenden Arbeiter, erscheinen sie au( h nach der zeitlichen

Bewegung ihrer Erfolge bei den beiden Grupf)ierungsmetho(k'n

ganz, verschieden. Wahrend nach der Zahl der Unternehmungen das

jähr 18S6 das für die .Arbeiter am ungunstigsten verlaufene Stnkejahr

war, steht dasselbe, wenn man von den Krfolgen ausgeht, die die Ar-

beiter nach ihrer Zahl in demselben errungen , an dritter Stelle. Von

den 499 4().S in diesem Jahr strikenden /\rl)eitern luiUcii ly :;^^^) einen

vollständigen Erfolg, 73459 einen nur teilw eisen. Es ist iweifellos,

i^yi u-cd by Google
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dass die letztere Methode » trotzdem sie den Verlauf der Strik« fiir

die Arbeiter im Durchschnitt ungünstiger darstellt, die einzige in, die

ein präzises Bild der Thatsachen entwirft.

Bei der kurzen Berichtsperiode lässt sich nattirUch eme iloivb-

greifende Tendenz , denen die Strikes ihrer Ausdehnung und ihr«

Erfolgen nach hinneigen, nicht bestimmt nachweisen. Zu viel akue

Veränderungen kommen zum Durchbruch, um ohne weiteres die

Schlussfolgcrung auf die geschichtliche Entwicklung im ailgemeiiieD la

gestatten. Die Konjunktur bessert oder verschlimmert sich, aod <iie

Strikes haben dementsjirerhcnd einen günstigem oder ungunstij'm

Aust^aiiL;. Nchcn der alli^'omeinen Kntfnltnng der Arbciteiorganisaliooct!

qelieii her inoinentaiie , aufs Ibx hste gesteigerte K raftansj^nnnungtr..

die un-eheuere Opfer von ilcr arbeitenden Klasse für <Uc Mrtictn'lfr

fordern und nur fiir kurze Zeit gebracht werden können. Das

»loeh niaiK hes andere sind Momente, die in der Stnkcbcwegung sj.fr)

tane S( h\\ ankungen hervorrufen, und bei kurzen Perioden »lic Ki

sieht in die allgemeine Tendenz ihrer Ausdehnung mul ihrer Erfol^^e

trüben. Auf der andern Seite gibt der rapide f^ang der ökonomisdw

Entwicklung der Vereinigten Staaten allen volkswirtschaftlicheo Ver«

Änderungen gesteigerten Ausdruck; in kürzern Zeiträumen, beschleoois-

ter als auf dem Kontinent, gehen jene vor sich, und das Studittio einer

relativ kurzen Periode bietet dort für die Entwicklungsgeschichtedel

Volkswirtschaft und in sozialpolitischer Hinsicht mehr Belehrendes, als

in irgend einem derStaaten unseres Kontinents. Trotzdem ist es onzuläa^

und befremdend, wenn der Bericht die statistischen Resultate cincf

einzelnen Jahres, für das überdies vom arbeitsstatistischen Ami i>

Washington keine exakten Erhebungen mehr gepflogen wurden, bcnns»

greift und an dasselbe allgemeine Folgerungen knüpft. Das arU'ts-

statistisrhe Bureau der amerikanischen Union hat nämlich auch f^r

das Jahr 1887 Strikedaten gesammelt, soweit dasselbe auf Grund der

Durchsicht von J&eitungen möglich war, und dabei eine Verminderung

der in Strikes verwickeilen l'nternehmnngen um mehr als 4500 im jshf

1S87 [jcc^cn dn«; Jahr 18S6 konstatiert. In betreff dieser Ziihl heis>t

es auf S. 1^ der h.inleitung 'i: »Es scheint demnach, dass der Wende-

punkt im Jahre 1SS6 erreicht war, und es kann aufs Bestimmteste^

hanptet werden, dass die Strikes jetzt in Abnahme begririen sind*

Das ist eine der ganz vereinzelten Aeusserungen des im übrigen K>

trefdichen Report, aus dem eine nicht ganz objektiv l Betrachtung des

Gegenstandes durchblickt. Denn einmal ist die Staiij^iik für dieses

Jahr nicht erschüj)fend , sodann ist die Zahl der von Strikes betrofc"

nen l niernehmungen kein genügender Massstab für die Strike-IotennÄ 1

i) Ii thus appears that the lurning point was rcached in ihc year 1886 i*l^
it can he emphalically stated that strikes ar now on the decUne. A. a. 0. S. IJ*
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und endlich lässt sich den Daten eines einzelnen Jahres nicht der

Stempel einer für die Zukunft geltenden Tendenz aufprjfgen. Wie nahe

Heg:t es dagegen, dass den riesenhaften Anstrengungen der anierikani>

sehen Arbeiterschaft für das Jahr 1886 eine Depression folgte; aber es

liegt kein Grund vor anzunehmen, dass dieselbe eine dauernd fort*

schreitende sein wird.

Der durchschnittliche Perzentsatz der von Seiten der Unternehmer

ohne Erfolg durchgeführten Lockouts ist für die Arbeiter bei weitem

günstiger, als der perzentuelle Satz der für sie erfolgreichen Strikes;

allerdings würde wahrscheinlich auch hier eine Rubrizierung nach der

Zahl der Arbeiter etwas minder vorteilhafte Resultate ergehen. Die

iJaten gewinnen eine andere Bedeutunij nicht nur bei der Betrachtung

ihrer Durchs« hnitlsgrösse , sondern auch vor allem, wenn man sie im

einzelnen ins AuLje fasst. Für beide Cesichtsjjunkte \ermag die obige

Tabelle nicht /n «genügen. Wir haben /war bererhnet , wie viel von

je hundert sinkenden Arbeitern ganzen i der tedweiseii Erfolg hatten,

indes fehlt der Massstab dafür, ob da huikes relativ an Erfolg zu- oder

abgenommen haben, das hcisst, wir vusseu noch immer nicht, ob bei

einem gegebenen Krafleaufwand von Seiten der Arbeiter der Erfolg

der Strikes gewachsen, gleich geblieben ist oder sich vermindert hat.

Es kann z. B. die Zahl der erfolgreich Strikenden in einer bestimm«

ten Periode von too auf 125, die Dauer der Strikes oder der durch

dieselben hervorgerufene Lohnausfall für die Arbeiter auf zoo und die

notwendigen Unterstatzungsgelder zum Unterhalt der Strikenden auf

175 steigen. In einem solchen Fall würde das Wachstum von 25%
der siegreich Strikenden doch eine bedeutende Verminderung der

Strikeerfolge darstellen. Der amerikanische Bericht ermöglicht es, eine

solche Zusammenstellung vorzunehmen. Die folgende von uns berech-

nete Tabelle zeigt, in welchem Mass vom Jahre 1881—1886 die Zahl

der Arbeiter, die an Strikes beteiligt war, sich veränderte, wie sie sich

ihren Erfolgen nach grup])iert, und in welchem Verhältnis zu diesen

Zahlen gleichzeitig die Verluste der Arbeiter durch die T.ohnausfälle

und die von Arbeitern erteilten Unterstützungsquoten sich bewegten.

Zur bessern Verdeutlichung der Bewegung haben wir, mit Ausnahme

der effektiven Durchschnittsdauer der Strikes in Tagen, sämtliche Da-

ten für das Jahr i88i gleich hundert s^csetzt , und sie ents] ire( hend

der thatsaeh liehen Bewegung sich verändern lassen, (s. i'abcUc auf

der nächsten Seite.)

Aus dieser rai>elle geht hervor, dass die Zunahuje in der Cicsamt-

zahl der strikenden Arbeiter, noch mehr aber diejenige der mit gun-

stigem Erfolg Strikenden im Duirhsf hnitt hinter dem beständigen An-

wachsen der Opfer weit /.uruckgeiilieben ist, oder um die Resultate

unserer Tabelle mit anderen Woi Uti aLi^^zmli ..t ken : hätten im Jahre

1881 hundert slrikende Arbeiter an l nterslul/.ungsgcldern hundert in
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Es strikten Arbeiter

In Jahre

Ii

,!

l, Mhl

Mit voll.

Sem und

teilweift.

Erfolg

dve

tcbaittti

daucr in

Tagen

Die Unterstütz-

ungsgelder für

j die Sinkenden

betrugen

Der Verlast der

Arbeiter durch

LohMunfell

Der VcriM

«kr

iSSi 100 100 U 8 100

—
100 100

1882 ) 119 73 21.9 «54 29.: i74

188}
.

"5 100 S0.6 160 18s 244

1884 113 80 30.S 141 227 176

1885
l|

'«7 194 30.1 t6t
1

316 »8

1886
il 38S •)379 )2a9 335 4t4 2t(

Im i>urchscUii.|| 169
|

154
j

21.9 1| 191 j 255 |
^

Ans|)ni( li «(enoimncii und ebenso zur l''ri ri? hnni: eines bestimmten Fr-

folges einen I.olmau.sfall von hundert erleulcn müssen, so lürdcrle fle^

Durrhsrhnitlssalx der sechs Jahre für genau dieselben Resultate I nter

stutzungsgehlcr im Verhältois von 113 und einen Lohnausfaii m (k(

Proportion von 1 50.

Es scheint demnach aus der vorHegenden Statistik hervoriu^hd.

dass erfolgreiche Strikes fiir die arbeitende Klasse mit immer wachset-

dem KostenaafWand verknüpft sind , dass die Arbeitseinstellungeo ai

Dauer immer zunehmen müssen, sollen die Arbeiter in gleichem Man

ihre Forderungen durchsetzen. Natürlich wird die jeweilige Zollpolitik

eines Landes auf die zur Erreichung bestimmter Erfolge notvendi;

immer zunehmende Dauer der Arbeitseinstellungen fördernd oder Ba*

mend einwirken. Im allgemeinen aber wird das Wachstom in ^
Dauer der Arbeitseinstellungen begrenzt werden durch die Sobristcos-

mittel, die den Strikenden während des Ausstandes zur VerfiignDg

stehen» und während einerseits auf die letzteren alle Momente drackead

einwirken, welche die Proletarisiening der Masse fördern, wird auHfeier*

seits die zunehmende Organisation der Arbeiterklasse nicht nur m
neuer Quell ihres Unterhaltes während der Zeit der Arbeitseinstcllun?

werden , sondern auch durch das Fernhalten von Zuzug das Emngen

eines Erfolges erleichtern. Bei dem letztern Moment filllt gewiss sehr

ins Gewicht die steigende Beteiligung der Frauen an der Arbeiter-

organisation. Der wachsende Prozentsatz der Arbeiterinnen an

Gesamtheit der Strikenden und im I.ockont !^eündlichen , winl uicsc

Thatsache deutlich bekunden, (s. Tabelle auf der nächsten Settel

*) In 13 Jktri^hcn des Hnugcwerbc» in New-York waren die Reailule «kr A'"

beitseiiiütellun^ noch nicht bekannt.

Digitized by Google



J. Braun, Strikes und LiKkouts etc. 663

Unt«r 100 StrOtenden iumI in Locfcout BefindUclicn waife» Fnnen

im Strike in Lockoat

1881 1679
i88a 7.8s 1882 6.20

•883 12.34 1883 26.42

1884 1 1.22 1884 2 1.07

1885 12.23 1885 16.23

1886 1376 1886 36.98

Im Durchschnitt 11.58 Im DurchschnHt 30.9S

Welcher von jenen beiden diametralen Einflüssen in der amerik:^-

nischen Union im übrigen den .Sieg davongetragen, das hat die obige

'I'abelle /nr (lenuge veranschaulicht. Die Unterstut/ungsgeldcr für

Strikendc ui d die Verluste der Arbeiter durch Lolinaustalle sind in

rascherem \ erliältniss gestiegen als die (>esanitzahl der Strikenden, und

doch ist der Tro/entsatz der mit vollständigem und mit leilvveiscm

Erfolg sinkenden Arbeiter im Durc hschnitt gesunken. Der erstaunlich

starke Grad, in dem diese i cntlenz schon für einen so kurzen Zeit-

raum zum Ausdruck kommt, ist nur damit zu erklären, dass Amerika

durch die Einwanderung eben der Brennpunkt für Tausende von Ar-

beitslosen istt während zugleich seine ganz besonders rasche technische

Entwicklung immer mehr Arbeitsuchende schafft. Darum müssen gerade

dort, wie nirgends sonst, sozialpolitische und Ökonomische Erschei-

nungen, die in einer Zunahme des Arbeitsangebotes begründet sind,

in solchem Mass zu Tage treten, und sogar die grossartigeti Beweise

des SoKdaritätsbewusstseins der Arbeiter durch widerstreitende Ein*

flüsse überboten werden. Die thatsächlich erteilten Untersttttzungs-

gelder für die Strikenden betrugen 3 324 557 Dollars = 13 963 139 RM,

während die im Lockout Stehenden überdies noch i 106038 Dollars

in Anspruch nahmen, also wurden im Ganzen fiir die besagten Zwecke

4436595 Dollars verausgabt, oder 18608499 RM. wovon im Jahre

1886 allein für die Unterstützung der Strikenden und zur Hilfeleistung

der im Lockout Stehenden über eine und eine halbe Million Dollars

verausgabt wurden, im Ganzen für dieses Jahr mehr als ein Drittel der

CJesamtsumnie. Jene Angaben, sagt der l^ericht, sind zweifelsohne zu

niedrig gehalten, indem sie nur 8.38% der l.ohnausfälle repräsentieren;

es läge in <ler Natur der Sache, dass Vereine, die sich zum Zweck der

Unterstützung der Strikenden und im Lockout stehenden Arbeiterschaft

gebildet, mit der Nennung der Summen, die sie für diesen Zweck that-

sächlich verausgabt haben, nicht recht heraubwollten. Die Daten

sprechen für sich selbst: es wird wohl schwer sein in dem ganzen Ge-

triebe unseres modernen Wirtschaftsorganismus eine gesellsc liaflliche

Erscheinung zu fmden, die von derartiger Solidarität und solchem Opfer-

mut Zeugnis ablegt.

Die LohnausfÜUe, welche die Arbeiter infolge von Strikes erlitten,
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betrugen 51 814^23 Dollars» diejenigen infolge von Lockouts S 157 71;,

zusammen 59973440 Dollars = 143933856 RM. Der Bcriclit benab

zu dieser Zahl, dass diese Verluste wenigstens zum Teil nur zeitwc%

waren, da in vielen Gewerben im Durchschnitt nur 200—250 Ta^ {^

arbeitet wird, und einer Saison mit zeitweiliger Arbeitseinstelhng ose

mit um so angestrengterer Thätigkeit folgen könne. Untemehmcr ou!

Arbeiter seien auf diese Weise in die Lage gesetzt, die Verhiste dm
sedis- bis siebenwöchentlichen Strikes decken zu können, «dtofan

müsse daran erinnert werden, dass in fast allen Fällen, in wekhni de

Strike mehr als einige Tage andauert, eine jede Berechnung des Ver*

lustes der Arbeiter, der auf dem Lohnsatz, der Summe der verlorentr

Af1»eitstage, und der Zahl <ier strikenden Arbeiter beruht, aller W-hr

scheiniichkeit nach xu hohe Resultate werde verzeichnen müssen, wecfi

Momente vorhnndrn sind
, die (hirauf hinwirken

, den \"crhist der Ar

fieitcr unter die aut jene W^cise bcrcrhnete I.ohnsumme herah/i.'ilruckes

Naeii dieser Richtung üben der dun iischnitthche Perzentsatz von Er

krankungen, freiwilHge Arbeitsunierbrechungen , flauer C icst haftsgan?

u. dgl. grossen Einfluss. Die Angaben über den Lohnauslall der Ai

beiler sind darum im allgemeinen niedriger gehalten als die Resultate

welche die oben angeführte Berechnungsart ergeben würde. Der Cbrf

des arbeitsstatistischen Bureaus in Washington, Herr CarroU D. WriglA

ist auch hier wieder mit feinem Verständnis und mit musterhafker (l^

nauigkeit vorgegangen.

Von der Anzahl der Strikenden, die zum Zwecke der Lohnerhöliins

die Arbeit eingestellt hatten, haben 168 761 einen vollständigen Si<s er-

rungen und eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 27 \ endeh; sb

den durch den Strike erlittenen Lohnausfall von 3445478 Dollan a

decken, hätten sie bei dem erhöhten Lohnsatz eine Arbeit von täti-

gen leisten müssen. Die Zahl der um Erhöhung der Löhne mit w
teilweisem Erfolg Strikenden betrug 34 047 und die erlangte Lote-

steigerung 12*/,; zur Deckung ihres Lohnausfalls hätten dieselben nick

weniger als 361 Tage bedurft, nachdem ihr Verlust 1475673 Dolbn

betrug.

Der Verlust der Unternehmer durch Strikes betrug 30701 553 Do!

lars 128946 518 KM. In lietrefT dieses Moments ist die Sammluni:

einigermassen korrekter Daten mit grossen Schwierigkeiten verknüpft:

der Bericht enthält nichts über die Art der Krhebiini,', es bleibt tlaniTti

zweifelhaft, wie weit jene Daten auf Exaktheit Ansjjruch ma« hen kön-

nen. Unsere l abcllr ver/ei* hnet auch für die Verluste der Unternehmer

ein durchschnittliches Wae hstuni in ?^r(j<;sern Proportionen als in ifetretf

der Ciesamtzalil der Strikenden , eine Bewegim<x die mit der längeren

Dauer der Strikes ziisainincnhani^t. Strikes liaUcti ileinnach auch to

die Unttiiichiuci die Tendenz bestandig wachsender Verluste, wean

aucli nicht in gleichem Mass wie für die Arbeiter. Natürlich reprises-
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ttert ein g<^ebener Ausfall für die letzteren bei weitem empfindlichere

Verluste.

Von der Gesamtzahl aller Strikenden» die 1323203 betrug, hatten

518 583 einen vollständigen Sieg zu verzeichnen, 143 976 einen nur teil-

weisen, während 660396 mit ihren Bestrebungen vollkommen scheiterten.

Was fUr tiefgreifenden EinHuss all' diese Vorgänge auf die Pro-

düktion geübt haben, veranschaulicht am deutlichsten die Zahl der

während der Untersuchungsperiode infolge von Strikes geschlosst lu n

Unternehmungen; diesellie betrug nicht weniger als 13 411 und ihr

perzentueller Anteil an der Gesamtzahl der in Strikes befindli« hcii He-

triebe war im Laufe der Untersiu huiigsperifidc in beständigem Wachsen

begrilten. Der Betrieb war im Durchschnitt 23 Tage eingestellt, im

Ganzen also 301)047 1 aLje.

Wirhti^'ir als dcrartit^c vorübcii;chcnde Einflüsse ist die geradezu

revolutionieicndc Wirkung, welche die Strikes auf die Tee hnik des Pro-

duktionsj)rfi/esses üben, Sic foniein den Ersatz menschlicher Arbeit

dur( h Mas( hinenarbeil , l ausende weicien durch die Strikes ausser He-

schähigung gesetzt, indem die Unternehmer soviel als möglich bestrebt

sind, das storrige Element zu beseitigen. Die Maschine bietet einen will-

kommenen Ersatz, natürlich nur in soweit als sie die Produktionskosten

nicht steigert, und das Streben, die als Konsequenz von Strikeerfolgen

teuerer gewordenen Arbeitskräfte nun besser auszunützen, wirkt genau in

derselben Richtung. Der amerikanische Report verzeichnet für die

sechs Jahre seiner Untersuchungsperiode eine Verminderung um 25 788

Arbeiter, die unmittelbar nach Beilegung der Strikes entlassen wurden,

und eine Verminderung um 4523 Arbeiter, die der Beilegung der Lockouts

auf dem Fusse folgte. Eine wundersame Bewegung macht sich hier

geltend; dieselbe sozialpolitische Erscheinung, die aufden Standard der

arbeitenden Klasse im günstigsten Sinne einwirkt, erzeugt hinwiederum,

indem sie immer von neuem Arbeitsuchende schafft, Hindernisse, welche

das spätere Erringenvon Erfolgen beträchtlich erschweren. Aber sie bewirkt

diese Mindernisse auch in anderer Richtung. Wahrend sie die Arbeiter-

klasse schult und organisiert, wie nicht leicht ein anderer gesellschaft-

licher Faktor, zerbröckelt sie gerade den bestorgnnisierten Teil der-

selben da<!urrh , dass sie die Atisserarbeitset/ung der cnertftsrhesten

Elenientc un<l die Heran/i< luinL( trcindei Arliciter hcrt)cikihi t. l)erP)e-

richt ^'er/ci( huet in diesem Zusaniiiienlumg ni» Iii nur eine \ einuiuic-

riitii; de r Arlii itcrsrhaft ihrer Gesamtheit nach um mehr als 30000,

soiidt rn teih lu^senlem noch mit, dass unmittelbar nach tlen Strikes

i();,o;,() Ailieilei durch Ncuangestellte ersetzt wurden, und 1397'» an-

dere unmittelbar nach den I-ockouls hcuKlen Aibeiicru Plat^ machen

mussten; das sind 6.20*1» aller Arbeiter, die in von Strikes betiofifenen

Unternehmungen vor Ausbruch der Arbeitseinstellung beschäftigt, und
Archiv fiir tot. G«««lxgbg. u. SuiUtik. IL 4. 44
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7.97*/« von der GesamUahl» die m Lockouts stehenden Untonct

mungen vor Eintritt der An&sperre angestellt waren

Diese Tendenz der Strikes. die auch tn Europa mehr und mehr sid

durchzusetzen sucht, hat in der Union heute noch nicht jene vcrluisj' '|

nisvoUe Wirkung auf die arbeitende Klasse . die sie bei uns haM*

dürfte. Die ausser Arbeit Gesetzten finden bei dem kolossalen Ai^

Schwung der Vereinigten Staaten leichter anderweitige BeschäftigiUf.

während auf unserm Kontinent auch ohne akute Krisis Tausende to:

Arbeitslosen subsistenzlos iimhervagieren. Sartorius vnn Walter^

hausen sagt in sLincni Hurh über »Die Nordamcrik,mischen Ge-

werkschaften« "1 be/ugli( h der Nac hfrage nach Arbeiiskraitf-n

'

(linL'S wird die in den [grossen Städten oder sonst konzentrierte .V:

bcitc-r'.ievolkc-Mini^ bisweilen »lurt Ii das oft unvorherc^^esehene ruckwew

Heranstromeii eiiropäi.'jcher arbeitslustiger Eiiuvandcicr in ihren A'

beilsbedingungeii geschädigt , aber ein solcher Zustand ist doch nick

dauernd, abgesehen von den Zeiten einer volkswirtschaftlichen Kiiie.

Die Möglichkeit, Arbeit zu finden, ist noch immer eine sehr gro«^

Millionen europäischer Bauern können noch in der Landwirtschaft b^

schäftigt werden. In den Gebirgen sind so viele Bergwerksanlaga

noch möglich y dass eine Schätzung vorläufig noch gar nicht deoldur

ist; gewaltige Wälder sehen noch einer rationellen Bewtrtschaftoiig eK-

gegen. Kurz, es ist noch ungenutzter Raum genug vorhanden, tn

vielen eine sorgenfreie Existenz zu gewähren. Auch der geweibHcbe

Arbeiter findet heute noch Beschäftigung, doch muss er sich &st ivoMf

zur Fabrikarbeit bequemen und kann nicht darauf rechnen, dssgasK

Jahr hindurch zu thun /u haben. Es ist ein charakteristisches MtfkmJi

der nordamerikanischen Volkswirtschaft, dass die Industrie, wem sk

in Thätigkeit ist, nie genug Arbeiter finden kann, dass dann aber auch

fast Jahr für Jahr eine zeitweise Ueberproduktion eintritt... M<^igf'

auch vielfach die Löhne nicht mehr so hoch sein wie vor 10 und

Jafiren ... so bieten sie reell doch noch weit mehr, als es meistens :^

Euru[)a der Fall ist. Mit Anführung: dieser Aeusserunc: wollen »i'

nun keineswegs die verhan!L;nis^olU n Koiisetjuenzen, welche die ok:

angeführten Thatsachen für die Arbeiterschaft der Union repräsentierft:

in Abrede stellen. Von allen andern Momenten nbge>ehen, die nocr.

in Jkirachi kamen, geben die wirtschaftlichen Krisen allein Sion §e

1) Die GesanUzahl der vor Ausbruch der Strikes und Lockouts bescluftifico Ai*

Leiter ist nicht identisch mit der Zahl der .*>trikendcn und im Lockout Stehw^ia

jene Zahl betragt für die von Strikes betroffenen Unteinehmimgen l63S<H7>

im Lockout stehenden 175 270.

2) A. Sartorius Freiherr von W aiiershausen , Die Nordamerikaniscben Gtwt

•chaftcn turter dem Einfluss der fortsckreilenden Prodnkliovitteduiik. Beriin, ^
S. 104.
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nug, um auch hier Elend und Verarmung in reichUchem Masse zu

fördern.

Was nun die Lockouts betrifft» die wir in der Tabelle auf S. 659

nach ihren Erfolgen grujjpiert haben, so sind die Resultate dem Perzent-

satz nach in einem für die arbeitende Klasse absolut bei weitem gün

stigeren Verhältnis gestiegen als diejenigen der Strikes; im Jahre 1881

war kein einziger von den Lockouts zu gunsten dta Arbeiter verlaufen;

erst als diese diirrli ihre r.nsrhe Ausbreitung den Widerstand <ler ar-

beitenden K hisse hcrausfordcrlcii, und sich im Jahre 1882 die Zahl der

im Lockout stehenden Arbeiterschaft mehr als versechsfachte, wuchsen

plötzlich die rntcrstützuns^so'eUier für dit si.llK um dns Fiinfzehnfachc,

die DaikT der l.o(kouts um mehr als dub Dreifache, und .^5.77« der

Luikouts schlugen lelil. liier war die Arbeiterschaft der Union in

einem ganz andern Sinn als bei den Strikes in der Defensive, und

in der Abwehr bat sie eine noch gesteigertere Energie entfaltet , als

bei den Arbettseinstellungen die sie selbst direkt henrorriet

Während die durchschnittliche Dauer der Strikes 21.9, umfasste

die durchschnittliche Dauer der Lockouts 40.7 Tage; die Unterstützung

für je 100 Strikende betrug 325 und für je hundert im Lockout

Stehende 689 Dollars. In welchem Verhältnis sich angesichts einer

derartigen Kraftanspannung die Resultate der Strikes und Lockouts

für die arbeitende Klasse gestaltet haben, veranschaulichen wir in der

folgenden Tabelle; wir haben auch hier sämtliche Zahlen, mit Aus-

nähme der effektiven Durchschnittsdauer in Tagen , im Verhältnis

zu hundert berechnet, nur war es uns auf Gnmd rles Berichts leider

nicht möglich, die Erfolge resp. die Misserfolge der Lockouts in der

Zahl der Arbeiter auszudrücken» es musste dalier die Zahl der l%ter-

nehmungen als Massstab fungieren. Da die Zahl der Betriebe , in

denen l ockouts fehlgeschlagen waren , im jähre 1881 gleich o war,

konnten wir diese Zahl für das Jahr 1882 nur dadurch in entsjire-

chende Proportion setzen, dass wir das Verhältnis berchiKten, in

dem f^ie in diesem jähr zur iiesamtzahl der in l ockout l)ehndHi iien

l'jetrie!)e stand. \'on 121 L'nternehmnni^^en im Maui^a-werbe New-\ ork,>>

waren die l\e>(ikate zur Zeit der Abfa>,-vung dL5 Ücrichle:5 noch nu:ht

bekannt, und darum kann tiic thalsachhche Bewegung in den Re-

sultaten für das Jahr 1886 nicht ganz genau wiedergegeben werden.

(Tabelle s. nächste Seite.)

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass» wie schon früher bemerkt,

die Zahl der fehlschlagenden Lockouts nicht nur in viel rascherem

Verhältnis gewachsen ist als die Gesamtzahl der Lockouts, sondern

sie repräsentieren auch im Durchschnitt sowie in ihrer Bewegung einen

für die Arbeiter bei weitem günstigeren Erfolg als die Strikes; aber

diesen Resultaten ist das Verhältnis gegenüberzustellen » in welchem

44*
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Im Jahre

_ . Unferneh- Die Umer-
>' El standen .

I, mungcii in siuuung lur

: in lAidtoat MeneaLoc-j die im '

i kouts kci-j Lockout

Stehenden

betiuK

'1 Unter» Inen Erfolg

• Arbeiter
!;

hatten
i UD^n

iSSl \ 100 100

ISS2 ' 633 464 16S

1300 86x '

18S4
!
3766 3933 a794

1885 «354 2033 "77
1886 ,15569 16766 10032

Der Verlust

der Arbei- Der Verlust

ter durch der Unter-

I/>hn- Deluaer

100

3246

9966

2840

»7 433

100

2518

5773

7675

4920

23170

lüo

1614 1050

4269

9207 4M
6543
28 ICX) 39«

8305 l
4*^7ImDuxchschn.' 4092 [ 4099 *> 2288 j 5S49

| 7359

sich die Unterstützungsgclder , sowie der Verlust der Arbeite! durck

den Lohnausfall verandern. Während die Unterstützungsgelder für <fe

im Lockout Stehenden im Durchschnitt circa um das sSfacbe^

wachsen sind, der Verlust durch Lohnausfall um das 73fache, und

diesen Daten ein vterzigfaches Wachstum der Gesamtzahl der in

Lockout stehenden Betriebe und ein zweiundzwanzigfaches Wacbstam

der Unternehmungen, in denen Lockouts den Unternehmern fehbchh-

gen, gegenüberzustellen ist, erscheint das Verhältnis der Opfer, «ddx

die Strikenden zur Durchfuhrung ihrer Forderungen aufwenden mossKi^

bei weitem weniger ungünstig; unsere Tabelle auf S. 662 veransduB-

licht das zur Genüge *). Die gttostigem Resultate entspringen also hier

einer gesteigerten Kraftanstrengung von Seiten der Arbeiter. Wenn dis

Missverhältnis zwischen den Erfolgen, welche die Arbeiter erringen

konnten und den Opfern, die sie andererseits dafür brachten, bei der.

Lockouts noch scharfer zum Ausdruck gelangt als bei den Strikes.

liegt das wohl hauptsärhiirh dnran , dass bei jenen die l'nternehmcr

sich immer einen Zeitpunkt wählen, in dem eine Betriebscinsrhrankuns

der jcweiligcu Konjunktur metir oder weniger entspricht, und wahrt^

1) Um einen koirekten Vergleich der Bewegung in beiden Tabellen vorzunckiKt.

ist es nutwendig, bei der Striketabelle (S. 662) gleichfalls die Gesamtzahl der Bettiek

und die Zahl der Unternehmungen , in denen Stiikes Erfolg hatten, ab Ma«8t*b a

benützen , da uns eine Gruppierung bei den Lockouts nach der ArbchemU nkk

möglich war; allerdinfis werden die auf diese Weise erlangten Resultate den Tta'

Sachen nicht genau entsprechen. Stfaen wir die Gesamtzahl der Untemchmun^ra.

die in Strikes cinlirzogen wurden ,
im Jahre 1881 gleich !oo , so heu ci^t • ch <iir>;

Zahl in 'It-a fulgendcn Jahren itu Wrhältnis wie; 71, 95, So, "S
, 330, crgit'!

einen Durchschnitt von 120, walirend die Zahl der licuicbe, in denen Strikes Erfolg

hatten, folgende Flidctaationen bekundet 65, 102, 65, 71, 264 und einca

von III ergibt.
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dessen sie auf ihren Forderungen möglichst lange beharren können.

Nun wählen allerdings auch die Strikenden «ur Durchführung ihrer

Zwecke den möglichst günstigsten Termin. Da sie aber nicht dieselbe

Einsicht in den Geschäftsgang haben, und wenn dies schon der Fall

wäre, jedenfalls die Produktion im Hinblick auf den Strike nicht re-

geln können, wie das von Seite der l'nternehmer bei einem beab-

sichtigten Lockout geschehen knnn, indem diese auf La^'^cr arbeiten

lassen ,
7A\ all dem aber die Berechnung der Arbeiter durcli fremden

Zii/ug sclir hautig durchkreuzt wird, kann die Wahl einer gunstigen

Konjunktur bei Strikes nicht so entscheidend ins (iewit ht fallen, wie

bei Lockouts. Aus der Taljelle auf S. 668 ersehen wir deshalb, dass

die missglückten I.okouts in rascherem Wachstum begritlen waren als

ihre GesanUzahl, dass aber gleichzeitig in weit grosserem Verhältnis

als bei den Strikes die Opfer zugenommen haben, welche die Aussper-

rungen der arbeitenden Klasse auferlegten.

Was im übrigen die allgemeinen Resultate der amerikanischen

Strikestatistik betrifft, so sind es neben den bisher angeführten That-

sachen vor allem die Ursachen der verschiedenen Strikes, welche

nach andrer Richtung hin ein grelles Licht auf die sosialpolitischen

und ökonomischen Verhältnisse der Vereinigten Staaten werfen. Der
Bericht verzeichnet in dieser Hinsicht nicht weniger als 314 verschie-

dene Momente, und zwar entfallen davon 17 als Beweggründe auf

90.28"/« aller von Strikes betroffenen Unternehmungen, während 297

sich auf die übrigen 9*72 */o Strike stehenden Betriebe ver-

teilen. Ganz besonders treten vier Hauptursachen in den Vordergrund,

indem sie bei 77.16% aller Unternehmungen, in denen Strikes vorge-

fallen waren, den unmittelbaren Anstoss zur Arbeitseinstellung gaben

und zwar ist das

in 42.32 oller Betriebe die Forderung nach Lohnerhöhung

- T 1 iH"/o » » » ' * Verkürzung der Arbeitezeit

» 7.77 "/o » » Widerstand i^cj^pn I,ol)nhcrriti!>ct/un;^

t 7 59 '7o * » die Forderung nach Lohnerhöhung und Vcikutiung -Icr

77.16 7ü. Arbeitszeil ').

l) In der Slatis4i4ue aiiruiellc de la France, Tome XV. S. 72 fg. iindel »ich

«ine Strikc*tntistik för die Jahre 1874— 18S5 ,
die, so sehr sie nach in melhodologi-

Mher wie anderer Hin^ht hinter der amerikaniacben Untersuchung weit surttck-

•teht» zu Vergleichen vielfach aaßordert. Von besonderem Interesse ist an dieser Stelle

eine Parallele zwischen den Ursachen der Strikes in den beiden L.'indern. Die D.iten

''iT französischen Statistik bezicliLii ^icll nur .mf den Pro^entsnt? der Gesnmtzahl der

ülnkes, während die Krhcbnngcn für dte Union an <i:e Zahl der liclnebe anknüpfen.

iJcr Vergleich wird daher nur von beudufiger Richtigkeit sein , aber immerhin er-

öffnet er nach verschiedenen Seiten fruchtbare Gesichtspunkte.

Die französüche Statistik rnbrisicrt 36 encbiedene Ursachen , durch welche

Striices berrorgerufen worden:
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In der ganzen Bewegung der Strikcs und Lockouts giehi es w-

tttriich kein Moment, das nicht nach Jahren. Staaten und IndJit.c

zweigen in der verschiedensten Weise wechseln würde. Dies im Ek-

zelnen verfolgen zu können, ohne dabei die Uebersicht des Gaiuen

verlieren, gehört zu den Hauptvorzügen des amerikanischen Repoct.

In der jeweiligen Strike-Frequenz treten diese Unterschiede am gr?^

sten hervor. In welrhem Mass strh diese in den einzelnen Jahrer

ändert hat. dns liaben die bisiier angefiihrtcn Daten inx Genü^'c r

wiesen. iSS(), d.is fahr in welchem die Knights of lahour ihre it''>^

artiuen Stnkcs inauuiirierten , hat den ( Üpfcly^unkt der Beweeur.^

bildil. In diesem Jahr strikten und waren in Strikes mit einyiei-^'::'

4<)() ;o8 .Arbeiter, während im Lockoul 101980 standen, rirka ' :
•

wahrend der sechsjährigen Untersuchungsperiode Strikendcr und

"/t aller im Lockout Stehender.

44 aller Strikes waren durch die Fordening nach Lohnerhöbnng reranack,

S2*/o durch Lohnvennindening,

Il^'/o durch verschiedenartige Differenzen im Arbeitskontrakt,

5.5 "/o durch Forderunjien nach Verminderung der ArbeitszeUi

17.7 ' /) durch die übrigen l r^i-xclicn.

In beiden Staaten n-illt demnach die Forderung nach Luhnerhohung bei Icrf--

sichung von Strikes am schwersten ins Gewicht, hingegen waltet eine st-arKC UScVi

in betreff der übrigen Ursachen vor. In der amerikanischen Union gilt n«i)CB

Forderung nach Lohnerhöhung vor allem das Streben nach VerkSmng der AiWlart

als Hauptbeweggrand für ArbeitMinslellnngen. Bei 19^87« aller von Strik« ^
troffcnen IV-lricbe ist dieses Moment das allein ausschlaggebende gewesen, «nrr:

CS jii Vcr!)indiing mit andern Ursachen noch bei 12.51'^' einen sehr wt*<f ntüchco i^;

v\c<j;y;rnnd al);.;c£^( l)cn , also im ganzen bei in Reclmnng kommt. In I rau

reich dagegen i>in«l nur 5.5"/" »Her Stiike» durch die Forderung nach HerAbä«;

der Arbeitszeit hervorgerufen « und wenn wir annehmen , dass diese letttocs IHi^

auch nur halbwegs den That$achen entsprechen, so sagen sie fiber das Entvkibap'

Stadium der Arbeiter beider Staaten mehr, als Bände erzählen könnten. - DieBt'

strelmni^rn , die direkt auf cmc I-ohr.erhohung sielen , müssen und werdtn ^irc '

in den Vordcrgiun<l treten, ihnen folgt auf innner wachsender Stufenleiter d.u R^V

nach vcrkiii/iiT All • rit. Das allj^emeine ku!tiTr!Te Xivcau w'-iä daba ausv;!' v

^clu iid sein. Je nit hi i orderungcn eine Arbeiterschaft schon siegreicli durchleset;;

je weniger sie infolgedessen und vielleicht auch infolge anderer rein winschsKÖ*

Momente in ihrer ganzen Lebenshaltimg gedrückt ist , je kflhner sde empontfcbt, v

so liefer wird sie die L»st erschöpfender Arbeit empfinden, die alle LebenslBfltfvS«

höherer Art im Banne hSit. Das ut der Fall in der amerikanischen Uaioo.

Daten <lcr fran/"slsch» n Statistik, wie onprKftse sie auch v. in mögen, gwö»

doch, <lcn amerikanischen Ziffern gegenübergestellt, annähernd einen richtig«»

"

druck für ilic soziale Lage der .ATbeiterschaft beider Nationen. Als Korrf"'

nach der einen .Seite allerdings den * legensatz verschärfend, mag übrigens tW'-l'

in Amerika im Verhältnis zu Frankreich bestehende kürzere Arbeitszeil in B**^

gezogen werden.
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In ebenso verschiedenen Proportionen verteilt sich die Zahl der

Sinkenden auf die einzelnen Staaten. Es liegt in dei Natur der Sache

dass diejenigen Staaten, die ihrer allgemeinen volkswirtschaftlichen

Entwicklung nach am meisten vorgeschritten sind, auch den höchsten

Perzentsatz zu den Kämpfen beitragen, die aus dem Gegensatz der

Interessen hervorgehn und mit jener Entwicklung Schritt halten. Die

Staaten New^York, Pennsylvania, Massachusetts, Ohio und Illinois,

welche nach dem Census von 1880 49 V« aller gewerblichen Betriebe

der Union umfassen und 58*/* des in der Grossindustrie investier-

ten Kapitals beschäftigen , tragen zusammen 74.84 V* zu allen von Ar>

beitseinstellungen betroflfenen Unternehmungen, 75.22 */• zur Gesamtzahl

der Sinkenden, 89.48V« zu allen von Lockouts betroffenen Unter-

nehmungen und 81.53 % zur ganzen im Lockout stehenden Arbeiterschaft

bei. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die starke Frequenz der

Strikes und Lockouts in diesen Staaten nicht allein aus der indu-

striellen Vorgeschrittenheit derselben erklärt werden kann, denn der

Perzentsat/. in der Frequenz der Strikes und Lorkonts steht in kei-

nem Verhältnis m dem Bruchteil, den diese Staaten zur nationalen

Produktion beitragen. Hier liegt es vor allem nahe, eine weitere

Ursache in der Organisation der betreffenden Arbeiterschaft zu

suchen. Kiner in Verbanden vereinigten Arlieitermasse wird es erst

möglich
,

Forderungen zu stellen und Forderungen auch durchzu-

setzen ; IUI Vollgefühl ihrer Macht wird sie weniger gefügig sein als

jede andere, beständig die Verbesserung ihrer Klas^enlage im Auge

behalten, stets mit neuen sozialpolitischen Forderungen hervortreten,

und all' dies gilt in vollem Mass für die besagten fünf Staaten.

Diese Erklärung wird zunächst bestätigt durch den Perzentsatz der

Strikes, welche durch Arbeiterverbände angeordnet wurden. Von den

22 304 Unternehmungen, in welchen während der ganzen Periode Strikes

vorfielen, sind überhaupt 18342 (82.24*/*) durch Arbeiterverbände an-

geordnet worden. Von diesen entfallen auf die Staaten New«-York,

Pennsylvania, Massachusetts, Ohio und Illinois 14242 (77*64 "/o). Eine

weitere Bestätigung liefert der Perzentsatz der erfolgreich und nur zum
Teil erfolgreich durchgeführten Strikes. Während in der amerikani-

schen Union in 13379 Unternehmungen, das ist in 59.99% von der

Gesamtzahl der von Strikes betroffenen Unternehmungen Arbeitsein-

stellungen einen günstigen und zum Feil günstigen Verlauf hatten, be-

trägt diese Zahl für die genannten Staaten allein 10 014, das ist 74.84%

aller in der Union erfolgreichen Strikes und 71"') sämtlicher in den

betreffenden fünfStaaten vorgefallenen Strikes; das Verhältnis ist hier

also ein weit gunstigeres als der I)nr( lisrhnitt. Die Rewegim;,' in den

I.orkoiitf; zeigt in He/ug anf die Frequenz wie in Bezug auf die

übrigen angeführten Momente denselben i^rvi(^ der Intensität. Einer

ausgezeichneten Organisation der Arbeiter entspricht hier die Organi-
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sation der Unternehmer, oder um mit Adolph Wagner zu sprechfo: >hk;

wei den . . . die Lohnkämpfe zu förmlichen rangierten Schlachten -i ,:

lieiderseits geschulten Bataillonen«'); 79.18% aller Lockouts in 6:

Union sind von Untemehmerverbänden angeordnet, das sind Lock •.

in 1753 Unternehmungen, von welchen 1669 dieser Art allein suia;

angeführten Staaten entfallen. New-York steht bei den Strikes »ic Ii

l oc kouts an der Spitze der fiinf Stanten ; es hat nicht wenigti

15 :; 071 sti ikcnde und in Strikes mit einbe^ngene Arbeiter zu verzeichtfr.

Von (k n 45,;.^ l nternchmiini,'en , -üc daselbst von Strikes beirrir:

waren, ist die Arbi itseinslellung bei 4317 von Arbeiterverbänden -ox.iv

ordnct wonlen, \ iin den 1528 daselbst im 1 ockont stehenden Beliic;

.

ist die Aussperre bei 1397 von rnternehnK-rverbandca ausge^an:::!

Letztere hal-en liier ijleirh/.eitig den relativ horli^ten Lohnausfjl! nje'

sich gezogen; er bctiug elaselbht weit über 3 Millionen Dollars. Wib

rend die Unterslützungsgeider sowohl für die Strikenden, wie iura

iro Lockout Stehenden in New-York verhältnismässig den grötsta

Bruchteil vom Lohnausfall repräsentieren.

Ebenso wie nach den Staaten differieren die Strikedaten bei do

Gruppierung nach den einzelnen Industriezweigen. Den höchsten Per-

zentsatz zur strikenden Arbeitermasse haben 13 Industnezwei^ ge-

boten, die mit 89.48 ''/o aller in Strikes einbezogenen Unteroebmuqgs:

in Rechnung kommen. Und zwar sind unter diesen 13 IndustriezveineB

wieder sechs am stärksten beteiligt

die Bergarbeiter mit 258 920 Arbeitern

» Metallarbeiter » 193430 »

» Arbeiter <k-.s Verkehrwesens » 117 947 •

» » tles Baugewerbes » 99 74S »

» Tal)aknrhciter » 97 452 »

» Koiifektiomarbeiler • 74 398 »

S50 8g5.

iiei den I.orkouts tlirurieren fünf Industriezweige mit dem grös^ten

T^rurhteil von Betrieben und von Arbeitern, sie tragen 79.54 alW^-

ini i.orkont stehenden l 'ntcrnehniui:;,'eii l'ei und 60" > zur ( iesamiiu' I

der im L«" k-xit stehenden Arbeitermasse und zwar mit folgenden lt>

dustrieüweigen :

Die Arl)citer der Schuhwaren-Industrie mit 17 S61

» » (Ifs I>;iiigewerbes » 5027
• Konfektionsarbeiter » 27 029

» Metallarbeiter » 16 573
» Tabakarbeiter • 30499

Zusammen 9698S.

i) Ad. Wagner I .Sor.ialpoliti$che Glossen sur jüngsten Arbeiterbewegung- ^
Neue l'ieuüsische (Kreuz<)Zeituni;. Berlin, 1889. Nr. 315«
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Interessant ist es zu l)co!);u hien , wie in den Vert-inigtcn Staaten

auch schon die landw irtsrluiftlichen Arbeiter einen alleniings sehr

kleinen Kruchteil zur Stiikc- und Lockout-Fie'jucnz beitrugen. Die

Zahl der von denselben im Lockout Stehenden war 865, die Zahl der

Strikenden 7251, auf welch* letztere Zahl 70 Frauen entfallen; in sechs

Unternehmungen hatten sie Erfolg, in 9 einen vollständigen Misserfolg.

Während ihr Lohnausfall 261 370, betrugen die Unterstützungsgelder zu

Strikezwecken 6400 Dollars.

Bei den verschiedenen Industriezweigen ist natürlich wie bei den
verschiedenen Staaten das Verhältnis der Unterstützungsgelder zum
Lohnausfall ein ganz verschiedenes je nach der Organisation der

betreffenden Arbeiterkategorie. Die Bergarbeiter z. B., welche die

höchste Zahl der Strikenden und ebenso den höchsten Lohnausfall

mit über 13 Millionen Dollars verzeichnen, empfingen an Hilfsgeldem

nur 294879 Dollars, während die strikenden Metallarbeiter, die um

65519 geringer an Zahl sind und deren Lohnausfall um 358345 Dol-

lars kleiner ist, mit mehr als dreimal so viel Hilfsgeldem in Rechnung

kommen.
'r\[»ische Beispiele dieser Art Hessen sich noch vielfnrh anfuhren;

ebenso l)ietcn die l'rsachen der Strikes, £(ruiipiert naeh den verschie-

denen Staaten und Industriezweigen, einen sehr wertvollen Massstab

für die Organisation der jeweilig in Betracht kommenden Arbeiterschaft,

Je weiter man sicli in <He Einzelheiten vertieft, desto mehr tritt der

Wert der amerikanischen Strikestatistik hervor. Das gilt im besonderen

Mass für die Tabellen, welrhe die Ursachen der Strikes und Luckouts

darstellen. Hier entrollt sich ein bis in die feinsten Schaltierungen aus-

geführtes Bild, Abstufungen der verschiedensten An kommen zum Aus-

druck, die sozialpolitisch das höchste Interesse verdienen.

Eine Frage unmittelbaren Interresses ist es, wie sich Gesetz-

gebung und Verwaltung in den Vereinigten Staaten zu diesen das na-

tionale Leben tief berührenden Vorgangen verhalten hat. Der ame*

rtkanische Bericht bringt eine Zusammenstellung sämtlicher gericht-

liehen Entscheidungen, die Strikes betreffen, und schliesst daran eine

Uebersicht der Gesetze der einzelnen Bundesstaaten über Strikes,

Vereinigungen, Verschwörungen, fioycotts u. dgl. Das englische Ge-

wohnheitsrecht hat sich hier im grossen und ganzen ohne wesentliche

Modifikation erhalten. So ist der Hegriff der Verschwörung (conspiracy)

— bekanntlich eine sehr dehnbare Formel — auf Strikes angewendet

worden. Wo bisher unter diesem Titel Verurteilungen erfolgten, ge-

schah dies unter drei Gesichtspunkten ') : die Vereinigung der Arbei-

ter ist entweder als eine Störung des Gewerbes betrachtet worden,

i) Vergl. E. P. Cheyncy, Conspiracy aiut Boycott Cases. PoUlical Science Qoar-

terly, New York, 1S89. VoL IV, b. 264.
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oder als eine iingcsetzlirhe Kinmisrhiini,' in die LciluDg der Geichü:-

des IJnteinelimers, oder cmllit )i als eine unrechtmässige Einschrink r:

der Handlungen von Personen, die nicht Mitglieder des betrefea::'

Arlieiterverbandes waren und infol^^e ilessen auch seinen Veifug^^s:

nicht gehorchten. Dazu kommt, dass die Besiiimnungen der CBBadL-

gigen Gesetzgebung fast sämtlicher Staaten der Union einen sehr njr.

Charakter haben und der AuiTassang des Richten den weitestcB S{ii&-

räum gewähren. Das gilt natürlich nicht flir jenen Teil der Goefr

gebung , der wie z, B. in Delaware oder Pennsylvanien gast spea&

Bezug nimmt auf Eisenbahn«, Gasanstalts- oder Waaserwvks'Aibd:«:

Im allgemeinen enthalten sie aber keine präzise Definitioo dafür, n
weit eine Vereinigung von Arbeitern aur Erhöhung der Löhne oöc

ähnliche Bestrebungen gesetzlichen Schutz in Anspruch nehmen köosa,

und ebensowenig welche Schritte für derartige VereinigungeD oder ti>

zelne Individuen die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung herbei-

führen. Andererseits bedrohen sie die Verletzung der beiretfeoi:

Paragraphen besonders in manchen Staaten mit äusserst scharfen >r.

fen. Nun ist allerdings zu bemerken, dass es in der Tnion zur Rfi-

geworden ist» bei der gerichtlichen Bestrafung von Strikes eine m. lt

ReurteiUin» vorwalten zu lassen. Wenn nun aucli die Gesetzgelo..

der Vereinigten Staaten bis zu dem Zeitpunkt, mit dem der Rfp"'

abschbesst , die verhängnisvollen Wirkungen nicht geübt hat, (^'-f

vielleicht auf unserm Kontinent nach sich gezogen halte, so ist sie -

rum nicht minder verwerflich. Vom Anfang dieses Jahrhunderts w

zum Jahre 1840 sind allerding^s nur zwölf Verurteilungen ton Stnte

wegen Verschwurung vorgefallen, und auf diese folgten ersi nach (i«

Krieg während der Jahre 1867, 1868 und iS6u sechs oder acht la-

merhin bietet diese Gesetzgebung ILuulhaben lur eine KlasseDj'iStit

und einen deutlichen Beleg dafür enthalten die neuesten Vorgänge. CJkt*

ney ') berichtet, dass nach einer zwanzigjährigen Pause in derjudibm

solcher Fälle während der Jahre 1 886« 1887 und t888 nicht «eslger <^

zwanzig Strikes vor Gericht gezogen wurden und die Prozesse fast säai-

lieh mit Verurteilungen endigten. Innerhalb dreier Jahre htpif^^
also fast genau ebenso vielen strafrechtlichen Verfolgungen ahvipai

Anfang dieses Jahrhunderts bis zum Jahre 1886!

Eine Reform der Gesetzgebung erscheint angesichts der

schaftlichen Verbitterung, die aus der Vermehrung der Strikes sic.i

'

gibt, um so dringender, als die jüngsten Novellen mindestens ker-

Verbesserung repräsentieren. Die Belege dafür wären leicht

bringen, der Kürze wegen zitieren wir bloss die beachtenswerte Aeusser
*-

eines schon genannten amerikanischen Schriftstellers : »Die gcset^Iif^''^

Bestimmungen , welche an die Stelle des Gewohnheitsrechtes vx U(

i) A. ». O. ö. 263.
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ten haben, sollten nicht eine blosse Wiederholung desselben sein,

wie der betreffende Teil des Strafgesetzes von New-York und die Ver-

ordnungen einiger anderer Staaten es sind, sondern sorgfaltig verfasste,

nach allen Seiten erwogene und auf eine klare Erkenntnis der be-

stehenden Verhältnisse gegründete Gesetze. Diese Gesetze sollten sich

einigen allgemeinen Forderungen anpassen. Eine von diesen aber ist,

d:iss sie absolut frei seien von dem Charakter einer Klassengesetzjjebung.

I in St.inte Wisconsin gingen gleichzeitig zwei Gesetze durch, eines

gegen die Aufstellung schwar/er Listen, ein anderes get^en N'erschwö-

runi: und Hoycotts. Die Bestrafung im erstem Fall wurde mit Cie-

fangnis \ on nicht mehr als einem Monat oder einer (ieldbusse von

nicht weniger als 50 Dollars festge<;etzt, im zweiten Falle soll das ent-

si)rechcnde Vergehen der Arbeiter Gefängnis von nicht mehr als einem

Jahr nach sich /ichen oder eine Geldbusse von nicht mehr als 500 D.

Jeder K.ümaientar ist übertlussig ! . . . . Endlich sollten die Gesetze so

verfasst werden, dass sie die Organisation der Arbeiter fördern und

nicht ihr entgegen arbeiten. Die Lage der arbeitenden Riasse in der

Gegenwart ist weit davon entfernt eine befriedigende zu sein, die Aus-

sichten in die Zukunft sind zweifelhaft. Zu den hoffnungsvollsten Ele-

menten in der möglichen Lösung des sozialen Problems gehört das Da-

sein und die Entwicklung der Arbeiterverbände. . . . Der Antagonismus

in der Gesetzgebung sollte beseitigt, und der Organisation der Arbeiter

die vollkommenste Gelegenheit gegeben werden, ihre Kräfte zu etit-

falten.c

Bei einem Rückblick auf die Resultate der amerikanischen Statistik

tritt uns als hervorstechendes Moment die Thatsache entgegen , dass

die Kosten der Strtkes immer grösser werden, die F-rfolge aber nicht

in gleichem Mass wachsen. Aus diesem Umstände die Unfruchtbarkeit

der Lohnkämpfe zu folgern und etwa zu glauben , in dem äusserlich

ungünstigen Verhältnis zwischen Anstrengung und Ergebnis oflfenl^are

sirh ein innerer Widerspruch, an dem das I'rin/ip '1er Strikes sich als

unhaltbar erwei-e, wäre ein Irrtum betlenkÜrhcr Art. Die Bedeutung

emes Strikes ist nicht allein tiach dem unmittelhaieii Krfolg zu beur-

teilen: in seiner sozialen (Jesamtwirkung sind die Imponderabilien von

viel grösserem Belang als die auf Heller und Pfennig /u berechnenden

Resultate. In jedem Fall aber Mi. iht es ausser Zu eih 1. dass liei unsern

sozialen Zustanden Strikes wie 1 .ockouts uncutlieSuiielie Kampfesuiittel

sind. Den nicht zu vermeidenden Rumpf in geordnete Bahnen zu len*

kcn, ist die Aufgabe der Gesetzgebung. Das Interesse einer friedlichen

Entwicklung würde es fordern, dass die entsprechenden Massnahmen
nicht länger verzögert werden.
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Som hart, IV., Die römische Campagna. Eine sozialökonomische St-

die. Leipzig. Dunckcr und Humblot. i88S. ^Staats- und so2ialvb^r

schnftlii Iic Forschungen. Herausgegeben von G. Schmoller. Bd. Vill.

Heft III.)

Aus eigener Anschauung mit warnen, reichen Farben» in divu-

tischer Lebendigkeit bat Sombart das sozial-Ökonomische Charaktetbüi

der »Campagna di Romac gemalt. Seine Untersuchung ist, wie er

selbst im Vorwort betont» eine tdurchweg quellenmässige«; sehr vir'

Bücher- und Aktenmaterial hat er hineingearbeitet — aber seine Ei-

gebnisse sind, m. A. n. , in aüen H > iptpunkten überaus angreifb.:

Ich habe selten ein Buch mit so viel Interesse gelesen, aber seiut

auch mit so viel Widerspruch.

Die sozialpolitische ( Inindanschaiiung des Herrn Vcrfa<;scr> ttiif

ich vollkommen. Wir stimmen darin üliercin, dass vielfach ;n der

( ii i^cnw art das Sondcnnlercssc der privaten Grundherren und Kap.-

talistcn dem So/ialinteresse diametral entgegenläuft; dass jenes diesem;

weichen solle, dass aber leider allzuoft jenes es ist, welches in tiiJ

Welt der Thatsa< hen den Sieg davontragt.

Aber ich würtlc nicht die Verhältnisse der römischen Canij'igw

gewählt haben, um diese Satze zu erweisen. Denn einmal koro|>Iizicrt

sich hier mit dem sozialen Problem ein klimatisches. Zuerst initss

die Malariafrage endgültig entschieden werden, ehe ein Urteil duitber.

ob die »extensivec Bodennutzung , bei welcher jetzt der Signore no^

sein Pächter ihre Rechnung finden, wirklich nur, wie Sombart behaopMt

vom Privatinteresse diktiert ist, oder ob nicht vielleicht auch eoe

»gerne in wirtschaftlichec — staatliche oder kommunale — fievift'

schaftung des »agro Romanoc in ziemlich gleicher Weise, also dntl

Grossviehzucht unter möglichster Ersparung von ArbeitskfdtfteD, so er-

folgen hätte.

Sombart nimmt natürlich Stellung zur Malariafrage. Er adoptiert

die Tommasi-Crudeli'sche Theorie. Auch mir scheint, soweit ich de:

Begründung zu folgen vermag , dieselbe plausibel — aber ich gelange

im Gegensatz zu ihm zu der Konsequenz, dass eine grossart^e '^'e*'

Kolonisation, die etwa Abhilfe schalen könnte, hier ganz enonsf
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Schwierigkeiten ta üb^wmden hätte , und beurteile d«her die Erfolg-

losigkeit der bisherigen Reformversuche weit milder.

Wie dem aber auch sei — ob Sombart's Scblussfolgerung oder die

meine zutreffe — das missliche bleibt immer, dass hier der Kational-

Ökonom gezwungen wird, die für die sozialpolitische Kritik grundlegende

Vorfrage sich von einer Wissenschaft beantworten zu lassen , deren

Resultate zu beurteilen er nicht kompetent ist, und deshalb würde ich

den Induktionsbeweis für die Gefahren des modernen Kapitalismus nicht

an diesem Objekte versucht haben.

Zweitens aberkrankt das Unternehmen daran, dass hier politisch

anormale Verhältnisse heretnspielen. Es handelt sich nicht einfach um
den Gegensatz von Privat- und Sozialinteresse einerseits, von Kapital

und Arbeit andererseits, sondern die Vertreter des Privatinteresses, die

Herren des Rodenka|ütals sind hier frondierende Aristokraten, die einer

neuen staatli( hen Ordnung, welche ihre historisch begründete Macht

gebrochen, feindlic h gegenüberstehen, gegenüberstehen müssen.

Dadurch wird die Rolle des grossen Grundherrn im sozialen Leben

hier eine anormal bedenkliche. Die sonst mögliche und notwendige

Gegenrechnung — ich meine die Abwägung dessen, was der Inhaber

einer hohen (irundrentc als soziales Acjuivalent für dieselbe, in (le-

stali mannigfacner wichtiger Dienste dem Staat, der Gemeinde, der

landwirtschaftlichen ßevulkerung meines Bezirks zu leisten pflegt —
lässt sich hier nicht anstellen. Wie die Dinge jetzt wenigstens noch

liegen, ist der Konflikt zwischen dem Interesse der römischen Grund>

herren und dem italienischen Volksganzen hier ein so unnatürlich, aus-

nahmsweise scharfer, dass aus dieser Situation heraus die Frage des

absoluten Sondereigentums am Boden in einem allzu ungünstigen Lichte

für die Gnindherren erscheint

Noch mancherlei anderes, was ich übergehen muss« ist anormal im

Caropagnagebiet Die Verbältnisse sind keineswegs für grosse Teile

Italiens »typische, wie Sombart behauptet

Aber sehen wir auch davon ab, so hat, wie mir scheint, der Ver-

fasser den Beweis, dass hier das Privatinteresse die volkswirt<>

schaftliche und allgemein soziale Entwicklung gehemmt und

verzerrt habe, nicht erbracht.

nie Fragen, welche er sich vorlegen musste, um flie Nomaden-

wirtschafte der römischen Campagna vom Srandi>iinkt ticr Volks-
wirtschaft zu kritisieren, waren folgende. Krstens : ist unter der

gegenwärtigen weltw irtschaftli« hen Knnjnnkttir die Vermehrung der

Ackertlaclie — besonders w enn sie uiUer so grossen Kosten zu erfolgen

iiat, wie hier — für Italien angezeigt?

Er behandelt sie aber ebensowenig wie die zweite, die l'rage

nämlich ; ist bei der geograj>hischcn Konfiguration Italiens einerseits,

seinem ökonomischen Niveau andrerseits der Uebergang von exten-
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siver zu intensiver Viehzucht angezeigt , und ist er es insbefk^fidie fjr

die römische Campagna?
Die volkswirtschaftliche Superiorität der Ackerwirtscbaft äMt äe

Weidewirtschaft, der intensiven Viehzucht über die extensive sind Aa

Axiome — absolute, des Beweises nicht bedürftige Dogmen. Das

unter den einmal gegebenen Verhältnissen das Verharren auf etoer so

niedrigen Stufe landwirtschaftlicher Kultur, wie sie die extensive \Vcid^

Wirtschaft bedeutet, volkswirtschaftlich geboten sein kann, ist ihm des-

halb entgangen. Er glaubt seine Aufgabe erfüllt, wenn er nachgewic>c'

hati dass die Ackerfläche immer zusammenschrumpfe, die Schafherdrr

immer mehr Terrain gewinnen. Er raisonniert vom Standpunkt cijc^

Landwirts der vorgeschrittensten Teile Deutschlands oder Englir^'

über die terlinisch inferiore Hewirtschaftung eines Oebiets, welcbts

unter total andern Pioduktions- wie Ahsnt/l)edingungen steht, und

welches um thcscr Bedingungen willen die extensive Viehzucht, m. A.

eboiso dem Sozialiuteresse » wie den Privatioteresseo der Eigcntuae:

ent^[)ri^ht.

Auch dei IJcweisdes »sozial Anornialcn« in der römischen C^n

pagnawirtschaft hat sich Sonduirt zu leicht gemacht. I' ur meinen Irf-

schmack deklamiert er hier zu sehr im Tone des Volkstribuoen. Dit

oft glänzende Phrase, die pikante, orginelle Formulterung täuscht des

Leser über die bedenklichen Schwächen der Argumentation hm«^>

Die »piöce de r^sistance« dieses Abschnitts bildet die Behauptung-

dass, während die Grundrente seit 100 Jahren enorm gesti^n, ^
Lohn der Caropagnahirten nahezu stabil geblieben sei. Vielldchi is

dem so — ich bin jetzt nicht in der Lage, den G^enbeweis zu (lifarA

Sicher ist nur, dass das Beweismaterial , welches Sombart voriiriof»

durchaus nicht hinreicht, seine Behauptung zu fundieren. ^V..:.^:

wählt er denn immer die I\riode der napoleonischen Kriege, die ^•

um 1800, als das römische Gebiet von Krieg und Revolution ers 'r^

tert war, um Daten für Grundrenten und Löhne zu gewinnen, «i» ^

denen der (iegenwart vergleicht?

Jeder kritische Leser wird ihm da ein kräftiges Fragezeichen .v-i

chen. Ob nicht damals die Grundrenten ungewöhnlich nieting.
'

Lohne ungewöhnürh hoch gewesen sind? Das ist mindestens

scheinhch. Wenn es .si( Ii alier so vfrh«ält , so verliert rcitüdich

Schluss aus der Verglei' lumg »iei Daten jener anorn>aU ii lalue

denen der Gegenwart bcdcuitud ;ui (icwichl. Üas Wacliscu «ier (jihdö-

rente erscheint als ein viel zu hohes , die Steigerung der Loi^nc afc

eine viel zu geringe. Die Daten sind »(]Hellennias^;ig«, aber die

nung, weh:he Sombart mit ihnen anstellt, stimmt nicht.

Weil nun seine Kritik der Verhältnisse der Campagna weder i'^^''

der volkswirtschaftlich-technischen , noch nach der soaalpoliliscb«

I
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Seite hin genügend fundiert ist, kann auch seine fieurteilung der Re-

formmassnahmen der italienischen Regierung nicht zutreffen.

StatistUa giudiziaria penaic per tanno lSS6- Roma, I ij.ogr. Krcdi

Botta, 1888. gr, 8 . ("XTIX und 676 S. mit 6 Kartogrammen.

Tn Italien wurde die Reform der Statistischen Nachweisun^^en auf

dem Gebiete der Strafrerhtspflege SO ernst genommen, dass eine eigene

Kommission zur Beratung des Vorganges eingesetzt wurde. Ks ist al>er

auch die Reichhaltigkeit der Details in diesem Lande die grösste, und

die Methode der nrhelning welche darin besteht, duss jeden An-

geklagten ein Zählblatt durch den L,'an/cn Pro/css hindurch begleitet —
ilie nlU in ii( htii;e. \'on denjenigen v\i( litiL,cn Momenten, die in Italien

iiiL'lir erliolicn werden, als in den iiluigcn Staaten, sind folgcmk- /w

nennen. Bei der Besrhreii>ung der l'hat : die Angabe des Ortes (ob

abgelegen, in Hauscm etr der Mittel <(lift. Erwürgen, Hieb-, Stich-

waffe; jedoch wird diese I ntel Scheidung nur bei den Delikten gegen

Personen gemacht), des Objektes (Qualifikation der Sache als (leid,

Ware, Gebäude, Tiere etc., dann Wert derselben ; diese Unterscheidung

wird wieder nur bei den Gewinnsuchtsdelikten unternommen). Ita-

lien ist auch eines der sehr wenigen Länder, welche auf die wich-

tige Frage der Motive eingehen. Bezüglich der persönlichen Verhält«

nisse des Thäters wird richtiger Weise die Legitimität erhoben. —
Leider kommt der Reichhaltigkeit und Exaktheit der Aufnahme nicht

auch die Verarbeitung gleich. Infolge der Ueberfillte des Stoffes, der

gleichmässigen Berücksichtigung der zahlreichen Prozessstadien und

Kompetenzen, dann wegen des sehr vortretenden formalistischen, auf

die Geschäftsstatistik zu grosse Rücksicht nehmenden Tenors, werden

die di< kleibigen Bände ziemlich unübersichtlich, trot/dem mit histori-

schen Vergleichen und Relativ/ahlen nichts weniger als gekargt wird.

Der Leser wird sich nur in dem Falle durcharbeiten können, wenn er

eine ganz spezielle Erfahrenheit in der Benutzung kriminalstatistischer

Quellen besitzt. Bei einem derartig ins Leben eingreifenden (Kluete,

wie CS die Kriminalstatistik ist , sollte man eigentlich eine \on der

äusserlichen Anordnung fler Tahelk n iinalihan_L;i^e, mehr auf dem all

gemeinen wissenschaftlichen Boden der MoraUtaUhiik fusstmle Ver-

arbeitung erwarten. Da die italienische Statistik bewiesen hat. duss

sie auf zahlreichen anderen Gebieten geradezu mustergültige wissen-

schaftliehe X'erarheitungcn zu gel>en vermag, so darf man woid hotieii,

dass auf tlicsem Ciebiete den Arbeiten von Kngel, Vvernes und v. Mayr

ebenbürtige Leistungen für Italien erwachsen werden.

Dorpat. HEINRICH DIETZEL,

Digiii^uü by Google



68o LiUtraiur.

5

p

o

n
«

e

O

er » »tJ

K- —

rt •

O C

'S 9
fM > '

w
a .

s

-1
o

o k

2.

W

ft

tri

SS P
n>

c c

c c
i;

r.

p

3

P
(/:

r»
s
c
3

00

T3

«ra
y;

n 3
CR

n.3
n'

"5
f»
-1

^
o
3
3 3

• 'S
3

3
c a. ^

7a

O
I
i

3
cn M< &
S" 3>
;r 2rs 3 3

<
n

p
e

O ß
• »

P o

3

?
S
Ö'
3*

s

S'

I»
a

y n
P • • • F

^ 5-
= -3

7 3
73

3- • -

3 i"

CA
r.'
3-

1*

•1

^ I
« 5'

: I

n

c

O

Od

1
<#«

Kl c

Ul M
j

M 0»

o o

^ o
• *

'Ie'

I 00 ^

M

CO -vi

Km "
I 2* -

^ i "fi ^ 8 is;

« OS o
f b

- "V

00 c.

~4
•vi

VI

vi _ _
p M M O« p c^
ÖO Ort Vi ^ <^
M M •« M <>« vO

I l I

v-l

o 4.

o

p o

O -fi

o o
»

w« O

o o
"iL o
oo o»

•3
or;

4> vi
C« Vvl

ob
V«
0 00 ;3

fiO
00

14 ».
~

Oft <-n^ 00 w VI

00
th ^

o o

•Ii- O

Cr» ix
Ol 0

VI
<v»

V 1

4. VJ IJ 4^ p
•-I

:

4. c- L 1 0
w

sC
VJ vi -vi

00 M
cc

bc
«1

'0 ö

M
a>

00 <^
'J^ 00 4-

•vj

>o
X 00

u.

M
U>
VJ N 4* p 0

öo
0^

H
00

0 4- C
0*

V.J

<o
VJ
oc 0 Vt

sO V»
M
0

0
*v*

F
•

O
9

0»

ac
OB
o

X

X
sc
N

QD
oe

X
ae

X
X

Digiii^uu L>y Google



Büehir, BaseVs StaaUewnakmm und Skutrverttihmg 1878—iSSy» 6St

Der textlichen Einleitung sind 6 sehr instruktive und treftUch aus-

geführte Kartogramme bricjelfj^t die sich ("Durchschnilt 1S84— 1886) auf

die (iesanit^ahl der Üeiiicte, diejenigen gegen die üfTentliche Ordnung,

gegen die Sitte und Sittlichkeit, die Mortle , die i oischlage und end-

lich auf die übrigen Gewallsamkeitsdelikte beziehen. Eine General-

übersicht der strafbaren Handlungen des Landes , welche , sei es vor

den Praetoren (P.), Correktionstribunalen (C.) oder (kschworeneniG.)-

gerichlen mi Aburteilung kamen , ist in der vorhergehenden Tabelle

versucht worden, in welcher die Relativzahlen auf Je 100000 Einwohner

bezogen sind.

Die Gesamtcharakteristik Italiens in krimineller Beziehung ergibt

neben einer im allgemeinen hohen Kriminalität noch die Erscheinung,

dass neben den Delikten gegen die Person und aus Gewinnsucht

(welch letztere nicht so bedeutend überwiegen, wie anderwärts) noch

außallend stark die Delikte gegen die öffentliche Ordnung auftreten.

Aber dennoch ist Italien bezüglich der Bewegung der Kriminalität den

allgemeinen Entwickelungsgesetzen unterworfen. Es vermindern sich

aurh hier die (schweren) (jcwinnsuchtsdelikte, was für die Personen-

delikte entschieden nicht gilt, und es nehmen die leichteren Delikte

zu, die schwereren ab; überdies ist der Anteil der Delikte gegen die

öffent]i( he Ordnung mit jedem Jahre der neuen Staatsordnung im Sin-

ken begriffen. Ein Urteil bezüglich der Verbesserung oder Verschlim-

merung der Kriminalität im allgemeinen abzugeben, gestatten die Ziffern

nicht und ist auch auf (Jrund der bekannten Veröffentlichung ^Movi•

mento della delinquenza 1873—läüjc nicht möglich.

Czernowitz. «£. MISCHLER.

Bücher, Prof Karl, Basel's Staatseinnahmen und SkuertfetteUimg

18^8—1867, tabellarisch dargestellt. Publiziert vom Finanzdepartement

Basel-Sudt. Basel. 188S. gr. 4*. 84 S.

Vorstehende Schrift, obwohl, wie es auch du Titel ausdruckt, vom
finanztheoretischen Standpunkt aus geschrieben, fällt doch mit ihrem

gesamten Inhalt in das Wissensgebiet, dessen Erforschung diese Zeit-

schrift sich zur Aufgabe gestellt hat: es ist ein Stück soziale Gesetz«

gebung und soziale Statistik, das uns hier von Professor Bücher's kun-

diger Hand dargelegt und erläutert wird. Soziale Gesetzgebung — so-

fern die auf der Höhe moderner Auffassung stehende Steuerpolitik die

Grenzscheide der Sozialpolitik nahe berührt oder überschreitet ; soziale

Statistik — sofern Basels Steuerverhältnisse einen trefflichen Einblick

in die Schichtung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der
Bevölkerung gestatten. Trotz der reichen Ausbeute aber, welche unsere

Archiv iiir Mb GMCttgbc. n. Statbtik. II. 4. At

üigmzeü by CjOO^Ic
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Srhrift nach ilen bezeichneten Richtungen hin gewahrt, müssen wir uns

an dieser Stelle auf folgende kurze Mitteilungen, die wir aufs Gerak-

wohl aus der Fülle des Stoffs herausgreifen, beschränken.

Basels Steuersystem fusst auf den direkten Einkommens* bei«.

Vermögenssteitmi I deren es 3 gibt Mit grossem fifuuu- wie soziil'

politischem Verständnis sind drei verschiedene EinkommensteueigeseCR

zu einem einheitlichen System verbunden, von dem Bücher mit Reck

sagen kann, dass es m der Klarheit seiner Grundgedanken, ihrer An-

passung an die thatsächlichen Verhältnisse, und in der Sicherheit de

praktischen Durchfuhrung schwerlich von einem Steuergesetie der

Schweiz oder eines auswärtigen Staates übertroffen würde.c Freifidi

fugtB. hinzu, und darin pflichten wir ihm ganz und gar bei: >aach im

Steuerwesen gilt das alte Wort, dass gute Sitten mehr wert sind als

gute Gesetze«. Solcher guten Sitten erfreuen sich in Basel Behörde

und Bevölkerung; letztere beweist das durch die Freimütigkeit» nit

welcher sie die Selbstdeklaration ausübt ; sie hat keine Ausflucht^ wenn

es sich darum handelt, dem Staate das ihm Gebührende zu geben:

Schwierigkeiten für die Ausführung einer gewissenhaften Selbstdckla-

ration gibt es eben nur in den Köpfen derer, die seit Jahrzehnten darac

gewöhnt sind, den grössten Teil ihres Kinkommens der Steuerpflicbt

zu entziehen. I )ie drei direkten Steuer<;eset/,e in Basel sind :

1. Die Kinkommens- und Krwerbssteuer ; sie tritTt alles Einkomraen,

einerlei aus welcher Quelle es stammt und in welcher Form es in dit

Wirlscliaü des Steuerpilichtigen eingetreten ist. nach Massgabe des ge-

nannten durch Selbsttaxation ermittelten Wirtsi haftserL'ebuisses des

letzivergangenen Jahres. Sie ist auf diesem Wege im stände . den m

einer Handels- und Industriestadt so einflussreichen SchwankuDgen der

Erwerbsverhältnisse auf dem Fusse zu folgen

;

2. die städtische Gemeindesteuer; Subjekt und Objekt sind ihr

äusserlich betrachtet, mit der Einkommens* und Erwerbssteuer gemeio-

sam. Allein sie trifft nicht das wirkliche Einkommen eines bestimmteo

Jahres, sondern das Durchschnittseinkommen längerer Perioden. Es

ist die dauernde Leistungsfähigkeit, wie sie sich aus der ganzen wirt-

schaftlichen Lage und sozialen Stellung des Besteuerten ergibt; sie

lässt daher auch die Steuerpflichtigen durch eine Kommission in grosse

Klassen einschätzen, deren Grenzen ziemlich weit gegrififen sind;

3. die Vermögenssteuer trifft nur das Einkommen aus VermÖgeti,

das Renteneinkommen, während sie das Einkommen aus Arbeit unbe-

rührt lässt. Sie ist das Mittel, durch welches der Gesetzgeber die

stärkere Belastung des fundierten Einkommens bewirkt.

Eine sozial wichtige Ergänzung zu den Steuert,resct/!cn bildcr^ die

Bestimmungen über die Steuerfreiheit des Existenzminimums. Bisher

waren in Basel steuerfrei: die l-inkommen lediger Personen unter

800 Fr. ;
Verheirateter, verwittweter Männer mit unerwachseaea Kindern
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ßücher, Bast^i Staatseinnahmen und Steuerverteilung iSfS—i8S^» 683

unter 1200 Fr.; verwiltweter Frauen dgl. unter 1500 Fr.; das Gesetz

vom 21. Marz 1887 hat diese Grenzen noch hinaufgeschoben auf bezl.

t2oo, 1500 und 1800 Fr. Von der Vermögenssteuer sind befreit alle

Vermögen unter 5000 Fr.» die Vermögen derWtttwen unter 20 000 Fr.,

der Waisen unter 6000 Fr. Der Steuerfuss ist progressiv — richtiger

degressiv von oben aus, sofern er mit einem festen Satze nach oben

hin aufhört — und beträgt: 5 Fr., xo Fr., iV#, 2%, 3% «nd 4%
(Gesamteinkommen über 12000 Fr.).

Was wir über die Einkommens* und Vermögensverteilung
der Baseler Bevölkerung erfahren, bestätigt die Ansicht von dem Gegen-

satz zwischen sehr arm und sehr reich, der selbst in dem wohlhaben-

den Basel den Grundton des gesamten Gemäldes bildet. Zwei Drittel

der Bevölkerung beziehen ein Einkommen von weniger als 1500, die

Gesamtbevölkerung vereinnahmt ca. 57—58 Millionen Fr., davon ent-

fallen ca 28 Millionen auf die Einnahme von 612 Personen. Den Be-

lauf I 's fundierten Einkommens berechnet Bücher auf 24 Millionen Fr.,

also '/'ft des Ge«;amteinkommcn5;. Diese 24 Millionen entspringen einem

Vermögen von 600 Millionen Fr.; hiervon liesitzen 42 Personen 152.6

Millionen, in Personen 41.2 "/o. Zwei Fünftel der Besitzenden (über

2000 Personen) teilen sich in den achtundzwanzigsten Teil des Ver-

mögens (ca. 4'/, Mdlionen). Hervorragendes Interesse fiir den Sozial-

statistiker darf die Tabelle XIX in unserer Schrift Ijeansprurhen. Hier

findet sich nämlich eine Berechnung über die Beteiligung von Arbeit

— natürlich eins( hliesslirh der >Unternehmer«-Arbeit — und \'ermügen

beim Luikommenserwerb. Naher auf die Ergebnisse dieser sehr dan-

kenswerten Arbeit einzugehen, verbietet uns der Raum; nur soviel sei

hier angeführt: Von sämtlichen Steuerpflichtigen bezieben: reines Ar-

beitseinkommen =^ 76.7 '' 0, vorwiegend Arbeitseinkommen = 15*9 */o,

vorwiegend Renteneinkommen = 4.9 , Renteneinkommen = 4.5 %.
Niemand der über Einkommensverteilung im allgemeinen zukünftig

schreiben will , wird der Bücher'schen Arbeit entraten können : damit

glauben wir ihre Verdienstlichkeit und ihren Wert am besten su kenn-

zeichnen.

Bremen. W. SOMBART.
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EINGESENDETE SCHRIFTEN.

VIIJ. Dtutscher Kontras für erziehlicht Knab<H'Han<iarheit vx München ai

22. im<l 23. September 1889. Ii eraii=!gc riehen %'om Devtscbeo Verein iör Kitb»

Handarbett. Cörlit?, Vierling. 1889. 190 SS. S '.

Allgemetne uHkn uhtendt MüttUungett des Deutseben Vereins für Knaben-Haai-

arbeit. 4°. Görlitz, 1889.

Bttgitcke omHicki Statistik, Tableftu g6ii6«l du commerce «vec les pep te»

gen pendaat rannte 1887. Publik per le ministie des fiiuinces. Bnixdics iXXL ^
XL 11. 252 SS.

— Apercu de la Situation du royaume dress^ en Avril 1889 par les sotm df Ij

commissi« >n centrale fk- Stntistinie de Relgique. Bruxelles, ohne Jahr. 8S SS. 8*.

— L aniice bel^e Annce 1SS7. Itruxelles, 18S8. XIX u. 51 SS. 8*.

— Chemins de fer, postes, tei^-graphes et marine. Conipte rendu des opentic^

pendaat l'annte 1^87. BiuzelTes 1888. fd. XIII 11. 123. 21. 16 u. ao SS.

— Annuaire itatistiqtte de la Bdgiqne. 18 annte. t888. Tome XVUL BntR9a

1888. IX. XX u. 367 SS. 8«.

Compte rendu des Operations et de la iitaatioD de la cause gf£n6«le d'qMigpc

et de rctraite. Annce 1887. 39 SS. fol.

Bericht des BNfi.fc'r-ifi't an die Bundesver«:ai>inilunt; , VicfrcfTcnd die (/esctäf'--

führung und die RecluHinj; dt-r Alkuhuherwaltung j>ru 1SS7 SS Bern, 1S&9. I24SS S .

Blatter für Knaben-lIandarl'Cit. Organ des deutschen Vereins lür KJiabcndiioc-

arbeit und des sSchsischen Ijmdesverbandet zur Förderung des HandMgkeitt^Ditf-

richts. 1889. Heft 1-8. 8*

BulUHn rnmuti da ßnmtis des grandes villes. 8 aanfe. 1884. RiMig^ W
J. Körösi. Budapest u Paris, 1889. XII u. 49 SS. 4".

Buüctin de I'institut international de Statisiique. Tome IH. 3*"« et dcfSÜ»

Livraison, Tome iV. i. Livraison Rom, 1S88 u. 1889.

Cohn, Gustav, System der Nationalökonomie. Ein Le?;ebiich fiir Studkreftk.

2. Band, Finunzwissenschafl. Stuttgart, Euke, 1889. X u. 804 SS.

Das Handtb'Mustuait, Mit Beil^e: Kommenielle Beridate der k. «. k. öa.*

ung. Konsular>Aemter. Heiausgegeben vom k. k. dsteir. Haodels-Mnseun. Biad ]T-

Wien. 1889. 4*.

Deutuke Justiz-Statistik. Bearbeitet im Reichs-Jastisamt. Jahrgang IV, Bafe

1889, Putlkammer & Miihlbreclit. S''. VTIT n, -67 SS.

Deutsche If' rfe. Monnl^-lK fte bcrniispcgcben von Engelbert PemefStoHcr. IX.

Jahrgang. Wien, 1S89. Verlag der iieuUchcu Worte.

Die Wohnun^src/orm durch Beseitigung des Wohnungs-Mietweseos und Herstd«

Inng eines allgemeinen Haus- und Wobnungs-Eigentums. (I. Denkschrift des iDestRk'

Sozialen Reformvereins« in Berlin.) Berlin, 1889, Dr. Stolp. 4 S. foL
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Ely, R. T. and hmlty, J. H., laxation in American ijtaics anü Citics. New York,

CroweU & Co. XX u. 544 SS. kl.-8\

F^tunät Etkh, Ueber dnige AosfblirerleichterttttgnittBsregeln des SchatzsoUsyttems.

Bfcsku, W. Koebmr, 1889. 98 SS.

döTMäli degli Economisti, Dirello dal DoU. Alberto Zorli. Vol. IV. Bologn».

Garagnani 1889.

C)\pp!cr, Fr.m/, Widerspricht der Arbeitstinterricht «lern rrinzij» «ler Schule und

wer soll ihn leittii" l'.ic'k'fL'ld und I.cip/it^, 1SS9, (Samiuliuig pädagogischer Vorträge,

lieraasgegcbcn von W. Meyer-Markau). 27 SS. 8**.

GmUKkUm tuu dim An»ait$tamdt aber die erste Lesuog des Eatwnrft eines Bür-

gerlichen Gesetibncbs, heraiugegeben im Aaftrage des deutseben AnwaU-VereiiM nm
den RechtamwSlten Adams, Wflke, Medce, Hartmum mid Eiytbropet. Heft 5—14.

Berlin, 1889, W. Mocscr.

llauH, Fr. Joh., Das Recht auf Arbeit. Ein Beitrag zur Geschichte, Theorie nnd

praktisclien l.<>siinL:, Berlin, iSSo Pmtkammer \\. Mühlbrecht loR SS. 8^

Hifschher;^ . Dr. Krnst . die Trcauung der Alters- und Invaliden-Versicherung.

Berlin, ii»8y. Puttkammer u. Mühlbrecht 8". 40 .SS.

Hitlory 0/ C00^aäm in tbe United States. (Sixlh Serics ofStndtes in Histmieal

and Political Seience.) Bconomie Studies by gMdnate Students of tbe Jobn Hopkins

Untveisity, witb an introdnctfon hy R. T. Ely. 1888. 544 SS. 8^

Utyking, A. de, L'exterritoiialit6. Berlm, Patdtammer n. MttblbieclM. IX u.

170 SS. 8".

Itfilifniuhe amtliche Statistik. Annali di Statislica. Compendio degli organici delle

amministr:i7i(jni civili e militari dello stato al 30 giugno 1888. Roma 1889. 8'. VIII

«. 167 SS.

— Atti della coDmMskme teale per l'inchiesta snlle opere pie. Relasione del

diretlore geneiale ddla staifstica sni risultati generali dell* i&cbiesta statistica solle opere

pie. Roma 1889. 14$ S*-

— Statistica delle cause di morte nm commi capolaogbi di provincia e Hi circon-

dario nel 1886, morti violente aTvenute in tutto il regno nell' anno 1886 PrDwtdi-

menti n fnvore dci hambini espositi o altrimenti abbondonati dai genitori negU aani

1885, 1886 e 1887. Roma 1S88. LXIII u. 133 SS. 8^

— Statistica delle societa di muiuo soccorito e delle Istituzioni cooperativc anesse

alle medesbne. Anno 1885 Roma 1888. XLVUI u. 599 SS. 8*.

— Klanci cemmunaU per l'anno 1886. Introdiutone. XCI SS. 8*. Roma 1888.

— Statistica delle banche popolari. Anno 1887- XCI n. 175 SS. 8 \ Roma 1889*

— Statistica dei debiti comunali e pmvinciali per mutinal 31 dicembre dell' anno

t88S. Roma, 1888, Tip. Elzcviriana. XLVII u 58a SS.

h'trstn, C. A,, Nogle Oplysninger om Kjobenhavos Brandforsikring i Tidsrum-

met 1731—18SS Kjwbenhavn 1888. 22 SS. 8*.

JahrbuJi für Gesetzgebung , Venvattung und Volkswirtschaft im DiuUchm

Rtuiu. 13. Jahrgang. Herattsgegeben «cm Goslav SchmoUer. Leipsig, 1889. Dnncker

tt. Hmnblot

yakris-Btricki etes Fabtik'In*p*k^s für das GroMhaiogtum Hessen fOr 1888.

(Beilage lu Nr. 140 der Dflrmstndter Zdtung »om 21, Mai 1889). Folio 6 SS.

Jay, Raoul, Le travail des femmcs et des cnfants dans l'infVtistrio. I^i Kcforme

de ia loi du 19 mai 187}, dcvnnt \^^ rhnmhre dr« d(*^put(;'s iKxtraii dos »Luis nou-

velles«). Paris, librairie generale de junsprudcnce, .Marchai et Billard, i88y. 34 SS. 8^.
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John Hofkms University Studus La Historical and Poiuical Sdeace. Hat«:

B. Adams Editor. Bmlrimov«.

— Fifth series I«>II: AUimon, Edw. P. aiid Boies Peorate, The CH7 Gafcnwai

of Ptiiladdpbia. 73 SS. 8^
— Seventh Series: I. Montagne, Arnold Tojmbeei 1887. 70 SS. 8». II—III

Moses Bernhard, The establishment of municipal govemment ia Su Fraincisco. tSJs^

83 SS. 8". IV Howe, W.W. Municipal history of N^w-Orle-ans. 1S89. 33

V_IV: Trent W. I'., EnglUh culture in Virginia. 1889. 141 SS. 8^ Vlf-Vin-FX

Andrews, Ch, M., The River Towtis of Connecticut A Study of Wcthersticiü, üa.-.-

ford «id Wiiid«or. »6 SS. 8^ X—XI—XII: Bourinot, J. G., F«d«nl ffnvm^
in CanadA. 1889. 173 SS 8 '.

Journal of tki Royal Statistital Sodefy» Pttbtislkcd qnartcrly. Vol. LH Liife

1889. Edu:ir.i Stemford. S".

h'etiUt ,
Frau

J., Was wird »na unseren Ttfchtero? Wcunar, 1889. Fmobcn^

Verein. 48 S. 8".

A'r<}t*fOperoff, H., Direktor de> Innfischaftsstatistischen Bureaus in Samara, Mtsair

nitcn-Koionicn in Samara. (Russisch.) Samara, 1889.

Krohm, K., Strafanstaltsdtrdctor in Berlin, Lehfbndi der Gefitngniskiinde. uttr

Beracksichtigang der Kriminalstatistik nnd Kfiminalpolitik. Mit 1$ Tafeb. Stnopii.

1889 F. Enke. kl..8« XIX u. 610 SS.

Le So.iii'i me Alltmanä, Berlin, 1889. Wilhelml. 32 SS. 8".

Loria, A., Analisi della proprietä capitalista. Vol. I. Le lej;^i ^rganiche

con-stinr/ionc economica. Vol. II. Le forme sforiche della consülulioilC ecoOM»«-

Torino, 1889. Frat. Bocca. Will u. 777, rcsp. VI u. 474 SS.

Losch, Dr. II., Sozialismus und Rcichsslatistik. (S. A. .aus »Jahrbuch ftiGoifr

gebung, Verwaltung 11« VolksvHrtschaftc). ao SS. 8*. Leipzig. Doncker & Hanbbt iSI^

Magna, G. A , L'iiomo oontiderato eome ptoduttofe della ridiem. lliiah>

1889. 67 SS. 8«.

Afayft, P., Landwirtschaftliche Versicherung in organilclier Verbindung mit Spsi-

anstnlten, lln<!enkre<lit und Schuldenahlösung. Vorschläge nur Besserung tier Uo

des Japanischen I^andmnnn'?, im Auftrag des k. jap. Miniateniuns de» Inooi» »i^p-

fassU Berlin, 1888, R. L l'rager. 8'. XIV u. 449 SS.

— Japanische Bevölkerungsstatistik, Historisch mit Hinblick auf Chiaa wl lu>

tisch betrachtet. Vortrag , gehalten am sa Oec. i88a vor der »DentKlMO G«*ß*

ichaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens«. S.-A. aas dem 36. Heft der tl&iB-

lungenc dieser Gesellschaft. Yokohama und Berlin, 1888.

Afittfilungen über den Evangelischen Verein ftir luichliche Zwedte io Bcri»

40. Jahresbericht für 1S88. B. rlin, iSRo. 70 SS. .«»^

Monatsschrift für christluht Seitiil- S(f<'rm , Gesellschaftswissenschau und Tff-

wandte Fragen von Freih. Carl v. Vogelsang. XI. Jahrgang , Heft i— to. Vi».

1889. Job. HeindL

MüklhHht, Otto, Uebenicht der gesamten itaata- ond rechlswisieosehsUii^

Litteratur des Jahres 1888. XXI. Jahrgang. Berlin 1889, Pnttkammer n. WikÜKcdi

XXVItl, 252 u. 8 SS.

Muckt, J. R , Verkehr und Verbrauch von Getreide in Berlin. Dresden, Bwsrt

1889. 248 S«^. S^

NaUonal»kommisk Tidsskrift. Udgivet af Dr. W. Scharling, Alekü Peußö-
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Studniti og Honld WatergMrd« Recbctffr At«ksU Petcnea-Studaitz. K«benhavn,

1889.

Natorp, Dr. C, Der Ausstand der Bergarbeiter im niederrheinisch^westnÜMchen

Industricbczirk. Essen, 1S89. 112 SS. 8".

Oesterretchtsches Stadid'uJi. Statistische Berichle der grosseren osterreictiisclien

Städte auf Veranlassung und unter Mitwirkung des Präsidenten der k. k. statistischen

Zeniral-Kummission Dr. K. Tb. v. butniat-Sternegg gesammelt und redigiert von Dr.

Emst Miscbler, a. o, UnivenitiUs-Profeasor in Csernomte. II. Jatuganfi. 1888. Wien,

1888, Gerold. 4".

FatUHt Simon N., Tlie CoDsumptlon of wealth (Publication of the University of

Pemuylrania). Philadelphia, 18S9. 70 SS. 8°.

Peez, Dr. A.
,

Krgehiiisse fler l'olitik der eiiropäischen Hauptlamlcr
,

dargestellt

auf Grund ihres Landbesitzes seit Beginn der Neu/eil (um 1500) bis zur Gegenwart.

S.-A. aus der »Neuen freien Presse«. Wien, 18S8.

— Die griechischen Kauflente in Wien. S -A. ans der «Neuen Freien Ptesse«.

Wien. 1888.

Poliäeal Scitnte Q$iarlirly, Edited by tbe faculty of poIiUcal «cience of Colitm-'

bia College, Vol. IV. Boston, Ginn & Company. 8".

Post, Dr. Jul., Prof. a. d. technischen Hochschule in Hannover, Musterstüttea

T>ersönlicher Ftir^orpe von Arbeitt;el)ern für ihre Cle^chäftsangehorigen. Band 1: Die

Kinder und jugendlichen Arbeiter. Mit 44 Abbildungen. Berlin, 1889, Oppenheim.

IX u. 3K0 SS.

FuMUaii^s 0/ the jUmriean Ecatufmk Assotiathn: Vdl« IV, Nr. i. Stuart

Wood, Theorjr of «ages. dark» J. B, POMtbility of a sdentifie law of «ages. 1889.

69 SS. 8". Nr. 2. Sidney Webb. Sodalism in England. 1889. 73 SS. 8«. Nr. 3.

Jenka, Jeremiah W , Road le^islation for the american State. 1889. 83 SS. 8".

Nr. 4. Pepper and Walker , Report of the proceedings of the American Economic

Association; Ely, Third annual meetin-j. Phila<lclphia, Decernher 26 — 29, 1888. 1889.

93 SS. 8". Constitution and bst uf officers and membres of the American Economic

AsM>ctatiun, Supplement, i8^v9. 28 SS. 8 *.

PuMUafyni of tke Amertemt stoHstieai AssodaHon, New Serie« Nr, 1—6. Bo-

ston, Schofidd, 1888 u. 1889.

Pmt*t H., Radikale Mittel zur Beseitigung der gegenwärtigen Notlage der Land«

Wirtschaft. Nationalökonomisch -landwirtschaftliche Studien. Passau, Abt, 1889.

a3 S 8".

Kauchber^f , Die österreichischen Staatsangehörigen im Deutschen Reiche, unter

besonderer BerucUsjthltguiig <lcr Oesterreicher im preussischen Staate. Auf (".rund

der Ergebnisse der Volks^ähluug im Deutschen Reiche vom i. Dezember 1885 dar-

gestellt. (S.-A. ans der «Statistischen Monatsschrift-). Wien, 1889. Holder. 31 SS. 8".

Ktpert of the Comroittee on General Lews on the luvestigation relative to Trusts.

Tfansmitted to the Legislaiure, March 6, 1888. Albany, (State of New Vwk), 1888,

The Troy Press Co., Printers. gr.-S. 692 SS.

ÄV/i // (if the Select Commiltee nppointc<l Fe!)ru.iiy, iSSS
,

to iiivestipntc

and report upon alleged co m b 1 n .i i i o n s in nianukicturcs, trade and msur.^nce m
Canada Submilted to the liou.<(e of Commons by llie chairman of the Cuinmittee

N. C. Wallace, .M. P. i6'h May, 1888. Ottawa, 1S88, Maclean, Roger & Co. gr.-8.

XXV n. 750 SS.
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Revu« Wef^nMMie pclitiftu. Conkiti de Redactimi Gide» Jootdatt, Vfllef, Dpkhl

3« aiui^e. Paris, t^rose et Forcel.

Santangelo-S/>oto , Prof. H ., Mineur des Soufrirres (1e Lercnra (Prüvince de Pi-

lerme-Sicile)
,
omTier-propnctaiie , dans te syslcme «les etJgagcinerit> volontaires per-

manents, d'aprcs Ic» renseignements rccueillis sur les lieux en 1880. (A. a. «i. T.

Lcs ouvricrs des Deux Mondes, public par la societe d'econonüe sociale. 2<-»< sen«,

15« fntclcale.) Paris, 1889. Firaun DidoL gr.-8*.

SafitaMg*i«-^l0, IppoUto, GH operai lolfattri m Steil». Fweme. 18S8. 5oS&£*.

Sekmiät Dr. Perd., Wirkmokeit der Gewcrkgericbte und ihre FoftbUdang, Su-A.

aas der Statistischen Monatssclirift. Wien, 1889, Holder. 44 SS. Lex. -8*.

Sihmiiit, Dr. Conrad, Die Durchschnittsprofitrate auf Grundlage des Mstx'fckca

Werlgcsetrc^. Stuttgart 1889. J H. \V, Dietz VIII «. H2 SS. 8"

SchwtiUtmke Statutik. 75. Lieferung. Paedagogische iVufang der Rcla»-

tieruiig im I^Ierbste 1SS8. Herausgegeben vom Statistiachoi Bureau des eidgcnöw

sehen Departeinciili des Innern. Bern, 1889. 4«.

SekwHuruchi Um/aUstatisHk für das Halbjahr von i. April bi» j/a, Stpbeatm

1888, Vom eidgenössischen statistisdien Düren«. Bern, 1889. 8 S. 4*.

Sn>era, Josef, Das österreicluMhe Aichwesen in der Gegenwart und dfrssen Re-

form. Fin Mahnwort an unsere Abgeordneten und Verwaltoogskreiae. Püsen, iSS^»

Steinhäuser. 84 SS,

Siticerus, »Christlich-Sofuil« oder Das Christentura und die souale Frage, Mm-
chcn, ohne Jahr, Emst. 14 SS. 8".

Stothtisfket y<ikrk$teh für das Dtuistht Xtiek* Hcmu^egcben vom kniserlktcB

statistiichen Amt. 10. Jabi^ang, 1889. Berlin 1889, Pntikammer & Mahlbrecht. Vin

n. ai9 SS. gr.-S*,

Statiiüsche Monatstchrift. Herausgegeben von der k. k. Statistisrhen Zenual-

Kommission. XV. Jahrgang. Wim, 1S80. Alfred flölder.

Slauiüux'r, Dr, F , Sonst, Heule und Einst in Religion und GesellschafL Lep-

«g. »889, J. G. Findel. 103 SS. kl.-8<\

Sumatft Max, Kritik des Gesetsentwoffr Ober die Alten» und Invalidkiia-Vcy^

stcheruns. Nürnberg, 1889. Selbstverlag. 57 SS. 8^

Stif/^if Ftaot, Die soxiale Frage. Neue Ideen zur Losong desvelben. BcrSa,

188$, Ulrich u. Co 8". VIII u. 20s S.

7Af Ckarity «rgMisatian RwUw. Vol. V. London, 1888, Laiig;niaiis , Green

and Co. 8^

7'h( Quarterly Journal p/ Ei onomics. Publisbed for Harward University. Vol. IlL

Boston, 1888 u. 1S89, G. H. Ellis.

C$i/aii'Slatistik, Darstellung der Korperverlei^ungca und Tötungen von Mi^ie>

dem der schweizerischen Kranken* und Hilfskassen in Geschiftsjahre t886. Erhoben

und bearbeitet im Auftrage des schweilerischen Industrie- und Landwirtaehaft»-!^

partemeiits vom Schweizerischen ArbeitersekretariaL Winteithur, 1889, Geachvifltf

Ziegler. rii SS, 8".

/ <•; /»/ /7««;,v« des fünften Delcc^icrtcntags der österreichischen Handels- nrnl li«-

werbekammem, abgehalten in Brunn .itn to. Februar tSRo (Stenographischer BcrurbL)

Brunn, 1889. Handels- und < iewetl>ekanimcr. 40 SS. 40.

Veneaitungsbtrukt des Rates der Stadt Leipzig für das Jahr 1887. Leipxig.

Duncker & Humblot, 1889. VI u. 677 SS. 8*.

VolkswirUtka/tiicke Wofktnstkrift von Alexander Dom. XI. Baad. Wien 18S9.
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Wdtim^t H., DlBcmark. Gctchidite niid Beachreibiing. Litterartnr «nd Knitt,

Mride and ökonomiaclie VcrbältiuMe, unter Mitwiikimg namhafter Sdarifbtdlcr bct^

ausgegeben. WX dner Kaft« In Parbendnick. Kopcnbagenf 1889, Holt und Sobn.

S. VII u. 333 SS.

Zeitschrift Jts k. preussiichen statiftischen Bureaus. Herausgegeben von de^en

Direktor E Planck. 28. Jahrgang, 1888. Heft ITT, IV; 29. Jahrgang, 1889. L Halb>

jähr. Berlin, 1888, 1889. Köotgl. statistisches Bureau. 4*^.

Ztüiehriß f»r uäuuiMnui* SiaiUHi. Redaktion ; E. W. MiOiet Herausge-

geben von der acbirdaerisdien itatiitiacben Gesdlicbaft. 34. Jahxgai^ (1888), 3. n.

4. Qoaztalbeft. 35. Jahrgang (1889) , i. n. 2. Qnartalheft. Bern , t888 und 1889,

Sdunid, Franke u. Co. 4O.

//. Jahres-Bericht des leitenden Ausschusses des Schweizerischen Arbdterbundes

und des schweizerischen Arbeitersekretariats für dat Jahr 1888. Protokoll der Sitzung

des Bundesvorstandes des Schweizerischen Arbeiterbundes vom lo. Februar 1889.

Wintenhur, ohne Jahr. 68 SS. 8*.

DRÜCKFEHLER.

S. S561 Z. 10 T. n. italt: flberlttUte Lokale, fica: aberfÜIltea Lokal

S. 560, Z. 5. V. n. ilatt: Sovo-, lies: Zaro-.

S. 561, Z 6. V. a. statt: konstatiert in, Ues: konstatiert, in.

S. 564, Z. 13, 14 v, tt. statt: In die Webereien werden jetzt überhaupt, lies: In die

Wehereien überhaupt werden jetzt.

S. 567, Z. 23 V. o. ^Ull : und nie solchen, lies : und emen solchen«

Digitized by Google



Ülyiiized by Gsjflgle



erfc^ienen von

Dr. iÄlbert (E. £x. Sdjoffle,
r. (. fftmricbiit&tn Staailminiftcr a.

Ban unb Ccben ^es foctalen Körpers.
SIeue, tl^eilttieis umgrorbeittte VuSgafie.

Sier 33anb<. $rei$ 3)1. 44. —
«tfler 2:^eU: Ällgemetner X^eil. gr. 8. 6rO(^. 3». 14. —
SneiterX^eil: 2)ad(^efe( ber [ocialen @nttoi(f (ung. gr.8. 6ro($. SR.IO.—
JDrittetar^eil: 6|)eciene eocialroifjenf(^aft ©rfte^älfte. gr.8. aR.lO.— •

Biettet X^eil: Specielle ©ociolioif jenfc^of t. Sroeite ^älfte. a»tt '

.

einem 6a(§regiftcr über bie 4 »änbe. gr. 8. bro($. SR. 10. —
BP 2)iefed SOerl ifi au(^ tn 80 :Siefetungen 5, 9)2. 1. 50 beaie^en.

Die n*tional»dkonoinlache Theorie der ansschliessenden Absa ttTer»
hältnisse insbesondere des literarisch-artistischen Urheberrechtes,
des Patent-, Muster- und Firmenschutzes nebst Beiträgen zur Grand-
rentenlehre, gr. 8. broch. M. 4- 80.

IPflg ief<nfd|aftli<te Ciiftm ber «enWiilifn »irt^li^oft, ein gd^r» uab
$anbbu(^ ber ganjen poUtif(^en Oefonomie einf(:^Ite$(i(^ ber SSoßdioirt^*

fc^aftSpolitif unb votoat^tcirt^fc^aft. !2)ri tte, bucc^aud neu bearbeitett
Sluflage in itoei ^änben. gr. 8. broc^. 3K. 13. 50.

^ie eninbtojic ber 6tetter<nlitif unb bie ft^aebrnbcn (^tnonifragen ^cutlt^* •

lanbä unb Defterreic^S. VllL 658 6. 8. bro(^. 3R. 13. 60.

giir tttternfltionole SoH^elPobrung, 8. 146 ©. brot^. TO. 8. —
!&ie 3ntorborotiim bc8 ^t^botbeforfrebllg. gr. 8. brod^. TO. 3. —
%€X f<r<)orottt>e Qfl lf^raffenjttang. '^mWt burtft bcn gnttourf eineg boB»

fiänbigen |)ürföfaficn = 9lcic^§gefe4c« oerme^rte 2lu«gabe. bro(§. 3Ji.4.

—

tnttpurf eine» paflüfinbigcn ^fllfgfoffcn'Wfii^8flcff|efe. Separot^gbbrud qu8
ber 2. 9Cu8gobe beS „Äorporotipen ^ülföfaffensroange«;". broc^. TO.2.

—

Bereinigter gerfi(^cmng»nBb 6»flrblcntt beiSwongg^filfgrofffn- brod^. TO. 2.—

%\t gufifii^lgloligffit ber goclolbfinotrotie. ^rei griefe on einen ©taatS»

mann jur Grgänjung ber „Cuinteffcnj tti Socioliöwug." 3. »ufLüJM.bO.

fte|oia«eIte gufjote. 2 gänbe eleg. broth. k TO. 6. —. Qebunben jcbet

öanb TO. 7. 50.

^n^alt tri tr ft t n »>a n b f I: Tactrini#mu« lln^ <eemln>ifi<ii(*aft. — «bbrucb unb
flcubau Ux 3unft. — StTflanflenbht unb 3ufunft tn efui(cl?fn tS'nutinbt. — ttr mcttmt ÄbfH»
bfljnil — ©c^fn blt fad;lictjt lincniät tct Unfan«r(ll«fTuiia. — TU nfuo'if bapijd>t flgrartnqum.— 3>«« ÄaricUf. — «Dlmiit uno «ui In Ux a5plf*n?iribi*afi. — Tie «^lid't (Z.<tic btr lunonalcfo«
Bcml[*fn Vfhrt com ©eiibf. — Tif «nwtncbarftii btr Doricbicbtnfii Uniftnc^iuunaSfenntii. —
JtoTn^eU, 22äbrung unb TcirfiiMrt^iMaftlici^cr i5cf(lanbb(r(in. —

3nbaItbc»»w«l|tn«onbtl: Tie lOleberbeTfienun« ber ^^aluto in Cenmeidb, —
Vit 4«anbelStnfl« boi 1857 tn ^lamhurg. mit bcfcnffier «Hinlfil't ouf tal !t\jiifir<?fn. — Ter grofie
^örienfracb bei Jabrtl 1»73. — ier toiifiiluticncUe ä«unb<*uaat »on ßrci)-, mintU unb riciniiaat*
I«*fn &tbmonatd)iefn. — Jut ?htPTie bei l'clijft. — Tie tcmii*e ^abrnm» unb bie enfllijcbe
»»aüciftage »ur flfpeimen eiimmflfbun«. — 3ur iVofle ber Trüiutifl4aniprü4'C an tie «anbiooten
bei ^fOeten ^laatlbienfte«. — 3ur I^ecrie ber Tcctuna te« eiaaiSbcratfe».

%tx nSiftftf Prieg in Sa^en. Wiliigr« unb flntniftatifHyi^e gtnbie Aber
bie (Sr^S^ung ber beutfc^en 5"<bcn^pr«fcnv Unceränbertcr Separat*
obbruif aud ber 3eit|(^rift f.

b. gefamtc ctaatgroifTenfc^aft. 2. «ufl. — 80.



Grundlagen
der

Volkswirtschaftslehre
TOD

Friedrich Julius Neumann.
Erste AtyteUunif.

gr. 8. X o. 258 Stil, bioeh, M. &. —

Beiträge zur Geschichte der

Bevölkerung ia Deutschland
seit dem Anfange dieses Jafaffaimderts

toamgCCebaB von

Fr. J. Nemnanii.

nMt BiAd. Zw Geschieht» der Ettwididniig deilkhv, r****"^*^^
jüdischer Bevölkerwig in der Pronmt FOM» V<M
von Bergmann, gr. 8. broch. M. 8. —

Zweiter Band, fievölkeniog and Hansindtutrie im Kreise SchmaBuüdcn seit

Anfang dieses Jahrhunderts. Ein Bettrag zur Soctalstatätik

und zur WirtschafLsgeschichte ThüringMIfe Von &HM FklB^
kenatein. gr. 3. broch. M. 6. 60.

Üfittn Baad. Dos Wachstiun der BevOlkeniog and die Eatwidcdnc der
Aus- und Einwanderungen, Ab- und Zuzüge in Prra^sen lad
Prettssen's eiMdaen Proviateo, Bezirken und km&gni^ci
TOB i8s4bii itSs. VMCr.MHtow. gr. & toodL 911.^

^tx\ü% pon l^er^tnanbC^nht in Stuttgart

3^tim Ut Uattoualükouomtt.

(£tn Ccftbud) für Stn^terenie

bOA ^cof^ot Dr. ^»fU»
i« •Bttlnent.

IL 9ait): |tttait}nttffeiifi(|aft

gr. 8. gt^. 3». 16. —
Dteif be« L OoM itaoMcgiuie) iL 12. ^
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